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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0096 
Einbeziehung der Emissionen und des Abbaus von Treibhausgasen aus 
Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (LULUCF) 
in den Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2018 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Einbeziehung der Emissionen und des Abbaus von Treibhausgasen aus Landnutzung, 
Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (LULUCF) in den Rahmen für die 
Klima- und Energiepolitik bis 2030 und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über ein System für die 
Überwachung von Treibhausgasemissionen sowie für die Berichterstattung über diese 
Emissionen und über andere klimaschutzrelevante Informationen (COM(2016)0479 – 
C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0479), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 192 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0330/2016), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 14. Dezember 20161, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 23. März 
20172, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 

                                                           
1  ABl. C 75 vom 10.3.2017, S. 103. 
2  ABl. C 272 vom 17.8.2017, S. 36. 
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Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. Dezember 2017 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie die Stellungnahmen des 
Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und 
des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (A8-0262/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest3; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                           
3  Dieser Standpunkt ersetzt die am 13. September 2017 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte P8_TA(2017)0339). 
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P8_TC1-COD(2016)0230 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2018 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Einbeziehung der Emissionen und des Abbaus von 
Treibhausgasen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft in 
den Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 525/2013 ▌und des Beschlusses Nr. 529/2013/EU 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 192 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen5, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren6, 

                                                           
4 ABl. C 75 vom 10.3.2017, S. 103. 
5 ABl. C 272 vom 17.8.2017, S. 36. 
6 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2018. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Europäische Rat hat in seinen Schlussfolgerungen vom 23./24. Oktober 2014 zu dem 

Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 das verbindliche Ziel gebilligt, die EU-

internen Treibhausgasemissionen bis 2030 gesamtwirtschaftlich um mindestens 40 % im 

Vergleich zu 1990 zu reduzieren; dieses Ziel wurde in den Schlussfolgerungen des 

Europäischen Rates vom 17./18. März 2016 erneut bestätigt. 

(2) In seinen Schlussfolgerungen vom 23./24. Oktober 2014 erklärte der Europäische Rat, dass 

die Union das Ziel der Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 40% 

gemeinsam und auf möglichst kostenwirksame Weise erfüllen sollte, wobei die Sektoren, 

die unter das mit der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

eingeführte Emissionshandelssystem der Europäischen Union (im Folgenden "EU-EHS")7 

fallen, und die nicht vom System erfassten Sektoren bis 2030 eine Emissionsreduktion um 

43 % bzw. um 30 % (jeweils gemessen am Stand von 2005) erzielen müssen und die 

Anstrengungen auf der Grundlage des relativen BIP pro Kopf verteilt werden. 

                                                           
7 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 

2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 vom 
25.10.2003, S. 32). 
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(3) Diese Verordnung ist Teil der Umsetzung der Verpflichtungen der Union aus dem im 

Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 

(im Folgenden "UNFCCC") geschlossenen Übereinkommen von Paris8 Das 

Übereinkommen von Paris wurde am 5. Oktober 2016 gemäß dem Beschluss (EU) 

2016/1841 des Rates9 im Namen der Union abgeschlossen . Die gesamtwirtschaftlichen 

Emissionsreduktionsziele der Union sind im beabsichtigten, national festgelegten Beitrag 

enthalten, den die Union und ihre Mitgliedstaaten ▌am 6. März 2015▌ an das Sekretariat 

des UNFCCC im Hinblick auf das Übereinkommen von Paris übermittelt haben. Das 

Übereinkommen von Paris trat am 4. November 2016 in Kraft. Gemäß dem Abkommen 

von Paris muss die Union ihren Ausstoß von Treibhausgasen weiter reduzieren und deren 

Abbau verstärken. 

                                                           
8 ABl. L 282 vom 19.10.2016, S. 4. 
9 Beschluss (EU) 2016/1841 des Rates vom 5. Oktober 2016 über den Abschluss des im 

Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
geschlossenen Übereinkommens von Paris im Namen der Europäischen Union (ABl. 
L 282 vom 19.10.2016, S. 1). 
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(4) Das Übereinkommen von Paris gibt unter anderem ein langfristiges Ziel vor, das mit den 

Bestrebungen im Einklang steht, den weltweiten Temperaturanstieg deutlich unter 2 °C 

über dem vorindustriellen Niveau zu halten und die Bemühungen fortzusetzen, ihn auf 1,5 

°C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Wäldern, landwirtschaftlichen 

Nutzflächen und Feuchtgebieten wird bei der Verwirklichung dieses Ziels eine zentrale 

Rolle zukommen. Im Übereinkommen von Paris haben die Vertragsparteien außerdem 

anerkannt, dass die Gewährleistung der Ernährungssicherheit und die Beendigung des 

Hungers grundsätzlich Vorrang im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung und den 

Bemühungen um die Beseitigung der Armut haben und die Systeme der 

Nahrungsmittelerzeugung gegenüber den nachteiligen Auswirkungen des 

Klimaänderungen besonders anfällig sind, wobei die Widerstandsfähigkeit gegenüber 

Klimaänderungen sowie eine hinsichtlich der Treibhausgase emissionsarme Entwicklung 

so zu fördern ist, dass die Nahrungsmittelerzeugung nicht bedroht wird. Um die Ziele des 

Übereinkommens von Paris zu erreichen, müssen die Vertragsparteien ihre gemeinsamen 

Anstrengungen intensivieren. Die Vertragsparteien sollten aufeinanderfolgende 

beabsichtigte nationale Beiträge ausarbeiten, mitteilen und aufrechterhalten. Das 

Übereinkommen von Paris tritt an die Stelle der Regelung, die im Rahmen des Protokolls 

von Kyoto von 1997 getroffen wurde und die nicht über das Jahr 2020 hinaus fortgesetzt 

wird. Im Übereinkommen von Paris wird auch gefordert, in der zweiten Hälfte dieses 

Jahrhunderts ein Gleichgewicht zwischen den anthropogenen Emissionen von 

Treibhausgasen aus Quellen und dem Abbau solcher Gase durch Senken herzustellen, und 

von den Vertragsparteien verlangt, Maßnahmen zur Erhaltung und gegebenenfalls 

Verbesserung von Senken und Speichern von Treibhausgasen, darunter Wäldern, zu 

ergreifen. 
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(5) Der Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (im Folgenden 

"LULUCF") verfügt über das Potenzial, für langfristige Klimaschutzvorteile zu sorgen und 

so zur Verwirklichung der von der Union angestrebten Reduzierung der 

Treibhausgasemissionen sowie zum Erreichen der langfristigen Klimaschutzziele des 

Übereinkommens von Paris beizutragen. Außerdem bringt der LULUCF-Sektor 

Biomaterialien hervor, die fossile oder CO2-intensive Materialien ersetzen können, und 

spielt daher eine wichtige Rolle beim Übergang zu einer Wirtschaft mit geringen 

Treibhausgasemissionen. Da der Abbau durch LULUCF umkehrbar ist, sollte er als 

eigenständige Säule der Klimaschutzpolitik der Union behandelt werden. 

(6) In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 23. und 24. Oktober 2014 ▌ wird 

erklärt, dass die vielfältigen Ziele in den Bereichen Landwirtschaft und Landnutzung, die 

sich durch ein geringeres Klimaschutzpotenzial sowie die Notwendigkeit auszeichnen, 

Kohärenz zwischen den Zielen der EU in den Bereichen Ernährungssicherheit und 

Klimaschutz sicherzustellen anerkannt werden sollten. Der Europäische Rat ersuchte die 

Kommission zu prüfen, welches die geeignetsten Mittel sind, die nachhaltige Intensivierung 

der Lebensmittelerzeugung zu fördern und gleichzeitig den Beitrag dieses Bereichs zur 

Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Speicherung von Treibhausgasen, auch 

durch Aufforstung, zu optimieren und, sobald die technischen Gegebenheiten dies 

zulassen, in jedem Fall aber vor 2020, eine Strategie dafür festzulegen, wie ▌LULUCF in den 

Rahmen für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen bis 2030 einzubeziehen sind. 
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(7) Nachhaltige Bewirtschaftungsmethoden können im LULUCF-Sektor auf unterschiedliche 

Weise zum Klimaschutz beitragen, insbesondere durch eine Reduzierung der Emissionen 

sowie durch die Aufrechterhaltung und Vergrößerung von Senken und 

Kohlenstoffbeständen. Damit Maßnahmen, die insbesondere auf eine verstärkte 

Kohlenstoffspeicherung abzielen, wirksam sein können, müssen Kohlenstoffspeicher 

unbedingt langfristig stabil und anpassungsfähig sein. Darüber hinaus können durch 

nachhaltige Bewirtschaftungsmethoden die Produktivität, Regenerationsfähigkeit und 

Vitalität des LULUCF-Sektors aufrechterhalten und so die wirtschaftliche und soziale 

Entwicklung gefördert werden, während der CO2-Fußabdruck und der ökologische 

Fußabdruck dieses Sektors verringert werden. 

(8) Die Entwicklung von nachhaltigen und innovativen Verfahren und Technologien, 

einschließlich der Agrarökologie und der Agroforstwirtschaft, können die Rolle des 

LULUCF-Sektors in Bezug auf die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an 

den Klimawandel fördern sowie die Produktivität und die Widerstandsfähigkeit dieses 

Sektors stärken. Da der LULUCF-Sektor durch lange Zeitrahmen gekennzeichnet ist, die 

nötig sind, um Erträge zu erzielen, sind langfristige Strategien wichtig, um die 

Forschungsmittel für die Entwicklung nachhaltiger und innovativer Verfahren und 

Technologien  sowie die Investitionen in diese zu erhöhen. Investitionen in vorbeugende 

Maßnahmen wie eine nachhaltige Bewirtschaftung können die mit natürlichen Störungen 

verbundenen Risiken senken. 
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(9) In seinen Schlussfolgerungen vom 22.-23. Juni 2017 hat der Europäische Rat das 

umfassende Bekenntnis der Union und ihrer Mitgliedstaaten zur Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung bekräftigt, die unter anderem darauf abzielt, sicherzustellen, 

dass die Bewirtschaftung von Wäldern nachhaltig ist. 

(10) Maßnahmen zur Eindämmung von Entwaldung und Waldschädigung und zur Förderung 

einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung in Entwicklungsländern sind wichtig. In diesem 

Zusammenhang erinnert der Rat in seinen Schlussfolgerungen vom 21. Oktober 2009 und 

vom 14. Oktober 2010 an die Ziele der Union, den Bruttowert der Abholzung der 

Tropenwälder bis 2020 gegenüber den derzeitigen Werten um mindestens 50 % zu 

verringern  und dem weltweiten Verlust von Waldflächen spätestens bis 2030 Einhalt zu 

gebieten. 

(11) Im Beschluss Nr. 529/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates10 wurden 

Anrechnungs- und Verbuchungsvorschriften für Emissionen und den Abbau im LULUCF-

Sektor festgelegt und somit zur Entwicklung einer Politik beigetragen, die zur Einbeziehung 

des LULUCF-Sektors in die Emissionsreduktionsverpflichtung der Union geführt hat. Diese 

Verordnung sollte auf den bestehenden Anrechnungs- und Verbuchungsvorschriften 

aufbauen und sie für den Zeitraum von 2021 bis 2030 aktualisieren und verbessern. In der 

Verordnung sollten die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten bei der Durchführung dieser 

Anrechnungs- und Verbuchungsvorschriften und zudem ihre Pflicht festgelegt werden, 

dafür zu sorgen, dass der LULUCF-Sektor insgesamt keine Nettoemissionen erzeugt und 

langfristig zu dem Ziel der Verbesserung von Senken beiträgt. Hingegen sollte er keine 

Anrechnungs-, Verbuchungs- oder Berichtspflichten für private Parteien – einschließlich 

Land- und Forstwirten – vorsehen. 

                                                           
10 Beschluss Nr. 529/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 

2013 über die Anrechnung und Verbuchung von Emissionen und des Abbaus von 
Treibhausgasen infolge von Tätigkeiten im Bereich Landnutzung, 
Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft und über Informationen zu 
Maßnahmen in Zusammenhang mit derartigen Tätigkeiten (ABl. L 165 vom 
18.6.2013, S. 80). 
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(12) Der LULUCF-Sektor, einschließlich der landwirtschaftlich genutzten Flächen, wirkt sich 

direkt und deutlich auf die Artenvielfalt und die Ökosystemleistungen aus. Aus diesem 

Grunde besteht eine wichtige Zielsetzung bei Maßnahmen, von denen diese Bereiche 

betroffen sind, darin, die ständige Übereinstimmung mit den Biodiversitätszielen der 

Union sicherzustellen. Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um in diesem Sektor 

Tätigkeiten in Bezug auf Eindämmung Anpassung durchzuführen und zu unterstützen. Die 

Kohärenz zwischen der Gemeinsamen Agrarpolitik und dieser Verordnung sollte ebenfalls 

gewährleistet werden. Alle Sektoren müssen einen angemessenen Beitrag zur 

Verringerung der Treibhausgasemissionen leisten. 

(13) Feuchtgebiete sind im Hinblick auf die Speicherung von Kohlendioxid wirksame 

Ökosysteme. Der Schutz und die Wiederherstellung von Feuchtgebieten könnten daher im 

LULUCF-Sektor Treibhausgase verringern. Die Präzisierung der Leitlinien für nationale 

Treibhausgasinventare in Bezug auf Feuchtgebiete von 2006 durch die Zwischenstaatliche 

Sachverständigengruppe über Klimaänderungen sollte in diesem Zusammenhang 

berücksichtigt werden. 
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(14) Ein solides Anrechnungs- und Verbuchungssystem ist erforderlich, um den Beitrag des 

LULUFC-Sektors zur Erreichung des Ziels der Union für die Reduzierung der Emissionen um 

mindestens 40% und zur Erfüllung der langfristigen Zielsetzung des Übereinkommens von 

Paris sicherzustellen. Damit die Emissionen und der Abbau von Treibhausgasen im Einklang 

mit den Leitlinien für nationale Treibhausgasinventare in Bezug auf Feuchtgebiete von 

2006 (im Folgenden "IPCC-Leitlinien") korrekt verbucht werden, sollten die jährlich im 

Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates11 

gemeldeten Werte für Landnutzungskategorien und für die Umwandlung von einer 

Landnutzungskategorie in die andere herangezogen werden, wodurch die Ansätze im 

Rahmen des UNFCCC bzw. des Protokolls von Kyoto zusammengeführt werden. Flächen, 

deren Nutzungsart in eine andere Kategorie umgewandelt wird, sollten gemäß den IPCC-

Leitlinien standardmäßig für eine Dauer von 20 Jahren als im Wechsel in diese Kategorie 

befindlich eingestuft werden. Die Mitgliedstaaten sollten nur bei aufgeforsteten Flächen 

und  nur in wenigen, gemäß den IPCC-Leitlinien gerechtfertigten Fällen von dieser 

Standarddauer abweichen können. Änderungen der IPCC-Leitlinien, die die Konferenz der 

Vertragsparteien des UNFCCC oder die als Tagung der Vertragsparteien des Pariser 

Übereinkommens dienende Konferenz der Vertragsparteien annehmen wird, sollten sich 

gegebenenfalls in den Berichtspflichten gemäß der vorliegenden Verordnung 

niederschlagen. 

                                                           
11 Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Mai 2013 über ein System für die Überwachung von Treibhausgasemissionen 
sowie für die Berichterstattung über diese Emissionen und über andere 
klimaschutzrelevante Informationen auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Union 
und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 280/2004/EG (ABl. L 165 vom 18.6.2013, 
S. 13). 
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(15) Die auf internationaler Ebene vereinbarten IPCC-Leitlinien sehen vor, dass Emissionen aus 

der Verbrennung von Biomasse im Energiesektor mit Null angesetzt werden können, 

vorausgesetzt, dass diese Emissionen im LULUCF-Sektor erfasst werden. In der Union 

werden die Emissionen aus der Verbrennung von Biomasse derzeit gemäß Artikel 38 der 

Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kommission12 und den Bestimmungen in der 

Verordnung (EU) Nr. 525/2013 mit Null verbucht, weshalb die Einhaltung der IPCC-

Leitlinien nur gewährleistet ist, wenn diese Emissionen im Rahmen der vorliegenden 

Verordnung korrekt berücksichtigt werden. 

(16) Die Emissionen und der Abbau von Treibhausgasen im Zusammenhang mit Waldflächen 

hängen von einer Reihe natürlicher Umstände, den dynamischen altersbedingten 

Waldstrukturen sowie der früheren und gegenwärtigen Bewirtschaftungspraxis ab, die sich 

von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat erheblich unterscheiden. Durch die Zugrundelegung 

eines Basisjahrs könnten diese Faktoren und die sich daraus ergebenden zyklischen 

Auswirkungen auf die Emissionen und den Abbau oder deren jährliche Schwankungen nicht 

wiedergegeben werden. Stattdessen sollten die jeweiligen Anrechnungs- und 

Verbuchungsvorschriften Referenzwerte vorsehen, um die Wirkungen natürlicher und 

landesspezifischer Faktoren ausschließen zu können. Bei den Referenzwerten für Wälder 

sollte einer etwaigen unausgewogenen Altersstruktur des Waldes Rechnung getragen 

werden, und die künftige Waldbewirtschaftungsintensität sollte nicht über Gebühr 

eingeschränkt werden, damit langfristige Kohlenstoffsenken erhalten oder verbessert 

werden. In Anbetracht der besonderen historischen Situation Kroatiens können bei 

seinem Referenzwert für Wälder auch die Besetzung seines Hoheitsgebietes und 

Umstände von Kriegs- und Nachkriegszeiten, die sich auf die Waldbewirtschaftung im 

Bezugszeitraum ausgewirkt haben, berücksichtigt werden. In den einschlägigen 

Anrechnungs- und Verbuchungsvorschriften werden die auf der Ministerkonferenz zum 

Schutz der Wälder in Europa angenommenen Grundsätze einer nachhaltigen 

Waldbewirtschaftung ("Forest Europe") berücksichtigt. 

                                                           
12 Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kommission vom 21. Juni 2012 über die 

Überwachung von und die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen gemäß der 
Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 181 vom 
12.7.2012, S. 30). 
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(17) Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission nationale Anrechnungspläne für die 

Forstwirtschaft vorlegen, einschließlich Referenzwerte für Wälder. Angesichts fehlender 

internationaler Überprüfungsverfahren im Rahmen des UNFCCC oder des Protokolls von 

Kyoto sollte ein Überprüfungsverfahren eingerichtet werden, um Transparenz zu 

gewährleisten und die Qualität der Verbuchungen in der Kategorie bewirtschaftete 

Waldflächen zu verbessern. 

(18) Bei der Bewertung der nationalen Anrechnungspläne für die Forstwirtschaft, einschließlich 

der darin vorgeschlagenen Referenzwerte für Wälder, sollte sich die Kommission auf 

bewährte Verfahren und die Erfahrungen aus den Sachverständigenüberprüfungen im 

Rahmen des UNFCCC stützen, u. a. in Bezug auf die Beteiligung von Sachverständigen aus 

den Mitgliedstaaten. Die Kommission sollte sicherstellen, dass Sachverständige aus den 

Mitgliedstaaten an der technischen Bewertung der Frage beteiligt werden, ob die 

vorgeschlagenen Referenzwerte für Wälder im Einklang mit den Kriterien und 

Anforderungen der vorliegenden Verordnung bestimmt wurden. Die Ergebnisse der 

technischen Bewertung sollten zur Information an den durch den Beschluss 89/367/EWG 

des Rates13 eingerichteten Ständigen Forstausschuss weitergeleitet werden. Die 

Kommission sollte außerdem die Interessenträger und die Zivilgesellschaft konsultieren. 

Die nationalen Anrechnungspläne für die Forstwirtschaft sollten im Einklang mit den 

einschlägigen Rechtsvorschriften öffentlich zugänglich gemacht werden. 

                                                           
13 Entscheidung 89/367/EWG des Rates vom 29. Mai 1989 zur Einsetzung eines 

Ständigen Forstausschusses (ABl. L 165 vom 15.6.1989, S. 14). 
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(19) Durch eine verstärkte nachhaltige Nutzung von Holzprodukten können die Emissionen in 

die Atmosphäre aufgrund des Substitutionseffekts erheblich begrenzt und der Abbau von 

Treibhausgasen aus der Atmosphäre deutlich verstärkt werden. Die Anrechnungs- und 

Verbuchungsvorschriften sollten gewährleisten, dass die Mitgliedstaaten die 

Veränderungen im Kohlenstoffspeicher der Holzprodukte zum Zeitpunkt ihres Eintretens in 

deren entsprechenden LULUCF-Konten genau und transparent festhalten, damit eine 

bessere Nutzung von Holzprodukten mit langen Lebenszyklen anerkannt und ein Anreiz 

dafür geschaffen wird. Die Kommission sollte zu Fragen zur Methode der Verbuchung von 

Holzprodukten Orientierungshilfen bereitstellen. 

(20) Natürliche Störungen wie Waldbrände, Schädlings- und Krankheitsbefall, Wetterextreme 

und geologische Störungen, die außerhalb der Kontrolle eines Mitgliedstaats liegen und 

von diesem nicht entscheidend beeinflusst werden können, können im LULUCF-Sektor 

vorübergehende Treibhausgasemissionen bewirken oder zu einer Umkehrung eines 

früheren Abbaus führen. Da Umkehrungen dieser Art auch durch 

Bewirtschaftungsentscheidungen herbeigeführt werden können, beispielsweise durch 

Entscheidungen zum Fällen oder Pflanzen von Bäumen, sollte diese Verordnung 

gewährleisten, dass vom Menschen verursachte Umkehrungen beim Abbau in den LULUCF-

Konten stets genau erfasst werden. Außerdem sollte diese Verordnung den 

Mitgliedstaaten in begrenztem Maße die Möglichkeit geben, Emissionen infolge von 

Störungen, die außerhalb der Kontrolle des Mitgliedstaats liegen, von den LULUCF-Konten 

auszuschließen. Die Art und Weise, in der die Mitgliedstaaten diese Vorschriften 

anwenden, sollte jedoch nicht dazu führen, dass Emissionen in unzulässiger Weise zu 

niedrig angerechnet werden. 
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(21) Je nach den nationalen Präferenzen sollten die Mitgliedstaaten entscheiden können, 

welche nationalen Maßnahmen zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im LULUCF-Sektor 

angemessen sind, einschließlich der Option, Emissionen aus einer Landnutzungskategorie 

durch den Abbau innerhalb einer anderen Landnutzungskategorie auszugleichen. Sie 

sollten auch die Möglichkeit haben, im Zeitraum von 2021 bis 2030 den Nettoabbau zu 

akkumulieren. Übertragungen zwischen den Mitgliedstaaten sollten als zusätzliche Option 

weiterhin möglich sein und die Mitgliedstaaten sollten jährliche Emissionszuweisungen, 

die entsprechend der Verordnung (EU) .../... des Europäischen Parlaments und des 

Rates+14 zur Einhaltung dieser Verordnung festgelegt wurden, verwenden können. Die 

Anwendung der in der vorliegenden Verordnung festgelegten Flexibilitätsregelungen 

wird die hoch gesteckten Ziele der Union für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen 

insgesamt nicht beeinträchtigen. 

(22) Wälder, die nachhaltig bewirtschaftet werden, sind im Normalfall Senken und damit ein 

Beitrag zum Klimaschutz. Im Bezugszeitraum von 2000 bis 2009 betrug der gemeldete 

durchschnittliche Abbau durch Senken aus Waldflächen pro Jahr 372 Mio. Tonnen 

CO2-Äquivalent für die gesamte Union. Mit Blick auf die Verwirklichung der Ziele des 

Übereinkommens von Paris und die Erreichung der ehrgeizigen Zielvorgaben bei der 

Verringerung der Treibhausgasemissionen der Union bis 2050 sollten die Mitgliedstaaten 

für die Erhaltung und gegebenenfalls Verbesserung von Senken und Speichern, inklusive 

aus Wäldern, sorgen. 

(23) Der Abbau von Treibhausgasen im Zusammenhang mit bewirtschafteten Waldflächen 

sollte auf einen zukunftsgerichteten Referenzwert für Wälder angerechnet werden. Der 

erwartete künftige Abbau durch Senken sollte auf einer Extrapolation von 

Waldbewirtschaftungspraxis und Intensität in einem Bezugszeitraum beruhen. Eine 

Verringerung einer Senke gegenüber dem Referenzwert sollte als Emissionen verbucht 

werden. Besondere nationale Gegebenheiten und Vorgehensweisen, wie eine geringere 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 3/18 (2016/0231(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Titel und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 

14 Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... zur 
Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021-2030 als Beitrag zu 
Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 
Übereinkommen von Paris sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 
(ABl. ...). 
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Ernteintensität als üblich oder alternde Wälder während des Bezugszeitraums, sollten 

berücksichtigt werden. 

(24) Den Mitgliedstaaten sollte eine gewisse Flexibilität zugestanden werden, damit sie ihre 

Ernteintensität vorübergehend entsprechend einer nachhaltigen 

Waldbewirtschaftungspraxis im Einklang mit dem Ziel des Übereinkommens von Paris 

erhöhen können, sofern die Gesamtemissionen in der Union den Gesamtabbau im 

LULUCF-Sektor nicht übersteigen. Im Rahmen dieser Flexibilität sollte allen 

Mitgliedstaaten eine Grundmenge des Ausgleichs gewährt werden, die auf der 

Grundlage eines Faktors, ausgedrückt als Prozentsatz ihrer gemeldeten Senke im 

Zeitraum von 2000-bis 2009, berechnet wird, um ihre verbuchten Emissionen aus 

bewirtschafteten Waldflächen auszugleichen. Es sollte sichergestellt sein, dass 

Mitgliedstaaten einen Ausgleich nur bis zu der Höhe erhalten, bei der die Wälder in ihrem 

Land keine Senken mehr bilden. 

(25) Mitgliedstaaten mit einer im Vergleich zum Unionsdurchschnitt sehr großen Waldfläche 

und insbesondere kleinere Mitgliedstaaten mit einer sehr großen Waldfläche hängen in 

stärkerem Maße als andere Mitgliedstaaten von bewirtschafteten Waldflächen ab, wenn 

es darum geht, Emissionen in anderen Kategorien der Flächenverbuchung aufzuwiegen, 

und wären daher stärker betroffen und haben ein begrenztes Potenzial, ihre Waldflächen 

zu erhöhen. Der Ausgleichsfaktor sollte auf Grundlage der Wald- und der Landfläche 

erhöht werden, damit Mitgliedstaaten mit einer im Vergleich zum Unionsdurchschnitt 

sehr kleinen Landfläche und sehr großen Waldfläche den höchsten Ausgleichsfaktor ihrer 

Senke für den Bezugszeitraum erhalten. 
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(26) In seinen Schlussfolgerungen vom 9. März 2012 hat der Rat die Besonderheiten 

waldreicher Länder anerkannt. Diese Besonderheiten betreffen insbesondere die 

begrenzten Möglichkeiten, Emissionen durch Abbau auszugleichen. Als waldreichster 

Mitgliedstaat und in Anbetracht seiner besonderen geografischen Gegebenheiten ist 

Finnland diesbezüglich mit besonderen Schwierigkeiten konfrontiert. Daher sollte 

Finnland ein begrenzter zusätzlicher Ausgleich gewährt werden. 

(27) Um die Fortschritte der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Einhaltung ihrer Verpflichtung 

im Rahmen dieser Verordnung zu überwachen und um zu gewährleisten, dass die  

Informationen über die Emissionen und den Abbau von Treibhausgasen transparent, 

genau, kohärent, vollständig und vergleichbar sind, sollten die Mitgliedstaaten der 

Kommission die jeweiligen Inventardaten zu den Treibhausgasen gemäß der Verordnung 

(EU) Nr. 525/2013 bereitstellen und die Compliance-Kontrollen gemäß der vorliegenden 

Verordnung sollten diese Daten berücksichtigen. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, die 

Flexibilitätsregelung der vorliegenden Verordnung für bewirtschaftete Waldflächen in 

Anspruch zu nehmen, so sollte er in dem Compliance-Bericht auch die Menge des 

Ausgleichs angeben, die er in Anspruch nehmen möchte. 

(28) Die Europäische Umweltagentur sollte die Kommission, gegebenenfalls in 

Übereinstimmung mit dem Jahresarbeitsprogramm der Agentur, bei dem System der 

jährlichen Berichterstattung über die Emissionen und den Abbau von Treibhausgasen, der 

Bewertung der Informationen über Strategien, Maßnahmen und nationale Prognosen, der 

Bewertung der geplanten zusätzlichen Politiken und Maßnahmen und der von der 

Kommission im Rahmen dieser Verordnung durchgeführten Compliance-Kontrollen 

unterstützen. 
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(29) Um eine angemessene Verbuchung von Transaktionen gemäß dieser Verordnung zu 

ermöglichen, einschließlich der Nutzung der Flexibilitätsregelung und der Einhaltung der 

Vorschriften in Bezug auf die geografische Erfassung, und eine verstärkte Nutzung von 

Holzerzeugnissen mit langen Lebenszyklen zu fördern, sollte der Kommission gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union die Befugnis 

übertragen werden, Rechtsakte zur ▌technischen Anpassung von Begriffsbestimmungen – 

einschließlich der Mindestwerte für die Definition von Wäldern, Verzeichnissen von 

Treibhausgasemissionen und Kohlenstoffspeichern zur Festlegung der Referenzwerte für 

Wälder der Mitgliedstaaten für den Zeitraum von 2021 bis 2025 und den Zeitraum von 

2026 bis 2030, zur Hinzufügung neuer Kategorien von Holzprodukten, zur Überarbeitung 

von Methoden und Informationspflichten hinsichtlich natürlicher Störungen, um 

Änderungen in den IPCC-Leitlinien Rechnung zu tragen, und zur Verbuchung von 

Transaktionen im Unionsregister zu erlassen. Die erforderlichen Bestimmungen hinsichtlich 

der Verbuchung von Transaktionen sollten in einem einzigen ▌Instrument niedergelegt 

werden, in dem die Anrechnungs- und Verbuchungsvorschriften der Verordnung (EU) 

Nr. 525/2013, der Verordnung (EU) .../...+, ▌, der vorliegenden Verordnung und der 

Richtlinie 2003/87/EG zusammengefasst werden. Besonders wichtig ist es, dass die 

Kommission im Rahmen ihrer Vorbereitungsarbeiten angemessene Konsultationen, auch 

auf Sachverständigenebene, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung niedergelegt sind15▌. Um insbesondere eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 

gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und deren Sachverständige 

haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                           
+ ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 3/18 

(2016/0231(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
15 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(30) Die Kommission sollte im Zuge ihrer regelmäßigen Berichterstattung nach der 

Verordnung (EU) Nr. 525/2013 auch die Ergebnisse des unterstützenden Dialogs von 2018 

im Rahmen des UNFCCC (im Folgenden "Talanoa-Dialog") bewerten. die vorliegende 

Verordnung sollte im Jahr 2024 und danach alle fünf Jahre zwecks Bewertung ihres 

allgemeinen Funktionierens überprüft werden. Bei dieser Überprüfung sollten die 

Ergebnisse des Talanoa-Dialogs und der weltweiten Bestandsaufnahme des 

Übereinkommens von Paris aufgegriffen werden. Der Rahmen für den Zeitraum nach 

2030 sollte im Einklang mit den langfristigen Zielsetzungen und Verpflichtungen aus dem 

Übereinkommen von Paris stehen. 

(31) Um eine effiziente, transparente und kostengünstige Berichterstattung und Überprüfung 

im Bereich der Treibhausgasemissionen und des Abbaus sowie Berichterstattung über 

jedwede sonstige Informationen sicherzustellen, die erforderlich sind, um die Einhaltung 

der Verpflichtungen zu beurteilen, sollten die Berichtspflichten in die Verordnung (EU) 

Nr. 525/2013 aufgenommen werden. 

(32) Um die Datenerhebung sowie das methodische Vorgehen zu verbessern, sollte eine 

Bestandsaufnahme der Landnutzung vorgenommen und anhand der geografischen 

Erfassung der einzelnen Flächen gemäß den Datenerhebungssystemen der Mitgliedstaaten 

und der Union Bericht erstattet werden. Bestehende Programme und Erhebungen in der 

Union und den Mitgliedstaaten, wie die Flächenstichprobenerhebung zur Bodennutzung 

und Bodenbedeckung (LUCAS), das Europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus 

und das Satellitennavigationssystem Galileo sollten bestmöglich für die Datenerfassung 

genutzt werden. Die Datenverwaltung einschließlich des Austauschs von Daten für die 

Weiterverwendung und Verbreitung im Rahmen der Berichterstattung sollte mit den 

Anforderungen der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates16 im 

Einklang stehen. 

(33) Die Verordnung (EU) Nr. 525/2013 sollte entsprechend geändert werden. 

                                                           
16 Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 

zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft 
(INSPIRE) (ABl. L 108 vom 25.4.2007, S. 1). 
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(34) Der Beschluss Nr. 529/2013/EU sollte weiterhin für die Anrechnungs-, Verbuchungs- und 

Berichtspflichten für den Anrechnungszeitraum vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 

2020 gelten. Für die Anrechnungszeiträume ab 1. Januar 2021 sollte die vorliegende 

Verordnung gelten. 

(35) Der Beschluss Nr. 529/2013/EU sollte entsprechend geändert werden. 

(36) Da die Ziele dieser Verordnung, insbesondere die Festlegung der Verpflichtungen der 

Mitgliedstaaten in Bezug auf den LULUCF-Sektor, durch die dazu beigetragen wird, dass 

die Ziele des Übereinkommens von Paris erreicht werden und dass das Ziel der Union zur 

Verringerung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum von 2021 bis 2030 eingehalten 

wird, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können und sich 

aufgrund ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser verwirklichen lassen, 

kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Nach dem in demselben Artikel 

verankerten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für 

das Erreichen dieser Ziele erforderliche Maß hinaus – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand 

Diese Verordnung enthält die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im Sektor Landnutzung, 

Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (land use, land use change and forestry – im 

Folgenden "LULUCF"), durch die dazu beigetragen wird, dass die Ziele des Übereinkommens von 

Paris erreicht werden und dass das Ziel der Union für die Verringerung der Treibhausgasemissionen 

im Zeitraum von 2021 bis 2030 eingehalten wird. In dieser Verordnung werden auch die Regeln für 

die Anrechnung und Verbuchung der Emissionen und des Abbaus von Treibhausgasen im LULUCF-

Sektor und für die Überprüfung der Einhaltung dieser Verpflichtungen durch die Mitgliedstaaten 

festgelegt. 

Artikel 2 

Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die Emissionen und den Abbau der in Anhang I Abschnitt A 

aufgeführten Treibhausgase, die nach Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 

gemeldet werden und die innerhalb der folgenden Kategorien für die Flächenverbuchung 

in den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten  erscheinen: 

a) im Zeitraum von 2021 bis 2025 und von 2026 bis 2030: 

i) aufgeforstete Flächen: gemeldete Landnutzung: Waldfläche, die aus der 

Flächenart Ackerfläche, Grünland, Feuchtgebiet, Siedlung oder sonstige Fläche 

umgewandelt wurde; 

ii) entwaldete Flächen: gemeldete Landnutzung: Ackerfläche, Grünland, 

Feuchtgebiet, Siedlung oder sonstige Fläche, die/das aus Waldfläche 

umgewandelt wurde; 
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iii) bewirtschaftete Ackerflächen: gemeldete Landnutzung:  

- Ackerfläche, die Ackerfläche bleibt,  

- Ackerfläche, die aus der Flächenart Grünland, Feuchtgebiet, Siedlung 

oder sonstige Fläche umgewandelt wurde, oder  

- Ackerfläche, die in die Flächenart Feuchtgebiet, Siedlung oder sonstige 

Fläche umgewandelt wurde; 

iv) bewirtschaftetes Grünland: gemeldete Landnutzung:  

- Grünland, das Grünland bleibt,  

-  Grünland, das aus der Flächenart Ackerfläche, Feuchtgebiet, Siedlung 

oder sonstige Fläche in Grünland umgewandelt wurde, oder  

- Grünland, das in die Flächenart Feuchtgebiet, Siedlung oder sonstige 

Fläche umgewandelt wurde; 

v) bewirtschaftete Waldflächen: gemeldete Landnutzung: Waldfläche, die 

Waldfläche bleibt. 

b) ab 2026: bewirtschaftete Feuchtgebiete: gemeldete Landnutzung:  

- Feuchtgebiet, das Feuchtgebiet bleibt,  

- Feuchtgebiet, das aus der Flächenart Siedlung oder sonstige Fläche 

umgewandelt wurde, oder 

- Feuchtgebiet, das in die Flächenart Siedlung oder sonstige Fläche 

umgewandelt wurde. 

(2) Im Zeitraum von 2021 bis 2025 kann ein Mitgliedstaat die Emissionen und den Abbau der 

in Anhang I Abschnitt A der vorliegenden Verordnung aufgeführten Treibhausgase in 

seinem Hoheitsgebiet, die nach Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 innerhalb der 

Flächenverbuchungskategorie bewirtschaftete Feuchtgebiete gemeldet werden, in seine 

Verpflichtung gemäß Artikel 4 der vorliegenden Verordnung einbeziehen. Die vorliegende 

Verordnung gilt auch für die Emissionen und den Abbau, die ein Mitgliedstaat einbezieht. 

(3) Beabsichtigt ein Mitgliedstaat gemäß Absatz 2, bewirtschaftete Feuchtgebiete in seine 

Verpflichtung einzubeziehen, so teilt er dies der Kommission bis zum 31. Dezember 2020 

mit. 
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(4) Ist dies angesichts der Erfahrungen mit der Anwendung der Präzisierung der IPCC-

Leitlinien erforderlich, so kann die Kommission Vorschläge zur Aufschiebung der 

obligatorischen Verbuchung von bewirtschafteten Feuchtgebieten um zusätzliche fünf 

Jahre vorlegen. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. "Senke" jeden Vorgang, jede Tätigkeit oder jeden Mechanismus, der ein 

Treibhausgas, ein Aerosol oder einen Vorläufer eines Treibhausgases aus der 

Atmosphäre abbaut; 

2. "Quelle" jeden Vorgang, jede Tätigkeit oder jeden Mechanismus, der ein 

Treibhausgas, ein Aerosol oder einen Vorläufer eines Treibhausgases in die 

Atmosphäre freisetzt; 

3. "Kohlenstoffspeicher" das gesamte biogeochemische Wirkungsgefüge oder System 

im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder einen Teil dieses Wirkungsgefüges oder 

Systems, in dem Kohlenstoff, ein beliebiger Vorläufer eines kohlenstoffhaltigen 

Treibhausgases oder ein beliebiges kohlenstoffhaltiges Treibhausgas gespeichert 

wird; 

4. "Kohlenstoffbestand" die Masse an Kohlenstoff in einem Kohlenstoffspeicher; 
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5. "Holzprodukt" jedes Produkt der Holzernte, das den Ernteplatz verlassen hat; 

6. "Wald" eine Landfläche, die auf der Grundlage der Mindestwerte für die 

Flächengröße, die Überschirmung oder den entsprechenden Bestockungsgrad sowie 

die potenzielle Baumhöhe im Reifealter am Wachstumsort der Bäume bestimmt 

wird, und zwar gemäß den Angaben für die einzelnen Mitgliedstaaten in Anhang II. 

Dazu gehören auch Flächen mit Bäumen, einschließlich Gruppen noch wachsender 

junger Naturbäume, oder Pflanzungen, die die Mindestwerte für die Beschirmung 

oder den entsprechenden Bestockungsgrad oder eine Mindestbaumhöhe gemäß 

Anhang II noch nicht erreicht haben, einschließlich jeder Fläche, die normalerweise 

Teil des Waldgebietes ist, auf der jedoch aufgrund menschlicher Eingriffe wie der 

Holzernte oder aus natürlichen Gründen vorübergehend keine Bäume stehen, von 

der jedoch erwartet werden kann, dass sie wieder bewaldet sein wird; 

7. "Referenzwert für Wälder" den in Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr ausgedrückten 

geschätzten Wert der durchschnittlichen jährlichen Nettoemissionen oder des 

durchschnittlichen jährlichen Nettoabbaus aus bewirtschafteten Waldflächen im 

Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats in den Zeiträumen von 2021 bis 2025 und von 

2026 bis 2030 auf der Grundlage der in dieser Verordnung genannten Kriterien;  

8. "Halbwertszeit" die Anzahl Jahre, die nötig ist, um die Menge an Kohlenstoff in 

einer Kategorie von Holzprodukten auf die Hälfte des Anfangswerts abzubauen; 
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9. "natürliche Störungen" alle nicht anthropogenen Ereignisse oder Situationen, die in 

Wäldern erhebliche Emissionen verursachen und deren Auftreten außerhalb der 

Kontrolle des betreffenden Mitgliedstaats liegt, und deren Folgen unter 

Emissionsgesichtspunkten selbst nach ihrem Auftreten der Mitgliedstaat nicht 

wesentlich zu begrenzen vermag; 

10."sofortige Oxidation" eine Anrechnungsmethode, die auf der Annahme basiert, dass die 

gesamte Menge des in Holzprodukten gespeicherten Kohlenstoffs zum Zeitpunkt der 

Ernte in die Atmosphäre freigesetzt wird. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 16 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um die Begriffsbestimmungen in Absatz 1 des vorliegenden Artikels zu ändern 

oder zu streichen oder neue Begriffsbestimmungen darin aufzunehmen, um den 

genannten Absatz an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen und 

die Kohärenz zwischen diesen Begriffsbestimmungen und etwaigen Änderungen relevanter 

Begriffsbestimmungen in den IPCC-Leitlinien, die die Konferenz der Vertragsparteien des 

UNFCCC oder die als Tagung der Vertragsparteien des Pariser Übereinkommens dienende 

Konferenz der Vertragsparteien gegebenenfalls annehmen wird, zu gewährleisten. 

www.parlament.gv.at



 

  30

Artikel 4 

Verpflichtungen 

Für den Zeitraum von 2021 bis 2025 und den Zeitraum von 2026 bis 2030 muss jeder 

Mitgliedstaat unter Berücksichtigung der in den Artikeln 12 und 13 vorgesehenen 

Flexibilitätsregelung dafür sorgen, dass die Emissionen nicht den Abbau übersteigen, wobei 

dies in Übereinstimmung mit der Verbuchung gemäß dieser Verordnung als die Summe der 

Gesamtemissionen und des Gesamtabbaus in seinem Hoheitsgebiet in allen in Artikel 2 

genannten Kategorien der Flächenverbuchung zusammengenommen zu berechnen ist. 

Artikel 5 

Allgemeine Anrechnungs- und Verbuchungsvorschriften 

(1) Jeder Mitgliedstaat erstellt und führt Konten, die die Emissionen und den Abbau in den 

einzelnen in Artikel 2 genannten Kategorien für die Flächenverbuchung korrekt 

widerspiegeln. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass ihre Konten und sonstigen Daten, 

die gemäß dieser Verordnung mitgeteilt werden, genau, vollständig, kohärent, vergleichbar 

und transparent sind. Die Mitgliedstaaten weisen Emissionen mit einem Pluszeichen (+) 

und den Abbau mit einem Minuszeichen (−) aus. 

(2) Die Mitgliedstaaten verhindern die Doppelzählung von Emissionen oder Abbau, indem sie 

insbesondere sicherstellen, dass die Emissionen und der Abbau nicht in mehreren 

Flächenverbuchungskategorien ▌verbucht werden. 
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(3) Wird die Flächenart umgewandelt, so ändern die Mitgliedstaaten 20 Jahre nach dem 

Zeitpunkt der Umwandlung die Flächenart Waldfläche, Ackerfläche, Grünland, 

Feuchtgebiet, Siedlung oder sonstige Fläche die Kategorisierung solcher Flächen, die in eine 

andere Flächenart umgewandelt wurden in die Art von Flächen um, die dieselbe Flächenart 

bleiben. 

(4) Die Mitgliedstaaten erfassen jegliche Änderung des Kohlenstoffbestands in den in Anhang I 

Abschnitt B aufgelisteten Kohlenstoffspeichern in ihren Konten für die einzelnen 

Kategorien für die Flächenverbuchung. Die Mitgliedstaaten können beschließen, 

Änderungen des Kohlenstoffbestands in Kohlenstoffspeichern nicht in ihren Konten zu 

erfassen, wenn es sich bei dem Kohlenstoffspeicher nicht um eine Quelle handelt. Die 

Möglichkeit der Nichterfassung von Änderungen des Kohlenstoffbestands gilt jedoch nicht 

für Kohlenstoffspeicher von oberirdischer Biomasse, Totholz oder Holzprodukte in der 

Flächenverbuchungskategorie bewirtschaftete Waldflächen. 

(5) Die Mitgliedstaaten führen vollständige und genaue Aufzeichnungen aller Daten, die bei 

der Erstellung ihrer Konten verwendet werden. 

(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 16 delegierte Rechtsakte zur 

Änderung des Anhangs I zu erlassen, um Änderungen der IPCC-Leitlinien Rechnung zu 

tragen, die die Konferenz der Vertragsparteien des UNFCCC oder die als Tagung der 

Vertragsparteien des Pariser Übereinkommens dienende Konferenz der Vertragsparteien 

gegebenenfalls annehmen wird. 
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Artikel 6 

Verbuchung bei aufgeforsteten und entwaldeten Flächen 

(1) Die Mitgliedstaaten verbuchen die Emissionen und den Abbau aus aufgeforsteten Flächen 

und aus entwaldeten Flächen als die Gesamtemissionen und den Gesamtabbau für jedes 

einzelne Jahr in den Zeiträumen von 2021 bis 2025 und von 2026 bis 2030. 

(2) Abweichend von Artikel 5 Absatz 3 kann ein Mitgliedstaat dann, wenn Ackerfläche, 

Grünland, Feuchtgebiet, Siedlung oder sonstige Fläche in Waldfläche umgewandelt wurde, 

die Kategorisierung dieser Flächen 30 Jahre nach dem Zeitpunkt dieser Umwandlung von 

Flächen, die in Waldfläche umgewandelt wurden, in Waldfläche, die Waldfläche bleibt 

ändern, wenn dies aufgrund der IPCC-Leitlinien hinreichend gerechtfertigt ist. 

(3) Bei den Berechnungen der Emissionen und des Abbaus aus aufgeforsteten Flächen und aus 

entwaldeten Flächen bestimmen die Mitgliedstaaten das Waldgebiet nach den in Anhang II 

angegebenen Parametern. 

Artikel 7 

Verbuchung bei bewirtschafteten Ackerflächen, bewirtschaftetem Grünland und bewirtschafteten 

Feuchtgebieten 

(1) Jeder Mitgliedstaat verbuchet die Emissionen und den Abbau aus bewirtschafteten 

Ackerflächen, die sich aus der Berechnung der Emissionen und des Abbaus in den 

Zeiträumen von 2021 bis 2025 und von 2026 bis 2030 abzüglich des Produkts aus der 

Multiplikation der durchschnittlichen Jahresemissionen und des durchschnittlichen 

Jahresabbaus aus bewirtschafteten Ackerflächen in dem Mitgliedstaat im Referenzzeitraum 

von 2005 bis 2009 mit dem Faktor fünf ergeben. 
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(2) Jeder Mitgliedstaat verbuchet die Emissionen und den Abbau aus bewirtschaftetem 

Grünland, die sich aus der Berechnung der Emissionen und des Abbaus in den Zeiträumen 

von 2021 bis 2025 und von 2026 bis 2030 abzüglich des Produkts aus der Multiplikation der 

durchschnittlichen Jahresemissionen und des durchschnittlichen Jahresabbaus aus 

bewirtschaftetem Grünland in dem Mitgliedstaat im Referenzzeitraum von 2005 bis 2009 

mit dem Faktor fünf ergeben. 

(3) Im Zeitraum von 2021 bis 2025 verbucht jeder Mitgliedstaat, der ▌ gemäß Artikel 2 Absatz 

2 bewirtschaftete Feuchtgebiete ▌ in seine Verpflichtung einbezieht, und im Zeitraum von 

2026 bis 2030 verbuchen alle Mitgliedstaaten die Emissionen und den Abbau aus 

bewirtschafteten Feuchtgebieten, die sich aus der Berechnung der Emissionen und des 

Abbaus in den jeweiligen Zeiträumen ▌ abzüglich des Produkts aus der Multiplikation der 

durchschnittlichen Jahresemissionen und des durchschnittlichen Jahresabbaus aus 

bewirtschafteten Feuchtgebieten in dem Mitgliedstaat im Referenzzeitraum von 2005 bis 

2009 mit dem Faktor fünf ergeben. 

(4) Die Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 2 Absatz 2 nicht beschlossen haben, 

bewirtschaftete Feuchtgebiete in den Umfang ihrer Verpflichtungen einzubeziehen, 

melden dessen ungeachtet im Zeitraum von 2021 bis 2025 der Kommission die 

Emissionen und den Abbau aus solchen Gebieten mit folgender gemeldeter Landnutzung: 

a) Feuchtgebiet, das Feuchtgebiet bleibt, 

b) Siedlung oder sonstige Fläche, die in Feuchtgebiet umgewandelt wurde, oder 

c) Feuchtgebiet, das in Siedlung oder sonstige Fläche umgewandelt wurde. 
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Artikel 8 

Verbuchung bei bewirtschafteten Waldflächen 

(1) Jeder Mitgliedstaat verbucht die Emissionen und den Abbau aus bewirtschafteten 

Waldflächen, die sich aus der Berechnung der Emissionen und des Abbaus in den 

Zeiträumen von 2021 bis 2025 und von 2026 bis 2030 abzüglich des Produkts aus der 

Multiplikation des Referenzwerts für Wälder des betreffenden Mitgliedstaats mit dem 

Faktor fünf ergeben. 

(2) Fällt das Ergebnis der Berechnung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels im Verhältnis 

zum Referenzwert für Wälder eines Mitgliedstaats negativ aus, so verbucht der 

betreffende Mitgliedstaat in seinem Konto für bewirtschaftete Waldflächen als 

Gesamtnettoabbau maximal das Äquivalent von 3,5 % seiner Emissionen in seinem 

Basisjahr oder -zeitraum gemäß Anhang III, multipliziert mit dem Faktor fünf. Der 

Nettoabbau aus dem Kohlenstoffspeicher von Totholz und Holzprodukten, mit Ausnahme 

der Kategorie Papier gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a in der 

Flächenverbuchungskategorie bewirtschaftete Waldflächen unterliegt nicht dieser 

Beschränkung. 

(3) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission bis zum 31. Dezember 2018 für den Zeitraum 

von 2021 bis 2025 und bis zum 30. Juni 2023 für den Zeitraum von 2026 bis 2030 ihre 

nationalen Anrechnungspläne für die Forstwirtschaft einschließlich eines Vorschlags für 

einen Referenzwert für Wälder vor. Der nationale Anrechnungsplan für die Forstwirtschaft 

muss alle in Anhang IV Abschnitt B aufgeführten Elemente enthalten, und er muss – auch 

im Internet – öffentlich zugänglich gemacht werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten legen ihren Referenzwert für Wälder anhand der Kriterien in Anhang IV 

Abschnitt A fest. Kroatien kann bei seinem Referenzwert für Wälder zusätzlich zu den 

Kriterien in Anhang IV Abschnitt A die Besetzung seines Hoheitsgebiets und Umstände 

von Kriegs- und Nachkriegszeiten, die sich auf die Waldbewirtschaftung im 

Bezugszeitraum ausgewirkt haben, berücksichtigen.  
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(5) Der ▌Referenzwert für Wälder muss auf einer Fortsetzung der nachhaltigen 

Waldbewirtschaftungspraxis ▌beruhen, die im Zeitraum von 2000 bis 2009 dokumentiert 

wurde, in Bezug auf dynamische altersbezogene Merkmale des Waldes in den nationalen 

Wäldern unter Verwendung der besten verfügbaren Daten. 

▌ 

Bei den gemäß Unterabsatz 1 festgelegten Referenzwerten für Wälder muss den 

künftigen Auswirkungen von dynamischen altersbezogenen Merkmalen der Wälder 

Rechnung getragen werden, damit die Waldbewirtschaftungsintensität als zentrales 

Element der nachhaltigen Waldbewirtschaftungspraxis nicht unangemessen 

eingeschränkt wird, wobei es das Ziel ist, langfristige Kohlenstoffsenken zu erhalten oder 

zu verbessern. 

▌Die Mitgliedstaaten müssen nachweisen, dass zwischen den im Anrechnungsplan für die 

Forstwirtschaft verwendeten Methoden und Daten zur Festlegung des vorgeschlagenen 

Referenzwerts für Wälder und denjenigen, die für die Berichterstattung über 

bewirtschaftete Waldflächen verwendet wurden, Kohärenz besteht. ▌ 

(6) Die Kommission nimmt in Konsultation mit Sachverständigen, die von den 

Mitgliedstaaten ernannt werden, eine technische Bewertung der von den 

Mitgliedstaaten gemäß Absatz 3 vorgelegten nationalen Anrechnungspläne für die 

Forstwirtschaft vor, um zu prüfen, inwieweit die ▌vorgeschlagenen Referenzwerte für 

Wälder im Einklang mit den Grundsätzen und Anforderungen der Absätze 4 und 5 sowie 

des Artikels 5 Absatz 1 festgelegt wurden.zudem konsultiert die Kommission die 

Interessenträger und die Zivilgesellschaft. Die Kommission veröffentlicht eine 

Zusammenfassung der durchgeführten Arbeiten, einschließlich der Stellungnahmen der 

von den Mitgliedstaaten ernannten Sachverständigen und der diesbezüglichen 

Schlussfolgerungen. 
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Die Kommission richtet erforderlichenfalls technische Empfehlungen an die 

Mitgliedstaaten, in denen die Schlussfolgerungen der technischen Bewertung ihren 

Niederschlag finden, um die technische Überarbeitung der vorgeschlagenen 

Referenzwerte für Wälder zu erleichtern. Die Kommission veröffentlicht diese technischen 

Empfehlungen. 

(7) Falls erforderlich aufgrund der technischen Bewertungen und gegebenenfalls aufgrund 

der technischen Empfehlungen, legen die Mitgliedstaaten der Kommission ihre 

überarbeiteten vorgeschlagenen Referenzwerte für Wälder bis zum 31. Dezember 2019 

für den Zeitraum von 2021 bis 2025 und bis zum 30. Juni 2024 für den Zeitraum von 2026 

bis 2030 vor. Die Kommission veröffentlicht die ihr von den Mitgliedstaaten vorgelegten 

vorgeschlagenen Referenzwerte für Wälder. 

(8) Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten vorgelegten vorgeschlagenen 

Referenzwerte für Wälder, der nach Absatz 6 des vorliegenden Artikels vorgenommenen 

technischen Bewertung und gegebenenfalls der gemäß Absatz 7 des vorliegenden 

Artikels vorgelegten überarbeiteten vorgeschlagenen Referenzwerte für Wälder erlässt 

die Kommission delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 16 zur Änderung des Anhangs IV im 

Hinblick auf die Festlegung der Referenzwerte für Wälder, die die Mitgliedstaaten im 

Zeitraum von 2021 bis 2025 und von 2026 bis 2030 anwenden müssen. 
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(9) Legt ein Mitgliedstaat der Kommission seinen Referenzwert für Wälder nicht bis zu den in 

Absatz 3 des vorliegenden Artikels und gegebenenfalls Absatz 7 des vorliegenden Artikels 

genannten Tagen vor, so erlässt die Kommission auf der Grundlage etwaiger technischer 

Bewertungen gemäß Absatz 6 des vorliegenden Artikels delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 16 zur Änderung des Anhangs IV im Hinblick auf die Festlegung des Referenzwerts 

für Wälder, den der betreffende Mitgliedstaat im Zeitraum von 2021 bis 2025 oder von 

2026 bis 2030 anwenden muss. 

(10) Die delegierten Rechtsakte nach den Absätzen 8 und 9 werden bis zum 31. Oktober 2020 

für den Zeitraum von 2021 bis 2025 und bis zum 30. April 2025 für den Zeitraum von 2026 

bis 2030 erlassen. 

(11) Zur Gewährleistung der Kohärenz im Sinne von Absatz 5 des vorliegenden Artikels 

übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission erforderlichenfalls technische 

Berichtigungen, die keine Änderungen der gemäß den Absätzen 8 oder 9 des 

vorliegenden Artikels erlassenen delegierten Rechtsakte erfordern, spätestens bis zu den 

in Artikel 14 Absatz 1 genannten Tagen. 

Artikel 9 

Verbuchung bei Holzprodukten 

(1) In den gemäß Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 1 übermittelten Konten für 

Holzprodukte verbuchen die Mitgliedstaaten die Emissionen und den Abbau infolge von 

Änderungen des Kohlenstoffspeichers der Holzprodukte in den nachstehend aufgeführten 

Kategorien unter Zugrundelegung der Zerfallsfunktion erster Ordnung, der Methoden und 

der Standard-Halbwertszeiten gemäß Anhang V: 
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a) Papier; 

b) Holzwerkstoffe; 

c) Schnittholz. 

(2) Die Kommission erlässt delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 16 zur Änderung von 

Absatz 1 des vorliegenden Artikels und von Anhang V durch Hinzufügung neuer 

Kategorien von Holzprodukten, die als Kohlenstoffspeicher wirken, auf der Grundlage der 

IPCC-Leitlinien, die die Konferenz der Vertragsparteien des UNFCCC oder die als Tagung 

der Vertragsparteien des Pariser Übereinkommens dienende Konferenz der 

Vertragsparteien gegebenenfalls annehmen wird, mit denen die Umweltintegrität 

gewährleistet ist. 

(3) Die Mitgliedstaaten können die Produkte aus Materialien auf Holzbasis, einschließlich 

Rinde, die in die bestehenden und neuen Kategorien gemäß den Absätzen 1und 2 fallen, 

angeben; dies geschieht auf der Grundlage der IPCC-Leitlinien, wie von der Konferenz der 

Vertragsparteien des UNFCCC oder der als Tagung der Vertragsparteien des Pariser 

Übereinkommens dienende Konferenz der Vertragsparteien angenommen, und sofern die 

verfügbaren Daten transparent und überprüfbar sind. 
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Artikel 10 

Verbuchung bei natürlichen Störungen 

(1) Am Ende jedes Einzelnen der Zeiträume von 2021 bis 2025 und von 2026 bis 2030 können 

die Mitgliedstaaten Treibhausgasemissionen infolge natürlicher Störungen, die die 

durchschnittlichen Emissionen infolge natürlicher Störungen im Zeitraum von 2001 bis 

2020 unter Ausschluss von statistischen Ausreißern (im Folgenden "Grundbelastung") 

übersteigen, von ihren Konten für aufgeforstete Flächen und für bewirtschaftete 

Waldflächen ausschließen. Die Grundbelastung wird nach Maßgabe dieses Artikels und des 

Anhangs VI berechnet. 

(2) Wendet ein Mitgliedstaat Absatz 1 an, so muss er 

a) der Kommission für jede in Absatz 1 genannte Kategorie für die 

Flächenverbuchungskategorien Informationen über die Grundbelastung und über 

die im Einklang mit Anhang VI verwendeten Daten und Methoden übermitteln und 

b) bis 2030 jeglichen späteren Abbau auf Flächen, die aufgrund natürlicher Störungen 

geschädigt wurden, von der Verbuchung ausschließen. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 16 delegierte Rechtsakte zur 

Änderung des Anhangs VI zu erlassen, um die Methode und die Informationspflichten in 

diesem Anhang ▌ zu überarbeiten, um Änderungen der IPCC-Leitlinien Rechnung zu tragen, 

die die Konferenz der Vertragsparteien des UNFCCC oder die als Tagung der 

Vertragsparteien des Pariser Übereinkommens dienende Konferenz der Vertragsparteien 

gegebenenfalls annehmen wird.
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Artikel 11 

Flexibilitätsregelung 

(1) Ein Mitgliedstaat kann 

a) die allgemeine Flexibilitätsregelung gemäß Artikel 12 und 

b) zur Einhaltung der Verpflichtung gemäß Artikel 4 die Flexibilitätsregelung für 

bewirtschaftete Waldflächen gemäß Artikel 13 in Anspruch nehmen. 

(2) Hält ein Mitgliedstaat seine Überwachungspflichten gemäß Artikel 7 Absatz 1 

Buchstabe da der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 nicht ein, so untersagt der gemäß 

Artikel 20 der Richtlinie 2003/87/EG benannte Zentralverwalter (im Folgenden 

"Zentralverwalter") diesem Mitgliedstaat vorübergehend die Übertragung oder das 

"Banking" gemäß Artikel 12 Absatz 2 und 3 der vorliegenden Verordnung oder die 

Inanspruchnahme der Flexibilitätsregelung für bewirtschaftete Waldflächen gemäß 

Artikel 13 der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 12 

Allgemeine Flexibilitätsregelung 

(1) Übersteigen in einem Mitgliedstaat die Gesamtemissionen den Gesamtabbau, und hat 

dieser Mitgliedstaat beschlossen, seine Flexibilitätsmöglichkeit in Anspruch zu nehmen, 

und hat er beantragt, dass jährliche Emissionszuweisungen gemäß der Verordnung ▌(EU) 

.../...+ gelöscht werden, so ist die Menge der gelöschten Emissionszuweisungen in Bezug 

auf die Einhaltung der in Artikel 4 der vorliegenden Verordnung festgelegten 

Verpflichtungen seitens dieses Mitgliedstaats zu berücksichtigen. 

                                                           
+ ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 3/18 

(2016/0231(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(2) Übersteigt in einem Mitgliedstaat der Gesamtabbau die Emissionen, so kann dieser 

Mitgliedstaat nach Abzug etwaiger gemäß Artikel 7 der Verordnung ▌ (EU) .../...+ 

berücksichtigter Abbaumengen den Überschuss an einen anderen Mitgliedstaat 

übertragen. Die übertragene Menge muss bei der Feststellung, ob der 

Empfangsmitgliedstaat seine Verpflichtungen gemäß Artikel 4 der vorliegenden 

Verordnung eingehalten hat, berücksichtigt werden. 

(3) Übersteigt in einem Mitgliedstaat im Zeitraum von 2021 bis 2025 der Gesamtabbau die 

Emissionen, so kann dieser Mitgliedstaat nach Abzug etwaiger gemäß Artikel 7 der 

Verordnung  (EU) .../...+ berücksichtigter oder gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels an 

einen anderen Mitgliedstaat übertragener Abbaumengen den Überschuss auf den 

Zeitraum von 2026 bis 2030 übertragen ("Banking"). 

(4) Um Doppelzählungen zu vermeiden, wird der Nettoabbau, der gemäß Artikel 7 der 

Verordnung  (EU) .../...+ berücksichtigt wurde, von der Menge abgezogen, die dem 

Mitgliedstaat für die Übertragung an einen anderen Mitgliedstaat oder zum "Banking" 

gemäß den Absätzen 2 und 3 des vorliegenden Artikels zur Verfügung steht. 

▌ 

                                                           
+ ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 3/18 

(2016/0231(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Artikel 13 

Flexibilitätsregelung für bewirtschaftete Waldflächen 

(1) Übersteigen in einem Mitgliedstaat die Gesamtemissionen den nach dieser Verordnung 

verbuchten Abbau in den Flächenverbuchungskategorien nach Artikel 2, so kann dieser 

Mitgliedstaat die in diesem Artikel festgelegte Flexibilitätsregelung für bewirtschaftete 

Waldflächen in Anspruch nehmen, um Artikel 4 einzuhalten. 

(2) Ist das Ergebnis der Berechnung gemäß Artikel 8 Absatz 1 eine positive Zahl, so ist der 

betreffende Mitgliedstaat berechtigt, diese Emissionen auszugleichen, sofern 

a) der Mitgliedstaat in seine Strategie, die er gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 525/2013 vorgelegt hat, die laufenden oder geplanten konkreten Maßnahmen 

zur Erhaltung oder gegebenenfalls Verbesserung von Senken und Speichern aus 

Wäldern aufgenommen hat und 

b) die Gesamtemissionen in der Union den Gesamtabbau in den in Artikel 2 der 

vorliegenden Verordnung genannten Kategorien der Flächenverbuchung in dem 

Zeitraum, in dem der Mitgliedstaat den Ausgleich in Anspruch nehmen möchte, 

nicht übersteigen. Bei der Bewertung, ob die Gesamtemissionen in der Union den 

Gesamtabbau übersteigen, stellt die Kommission sicher, dass die Mitgliedstaaten 

Doppelzählungen vermeiden, insbesondere bei der Anwendung der 

Flexibilitätsregelungen gemäß der vorliegenden Verordnung und der Verordnung 

(EU) .../...+. 

                                                           
+ ABl.: Bitte in den Text die Nummer der im Dokument PE-CONS 3/18 

(2016/0231(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(3) Für die Menge des Ausgleichs darf der betreffende Mitgliedstaat einen Ausgleich: 

a) für eine als Emissionen verbuchte Senke gegenüber dem Referenzwert für 

Waldflächen in Anspruch nehmen, und 

b) bis zur Höchstmenge des Ausgleichs, der für diesen Mitgliedstaat in Anhang VII für 

den Zeitraum von 2021 bis 2030 festgelegt ist. 

(4) Finnland darf bis zu 10 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent an Emissionen ausgleichen, sofern es 

die in Absatz 2 Buchstaben a und b aufgeführten Bedingungen erfüllt. 

Artikel 14 

Compliance-Kontrollen 

(1) Bis zum 15. März 2027 für den Zeitraum von 2021 bis 2025 und bis zum 15. März 2032 für 

den Zeitraum von 2026 bis 2030legen die Mitgliedstaaten der Kommission einen 

Compliance-Bericht vor, der die Bilanz der Gesamtemissionen und des Gesamtabbaus ▌für 

den betreffenden Zeitraum für die einzelnen in Artikel 2 spezifizierten Kategorien für die 

Flächenverbuchung unter Anwendung der in dieser Verordnung festgelegten Anrechnungs- 

und Verbuchungsvorschriften enthält. 

Dieser Bericht enthält ferner gegebenenfalls Einzelheiten zu der Absicht, die 

Flexibilitätsregelungen gemäß Artikel 11 und die diesbezüglichen Mengen in Anspruch zu 

nehmen, oder zur Inanspruchnahme der Flexibilitätsregelungen. 
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(2) Die Kommission führt eine umfassende Überprüfung der Compliance-Berichte gemäß 

Absatz 1 des vorliegenden Artikels durch, um die Einhaltung des Artikels 4 zu beurteilen. 

(3) Die Kommission erstellt im Jahr 2027 für den Zeitraum von 2021 bis 2025 und im Jahr 

2032 für den Zeitraum von 2026 bis 2030 für jede der in Artikel 2 aufgeführten 

Flächenverbuchungskategorien einen Bericht über die Gesamtemissionen und den 

Gesamtabbau von Treibhausgasen in der Union, die sich aus der Berechnung der 

gesamten gemeldeten Emissionen und des gesamten gemeldeten Abbaus für den 

betreffenden Zeitraum abzüglich des Produkts aus der Multiplikation der 

durchschnittlichen gemeldeten Jahresemissionen und des durchschnittlichen gemeldeten 

Jahresabbaus im Zeitraum von 2000 bis 2009 in der Union mit dem Faktor fünf ergeben. 

(4) Im Einklang mit ihrem Jahresarbeitsprogramm wird die Kommission bei der Durchführung 

des Überwachungs- und Compliance-Rahmens gemäß diesem Artikel von der Europäischen 

Umweltagentur unterstützt. 

Artikel 15 

Register 

(1) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 16 delegierte Rechtsakte zur Ergänzung der 

vorliegenden Verordnung, um die Vorschriften für die Erfassung der Mengen der 

Emissionen und des Abbaus bei jeder Kategorie für die Flächenverbuchung in jedem 

Mitgliedstaat festzulegen und dafür zu sorgen, dass bei der Anwendung der 

Flexibilitätsregelungen gemäß den Artikeln 12 und 13 der vorliegenden Verordnung die 

Verbuchung durch das gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 eingerichtete 

Unionsregister korrekt vorgenommen wird. 
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(2) Der Zentralverwalter kontrolliert automatisch jede Transaktion gemäß dieser Verordnung 

und blockiert erforderlichenfalls Transaktionen, um Unregelmäßigkeiten vorzubeugen. 

(3) Die Angaben gemäß den Absätzen 1 und 2 werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

▌ 

Artikel 16 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absatz 2, Artikel 5 

Absatz 6, Artikel 8 Absätze 8 und 9, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 Absatz 3 und Artikel 15 

Absatz 1 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun 

Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 

Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absatz 2, Artikel 5 Absatz 6, Artikel 8 Absätze 8 

und 9, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 Absatz 3 und Artikel 15 Absatz 1 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über 

den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er 

wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu 

einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss 

über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

▌enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absatz 2, Artikel 5 Absatz 6, Artikel 8 

Absätze 8 und 9, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 Absatz 3 und Artikel 15 Absatz 1 erlassen 

wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben hat oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird 

diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 17 

Überprüfung 

(1) Diese Verordnung wird unter Berücksichtigung unter anderem der Veränderungen der 

internationalen Entwicklungen und der Anstrengungen, die zur Verwirklichung der 

langfristigen Ziele des Übereinkommens von Paris unternommen werden, fortlaufend 

überprüft. 

Auf Grundlage der Feststellungen in dem gemäß Artikel 14 Absatz 3 erstellten Bericht 

sowie der Ergebnisse der gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b durchgeführten 

Bewertung legt die Kommission gegebenenfalls Vorschläge vor, um zu gewährleisten, 

dass das Gesamtziel der Union im Hinblick auf die Reduzierung der 

Treibhausgasemissionen bis 2030 ohne Abstriche erreicht wird und dass die Union ihren 

Beitrag zu den Zielen des Übereinkommens von Paris uneingeschränkt leistet. 

(2) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat innerhalb von sechs 

Monaten nach jeder im Rahmen des Artikels 14 des Übereinkommens von Paris 

vereinbarten weltweiten Bestandsaufnahme einen Bericht vor: über die Durchführung 

dieser Verordnung, gegebenenfalls einschließlich einer Bewertung der Auswirkungen der 

in Artikel 11 genannten Flexibilitätsregelungen, sowie zu dem Beitrag der vorliegenden 

Verordnung zu dem übergeordneten Ziel der Union für die Reduzierung der 

Treibhausgasemissionen bis 2030 sowie deren Beitrag zu den Zielen des Übereinkommens 

von Paris, insbesondere in Bezug auf die Notwendigkeit zusätzlicher Unionsstrategien und 

-maßnahmen, einschließlich eines Rahmens für die Zeit nach 2030, damit die 

erforderliche Steigerung der Treibhausgasemissionsreduktionen und des Abbaus von 

Treibhausgasen in der Union verwirklicht werden kann; gegebenenfalls unterbreitet sie 

Vorschläge. 
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Artikel 18 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 

Die Verordnung (EU) Nr. 525/2013 wird wie folgt geändert: 

(1) Artikel 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Der folgende Buchstabe ▌ wird eingefügt: 

"da) ab 2023 ihre in den Geltungsbereich des Artikels 2 der Verordnung ▌EU .../... 

des Europäischen Parlaments und des Rates*+ im Einklang mit den in 

Anhang IIIa der vorliegenden Verordnung dargelegten Methoden; 

_________________ 

* Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 
über die Einbeziehung der Emissionen und des Abbaus von Treibhausgasen 
aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (LULUCF) in 
den Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 525/2013 und des Beschlusses Nr. 529/2013/EU (ABl. 
...)." 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer und in der Fußnote Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle 

der vorliegenden Änderungsverordnung einfügen. 
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b) folgender Unterabsatz wird eingefügt: 

"Ein Mitgliedstaat kann die Gewährung einer Ausnahme von Unterabsatz 1 

Buchstabe da durch die Kommission beantragen, um eine andere Methode als die in 

Anhang IIIa angegebene anwenden zu können, wenn die erforderliche Verbesserung 

der Methode nicht rechtzeitig erreicht werden konnte, um in den 

Treibhausgasinventaren für den Zeitraum von 2021 bis 2030 berücksichtigt zu 

werden, oder die Kosten für die Verbesserung der Methode im Vergleich zum 

Nutzen, die die Anwendung der betreffenden Methode zwecks Verbesserung der 

Verbuchung von Emissionen und des Abbaus aufgrund der Geringfügigkeit der 

Emissionen und des Abbaus aus den betreffenden Kohlenstoffspeichern bieten 

würde, unverhältnismäßig hoch wären. Mitgliedstaaten, die diese 

Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen wollen, reichen bei der Kommission bis zum 

31. Dezember 2020 einen begründeten Antrag mit einem Zeitplan für die Umsetzung 

der Verbesserung der Methode, die Vorstellung der alternativen Methode oder mit 

beidem, sowie mit einer Bewertung der möglichen Auswirkungen auf die 

Genauigkeit der Verbuchung ein. Die Kommission kann verlangen, dass innerhalb 

einer bestimmten angemessenen Frist zusätzliche Informationen vorgelegt werden. 

Hält die Kommission den Antrag für begründet, so erteilt sie die 

Ausnahmegenehmigung. Lehnt die Kommission den Antrag ab, so muss sie ihre 

Entscheidung begründen." 
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(2) In Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c wird folgende Ziffer ▌angefügt: 

"viii) ab 2023 Informationen über die nationalen Strategien und Maßnahmen, die sie zur 

Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus der Verordnung (EU) …/… + ▌ durchgeführt 

haben, sowie Informationen über geplante zusätzliche nationale Strategien und 

Maßnahmen, mit denen über ihre Verpflichtungen aus dieser Verordnung hinaus 

Treibhausgasemissionen begrenzt oder Senken vergrößert werden sollen;" 

(3) In Artikel 14 Absatz 1 wird folgender Buchstabe ▌angefügt: 

"ba) ab 2023 Gesamtprognosen für Treibhausgase und separate Schätzungen für die 

unter die Verordnung [LULUCF] fallenden prognostizierten Emissionen und den 

unter die Verordnung (EU) …/… + ▌ fallenden Abbau von Treibhausgasen," 

▌ 

4. Der folgende Anhang wird eingefügt: 

"Anhang IIIa 

Methoden zur Überwachung und Berichterstattung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe da 

Ansatz 3: Geografisch explizite Daten über Umwandlungen bei der Landnutzung im 

Einklang mit den IPCC-Leitlinien für nationale Treibhausgasinventare von 2006. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der vorliegenden Änderungsverordnung einfügen. 
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Tier-1-Methode ▌im Einklang mit den IPCC-Leitlinien für nationale Treibhausgasinventare 

von 2006 ▌. 

Bei den Emissionen und dem Abbau für einen Kohlenstoffspeicher, auf den mindestens 25-

30 % der Emissionen oder des Abbaus in einer Quellen- oder Senkenkategorie entfallen, die 

im nationalen Inventarsystem des Mitgliedstaats als vorrangig eingestuft ist, weil die 

diesbezüglichen Schätzungen hinsichtlich des absoluten Niveaus der Emissionen und des 

Abbaus von Treibhausgasen, der Emissions- und Abbautrends oder der Unsicherheit bei 

den Emissionen und dem Abbau in den einzelnen Landnutzungskategorien einen 

erheblichen Einfluss auf den Gesamtbestand von Treibhausgasen eines Landes hat: 

mindestens Tier-2-Methode ▌im Einklang mit den IPCC-Leitlinien für nationale 

Treibhausgasinventare von 2006 ▌. 

Die Mitgliedstaaten werden ermutigt, die Tier-3-Methode ▌im Einklang mit den IPCC-Leitlinien für 

nationale Treibhausgasinventare von 2006 ▌anzuwenden." 

Artikel 19 

Änderung des Beschlusses Nr. 529/2013/EU 

Der Beschluss Nr. 529/2013/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 1 wird gestrichen. 

2. Artikel 6 Absatz 4 wird gestrichen. 
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Artikel 20 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

TREIBHAUSGASE UND KOHLENSTOFFSPEICHER 

A. Treibhausgase gemäß Artikel 2: 

a) Kohlendioxid (CO2); 

b) Methan (CH4); 

c) Distickstoffoxid (N2O), 

Diese Treibhausgase werden in Tonnen CO2-Äquivalent ausgedrückt und gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 525/2013 bestimmt.  

B. Kohlenstoffspeicher gemäß Artikel 5 Absatz 4: 

a) oberirdische Biomasse, 

b) unterirdische Biomasse, 

c) Streu, 

d) Totholz, 

e) organischer Kohlenstoff im Boden, 

f) Holzprodukte in den Flächenverbuchungskategorien aufgeforstete Flächen und 

bewirtschaftete Waldflächen. 
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ANHANG II 

MINDESTWERTE FÜR FLÄCHENGRÖSSE, BESCHIRMUNG UND BAUMHÖHE 

PARAMETER ▌ 

 

Mitgliedstaat Fläche (ha) Beschirmung (in %) Baumhöhe (in m) 

Belgien 0,5  20  5  

Bulgarien 0,1  10  5  

Tschechische Republik 0,05  30  2  

Dänemark 0,5  10  5  

Deutschland 0,1  10  5  

Estland 0,5  30  2  

Irland 0,1  20  5  

Griechenland 0,3  25  2  

Spanien 1,0  20  3  

Frankreich 0,5  10  5  

Kroatien 0,1 10 2 

Italien 0,5  10  5  

Zypern 0,3 10 5 

Lettland 0,1  20  5  

Litauen 0,1  30  5  

Luxemburg 0,5  10  5  

Ungarn 0,5  30  5  

Malta 1,0 30 5 

Niederlande 0,5  20  5  
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Österreich 0,05  30  2  

Polen 0,1  10  2  

Portugal 1,0  10  5  

Rumänien 0,25  10  5  

Slowenien 0,25  30  2  

Slowakei 0,3  20  5  

Finnland 0,5  10  5  

Schweden 0,5  10  5  

Vereinigtes Königreich 0,1  20  2  

▌ 
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ANHANG III 

BASISJAHR ODER -ZEITRAUM FÜR DIE BERECHNUNG DER OBERGRENZE GEMÄSS 

ARTIKEL 8 ABSATZ 2 

Mitgliedstaat Basisjahr/-zeitraum 

Belgien 1990 

Bulgarien 1988 

  

Tschechische Republik 1990 

Dänemark 1990 

Deutschland 1990 

Estland 1990 

Irland 1990 

Griechenland 1990 

Spanien 1990 

Frankreich 1990 

Kroatien 1990 

Italien 1990 

Zypern 1990 

Lettland 1990 

Litauen 1990 

Luxemburg 1990 

Ungarn 1985-87 

Malta 1990 

Niederlande 1990 
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Mitgliedstaat Basisjahr/-zeitraum 

Österreich 1990 

Polen 1988 

Portugal 1990 

Rumänien 1989 

Slowenien 1986 

Slowakei 1990 

Finnland 1990 

Schweden 1990 

Vereinigtes Königreich 1990 
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ANHANG IV 

NATIONALER ANRECHNUNGSPLAN FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT MIT ▌ REFERENZWERTEN FÜR 

WÄLDER DES BETREFFENDEN MITGLIEDSTAATS 

A. Kriterien und Leitlinien für die Bestimmung des Referenzwerts für Wälder 

der Referenzwert eines Mitgliedstaats für Wälder wird nach folgenden Kriterien bestimmt: 

a) Der Referenzwerte muss im Einklang stehen mit dem Ziel, in der zweiten Hälfte 

dieses Jahrhunderts ein Gleichgewicht zwischen den anthropogenen Emissionen von 

Treibhausgasen aus Quellen und dem Abbau solcher Gase durch Senken zu erreichen, 

einschließlich der Steigerung des potenziellen Abbaus bei alternden 

Waldbeständen, die sich andernfalls zu immer stärker abnehmenden Senken 

entwickeln könnten; 

b) der Referenzwerte muss gewährleisten, dass die alleinige Tatsache, dass 

Kohlenstoffbestände vorhanden sind, nicht in die Anrechnung einfließt; 

c) der Referenzwert sollte ein solides, glaubwürdiges Anrechnungssystem 

gewährleisten, das sicherstellt, dass Emissionen aus und der Abbau durch die 

Nutzung von Biomasse ordnungsgemäß angerechnet werden; 

d) der Referenzwerte muss den Kohlenstoffspeicher von Holzprodukten einschließen, 

sodass ein Vergleich zwischen der Annahme der sofortigen Oxidation und der 

Anwendung der Zerfallsfunktion erster Ordnung und von Halbwertszeiten möglich 

ist; 
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e) ein konstantes Verhältnis zwischen stofflicher und energetischer Nutzung von 

Waldbiomasse, das zwischen 2000 und 2009 dokumentiert wurde, ist anzunehmen; 

f) der Referenzwerte sollte im Einklang stehen mit dem in der EU-Forststrategie 

verankerten Ziel eines Beitrags zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und der 

nachhaltigen Nutzung von natürlichen Ressourcen, den nationalen Forstpolitiken der 

Mitgliedstaaten und der Biodiversitätsstrategie der EU; 

g) der Referenzwert muss mit den nationalen Prognosen der anthropogenen 

Emissionen von Treibhausgasen aus Quellen und dem Abbau solcher Gase durch 

Senken übereinstimmen, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 gemeldet 

werden; 

h) der Referenzwerte muss mit den Treibhausgasinventaren und einschlägigen 

historischen Daten übereinstimmen und auf transparenten, vollständigen, 

kohärenten, vergleichbaren und genauen Informationen beruhen. Das Modell, nach 

dem der Referenzwert bestimmt wurde, muss insbesondere in der Lage sein, 

historische Daten aus dem nationalen Treibhausgasinventar wiederzugeben. 
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B. Angaben des nationalen Anrechnungsplans für die Forstwirtschaft 

Der gemäß Artikel 8 übermittelte nationale Anrechnungsplan ▌für die Forstwirtschaft 

enthält die folgenden Angaben: 

a) eine allgemeine Beschreibung, wie der Referenzwert für Wälder festgelegt wurde, 

und eine Beschreibung, wie den Kriterien dieser Verordnung Rechnung getragen 

wurde; 

b) Angaben zum Kohlenstoffspeicher und zu den Treibhausgasen, die in den 

Referenzwert für Wälder eingeflossen sind, und die Gründe für die 

Nichteinbeziehung eines Kohlenstoffspeichers in die Festlegung des Referenzwerts 

für Wälder sowie den Nachweis der Kohärenz der in den Referenzwert für Wälder 

einbezogenen Kohlenstoffspeicher; 

c) eine Beschreibung der Konzepte, Methoden und Modelle (mit Zahlenangaben), die 

für die Festlegung des Referenzwerts für Wälder herangezogen wurden und die mit 

dem zuletzt vorgelegten nationalen Inventarbericht übereinstimmen und eine 

Beschreibung der Nachweise zur nachhaltigen Waldbewirtschaftungspraxis und 

-intensität sowie der angenommenen nationalen Strategien; 

d) ▌Angaben, wie sich die Holzeinschlagsraten je nach Politikszenario voraussichtlich 

entwickeln; 
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e) eine Beschreibung, wie jeder der folgenden Aspekte bei der Festlegung des 

Referenzwerts für Wälder beachtet wurde: 

i) die bewirtschaftete Waldfläche, 

ii) die Emissionen aus Wäldern und Holzprodukten und Abbau durch Wälder und 

Holzprodukte gemäß den Treibhausgasinventaren und einschlägigen 

historischen Daten, 

iii) die Merkmale des Waldes (dynamische altersbezogene Merkmale des 

Waldes, Zuwachs, Umtriebszeiten und andere Angaben zu 

Waldbewirtschaftungstätigkeiten im Rahmen des "Business-as-usual"-

Szenarios), 

iv) die historische und künftige Holzeinschlagsraten, aufgeschlüsselt nach 

energetischer und nichtenergetischer Nutzung. 
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ANHANG V 

ZERFALLSFUNKTION ERSTER ORDNUNG, METHODEN UND STANDARD-HALBWERTSZEIT BEI 

HOLZPRODUKTEN 

Methodische Probleme 

– Kann nicht zwischen Holzprodukten aus der Flächenverbuchungskategorie aufgeforstete 

Flächen und solchen aus der Flächenverbuchungskategorie bewirtschaftete Waldflächen 

differenziert werden, kann ein Mitgliedstaat entscheiden, bei der Anrechnung von 

Holzprodukten die Annahme zugrunde zu legen, dass die Emissionen und der Abbau 

durchweg auf bewirtschafteten Waldflächen stattfanden. 

– Bei Holzprodukten auf Abfalldeponien und Holzprodukten, die zu energetischen Zwecken 

gewonnen wurden, erfolgt die Anrechnung auf Basis der sofortigen Oxidation. 

– Eingeführte Holzprodukte werden unabhängig von ihrer Herkunft nicht durch den 

Einfuhrmitgliedstaat angerechnet ("Produktionsansatz"). 

– Für ausgeführte Holzprodukte beziehen sich die länderspezifischen Daten auf die 

länderspezifischen Halbwertszeiten und die Verwendung der Holzprodukte im Einfuhrland. 
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– Die länderspezifischen Halbwertszeiten von Holzprodukten, die in der Union in Verkehr 

gebracht werden, sollten nicht von denen abweichen, die der Einfuhrmitgliedstaat 

verwendet. 

– Die Mitgliedstaaten können, ausschließlich zu Informationszwecken, auch Daten darüber 

vorlegen, welcher Anteil des für energetische Zwecke genutzten Holzes von außerhalb der 

Union eingeführt wurde und aus welchen Ursprungsländern das Holz stammte. 

Die Mitgliedstaaten können anstelle der Methoden und Standard-Halbwertszeiten gemäß diesem 

Anhang länderspezifische Methoden und Halbwertszeiten verwenden, sofern diese Methoden und 

Werte auf der Basis transparenter und überprüfbarer Daten bestimmt werden und die verwendeten 

Methoden mindestens so detailliert und genau sind wie die in diesem Anhang angegebenen 

Methoden. 

▌ 
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Standard-Halbwertszeiten: 

"Halbwertszeit" ist die Anzahl Jahre, die nötig ist, um die Menge an Kohlenstoff in einer 

Kategorie von Holzprodukten auf die Hälfte des Anfangswerts abzubauen. 

Es gelten die folgenden Standard-Halbwertszeiten : 

a) 2 Jahre für Papier; 

b) 25 Jahre für Holzwerkstoffe; 

c) 35 Jahre für Schnittholz. 

Die Mitgliedstaaten können die Produkte aus Materialien auf Holzbasis, einschließlich Rinde, die in 

die oben unter den Buchstaben a, b und c genannten  Kategorien fallen, angeben; dies geschieht auf 

der Grundlage der IPCC-Leitlinien, die die Konferenz der Vertragsparteien des UNFCCC oder die als 

Tagung der Vertragsparteien des Pariser Übereinkommens dienende Konferenz der Vertragsparteien 

gegebenenfalls annehmen wird, sofern die verfügbaren Daten transparent und überprüfbar sind. Die 

Mitgliedstaaten können ferner länderspezifische Unterkategorien all dieser Kategorien verwenden. 
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ANHANG VI 

BERECHNUNG DER GRUNDBELASTUNG DURCH NATÜRLICHE STÖRUNGEN 

1. Für die Berechnung der Grundbelastung sind die folgenden Angaben zu übermitteln: 

a) historische Werte der durch natürliche Störungen freigesetzten Emissionen; 

b) Art(en) der in die Schätzung einbezogenen natürlichen Störung; 

c) Schätzungen der jährlichen Gesamtemissionen für diese Arten natürlicher Störungen 

für den Zeitraum von 2001 bis 2020, aufgeschlüsselt nach den Kategorien für die 

Flächenverbuchung; 

d) Nachweis der Kohärenz der Zeitreihen bei allen einschlägigen Parametern, 

einschließlich Mindestfläche, Methoden der Emissionsschätzung, Abdeckung der 

Kohlenstpffspeicher und Gase. 

2. Die Grundbelastung wird als das Mittel der Zeitreihe 2001-2020 ohne die Jahre berechnet, 

für die anomale Emissionswerte erfasst wurden, d. h. ohne jedweden statistischen 

Ausreißer. Statistische Ausreißer werden wie folgt ermittelt: 

a) Berechnung des arithmetischen Mittelwerts und der Standardabweichung der 

vollständigen Zeitreihe 2001-2020; 
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b) Ausschluss aller Jahre aus der Zeitreihe, für die die jährlichen Emissionen außerhalb 

der doppelten Standardabweichung vom Mittelwert liegen; 

c) erneute Berechnung des arithmetischen Mittelwerts und der Standardabweichung 

der Zeitreihe 2001-2020 ohne die gemäß Buchstabe b ausgeschlossenen Jahre; 

d) Wiederholung der Verfahren gemäß den Buchstaben b und c, bis keine Ausreißer 

mehr zu erkennen sind. 

3. Nachdem die Grundbelastung gemäß Punkt 2 dieses Anhangs berechnet wurde, kann, 

wenn in einem gegebenen Jahr in den Zeiträumen von 2021 bis 2025 und von 2026 bis 2030 

die Emissionen die Grundbelastung zuzüglich einer Marge überschreiten, die die 

Grundbelastung überschreitende Emissionsmenge im Einklang mit Artikel 10 

ausgeschlossen werden. Die Marge entspricht einer Wahrscheinlichkeit von 95 %. 

4. Die folgenden Emissionen dürfen nicht ausgeschlossen werden: 

a) Emissionen aus Einschlag- und Schadholzaufbereitungstätigkeiten, die auf Fläche im 

Anschluss an die natürlichen Störungen stattfanden; 

b) Emissionen aus traditionellem Abbrennen, das auf Fläche in jedwedem Jahr des 

Zeitraums von 2021 bis 2025 oder von 2026 bis 2030 stattfand; 
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c) Emissionen auf Flächen, die im Anschluss an natürliche Störungen entwaldet wurden. 

5. Die Angaben gemäß Artikel 10 Absatz 2 müssen Folgendes umfassen: 

a) die Identifizierung aller Landflächen, die in dem betreffenden Jahr aufgrund 

natürlicher Störungen geschädigt wurden, einschließlich ihrer geografischen Lage, 

des Zeitraums und der Arten der natürlichen Störungen; 

b) den Nachweis, dass im Zeitraum von 2021 bis 2025 oder von 2026 bis 2030 keine 

Flächen entwaldet wurden, die aufgrund natürlicher Störungen geschädigt wurden 

und deren Emissionen aus der Anrechnung ausgeschlossen waren; 

c) eine Beschreibung der überprüfbaren Methoden und Kriterien, die verwendet 

werden, um Entwaldungen auf diesen Flächen in den auf den Zeitraum von 2021 bis 

2025 oder von 2026 bis 2030 folgenden Jahren zu identifizieren; 

d) wo immer machbar, eine Beschreibung der Maßnahmen, die der Mitgliedstaat zur 

Vermeidung oder Beschränkung der Auswirkungen der natürlichen Störungen 

getroffen hat; 

e) wo immer machbar, eine Beschreibung der Maßnahmen, die der Mitgliedstaat zur 

Sanierung der aufgrund dieser natürlichen Störungen geschädigten Flächen getroffen 

hat. 
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ANHANG VII 

HÖCHSTMENGE DES AUSGLEICHS IM RAHMEN DER FLEXIBILITÄTSREGELUNG FÜR 
BEWIRTSCHAFTETE WALDFLÄCHEN GEMÄSS ARTIKEL 13 ABSATZ 3 BUCHSTABE B 

Mitgliedstaat Gemeldeter 
durchschnittlicher Abbau 

durch Senken aus 
Waldflächen für den 

Zeitraum von 2000 bis 
2009 in Mio. Tonnen 

CO2-Äquivalent pro Jahr 

Obergrenze für den Ausgleich in 
Mio. Tonnen CO2-Äquivalent für den 

Zeitraum von 2021 bis 2030 

Belgien -3,61 -2,2 

Bulgarien -9,31 -5,6 

Tschechische Republik -5,14 -3,1 

Dänemark -0,56 -0,1 

Deutschland -45,94 -27,6 

Estland -3,07 -9,8 

Irland -0,85 -0,2 

Griechenland -1,75 -1,0 

Spanien -26,51 -15,9 

Frankreich -51,23 -61,5 

Kroatien -8,04 -9,6 

Italien -24,17 -14,5 

Zypern -0,15 -0,03 

Lettland -8,01 -25,6 

Litauen -5,71 -3,4 

Luxemburg -0,49 -0,3 

Ungarn -1,58 -0,9 

Malta 0,00 0,0 

Niederlande -1,72 -0,3 

Österreich -5,34 -17,1 

Polen -37,50 -22,5 

Portugal -5,13 -6,2 

Rumänien -22,34 -13,4 

Slowenien -5,38 -17,2 

Slowakei -5,42 -6,5 

Finnland  -36,79 -44,1 

Schweden -39,55 -47,5 

Vereinigtes Königreich -16,37 -3,3 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0097 
Verbindliche Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris 
***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2018 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021–2030 zwecks Schaffung einer krisenfesten 
Energieunion und Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris 
sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über ein System für die Überwachung von Treibhausgasemissionen sowie 
für die Berichterstattung über diese Emissionen und über andere klimaschutzrelevante 
Informationen (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0482), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 192 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0331/2016), 

 gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 14. Dezember 20161,  

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 23. März 
20172,  

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 

                                                           
1  ABl. C 75 vom 10.3.2017, S. 103. 
2  ABl. C 272 vom 17.8.2017, S. 36. 
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Vertreter des Rates mit Schreiben vom 17. Januar 2018 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für 
Industrie, Forschung und Energie, des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr 
und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (A8-0208/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest1; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                           
1  Dieser Standpunkt ersetzt die am 14. Juni 2017 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte P8_TA(2017)0256). 
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P8_TC1-COD(2016)0231 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2018 2018 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks 
Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris sowie zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 525/2013  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 192 

Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                           
1 ABl. C 75 vom 10.3.2017, S. 103. 
2 ABl. C 272, vom 17.8.2017, S. 36. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 17. April 2018. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Europäische Rat hat in seinen Schlussfolgerungen vom 23./24. Oktober 2014 zum 

Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 das verbindliche Ziel gebilligt, 

Treibhausgasemissionen innerhalb der Union bis 2030 gesamtwirtschaftlich um mindestens 

40 % im Vergleich zu 1990 zu reduzieren; dieses Ziel wurde in den Schlussfolgerungen des 

Europäischen Rates vom 17./18. März 2016 erneut bestätigt. 
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(2) In seinen Schlussfolgerungen vom 23./24. Oktober 2014 erklärte der Europäische Rat, dass 

die Union das Ziel der Emissionsreduktion um mindestens 40 % gemeinsam und auf 

möglichst kostenwirksame Weise erfüllen sollte, wobei die Sektoren, die unter das mit der 

Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 eingeführte 

Emissionshandelssystem der Europäischen Union (im Folgenden "EU-EHS") fallen, und die 

nicht vom System erfassten Sektoren bis 2030 eine Emissionsreduktion um 43 % bzw. um 

30 %, jeweils gemessen am Stand von 2005, erzielen müssen ▌. Alle Wirtschaftssektoren 

sollten zur Verwirklichung dieser Treibhausgasemissionsreduktionsziele beitragen, und alle 

Mitgliedstaaten sollten diese Last teilen, wobei Fairness- und Solidaritätsaspekte in 

ausgewogener Weise zu berücksichtigen sind. Die Methode zur Festlegung der nationalen 

Reduktionsziele für die Nicht-EHS-Sektoren mit allen in der Entscheidung Nr. 406/2009/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates2 vorgesehenen Elementen sollte bis 2030 

beibehalten werden, wobei die Anstrengungen auf der Grundlage des relativen 

Bruttoinlandsprodukts (BIP) pro Kopf verteilt werden. Alle Mitgliedstaaten sollten zur 

Erreichung einer allgemeinen Emissionsreduktion in der Union im Jahr 2030 beitragen, 

wobei die Ziele in einem Bereich zwischen 0 % und -40 % gegenüber 2005 liegen. Die 

nationalen Ziele innerhalb der Gruppe der Mitgliedstaaten mit einem BIP pro Kopf über 

dem Unionsdurchschnitt sollten anteilig angepasst werden, um auf faire und ausgewogene 

Weise Kostenwirksamkeit zu gewährleisten. Das Erreichen dieser 

Treibhausgasemissionsreduktionsziele dürfte der Unionswirtschaft einen Effizienz- und 

Innovationsschub verleihen und insbesondere in den Bereichen Gebäude, Landwirtschaft, 

Abfallwirtschaft und Verkehr Verbesserungen fördern, soweit diese in den Geltungsbereich 

dieser Verordnung fallen. 

                                                           
1 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32). 

2 Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2009 über die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Reduktion ihrer 
Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfüllung der Verpflichtungen der 
Gemeinschaft zur Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020 (ABl. L 140 vom 
5.6.2009, S. 136). 
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(3) Diese Verordnung ist Teil der Umsetzung der Beiträge der Union aus dem im Rahmen des 

Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) 

geschlossenen Übereinkommens von Paris1. Das Übereinkommen von Paris wurde am 

5. Oktober 2016 gemäß dem Beschluss (EU) 2016/1841 des Rates2 im Namen der Union 

abgeschlossen. Die gesamtwirtschaftlichen Treibhausgasemissionsreduktionsziele der 

Union sind im beabsichtigten nationalen Beitrag enthalten, den die Union und ihre 

Mitgliedstaaten am 6. März 2015 an das Sekretariat des UNFCCC im Hinblick auf das 

Übereinkommen von Paris übermittelt haben. Das Übereinkommen von Paris trat am 

4. November 2016 in Kraft und tritt an die Stelle der Regelung, die im Rahmen des Kyoto-

Protokolls von 1997 getroffen wurde und die nicht über das Jahr 2020 hinaus fortgeführt 

wird. 

                                                           
1 Übereinkommen von Paris (ABl. L 282 vom 19.10.2016, S. 4). 
2 Beschluss (EU) 2016/1841 des Rates vom 5. Oktober 2016 über den Abschluss des 

im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen geschlossenen Übereinkommens von Paris im Namen der 
Europäischen Union (ABl. L 282 vom 19.10.2016, S. 1). 
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(4) Das Übereinkommen von Paris gibt unter anderem ein langfristiges Ziel vor, das mit den 

Bestrebungen im Einklang steht, den weltweiten Temperaturanstieg deutlich unter 2 °C 

über dem vorindustriellen Niveau zu halten und die Bemühungen fortzusetzen, ihn auf 

1,5 °C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Im Übereinkommen wird auch 

betont, wie wichtig es ist, sich an die nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen 

anzupassen und die Finanzmittelflüsse mit einem Weg hin zu einer hinsichtlich der Treib-

hausgase emissionsarmen und gegenüber Klimaänderungen widerstandsfähigen Ent-

wicklung in Einklang zu bringen. Das Übereinkommen von Paris fordert darüber hinaus, in 

der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts ein Gleichgewicht zwischen den anthropogenen 

Emissionen von Treibhausgasen aus Quellen und dem Abbau solcher Gase durch Senken 

herzustellen und ermutigt die Vertragsparteien, Maßnahmen zur Erhaltung und 

gegebenenfalls Verbesserung von Senken und Speichern von Treibhausgasen, darunter 

Wäldern, zu ergreifen. 
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(5) In seinen Schlussfolgerungen vom 29./30. Oktober 2009 unterstützte der Europäische Rat 

als Ziel der Union, im Rahmen der Reduzierungen seitens der Gruppe der Industrieländer, 

die laut dem Zwischenstaatlichen Sachverständigenausschuss für Klimaänderungen (IPCC) 

erforderliche sind, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80 bis 95 % gegenüber dem 

Niveau von 1990 zu reduzieren. 

(6) Die national festgelegten Beiträge der Vertragsparteien des Übereinkommens von Paris 

sollen ihre größtmögliche Ambition ausdrücken und im Laufe der Zeit eine Steigerung 

darstellen. Zudem sollten sich die Vertragsparteien des Übereinkommens von Paris ein-

gedenk der Ziele des Übereinkommens um die Ausarbeitung und Übermittlung lang-

fristiger Strategien für eine hinsichtlich der Treibhausgase emissionsarme Entwicklung 

bemühen. In seinen Schlussfolgerungen vom 13. Oktober 2017 würdigt der Rat, wie 

wichtig die langfristigen Ziele und die fünfjährigen Überprüfungszyklen bei der 

Umsetzung des Übereinkommens von Paris sind; er unterstreicht darin ferner, wie wichtig 

Entwicklungsstrategien für langfristig niedrige Treibhausgasemissionen als ein politisches 

Instrument sind, mit dem zuverlässige Pfade und die langfristigen politischen 

Veränderungen entwickelt werden, die zum Erreichen der Ziele des Übereinkommens von 

Paris erforderlich sind. 
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(7) Der Übergang zu sauberer Energie erfordert Veränderungen im Wirtschafts- und 

Investitionsverhalten und Anreize in sämtlichen Politikbereichen. Eine der Hauptprioritäten 

der Union besteht darin, eine krisenfeste Energieunion zu schaffen, die ihre Bürgerinnen 

und Bürger mit sicherer, nachhaltiger, wettbewerbsfähiger und erschwinglicher Energie 

versorgt. Um dies zu erreichen, müssen mit dieser Verordnung weiterhin ehrgeizige 

Klimaschutzmaßnahmen durchgeführt und auch in anderen Bereichen der Energieunion, 

wie in der Mitteilung der Kommission vom 25. Februar 2015 mit dem Titel 

"Rahmenstrategie für eine krisenfeste Energieunion mit einer zukunftsorientierten Klima-

schutzstrategie" vorgesehen, Fortschritte erzielt werden. 

(8) Bestimmte Maßnahmen der Union machen es den Mitgliedstaaten leichter, ihren Klima-

schutzverpflichtungen nachzukommen, und sind für die notwendige Reduzierung der 

Treibhausgasemissionen aus den unter diese Verordnung fallenden Sektoren von 

entscheidender Bedeutung. Zu diesen Maßnahmen gehört Gesetzgebung über fluorierte 

Treibhausgase, die Minderung von CO2-Emissionen aus Straßenfahrzeugen, die 

Energieeffizienz von Gebäuden, erneuerbare Energien, die Energieeffizienz und die 

Kreislaufwirtschaft ebenso wie Finanzierungsinstrumente der Union für Klimainvestitionen. 

www.parlament.gv.at



 

 80

(9) In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 19./20. März 2015 wurde fest-

gehalten, dass die Union für die Schaffung einer Energieunion mit einer zukunfts-

orientierten Klimapolitik auf der Grundlage der Rahmenstrategie der Kommission eintritt, 

deren fünf Dimensionen eng miteinander verbunden sind und sich gegenseitig verstärken. 

Die Senkung der Energienachfrage zählt zu den fünf Dimensionen der Strategie für die 

Energieunion. Die Erhöhung der Energieeffizienz kann eine deutliche Reduzierung der 

Treibhausgasemissionen bewirken. Sie kann zudem zum Umwelt- und Gesundheitsschutz 

beitragen, die Energieversorgungssicherheit erhöhen, die Energiekosten für Haushalte 

und Unternehmen senken, die Energiearmut mindern und die Beschäftigung und die 

Wirtschaftstätigkeit insgesamt fördern. Maßnahmen, die zu einer stärkeren Nutzung 

energiesparender Technologien in Gebäuden, der Industrie und dem Verkehr beitragen, 

könnten ein kosteneffizientes Mittel sein, mit dem die Mitgliedstaaten bei der 

Verwirklichung ihrer Ziele gemäß dieser Verordnung unterstützt werden können. 
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(10) Durch den Einsatz und die Entwicklung nachhaltiger und innovativer Verfahren und 

Technologien kann die Rolle des Agrarsektors bei der Eindämmung des Klimawandels und 

der Anpassung an den Klimawandel gestärkt werden, insbesondere durch eine 

Reduzierung der Treibhausgasemissionen sowie durch die Aufrechterhaltung und 

Vergrößerung von Senken und Kohlenstoffbeständen. Um den CO2-Fußabdruck und den 

ökologischen Fußabdruck des Agrarsektors zu reduzieren und gleichzeitig seine 

Produktivität, Regenerationsfähigkeit und Vitalität aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, die 

Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel 

sowie die Forschungsförderung im Bereich der Entwicklung nachhaltiger und innovativer 

Verfahren und Technologien und die Investitionstätigkeit in diesem Bereich zu verstärken. 

(11) Der Agrarsektor wirkt sich direkt und deutlich auf die Artenvielfalt und die Ökosysteme 

aus. Daher muss gewährleistet werden, dass Kohärenz zwischen den Zielen dieser 

Verordnung und anderen Politikbereichen und Zielen der Union, wie der Gemeinsamen 

Agrarpolitik und den Zielen der Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt, der 

Forststrategie und der Strategie für die Kreislaufwirtschaft, besteht. 
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(12) Auf den Verkehrssektor entfällt fast ein Viertel der Treibhausgasemissionen in der Union. 

Es ist daher wichtig, dass im Verkehrssektor die Treibhausgasemissionen und die Risiken 

in Verbindung mit der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen durch ein umfassendes 

Konzept für die Förderung von Treibhausgasemissionsreduktionen und Energieeffizienz im 

Verkehrssektor, für den Elektroverkehr, für den Wechsel auf andere Verkehrsträger, wenn 

dies nachhaltiger ist, und für nachhaltige erneuerbare Energiequellen im Verkehrssektor 

auch nach 2020 reduziert werden. Die Umstellung auf eine emissionsarme Mobilität als 

Teil der umfassenderen Verlagerung hin zu einer sicheren und nachhaltigen CO2-armen 

Wirtschaft kann dadurch erleichtert werden, dass günstige Bedingungen und starke 

Anreize geschaffen sowie langfristige Strategien umgesetzt werden, die verstärkte 

Investitionen ermöglichen. 

(13) Die Auswirkungen der Politiken und Maßnahmen der Union und der Mitgliedstaaten zur 

Umsetzung der vorliegenden Verordnung sollten im Einklang mit den Überwachungs- und 

Berichterstattungspflichten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 bewertet werden. 

(14) Unbeschadet der Befugnisse der Haushaltsbehörde sollte die im mehrjährigen Finanz-

rahmen 2014-2020 umgesetzte "Mainstreaming"-Methodik gegebenenfalls weiter ange-

wandt und verbessert werden, um auch ab 2021 auf die Herausforderungen und den 

Investitionsbedarf im Zusammenhang mit dem Klimaschutz reagieren zu können. 

Finanzierungen der Union sollten mit den Zielen des Rahmens der Europäischen Union für 

die Klima- und Energiepolitik bis 2030 und den im Übereinkommen von Paris festgelegten 

langfristigen Zielen in Einklang stehen, um die Wirksamkeit der öffentlichen Ausgaben zu 

gewährleisten. Die Kommission sollte einen Bericht über die Auswirkungen von 

Unionsfinanzmitteln, die aus dem Haushalt der Union oder anderweitig gemäß dem 

Unionsrecht gewährt werden, auf die Treibhausgasemissionen in den unter diese 

Verordnung oder die Richtlinie 2003/87/EG fallenden Sektoren erstellen. 

                                                           
1  Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 

2013 über ein System für die Überwachung von Treibhausgasemissionen sowie für die 
Berichterstattung über diese Emissionen und über andere klimaschutzrelevante Infor-
mationen auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Union und zur Aufhebung der 
Entscheidung Nr. 280/2004/EG (ABl. L 165 vom 18.6.2013, S. 13). 
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(15) Diese Verordnung sollte die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 bestimmten 

Treibhausgasemissionen aus den vom IPCC festgelegten Quellenkategorien Energie, 

Industrieprozesse und Produktverwendung, Landwirtschaft und Abfall erfassen; 

Treibhausgasemissionen aus den in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG genannten 

Tätigkeiten fallen nicht darunter.  
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(16) Die zurzeit über die nationalen Treibhausgasinventare sowie über die nationalen Register 

und das Unionsregister gemeldeten Daten reichen nicht aus, um auf Ebene der Mitglied-

staaten die nationalen CO2-Emissionen aus der zivilen Luftfahrt zu bestimmen, die nicht 

unter die Richtlinie 2003/87/EG fallen. Die Union sollte die Mitgliedstaaten oder kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU) durch die Festlegung von Berichtspflichten nicht in einer 

Weise belasten, die in keinem angemessenen Verhältnis zu den verfolgten Zielen steht. 

Nicht unter die Richtlinie 2003/87/EG fallende CO2-Flugemissionen machen nur einen sehr 

geringen Teil der gesamten Treibhausgasemissionen aus, und die Verpflichtung zur 

Berichterstattung über diese Emissionen wäre angesichts der im Rahmen der Richtlinie 

2003/87/EG bereits bestehenden Berichtspflichten für den Sektor im Allgemeinen eine 

unangemessene Belastung. CO2-Emissionen aus der IPCC-Quellenkategorie "1.A.3.A 

Zivilluftfahrt" sollten daher für die Zwecke der vorliegenden Verordnung als Nullemissionen 

behandelt werden. 

(17) Die Treibhausgasemissionsreduktionsziele für die einzelnen Mitgliedstaaten für 2030 

sollten im Verhältnis zu der Menge der unter diese Verordnung fallenden geprüften 

Treibhausgasemissionen des betreffenden Mitgliedstaats im Jahr 2005 festgelegt werden; 

geprüfte Emissionen aus Anlagen, die 2005 in Betrieb waren und erst nach 2005 ins EU-EHS 

aufgenommen wurden, fallen nicht darunter. Die jährlichen Emissionszuweisungen für den 

Zeitraum 2021 bis 2030 sollten auf der Grundlage von Daten festgelegt werden, die von den 

Mitgliedstaaten übermittelt und von der Kommission überprüft wurden. 
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(18) Die Regelung verbindlicher nationaler Jahresobergrenzen gemäß der Entscheidung 

Nr. 406/2009/EG ▌sollte auch im Zeitraum 2021 bis 2030 beibehalten werden. Bei den Vor-
schriften über die Festlegung der jährlichen Emissionszuweisungen für jeden Mitglied-
staat gemäß dieser Verordnung sollten die gleichen Methoden wie bei den Vorschriften 
für Mitgliedstaaten mit negativen Obergrenzen im Sinne der genannten Entscheidung 
angewandt werden, wobei jedoch die Berechnung des Minderungspfades bei fünf 
Zwölfteln der Zeitachse von 2019 bis 2020 oder im Jahr 2020, jeweils vom 
Durchschnittswert der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2016 bis 2018,  beginnen und 
mit der Obergrenze des betreffenden Mitgliedstaats für das Jahr 2030 enden sollte. Um 
sicherzustellen, dass angemessene Beiträge zur Erreichung des 
Treibhausgasemissionsreduktionsziels der Union für den Zeitraum 2021 bis 2030 geleistet 
werden, sollte bei der Festlegung des Zeitpunkts des Beginns des Minderungspfades für 
jeden Mitgliedstaat derjenige der beiden Zeitpunkte gewählt werden, der zu einer 
niedrigeren Zuweisung führt. Eine Anpassung der jährliche Emissionszuweisung im Jahr 
2021 sollte für Mitgliedstaaten vorgesehen werden, die sowohl eine positive Obergrenze im 
Sinne der Entscheidung Nr. 406/2009/EG als auch im Zeitraum 2017 bis 2020 steigende 
jährliche Emissionszuweisungen aufweisen, die gemäß dem Beschluss 2013/162/EU der 
Kommission1 und dem Durchführungsbeschluss 2013/634/EU der Kommission2 festgelegt 
wurden, um der in diesen Jahren verzeichneten Kapazität für 
Treibhausgasemissionssteigerungen Rechnung zu tragen. ▌ 

                                                           
1 Beschluss 2013/162/EU der Kommission vom 26. März 2013 zur Festlegung der jähr-

lichen Emissionszuweisungen an die Mitgliedstaaten für den Zeitraum 2013 bis 2020 
gemäß der Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 90 vom 28.3.2013, S. 106). 

2 Durchführungsbeschluss 2013/634/EU der Kommission vom 31. Oktober 2013 über die 
Anpassung der jährlichen Emissionszuweisungen an die Mitgliedstaaten für den Zeit-
raum 2013 bis 2020 gemäß der Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 292 vom 1.11.2013, S. 19). 
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Eine zusätzliche Anpassung sollte für bestimmte Mitgliedstaaten vorgesehen werden, um 
ihrer außergewöhnlichen Situation gerecht zu werden, wenn sie sowohl eine positive 
Obergrenze im Sinne der Entscheidung Nr. 406/2009/EG als auch entweder die geringsten 
Treibhausgasemissionen pro Kopf im Rahmen dieser Entscheidung oder den geringsten 
Anteil an Treibhausgasemissionen aus nicht unter diese Entscheidung fallende Sektoren 
im Vergleich zu ihren gesamten Treibhausgasemissionen aufweisen. Diese zusätzliche 
Anpassung sollte nur einen Teil der Treibhausgasemissionsreduktionen abdecken, die im 
Zeitraum 2021 bis 2029 erforderlich sind, damit Anreize für zusätzliche 
Treibhausgasemissionsreduktionen aufrechterhalten werden und die Erreichung des Ziels 
für 2030 nicht beeinträchtigt wird, wobei die Inanspruchnahme anderer in dieser 
Verordnung festgelegter Anpassungen und Flexibilitätsmöglichkeiten berücksichtigt 
werden sollte. 
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(19) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Bestimmungen 

dieser Verordnung über die Festlegung der jährlichen Emissionszuweisungen für die 

Mitgliedstaaten sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. 

Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 ausgeübt werden. 

(20) In seinen Schlussfolgerungen vom 23./24. Oktober 2014 erklärte der Europäische Rat, 

dass die Verfügbarkeit und der Einsatz von bestehenden Flexibilitätsinstrumenten in den 

nicht unter das EHS fallenden Sektoren erheblich verbessert werden sollten, um die 

Kostenwirksamkeit der gemeinsamen Anstrengungen in der Union und die Konvergenz 

der Pro-Kopf-Treibhausgasemissionen bis 2030 sicherzustellen. Um die Kostenwirksamkeit 

der Reduzierung insgesamt zu verbessern, sollten die Mitgliedstaaten einen Teil ihrer 

jährlichen Emissionszuweisungen auf die folgenden Jahre übertragen oder aus den 

folgenden Jahren vorwegnehmen können. Sie sollten zudem einen Teil ihrer jährlichen 

Emissionszuweisung an andere Mitgliedstaaten übertragen können. Die Transparenz 

derartiger Übertragungen sollten sichergestellt werden und ▌sie sollten in einer für beide 

Seiten annehmbaren Weise durchgeführt werden, auch durch Versteigerung, über als 

Agentur agierende Zwischenhändler oder in Form bilateraler Vereinbarungen. Jede 

derartige Übertragung könnte das Ergebnis eines Projekts oder Programms zur 

Minderung von Treibhausgasemissionen sein, das im verkaufenden Mitgliedstaat 

durchgeführt und vom Empfängermitgliedstaat vergütet wird. Außerdem sollten die 

Mitgliedstaaten die Einrichtung öffentlich-privater Partnerschaften für Projekte gemäß 

Artikel 24a Absatz 1 der Richtlinie 2003/87/EG anregen können. 

                                                           
1 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 

2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten 
die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 
vom 28.2.2011, S. 13). 
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(21) Es sollte eine einmalige Flexibilitätsmöglichkeit geschaffen werden, damit Mitgliedstaaten, 

deren nationale Reduktionsziele weit über sowohl dem Unionsdurchschnitt als auch ihrem 

Potenzial für kostenwirksame Reduktionsmaßnahmen liegen, sowie Mitgliedstaaten, die 

Industrieanlagen im Jahr 2013 keine kostenlosen EU-EHS-Zertifikate zugeteilt haben, ihre 

Ziele leichter erreichen können. Um das Ziel der durch den Beschluss (EU) 2015/1814 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 eingerichteten Marktstabilitätsreserve, 

strukturelle Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage im EU-EHS zu beheben, 

zu wahren, sollten die EU-EHS-Zertifikate, die für die einmalige Flexibilitätsmöglichkeit 

berücksichtigt werden, bei der Bestimmung der Gesamtmenge der in einem bestimmten 

Jahr in Umlauf befindlichen EU-EHS-Zertifikate als in Umlauf befindliche EU-EHS-

Zertifikate angesehen werden. In ihrer ersten Überprüfung gemäß diesem Beschluss sollte 

die Kommission prüfen, ob diese Berücksichtigung als in Umlauf befindliche EU-EHS-

Zertifikate beibehalten wird. 

                                                           
1 Beschluss (EU) 2015/1814 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

6. Oktober 2015 über die Einrichtung und Anwendung einer Marktstabilitätsreserve 
für das System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union 
und zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG (ABl. L 264 vom 9.10.2015, S. 1). 
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(22) Die Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates1+ regelt die 

Anrechnung und Verbuchung der Emissionen und des Abbaus von Treibhausgasen durch 

Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (im Folgenden "LULUCF"). 

Tätigkeiten, die in den Geltungsbereich jener Verordnung fallen, sollten nicht unter die 

vorliegende Verordnung fallen. Obgleich das Umweltergebnis gemäß der vorliegenden Ver-

ordnung, gemessen am Ausmaß der erzielten Treibhausgasemissionsreduktionen, von der 

Berücksichtigung einer Menge beeinflusst wird, die maximal der Summe des 

Gesamtnettoabbaus und der Gesamtnettoemissionen aus aufgeforsteten Flächen, 

entwaldeten Flächen, bewirtschafteten Ackerflächen, bewirtschaftetem Grünland und, 

unter bestimmten Bedingungen, bewirtschaftete Waldflächen sowie – wenn dies gemäß 

der Verordnung (EU) 2018/...++ vorgeschrieben ist – bewirtschafteten Feuchtgebieten im 

Sinne der letztgenannten Verordnung entspricht, sollte gemäß der vorliegenden 

Verordnung – sofern erforderlich – als zusätzliche Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, ihren 

Verpflichtungen nachzukommen, eine LULUCF-Flexibilitätsregelung in Form einer 

Höchstmenge von 280 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent dieses Abbaus, aufgeteilt auf die 

Mitgliedstaaten, einbezogen werden. Bei dieser Gesamtmenge und ihrer Aufteilung auf 

die Mitgliedstaaten sollte dem geringeren Emissionsminderungspotenzial des Sektors 

Landwirtschaft und Landnutzung und einem angemessenen Beitrag dieses Sektors zur 

Minderung und Bindung von Treibhausgasen Rechnung getragen werden. Zudem sollte es 

im Zusammenhang mit den freiwilligen Streichungen von jährlichen Emissions-

zuweisungen gemäß der vorliegenden Verordnung möglich sein, ▌diese Mengen bei der 

Bewertung der Einhaltung der Anforderungen der Verordnung (EU) 2018/...++ durch die 

Mitgliedstaaten anrechnen zu lassen.

                                                           
1 Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates … (ABl. …). 
+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 68/17 (2016/0230(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text einfügen und in der Fußnote die Nummer, das 
Datum, den Titel und die Amtsblattfundstelle jener Verordnung einfügen. 

++ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 68/17 (2016/0230(COD)) 
enthaltenen Verordnung in den Text einfügen. 
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(23) Die Kommission hat am 30. November 2016 einen Vorschlag für eine Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates über das Governance-System der Energieunion 

(im Folgenden "Governance-Vorschlag") vorgelegt, in dem die Mitgliedstaaten dazu 

verpflichtet werden, im Zusammenhang mit der strategisch ausgerichteten Energie- und 

Klimaplanung integrierte nationale Energie- und Klimapläne für alle fünf Dimensionen der 

Energieunion aufzustellen. Diesem Governance-Vorschlag zufolge sollen die nationalen 

Pläne für den Zeitraum 2021 bis 2030 eine Schlüsselrolle bei den Planungen der Mitglied-

staaten in Bezug auf ihre Einhaltung der vorliegenden Verordnung und der Verordnung 

(EU) 2018/...+ spielen. Zu diesem Zweck sollen die Mitgliedstaaten Politiken und Maß-

nahmen zur Erfüllung der Verpflichtungen gemäß der vorliegenden Verordnung und der 

Verordnung (EU) 2018/...+ festlegen, mit Blick auf das langfristige Ziel, ein Gleichgewicht 

zwischen Treibhausgasemissionen und Abbau von Treibhausgasen gemäß dem 

Übereinkommen von Paris zu erreichen. Diese Pläne sollen zudem eine 

Folgenabschätzung zu den zum Erreichen der Ziele geplanten Politiken und Maßnahmen 

enthalten. Nach dem Governance-Vorschlag sollte die Kommission in ihren Empfehlungen 

zu den Entwürfen nationaler Pläne darlegen können, ob das Ambitionsniveau und die 

anschließende Umsetzung der Politiken und Maßnahmen angemessenen sind. Die 

mögliche Inanspruchnahme der LULUCF-Flexibilitätsregelung, um die vorliegende 

Verordnung einzuhalten, sollte bei der Ausarbeitung dieser Pläne berücksichtigt werden. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 68/17 (2016/0230(COD)) 

enthaltenen Verordnung in den Text einfügen. 
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(24) Die Europäische Umweltagentur hat zum Ziel, die nachhaltige Entwicklung zu fördern und 

dazu beizutragen, die ▌ Umwelt spürbar und messbar zu verbessern, indem sie politischen 

Entscheidungsträgern, öffentlichen Einrichtungen und der Öffentlichkeit rechtzeitige, 

gezielte, relevante und zuverlässige Informationen zur Verfügung stellt. Die Europäische 

Umweltagentur sollte die Kommission im Rahmen des jährlichen Arbeitsprogramms der 

Agentur gegebenenfalls unterstützen. 

(25) Etwaige Anpassungen des Geltungsbereichs gemäß den Artikeln 11, 24, 24a und 27 der 

Richtlinie 2003/87/EG ▌ sollten mit einer entsprechenden Anpassung der Höchstmenge der 

unter diese Verordnung fallenden Treibhausgasemissionen einhergehen. Soweit die 

Mitgliedstaaten in ihre Verpflichtungen aus dieser Verordnung zusätzliche 

Treibhausgasemissionen aus Anlagen, die zuvor unter die Richtlinie 2003/87/EG fielen, 

aufnehmen, sollten sie daher in den unter die vorliegende Verordnung fallenden Sektoren 

zusätzliche Politiken und Maßnahmen durchführen, um diese Treibhausgasemissionen zu 

reduzieren. 
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(26) In Anbetracht der seit 2013 unternommenen früheren Anstrengungen von Mitglied-

staaten, deren BIP pro Kopf im Jahr 2013 unter dem Unionsdurchschnitt lag, ist es 

angezeigt, eine begrenzte Sondersicherheitsreserve im Umfang von bis zu 

105 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent einzurichten, wobei die Umweltintegrität dieser Ver-

ordnung zu wahren ist und die Anreize für Maßnahmen der Mitgliedstaaten, die über die 

in dieser Verordnung vorgesehenen Mindestbeiträge hinausgehen, aufrechtzuerhalten 

sind. Diese Sicherheitsreserve sollte Mitgliedstaaten zugute kommen, deren BIP pro Kopf 

im Jahr 2013 unter dem Unionsdurchschnitt lag, deren Treibhausgasemissionen im 

Zeitraum 2013 bis 2020 niedriger sind als ihre jährlichen Emissionszuweisungen und die 

Schwierigkeiten bei der Erreichung ihres Treibhausgasemissionsziels für 2030 haben, 

obgleich sie die anderen in dieser Verordnung vorgesehenen Flexibilitätsmöglichkeiten 

nutzen. Mit einer Reserve dieser Größenordnung wäre ein erheblicher Teil der erwarteten 

kollektiven Fehlmenge der für die Inanspruchnahme in Betracht kommenden 

Mitgliedstaaten im Zeitraum 2021 bis 2030 – ohne zusätzliche Politiken – abgedeckt und 

könnten gleichzeitig die Anreize für zusätzliche Maßnahmen aufrechterhalten werden. 

Die Sicherheitsreserve sollte diesen Mitgliedstaaten im Jahr 2032 bereitgestellt werden, 

vorbehaltlich bestimmter Bedingungen und unter der Voraussetzung, dass ihre 

Inanspruchnahme nicht die Erreichung des Unionsziels der Reduzierung der 

Treibhausgasemissionen um 30 % bis 2030 in den Sektoren, die unter diese Verordnung 

fallen, beeinträchtigt. 
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(27) Um den Entwicklungen im Rahmen der Verordnung (EU) 2018/…+ Rechnung zu tragen und 

um eine genaue Verbuchung nach der vorliegenden Verordnung zu gewährleisten,  sollte 

der Kommission die Befugnis übertragen werden, Rechtsakte gemäß Artikel 290 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union im Hinblick auf die Gestattung der 

Verwendung der Kategorien der Flächenverbuchung bewirtschaftete Waldflächen und 

bewirtschaftete Feuchtgebiete im Rahmen der LULUCF-Flexibilitätsregelung und im Hinblick 

auf die Verbuchung von Transaktionen nach Maßgabe der vorliegenden Verordnung, 

einschließlich der Nutzung von Flexibilitätsmöglichkeiten, der Durchführung von 

Überprüfungen der Einhaltung der Vorgaben (im Folgenden "Compliance-Kontrolle") und 

des einwandfreien Funktionierens der Sicherheitsreserve, in dem gemäß Artikel 10 der 

Verordnung (EU) Nr. 525/2013 eingerichteten Register (im Folgenden "Unionsregister") zu 

erlassen. Die Informationen über die Verbuchung gemäß der vorliegenden Verordnung 

sollten veröffentlicht werden. Die erforderlichen Bestimmungen für die Verbuchung von 

Transaktionen sollten in einem einzigen Rechtsakt zusammengefasst werden, der die 

Verbuchungsvorschriften der Verordnung (EU) Nr. 525/2013, der Verordnung (EU) 

2018)/...+, der vorliegenden Verordnung und der Richtlinie 2003/87/EG kombiniert. Es ist 

von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit ange-

messene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit 

den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung1 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu gewährleisten, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 

Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 

Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 68/17 (2016/0230(COD)) ent-

haltenen Verordnung in den Text einfügen. 
1 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(28) Diese Verordnung sollte im Jahr2024 und danach alle fünf Jahre zwecks Bewertung ihres 

allgemeinen Funktionierens überprüft werden, insbesondere im Hinblick auf die 

Notwendigkeit einer Verschärfung der Politiken und Maßnahmen der Union. Bei dieser 

Überprüfung sollten unter anderem die Veränderungen der nationalen Gegebenheiten 

berücksichtigt werden und die Ergebnisse des vermittelnden Dialogs von 2018 im Rahmen 

des UNFCCC (im Folgenden "Talanoa-Dialog") und der weltweiten Bestandsaufnahme des 

Übereinkommens von Paris aufgegriffen werden. Im Rahmen der Überprüfung sollte auch 

das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei den jährlichen 

Emissionszuweisungen analysiert werden, um zu gewährleisten, dass die in dieser 

Verordnung festgelegten Verpflichtungen angemessen sind. Zusätzlich sollte die 

Kommission im Zuge ihrer regelmäßigen Berichterstattung gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 525/2013 bis zum 31. Oktober 2019 auch die Ergebnisse des Talanoa-Dialogs 

bewerten. Die Überprüfung für den Zeitraum nach 2030 sollte im Einklang mit den 

langfristigen Zielen und den im Rahmen des Übereinkommens von Paris eingegangenen 

Verpflichtungen stehen und zu diesem Zweck auf eine Steigerung im Laufe der Zeit 

ausgerichtet sein. 
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(29) Damit gewährleistet ist, dass Treibhausgasemissionen und andere Informationen, die zur 

Bewertung der Fortschritte bei den jährlichen Emissionszuweisungen der Mitgliedstaaten 

erforderlich sind, Gegenstand einer effizienten, transparenten und kostenwirksamen 

Berichterstattung und Prüfung sind, sollten die Vorschriften der vorliegenden Verordnung 

über die jährliche Berichterstattung und Bewertung in die einschlägigen Artikel der 

Verordnung (EU) Nr. 525/2013 übernommen werden. Mit der genannten Verordnung sollte 

auch gewährleistet werden, dass die Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Reduzierung 

ihrer Treibhausgasemissionen unter Berücksichtigung der Entwicklung der Politiken und 

Maßnahmen der Union und der Informationen aus den Mitgliedstaaten auch weiterhin 

jährlich evaluiert werden. Alle zwei Jahre sollten auch die prognostizierten Fortschritte der 

Union bei der Erfüllung ihrer Reduktionsziele und der Mitgliedstaaten bei der Erfüllung 

ihrer Verpflichtungen evaluiert werden. Abzüge sollten jedoch nur alle fünf Jahre möglich 

sein, damit der potenzielle Beitrag aufgeforsteter Flächen, entwaldeter Flächen, 

bewirtschafteter Ackerflächen und bewirtschafteten Grünlands gemäß der Verordnung 

(EU) 2018/...+ angerechnet werden kann. Dies gilt unbeschadet der Verpflichtung der 

Kommission, sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen aus der 

vorliegenden Verordnung nachkommen, bzw. der Befugnis der Kommission, diesbezüglich 

Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. 

(30) Die Verordnung (EU) Nr. 525/2013 sollte entsprechend geändert werden. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 68/17 (2016/0230(COD)) ent-

haltenen Verordnung in den Text einfügen. 
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(31) Da die Ziele dieser Verordnung, insbesondere die Festlegung der Verpflichtungen der 

Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Mindestbeiträge für den Zeitraum 2021 bis 2030 zwecks 

Erfüllung des Ziels der Union, eine Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen zu 

erreichen, und zur Verwirklichung der Ziele des Übereinkommens von Paris beizutragen, 

von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können sondern vielmehr 

wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, 

kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die 

Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.  

(32) Diese Verordnung steht der Festlegung strengerer nationaler Ziele nicht entgegen – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand 

Diese Verordnung regelt die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Mindestbeiträge 

▌ für den Zeitraum 2021 bis 2030 zwecks Erfüllung des Ziels der Union, im Jahr 2030 eine 

Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen um 30 % gegenüber dem Stand von 2005 in den unter 

Artikel 2 dieser Verordnung fallenden Sektoren zu erreichen, und trägt zur Verwirklichung der Ziele 

des Übereinkommens von Paris bei. Zudem enthält diese Verordnung Vorschriften zur Festlegung 

der jährlichen Emissionszuweisungen und über die Bewertung der Fortschritte der Mitgliedstaaten 

bei der Erfüllung ihrer Mindestbeitragsverpflichtungen. 
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Artikel 2  

Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die Treibhausgasemissionen, die den IPCC-Quellenkategorien 

Energie, Industrieprozesse und Produktverwendung, Landwirtschaft und Abfall gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 525/2013 zuzuordnen sind; Treibhausgasemissionen infolge der in 

Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG genannten Tätigkeiten fallen nicht darunter. 

(2) Unbeschadet des Artikels 7 und des Artikels 9 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung gilt 

die vorliegende Verordnung nicht für die Emissionen und den Abbau von Treibhausgasen 

im Sinne der Verordnung (EU) 2018/...+. 

(3) Für die Zwecke dieser Verordnung werden CO2-Emissionen, die der IPCC-Quellenkategorie 

"1.A.3.A Zivilluftfahrt" zuzuordnen sind, als Nullemissionen behandelt. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 68/17 (2016/0230(COD)) ent-

haltenen Verordnung in den Text einfügen. 
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. "Treibhausgasemissionen" bestimmte und in Tonnen CO2-Äquivalent ausgedrückte 

Emissionen von Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Stickoxid (N2O), teilhalogenierten 

Fluorkohlenwasserstoffen (HFKW), perfluorierten Kohlenwasserstoffen (FKW), 

Stickstofftrifluorid (NF3) und Schwefelhexafluorid (SF6) gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 525/2013, die in den Geltungsbereich der vorliegenden Verordnung fallen; 

2. "jährliche Emissionszuweisungen" die für jedes Jahr des Zeitraums 2021 bis 2030 maximal 

zulässigen und gemäß Artikel 4 Absatz 3 sowie Artikel 10 bestimmten Treibhaus-

gasemissionen; 

3. "EU-EHS-Zertifikat" ein Zertifikat im Sinne des Artikels 3 Buchstabe a der Richtlinie 

2003/87/EG. 
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Artikel 4 

Jährliche Emissionsmengen für den Zeitraum 2021 bis 2030 

(1) Jeder Mitgliedstaat hat seine Treibhausgasemissionen im Jahr 2030 im Vergleich zum Jahr 

2005 zumindest um den Prozentsatz zu begrenzen, der für ihn in Anhang I auf Basis seiner 

gemäß Absatz 3 dieses Artikels bestimmten Treibhausgasemissionen festgelegt ist. 

(2) Vorbehaltlich der Flexibilitätsmöglichkeiten gemäß den Artikeln 5, 6 und 7 dieser Verord-

nung sowie der Anpassung gemäß Artikel 10 Absatz 2 dieser Verordnung und unter 

Berücksichtigung etwaiger Abzüge infolge der Anwendung des Artikels 7 der Entscheidung 

Nr. 406/2009/EG sorgt jeder Mitgliedstaat dafür, dass seine Treibhausgasemissionen in 

jedem Jahr des Zeitraums 2021 bis 2029 die von einem linearen Minderungspfad – der, 

ausgehend von den gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels bestimmten 

durchschnittlichen Treibhausgasemissionen des Mitgliedstaats in den Jahren 2016, 2017 

und 2018 im Jahr 2030 mit der für diesen Mitgliedstaat in Anhang I dieser Verordnung 

festgelegten Obergrenze endet – vorgegebene Obergrenze nicht überschreiten. Der lineare 

Minderungspfad eines Mitgliedstaats beginnt entweder bei fünf Zwölfteln der Zeitachse 

von 2019 bis 2020 oder im Jahr 2020, je nachdem was zu einer niedrigeren Zuweisung für 

den Mitgliedstaat führt. 
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(3) Die Kommission erlässt ▌Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der in Tonnen CO2-

Äquivalent ausgedrückten jährlichen Emissionszuweisungen für die Jahre des Zeitraums 

2021 bis 2030 gemäß den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels. Für die Zwecke dieser 

Durchführungsrechtsakte nimmt die Kommission für die Jahre 2005 und 2016 bis 2018 eine 

umfassende Überprüfung der aktuellsten Daten aus dem nationalen Inventar vor, die von 

den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 übermittelt 

wurden.  

In diesen Durchführungsrechtsakten ist die Menge der Treibhausgasemissionen jedes 

Mitgliedstaats für das Jahr 2005 angegeben, die zur Bestimmung der jährlichen 

Emissionszuweisungen gemäß den Absätzen 1 und 2 zugrunde gelegt wird. 

(4) Diese Durchführungsrechtsakte bestimmen auf Basis der von den Mitgliedstaaten gemäß 

Artikel 6 Absatz 3 mitgeteilten Prozentsätze auch die Gesamtmengen, die für die 

Compliance-Kontrolle eines Mitgliedstaats gemäß Artikel 9 im Zeitraum 2021 bis 2030 

berücksichtigt werden können. Übersteigen die Gesamtmengen aller Mitgliedstaaten 

zusammengerechnet die kollektive Gesamtsumme von 100 Millionen Einheiten, werden die 

jeweiligen Gesamtmengen der einzelnen Mitgliedstaaten anteilig so gekürzt, dass die 

kollektive Gesamtsumme nicht überschritten wird. 

(5) Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 14 genannten Prüfverfahren 

erlassen. 
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Artikel 5 

Flexibilität durch Vorwegnahme, Übertragung auf nachfolgende Jahre und Übertragung an andere 

Mitgliedstaaten 

(1) Für die Jahre 2021 bis 2025 kann ein Mitgliedstaat eine Menge von bis zu 10 % seiner 

jährlichen Emissionszuweisung für das folgende Jahr vorwegnehmen. 

(2) Für die Jahre 2026 bis 2029 kann ein Mitgliedstaat eine Menge von bis zu 5 % seiner jähr-

lichen Emissionszuweisung für das folgende Jahr vorwegnehmen. 

(3) Ein Mitgliedstaat, dessen Treibhausgasemissionen nach Berücksichtigung der Inanspruch-

nahme der Flexibilitätsmöglichkeiten des vorliegenden Artikels und des Artikels 6 in einem 

bestimmten Jahr unter seiner jährlichen Emissionszuweisung für dieses Jahr liegen, kann  

a) für das Jahr 2021 den überschüssigen Teil seiner jährlichen Emissionszuweisung 

auf nachfolgende Jahre des Zeitraums bis 2030 übertragen und 

b) für die Jahre 2022 bis 2029 den überschüssigen Teil seiner jährlichen 

Emissionszuweisung bis zu einem Volumen von 30% seiner jährlichen 

Emissionszuweisungen bis zu dem jeweiligen Jahr auf  nachfolgende Jahre des 

Zeitraums bis 2030 übertragen. 
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(4) Ein Mitgliedstaat kann für die Jahre 2021 bis 2025 bis zu 5 % und für die Jahre 2026 bis 

2030 bis zu 10 % seiner jährlichen Emissionszuweisung für ein bestimmtes Jahr an einen 

anderen Mitgliedstaat übertragen. Der Empfängermitgliedstaat kann diese Menge zwecks 

Einhaltung der Vorgaben gemäß Artikel 9 für das betreffende Jahr oder für spätere Jahre 

des Zeitraums bis 2030 verwenden. 

(5) Ein Mitgliedstaat, dessen geprüfte Treibhausgasemissionen – unter Berücksichtigung der 

Inanspruchnahme der Flexibilitätsmöglichkeiten gemäß den Absätzen 1 bis 4 dieses Artikels 

und gemäß Artikel 6 – in einem bestimmten Jahr unter seiner jährlichen 

Emissionszuweisung für dieses Jahr liegen, kann den überschüssigen Teil seiner jährlichen 

Emissionszuweisung an andere Mitgliedstaaten übertragen. Der Empfängermitgliedstaat 

kann diese Menge zwecks Einhaltung der Vorgaben gemäß Artikel 9 für das betreffende 

Jahr oder für spätere Jahre des Zeitraums bis 2030 nutzen. 

(6) Die Mitgliedstaaten können die durch die Übertragung von jährlichen 

Emissionszuweisungen gemäß den Absätzen 4 und 5 erzielten Einnahmen für die 

Bekämpfung des Klimawandels in der Union oder in Drittländern verwenden. Die 

Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über Maßnahmen, die nach diesem Absatz 

ergriffen werden. 
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(7) Jede Übertragung von jährlichen Emissionszuweisungen gemäß den Absätzen 4 und 5 

kann das Ergebnis eines Projekts oder Programms zur Minderung von 

Treibhausgasemissionen sein, das im verkaufenden Mitgliedstaat durchgeführt und vom 

Empfängermitgliedstaat vergütet wird, sofern keine Doppelzählungen erfolgen und die 

Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist. 

(8) Die Mitgliedstaaten können Projektgutschriften, die gemäß Artikel 24a Absatz 1 der Richt-

linie 2003/87/EG vergeben wurden, unbegrenzt zwecks Einhaltung der Vorgaben gemäß 

Artikel 9 dieser Verordnung nutzen, sofern keine Doppelzählungen erfolgen. 

Artikel 6  

Flexibilitätsmöglichkeit für bestimmte Mitgliedstaaten nach Verringerung von EU-EHS-Zertifikaten 

(1) Für die in Anhang II dieser Verordnung aufgeführten Mitgliedstaaten kann eine begrenzte 

Löschung von bis zu höchstens 100 Millionen EU-EHS-Zertifikaten ▌ zwecks Einhaltung der 

vorliegenden Verordnung kollektiv berücksichtigt werden ▌. Diese Löschung erfolgt aus 

den Auktionsmengen des betreffenden Mitgliedstaats gemäß Artikel 10 der Richtlinie 

2003/87/EG.  

(2) Die im Rahmen von Absatz 1 dieses Artikels berücksichtigten EU-EHS-Zertifikate werden 

für die Zwecke des Artikels 1 Absatz 4 des Beschlusses (EU) 2015/1814 als im Umlauf 

befindliche EU-EHS-Zertifikate angesehen. 

In ihrer ersten Überprüfung gemäß Artikel 3 jenes Beschlusses prüft die Kommission, ob das 

Vorgehen gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes beibehalten werden soll. 
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(3) Die in Anhang II aufgeführten Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission bis zum 

31. Dezember 2019 über ihre Absicht, bis zu dem in Anhang II für jedes Jahr des Zeitraums 

2021 bis 2030 für jeden betreffenden Mitgliedstaat festgesetzten Höchstprozentsatz die in 

Absatz 1 dieses Artikels genannte Löschung einer begrenzten Anzahl von EU-EHS-

Zertifikaten in Anspruch zu nehmen und für die Einhaltung der Vorgaben gemäß Artikel 9 

anrechnen zu lassen. 

Die in Anhang II aufgeführten Mitgliedstaaten können während des genannten Zeitraums 

ein Mal im Jahr 2024 und ein Mal im Jahr 2027 beschließen, den gemeldeten Prozentsatz 

nach unten zu korrigieren. In diesem Fall unterrichtet der betreffende Mitgliedstaat die 

Kommission bis zum 31. Dezember 2024 bzw. bis zum 31. Dezember 2027 darüber. 

(4) Auf Antrag eines Mitgliedstaats wird von dem gemäß Artikel 20 Absatz 1 der Richt-

linie 2003/87/EG benannten Zentralverwalter (im Folgenden "Zentralverwalter") eine 

Menge, die maximal der in Artikel 4 Absatz 4 dieser Verordnung genannten Gesamtmenge 

entspricht, für die Einhaltung der Vorgaben gemäß Artikel 9 dieser Verordnung für diesen 

Mitgliedstaat angerechnet. Ein Zehntel der gemäß Artikel 4 Absatz 4 dieser Verordnung 

bestimmten Gesamtmenge an EU-EHS-Zertifikaten wird gemäß Artikel 12 Absatz 4 der 

Richtlinie 2003/87/EG für jedes Jahr des Zeitraums 2021 bis 2030 für diesen Mitgliedstaat 

gelöscht. 
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(5) Hat ein Mitgliedstaat gemäß Absatz 3 dieses Artikels die Kommission über seinen 

Beschluss, den  zuvor gemeldeten Prozentsatz nach unten zu korrigieren, unterrichtet, so 

wird für diesen Mitgliedstaat eine entsprechend geringere Menge an EU-EHS-Zertifikaten 

für jedes Jahr des Zeitraums 2026 bis 2030 bzw. des Zeitraums 2028 bis 2030 gelöscht. 

Artikel 7 

Zusätzliche Verwendung von bis zu 280 Millionen Einheiten  

aus dem Nettoabbau von Treibhausgasen ▌aus LULUCF 

(1) Soweit die Treibhausgasemissionen eines Mitgliedstaats dessen jährliche 

Emissionszuweisung für ein bestimmtes Jahr einschließlich der gegebenenfalls gemäß 

Artikel 5 Absatz 3 dieser Verordnung übertragenen jährlichen Emissionszuweisungen 

überschreiten, kann eine Menge, die maximal der Summe des Gesamtnettoabbaus und der 

Gesamtnettoemissionen für die kombinierten Kategorien der Flächenverbuchung 

aufgeforstete Flächen, entwaldete Flächen, bewirtschaftete Ackerflächen, bewirtschaftetes 

Grünland sowie, vorbehaltlich der nach Absatz 2 dieses Artikels erlassenen delegierten 

Rechtsakte, bewirtschaftete Waldflächen und bewirtschaftete Feuchtgebiete, gemäß 

Artikel 2 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) 2018/...+ entspricht, für die Einhaltung 

der Vorgaben gemäß Artikel 9 für das betreffende Jahr angerechnet werden, sofern 

a) die für diesen Mitgliedstaat angerechnete kumulierte Menge für alle Jahre des 

Zeitraums 2021 bis 2030 die für diesen Mitgliedstaat in Anhang III dieser 

Verordnung festgelegte Höchstmenge der Gesamtnettoabbaueinheiten nicht 

überschreitet; 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 68/17 (2016/0230(COD)) ent-

haltenen Verordnung in den Text einfügen. 
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b) diese Menge über die Verpflichtungen dieses Mitgliedstaats gemäß Artikel 4 der 

Verordnung (EU) 2018/...+ hinausgeht; 

c) der Mitgliedstaat von anderen Mitgliedstaaten nicht mehr Nettoabbaueinheiten 

gemäß der Verordnung (EU) 2018/...+ erworben hat als er übertragen hat; ▌ 

d) der Mitgliedstaat die Anforderungen der Verordnung (EU) 2018/...+ erfüllt ; und 

e) der Mitgliedstaat eine Beschreibung der vorgesehenen Inanspruchnahme der 

nach diesem Absatz verfügbaren Flexibilitätsmöglichkeit gemäß Artikel 7 

Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 vorgelegt hat. 

(2) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 13 dieser Verordnung delegierte Rechtsakte zur 

Änderung des Titels von Anhang III in Bezug auf die Kategorien der Flächenverbuchung, 

damit 

a) der Beitrag der Kategorie der Flächenverbuchung "bewirtschaftete Waldflächen" 

berücksichtigt wird, unter Einhaltung der Höchstmenge der 

Gesamtnettoabbaueinheiten für jeden Mitgliedstaat gemäß Anhang III dieser 

Verordnung, wenn die delegierten Rechtsakte zur Festlegung der Referenzwerte 

für Wälder gemäß Artikel 8 Absatz 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2018/...+ 

festgelegt werden; und 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 68/17 (2016/0230(COD)) ent-

haltenen Verordnung in den Text einfügen. 
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b) der Beitrag der Kategorie der Flächenverbuchung "bewirtschaftete Feuchtgebiete" 

berücksichtigt wird, unter Einhaltung der Höchstmenge der 

Gesamtnettoabbaueinheiten für jeden Mitgliedstaat gemäß Anhang III dieser 

Verordnung, wenn alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, diese Kategorie gemäß 

der  Verordnung (EU) 2018/…+ zu berücksichtigen. 

Artikel 8 

Abhilfemaßnahmen 

(1) Stellt die Kommission bei ihrer jährlichen Bewertung gemäß Artikel 21 der Verordnung 

(EU) Nr. 525/2013 und unter Berücksichtigung der vorgesehenen Inanspruchnahme der 

Flexibilitätsmöglichkeiten gemäß den Artikeln 5, 6 und 7 der vorliegenden Verordnung 

fest, dass ein Mitgliedstaat keine ausreichenden Fortschritte bei der Erfüllung seiner Ver-

pflichtungen nach Artikel 4 der vorliegenden Verordnung erzielt, so legt dieser Mitglied-

staat der Kommission innerhalb von drei Monaten einen Plan für Abhilfemaßnahmen vor, 

der Folgendes umfasst: 

a) zusätzliche Aktionen, die der Mitgliedstaat in Form nationaler Politiken und 

Maßnahmen und durch Umsetzung von Unionsmaßnahmen durchführen wird, 

um seinen konkreten Verpflichtungen aus Artikel 4 der vorliegenden Verordnung 

nachzukommen; 

b) einen strikten Zeitplan für die Durchführung dieser Aktionen, der die Bewertung 

der jährlichen Durchführungsfortschritte ermöglicht. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 68/17 (2016/0230(COD)) ent-

haltenen Verordnung in den Text einfügen. 
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(2) Im Einklang mit ihrem jährlichen Arbeitsprogramm unterstützt die Europäische 

Umweltagentur die Kommission bei der Bewertung jeglicher solcher Pläne für 

Abhilfemaßnahmen. 

(3) Die Kommission kann eine Stellungnahme zur Belastbarkeit der von den Mitgliedstaaten 

gemäß Absatz 1 vorgelegten Pläne für Abhilfemaßnahmen abgeben; macht sie von dieser 

Möglichkeit Gebrauch, so muss die Abgabe der Stellungnahme innerhalb von vier 

Monaten nach Eingang dieser Pläne erfolgen. Der betreffende Mitgliedstaat trägt der 

Stellungnahme der Kommission umfassend Rechnung und kann seinen Plan für 

Abhilfemaßnahmen entsprechend überarbeiten. 

Artikel 9 

Compliance-Kontrolle 

(1) Überschreiten die geprüften Treibhausgasemissionen eines Mitgliedstaats unter 

Berücksichtigung von Absatz 2 dieses Artikels und der nach den Artikeln 5, 6 und 7 in 

Anspruch genommenen Flexibilitätsmöglichkeiten für ein bestimmtes Jahr innerhalb des 

Zeitraums seine jährlichen Emissionszuweisung, so werden in den Jahren 2027 und 2032 

folgende Maßnahmen getroffen: 

a) Dem Treibhausgasemissionswert des betreffenden Mitgliedstaats für das folgende 

Jahr wird in Übereinstimmung mit den gemäß Artikel 12 erlassenen Maßnahmen 

eine Emissionsmenge in Höhe der Menge der überschüssigen 

Treibhausgasemissionen in Tonnen CO2-Äquivalent, multipliziert mit dem 

Faktor 1,08, zugeschlagen und 
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b) dem Mitgliedstaat wird vorübergehend untersagt, einen Teil seiner jährlichen 

Emissionszuweisung an einen anderen Mitgliedstaat zu übertragen, bis die 

Einhaltung der Vorgaben gemäß Artikel 4 gewährleistet ist. 

Der Zentralverwalter setzt das Verbot gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b im Unionsregister 

um. 

(2) Haben die Treibhausgasemissionen eines Mitgliedstaats entweder im Zeitraum 2021 bis 

2025 oder im Zeitraum 2026 bis 2030 gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 2018/...+ 

dessen gemäß Artikel 12 jener Verordnung berechneten Abbau überschritten, so zieht der 

Zentralverwalter eine diesen überschüssigen Treibhausgasemissionen entsprechende 

Menge in Tonnen CO2-Äquivalent für die betreffenden Jahre von den jährlichen 

Emissionszuweisungen an diesen Mitgliedstaat ab. 

Artikel 10 

Anpassungen 

(1) Die Kommission passt die jährlichen Emissionszuweisungen der einzelnen Mitgliedstaaten 

gemäß Artikel 4 der vorliegenden Verordnung an, um folgenden Entwicklungen Rechnung 

zu tragen: 

a) Anpassungen der gemäß Artikel 11 der Richtlinie 2003/87/EG vergebenen Anzahl 

EU-EHS-Zertifikate ▌, die sich aus einer Änderung der unter die Richtlinie fallen-

den Quellen ergeben haben, in Übereinstimmung mit den gemäß dieser 

Richtlinie erlassenen Beschlüssen der Kommission über die endgültige 

Genehmigung der nationalen Zuweisungspläne für den Zeitraum 2008 bis 2012, 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 68/17 (2016/0230(COD)) ent-

haltenen Verordnung in den Text einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/87/EG;Year:2003;Nr:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2068/17;Code:PE-CONS;Nr:68;Year:17&comp=68%7C2017%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0230;Code:COD&comp=0230%7C2016%7C


 

 111

b) Anpassungen der gemäß den Artikeln 24 und 24a der Richtlinie 2003/87/EG ver-

gebenen Anzahl EU-EHS-Zertifikate bzw. Gutschriften für 

Treibhausgasemissionsreduktionen in einem Mitgliedstaat und 

c) Anpassungen der Anzahl EU-EHS-Zertifikate für Treibhausgasemissionen aus 

Anlagen, die gemäß Artikel 27 der Richtlinie 2003/87/EG aus dem EU-EHS 

ausgeschlossen sind, für die Zeit des Ausschlusses. 

(2) Die in Anhang IV vorgesehene Menge wird der jährlichen Emissionszuweisungen für das 

Jahr 2021 jedes in diesem Anhang genannten Mitgliedstaats hinzugerechnet. 

(3) Die Kommission veröffentlicht die diesen Anpassungen entsprechenden Zahlenangaben. 
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Artikel 11 

Sicherheitsreserve 

(1) Wird das Ziel der Union gemäß Artikel 1 erfüllt, wird im Unionsregister eine 

Sicherheitsreserve in Höhe von bis zu 105 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent eingerichtet. Die 

Sicherheitsreserve wird zusätzlich zu den Flexibilitätsmöglichkeiten gemäß den Artikeln 5, 

6 und 7 bereitgestellt. 

(2) Ein Mitgliedstaat kann die Sicherheitsreserve in Anspruch nehmen, wenn sämtliche der 

folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Sein BIP pro Kopf zu Marktpreisen von 2013, wie es von EUROSTAT im April 2016 

veröffentlicht wurde, liegt unter dem Unionsdurchschnitt, 

b) seine kumulierten Treibhausgasemissionen für die Jahre 2013 bis 2020 in den 

unter diese Verordnung fallenden Sektoren liegen unter seinen kumulierten 

jährlichen Emissionszuweisungen für die Jahre 2013 bis 2020 und 
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c) seine Treibhausgasmissionen überschreiten seine jährlichen Emissionszuweisungen 

für den Zeitraum 2026 bis 2030, obwohl er:  

i) die Flexibilitätsmöglichkeiten gemäß Artikel 5 Absatz 2 und 3 ausgeschöpft 

hat, 

ii) Nettoabbaueinheiten gemäß Artikel 7 so weit wie möglich genutzt hat, 

auch wenn die entsprechende Menge nicht die in Anhang III festgelegte 

Obergrenze erreicht hat, und 

iii) keine Nettoübertragungen auf andere Mitgliedstaaten gemäß Artikel 5 

vorgenommen hat. 

(3) Ein Mitgliedstaat, der die Bedingungen gemäß Absatz 2 dieses Artikel erfüllt, eine 

zusätzliche Menge aus der Sicherheitsreserve, die maximal seiner Fehlmenge entspricht 

und für die Einhaltung der Vorgaben gemäß Artikel 9 zu verwenden ist. Diese Menge darf 

20 % seiner gesamten Übererfüllung im Zeitraum 2013 bis 2020 nicht überschreiten. 

Überschreitet die sich daraus ergebende gesamte, von allen Mitgliedstaaten, die die 

Bedingungen gemäß Absatz 2 dieses Artikels erfüllen, zu erhaltende Menge die in 

Absatz 1 dieses Artikels genannte Obergrenze, so wird die jeweilige, von jedem dieser 

Mitgliedstaaten zu erhaltende Menge anteilig gekürzt. 
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(4) Die nach der Verteilung gemäß Absatz 3 Unterabsatz 1 in der Sicherheitsreserve 

verbleibende Menge wird unter den in jenem Unterabsatz genannten Mitgliedstaaten im 

Verhältnis zu ihrer jeweils verbleibenden Fehlmenge verteilt, die jedoch nicht 

überschritten werden darf. Für jeden dieser Mitgliedstaaten kann diese Menge zusätzlich 

zu dem in jenem Unterabsatz genannten Prozentsatz sein. 

(5) Nach Abschluss der Prüfung gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 für das 

Jahr 2020 veröffentlicht die Kommission für jeden Mitgliedstaat, der die in Absatz 2 

Buchstaben a und b dieses Artikels genannten Bedingungen erfüllt, die in Absatz 3 

Unterabsatz 1 dieses Artikels genannte Mengen, die 20 % des gesamten Überschusses im 

Zeitraum 2013 bis 2020 entsprechen. 
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Artikel 12 

Register 

(1) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 13 delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser 

Verordnung, um die genaue Verbuchung von Transaktionen gemäß dieser Verordnung in 

dem Unionsregister zu gewährleisten; dies betrifft 

a) die jährlichen Emissionszuweisungen; 

b) die gemäß den Artikeln 5, 6 und 7 in Anspruch genommenen 

Flexibilitätsmöglichkeiten; 

c) die Compliance-Kontrolle gemäß Artikel 9; ▌ 

d) die Anpassungen gemäß Artikel 10; und 

e) die Sicherheitsreserve gemäß Artikel 11. 

(2) Der Zentralverwalter führt für jede Transaktion im Unionsregister im Rahmen der 

vorliegenden Verordnung eine automatisierte Kontrolle durch und blockiert, falls 

notwendig, Transaktionen, um Unregelmäßigkeiten zu verhindern. 

(3) Die Angaben gemäß Absatz 1 Buchstaben a bis e und Absatz 2 werden öffentlich zugäng-

lich gemacht. 

▌ 
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Artikel 13  

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 12 

Absatz 1 ▌ wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem … [Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] übertragen. Die Kommission erstellt 

spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 

Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 12 Absatz 1 kann vom Euro-

päischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 

am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 

von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 12 Absatz 1 erlassen 

wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird 

diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 14  

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss für Klimaänderung, der durch die Verordnung 

(EU) Nr. 525/2013 eingesetzt wurde, unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im 

Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 
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Artikel 15  

Überprüfung 

(1) Diese Verordnung wird unter Berücksichtigung unter anderem der Veränderungen der 

nationalen Gegebenheiten, der Art, in der alle Wirtschaftssektoren zur Reduzierung der 

Treibhausgasemissionen beitragen, der internationalen Entwicklungen und der 

Anstrengungen, die zur Verwirklichung der langfristigen Ziele des Übereinkommens von 

Paris unternommen werden, fortlaufend überprüft. 

(2) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat innerhalb von sechs 

Monaten nach jeder im Rahmen des Artikels 14 des Übereinkommens von Paris ver-

einbarten weltweiten Bestandsaufnahme einen Bericht vor: über die Durchführung dieser 

Verordnung, einschließlich des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage bei den 

jährlichen Emissionszuweisungen sowie zu dem Beitrag der vorliegenden Verordnung zu 

dem übergeordneten Ziel der Union für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 

2030 sowie zu den Zielen des Übereinkommens von Paris, insbesondere in Bezug auf die 

Notwendigkeit zusätzlicher Unionspolitiken und -maßnahmen im Hinblick auf die 

Verwirklichung der erforderlichen Treibhausgasemissionsreduktionen durch die Union 

und ihre Mitgliedstaaten, einschließlich eines Rahmens für die Zeit nach 2030; 

gegebenenfalls unterbreitet sie Vorschläge.  

Diese Berichte tragen den Strategien Rechnung, die gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 525/2013 ausgearbeitet werden, um einen Beitrag zur Formulierung einer 

Langzeitstrategie der Union zu leisten. 
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Artikel 16 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 

Die Verordnung  (EU) Nr. 525/2013 ▌ wird wie folgt geändert: 

(1) Artikel 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) der folgende Buchstabe ▌ wird eingefügt: 

"aa) ab 2023: ihre anthropogenen Emissionen von Treibhausgasen gemäß Artikel 2 

der Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates*+ 

für das Jahr X-2, gemäß den Berichterstattungsvorschriften des UNFCCC; 

_________________ 

* Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom … 
zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag zu Klimaschutz-
maßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen 
von Paris sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 (ABl. ...)." 

b) ▌Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"In ihren Berichten teilen die Mitgliedstaaten der Kommission jährlich mit, ob sie 

beabsichtigen, die Flexibilitätsmöglichkeiten des Artikels 5 Absätze 4 und 5 und des 

Artikels 7 der Verordnung (EU) 2018/…++ in Anspruch zu nehmen sowie über die 

Verwendung von Einnahmen gemäß Artikel 5 Absatz 6 jener Verordnung. Innerhalb 

von drei Monaten nach Erhalt dieser Informationen von den Mitgliedstaaten stellt 

die Kommission sie dem in Artikel 26 dieser Verordnung genannten Ausschuss zur 

Verfügung." 

                                                           
+ ABl.: Bitte im Text die Nummer und in der Fußnote die Nummer, das Datum und die 

Amtsblattfundstelle der vorliegenden Änderungsverordnung einfügen. 
++ ABl.: Bitte im Text die Nummer der vorliegenden Änderungsverordnung einfügen. 
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(2) In Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe c wird folgende Ziffer ▌ angefügt: 

"ix) ab 2023 Informationen über die nationalen Politiken und Maßnahmen, die sie zur 

Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus der Verordnung (EU) 2018/…+ ▌ durchgeführt 

haben, sowie Informationen über geplante zusätzliche nationale Politiken und Maß-

nahmen, mit denen über ihre Verpflichtungen aus dieser Verordnung hinaus Treib-

hausgasemissionen begrenzt werden sollen." 

(3) In Artikel 14 Absatz 1 wird folgender Buchstabe ▌ angefügt: 

"f) ab 2023 Gesamtprognosen für Treibhausgase und separate Schätzungen für die prog-

nostizierten Treibhausgasemissionen aus den unter die Verordnung (EU) 2018/…+ 

und die Richtlinie 2003/87/EG ▌fallenden Quellen." 

                                                           
+ ABl.: Bitte im Text die Nummer der vorliegenden Änderungsverordnung einfügen. 
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(4) In Artikel 21 Absatz 1 wird folgender Buchstabe ▌angefügt: 

"c) Verpflichtungen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) 2018/…+.▌Bei der Bewertung 

werden Fortschritte bei der Durchführung von Unionspolitiken und -maßnahmen 

sowie Informationen aus den Mitgliedstaaten berücksichtigt. Alle zwei Jahre sind 

auch die erwarteten Fortschritte der Union bei der Umsetzung ihres national 

festgelegten Beitrags zum Übereinkommen von Paris, der die gesamt-

wirtschaftlichen Treibhausgasemissionsreduktionsziele der Union enthält, sowie die 

erwarteten Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen 

aus jener Verordnung Gegenstand der Bewertung." 

▌ 

                                                           
+ ABl.: Bitte im Text die Nummer der vorliegenden Änderungsverordnung einfügen. 
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Artikel 17  

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

______________________ 
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ANHANG I 

TREIBHAUSGASEMISSIONSREDUKTIONSZIELE DER MITGLIEDSTAATEN GEMÄSS ARTIKEL 4 ABSATZ 1 

Treibhausgasemissionsreduktionsziele der Mitgliedstaaten im Jahr 2030, 
auf Basis der gemäß Artikel 4 Absatz 3 bestimmten 

Treibhausgasemissionen im Jahr 2005 

Belgien -35 % 

Bulgarien -0 % 

Tschechische Republik -14 % 

Dänemark -39 % 

Deutschland -38 % 

Estland -13 % 

Irland -30 % 

Griechenland -16 % 

Spanien -26 % 

Frankreich -37 % 

Kroatien -7 % 

Italien -33 % 

Zypern -24 % 

Lettland -6 % 

Litauen -9 % 
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Treibhausgasemissionsreduktionsziele der Mitgliedstaaten im Jahr 2030, 
auf Basis der gemäß Artikel 4 Absatz 3 bestimmten 

Treibhausgasemissionen im Jahr 2005 

Luxemburg -40 % 

Ungarn -7 % 

Malta -19 % 

Niederlande -36 % 

Österreich -36 % 

Polen -7 % 

Portugal -17 % 

Rumänien -2 % 

Slowenien -15 % 

Slowakei -12 % 

Finnland -39 % 

Schweden -40 % 

Vereinigtes Königreich -37 % 
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ANHANG II 

MITGLIEDSTAATEN, DIE SICH EINE BEGRENZTE ANZAHL GELÖSCHTER EU-EHS-ZERTIFIKATE ZUR 

EINHALTUNG DER VORGABEN GEMÄSS ARTIKEL 6 ANRECHNEN LASSEN KÖNNEN 

 Höchstprozentsatz der auf Basis der gemäß Artikel 4 
Absatz 3 bestimmten Treibhausgasemissionen im Jahr 
2005 

Belgien  2 % 

Dänemark 2 % 

Irland 4 % 

Luxemburg 4 % 

Malta 2 % 

Niederlande 2 % 

Österreich 2 % 

Finnland 2 % 

Schweden 2 % 
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ANHANG III 

GESAMTNETTOABBAU VON TREIBHAUSGASEN AUS AUFGEFORSTETEN FLÄCHEN,ENTWALDETEN 

FLÄCHEN, BEWIRTSCHAFTETEN ACKERFLÄCHEN UND BEWIRTSCHAFTETEM GRÜNLAND, DEN SICH DIE 

MITGLIEDSTAATEN ZUR EINHALTUNG DER VORGABEN IM ZEITRAUM 2021 BIS 2030 GEMÄSS 

ARTIKEL 7 ABSATZ 1 BUCHSTABE A ANRECHNEN LASSEN KÖNNEN 

 Höchstmenge, ausgedrückt in Millionen Tonnen CO2-
Äquivalent 

Belgien 3,8 

Bulgarien 4,1 

Tschechische Republik 2,6 

Dänemark 14,6 

Deutschland 22,3 

Estland 0,9 

Irland 26,8 

Griechenland 6,7 

Spanien 29,1 

Frankreich 58,2 

Kroatien 0,9 

Italien 11,5 

Zypern 0,6 

Lettland 3,1 

Litauen 6,5 

Luxemburg 0,25 
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 Höchstmenge, ausgedrückt in Millionen Tonnen CO2-
Äquivalent 

Ungarn 2,1 

Malta 0,03 

Niederlande 13,4 

Österreich 2,5 

Polen 21,7 

Portugal 5,2 

Rumänien 13,2 

Slowenien 1,3 

Slowakei 1,2 

Finnland 4,5 

Schweden 4,9 

Vereinigtes Königreich 17,8 

Insgesamt: 280 
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ANHANG IV 

MENGE DER ANPASSUNG GEMÄSS ARTIKEL 10 ABSATZ 2 

 Tonnen CO2-Äquivalent  

Bulgarien 1602912 

Tschechische Republik 4440079 

Estland 145944 

Kroatien 1148708 

Lettland 1698061 

Litauen 2165895 

Ungarn 6705956 

Malta 774000 

Polen 7456340 

Portugal 1655253 

Rumänien 10932743 

Slowenien 178809 

Slowakei 2160210 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0098 
Statut und Finanzierung europäischer politischer Parteien und 
europäischer politischer Stiftungen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2018 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Oktober 2014 über das Statut und die Finanzierung europäischer 
politischer Parteien und europäischer politischer Stiftungen (COM(2017)0481 – C8-
0307/2017 – 2017/0219(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0481), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 224 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0307/2017), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Juni 2017 zur Finanzierung politischer 
Parteien und politischer Stiftungen auf europäischer Ebene1, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf  die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 7. März 2018 gemachte Zusage, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

                                                           
1  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0274.   
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie den 
Standpunkt in Form von Änderungsanträgen des Haushaltskontrollausschusses (A8-
0373/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

www.parlament.gv.at



 

 133

 

P8_TC1-COD(2017)0219 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2018 im Hinblick 
auf den Erlass der Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014über das Statut und die Finanzierung 
europäischer politischer Parteien und europäischer politischer Stiftungen 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 224, 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere auf 

Artikel 106a, 
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auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,  

▌nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

nach Stellungnahme des Rechnungshofs2,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates4 wurde ein spezifischer europäischer Rechtsstatus geschaffen, von dem europäische 

politische Parteien und die ihnen angeschlossenen europäischen politischen Stiftungen 

profitieren können, und es wurde ihre Finanzierung aus dem Gesamthaushalt der 

Europäischen Union geregelt.  

                                                           
1 ABl. C , , S. . 
2 ABl. C , , S. . 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom … (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) 

und Beschluss des Rates vom 17. April 2018. 
4  Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 22. Oktober 2014 über das Statut und die Finanzierung europäischer politischer 
Parteien und europäischer politischer Stiftungen (ABl. L 317 vom 4.11.2014, S. 1). 
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(2) Eine Änderung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 erscheint notwendig, um die 

europäischen politischen Parteien und die ihnen angeschlossenen europäischen politischen 

Stiftungen in ihrem Bemühen, eine enge Verbindung zwischen der europäischen 

Zivilgesellschaft und den Unionsorganen und insbesondere dem Europäischen Parlament 

herzustellen, zu bestärken und zu unterstützen. 

(3) Nach Änderungen der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 (im Folgenden „die Haushaltsordnung“) sollte die Definition 

des Begriffs „nationale Kontaktstelle“ überarbeitet werden. Die zuständigen Stellen der 

Mitgliedstaaten sollten eigens für den Zweck des Austauschs von Informationen bei der 

Anwendung der vorliegenden Verordnung eine Person bzw. Personen bestimmen. Zu 

diesem Zweck könnten sie unter den Personen oder Stellen wählen, die bereits für Fragen 

im Zusammenhang mit dem von der Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen 

der Union eingerichteten und betriebenen Früherkennungs- und Ausschlusssystem 

bestimmt wurden. 

                                                           
1  Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der 
Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates 
(ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1). 
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(4) Es muss besser sichergestellt werden, dass die europäischen politischen Parteien und die 

ihnen angeschlossenen europäischen politischen Stiftungen wirklich eine transnationalen 

Charakter haben, damit sie durch die Eintragung einen spezifischen europäischen 

Rechtsstatus erhalten. Um die Verbindung zwischen der Politik auf nationaler Ebene und 

auf Unionsebene zu stärken und um zu verhindern, dass eine nationale Partei künstlich 

mehrere europäische politische Parteien mit ähnlichen oder identischen politischen 

Tendenzen gründet, sollten ferner die Mitglieder derselben nationalen Partei zum Zwecke 

der Feststellung, ob verschiedene politische Bündnisse die für eine Eintragung der 

Bündnisse als europäische Partei vorgeschriebenen Mindestanforderungen an die 

Vertretung erfüllen, nicht berücksichtigt werden. Daher sollten für die Zwecke dieser 

Mindestanforderungen an die Vertretung ausschließlich politische Parteien und nicht 

Einzelpersonen berücksichtigt werden. 
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(5) Europäische politische Parteien und die ihnen angeschlossenen europäischen politischen 

Stiftungen sollten die Möglichkeit erhalten, einen größeren Teil der für ihre Finanzierung 

vorgesehenen Mittel des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union zu verwenden. 

Daher sollte der höchstzulässige Anteil an Finanzbeiträgen oder Finanzhilfen aus dem 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union zu den im Haushalt einer europäischen 

politischen Partei ausgewiesenen jährlichen erstattungsfähigen Ausgaben und zu den 

förderfähigen Kosten einer europäischen politischen Stiftung erhöht werden. 

(6) Aus Transparenzgründen und um die Überprüfung europäischer politischer Parteien sowie 

deren demokratische Rechenschaftspflicht und die Verbindung zwischen der europäischen 

Zivilgesellschaft und den Unionsorganen und insbesondere dem Europäischen Parlament zu 

stärken, sollte der Zugang zu Finanzmitteln aus dem Gesamthaushaltsplan der 

Europäischen Union nur unter der Voraussetzung gewährt werden, dass die EU-

Mitgliedsparteien das politische Programm und das Logo der jeweiligen europäischen 

politischen Partei auf deutlich sichtbare und benutzerfreundliche Weise veröffentlichen ▌. 

Die Aufnahme von Informationen über die Geschlechterverteilung bei jeder 

Mitgliedspartei der europäischen politischen Partei sollte angeregt werden. 
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(7) Um für eine proportionalere Zuweisung der Mittel aus dem Gesamthaushaltsplan der 

Europäischen Union zu sorgen, die die tatsächliche Unterstützung der Wähler einer 

europäischen politischen Partei objektiv widerspiegelt, sollte die Finanzierung der 

europäischen politischen Parteien und damit auch der ihnen angeschlossenen 

europäischen politischen Stiftungen enger an ein nachweisbares Maß an 

Wählerunterstützung geknüpft sein. Daher sollten die Regeln für die Verteilung der 

Finanzierung in einer Weise angepasst werden, die bei jeder europäischen politischen 

Partei den Anteil ihrer gewählten Mitglieder im Europäischen Parlament stärker 

berücksichtigt. 

(8) Erfüllt eine europäische politische Partei oder eine europäische politische Stiftung aufgrund 

veränderter Umstände eine oder mehrere der Voraussetzungen für die Eintragung nicht 

mehr, so sollte sie aus dem Register gelöscht werden. 

(9) Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Transparenz sollte ausdrücklich geregelt 

werden, dass eine europäische politische Partei oder eine europäische politische Stiftung 

innerhalb einer angemessenen Frist aus dem Register gelöscht werden kann, falls die 

Eintragung dieser Partei oder Stiftung auf der Grundlage von falschen oder unvollständigen 

Angaben beschlossen  worden ist. 
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(10) Der Schutz der finanziellen Interessen der Union sollte dadurch gestärkt werden, dass im 

Fall eines Verstoßes gegen die Bestimmungen eine wirksame Einziehung von Finanzmitteln 

aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union gewährleistet sein sollte, indem 

unrechtmäßig gezahlte Beträge von den für den Verstoß verantwortlichen Einzelpersonen 

eingezogen werden, wobei gegebenenfalls außergewöhnliche Umstände, die diese 

natürlichen Personen betreffen, zu berücksichtigen sind.  

(11) Um die Auswirkungen der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 in der durch die 

vorliegende Verordnung geänderten Fassung auf der Grundlage der umfassenden 

Erkenntnisse aus ihrer praktischen Anwendung bewerten zu können, sollte der Zeitpunkt 

der vorgeschlagenen umfassenden Überprüfung verschoben werden. Bei dieser 

umfassenden Überprüfung sollten insbesondere die Auswirkungen der Verordnung (EU, 

Euratom) Nr. 1141/2014 in der durch die vorliegende Verordnung geänderten Fassung auf 

die Situation kleiner europäischer politischer Parteien und der ihnen angeschlossenen 

europäischen politischen Stiftungen berücksichtigt werden. 
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(12) Die neuen Anforderungen an die Veröffentlichung des politischen Programms und des 

Logos europäischer politischer Parteien ▌sollten so weit wie möglich bereits auf 

Finanzierungsanträge für das Jahr 2019, in dem die nächste Wahl zum Europäischen 

Parlament stattfinden wird, zur Anwendung kommen. Aus diesem Grund sollten in dieser 

Verordnung Übergangsbestimmungen vorgesehen werden. 

(13) Um sicherzustellen, dass die durch die vorliegende Verordnung eingeführten Änderungen 

der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 rechtzeitig Anwendung finden, sollte die 

vorliegende Verordnung am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft treten.  

(14) Die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 sollte daher entsprechend geändert 

werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1141/2014 wird wie folgt geändert: 
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(1) Erwägungsgrund 12 erhält folgende Fassung: 

„(12) Europäische politische Parteien und die ihnen angeschlossenen europäischen 

politischen Stiftungen, die durch den europäischen Rechtsstatus als solche auf 

Unionsebene anerkannt werden wollen und öffentliche Finanzmittel aus dem 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union erhalten wollen, sollten bestimmte 

Grundsätze beachten und bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Insbesondere ist es 

erforderlich, dass europäische politische Parteien und die ihnen angeschlossenen 

europäischen politischen Stiftungen insbesondere in ihrem Programm und bei ihren 

Tätigkeiten die Werte achten, auf die sich die Union gemäß Artikel 2 EUV gründet, 

und zwar Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 

Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte von 

Personen, die Minderheiten angehören.“ 
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(2) Folgender Erwägungsgrund wird eingefügt: 

„(30a) Gemäß den Bestimmungen und Verfahren der Verordnung (EU) Nr. 2017/1939 des 

Rates* hat die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) die Aufgabe, mutmaßliche 

Straftaten mit Auswirkungen auf die finanziellen Interessen der Union im Rahmen 

der Finanzierung europäischer politischer Parteien und europäischer politischer 

Stiftungen im Sinne der Richtlinie (EU) Nr. 2017/1371 des Europäischen 

Parlaments und des Rates** strafrechtlich zu untersuchen. Die Verpflichtung nach 

Artikel 24 der Verordnung (EU) Nr. 2017/1939 gilt für die Behörde. 

__________________ 

*  Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 

einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen 

Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1). 

** Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 

2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der 

Union gerichtetem Betrug (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29)." 
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(3) Artikel 2 Nummer 10 erhält folgende Fassung: 

„(10) „nationale Kontaktstelle“ ▌jede ▌Person, die von den zuständigen Stellen der 

Mitgliedstaaten eigens für den Zweck des Austauschs von Informationen bei der 

Anwendung der vorliegenden Verordnung bestimmt wird.“; 

(4) Artikel 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

(a) Buchstabe b Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„seine Mitgliedsparteien sind in mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten durch 

Mitglieder des Europäischen Parlaments, von nationalen oder regionalen 

Parlamenten oder von regionalen Versammlungen vertreten, oder“; 

(b) Der folgende Buchstabe wird eingefügt: 

„(ba) seine Mitgliedsparteien sind nicht Mitglieder einer anderen europäischen 

politischen Partei;“; 
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(5) Artikel 10 Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"Das Europäische Parlament kann aus eigener Initiative oder auf den - gemäß den 

einschlägigen Bestimmungen seiner Geschäftsordnung unterbreiteten -begründeten 

Antrag einer Gruppe von Bürgern hin, oder der Rat oder die Kommission können die 

Behörde auffordern zu prüfen, ob eine bestimmte europäische politische Partei oder 

europäische politische Stiftung die Voraussetzungen des Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c und 

des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe c erfüllt. In diesen Fällen und in den in Artikel 16 Absatz 3 

Buchstabe a genannten Fällen ersucht die Behörde den mit Artikel 11 eingerichteten 

Ausschuss unabhängiger Persönlichkeiten um eine Stellungnahme dazu. Der Ausschuss gibt 

seine Stellungnahme innerhalb von zwei Monaten ab.“ 

(6) 2. Artikel 17 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Finanzbeiträge oder Finanzhilfen aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen 

Union dürfen 90 % der im Haushalt einer europäischen politischen Partei 

ausgewiesenen jährlichen erstattungsfähigen Ausgaben und 95 % der förderfähigen 

Kosten einer europäischen politischen Stiftung nicht überschreiten. Europäische 

politische Parteien dürfen nicht verwendete Mittel aus dem Unionsbeitrag innerhalb 

des auf seine Vergabe folgenden Haushaltsjahres für erstattungsfähige Ausgaben 

verwenden. Die nach Ablauf dieses Haushaltsjahres nicht verwendeten Mittel 

werden nach Maßgabe der Haushaltsordnung eingezogen.“; 
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(7) In Artikel 18 wird der folgende Absatz eingefügt:  

„(2a) Eine europäische politische Partei muss in ihrem Antrag belegen, dass ihre EU-

Mitgliedsparteien während der letzten zwölf Monate vor dem Stichtag für die 

Stellung von Anträgen ▌in der Regel auf ihren Internetseiten das politische 

Programm und das Logo der europäischen politischen Partei auf deutlich sichtbare 

und benutzerfreundliche Weise veröffentlicht haben ▌.“; 

(8) Artikel 19 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die verfügbaren Mittel für diejenigen europäischen politischen Parteien und 

europäischen politischen Stiftungen, die Beiträge oder Finanzhilfen gemäß Artikel 18 

erhalten, werden jährlich nach folgendem Verteilungsschlüssel verteilt: 

– 10 % werden unter den begünstigten europäischen politischen Parteien zu 

gleichen Teilen aufgeteilt; 

– 90 % werden im Verhältnis zum Anteil der begünstigten europäischen 

politischen Parteien an den gewählten Mitgliedern des Europäischen 

Parlaments aufgeteilt. 
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Derselbe Verteilungsschlüssel wird für die Finanzierung der europäischen politischen 

Stiftungen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer europäischen politischen Partei 

verwendet.“; 

(9) Artikel 27 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

a) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) wenn gemäß den in Artikel 10 Absätze 2 bis 5 festgelegten Verfahren 

festgestellt wurde, dass sie eine oder mehrere  Voraussetzungen des Artikels 3 

Absatz 1 oder Absatz 2 nicht mehr erfüllt;“ 

b) Der folgende Buchstabe wird eingefügt:  

„ba)  wenn die Entscheidung zur Eintragung der jeweiligen Partei oder Stiftung 

auf unrichtige oder irreführenden Angaben beruht, für die die Antragstellerin 

verantwortlich ist, oder wenn die Entscheidung durch Täuschung erwirkt 

wurde; oder“; 
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(10) Der folgende Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 27a 

Verantwortung natürlicher Personen 

Wenn die Behörde in den Fällen des Artikels 27 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer v oder vi eine 

finanzielle Sanktion verhängt, kann sie für die Zwecke der Einziehung nach Artikel 30 Absatz 

2 in den folgenden Fällen festlegen, dass eine natürliche Person, die Mitglied des 

Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans der europäischen politischen Partei oder der 

europäischen politischen Stiftung ist, oder die über eine Vertretungs-, Entscheidungs- oder 

Kontrollbefugnis für die europäische politische Partei oder die europäische politische 

Stiftung verfügt, für den Verstoß mitverantwortlich ist: 

a) In Fällen des Artikels 27 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer v, wenn das in dieser 

Bestimmung genannte Urteil besagt, dass die natürliche Person für die betreffenden 

rechtswidrigen Handlungen mitverantwortlich ist; 

b) In Fällen des Artikels 27 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer vi, wenn die natürliche Person 

für das betreffende Verhalten oder die betreffenden Unstimmigkeiten 

mitverantwortlich ist.“;  
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(11) Artikel 30 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"Eine europäische politische Partei oder eine europäische politische Stiftung, gegen 

die wegen eines Verstoßes im Sinne des Artikels 27 Absatz 1 und Artikel 27 Absatz 2 

Buchstabe a Ziffern v und vi eine Sanktion verhängt worden ist, erfüllt aus diesem 

Grund nicht mehr die Anforderungen des Artikels 18 Absatz 2. Der 

Anweisungsbefugte des Europäischen Parlaments beendet daraufhin  die betreffende 

Beitrags- oder Finanzhilfevereinbarung beziehungsweise hebt den betreffenden 

Beschluss über die gemäß dieser Verordnung vergebenen Unionsmittel auf und zieht 

die gemäß der Beitrags- oder Finanzhilfevereinbarung oder dem Beschluss zu 

Unrecht gezahlten Beträge, einschließlich der nicht ausgegebenen Unionsmittel aus 

den Vorjahren, ein. Der Anweisungsbefugte des Europäischen Parlaments zieht 

Beträge, die unrechtmäßig im Rahmen von Beitrags- oder Finanzhilfevereinbarungen 

bzw. -beschlüssen gezahlt wurden, auch von einer natürlichen Person ein, gegenüber 

der eine Entscheidung gemäß Artikel 27a  ▌getroffen wurde, wobei gegebenenfalls 

die außergewöhnlichen Umstände, die diese natürliche Person betreffen, zu 

berücksichtigen sind.“;  

b) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Im Falle einer solchen Beendigung sind die Zahlungen des Anweisungsbefugten des 

Europäischen Parlaments auf die erstattungsfähigen Ausgaben, die von der 

europäischen politischen Partei bzw. die förderfähigen Kosten, die von der 

europäischen politischen Stiftung bis zum Termin des Inkrafttretens der 

Entscheidung über die Beendigung tatsächlich getätigt wurden, begrenzt.“; 

(12) Artikel 32 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe i erhält folgende Fassung: 

„i) eine Beschreibung der den europäischen politischen Parteien geleisteten 

technischen Unterstützung; ▌" 

b) Buchstabe j erhält folgende Fassung: 

„j) den Bewertungsbericht des Europäischen Parlaments über die Anwendung 

dieser Verordnung und über die finanzierten Tätigkeiten gemäß Artikel 

38;und“ 
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c) Der folgende Buchstabe wird eingefügt: 

„k) eine aktuelle Liste der Mitglieder des Europäischen Parlaments, die 

Mitglieder einer europäischen politischen Partei sind.“; 
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(13) Artikel 34 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 34  

Anspruch auf rechtliches Gehör 

Bevor die Behörde oder der Anweisungsbefugte des Europäischen Parlaments eine 

Entscheidung trifft, die sich negativ auf die Rechte einer europäischen politischen Partei, 

einer europäischen Stiftung, ▌eines in Artikel 8 genannten Antragstellers oder einer in 

Artikel 27a genannten natürlichen Person auswirken kann, hört sie/er die Vertreter der 

betroffenen europäischen politischen Partei, der betroffenen europäischen politischen 

Stiftung, ▌ des betroffenen Antragstellers oder die betroffene natürliche Person an. Die 

Behörde oder das Europäische Parlament geben ordnungsgemäß die Gründe für ihre 

Entscheidung an.“; 

(14) Artikel 38 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 38  

Bewertung 

Das Europäische Parlament veröffentlicht nach Anhörung der Behörde bis zum 

31. Dezember 2021 und danach alle fünf Jahre einen Bericht über die Anwendung dieser 

Verordnung sowie über die finanzierten Tätigkeiten. In dem Bericht wird gegebenenfalls auf 

etwaige Änderungen hingewiesen, die am Statut und an den Finanzierungssystemen 

vorzunehmen sind. 

Spätestens sechs Monate nach Veröffentlichung des Berichts des Europäischen Parlaments 

legt die Kommission einen Bericht über die Anwendung dieser Verordnung vor, in dem 

insbesondere den Auswirkungen auf die Situation kleiner europäischer politischer 

Parteien und europäischer politischer Stiftungen Rechnung getragen wird. 

Gegebenenfalls wird dem Bericht ein Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieser 

Verordnung beigefügt." 
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(15) Der folgende Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 40a  

Übergangsbestimmung 

(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung, die vor dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] anwendbar waren, bleiben auf Handlungen und Zusagen im 

Zusammenhang mit der Finanzierung europäischer politischer Parteien und 

europäischer politischer Stiftungen auf europäischer Ebene für das Haushaltsjahr 

2018 anwendbar.  

(2) Abweichend von Artikel 18 Absatz 2a fordert der Anweisungsbefugte des 

Europäischen Parlaments, bevor er über einen Finanzierungsantrag für das 

Haushaltsjahr 2019 entscheidet, die in Artikel 18 Absatz 2a genannten Belege nur 

für einen Zeitraum ab dem ... [zwei Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] an. 

(3) Europäische politische Parteien, die vor dem ... [Tag des Infkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung] eingetragen wurden, müssen spätestens bis zum … [zwei 

Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] Dokumente 

vorlegen, die nachweisen, dass sie die Anforderungen des Artikels 3 Absatz 1 

Buchstaben b und ba erfüllen. 
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(4) Die Behörde   löscht eine europäische politische Partei und die ihr angeschlossene 

europäische politische Stiftung aus dem Register, wenn die betreffende Partei nicht 

innerhalb der Frist nach Absatz 3 nachweist, dass sie die Anforderungen des 

Artikels 3 Absatz 1 Buchstaben b und ba erfüllt." 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am ▌Tag ▌ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 

Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments     Im Namen des Rates 

Der Präsident     Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)099 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2018 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
(COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0765), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 194 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0499/2016), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die von der niederländischen Ersten Kammer und der 
niederländischen Zweiten Kammer im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegten 
begründeten Stellungnahmen, in denen geltend gemacht wird, dass der Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 26. April 20171, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 13. Juli 20172, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 31. Januar 2018 gemachte Zusage, den Standpunkt des 

                                                           
1  ABl. C 246 vom 28.7.2017, S. 48. 
2  ABl. C 342 vom 12.10.2017, S. 119. 
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Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
und die Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A8-0314/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2016)0381 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 17. April 2018 im Hinblick 
auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und der 
Richtlinie 2012/27/EU über Energieeffizienz 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 194 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses3, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen4, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5, 

                                                           
3 ABl. C 246 vom 28.7.2017, S. 48. 
4 ABl. C 342 vom 12.10.2017, S. 119. 
5 Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 17. April 2018. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Union strebt die Entwicklung eines nachhaltigen, wettbewerbsfähigen, sicheren und 

dekarbonisierten Energiesystems an. Mit der Energieunion und dem energie- und 

klimapolitischen Rahmen für die Zeit bis 2030 setzt sich die Union ehrgeizige Ziele zur 

weiteren Verringerung der Treibhausgasemissionen um mindestens 40 % bis 2030 im 

Vergleich zu 1990, zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am Energieverbrauch ▌, 

zu Energieeinsparungen in Höhe der Vorgaben auf Unionsebene und zur Verbesserung der 

Energieversorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit in Europa. 

(2) Zur Verwirklichung der genannten Ziele vereint die im Jahr 2016 durchgeführte Überprüfung 

der Gesetzgebungsakte der Union zur Energieeffizienz eine Neubewertung des 

Energieeffizienzziels der Union für 2030, wie in den Schlussfolgerungen des Europäischen 

Rates 2014 gefordert, eine Überprüfung der zentralen Bestimmungen der Richtlinie 

2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates6 und der Richtlinie 2010/31/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates7 und eine Stärkung des Finanzierungsrahmens 

einschließlich des Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESIF) und des Europäischen 

Fonds für strategische Investitionen (EFSI), wodurch letztendlich die finanziellen 

Voraussetzungen für Energieeffizienzinvestitionen auf dem Markt verbessert werden. 

(3) Richtlinie 2010/31/EU verpflichtet die Kommission, bis zum 1. Januar 2017 eine Überprüfung 

basierend auf den bei der Anwendung der genannten Richtlinie gesammelten Erfahrungen 

und erzielten Fortschritten vorzunehmen und gegebenenfalls Vorschläge zu unterbreiten. 

                                                           
6 Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 

2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU 
und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG (ABl. L 315 vom 
14.11.2012, S. 1). 

 7 Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. L 2010, vom 18.6.2010, S. 13). 
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(4) Zur Vorbereitung der genannten Überprüfung hat die Kommission eine Reihe von 

Maßnahmen ergriffen, um Informationen darüber zu sammeln, wie die 

Richtlinie 2010/31/EU in den Mitgliedstaaten umgesetzt worden ist, wobei sie sich darauf 

konzentriert, was funktionierte und wo Verbesserungsbedarf besteht. 

(5) Die Ergebnisse der Überprüfung und der Folgenabschätzung der Kommission zeigen, dass 

eine Reihe von Änderungen erforderlich ist, um die derzeitigen Bestimmungen der 

Richtlinie 2010/31/EU zu stärken und bestimmte Aspekte zu vereinfachen. 

(6) Die Union setzt sich für die Entwicklung eines nachhaltigen, wettbewerbsfähigen, sicheren 

und dekarbonisierten Energiesystems bis 2050 ▌ein. Zur Verwirklichung dieses Ziels 

brauchen Mitgliedstaaten und Investoren Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, bis 

2050 das langfristige Ziel zur Verringerung der Treibhausgasemissionen zu erreichen und 

den Gebäudebestand, der ungefähr 36 % aller CO2-Emissionen in der Union ausmacht, zu 

dekarbonisieren. Die Mitgliedstaaten sollten ein rentables Gleichgewicht zwischen einer 

Dekarbonisierung der Energieversorgung und der Reduzierung des Endenergieverbrauchs 

anstreben. Zu diesem Zweck benötigen Mitgliedstaaten und Investoren eine klare Vision 

zur Anleitung ihrer Politik und ihrer Investitionsentscheidungen, wozu als Richtwerte 

dienende nationale Meilensteine und Maßnahmen für Energieeffizienz gehören, um die 

kurzfristigen (2030), mittelfristigen (2040) und langfristigen (2050) Ziele zu verwirklichen. 

Mit Blick auf jene Ziele ist es angesichts der übergreifenden Vorgaben der Union zur 

Energieeffizienz von wesentlicher Bedeutung, dass die Mitgliedstaaten die erwarteten 

Ergebnisse ihrer langfristigen Renovierungsstrategien angeben und Entwicklungen 

beobachten, indem sie innerstaatliche Fortschrittsindikatoren festlegen, die von den 

nationalen Gegebenheiten und Entwicklungen abhängen. 
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(7) Das Pariser Klimaschutzübereinkommen von 2015 im Anschluss an die 21. Konferenz der 

Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über 

Klimaänderungen (COP 21) fördert die Bemühungen der Union, den Gebäudebestand zu 

dekarbonisieren. Wenn man bedenkt, dass beinahe 50 % des Endenergieverbrauchs der 

Union zum Heizen und Kühlen verwendet werden, und davon wiederum 80 % in Gebäuden, 

ist die Verwirklichung der Energie- und Klimaziele der Union mit deren Anstrengungen zur 

Renovierung des Gebäudebestands verknüpft, bei denen der Energieeffizienz Vorrang 

eingeräumt, der Grundsatz "Energieeffizienz an erster Stelle" umgesetzt und der Einsatz 

erneuerbarer Energiequellen in Betracht gezogen wird. 

(8) Aus Gründen der besseren Kohärenz sollten die in der Richtlinie 2012/27/EU enthaltenen 

Bestimmungen über langfristige Strategien für die Renovierung in die Richtlinie 2010/31/EU 

aufgenommen werden. Die Mitgliedstaaten sollten ihre langfristigen 

Renovierungsstrategien anwenden können, um Brandschutz und Risiken im 

Zusammenhang mit intensiven seismischen Aktivitäten anzugehen, die sich auf die 

Renovierungen zur Verbesserung der Energieeffizienz und die Lebensdauer von Gebäuden 

auswirken. 
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(9) Um einen in hohem Maße energieeffizienten und dekarbonisierten Gebäudebestand zu 

erhalten und dafür zu sorgen, dass mit den langfristigen Renovierungsstrategien die 

notwendigen Fortschritte beim Umbau bestehender Gebäude in Niedrigstenergiegebäude 

erzielt werden, insbesondere indem mehr umfassende Renovierungen durchgeführt 

werden, sollten die Mitgliedstaaten klare Leitlinien festlegen und messbare, gezielte 

Maßnahmen konzipieren sowie gleichberechtigten Zugang zu Finanzmitteln fördern, unter 

anderem für die Segmente des nationalen Gebäudebestands mit der schlechtesten 

Energieeffizienz, für von Energiearmut betroffene Verbraucher, für sozialen Wohnungsbau 

und für Haushalte, die mit dem Dilemma divergierender Anreize konfrontiert sind, wobei 

auch der Erschwinglichkeit Rechnung getragen werden muss. Um die notwendigen 

Verbesserungen des nationalen Bestands an Mietwohnungen weiter zu unterstützen, 

sollten die Mitgliedstaaten in Erwägung ziehen, Anforderungen für ein bestimmtes 

Energieeffizienzniveau für Mietobjekte im Einklang mit den Ausweisen über die 

Gesamtenergieeffizienz einzuführen oder weiterhin anzuwenden. 

(10) Laut der Folgenabschätzung der Kommission wäre eine durchschnittliche Renovierungsrate 

von 3 % pro Jahr erforderlich, um die Vorgaben der Union zur Energieeffizienz 

kosteneffizient zu verwirklichen. Angesichts dessen, dass für jedes Prozent eingesparter 

Energie die Gaseinfuhren um 2,6 % verringert werden, sind klare Vorgaben für die 

Renovierung des bestehenden Gebäudebestands von großer Bedeutung. Daher würden 

Bemühungen zur Steigerung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden aktiv zur 

Energieunabhängigkeit der Union beitragen und außerdem ein hohes Potenzial für die 

Schaffung von Arbeitsplätzen in der Union, insbesondere in kleinen und mittleren 

Unternehmen, haben. In diesem Zusammenhang sollten die Mitgliedstaaten dem 

Erfordernis eines klaren Zusammenhangs zwischen ihren langfristigen 

Renovierungsstrategien und entsprechenden Initiativen zur Förderung des Aufbaus von 

Kompetenzen und der Ausbildung in den Bereichen Bau und Energieeffizienz Rechnung 

tragen. 
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(11) Der Notwendigkeit, die Energiearmut zu verringern, sollte entsprechend den von den 

Mitgliedstaaten festgelegten Kriterien Rechnung getragen werden. Die Mitgliedstaaten 

beschreiben in ihren Renovierungsstrategien nationale Maßnahmen, die zur Verringerung 

der Energiearmut beitragen, haben dabei aber das Recht festzulegen, was sie als 

einschlägige Maßnahmen ansehen.  

(12) In ihren langfristigen Renovierungsstrategien und bei der Planung von Maßnahmen 

könnten die Mitgliedstaaten für Renovierungen zur Verbesserung der Energieeffizienz auf 

Konzepte wie etwa Auslösepunkte, nämlich günstige Zeitpunkte im Lebenszyklus eines 

Gebäudes, zum Beispiel im Hinblick auf Kosteneffizienz oder Betriebsstörungen, 

zurückgreifen. 

(13) Laut den Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation von 2009 für die Raumluftqualität 

bewirken energieeffizientere Gebäude eine Steigerung des Komforts und des 

Wohlbefindens der Bewohner und eine bessere Gesundheit. Wärmebrücken, unzulängliche 

Isolierung und unerwünschter Luftaustausch können zu Oberflächentemperaturen 

unterhalb des Taupunktes der Luft und damit zu Kondenswasserbildung führen. Daher ist 

es wesentlich, eine vollständige und homogene Isolierung von Gebäuden einschließlich 

Balkonen, Fenstern, Dächern, Wänden, Türen und Böden sicherzustellen; insbesondere 

sollte darauf geachtet werden, dass die Temperatur an Innenflächen des Gebäudes nicht 

unter die Taupunkttemperatur sinkt. 
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(14) Die Mitgliedstaaten sollten Verbesserungen der Gesamtenergieeffizienz bestehender 

Gebäude unterstützen, die zur Schaffung eines gesunden Raumklimas beitragen, unter 

anderem durch die Entfernung von Asbest und anderen schädlichen Stoffen; dabei sollte 

die illegale Entfernung schädlicher Stoffe verhindert und die Einhaltung bestehender 

Gesetzgebungsakte wie der Richtlinien 2009/148/EG8 und (EU) 2016/22849 des 

Europäischen Parlaments und des Rates erleichtert werden. 

(15) Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass Maßnahmen zur Verbesserung der Gesamtenergie-

effizienz von Gebäuden sich nicht nur auf die Gebäudehülle konzentrieren, sondern alle 

relevanten Elemente und technischen Anlagen in einem Gebäude umfassen, etwa passive 

Elemente, die an passiven Techniken beteiligt sind, mit denen der Energiebedarf für 

Heizung oder Kühlung und der Energieverbrauch für Beleuchtung und Lüftung reduziert 

und so der thermische und visuelle Komfort verbessert werden sollen. 

                                                           
8 Richtlinie 2009/148/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. 

November 2009 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest 
am Arbeitsplatz (ABl. L 330 vom 16.12.2009, S. 28). 

9 Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. 
Dezember 2016 über die Reduktion der nationalen Emissionen bestimmter 
Luftschadstoffe, zur Änderung der Richtlinie 2003/35/EG und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2001/81/EG (ABl. L 344 vom 17.12.2016, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/148/EG;Year:2009;Nr:148&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/148/EG;Year:2009;Nr:148&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:330;Day:16;Month:12;Year:2009;Page:28&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202016/2284;Year2:2016;Nr2:2284&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/35/EG;Year:2003;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/81/EG;Year:2001;Nr:81&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:17;Month:12;Year:2016;Page:1&comp=


 

  14

(16) Finanzierungsmechanismen, finanzielle Anreize und die Einbindung von Finanzinstituten 

für Renovierungen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Gebäuden sollten in den 

langfristigen nationalen Renovierungsstrategien eine zentrale Rolle einnehmen und von 

den Mitgliedstaaten aktiv gefördert werden. Diese Maßnahmen sollten an Energieeffizienz 

geknüpfte Hypotheken für zertifizierte energieeffiziente Gebäuderenovierungen 

unterstützen, Investitionen der Behörden in einen energieeffizienten Gebäudebestand, 

beispielsweise über öffentlich-private Partnerschaften oder optionale 

Energieleistungsverträge, fördern, das wahrgenommene Risiko bei den Investitionen 

mindern, zugängliche und transparente Beratungs- und Unterstützungsinstrumente wie 

etwa zentrale Anlaufstellen, die integrierte Dienstleistungen für energieeffiziente 

Renovierungen bieten, bereitstellen sowie weitere Maßnahmen und Initiativen wie die in 

der Initiative der Europäischen Kommission "Intelligente Finanzierung für intelligente 

Gebäude" genannten umsetzen. 

(17) Natürliche Lösungen wie eine gut konzipierte Straßenbepflanzung oder grüne Dächer und 

Außenwände, die Gebäude isolieren und beschatten, tragen zur Senkung des 

Energiebedarfs bei, indem sie den Heiz- oder Kühlbedarf begrenzen und die 

Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes verbessern. 

(18) Es gilt, die Erforschung und Erprobung von neuen Lösungen, mit denen die Energieeffizienz 

von historischen Gebäuden und Stätten verbessert werden kann, zu fördern und 

gleichzeitig das kulturelle Erbe zu schützen und zu bewahren. 

www.parlament.gv.at



 

  15

(19) Bei neuen Gebäuden und Gebäuden, die einer größeren Renovierung unterzogen werden, 

sollten sich die Mitgliedstaaten für hocheffiziente alternative Systeme einsetzen, sofern 

dies technisch, funktionell und wirtschaftlich realisierbar ist, und dabei ein gesundes 

Raumklima, Brandschutz und Risiken im Zusammenhang mit intensiven seismischen 

Aktivitäten im Einklang mit den innerstaatlichen Sicherheitsvorschriften berücksichtigen. 

(20) Zur Verwirklichung der Ziele der Energieeffizienzpolitik für Gebäude sollte die Transparenz 

von Ausweisen über die Gesamtenergieeffizienz verbessert werden, indem sichergestellt 

wird, dass alle für Berechnungen erforderlichen Parameter, sowohl für die Zertifizierung als 

auch die Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz, einheitlich festgelegt und 

angewandt werden. So sollten die Mitgliedstaaten angemessene Maßnahmen erlassen, um 

beispielsweise sicherzustellen, dass die Energieeffizienz neu installierter, ersetzter oder 

modernisierter gebäudetechnischer Systeme, wie etwa für Raumheizung, Klimatisierung 

oder Warmwasserbereitung, mit Blick auf die Zertifizierung von Gebäuden und die 

Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen dokumentiert wird. 

(21) Die Installation von selbstregulierenden Einrichtungen in bestehenden Gebäuden zur 

separaten Regelung der Temperatur in jedem Raum oder, sofern gerechtfertigt, in einem 

bestimmten beheizten Bereich des Gebäudeteils, sollte in Betracht gezogen werden, sofern 

wirtschaftlich realisierbar, zum Beispiel wenn die Kosten weniger als 10 % der 

Gesamtkosten der ersetzten Wärmeerzeuger betragen. 
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(22) Durch Innovationen und neue Technologien können Gebäude auch zur allgemeinen 

Dekarbonisierung der Wirtschaft einschließlich des Verkehrssektors beitragen. So können 

Gebäude als Hebel für die Entwicklung der notwendigen Infrastrukturen für das intelligente 

Aufladen von Elektrofahrzeugen dienen und den Mitgliedstaaten eine Grundlage bieten, sich 

gegebenenfalls für die Nutzung von Autobatterien als Energiequelle zu entscheiden. ▌ 

(23) In Kombination mit einem höheren Anteil der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

produzieren Elektrofahrzeuge weniger CO2-Emissionen, was zu einer besseren Luftqualität 

führt. Elektrofahrzeuge sind ein wichtiger Bestandteil des Übergangs zu sauberer Energie, 

der auf Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz, alternativen Brennstoffen, 

erneuerbaren Energien und innovativen Lösungen für das Management der 

Energieflexibilität beruht. Bauvorschriften können wirksam dafür eingesetzt werden, 

zielgerichtete Anforderungen einzuführen, die die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur in 

Parkplätzen von Wohn- und Nichtwohngebäuden fördern. Die Mitgliedstaaten sollten 

Maßnahmen zur Vereinfachung der Bereitstellung von Ladeinfrastruktur vorsehen, damit 

Hindernisse wie etwa divergierende Anreize und verwaltungstechnische Schwierigkeiten, 

mit denen einzelne Eigentümer konfrontiert sind, wenn sie versuchen, einen Ladepunkt auf 

ihrem Stellplatz zu errichten, beseitigt werden können. 

www.parlament.gv.at



 

  17

(24) Mit Leitungsinfrastruktur werden die notwendigen Voraussetzungen für die rasche 

Einrichtung von Ladepunkten, falls und wo diese erforderlich sind, geschaffen. Die 

Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass Elektromobilität auf ausgewogene und 

kosteneffiziente Weise ausgebaut wird. Insbesondere sollte bei einer größeren 

Renovierung in Bezug auf elektrische Infrastruktur eine entsprechende 

Leitungsinfrastruktur installiert werden. Bei der Umsetzung der Anforderungen zur 

Elektromobilität in den nationalen Rechtsvorschriften sollten die Mitgliedstaaten 

potenzielle unterschiedliche Voraussetzungen gebührend berücksichtigen, etwa das 

Eigentum an Gebäuden und den angrenzenden Parkplätzen, öffentliche Parkplätze, die von 

privaten Unternehmen betrieben werden, und Gebäude, die sowohl als Wohn- als auch als 

Nichtwohngebäude dienen.  

(25) Mit einer leicht verfügbaren Infrastruktur werden die den einzelnen Eigentümern 

entstehenden Kosten für die Errichtung von Ladepunkten verringert, und es wird 

sichergestellt, dass die Nutzer von Elektrofahrzeugen Zugang zu Ladepunkten haben. Die 

Festlegung von Anforderungen zur Elektromobilität auf Unionsebene in Bezug auf die 

Voreinrichtung bei Stellplätzen und die Errichtung von Ladepunkten ist ein wirksames 

Mittel, um die Nutzung von Elektrofahrzeugen in naher Zukunft zu fördern und gleichzeitig 

mittel- bis langfristig eine Weiterentwicklung zu geringeren Kosten zu ermöglichen. 
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(26) Bei der Festlegung ihrer Anforderungen zur Errichtung einer Mindestanzahl von 

Ladepunkten für alle Nichtwohngebäude mit mehr als zwanzig Stellplätzen, die ab 2025 

gelten, sollten die Mitgliedstaaten den relevanten nationalen, regionalen und lokalen 

Bedingungen sowie den je nach Gegend, Gebäudetypologie, Anbindung an öffentlichen 

Verkehr und anderen relevanten Kriterien möglichen unterschiedlichen Bedürfnissen und 

Umständen Rechnung tragen, um eine verhältnismäßige und angemessene Bereitstellung 

von Ladepunkten zu gewährleisten. 

(27) Allerdings kann es in bestimmten geografischen Gebieten mit spezifischen 

Benachteiligungen zu besonderen Schwierigkeiten bei der Erfüllung der Anforderungen zur 

Elektromobilität kommen. Das könnte aufgrund ihrer Abgelegenheit, Insellage, geringen 

Größe sowie schwierigen Relief- und Klimabedingungen für die Gebiete in äußerster 

Randlage im Sinne des Artikels 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) der Fall sein, sowie für isolierte Kleinstnetze, deren Stromnetze 

möglicherweise ausgebaut werden müssen, um eine weitere Elektrifizierung der lokalen 

Verkehrssysteme zu erreichen. In diesen Fällen sollte es den Mitgliedstaaten freistehen, die 

Anforderungen der Elektromobilität nicht anzuwenden. Ungeachtet jener Ausnahme kann 

die Elektrifizierung des Verkehrssystems ein wirksames Instrument sein, um Probleme bei 

der Luftqualität oder der Versorgungssicherheit, mit denen diese Regionen und Netze 

häufig konfrontiert sind, zu bewältigen. 
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(28) Bei der Anwendung der Anforderungen zur Elektromobilitätsinfrastruktur, die in den 

gemäß dieser Richtlinie vorgesehenen Änderungen der Richtlinie 2010/31/EU enthalten 

sind, sollten die Mitgliedstaaten berücksichtigen, dass eine ganzheitliche und kohärente 

Städteplanung sowie die Förderung alternativer, sicherer und nachhaltiger Verkehrsmittel 

und der Infrastruktur zu deren Unterstützung erforderlich sind, beispielsweise mittels einer 

für elektrische Fahrräder und für Fahrzeuge von Personen mit eingeschränkter Mobilität 

ausgewiesenen Parkplatzinfrastruktur. 

(29) Die Strategien des digitalen Binnenmarkts und der Energieunion sollten aufeinander 

abgestimmt werden und mit ihnen sollten gemeinsame Ziele verfolgt werden. Durch die 

Digitalisierung des Energiesystems ändert sich die Energielandschaft rasant, beginnend bei 

der Integration erneuerbarer Energien über intelligente Netze bis hin zu intelligenzfähigen 

Gebäuden. Im Zuge der Digitalisierung des Gebäudesektors sind die Konnektivitätsziele und 

die Vorgaben der Union für den Aufbau von Kommunikationsnetzen mit hoher Kapazität 

wichtig für intelligente Haustechnik und gut vernetzte Gemeinschaften. Es sollten gezielte 

Anreize gesetzt werden, um intelligenzfähige Systeme und digitale Lösungen in der 

baulichen Umgebung zu fördern. Damit sind neue Möglichkeiten für Energieeinsparungen 

verbunden, indem Verbrauchern genauere Informationen über ihre Verbrauchsmuster 

gegeben werden und der Systembetreiber in die Lage versetzt wird, das Netz effizienter zu 

verwalten. 
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(30) Der Intelligenzfähigkeitsindikator sollte verwendet werden, um die Fähigkeit von Gebäuden 

zu messen, Informations- und Kommunikationstechnologien sowie elektronische Systeme 

zur Anpassung des Betriebs der Gebäude an den Bedarf der Bewohner und des Netzes 

sowie zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz und -leistung der Gebäude zu nutzen. 

Der Intelligenzfähigkeitsindikator sollte die Eigentümer und die Bewohner von Gebäuden 

auf die Vorteile der Nutzung der Gebäudeautomatisierung und elektronischen Überwachung 

gebäudetechnischer Systeme aufmerksam machen und sollte bei den Bewohnern Vertrauen 

im Hinblick auf die durch diese neuen erweiterten Funktionen tatsächlich erzielten 

Einsparungen schaffen. Die Verwendung des Systems zur Bewertung der 

Intelligenzfähigkeit von Gebäuden sollte für die Mitgliedstaaten optional sein. 

(31) Zur Anpassung der Richtlinie 2010/31/EU an den technischen Fortschritt sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu 

erlassen, mit denen diese Richtlinie durch die Festlegung der Definition des 

Intelligenzfähigkeitsindikators und einer Methode zu seiner Berechnung ergänzt wird. Es ist 

von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, und 

dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung10 

niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 

Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 

der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

                                                           
10 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(32) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 

Richtlinie 2010/31/EU in der durch diese Richtlinie geänderten Fassung sollten der 

Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die Modalitäten der Durchführung des 

optionalen gemeinsamen Systems der Union zur Bewertung der Intelligenzfähigkeit von 

Gebäuden übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates11 ausgeübt werden. 

(33) Um zu gewährleisten, dass finanzielle Maßnahmen in Bezug auf die Energieeffizienz 

bestmöglich für die Gebäuderenovierung genutzt werden, sollten diese an die Qualität der 

Renovierungsarbeiten im Hinblick auf die angestrebten oder erzielten Energie-

einsparungen gebunden sein. Die genannten Maßnahmen sollten daher an die 

Energieeffizienz der Ausrüstung oder des Materials, die oder das bei der Renovierung 

verwendet wurde, an das Zertifizierungs- oder Qualifikationsniveau des Installateurs, an 

ein Energieaudit oder an die durch die Renovierung erzielte Verbesserung gebunden sein, 

die durch den Vergleich der Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz vor und nach der 

Renovierung, durch Heranziehung von Standardwerten oder durch eine andere 

transparente und verhältnismäßige Methode bewertet werden sollte. 

(34) Die derzeit bestehenden unabhängigen Kontrollsysteme für Ausweise über die Gesamt-

energieeffizienz können zur Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen verwendet 

werden und sollten gestärkt werden, um sicherzustellen, dass die Ausweise über die 

Gesamtenergieeffizienz von hoher Qualität sind. Wenn die unabhängigen Kontrollsysteme 

für Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz durch eine optionale Datenbank ergänzt 

werden, was über die Anforderungen der Richtlinie 2010/31/EU in der durch diese 

Richtlinie geänderten Fassung hinausgeht, kann diese zur Überprüfung der Einhaltung der 

Anforderungen sowie zum Erstellen von Statistiken über den regionalen oder nationalen 

Gebäudebestand verwendet werden. Es werden hochwertige Daten über den 

Gebäudebestand benötigt, die teilweise aus den ▌Datenbanken für Ausweise über die 

Gesamtenergieeffizienz gewonnen werden können, die gegenwärtig in nahezu allen 

Mitgliedstaaten entwickelt und verwaltet werden. 

(35) Laut der Folgenabschätzung der Kommission haben sich die Bestimmungen zur Inspektion 

von Heizungs- und Klimaanlagen als ineffizient erwiesen, da sie nicht in ausreichendem 

                                                           
11 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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Maße in der Lage sind, ▌die ursprüngliche und die fortlaufende Energieeffizienz dieser 

technischen Systeme sicherzustellen. Auch kostengünstige technische Energieeffizienz-

Lösungen mit sehr kurzer Amortisationsdauer, z. B. der hydraulische Abgleich von 

Heizungsanlagen und die Installation oder der Austausch von thermostatischen 

Regelventilen, werden gegenwärtig unzureichend berücksichtigt. Die Bestimmungen zu 

Inspektionen sollten geändert werden, um ein besseres Ergebnis der Inspektionen zu 

gewährleisten. Bei diesen Änderungen sollte der Schwerpunkt auf Inspektionen von 

Zentralheizungsanlagen und Klimaanlagen sowie auf Kombinationen dieser Anlagen mit 

Lüftungsanlagen gelegt werden. Bei diesen Änderungen sollten kleine Heizungsanlagen 

wie elektrische Heizgeräte und Holzfeueröfen ausgenommen werden, wenn sie unterhalb 

der Schwellenwerte für Inspektionen gemäß der Richtlinie 2010/31/EU in der durch diese 

Richtlinie geänderten Fassung bleiben. 

(36) Bei der Durchführung von Inspektionen sollte das Ziel mit Blick auf das Erreichen der 

angestrebten Verbesserungen der Gesamtenergieeffizienz der Gebäude darin bestehen, 

die tatsächliche Energieeffizienz von Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen unter realen 

Nutzungsbedingungen zu verbessern. 

Die tatsächliche Energieeffizienz dieser Anlagen hängt von der Energie ab, die unter sich 

dynamisch verändernden typischen oder unter durchschnittlichen Betriebsbedingungen 

verbraucht wird. Unter den genannten Bedingungen wird die meiste Zeit nur ein Teil der 

Nennleistung benötigt, daher sollte eine Bewertung der entsprechenden Fähigkeiten der 

Ausrüstung, die Energieeffizienz des Systems unter unterschiedlichen Bedingungen wie 

etwa unter Teillastbetriebsbedingungen zu verbessern, Bestandteil der Inspektionen von 

Heizungsanlagen, Klimaanlagen und Lüftungsanlagen sein. 
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(37) Die Gebäudeautomatisierung und elektronische Überwachung gebäudetechnischer Systeme 

haben sich insbesondere für große Anlagen als wirksamer Ersatz für Inspektionen erwiesen 

und haben ein großes Potenzial, sowohl Verbrauchern als auch Unternehmen 

kosteneffiziente Energieeinsparungen in erheblichem Umfang zu bieten. Die Installation 

einer solchen Ausrüstung sollte als die kosteneffizienteste Alternative zu Inspektionen in 

großen Nichtwohngebäuden und Gebäuden mit mehreren Wohnungen von einer Größe 

betrachtet werden, die es ermöglicht, dass sich die Kosten dafür in weniger als drei Jahren 

amortisieren, da sie es ermöglicht, auf die erhaltenen Informationen zu reagieren, sodass 

im Laufe der Zeit Energieeinsparungen erzielt werden. Bei kleinen Anlagen sollte die 

Dokumentation der Systemleistung durch die Installateure ▌dazu beitragen, die Einhaltung 

der Mindestanforderungen für alle gebäudetechnischen Systeme besser überprüfen zu 

können ▌. 

(38) Die derzeitige Option für Mitgliedstaaten, auf der Grundlage von Ratschlägen als 

Alternative zu der Inspektion von Heizungsanlagen, Klimaanlagen, kombinierten Heizungs- 

und Lüftungsanlagen und kombinierten Klima- und Lüftungsanlagen Maßnahmen zu 

treffen, wird beibehalten, sofern deren Gesamtauswirkungen in einem der Kommission 

vorgelegten Bericht als gleichwertig der Auswirkungen einer Inspektion vor der 

Anwendung dieser Maßnahmen dokumentiert wurde. 
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(39) Die Umsetzung von Systemen regelmäßiger Inspektion für Heizungs- und Klimaanlagen 

gemäß der Richtlinie 2010/31/EU war mit einem beträchtlichen administrativen und 

finanziellen Aufwand der Mitgliedstaaten und des Privatsektors verbunden, einschließlich 

der Ausbildung und Zulassung von Fachpersonal, Qualitätssicherung und -kontrolle sowie 

der Kosten der Inspektionen. Mitgliedstaaten, welche die erforderlichen Maßnahmen zur 

Gewährleistung regelmäßiger Inspektionen erlassen und wirksame Inspektionssysteme 

umgesetzt haben, halten es möglicherweise für angemessen, die genannten Systeme 

weiter zu betreiben, auch bei kleineren Heizungs- und Klimaanlagen. In diesen Fällen 

sollten die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet sein, diese strengeren Anforderungen der 

Kommission zu notifizieren. 

(40) Unbeschadet der Entscheidungsfreiheit der Mitgliedstaaten über die Anwendung des im 

Rahmen des Normungsauftrags M/480 der Europäischen Kommission durch das 

Europäische Komitee für Normung (CEN) entwickelten  Normenwerks für die 

Gesamtenergieeffizient von Gebäuden würde sich die Anerkennung und Förderung jener 

Normen positiv auf die Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU in der durch diese Richtlinie 

geänderten Fassung auswirken. 
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(41) In der Empfehlung (EU) 2016/1318 der Kommission12 zu Niedrigstenergiegebäuden wurde 

beschrieben, wie durch die Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU gleichzeitig der Umbau 

des Gebäudebestands und der Übergang zu einer nachhaltigeren Energieversorgung, die 

auch die EU-Strategie für die Wärme- und Kälteerzeugung unterstützt, sichergestellt 

werden könnte. Zur Gewährleistung einer angemessenen Umsetzung sollte der allgemeine 

Rahmen für die Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden aktualisiert und die 

verbesserte Energieeffizienz der Gebäudehülle unterstützt werden, wobei die Arbeiten 

des CEN im Rahmen des Normungsauftrags M/480 der Kommission herangezogen werden 

sollten. Ergänzend dazu können die Mitgliedstaaten zusätzliche numerische Indikatoren 

bereitstellen, zum Beispiel für den Gesamtenergieverbrauch oder die 

Treibhausgasemissionen des gesamten Gebäudes. 

(42) Diese Richtlinie sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, für Gebäude und 

Gebäudekomponenten ehrgeizigere Anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz 

▌festzulegen, sofern diese Anforderungen mit dem Unionsrecht in Einklang stehen. Es ist 

mit den Zielen der Richtlinien 2010/31/EU und 2012/27/EG zu vereinbaren, dass jene 

Anforderungen unter bestimmten Umständen die Installation oder Nutzung von 

Produkten, die anderen Rechtsvorschriften der Union unterliegen, einschränken können, 

sofern durch diese Anforderungen keine ungerechtfertigten Marktbarrieren errichtet 

werden. 

                                                           
12 Empfehlung (EU) 2016/1318 der Kommission vom 29. Juli 2016 über Leitlinien zur 

Förderung von Niedrigstenergiegebäuden und bewährten Verfahren, damit bis 2020 
alle neuen Gebäude Niedrigstenergiegebäude sind (ABl. L 208 vom 2.8.2016, S. 46). 
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(43) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Verringerung der Energiemenge, die benötigt 

wird, um den Energiebedarf im Rahmen der üblichen Nutzung von Gebäuden zu decken, 

von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr 

wegen der Notwendigkeit, die Kohärenz der gemeinsamen Ziele, des gemeinsamen 

Verständnisses und der gemeinsamen politischen Bestrebungen zu gewährleisten, auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 

des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

geht diese Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß 

hinaus. 

(44) Bei dieser Richtlinie werden die einzelstaatlichen Besonderheiten der Mitgliedstaaten 

und die Unterschiede zwischen diesen sowie ihre Befugnisse gemäß Artikel 194 Absatz 2 

AEUV uneingeschränkt geachtet. Weiterhin wird mit dieser Richtlinie das Ziel verfolgt, die 

Weitergabe von bewährten Verfahren zu ermöglichen, um den Übergang zu einem in 

hohem Maße energieeffizienten Gebäudebestand in der Union zu erleichtern. 

(45) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der 

Mitgliedstaaten und der Kommission zu Erläuternden Dokumente13 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in dem bzw. denen 

der Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden 

Teilen innerstaatlicher Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf diese 

Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 

(46) Die Richtlinien 2010/31/EU und 2012/27/EU sollte daher entsprechend geändert 

werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:  

                                                           
13 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
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Artikel 1 

Änderungen der Richtlinie 2010/31/EU 

Die Richtlinie 2010/31/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert:  

a) Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

"3. 'gebäudetechnische Systeme' die technische Ausrüstung eines Gebäudes oder 

Gebäudeteils für Raumheizung, Raumkühlung, Lüftung, Warmwasserbereitung 

für den häuslichen Gebrauch, eingebaute Beleuchtung, 

Gebäudeautomatisierung und -steuerung, Elektrizitätserzeugung am 

Gebäudestandort ▌oder für eine Kombination derselben, einschließlich 

Systemen, die Energie aus erneuerbaren Quellen nutzen;"; 

b) Folgende Nummer wird eingefügt: 

"3a. 'System für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung' ein System, das 

sämtliche Produkte, Software und Engineering-Leistungen umfasst, mit 

denen ein energieeffizienter, wirtschaftlicher und sicherer Betrieb 

gebäudetechnischer Systeme durch automatische Steuerungen sowie durch 

die Erleichterung des manuellen Managements dieser gebäudetechnischen 

Systeme unterstützt werden kann;"; 

c) Folgende Nummern werden eingefügt: 

"15a. 'Heizungsanlage' eine Kombination der Bauteile, die für eine Form der 

Raumluftbehandlung erforderlich sind, durch welche die Temperatur erhöht 

wird; 
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15b. 'Wärmeerzeuger' den Teil einer Heizungsanlage, der mithilfe eines oder 

mehrerer der folgenden Verfahren Nutzwärme erzeugt: 

a) Verbrennung von Brennstoffen, beispielsweise in einem Heizkessel; 

b) Joule-Effekt in den Heizelementen einer elektrischen 

Widerstandsheizung; 

c) Wärmegewinnung aus der Umgebungsluft, aus Abluft, oder aus einer 

Wasser- oder Erdwärmequelle mithilfe einer Wärmepumpe; 

15c. "Energieleistungsvertrag" Energieleistungsvertrag gemäß der Definition in 

Artikel 2 Nummer 27 der Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates*; 

_____________ 

* Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 

Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG 

und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 

2006/32/EG (ABl. L 135 vom 14.11.2012, S. 1)." 

d) Folgender Punkt wird angefügt:  

"20. 'isoliertes Kleinstnetz' ein isoliertes Kleinstnetz im Sinne von Artikel 2 Nummer 27 

der Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates* 

_____________ 

* Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und 

zur Aufhebung der Richtlinie 2003/54/EG (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 55)."; 
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2. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 2a 

Langfristige Renovierungsstrategie▌ 

(1) Jeder Mitgliedstaat legt bis 2050 eine langfristige Renovierungsstrategie zur 

Unterstützung der Renovierung des nationalen Bestands sowohl an öffentlichen als 

auch privaten Wohn- und Nichtwohngebäuden in einen in hohem Maße 

energieeffizienten und dekarbonisierten Gebäudebestand fest, mit welcher der 

kosteneffiziente Umbau bestehender Gebäude in Niedrigstenergiegebäude 

erleichtert wird. Jede langfristige Renovierungsstrategie wird gemäß den 

geltenden Planungs- und Berichterstattungspflichten vorgelegt und umfasst 

Folgendes: 

a) einen Überblick über den nationalen Gebäudebestand, sofern angemessen 

auf der Grundlage statistischer Stichproben und des erwarteten Anteils 

renovierter Gebäude im Jahr 2020; 

b) die Ermittlung kosteneffizienter Konzepte für Renovierungen je nach 

Gebäudetyp und Klimazone, wobei gegebenenfalls potenzielle einschlägige 

Auslösepunkte im Lebenszyklus des Gebäudes berücksichtigt werden sollten; 

c) Strategien und Maßnahmen, um kosteneffiziente umfassende 

Renovierungen von Gebäuden, einschließlich umfassender Renovierungen in 

mehreren Stufen, anzuregen und um gezielte kosteneffiziente Maßnahmen 

und Renovierungen zu unterstützen, beispielsweise durch Einführung eines 

optionalen Systems von Gebäuderenovierungspässen; 
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d) einen Überblick über die Strategien und Maßnahmen, die auf die Segmente 

des nationalen Gebäudebestands mit der schlechtesten Leistung, 

divergierende Anreize und Fälle von Marktversagen ausgerichtet sind, sowie 

eine Darstellung der einschlägigen nationalen Maßnahmen, die zur 

Verringerung der Energiearmut beitragen; 

e) Strategien und Maßnahmen, die auf sämtliche öffentlichen Gebäude 

ausgerichtet sind; 

f) einen Überblick über die nationalen Initiativen zur Förderung intelligenter 

Technologien und gut vernetzter Gebäude und Gemeinschaften sowie zur 

Förderung der Kompetenzen und der Ausbildung in den Bereichen Bau und 

Energieeffizienz; und 

g) eine nachweisgestützte Schätzung der zu erwartenden Energieeinsparungen 

und weiter reichender Vorteile, etwa in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und 

Luftqualität. 

(2) In seiner langfristigen Renovierungsstrategie ▌erstellt jeder Mitgliedstaat einen 

Fahrplan mit ▌Maßnahmen und innerstaatlich festgelegten messbaren Fortschritts-

indikatoren im Hinblick darauf, das langfristige Ziel einer Verringerung der 

Treibhausgasemissionen in der Union bis 2050 um 80-95 % im Vergleich zu 1990 zu 

erreichen, für einen in hohem Maße energieeffizienten und dekarbonisierten 

nationalen Gebäudebestand zu sorgen und den kosteneffizienten Umbau 

bestehender Gebäude in Niedrigstenergiegebäude zu erleichtern. Der Fahrplan 

enthält indikative Meilensteine für 2030, 2040 und 2050 sowie eine Beschreibung, 

wie diese zum Erreichen der Energieeffizienzziele der Union gemäß der 

Richtlinie 2012/27/EU beitragen. 
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(3) Um die Mobilisierung von Investitionen in die Renovierung zu unterstützen, die zum 

Erreichen der in Absatz 1 ▌genannten Ziele erforderlich ist, erleichtern die 

Mitgliedstaaten den Zugang zu geeigneten Mechanismen, um 

a) Projekte zu bündeln, auch über Investitionsplattformen oder -gruppen und 

Konsortien kleiner und mittlerer Unternehmen, um den Zugang für 

Investoren sowie gebündelte Lösungen für potenzielle Kunden zu 

ermöglichen; 

b) das wahrgenommene Risiko der Energieeffizienzmaßnahmen für Investoren 

und den Privatsektor ▌zu mindern; ▌ 

c) öffentliche Mittel zu nutzen, um Anreize für zusätzliche Investitionen aus dem 

privaten Sektor zu schaffen oder auf spezifische Marktversagen zu reagieren; 

d) Leitlinien für Investitionen in einen energieeffizienten öffentlichen 

Gebäudebestand entsprechend den Leitlinien von Eurostat vorzugeben und 

e) zugängliche und transparente Beratungsinstrumente, etwa zentrale 

Anlaufstellen für Verbraucher und Energieberatungsdienste, über 

einschlägige Renovierungen zur Verbesserung der Energieeffizienz und 

Finanzinstrumente einzurichten. 
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(4) Die Kommission sammelt bewährte Verfahren der erfolgreichen öffentlichen oder 

privaten Finanzierung von Renovierungen zur Verbesserung der Energieeffizienz 

sowie Informationen zu Plänen für die Bündelung von Renovierungen geringen 

Umfangs zur Verbesserung der Energieeffizienz und leitet diese zumindest an die 

einschlägigen Behörden weiter. Die Kommission ermittelt bewährte Verfahren im 

Zusammenhang mit finanziellen Anreizen für Renovierungen aus Verbrauchersicht 

unter Berücksichtigung der Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der 

Rentabilität und verbreitet diese Verfahren. 

(5) Zur Unterstützung der Entwicklung seiner langfristigen Renovierungsstrategie führt 

jeder Mitgliedstaat eine öffentliche Anhörung zu dieser Strategie durch, bevor er 

sie bei der Kommission einreicht. Jeder Mitgliedstaat fügt seiner langfristigen 

Renovierungsstrategie eine Zusammenfassung der Ergebnisse seiner öffentlichen 

Anhörung bei. 

Jeder Mitgliedstaat legt die Modalitäten der Anhörung bei der Umsetzung seiner 

langfristigen Renovierungsstrategie in einem inklusiven Verfahren fest. 

(6) Jeder Mitgliedstaat fügt seiner aktuellsten langfristigen Renovierungsstrategie die 

Einzelheiten ihrer Umsetzung bei, einschließlich der geplanten Strategien und 

Maßnahmen. 

(7) Jeder Mitgliedstaat kann seine langfristige Renovierungsstrategie anwenden, um 

Brandschutz und Risiken im Zusammenhang mit intensiven seismischen Aktivitäten 

anzugehen, die sich auf die Renovierungen zur Verbesserung der Energieeffizienz 

und die Lebensdauer von Gebäuden auswirken." 
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3. Artikel 6 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 6 

Neue Gebäude 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass neue Gebäude die nach Artikel 4 festgelegten Mindestanforderungen an die 

Gesamtenergieeffizienz erfüllen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass vor Baubeginn neuer Gebäude die 

technische, ökologische und wirtschaftliche Realisierbarkeit hocheffizienter 

alternativer Systeme – soweit verfügbar – berücksichtigt wird." 

4. Artikel 7 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"Die Mitgliedstaaten setzen sich im Fall einer größeren Renovierung von Gebäuden unter 

Berücksichtigung eines gesunden Raumklimas, von Brandschutz und von Risiken im 

Zusammenhang mit intensiven seismischen Aktivitäten für hocheffiziente alternative 

Systeme ein, sofern dies technisch, funktionell und wirtschaftlich realisierbar ist." 
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5. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 8 

Gebäudetechnische Systeme, Elektromobilität und Intelligenzfähigkeitsindikator 

(1) Die Mitgliedstaaten legen zur optimalen Energienutzung durch die 

gebäudetechnischen Systeme Systemanforderungen an die 

Gesamtenergieeffizienz, die ordnungsgemäße Installation und angemessene 

Dimensionierung, Einstellung und Steuerung der gebäudetechnischen Systeme fest, 

die in bestehenden Gebäuden eingebaut werden. Die Mitgliedstaaten können diese 

Systemanforderungen auch auf neue Gebäude anwenden.  

Die Systemanforderungen werden für neue gebäudetechnische Systeme sowie für 

Ersetzung und Modernisierung von gebäudetechnischen Systemen festgelegt und 

insoweit angewandt, als dies technisch, funktionell und wirtschaftlich realisierbar 

ist. 

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass neue Gebäude, sofern technisch und 

wirtschaftlich realisierbar, mit selbstregulierenden Einrichtungen zur separaten 

Regelung der Temperatur in jedem Raum oder, sofern gerechtfertigt, in einem 

bestimmten beheizten Bereich des Gebäudeteils ausgestattet werden. In 

bestehenden Gebäuden ist die Installation solcher selbstregulierender 

Einrichtungen bei einem Austausch des Wärmeerzeugers, sofern technisch und 

wirtschaftlich realisierbar, vorgeschrieben. 

(2) In Bezug auf neue Nichtwohngebäude und Nichtwohngebäude, die einer größeren 

Renovierung unterzogen werden, tragen die Mitgliedstaaten, sofern das Gebäude 

über mehr als zehn Stellplätze verfügt, dafür Sorge, dass mindestens ein Ladepunkt 

im Sinne der Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates* 

sowie für mindestens jeden fünften Stellplatz die Leitungsinfrastruktur, nämlich die 

Schutzrohre für Elektrokabel, errichtet werden, um die spätere Errichtung von 

Ladepunkten für Elektrofahrzeuge zu ermöglichen, sofern: 

a) Der Parkplatz sich innerhalb des Gebäudes befindet und die 

Renovierungsmaßnahmen bei größeren Renovierungen den Parkplatz oder 

die elektrische Infrastruktur des Gebäudes umfassen; oder 
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b) der Parkplatz an das Gebäude angrenzt und die Renovierungsmaßnahmen 

bei größeren Renovierungen den Parkplatz oder die elektrische Infrastruktur 

des Parkplatzes umfassen. 

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 

1. Januar 2023 über einen möglichen Beitrag der Gebäudepolitik der Union 

zur Förderung der Elektromobilität Bericht und schlägt gegebenenfalls 

diesbezüglich Maßnahmen vor. 

(3) Bis 1. Januar 2025 legen die Mitgliedstaaten die Anforderungen für den Einbau 

einer Mindestanzahl von Ladepunkten für alle Nichtwohngebäude mit mehr als 

zwanzig Stellplätzen fest. 

(4) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Anforderungen der Absätze 2 und 3 bei 

Gebäuden, die sich im Eigentum von KMU im Sinne der Definition in Titel I des 

Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission** befinden und von ihnen 

genutzt werden, nicht festzulegen oder anzuwenden. 
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(5) In Bezug auf neue Wohngebäude und Wohngebäude, die einer größeren 

Renovierung unterzogen werden, tragen die Mitgliedstaaten, sofern das Gebäude 

über mehr als zehn Stellplätze verfügt, dafür Sorge, dass für jeden Stellplatz die 

Leitungsinfrastruktur, nämlich die Schutzrohre für Elektrokabel, errichtet wird, um 

die spätere Errichtung von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge zu ermöglichen sofern: 

a) Der Parkplatz sich innerhalb des Gebäudes befindet und die 

Renovierungsmaßnahmen bei größeren Renovierungen den Parkplatz oder 

die elektrische Infrastruktur des Gebäudes umfassen; oder 

b) der Parkplatz an das Gebäude angrenzt und die Renovierungsmaßnahmen 

bei größeren Renovierungen den Parkplatz oder die elektrische Infrastruktur 

des Parkplatzes umfassen. 
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(6) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die ▌Absätze 2, 3 und 5 für 

bestimmte Gebäudekategorien nicht ▌anzuwenden, wenn: 

a) gemäß Absätze 2 und 5 die Baugenehmigungsanträge oder 

entsprechende Anträge bis zum ... [32 Monate nach Inkrafttreten 

dieser Änderungsrichtlinie] eingereicht wurden; 

b) die erforderliche Leitungsinfrastruktur von isolierten Kleinstnetzen 

abhängig wäre oder die Gebäude in Gebieten in äußerster Randlage 

im Sinne von Artikel 349 AEUV liegen, wenn diese zu erheblichen 

Problemen für den Betrieb des lokalen Energiesystems führen und die 

Stabilität des lokalen Netzes bedrohen würde; 

c) die Kosten für die Lade- und Leitungsinstallationen 7 % der 

Gesamtkosten der größeren Renovierung des Gebäudes übersteigen; 

d) ein öffentliches Gebäude gemäß der Umsetzung der 

Richtlinie 2014/94/EU bereits vergleichbaren Anforderungen 

unterliegt. 

(7) Die Mitgliedstaaten sehen unbeschadet des Eigentums- und Mietrechts der 

Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Vereinfachung der Bereitstellung von 

Ladepunkten in neuen und bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden vor 

und gehen etwaige regulatorische Hindernisse, auch in Bezug auf 

Genehmigungs- und Zulassungsverfahren, an. 
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(8) Die Mitgliedstaaten prüfen die Notwendigkeit kohärenter Strategien für 

Gebäude, für sanfte und umweltfreundliche Mobilität und für Stadtplanung. 

(9) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei Installation, Ersetzung oder 

Modernisierung eines gebäudetechnischen Systems die 

Gesamtenergieeffizienz des veränderten Teils oder, sofern relevant, des 

gesamten veränderten Systems bewertet wird. Die Ergebnisse dieser 

Bewertung werden dokumentiert und an den Eigentümer des Gebäudes 

übermittelt, sodass sie weiter zur Verfügung stehen und für die Überprüfung 

der Einhaltung der Mindestanforderungen gemäß Absatz 1 dieses Artikels und 

die Ausstellung von Ausweisen über die Gesamtenergieeffizienz verwendet 

werden können. Die Mitgliedstaaten entscheiden unbeschadet des 

Artikels 12, ob sie die Ausstellung eines neuen Ausweises über die 

Gesamtenergieeffizienz verlangen. 

(10) Die Kommission erlässt bis zum 31. Dezember 2019 einen delegierten 

Rechtsakt gemäß Artikel 23 zur Ergänzung dieser Richtlinie, mit dem ein 

optionales gemeinsames System der Union zur Bewertung der 

Intelligenzfähigkeit von Gebäuden eingerichtet wird. Die Bewertung erfolgt 

auf Grundlage einer Einschätzung der Fähigkeiten eines Gebäudes oder eines 

Gebäudeteils, den Betrieb an den Bedarf der Bewohner und des Netzes 

anzupassen und seine Gesamtenergieeffizienz und -leistung zu verbessern. 

Gemäß Anhang Ia wird das optionale gemeinsame System der Union zur 

Bewertung der Intelligenzfähigkeit von Gebäuden  

a) die Definition des Intelligenzfähigkeitsindikator  und 

b) eine Methode zu seiner Berechnung festlegen. 
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(11) Die Kommission erlässt nach Anhörung der einschlägigen Akteure bis zum 

31. Dezember 2019 einen Durchführungsrechtsakt, in dem die technischen 

Modalitäten für die wirksame Umsetzung des in Absatz 10 dieses Artikels 

genannten Systems, einschließlich eines Zeitplans für eine unverbindliche 

Testphase auf nationaler Ebene, festgelegt und die ergänzende Rolle des 

Systems zu den Ausweisen über die Gesamtenergieeffizienz gemäß Artikel 11 

klargestellt werden. 

Dieser Durchführungsrechtsakt wird nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 26 Absatz 3 erlassen. 

_____________ 

* Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 22. Oktober 2014 über den Aufbau der Infrastruktur für 

alternative Kraftstoffe (ABl. L 307 vom 28.10.2014, S. 1). 

** Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition 

der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen 

(ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36)." 

6. Artikel 10 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

"(6) Die Mitgliedstaaten machen ihre auf Energieeffizienzverbesserungen abzielenden 

finanziellen Maßnahmen im Rahmen der Renovierung von Gebäuden von den 

angestrebten oder erzielten Energieeinsparungen abhängig, die durch eines oder 

mehrere der folgenden Kriterien bestimmt werden: 

a) die Energieeffizienz der Ausrüstung oder des Materials für die Renovierung; 

in diesem Fall muss die Ausrüstung oder das Material für die Renovierung 

von einem Installateur mit entsprechendem Zertifizierungs- oder 

Qualifikationsniveau installiert werden; 

b) Standardwerte für die Berechnung von Energieeinsparungen in Gebäuden; 

c) die durch eine solche Renovierung erzielte Verbesserung, die aus dem 

Vergleich der vor und nach der Renovierung ausgestellten Ausweise über die 

Gesamtenergieeffizienz hervorgeht; ▌ 

d) die Ergebnisse eines Energieaudits; 
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e) die Ergebnisse einer anderen einschlägigen, transparenten und 

verhältnismäßigen Methode, welche die Verbesserung der Energieeffizienz 

erkennen lässt. 

(6a) Datenbanken für Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz erlauben die Sammlung 

von Daten über den gemessenen oder berechneten Energieverbrauch der erfassten 

Gebäude einschließlich mindestens der öffentlichen Gebäude, für die ein Ausweis 

über die Gesamtenergieeffizienz, im Sinne von Artikel 13, gemäß Artikel 12 

ausgestellt wurde. 

(6b) Zumindest die aggregierten anonymisierten Daten, die den 

▌Datenschutzanforderungen der Union und der Mitgliedstaaten entsprechen, 

werden auf Antrag ▌ für statistische Zwecke oder Forschungszwecke und dem 

Eigentümer des Gebäudes zur Verfügung gestellt."; 
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7. Artikel 14 und 15 ▌erhalten folgende Fassung: 

"Artikel 14 

Inspektion von Heizungsanlagen 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um regelmäßige 

Inspektionen der zugänglichen Teile von ▌Heizungsanlagen oder kombinierten 

Raumheizungs- und Lüftungsanlagen mit einer Nennleistung von mehr als 70 kW, 

beispielsweise Wärmeerzeuger, Steuerungssystem und Umwälzpumpe(n), die zur 

Gebäudeheizung verwendet werden, zu gewährleisten. Die Inspektion umfasst auch die 

Prüfung des Wirkungsgrads und der Dimensionierung des Wärmeerzeugers im 

Verhältnis zum Heizbedarf des Gebäudes und berücksichtigt gegebenenfalls die 

Fähigkeit der Heizungsanlage oder der kombinierten Raumheizungs- und 

Lüftungsanlage, ihre Leistung unter typischen oder durchschnittlichen 

Betriebsbedingungen zu optimieren. 

Wenn an der Heizungsanlage oder der kombinierten Raumheizungs- und 

Lüftungsanlage keine Änderungen vorgenommen wurden oder in Bezug auf den 

Wärmebedarf des Gebäudes keine Änderungen eingetreten sind, nachdem eine 

Inspektion gemäß dieses Absatzes durchgeführt wurde, können die Mitgliedstaaten 

beschließen, eine wiederholte Prüfung der Dimensionierung des Wärmeerzeugers 

nicht zu verlangen. 
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(2) Gebäudetechnische Systeme, die ausdrücklich unter ein vereinbartes Kriterium für die 

Gesamtenergieeffizienz oder eine vertragliche Abmachung mit einem vereinbarten 

Niveau der Energieeffizienzverbesserung wie Energieleistungsverträge fallen oder die 

von einem Versorgungsunternehmen oder einem Netzbetreiber betrieben werden und 

demnach systemseitigen Maßnahmen zur Überwachung der Effizienz unterliegen, sind 

von den Anforderungen gemäß Absatz 1 ausgenommen, falls die 

Gesamtauswirkungen eines solchen Ansatzes denen, die bei Anwendung von Absatz 1 

entstehen, gleichwertig sind.  

(3) Alternativ zu Absatz 1 und falls die Gesamtauswirkungen eines solchen Ansatzes 

denen, die bei Anwendung von Absatz 1 entstehen, gleichwertig sind, können die 

Mitgliedstaaten Maßnahmen beschließen, um sicherzustellen, dass die Nutzer 

▌Ratschläge zum Austausch der Wärmeerzeuger, zu sonstigen Veränderungen an der 

Heizungsanlage oder der kombinierten Raumheizungs- und Lüftungsanlage und zu 

Alternativlösungen erhalten, um den Wirkungsgrad und die Zweckmäßigkeit der 

Dimensionierung dieser Anlagen zu beurteilen. 

Ehe die Mitgliedstaaten die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten alternativen 

Maßnahmen anwenden, belegt jeder Mitgliedstaat in einem Bericht an die 

Kommission die Gleichwertigkeit der Auswirkungen dieser Maßnahmen mit den 

Auswirkungen der in Absatz 1 genannten Maßnahmen. 

Ein solcher Bericht wird gemäß den geltenden Planungs- und 

Berichterstattungspflichten vorgelegt. 
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(4) Die Mitgliedstaaten legen Anforderungen fest, um sicherzustellen, dass 

Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung für eine Heizungsanlage oder eine 

kombinierte Raumheizungs- und Lüftungsanlage von mehr als 290 kW, sofern 

technisch und wirtschaftlich realisierbar, bis zum Jahr 2025 mit Systemen für die 

Gebäudeautomatisierung und -steuerung ausgerüstet werden. 

Die Systeme für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung müssen in der Lage 

sein, 

a) den Energieverbrauch kontinuierlich zu überwachen, zu protokollieren, zu 

analysieren und dessen Anpassung zu ermöglichen; 

b) Benchmarks in Bezug auf die Energieeffizienz des Gebäudes aufzustellen, 

Effizienzverluste von gebäudetechnischen Systemen zu erkennen und die für 

die Einrichtungen oder das gebäudetechnische Management zuständige 

Person über mögliche Verbesserungen der Energieeffizienz zu informieren; 

und 

c) die Kommunikation zwischen miteinander verbundenen gebäudetechnischen 

Systemen und anderen Anwendungen innerhalb des Gebäudes zu 

ermöglichen und gemeinsam mit anderen Typen gebäudetechnischer Systeme 

betrieben zu werden, auch bei unterschiedlichen herstellereigenen 

Technologien, Geräten und Herstellern. 
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(5) Die Mitgliedstaaten können ▌Anforderungen festlegen, um sicherzustellen, dass 

Wohngebäude ▌ausgerüstet sind mit: 

a) einer kontinuierlichen elektronischen Überwachungsfunktion, welche die 

Effizienz des Systems misst und den Eigentümer oder Verwalter des Gebäudes 

darüber informiert, wenn die Effizienz erheblich nachgelassen hat und eine 

Wartung des Systems erforderlich ist, und 

b) wirksamen Steuerungsfunktionen zur Gewährleistung der optimalen 

Erzeugung, Verteilung, Speicherung und Nutzung der Energie. 

(6) Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für Gebäude, die die 

Kriterien der Absätze 4 oder 5 erfüllen. 
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Artikel 15 

Inspektion von Klimaanlagen 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um regelmäßige 

Inspektionen der zugänglichen Teile von Klimaanlagen oder von kombinierten Klima- 

und Lüftungsanlagen mit einer ▌Nennleistung von mehr als 70 kW ▌zu 

gewährleisten. Die Inspektion umfasst auch die Prüfung des Wirkungsgrads und der 

Dimensionierung der Klimaanlage im Verhältnis zum Kühlbedarf des Gebäudes und 

gegebenenfalls die Berücksichtigung der Fähigkeit der Klimaanlage oder der 

kombinierten Klima- und Lüftungsanlage, ihre Leistung unter typischen oder 

durchschnittlichen Betriebsbedingungen zu optimieren. 

Wenn an der Klimaanlage oder der kombinierten Klima- und Lüftungsanlage keine 

Änderungen vorgenommen wurden oder in Bezug auf den Kühlbedarf des 

Gebäudes keine Änderungen eingetreten sind, nachdem eine Inspektion gemäß 

diesem Absatz durchgeführt wurde, können die Mitgliedstaaten beschließen, eine 

wiederholte Prüfung der Dimensionierung der Klimaanlage nicht zu verlangen. 

Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 1 Absatz 3 strengere Anforderungen 

beibehalten, sind von der Verpflichtung ausgenommen, diese der Kommission zu 

notifizieren. 
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(2) Gebäudetechnische Systeme, die ausdrücklich unter ein vereinbartes Kriterium für 

die Gesamtenergieeffizienz oder eine vertragliche Abmachung mit einem 

vereinbarten Niveau der Energieeffizienzverbesserung wie Energieleistungs-

verträge fallen oder die von einem Versorgungsunternehmen oder einem 

Netzbetreiber betrieben werden und demnach systemseitigen Maßnahmen zur 

Überwachung der Effizienz unterliegen, sind von den Anforderungen gemäß 

Absatz 1 ausgenommen, falls die Gesamtauswirkungen eines solchen Ansatzes 

denen, die bei Anwendung von Absatz 1 entstehen, gleichwertig sind.  

(3) Alternativ zu Absatz 1 und falls die Gesamtauswirkungen eines solchen Ansatzes 

denen, die bei Anwendung von Absatz 1 entstehen, gleichwertig sind, können die 

Mitgliedstaaten Maßnahmen beschließen, um sicherzustellen, dass die Nutzer 

Ratschläge zum Austausch von Klimaanlagen oder kombinierten Klima- und 

Lüftungsanlagen, zu sonstigen Veränderungen an der Klimaanlage oder der 

kombinierten Klima- und Lüftungsanlage und zu Alternativlösungen erhalten, um 

den Wirkungsgrad und die Zweckmäßigkeit der Dimensionierung dieser Anlagen zu 

beurteilen.  

Ehe die Mitgliedstaaten die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten 

alternativen Maßnahmen anwenden, belegt jeder Mitgliedstaat in einem Bericht 

an die Kommission die Gleichwertigkeit der Auswirkungen jener Maßnahmen mit 

den Auswirkungen der in Absatz 1 genannten Maßnahmen. 

Ein solcher Bericht wird gemäß den geltenden Planungs- und Berichterstattungs-

pflichten vorgelegt. 

(4) Die Mitgliedstaaten legen Anforderungen fest, um sicherzustellen, dass 

Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung für eine Klimaanlage oder eine 

kombinierte Klima- und Lüftungsanlage von mehr als 290 kW, sofern technisch und 

wirtschaftlich realisierbar, bis zum Jahr 2025 mit Systemen für die 

Gebäudeautomatisierung und -steuerung ausgerüstet werden. 
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Die Systeme für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung müssen in der Lage 

sein, 

a) den Energieverbrauch kontinuierlich zu überwachen, zu protokollieren, zu 

analysieren und dessen Anpassung zu ermöglichen; 

b) Benchmarks in Bezug auf die Energieeffizienz des Gebäudes aufzustellen, 

Effizienzverluste von gebäudetechnischen Systemen zu erkennen und die für 

die Einrichtungen oder das gebäudetechnische Management zuständige 

Person über mögliche Verbesserungen der Energieeffizienz zu informieren; 

und 

c) die Kommunikation zwischen miteinander verbundenen gebäudetechnischen 

Systemen und anderen Anwendungen innerhalb des Gebäudes zu 

ermöglichen und gemeinsam mit anderen Typen gebäudetechnischer Systeme 

betrieben zu werden, auch bei unterschiedlichen herstellereigenen 

Technologien, Geräten und Herstellern. 

(5) Die Mitgliedstaaten können ▌Anforderungen festlegen, um sicherzustellen, dass 

Wohngebäude ▌ausgerüstet sind mit: 

a) einer kontinuierlichen elektronischen Überwachungsfunktion, die die Effizienz 

des Systems misst und den Eigentümer oder Verwalter des Gebäudes darüber 

informiert, wenn die Effizienz erheblich nachgelassen hat und eine Wartung 

des Systems erforderlich ist, und 

b) wirksamen Steuerungsfunktionen zur Gewährleistung der optimalen 

Erzeugung, Verteilung, Speicherung und Nutzung der Energie. 
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(6) Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für Gebäude, die die Kriterien 

der Absätze 4 oder 5 erfüllen." 

8. Artikel 19 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 19 

Überprüfung 

Die Kommission überprüft mit Unterstützung des gemäß Artikel 26 eingesetzten 

Ausschusses bis spätestens 1. Januar 2026 diese Richtlinie auf der Grundlage der bei ihrer 

Anwendung gesammelten Erfahrungen und erzielten Fortschritte und unterbreitet 

erforderlichenfalls Vorschläge. 

Im Rahmen dieser Überprüfung untersucht die Kommission, wie die Mitgliedstaaten in 

der Gebäude- und Energieeffizienzpolitik der Union integrierte Quartiers- oder 

Nachbarschaftsansätze anwenden könnten, wobei sichergestellt wird, dass jedes 

Gebäude die Mindestanforderungen an die Energieeffizienz erfüllt, beispielsweise im 

Wege von Gesamtrenovierungskonzepten, die für eine Reihe von Gebäuden in einem 

räumlichen Zusammenhang statt für ein einziges Gebäude gelten. 

Die Kommission beurteilt insbesondere, ob die Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz 

nach Artikel 11 weiter verbessert werden müssen."; 
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9. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 19a 

Machbarkeitsstudie 

Die Kommission fertigt bis 2020 eine Machbarkeitsstudie an, in der sie die Möglichkeiten 

und den Zeitplan für die Einführung einer Inspektion von eigenständigen Lüftungsanlagen 

und eines optionalen Gebäuderenovierungspasses als Ergänzung zum Ausweis über die 

Gesamtenergieeffizienz erläutert, sodass ein langfristiger Fahrplan für die schrittweise 

Renovierung eines bestimmten Gebäudes auf Grundlage von Qualitätskriterien und im 

Anschluss an ein Energieaudit erstellt werden kann, in dem relevante Maßnahmen und 

Renovierungen zur etwaigen Verbesserung der Energieeffizienz beschrieben werden;" 

10. Artikel 20 Absatz 2 erster Unterabsatz erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Mitgliedstaaten informieren die Eigentümer oder Mieter von Gebäuden 

insbesondere über Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz, einschließlich ihres 

Zweckes und ihrer Ziele, über kosteneffiziente Maßnahmen ▌sowie gegebenenfalls 

▌zur Verfügung stehende Finanzinstrumente für die Verbesserung der 

Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes und über den Austausch von mit fossilen 

Brennstoffen betriebenen Heizkesseln gegen nachhaltigere Alternativen. Die 

Mitgliedstaaten stellen die Informationen mittels zugänglicher und transparenter 

Beratungsinstrumente, etwa Beratungen zu Renovierungen und zentrale 

Anlaufstellen, zur Verfügung;" 
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11. Artikel 23 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 23 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte ▌wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß den Artikeln 5, 8 und 22 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem … [Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] übertragen. Die Kommission erstellt 

spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische 

Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei 

Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 5, 8 und 22 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 

Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird 

von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß den Artikeln 5, 8 und 22 erlassen wurde, tritt 

nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 

Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben hat oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder 

des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert." 

12. Artikel 24 und 25 werden gestrichen. 

www.parlament.gv.at



 

  52

13. Artikel 26 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 26 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011." 

14. Die Anhänge werden entsprechend dem Anhang dieser Richtlinie geändert. 

Artikel 2 

Änderungen der Richtlinie 2012/27/EU 

Artikel 4 der Richtlinie 2012/27/EU erhält folgende Fassung: 

"Artikel 4 

Gebäuderenovierung 

Eine erste Fassung der langfristigen Strategie der Mitgliedstaaten zur Mobilisierung von 

Investitionen in die Renovierung des nationalen Bestands an sowohl öffentlichen als auch privaten 

Wohn- und Geschäftsgebäuden wird bis 30. April 2014 veröffentlicht und anschließend alle drei 

Jahre aktualisiert und der Kommission als Teil der nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne 

vorgelegt." 
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Artikel 3 

Umsetzung 

1. Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich 

sind, um dieser Richtlinie bis zum … [20 Monate nach dem Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie] nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut 

dieser Vorschriften mit. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder 

durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. 

In diese Vorschriften fügen sie die Erklärung ein, dass Bezugnahmen in den geltenden 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die Richtlinie 2010/31/EU oder Richtlinie 

2012/27/EU als Bezugnahmen auf jene Richtlinien in der durch diese Richtlinie geänderten 

Fassung gelten. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme und die 

Formulierung dieser Erklärung. 

2 Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
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Artikel 4 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Artikel 5 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 

Die Anhänge zur Richtlinie 2010/13/EU werden wie folgt geändert: 

1. Anhang I wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

"1. Die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes wird anhand des berechneten 

oder tatsächlichen Energieverbrauchs bestimmt und spiegelt den typischen 

Energieverbrauch für Raumheizung, Raumkühlung, Warmwasserbereitung für 

den häuslichen Gebrauch, Lüftung, eingebaute Beleuchtung und andere 

gebäudetechnische Systeme wider. 

Die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes wird zum Zwecke der Erstellung 

von Ausweisen über die Gesamtenergieeffizienz und der Einhaltung der 

Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz durch einen 

numerischen Indikator für den Primärenergieverbrauch in kWh/(m².a) 

ausgedrückt ▌. Die ▌für die Bestimmung der Gesamtenergieeffizienz eines 

Gebäudes angewandte Methode muss transparent und offen für Innovationen 

sein. 

Die Mitgliedstaaten beschreiben ihre nationale Berechnungsmethode gemäß 

den nationalen Anhängen der übergreifenden Normen, nämlich ISO 52000-1, 

52003-1, 52010-1, 52016-1 und 52018-1, die im Rahmen des 

Normungsauftrags M/480 ▌vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) 

entwickelt wurden. Diese Bestimmung stellt keine rechtliche Kodifizierung der 

genannten Normen dar." 
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b) Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

"2. Der Energiebedarf für Raumheizung, Raumkühlung, Warmwasserbereitung für 

den häuslichen Gebrauch, Lüftung, Beleuchtung und andere 

gebäudetechnische Systeme ist zu berechnen, um die von den Mitgliedstaaten 

auf nationaler oder regionaler Ebene festgelegten Niveaus in Bezug auf 

Gesundheit, Raumluftqualität und Komfort zu optimieren. 

Die Berechnung der Primärenergie erfolgt auf der Grundlage von 

Primärenergiefaktoren oder Gewichtungsfaktoren je Energieträger, die auf 

▌nationale, regionale oder lokale, jährlich und möglicherweise auch 

jahreszeitlich oder monatlich gewichtete Durchschnittswerte oder 

spezifischere für einzelne Fernwärmenetze zur Verfügung gestellte 

Informationen gestützt werden können. 

Die Primärenergiefaktoren oder Gewichtungsfaktoren werden von den 

Mitgliedstaaten festgelegt. Bei der Anwendung jener Faktoren für die 

Berechnung der Gesamtenergieeffizienz stellen die Mitgliedstaaten sicher, 

dass die optimale Gesamtenergieeffizienz der Gebäudehülle angestrebt wird. 

Bei der Berechnung der Primärenergiefaktoren zum Zweck der Berechnung 

der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden können die Mitgliedstaaten über 

den Energieträger gelieferte Energie aus erneuerbaren Energiequellen und 

standortnah erzeugte und verbrauchte Energie aus erneuerbaren 

Energiequellen berücksichtigen, sofern dies auf nichtdiskriminierende Weise 

erfolgt." 
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c) Folgende Nummer wird eingefügt: 

"(2a). Für die Angabe der Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes können die 

Mitgliedstaaten zusätzliche numerische Indikatoren für den Gesamt-

verbrauch nicht erneuerbarer und erneuerbarer Primärenergie und für die 

Treibhausgasemissionen in kg CO2eq/(m².a) festlegen." 

d) In Nummer 4 erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

"4. Der positive Einfluss folgender Aspekte ist zu berücksichtigen:" 
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2. Folgender Anhang wird eingefügt: 

"Anhang Ia 

Gemeinsamer allgemeiner Rahmen für die Bewertung der Intelligenzfähigkeit von 

Gebäuden 

1. Die Kommission legt die Definition des Intelligenzfähigkeitsindikators sowie eine 

Methode zu seiner Berechnung fest, um die Fähigkeiten eines Gebäudes oder eines 

Gebäudeteils, den Betrieb an den Bedarf der Bewohner und des Netzes anzupassen 

und seine Gesamtenergieeffizienz und -leistung zu verbessern, einschätzen zu 

können. 

Der Intelligenzfähigkeitsindikator umfasst Merkmale für erhöhte 

Energieeinsparungen, Benchmarks und Flexibilität sowie verbesserte Funktionen 

und Fähigkeiten, die auf stärker vernetzte und intelligente Geräte zurückzuführen 

sind. 

Bei der Methode werden unter anderem folgende Ausrüstungsmerkmale 

berücksichtigt: intelligente Zähler, Systeme für die Gebäudeautomatisierung und 

-steuerung, selbstregulierende Einrichtungen für die Regulierung der 

Raumlufttemperatur, eingebaute Haushaltsgeräte, Ladepunkte für 

Elektrofahrzeuge, Energiespeicherung und detaillierte Funktionen und 

Interoperabilität dieser Merkmale sowie positive Auswirkungen auf das 

Raumklima, die Gesamtenergieeffizienz, das Leistungsniveau und die gewonnene 

Flexibilität. 
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2. Die Methode stützt sich auf drei Hauptmerkmale des Gebäudes und des 

gebäudetechnischen Systems: 

a) die Fähigkeit, die Gesamtenergieeffizienz und den Betrieb des Gebäudes 

aufrechtzuerhalten, indem der Energieverbrauch, beispielsweise durch die 

Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, angepasst wird, 

b) die Fähigkeit, den Betriebsmodus auf den Bedarf der Bewohner abzustimmen, 

wobei gebührend auf Benutzerfreundlichkeit, die Aufrechterhaltung eines 

gesunden Raumklimas und die Fähigkeit, den Energieverbrauch aufzuzeichnen, 

zu achten ist, und 

c) die Flexibilität des Gesamtenergiebedarfs eines Gebäudes, einschließlich seiner 

Fähigkeit, die Teilnahme an der aktiven und passiven sowie an der impliziten 

und expliziten Laststeuerung in Bezug auf das Netz zu ermöglichen, zum 

Beispiel durch Flexibilität und Kapazitäten zur Lastverschiebung. 

3. Ferner können bei der Methode berücksichtigt werden: 

a) die Interoperabilität der Systeme (intelligente Zähler, Systeme für die 

Gebäudeautomatisierung und -steuerung, eingebaute Haushaltsgeräte, 

selbstregulierende Einrichtungen für die Regulierung der 

Raumlufttemperatur innerhalb des Gebäudes und Sensoren für 

Raumluftqualität und Belüftung) und 

www.parlament.gv.at



 

 60

b) positive Auswirkungen vorhandener Kommunikationsnetze, insbesondere 

hochgeschwindigkeitsfähiger gebäudeinterner physischer Infrastrukturen wie 

zum Beispiel eines freiwilligen Breitbandlabels und eines Zugangspunkts für 

Mehrfamilienhäuser im Sinne von Artikel 8 der Richtlinie 2014/61/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates*. 

4. Die Methode darf keine negativen Auswirkungen auf bestehende nationale 

Systeme für Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz haben und ergänzt 

entsprechende Initiativen auf nationaler Ebene, wobei dem Grundsatz der 

Eigenverantwortung des Bewohners, dem Datenschutz, dem Schutz der 

Privatsphäre und der Sicherheit – im Einklang mit den einschlägigen 

Rechtsvorschriften der Union über den Datenschutz und den Schutz der 

Privatsphäre sowie den besten verfügbaren Verfahren für Cybersicherheit – 

Rechnung getragen wird. 

5. Mit der Methode wird das am besten geeignete Format des Parameters 

Intelligenzfähigkeitsindikator festgelegt, und die Methode muss einfach, 

transparent und für Verbraucher, Eigentümer, Investoren und 

Marktteilnehmer im Bereich Laststeuerung leicht verständlich sein. 

___________________ 

* Richtlinie 2014/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. 

Mai 2014 über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation  (ABl. L 155 

vom 23.5.2014, S. 1)." 

3. Anhang II wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"Die zuständigen Behörden oder die Stellen, denen die zuständigen Behörden die 

Verantwortung für die Anwendung des unabhängigen Kontrollsystems 

übertragen haben, nehmen eine Stichprobe aller jährlich ausgestellten 

Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz und unterziehen diese Ausweise 

einer Überprüfung. Die Stichprobe muss ausreichend groß sein, um statistisch 

signifikante Ergebnisse über die Einhaltung zu gewährleisten." 

b) Folgende Nummer wird angefügt: 
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"3. Werden einer Datenbank Informationen hinzugefügt, muss es den nationalen 

Behörden zu Überwachungs- und Überprüfungszwecken möglich sein, den 

Urheber der Hinzufügung zu ermitteln." 

__________________________ 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0107 
Festsetzung des Zeitraums für die neunte allgemeine unmittelbare Wahl 
der Abgeordneten des Europäischen Parlaments * 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates zur Festsetzung des Zeitraums für die neunte 
allgemeine unmittelbare Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments 
(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) 
 

(Anhörung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Rates (07162/2018),  

– gestützt auf Artikel 11 Absatz 2 Unterabsatz 2 des Akts zur Einführung allgemeiner 
unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments1, gemäß dem es vom 
Rat angehört wurde (C8-0128/2018), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. November 2015 zu der Reform des 
Wahlrechts der Europäischen Union2,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Februar 2018 zur Zusammensetzung des 
Europäischen Parlaments3, 

– gestützt auf Artikel 78c seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A8-
0145/2018), 

1. billigt den Entwurf des Rates;  

2. verweist auf seinen Vorschlag, der seiner Entschließung zur Reform des Wahlrechts der 

                                                           
1  Im Anhang zum Beschluss 76/787/EGKS, EWG, Euratom des Rates vom 

20. September 1976 (ABl. L 278 vom 8.10.1976, S. 1), geändert durch den Beschluss 
93/81/Euratom, EGKS, EWG des Rates (ABl. L 33 vom 9.2.1993, S. 15) und den 
Beschluss 2002/772/EG, Euratom des Rates (ABl. L 283 vom 21.10.2002, S. 1). 

2  ABl. C 366 vom 27.10.2017, S. 7. 
3  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0029. 
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Europäischen Union beigefügt ist, wonach dem Europäischen Parlament die Befugnis 
zugewiesen werden soll, nach Anhörung des Rates den Zeitraum, in dem die Wahlen 
stattfinden, festzulegen; 

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen; 

4. fordert den Rat auf, es erneut anzuhören, falls er beabsichtigt, den vom Parlament 
gebilligten Text entscheidend zu ändern; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und – zur 
Information – der Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0112 
Verpackungen und Verpackungsabfälle ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle (COM(2015)0596 
– C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2015)0596), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0385/2015), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vom französischen Senat im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über 
die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf 
eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 27. April 20161, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 15. Juni 
20162, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 23. Februar 2018 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 

                                                           
1  ABl. C 264 vom 20.7.2016, S. 98. 
2  ABl. C 17 vom 18.1.2017, S. 46. 
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die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie die Stellungnahme des Ausschusses für 
Industrie, Forschung und Energie (A8-0029/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest1; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                           
1  Dieser Standpunkt ersetzt die am 14. März 2017 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte P8_TA(2017)0072). 
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P8_TC1-COD(2015)0276 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 18. April 2018 im Hinblick 
auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                           
1 ABl. C 264 vom 20.7.2016, S. 98. 
2 ABl. C 17 vom 18.1.2017, S. 46. 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Abfallbewirtschaftung in der Union sollte verbessert werden mit dem Ziel, die Umwelt 

zu schützen, zu erhalten und ihre Qualität zu verbessern,  die menschliche Gesundheit zu 

schützen, eine umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen zu 

gewährleisten und den Grundsatz der Kreislaufwirtschaft zu fördern, die Verbreitung 

erneuerbarer Energieträger zu fördern, die Energieeffizienz zu verbessern, die 

Abhängigkeit der Union von Ressourceneinfuhren zu verringern und für neue Chancen in 

der Wirtschaft sowie zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit beizutragen. Die effizientere 

Nutzung der Ressourcen dürfte bei gleichzeitiger Senkung der jährlich insgesamt 

entstehenden Treibhausgasemissionen auch zu wesentlichen Nettoeinsparungen für 

Unternehmen, Behörden und Verbraucher in der Union führen. 

(2) Die Zielvorgaben der Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 für 

die Verwertung und das Recycling von Verpackungen und Verpackungsabfällen sollten 

geändert werden, damit sie die Bemühungen der Union zur Schaffung einer 

Kreislaufwirtschaft besser widerspiegeln, indem die Ziele für ▌das Recycling von 

Verpackungsabfällen heraufgesetzt werden. 

(3) Im Interesse eines kohärenteren Abfallrechts der Union sollten außerdem die 

Begriffsbestimmungen in der Richtlinie 94/62/EG, falls abweichend, mit denen der 

Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates2, die Abfälle im 

Allgemeinen betrifft, in Einklang gebracht werden. 

                                                           
1 Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 

1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (ABl. L 365 vom 31.12.1994, S. 10). 
2 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 

2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. L 312 vom 
22.11.2008, S. 3). 
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(4) Abfallvermeidung ist der effizienteste Weg, um die Ressourceneffizienz zu verbessern und 

die Umweltauswirkungen von Abfällen zu verringern. Daher müssen die Mitgliedstaaten 

geeignete Maßnahmen treffen, um darauf hinzuwirken, dass der Anteil an 

wiederverwendbaren Verpackungen, die in Verkehr gebracht werden, und die 

Wiederverwendung von Verpackungen steigen. Solche Maßnahmen können 

Pfandsysteme und andere Anreize umfassen, beispielsweise die Festlegung quantitativer 

Ziele, die Berücksichtigung von Wiederverwendung in Bezug auf das Erreichen der 

Recyclingziele und differenzierte finanzielle Beiträge für wiederverwendbare 

Verpackungen im Rahmen von Regimen der erweiterten Herstellerverantwortung für 

Verpackungen. Die Mitgliedstaaten sollten Maßnahmen ergreifen, um Anreize dafür zu 

schaffen, auf wiederverwendbare Verpackungen umzusteigen und eine Senkung des 

Verbrauchs von nicht recycelbaren und von überflüssigen Verpackungen zu erreichen. 

(5) Da als Folge von Wiederverwendung keine neuen Verpackungen in Verkehr gebracht 

werden und somit die entstandenen Mengen an Verpackungsabfällen nicht steigen, 

sollten wiederverwendbare Verkaufsverpackungen, die zum ersten Mal in Verkehr 

gebracht werden, und Verpackungen aus Holz, die repariert und in der Folge 

wiederverwendet werden, in Bezug auf das Erreichen der jeweiligen Zielvorgaben für das 

Recycling von Verpackungen berücksichtigt werden. 
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(6) Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Anreize für die Anwendung der Abfallhierarchie 

schaffen, einschließlich wirtschaftlicher Instrumente und anderer Maßnahmen. Solche 

Maßnahmen sollten darauf abzielen, unter dem Blickwinkel des Lebenszyklus die 

Umweltauswirkungen von Verpackungen und Verpackungsabfällen zu minimieren, wobei 

gegebenenfalls den Vorteilen der Verwendung biobasierter Materialien und von 

Materialien, die sich mehrmals recyceln lassen, gegebenenfalls Rechnung getragen wird. 

Maßnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Vorteile, die aus recycelten 

Materialien hergestellte Verpackungen mit sich bringen, können dazu beitragen, dass die 

Recyclingbranche für Verpackungsabfälle wächst. Wenn aus Gründen der 

Lebensmittelhygiene sowie für die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher 

Einwegverpackungen unabdingbar sind, sollten die Mitgliedstaaten Maßnahmen 

ergreifen, damit solche Verpackungen recycelt werden. 

(7) Die Förderung einer nachhaltigen Bioökonomie kann dazu beitragen, die Abhängigkeit 

der Union von importierten Rohstoffen zu verringern. Biobasierte, recycelbare 

Verpackungen und kompostierbare, biologisch abbaubare Verpackungen könnten eine 

Gelegenheit bieten, erneuerbare Quellen für die Herstellung von Verpackungen zu 

fördern, wenn sich dies im Rahmen eines Lebenszykluskonzepts nachweislich als sinnvoll 

erweist. 
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(8) Vermüllung hat direkte und indirekte schädliche Auswirkungen auf die Umwelt, das 

Wohlergehen der Bevölkerung und die Wirtschaft, und zwar ungeachtet dessen, ob die 

Abfälle in den Städten oder auf dem Land, in Flüssen oder Meeren oder andernorts 

anfallen, und die Kosten für die Säuberung stellen für die Gesellschaft eine unnötige 

wirtschaftliche Belastung dar. Sehr häufig finden sich an Stränden Verpackungsabfälle, 

die langfristige Umweltauswirkungen haben, den Tourismus beeinträchtigen und 

bewirken, dass die Allgemeinheit diese Naturgebiete nicht uneingeschränkt zur Erholung 

nutzen kann. Das Vorhandensein von Verpackungsabfällen in der Meeresumwelt 

bedeutet darüber hinaus, dass die Prioritätenfolge der Abfallhierarchie untergraben wird, 

da insbesondere keine Wiederverwendung, kein Recycling oder sonstige Verwertung 

erfolgen. 

(9) Ein weiteres Heraufsetzen der Ziele der Richtlinie 94/62/EG für das Recycling von 

Verpackungsabfällen wäre für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft eindeutig von Vorteil. 

Es sollte gewährleistet sein, dass wirtschaftlich wertvolle Abfallmaterialien durch 

angemessene Abfallbewirtschaftung und im Einklang mit der durch die Richtlinie 

2008/98/EG festgelegten Abfallhierarchie schrittweise und effektiv verwertet und der 

europäischen Wirtschaft wieder zugeführt werden und dadurch Fortschritte bei der 

Durchführung der Mitteilung der Kommission vom 4. November 2008 „Die 

Rohstoffinitiative – Sicherung der Versorgung Europas mit den für Wachstum und 

Beschäftigung notwendigen Gütern“ und bei der Schaffung einer Kreislaufwirtschaft erzielt 

werden. 

▌ 
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(10) In vielen Mitgliedstaaten sind die notwendigen Infrastrukturen für die 

Abfallbewirtschaftung noch nicht vollständig vorhanden. Es müssen folglich klare 

langfristige politische Ziele festgelegt werden, damit recycelbare Wertstoffe nicht auf den 

unteren Ebenen der Abfallhierarchie für die Verwertung verloren gehen. 

▌ 

(11) Die vorliegende Richtlinie legt langfristige Ziele für die Abfallbewirtschaftung in der Union 

fest und gibt Marktbeteiligten und Mitgliedstaaten eine klare Richtung für Investitionen 

vor, die notwendig sind, um die Ziele zu erreichen. Bei der Ausarbeitung ihrer nationalen 

Abfallbewirtschaftungspläne und der Planung von Investitionen in Infrastrukturen für die 

Abfallbewirtschaftung sollten die Mitgliedstaaten die Investitionen, auch durch Fonds der 

Union sinnvoll nutzen, indem sie im Einklang mit der Abfallhierarchie die Vermeidung, die 

Wiederverwendung und das Recycling fördern. 

(12) Infolge der Kombination von Recyclingzielen (Richtlinie 2008/98/EG) und 

Deponierungseinschränkungen (Richtlinie 1999/31/EG des Rates1) sind Vorgaben für die 

Verwertung und Höchstvorgaben das Recycling von Verpackungsabfällen nicht länger 

notwendig. 

▌ 

                                                           
1  Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien (ABl. L 182 

vom 16.7.1999, S. 1). 
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(13) Aufgrund der beträchtlichen wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile sollten separate 

Recyclingziele für Eisenmetalle und Aluminium festgelegt werden, da auf diese Weise mehr 

Aluminium recycelt würde, was wiederum erhebliche Energieeinsparungen und CO2-

Reduktionen zur Folge hätte. Daher sollte die bisherige Recyclingzielvorgabe für 

Metallverpackungen in je ein Ziel für jede dieser beiden Abfallarten unterteilt werden. 

(14) Die Recyclingzielvorgaben für 2030 für Verpackungen sollten im Hinblick darauf geprüft 

werden, ob sie beizubehalten oder gegebenenfalls zu erhöhen sind. Im Zuge dieser 

Prüfung sollte das Augenmerk auch auf spezifische Verpackungsabfallströme gerichtet 

werden, etwa Verpackungsabfälle aus Haushalten, Gewerbe und Industrie sowie Abfälle 

aus Verbundverpackungen. 

▌ 
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(15) Die Berechnung der Recyclingziele sollte auf dem Gewicht der Verpackungsabfälle 

beruhen, die dem Recycling zugeführt werden. Die tatsächliche Bestimmung des Gewichts 

der Verpackungsabfälle, die als recycelt gezählt werden, sollte grundsätzlich an der Stelle 

erfolgen, an der die Verpackungsabfälle dem Recyclingverfahren zugeführt werden. Zur 

Begrenzung des Verwaltungsaufwands  sollte es den Mitgliedstaaten unter strikten 

Bedingungen und als Ausnahme von der allgemeinen Regel gestattet sein, das Gewicht der 

recycelten Verpackungsabfälle auf der Grundlage der Messung des Outputs aller 

Abfallsortierverfahren zu bestimmen. Materialverluste, die beispielsweise aufgrund der 

Abfallsortierung oder anderer vorgeschalteter Verfahren erfolgen, bevor die Abfälle dem 

Recyclingverfahren zugeführt werden, sollten bei der Abfallmenge, die als recycelt 

gemeldet wird, nicht berücksichtigt werden. Die Verluste können anhand elektronischer 

Register, technischer Spezifikationen, genauer Vorschriften für die Berechnung der 

durchschnittlichen Verlustquoten für die einzelnen Abfallströme oder anderer 

gleichwertiger Maßnahmen bestimmt werden. Die Mitgliedstaaten sollten in den 

Qualitätskontrollberichten, die der Kommission zusammen mit den Daten zum 

Abfallrecycling vorgelegt werden, über derartige Maßnahmen berichten. Die 

durchschnittlichen Verlustquoten sollten vorzugsweise auf der Ebene einzelner 

Abfallsortieranlagen bestimmt und mit den unterschiedlichen Hauptabfallarten, 

Abfallquellen (wie etwa Haushalt oder Gewerbe), Abfallsammelsystemen und 

Abfallsortierverfahren in Verbindung gebracht werden. Durchschnittliche Verlustquoten 

sollten ausschließlich in Fällen herangezogen werden, in denen keine anderen 

zuverlässigen Daten zur Verfügung stehen, vor allem im Zusammenhang mit der 

Verbringung und Ausfuhr von Abfällen. Gewichtsverluste bei Materialien oder Stoffen, die 

auf physikalische oder chemische Umwandlungsprozesse im Rahmen des 

▌Recyclingverfahrens zurückzuführen sind, in dessen Verlauf Verpackungsabfälle 

tatsächlich zu Produkten, Materialien oder Stoffen wiederaufbereitet werden, sollten vom 

Gewicht des als recycelt gemeldeten Abfalls nicht abgezogen werden. 
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(16) Wenn Verpackungsabfallmaterialien aufgrund einer Vorbereitungshandlung vor der 

eigentlichen Wiederaufbereitung nicht länger als Abfälle anzusehen sind, können sie als 

recycelt gezählt werden, sofern sie anschließend zu Produkten, Materialien oder Stoffen 

weiterverarbeitet werden sollen, ungeachtet dessen, ob diese Produkte, Materialien oder 

Stoffe ihrem ursprünglichen oder einem anderen Zweck dienen. Materialien, die das Ende 

der Abfalleigenschaft erreicht haben, die als Brennstoffe oder anderes Mittel zur 

Energieerzeugung genutzt, Verfüllt oder Entsorgt werden sollen  oder in anderen 

Verfahren verwendet werden sollen, die – mit Ausnahme des Recyclings– demselben 

Zweck wie die Abfallverwertung dienen, , sollten nicht auf die Erreichung der 

Recyclingziele angerechnet werden. 
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(17) Wenn die Berechnung der Recyclingquote auf die aerobe oder anaerobe Behandlung von 

biologisch abbaubaren Verpackungsabfällen angewandt wird, können die Abfallmengen, 

die aerob oder anaerob behandelt werden, als recycelt gezählt werden, sofern der Output 

dieser Behandlung als recycelte Produkte, Materialien oder Stoffe verwendet wird. Der 

Output dieser Behandlung sind in der Regel Kompost oder Gärrückstände, doch kann auch 

ein anderer Output berücksichtigt werden, wenn er im Verhältnis zu der Menge der 

behandelten biologisch abbaubaren Verpackungsabfälle einen vergleichbaren 

Recyclinganteil enthält. In anderen Fällen sollen Materialien, die durch die 

Wiederaufbereitung biologisch abbaubarer Verpackungsabfälle erzeugt wurden und die 

als Brennstoffe oder anderes Mittel zur Energieerzeugung genutzt werden sollen, die 

verfüllt werden sollen oder die in anderen Verfahren verwendet werden sollen – mit 

Ausnahme des Recyclings–, die demselben Zweck wie die Abfallverwertung dienen, 

sollten nicht auf die Erreichung der Recyclingziele angerechnet werden.
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(18) Falls Verpackungsabfälle zum Zweck des Recyclings aus der Union ausgeführt werden, 

sollten die Mitgliedstaaten die in Artikel 50 Absatz 4c der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 

des Europäischen Parlaments und des Rates1 vorgesehene Kontrollbefugnis zur 

Anforderung von schriftlichen Nachweisen wirksam nutzen, um festzustellen, ob die 

verbrachten Abfälle für Verwertungsverfahren bestimmt sind, die Artikel 49 der 

genannten Verordnung einhalten, und somit in umweltgerechter Weise in einer Anlage 

behandelt werden, die im Einklang mit Standards zum Schutz der menschlichen 

Gesundheit und der Umwelt betrieben wird, die den im Unionsrecht festgelegten 

Standards weitgehend entsprechen. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe könnten die 

Mitgliedstaaten mit anderen einschlägigen Akteuren zusammenarbeiten, beispielsweise 

mit den zuständigen Behörden im Bestimmungsland, mit unabhängigen Prüfstellen oder 

mit im Rahmen von Regimen der erweiterten Herstellerverantwortung gegründeten 

Organisationen, die die Verpflichtungen der erweiterten Herstellerverantwortung im 

Auftrag von Herstellern von Produkten wahrnehmen, die technische oder andere 

Kontrollen der Anlagen in Drittstaaten durchführen könnten. In dem 

Qualitätskontrollbericht, der zusammen mit den Daten zur Erreichung der Zielvorgaben 

vorgelegt wird, sollten die Mitgliedstaaten über die Maßnahmen Bericht erstatten, die 

ergriffen wurden, um der Verpflichtung nachzukommen, sicherzustellen, dass Abfälle, die 

aus der Union ausgeführt werden, unter Bedingungen behandelt werden, die denen des 

einschlägigem Umweltrechts der Union weitgehend entsprechen.  

(19) Zur Sicherstellung einer besseren, zügigeren und einheitlicheren Durchführung dieser 

Richtlinie und zur frühzeitigen Erkennung von Durchführungsproblemen sollte ein System 

von Frühwarnberichten eingerichtet werden, damit Schwächen erkannt und bereits vor 

Ablauf der Fristen für die Erfüllung der Zielvorgaben Abhilfemaßnahmen getroffen werden 

können. 

                                                           
1  Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2006 über die Verbringung von Abfällen (ABl. L 190 vom 12.7.2006, S. 1). 
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(20) Da die Verpackungsmenge und die Verpackungsart in der Regel nicht vom Verbraucher, 

sondern vom Hersteller bestimmt wird, sollte ein Regime der erweiterten 

Herstellerverantwortung eingerichtet werden. Wirksame Regime der erweiterten 

Herstellerverantwortung können sich günstig auf die Umwelt auswirken, indem weniger 

Verpackungsabfälle entstehen und diese vermehrt getrennt gesammelt und recycelt 

werden. In den meisten Mitgliedstaaten gibt es bereits Regime der erweiterten 

Herstellerverantwortung, doch es bestehen große Unterschiede in Bezug auf ihre Struktur, 

ihre Effizienz und den Umfang der Herstellerverantwortung. Die Bestimmungen zur 

erweiterten Herstellerverantwortung gemäß der Richtlinie 2008/98/EG sollten daher auf 

Regime der erweiterten Herstellerverantwortung für Hersteller von Verpackungen 

Anwendung finden. 

(21) Um Verpackungsabfälle verstärkt zu vermeiden, ihre Auswirkungen auf die Umwelt zu 

verringern und das Recycling von hochwertigen Stoffen zu fördern und gleichzeitig das 

Funktionieren des Binnenmarkts sicherzustellen und Handelshemmnisse und 

Wettbewerbsverzerrungen und -beschränkungen in der Union zu verhindern, sollten die 

grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 94/62/EG und ihres Anhangs II überprüft 

und nötigenfalls geändert werden, um die Anforderungen zu verschärfen und somit die 

Gestaltung zur Wiederverwendung und ein hochwertiges Recycling von Verpackungen zu 

fördern. 
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(22) Die von den Mitgliedstaaten übermittelten Daten sind unerlässlich, damit die Kommission 

bewerten kann, ob die Vorschriften des Abfallrechts der Union von allen Mitgliedstaaten 

eingehalten werden. Die Qualität, die Zuverlässigkeit und die Vergleichbarkeit der Daten 

sollten durch Einführung einer zentralen Eingangsstelle für alle abfallbezogenen Daten, 

Streichung hinfälliger Berichtspflichten, Vergleiche der nationalen 

Berichterstattungsmethoden und Berichterstattung über die Datenqualitätskontrolle 

verbessert werden. 

(23) Die alle drei Jahre von den Mitgliedstaaten erstellten Durchführungsberichte haben sich als 

Instrument zur Überprüfung der Einhaltung oder zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen 

Durchführung der Vorschriften nicht bewährt und verursachen einen unnötigen 

Verwaltungsaufwand. Daher empfiehlt es sich, die Vorschriften, die den Mitgliedstaaten die 

Vorlage dieser Berichte zur Auflage machen, aufzuheben. Stattdessen sollten für die 

Überwachung der Einhaltung der Vorschriften ausschließlich jene Daten zugrunde gelegt 

werden, die die Mitgliedstaaten der Kommission jährlich übermitteln. 

(24) Die zuverlässige Übermittlung von Daten zur Abfallbewirtschaftung ist für eine effiziente 

Rechtsumsetzung und die Wahrung der Datenvergleichbarkeit zwischen den 

Mitgliedstaaten von zentraler Bedeutung. Daher sollten die Mitgliedstaaten bei der 

Berichterstattung über die Erfüllung der in der Richtlinie 94/62/EG in der durch die 

vorliegende Richtlinie geänderten Fassung vorgegebenen Ziele die neuesten von der 

Kommission entwickelten Vorschriften und die von den für die Umsetzung der 

vorliegenden Richtlinie jeweils zuständigen Behörden entwickelten Verfahren anwenden. 
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(25) Um die Richtlinie 94/62/EG zu ergänzen oder zu ändern, sollte der Kommission  in Bezug 

auf Artikel 11 Absatz 3, Artikel 19 Absatz 2 und Artikel 20 der genannten Richtlinie in der 

durch die vorliegende Richtlinie geänderten Fassung die Befugnis übertragen werden, 

gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

Rechtsakte zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 

ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen im Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung1 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament und 

der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, 

und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

(26) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung der Richtlinie 94/62/EG zu 

gewährleisten, sollten der Kommission in Bezug auf Artikel 5 Absatz 4, Artikel 6a Absatz 9, 

Artikel 12 Absatz 3d und Artikel 19 Absatz 1 der genannten Richtlinie in der durch die 

vorliegende Richtlinie geänderten Fassung Durchführungsbefugnisse übertragen werden. 

Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates2 ausgeübt werden. 

                                                           
1  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.  
2 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen 
die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(27) Da die Ziele der vorliegenden Richtlinie – nämlich die Vermeidung oder Verringerung 

jedweder Auswirkungen von Verpackungen und Verpackungsabfällen auf die Umwelt, 

wodurch ein hohes Niveau an Umweltschutz gewährleistet wird, einerseits, und das 

Funktionieren des Binnenmarktes und die Verhinderung von Handelshemmnissen und 

Wettbewerbsverzerrungen und -hindernissen in der Union andererseits – von den 

Mitgliedstaaten allein nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern sich vielmehr 

wegen des Umfangs und der Wirkung der Maßnahmen auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die 

Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 

demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht 

über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(28) Die Richtlinie 94/62/EG sollte daher entsprechend geändert werden. 
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(29) Gemäß der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 

systematischere Neufassung von Rechtsakten1 ist die Technik der Neufassung ein 

geeignetes Mittel, um die Lesbarkeit der Rechtsvorschriften der Union auf Dauer und 

umfassend zu gewährleisten, indem die übermäßige Zunahme getrennter Änderungsakte 

vermieden wird, durch die die Rechtsakte oft schwer verständlich werden. In der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

bekräftigen die drei Organe darüber hinaus ihr Bekenntnis, im Zusammenhang mit der 

Änderung bestehender Rechtsakte häufiger auf die Gesetzgebungstechnik der Neufassung 

zurückzugreifen. Da die Richtlinie 94/62/EG bereits sechs Mal geändert wurde, wäre es 

somit angezeigt, in naher Zukunft eine Neufassung der Richtlinie 94/62/EG 

vorzunehmen. 

(30) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der Kommission 

vom 28. September 2011 zu erläuternden Dokumenten2 haben sich die Mitgliedstaaten 

verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen 

ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der Zusammenhang zwischen den 

Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden Teilen nationaler 

Umsetzungsinstrumente erläutert wird. Im Fall der vorliegenden Richtlinie hält der 

Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt – 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                           
1 ABl. C 77 vom 28.3.2002, S. 1. 
2 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
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Artikel 1 

Änderungen 

Die Richtlinie 94/62/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Hierzu werden in dieser Richtlinie Maßnahmen vorgeschrieben, die auf Folgendes 

abzielen: Erste Priorität ist die Vermeidung von Verpackungsabfällen; weitere 

Hauptprinzipien sind die Wiederverwendung der Verpackungen, das Recycling und 

die anderen Formen der Verwertung der Verpackungsabfälle sowie als Folge daraus 

eine Verringerung der endgültigen Beseitigung der Abfälle, um einen Beitrag zum 

Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu leisten.“ 

2. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Unter Nummer 1 wird der folgende Text gestrichen: 

„Die Kommission prüft gegebenenfalls die Beispiele für die Definition von 

Gegenständen, die gemäß Anhang I als Verpackung gelten, und ändert sie, falls 

erforderlich. Der Vorrang gilt folgenden Artikeln: CD- und Videohüllen, 

Blumentöpfen, Röhren und Rollen, um die flexibles Material aufgespult ist, 

Schutzstreifen von Klebeetiketten und Einpack- und Geschenkpapier. Diese 

Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie 

werden nach dem in Artikel 21 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle 

erlassen.“ 
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b) Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„2. „Verpackungsabfälle“ Verpackungen oder Verpackungsmaterialien, die unter 

die Definition des Begriffs „Abfall“ gemäß ▌Artikel 3 der Richtlinie 2008/98/EG fallen, 

mit Ausnahme von Produktionsrückständen;“ 

c) Die folgenden Nummern werden eingefügt: 

„2a. „wiederverwendbare Verpackungen“ Verpackungen, die so konzipiert und 

ausgelegt sind und in Verkehr gebracht werden, dass ihre Beschaffenheit 

während ihrer Lebensdauer mehrere Kreislaufdurchgänge ermöglicht, indem 

sie ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung entsprechend wiederbefüllt oder 

wiederverwendet werden; 

2b. „Verbundverpackungen“ Verpackungen, die aus zwei oder mehr Schichten 

aus unterschiedlichen Materialien bestehen, die nicht per Hand getrennt 

werden können und eine feste Einheit bilden, die aus einem Innenbehältnis 

und einer Außenumhüllung besteht und in dieser Beschaffenheit gefüllt, 

gelagert, befördert und geleert wird;“ 

2c. „Darüber hinaus gelten die Definitionen der Begriffe ,Abfall‘, , 

▌,Abfallbewirtschaftung‘,  ,Sammlung‘, ,getrennte Sammlung‘, ,Vermeidung‘, 

,Wiederverwendung‘, ,Behandlung‘, ,Verwertung‘, ,Recycling‘, ▌,Beseitigung‘ 

und ,Regime der erweiterten Herstellerverantwortung‘ gemäß Artikel 3 der 

Richtlinie 2008/98/EG.“ 

d) Die Nummern 3 bis 10 werden gestrichen. 
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3. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zusätzlich zu den Maßnahmen, die gemäß 

Artikel 9 getroffen werden, weitere präventive Maßnahmen zur Vermeidung der 

Entstehung von Verpackungsabfall und zur Minimierung der ökologischen Auswirkungen 

von Verpackungen ergriffen werden. 

Bei solchen weiteren präventiven Maßnahmen kann es sich um nationale Programme, 

Anreize im Rahmen von Regimen der erweiterten Herstellerverantwortung zur Minimierung 

der Umweltauswirkungen von Verpackungen oder ähnliche Maßnahmen handeln, die –

 falls angezeigt – nach Konsultation der Marktteilnehmer und von Verbraucher- und 

Umweltorganisationen getroffen werden und die darauf abzielen, die zahlreichen in den 

Mitgliedstaaten zur Abfallvermeidung ergriffenen Initiativen nutzbringend 

zusammenzufassen.  

Die Mitgliedstaaten nutzen wirtschaftliche Instrumente und andere Maßnahmen, um 

Anreize für die Anwendung der Abfallhierarchie zu schaffen, etwa die in Anhang IVa der 

Richtlinie 2008/98/EG aufgeführten Maßnahmen oder sonstige entsprechende 

Instrumente und Maßnahmen.“ 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=


 

 86

 

4. Artikel 5 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 5 

Wiederverwendung 

(1) Im Einklang mit der in Artikel 4 der Richtlinie 2008/98/EG festgelegten 

Abfallhierarchie treffen die Mitgliedstaaten Maßnahmen, um die Erhöhung des 

Anteils in Verkehr gebrachter wiederverwendbarer Verpackungen und von 

Systemen zur umweltverträglichen Wiederverwendung von Verpackungen nach 

Maßgabe des Vertrags zu fördern, ohne dabei die Lebensmittelhygiene oder die 

Sicherheit der Verbraucher zu gefährden. Diese Maßnahmen können unter 

anderem Folgendes umfassen: 

a) Pfandsysteme 

b) Festsetzung qualitativer oder quantitativer Zielvorgaben 

c) wirtschaftliche Anreize 

d) Festsetzung eines Mindestprozentsatzes wiederverwendbarer Verpackungen, 

die jedes Jahr per Verpackungsstrom in Verkehr gebracht werden. 
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(2) Ein Mitgliedstaat kann beschließen, die Zielvorgaben nach Artikel 6 Absatz 1 

Buchstaben f bis i für ein bestimmtes Jahr in angepasstem Umfang zu erreichen, 

indem der durchschnittliche Anteil an zum ersten Mal in Verkehr gebrachten 

wiederverwendbaren Verkaufsverpackungen, die in den vorangegangenen drei 

Jahren als Teil eines Systems zur Wiederverwendung von Verpackungen 

wiederverwendet wurden, berücksichtigt wird.  

Zur Berechnung des angepassten Umfangs wird Folgendes abgezogen: 

a) von den in Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben f und h festgelegten Zielvorgaben 

der Anteil der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten 

wiederverwendbaren Verkaufsverpackungen an allen in Verkehr gebrachten 

Verkaufsverpackungen und 

b) von den in Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben g und i festgelegten Zielvorgaben 

der Anteil der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten 

wiederverwendbaren Verkaufsverpackungen, die aus dem jeweiligen 

Verpackungsmaterial bestehen, an allen in Verkehr gebrachten 

Verkaufsverpackungen, die aus diesem Material bestehen 

Zur Berechnung der Höhe des jeweiligen angepassten Umfangs dürfen nicht mehr 

als fünf Prozentpunkte eines solchen Anteils berücksichtigt werden. 
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(3) Zur Berechnung der Zielvorgaben nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f, Buchstabe g 

Ziffer ii, Buchstabe h, und Buchstabe i Ziffer ii kann ein Mitgliedstaat die Mengen an 

Verpackungen aus Holz berücksichtigen, die repariert und in der Folge 

wiederverwendet werden. 

(4) Um einheitliche Bedingungen für die Anwendung der Absätze 2 und 3 des 

vorliegenden Artikels sicherzustellen, erlässt die Kommission bis spätestens 31. 

März 2019 Durchführungsrechtsakte, mit denen Vorschriften für die Berechnung, 

die Prüfung und die Übermittlung von Daten und für die Berechnung der 

Zielvorgaben gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels festgelegt werden. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 21 

Absatz 2 erlassen. 

(5) Die Kommission prüft bis zum 31. Dezember 2024 die von den Mitgliedstaaten 

gemäß Artikel 12 und Anhang III bereitgestellten Daten zu wiederverwendbaren 

Verpackungen, um festzustellen, ob quantitative Zielvorgaben für die 

Wiederverwendung von Verpackungen festgesetzt werden können, darunter auch 

die Berechnungsregeln und weitere Maßnahmen zur Förderung der 

Wiederverwendung von Verpackungen. Zu diesem Zweck legt die Kommission dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, der gegebenenfalls von 

einem Gesetzgebungsvorschlag begleitet wird. 

.“ 
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5. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die folgenden Buchstaben angefügt: 

„f) spätestens bis 31. Dezember 2025 werden mindestens 65 Gewichtsprozent 

aller Verpackungsabfälle ▌recycelt; 

g) spätestens bis 31. Dezember 2025 werden für die nachstehend aufgeführten 

Materialien, die in Verpackungsabfällen enthalten sind, die folgenden 

Mindestgewichtsvorgaben für ▌das Recycling erreicht: 

i) 50 Gewichtsprozent bei Kunststoffen;  

ii) 25 Gewichtsprozent bei Holz; 

iii) 70 Gewichtsprozent bei Eisenmetallen; 

iv) 50 Gewichtsprozent bei Aluminium; 

v) 70 Gewichtsprozent bei Glas; 

vi) 75 Gewichtsprozent bei Papier und Karton; 
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h) spätestens bis 31. Dezember 2030 werden mindestens 70 Gewichtsprozent 

aller Verpackungsabfälle ▌recycelt; 

i) spätestens bis 31. Dezember 2030 werden für die nachstehend aufgeführten 

Materialien, die in Verpackungsabfällen enthalten sind, die folgenden 

Mindestgewichtsvorgaben für ▌das Recycling erreicht: 

i) 55 Gewichtsprozent bei Kunststoffen; 

ii) 30 Gewichtsprozent bei Holz; 

iii) 80 Gewichtsprozent bei Eisenmetallen; 

iv) 60 Gewichtsprozent bei Aluminium; 

v) 75 Gewichtsprozent bei Glas; 

vi) 85 Gewichtsprozent bei Papier und Karton.“ 
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b) Folgende Absätze werden eingefügt: 

„(1a) Unbeschadet des Absatzes 1 Buchstaben f und h kann ein Mitgliedstaat die 

entsprechenden Fristen für das Erreichen der in Absatz 1 Buchstabe g Ziffern i 

bis vi und Absatz 1 Buchstabe i Ziffern i bis vi genannten Zielvorgaben unter 

den folgenden Voraussetzungen um bis zu fünf Jahre hinausschieben:  

a) Die Abweichung beschränkt sich auf höchstens 15 Prozentpunkte bei 

einem einzelnen Ziel oder aufgeteilt auf zwei Ziele. 

b) Die Recyclingquote für ein einzelnes Ziel sinkt infolge der Abweichung 

nicht auf unter 30 %. 

c) Die Recyclingquote für ein einzelnes Ziel nach Absatz 1 Buchstabe g 

Ziffern v und vi und Absatz 1 Buchstabe i Ziffern v und vi sinkt infolge 

der Abweichung nicht auf unter 60 % und 

d) spätestens 24 Monate vor Ablauf der jeweiligen Frist gemäß Absatz 1 

Buchstaben g oder i teilt der Mitgliedstaat der Kommission seine 

Absicht mit, die Frist für das jeweilige Ziel zu verlängern, und legt einen 

entsprechenden Plan gemäß Anhang IV der vorliegenden Richtlinie vor. 

Der Mitgliedstaat kann diesen Plan mit einem gemäß Artikel 11 

Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie 2008/98/EG vorgelegten 

Umsetzungsplan verknüpfen; 
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(1b) Innerhalb von drei Monaten ab dem nach Eingang des gemäß Absatz 

1a Buchstabe d vorgelegten Umsetzungsplans kann die Kommission 

den Mitgliedstaat auffordern, diesen Plan zu überarbeiten, falls sie der 

Ansicht ist, dass der Plan nicht den Anforderungen nach Anhang IV 

entspricht. Der betroffene Mitgliedstaat legt einen überarbeiteten Plan 

innerhalb von drei Monaten ab dem Eingang der Aufforderung der 

Kommission vor. 

(1c) Die Kommission prüft bis zum 31. Dezember 2024 die in Absatz 1 

Buchstaben h und i festgelegten Zielvorgaben im Hinblick darauf, sie 

beizubehalten oder gegebenen falls zu erhöhen. Zu diesem Zweck legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, der 

gegebenenfalls von einem Gesetzgebungsvorschlag begleitet wird.“ 

c) Die Absätze 2, 3, 5, 8 und 9 werden gestrichen. 
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6. Der folgende Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 6a 

Berechnung der Erfüllung der Zielvorgaben  

(1) Für die Zwecke der Berechnung, ob die Zielvorgaben gemäß Artikel 6 Absatz 1 

Buchstaben f bis i erfüllt wurden, 

a) berechnen die Mitgliedstaaten das Gewicht der in einem bestimmten 

Kalenderjahr angefallenen und recycelten Verpackungsabfälle. Für die in 

einem Mitgliedstaat angefallenen Verpackungsabfälle kann die Menge an 

Verpackungen, die im selben Jahr in diesem Mitgliedstaat in Verkehr 

gebracht wurde, als äquivalent angesehen werden; 

b) wird das Gewicht der recycelten Verpackungsabfälle berechnet als das Gewicht 

▌der zu Abfall gewordenen Verpackungen, die, nachdem sie alle 

erforderlichen Prüf-, Sortier- und sonstigen vorgeschalteten Verfahren 

durchlaufen haben, die dazu dienen, Abfallmaterialien zu entfernen, die 

anschließend nicht mehr weiterverarbeitet werden, und für ein hochwertiges 

Recycling zu sorgen, dem Recyclingverfahren zugeführt werden, durch das 

Abfallmaterialien tatsächlich zu Produkten, Materialien oder Stoffen 

weiterverarbeitet werden; 

▌ 

▌ 
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(2) ▌Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a wird das Gewicht der recycelten 

Verpackungsabfälle bestimmt, wenn die Abfälle dem Recyclingverfahren zugeführt 

werden.  

Abweichend von Unterabsatz 1 kann als das Gewicht der recycelten 

Verpackungsabfälle am Outputs eines Abfallsortiervorgangs gemeldet werden, 

sofern 

a) dieser Output anschließend recycelt wird, 

b) das Gewicht der Materialien oder Stoffe, die im Rahmen weiterer Verfahren 

vor dem Recycling entfernt und anschließend nicht recycelt werden, nicht für 

das Gewicht der als recycelt gemeldeten Abfälle berücksichtigt wird. 

(3) Die Mitgliedstaaten errichten ein wirksames System für die Qualitätskontrolle und 

Rückverfolgbarkeit von Verpackungsabfällen, um die Einhaltung der Bedingungen 

gemäß Absatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels und Absatz 2 Buchstaben a 

und b des vorliegenden Artikels zu gewährleisten. Zur Sicherstellung der 

Zuverlässigkeit und Genauigkeit der über recycelte Verpackungsabfälle erhobenen 

Daten kann das System ▌gemäß Artikel 35 Absatz 4 der Richtlinie 2008/98/EG 

eingerichtete elektronische Register, technische Spezifikationen für die 

Qualitätsanforderungen für getrennte Abfälle oder durchschnittliche Verlustquoten 

für sortierte Abfälle für die einzelnen Abfallarten bzw. Verfahren der 

Abfallbewirtschaftung umfassen. Die durchschnittlichen Verlustquoten werden nur 

in Fällen verwendet, in denen auf keinem anderen Wege zuverlässige Daten 

erhalten werden können, und anhand der Berechnungsmethode berechnet, die in 

dem gemäß Artikel 11a Absatz 10 der Richtlinie 2008/98/EG erlassenen delegierten 

Rechtsakt festgelegt ist. 
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(4) Für den Zweck der Berechnung, ob die Zielvorgaben nach Artikel 6 Absatz 1 

Buchstaben f bis i erreicht wurden, können biologisch abbaubare 

Verpackungsabfälle, die aerob oder anaerob behandelt werden, als recycelt gezählt 

werden, wenn durch diese Behandlung Kompost, Gärrückstände oder ein anderer 

Output mit einem im Verhältnis zum Input vergleichbaren Recyclinganteil erzeugt 

werden, die als recycelte Produkte, Materialien oder Stoffe verwendet werden. 

Wenn der Output auf Flächen aufgebracht wird, können ihn die Mitgliedstaaten als 

recyceltes Material anrechnen, wenn diese Verwendung Vorteile für die 

Landwirtschaft oder eine Verbesserung des Umweltzustands bewirkt. 

(5) Die Menge an Verpackungsabfallmaterialien, die aufgrund einer Vorbereitung für 

die Weiterverarbeitung nicht mehr als Abfälle anzusehen sind, kann nur dann als 

recycelt gezählt werden, wenn diese Materialien für eine anschließende 

Weiterverarbeitung in Produkte, Materialien oder Stoffe bestimmt sind, die für den 

ursprünglichen oder einen anderen Zwecken verwendet werden. Materialien, die 

das Ende der Abfalleigenschaft erreicht haben und als Brennstoffe oder anderes 

Mittel zur Energieerzeugung verwendet verbrannt, verfüllt oder auf Deponien 

abgelagert  werden sollen, werden jedoch nicht auf die Erreichung der 

Recyclingziele angerechnet.
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(6) Für die Zwecke der Berechnung, ob die Zielvorgaben gemäß Artikel 6 Absatz 1 

Buchstaben f bis i erreicht wurden, können die Mitgliedstaaten das ▌Recycling von 

Metallen, die nach der Abfallverbrennung getrennt werden, im Verhältnis zum 

Anteil der verbrannten Verpackungsabfälle berücksichtigen, sofern die recycelten 

Metalle bestimmten Qualitätskriterien genügen, die in dem gemäß Artikel 11a 

Absatz 9 der Richtlinie 2008/98/EG erlassenen Durchführungsrechtsakt festgelegt 

sind. 

(7) Verpackungsabfälle, die in einen anderen Mitgliedstaat verbracht werden, um dort 

recycelt zu werden, können für die Erfüllung der Zielvorgaben gemäß Artikel 6 

Absatz 1 Buchstaben f bis i nur in Bezug auf den Mitgliedstaat angerechnet werden, 

in dem sie gesammelt wurden. 

(8) Verpackungsabfälle, die aus der Union ausgeführt werden, werden im Hinblick auf 

die Erreichung der Zielvorgaben gemäß Artikel 6 Absatz 1 der vorliegenden 

Richtlinie durch auf den Mitgliedstaat, in dem sie gesammelt wurden, nur 

berücksichtigt, wenn die Anforderungen von Absatz 3 dieses Artikels erfüllt sind und 

der Ausführer im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen 

Parlaments und des Rates* nachweisen kann, dass die Verbringung der Abfälle den 

Anforderungen der genannten Verordnung entspricht und die Behandlung der 

Verpackungsabfälle außerhalb der Union unter Bedingungen erfolgte, die den 

Anforderungen deseinschlägigen Umweltrechts der Union weitgehend gleichwertig 

sind. 
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(9) Um einheitliche Bedingungen für die Anwendung der Absätze 1 bis 5 dieses Artikels 

zu gewährleisten, erlässt die Kommission bis zum 31. März 2019 

Durchführungsrechtsakte, mit denen Vorschriften für die Berechnung, die Prüfung 

und die Übermittlung von Daten festgelegt werden, vor allem mit Blick auf das 

Gewicht von entstandenen Verpackungsabfällen. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 21 Absatz 2 erlassen. 

------------------------------------- 

* Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2006 über die Verbringung von Abfällen (ABl. L 190 vom 12.7.2006, S. 1).“ 
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7. Der folgende Artikel 6b wird eingefügt: 

„Artikel 6b 

Frühwarnbericht 

(1) Die Kommission erstellt in Zusammenarbeit mit der Europäischen Umweltagentur 

spätestens drei Jahre vor Ablauf der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben f bis i 

genannten Fristen Berichte über die Fortschritte bei der Erreichung der in diesen 

Bestimmungen festgesetzten Zielvorgaben.  

(2) Die Berichte gemäß Absatz 1 müssen folgende Angaben enthalten: 

a) eine Schätzung des Stands der Erreichung der Zielvorgaben, aufgeschlüsselt 

nach Mitgliedstaaten 

b) eine Liste der Mitgliedstaaten, bei denen die Gefahr besteht, dass sie diese 

Zielvorgaben nicht innerhalb der jeweiligen Fristen erreichen werden, sowie 

geeignete Empfehlungen für die betroffenen Mitgliedstaaten 

c) Beispiele bewährter Verfahren, die in der gesamten Union Anwendung 

finden, die Orientierungshilfe für Fortschritte bei der Erreichung der 

Zielvorgaben bieten könnten“ 
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8. Artikel 7 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 7 

Rücknahme-, Sammel- und Verwertungssysteme 

(1) Um die Zielvorgaben dieser Richtlinie zu erfüllen, ergreifen die Mitgliedstaaten die 

erforderlichen Maßnahmen zur Einrichtung von Systemen für 

a) die Rücknahme und/oder Sammlung von gebrauchten Verpackungen 

und/oder Verpackungsabfällen beim Verbraucher oder anderen 

Endabnehmern oder aus dem Abfallstrom mit dem Ziel einer bestmöglichen 

Entsorgung und 

b) die Wiederverwendung oder Verwertung – einschließlich des Recyclings – der 

gesammelten Verpackungen und/oder Verpackungsabfälle. 

An diesen Systemen können sich alle Marktteilnehmer der betroffenen Wirtschaftszweige 

und die zuständigen Behörden beteiligen. Sie gelten auch für Importprodukte, die dabei 

keine Benachteiligung erfahren, auch nicht bei den Modalitäten und etwaigen Gebühren 

für den Zugang zu den Systemen, die so beschaffen sein müssen, dass gemäß dem Vertrag 

keine Handelshemmnisse oder Wettbewerbsverzerrungen entstehen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bis zum 31. Dezember 2024 gemäß den 

Artikeln 8 und 8a der Richtlinie 2008/98/EG Regime der erweiterten 

Herstellerverantwortung eingeführt werden, die sich auf alle Verpackungen 

erstrecken. 

(3) Die Maßnahmen nach Absatz 1 und 2 sind Teil einer für alle Verpackungen und 

Verpackungsabfälle geltenden Strategie, mit der insbesondere den Anforderungen 

des Umwelt- und Verbraucherschutzes in Bezug auf Gesundheit, Sicherheit und 

Hygiene, des Schutzes von Qualität, Echtheit und technischer Beschaffenheit des 

Verpackungsinhalts und der verwendeten Materialien sowie des Schutzes der 

Rechte des gewerblichen und kommerziellen Eigentums Rechnung getragen wird. 

(4) Die Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen zur Förderung eines hochwertigen 

Recyclings von Verpackungsabfällen und zur Erfüllung der für die jeweiligen 

Recyclingbereiche erforderlichen Qualitätsnormen. Zu diesem Zweck findet 

Artikel 11 Absatz 1 der Richtlinie 2008/98/EG auf Verpackungsabfälle Anwendung, 

auch auf Verpackungsabfälle von Verbundverpackungen.“ 

9. In Artikel 9 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(5) Spätestens bis zum 31. Dezember 2020 prüft die Kommission, ob die grundlegenden 

Anforderungen verschärft werden können, um u. a. die Gestaltung zur 

Wiederverwendung zu verbessern und ein hochwertiges Recycling zu fördern sowie 

um diese Anforderungen besser durchzusetzen. Zu diesem Zweck legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, der 

gegebenenfalls von einem Gesetzgebungsvorschlag begleitet wird.“ 
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10. Artikel 11 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 21a delegierte Rechtsakte, um diese Richtlinie 

um die Festlegung zu ergänzen, unter welchen Bedingungen die in Absatz 1 dieses 

Artikels genannten Konzentrationen nicht für recycelte Materialien und Produkte in 

geschlossenen, kontrollierten Kreisläufen gelten und welche Arten von Verpackungen 

von der Anforderung gemäß Absatz 1 dritter Spiegelstrich dieses Artikels 

ausgenommen sind.“ 

11. Artikel 12 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält die Fassung „Informationssysteme und Berichterstattung“. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Datenbanken gemäß Absatz 1 umfassen die Daten auf der Grundlage von 

Anhang III ▌und enthalten insbesondere Angaben über Umfang, Merkmale und 

Entwicklung des Verpackungs- und Verpackungsabfallaufkommens in den 

einzelnen Mitgliedstaaten, einschließlich Angaben über Toxizität oder 

Gefährlichkeit der Verpackungsmaterialien und der für ihre Herstellung 

verwendeten Bestandteile.“ 
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c) Absatz 3 wird gestrichen. 

d) Folgende Absätze werden eingefügt: 

„(3a) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission für jedes Kalenderjahr die 

Daten zur Umsetzung der Zielvorgaben gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a 

bis i und die Daten über wiederverwendbare Verpackungen.  

Sie übermitteln die Daten auf elektronischem Wege binnen 18 Monaten nach Ende 

des Berichtsjahres, für das die Daten erhoben werden. Die Daten werden in 

dem von der Kommission auf der Grundlage von Anhang III festgelegten 

Format gemäß Absatz 3d des vorliegenden Artikels übermittelt.  

Der erste Berichtszeitraum über die Zielvorgaben nach Artikel 6 Absatz 1 

Buchstaben f bis i und die Daten über wiederverwendbare Verpackungen 

beginnt im ersten vollen Kalenderjahr nach Erlass des 

Durchführungsrechtsakts, in dem gemäß Absatz 3d dieses Artikels das 

Berichtsformat festgelegt wird, und umfasst die Daten für diesen 

Berichtszeitraum. 

(3b) Den Datenberichten der Mitgliedstaaten gemäß diesem Artikel liegen ein 

Qualitätskontrollbericht sowie ein Bericht über die gemäß Artikel 6a Absätze 3 

und 8 ergriffenen Maßnahmen bei, der gegebenenfalls auch detaillierte 

Angaben zur durchschnittlichen Verlustquote enthält. 
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(3c) Die Kommission überprüft die gemäß diesem Artikel übermittelten Daten und 

veröffentlicht einen Bericht über die Ergebnisse ihrer Überprüfung. Der Bericht 

enthält eine Bewertung der Organisation der Datenerhebung, der 

Datenquellen und der von den Mitgliedstaaten angewandten Methoden sowie 

der Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Aktualität und Kohärenz der Daten. Die 

Bewertung kann auch spezifische Verbesserungsvorschläge umfassen. Der 

Bericht wird nach der ersten Datenübermittlung durch die Mitgliedstaaten 

und anschließend alle vier Jahre erstellt.  

(3d) Die Kommission erlässt spätestens bis zum 31. März 2019 

Durchführungsrechtsakte zur Festlegung des Formats für die 

Datenübermittlung gemäß Absatz 3a dieses Artikels. Für die Zwecke der 

Berichterstattung über die Umsetzung von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a 

bis e der vorliegenden Richtlinie verwenden die Mitgliedstaaten das Format, 

das im Beschluss 2005/270/EG der Kommission* festgelegt wurde. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 21 Absatz 2 der 

vorliegenden Richtlinie genannten Prüfverfahren erlassen. 

_______________ 

* Entscheidung 2005/270/EG der Kommission vom 22. März 2005 zur Festlegung 

der Tabellenformate für die Datenbank gemäß der Richtlinie 94/62/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates über Verpackungen und 

Verpackungsabfälle (ABl. L 86 vom 5.4.2005, S. 6).“ 

e) Absatz 5 wird gestrichen. 
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12. Artikel 17 wird gestrichen. 

13. Artikel 19 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 19 

Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt 

(1) Die Kommission erlässt die erforderlichen Durchführungsrechtsakte zur Anpassung 

des in Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 10 Absatz 2 sechster Spiegelstrich genannten 

Kennzeichnungssystems an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 21 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung der in Anhang I aufgeführten Verpackungsbeispiele zu 

erlassen.“ 

14. Artikel 20 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 20 

Spezifische Maßnahmen 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um diese Richtlinie zu ergänzen, wenn dies notwendig ist, um Probleme bei der 

Anwendung der Bestimmungen dieser Richtlinie, insbesondere in Bezug auf inerte 

Verpackungsmaterialien, die in der Union in sehr geringen Mengen (d. h. mit einem Anteil 

von rund 0,1 Gewichtsprozent) in den Verkehr gebracht werden, Primärverpackungen für 

medizinische Geräte und pharmazeutische Erzeugnisse sowie Klein- und 

Luxusverpackungen zu beseitigen.“ 
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15. Artikel 21 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 21 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss, der durch Artikel 39 der Richtlinie 

2008/98/EG eingesetzt wurde, unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im 

Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 

Rates*. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

_____________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 

denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 

die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).“ 
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16. Der folgende Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 21a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß ▌Artikel 11 Absatz 3, Artikel 19 

Absatz 2 und Artikel 20 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 

dem … [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf 

Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung 

verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung 

spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß ▌Artikel 11 Absatz 3, Artikel 19 Absatz 2 und 

Artikel 20 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 

werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung* 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß ▌Artikel 11 Absatz 3, Artikel 19 Absatz 2 oder 

Artikel 20 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament 

noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben 

oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 

_______________ 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 

17. Die Anhänge II und III der Richtlinie 94/62/EG werden gemäß dem Anhang der 

vorliegenden Richtlinie geändert. 
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18. Anhang IV wird in der Fassung des Anhangs der vorliegenden Richtlinie hinzugefügt. 

Artikel 2 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich 

sind, um den Bestimmungen dieser Richtlinie bis zum … [24 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] nachzukommen. 

Sie setzen die Kommission ▌unverzüglich davon in Kenntnis. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder 

durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. 

Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 
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(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. Die 

Kommission setzt die anderen Mitgliedstaaten davon in Kenntnis. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Artikel 4 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 

1. Anhang II der Richtlinie 94/62/EG wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 zweiter Spiegelstrich erhält folgende Fassung: 

„– Verpackungen sind so auszulegen, zu fertigen und zu vertreiben, dass ihre 

Wiederverwendung oder -verwertung, einschließlich des Recyclings, im Einklang 

mit der Abfallhierarchie möglich ist und ihre Umweltauswirkungen bei der 

Beseitigung von Verpackungsabfällen oder von bei der 

Verpackungsabfallbewirtschaftung anfallenden Rückständen auf ein Mindestmaß 

beschränkt sind.“ 

b) In Nummer 3 erhalten die Buchstaben c und d folgende Fassung: 

„c) Verwertung in Form der biologischen Verwertung 

Zum Zwecke der biologischen Verwertung aufbereitete Verpackungsabfälle müssen 

separat sammelbar und so biologisch abbaubar sein, dass der Vorgang der 

biologischen Verwertung nicht beeinträchtigt wird. 

d) Biologisch abbaubare Verpackungen 

Biologisch abbaubare Verpackungsabfälle müssen durch physikalische, chemische, 

wärmetechnische oder biologische Prozesse so zersetzt werden können, dass sich der 

Großteil des Endproduktes in Kohlendioxid, Biomasse und Wasser aufspaltet. Oxo-

abbaubare Kunststoffverpackungen gelten nicht als biologisch abbaubar.“ 
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2. Anhang III der Richtlinie 94/62/EG wird wie folgt geändert: 

a) In den Tabellen 1 und 2 werden die Zeilen mit dem Titel „Metalle“ durch zwei Zeilen mit den 

Titeln „Eisenmetalle“ und „Aluminium“ ersetzt. 

b) Tabelle 2 wird wie Folgt geändert: 

i) In der zweiten Spalte wird der Titel „Benutzte Verpackungen in Tonnen“ durch 

„Erstmals in Verkehr gebrachte Verpackungen“ ersetzt,  

ii) in der dritten Spalte wird der Titel „Wiederverwendete Verpackungen“ durch 

„Wiederverwendbare Verpackungen“ ersetzt; 

iii) In der dritten Spalte wird das Folgende angefügt: 

Wiederverwendbare Verpackungen 

Tonnen Prozent 

  

  

  

  

  

  

  

” 

(c) In den Tabellen 3 und 4 werden die Zeilen mit dem Titel „Metalle für Verpackungszwecke“ 

jeweils durch zwei Zeilen mit den Titeln „Eisenmetalle für Verpackungszwecke“ und 

„Aluminium für Verpackungszwecke“ ersetzt. 
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3. Der folgende Anhang wird in die Richtlinie 94/62/EG angefügt: 

„Anhang IV 

Nach Artikel 6 Absatz 1a Buchstabe d vorzulegender Umsetzungsplan 

Der nach Artikel 6 Absatz 1a Buchstabe d vorzulegende Umsetzungsplan enthält 

1. eine Bewertung der in der Vergangenheit erreichten, aktuellen und prognostizierten 

Quoten bei Recycling, Deponierung und anderen Arten der Behandlung von 

Verpackungsabfällen und der Abfallströme, aus denen sie sich zusammensetzen; 

2. eine Bewertung der Umsetzung der bestehenden Abfallbewirtschaftungspläne und 

Abfallvermeidungsprogramme nach den Artikeln 28 und 29 der Richtlinie 2008/98/EG; 

3. die Gründe, aus denen der Mitgliedstaat der Auffassung ist, dass er die jeweilige, in 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben g und i festgelegte Zielvorgabe in der dort festgelegten 

Frist unter Umständen möglicherweise nicht erreichen wird, und eine Bewertung der zur 

Erfüllung dieser Zielvorgabe nötigen Fristverlängerung; 

4. die zur Erfüllung der Zielvorgaben nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben g und i dieser 

Richtlinie notwendigen Maßnahmen, die während der Fristverlängerung für den 

Mitgliedstaat gelten, einschließlich geeigneter wirtschaftlicher Instrumente und anderer 

Maßnahmen, die Anreize für die Anwendung der Abfallhierarchie gemäß Artikel 4 

Absatz 1 und Anhang IVa der Richtlinie 2008/98/EG bieten; 

5. einen Zeitplan für die Durchführung der in Nummer 4 genannten Maßnahmen, die 

Festlegung der für ihre Durchführung zuständigen Stelle und eine Bewertung, wie diese 

Maßnahmen jeweils zur Erfüllung der im Fall einer Fristverlängerung geltenden 

Zielvorgaben beitragen; 

6. Informationen zu Finanzmitteln für die Abfallbewirtschaftung nach dem 

Verursacherprinzip und 

7. gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität im Sinne einer besseren 

Planbarkeit und besserer Überwachungsergebnisse in der Abfallbewirtschaftung.“ 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0113 
Altfahrzeuge, Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Richtlinien 2000/53/EG über Altfahrzeuge, 2006/66/EG über Batterien und 
Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren und 2012/19/EU über 
Elektro- und Elektronik-Altgeräte (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2015)0593), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 192 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0383/2015), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vom rumänischen Senat gemäß dem Protokoll Nr. 2 über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegte 
begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf des 
Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar sei, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 27. April 20161, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 15. Juni 
20162, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 

                                                           
1  ABl. C 264 vom 20.7.2016, S. 98. 
2  ABl. C 17 vom 18.1.2017, S. 46. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/53/EG;Year:2000;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0593&comp=0593%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0272;Code:COD&comp=0272%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0593&comp=0593%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:264;Day:20;Month:7;Year:2016;Page:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:17;Day:18;Month:1;Year:2017;Page:46&comp=


 

 114

Vertreter des Rates mit Schreiben vom 23. Februar 2018 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie die Stellungnahme des Ausschusses für 
Industrie, Forschung und Energie (A8-0013/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest1; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                           
1  Dieser Standpunkt ersetzt die am 14. März 2017 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte P8_TA(2017)0069). 
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P8_TC1-COD(2015)0272 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 18. April 2018 im Hinblick 
auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge, der Richtlinie 2006/66/EG über Batterien 
und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren sowie der Richtlinie 2012/19/EU 
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 192 

Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                           
1 ABl. C 264 vom 20.7.2016, S. 98. 
2 ABl. C 17, vom 18.1.2017, S. 46. 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Abfallbewirtschaftung in der Union sollte verbessert werden, mit dem Ziel, die Umwelt zu 

schützen, zu erhalten und ihre Qualität zu verbessern, die menschliche Gesundheit zu 

schützen, eine umsichtige, effiziente und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen 

zu gewährleisten und die Prinzipien einer stärker kreislauforientierte Wirtschaft zu fördern. 

(2) Um den bürokratischen Aufwand für kleine Betriebe und Unternehmen zu verringern, sollten 

die Genehmigungs- und Registrierungsauflagen für kleine Betriebe und Unternehmen 

vereinfacht werden. 

www.parlament.gv.at



 

 117

(3) Die von den Mitgliedstaaten alle drei Jahre erstellten Durchführungsberichte haben sich als 

Instrument zur Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen und zur Gewährleistung der 

ordnungsgemäßen Durchführung nicht bewährt und verursachen unnötigen 

Verwaltungsaufwand. Bestimmungen, nach denen die Mitgliedstaaten zur Erstellung solcher 

Berichte verpflichtet sind, sollten daher aufgehoben werden. Stattdessen sollten für die 

Überwachung der Einhaltung der Vorschriften ausschließlich die Daten zugrunde gelegt 

werden, die die Mitgliedstaaten der Kommission jährlich übermitteln. 

(4) Die von den Mitgliedstaaten übermittelten ▌Daten sind unverzichtbar, damit die Kommission 

die Einhaltung des Abfallrechts der Union durch die Mitgliedstaaten bewerten kann. Qualität, 

Zuverlässigkeit und Vergleichbarkeit der Daten sollten durch Einführung einer zentralen 

Eingangsstelle für alle abfallbezogenen Daten, Streichung hinfälliger Berichtspflichten, 

Benchmarking der nationalen Berichterstattungsmethoden sowie die Einführung eines 

Kontrollberichts zur Datenqualität verbessert werden.  

(5) Die zuverlässige Übermittlung der Daten zur Abfallbewirtschaftung ist für eine effiziente 

Umsetzung und zur Sicherstellung der Vergleichbarkeit der Daten und einheitlicher 

Ausgangsbedingungen zwischen den Mitgliedstaaten von zentraler Bedeutung. Daher sollten 

die Mitgliedstaaten bei der Berichterstattung über den Stand der Erreichung der in den 

Richtlinien 2000/53/EG1, 2006/66/EG2 und 2012/19/EG3 des Europäischen Parlaments und 

des Rates festgelegten Zielvorgaben die neuesten Regeln anwenden, die von der 

Kommission und den für die Umsetzung der genannten Richtlinien zuständigen nationalen 

Behörden ausgearbeitet wurden. 

                                                           
1 Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. September 2000 über Altfahrzeuge (ABl. L 269 vom 21.10.2000, S. 34). 
2 Richtlinie 2006/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. September 

2006 über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren 
und zur Aufhebung der Richtlinie 91/157/EWG (ABl. L 266 vom 26.9.2006, S. 1). 

3 Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (ABl. L 197 vom 24.7.2012, S. 38). 
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(6) Die in der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 festgelegte 

Abfallhierarchie ist als Prioritätenfolge anzuwenden, was die Rechtsvorschriften der Union 

im Bereich der Abfallvermeidung und -bewirtschaftung betrifft. Bei der Erfüllung der Ziele 

dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um der 

Prioritätenfolge der Abfallhierarchie Rechnung zu tragen und diese Prioritäten in die Praxis 

umzusetzen.  

(7) Im Zusammenhang mit der Verpflichtung der Union, den Übergang zu einer 

Kreislaufwirtschaft zu vollziehen, sollten die Richtlinien 2000/53/EG, 2006/66/EG und 

2012/19/EG überprüft und erforderlichenfalls geändert werden, wobei deren Umsetzung zu 

berücksichtigen ist und unter anderem zu prüfen ist, ob es möglich ist, Ziele für bestimmte 

Stoffe festzulegen, die in den betreffenden Abfallströmen enthalten sind. Im Rahmen der 

Überarbeitung der Richtlinie 2000/53/EG sollte auch dem Problem der nicht erfassten 

Altfahrzeuge, einschließlich der Verbringung von Gebrauchtfahrzeugen, bei denen es sich 

vermutlich um Altfahrzeuge handelt, sowie der Anwendung der Anlaufstellen-Leitlinien 

Nr. 9 über die Verbringung von Altfahrzeugen Aufmerksamkeit gewidmet werden. Im 

Rahmen der Überarbeitung der Richtlinie 2006/66/EG sollte auch die technische 

Entwicklung neuer Batterietypen, bei denen keine gefährlichen Stoffe zum Einsatz kommen, 

berücksichtigt werden. 

▌ 

                                                           
1 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. L 
312 vom 22.11.2008, S. 3). 
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(8) Zur Änderung und Ergänzung der Richtlinie 2000/53/EG und zur Änderung der Richtlinie 

2012/19/EG sollte der Kommission die Befugnis zum Erlass von Rechtsakten gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union übertragen werden, 

und zwar im Hinblick auf Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 5 Absatz 5, Artikel 6 

Absatz 6 und Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 2000/53/EG in der durch die vorliegende 

Richtlinie geänderten Fassung und Artikel 19 der Richtlinie 2012/19/EU in der durch die 

vorliegende Richtlinie geänderten Fassung. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der 

Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 1 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament und 

der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, 

und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

                                                           
1  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(9) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Umsetzung der Richtlinie 2000/53/EG  

in Bezug auf deren Artikel 7 Absatz 2 und 9 Absatz 1d in der durch die vorliegende Richtlinie 

geänderten Fassung und zur Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU in Bezug auf deren 

Artikel 16 Absatz 5d in der durch die vorliegende Richtlinie geänderten Fassung sollten der 

Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten nach 

Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 

ausgeübt werden1. 

                                                           
1  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(10) Da die Ziele der vorliegenden Richtlinie - nämlich die Abfallbewirtschaftung in der Union zu 

verbessern und damit zum Schutz, zur Erhaltung und zur Verbesserung der Qualität der 

Umwelt sowie zur umsichtigen und rationellen Verwendung der natürlichen Ressourcen 

beizutragen - von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, 

sondern vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkung der Maßnahmen auf Unionsebene 

besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend 

dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie 

nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

11) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der Kommission 

vom 28. September 2011 zu erläuternden Dokumenten1 haben sich die Mitgliedstaaten 

verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen 

ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der Zusammenhang zwischen den 

Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden Teilen nationaler 

Umsetzungsinstrumente erläutert wird. Im Falle der vorliegenden Richtlinie hält der 

Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 

(12) Die Richtlinien 2000/53/EG, 2006/66/EG und 2012/19/EU sollten daher entsprechend 

geändert werden – 

 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                           
1 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
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Artikel 1 

Änderung der Richtlinie 2000/53/EG 

Die Richtlinie 2000/53/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung:  

„b) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte 

zur regelmäßigen Änderung von Anhang II im Hinblick auf dessen Anpassung an den 

technischen und wissenschaftlichen Fortschritt zu erlassen, um  

i) erforderlichenfalls Höchstkonzentrationswerte festzulegen, bis zu deren 

Erreichen das Vorhandensein der in Buchstabe a dieses Absatzes genannten 

Stoffen in bestimmten Werkstoffen und Bauteilen von Fahrzeugen toleriert wird; 

ii) bestimmte Werkstoffe und Bauteile von Fahrzeugen von Buchstabe a dieses 

Absatzes auszunehmen, wenn die Verwendung der in dem genannten 

Buchstaben genannten Stoffen unvermeidbar ist; 

iii) Werkstoffe und Bauteile von Fahrzeugen aus Anhang II zu streichen, wenn die 

Verwendung der in Buchstabe a dieses Absatzes genannten Stoffen vermeidbar 

ist; 
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iv) im Rahmen der Ziffern i und ii diejenigen Werkstoffe und Bauteile von 

Fahrzeugen, die vor einer weiteren Behandlung entfernt werden können, zu 

bestimmen und vorzuschreiben, dass diese zu kennzeichnen oder auf andere 

geeignete Weise kenntlich zu machen sind.  

Die Kommission erlässt für jeden Stoff, jeden Werkstoff oder jedes Bauteil nach den 

Ziffern i bis iv einen gesonderten delegierten Rechtsakt.“ 

2. Artikel 5 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„5) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

ihre zuständigen Behörden die in anderen Mitgliedstaaten gemäß Absatz 3 dieses 

Artikels ausgestellten Verwertungsnachweise gegenseitig anerkennen und 

akzeptieren.  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte 

zu erlassen, um diese Richtlinie durch die Festlegung von Mindestanforderungen an 

den Verwertungsnachweis zu ergänzen.“ 
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3. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass alle Altfahrzeuge im Einklang mit der Abfallhierarchie und den allgemeinen 

Anforderungen von Artikel 4 der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates* und unter Einhaltung der in Anhang I der 

vorliegenden Richtlinie aufgeführten technischen Mindestanforderungen 

gelagert ( selbst zwischengelagert) und behandelt werden; die nationalen 

Gesundheitsschutz- und Umweltvorschriften bleiben hiervon unberührt. 

----------------------------- 

*  Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 

2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. L 312 vom 

22.11.2008, S. 3)." 

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6)  Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung von Anhang I zu erlassen, um ihn an den technischen 

und wissenschaftlichen Fortschritt anzupassen.“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:22;Month:11;Year:2008;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:22;Month:11;Year:2008;Page:3&comp=


 

 125

4. Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte in Bezug auf die Durchführungsvorschriften 

erlassen, die erforderlich sind, um die Einhaltung der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes 

genannten Zielvorgaben durch die Mitgliedstaaten zu kontrollieren. Bei der Ausarbeitung 

solcher Vorschriften berücksichtigt die Kommission alle einschlägigen Faktoren, unter 

anderem die Verfügbarkeit von Daten und die Frage der Aus- und Einfuhr von Altfahrzeugen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 11 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen.“ 

5. Artikel 8 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9a delegierte Rechtsakte 

zur Ergänzung dieser Richtlinie durch Festlegung der in Absatz 1 dieses Artikels 

genannten Normen zu erlassen. Bei der Ausarbeitung solcher Normen berücksichtigt 

die Kommission die Arbeiten einschlägiger internationaler Gremien in diesem Bereich. 

Die Kommission trägt gegebenenfalls zu diesen Arbeiten bei.“ 

6. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird gestrichen. 
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b) Folgende Absätze werden eingefügt: 

„(1a) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission für jedes Kalenderjahr die Daten 

über die Durchführung von Artikel 7 Absatz 2.  

Sie übermitteln die Daten auf elektronischem Wege binnen 18 Monaten nach 

Ende des Berichtsjahres, für das die Daten erhoben werden. Die Daten werden in 

dem von der Kommission gemäß Absatz 1d dieses Artikels festgelegten Format 

übermittelt.  

Der erste Berichtszeitraum beginnt im ersten vollen Kalenderjahr nach Erlass des 

Durchführungsrechtsakts, mit dem gemäß Absatz 1d dieses Artikels das Format 

des Datenberichts festgelegt wird, und umfasst die Daten für den betreffenden 

Berichtszeitraum. 

(1b) Den von den Mitgliedstaaten gemäß Absatz 1a übermittelten Daten liegt ein 

Qualitätskontrollbericht bei.  

(1c) Die Kommission überprüft die gemäß Absatz 1a übermittelten Daten und 

veröffentlicht einen Bericht über die Ergebnisse ihrer Prüfung. In dem Bericht 

werden die Organisation der Datenerhebung, die in den Mitgliedstaaten 

verwendeten Datenquellen und Methoden sowie die Vollständigkeit, 

Zuverlässigkeit, Aktualität und Kohärenz der Daten bewertet. Die Bewertung kann 

auch spezifische Empfehlungen für Verbesserungen enthalten. Der Bericht wird 

nach der ersten Datenübermittlung durch die Mitgliedstaaten und anschließend 

alle vier Jahre erstellt. 
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(1d) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung des Formats für 

die Datenübermittlung nach Absatz 1a dieses Artikels. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 11 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen.“ 
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7. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 9a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b, 

Artikel 5 Absatz 5, Artikel 6 Absatz 6 und Artikel 8 Absatz 2 wird der Kommission für 

einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es 

sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 5 Absatz 5, 

Artikel 6 Absatz 6 und Artikel 8 Absatz 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom 

Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 

von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über 

den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung* 

enthaltenen Grundsätzen.  
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 5 

Absatz 5, Artikel 6 Absatz 6 und Artikel 8 Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 

Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 

wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

_______________ 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

8. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 10a 

Überprüfung 

Die Kommission überprüft diese Richtlinie bis zum 31. Dezember 2020 und legt zu diesem 

Zweck dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, der gegebenenfalls von 

einem Gesetzgebungsvorschlag begleitet wird.“ 
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9. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 11 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates*. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011* findet Anwendung. 

_______________________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, 

nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 

Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 

28.2.2011, S. 13).“ 
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Artikel 2 

Änderung der Richtlinie 2006/66/EG 

Die Richtlinie 2006/66/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 10 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Mitgliedstaaten überwachen die Einhaltung der Sammelquoten im Jahresrhythmus 

gemäß der Tabelle in Anhang I dieser Richtlinie. Unbeschadet der Verordnung (EG) 

Nr. 2150/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates* übermitteln die 

Mitgliedstaaten der Kommission auf elektronischem Wege entsprechende Berichte 

innerhalb von 18 Monaten nach Ablauf des betreffenden Berichtsjahres, für das die 

Daten erhoben werden. In den Berichten ist anzugeben, wie die zur Berechnung der 

Sammelquote erforderlichen Daten erhoben wurden. 

________________ 

* Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2002 zur Abfallstatistik (ABl. L 332 vom 9.12.2002, S. 1).“ 
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2. Artikel 12 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die Mitgliedstaaten berichten über das in jedem betreffenden Kalenderjahr erreichte 

Recyclingniveau und darüber, ob die in Anhang III Teil B aufgeführten 

Recyclingeffizienzen erreicht wurden. Sie übermitteln diese Daten der Kommission auf 

elektronischem Wege innerhalb von 18 Monaten nach Ende des Berichtsjahres, für das 

die Daten erhoben werden.“ 

3. Artikel 22 wird gestrichen. 
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4. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 22a 

Anreize zur Anwendung der Abfallhierarchie 

Als Beitrag zur Erreichung der Ziele dieser Richtlinie können die Mitgliedstaaten auf 

wirtschaftliche Instrumente und sonstige Maßnahmen zurückgreifen, um Anreize für die 

Anwendung der Abfallhierarchie zu schaffen, wie etwa die in Anhang IVa der Richtlinie 

2008/98/EG aufgeführten Maßnahmen oder sonstige geeignete Instrumente und 

Maßnahmen.“ 
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5. Artikel 23 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Kommission erstellt bis 31. Dezember 2018 einen Bericht über den Stand der 

Durchführung dieser Richtlinie und ihre Auswirkungen auf die Umwelt und das 

Funktionieren des Binnenmarktes.“ 

b) In Absatz 2 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„(2) „In ihrem Bericht bewertet die Kommission auch die folgenden Aspekte dieser 

Richtlinie:“  
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Artikel 3 

Änderung der Richtlinie 2012/19/EU 

Die Richtlinie 2012/19/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 wird gestrichen. 

b) Die folgenden Absätze ▌ werden angefügt: 

„(6) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission für jedes Kalenderjahr die Daten 

über die Durchführung von ▌ Absatz 4.  

Sie übermitteln die Daten auf elektronischem Wege binnen 18 Monaten nach 

Ende des Berichtsjahres, für das die Daten erhoben werden. Die Daten werden in 

dem von der Kommission vorgegebenen Format gemäß Absatz 9 übermittelt.  

Der erste Berichtszeitraum beginnt im ersten vollen Kalenderjahr nach Erlass des 

Durchführungsrechtsakts, mit dem gemäß Absatz 9 das Format des 

Datenberichts festgelegt wird und umfasst die Daten für den betreffenden 

Berichtszeitraum. 

(7) Den von den Mitgliedstaaten gemäß Absatz 6 übermittelten Daten liegt ein 

Qualitätskontrollbericht bei. 
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(8) Die Kommission überprüft die gemäß Absatz 6 übermittelten Daten und 

veröffentlicht einen Bericht über die Ergebnisse ihrer Prüfung. In dem Bericht 

werden die Organisation der Datenerhebung, die in den Mitgliedstaaten 

verwendeten Datenquellen und Methoden sowie die Vollständigkeit, 

Zuverlässigkeit, Aktualität und Kohärenz der Daten bewertet. Die Bewertung kann 

auch spezifische Empfehlungen für Verbesserungen enthalten. Der Bericht wird 

nach dem ersten Datenbericht der Mitgliedstaaten und danach alle vier Jahre 

erstellt. 

(9) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung des Formats für 

die Datenübermittlung nach Absatz 6 dieses Artikels. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 21 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen.” 
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2. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 16a 

Anreize zur Anwendung der Abfallhierarchie 

Als Beitrag zur Erreichung der Ziele dieser Richtlinie können die Mitgliedstaaten auf 

wirtschaftliche Instrumente und sonstige Maßnahmen zurückgreifen, um Anreize für die 

Anwendung der Abfallhierarchie zu schaffen, wie etwa die in Anhang IVa der Richtlinie 

2008/98/EG aufgeführten Maßnahmen oder sonstige geeignete Instrumente und 

Maßnahmen.“ 

3. Artikel 19 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 20 dieser Richtlinie delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um Änderungen vorzunehmen, die zur Anpassung der Anhänge IV, 

VII, VIII und IX an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt erforderlich sind. Die 

Kommission erlässt jeweils einen eigenen delegierten Rechtsakt für jeden zu ändernden 

Anhang. Bei Änderungen von Anhang VII dieser Richtlinie sind die in der Richtlinie 

2011/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates* vorgesehenen Ausnahmen zu 

berücksichtigen. 

________________ 

* Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 

zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 

Elektronikgeräten (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 88).“ 

▌ 
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Artikel 4 

Umsetzung 

1. Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich 

sind, um dieser Richtlinie bis … [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie] nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in 

Kenntnis. 

Bei Erlass dieser Maßnahmen nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder 

durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. 

Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. Die 

Kommission setzt die anderen Mitgliedstaaten davon in Kenntnis. 

Artikel 5 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 
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Artikel 6 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments   Im Namen des Rates 

Der Präsident   Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0114 
Abfälle ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 
2015/0275(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2015)0595), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 192 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0382/2015), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vom französischen Senat und vom österreichischen Bundesrat im 
Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten Stellungnahmen, in denen geltend 
gemacht wird, dass der Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 27. April 20161, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 23. Februar 2018 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 15. Juni 
                                                           
1  ABl. C 264 vom 20.7.2016, S. 98. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0595&comp=0595%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0275;Code:COD&comp=0275%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0595&comp=0595%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:264;Day:20;Month:7;Year:2016;Page:98&comp=


 

 4 

20162, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie die Stellungnahme des Ausschusses für 
Industrie, Forschung und Energie (A8-0034/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest3; 

2.  nimmt die dieser Entschließung beigefügten Erklärungen der Kommission zur 
Kenntnis; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                           
2  ABl. C 17 vom 18.1.2017, S. 46.  
3  Dieser Standpunkt ersetzt die am 14. März 2017 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte P8_TA(2017)0070). 
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P8_TC1-COD(2015)0275 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 18. April 2018 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 192 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen5, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren6, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

                                                           
4 ABl. C 264 vom 20.7.2016, S. 98. 
5 ABl. C 17 vom 18.1.2017, S. 46. 
6  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018. 
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(1) Die Abfallbewirtschaftung in der Union sollte verbessert und zu einer nachhaltigen 

Materialwirtschaft umgestaltet werden mit dem Ziel, die Umwelt zu schützen, zu erhalten 

und ihre Qualität zu verbessern, die menschliche Gesundheit zu schützen, eine umsichtige, 

effiziente und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen zu gewährleisten, die 

Grundsätze der Kreislaufwirtschaft und die Verbreitung erneuerbarer Energieträger zu 

fördern, die Energieeffizienz zu verbessern, die Abhängigkeit der Union von 

Ressourceneinfuhren zu verringern und für neue Chancen in der Wirtschaft sowie zur 

langfristigen Wettbewerbsfähigkeit beizutragen. Damit eine wirklich kreislauforientierte 

Wirtschaft entsteht, müssen in Bezug auf die Nachhaltigkeit von Erzeugung und 

Verbrauch zusätzliche Maßnahmen getroffen werden, indem der gesamte Lebenszyklus 

von Produkten in einer Art und Weise betrachtet wird, die Ressourcen erhält und den 

Kreislauf schließt. Die effizientere Nutzung der Ressourcen würde bei gleichzeitiger 

Senkung der jährlich insgesamt entstehenden Treibhausgasemissionen auch zu 

wesentlichen Nettoersparnissen für Unternehmen, Behörden und Verbraucher in der 

Union führen. 

(2) Indem die Effizienz der Ressourcennutzung verbessert und dafür gesorgt wird, dass 

Abfälle als Ressourcen geschätzt werden, kann ein Beitrag dazu geleistet werden, dass 

die Abhängigkeit der Union von Ressourceneinfuhren sinkt und der Übergang zu einer 

nachhaltigeren Materialwirtschaft und zum Modell einer Kreislaufwirtschaft ermöglicht 

wird. Durch diesen Übergang sollte zu dem in der Strategie Europa 2020 als Zielsetzung 

festgelegten intelligenten, nachhaltigen und inklusiven Wachstum beigetragen werden, 

und der Wirtschaft und Interessenträgern vor Ort sollten wichtige Chancen eröffnet 

werden, während gleichzeitig zu mehr Synergien zwischen der Kreislaufwirtschaft und 

der Energie-, Klima-, Landwirtschafts-, Industrie- und Forschungspolitik beigetragen wird 

sowie die Umwelt von geringeren Treibhausgasemissionen profitiert und Vorteile für die 

Wirtschaft entstehen. 
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(3) Die in der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates7 festgelegten 

Zielvorgaben für die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von Abfällen 

sollten erhöht werden, damit sie die Bemühungen der Union um den Übergang zu einer 

Kreislaufwirtschaft besser widerspiegeln. 

(4) Zwischen der Richtlinie 2008/98/EG und damit zusammenhängenden EU-

Gesetzgebungsakten wie beispielsweise der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates8 und der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 

Parlaments und des Rates9 muss Kohärenz bestehen. 

(5) Viele Mitgliedstaaten haben die notwendige Abfallbewirtschaftungsinfrastruktur noch 

nicht vollständig aufgebaut. Daher ist es wichtig, eindeutige langfristige politische Ziele 

festzulegen, um Maßnahmen und Investitionen zu kanalisieren, indem insbesondere 

vermieden wird, dass strukturelle Überkapazitäten für die Behandlung von Restabfällen 

entstehen und recycelbare Materialien auf den unteren Ebenen der Abfallhierarchie 

verloren gehen. 

                                                           
7 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. 
L 312 vom 22.11.2008, S. 3). 

8  Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und 
anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG (ABl. L 140 vom 
5.6.2009, S. 16). 

9 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen 
Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur 
Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) 
Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der 
Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der 
Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1). 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/67/EWG;Year:93;Nr:67&comp=
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(6) Siedlungsabfälle machen ungefähr 7 bis 10 % des Gesamtabfallaufkommens in der Union 

aus. Dieser Abfallstrom ist jedoch besonders schwierig zu bewirtschaften, und die Art und 

Weise seiner generellen Bewirtschaftung ist ein guter Anhaltspunkt für die Qualität des 

Abfallbewirtschaftungssystems in einem Land. Die Schwierigkeiten der Bewirtschaftung 

von Siedlungsabfällen sind auf ihre äußerst komplexe und gemischte Zusammensetzung, 

die unmittelbare Nähe des erzeugten Abfalls zu den Bürgerinnen und Bürgern, seine sehr 

hohe öffentliche Sichtbarkeit und seine Auswirkungen auf die Umwelt und die 

menschliche Gesundheit zurückzuführen. Aus diesen Gründen erfordert die 

Bewirtschaftung von Siedlungsabfällen ein hochkomplexes System mit einem effizienten 

Sammelsystem, einem effektiven Abfalltrennsystem und einer ordnungsgemäßen 

Verfolgung von Abfallströmen, der aktiven Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger sowie 

der Unternehmen, einer auf die jeweilige Abfallzusammensetzung zugeschnittene 

Infrastruktur und einem ausgefeilten Finanzierungssystem. Länder, die bereits effiziente 

Bewirtschaftungssysteme für Siedlungsabfall entwickelt haben, schneiden bei der 

allgemeinen Abfallbewirtschaftung in der Regel besser ab, auch was die Erreichung der 

Recyclingzielvorgaben betrifft. 
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(7) Die Erfahrung hat gezeigt, dass Abfallbewirtschaftungssysteme unabhängig davon, wie 

die Verantwortlichkeiten zwischen öffentlichen und privaten Akteure verteilt sind, zur 

Erreichung einer Kreislaufwirtschaft beitragen können und die Entscheidung über die 

Verteilung der Verantwortlichkeiten oft von geografischen und strukturellen 

Bedingungen abhängt. Nach den in dieser Richtlinie festgelegten Bestimmungen sind 

Abfallbewirtschaftungssysteme, bei denen die Gemeinde- oder Stadtverwaltung die 

allgemeine Verantwortung für die Sammlung von Siedlungsabfällen trägt, ebenso 

zulässig wie Systeme, bei denen diese Leistungen an Privatunternehmen vergeben 

werden, oder andere Arten der Verteilung der Verantwortlichkeiten auf öffentliche und 

private Akteure. Welches System gewählt wird und ob das System geändert oder 

beibehalten werden soll, fällt nach wie vor in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. 

(8) Pflanzliche Stoffe aus der Agrar- und Ernährungsindustrie sowie Lebensmittel 

nichttierischen Ursprungs, die nicht mehr für den menschlichen Verzehr bestimmt sind und 

zur Tierernährung durch orale Fütterung verwendet werden sollen, sollten, um 

Doppelregelungen zu vermeiden, vom Geltungsbereich der Richtlinie 2008/98/EG 

ausgeschlossen werden, sofern sie uneingeschränkt mit den Futtermittelvorschriften der 

Union im Einklang stehen. Die Richtlinie 2008/98/EG sollte daher auf diese Erzeugnisse 

und Stoffe, sofern sie als Futtermittel verwendet werden, keine Anwendung finden, und 

der Geltungsbereich der Richtlinie ist entsprechend zu präzisieren. Unbeschadet anderer 

Bestimmungen der Union im Bereich der Tierernährung sind tierische Nebenprodukte , 

die dazu bestimmt sind, als Einzelfuttermittel – im Sinne der Verordnung (EG) 

Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates10 – verwendet zu werden, 

bereits vom Geltungsbereich der Richtlinie 2008/98/EG ausgeschlossen, soweit sie in den 

Geltungsbereich anderer Rechtsvorschriften der Union fallen. 

                                                           
10 Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Juli 2009 über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln, zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und 
des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 79/373/EWG des Rates, 80/511/EWG 
der Kommission, 82/471/EWG des Rates, 83/228/EWG des Rates, 93/74/EWG des 
Rates, 93/113/EG des Rates und 96/25/EG des Rates und der Entscheidung 
2004/217/EG der Kommission (ABl. L 229 vom 1.9.2009, S. 1). 
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(9) In die Richtlinie 2008/98/EG müssen Definitionen der Begriffe „nicht gefährliche Abfälle“, 

Siedlungsabfälle“, „Bau- und Abbruchabfälle“, „Lebensmittelabfall“, „stoffliche 

Verwertung“, „Verfüllung“ und „Regime der erweiterten Herstellerverantwortung“ 

aufgenommen werden, damit deren Begriffsumfang klargestellt wird. 

(10) Damit sichergestellt ist, dass der Vorbereitung zur Wiederverwendung und den 

Recyclingzielen verlässliche und vergleichbare Daten zugrunde liegen, und die Fortschritte 

bei der Verwirklichung dieser Ziele wirksamer überwacht werden können, sollte die 

Definition des Begriffs „Siedlungsabfälle“ in der Richtlinie 2008/98/EG mit der von Eurostat 

und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für 

statistische Zwecke verwendeten Definition im Einklang stehen, auf deren Grundlage die 

Mitgliedstaaten seit Jahren Daten übermitteln. Siedlungsabfälle sind definiert als Abfälle 

aus Haushalten und anderen Herkunftsbereichen wie dem Einzelhandel, der Verwaltung, 

dem Bildungsbereich, den Gesundheitsdiensten, Unterbringungs- und 

Verpflegungsdiensten  sowie aus anderen Dienstleistungen und Tätigkeiten, deren 

Abfälle in Bezug auf Beschaffenheit und Zusammensetzung Abfällen aus Haushalten 

ähnlich sind. Deshalb schließt der Begriff „Siedlungsabfälle“ unter anderem Abfälle aus 

der Pflege von Parks und Gärten wie Laub, Gras und Baumschnitt sowie Markt- und 

Straßenreinigungsabfälle wie den Inhalt von Abfallbehältern und Straßenkehricht ein, 

nicht jedoch Materialien wie Sand, Gestein, Schlamm oder Staub. Die Mitgliedstaaten 

haben sicherzustellen, dass Abfälle großer Gewerbe- oder Industrieanlagen, die Abfällen 

aus Haushalten nicht ähnlich sind, nicht als Siedlungsabfälle gelten. Abfälle aus 

Produktion, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Bau- und Abbruch, Klärgruben, 

Kanalisation und Kläranlagen und Altfahrzeuge sind vom Geltungsbereich des Begriffs 

„Siedlungsabfälle“ ausgenommen. Der Begriff „Siedlungsabfälle“ ist so zu verstehen, 

dass er den Abfallarten gemäß Kapitel 15 01 und Kapitel 20 des durch den Beschluss 

2014/955/EU der Kommission11 in der am ... [Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie] geltenden Fassung aufgestellten Abfallverzeichnisses entspricht – 

mit Ausnahme der Abfallschlüssel 20 02 02, 20 03 04 und 20 03 06. Abfälle, die unter 

andere Kapitel dieses Verzeichnisses fallen, haben nicht als Siedlungsabfälle zu gelten, es 

sei denn, die Siedlungsabfälle werden behandelt und den in Kapitel 19 dieses 

Verzeichnisses angegebenen Abfallschlüsseln zugeordnet. Die Mitgliedstaaten können zu 

                                                           
11  Beschluss 2014/955/EU der Kommission vom 18. Dezember 2014 zur Änderung der 

Entscheidung 2000/532/EG über ein Abfallverzeichnis gemäß der Richtlinie 
2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 370 vom 
30.12.2014, S. 44). 
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statistischen Zwecken entsprechende dieses Verzeichnisses verwenden. Die Definition des 

Begriffs „Siedlungsabfälle“ in dieser Richtlinie wird aufgenommen, um zu bestimmen, in 

welchem Umfang die Vorbereitung zur Wiederverwendung und die Recyclingziele und die 

betreffenden Bestimmungen für die Berechnung zur Anwendung kommen. Sie ist neutral, 

was den öffentlichen oder privaten Status von Abfallbewirtschaftungseinrichtungen 

anbelangt, und schließt darum auch Abfälle aus Haushalten und anderen 

Herkunftsbereichen ein, die durch oder im Auftrag einer Gemeinde- oder 

Stadtverwaltung oder direkt durch private Betreiber bewirtschaftet werden. 
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(11) Die Definition des Begriffs „Bau- und Abbruchabfälle“ bezieht sich auf Abfälle, die 

generell durch Bau- und Abbruchtätigkeiten entstehen, und schließt auch Abfälle ein, die 

bei kleineren Heimwerkerarbeiten und Abbruchtätigkeiten in privaten Haushalten 

entstehen. Der Begriff „Bau- und Abbruchabfälle“ sollte so ausgelegt werden, dass er den 

Abfallarten in Kapitel 17 des durch den Beschluss 2014/955/EU in der am ... [Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] geltenden Fassung aufgestellten 

Abfallverzeichnisses entspricht. 

(12) Um andere Verwertungsarten als die energetische Verwertung und die Aufbereitung von 

Abfällen zu Materialien, die als Brennstoff oder anderes Mittel der Energieerzeugung 

verwendet werden, zu erfassen, sollte eine Definition für den Begriff „stoffliche 

Verwertung“ aufgenommen werden. Sie umfasst die Vorbereitung zur 

Wiederverwendung, das Recycling und die Verfüllung sowie andere Formen der 

stofflichen Verwertung wie die Aufbereitung von Abfällen zu Sekundärrohstoffen für den 

Bau von Straßen oder anderer Infrastruktur. In Abhängigkeit von den konkret sachlichen 

Umständen kann diese Aufbereitung der Definition des Begriffs „Recycling“ entsprechen, 

wenn die Verwendung der Materialien auf der Grundlage einer ordnungsgemäßen 

Qualitätskontrolle erfolgt und allen für die jeweilige Verwendung geltenden 

einschlägigen Standards, Normen, Spezifikationen sowie Umwelt- und 

Gesundheitsschutzvorschriften entspricht.  
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(13) Eine Definition des Begriffs „Verfüllung“ sollte aufgenommen werden, um klarzustellen, 

dass sich der Begriff generell auf Verwertungsverfahren bezieht, bei denen geeignete 

nicht gefährliche Abfälle zum Zweck der Rekultivierung von Abgrabungen oder für 

bautechnische Zwecke bei der Landschaftsgestaltung verwendet werden. Die für die 

Verfüllung verwendete Abfallmenge sollte auf die für diese Zwecke unbedingt 

erforderliche Menge beschränkt sein. 

(14) Eine Definition des Begriffs „Regime der erweiterten Herstellerverantwortung“ sollte 

aufgenommen werden, um klarzustellen, dass sich der Begriff auf ein Bündel von von den 

Mitgliedstaaten festgelegten Maßnahmen bezieht, durch die Hersteller von Erzeugnissen 

verpflichtet werden, in der Abfallphase des Produktlebenszyklus die finanzielle 

Verantwortung oder die finanzielle und organisatorische Verantwortung für die 

Bewirtschaftung, einschließlich getrennte Sammlung sowie Sortier- und 

Behandlungsverfahren, zu übernehmen. Diese Verpflichtung kann sich auch auf die 

organisatorische Verantwortung und die Verantwortung, zur Abfallvermeidung sowie zur 

Wiederverwendbarkeit und Recycelbarkeit von Produkten beizutragen, erstrecken. Die 

Hersteller von Erzeugnissen können die Verpflichtungen im Rahmen des Regimes der 

erweiterten Herstellerverantwortung einzeln oder gemeinsam wahrnehmen. 

(15) Um zur Verwirklichung der Ziele der Richtlinie 2008/98/EG beizutragen, sollten die 

Mitgliedstaaten auf wirtschaftliche Instrumente und sonstige Maßnahmen zurückgreifen, 

um Anreize für die Anwendung der Abfallhierarchie zu schaffen, ▌wie die in Anhang IVa 

angegebenen Maßnahmen, wozu unter anderem auch Deponie- und 

Verbrennungsgebühren, verursacherbezogene Gebührensysteme („Pay-as-you-throw“), 

Regime der erweiterten Herstellerverantwortung, die Ermöglichung von 

Lebensmittelspenden und Anreize für örtliche Behörden oder andere geeignete 

Instrumente und Maßnahmen zählen. 
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(16) Damit eine nachhaltige Ressourcennutzung und Industriesymbiosen gefördert werden, 

sollten die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen treffen, die es ermöglichen, Stoffe 

oder Gegenstände, die das Ergebnis von Herstellungsverfahren sind, die primär nicht auf 

die Herstellung des betreffenden Stoffes oder Gegenstandes ausgerichtet sind, als 

Nebenprodukte einzustufen, sofern die auf Unionsebene festgelegten harmonisierten 

Voraussetzungen erfüllt sind. Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, 

Durchführungsrechtsakte zur Festlegung detaillierter Kriterien für die Anwendung des 

Nebenproduktstatus zu erlassen, wobei reproduzierbare Industriesymbioseverfahren 

vorrangig behandelt werden. 
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(17) Um den Akteuren auf den Märkten für Sekundärrohstoffe mehr Sicherheit in Bezug auf den 

Abfall- bzw. Nichtabfall-Status von Stoffen oder Gegenständen zu bieten und gleiche 

Wettbewerbsbedingungen zu fördern, ist es wichtig, dass die Mitgliedstaaten geeignete 

Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass Abfälle, die ein Verwertungsverfahren 

durchlaufen haben, nicht länger als Abfall angesehen werden, wenn sie alle Bedingungen 

nach Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 2008/98/EG in der durch diese Richtlinie geänderten 

Fassung erfüllen. Zu den Maßnahmen können auch der Erlass von Rechtsvorschriften zur 

Umsetzung dieser Bedingungen in nationales Recht sowie Verfahren zur Unterstützung 

der Umsetzung gehören, beispielsweise die Einführung material- und 

anwendungsspezifischer Kriterien für das Ende der Abfalleigenschaft, die Bereitstellung 

von Leitliniendokumenten sowie Einzelfallentscheidungen und andere Verfahren zur Ad-

hoc-Anwendung der auf Unionsebene festgelegten, harmonisierten Bedingungen. Für die 

betreffenden Maßnahmen sollten auch Durchsetzungsbestimmungen vorgesehen 

werden, damit bei Abfällen, die infolge eines Verwertungsverfahrens nicht mehr als 

Abfälle angesehen werden, geprüft wird, dass sie den Rechtsvorschriften der Union für 

Abfälle, Chemikalien und Produkte entsprechen, wobei insbesondere Abfallströme, die 

aufgrund von Beschaffenheit und Umfang ein höheres Risiko für Mensch und Umwelt 

bergen, Abfälle für innovative Verwertungsverfahren oder verwertete Abfälle, die für die 

anschließende Verwendung in anderen Mitgliedstaaten bestimmt sind, vorrangig 

behandelt werden. Zu den Maßnahmen kann auch die Festlegung einer Anforderung 

gehören, dass Betreiber, die Abfälle verwerten, oder Besitzer verwerteter 

Abfallmaterialien die Erfüllung der Voraussetzungen nach Artikel 6 Absatz 1 der 

Richtlinie 2008/98/EG in der durch diese Richtlinie geänderten Fassung nachweisen 

müssen. Um die illegale Verbringung von Abfällen zu verhindern und Mitgliedstaaten und 

Wirtschaftsakteure entsprechend zu sensibilisieren, sollte bezüglich der 

Herangehensweisen der Mitgliedstaaten zum Ende der Abfalleigenschaft mehr 

Transparenz bestehen, und zwar insbesondere in Bezug auf Einzelfallentscheidungen und 

die Ergebnisse der Überprüfungen durch die zuständigen Behörden sowie die konkreten 

Bedenken der Mitgliedstaaten und zuständigen Behörden bei bestimmten Abfallströmen. 

Die endgültige Entscheidung darüber, ob die Bedingungen nach Artikel 5 oder nach 

Artikel 6 der Richtlinie 2008/98/EG in der durch diese Richtlinie geänderten Fassung 

erfüllt sind, fällt unverändert in die ausschließliche Zuständigkeit des Mitgliedstaats, der 

sie anhand der vom Besitzer der Materialien oder Abfälle vorgelegten einschlägigen 

Informationen trifft. 
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(18) Der Kommission sollten Durchführungsbefugnisse zur Festlegung detaillierter Kriterien 

für die Anwendung des Endes der Abfalleigenschaft übertragen werden. Spezifische 

Kriterien für das Ende der Abfalleigenschaft sollten in diesem Zusammenhang mindestens 

für Granulat, Papier, Reifen und Textilien erwogen werden. 

(19) Die Anwendung der für Nebenprodukte und das Ende der Abfalleigenschaft geltenden 

Bestimmungen sollte andere im Unionsrecht verankerte Bestimmungen, insbesondere 

Artikel 28, Artikel 50 Absätze 4a und 4b der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des 

Europäischen Parlaments und des Rates12 über die Verbringung von Abfällen, das 

Chemikalienrecht geltenden Rechtsvorschriften und das Rechts für das Inverkehrbringen 

bestimmter Produkte, nicht berühren. Vom Ende der Abfalleigenschaft kann erst 

ausgegangen werden, wenn Stoffe oder Gegenstände die einschlägigen, für Produkte 

geltenden Vorschriften erfüllen. Bestimmungen für das Ende der Abfalleigenschaft 

können in produktspezifischen Rechtsvorschriften festgelegt werden. 

(20) Um die ordnungsgemäße Umsetzung der Abfallhierarchie zu erleichtern, sollten die 

Mitgliedstaaten, ohne den freien Warenverkehr im Binnenmarkt dadurch zu 

beeinträchtigen, geeignete Maßnahmen treffen, um die Entwicklung, die Herstellung, das 

Inverkehrbringen und den Einsatz von Produkten und Bestandteilen von Produkten zu 

fördern, die mehrfach verwendbar sind, recycelte Materialien enthalten, technisch 

langlebig und leicht reparierbar sind und die, nachdem sie zu Abfall geworden sind, zur 

Vorbereitung zur Wiederverwendung und zum Recycling geeignet sind. Bei diesen 

Maßnahmen sollten die Auswirkungen von Produkten während ihres gesamten 

Lebenszyklus, entlang der Abfallhierarchie, sowie gegebenenfalls das Potenzial für 

mehrfaches Recycling berücksichtigt werden. 

                                                           
12  Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2006 über die Verbringung von Abfällen (ABl. L 190 vom 12.7.2006, S. 
1). 
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(21) Regime der erweiterten Herstellerverantwortung sind ein wesentliches Element einer 

effizienten Abfallbewirtschaftung. Sie werden in den Mitgliedstaaten jedoch mit 

unterschiedlicher Wirkung und unterschiedlichem Erfolg angewendet. Daher müssen 

Mindestanforderungen für ein entsprechendes Regime der erweiterten 

Herstellerverantwortung festgelegt werden, und es muss klargestellt werden, dass diese 

Vorschriften auch für Regime der erweiterten Herstellerverantwortung, die nach anderen 

Gesetzgebungsakten der Union, insbesondere gemäß der Richtlinien 2000/53/EG13,  

2006/66/EG14 und  2012/19/EU15 des Europäischen Parlaments und des Rates, 

eingerichtet wurden, zusätzlich zu den Bedingungen gelten, die bereits in jenen 

Rechtsvorschriften festgelegt sind, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 

Es muss zwischen für alle Systeme geltenden allgemeinen Mindestanforderungen und 

jenen allgemeinen Mindestanforderungen unterschieden werden, die nur für 

Organisationen gelten, die die Verpflichtungen der erweiterten Herstellerverantwortung 

im Auftrag von Herstellern von Erzeugnissen wahrnehmen. Sofern die Mitgliedstaaten 

nichts anderes entscheiden, gelten die allgemeinen Mindestanforderungen für Regime 

der erweiterten Herstellerverantwortung nicht für Systeme, die nicht der Definition des 

Begriffs „Regime der erweiterten Herstellerverantwortung“ entsprechen. 

                                                           
13  Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. September 2000 über Altfahrzeuge (ABl. L 269 vom 21.10.2000, S. 34). 
14  Richtlinie 2006/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

6. September 2006 über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und 
Altakkumulatoren und zur Aufhebung der Richtlinie 91/157/EWG (ABl. L 266 
vom 26.9.2006, S. 1). 

15  Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 
2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (ABl. L 197 vom 24.7.2012, S. 38). 
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(22) Die allgemeinen Mindestanforderungen sollten Kosten senken, die Leistung steigern, 

gleiche Wettbewerbsbedingungen – auch für kleine und mittlere Unternehmen sowie E-

Commerce-Unternehmen – gewährleisten und Hindernisse für das reibungslose 

Funktionieren des Binnenmarkts vermeiden. Ferner sollten sie zur Einbeziehung der am 

Ende der Nutzungsdauer anfallenden Kosten in die Produktpreise beitragen und den 

Herstellern Anreize bieten, bei der Konzeption ihrer Produkte deren Recycelfähigkeit, 

Wiederverwendbarkeit, Reparierbarkeit und das Vorhandensein gefährlicher Stoffe besser 

zu berücksichtigen. Insgesamt sollte sich durch diese Anforderungen die Steuerung und 

die Transparenz von Regimen der erweiterten Herstellerverantwortung verbessern und 

die Gefahr von Interessenkonflikten zwischen Organisationen, die die Verpflichtungen der 

erweiterten Herstellerverantwortung im Auftrag von Herstellern von Erzeugnissen 

wahrnehmen  und den von diesen Organisationen beauftragten Abfallhandlern 

verringern. Die Anforderungen sollten sowohl für neue als auch für bestehende Regime 

der erweiterten Herstellerverantwortung gelten. Für bestehende Regime der erweiterten 

Herstellerverantwortung ist jedoch eine Übergangsfrist erforderlich, damit sie ihre 

Strukturen und Verfahren an die neuen Anforderungen anpassen können.  

(23) Die Behörden spielen bei der Organisation der Sammlung und Behandlung von 

Siedlungsabfällen und der diesbezüglichen Kommunikation mit den Bürgern eine wichtige 

Rolle. Die im Rahmen der allgemeinen Mindestanforderungen für Regime der erweiterten 

Herstellerverantwortung eingeführten Bestimmungen über die finanzielle Verantwortung 

der Hersteller von Erzeugnissen sollten unbeschadet der Zuständigkeit der Behörden für 

die Sammlung und Behandlung von Siedlungsabfällen gelten. 
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(24) Wenn die Behörden für die Organisation der operativen Aspekte der Bewirtschaftung der 

Abfälle von Produkten, die unter Regime der erweiterten Herstellerverantwortung fallen, 

verantwortlich sind, sollten die betreffenden Leistungen kosteneffizient erbracht werden 

und sollte die finanzielle Verantwortung der Hersteller von Erzeugnissen nicht höher als 

die mit diesen Leistungen verbundenen Kosten ausfallen. Die Kosten sollten zwischen den 

betroffenen Akteuren, einschließlich Hersteller von Erzeugnissen, deren Organisationen 

und Behörden, transparent festgelegt werden. 

(25) Hersteller oder Organisationen, die für die Hersteller von Erzeugnissen Verpflichtungen 

der erweiterten Herstellerverantwortung  wahrnehmen, sollten zur Sicherstellung der 

ordnungsgemäßen Abfallbewirtschaftung, wenn sie für die Bewirtschaftung der Abfälle 

von durch sie in Verkehr gebrachten Produkten verantwortlich sind, dafür Sorge tragen, 

dass die Abfallbewirtschaftungsleistungen, auch wenn die ihnen auferlegten Vorgaben 

und Zielsetzungen erreicht sind, während des gesamten Jahres ohne Unterbrechung 

erbracht werden. Sie sollten diese Leistungen auch nicht in der geografischen Reichweite 

oder für bestimmte Produkte und Materialien davon ausgehend beschränken, wo die 

Sammlung und Bewirtschaftung von Abfällen am profitabelsten ist. 
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(26) Hersteller von Erzeugnissen sollten die Kosten tragen, die mit der Erfüllung der für das 

betreffende Regime der erweiterten Herstellerverantwortung festgelegten 

Abfallbewirtschaftungsziele und anderer Vorgaben und Zielsetzungen, auch in Bezug auf 

die Vermeidung von Abfällen, verbunden sind. Unter strengen Bedingungen dürfen diese 

Kosten zusammen mit den ursprünglichen Abfallerzeugern oder Vertreibern getragen 

werden, wenn das aufgrund des Erfordernisses, die ordnungsgemäße 

Abfallbewirtschaftung und die Wirtschaftlichkeit des Regimes der erweiterten 

Herstellerverantwortung sicherzustellen, gerechtfertigt ist. 

(27) Die Kommission sollte Leitlinien für die Gestaltung der finanziellen Beiträge erlassen, die 

Hersteller von Produkten im Rahmen von Regimen der erweiterten 

Herstellerverantwortung leisten, um die Mitgliedstaaten hinsichtlich der Förderung des 

Binnenmarktes zu unterstützen, damit der Binnenmarkt funktionieren kann. Im Interesse 

eines kohärenten Binnenmarkts sollte die Kommission Durchführungsrechtsakte erlassen 

können, um zu diesem Zweck harmonisierte Kriterien festzulegen. 

(28) Bevollmächtigte, die zur Erfüllung der Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten 

Herstellerverantwortung durch Hersteller von Erzeugnissen eingesetzt werden, können 

Vorschriften unterliegen, die den Mitgliedstaaten, in deren Hoheitsgebiet sie 

niedergelassen sind, die Überwachung und Kontrolle der Einhaltung dieser 

Verpflichtungen ermöglichen. Diese Vorschriften sollten jedoch nicht strenger sein als die 

in dem Mitgliedstaat für Hersteller von Erzeugnissen und Organisationen, die für die 

Produkthersteller Verpflichtungen der erweiterten Herstellerverantwortung umsetzen, 

geltenden Vorschriften. 
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(29) Abfallvermeidung ist der effizienteste Weg, um die Ressourceneffizienz zu verbessern und 

die Umweltauswirkungen von Abfällen zu verringern. Es ist daher wichtig, dass die 

Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen zur Vermeidung der Entstehung von Abfällen 

treffen und die Fortschritte bei der Umsetzung dieser Maßnahmen überwachen und 

bewerten. Die Mitgliedstaaten sollten im Rahmen solcher Maßnahmen innovative 

Herstellungs-, Geschäfts- und Konsummodelle fördern, die bei Materialien und Produkten 

zu  einer Verringerung des Vorhandenseins an gefährlichen Stoffen führt, zur 

Verlängerung der Lebensdauer von Produkten und zur Wiederverwendung beitragen, 

indem unter anderem Netzwerke für die Wiederverwendung und Reparatur, wie die von 

gemeinnützigen Unternehmen betriebenen Netzwerke, Pfandsysteme und 

Nachfüllsysteme eingerichtet und gefördert werden sowie Anreize für die 

Generalüberholung, Instandsetzung und gegebenenfalls Umfunktionierung von 

Produkten sowie Sharing-Plattformen geschaffen werden. Für eine einheitliche Messung 

der allgemeinen Fortschritte bei der Umsetzung von Abfallvermeidungsmaßnahmen sollten 

gemeinsame Indikatoren und Zielvorgaben festgelegt werden. 
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(30) Durch die Förderung der Nachhaltigkeit in der Produktion und beim Konsum kann 

wesentlich zur Abfallvermeidung beigetragen werden. Die Mitgliedstaaten sollten 

Maßnahmen ergreifen, um Verbraucher im Interesse der Ressourceneffizienz für diesen 

Beitrag zu sensibilisieren und für eine aktivere Beteiligung zu gewinnen. Im Rahmen der 

Maßnahmen zur Verringerung des Abfallaufkommens sollten die Mitgliedstaaten auch 

fortlaufende Kommunikations- und Informationsinitiativen vorsehen, um für die 

Probleme bezüglich Abfallvermeidung und Vermüllung zu sensibilisieren, und können die 

Mitgliedstaaten die Nutzung von Pfandsystemen, die Festlegung quantitativer 

Zielvorgaben sowie gegebenenfalls angemessene wirtschaftliche Anreize für Hersteller 

vorsehen. 

▌ 
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(31) Im Einklang mit der Agenda für nachhaltige Entwicklung, die von der Generalversammlung 

der Vereinten Nationen (VN) am 25. September 2015 angenommen wurde, und 

insbesondere im Einklang mit dem Ziel, bis 2030 die weltweit auf Ebene des Einzelhandels 

und auf der Verbraucherebene pro Kopf anfallende  Menge an Lebensmittelabfällen zu 

halbieren und die Verluste von Lebensmitteln entlang der Produktions- und Lieferkette,  

der Nachernteverluste, zu reduzieren, sollten die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur 

Vermeidung und Reduzierung von  Lebensmittelabfällen treffen. Diese Maßnahmen sollten 

darauf abzielen, die Lebensmittelabfälle in der Primärerzeugung, Verarbeitung und 

Herstellung, im Einzelhandel und anderen Formen des Vertriebs von Lebensmitteln, in 

Gaststätten und Verpflegungsdiensten sowie in privaten Haushalten zu vermeiden und zu 

reduzieren. Um zur Erfüllung des Ziels der VN für nachhaltige Entwicklung beizutragen 

und diesbezüglich auf Kurs zu bleiben, sollten die Mitgliedstaaten darauf hinarbeiten, die 

unionsweit geltende indikative Zielvorgabe für die Verringerung der Lebensmittelabfälle 

um 30 % bis 2025 und 50 % bis 2030 zu erreichen. Angesichts der ökologischen, sozialen 

und wirtschaftlichen Vorteile, die sich aus der Vermeidung von Lebensmittelabfällen 

ergeben, sollten die Mitgliedstaaten spezifische Maßnahmen zur Vermeidung von 

Lebensmittelabfällen festlegen – einschließlich Sensibilisierungskampagnen im Rahmen 

ihrer Abfallvermeidungsprogramme, bei denen vermittelt wird, wie Lebensmittelabfälle 

verhindert werden können. Die Mitgliedstaaten sollten die Fortschritte bei der 

Verringerung von Lebensmittelabfällen ▌ messen. Um diese Fortschritte zu messen und 

den unionsweiten Austausch bewährter Verfahren sowohl zwischen den Mitgliedstaaten 

als auch zwischen Lebensmittelunternehmern zu erleichtern, sollte eine einheitliche 

Methode für diese Messung festgelegt werden. Die Berichterstattung über das Ausmaß 

von Lebensmittelabfällen sollte auf der Grundlage dieser Methoden jährlich erfolgen.  
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(32) Um Lebensmittelabfälle zu vermeiden, sollten die Mitgliedstaaten Anreize schaffen, 

damit Lebensmittel, die nicht verkauft werden, in allen Stufen der Lebensmittelkette 

gesammelt und beispielsweise an Wohltätigkeitsorganisationen abgegeben werden, 

wobei ihre Unbedenklichkeit sicherzustellen ist. Außerdem sollten Verbraucher zur 

Verringerung der Menge an Lebensmittelabfällen besser über die Bedeutung des Verfalls- 

und des Mindesthaltbarkeitsdatums aufgeklärt werden. 

(33) Die Vermüllung hat direkte und indirekte schädliche Auswirkungen auf die Umwelt, das 

Wohlergehen der Bevölkerung und die Wirtschaft, und zwar ungeachtet dessen, ob sich 

die Abfälle in Städten oder auf dem Land, in Flüssen und Meeren oder andernorts 

ansammeln, und die Kosten für die Säuberung stellen eine unnötige wirtschaftliche 

Belastung für die Gesellschaft dar. Die Mitgliedstaaten sollten Maßnahmen ergreifen, die 

darauf ausgerichtet sind, jegliche Form der Ablagerung oder Ableitung, eine 

unkontrollierte Bewirtschaftung von Abfällen oder andere Arten der Abfallbeseitigung zu 

vermeiden. Mitgliedstaaten sollten auch Maßnahmen zur Säuberung der Umwelt von 

Abfällen ergreifen, unabhängig davon, woher die Abfälle stammen, wie groß sie sind und 

ob sie absichtlich oder aus Fahrlässigkeit unsachgemäß entsorgt wurden. Maßnahmen 

zur Vermeidung und Verringerung der Vermüllung mit Produkten, die zu den 

Hauptquellen der Vermüllung der natürlichen Umwelt einschließlich der Meeresumwelt 

zählen, könnten unter anderem Verbesserungen der Infrastrukturen und Verfahren für 

die Abfallbewirtschaftung, wirtschaftliche Instrumente und Sensibilisierungskampagnen 

umfassen. Wenn die Mitgliedstaaten eine Maßnahme in Betracht ziehen, die den Handel 

innerhalb der Union beschränken könnte, sollten sie nachweisen können, dass die 

fragliche Maßnahme geeignet ist, um das Ziel der Vermeidung und Verringerung der 

Vermüllung der natürlichen Umwelt einschließlich der Meeresumwelt zu verwirklichen, 

nicht über das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinausgeht und kein 

Mittel zur willkürlichen Diskriminierung oder eine verschleierte Beschränkung des 

Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellt. 

(34) Das Vorgehen gegen die Vermüllung sollte eine gemeinsame Aufgabe der zuständigen 

Behörden, der Hersteller und der Verbraucher sein. Die Verbraucher sollten – auch durch 

Bildungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen – angeregt werden, ihr Verhalten zu ändern, 

und die Hersteller sollten die nachhaltige Verwendung ihrer Produkte fördern und zu 

einer sachgemäßen Entsorgung ihrer Produkte am Ende der Nutzungsdauer beitragen.  

www.parlament.gv.at



 

 26 

(35) Abfälle im Meer stellen ein besonders drängendes Problem dar, und die Mitgliedstaaten 

sollten Maßnahmen ergreifen,  die darauf abzielen, dass in der Union keine Abfälle mehr 

in die Meeresumwelt gelangen, und so zur Verwirklichung des Ziel der Agenda 2030 für 

nachhaltige Entwicklung, die von der Generalversammlung der VN am 25. September 

2015 angenommen wurde, beigetragen wird, bis 2025 alle Arten der 

Meeresverschmutzung, insbesondere durch vom Lande ausgehende Tätigkeiten und 

namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung, zu verhüten und erheblich zu verringern. 

Da Abfälle im Meer, vor allem Kunststoffabfälle, größtenteils durch Tätigkeiten an Land 

und insbesondere durch schlechte Verfahren der Bewirtschaftung fester Abfälle und eine 

fehlende Infrastruktur für die Bewirtschaftung, die Vermüllung durch die Bevölkerung 

und ein mangelndes öffentliches Bewusstsein verursacht werden, sollten in 

Abfallvermeidungsprogrammen und Abfallbewirtschaftungsplänen spezifische 

Maßnahmen festgelegt werden. Diese Maßnahmen sollten zur Verwirklichung des Ziels 

beitragen, bis 2020 einen „guten Zustand der Meeresumwelt“ im Sinne der 

Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates16 zu erreichen. Die 

Mitgliedstaaten werden im Einklang mit dieser Richtlinie aufgefordert, spezifische 

Strategien und Maßnahmen einzuführen und alle sechs Jahre zu aktualisieren. Außerdem 

müssen sie ab 2018 regelmäßig über die Fortschritte Bericht erstatten, die bei der 

Erhaltung oder Erreichung des guten Umweltzustands erzielt werden. Die Maßnahmen 

zur Bekämpfung der Vermüllung im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG sollten daher auf die 

Maßnahmen abgestimmt werden, die in der Richtlinie 2008/56/EG und der 

Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates17 vorgesehen sind. 

                                                           
16 Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 

2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft 
im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) (ABl. L 164 
vom 25.6.2008, S. 19). 

17 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1). 
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(36) Bestimmte Rohstoffe haben für die Wirtschaft in der Union große Bedeutung; zugleich 

besteht bei ihnen ein hohes Risiko von Versorgungsengpässen. Um die Versorgung mit 

diesen Rohstoffen sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit der durch die 

Kommission in der Mitteilung vom 4. November 2008 mit dem Titel „Die Rohstoffinitiative 

— Sicherung der Versorgung Europas mit den für Wachstum und Beschäftigung 

notwendigen Gütern“ vorgelegten Rohstoffinitiative sowie den Zielen und Zielvorgaben der 

Europäischen Innovationspartnerschaft für Rohstoffe Maßnahmen treffen, um die 

Wiederverwendung von Produkten zu fördern, die zu den wichtigsten Quellen von 

kritischen Rohstoffen zählen, und so zu verhindern, dass diese Stoffe zu Abfall werden. In 

diesem Zusammenhang hat die Kommission in ihrer Mitteilung vom 13. September 2017 

über „die Liste kritischer Rohstoffe für die EU 2017“ eine Liste solcher Stoffe für die Union 

erstellt, die von der Kommission in regelmäßigen Abständen überprüft wird. 
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(37) Um die wirksame Umsetzung der Rohstoffinitiative weiter voranzutreiben, sollten die 

Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und technischen 

Machbarkeit sowie der Vorteile für Umwelt und Gesundheit auch Maßnahmen ergreifen, 

um Abfälle, die erhebliche Mengen kritischer Rohstoffe enthalten, auf die bestmögliche 

Weise zu bewirtschaften. Ferner sollten sie in ihre Abfallbewirtschaftungspläne auf die 

nationalen Gegebenheiten zugeschnittene Maßnahmen für die Sammlung, Sortierung und 

Verwertung von Abfällen aufnehmen, die erhebliche Mengen solcher Rohstoffe enthalten. 

Die Maßnahmen sind in die Abfallbewirtschaftungspläne einzubeziehen, sobald diese nach 

Inkrafttreten dieser Richtlinie zum ersten Mal aktualisiert werden. Die Kommission sollte 

Informationen über die maßgeblichen Produktgruppen und Abfallströme auf Unionsebene 

bereitstellen. Die Bereitstellung von diesen Informationen hindert die Mitgliedstaaten 

jedoch nicht daran, Maßnahmen für andere, für ihre nationale Wirtschaft als wichtig 

erachtete Rohstoffe zu treffen. 

(38) Wenn Produkte, Materialien und Stoffe zu Abfall werden, kann es sein, dass diese Abfälle 

des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe nicht zum Recycling oder zur Herstellung 

hochwertiger Sekundärrohstoffe geeignet sind. Daher müssen im Einklang mit dem 

Siebten Umweltaktionsprogramm, in dem die Entwicklung schadstofffreier 

Materialkreisläufe vorgesehen ist, Maßnahmen gefördert werden, durch die der Gehalt 

an gefährlichen Stoffen in Materialien und Produkten, auch recycelten Materialien, 

verringert wird, und es muss dafür gesorgt werden, dass während des gesamten 

Lebenszyklus der Produkte und Materialien ausreichend Informationen über das 

Vorhandensein gefährlicher Stoffe und insbesondere besonders besorgniserregender 

Stoffe bereitgestellt werden. Damit diese Ziele verwirklicht werden, muss das Recht der 

Union für Abfälle, Chemikalien und Produkte besser aufeinander abgestimmt und die 

Europäische Chemikalienagentur einbezogen werden, um sicherzustellen, dass die 

Informationen über das Vorhandensein besonders besorgniserregender Stoffen während 

des gesamten Lebenszyklus der Produkte und Materialen, auch in der Abfallphase, 

bereitgestellt werden. 
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(39) Eine bessere Nutzung der Ressourcen könnte wesentliche Nettoeinsparungen für 

Unternehmen, Behörden und Verbraucher in der Union und eine Verringerung der 

jährlichen Gesamtemissionen an Treibhausgasen bewirken. Aus diesem Grund sollte die 

Kommission bis Ende 2018 einen Leitindikator und eine Reihe von Subindikatoren für 

Ressourceneffizienz vorschlagen, anhand derer die Fortschritte bei der Erfüllung der 

Zielvorgabe, die Ressourceneffizienz auf Unionsebene zu erhöhen, überwacht werden. 

(40) Die Förderung einer nachhaltigen Bioökonomie kann dazu beitragen, die Abhängigkeit 

der Union von importierten Rohstoffen zu verringern. Biobasierte recycelbare Produkte 

und kompostierbare biologisch abbaubare Produkte könnten daher die Chance bieten, zu 

weitergehender Forschung und Innovation anzuregen und fossile brennstoffbasierte 

Rohstoffe durch erneuerbare Ausgangsstoffe zu ersetzen. 
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(41) Damit im Zuge der Abfallbewirtschaftung auf den niedrigeren Ebenen der 

Abfallhierarchie keine Ressourcen verloren gehen, mehr Abfälle zur Wiederverwendung 

vorbereitet und recycelt werden, hochwertiges Recycling möglich ist und hochwertige 

Sekundärrohstoffe am Markt verstärkt verwendet werden, sollten die Mitgliedstaaten 

dafür sorgen, dass die Verpflichtung zur getrennten Abfallsammlung gemäß Artikel 10 

Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 1 der Richtlinie 2008/98/EG besser erfüllt wird, darunter 

auch die Verpflichtung zur Einführung der getrennten Sammlung von zumindest Papier, 

Metall, Kunststoff und Glas, die von den Mitgliedstaaten bis 2015 erfüllt werden musste, 

und r sollten die getrennte Sammlung von Bioabfällen, gefährlichen Abfällen aus 

Haushalten und Textilabfällen einführen. Für die Sammlung von gefährlichen Bioabfällen 

und Verpackungsabfällen, die gefährliche Stoffe enthalten, sollten gegebenenfalls 

spezifische Vorgaben gelten. 
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(42) Die getrennte Sammlung könnte durch die Abholung von Haus zu Haus, die Abgabe und 

Annahme an Abfallsammelstellen und andere Methoden der Abfallsammlung erfolgen. 

Aufgrund der Verpflichtung zur getrennten Abfallsammlung müssen Abfälle zwar nach 

Art und Beschaffenheit getrennt gehalten werden, doch es sollte möglich sein, bestimmte 

Abfallarten gemeinsam zu sammeln, sofern das hochwertiges Recycling oder eine andere 

Form der Verwertung der Abfälle im Einklang mit der Abfallhierarchie dadurch nicht 

beeinträchtigt wird. Den Mitgliedstaaten sollte es auch gestattet sein, in anderen 

ordnungsgemäß begründeten Fällen von der allgemeinen Verpflichtung zur getrennten 

Abfallsammlung abzuweichen, beispielsweise wenn die getrennte Sammlung bestimmter 

Abfallströme in entlegenen und dünn besiedelten Gebieten negative Auswirkungen auf 

die Umwelt hat, die schwerer wiegen als alle Vorteile für die Umwelt oder 

unverhältnismäßig hohe wirtschaftliche Kosten mit sich bringen. Bei der Bewertung aller 

Fälle, in denen die wirtschaftlichen Kosten möglicherweise unverhältnismäßig hoch sind, 

sollten die Mitgliedstaaten dem wirtschaftlichen Gesamtnutzen der getrennten 

Sammlung Rechnung tragen, auch in Bezug auf die im Vergleich zur Sammlung und 

Behandlung von gemischten Abfällen eingesparten direkten Kosten und Kosten im 

Zusammenhang mit den negativen Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit, die 

Einnahmen aus dem Verkauf von Sekundärrohstoffen, die Möglichkeit, Märkte für 

derartige Materialien zu erschließen, und die Beiträge von Abfallerzeugern und 

Herstellern von Erzeugnissen, durch die die Kostenwirksamkeit der 

Abfallbewirtschaftungssysteme weiter verbessert werden könnte. 
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▌ 

(43) Die Zielvorgaben für die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling von 

Siedlungsabfällen sollten angehoben werden, um einen deutlichen ökologischen, 

wirtschaftlichen und sozialen Nutzen zu erzielen und den Übergang zur Kreislaufwirtschaft 

zu beschleunigen. 

(44) Durch eine schrittweise Anhebung der bestehenden Zielvorgaben für die Vorbereitung zur 

Wiederverwendung und das Recycling von Siedlungsabfällen sollte sichergestellt werden, 

dass wirtschaftlich wertvolle Abfallstoffe ▌wirksam zur Wiederverwendung vorbereitet 

oder recycelt werden, wobei für ein hohes Maß an Gesundheits- und Umweltschutz zu 

sorgen ist, und in Abfällen enthaltene wirtschaftlich wertvolle Stoffe der europäischen 

Wirtschaft wieder zugeführt werden, womit Fortschritte bei der Rohstoffinitiative sowie 

bei der Schaffung einer Kreislaufwirtschaft erzielt würden. 

(45) Bei der Effizienz der Abfallbewirtschaftung gibt es große Unterschiede zwischen den 

Mitgliedstaaten, insbesondere in Bezug auf das Recycling von Siedlungsabfällen. Um diesen 

Unterschieden Rechnung zu tragen, sollte es denjenigen Mitgliedstaaten, die den im 

gemeinsamen Fragebogen von OECD und Eurostat zur Verfügung gestellten Daten 

zufolge im Jahr 2013 weniger als 20 % ihres Siedlungsabfalls zur Wiederverwendung 

vorbereitet und recycelt oder mehr als 60 % ihres Siedlungsabfalls auf Deponien 

abgelagert haben, gestattet werden, zu beschließen, die Frist für die Erreichung der für 

2025, 2030 und 2035 festgelegten Zielvorgaben für die Vorbereitung zur 

Wiederverwendung und das Recycling zu verlängern. Angesichts der durchschnittlichen 

jährlichen Fortschrittsraten, die in einigen Mitgliedstaaten in den vergangenen 15 Jahren 

beobachtet wurden, müssten diese Mitgliedstaaten ihre Recyclingkapazitäten auf ein weit 

über den vergangenen Durchschnittswerten liegendes Niveau steigern, um diese 

Zielvorgaben zu erreichen. Damit stetige Fortschritte im Hinblick auf die Zielvorgaben 

erzielt und Umsetzungslücken rechtzeitig behoben werden können, sollten diejenigen 

Mitgliedstaaten, die mehr Zeit benötigen, Zwischenzielvorgaben erreichen und anhand 

detaillierter Kriterien Umsetzungspläne aufstellen. 
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(46) Damit die Zuverlässigkeit der ▌Daten ▌gewährleistet ist, ▌ist präziser zu regeln, wie die 

Mitgliedstaaten darüber Bericht erstatten sollten, was effektiv recycelt und zur 

Wiederverwendung vorbereitet wird und auf die Ziele angerechnet werden kann. Die 

Berechnung der Recyclingziele sollte auf dem Gewicht der Siedlungsabfälle beruhen, die 

dem Recycling zugeführt werden. Die tatsächliche Bestimmung des Gewichts der 

Siedlungsabfälle, die als recycelt gezählt werden, sollte grundsätzlich dann erfolgen, 

wenn die Siedlungsabfälle dem Recyclingverfahren zugeführt werden. Zur Begrenzung des 

Verwaltungsaufwands sollte es jedoch den Mitgliedstaaten unter strikten Bedingungen und 

als Ausnahme von der allgemeinen Regel gestattet sein, das Gewicht der recycelten 

Siedlungsabfälle auf der Grundlage der Messung des Outputs jedes 

Abfallsortierverfahrens zu bestimmen. Materialverluste, die beispielsweise aufgrund 

einer Sortierung oder anderer vorgeschalteter Verfahren erfolgen, bevor die Abfälle dem 

Recyclingverfahren zugeführt werden, sollten bei der Abfallmenge, die als recycelt 

gemeldet wird, nicht berücksichtigt werden. Die Verluste können anhand elektronischer 

Register, technischer Spezifikationen, genauer Vorschriften für die Berechnung der 

durchschnittlichen Verlustquoten für die einzelnen Abfallströme oder anderer 

gleichwertiger Maßnahmen bestimmt werden. Die Mitgliedstaaten sollten in den 

Qualitätskontrollberichten, die der Kommission zusammen mit den Daten zum 

Abfallrecycling vorgelegt werden, über derartige Maßnahmen Bericht erstatten. Die 

durchschnittlichen Verlustquoten sollten vorzugsweise auf der Ebene einzelner 

Abfallsortieranlagen bestimmt und mit den unterschiedlichen Hauptabfallarten, 

Anfallstellen (wie etwa Haushalt oder Gewerbe), Abfallsammlungssystemen und 

Abfallsortierverfahren in Verbindung gebracht werden. Durchschnittliche Verlustquoten 

sollten ausschließlich in Fällen herangezogen werden, in denen keine anderen 

zuverlässigen Daten zur Verfügung stehen, vor allem im Zusammenhang mit der 

Verbringung und Ausfuhr von Abfällen. Gewichtsverluste von Materialien oder Stoffen 

aufgrund von mit dem ▌Recyclingverfahren verbundenen physikalischen oder chemischen 

Umwandlungsprozessen, in deren Verlauf Abfallmaterialien tatsächlich zu Produkten, 

Materialien oder Stoffen weiterverarbeitet werden, sollten vom Gewicht des als recycelt 

gemeldeten Abfalls nicht abgezogen werden. 
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(47) Durch die Angleichung der Begriffsbestimmungen in der Richtlinie 94/62/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 18, der Richtlinie 2000/53/EG, der 

Richtlinie 2006/66/EG, der Richtlinie 2008/98/EG und der Richtlinie 2012/19/EU wird die 

Bestimmung in Artikel 6 der Richtlinie 2008/98/EG über die Berücksichtigung von 

Abfällen, die für die Zwecke der Verwertungs- und Recyclingziele dieser Richtlinien nicht 

mehr als Abfälle anzusehen sind, überflüssig. Materialien, die aufgrund eines 

Verwertungs- oder Recyclingverfahrens nicht länger als Abfälle anzusehen sind, sind im 

Einklang mit den anzuwendenden Berechnungsmethoden auf die jeweiligen 

Verwertungs- oder Recyclingziele dieser Richtlinien anzurechnen. Wenn Abfallmaterialien 

aufgrund einer Vorbereitung für die tatsächliche Wiederaufbereitung nicht länger als 

Abfälle anzusehen sind, können sie als recycelte Materialien gelten, sofern sie 

anschließend zu Produkten, Materialien oder Stoffen weiterverarbeitet werden sollen, 

und zwar ungeachtet dessen, ob diese Produkte, Materialien oder Stoffe dem 

ursprünglichen oder einem anderen Zweck dienen. Materialien, die das Ende der 

Abfalleigenschaft erreicht haben und die als Brennstoffe oder anderes Mittel der 

Energieerzeugung, für die Verfüllung oder die Beseitigung oder in anderen Verfahren, die 

demselben Zweck wie die Abfallverwertung – mit Ausnahme der Vorbereitung auf die 

Wiederverwendung und des Recyclings –dienen, verwendet werden sollen, können nicht 

auf die Erreichung der Recyclingziele angerechnet werden. 

                                                           
18  Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Dezember 1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (ABl. L 365 vom 
31.12.1994, S. 10). 
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(48) Wird die Berechnung der Recyclingquote auf die aerobe oder anaerobe Behandlung von 

biologisch abbaubaren Abfällen angewandt, können Abfallmengen, die aerob oder 

anaerob behandelt werden, als recycelte Abfälle gezählt werden, sofern der Output 

dieser Behandlung als recycelte Produkte, Materialien oder Stoffe verwendet wird. Der 

Output dieser Behandlung sind in der Regel Kompost oder Gärrückstände, doch auch ein 

anderer Output kann berücksichtigt werden, wenn er im Verhältnis zu der Menge der 

behandelten biologisch abbaubaren Abfälle einen vergleichbaren Recyclinganteil enthält. 

In anderen Fällen sollten Materialien, die durch die Wiederaufbereitung biologisch 

abbaubarer Abfälle erzeugt wurden und die als Brennstoffe oder anderes Mittel der 

Energieerzeugung für die Beseitigung oder in anderen Verfahren, die demselben Zweck 

wie die Abfallverwertung – mit Ausnahme der Vorbereitung auf die Wiederverwendung 

und des Recyclings – oder der Entsorgung dienen, verwendet werden sollen, im Einklang 

mit der Definition von Recycling nicht auf die Erreichung der Recyclingziele angerechnet 

werden. 

(49) Bei der Berechnung, ob die Zielvorgaben für die Vorbereitung zur Wiederverwendung und 

das Recycling erreicht werden, sollten die Mitgliedstaaten ▌das ▌Recycling von Metallen 

berücksichtigen können, die im Anschluss an die Verbrennung von Siedlungsabfällen von 

den Verbrennungsrückständen getrennt werden. Zur einheitlichen Berechnung dieser 

Daten sollte die Kommission Verfahrensvorschriften ▌für die Qualitätskriterien für 

recycelte Metalle sowie für die Berechnung, Prüfung und Übermittlung von Daten erlassen. 
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(50) Falls Abfälle zum Zweck der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder des Recyclings aus 

der Union ausgeführt werden, sollten die Mitgliedstaaten die in Artikel 50 Absatz 4c der 

Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 vorgesehene Kontrollbefugnis zur Anforderung von 

schriftlichen Nachweisen  wirksam nutzen, um festzustellen, ob die verbrachten Abfälle 

für Verwertungsverfahren bestimmt sind, die Artikel 49 jener Verordnung einhalten, und 

somit in umweltgerechter Weise in einer Anlage behandelt werden, die im Einklang mit 

Standards zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt betrieben wird, die 

den im Unionsrecht festgelegten Standards weitgehend entsprechen. Bei der Erfüllung 

dieser Aufgabe könnten die Mitgliedstaaten mit anderen einschlägigen Akteuren 

zusammenarbeiten, beispielsweise mit den zuständigen Behörden im Bestimmungsland, 

unabhängigen Prüfstellen oder im Rahmen der Systeme der erweiterten 

Herstellerverantwortung gegründeten Organisationen, die die Verpflichtungen der 

erweiterten Herstellerverantwortung im Auftrag von Herstellern von Erzeugnissen 

wahrnehmen, die technische oder andere Kontrollen der Anlagen in Drittstaaten 

durchführen könnten. Die Mitgliedstaaten sollten in dem Qualitätskontrollbericht, der 

zusammen mit den Daten zur Erreichung der Zielvorgaben vorgelegt wird, über die 

Maßnahmen Bericht erstatten, die ergriffen wurden, um der Verpflichtung 

nachzukommen, sicherzustellen, dass Abfälle, die aus der Union ausgeführt werden, 

unter Bedingungen behandelt werden, die denen des einschlägigen Umweltrechts der 

Union weitgehend entsprechen.  
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(51) Zur Sicherstellung einer besseren, zügigeren und einheitlicheren Durchführung dieser 

Richtlinie und zur frühzeitigen Erkennung von Durchführungsproblemen sollte ein System 

von Frühwarnberichten eingerichtet werden, damit Schwächen erkannt und bereits vor 

Ablauf der Fristen für die Erfüllung der Zielvorgaben Abhilfemaßnahmen getroffen werden 

können. 

(52) Industrieabfälle, bestimmte Teile von Gewerbeabfällen sowie Abfälle aus der 

mineralgewinnenden Industrie sind in Bezug auf Zusammensetzung und Menge 

außerordentlich heterogen und unterscheiden sich sehr stark je nach Wirtschaftsstruktur 

eines Mitgliedstaats, Struktur des abfallerzeugenden Industrie- oder Gewerbezweigs und 

der Industrie- oder Gewerbedichte in einem bestimmten geografischen Gebiet. Deshalb 

gilt für den größten Teil des Industrieabfalls und des Abfalls aus der mineralgewinnenden 

Industrie ein industrieorientierter Ansatz, der sich bei spezifischen Fragen der 

Bewirtschaftung einer bestimmten Abfallart auf Merkblätter über die besten verfügbaren 

Techniken und vergleichbare Instrumente stützt, als eine geeignete Lösung. Für industrielle 

und gewerbliche Verpackungsabfälle sollten jedoch weiterhin die Anforderungen der 

Richtlinien 94/62/EG und 2008/98/EG einschließlich ihrer Verbesserungen gelten. Um 

weiter auszuloten, ob mehr Gewerbeabfälle, nicht gefährliche Industrieabfälle und 

andere wichtige Abfallströme zur Wiederverwendung vorbereitet und recycelt werden 

können, sollte die Kommission es in Betracht ziehen, Zielvorgaben für diese Abfallströme 

festzulegen. 
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(53) Es ist wichtig, dass die Kommission die in Anhang I der Richtlinie 2008/98/EG 

aufgeführten Beseitigungsverfahren überarbeitet, um sicherzustellen, dass die Ziele des 

Unionsrechts im Bereich der Abfallbewirtschaftung weiterhin erfüllt werden. Diese 

Überarbeitung sollte in Anbetracht von Artikel 13 der genannten Richtlinie und unter 

Berücksichtigung einschlägiger Informationen erfolgen, wie der Entwicklungen auf 

internationaler Ebene, vor allem in Bezug auf das Basler Übereinkommen vom 22. März 

1989 über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und 

ihrer Entsorgung19. 

                                                           
19  ABl. L 39 vom 16.2.1993, S. 3. 
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(54) Gefährliche Abfälle, die in Haushalten anfallen, wie gefährliche Reste von Anstrichfarbe, 

Lacken, Lösungsmitteln oder Reinigungsprodukten, sollten ebenfalls getrennt gesammelt 

werden, um zu verhindern, dass die Siedlungsabfälle mit gefährlichen Abfallfraktionen 

kontaminiert werden, die die Recyclingqualität beeinträchtigen könnten, und um für die 

umweltgerechte Bewirtschaftung dieser gefährlichen Abfälle zu sorgen. Diesbezüglich 

gibt es bereits spezifische Vorgaben für die Sammlung von in Haushalten anfallenden 

Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Altbatterien und Altakkumulatoren.  

(55) Um sicherzustellen, dass die Behandlung von Altöl für den Umweltschutz zum 

bestmöglichen Ergebnis führt, ist es entscheidend, dass Altöl getrennt gesammelt und 

verhindert wird, dass es sich mit anderen Abfall- oder Stoffarten vermischt. Bei der 

Behandlung von Altöl sollten der Aufbereitung oder alternativ anderen 

Recyclingverfahren Vorrang eingeräumt werden, die für den Umweltschutz zu einem 

gleichwertigen oder besseren Ergebnis führen als die Aufbereitung. Um die 

Altölbewirtschaftung weiter zu verbessern, sollte die Kommission Maßnahmen prüfen 

und gegebenenfalls vorschlagen, mit denen die Behandlung von Altöl verbessert wird, 

beispielsweise durch quantitative Zielvorgaben für seine Aufbereitung. Dabei sollten die 

Behandlungsmöglichkeiten für die Aufbereitung von Altöl sowie die Qualität und 

Endnutzung der aufbereiteten und recycelten Produkte beachtet werden. 
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(56) Damit im Zuge der Abfallbewirtschaftung auf den niedrigeren Ebenen der 

Abfallhierarchie keine Ressourcen verloren gehen, hochwertiges Recycling möglich ist 

und hochwertige Sekundärrohstoffe am Markt verstärkt verwendet werden, sollten die 

Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass Bioabfälle getrennt gesammelt und so recycelt 

werden, dass ein hohes Maß an Umweltschutz gegeben ist und der Output des 

Recyclingverfahrens den entsprechenden hohen Qualitätsstandards genügt.  

▌ 

(57) Mit dieser Richtlinie werden langfristige Ziele für die Abfallbewirtschaftung in der Union 

festgelegt und den Wirtschaftsteilnehmern und Mitgliedstaaten eine klare Richtung für die 

zur Erreichung dieser Ziele erforderlichen Investitionen vorgegeben. Bei der Ausarbeitung 

ihrer nationalen Abfallbewirtschaftungspläne und der Planung von Investitionen in die 

Abfallbewirtschaftungsinfrastruktur sollten die Mitgliedstaaten die erforderlichen 

Investitionen und anderen Finanzmittel, auch für die lokalen Behörden, bewerten und 

berücksichtigen. Diese Bewertung sollte in die Abfallbewirtschaftungspläne oder in 

andere strategische Dokumente aufgenommen werden. In diesem Zusammenhang 

sollten die Mitgliedstaaten Investitionen, auch aus Unionsfonds, effizient nutzen, indem 

sie der Vermeidung, einschließlich der Wiederverwendung, der Vorbereitung zur 

Wiederverwendung und dem Recycling im Einklang mit der Abfallhierarchie Vorrang 

einräumen. Die Kommission sollte den zuständigen Behörden dabei helfen, einen 

wirksamen Finanzrahmen zu schaffen, bei Bedarf auch durch die Nutzung von 

Unionsfonds, um die in dieser Richtlinie festgelegten Anforderungen im Einklang mit der 

Abfallhierarchie umzusetzen und innovative Technologien und 

Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen zu unterstützen. 
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(58) Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle ist in der Union nach wie vor ein 

Problem, und es liegen keine vollständigen Daten über die Behandlung dieses Abfallstroms 

vor. Daher müssen die Aufzeichnungs- und Rückverfolgungsmechanismen durch die 

Einführung elektronischer Register für gefährliche Abfälle in den Mitgliedstaaten 

verbessert werden. Die elektronische Datenerfassung sollte gegebenenfalls auf andere 

Abfallarten ausgeweitet werden, um die Aufzeichnung für Unternehmen und 

Verwaltungsstellen zu vereinfachen und die Überwachung der Abfallströme in der Union zu 

verbessern. 

▌ 
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(59) Die von den Mitgliedstaaten alle drei Jahre erstellten Durchführungsberichte haben sich als 

Instrument zur Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen oder zur Gewährleistung 

der ordnungsgemäßen Durchführung nicht bewährt und verursachen unnötigen 

Verwaltungsaufwand. Bestimmungen, nach denen die Mitgliedstaaten zur Erstellung 

solcher Berichte verpflichtet sind, sollten daher aufgehoben werden. Stattdessen sollten 

für die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften ausschließlich die ▌Daten zugrunde 

gelegt werden, die die Mitgliedstaaten der Kommission jährlich übermitteln. 

(60) Die von den Mitgliedstaaten übermittelten ▌Daten sind unverzichtbar, damit die 

Kommission die Einhaltung des Abfallrechts der Union durch die Mitgliedstaaten bewerten 

kann. Qualität, Zuverlässigkeit und Vergleichbarkeit der Daten sollten durch Einführung 

einer zentralen Eingangsstelle für alle abfallbezogenen Daten, Streichung hinfälliger 

Berichtspflichten, Benchmarking der nationalen Berichterstattungsmethoden sowie die 

Einführung eines Kontrollberichts zur Datenqualität verbessert werden. Daher sollten die 

Mitgliedstaaten bei der Berichterstattung über die Erfüllung der in den 

Gesetzgebungsakten der Union zum Abfall festgelegten Zielvorgaben die neuesten von der 

Kommission entwickelten Vorschriften und die von den für die Umsetzung der 

vorliegenden Richtlinie jeweils zuständigen Behörden  entwickelten Verfahren anwenden. 
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(61) Damit die sachgemäße Auslegung und Umsetzung der Anforderungen in der 

Richtlinie 2008/98/EG erleichtert wird, sollten Leitlinien für diese Anforderungen 

ausgearbeitet und regelmäßig überprüft werden, und es sollte für einen 

Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten sowie für einen Austausch über 

bewährte Verfahren im Zusammenhang mit der praktischen Umsetzung und 

Durchsetzung dieser Anforderungen gesorgt werden. Durch diese Leitlinien, den 

Informationsaustausch und den Austausch über bewährte Verfahren, in deren Rahmen 

Modellen der Kreislaufwirtschaft Rechnung getragen werden sollte, in denen 

beispielsweise ein Stoff oder ein Gegenstand ohne die Absicht, ihn zu beseitigen, von 

einem Besitzer auf einen anderen Besitzer übertragen wird, sollte in der Praxis unter 

anderem ein gemeinsames Verständnis und eine einheitliche Anwendung der 

Definitionen der Begriffe „Abfall“ und „beseitigen“ gefördert werden. 

(62) Zur Ergänzung oder Änderung der Richtlinie 2008/98/EG sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union  Rechtsakte hinsichtlich ▌Artikel 7 Absatz 1, Artikel 9 Absatz 8, 

Artikel 11a Absatz 10, ▌Artikel 27 Absätze 1 und 4 sowie Artikel 38 Absätze 2 und 3 der 

genannten Richtlinie in der durch die vorliegende Richtlinie geänderten Fassung zu 

erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung20 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament und 

der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, 

und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind.  

                                                           
20  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(63) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 

Richtlinie 2008/98/EG sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse hinsichtlich 

Artikel 5 Absatz 2, Artikel 6 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 5, Artikel 9 Absatz 7, Artikel 11a 

Absatz 9, Artikel 33 Absatz 2, Artikel 35 Absatz 5 und Artikel 37 Absatz 7 der genannten 

Richtlinie in der durch die vorliegende Richtlinie geänderten Fassung übertragen werden. 

Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates21 ausgeübt werden. 

(64) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Abfallbewirtschaftung in der Union zu verbessern 

und damit zum Schutz, zur Erhaltung und zur Verbesserung der Qualität der Umwelt, zur 

Gesundheit der Meere und der Sicherheit von Fischereierzeugnissen durch Verringerung 

von Abfällen im Meer sowie zur umsichtigen und rationellen Verwendung der natürlichen 

Ressourcen in der ganzen Union beizutragen, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkung der 

Maßnahmen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit 

dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das zur Erreichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(65) Die Richtlinie 2008/98/EG sollte daher entsprechend geändert werden. 

(66) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der Kommission 

vom 28. September 2011 zu erläuternden Dokumenten22 haben sich die Mitgliedstaaten 

verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen 

ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der Zusammenhang zwischen den 

Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden Teilen nationaler 

Umsetzungsinstrumente erläutert wird. Im Falle dieser Richtlinie hält der Gesetzgeber die 

Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt. 

                                                           
21 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

22 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
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(67) Bei der Änderung dieser Richtlinie wurden die in der interinstitutionellen Vereinbarung 

vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung niedergelegten Verpflichtungen 

berücksichtigt; die Richtlinie sollte im Einklang mit den in dieser Vereinbarung 

enthaltenen Vorgaben umgesetzt und angewandt werden —  

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderungen 

Die Richtlinie 2008/98/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

Mit dieser Richtlinie werden Maßnahmen festgelegt, die dem Schutz der Umwelt und der 

menschlichen Gesundheit dienen, indem die Erzeugung von Abfällen und die schädlichen 

Auswirkungen der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen vermieden oder 

verringert, die Gesamtauswirkungen der Ressourcennutzung reduziert und die Effizienz 

der Ressourcennutzung verbessert werden, und welche für den Übergang zu einer 

Kreislaufwirtschaft und für die Sicherstellung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit der 

Union entscheidend sind." 
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2. Dem Artikel 2 Absatz 2 wird folgender Buchstabe ▌angefügt: 

„e)  Stoffe, die für die Verwendung als Einzelfuttermittel gemäß Artikel 3 Absatz 2 g 

der Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) 

bestimmt sind, die weder aus tierischen Nebenprodukten bestehen, noch tierische 

Nebenprodukte enthalten.  

____________ 

(*) Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Juli 2009 über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln, 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments 

und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 79/373/EWG des Rates, 

80/511/EWG der Kommission, 82/471/EWG des Rates, 83/228/EWG des Rates, 

93/74/EWG des Rates, 93/113/EG des Rates und 96/25/EG des Rates und der 

Entscheidung 2004/217/EG der Kommission (ABl. L 229 vom 1.9.2009, S. 1).“  
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3. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die folgenden Nummern werden eingefügt: 

 ▌ 

„2a. ,nicht gefährlicher Abfallʿ Abfall, der nicht unter Nummer 2fällt; 

2b. ,Siedlungsabfallʿ  

a) gemischte Abfälle und getrennt gesammelte Abfälle aus Haushalten, 

einschließlich Papier und Karton, Glas, Metall, Kunststoff, Bioabfälle, 

Holz, Textilien, Verpackungen, Elektro- und Elektronik-Altgeräte, 

Altbatterien und Altakkumulatoren sowie Sperrmüll, einschließlich 

▌Matratzen und Möbel  

▌; 

b) gemischte Abfälle und getrennt gesammelte Abfälle aus anderen 

Herkunftsbereichen, sofern diese Abfälle in ihrer Beschaffenheit und 

Zusammensetzung Abfällen aus Haushalten ähnlich sind; 

▌ 

Siedlungsabfall umfasst keine Abfälle aus Produktion, Landwirtschaft, 

Forstwirtschaft, Fischerei, Klärgruben, Kanalisation und Kläranlagen, einschließlich 

Klärschlämme, Altfahrzeuge und aus Bau- und Abbruch. 

Diese Definition gilt unbeschadet der Verteilung der Verantwortlichkeiten für die 

Abfallbewirtschaftung auf öffentliche und private Akteure;  
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2c. ,Bau- und Abbruchabfälleʿ Abfälle, die durch Bau- und Abbruchtätigkeiten 

entstehen;“ 

▌ 

b) Nummer 4 erhält folgende Fassung: 

„4. ,Bioabfallʿ biologisch abbaubare Garten- und Parkabfälle, Nahrungsmittel- und 

Küchenabfälle aus Haushalten, Büros, Gaststätten, Großhandel, Kantinen, 

Cateringgewerbe und aus dem Einzelhandel sowie vergleichbare Abfälle aus 

Nahrungsmittelverarbeitungsbetrieben ▌;" 

c) Die folgende Nummer ▌ wird eingefügt: 

„4a. ,Lebensmittelabfallʿ alle Lebensmittel gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) 

Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates(*), die zu Abfall 

geworden sind. 

_________________ 

(*) Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und 

Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen 

Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur 

Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1).“ 
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d) Nummer 9 erhält folgende Fassung: 

„9. ,Abfallbewirtschaftungʿ die Sammlung, den Transport, die Verwertung 

(einschließlich der Sortierung) und die Beseitigung von Abfällen, 

einschließlich der Überwachung dieser Verfahren sowie der Nachsorge von 

Beseitigungsanlagen und einschließlich der Handlungen, die von Händlern 

oder Maklern vorgenommen werden;“ 

e) Nummer 12 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) den Gehalt an gefährlichen Stoffen in Materialien und Produkten;" 

f) Die folgende Nummer wird eingefügt: 

„15a. ,stoffliche Verwertungʿ jedes Verwertungsverfahren, ausgenommen die 

energetische Verwertung und die Aufbereitung zu Materialien, die als 

Brennstoff oder anderes Mittel der Energieerzeugung verwendet werden 

sollen. Dazu zählen unter anderem die Vorbereitung zur Wiederverwendung, 

Recycling und Verfüllung;“ 

▌ 
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g) Die folgende Nummer wird eingefügt: 

▌ 

„17a. ,Verfüllungʿ jedes Verwertungsverfahren, bei dem geeignete nicht gefährliche 

Abfälle zum Zweck der Rekultivierung von Abgrabungen oder zu 

bautechnischen Zwecken bei der Landschaftsgestaltung ▌verwendet werden 

▌. Die für die Verfüllung verwendeten Abfälle müssen Materialien, die keine 

Abfälle sind, ersetzen, für die vorstehend genannten Zwecke geeignet sein 

und auf die für die Erfüllung dieser Zwecke unbedingt erforderlichen Mengen 

beschränkt sein;“ 

h) Die folgende Nummer wird eingefügt:  

„21. ,Regime der erweiterten Herstellerverantwortungʿ ein Bündel von 

Maßnahmen, die von Mitgliedstaaten getroffen werden, um sicherzustellen, 

dass die Hersteller der Erzeugnisse die finanzielle Verantwortung oder die 

finanzielle und organisatorische Verantwortung für die Bewirtschaftung in 

der Abfallphase des Produktlebenszyklus übernehmen.“ 
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4. Dem Artikel 4 wird folgender Absatz ▌angefügt: 

„(3) Die Mitgliedstaaten nutzen ▌wirtschaftliche Instrumente und andere 

Maßnahmen, um Anreize für die Anwendung der Abfallhierarchie zu schaffen, 

wie etwa die in Anhang IVa aufgeführten Maßnahmen oder sonstige 

geeignete Instrumente und Maßnahmen.  

▌“ 

5. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 erhält der einleitende Teil folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

ein Stoff oder Gegenstand, der das Ergebnis eines Herstellungsverfahrens ist, 

dessen Hauptziel nicht die Herstellung des betreffenden Stoffes oder 

Gegenstands ist, nicht als Abfall, sondern als Nebenprodukt betrachtet wird, 

wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:“ 
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zur Festlegung detaillierter 

Kriterien für die einheitliche Anwendung der in Absatz 1 festgelegten 

Bedingungen auf spezifische Stoffe und Gegenstände erlassen.  

Diese detaillierten Kriterien müssen ein hohes Maß an Schutz für Mensch und 

Umwelt sicherstellen und die umsichtige und rationelle Verwendung der 

natürlichen Ressourcen ermöglichen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 39 Absatz 2 erlassen. Bei Erlass dieser Durchführungsrechtsakte 

dienen der Kommission die strengsten und die Umwelt am besten 

schützenden Kriterien, die von Mitgliedstaaten gemäß Absatz 3 des 

vorliegenden Artikels erlassen wurden, als Ausgangspunkt und sie gibt 

reproduzierbaren Industriesymbioseverfahren bei der Erarbeitung der 

detaillierten Kriterien den Vorrang.“ 

c) Der folgende Absatz ▌wird angefügt: 

„(3) Wurden auf Unionsebene keine Kriterien gemäß Absatz 2 festgelegt, können 

die Mitgliedstaaten detaillierte Kriterien für die Anwendung der in Absatz 1 

festgelegten Bedingungen auf spezifische Stoffe und Gegenstände festlegen.  
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Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese detaillierten Kriterien gemäß 

der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates ▌(*) 

mit, sofern jene Richtlinie dies erfordert. 

____________________ 

(*) Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der 

technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der 

Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1).“ 

6. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Der einleitende Teil und Buchstabe a erhalten folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass Abfälle, die ein Recyclingverfahren oder ein anderes 

Verwertungsverfahren durchlaufen haben, nicht mehr als Abfälle 

betrachtet werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Stoff oder der Gegenstand soll für bestimmte Zwecke 

verwendet werden;“ 

ii) Unterabsatz 2 wird gestrichen.  
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b) Die Absätze 2, 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Die Kommission überwacht die Erarbeitung nationaler Kriterien für das Ende 

der Abfalleigenschaft in den Mitgliedstaaten und prüft auf dieser Grundlage, 

ob unionsweit geltende Kriterien erarbeitet werden müssen. Zu diesem 

Zweck erlässt die Kommission gegebenenfalls Durchführungsrechtsakte zur 

Festlegung detaillierter Kriterien für die einheitliche Anwendung der in 

Absatz 1 festgelegten Bedingungen auf bestimmte Abfallarten.  

Mit diesen detaillierten Kriterien muss ein hohes Maß an Schutz für Mensch 

und Umwelt sichergestellt und die umsichtige und rationelle Verwendung 

der natürlichen Ressourcen ermöglicht werden. Sie beinhalten: 

a) Abfallmaterialien, die der Verwertung zugeführt werden dürfen, 

b) zulässige Behandlungsverfahren und -methoden, 

c) Qualitätskriterien im Einklang mit den geltenden Produktnormen, 

erforderlichenfalls auch Schadstoffgrenzwerte, für das Ende der 

Abfalleigenschaft bei Materialien, die durch das 

Verwertungsverfahren gewonnen werden, 

d) Anforderungen an Managementsysteme zum Nachweis der Einhaltung 

der Kriterien für das Ende der Abfalleigenschaft, einschließlich an die 

Qualitätskontrolle und Eigenüberwachung sowie gegebenenfalls 

Akkreditierung, und 

e) das Erfordernis einer Konformitätserklärung. 
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Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 39 Absatz 2 erlassen.  

Bei Erlass dieser Durchführungsrechtsakte berücksichtigt die Kommission die 

relevanten Kriterien, die die Mitgliedstaaten gemäß Absatz 3 entsprechend 

festgelegt haben, wobei ihr die strengsten und die Umwelt am besten 

schützenden dieser Kriterien als Ausgangspunkt dienen. 

▌ 
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(3) Wurden keine Kriterien auf Unionsebene gemäß Absatz 2 festgelegt, können 

die Mitgliedstaaten detaillierte Kriterien für die Anwendung der in Absatz 1 

festgelegten Bedingungen auf spezifische Stoffe und Gegenstände festlegen. 

Diese detaillierten Kriterien tragen etwaigen nachteiligen Auswirkungen des 

Stoffes oder Gegenstands auf Umwelt und Gesundheit Rechnung und 

entsprechen den Anforderungen gemäß Absatz 2 Buchstaben a bis e. 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Kriterien gemäß der 

Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates mit, 

sofern jene Richtlinie dies erfordert. 

(4) Wurden weder auf Unions- noch auf nationaler Ebene gemäß Absatz 2 

oder 3 Kriterien festgelegt, kann ein Mitgliedstaat im Einzelfall entscheiden 

oder geeignete Maßnahmen treffen, um zu überprüfen, ob bestimmte 

Abfälle aufgrund der Bedingungen nach Absatz 1 und gegebenenfalls unter 

Berücksichtigung der Anforderungen gemäß Absatz 2 Buchstaben a bis e 

sowie unter Berücksichtigung der Grenzwerte für Schadstoffe und etwaiger 

nachteiliger Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit keine Abfälle mehr 

sind. Solche Entscheidungen im Einzelfall müssen der Kommission gemäß der 

Richtlinie (EU) 2015/1535 nicht mitgeteilt werden. 
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Die Mitgliedstaaten können Informationen zu Einzelfallentscheidungen und 

zu den Ergebnissen der Prüfung durch die zuständigen Behörden der 

Öffentlichkeit elektronisch zugänglich machen." 

c) der folgende Absatz wird angefügt: 

"(5) Natürliche oder juristische Personen, die 

a) erstmalig ein Material verwenden, das kein Abfall mehr ist und nicht in 

Verkehr gebracht wurde, oder 

b) ein Material erstmalig in Verkehr bringen, nachdem es kein Abfall 

mehr ist, 

sorgen dafür, dass das Material den einschlägigen Anforderungen des 

Chemikalien- und Produktrechts entspricht. Bevor für Material, das kein 

Abfall mehr ist, die Rechtsvorschriften für Chemikalien und Produkte zur 

Anwendung kommen, müssen die Bedingungen gemäß Absatz 1 erfüllt sein." 

7. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 38a delegierte 

Rechtsakte ▌zu erlassen, um zur Ergänzung dieser Richtlinie gemäß Absatz 2 

und 3 des vorliegenden Artikels ein Abfallverzeichnis zu erstellen und zu 

überprüfen.“ 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Ein Mitgliedstaat kann einen Abfall auch dann als gefährlichen Abfall 

einstufen, wenn er nicht als solcher im Abfallverzeichnis ausgewiesen ist, 

sofern er eine oder mehrere der in Anhang III aufgelisteten Eigenschaften 

aufweist. Der Mitgliedstaat teilt der Kommission alle einschlägigen Fälle 

unverzüglich mit und übermittelt der Kommission alle erforderlichen 

Informationen. Das Verzeichnis wird unter Berücksichtigung der 

eingegangenen Mitteilungen überprüft, um über eine etwaige Anpassung zu 

beschließen.“ 
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c) Absatz 5 wird gestrichen. 

8. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 werden folgende Unterabsätze angefügt: 

„Umfassen diese Maßnahmen ▌auch die Einrichtung von Regimen der erweiterten 

Herstellerverantwortung im Sinne von Artikel 3 Nummer 21, gelten die allgemeinen 

Mindestanforderungen nach Artikel 8a. 

Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass Hersteller von Erzeugnissen, die in 

der Abfallphase des Produktlebenszyklus in Eigeninitiative die finanzielle 

Verantwortung oder die finanzielle und organisatorische Verantwortung für die 

Abfallbewirtschaftung übernehmen, einige oder alle der allgemeinen 

Mindestanforderungen nach Artikel 8a anwenden sollten.“ 

b) Absatz 2 ▌erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Mitgliedstaaten können geeignete Maßnahmen ergreifen, um zu 

fördern, dass Produkte und Bestandteile von Produkten so gestaltet werden, 

dass bei deren Herstellung und anschließendem Gebrauch die Umweltfolgen 

und das Abfallaufkommen verringert werden, und um zu gewährleisten, dass 

die Verwertung und Beseitigung der Produkte, die zu Abfällen geworden 

sind, gemäß den Artikeln 4 und 13 stattfindet. 
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Um die ordnungsgemäße Umsetzung der Abfallhierarchie zu erleichtern, 

können diese Maßnahmen unter anderem die Entwicklung, die Herstellung 

und das Inverkehrbringen von Produkten und Bestandteilen von Produkten 

fördern, die mehrfach verwendbar sind, recycelte Materialien enthalten, 

technisch langlebig sowie leicht reparierbar und, nachdem sie zu Abfall 

geworden sind, zur Vorbereitung zur Wiederverwendung und zum Recycling 

geeignet sind. Bei diesen Maßnahmen sind die Auswirkungen von Produkten 

während ihres gesamten Lebenszyklus, die Abfallhierarchie sowie 

gegebenenfalls das Potenzial für mehrfaches Recycling zu berücksichtigen.“ 

c) Der folgende Absatz ▌wird angefügt: 

„(5) Die Kommission organisiert einen Informationsaustausch zwischen den 

Mitgliedstaaten und den an Systemen der erweiterten 

Herstellerverantwortung beteiligten Akteuren über die praktische Anwendung 

der allgemeinen Mindestanforderungen gemäß Artikel 8a ▌. Dies umfasst 

unter anderem den Austausch von Informationen zu bewährten Verfahren, 

die die angemessene Steuerung von Regimen der erweiterten 

Herstellerverantwortung sicherstellen, zur grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit in Bezug auf diese Regime und in Bezug auf ein 

reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts, über die organisatorischen 

Merkmale und die Überwachung von Organisationen, die die Verpflichtungen 

der erweiterten Herstellerverantwortung im Auftrag von Herstellern von 

Erzeugnissen wahrnehmen,  über die Gestaltung der finanziellen Beiträge, die 

Auswahl von Abfallbewirtschaftungseinrichtungen sowie die Vermeidung der 

Vermüllung. Die Kommission veröffentlicht die Ergebnisse des 

Informationsaustauschs und kann dazu sowie zu anderen relevanten 

Aspekten Leitlinien bereitstellen. 
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Die Kommission veröffentlicht nach Konsultation der Mitgliedstaaten Leitlinien für 

die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Bezug auf Regime der erweiterten 

Herstellerverantwortung und für die Gestaltung der finanziellen Beiträge gemäß 

Artikel 8a Absatz 4 Buchstabe b. 

Sofern das notwendig ist, um Verzerrungen am Binnenmarkt zu vermeiden, kann 

die Kommission Durchführungsrechtsakte erlassen, um Kriterien für die einheitliche 

Anwendung von Artikel 8a Absatz 4 Buchstabe b festzulegen, jedoch ohne dabei 

die genaue Höhe der Beiträge zu bestimmen. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 39 Absatz 2 erlassen.“ 

9. Der folgende Artikel ▌wird eingefügt: 

„Artikel 8a 

Allgemeine Mindestanforderungen an die Systeme der erweiterten 

Herstellerverantwortung 

(1) Wenn gemäß Artikel 8 Absatz 1 sowie nach anderen Gesetzgebungsakten der Union 

Regime der erweiterten Herstellerverantwortung eingerichtet werden, sorgen die 

Mitgliedstaaten für 
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a) die genaue Definition der Rollen und Verantwortlichkeiten aller einschlägigen 

beteiligten Akteure, einschließlich Hersteller von Erzeugnissen, die Produkte 

in dem Mitgliedstaat in Verkehr bringen, Organisationen, die für diese 

Hersteller eine erweiterte Herstellerverantwortung wahrnehmen, private und 

öffentliche Abfallbewirtschaftungseinrichtungen, örtliche Behörden und 

gegebenenfalls ▌Einrichtungen für die Wiederverwendung und für die 

Vorbereitung zur Wiederverwendung sowie gemeinnützige Unternehmen; 

b) die Festlegung messbarer Abfallbewirtschaftungsziele im Einklang mit der 

Abfallhierarchie, mit denen mindestens die für das Regime der erweiterten 

Herstellerverantwortung relevanten quantitativen Zielvorgaben gemäß der 

vorliegenden Richtlinie, der Richtlinie 94/62/EG, der Richtlinie 2000/53/EG, 

der Richtlinie 2006/66/EG und der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates(*) erreicht werden sollen, und die Festlegung 

anderer quantitativer Vorgaben und/oder qualitativer Zielsetzungen, die in 

Bezug auf das System der erweiterten Herstellerverantwortung für relevant 

erachtet werden;  
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c) ein Berichterstattungssystem zur Erhebung von Daten über die Produkte, die 

von den unter die erweiterte Herstellerverantwortung fallenden Herstellern 

von Erzeugnissen in dem Mitgliedstaat in Verkehr gebracht werden, von 

Daten über die Sammlung und Behandlung von Abfällen, die durch diese 

Produkte entstehen, gegebenenfalls mit Angabe der Abfallmaterialströme, 

und von anderen Daten, die für die Zwecke der unter Buchstabe b genannten 

Verpflichtungen relevant sind; 

d) die Gewährleistung der Gleichbehandlung ▌von Herstellern von Erzeugnissen 

unabhängig von Herkunftsland und Größe und ohne übermäßigen 

Regulierungsaufwand für die Hersteller, einschließlich kleiner und mittlerer 

Unternehmen, die Produkte in geringen Mengen herstellen. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit die unter die 

gemäß Artikel 8 Absatz 1 eingerichteten Regime der erweiterten 

Herstellerverantwortung fallenden Abfallbesitzer über 

Abfallvermeidungsmaßnahmen, Wiederverwendungszentren, Zentren für die 

Vorbereitung zur Wiederverwendung, Rücknahme- und ▌Sammelsysteme und die 

Vermeidung von Vermüllung informiert werden. Ferner treffen die Mitgliedstaaten 

Maßnahmen zur Schaffung von Anreizen für die Abfallbesitzer, damit diese ihrer 

Verantwortung nachkommen, ihre Abfälle den vorhandenen Systemen der 

getrennten Abfallsammlung zuzuführen, insbesondere – soweit angebracht – durch 

wirtschaftliche Anreize oder Regelungen. 
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(3) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

Hersteller von Erzeugnissen oder Organisationen, die ▌für ▌diese Verpflichtungen 

der erweiterten Herstellerverantwortung wahrnehmen, 

a) eine klar definierten Abdeckung in Bezug auf ein geografisches Gebiet, 

Produkte und Materialien haben, der sich nicht auf die Bereiche beschränkt, 

in denen die Sammlung und Bewirtschaftung von Abfällen am profitabelsten 

ist; 

b) in den Bereichen im Sinne des Absatzes 3 Buchstabe a Abfallsammelsysteme 

im gebotenen Umfang bereitstellen; 

c) über die erforderlichen ▌finanziellen Mittel oder finanziellen und 

organisatorischen Mittel verfügen, um ihren Verpflichtungen im Rahmen der 

erweiterten Herstellerverantwortung nachzukommen; 

d) einen geeigneten Eigenkontrollmechanismus einrichten, gegebenenfalls 

unterstützt durch regelmäßig erfolgende unabhängige Prüfungen zur 

Bewertung 

i) ihrer Finanzverwaltung ▌, einschließlich der Einhaltung der 

Anforderungen gemäß Absatz 4 Buchstaben a und b;  

ii) der Qualität der gemäß Absatz 1 Buchstabe c des vorliegenden Artikels 

erhobenen und übermittelten Daten sowie der Anforderungen der 

Verordnung (EG) Nr. 1013/2006; 
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e) Informationen zur Erfüllung der Zielvorgaben für die Abfallbewirtschaftung 

gemäß Absatz 1 Buchstabe b öffentlich zugänglich machen, sowie im Fall der 

gemeinsamen Wahrnehmung der erweiterten Herstellerverantwortung auch 

Informationen zu  

i) ihren Eigentums- und Mitgliederverhältnissen; 

ii) den von den Herstellern von Erzeugnissen pro verkaufter Einheit oder 

pro in Verkehr gebrachter Tonne des Produkts geleisteten finanziellen 

Beiträgen und 

iii) dem Verfahren für die Auswahl von 

Abfallbewirtschaftungseinrichtungen. 
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(4) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

die von den Herstellern von Erzeugnissen geleisteten finanziellen Beiträge zur 

Einhaltung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten 

Herstellerverantwortung 

a) die folgenden Kosten ▌für die vom Hersteller in dem jeweiligen Mitgliedstaat 

in Verkehr gebrachten Produkte decken ▌: 

– Kosten der getrennten Sammlung von Abfällen und des anschließenden 

Transports sowie der Behandlung der Abfälle, einschließlich derjenigen 

Behandlung, die erforderlich ist, um die Abfallbewirtschaftungsziele der 

Union zu erreichen, sowie Kosten, die mit der Verwirklichung der 

anderen Vorgaben und Zielsetzungen gemäß Absatz 1 Buchstabe b 

verbunden sind, wobei die Einnahmen aus der Wiederverwendung, 

dem Verkauf von aus ihren Produkten gewonnenen Sekundärrohstoffen 

und nicht ausgezahlten Pfandgebühren zu berücksichtigen sind; 

– Kosten der Bereitstellung geeigneter Informationen für die 

Abfallbesitzer gemäß Absatz 2; 

– Kosten der Erhebung und Übermittlung von Daten gemäß Absatz 1 

Buchstabe c.  

Dieser Buchstabe gilt nicht für Regime der erweiterten 

Herstellerverantwortung, die nach den Richtlinien 2000/53/EG, 2006/66/EG 

oder 2012/19/EU eingerichtet wurden; 
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b) bei gemeinsamer Wahrnehmung der Verpflichtungen im Rahmen der 

erweiterten Herstellerverantwortung nach Möglichkeit für einzelne Produkte 

oder Gruppen vergleichbarer Produkte ▌festgesetzt werden, wobei 

insbesondere deren Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Wiederverwendbarkeit 

und Recycelbarkeit sowie das Vorhandensein gefährlicher Stoffe zu 

berücksichtigen sind, also ein vom Lebenszyklus ausgehender Ansatz verfolgt 

wird, der auf die in den einschlägigen Unionsrechtsvorschriften festgelegten 

Anforderungen abgestimmt ist, und der gegebenenfalls auf harmonisierten 

Kriterien beruht, damit dafür gesorgt ist, dass der Binnenmarkt reibungslos 

funktioniert, und  

c) nicht höher ausfallen als die Kosten, die mit der kosteneffizienten 

Bereitstellung von Dienstleistungen der Abfallbewirtschaftung verbunden 

sind ▌. Diese Kosten werden zwischen den betroffenen Akteuren transparent 

festgelegt. 

Wenn das aufgrund des Erfordernisses, die ordnungsgemäße 

Abfallbewirtschaftung und die Wirtschaftlichkeit des Regimes der erweiterten 

Herstellerverantwortung sicherzustellen, gerechtfertigt ist, können die 

Mitgliedstaaten von der in Buchstabe a vorgesehenen Verteilung der finanziellen 

Verantwortung abweichen, sofern Folgendes gegeben ist: 

i) Wenn Regime der erweiterten Herstellerverantwortung eingerichtet 

wurden, um die aufgrund von Gesetzgebungsakten der Union 

festgelegten Vorgaben und Zielsetzungen für die 

Abfallbewirtschaftung zu erreichen, tragen die Hersteller von 

Erzeugnissen mindestens 80 % der anfallenden Kosten; 
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ii) wenn Regime der erweiterten Herstellerverantwortung am … [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] oder später eingerichtet 

wurden, um die ausschließlich im Recht des Mitgliedstaats 

festgelegten Vorgaben und Zielsetzungen für die 

Abfallbewirtschaftung zu erreichen, tragen die Hersteller von 

Erzeugnissen mindestens 80 % der anfallenden Kosten; 

iii) wenn Regime der erweiterten Herstellerverantwortung vor dem … 

[Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] eingerichtet 

wurden, um die ausschließlich im Recht des Mitgliedstaats 

festgelegten Vorgaben und Zielsetzungen für die 

Abfallbewirtschaftung zu erreichen, tragen die Hersteller von 

Erzeugnissen mindestens 50 % der anfallenden Kosten – 

sofern die übrigen Kosten von den ursprünglichen Abfallerzeugern 

oder Vertreibern getragen werden. 

Diese Ausnahmeregelung darf nicht in Anspruch genommen werden, um den 

Kostenanteil zu senken, den die Hersteller von Erzeugnissen im Rahmen von 

Regimen der erweiterten Herstellerverantwortung, die vor dem … [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] eingerichtet wurden, zu tragen 

haben. 
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(5) Die Mitgliedstaaten schaffen einen geeigneten Überwachungs- und 

Durchsetzungsrahmen, um sicherzustellen, dass ▌Hersteller von Erzeugnissen und 

Organisationen, die für diese Verpflichtungen der erweiterten 

Herstellerverantwortung wahrnehmen, ihren Verpflichtungen im Rahmen der 

erweiterten Herstellerverantwortung – auch im Fernabsatz – nachkommen, dass die 

finanziellen Mittel ordnungsgemäß verwendet werden und dass alle an der 

Umsetzung der Regime der erweiterten Herstellerverantwortung beteiligten Akteure 

verlässliche Daten übermitteln. 

Setzen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats verschiedene Organisationen 

Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung für die 

Hersteller von Erzeugnissen um, so benennt der betreffende Mitgliedstaat 

mindestens eine von privaten Interessen unabhängige Stelle oder beauftragt eine 

Behörde, die die Umsetzung der Verpflichtungen im Rahmen der erweiterten 

Herstellerverantwortung überwacht. 

Jeder Mitgliedstaat gestattet den in einem anderen Mitgliedstaat 

niedergelassenen Herstellern von Erzeugnissen, die in seinem Hoheitsgebiet 

Produkte in Verkehr bringen, eine in seinem Hoheitsgebiet ansässige natürliche 

oder juristische Person als Bevollmächtigten zu benennen, der in seinem 

Hoheitsgebiet die mit den Regimen der erweiterten Herstellerverantwortung 

verbundenen Verpflichtungen wahrnimmt. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 70 

Um die Einhaltung der Verpflichtungen des Herstellers des Erzeugnisses im Rahmen 

des Regimes der erweiterten Herstellerverantwortung zu überwachen und zu 

überprüfen, können die Mitgliedstaaten Anforderungen, beispielsweise in Bezug 

auf Registrierung, Informationen und Berichterstattung, festlegen, die als 

Bevollmächtigte zu benennende juristische oder natürliche Personen in ihrem 

Hoheitsgebiet erfüllen müssen. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen einen regelmäßigen Dialog zwischen den einschlägigen 

an der Umsetzung der Regime der erweiterten Herstellerverantwortung beteiligten 

Akteuren sicher, einschließlich Hersteller und Vertreiber, privater und öffentlicher 

Abfallbewirtschaftungseinrichtungen, örtlicher Behörden, zivilgesellschaftlicher 

Organisationen und gegebenenfalls gemeinnütziger Akteure, Netzwerke für die 

Wiederverwendung und Reparatur sowie Einrichtungen für die Vorbereitung zur 

Wiederverwendung. 

(7) Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Regime der 

erweiterten Herstellerverantwortung, die vor dem … [Datum des Inkrafttretens 

dieser Änderungsrichtlinie] errichtet wurden, bis … [54 Monaten nach dem 

Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] diesem Artikel entsprechen. 
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(8) Die nach diesem Artikel vorgesehene Bereitstellung von Informationen für die 

Öffentlichkeit berührt nicht die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler 

Informationen gemäß den einschlägigen Unionsrechtsvorschriften und dem 

nationalen Recht. 

__________________________ 

(*) Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 

über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (ABl. L 197 vom 24.7.2012, S. 38)." 

10. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 9 

Abfallvermeidung 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, um die Entstehung von Abfällen zu 

vermeiden. Die Maßnahmen zielen mindestens darauf ab, 

a) nachhaltige Produktions- und Konsummodelle zu fördern und zu 

unterstützen; 

b)  das Design, die Herstellung und die Verwendung von Produkten zu fördern, 

die ressourceneffizient, langlebig (auch in Bezug auf ihre Lebensdauer, und 

auf den Ausschluss geplanter Obsoleszenz), reparierbar, wiederverwendbar 

oder aktualisierbar sind; 
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c) Produkte, die kritische ▌Rohstoffe enthalten, ▌gezielt ausfindig zu machen, 

um zu verhindern, dass diese Materialien zu Abfall werden; 

d) die Wiederverwendung von Produkten und die Schaffung von Systemen zur 

Förderung von Aktivitäten zur Reparatur und der Wiederverwendung, 

insbesondere von Elektro- und Elektronikgeräten, Textilien und Möbeln , 

Verpackungs- sowie Baumaterialien und -produkten, zu unterstützen; 

e) in angemessener Weise und unbeschadet der Rechte des geistigen Eigentums 

die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, Bedienungsanleitungen, technischen 

Informationen oder anderen Mitteln und Geräten sowie Software zu fördern, 

die es ermöglichen, Produkte ohne Beeinträchtigung ihrer Qualität und 

Sicherheit zu reparieren und wiederzuverwenden; 

f) die Abfallerzeugung bei Prozessen im Zusammenhang mit der industriellen 

Produktion, der Gewinnung von Mineralen, der Herstellung, Bau- und 

Abbruchtätigkeiten unter Berücksichtigung der besten verfügbaren Techniken 

zu verringern; 
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g) die Verschwendung von Lebensmitteln in der Primärerzeugung, Verarbeitung 

und Herstellung, im Einzelhandel und anderen Formen des Vertriebs von 

Lebensmitteln, in Gaststätten und Verpflegungsdienstleistungen sowie in 

privaten Haushalten zu verringern, um zu dem Ziel der Vereinten Nationen für 

nachhaltige Entwicklung beizutragen, bis 2030 die weltweit auf Ebene des 

Einzelhandels und auf Verbraucherebene pro Kopf anfallenden  

Lebensmittelabfälle zu halbieren und die Verluste von Lebensmitteln entlang 

der Produktions- und Lieferkette zu reduzieren; 

h) Lebensmittelspenden und andere Formen der Umverteilung von 

Lebensmitteln für den menschlichen Verzehr zu fördern, damit der Gebrauch 

durch den Menschen Vorrang gegenüber dem Einsatz als Tierfutter und der 

Verarbeitung zu Non-food-Erzeugnissen hat; 

i) unbeschadet der harmonisierten Rechtsvorschriften, die auf Unionsebene für 

die betreffenden Materialien und Produkte gelten, die Senkung Gehalts an 

gefährlichen Stoffen in Materialien und Produkten zu fördern sowie 

sicherzustellen, dass der Lieferant eines Erzeugnisses im Sinne von Artikel 3 

Nummer 33 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 

Parlaments und des Rates* der Europäischen Chemikalienagentur ab dem … 

[Datum 30 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie] die Informationen gemäß Artikel 33 Absatz 1 der 

vorstehend genannten Verordnung zur Verfügung stellt;  
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j) die Entstehung von Abfällen zu reduzieren, insbesondere von Abfällen, die 

sich nicht für die Vorbereitung zur Wiederverwendung oder für das Recycling 

eignen; 

k) die Produkte zu ermitteln, die Hauptquellen der Vermüllung insbesondere 

der Natur und der Meeresumwelt sind, und zur Vermeidung und Reduzierung 

des durch diese Produkte verursachten Müllaufkommens geeignete 

Maßnahmen zu treffen; wenn Mitgliedstaaten beschließen, diese 

Verpflichtung durch Marktbeschränkungen umzusetzen, müssen sie 

sicherstellen, dass die Beschränkungen angemessen und diskriminierungsfrei 

sind; 

l) auf die Beendigung der Entstehung von Meeresmüll abzuzielen, als Beitrag 

zu dem Ziel der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, jegliche 

Formen der Meeresverschmutzung zu vermeiden und deutlich zu reduzieren 

sowie 

m) Informationskampagnen zu entwickeln und zu unterstützen, in deren 

Rahmen für Abfallvermeidung und Vermüllung sensibilisiert wird. 
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(2) Die Europäische Chemikalienagentur richtet bis zum … [18 Monate nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] eine Datenbank für die ihr im 

Einklang mit Absatz 1 Buchstabe i zu übermittelnden Daten ein und pflegt sie. Die 

Europäische Chemikalienagentur gewährt den Abfallbehandlungseinrichtungen 

Zugang zu dieser Datenbank. Außerdem gewährt sie auf Anfrage auch 

Verbrauchern Zugang zu der Datenbank. 

(3) Die Mitgliedstaaten überwachen und bewerten die Durchführung der Maßnahmen 

zur Abfallvermeidung. Zu diesem Zweck verwenden sie geeignete qualitative und 

quantitative Indikatoren und Zielvorgaben, insbesondere in Bezug auf die erzeugte 

Abfallmenge.  

(4) Die Mitgliedstaaten überwachen und bewerten die Durchführung ihrer 

Maßnahmen zur Wiederverwendung, indem sie den Umfang der 

Wiederverwendung auf der Grundlage der mit dem Durchführungsrechtsakt 

gemäß Absatz 7 festgelegten gemeinsamen Methode messen, und zwar ab dem 

ersten vollen Kalenderjahr nach Annahme des genannten 

Durchführungsrechtsakts.
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(5) Die Mitgliedstaaten überwachen und bewerten die Durchführung ihrer Maßnahmen 

zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen, indem sie den Umfang der Abfälle von 

Lebensmitteln auf der Grundlage der gemäß dem delegierten Rechtsakt gemäß 

Absatz 8 festgelegten Methode messen, und zwar ab dem ersten vollen 

Kalenderjahr nach Annahme des genannten delegierten Rechtsakts.  

(6) Die Kommission prüft bis zum 31. Dezember 2023 die von den Mitgliedstaaten 

gemäß Artikel 37 Absatz 3 zur Verfügung gestellten Daten zu Lebensmittelabfällen, 

um festzustellen, ob auf der Grundlage der von Mitgliedstaaten im Einklang mit 

der gemeinsamen Methode nach Absatz 8 des vorliegenden Artikels übermittelten 

Daten für das Jahr 2030 unionsweit geltende Zielvorgaben für die Verringerung von 

Lebensmittelabfällen aufgestellt werden können. Zu diesem Zweck legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, der 

gegebenenfalls von einem Gesetzgebungsvorschlag begleitet wird. 

(7) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte ▌, um Indikatoren zur Messung der 

allgemeinen Fortschritte bei der Umsetzung der Maßnahmen zur Abfallvermeidung 

festzulegen, und sie erlässt bis zum 31. März 2019 einen Durchführungsrechtsakt 

zur Festlegung einer gemeinsamen Methode für die Messung des Umfangs der 

Wiederverwendung von Produkten. ▌Diese Durchführungsrechtsakte werden nach 

dem Prüfverfahren gemäß Artikel 39 Absatz 2 ▌erlassen. 
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(8) Die Kommission erlässt bis zum 31. März 2019 auf der Grundlage des Ergebnisses 

der Arbeit der EU-Plattform zu Lebensmittelverlusten und -verschwendung einen 

delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 38a, um diese Richtlinie durch die Festlegung 

einer gemeinsamen Methode und von Mindestqualitätsanforderungen für die 

einheitliche Messung des Umfangs der Lebensmittelabfälle zu ergänzen.  

(9) Die Kommission prüft bis zum 31. Dezember 2024 die von den Mitgliedstaaten im 

Einklang mit Artikel 37 Absatz 3 zur Verfügung gestellten Daten zur 

Wiederverwendung, um festzustellen, ob Maßnahmen zur Förderung der 

Wiederverwendung von Produkten ergriffen werden können, darunter auch die 

Festlegung von quantitativen Zielvorgaben. Die Kommission prüft darüber hinaus, 

ob andere Maßnahmen zur Abfallvermeidung ergriffen werden können, wie die 

Festlegung von Zielvorgaben für die Verringerung der Abfälle. Zu diesem Zweck 

legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, 

der gegebenenfalls von einem Gesetzgebungsvorschlag begleitet wird. 

▌ 

_____________________ 

* Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 

chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, 

zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 

Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der 

Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 

93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1).“ 
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11. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 10 

Verwertung 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass Abfälle im Einklang mit Artikel 4 und 13 zur Wiederverwendung vorbereitet, 

recycelt oder sonstig verwertet werden. 

(2) Falls dies zur Einhaltung von Absatz 1 und zur Erleichterung oder Verbesserung der 

Vorbereitung zur Wiederverwendung, des Recyclings oder anderer 

Verwertungsverfahren erforderlich ist, werden Abfälle getrennt gesammelt und 

nicht mit anderen Abfällen oder anderen Materialien mit andersartigen 

Eigenschaften vermischt. 

(3) Die Mitgliedstaaten können Abweichungen von Absatz 2 gestatten, wenn 

mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:  

a) Die gemeinsame Sammlung bestimmter Abfallarten beeinträchtigt nicht ihre 

Möglichkeit, im Einklang mit Artikel 4 zur Wiederverwendung vorbereitet, 

recycelt oder sonstig verwertet zu werden, und die Qualität des Outputs 

dieser Verfahren ist mit der Qualität des Outputs bei getrennter Sammlung 

vergleichbar. 
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b) Die getrennte Sammlung führt unter Berücksichtigung der 

Gesamtauswirkungen auf die Umwelt, die mit der Bewirtschaftung der 

entsprechenden Abfallströme verbunden sind, nicht zum bestmöglichen 

Ergebnis unter dem Aspekt des Umweltschutzes. 

c) Die getrennte Sammlung ist unter Berücksichtigung der bewährten 

Verfahren der Abfallsammlung technisch nicht möglich. 

d) Die getrennte Sammlung würde unverhältnismäßig hohe wirtschaftliche 

Kosten mit sich bringen unter Berücksichtigung der Kosten im 

Zusammenhang mit den nachteiligen Auswirkungen der Sammlung und 

Behandlung gemischter Abfälle auf die Umwelt und die Gesundheit, der 

Möglichkeit für Effizienzverbesserungen der Abfallsammlung und 

-behandlung, der Einnahmen aus dem Verkauf von Sekundärrohstoffen 

sowie der Anwendung des Verursacherprinzips und der erweiterten 

Herstellerverantwortung. 

Die Mitgliedstaaten prüfen Ausnahmeregelungen gemäß diesem Absatz 

regelmäßig und tragen dabei den bewährten Verfahren der getrennten 

Abfallsammlung und anderen Entwicklungen der Abfallbewirtschaftung Rechnung. 
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(4) Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Abfälle, 

die gemäß Artikel 11 Absatz 1 und Artikel 22 für die Vorbereitung zur 

Wiederverwendung oder das Recycling getrennt gesammelt wurden, nicht 

verbrannt werden, es sei denn, es handelt sich um Abfälle, die bei der 

anschließenden Behandlung der getrennt gesammelten Abfälle entstehen 

und für die die Verbrennung gemäß Artikel 4 für den Umweltschutz zum 

bestmöglichen Ergebnis führt. 

(5) Falls dies zur Einhaltung von Absatz 1 des vorliegenden Artikels und zur 

Erleichterung oder Verbesserung der Verwertung erforderlich ist, treffen die 

Mitgliedstaaten die notwendigen Maßnahmen, um vor oder während der 

Verwertung gefährliche Stoffe, Gemische oder Bestandteile aus gefährlichen 

Abfällen zu entfernen um sie anschließend im Einklang mit Artikel 4 und 13 

zu behandeln. 

(6) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission bis zum 31. Dezember 2021 einen 

Bericht über die Umsetzung dieses Artikels in Bezug auf Siedlungs- und 

Bioabfälle vor und geben darin auch an, für welche Materialien und ihn 

welchen geografischen Gebieten eine getrennte Sammlung erfolgt und 

welche Ausnahmeregelungen gemäß Absatz 3 bestehen.“ 

www.parlament.gv.at



 

 81 

12. Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

a) Der Titel erhält folgende Fassung: 

„Vorbereitung zur Wiederverwendung und Recycling“ 

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen ▌Maßnahmen zur Förderung der Vorbereitung zur 

Wiederverwendung, insbesondere durch Förderung der Errichtung und 

Unterstützung von Netzwerken für die Vorbereitung zur Wiederverwendung und 

die Reparatur, durch Erleichterung – sofern dies mit einer ordnungsgemäßen 

Abfallbewirtschaftung vereinbar ist – des Zugangs solcher Netzwerke zu 

Abfällen, die sich bei Sammelsystemen oder bei Sammelstellen befinden und die 

zur Wiederverwendung vorbereitet werden können, von diesen Systemen oder 

Stellen aber nicht für die Vorbereitung zur Wiederverwendung bestimmt sind, 

sowie durch Förderung des Einsatzes von wirtschaftlichen Instrumenten, 

Beschaffungskriterien, quantitativen Zielen oder durch andere Maßnahmen. 

Die Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen zur Förderung eines qualitativ 

hochwertigen Recyclings; hierzu führen sie vorbehaltlich des Artikels 10 

Absätze 2 und 3 die getrennte Sammlung von Abfällen ein ▌. 

Vorbehaltlich des Artikels 10 Absätze 2 und 3 führen die Mitgliedstaaten die 

getrennte Sammlung von zumindest Papier, Metall, Kunststoffen und Glas 

sowie, bis zum 1. Januar 2025, von Textilien ein. 

▌ 
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Die Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen zur Förderung des selektiven Abbruchs, 

damit gefährliche Stoffe entfernt und sicher gehandhabt werden können sowie 

die Wiederverwendung und das hochwertige Recycling durch die selektive 

Entfernung der Materialien gefördert wird, und zur Einrichtung von 

Sortiersystemen für Bau- und Abbruchabfälle ▌mindestens für Holz, mineralische 

Fraktionen (Beton, Back-und Ziegelstein, Fliesen, Keramik und Steine), Metall, 

Glas, Kunststoffe und Gips.“ 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung: 

„(2) Zur Erfüllung der Ziele dieser Richtlinie und im Interesse der 

Entwicklung zu einer europäischen Kreislaufwirtschaft mit einem 

hohen Maß an Ressourceneffizienz ergreifen die Mitgliedstaaten die 

zur Erreichung der folgenden Zielvorgaben nötigen Maßnahmen:“  
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ii) Folgende Buchstaben werden angefügt: 

„c) bis 2025 werden die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das 

Recycling von Siedlungsabfällen auf mindestens 55 Gewichtsprozent 

erhöht; 

d) bis 2030 werden die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das 

Recycling von Siedlungsabfällen auf mindestens 60 Gewichtsprozent 

erhöht; 

e) bis 2035 werden die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das 

Recycling von Siedlungsabfällen auf mindestens 65 Gewichtsprozent 

erhöht.“  

d) Die Absätze 3, 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

„(3) Ein Mitgliedstaat kann die Fristen für die Erreichung der Zielvorgaben gemäß 

Absatz 2 Buchstaben c, d und e um bis zu fünf Jahre verlängern, sofern dieser 

Mitgliedstaat 

a) den im gemeinsamen Fragebogen von OECD und Eurostat zur 

Verfügung gestellten Daten zufolge weniger als 20 % seines im Jahr 

2013 erzeugten Siedlungsabfalls zur Wiederverwendung vorbereitet 

und recycelt oder mehr als 60 % seines Siedlungsabfalls auf Deponien 

abgelagert hat, und 
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b) der Kommission mindestens 24 Monate vor Ablauf der jeweiligen Frist 

gemäß Absatz 2 Buchstabe c, d oder e seine Absicht mitgeteilt hat, die 

entsprechende Frist zu verlängern, und einen Umsetzungsplan gemäß 

Anhang IVb vorlegt.  

(4) Innerhalb von drei Monaten ab dem Eingang des im Einklang mit Absatz 3 

Buchstabe b vorgelegten Umsetzungsplans kann die Kommission einen 

Mitgliedstaat auffordern, den Umsetzungsplan zu überarbeiten, falls sie der 

Ansicht ist, dass der Plan nicht den Anforderungen nach Anhang IVb 

entspricht. Der betreffende Mitgliedstaat legt innerhalb von drei Monaten 

ab Eingang der Aufforderung der Kommission einen überarbeiteten Plan vor.  

(5) Im Falle einer Verlängerung der Frist für die Erreichung der Zielvorgaben 

gemäß Absatz 3 trifft der betreffende Mitgliedstaat die erforderlichen 

Maßnahmen, um die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling 

von Siedlungsabfällen wie folgt zu erhöhen: 

a) bis 2025 auf mindestens 50 %, falls die Frist für die Erreichung der 

Zielvorgabe nach Absatz 2 Buchstabe c verlängert wird, 

b) bis 2030 auf mindestens 55 %, falls die Frist für die Erreichung der 

Zielvorgabe nach Absatz 2 Buchstabe d verlängert wird, 

c) bis 2035 auf mindestens 60 %, falls die Frist für die Erreichung der 

Zielvorgabe nach Absatz 2 Buchstabe e verlängert wird.“ 

▌ 
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e) Die folgenden Absätze werden angefügt: 

„(6) Bis ▌zum 31. Dezember 2024 zieht die Kommission ▌die Festlegung von 

Zielvorgaben für die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling 

für Bau- und Abbruchabfälle und ihre materialspezifischen Fraktionen, 

Textilabfälle, Gewerbeabfälle, nicht gefährliche Industrieabfälle und weitere 

Abfallströme sowie die Festlegung von Zielvorgaben für die Vorbereitung zur 

Wiederverwendung für Siedlungsabfälle und von Zielvorgaben für das 

Recycling für biologische Siedlungsabfälle  in Betracht.  Zu diesem Zweck legt 

die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, 

der gegebenenfalls von einem Gesetzgebungsvorschlag begleitet wird. 

(7) Bis zum 31. Dezember 2028 überprüft die Kommission die Zielvorgabe gemäß 

Absatz 2 Buchstabe e. Zu diesem Zwecklegt die Kommission dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, der gegebenenfalls 

von einem Gesetzgebungsvorschlag begleitet wird. 

Die Kommission überprüft die Technologie für die gemeinsame Verarbeitung, 

die die Einbeziehung von mineralischen Stoffen aus der Mitverbrennung von 

Siedlungsabfällen ermöglicht. Wenn im Rahmen dieser Überprüfung ein 

zuverlässiges Verfahren gefunden wird, prüft die Kommission, ob solche 

Minerale auf die Recyclingziele angerechnet werden können.“ 
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13. Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

„Artikel 11a 

Bestimmungen für die Berechnung der Erreichung der Zielvorgaben  

(1) Für die Zwecke der Berechnung, ob die Zielvorgaben gemäß Artikel 11 Absatz 2 

Buchstaben c, d und e sowie Artikel 11 Absatz 3 erreicht wurden, 

-a) berechnen die Mitgliedstaaten das Gewicht der in einem gegebenen 

Kalenderjahr erzeugten und zur Wiederverwendung vorbereiteten oder 

recycelten Siedlungsabfälle, 

b) wird als Gewicht der zur Wiederverwendung vorbereiteten Siedlungsabfälle 

das Gewicht der Produkte und Produktbestandteile herangezogen, die zu 

Siedlungsabfällen geworden sind und alle erforderlichen Prüf-, Reinigungs- 

und Reparaturvorgänge durchlaufen haben, die eine Wiederverwendung 

ohne weitere Sortierung oder Vorbehandlung ermöglichen, 
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c) wird als Gewicht der recycelten Siedlungsabfälle das Gewicht der Abfälle 

herangezogen, die dem Recyclingverfahren unterworfen werden, durch das 

Abfallmaterialien tatsächlich zu Produkten, Materialien oder Stoffen 

weiterverarbeitet werden, nachdem sie alle erforderlichen Prüf-, Sortier- und 

sonstige vorbereitende Verfahren durchlaufen haben, die dazu dienen, 

Abfallmaterialien zu entfernen, die anschließend nicht weiterverarbeitet 

werden, und für ein hochwertiges Recycling zu sorgen,.  

▌ 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe c wird das Gewicht der recycelten 

Siedlungsabfälle bestimmt, wenn die Abfälle dem Recyclingverfahren zugeführt 

werden. 

Abweichend von Unterabsatz 1 kann das Gewicht der recycelten Siedlungsabfälle 

anhand des Outputs eines Abfallsortierverfahrens bestimmt werden, sofern 

a) dieser Output anschließend recycelt wird, 

b) das Gewicht der Materialien und Stoffe, die im Rahmen weiterer Verfahren 

vor dem Recycling entfernt und anschließend nicht recycelt werden, nicht für 

das Gewicht der als recycelt gemeldeten Abfälle berücksichtigt werden. 
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(3) Die Mitgliedstaaten errichten ein wirksames System für die Qualitätskontrolle und 

Rückverfolgbarkeit von Siedlungsabfällen, um die Einhaltung der Bedingungen 

gemäß Absatz 1 Buchstabe c dieses Artikels und Absatz 2 dieses Artikels 

sicherzustellen. Zur Sicherstellung der Zuverlässigkeit und Genauigkeit der über 

recycelte Abfälle erhobenen Daten kann das System ▌gemäß Artikel 35 Absatz 4 

eingerichtete elektronische Register, technische Spezifikationen für die 

Qualitätsanforderungen für getrennte Abfälle oder durchschnittliche Verlustquoten 

für sortierte Abfälle für die einzelnen Abfallarten bzw. Verfahren der 

Abfallbewirtschaftung umfassen ▌. Die durchschnittlichen Verlustquoten werden 

nur in Fällen verwendet, in denen auf keinem anderen Wege zuverlässige Daten 

erhalten werden können, und anhand der Berechnungsmethode berechnet, die in 

dem gemäß Absatz 10 dieses Artikels erlassenen delegierten Rechtsakt festgelegt 

ist. 

(4) Für die Zwecke der Berechnung, ob die Zielvorgaben nach Absatz 11 Absatz 2 

Buchstaben c, d und e sowie Artikel 11 Absatz 3 erreicht wurden, können biologisch 

abbaubare Siedlungsabfälle, die aerob oder anaerob behandelt werden, als 

recycelte Abfälle angerechnet werden, wenn durch diese Behandlung Kompost, 

Gärrückstände oder ein anderer Output mit einem im Verhältnis zu dem Input 

vergleichbaren Recyclinganteil erzeugt werden, die als recycelte Produkte, 

Materialien oder Stoffe verwendet werden. Wenn der Output auf Flächen 

aufgebracht wird, können ihn die Mitgliedstaaten als recyceltes Material 

anrechnen, wenn diese Verwendung Vorteile für die Landwirtschaft oder eine 

Verbesserung des Umweltzustands bewirkt. 

Ab dem 1. Januar 2027 können Mitgliedstaaten biologische Siedlungsabfälle, die 

aerob oder anaerob behandelt werden, als recycelte Abfälle anrechnen, wenn sie 

im Einklang mit Artikel 22 getrennt gesammelt oder an der Anfallstelle getrennt 

wurden. 
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(5) Für die Zwecke der Berechnung, ob die Zielvorgaben nach Artikel 11 Absatz 2 

Buchstaben c, d und e sowie Artikel 11 Absatz 3 erreicht wurden, können Abfälle, 

die aufgrund einer Vorbereitung für die Weiterverarbeitung nicht mehr als Abfälle 

anzusehen sind, nur dann als recycelte Abfälle angerechnet werden, wenn diese 

Materialien für eine anschließende Weiterverarbeitung in Produkte, Materialien 

oder Stoffe bestimmt sind, die für den ursprünglichen oder einen anderen Zweck 

verwendet werden. Materialien, die das Ende der Abfalleigenschaft erreicht haben 

und als Brennstoffe oder anderes Mittel der Energieerzeugung verwendet, 

verbrannt, verfüllt oder auf Deponien abgelagert werden sollen, werden jedoch 

nicht für die Erreichung der Recyclingziele angerechnet. 

(6) Für die Zwecke der Berechnung, ob die Zielvorgaben gemäß Artikel 11 Absatz 2 

Buchstaben c, d und e sowie Artikel 11 Absatz 3 erreicht wurden, können die 

Mitgliedstaaten das ▌Recycling von Metallen ▌berücksichtigen, die im Anschluss an 

die Verbrennung von Siedlungsabfällen von den Verbrennungsrückständen 

getrennt wurden, sofern die recycelten Metalle bestimmten Qualitätsanforderungen 

entsprechen, die in dem gemäß Absatz 9 dieses Artikels erlassenen 

Durchführungsrechtsakt festgelegt wurden.  

▌ 

(7) Abfälle, die in einen anderen Mitgliedstaat verbracht werden, um in diesem anderen 

Mitgliedstaat zur Wiederverwendung vorbereitet, recycelt oder verfüllt zu werden, 

können nur für die Erreichung der Zielvorgaben gemäß Artikel 11 Absätze 2 und 3 

durch den Mitgliedstaat, in dem die Abfälle gesammelt wurden, angerechnet 

werden.  
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(8) Abfälle, die zur Vorbereitung zur Wiederverwendung oder zum Recycling aus der 

Union ausgeführt werden, werden im Hinblick auf die Erreichung der Zielvorgaben 

gemäß Artikel 11 Absätze 2 und 3 dieser Richtlinie durch den Mitgliedstaat, in dem 

sie gesammelt wurden, nur dann angerechnet, wenn die Anforderungen von 

Absatz 3 dieses Artikels erfüllt sind und wenn der Ausführer im Einklang mit der 

Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 nachweisen kann, dass die Verbringung der Abfälle 

den Anforderungen der genannten Verordnung entspricht und die Behandlung der 

Abfälle außerhalb der Union unter Bedingungen erfolgte, die den Anforderungen des 

einschlägigen Umweltrechts der Union weitgehend entsprechen. 

(9) Um einheitliche Bedingungen für die Anwendung dieses Artikels sicherzustellen, 

erlässt die Kommission bis zum 31. März 2019 Durchführungsrechtsakte, mit denen 

Vorschriften für die Berechnung, die Prüfung und die Übermittlung von Daten 

festgelegt werden, vor allem mit Blick auf Folgendes: 

a) eine gemeinsame Methode für die Berechnung des Gewichts der Metalle, die 

im Einklang mit Absatz 6 recycelt wurden, sowie die Qualitätskriterien für die 

recycelten Metalle, und 

b) Bioabfälle, die an der Anfallstelle getrennt und recycelt wurden.  

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 39 

Absatz 2 erlassen.  
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(10) Die Kommission erlässt bis zum 31. März 2019 einen delegierten Rechtsakt gemäß 

Artikel 38a, um diese Richtlinie durch die Festlegung von Vorschriften für die 

Berechnung, die Prüfung und die Übermittlung des Gewichts von Materialien oder 

Stoffen, die nach einem Sortierprozess entfernt und anschließend nicht recycelt 

werden, auf der Grundlage der durchschnittlichen Verlustquote für sortierte Abfälle 

zu ergänzen. 

Artikel 11b 

Frühwarnbericht 

(1) Die Kommission erstellt in Zusammenarbeit mit der Europäischen Umweltagentur 

spätestens drei Jahre vor Ablauf der in Artikel 11 Absatz 2 Buchstaben c, d und e 

sowie Artikel 11 Absatz 3 genannten Fristen Berichte über die Fortschritte bei der 

Erreichung der in diesen Bestimmungen festgesetzten Zielvorgaben. 

(2) Die Berichte nach Absatz 1 enthalten Folgendes: 

a) eine Schätzung, inwieweit die einzelnen Mitgliedstaaten die Zielvorgaben 

erreicht haben, 

b) eine Liste der Mitgliedstaaten, bei denen die Gefahr besteht, dass sie diese 

Zielvorgaben nicht innerhalb der jeweiligen Fristen erreichen werden, sowie 

geeignete Empfehlungen für die betreffenden Mitgliedstaaten, 

c) Beispiele bewährter Verfahren, die in der gesamten Union Anwendung 

finden, die eine Orientierungshilfe für Fortschritte bei der Erreichung der 

Zielvorgaben bieten könnten.“ 
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14. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 12 

Beseitigung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Abfälle, die nicht gemäß Artikel 10 Absatz 1 

verwertet werden, Verfahren der unbedenklichen Beseitigung unterzogen werden, 

die den Bestimmungen des Artikels 13 zum Schutz der menschlichen Gesundheit 

und der Umwelt genügen. 

(2) Die Kommission bewertet die in Anhang I aufgeführten Beseitigungsverfahren bis 

zum 31. Dezember 2024, vor allem im Zusammenhang mit Artikel 13, und legt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, , der gegebenenfalls von 

einem Gesetzgebungsvorschlag begleitet wird, in dem Vorschriften und 

möglicherweise Beschränkungen für die Beseitigungsverfahren festgelegt werden 

und eine Zielvorgabe für die Verringerung der Beseitigung in Betracht gezogen 

wird, damit eine umweltgerechte Abfallbewirtschaftung sichergestellt ist.“ 
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15. Artikel 14 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 14 

Kosten 

(1) Gemäß dem Verursacherprinzip sind die Kosten der Abfallbewirtschaftung 

einschließlich der notwendigen Infrastruktur und deren Betrieb von dem 

Abfallersterzeuger oder von dem derzeitigen Abfallbesitzer oder den früheren 

Abfallbesitzern zu tragen. 

(2) Unbeschadet der Artikel 8 und 8a können die Mitgliedstaaten beschließen, dass die 

Kosten der Abfallbewirtschaftung teilweise oder vollständig von dem Hersteller des 

Erzeugnisses, dem der Abfall entstammt, zu tragen sind, und dass die Vertreiber 

eines derartigen Erzeugnisses sich an diesen Kosten beteiligen.“ 
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16. Artikel 18 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Wurden gefährliche Abfälle entgegen diesem Artikel rechtswidrig vermischt, 

stellen die Mitgliedstaaten unbeschadet des Artikels 36 sicher, dass eine Trennung 

erfolgt, sofern dies technisch möglich und notwendig ist, um die Bestimmungen 

von Artikel 13 zu erfüllen. 

Wenn keine Trennung gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes erforderlich ist, stellen 

die Mitgliedstaaten sicher, dass die gemischten Abfälle in einer Anlage behandelt 

werden, die über eine Genehmigung gemäß Artikel 23 für die Behandlung 

derartiger Gemische verfügt.“ 

17. Artikel 20 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 20 

Gefährliche Abfälle aus Haushaltungen 

(1) Die Mitgliedstaaten richten bis zum 1. Januar 2025 eine getrennte Abfallsammlung 

für in Haushalten anfallende gefährliche Abfallfraktionen ein, um sicherzustellen, 

dass diese im Einklang mit Artikel 4 und 13 behandelt werden und andere 

Siedlungsabfallströme nicht kontaminieren. 

(2) Die Artikel 17, 18, 19 und 35 gelten nicht für gemischte Abfälle aus Haushaltungen. 

(3) Die Artikel 19 und 35 gelten für einzelne Fraktionen gefährlicher Abfälle aus 

Haushaltungen erst, wenn sie von einer Einrichtung oder einem Unternehmen zur 

Sammlung, Beseitigung oder Verwertung entgegengenommen werden, die bzw. 

das eine Genehmigung oder eine Registrierung nach Artikel 23 oder 26 erhalten 

hat. 

(4) Die Kommission erstellt bis zum ... [18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Änderungsrichtlinie] Leitlinien, um die Mitgliedstaaten bei der getrennten 

Sammlung gefährlicher Abfallfraktionen, die in Haushalten anfallen, zu 

unterstützen und dies zu fördern.“ 
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18. Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstaben a, b und c erhalten folgende Fassung: 

„a) Altöl getrennt gesammelt wird, außer wenn eine getrennte Sammlung unter 

Berücksichtigung der bewährten Verfahren technisch nicht möglich ist, 

b) Altöl gemäß Artikel 4 und 13 behandelt wird, wobei der Aufbereitung oder 

alternativ anderen Recyclingverfahren Vorrang eingeräumt wird, die für den 

Umweltschutz zu einem gleichwertigen oder besseren Ergebnis führen als die 

Aufbereitung, 

c) Altöle mit unterschiedlichen Eigenschaften nicht vermischt werden und 

Altöle nicht mit anderen Abfallarten oder Stoffen vermischt werden, wenn 

diese Vermischung ihre Aufbereitung oder andere Recyclingverfahren 

behindert, die für den Umweltschutz zu einem gleichwertigen oder besseren 

Ergebnis führen als die Aufbereitung.“ 

b) Folgender Absatz wird angefügt: 

„(4) Die Kommission prüft bis zum 31. Dezember 2022 die von den 

Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 37 Absatz 4 zur Verfügung gestellten 

Daten zu Altöl, um festzustellen, ob Maßnahmen zur Behandlung von Altöl 

getroffen werden können, darunter auch die Festlegung von quantitativen 

Zielvorgaben für die Aufbereitung von Altöl und alle anderen Maßnahmen 

zur Förderung der Aufbereitung von Altöl. Zu diesem Zweck legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, 

der gegebenenfalls von einem Gesetzgebungsvorschlag begleitet wird.“ 
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19. Artikel 22 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 22 

Bioabfall 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen  dafür, dass bis zum 31. Dezember 2023 und 

vorbehaltlich des Artikels 10 Absätze 2 und 3 Bioabfall entweder an der Anfallstelle 

getrennt und recycelt oder getrennt gesammelt und nicht mit anderen Abfallarten 

vermischt wird.  

Die Mitgliedstaaten können es gestatten, dass Abfälle mit ähnlichen Eigenschaften 

hinsichtlich der biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit, die den 

einschlägigen europäischen oder jedweden gleichwertigen nationalen Normen für 

kompostierbare und biologisch abbaubare Verpackungen entsprechen, gemeinsam 

mit Bioabfällen gesammelt werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen ▌im Einklang mit den Artikeln 4 und 13 Maßnahmen, um: 

a) das Recycling, einschließlich Kompostierung und Vergärung von Bioabfällen so 

zu fördern, dass ein hohes Maß an Umweltschutz gegeben ist und der Output 

den entsprechenden hohen Qualitätsstandards genügt, 

b) die Eigenkompostierung zu fördern, 

c) die Verwendung von ▌ aus Bioabfällen hergestellten Materialien zu fördern. 
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(3) Die Kommission beauftragt die europäischen Normungsgremien bis zum 

31. Dezember 2018, auf der Grundlage der besten verfügbaren Verfahren 

europäische Normen für Bioabfälle, die biologischen Recyclingverfahren 

zugeführt werden, für Kompost und für Gärrückstände zu erarbeiten.“ 

▌ 

20. Artikel 27 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 38a delegierte Rechtsakte, um diese 

Richtlinie durch die Festlegung der technischen Mindestkriterien für 

Behandlungstätigkeiten, für die eine Genehmigung nach Artikel 23 

erforderlich ist, darunter auch die Abfallsortierung und das Recycling, zu 

ergänzen, wenn sich erweist, dass durch diese Mindestkriterien Vorteile für 

den Schutz der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt entstehen 

würden.“ 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 38a delegierte Rechtsakte, um diese 

Richtlinie durch die Festlegung der Mindestkriterien für Tätigkeiten, für die 

eine Registrierung auf der Grundlage von Artikel 26 Buchstaben a und b 

erforderlich ist, zu ergänzen, wenn sich erweist, dass durch diese 

Mindestkriterien Vorteile für den Schutz der menschlichen Gesundheit oder 

der Umwelt entstehen würden oder Störungen des Binnenmarkts vermieden 

werden können.“ 
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21. Artikel 28 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe b und c erhalten folgende Fassung: 

„b) bestehende ▌bedeutende Beseitigungs- und Verwertungsanlagen, 

einschließlich spezieller Vorkehrungen für Altöl, gefährliche Abfälle, 

Abfälle, die erhebliche Mengen kritischer Rohstoffe enthalten, ▌oder 

Abfallströme, für die spezielle Rechtsvorschriften der Union gelten; 

c) Beurteilung der Notwendigkeit der Stilllegung bestehender 

Abfallanlagen und zusätzlicher Infrastrukturen von Abfallanlagen 

gemäß Artikel 16. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Investitionen und anderen 

Finanzmittel, auch für die lokalen Behörden, bewertet werden, die für 

die im Einklang mit Buchstabe c ermittelten notwendigen Maßnahmen 

benötigt werden. Diese Bewertung wird in die entsprechenden 

Abfallbewirtschaftungspläne oder anderen für das gesamte 

Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats geltenden 

strategischen Dokumente aufgenommen.“ 

ii) Folgende Buchstaben werden eingefügt: 

„ca) Informationen zu den Maßnahmen für die Erreichung der in Artikel 5 

Absatz 3a der Richtlinie 1999/31/EG oder in anderen für das gesamte 

Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats geltenden 

strategischen Dokumenten festgelegten Zielvorgaben; 

cb) Beurteilung der bestehenden Abfallsammelsysteme, einschließlich der 

Materialien, die getrennt gesammelt werden, der geografischen 

Gebiete, in denen die getrennte Sammlung erfolgt, und der 

Maßnahmen zur Verbesserung der getrennten Sammlung, aller im 

Einklang mit Artikel 10 Absatz 3 gewährten Ausnahmen und der 

Notwendigkeit neuer Sammelsysteme." 
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iii) Folgende Buchstaben werden angefügt: 

„f) Maßnahmen zur Bekämpfung und Verhinderung jeglicher Form von 

Vermüllung sowie zur Säuberung von Abfällen jeder Art; 

g) geeignete qualitative und quantitative Indikatoren und Zielvorgaben, 

auch in Bezug auf die Menge des anfallenden Abfalls und seine 

Behandlung und auf die Siedlungsabfälle, die beseitigt oder 

energetisch verwertet werden.“ 
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b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Abfallbewirtschaftungspläne müssen den in Artikel 14 der Richtlinie 94/62/EG 

formulierten Anforderungen an die Abfallplanung, den Zielvorgaben gemäß 

Artikel 11 Absätze 2 und 3 der vorliegenden Richtlinie sowie den Anforderungen 

nach Artikel 5 der Richtlinie 1999/31/EG und für die Zwecke der Vermeidung von 

Vermüllung den Anforderungen gemäß Artikel 13 der Richtlinie 2008/56/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates(*) und gemäß Artikel 11 der Richtlinie 

2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates(**) genügen. 

_______________ 

(*) Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Juni 2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 

Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-

Rahmenrichtlinie)(ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19). 

(**) Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen 

der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 

22.12.2000, S. 1)." 
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22. Artikel 29 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 ▌erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen Abfallvermeidungsprogramme auf, in denen 

mindestens die Abfallvermeidungsmaßnahmen gemäß Artikel 9 Absatz 1 und im 

Einklang mit den Artikeln 1 und 4 vorgesehen sind.  

Die Programme werden gegebenenfalls entweder in die von Artikel 28 

vorgeschriebenen Abfallbewirtschaftungspläne oder in andere umweltpolitische 

Programme aufgenommen oder als gesonderte Programme durchgeführt. Wird 

ein solches Programm in den Abfallbewirtschaftungsplan oder diese anderen 

Programme aufgenommen, sind die Abfallvermeidungsziele und -maßnahmen 

eindeutig anzugeben.“ 

b) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(2) Bei der Aufstellung solcher Programme beschreiben die Mitgliedstaaten 

sofern relevant den Beitrag, den die in Anhang IVa aufgeführten Instrumente 

und Maßnahmen zur Abfallvermeidung leisten, und bewerten die 

Zweckmäßigkeit der in Anhang IV angegebenen Beispielsmaßnahmen oder 

anderer geeigneter Maßnahmen. Im Rahmen der Programme werden auch 

bestehende Abfallvermeidungsmaßnahmen und ihr Beitrag zur 

Abfallvermeidung beschrieben.“ 
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c) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(2a) Die Mitgliedstaaten erlassen im Rahmen ihrer 

Abfallvermeidungsprogramme spezielle Programme zur Vermeidung von 

Lebensmittelabfällen.“ 

d) Die Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

23. Artikel 30 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Europäische Umweltagentur veröffentlicht alle zwei Jahre einen Bericht mit 

einer Übersicht über die Fortschritte beim Abschluss und bei der Umsetzung von 

Abfallvermeidungsprogrammen und bewertet in diesem Rahmen auch die 

Entwicklung, die in den einzelnen Mitgliedstaaten und in der Union insgesamt 

bezüglich der Vermeidung der Entstehung von Abfällen, der Entkoppelung der 

Abfallerzeugung vom Wirtschaftswachstum und des Übergangs zu einer 

Kreislaufwirtschaft zu verzeichnen ist.“ 

24. Artikel 33 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung des Formats für die 

Mitteilungen über die Annahme und die wesentlichen Überarbeitungen der 

Abfallbewirtschaftungspläne und der Abfallvermeidungsprogramme. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 39 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen.“ 
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25. Artikel 35 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Anlagen und Unternehmen im Sinne von Artikel 23 Absatz 1, Erzeuger 

gefährlicher Abfälle sowie Anlagen und Unternehmen, die gewerbsmäßig 

gefährliche Abfälle sammeln oder transportieren oder als Händler oder Makler 

gefährlicher Abfälle fungieren, führen chronologische Aufzeichnungen über 

a) Menge, Art und Ursprung dieser Abfälle und die Menge der Produkte 

und Materialien, die aus der Vorbereitung zur Wiederverwendung, 

dem Recycling oder anderen Verwertungsverfahren stammen, und, 

b) sofern relevant, die Bestimmung, die Häufigkeit der Sammlung, die 

Transportart und die vorgesehene Abfallbehandlungsmethode für diese 

Abfälle. 

Sie stellen diese Daten den zuständigen Behörden über das bzw. die gemäß 

Absatz 4 dieses Artikels einzurichtenden elektronischen Register zur 

Verfügung.“ 
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b) Die folgenden Absätze ▌werden angefügt: 

„(4)  Die Mitgliedstaaten richten ein elektronisches Register oder koordinierte 

Register ein, um für das gesamte geografische Gebiet des betreffenden 

Mitgliedstaats die in Absatz 1 genannten Daten über gefährliche Abfälle zu 

erfassen. Die Mitgliedstaaten können solche Register für andere Abfallströme 

einrichten, insbesondere für solche Abfallströme, für die in Gesetzgebungsakten 

der Union Zielvorgaben festgelegt sind. Die Mitgliedstaaten verwenden die Daten 

über Abfälle, die die Betreiber von Industrieanlagen in dem gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates(*) 

eingerichteten Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister 

melden. 

(5) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, um einheitliche 

Mindestbedingungen für den Betrieb dieser Register festzulegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 39 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

_________________ 

(*) Verordnung (EG) Nr. 166/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Januar 2006 über die Schaffung eines Europäischen 

Schadstofffreisetzungs- und verbringungsregisters und zur Änderung der 

Richtlinien 91/689/EWG und 96/61/EG des Rates (ABl. L 33 vom 4.2.2006, S. 

1).“ 
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26. Artikel 36 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um eine 

unkontrollierte Ablagerung oder Ableitung oder eine unkontrollierte 

Bewirtschaftung von Abfällen einschließlich Vermüllung zu untersagen.“ 

27. Artikel 37 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 37 

Berichterstattung 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission für jedes Kalenderjahr die Daten 

zur Umsetzung von Artikel 11 Absatz 2 Buchstaben a bis e sowie von Artikel 11 

Absatz 3.  

Sie übermitteln die Daten auf elektronischem Wege binnen 18 Monaten nach dem 

Ende des Berichtsjahres, für das die Daten erhoben wurden. Die Daten werden in 

dem von der Kommission gemäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels festgelegten 

Format übermittelt.  

Der erste Berichtszeitraum beginnt im ersten vollen Kalenderjahr nach Erlass des 

Durchführungsrechtsakts, mit dem gemäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels das 

Format für die Berichterstattung festgelegt wird. 
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(2) Um die Einhaltung von Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe b zu prüfen, melden die 

Mitgliedstaaten die Menge der zur Verfüllung und für andere Vorgänge der 

stofflichen Verwertung verwendeten Abfälle getrennt von der Menge, die zur 

Wiederverwendung vorbereitet oder recycelt wurde. Die Mitgliedstaaten melden 

die Aufbereitung von Abfällen zu Materialien, die zu Verfüllungszwecken 

verwendet werden sollen, als Verfüllung. 

Um die Einhaltung von Artikel 11 Absatz 2 Buchstaben c, d und e und von Artikel 11 

Absatz 3 zu prüfen, melden die Mitgliedstaaten die Menge der zur 

Wiederverwendung vorbereiteten Abfälle getrennt von der Menge der recycelten 

Abfälle. 

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jährlich die Daten zur 

Durchführung von Artikel 9 Absatz 4 und 5. 

Sie übermitteln die Daten auf elektronischem Wege binnen 18 Monaten nach dem Ende 

des Berichtsjahres, für den die Daten erhoben wurden. Die Daten werden in dem 

von der Kommission gemäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels festgelegten Format 

übermittelt. Der erste Berichtszeitraum beginnt im ersten vollen Kalenderjahr nach 

Erlass des Durchführungsrechtsakts, mit dem gemäß Absatz 7 des vorliegenden 

Artikels das Format für die Berichterstattung festgelegt wird. 
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(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission für jedes Kalenderjahr die Daten 

zu in Verkehr gebrachtem mineralischen oder synthetischen Schmier- oder 

Industrieöl und getrennt gesammeltem und behandelten Altöl.  

Sie übermitteln die Daten auf elektronischem Wege binnen 18 Monaten nach dem Ende 

des Berichtsjahres, für das die Daten erhoben wurden. Die Daten werden in dem 

von der Kommission gemäß Absatz 7 festgelegten Format übermittelt.  

Der erste Berichtszeitraum beginnt im ersten vollen Kalenderjahr nach Erlass des 

Durchführungsrechtsakts, mit dem gemäß Absatz 7 das Format für die 

Berichterstattung festgelegt wird. 

▌ 

(5) Den nach diesem Artikel von den Mitgliedstaaten übermittelten Daten werden ein 

Qualitätskontrollbericht sowie ein Bericht über die gemäß Artikel 11a Absätze 3 

und 8 getroffenen Maßnahmen, gegebenenfalls einschließlich detaillierter 

Angaben zur durchschnittlichen Verlustquote, beigefügt. Diese Angaben werden 

in dem von der Kommission gemäß Absatz 7 des vorliegenden Artikels 

festgelegten Format für die Berichterstattung übermittelt. 

(6) Die Kommission prüft die gemäß diesem Artikel übermittelten Daten und 

veröffentlicht einen Bericht über die Ergebnisse ihrer Prüfung. In dem Bericht 

werden die Organisation der Datenerhebung, die in den Mitgliedstaaten 

verwendeten Datenquellen und Methoden sowie die Vollständigkeit, 

Zuverlässigkeit, Aktualität und Kohärenz der Daten bewertet. Die Bewertung kann 

auch spezifische Empfehlungen für Verbesserungen enthalten. Der Bericht wird 

nach der ersten Datenübermittlung durch die Mitgliedstaaten und anschließend 

alle vier Jahre erstellt. 
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(7) Die Kommission erlässt bis zum 31. März 2019 Durchführungsrechtsakte zur 

Festlegung des Formats für die Übermittlung der Daten gemäß den Absätzen 1, 3, 

4 und 5 dieses Artikels. Für die Zwecke der Berichterstattung über die 

Umsetzung von Artikel 11 Absatz 2 Buchstaben a und b verwenden die 

Mitgliedstaaten das Format, das im Durchführungsbeschluss der Kommission 

vom 18. April 2012 zur Einführung eines Fragebogens für Berichte der 

Mitgliedstaaten über die Umsetzung der Richtlinie 2008/98/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates über Abfälle festgelegt wurden. Für die 

Zwecke der Berichterstattung über die Verschwendung von Lebensmitteln 

werden bei der Erarbeitung des Formats für die Berichterstattung die gemäß 

Artikel 9 Absatz 8 entwickelten Methoden berücksichtigt. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 39 Absatz 2 der 

vorliegenden Richtlinie genannten Prüfverfahren erlassen.“  

28. Artikel 38 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 38 

Austausch von Informationen und bewährten Verfahren, Auslegung und Anpassung an 

den technischen Fortschritt 

(1) Die Kommission organisiert den regelmäßigen Austausch von Informationen und 

bewährten Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten, gegebenenfalls auch mit 

regionalen und kommunalen Behörden, zur praktischen Umsetzung und 

Durchsetzung der Anforderungen dieser Richtlinie, einschließlich 
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a) der Anwendung der in Artikel 11a festgelegten Bestimmungen für die 

Berechnung und der Ausarbeitung von Maßnahmen und Systemen zur 

Verfolgung von Siedlungsabfallströmen von der Trennung bis zum Recycling; 

b) der angemessenen Steuerung, Durchsetzung, grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit; 

c) der Innovation im Bereich Abfallbewirtschaftung; 

d) der nationalen Kriterien für Nebenprodukte und das Ende der 

Abfalleigenschaft im Sinne des Artikels 5 Absatz 3 und des Artikels 6 

Absätze 3 und 4 –ermöglicht durch ein von der Kommission einzurichtendes, 

unionsweites elektronisches Register; 

e) der wirtschaftlichen Instrumente und anderer Maßnahmen, die gemäß 

Artikel 4 Absatz 3 eingesetzt werden, um die dort festgelegten Ziele besser 

zu verwirklichen; 

f) der in Artikel 8 Absätze 1 und 2 festgelegten Maßnahmen; 

g) der Abfallvermeidung und der Einrichtung von Systemen, mit denen 

Wiederverwendungsaktivitäten und die Verlängerung der Lebensdauer 

gefördert werden; 

h) der Umsetzung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit der getrennten 

Sammlung; 

i) der Instrumente und Anreize in Bezug auf die Erfüllung der Zielvorgaben 

gemäß Artikel 11 Absatz 2 Buchstaben c, d und e. 
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Die Kommission macht die Ergebnisse dieses Austauschs von Informationen und 

bewährten Verfahren öffentlich zugänglich. 

(2) Die Kommission kann Leitlinien für die Auslegung der in dieser Richtlinie 

festgelegten Anforderungen, einschließlich der Definitionen der Begriffe „Abfall“, 

„Vermeidung“, „Wiederverwendung“, „Vorbereitung zur Wiederverwendung“, 

„Verwertung“, „Recycling“ und „Beseitigung“ und für die Anwendung der in 

Artikel 11a festgelegten Bestimmungen für die Berechnung erarbeiten. 

Die Kommission erarbeitet Leitlinien für die Definitionen der Begriffe 

„Siedlungsabfall“ und „Verfüllung“. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 38a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung dieser Richtlinie durch Präzisierung der Anwendung der 

Formel für die in Anhang II unter R1 genannten Verbrennungsanlagen zu erlassen. 

Die örtlichen klimatischen Gegebenheiten wie etwa die Intensität der Kälte und der 

Heizbedarf können insoweit berücksichtigt werden, als sie einen Einfluss auf die 

Energiemenge haben, die in Form von Elektrizität, Heizungswärme, Kühlmedium 

oder Prozessdampf technisch genutzt oder erzeugt werden kann. Ferner können die 

örtlichen Gegebenheiten der Gebiete in äußerster Randlage im Sinne von Artikel 349 

Unterabsatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sowie der 

Gebiete, die in Artikel 25 der Beitrittsakte von 1985 genannt sind, berücksichtigt 

werden. 
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(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 38a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung der Anhänge IV und V zur Berücksichtigung des 

wissenschaftlichen und technischen Fortschritts zu erlassen. 

▌“ 

29. Der folgende Artikel ▌wird eingefügt: 

„Artikel 38a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß ▌Artikel 7 Absatz 1, Artikel 9 

Absatz 8, Artikel 11a Absatz 10, ▌Artikel 27 Absätze 1 und 4 sowie Artikel 38 

Absätze 2 und 3 ▌wird der Kommission für einen ▌Zeitraum von fünf Jahren ab dem 

… [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] übertragen. Die Kommission 

erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen 

Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische 

Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei 

Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß ▌Artikel 7 Absatz 1, Artikel 9 Absatz 8, Artikel 11a 

Absatz 10, ▌Artikel 27 Absätze 1 und 4 sowie Artikel 38 Absätze 1 und 2 ▌kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss 

über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 

Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 

späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits 

in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 

den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den 

in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung* enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß ▌Artikel 7 Absatz 1, Artikel 9 Absatz 8, 

Artikel 11a Absatz 10, ▌Artikel 27 Absätze 1 und 4 sowie Artikel 38 Absätze 2 und 3 

▌erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der 

Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 

Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 

mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 

Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 

verlängert. 

_______________ 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“  
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30. Artikel 39 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 39 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates(*).  

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den im 

Entwurf vorgesehenen Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 

Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

______________ 

(*) Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und 

Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 

Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 

28.2.2011, S. 13).“ 
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31. Anhang II Verfahren R3, R4 und R5 erhalten folgende Fassung:  

"R 3 Recycling/Rückgewinnung organischer Stoffe, die nicht als Lösemittel verwendet 

werden (einschließlich der Kompostierung und sonstiger biologischer 

Umwandlungsverfahren)(**) 

R 4 Recycling/Rückgewinnung von Metallen und Metallverbindungen(***) 

R 5 Recycling/Rückgewinnung von anderen anorganischen Stoffen(****) 

__________________ 

(**) Dies schließt die Vorbereitung zur Wiederverwendung, Vergasung und Pyrolyse 

unter Verwendung der Bestandteile als Chemikalien und die Verwertung 

organischer Stoffe zur Verfüllung ein. 

(***) Dies schließt die Vorbereitung zur Wiederverwendung ein. 

(****) Dies schließt die Vorbereitung zur Wiederverwendung, das Recycling 

anorganischer Baustoffe, die Verwertung anorganischer Stoffe zur Verfüllung und 

die Bodenreinigung, die zu einer Verwertung des Bodens führt, ein.“ 

32. Der Wortlaut im Anhang dieser Richtlinie wird als Anhänge VIa und VIb eingefügt: 
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Artikel 2 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich 

sind, um dieser Richtlinie bis zum ... [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] 

nachzukommen. Sie setzen die Kommission davon unverzüglich in Kenntnis. 

Bei Erlass dieser Maßnahmen nehmen die Mitgliedstaaten in den Maßnahmen selbst oder durch 

einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. Die 

Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten Maßnahmen des 

nationalen Rechts mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen Die 

Kommission setzt die anderen Mitgliedstaaten davon in Kenntnis. 
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Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Artikel 4 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments   Im Namen des Rates 

Der Präsident   Der Präsident 

www.parlament.gv.at



 

 117

ANHANG 

Die folgenden Anhänge werden eingefügt: 

„ANHANG IVa 

Beispiele für wirtschaftliche Instrumente und andere Maßnahmen zur Schaffung von Anreizen für 

die Anwendung der Abfallhierarchie gemäß Artikel 4 Absatz 323 

1. Gebühren und Beschränkungen für die Ablagerung von Abfällen auf Deponien und 

Verbrennung von Abfällen als Anreiz für Abfallvermeidung und Recycling, wobei die 

Ablagerung von Abfällen auf Deponien die am wenigsten bevorzugte 

Abfallbewirtschaftungsoption bleibt; 

2. verursacherbezogene Gebührensysteme („Pay-as-you-throw“), in deren Rahmen 

Abfallerzeugern ausgehend von der tatsächlich verursachten Abfallmenge Gebühren in 

Rechnung gestellt werden und die Anreize für die Trennung recycelbarer Abfälle an der 

Anfallstelle und für die Verringerung gemischter Abfälle schaffen; 

3. steuerliche Anreize für die Spende von Produkten, insbesondere von Lebensmitteln; 

4. Regime der erweiterten Herstellerverantwortung für verschiedene Arten von Abfällen 

und Maßnahmen zur Optimierung der Wirksamkeit, Kosteneffizienz und Steuerung dieser 

Regime; 

                                                           
23 Diese Instrumente und Maßnahmen können als Anreize für die 

Abfallvermeidung, die oberste Ebene der Abfallhierarchie, dienen; eine 
umfassende Liste konkreterer Beispiele für Abfallvermeidungsmaßnahmen ist 
Anhang IV zu entnehmen. 
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5. Pfandsysteme und andere Maßnahmen zur Förderung der effizienten Sammlung 

gebrauchter Produkte und Materialien; 

6. solide Planung von Investitionen in Infrastruktur zur Abfallbewirtschaftung, auch über die 

Unionsfonds; 

7. ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes öffentliches Beschaffungswesen zur Förderung 

einer besseren Abfallbewirtschaftung und des Einsatzes von recycelten Produkten und 

Materialien; 

8. schrittweise Abschaffung von Subventionen, die nicht mit der Abfallhierarchie vereinbar 

sind; 

9. Einsatz steuerlicher Maßnahmen oder anderer Mittel zur Förderung des Absatzes von 

Produkten und Materialien, die zur Wiederverwendung vorbereitet oder recycelt wurden; 

10. Förderung von Forschung und Innovation im Bereich moderne Recycling- und 

Generalüberholungstechnologie; 

11. Nutzung der besten verfügbaren Verfahren der Abfallbehandlung; 
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12. wirtschaftliche Anreize für regionale und kommunale Behörden, insbesondere zur 

Förderung der Abfallvermeidung und zur verstärkten Einführung von Systemen der 

getrennten Sammlung, bei gleichzeitiger Vermeidung der Förderung der Ablagerung von 

Abfällen auf Deponien und Verbrennung von Abfällen; 

13. Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit, insbesondere in Bezug auf getrennte 

Sammlung, Abfallvermeidung und Vermeidung von Vermüllung, sowie durchgängige 

Berücksichtigung dieser Fragen im Bereich Aus- und Weiterbildung; 

14. Systeme für die Koordinierung, auch mit digitalen Mitteln, aller an der 

Abfallbewirtschaftung beteiligten zuständigen Behörden; 

15. Förderung des fortgesetzten Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen allen 

Interessenträgern der Abfallbewirtschaftung sowie Unterstützung von freiwilligen 

Vereinbarungen und der Berichterstattung über Abfälle durch Unternehmen. 
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ANHANG IVb 

Nach Artikel 11 Absatz 3 vorzulegender Umsetzungsplan 

Der nach Artikel 11 Absatz 3 vorzulegende Umsetzungsplan enthält 

1. eine Bewertung der in der Vergangenheit erreichten, aktuellen und prognostizierten 

Quoten bei Recycling, Ablagerung von Abfällen auf Deponien und anderen Arten der 

Behandlung von Siedlungsabfällen und der Abfallströme, aus denen sie sich 

zusammensetzen; 

2. eine Bewertung der Umsetzung der bestehenden Abfallbewirtschaftungspläne und 

Abfallvermeidungsprogramme nach Artikel 28 und 29; 

3. die Gründe, aus denen der Mitgliedstaat der Auffassung ist, dass er die betreffende, in 

Artikel 11 Absatz 2 festgelegte Zielvorgabe in der dort festgelegten Frist möglicherweise 

nicht erreichen wird, und eine Bewertung der zur Erfüllung dieser Zielvorgabe nötigen 

Fristverlängerung; 

4. die zur Erfüllung der Zielvorgaben nach Artikel 11 Absätze 2 und 5 notwendigen 

Maßnahmen, die während der Fristverlängerung für den Mitgliedstaat gelten, 

einschließlich geeigneter wirtschaftlicher Instrumente und anderer Maßnahmen, die 

Anreize für die Anwendung der Abfallhierarchie gemäß Artikel 4 Absatz 1 und 

Anhang IVa bieten; 

5. einen Zeitplan für die Durchführung der in Nummer 4 genannten Maßnahmen, die 

Festlegung der für deren Durchführung zuständigen Stelle und eine Bewertung, wie diese 

Maßnahmen jeweils zur Erfüllung der im Fall einer Fristverlängerung geltenden 

Zielvorgaben beitragen; 

6. Informationen zu Finanzmitteln für die Abfallbewirtschaftung nach dem 

Verursacherprinzip; 

7. gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität im Sinne besserer 

Planbarkeit und Überwachungsergebnisse im Bereich Abfallbewirtschaftung.“ 
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

ERKLÄRUNGEN DER KOMMISSION 

ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ZU EINEM POLITISCHEN RAHMEN FÜR DIE KREISLAUFWIRTSCHAFT 

 

Die Kommission setzt sich dafür ein, die uneingeschränkte Umsetzung des Aktionsplans der EU für 
die Kreislaufwirtschaft sicherzustellen24. Damit die Fortschritte auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft 
verfolgt werden können, hat die Kommission einen Überwachungsrahmen25 erlassen, der sich auf 
den Anzeiger zur Ressourceneffizienz und den Rohstoff-Anzeiger stützt. Darüber hinaus verweist die 
Kommission auf die laufenden Arbeiten zu einem Anzeiger für den ökologischen Fußabdruck von 
Produkten und Organisationen. 

 

Mit den Maßnahmen im Rahmen des Aktionsplans der EU für die Kreislaufwirtschaft wird auch zu 
den Zielen beigetragen, die die Union im Zusammenhang mit dem Ziel Nr. 12 für nachhaltige 
Entwicklung in Bezug auf Nachhaltigkeit in Produktion und Verbrauch verfolgt. Das ist beispielsweise 
bei der Strategie für Kunststoffe26 oder dem unlängst überarbeiteten Vorschlag zu 
Verbrauchsgütergarantien27 der Fall. 

 

Was die Kohärenz zwischen den Rechtsrahmen der Union betrifft, hat die Kommission kürzlich auch 
eine Mitteilung erlassen, in der sie Optionen für die Regelung der Schnittstelle zwischen 
Chemikalien-, Produkt- und Abfallrecht28 darlegt. 2018 wird die Kommission im Zusammenhang mit 
ihrem Beitrag zur Kreislaufwirtschaft auch Optionen und Maßnahmen für einen kohärenteren 
politischen Rahmen für die verschiedenen Stränge der EU-Produktpolitik prüfen. Im Rahmen dieser 
Initiativen und der entsprechenden Folgemaßnahmen wird auch auf die Beziehung eingegangen 
werden, die zwischen der Gesetzgebung und der Zusammenarbeit von Wirtschaftszweigen bei der 
Verwendung von Nebenprodukten und der Vorbereitung für die Wiederverwendung und das 
Recycling von Abfällen besteht. 

 

Was das Ökodesign betrifft, bekräftigt die Kommission im Einklang mit dem Ökodesign-Arbeitsplan 
für 2016–201929 ihre Entschlossenheit, dafür zu sorgen, dass Ökodesign, etwa durch systematischere 
Fokussierung auf Fragen der Materialeffizienz, wie Langlebigkeit und Wiederverwertbarkeit, einen 
deutlich größeren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft liefert.  

 

__________________ 

                                                           
24 COM(2015) 614 final. 
25 COM(2018) 29 final. 
26 COM (2018) 28 final. 
27 COM(2017) 637 final. 
28 COM (2018) 32 final. 
29 COM(2016) 773 final. 
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ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ZU EINEM POLITISCHEN RAHMEN FÜR DIE KREISLAUFWIRTSCHAFT  

 

Im Einklang mit dem Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft30 hat die Kommission im Bereich 
kollaborative Wirtschaft eine Reihe von Initiativen auf den Weg gebracht. Wie in der Mitteilung zur 
Europäischen Agenda für die kollaborative Wirtschaft31 vom Juni 2016 angekündigt, wird die 
Kommission die wirtschaftlichen und regulatorischen Entwicklungen in der kollaborativen Wirtschaft 
weiter verfolgen, um die Entwicklung neuer und innovativer Geschäftsmodelle fördern und 
gleichzeitig einen angemessenen Verbraucher- und Sozialschutz gewährleisten zu können.  

 

 

ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ZU MIKROPLASTIK  

 

Im Rahmen der unlängst erlassenen Europäischen Strategie für Kunststoffe in der 
Kreislaufwirtschaft32 hat die Kommission ein integriertes Konzept für den Umgang mit den 
Problemen vorgelegt, die im Zusammenhang mit Mikroplastik, einschließlich als Inhaltsstoff 
verwendeter Kunststoffkügelchen, auftreten. Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf 
Präventionsmaßnahmen und der Zielsetzung, zu verhindern, dass die wichtigsten einschlägigen 
Quellen – Produkte, denen Mikroplastik bewusst zugesetzt wird (z. B. Körperpflegemitteln und 
Farben), oder Prozesse zur Herstellung oder Verwendung anderer Produkte (z. B. Oxoplastik, Reifen, 
Kunststoffpellets und Textilien) – keine Mikroplastik freisetzen.  

 

ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ZUR MELDUNG VON ABFALLDATEN  

 
In Bezug auf die Überwachung der Fortschritte bei der Verwirklichung der neuen Zielsetzungen für 
Siedlungs- und Verpackungsabfälle und angesichts der einschlägigen Überprüfungsklauseln – 
insbesondere zur Festlegung von Zielen für die Vermeidung von Lebensmittelabfällen und das 
Recycling von Altöl – hebt die Kommission hervor, dass sich die Rechtsetzungsinstanzen darauf 
einigen müssen, dass die Mitgliedstaaten dafür sorgen werden, dass sich die Meldung der Daten im 
Sinne der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle, der Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und 
Verpackungsabfälle und der geänderten Fassung der Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien auf 
das Jahr 2020 erstreckt. 

 

 

                                                           
30 COM(2015)614 final. 
31 COM(2016)356 final. 
32 COM (2018) 28 final. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0115 
Abfalldeponien ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 1999/31/EG des Rates über Abfalldeponien (COM(2015)0594 – 
C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2015)0594), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 192 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet 
wurde (C8-0384/2015), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die vom französischen Senat im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegte 
begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 27. April 20161, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 15. Juni 20162, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 23. Februar 2018 gemachte Zusage, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union zu billigen, 

                                                           
1  ABl. C 264 vom 20.7.2016, S. 98. 
2  ABl. C 17 vom 18.1.2017, S. 46. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/31/EG;Year:1999;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0594&comp=0594%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0274;Code:COD&comp=0274%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0594&comp=0594%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:264;Day:20;Month:7;Year:2016;Page:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:17;Day:18;Month:1;Year:2017;Page:46&comp=


 

 6 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie die Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
Energie (A8-0031/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest3; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                           
3  Dieser Standpunkt ersetzt die am 14. März 2017 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte P8_TA(2017)0071). 
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P8_TC1-COD(2015)0274 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 18.April 2018 im Hinblick 
auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 1999/31/EG über Abfalldeponien 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 192 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen5, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren6, 

                                                           
4 ABl. C 264 vom 20.7.2016, S. 98. 
5 ABl. C 17 vom 18.1.2017, S. 46. 
6  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Abfallbewirtschaftung in der Union sollte verbessert werden mit dem Ziel, die Umwelt zu 

schützen, zu erhalten und ihre Qualität zu verbessern, die menschliche Gesundheit zu 

schützen, eine umsichtige, effiziente und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen 

zu gewährleisten, die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft zu fördern, die Energieeffizienz zu 

verbessern und die Abhängigkeit der Union von Ressourceneinfuhren zu verringern; 
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(2) Die Zielvorgaben der Richtlinie 1999/31/EG des Rates7 für die Einschränkung der 

Deponieablagerung sollten gestärkt werden, um die Bemühungen der Union zur Schaffung 

einer Kreislaufwirtschaft besser widerzuspiegeln und die Durchführung der Mitteilung der 

Kommission vom 4.11.2008 zu „Die Rohstoff-Initiative – Sicherung der Versorgung Europas 

mit den für Wachstum und Beschäftigung notwendigen Gütern“ voranzutreiben, indem die 

Ablagerung von Abfällen auf Deponien für ungefährliche Abfälle schrittweise auf ein 

Minimum verringert wird. Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass 

diese Verringerung Bestandteil einer Gesamtstrategie ist, die eine sinnvolle Anwendung der 

Abfallhierarchie gewährleistet, einen Übergang hin zu Vermeidung, einschließlich 

Wiederverwendung, Vorbereitung zur Wiederverwendung und Recycling fördert und eine 

Verlagerung von einer Ablagerung auf Deponien hin zu einer verstärkten Abfallverbrennung 

verhindert. 

▌ 

(3) Im Interesse eines kohärenteren Abfallrechts der Union sollten die Begriffsbestimmungen in 

der Richtlinie 1999/31/EG gegebenenfalls mit denen in der Richtlinie 2008/98/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates8 in Einklang gebracht werden. 

(4) Die bestehende Begriffsbestimmung für „isolierte Siedlung“ muss hinsichtlich der Regionen 

in äußerster Randlage angepasst werden, um den Besonderheiten solcher Siedlungen 

gerecht zu werden, bei denen aus umweltpolitischer Sicht wesentlich andere Belange 

aufgeworfen werden als in anderen Regionen. 

                                                           
7 Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien (ABl. L 182 

vom 16.7.1999, S. 1). 
8 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 

2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. L 312 vom 
22.11.2008, S. 3). 
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(5) Der Geltungsbereich der Richtlinie 1999/31/EG sollte auf den der Richtlinie 2006/21/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates9 abgestimmt werden, und sie sollte weiterhin die 

Ablagerung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie Anwendung abdecken, die 

nicht unter die Richtlinie 2006/21/EG fallen. 

(6) Eine weitere Einschränkung der Ablagerung von Abfällen auf Deponien, beginnend mit 

trennungspflichtigen Abfallströmen wie Kunststoffen, Metallen, Glas, Papier und Bioabfall, 

wäre für die Umwelt, die Wirtschaft und die Gesellschaft eindeutig von Vorteil. Bei der 

Umsetzung dieser Einschränkungen der Ablagerung von Abfällen auf Deponien sollte die 

technische, die umweltpolitische und die wirtschaftliche Realisierbarkeit des Recycelns oder 

der sonstigen Verwertung des bei der Abfalltrennung anfallenden Restmülls berücksichtigt 

werden. 

(7) Biologisch abbaubare Abfälle machen einen Großteil der Siedlungsabfälle aus. Infolge der 

Treibhausgasemissionen und Verunreinigungen von Oberflächengewässern, Grundwasser, 

Boden und Luft, die durch die Ablagerung unbehandelter biologisch abbaubarer Abfälle auf 

Deponien entstehen, wird die Umwelt stark beeinträchtigt. Wenngleich die Richtlinie 

1999/31/EG bereits Zielvorgaben für die Reduzierung der Ablagerung biologisch abbaubarer 

Abfälle auf Deponien enthält, ist es angezeigt, die Ablagerung biologisch abbaubarer Abfälle 

auf Deponien weiter einzuschränken und das Ablagern von gemäß der Richtlinie 2008/98/EG 

zu Recyclingzwecken getrennt gesammelten biologisch abbaubaren Abfällen auf Deponien zu 

verbieten. 

                                                           
9  Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 

2006 über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie 
und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG (ABl. L 102 vom 11.4.2006, S. 15). 
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(8) Um sicherzustellen, dass die Abfallhierarchie korrekt angewendet wird, sollten angemessene 

Maßnahmen ergriffen werden, um ab 2030 Beschränkungen für die Ablagerung aller Abfälle 

auf Deponien anzuwenden, die sich zum Recycling oder anderen Formen von Material- und 

Energierückgewinnung eignen. Diese Beschränkungen sollten keine Anwendung finden, 

wenn nachgewiesen werden kann, dass der Abfall sich nicht für Recycling oder sonstige 

Wiederverwertung eignet und dass die Ablagerung gemäß der in der Richtlinie 2008/98/EG 

festgelegten Abfallhierarchie zu den besten Umweltergebnissen führt. 

(9) In vielen Mitgliedstaaten sind die notwendigen Infrastrukturen für die Abfallbewirtschaftung 

noch nicht vollständig vorhanden. Das Festlegen von Zielen für die Einschränkung der 

Ablagerung von Abfällen auf Deponien wird wesentliche Änderungen bei der Abfallwirtschaft 

in vielen Mitgliedstaaten erforderlich machen, weitere Fortschritte und Investitionen in  die 

getrennte Sammlung und Sortierung und das getrennte Recycling erleichtern und verhindern, 

dass recycelbare Materialien am unteren Ende der Abfallhierarchie für die Verwertung 

verloren gehen. 
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(10) Eine schrittweise Einschränkung der Ablagerung von Abfällen auf Deponien ist notwendig, um 

schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden und 

sicherzustellen, dass wirtschaftlich wertvolle Abfallmaterialien durch angemessene 

Abfallbewirtschaftung und im Einklang mit der in der Richtlinie 2008/98/EG festgelegten 

Abfallhierarchie schrittweise und effektiv verwertet werden. Bei dieser Einschränkung sollte 

verhindert werden, dass übermäßige Kapazitäten für die Behandlung von Restmüll, z. B. 

Anlagen für die energetische Verwertung oder die technisch einfache mechanisch-biologische 

Behandlung unbehandelter Siedlungsabfälle, entstehen, denn dies könnte die Erreichung der 

langfristigen Ziele der Union in den Bereichen Vorbereitung zur Wiederverwendung und 

Recycling von Siedlungsabfällen, wie sie in der Richtlinie 2008/98/EG festgelegt sind, 

untergraben. Gleichermaßen sollte, selbst wenn die Mitgliedstaaten alle erforderlichen 

Vorkehrungen treffen sollten, um sicherzustellen, dass nur behandelte Abfälle auf Deponien 

abgelagert werden, die Erfüllung dieser Verpflichtung nicht dazu führen, dass übermäßige 

Kapazitäten für die Behandlung der Restfraktionen von Siedlungsabfällen entstehen, auch um 

schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden. Um 

Kohärenz zwischen den Zielvorgaben gemäß der Richtlinie 2008/98/EG und der Zielvorgabe 

für die Einschränkung der Deponieablagerung gemäß der ▌Richtlinie 1999/31/EG in der durch 

diese Richtlinie geänderten Fassung zu gewährleisten und eine koordinierte Planung der zum 

Erreichen dieser Zielvorgaben erforderlichen Infrastrukturen und Investitionen sicherzustellen, 

sollten zudem Mitgliedstaaten, die den im gemeinsamen Fragebogen von OECD und Eurostat 

zur Verfügung gestellten Daten zufolge im Jahr 2013 mehr als 60 % ihrer Siedlungsabfälle 

auf Deponien abgelagert haben, entscheiden können, den Zeitrahmen für die Verwirklichung 

des für 2035 festgelegten Ziels für die Ablagerung von Abfällen auf Deponien zu verlängern. 
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(11) Damit die Zuverlässigkeit der Daten gewährleistet ist, ist präziser zu regeln, wie die 

Mitgliedstaaten über die auf Deponien abgelagerten Abfälle Bericht erstatten sollten. Die 

Berichterstattung sollte auf der Menge der Siedlungsabfälle, die nach Behandlungsverfahren 

zur Vorbereitung dieser Abfälle auf die anschließende Ablagerung auf Deponien, 

beispielsweise durch Stabilisierung biologisch abbaubarer Siedlungsabfälle, und auf der 

Zufuhr von Müllverbrennungsanlagen basieren. Bei Siedlungsabfällen, die 

Behandlungsverfahren vor dem Recycling und der Verwertung von Abfällen – beispielsweise 

Sortieren und mechanische Behandlung – durchlaufen, sollten die Abfälle, die aus solchen 

Behandlungen resultieren und letztendlich auf Deponien abgelagert werden, für die Zwecke 

der Berechnung des Ziels für die Ablagerung von Abfällen auf Deponien ebenfalls 

berücksichtigt werden. 

(12) Bei der Umsetzung der in der Richtlinie 1999/31/EG festgelegten Verpflichtung, eine 

Behandlung von Abfällen vor der Ablagerung auf Deponien sicherzustellen, sollten die 

Mitgliedstaaten die geeignetste Behandlung anwenden, einschließlich der Stabilisierung der 

organischen Abfallfraktion, um die negativen Auswirkungen der Ablagerung solcher Abfälle 

auf Deponien auf die Umwelt und die Gesundheit des Menschen möglichst weitgehend zu 

reduzieren. Bei der Beurteilung, inwiefern eine Behandlung geeignet ist, sollten die 

Mitgliedstaaten die bereits umgesetzten Maßnahmen zur Reduzierung dieser negativen 

Auswirkungen berücksichtigen, insbesondere die Trennung von Bioabfällen und die 

getrennte Sammlung von Papier und Pappe. 
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(13) Mit Blick auf eine bessere, raschere und einheitlichere Durchführung dieser Richtlinie und die 

frühzeitige Erkennung von Durchführungsproblemen, sollte ein System von 

Frühwarnberichten eingerichtet werden, damit Schwächen erkannt und bereits vor Ablauf der 

Fristen für die Erfüllung der Zielvorgaben Abhilfemaßnahmen getroffen werden können. 

(14) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der Richtlinie 1999/31/EG und um den Übergang zu 

einer Kreislaufwirtschaft zu fördern, sollte die Kommission die Koordinierung und den 

Austausch von Informationen und bewährten Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten 

sowie zwischen den verschiedenen Wirtschaftsbranchen fördern.  

(15) Die alle drei Jahre von den Mitgliedstaaten erstellten Durchführungsberichte haben sich als 

Instrument zur Überprüfung der Einhaltung oder zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen 

Durchführung der Vorschriften nicht bewährt und verursachen unnötigen 

Verwaltungsaufwand. Daher empfiehlt es sich, die Vorschriften, die den Mitgliedstaaten die 

Vorlage dieser Berichte zur Auflage machen, aufzuheben. Stattdessen sollten für die 

Überwachung der Einhaltung der Vorschriften ausschließlich die Daten zugrunde gelegt 

werden, die die Mitgliedstaaten der Kommission jährlich übermitteln. 
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(16) Die von den Mitgliedstaaten übermittelten ▌Daten sind unverzichtbar, damit die Kommission 

die Einhaltung des Abfallrechts der Union durch die Mitgliedstaaten bewerten kann. Die 

Qualität, die Zuverlässigkeit und die Vergleichbarkeit von Daten sollten durch Einführung einer 

zentralen Eingangsstelle für alle abfallbezogenen Daten, Streichung hinfälliger 

Berichtspflichten, Benchmarking der nationalen Berichterstattungsmethoden sowie die 

Einführung eines Kontrollberichts zur Datenqualität verbessert werden. Die zuverlässige 

Übermittlung von Daten zur Abfallbewirtschaftung ist für eine effiziente Rechtsumsetzung, 

eine solide Planung der Infrastruktur für die Abfallbehandlung und die Vergleichbarkeit der 

Daten zwischen den Mitgliedstaaten von zentraler Bedeutung. Daher sollten die 

Mitgliedstaaten bei der Berichterstattung über die Erreichung der in der Richtlinie 1999/31/EG 

in der durch die vorliegende Richtlinie geänderten Fassung vorgegebenen Ziele die neuesten 

von der Kommission entwickelten Vorschriften und die von den für die Umsetzung der 

vorliegenden Richtlinie jeweils zuständigen Behörden entwickelten Verfahren anwenden. 

▌  

(17) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung der Richtlinie 1999/31/EG zu 

gewährleisten, sollten der Kommission in Bezug auf Artikel 5a Absatz 4, Artikel 15 Absatz 5, 

Artikel 15b und Artikel 15c der genannten Richtlinie in der durch die vorliegende Richtlinie 

geänderten Fassung Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten 

im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 

Rates10 ausgeübt werden. 

                                                           
10 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen 
die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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▌ 

(18) Da die Ziele der vorliegenden Richtlinie – nämlich die Verbesserung der Bewirtschaftung von 

Abfällen in der Union, womit ein Beitrag zum Schutz, zur Erhaltung und zur Verbesserung der 

Qualität der Umwelt sowie zur umsichtigen und rationellen Verwendung der natürlichen 

Ressourcen geleistet wird – von den Mitgliedstaaten allein nicht ausreichend verwirklicht 

werden können, sondern vielmehr wegen des Umfangs und der Wirkung der Maßnahmen auf 

Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 

Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht 

diese Richtlinie nicht über das zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.  

(19) Die Richtlinie 1999/31/EG sollte daher entsprechend geändert werden 

(20) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der Kommission 

vom 28. September 2011 zu erläuternden Dokumenten11 haben sich die Mitgliedstaaten 

verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen 

ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der Zusammenhang zwischen den 

Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden Teilen nationaler 

Umsetzungsinstrumente erläutert wird. Im Falle der vorliegenden Richtlinie hält der 

Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt – 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                           
11  ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
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Artikel 1 

Änderungen 

Die Richtlinie 1999/31/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Im Hinblick auf die Unterstützung des Übergangs der Union zu einer 

Kreislaufwirtschaft und die Erfüllung der Anforderungen der Richtlinie 2008/98/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates*, insbesondere ihrer Artikel 4 und 12, ist es 

Ziel der vorliegenden Richtlinie, die schrittweise Einschränkung der Ablagerung von 

Abfällen auf Deponien, insbesondere von Abfällen, die sich zum Recycling oder 

anderen Formen der Verwertung eignen, sicherzustellen und durch die Festlegung 

strenger betriebsbezogener und technischer Anforderungen in Bezug auf 

Abfalldeponien und Abfälle Maßnahmen, Verfahren und Leitlinien vorzusehen, mit 

denen während des gesamten Bestehens der Deponie negative Auswirkungen der 

Ablagerung von Abfällen auf die Umwelt, insbesondere die Verschmutzung von 

Oberflächenwasser, Grundwasser, Boden und Luft, und auf die globale Umwelt, 

einschließlich des Treibhauseffekts, sowie alle damit verbundenen Risiken für die 

menschliche Gesundheit so weit wie möglich vermieden oder vermindert werden. 

_______________ 

* Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 

2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. L 312 vom 

22.11.2008, S. 3).“ 
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2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Es gelten die Definitionen der Begriffe ,Abfall‘, ,gefährlicher Abfall‘, ,nicht 

gefährlicher Abfall‘, ,Siedlungsabfall‘, ,Abfallerzeuger‘, ,Abfallbesitzer‘, 

,Abfallbewirtschaftung‘, ,getrennte Sammlung‘, ,Verwertung‘,  ,Vorbereitung zur 

Wiederverwendung‘, ,Recycling‘ und ,Beseitigung‘ gemäß Artikel 3 der Richtlinie 

2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates;“ 

b) Die Buchstaben b, c, d und n werden gestrichen. 

c) Unter Buchstabe r wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„In Gebieten in äußerster Randlage im Sinne von Artikel 349 des Vertrags können die 

Mitgliedstaaten beschließen, die folgende Begriffsbestimmung anzuwenden: 

Der Begriff „isolierte Siedlung“ bezeichnet 

– eine Siedlung mit höchstens 2 000 Einwohnern je Siedlung und höchstens fünf 

Einwohnern pro Quadratkilometer; oder eine Siedlung mit über 2 000 und weniger als 

5 000 Einwohnern je Siedlung und höchstens fünf Einwohnern pro Quadratkilometer 

und einer Abfallerzeugung von höchstens 3 000 Tonnen pro Jahr und 

– eine Siedlung, die mindestens 100 km von dem nächstgelegenen städtischen 

Siedlungsgebiet mit mindestens 250 Einwohnern pro Quadratkilometer entfernt ist 

und von der aus dieses Siedlungsgebiet auf der Straße nicht erreichbar ist.“ 
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3. Artikel 3 wird wie Folgt geändert: 

a) in Absatz 2 wird der letzte Gedankenstrich gestrichen. 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie zu Lande, 

das heißt Abfälle, die bei der Prospektion, dem Abbau – auch in der 

Erschließungsphase vor der Gewinnung –, der Behandlung und der Lagerung von 

mineralischen Rohstoffen sowie beim Betrieb von Steinbrüchen entstehen, ist vom 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen, sofern sie in den 

Anwendungsbereich anderer Gesetzgebungsakte der Union fällt.“ 

4. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird der folgende Unterabsatz gestrichen:  

„Das vorstehend genannte Ziel wird vom Rat zwei Jahre vor dem in Buchstabe c) 

genannten Zeitpunkt auf der Grundlage eines Berichts der Kommission über die 

praktischen Erfahrungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Erfüllung der unter den 

Buchstaben a und b festgelegten Ziele überprüft, mit dem gegebenenfalls ein Vorschlag 

zur Bestätigung oder Änderung der Zielvorgabe vorgelegt wird, um ein hohes Maß an 

Umweltschutz zu gewährleisten.“  
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b) In Absatz 3 wird der folgende Buchstabe ▌hinzugefügt: 

„f) Abfälle, die gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Richtlinie 2008/98/EG und Artikel 22 

der Richtlinie 2008/98/EG für die Vorbereitung zur Wiederverwendung oder das 

Recycling getrennt gesammelt wurden, es sei denn, es handelt sich um Abfälle, 

die bei der anschließenden Behandlung der getrennt gesammelten Abfälle 

entstehen und für die die Ablagerung auf Deponien gemäß Artikel 4 der 

Richtlinie 2008/98/EG für den Umweltschutz zum bestmöglichen Ergebnis 

führt.“ 

c) Es wird der folgende Absatz eingefügt: 

„(3a) Die Mitgliedstaaten bemühen sich, sicherzustellen, dass alle Abfälle, die sich 

zum Recycling und anderen Formen der Verwertung eignen – insbesondere im 

Fall von Siedlungsabfällen –, ab 2030 nicht auf einer Deponie angenommen 

werden dürfen, es sei denn, es handelt sich um Abfälle, für die die Ablagerung 

auf Deponien gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2008/98/EG für den Umweltschutz 

zum bestmöglichen Ergebnis führt.  

Die Mitgliedstaaten nehmen Angaben zu den gemäß diesem Absatz getroffenen 

Maßnahmen in die in Artikel 28 der Richtlinie 2008/98/EG genannten 

Abfallbewirtschaftungspläne oder in sonstige für das gesamte Hoheitsgebiet 

des betreffenden Mitgliedstaats geltende strategische Dokumente auf.“ 
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d) Es werden die folgenden Absätze ▌hinzugefügt: 

„(5) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass die Menge der auf Deponien abgelagerten Siedlungsabfälle bis 2035 auf 

höchstens 10  (Gewichts-)Prozent des gesamten Siedlungsabfallaufkommens 

verringert wird. 

(6) Ein Mitgliedstaat kann die Frist für die Erreichung der Zielvorgabe gemäß 

Absatz 5 um bis zu fünf Jahre verlängern, sofern dieser Mitgliedstaat 

a) den im gemeinsamen Fragebogen von OECD und Eurostat zur Verfügung 

gestellten Daten zufolge im Jahr 2013 mehr als 60 % seiner 

Siedlungsabfälle auf Deponien abgelagert hat, 

b) der Kommission  mindestens 24 Monate vor Ablauf der Frist gemäß 

Artikel 5 Absatz 5 des vorliegenden Artikels seine Absicht mitteilt, die Frist 

zu verlängern, und einen Umsetzungsplan gemäß Anhang IV der 

vorliegenden Richtlinie vorlegt. Dieser Plan kann mit einem gemäß 

Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe b der Richtlinie 2008/98/EG vorgelegten 

Umsetzungsplan konsolidiert werden. 

(7) Die Kommission kann einen Mitgliedstaat innerhalb von drei Monaten ab dem 

Eingang des gemäß Absatz 6 Buchstabe b vorgelegten Umsetzungsplans 

auffordern, diesen Umsetzungsplan zu überarbeiten, falls sie der Ansicht ist, 

dass der Plan nicht den Anforderungen nach Anhang IV entspricht. Der 

betreffende Mitgliedstaat legt innerhalb von drei Monaten ab dem Eingang der 

Aufforderung der Kommission einen überarbeiteten Plan vor. 
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(8) Im Falle einer Verlängerung der Frist gemäß Absatz 6 trifft der Mitgliedstaat 

alle erforderlichen Maßnahmen, um die Menge seiner auf Deponien 

abgelagerten Siedlungsabfälle bis 2035 auf höchstens 25 % des gesamten 

Siedlungsabfallaufkommens zu verringern. 

(9) Bis ▌31. Dezember 2024 überprüft die Kommission, ob die Zielvorgabe gemäß 

Absatz 5 beibehalten oder gegebenenfalls herabgesetzt werden soll; dabei 

sollten in Bezug auf die Ablagerung von Abfällen auf Deponien auch die 

quantitativen Zielvorgaben pro Kopf und die Einschränkung der Ablagerung auf 

Deponien von nicht gefährlichen Abfällen, die nicht Siedlungsabfälle sind, in 

Betracht gezogen werden. Zu diesem Zweck legt die Kommission dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, der gegebenenfalls von 

einem Gesetzgebungsvorschlag begleitet wird.“ 
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5. Der folgende Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 5a 

Bestimmungen für die Berechnung der Erreichung der Zielvorgaben  

(1) Für die Zwecke der Berechnung, ob die Zielvorgaben gemäß Artikel 5 Absätze 5 und 6 

erreicht wurden, wird 

a) das Gewicht der in einem gegebenen Kalenderjahr erzeugten und auf Deponien 

abgelagerten Siedlungsabfälle berechnet, 

b) das Gewicht der Abfälle, die bei Behandlungsverfahren vor dem Recycling oder 

sonstigen Verwertung von Siedlungsabfällen, etwa Sortierung oder mechanisch-

biologische Behandlung, entstehen und die anschließend auf Deponien 

abgelagert werden, bei der Berechnung des Gewichts der als auf Deponien 

abgelagert gemeldeten Siedlungsabfälle berücksichtigt, 

c) das Gewicht der zur Beseitigung verbrannten Siedlungsabfälle und das Gewicht 

der Abfälle, die bei der Stabilisierung des biologisch abbaubaren Anteils der 

Siedlungsabfälle entstehen, um anschließend auf einer Deponie abgelagert zu 

werden, als auf einer Deponie abgelagert gemeldet, 

d) das Gewicht der Abfälle, die beim Recycling oder bei sonstiger Verwertung von 

Siedlungsabfällen entstehen und die danach auf einer Deponie abgelagert 

werden, nicht für das Gewicht der Siedlungsabfälle, die als auf einer Deponie 

abgelagert gemeldet werden, berücksichtigt. 
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(2) Die Mitgliedstaaten errichten ein wirksames System für die Qualitätskontrolle und 

Rückverfolgbarkeit von auf Deponien abgelagerten Siedlungsabfällen, um die 

Einhaltung der Bedingungen gemäß Absatz 1 dieses Artikels sicherzustellen. Sie 

können hierfür von dem zu diesem Zweck gemäß Artikel 11a Absatz 3 der Richtlinie 

2008/98/EG errichteten System Gebrauch machen. 

(3) Werden Siedlungsabfälle gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen 

Parlaments und des Rates* zum Zweck der Ablagerung auf einer Deponie in einen 

anderen Mitgliedstaat verbracht oder aus der Union ausgeführt, so werden diese 

Abfälle gemäß Absatz 1 für die Menge der auf einer Deponie abgelagerten Abfälle 

jenes Mitgliedstaates, in dem die Abfälle gesammelt wurden, berücksichtigt. 

(4) Um einheitliche Bedingungen für die Anwendung dieses Artikels sicherzustellen, 

erlässt die Kommission bis zum 31. März 2019 Durchführungsrechtsakte, mit denen 

Vorschriften für die Berechnung, die Prüfung und die Übermittlung von Daten 

festgelegt werden. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 17 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 5b 

Frühwarnbericht 

(1) Die Kommission erstellt in Zusammenarbeit mit der Europäischen Umweltagentur 

spätestens drei Jahre vor Ablauf der in Artikel 5 Absätze 5 und 6 genannten Fristen 

einen Bericht über die Fortschritte bei der Erreichung der in diesen Vorschriften 

festgelegten Zielvorgaben. 

(2) Die Berichte gemäß Absatz 1 müssen folgende Angaben enthalten: 

a)  eine Schätzung des Stands der Erreichung des Ziels, aufgeschlüsselt nach 

Mitgliedstaaten; 

b) eine Liste der Mitgliedstaaten, bei denen die Gefahr besteht, dass sie die Ziele 

nicht innerhalb der jeweiligen Fristen erreichen werden, sowie geeignete 

Empfehlungen für die betreffenden Mitgliedstaaten; 

c) Beispiele bewährter Verfahren, die in der gesamten Union Anwendung finden 

und die als Orientierungshilfen zur Erzielung von Fortschritten bei der 

Umsetzung der Zielvorgaben dienen könnten. 
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Artikel 5c 

Austausch von bewährten Verfahren und Informationen 

Die Kommission organisiert einen regelmäßigen Austausch von Informationen und 

bewährten Verfahren zur praktischen Umsetzung der Anforderungen dieser Richtlinie 

zwischen den Mitgliedstaaten und gegebenenfalls auch mit regionalen und kommunalen 

Behörden. 

________________________ 

* Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Juni 2006 über die Verbringung von Abfällen (ABl. L 190 vom 12.7.2006, S. 1).“ 

6. In Artikel 6 Buchstabe a wird der folgende Satz hinzugefügt: 

„Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass gemäß diesem Buchstaben getroffene 

Maßnahmen das Erreichen der Ziele der Richtlinie 2008/98/EG nicht untergraben, 

insbesondere, was die Abfallhierarchie und die Steigerung der Vorbereitung zur 

Wiederverwendung und des Recycling gemäß Artikel 11 der genannten Richtlinie anbelangt.“ 

7. Artikel 11 Absatz 2 Unterabsatz 2 wird gestrichen. 
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8. Artikel 15 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 15 

Berichterstattung 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission für jedes Kalenderjahr die Daten zur 

Durchführung von Artikel 5 Absätze 2, 5 und 6.  

Sie übermitteln diese Daten auf elektronischem Wege binnen 18 Monaten nach Ende 

des Berichtsjahres, für das die Daten erhoben wurden. Die Daten werden in dem von 

der Kommission gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels festgelegten Format 

übermittelt.  

Der erste Datenbericht über die Umsetzung von Artikel 5 Absätze 5 und 6 wird im 

ersten vollen Kalenderjahr nach Erlass des Durchführungsrechtsakts erstellt, mit dem 

das Format des Datenberichts gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels festgelegt 

wird, und enthält die Daten dieses Berichtszeitraums. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln die Daten über die Umsetzung des Artikels 5 Absatz 2 

bis 1. Januar 2025. 

(3) Den Datenberichten der Mitgliedstaaten gemäß diesem Artikel liegt ein 

Qualitätskontrollbericht bei. 

(4) Die Kommission überprüft die gemäß diesem Artikel übermittelten Daten und 

veröffentlicht einen Bericht über die Ergebnisse ihrer Überprüfung. In dem Bericht 

werden die Organisation der Datenerhebung, die in den Mitgliedstaaten verwendeten 

Datenquellen und Methoden sowie die Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Aktualität und 

Kohärenz der Daten bewertet. Die Bewertung kann auch spezifische Empfehlungen für 

Verbesserungen enthalten. Der Bericht wird nach der ersten Datenübermittlung durch 

die Mitgliedstaaten und anschließend alle vier Jahre erstellt. 

(5) Die Kommission erlässt bis 31. März 2019 Durchführungsrechtsakte zur Festlegung des 

Formats für die Datenübermittlung gemäß Absatz 1 dieses Artikels. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 17 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen.“ 
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9. Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 15a 

Instrumente zur Förderung des Übergangs zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft 

Um zur Verwirklichung der in dieser Richtlinie festgelegten Ziele beizutragen, greifen die 

Mitgliedstaaten auf wirtschaftliche Instrumente zurück und ergreifen weitere Maßnahmen, 

um Anreize für die Anwendung der Abfallhierarchie zu schaffen. Diese Instrumente und 

Maßnahmen können auch die in Anhang IVa der Richtlinie 2008/98/EG aufgeführten 

Instrumente und Maßnahmen sowie andere geeignete Instrumente und Maßnahmen 

umfassen. 

Artikel 15b 

Bestimmung des Durchlässigkeitskoeffizienten für Deponien 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um das Verfahren festzulegen, das für die 

Bestimmung des Durchlässigkeitskoeffizienten für Deponien, sowohl im Freien als auch für 

den gesamten Standort, verwendet wird. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 17 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 15c 

EU-Norm für die Abfallprobenahme 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um eine Norm für die Abfallprobenahme 

zu erarbeiten. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 17 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. Solange diese Durchführungsrechtsakte noch nicht 

angenommen wurden, können die Mitgliedstaaten einzelstaatliche Normen und Verfahren 

anwenden.“ 

10. Artikel 16 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 16 

Überprüfung der Anhänge 

Die Kommission überprüft die Anhänge und legt erforderlichenfalls geeignete 

Gesetzgebungsvorschläge vor.“ 
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11. Artikel 17 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 17 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem mit Artikel 39 der Richtlinie 2008/98/EG eingesetzten 

Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

_______________ 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und 

Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 

Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 

28.2.2011, S. 13).“ 

▌ 

12. Anhang I Nummer 3.5 wird gestrichen. 

13. Anhang II Nummer 5 wird gestrichen. 

14. Anhang III Nummer 2 Unterabsatz 1 wird gestrichen. 

15. Der Anhang der vorliegenden Richtlinie wird als Anhang IV hinzugefügt. 
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Artikel 2 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum ... [24 Monate nach Tag des Inkrafttretens 

dieser Änderungsrichtlinie] nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon 

in Kenntnis. 

Bei Erlass dieser Maßnahmen nehmen die Mitgliedstaaten in den Maßnahmen selbst oder 

durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Maßnahmen mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. Die 

Kommission setzt die anderen Mitgliedstaaten davon in Kenntnis. 
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Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Artikel 4 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

 

Geschehen zu ... am ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 

Der folgende Anhang wird angefügt: 

 

„Anhang IV 

Nach Artikel 5 Absatz 6 vorzulegender Umsetzungsplan 

Der nach Artikel 5 Absatz 6 vorzulegende Umsetzungsplan enthält 

1. eine Bewertung der in der Vergangenheit erreichten, aktuellen und prognostizierten 

Quoten bei Recycling, Ablagerung auf Deponien und anderen Arten der Behandlung von 

Siedlungsabfällen und der Abfallströme, aus denen sie sich zusammensetzen; 

2. eine Bewertung der Umsetzung der bestehenden Abfallbewirtschaftungspläne und 

Abfallvermeidungsprogramme nach Artikel 28 und 29 der Richtlinie 2008/98/EG; 

3. die Gründe, aus denen der Mitgliedstaat der Auffassung ist, dass er die betreffende, in 

Artikel 5 Absatz 5 festgelegte Zielvorgabe in der dort festgelegten Frist unter Umständen 

nicht erreichen wird, und eine Bewertung der zur Erfüllung dieser Zielvorgabe nötigen 

Fristverlängerung ; 

4. die zur Erfüllung der Zielvorgaben nach Artikel 5 Absatz 8 der vorliegenden Richtlinie 

notwendigen Maßnahmen, die während der Fristverlängerung für den Mitgliedstaat 

gelten, einschließlich geeigneter wirtschaftlicher Instrumente und anderer Maßnahmen, 

die Anreize für die Anwendung der Abfallhierarchie gemäß Artikel 4 Absatz 1 und 

Anhang IVa der Richtlinie 2008/98/EG bieten; 

5. einen Zeitplan für die Durchführung der in Nummer 4 genannten Maßnahmen, die 

Bestimmung der für ihre Durchführung zuständige Stelle und eine Bewertung, wie diese 

Maßnahmen jeweils zur Erfüllung der im Fall einer Fristverlängerung geltenden 

Zielvorgaben beitragen; 

6. Informationen zu Finanzmitteln für die Abfallbewirtschaftung nach dem 

Verursacherprinzip, und 

7. gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung der Datenqualität mit dem Ziel einer 

besseren Planbarkeit und besserer Überwachungsergebnisse im Bereich der 

Abfallbewirtschaftung.” 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0116 
Verfahrensvorschriften auf dem Gebiet der Umweltberichterstattung ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 zu dem 
Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 87/217/EWG des Rates, der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Richtlinie 86/278/EWG des Rates und der Richtlinie 
94/63/EG des Rates in Bezug auf Verfahrensvorschriften auf dem Gebiet der 
Umweltberichterstattung und zur Aufhebung der Richtlinie 91/692/EWG des Rates 
(COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0789), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 192 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0526/2016), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 22. Februar 201712, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 13. Dezember 2017 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

                                                           
12  ABl. C 173 vom 31.5.2107, S.8. 
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A8-0253/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2016)0394 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 18. April 2018 im Hinblick 
auf den Erlass des Beschlusses (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates  zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 und der Richtlinien  94/63/EG und 2009/31/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 86/278/EWG und 87/217/EWG des 
Rates in Bezug auf Verfahrensvorschriften auf dem Gebiet der Umweltberichterstattung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 91/692/EWG des Rates 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 192 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses13,  

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren14, 

                                                           
13 ABl. C 173 vom 31.5.2017, S. 82. 
14  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018. 
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in Erwägung nachstehender Gründe:  

(1) Die Richtlinien 86/278/EWG15 und 76/217/EWG16 des Rates stützen sich auf die Artikel 100 

und 235 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, jetzt 

Artikel 115 und 352 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). 

Änderungen dieser Richtlinien in diesem Beschluss betreffen die Umweltpolitik der Union 

und sind eine direkte Folge der Aufhebung der Richtlinie 91/692/EWG17 auf der Grundlage 

von Artikel 192 Absatz 1 AEUV. Es empfiehlt sich daher, diese Änderungen auf Artikel 192 

Absatz 1 AEUV zu stützen.  

(2) Die Richtlinie 94/63/EG des Europäischen Parlaments und des Rates18 stützt sich auf 

Artikel 100a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, jetzt Artikel 114 

AEUV. Änderungen dieser Richtlinie in diesem Beschluss betreffen die Umweltpolitik der 

Union und sind eine direkte Folge der Aufhebung der Richtlinie 91/692/EWG auf der 

Grundlage von Artikel 192 Absatz 1 AEUV. Es empfiehlt sich daher, diese Änderungen auf 

Artikel 192 Absatz 1 AEUV zu stützen. 

                                                           
15 Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 über den Schutz der Umwelt und 

insbesondere der Böden bei der Verwendung von Klärschlamm in der Landwirtschaft 
(ABl. L 181 vom 4.7.1986, S. 6). 

16 Richtlinie 87/217/EWG des Rates vom 19. März 1987 zur Verhütung und Verringerung 
der Umweltverschmutzung durch Asbest (ABl. L 85 vom 28.3.1987, S. 40). 

17 Richtlinie 91/692/EWG des Rates vom 23. Dezember 1991 zur Vereinheitlichung und 
zweckmäßigen Gestaltung der Berichte über die Durchführung bestimmter 
Umweltschutzrichtlinien (ABl. L 377 vom 31.12.1991, S. 48). 

18 Richtlinie 94/63/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 
1994 zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC-
Emissionen) bei der Lagerung von Ottokraftstoff und seiner Verteilung von den 
Auslieferungslagern bis zu den Tankstellen (ABl. L 365 vom 31.12.1994, S. 24). 
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(3) Die Richtlinie 91/692/EWG zielte darauf ab, in bestimmten Umweltschutzrichtlinien die 

Vorschriften über die Übermittlung von Angaben und die Veröffentlichung von Berichten 

auf sektoraler Basis zu rationalisieren und zu verbessern. Zu diesem Zweck wurden 

mehrere Richtlinien durch die Richtlinie 91/692/EWG geändert, indem einheitliche 

Anforderungen an die Berichterstattung eingeführt wurden. 

(4) Die Umsetzung der mit der Richtlinie 91/692/EWG eingeführten Anforderungen an die 

Berichterstattung ist aufwändig geworden und zeigt keine Wirkung. Außerdem wurden 

viele Rechtsakte der Union, die durch die Richtlinie 91/692/EWG geändert worden waren, 

ersetzt und enthalten keine Anforderungen mehr an die Berichterstattung in der mit der 

genannten Richtlinie eingeführten Form. So wurden beispielsweise mit der 

Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates19 sieben Rechtsakte der 

Union im Bereich der Wasserpolitik aufgehoben, und das mit der Richtlinie 91/692/EWG 

eingeführte Berichterstattungssystem wurde nicht übernommen. Zudem enthält die 

Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates20 keine Bezugnahme auf 

die Richtlinie 91/692/EWG und sieht stattdessen ein eigenes Berichterstattungssystem vor. 

                                                           
19 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 

2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1). 

20 Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 
2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17). 
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(5) Die Richtlinie 91/692/EWG sieht keinen Einsatz elektronischer Hilfsmittel vor. Da die 

ReportNet-Anwendungen der Europäischen Umweltagentur mit Erfolg eingeführt wurde 

und sektorale Initiativen zur Straffung der Berichterstattung (beispielsweise das 

Wasserinformationssystem für Europa) angelaufen sind, wurden die Notwendigkeit und 

Wirksamkeit eines horizontalen Berichterstattungsinstruments zunehmend in Frage 

gestellt. Schließlich besteht seit der Annahme der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates21 und der damit einhergehenden Entwicklung des gemeinsamen 

Umweltinformationssystems ein moderneres und wirksameres horizontales Konzept für 

das Informationsmanagement und die Berichterstattung im Rahmen der Umweltpolitik der 

Union. 

(6) Die Richtlinie 91/692/EWG sollte daher aufgehoben werden. 

                                                           
21 Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 

zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft 
(INSPIRE) (ABl. L 108 vom 25.4.2007, S. 1). 
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(7) Die meisten der durch die Richtlinie 91/692/EWG geänderten Richtlinien sind nicht mehr in 

Kraft. Die Richtlinien 86/278/EWG und 87/217/EWG sind jedoch weiterhin in Kraft. 

(8) Die Richtlinie 86/278/EWG verpflichtet die Mitgliedstaaten, einen Bericht über die 

Umsetzung der Richtlinie auf der Grundlage eines Fragebogens oder einer Vorlage zu 

erstellen, der bzw. die von der Kommission gemäß dem in der Richtlinie 91/692/EWG 

festgelegten Verfahren entworfen wurde. Um zu vermeiden, dass durch die Aufhebung der 

Richtlinie 91/692/EWG ein rechtliches Vakuum entsteht, muss die Bezugnahme auf die 

Richtlinie 91/692/EWG durch eine Bezugnahme auf die Richtlinie 86/278/EWG ersetzt 

werden. 

(9) Die Berichterstattung durch die Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 87/217/EWG ist nach 

Annahme der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des 

Rates22, die den Ausstieg aus der Herstellung und Verwendung von rohem Asbest und 

asbesthaltigen Erzeugnissen in der Union vorsieht, nicht mehr notwendig. Es empfiehlt sich 

daher, diese Anforderungen an die Berichterstattung in der genannten Richtlinie  zu 

streichen. 

                                                           
22 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische 
Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der 
Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der 
Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission 
(ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1). 
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(10) Nach dem Inkrafttreten der Richtlinie 91/692/EG enthielten die folgenden Verordnungen 

und Richtlinien eine Bezugnahme auf die Richtlinie91/692/EG: Richtlinie 94/62/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates23, Richtlinie 94/63/EG, Richtlinie 1999/31/EG des 

Rates24, Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates25, 

Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates26, Richtlinie 2008/98/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates27, Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates28 und Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates29. 

(11) Als Teil des Aktionsplans der EU für die Kreislaufwirtschaft hat die Kommission 

vorgeschlagen, die Richtlinien 94/62/EG, 1999/31/EG, 2000/53/EG und 2008/98/EG zu 

ändern und die Bezugnahme auf die Richtlinie 91/692/EWG zu ersetzen.  

▌ 

                                                           
23 Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 

1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (ABl. L 365 vom 31.12.1994, S. 10). 
24 Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien (ABl. L 182 

vom 16.7.1999, S. 1). 
25 Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. September 

2000 über Altfahrzeuge (ABl. L 269 vom 21.10.2000, S. 34). 
26 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 

2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 vom 
25.10.2003, S. 32). 

27 Richtlinie 2008/98/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. L 
312 vom 22.11.2008, S. 3). 

28 Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 
über die geologische Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung der 
Richtlinie 85/337/EWG des Rates sowie der Richtlinien 2000/60/EG, 2001/80/EG, 
2004/35/EG, 2006/12/EG und 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 114). 

29 Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. November 2013 über das Recycling von Schiffen und zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 und der Richtlinie 2009/16/EG (ABl. L 330 vom 
10.12.2013, S. 1). 
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(12) Um sicherzustellen, dass gewisse Bestimmungen der Anhänge der Richtlinie 86/278/EWG 

auf dem neuesten Stand sind, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 

gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte hinsichtlich der Anpassung dieser Bestimmungen an 

den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt zu erlassen. Um sicherzustellen, dass 

gewisse Bestimmungen der Anhänge der Richtlinie 2009/31/EWG auf dem neuesten Stand 

sind, sollte der Kommission ebenso die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 

AEUV Rechtsakte hinsichtlich der Anpassung dieser Bestimmungen an den technischen und 

wissenschaftlichen Fortschritt zu erlassen. Die Anpassung der Anhänge der 

Richtlinie 2009/31/EG sollte nicht zu einer Senkung des Sicherheitsniveaus oder zu einer 

Aufweichung der Grundsätze für die Überwachung führen, die mit den Kriterien nach 

diesen Anhängen vorgesehen sind. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission 

im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung30 

niedergelegt wurden. Damit insbesondere das Europäische Parlament und der Rat 

gleichberechtigt an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte beteiligt sind, erhalten sie 

alle Dokumente zur selben Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

                                                           
30  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(13) Artikel 21 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 bezieht sich auf die 

Richtlinie 91/692/EWG, die aufgehoben werden soll. Nach dieser Bestimmung beginnt der 

erste Berichtszeitraum mit dem Zeitpunkt des Beginns der Anwendung der Verordnung 

(EU) Nr. 1257/2013. Die Kommission hat am 19. Dezember 2016 mit dem 

Durchführungsbeschluss (EU) 2016/232331 die erste Fassung einer europäischen Liste von 

Abwrackeinrichtungen (die „europäische Liste“) aufgestellt. Nach Artikel 26 der 

Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 können die Mitgliedstaaten das Recycling von Schiffen in 

den in der europäischen Liste aufgeführten Abwrackeinrichtungen bereits vor dem 

Zeitpunkt des Beginns der Anwendung dieser Verordnung zulassen. In diesen Fällen 

findet die Verordnung (EU) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates32 

keine Anwendung. Damit keine zeitliche Lücke dadurch entsteht, dass Informationen 

nicht nach der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 oder nach der Verordnung (EU) 

Nr. 1257/2013 erfasst werden, sollte für die Berichterstattung ein Übergangszeitraum 

von der ersten voraussichtlichen Zulassung nach Artikel 26 der Verordnung (EU) 

Nr. 1257/2013 in einem Mitgliedstaat bis zum Zeitpunkt des Beginns der Anwendung 

dieser Verordnung in jedem einzelnen Mitgliedstaat vorgesehen werden, der sich für die 

Nutzung des Übergangszeitraums im Sinne des genannten Artikels entscheidet. Damit 

den betreffenden Mitgliedstaaten kein übermäßiger Verwaltungsaufwand entsteht, 

müssen die im Übergangszeitraum erfassten Informationen nicht Gegenstand eines 

gesonderten Berichts sein. Stattdessen sollte es genügen, die Informationen in den oder 

als Teil des ersten regulären Bericht(s) für den Dreijahreszeitraum ab dem Zeitpunkt des 

Beginns der Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 aufzunehmen. 

                                                           
31  Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2323 der Kommission vom 19. Dezember 2016 

zur Aufstellung der europäischen Liste von Abwrackeinrichtungen gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
das Recycling von Schiffen (ABl. L 345 vom 20.12.2016, S. 119) 

32  Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Juni 2006 über die Verbringung von Abfällen (ABl. L 190 vom 12.7.2006, S. 1). 
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(14) Die in der Richtlinie 94/63/EG enthaltenen Anforderungen an die Berichterstattung sind für 

die Zwecke der Überwachung der Umsetzung jener Richtlinie nicht länger erforderlich. Die 

betreffende Bestimmung sollte daher gestrichen werden.  

(15) Da das Ziel dieses Beschlusses, nämlich die Änderung oder Aufhebung nicht mehr gültiger 

oder relevanter Rechtsakte der Union auf dem Gebiet der Umweltberichterstattung, von 

den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern aufgrund der 

Art ihrer Zielsetzung auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten 

Subsidiaritätsprinzip Maßnahmen erlassen. Entsprechend dem in diesem Artikel 

verankerten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht dieser Beschluss nicht über das zur 

Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(16) Die Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 und die Richtlinien 94/63/EG, 2009/31/EG, 

86/278/EWG und 87/217/EWG sollten daher entsprechend geändert werden – 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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▌ 

Artikel 1 

Änderung der Richtlinie 2009/31/EG 

Die Richtlinie 2009/31/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 27 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten legen der Kommission alle drei Jahre einen Bericht über die 

Durchführung dieser Richtlinie unter Einbeziehung des in Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b 

genannten Registers vor. Der erste Bericht ist der Kommission bis zum 30. Juni 2011 zu 

übermitteln. Der Bericht ist auf der Grundlage eines Fragebogens bzw. einer Vorlage zu 

erstellen, der bzw. die von der Kommission in Form eines Durchführungsrechtsakts 

erlassen wurde. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 30 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. Der Fragebogen bzw. das Schema wird den 

Mitgliedstaaten spätestens sechs Monate vor Ablauf der Frist für die Übermittlung des 

Berichts zugesandt.“ 
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2. Artikel 29 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 29 

Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, nach Artikel 29a delegierte Rechtsakte zur 

Änderung der Anhänge zu erlassen, um sie an den wissenschaftlichen und technischen 

Fortschritt anzupassen. Diese Anpassungen dürfen nicht dazu führen, dass das durch die 

Kriterien in Anhang I vorgesehene Sicherheitsniveau sinkt oder die Grundsätze für die 

Überwachung nach Anhang II aufgeweicht werden.“; 

3. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

„Artikel 29a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 29 wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... [Tag des Inkrafttretens 

dieses Änderungsbeschlusses] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun 

Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Der Bericht wird dem Europäischen Parlament und dem Rat 

vorgelegt. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen 

einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 29 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung* 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 29 erlassen wurde, tritt nur dann in 

Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 

zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 

und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder 

des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

_________________________  

*  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
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4. Artikel 30 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 30 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss für Klimaänderung unterstützt, der durch 

Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates* eingesetzt wurde. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates**. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

______________________________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Mai 2013 über ein System für die Überwachung von Treibhausgasemissionen 

sowie für die Berichterstattung über diese Emissionen und über andere 

klimaschutzrelevante Informationen auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Union 

und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 280/2004/EG (ABl. L 165 vom 18.6.2013, S. 

13). 

** Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 

denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 

die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).“ 
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Artikel 2 

Änderung der Richtlinie 86/278/EWG 

Die Richtlinie 86/278/EWG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 13 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 13 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, nach Artikel 15a delegierte Rechtsakte zur 

Änderung der Anhänge zu erlassen, um sie an den wissenschaftlichen und technischen 

Fortschritt anzupassen. 

Absatz 1 ist nicht auf die in den Anhängen I A, I B und I C aufgeführten Parameter und 

Werte, alle Faktoren, die die Berechnung dieser Werte beeinflussen können, sowie die in 

den Anhängen II A und II B angegebenen Parameter anwendbar.“ 

2. Artikel 14 wird gestrichen. 

3. Artikel 15 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 15 

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 39 der Richtlinie 2008/98/EWG des 

Europäischen Parlaments und des Rates* eingesetzten Ausschuss unterstützt. Dieser 

Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates**. 
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(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

_______________________________________________ 

* Richtlinie 2008/98/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. 

L 312 vom 22.11.2008, S. 3). 

** Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 

denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 

die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).“  
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4. Folgender Artikel ▌wird eingefügt:  

„Artikel 15a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... [Tag des Inkrafttretens 

dieses Änderungsbeschlusses] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun 

Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Der Bericht wird dem Europäischen Parlament und dem Rat 

vorgelegt. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume 

gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen 

einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 13 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung* 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 13 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  

________________________ 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.“ 
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5. Artikel 17 Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle drei Jahre Angaben über die 

Durchführung dieser Richtlinie im Rahmen eines sektoralen Berichts, der auch die anderen 

einschlägigen Gemeinschaftsrichtlinien erfasst. Die sektoralen Berichte sind auf der 

Grundlage eines Fragebogens bzw. einer Vorlage zu erstellen, der bzw. die von der 

Kommission in Form von Durchführungsrechtsakten erlassen wurde. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 15 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. Der Fragebogen bzw. das Schema wird den Mitgliedstaaten sechs 

Monate vor Beginn des Berichtszeitraums übersandt. Der Bericht ist der Kommission 

innerhalb von neun Monaten nach Ablauf des von ihm erfassten Dreijahreszeitraums zu 

übersenden.“ 

Artikel 3 

Änderung der Richtlinie 87/217/EWG 

Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie 87/217/EWG wird gestrichen. 

Artikel 4 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 

Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Jeder Bericht bezieht sich auf einen Zeitraum von drei Jahren und wird der Kommission 

elektronisch spätestens neun Monate nach Ablauf des darin erfassten Dreijahreszeitraums 

übermittelt.  

Der erste elektronische Bericht erfasst den dreijährigen Zeitraum ab dem Zeitpunkt des 

Beginns der Anwendung dieser Verordnung gemäß Artikel 32 Absatz 1. Lässt ein 

Mitgliedstaat zu, dass Schiffe gemäß Artikel 26 vor dem Zeitpunkt des Beginns der 

Anwendung dieser Verordnung in den in der europäischen Liste aufgeführten 

Abwrackeinrichtungen recycelt werden, so erstreckt sich der erste elektronische Bericht 

des betreffenden Mitgliedstaats auch auf den Zeitraum von der Zulassung bis zum 

Zeitpunkt des Beginns der Anwendung dieser Verordnung. 

Die Kommission veröffentlicht spätestens neun Monate nach Erhalt der einzelstaatlichen 

Berichte einen Bericht über die Anwendung dieser Verordnung.“  
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Artikel 5 

Änderung der Richtlinie 94/63/EG 

Die Richtlinie 94/63/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit, für welche Auslieferungslager diese 

Abweichung gilt.“ 

2. Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten machen der Kommission detaillierte Angaben über die Gebiete, in 

denen sie beabsichtigen, solche Abweichungen zuzulassen; danach unterrichten sie die 

Kommission über alle Änderungen, die diese Gebiete betreffen.“  

3. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 9 

Überwachung und Berichterstattung 

Die Kommission wird ersucht, mit ihren Berichten gegebenenfalls Vorschläge zu 

unterbreiten, mit denen diese Richtlinie insbesondere dahingehend geändert wird, dass 

sie sich auch auf Dampfrückhalte und -rückgewinnungssysteme für Fülleinrichtungen und 

Schiffe erstreckt.“ 
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Artikel 6 

Aufhebung der Richtlinie 91/692/EG 

Die Richtlinie 91/692/EWG wird aufgehoben. 

Artikel 7 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

▌ 

 

Geschehen zu ... am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0177 
Gemeinsames Mehrwertsteuersystem in Bezug auf die Verpflichtung, einen 
Mindestnormalsatz einzuhalten * 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. April 2018 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in Bezug auf die Verpflichtung, einen 
Mindestnormalsatz einzuhalten (COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)) 
 

(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Anhörung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an den Rat (COM(2017)0783), 

– gestützt auf Artikel 113 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
gemäß dem es vom Rat angehört wurde (C8-0007/2018), 

– gestützt auf Artikel 78c seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A8-0124/2018), 

1. billigt den Vorschlag der Kommission; 

2. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen; 

3. fordert den Rat auf, es erneut anzuhören, falls er beabsichtigt, den vom Parlament 
gebilligten Text entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 

2014-2019  

 

ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 

 

P8_TA-PROV(2018)0180 

Ökologische/biologische Produktion und Kennzeichnung von ökologischen/biologischen 
Erzeugnissen ***I 

 

Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 

PE557.122 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. April 2018 zu dem Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die ökologische/biologische 
Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen sowie zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. XXX/XXX des Europäischen Parlaments und des Rates [Verordnung über 
amtliche Kontrollen] und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) 

 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2014)0180), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 42 und 43 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C7-0109/2014), 

 unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechtsausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage, 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 und Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union,  

– unter Hinweis auf die von der luxemburgischen Abgeordnetenkammer und vom 
Österreichischen Bundesrat im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze 
der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten Stellungnahmen, in denen 
geltend gemacht wird, dass der Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip 
vereinbar ist, 
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– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 15. Oktober 201433, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 4. Dezember 
201434, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf  die vom Vertreter des 
Rates mit Schreiben vom 20. November 2017 gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen 
Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 und Artikel 39 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
und die Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A8-0311/2015), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. nimmt die dieser Entschließung beigefügten Erklärungen der Kommission zur Kenntnis; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                           
33  ABl. C 12 vom 15.1.2015, S. 75. 

34  ABl. C 19 vom 21.1.2015, S. 84. 
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P8_TC1-COD(2014)0100 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 19. April 2018 im Hinblick 
auf den Erlass der Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen 
Erzeugnissen ▌sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere ▌ auf 
Artikel 43 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses35, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen36, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren37, 

                                                           
35 ABl. C 12 vom 15.1.2015, S. 75. 

36 ABl. C 19 vom 21.1.2015, S. 84. 

37 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 19. April 2018. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die ökologische/biologische Produktion bildet ein Gesamtsystem der landwirtschaftlichen 
Betriebsführung und der Lebensmittelproduktion, das beste umweltschonende und klimaschützende 
Verfahren, ein hohes Maß an Artenvielfalt, den Schutz der natürlichen Ressourcen sowie die Anwen-
dung hoher Tierschutz- und Produktionsstandards kombiniert, die der Tatsache Rechnung tragen, 
dass die Nachfrage der Verbraucher nach Erzeugnissen, die unter Verwendung natürlicher Stoffe und 
nach natürlichen Verfahren erzeugt worden sind, stetig steigt. Die ökologische/biologische 
Produktion spielt somit eine doppelte gesellschaftliche Rolle, denn sie bedient einerseits auf einem 
spezifischen Markt die Verbrauchernachfrage nach ökologischen/biologischen Erzeugnissen und 
stellt andererseits öffentliche Güter bereit, die einen Beitrag zu Umwelt- und Tierschutz ebenso wie 
zur Entwicklung des ländlichen Raums leisten. 

(2) Die Einhaltung hoher Standards in den Bereichen Gesundheit, Umwelt und Tierschutz bei der 
Produktion ökologischer/biologischer Erzeugnisse ist für die hohe Qualität dieser Erzeugnisse von 
grundlegender Bedeutung. Wie in der Mitteilung der Kommission vom 28. Mai 2009 über die 
Qualitätspolitik für Agrarerzeugnisse hervorgehoben wurde, ist die ökologische/biologische 
Produktion zusammen mit den geografischen Angaben und den garantiert traditionellen 
Spezialitäten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates38 sowie den Erzeugnissen der Regionen in äußerster Randlage der Union gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 228/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates39 Teil der 
Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse der Union. In dieser Hinsicht verfolgt die 
ökologische/biologische Produktion im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik die gleichen Ziele wie 
alle Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse der Union. 

                                                           
38 Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (ABl. L 343 
vom 14.12.2012, S. 1). 

39 Verordnung (EU) Nr. 228/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. März 
2013 über Sondermaßnahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der Regionen in äußerster 
Randlage der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 247/2006 des Rates (ABl. L 78 vom 
20.3.2013, S. 23). 
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(3) Die Ziele der ökologischen/biologischen Produktion fügen sich in die Ziele der Gemeinsamen 
Agrarpolitik ein, sodass sich die Beachtung der Vorschriften über die ökologische/biologische 
Produktion für die Landwirte auszahlt. Darüber hinaus werden durch die steigende Nachfrage der 
Verbraucher nach ökologischen/biologischen Erzeugnissen die Bedingungen für eine weitere 
Entwicklung und Erweiterung des Marktes für diese Erzeugnisse und somit für eine Erhöhung der 
finanziellen Vorteile der Landwirte, die in der ökologischen/biologischen Produktion tätig sind, 
geschaffen. 

(4) Außerdem ist die ökologische/biologische Produktion ein System, das zur Einbeziehung der 
Umweltschutzerfordernisse in die Gemeinsame Agrarpolitik ▌ beiträgt und die nachhaltige 
landwirtschaftliche Erzeugung fördert. Aus diesem Grund wurden im Rahmen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik Maßnahmen zur finanziellen Unterstützung der ökologischen/biologischen Produktion 
eingeführt, insbesondere mit der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates40, und diese wurden insbesondere bei der ▌ Reform des Rechtsrahmens für die Politik zur 
Förderung der ländlichen Entwicklung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates41 verstärkt. 

                                                           
40 Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe 
im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 637/2008 des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates (ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 608). 

41 Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 487). 
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(5) Die ökologische/biologische Produktion trägt auch dazu bei, die Ziele der Umweltpolitik der 
Union zu erreichen, insbesondere die in den Mitteilungen der Kommission vom 22. September 2006 
mit dem Titel "Thematische Strategie für den Bodenschutz", vom 3. Mai 2011 mit dem Titel " 
Biologische Vielfalt - Naturkapital und Lebensversicherung: EU-Strategie zum Schutz der Biodiversität 
bis 2020" und vom 6. Mai 2013 mit dem Titel "Grüne Infrastruktur (GI) – Aufwertung des 
europäischen Naturkapitals" und in den Rechtsvorschriften im Umweltbereich wie den Richtlinien 
2000/60/EG42, 2001/81/EG43, 2009/128/EG44 und 2009/147/EG45 des Europäischen Parlaments 
und des Rates und der Richtlinien 91/676 EWG46 und 92/43/EWG47 des Rates. 

(6) Mit Blick auf die Ziele der Politik für den ökologischen/biologischen Landbau der Union sollte 
der für die Umsetzung dieser Politik geschaffene Rechtsrahmen darauf ausgerichtet sein, fairen 
Wettbewerb und das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarktes für 
ökologische/biologische Erzeugnisse zu gewährleisten, das Vertrauen der Verbraucher in als 
ökologisch/biologisch gekennzeichnete Erzeugnisse zu wahren und zu rechtfertigen, sowie 
Voraussetzungen zu schaffen, unter denen sich die Politik entsprechend den Produktions- und 
Marktentwicklungen fortentwickeln kann. 

                                                           
42 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 
zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1). 

43 Richtlinie 2001/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2001 
über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe (ABl. L 309 vom 27.11.2001, 
S. 22). 

44 Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 
über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden (ABl. 
L 309 vom 24.11.2009, S. 71). 

45 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7). 

46 Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewässer vor 
Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (ABl. L 375 vom 31.12.1991, S. 1). 

47 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7). 
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(7) Die politischen Prioritäten der Europa-2020-Strategie gemäß der Mitteilung der Kommission 
vom 3. März 2010 mit dem Titel "Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum" beinhalten die Verwirklichung einer wettbewerbsfähigen, auf Wissen und 
Innovation gestützten Wirtschaft, die Förderung einer Wirtschaft mit hoher Beschäftigung und 
sozialem und territorialem Zusammenhalt und die Unterstützung des Übergangs zu einer 
ressourcenschonenden und emissionsarmen Wirtschaft. Die Politik für die ökologische/biologische 
Produktion sollte den Erzeugern daher die richtigen Instrumente für eine bessere Kenntlichmachung 
und die Förderung des Absatzes ihrer Erzeugnisse an die Hand geben und sie gleichzeitig vor 
unlauteren Praktiken schützen. 

(8) Die ökologische/biologische Landwirtschaft in der Union hat sich in den vergangenen Jahren 
nicht nur in Bezug auf die für diese Art der Landwirtschaft genutzte Fläche, sondern auch, was die 
Anzahl der Betriebe und der insgesamt in der Union gemeldeten ökologisch/biologisch 
wirtschaftenden Unternehmer betrifft, rasant entwickelt. 

(9) Angesichts der Dynamik des ökologischen/biologischen Sektors wurde in der Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 des Rates48 die Notwendigkeit einer Überarbeitung der Unionsvorschriften für 
die ökologische/biologische Produktion unter Berücksichtigung der Erfahrungen bei der Anwendung 
dieser Vorschriften ermittelt. Die Ergebnisse dieser von der Kommission durchgeführten 
Überarbeitung zeigen, dass der Rechtsrahmen der Union für die ökologische/biologische Produktion 
dahingehend verbessert werden sollte, dass Vorschriften vorgesehen werden, die den hohen 
Erwartungen der Verbraucher gerecht werden und den Adressaten ausreichende Klarheit bieten. Die 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sollte daher aufgehoben und durch eine neue Verordnung ersetzt 
werden. 

                                                           
48 Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische 
Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung 
der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABl. L 189 vom 20.7.2007, S. 1). 
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(10) Die bisherigen Erfahrungen bei der Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zeigen, 
dass geklärt werden muss, für welche Erzeugnisse diese Verordnung gilt. In erster Linie sollten dazu 
die in Anhang I des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) verzeichneten 
▌Erzeugnisse der Landwirtschaft, einschließlich der Aquakultur und der Imkerei, gehören. Außerdem 
sollten dazu verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebens- oder 
Futtermittel bestimmt sind, gehören, da das Inverkehrbringen solcher Erzeugnisse als 
ökologische/biologische Erzeugnisse einen wichtigen Markt für Agrarerzeugnisse bietet und 
sicherstellt, dass der Verbraucher erkennen kann, dass die Agrarerzeugnisse aus 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen hergestellt wurden. Diese Verordnung sollte auch 
bestimmte andere Erzeugnisse erfassen, die ähnlich eng wie verarbeitete landwirtschaftliche 
Erzeugnisse zur Verwendung als Lebens- oder Futtermittel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
verbunden sind, da diese anderen Erzeugnisse entweder einen großen Markt für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse darstellen oder Bestandteil des Produktionsprozesses sind. Schließlich sollten Meersalz 
und andere Salze für Lebens- und Futtermittel in den Geltungsbereich dieser Verordnung 
einbezogen werden, da sie unter Anwendung natürlicher Produktionstechniken erzeugt werden 
können und ihre Erzeugung zur Entwicklung ländlicher Räume beiträgt und somit unter die Ziele 
dieser Verordnung fällt. Aus Gründen der Klarheit sollten solche anderen Erzeugnisse, die nicht in 
Anhang I AEUV aufgeführt sind, im Anhang dieser Verordnung verzeichnet werden. 
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(11) Um bestimmte nicht wesentliche Vorschriften dieser Verordnung ergänzen oder ändern zu 
können, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 
zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, 
durchführt, und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen im Einklang stehen, die in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung.49 niedergelegt 
sind. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter 
Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 
Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 
der delegierten Rechtsakte befasst sind. ▌ 

(12) Zur Berücksichtigung neuer Produktionsmethoden, neuen Materials oder internationaler 
Verpflichtungen sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, im Hinblick auf die 
Erweiterung des Verzeichnisses anderer eng mit der Landwirtschaft verbundener Erzeugnisse, die in 
den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen, bestimmte Rechtsakte zu erlassen. ▌ 

(13) Erzeugnisse, die unter diese Verordnung fallen, aber aus der Jagd und der Fischerei 
wildlebender Tiere stammen, sollten nicht als ökologische/biologische Erzeugnisse gelten, da ihr 
Produktionsprozess nicht vollständig kontrollierbar ist. 

                                                           
49 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(14) Da Arbeitsvorgänge in gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtungen lokaler Art sind, 
werden Maßnahmen der Mitgliedstaaten und private Regelungen in diesem Bereich als angemessen 
angesehen, um das Funktionieren des Binnenmarktes zu gewährleisten. Daher sollten Lebensmittel, 
die von gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtungen in ihren Produktionsstätten zubereitet 
werden, nicht Gegenstand dieser Verordnung sein und sollten daher nicht mit dem Logo der 
Europäischen Union für ökologische/biologische Produktion gekennzeichnet oder beworben werden. 
▌ 

(15) Forschungsprojekte haben gezeigt, dass das Vertrauen der Verbraucher in den Markt für 
ökologische/biologische Lebensmittel von entscheidender Bedeutung ist. Langfristig gefährden nicht 
vertrauenswürdige Vorschriften das Vertrauen der Öffentlichkeit und führen zu Marktversagen. 
Daher sollte die nachhaltige Entwicklung der ökologischen/biologischen Produktion in der Union auf 
fundierten Produktionsvorschriften basieren, die unionsweit harmonisiert sind und den Erwartungen 
von Unternehmern und Verbrauchern hinsichtlich der Qualität ökologischer/biologischer 
Erzeugnisse sowie der Einhaltung der in dieser Verordnung festgeschriebenen Grundsätze und 
Vorschriften gerecht werden. 

(16) Diese Verordnung sollte unbeschadet einschlägiger Rechtsvorschriften, insbesondere in den 
Bereichen Sicherheit der Lebensmittelkette, Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit, 
Pflanzenvermehrungsmaterial, Kennzeichnung und Umweltschutz, gelten. ▌ 
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(17) Diese Verordnung sollte die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung der 
ökologischen/biologischen Produktion und ihre positiven Auswirkungen auf die Umwelt bilden und 
für ein wirksames Funktionieren des Binnenmarktes für ökologische/biologische Erzeugnisse und 
einen fairen Wettbewerb sorgen, womit dazu beigetragen wird, dass Landwirte ein gerechtes 
Einkommen erzielen, für Vertrauen seitens der Verbraucher gesorgt wird und Verbraucherinteressen 
geschützt werden sowie kurze Vertriebskanäle und die Produktion vor Ort gefördert werden. Diese 
Ziele sollten erreicht werden, indem die allgemeinen und spezifischen Grundsätze und die 
allgemeinen und spezifischen Vorschriften zur ökologischen/biologischen Produktion eingehalten 
werden. 

▌ 

(18) Unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Systeme für die ökologische/biologische 
Produktion sollte die Auswahl von Pflanzensorten sich auf die agronomische Leistung, die genetische 
Vielfalt, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten, die Langlebigkeit, die Anpassung an die 
unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten in Bezug auf Boden und Klima konzentrieren sowie die 
natürlichen Kreuzungsbarrieren beachten. 

(19) Die Gefahr eines Verstoßes gegen Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion 
wird bei landwirtschaftlichen Betrieben, die nicht nach diesen Vorschriften bewirtschaftete 
Einheiten umfassen, für höher erachtet. Deshalb sollten alle landwirtschaftlichen Betriebe in der 
Union, die auf die ökologische/biologische Produktion umstellen wollen, nach einem angemessenen 
Umstellungszeitraum vollständig im Einklang mit den Auflagen für die ökologische/biologische 
Produktion bewirtschaftet werden. Betriebe sowohl mit Produktionseinheiten, die gemäß den 
Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion bewirtschaftet werden, als auch mit 
Produktionseinheiten, die gemäß den Vorschriften für die nichtökologische/nichtbiologische 
Produktion bewirtschaftet werden, sollten unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen werden, 
einschließlich insbesondere der Voraussetzung einer klaren und wirksamen Trennung zwischen 
ökologischen/biologischen Produktionseinheiten, Produktionseinheiten in Umstellung und 
nichtökologischen/nichtbiologischen Produktionseinheiten und zwischen Erzeugnissen, die von 
diesen Produktionseinheiten produziert werden. ▌ 
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(20) Da die Verwendung von externen Produktionsmitteln in der ökologischen/biologischen 
Produktion beschränkt werden sollte, sollten bestimmte Ziele festgelegt werden, für die Erzeugnisse 
und Stoffe häufig in der Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder verarbeiteter 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse verwendet werden. Sofern sie üblicherweise für diese Ziele 
verwendet werden, sollte der Einsatz von Erzeugnissen oder Stoffen nur erlaubt werden, wenn sie 
gemäß dieser Verordnung zugelassen sind. Eine solche Zulassung sollte indes nur solange gelten, wie 
die Verwendung von solchen externen Produktionsmitteln in der 
nichtökologischen/nichtbiologischen Produktion nicht nach Unionsrecht oder nach nationalem 
Recht, das sich auf Unionsrecht stützt, untersagt ist. Die Verwendung von Produkten oder Stoffen, 
die Pflanzenschutzmittel enthalten oder daraus bestehen, außer den Wirkstoffen, sollte in der 
ökologischen/biologischen Produktion erlaubt sein, solange ihre Verwendung gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates50 zugelassen ist und solange weder 
das Inverkehrbringen noch die Nutzung der betreffenden Pflanzenschutzmittel von den 
Mitgliedstaaten gemäß der vorgenannten Verordnung untersagt wurde. 

                                                           
50 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der 
Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1). 
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(21) Sollen in dem gesamten Betrieb oder in Teilen des Betriebs ökologische/biologische 
Erzeugnisse produziert werden, so sollten der Betrieb oder die Teile des Betriebs einem 
Umstellungszeitraum unterliegen, in dem sie nach Vorschriften für die ökologische/biologische 
Produktion bewirtschaftet werden, aber keine ökologischen/biologischen Erzeugnisse produzieren 
dürfen. Erzeugnisse sollten erst dann als ökologische/biologische Erzeugnisse in Verkehr gebracht 
werden dürfen, wenn der Umstellungszeitraum beendet ist. Dieser Zeitraum sollte erst beginnen, 
wenn der Landwirt oder der Algen oder Aquakulturtiere produzierende Unternehmer den 
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Betrieb belegen ist, diese Umstellung auf 
ökologische/biologische Produktion gemeldet hat und daher dem Kontrollsystem unterstellt ist, das 
die Mitgliedstaaten gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des 
Rates51 und dieser Verordnung einzurichten haben. Die zuständigen Behörden sollten Zeiträume vor 
dem Tag der Meldung rückwirkend als Umstellungszeiträume nur anerkennen dürfen, wenn der 
Betrieb oder die relevanten Teile des Betriebs an von Unionfonds unterstützen 
Agrarumweltmaßnahmen teilgenommen haben oder natürliche oder landwirtschaftlich genutzte 
Flächen sind und während eines Zeitraums von mindestens drei Jahren nicht mit Erzeugnissen oder 
Stoffen behandelt wurden, die nicht zur Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion 
zugelassen sind. 

(22) Um Qualität, Rückverfolgbarkeit, Einhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung für die 
ökologische/biologische Produktion und die Anpassung an technische Entwicklungen sicherzustellen 
▌, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, bestimmte Rechtsakte in Bezug auf ▌ 
weitere Vorschriften über die Aufteilung von Betrieben in ökologische/biologische 
Produktionseinheiten, Produktionseinheiten in Umstellung und nichtökologische/nichtbiologische 
Produktionseinheiten zu erlassen. 

                                                           
51 Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 
über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des 
Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, 
Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, 
(EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012 und (EU) 
Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates, der 
Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 
1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG 
und 97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verordnung über amtliche 
Kontrollen) (1 ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1 ). 
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(23) Die Verwendung ionisierender Strahlung, des Klonens von Tieren und der Zucht künstlich 
erzeugter polyploider Tiere oder genetisch veränderter Organismen (GVO) sowie von Erzeugnissen, 
die aus oder durch GVO erzeugt wurden, ist mit dem ökologischen/biologischen Produktionskonzept 
und der Auffassung der Verbraucher von ökologischen/biologischen Erzeugnissen unvereinbar. Diese 
Verwendungen sollten daher in der ökologischen/biologischen Produktion untersagt sein. 

(24) Um die Einhaltung dieser Verordnung zu fördern und zu erleichtern, sollten die Unter-
nehmer auf jeder Stufe der Erzeugung, der Aufbereitung und des Vertriebs gegebenenfalls 
Vorbeugungsmaßnahmen ergreifen, um den Erhalt der Artenvielfalt und die Bodenqualität zu 
gewährleisten, um Schädlinge und Krankheiten zu vermeiden und zu bekämpfen, und um negative 
Auswirkungen auf die Umwelt sowie die Tier- und Pflanzengesundheit zu vermeiden. Sie sollten 
außerdem gegebenenfalls verhältnismäßige Vorsorgemaßnahmen, die ihrem Einfluss unterliegen, 
ergreifen, um eine Kontamination durch Erzeugnisse oder Stoffe, die nicht für die Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion gemäß dieser Verordnung zugelassen sind, sowie eine 
Vermischung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen, Umstellungserzeugnissen und 
nichtökologischen/nichtbiologischen Erzeugnissen zu vermeiden. 

(25) Während des Umstellungszeitraums produzierte Erzeugnisse sollten nicht als öko-
logische/biologische Erzeugnisse in Verkehr gebracht werden. Damit Verbraucher nicht verwirrt oder 
irregeführt werden, sollten diese Erzeugnisse auch nicht als Umstellungserzeugnisse vermarktet 
werden, außer es handelt sich um Pflanzenvermehrungsmaterial und Lebens- oder Futtermittel 
pflanzlichen Ursprungs mit nur einer landwirtschaftlichen pflanzlichen Zutat, in allen Fällen unter der 
Voraussetzung, dass ein Umstellungszeitraum von mindestens 12 Monaten vor der Ernte 
eingehalten wurde. 
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(26) Um Qualität, Rückverfolgbarkeit, Einhaltung dieser Verordnung und die Anpassung an 
technische Entwicklungen sicherzustellen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 
bestimmte Rechtsakte in Bezug auf ▌ die Umstellungsvorschriften für weitere Tierarten zu erlassen. 

(27) Es sollten detaillierte Vorschriften für die Pflanzenproduktion, die Tierproduktion sowie die 
Aquakulturproduktion, einschließlich Vorschriften für das Sammeln von Wildpflanzen und Algen, und 
für die Produktion von verarbeiteten Lebensmitteln und Futtermitteln sowie von Wein und Hefe, die 
als Lebens- oder Futtermittel verwendet wird, festgelegt werden, um eine Harmonisierung und 
Einhaltung der Ziele und Grundsätze der ökologischen/biologischen Produktion zu gewährleisten. 

(28) Da die ökologische/biologische pflanzliche Erzeugung auf dem Grundsatz beruht, dass 
Pflanzen ihre Nährstoffe in erster Linie über das Ökosystem des Bodens beziehen, ▌ sollten Pflanzen 
auf und in lebendigem Boden in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein erzeugt werden. 
Hydrokultur und der Anbau von Pflanzen in Containern, Säcken oder Becken, bei denen die Wurzeln 
nicht mit dem lebenden Boden in Berührung kommen, sollten daher nicht zulässig sein. 

(29) Einige anbautechnische Praktiken, die nicht bodengebunden sind, wie die Produktion von 
Keimlingen oder Chicoréesprossen, sowie die Produktion von Zierpflanzen und Kräutern, wenn diese 
Zierpflanzen und Kräuter dem Endverbraucher in Töpfen verkauft werden, bei denen der Grundsatz 
des bodengebundenen Pflanzenanbaus nicht geeignet ist oder bei denen nicht die Gefahr besteht, 
dass der Verbraucher hinsichtlich der Produktionsmethode irregeführt wird, sollten jedoch 
zugelassen werden. Damit die ökologische/biologische Produktion in einer früheren Phase des 
Pflanzenanbaus erleichtert wird, sollte auch der Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in 
Behältnissen für die weitere Umpflanzung gestattet werden. 
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(30) Der Grundsatz des flächengebundenen Pflanzenanbaus und der Versorgung der Pflanzen mit 
Nährstoffen hauptsächlich über das Ökosystem des Bodens ist mit der Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 festgelegt worden. Einige Unternehmer haben jedoch eine Wirtschaftstätigkeit in Form 
des Anbaus von Kulturen in abgegrenzten Beeten entwickelt und sind von ihren nationalen 
Behörden als ökologisch/biologisch gemäß der Verordnung (EG) 834/2007 zertifiziert worden. Im 
Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens ist am 28. Juni 2017 Einigung darüber erzielt 
worden, dass die ökologische/biologische Produktion auf der Versorgung der Pflanzen mit 
Nährstoffen hauptsächlich über das Ökosystem des Bodens beruhen und bodengebunden sein sollte 
und dass der Anbau von Pflanzen in abgegrenzten Beeten ab diesem Tag nicht mehr zugelassen 
werden sollte. Damit die Unternehmer, die bis zu diesem Tag eine solche Wirtschaftstätigkeit aufge-
nommen haben, die Möglichkeit haben, sich anzupassen, sollte es ihnen gestattet werden, ihre vor 
diesem Tag gemäß der Verordnung (EG) 834/2007 von ihren nationalen Behörden als 
ökologisch/biologisch zertifizierten Produktionsflächen für weitere zehn Jahren ab dem 
Geltungsbeginn dieser Verordnung beizubehalten. Nach den Angaben, die die Mitgliedstaaten der 
Kommission übermittelt haben, ist eine solche Tätigkeit in der Union vor dem 28. Juni 2017 nur in 
Finnland, Schweden und Dänemark zugelassen worden. Die Nutzung abgegrenzter Beete in der 
ökologischen/biologischen Landwirtschaft sollte Gegenstand eines Berichts der Kommission sein, der 
fünf Jahre nach dem Geltungsbeginn dieser Verordnung veröffentlicht werden muss. 

(31) In der ökologischen/biologischen pflanzlichen Erzeugung sollten Produktionstechniken 
verwendet werden, die Belastungen der Umwelt vermeiden oder so gering wie möglich halten. 
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(32) Während der nichtökologische/nichtbiologische Landwirtschaft mehr externe Mittel zur 
Anpassung an die Umwelt zur Verfügung stehen, damit ein optimaler Pflanzenanbau erreicht wird, 
wird für Systeme des ökologischen/biologischen Pflanzenbaus Pflanzenvermehrungsmaterial 
benötigt, mit dem eine Anpassung hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten, der 
unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten in Bezug auf Boden und Klima und der spezifischen 
Anbaupraktiken der ökologischen/biologischen Landwirtschaft als Beitrag zum Ausbau des 
ökologischen/biologischen Sektors erfolgen kann. Es ist daher wichtig, dass 
ökologisches/biologisches Pflanzenvermehrungsmaterial, das für die ökologische/biologische 
Landwirtschaft geeignet ist, entwickelt wird. 

(33) In Bezug auf die Bodenbewirtschaftung und die Düngung sollten in der 
ökologischen/biologischen pflanzlichen Erzeugung zulässige Anbauverfahren und Bedingungen für 
den Einsatz von Düngemitteln und Bodenverbesserern festgelegt werden. 

(34) Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sollte maßgeblich eingeschränkt werden. Es sollten 
Maßnahmen bevorzugt werden, die mit Hilfe von Techniken, die keinen Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln vorsehen, beispielsweise dem Fruchtwechsel, Schäden durch Schädlinge und 
Unkraut vermeiden. Das Auftreten von Schädlingen und Unkraut sollte überwacht werden, sodass 
entschieden werden kann, ob ein Eingreifen wirtschaftlich und ökologisch gerechtfertigt ist. Der 
Einsatz bestimmter Pflanzenschutzmittel sollte jedoch dann erlaubt sein, wenn solche Techniken 
keinen angemessenen Schutz bieten und die Pflanzenschutzmittel gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 ▌ zugelassen sind, nachdem letztere bewertet wurden und festgestellt wurde, dass 
sie mit den Zielen und den Grundsätzen der ökologischen/biologischen Produktion, einschließlich 
der Fälle, in denen solche Mittel unter strengen Anwendungsauflagen zugelassen sind, vereinbar 
und folglich im Einklang mit der vorliegenden Verordnung zugelassen sind. 
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(35) Um Qualität, Rückverfolgbarkeit, Einhaltung dieser Verordnung und die Anpassung an 
technische Entwicklungen sicherzustellen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 
bestimmte Rechtsakte in Bezug auf bestimmte abweichende Regelungen, die Verwendung von 
Umstellungspflanzenvermehrungsmaterial oder nichtökologischem/ nichtbiologischem 
Pflanzenvermehrungsmaterial, Vereinbarungen zwischen Unternehmern landwirtschaftlicher 
Betriebe, weitere Maßnahmen zur Schädlings- und Unkrautbekämpfung und weitere detaillierte 
Vorschriften und Anbauverfahren für bestimmte Pflanzen und Pflanzenerzeugung ▌ zu erlassen. 

(36) Die Forschung in der Union zu Pflanzenvermehrungsmaterial, das nicht die Sortendefinition 
hinsichtlich der Einheitlichkeit erfüllt, zeigt, dass es von Vorteil sein könnte, dieses uneinheitliche 
Material zu verwenden, insbesondere hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, 
beispielsweise zur Eindämmung der Ausbreitung von Krankheiten, zur Verbesserung der 
Widerstandskraft und zur Steigerung der biologischen Vielfalt. 
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(37) Daher sollte Pflanzenvermehrungsmaterial, das zu keiner Sorte gehört, sondern zu einer 
pflanzlichen Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons, und das durch ein hohes Maß 
an genetischer und phänotypischer Vielfalt der einzelnen Vermehrungseinheiten gekennzeichnet ist, 
für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion zur Verfügung stehen. Es sollte 
daher Unternehmern gestattet sein, Pflanzenvermehrungsmaterial aus ökologischem/biologischem 
heterogenem Material in Verkehr zu bringen, ohne dass die Anforderungen an die Eintragung und an 
die Zertifizierungskategorien von Vorstufenmaterial, Basismaterial und zertifiziertem Material oder 
die Anforderungen an andere Kategorien gemäß den Richtlinien 66/401/EWG52, 66/402/EWG53, 
68/193/EWG54, 98/56/EG55, 2002/53/EG56, 2002/54/EG57, 2002/55/EG58, 2002/56/EG59, 
2002/57/EG60, 2008/72/EG61 und 2008/90/EG62 oder den nach diesen Richtlinien erlassenen 
Rechtsakten erfüllt werden müssen. Diese Vermarktung sollte nach einer Mitteilung an die 
zuständigen Stellen gemäß diesen Richtlinien und sobald die Kommission harmonisierte 
Anforderungen für dieses Material erlassen hat, sofern es diese Anforderungen erfüllt, stattfinden. 

                                                           
52 Richtlinie 66/401/EWG des Rates vom 14. Juni 1966 über den Verkehr mit Futter-
pflanzensaatgut (ABl. 125 vom 11.7.1966, S. 2298). 

53 Richtlinie 66/402/EWG des Rates vom 14. Juni 1966 über den Verkehr mit Getreidesaatgut 
(ABl. L 125 vom 11.7.1966, S. 2309). 

54 Richtlinie 68/193/EWG des Rates vom 9. April 1968 über den Verkehr mit vegetativem 
Vermehrungsgut von Reben (ABl. L 93 vom 17.4.1968, S. 15). 

55 Richtlinie 98/56/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über das Inverkehrbringen von 
Vermehrungsmaterial von Zierpflanzen (ABl. L 226 vom 13.8.1998, S. 16). 

56 Richtlinie 2002/53/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über einen gemeinsamen Sortenkatalog 
für landwirtschaftliche Pflanzenarten (ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 1). 

57 Richtlinie 2002/54/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Betarübensaatgut 
(ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 12). 

58 Richtlinie 2002/55/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Gemüsesaatgut 
(ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 33). 

59 Richtlinie 2002/56/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Pflanzkartoffeln 
(ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 60). 

60 Richtlinie 2002/57/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Saatgut von Öl- 
und Faserpflanzen (ABl. L 193 vom 20.7.2002, S. 74). 

61 Richtlinie 2008/72/EG des Rates vom 15. Juli 2008 über das Inverkehrbringen von 
Gemüsepflanzgut und Gemüsevermehrungsmaterial mit Ausnahme von Saatgut (ABl. L 205 vom 
1.8.2008, S. 28). 

62 Richtlinie 2008/90/EG des Rates vom 29. September 2008 über das Inverkehrbringen von 
Vermehrungsmaterial und Pflanzen von Obstarten zur Fruchterzeugung (ABl. L 267 vom 8.10.2008, 
S. 8). 
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(38) Um Qualität, Rückverfolgbarkeit, Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung und die 
Anpassung an technische Entwicklungen ▌ sicherzustellen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, bestimmte Rechtsakte in Bezug auf die Festlegung bestimmter Vorschriften für 
die Erzeugung und Vermarktung von ökologischem/biologischem heterogenem Material besonderer 
Gattungen oder Arten zu erlassen. 

(39) Um den Bedürfnissen ökologisch/biologisch wirtschaftender Erzeuger gerecht zu werden, die 
Forschung zu fördern und ökologische/biologische Sorten zu entwickeln, die für die 
ökologische/biologische Produktion geeignet sind und bei denen die spezifischen Bedürfnisse und 
Ziele der ökologischen/biologischen Landwirtschaft wie Verbesserung der genetischen Vielfalt, 
Widerstandsfähigkeit oder Toleranz gegenüber Krankheiten und Anpassung an unterschiedliche 
örtliche Gegebenheiten in Bezug auf Boden und Klima berücksichtigt werden, sollte ein befristeter 
Versuch gemäß den Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 2002/53/EG, 2002/54/EG, 
2002/55/EG, 2002/56/EG, 2002/57/EG, 2008/72/EG und 2008/90/EG organisiert werden. Dieser 
befristete Versuch sollte in einem Zeitraum von sieben Jahren und mit ausreichenden Mengen an 
Pflanzenvermehrungsmaterial durchgeführt werden und einer jährlichen Berichterstattung 
unterliegen. Er sollte dazu dienen, die Kriterien für die Beschreibung der Merkmale sowie die 
Definition der Voraussetzungen für die Produktion und die Vermarktung dieses Materials 
festzulegen. 
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(40) Da die Tierhaltung mit der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen einhergeht, auf 
denen Dünger als Nährstoff bei der pflanzlichen Erzeugung eingesetzt wird, sollte, ausgenommen im 
Falle der Bienenhaltung, eine flächenunabhängige Tierproduktion verboten werden. Bei der Wahl 
der Rassen sollte die Wahl von Merkmalen gefördert werden, die für die ökologische/biologische 
Landwirtschaft wichtig sind, beispielsweise hohe genetische Vielfalt, die Fähigkeit der Anpassung an 
die örtlichen Bedingungen ▌ und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten ▌. 

(41) Ökologische/biologische Tiere sind nicht immer in ausreichender Menge und Qualität 
verfügbar, um den Bedarf von Landwirten zu decken, die erstmals eine Herde oder einen Bestand 
aufbauen oder ihren Tierbestand erweitern oder erneuern möchten. Unter bestimmten 
Voraussetzungen sollte es daher möglich sein, nichtökologisch/nichtbiologisch aufgezogene Tiere in 
eine ökologische/biologische Produktionseinheit einzubringen. 

▌ 

(42) Die Tiere sollten unter Berücksichtigung ihrer physiologischen Bedürfnisse mit 
Einzelfuttermitteln gefüttert werden, die nach den Vorschriften für den ökologischen/ biologischen 
Landbau vorzugsweise im eigenen Betrieb des Landwirtes gewonnen wurden. Den Landwirten sollte 
jedoch die Möglichkeit gegeben werden, unter bestimmten Voraussetzungen auch 
Umstellungsfuttermittel aus ihrem eigenen Betrieb zu verwenden. Um den grundlegenden 
Ernährungsbedürfnissen der Tiere gerecht zu werden, sollte es Landwirten auch gestattet werden, 
unter genau festgelegten Bedingungen bestimmte Futtermittel mikrobiellen oder mineralischen 
Ursprungs oder bestimmte Futtermittelzusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe ▌ zu verwenden. 

www.parlament.gv.at



  

 80

 

(43) Die Tiergesundheit sollte im Wesentlichen durch Krankheitsvorsorge gesichert werden. 
Darüber hinaus sollten bestimmte Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt werden. 
Die vorbeugende Verabreichung chemisch-synthetischer allopathischer Arzneimittel, einschließlich 
Antibiotika, sollte in der ökologischen/biologischen Landwirtschaft verboten sein. ▌ Ist bei kranken 
oder verletzten Tieren eine sofortige Behandlung erforderlich, so ist die Verwendung solcher 
Produkte ▌ auf das notwendige Mindestmaß bis zur Gesundung des Tieres zu beschränken. Um die 
Integrität der ökologischen/biologischen Produktion für den Verbraucher zu gewährleisten, ▌ sollte 
die Wartezeit nach Verabreichung der in den relevanten Rechtsvorschriften der Union spezifizierten 
chemisch-synthetischen allopathischen Arzneimittel doppelt so lang wie die normale Wartezeit sein 
und eine Mindestdauer von 48 Stunden haben. ▌ 

(44) Die Unterbringungsbedingungen und Haltungspraktiken für ökologische/biologische Tiere 
sollten die verhaltensbedingten Bedürfnisse von Tieren erfüllen und sollten ein hohes 
Tierschutzniveau gewährleisten, das bei bestimmten Aspekten über die Tierschutzstandards der 
Union für die Tierhaltung im Allgemeinen hinausgehen sollte. In den meisten Fällen sollten Tiere 
ständigen Zugang zu Freigelände haben, auf dem sie sich bewegen können. Ein Leiden der Tiere, 
Schmerzen oder Stress sollten während der gesamten Lebensdauer der Tiere vermieden oder so 
gering wie möglich gehalten werden. Anbindung und Verstümmelung wie das Kupieren von 
Schwänzen bei Schafen, das Schnabelstutzen bei höchstens drei Tage alten Tieren und das Entfernen 
der Hornknospen sollte nur unter bestimmten Bedingungen möglich sein und nur, wenn die 
zuständigen Behörden es erlaubt haben. 
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(45) Da die ökologische/biologische Produktion für Rinder, Schafe, Ziegen, Equiden, 
Geweihträger, Schweine, Geflügel, Kaninchen und Bienen am weitesten entwickelt ist, sollten 
zusätzliche detaillierte Produktionsvorschriften für diese Arten gelten. Es ist für diese Arten 
erforderlich, dass die Kommission bestimmte für die Produktion dieser Tiere wichtige 
Anforderungen festlegt, beispielsweise Anforderungen in Bezug auf die Besatzdichte, 
Mindestflächen und Merkmale sowie  die technischen Anforderungen in Bezug auf die 
Unterbringung. Für andere Arten sollten diese Anforderungen festgelegt werden, wenn auch für sie 
zusätzliche detaillierte Produktionsvorschriften gelten. 

(46) Um Qualität, Rückverfolgbarkeit, Einhaltung dieser Verordnung und die Anpassung an 
technische Entwicklungen sicherzustellen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 
bestimmte Rechtsakte in Bezug auf die Verringerung von abweichenden Regelungen in Bezug auf die 
Herkunft von Tieren, den Grenzwert von organischem Stickstoff für die Gesamtbesatzdichte, das 
Füttern von Bienenvölkern, die zulässigen Behandlungen zur Desinfektion von Bienenstöcken, 
Methoden und Behandlungen zur Bekämpfung von Varroa destructor sowie detaillierte 
Tierproduktionsvorschriften für andere Arten zu erlassen. ▌ 
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(47) Diese Verordnung spiegelt die Ziele der neuen Gemeinsamen Fischereipolitik bezüglich der 
Aquakultur wider, der eine Schlüsselrolle zukommt, wenn im Rahmen einer wachsenden weltweiten 
Nachfrage nach Fisch und Meeresfrüchten eine nachhaltige und langfristige Ernährungssicherheit 
sowie Wachstum und Beschäftigung sichergestellt werden sollen und gleichzeitig der Druck auf 
Wildfischbestände verringert werden soll. In der Mitteilung der Kommission vom 29. April 2013 zu 
den strategischen Leitlinien für eine nachhaltige Entwicklung einer EU-Aquakultur werden die 
wichtigsten Herausforderungen für die Aquakultur in der Union und ihr Wachstumspotenzial 
herausgestellt. Diese Mitteilung bezeichnet ökologische/biologische Aquakultur als besonders 
vielversprechenden Sektor, und die Wettbewerbsvorteile aufgrund einer ökologischen/biologischen 
Zertifizierung werden hervorgehoben. 

(48) Die ökologische/biologische Aquakultur ist, im Vergleich zur ökologischen/biologischen 
Landwirtschaft mit ihrer langjährigen Erfahrung auf der Ebene landwirtschaftlicher Betriebe, ein 
verhältnismäßig junger Zweig der ökologischen/biologischen Produktion. Da das 
Verbraucherinteresse an ökologischen/biologischen Aquakulturerzeugnissen wächst, dürften immer 
mehr Betriebe auf die ökologische/biologische Produktionsweise umstellen. Dies wird zu mehr 
Erfahrungen, technischem Know-how und Fortschritt sowie zu Verbesserungen der 
ökologischen/biologischen Aquakultur führen, die in den Produktionsvorschriften zum Ausdruck 
kommen sollten. 
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(49) Die ökologische/biologische Aquakultur sollte auf der Aufzucht eines Jungbestands, der aus 
ökologischen/biologischen Produktionseinheiten stammt, beruhen. Ökologisch/biologisch erzeugte 
Aquakulturtiere zu Zuchtzwecken oder als Besatzmaterial stehen nicht immer in ausreichender 
Menge und Qualität zur Verfügung, um den Bedarf von Aquakulturtiere produzierenden 
Unternehmern zu decken. Unter bestimmten Voraussetzungen sollte es daher möglich sein, wild 
gefangene oder nichtökologisch/ nichtbiologisch erzeugte Aquakulturtiere in eine 
ökologische/biologische Produktionseinheit einzubringen. 

▌ 

(50) Um Qualität, Rückverfolgbarkeit, Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung und die 
Anpassung an technische Entwicklungen sicherzustellen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, bestimmte Rechtsakte in Bezug auf die Fütterung von Aquakulturtieren und die 
tierärztliche Behandlung dieser Tiere und in Bezug auf detaillierte Bedingungen für die 
Bewirtschaftung der Brutbestände sowie für die Aufzucht und die Erzeugung von Jungfischen zu 
erlassen. ▌ 

(51) Ökologische/biologische Lebens- oder Futtermittel erzeugende Unternehmer sollten 
angemessene Verfahren anwenden, die sich auf die systematische Identifizierung kritischer Punkte 
im Verarbeitungsprozess stützen, um sicherzustellen, dass die hergestellten 
Verarbeitungserzeugnisse den Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion genügen. 
Verarbeitete ökologische/biologische Erzeugnisse sollten mithilfe von Verarbeitungsmethoden 
erzeugt werden, die sicherstellen, dass die ökologischen/biologischen Merkmale und die ▌ 
Qualitätsmerkmale der Erzeugnisse auf allen Stufen der Produktionskette gewahrt bleiben. 
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(52) Es sollten Vorschriften für die Zusammensetzung verarbeiteter ökologischer/biologischer 
Lebensmittel und Futtermittel festgelegt werden. Insbesondere sollten solche Lebensmittel 
überwiegend aus Zutaten ökologischen/biologischen landwirtschaftlichen Ursprungs oder aus 
anderen Erzeugnissen aus ökologischer/biologischer Produktion, die in den Geltungsbereich dieser 
Verordnung fallen, hergestellt werden, mit der eingeschränkten Möglichkeit, bestimmte in dieser 
Verordnung festgelegte nichtökologische/nichtbiologische landwirtschaftliche Zutaten zu 
verwenden. Außerdem sollten nur bestimmte Erzeugnisse und Stoffe, die gemäß dieser Verordnung 
zugelassen sind, bei der Produktion verarbeiteter ökologischer/biologischer Lebensmittel und 
Futtermittel verwendet werden dürfen. 

▌ 

(53) Um Qualität, Rückverfolgbarkeit, Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung und die 
Anpassung an technische Entwicklungen sicherzustellen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, bestimmte Rechtsakte in Bezug auf Vorsorge- und Vorbeugungsmaßnahmen, 
die von verarbeitete Lebens- oder Futtermittel herstellenden Unternehmern zu treffen sind, die Art, 
Zusammensetzung und Bedingungen für die Verwendung von Erzeugnissen und Stoffen, die in 
verarbeiteten Lebensmitteln verwendet werden dürfen, und die Berechnung des prozentualen 
Anteils von Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs, einschließlich der Festlegung der für die 
Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe, 
die zum Zweck der Berechnung des Prozentsatzes, der zu erreichen ist, damit das Erzeugnis in der 
Verkehrsbezeichnung als ökologisch/biologisch gekennzeichnet wird, zu den Zutaten 
landwirtschaftlichen Ursprungs gerechnet werden, zu erlassen. 
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(54) Ökologischer/biologischer Wein sollte den relevanten Vorschriften für verarbeitete öko-
logische/biologische Lebensmittel unterliegen. Da Wein indes eine spezifische und wichtige 
Kategorie ökologischer/biologischer Erzeugnisse ist, sollten zusätzliche detaillierte 
Produktionsvorschriften speziell für ökologischen/biologischen Wein festgelegt werden. 
Ökologischer/biologischer Wein sollte ausschließlich aus ökologischen/biologischen Ausgangsstoffen 
hergestellt werden, und es sollten nur bestimmte Erzeugnisse und Stoffe hinzugefügt werden 
dürfen, die gemäß dieser Verordnung zugelassen sind. Die Verwendung bestimmter önologische 
Verfahren, Prozesse und Behandlungen sollten bei der Herstellung von ökologischem/biologischem 
Wein verboten sein. Andere Verfahren, Prozesse und Behandlungen sollten unter genau 
festgelegten Bedingungen erlaubt sein. 

(55) Um Qualität, Rückverfolgbarkeit, Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung und die 
Anpassung an technische Entwicklungen sicherzustellen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, bestimmte Rechtsakte in Bezug auf die Festlegung weiterer verbotener 
önologischer Verfahren, Prozesse und Behandlungen und die Änderung des Verzeichnisses erlaubter 
önologischer Verfahren, Prozesse und Behandlungen zu erlassen. 

(56) Anfänglich wurde Hefe nicht als landwirtschaftliche Zutat im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 angesehen und daher bei der Zusammensetzung der ökologischen/biologischen 
Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs nicht berücksichtigt. Mit der Verordnung (EG) 
Nr. 889/2008 der Kommission63 wurde jedoch die Verpflichtung eingeführt, Hefe und Hefeprodukte 
für die Zwecke der ökologischen/biologischen Produktion zu den Zutaten landwirtschaftlichen 
Ursprungs zu rechnen, und zwar ab dem 31. Dezember 2013 ▌. Entsprechend sollten ab dem 1. 
Januar 2021 für die Herstellung ökologischer/biologischer Hefe, die als Lebensmittel oder 
Futtermittel verwendet werden soll, nur ökologisch/biologisch erzeugte Substrate verwendet 
werden. Darüber hinaus sollten nur bestimmte Erzeugnisse und Stoffe bei der Herstellung, 
Zubereitung und Formulierung von Hefe zulässig sein. ▌ 

                                                           
63 Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. September 2008 mit 
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates über die 
ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen 
Erzeugnissen hinsichtlich der ökologischen/biologischen Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle 
(ABl. L 250 vom 18.9.2008, S. 1). 
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(57) Um Qualität, Rückverfolgbarkeit, Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung und die 
Anpassung an technische Entwicklungen sicherzustellen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, bestimmte Rechtsakte in Bezug auf zusätzliche detaillierte 
Produktionsvorschriften für Hefe zu erlassen. 

(58) Während mit dieser Verordnung die Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion 
in der Union für alle Erzeugnisse, die in den Geltungsbereich der Verordnung fallen, harmonisiert 
werden sollen und detaillierte Produktionsvorschriften für verschiedene Kategorien von 
Erzeugnissen festgelegt werden sollen, wird es erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein, 
bestimmte Produktionsvorschriften wie zusätzliche detaillierte Produktionsvorschriften für andere 
Tierarten oder Erzeugnisse, die nicht zu den Kategorien gehören, für die detaillierte 
Produktionsvorschriften in dieser Verordnung festgelegt wurden, zu erlassen. In Ermangelung dieser 
Produktionsvorschriften auf Unionsebene sollten die Mitgliedstaaten weiterhin die Möglichkeit 
haben, für ihre eigene nationale Produktion nationale Vorschriften festzulegen, sofern diese 
Vorschriften nicht mit  dieser Verordnung unvereinbar sind. Mitgliedstaaten sollten diese nationalen 
Vorschriften jedoch nicht auf Erzeugnisse, die in anderen Mitgliedstaaten produziert oder 
vermarktet wurden, anwenden, wenn diese Erzeugnisse mit dieser Verordnung im Einklang stehen. 
In Ermangelung solcher detaillierter nationaler Produktionsvorschriften sollten Unternehmer 
zumindest die allgemeinen Produktionsvorschriften und die Grundsätze der 
ökologischen/biologischen Produktion, sofern diese Vorschriften und Grundsätze auf die 
betreffenden Erzeugnisse angewendet werden können, einhalten, wenn sie solche Erzeugnisse in 
Verkehr bringen, bei denen auf ökologische/biologische Produktion Bezug genommen wird. 
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(59) Um einem eventuellen künftigen Bedarf an spezifischen Produktionsvorschriften für 
Erzeugnisse, deren Produktion nicht unter eine der Kategorien spezifischer Produktionsvorschriften 
dieser Verordnung fallen, Rechnung zu tragen und um Qualität, Rückverfolgbarkeit, Einhaltung 
dieser Verordnung und die anschließende Anpassung an technische Entwicklungen sicherzustellen, 
sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, bestimmte Rechtsakte in Bezug auf die 
Festlegung detaillierter Produktionsvorschriften sowie von Vorschriften über die Umstellungspflicht 
für solche Erzeugnisse zu erlassen. 

▌ 

(60) Ausnahmen von den Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion sollten nur in 
Katastrophenfällen zulässig sein. Zur Erhaltung oder Wiederaufnahme der öko-
logischen/biologischen Produktion in solchen Fällen ▌ sollte der Kommission die Befugnis übertragen 
werden, bestimmte Rechtsakte in Bezug auf die Festlegung der Kriterien für die Einstufung einer 
Situation als Katastrophenfall sowie spezifische Vorschriften, einschließlich möglicher abweichender 
Regelungen von dieser Verordnung, für das Vorgehen der Mitgliedstaaten in solchen 
Katastrophenfällen und die notwendige Überwachung und die Berichtspflichten in diesen Fällen zu 
erlassen. 

(61) Unter bestimmten Voraussetzungen können ökologische/biologische Erzeugnisse zusammen 
mit Umstellungserzeugnissen und nichtökologischen/nichtbiologischen Erzeugnissen gesammelt und 
befördert werden. Es sollten spezifische Vorschriften festgelegt werden, um die ordnungsgemäße 
Trennung ökologischer/biologischer Erzeugnisse und von Umstellungserzeugnissen und 
nichtökologischen/nichtbiologischen Erzeugnissen während ihrer Handhabung zu gewährleisten und 
jedes Vermischen der Erzeugnisse zu vermeiden. 
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(62) Um die Integrität der ökologischen/biologischen Produktion und die Anpassung an 
technische Entwicklungen sicherzustellen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 
bestimmte Rechtsakte in Bezug auf ▌Vorschriften betreffend Verpackung und Transport 
▌ökologischer/biologischer Erzeugnisse zu erlassen. 

(63) Die Verwendung von bestimmten Produkten oder Stoffen als Wirkstoffe bei 
Pflanzenschutzmitteln, die in den Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 fallen, bei 
Düngemitteln, Bodenverbesserern, Nährstoffen, nichtökologischen/nichtbiologischen Bestandteilen 
der Tierernährung unterschiedlichen Ursprungs, ▌Futtermittelzusatzstoffen, 
Verarbeitungshilfsstoffen und Reinigungs- und Desinfektionsmitteln sollte in der 
ökologischen/biologischen Produktion auf ein Minimum beschränkt werden und den in dieser 
Verordnung festgelegten spezifischen Bedingungen unterliegen. Der gleiche Ansatz sollte bei der 
Verwendung von Produkten und Stoffen als Lebensmittelzusätze und Verarbeitungshilfsstoffe sowie 
bei der Verwendung nichtökologischer/nichtbiologischer Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs bei 
der Herstellung verarbeiteter ökologischer/biologischer Lebensmittel verfolgt werden. Daher sollte 
der mögliche Einsatz solcher Produkte und Stoffe in der ökologischen/biologischen Produktion im 
Allgemeinen und bei der Herstellung verarbeiteter ökologischer/biologischer Lebensmittel im 
Besonderen vorbehaltlich der in dieser Verordnung festgelegten Grundsätze und bestimmter 
Kriterien festgelegt werden. 
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(64) Um Qualität, Rückverfolgbarkeit und Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung in Bezug 
auf die ökologische/biologische Produktion im Allgemeinen und die Herstellung ▌verarbeiteter 
ökologischer/biologischer Lebensmittel im Besonderen sowie die Anpassung an technische 
Entwicklungen sicherzustellen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, im Hinblick 
auf zusätzliche Kriterien für die Zulassung oder Rücknahme der Zulassung von Produkten und 
Stoffen, die in der ökologischen/biologischen Produktion im Allgemeinen und bei der Herstellung 
▌verarbeiteter ökologischer/biologischer Lebensmittel im Besonderen verwendet werden dürfen, 
bestimmte Rechtsakte zu erlassen. 

(65) Um den Zugang zu Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs sicherzustellen, wenn diese 
Zutaten für die Herstellung verarbeiteter ökologischer/biologischer Lebensmittel nicht in 
ausreichender Menge in ökologisch/biologisch hergestellter Form verfügbar sind, sollten die 
Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben, unter bestimmten Bedingungen und für einen 
begrenzten Zeitraum die Verwendung von nichtökologischen/nichtbiologischen Zutaten 
landwirtschaftlichen Ursprungs zuzulassen. 

(66) Um die ökologische/biologische Produktion zu fördern und dem Bedarf an verlässlichen 
Daten Rechnung zu tragen, sollten Informationen und Daten zur Verfügbarkeit auf dem Markt von 
ökologischem/biologischem Pflanzenvermehrungsmaterial und Umstellungs-
pflanzenvermehrungsmaterial, von ökologischen/biologischen Tieren und von 
ökologischen/biologischen juvenilen Aquakulturtieren erhoben und den Landwirten und 
Unternehmern zur Verfügung gestellt werden. Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass in ihren Hoheitsgebieten regelmäßig aktualisierte Datenbanken und Systeme mit 
solchen Daten eingerichtet werden; die Kommission sollte diese Angaben veröffentlichen. 
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(67) Um die Einhaltung der Anforderungen an die ökologische/biologische Produktion sowie das 
Vertrauen der Verbraucher in diese Produktionsmethode zu gewährleisten, ist es notwendig, dass 
die Unternehmer den zuständigen Behörden oder gegebenenfalls den Kontrollbehörden oder 
Kontrollstellen Fälle melden, in denen ein begründeter oder nicht auszuräumender Verdacht auf 
einen Verstoß gegen diese Verordnung im Zusammenhang mit Produkten besteht, die sie erzeugen, 
aufbereiten, einführen oder von anderen Unternehmern beziehen. Ein solcher Verdacht kann unter 
anderem entstehen, wenn in einem Erzeugnis, das als ökologisches/biologisches Erzeugnis oder 
Umstellungserzeugnis verwendet oder vermarktet werden soll, ein Erzeugnis oder Stoff vorhanden 
ist, das/der nicht für die Verwendung in ökologischer/biologischer Produktion zugelassen ist. Die 
Unternehmer sollten die zuständigen Behörden unterrichten, wenn sie in der Lage sind, einen 
Verdacht auf einen Verstoß zu untermauern, oder wenn sie ihn nicht ausräumen können. In solchen 
Fällen sollten die betreffenden Produkte nicht als ökologische/biologische Erzeugnisse oder als 
Umstellungserzeugnisse in Verkehr gebracht werden, solange der Verdacht nicht ausgeräumt 
werden kann. Die Unternehmer sollten mit den zuständigen Behörden und gegebenenfalls mit den 
Kontrollbehörden oder Kontrollstellen bei der Ermittlung und Überprüfung der Gründe für solche 
Verstöße zusammenarbeiten. 
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(68) Zur Vermeidung der Kontamination der ökologischen/biologischen Produktion durch 
Erzeugnisse oder Stoffe, die nicht von der Kommission für bestimmte Zwecke zur Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion zugelassen wurden, sollten die Unternehmer 
verhältnismäßige und angemessene Maßnahmen, die ihrem Einfluss unterliegen, ergreifen, um 
solche Kontaminationsrisiken zu ermitteln und zu vermeiden. Solche Maßnahmen sollten regelmäßig 
überprüft und erforderlichenfalls angepasst werden. 

(69) Um hinsichtlich der Maßnahmen, die bei Verdacht auf einen Verstoß zu ergreifen sind, 
insbesondere wenn der Verdacht aufgrund des Vorhandenseins nicht zugelassener Erzeugnisse und 
Stoffe in ökologischen/biologischen Erzeugnissen oder Umstellungserzeugnissen entsteht –, ein 
unionsweit einheitliches Vorgehen zu gewährleisten und Unsicherheiten für die Unternehmer zu 
vermeiden, sollten die zuständigen Behörden oder gegebenenfalls die Kontrollbehörden oder 
Kontrollstellen eine amtliche Untersuchung gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 zur Überprüfung 
der Einhaltung der Anforderungen an die ökologische/biologische Produktion durchführen. Besteht 
speziell der Verdacht auf einen Verstoß aufgrund des Vorhandenseins nicht zugelassener 
Erzeugnisse oder Stoffe, so sollten mit der Untersuchung die Quelle und die Ursache des 
Vorhandenseins solcher Erzeugnisse oder Stoffe ermittelt werden, um sicherzustellen, dass die 
Unternehmer die Anforderungen an die ökologische/biologische Produktion einhalten und dass sie 
insbesondere keine für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion nicht 
zugelassenen Erzeugnisse oder Stoffe verwendet und verhältnismäßige und angemessene 
Vorsorgemaßnahmen getroffen haben, um eine Kontamination der ökologischen/biologischen 
Produktion durch solche Erzeugnisse und Stoffe zu vermeiden. Diese Untersuchungen sollten in 
einem angemessenen Verhältnis zu dem Verdacht auf einen Verstoß stehen und daher unter 
Berücksichtigung der Haltbarkeit des Erzeugnisses und der Komplexität des betreffenden Falles so 
rasch wie möglich innerhalb eines angemessenen Zeitraums abgeschlossen werden. Dabei könnte 
jede als angemessen erachtete Methode und Technik für amtliche Kontrollen genutzt werden, um 
Fälle des Verdachts auf einen Verstoß gegen diese Verordnung effizient und ohne unnötige 
Verzögerung auszuräumen oder zu bestätigen; hierzu zählt auch die Heranziehung aller relevanten 
Informationen, die es ermöglichen könnten, den Verdacht auf einen Verstoß ohne eine Kontrolle vor 
Ort auszuräumen oder zu bestätigen. 
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(70) Fälle, in denen nicht für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion 
zugelassene Erzeugnisse oder Stoffe in Produkten vorhanden sind, die als ökologische/biologische 
Erzeugnisse oder Umstellungserzeugnisse vermarktet werden, und die in diesem Zusammenhang 
ergriffenen Maßnahmen sollten von den Mitgliedstaaten und der Kommission weiter beobachtet 
werden. Die Kommission sollte daher dem Europäischen Parlament und dem Rat vier Jahre nach 
Geltungsbeginn dieser Verordnung einen Bericht auf der Grundlage der Informationen vorlegen, die 
die Mitgliedstaaten über die Fälle erhoben haben, in denen Untersuchungen zu nicht zugelassenen 
Erzeugnissen und Stoffen in der ökologischen/biologischen Produktion durchgeführt wurden. Einem 
solchen Bericht könnte gegebenenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag im Hinblick auf eine weitere 
Harmonisierung beigefügt werden. 

(71) Mitgliedstaaten, die Konzepte entwickelt haben, um zu vermeiden, dass Produkte, die in 
bestimmtem Umfang Erzeugnisse oder Stoffe enthalten, welche nicht für bestimmte Zwecke zur 
Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion zugelassen wurden, als 
ökologische/biologische Erzeugnisse oder Umstellungserzeugnisse vermarktet werden, sollten – 
sofern es zu keiner solchen weiteren Harmonisierung kommt – die Möglichkeit haben, diese 
Konzepte weiterhin anzuwenden. Um jedoch den freien Warenverkehr für ökologische/biologische 
Erzeugnisse und Umstellungserzeugnisse im Binnenmarkt der Union sicherzustellen, dürfen solche 
Konzepte das Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die in anderen Mitgliedstaaten unter Einhaltung 
der Anforderungen dieser Verordnung produziert wurden, nicht verbieten, einschränken oder 
behindern. Sie sollten daher nur bei Erzeugnissen angewandt werden, die im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats produziert werden, der sich dafür entscheidet, ein solches Konzept weiterhin 
anzuwenden. Mitgliedstaaten, die beschließen, diese Möglichkeit zu nutzen, sollten die Kommission 
unverzüglich davon in Kenntnis setzen. 
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(72) Zusätzlich zu den Verpflichtungen in Bezug auf Maßnahmen, die die Unternehmer, die 
ökologische/biologische Erzeugnisse und Umstellungserzeugnisse produzieren, aufbereiten, 
einführen oder verwenden, und die zuständigen Behörden oder gegebenenfalls die 
Kontrollbehörden oder Kontrollstellen gemäß dieser Verordnung zu ergreifen haben, um eine 
Kontamination von ökologischen/biologischen Erzeugnissen oder Umstellungserzeugnissen durch 
Erzeugnisse oder Stoffe, die nicht für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion 
zugelassen wurden, zu vermeiden, sollten die Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben, in ihrem 
Hoheitsgebiet andere angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um das unbeabsichtigte 
Vorhandensein nicht zugelassener Erzeugnisse und Stoffe in der ökologischen/biologischen 
Landwirtschaft zu vermeiden. Mitgliedstaaten, die beschließen, diese Möglichkeit zu nutzen, sollten 
die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten unverzüglich davon in Kenntnis setzen. 

▌ 

(73) Die Kennzeichnung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Lebensmittel sollte den allgemeinen 
Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates64 und 
insbesondere den Bestimmungen zur Vermeidung von Kennzeichnungen, die den Verbraucher 
verwirren oder irreführen könnten, unterliegen. Mit der vorliegenden Verordnung sollten außerdem 
spezifische Vorschriften für die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und 
Umstellungserzeugnissen festgelegt werden. Ziel ist, sowohl das Interesse der Unternehmer an einer 
korrekten Kennzeichnung ihrer vermarkteten Erzeugnisse und an ausgewogenen 
Wettbewerbsbedingungen als auch das Interesse der Verbraucher zu schützen, damit diese 
fundierte Entscheidungen treffen können. 

                                                           
64 Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel und zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 87/250/EWG der Kommission, der Richtlinie 
90/496/EWG des Rates, der Richtlinie 1999/10/EG der Kommission, der Richtlinie 2000/13/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG der Kommission 
und der Verordnung (EG) Nr. 608/2004 der Kommission (ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 18). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1169/2011;Nr:1169;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1169/2011;Nr:1169;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1924/2006;Nr:1924;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1925/2006;Nr:1925;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:87/250/EWG;Year:87;Nr:250&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/496/EWG;Year:90;Nr:496&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/10/EG;Year:1999;Nr:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/13/EG;Year:2000;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/13;Year2:2000;Nr2:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/67/EG;Year:2002;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/67;Nr:2002;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/5/EG;Year:2008;Nr:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/5;Year2:2008;Nr2:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:608/2004;Nr:608;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:18&comp=


  

 94

 

(74) Entsprechend sollten die zur Ausweisung ökologischer/biologischer Erzeugnisse 
verwendeten Begriffe unionsweit geschützt werden, damit sie, unabhängig von der verwendeten 
Sprache, nicht zur Kennzeichnung nichtökologischer/nichtbiologischer Erzeugnisse verwendet 
werden können. Dieser Schutz sollte sich auch auf die gebräuchlichen abgeleiteten Bezeichnungen 
und Diminutive erstrecken, ganz gleich, ob sie alleine oder kombiniert verwendet werden. 

(75) Verarbeitete Lebensmittel sollten nur dann als ökologisch/biologisch gekennzeichnet 
werden, wenn alle oder fast alle Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs aus der 
ökologischen/biologischen Produktion stammen. Zur Förderung der Verwendung von Zutaten aus 
der ökologischen/biologischen Produktion sollte es auch möglich sein, nur im Verzeichnis der 
Zutaten verarbeiteter Lebensmittel auf die ökologische/biologische Produktion Bezug zu nehmen, 
wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, insbesondere wenn das betreffende Lebensmittel 
bestimmten ökologischen/biologischen Produktionsvorschriften entspricht. Besondere 
Kennzeichnungsvorschriften sollten auch festgelegt werden, um es Unternehmern zu erlauben, 
ökologische/biologische Zutaten auszuweisen, die in Erzeugnissen verwendet werden, die im 
Wesentlichen aus einer Zutat bestehen, die aus der Jagd oder Fischerei stammt. 

(76) Verarbeitete Futtermittel sollten nur dann als ökologisch/biologisch gekennzeichnet werden, 
wenn alle oder fast alle Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs aus der ökologischen/biologischen 
Produktion stammen. 
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(77) Um im gesamten Binnenmarkt Klarheit für den Verbraucher zu schaffen, sollte das Logo der 
Europäischen Union für ökologische/biologische Produktion für alle in der Union produzierten 
vorverpackten ökologischen/biologischen Lebensmittel zwingend sein. Zudem sollte dieses Logo für 
alle in der Union produzierten nicht vorverpackten ökologischen/biologischen Erzeugnisse und alle 
aus Drittländern eingeführten ökologischen/biologischen Erzeugnisse auf freiwilliger Basis benutzt 
werden können; dies auch zu Informations- und Bildungszwecken. Das Muster des Logos der 
Europäischen Union für ökologische/biologische Produktion sollte festgelegt werden. 

(78) Um jedoch eine Irreführung des Verbrauchers bezüglich des ökologischen/biologischen 
Charakters des ganzen Erzeugnisses zu vermeiden, ist es angezeigt, die Verwendung dieses Logos auf 
Erzeugnisse zu beschränken, die ausschließlich oder fast ausschließlich ökologische/biologische 
Zutaten enthalten. Das Logo sollte daher nicht zur Kennzeichnung von während der Umstellungszeit 
produzierten Erzeugnissen oder von Verarbeitungserzeugnissen verwendet werden dürfen, bei 
denen weniger als 95 Gewichtsprozent der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs aus 
ökologischer/biologischer Produktion stammen. 

(79) Ferner sollten die Verbraucher zur Vermeidung etwaiger Unklarheiten darüber, ob ein 
Erzeugnis aus der Union stammt oder nicht, bei der Verwendung des Logos der Europäischen Union 
für ökologische/biologische Produktion über den Ort der Erzeugung der landwirtschaftlichen 
Ausgangsstoffe, aus denen sich das Erzeugnis zusammensetzt, informiert werden. Daher sollte es 
auch gestattet werden, auf den Etiketten von Erzeugnissen aus ökologischer/biologischer Aquakultur 
anstatt auf den landwirtschaftlichen Ursprung auf die Aquakultur zu verweisen. 
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(80) Um Klarheit für die Verbraucher zu schaffen und sicherzustellen, dass sie angemessen 
informiert werden, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, bestimmte Rechtsakte zu 
erlassen, um zusätzliche Vorschriften für die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen 
Erzeugnissen festzulegen und das in dieser Verordnung wiedergegebene Verzeichnis der auf die 
ökologische/biologische Produktion verweisenden Begriffe sowie das Logo der Europäischen Union 
für ökologische/biologische Produktion und die ihm zugrunde liegenden Vorschriften zu ändern. 

(81) Bestimmte in Pflanzenschutzmitteln oder als Düngemittel verwendete Erzeugnisse oder 
Stoffe sollten nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen und sollten daher 
grundsätzlich deren Bestimmungen, einschließlich der Bestimmungen für die Kennzeichnung, nicht 
unterliegen. Da diese Erzeugnisse und Stoffe jedoch eine wichtige Rolle in der 
ökologischen/biologischen Landwirtschaft spielen und ihre Verwendung in der ökologischen/ 
biologischen Produktion der Zulassung im Rahmen dieser Verordnung unterliegt, und da in der 
Praxis gewisse Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Kennzeichnung – insbesondere was die Verwendung 
von Begriffen zum Verweis auf die ökologische/biologische Produktion angeht – aufgetreten sind, 
sollte klargestellt werden, dass diese Erzeugnisse oder Stoffe, wenn ihre Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion gemäß dieser Verordnung zugelassen ist, entsprechend 
gekennzeichnet werden können. 

(82) Ökologische/biologische Produktion ist nur glaubwürdig, wenn auf allen Stufen der 
Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs wirksame Prüfungen und Kontrollen vorgenommen 
werden. ▌ 
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(83) Es sollten spezifische Vorschriften für Unternehmer festgelegt werden, um sicherzustellen, 
dass diese Verordnung eingehalten wird. Insbesondere sollten Vorschriften für die Mitteilung der 
Tätigkeiten der Unternehmer an die zuständigen Behörden und für ein Zertifizierungssystem 
vorgesehen werden, damit die Unternehmer identifiziert werden können, die die Vorschriften für die 
ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung ökologischer/biologischer Erzeugnisse 
einhalten. Diese Vorschriften sollten grundsätzlich auch für etwaige Subunternehmer der 
betreffenden Unternehmer gelten, außer wenn die im Rahmen von Unteraufträgen ausgeführte 
Tätigkeit vollständig in die Haupttätigkeit des Unteraufträge vergebenden Unternehmers integriert 
ist und in diesem Zusammenhang kontrolliert wird. Die Transparenz des Zertifizierungssystems sollte 
dadurch sichergestellt werden, dass den Mitgliedstaaten zur Auflage gemacht wird, die 
Verzeichnisse der Unternehmer, die ihre Tätigkeiten gemeldet haben, sowie etwaige Gebühren, die 
im Zusammenhang mit den Kontrollen, die zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften für die 
ökologische/biologische Produktion durchgeführt werden, möglicherweise erhoben werden, zu 
veröffentlichen. 

(84) Kleine Einzelhandelsgeschäfte, die keine anderen ökologischen/biologischen Erzeugnisse als 
vorverpackte ökologische/biologische Erzeugnisse verkaufen, stellen ein relativ geringes Risiko von 
Verstößen gegen die Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion dar und sollten im 
Zusammenhang mit dem Verkauf ökologischer/biologischer Erzeugnisse nicht unverhältnismäßig 
hohen Belastungen ausgesetzt sein. Sie sollten deshalb nicht unter die Mitteilungs- und 
Zertifizierungspflichten fallen, sondern auch weiterhin amtlichen Kontrollen unterliegen, die zur 
Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion und für die 
Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen durchgeführt werden. Desgleichen 
sollten auch kleine Einzelhandelsgeschäfte, die unverpackte ökologische/biologische Erzeugnisse 
verkaufen, amtlichen Kontrollen unterzogen werden; um die Vermarktung ökologischer/biologischer 
Erzeugnisse zu erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit haben, diese 
Geschäfte von der Verpflichtung zur Zertifizierung ihrer Tätigkeit freizustellen. 
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(85) In der Union sind die Inspektionskosten und der Verwaltungsaufwand im Zusammenhang 
mit der Zertifizierung der ökologisch/biologischen Produktion für die einzelnen Kleinlandwirte und 
Kleinunternehmer, die Algen und Aquakulturtiere produzieren, relativ hoch. Es sollte ein System der 
Gruppenzertifizierung eingeführt werden, um die Inspektions- und Zertifizierungskosten und den 
damit verbundenen Verwaltungsaufwand zu reduzieren, lokale Netzwerke zu stärken, bessere 
Absatzmöglichkeiten zu erschließen und gleiche Ausgangsbedingungen für den Wettbewerb mit 
Drittlandunternehmern zu gewährleisten. Dazu sollte der Begriff der "Unternehmergruppe" 
eingeführt und definiert werden, und es sollten Vorschriften festgelegt werden, die den 
Bedürfnissen und der Ressourcenkapazität der Kleinlandwirte und Kleinunternehmer Rechnung 
tragen.  

(86) Um die Wirksamkeit, Effizienz und Transparenz des Systems für die ökologische/biologische 
Produktion und die Kennzeichnung ökologischer/biologischer Erzeugnisse zu gewährleisten, sollte 
der Kommission die Befugnis übertragen werden, bestimmte Rechtsakte zu erlassen, um 
Unternehmer oder Unternehmergruppen zur Führung von Aufzeichnungen zu verpflichten und das 
Muster des Konformitätszertifikats festzulegen. 

(87) Um sicherzustellen, dass die Zertifizierung von Unternehmergruppen wirksam und effizient 
erfolgt, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, bestimmte Rechtsakte zu erlassen, 
um die Verantwortlichkeiten der einzelnen Mitglieder von Unternehmergruppen, die Kriterien zur 
Bestimmung der räumlichen Nähe ihrer Mitglieder sowie Aufbau und Funktionsweise ihrer Systeme 
für interne Kontrollen ▌festzulegen. 
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(88) Die ökologische/biologische Produktion unterliegt amtlichen Kontrollen und anderen 
amtlichen Tätigkeiten, die nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2017/625 durchgeführt werden, um 
die Einhaltung der Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung 
ökologischer/biologischer Erzeugnisse zu überprüfen. Sofern die vorliegende Verordnung nichts 
anderes vorsieht, sollten für die ökologische/biologische Erzeugung allerdings, zusätzlich zu den in 
der oben genannten Verordnung festgelegten Bestimmungen, Vorschriften in Bezug auf Folgendes 
gelten: amtliche Kontrollen und Maßnahmen der zuständigen Behörden sowie gegebenenfalls der 
Kontrollbehörden und Kontrollstellen, die von den Unternehmern und Unternehmergruppen zu 
ergreifenden Maßnahmen, die Übertragung bestimmter Aufgaben der amtlichen Kontrolle oder 
bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit anderen amtlichen Tätigkeiten sowie deren 
Überwachung und Maßnahmen bei Verdachtsfällen und festgestellten Verstößen, einschließlich des 
Verbots der Vermarktung von Erzeugnissen als ökologische/biologische Erzeugnisse oder als 
Umstellungserzeugnisse, wenn der festgestellte Verstoß die Integrität solcher Erzeugnisse 
beeinträchtigt. 

(89) Um ein einheitliches Vorgehen in ihren Zuständigkeitsgebieten sicherzustellen, sollte es 
allein Sache der zuständigen Behörden sein, einen Katalog von Maßnahmen bei Verdachtsfällen und 
festgestellten Verstößen zu erstellen. 
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(90) Bestimmungen über den Austausch bestimmter relevanter Informationen zwischen den 
zuständigen Behörden, Kontrollbehörden, Kontrollstellen und bestimmter anderer Einrichtungen 
und über Maßnahmen solcher Behörden und Stellen, zusätzlich zu den Bestimmungen der 
Verordnung (EU) 2017/625, sollten in der vorliegenden Verordnung festgelegt werden. 

(91) Um die Durchführung der amtlichen Kontrollen und anderer amtlicher Tätigkeiten zur 
Überprüfung der Einhaltung dieser Verordnung zu unterstützen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, bestimmte Rechtsakte in Bezug auf spezifische Kriterien und Bedingungen für 
die Durchführung der amtlichen Kontrollen, mit denen die Rückverfolgbarkeit auf allen Stufen der 
Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs sowie die Einhaltung dieser Verordnung 
sichergestellt werden soll, und in Bezug auf zusätzliche Elemente, die bei der Bestimmung der 
Wahrscheinlichkeit eines Verstoßes auf der Grundlage praktischer Erfahrungen zu berücksichtigen 
sind, zu erlassen. 

(92) Um die Durchführung der amtlichen Kontrollen und anderer amtlicher Tätigkeiten zur 
Überprüfung der Einhaltung dieser Verordnung zu unterstützen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, bestimmte Rechtsakte in Bezug auf die Bedingungen für die Übertragung von 
Aufgaben der amtlichen Kontrolle oder Aufgaben im Zusammenhang mit anderen amtlichen 
Tätigkeiten an die Kontrollstellen zusätzlich zu den in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen 
zu erlassen. 
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(93) Die Erfahrung mit der Regelung für die Einfuhr ökologischer/biologischer Erzeugnisse in die 
Union gemäß der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 hat gezeigt, dass diese Regelung überarbeitet 
werden muss, um der Verbrauchererwartung, dass eingeführte ökologische/biologische Erzeugnisse 
Standards erfüllen, die so hoch sind wie die der Union, gerecht zu werden und für 
ökologische/biologische Erzeugnisse aus der Union den Zugang zu internationalen Märkten zu 
erleichtern. Zudem müssen die Vorschriften für die Ausfuhr ökologischer/biologischer Erzeugnisse 
präzisiert werden, indem insbesondere eine Ausfuhrbescheinigung für ökologische/biologische 
Erzeugnisse vorgesehen ▌wird ▌. 

(94) Die Vorschriften für die Einfuhr von Erzeugnissen, die den Produktions- und Kenn-
zeichnungsvorschriften der Union entsprechen und bezüglich derer die betreffenden Unternehmer 
der Kontrolle der Kontrollbehörden oder Kontrollstellen, die von der Kommission für die 
Durchführung von Kontrollen und für die Zertifizierung im Bereich der ökologischen/biologischen 
Produktion in Drittländern anerkannt wurden, unterworfen waren, sollten weiter verschärft werden. 
Es sollten insbesondere Anforderungen an die Akkreditierungsstellen festgelegt werden, welche die 
für die Einfuhr konformer ökologischer/biologischer Erzeugnisse in die Union zuständigen 
Kontrollstellen akkreditieren, um gleiche Ausgangsbedingungen für die Überwachung der 
Kontrollstellen durch die Kommission zu schaffen. Darüber hinaus muss für die Kommission im 
Interesse einer effizienteren Überwachung von Kontrollbehörden bzw. Kontrollstellen die 
Möglichkeit vorgesehen werden, die Akkreditierungsstellen und die zuständigen Behörden in 
Drittländern direkt zu kontaktieren. Im Fall von Erzeugnissen, die aus Drittländern oder bestimmten 
Regionen in äußerster Randlage der Union eingeführt werden, wo besondere klimatische und lokale 
Bedingungen herrschen, sollte vorgesehen werden, dass die Kommission spezielle Zulassungen für 
die Verwendung von Erzeugnissen und Stoffen in der ökologischen/biologischen Produktion erteilen 
kann. 
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(95) Die Möglichkeit des Zugangs zum Unionsmarkt für ökologische/biologische Erzeugnisse, die 
zwar den Unionsvorschriften für die ökologische/biologische Produktion nicht entsprechen, aber aus 
Drittländern stammen, deren Systeme für ökologische/biologische Produktion und Kontrolle als dem 
Unionssystem gleichwertig anerkannt wurden, sollte beibehalten werden. Die Anerkennung der 
Gleichwertigkeit von Drittländern gemäß der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 sollte jedoch nur im 
Rahmen internationaler Vereinbarungen zwischen der Union und jenen Drittländern gewährt 
werden, bei denen auch die Union auf der Grundlage der Gegenseitigkeit eine 
Gleichwertigkeitsanerkennung anstrebt. 

(96) Drittländer, die für die Zwecke der Gleichwertigkeit im Rahmen der Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 anerkannt sind, sollten für einen begrenzten Zeitraum auch im Rahmen der 
vorliegenden Verordnung weiterhin als solche anerkannt werden, um einen reibungslosen Übergang 
zur Anerkennung im Rahmen einer internationalen Vereinbarung zu gewährleisten, vorausgesetzt, 
diese Länder garantieren weiterhin die Gleichwertigkeit ihrer ökologischen/biologischen Produktion 
und ihrer Kontrollvorschriften mit den relevanten geltenden Unionsvorschriften und erfüllen 
sämtliche Anforderungen bezüglich der Überwachung ihrer Anerkennung durch die Kommission. 
Diese Überwachung sollte insbesondere auf der Grundlage der Jahresberichte erfolgen, welche diese 
anerkannten Drittländer der Kommission übermitteln. 
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(97) Die Erfahrung mit dem System von Kontrollbehörden und Kontrollstellen, die von der 
Kommission für die Durchführung von Kontrollen und die Ausstellung von Bescheinigungen in 
Drittländern zum Zwecke der Einfuhr von Erzeugnissen, die gleichwertige Garantien bieten, 
anerkannt wurden, zeigt, dass die von diesen Behörden und Stellen angewandten Vorschriften 
anders sind und unter Umständen kaum als den diesbezüglichen Unionsvorschriften gleichwertig 
angesehen werden können. Des Weiteren erschwert die Vielzahl der Standards für Kontrollbehörden 
und Kontrollstellen eine angemessene Überwachung durch die Kommission. Aus diesem Grunde 
sollte dieses System der Gleichwertigkeitsanerkennung abgeschafft werden. Den betreffenden 
Kontrollbehörden und Kontrollstellen sollte jedoch genügend Zeit eingeräumt werden, sich auf ihre 
Anerkennung zum Zwecke der Einfuhr von Erzeugnissen, die den Unionsvorschriften entsprechen, 
vorzubereiten. Darüber hinaus sollten die neuen Vorschriften für die Anerkennung von 
Kontrollbehörden und Kontrollstellen für die Zwecke der Einfuhr konformer Erzeugnisse bereits ab 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung gelten, damit die Kommission die Möglichkeit 
erhält, die Anerkennung dieser Kontrollbehörden und Kontrollstellen ab dem Tag der Anwendung 
dieser Verordnung vorzubereiten. 

(98) Das Inverkehrbringen eines Erzeugnisses als ökologisches/biologisches Erzeugnis, wenn das 
Erzeugnis im Rahmen einer der in dieser Verordnung vorgesehenen Einfuhrregelungen in die Union 
eingeführt wurde, sollte vom Vorliegen der Informationen abhängig gemacht werden, die zur 
Rückverfolgbarkeit des Erzeugnisses entlang der Nahrungskette erforderlich sind. 
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(99) Um einen fairen Wettbewerb zwischen Unternehmern  ▌zu gewährleisten, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, bestimmte Rechtsakte zu erlassen, um die 
Übermittlung von für Drittlandzollbehörden bestimmten Dokumenten, insbesondere 
Ausfuhrbescheinigungen für ökologische/biologische Erzeugnisse, zu regeln ▌. 

(100) Um die Transparenz der Anerkennungs- und Überwachungsverfahren für Kontrollbehörden 
und Kontrollstellen im Zusammenhang mit der Einfuhr konformer ökologischer/biologischer 
Erzeugnisse und die Wirksamkeit, Effizienz und Transparenz der Kontrollen der eingeführten 
Erzeugnisse zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, bestimmte 
Rechtsakte in Bezug auf Folgendes zu erlassen: zusätzliche Kriterien für die Anerkennung oder 
Rücknahme der Anerkennung von Kontrollbehörden und Kontrollstellen im Zusammenhang mit der 
Einfuhr ökologischer/biologischer Erzeugnisse, die diese Verordnung einhalten, die Ausübung der 
Überwachungsbefugnisse der von der Kommission anerkannten Kontrollbehörden und 
Kontrollstellen und die Kontrollen und sonstigen Maßnahmen, die von Kontrollbehörden und 
Kontrollstellen zu diesem Zweck durchzuführen sind. 

(101) Wurden schwerwiegende oder wiederholte Verstöße in Bezug auf die Zertifizierung oder 
Kontrollen und Maßnahmen gemäß dieser Verordnung aufgedeckt und versäumt es die betreffende 
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle, nach Aufforderung durch die Kommission rechtzeitig 
angemessene Abhilfemaßnahmen zu treffen, so ist die Anerkennung der betreffenden 
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle unverzüglich zurückzunehmen. 
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(102) Um die ordnungsgemäße Führung des Verzeichnisses der Drittländer, die für die Zwecke der 
Gleichwertigkeit im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 anerkannt sind, zu gewährleisten, 
sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, bestimmte Rechtsakte in Bezug auf die von 
diesen anerkannten Drittländern zu übermittelnden Informationen, die für die Überwachung ihrer 
Anerkennung und die Ausübung dieser Überwachung durch die Kommission erforderlich sind, zu 
erlassen. 

(103) Es sollte sichergestellt werden, dass die Verbringung ökologischer/biologischer Erzeugnisse, 
die diese Verordnung einhalten und in einem Mitgliedstaat kontrolliert wurden, in einem anderen 
Mitgliedstaat nicht eingeschränkt werden kann. ▌ 

(104) Um verlässliche Informationen für die Durchführung dieser Verordnung zur Verfügung zu 
haben, sollten die Mitgliedstaaten der Kommission regelmäßig alle notwendigen Informationen 
übermitteln. Aus Gründen der Klarheit und Transparenz sollten die Mitgliedstaaten aktualisierte 
Verzeichnisse der zuständigen Behörden, Kontrollbehörden und Kontrollstellen führen. Die 
Verzeichnisse der Kontrollbehörden und Kontrollstellen sollten von den Mitgliedstaaten publik 
gemacht und von der Kommission ▌veröffentlicht werden. 
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(105) Mit Blick auf eine schrittweise Aufhebung der abweichenden Regelungen für die 
Verwendung von nichtökologischem/nichtbiologischem Pflanzenvermehrungsmaterial, 
nichtökologischem/nichtbiologischem Geflügel und nichtökologisch/nichtbiologisch produzierten 
Tieren zu Zuchtzwecken sollte die Kommission die Verfügbarkeit dieses Materials als 
ökologisches/biologisches Erzeugnis auf dem Unionsmarkt prüfen. Zu diesem Zweck und auf der 
Grundlage der Daten über die Verfügbarkeit von ökologischem/biologischem Material, die über die 
von den Mitgliedstaaten eingerichteten Datenbanken und Systeme erhoben werden, sollte die 
Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat fünf Jahre nach Beginn der Anwendung 
dieser Verordnung einen Bericht über die Verfügbarkeit und die Gründe für einen möglichen 
begrenzten Zugang der ökologisch/biologisch wirtschaftenden Unternehmer zu diesem Material 
vorlegen. 

(106) Mit Blick auf eine schrittweise Aufhebung der abweichenden Regelungen für die 
Verwendung nichtökologischer/nichtbiologischer Eiweißfuttermittel für Geflügel und Schweine und 
auf der Grundlage der Daten über die Verfügbarkeit solcher Eiweißfuttermittel als 
ökologische/biologische Erzeugnisse auf dem Unionsmarkt, die alljährlich von den Mitgliedstaaten 
bereitgestellt werden, sollte die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat fünf Jahre 
nach Beginn der Anwendung dieser Verordnung einen Bericht über die Verfügbarkeit und die 
Gründe für einen möglichen eingeschränkten Zugang der ökologisch/biologisch wirtschaftenden 
Unternehmer zu solchen ökologischen/biologischen Eiweißfuttermitteln vorlegen. 
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(107) Um der Entwicklung bei der Verfügbarkeit auf dem Markt von ökologischem/biologischem 
Pflanzenvermehrungsmaterial, ökologischen/biologischen Tieren und ökologischen/biologischen 
Eiweißfuttermitteln für Geflügel und Schweine Rechnung zu tragen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, bestimmte Rechtsakte in Bezug auf die Beendigung oder die 
Verlängerung der abweichenden Regelungen und Zulassungen für die Verwendung von 
nichtökologischem/nichtbiologischem Pflanzenvermehrungsmaterial, 
nichtökologischen/nichtbiologischen Tieren und nichtökologischen/ nichtbiologischen 
Eiweißfuttermitteln für Geflügel und Schweine zu erlassen. 

(108) Es müssen Maßnahmen festgelegt werden, um einen reibungslosen Übergang zum 
Rechtsrahmen für die Einfuhr ökologischer/biologischer Erzeugnisse und von 
Umstellungserzeugnissen in die Union, wie er mit dieser Verordnung geändert wurde, zu 
gewährleisten. ▌ 

(109) Außerdem sollte eine Frist für den Ablauf der gemäß Verordnung (EG) Nr. 834/2007 erteilten 
Anerkennung der Kontrollbehörden und Kontrollstellen im Hinblick auf die Gleichwertigkeit 
festgesetzt und Bestimmungen zur Regelung der Lage bis zum Ablauf der Anerkennung festgelegt 
werden. Des Weiteren sollten Vorschriften für Drittlandanträge auf Gleichwertigkeitsanerkennung 
festgelegt werden, die im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 gestellt wurden und an dem 
Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung noch anhängig sind. 
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(110) Um die Führung des Verzeichnisses der im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 für 
die Zwecke der Gleichwertigkeit anerkannten Kontrollbehörden und Kontrollstellen zu gewährleisten 
▌, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, bestimmte Rechtsakte zu erlassen, um die 
von diesen Kontrollbehörden und Kontrollstellen zwecks Überwachung ihrer Anerkennung zu 
übermittelnden Informationen und die Einzelheiten der Ausübung dieser Überwachung durch die 
Kommission ▌festzulegen. 

(111) Um den Abschluss der Prüfung der am Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung 
anhängigen Anträge von Drittländern auf Gleichwertigkeitsanerkennung zu erleichtern, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen werden, bestimmte Rechtsakte in Bezug auf die 
Verfahrensvorschriften für die Prüfung anhängiger Drittlandanträge zu erlassen. 

▌ 
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(112) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu gewährleisten, 
sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf Folgendes übertragen werden: zu 
übermittelnde Dokumente für die Anerkennung eines früheren Zeitraums als Teil des 
Umstellungszeitraums; Mindestzeitraum für die Fütterung von Tieren mit Muttermilch während der 
Säugeperiode und bestimmte technische Vorschriften für die Unterbringung und die 
Haltungspraktiken; detaillierte Vorschriften je Art oder Artengruppe von Algen und Aquakulturtieren 
für die Besatzdichte und die besonderen Merkmale der Produktions- und Haltungssysteme; zulässige 
Verarbeitungsverfahren für Lebens- und Futtermittel; Zulassung oder Rücknahme der Zulassung für 
Erzeugnisse und Stoffe, die für die ökologische/biologische Produktion im Allgemeinen und die 
Herstellung verarbeiteter ökologischer/biologischer Lebensmittel im Besonderen verwendet werden 
dürfen; sowie die Verfahrensvorschriften für die Zulassung und die Verzeichnisse dieser Erzeugnisse 
und Stoffe und gegebenenfalls ihre Beschreibung, ihre vorgegebene Zusammensetzung und ihre 
Verwendungsbedingungen. 

(113) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu gewährleisten, 
sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf Folgendes übertragen werden: die 
technischen Einzelheiten zur Einrichtung und Pflege der Datenbanken für die Erfassung des 
verfügbaren ökologischen/biologischen Pflanzenvermehrungsmaterials oder 
Umstellungspflanzenvermehrungsmaterials aus ökologischer/biologischer Produktion, die 
technischen Einzelheiten zur Einrichtung und Pflege der Datenbanken der Systeme für die 
Bereitstellung von Daten über ökologisches/biologisches Pflanzenvermehrungsmaterial oder 
Umstellungspflanzenvermehrungsmaterial oder ökologische/biologische Tiere oder 
ökologische/biologische juvenile Aquakulturtiere sowie Spezifikationen zur Erhebung von Daten zu 
diesem Zweck, die Modalitäten für die Beteiligung der Unternehmer an diesen Systemen und die 
Einzelheiten zu den von den Mitgliedstaaten bereitzustellenden Informationen über abweichende 
Regelungen bezüglich der Verwendung von ökologischem/biologischem 
Pflanzenvermehrungsmaterial, ökologischen/biologischen Tieren und ökologischen/biologischen 
Futtermitteln sowie die Verfügbarkeit bestimmter ökologischer/biologischer Erzeugnisse auf dem 
Markt. 
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(114) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu gewährleisten, 
sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf Folgendes übertragen werden: die 
von den Unternehmern zu ergreifenden und zu überprüfenden Maßnahmen, um das Risiko einer 
Kontamination ökologischer/biologischer Produktion und ökologischer/biologischer Erzeugnisse 
durch nicht zugelassene Erzeugnisse und Stoffe zu ermitteln und zu vermeiden; die bei Verdacht auf 
einen Verstoß zu befolgenden Verfahrensschritte und die relevanten Unterlagen; die Methoden zur 
Feststellung und Bewertung des Vorhandenseins von nicht zugelassenen Erzeugnissen und Stoffen; 
die Einzelheiten und das Format der Informationen, die die Mitgliedstaaten der Kommission und den 
anderen Mitgliedstaaten über die Ergebnisse der Untersuchungen des Vorhandenseins nicht 
zugelassener Erzeugnisse oder Stoffe übermitteln müssen. 

(115) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu gewährleisten, 
sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf Folgendes übertragen werden: 
detaillierte Anforderungen an die Kennzeichnung von und die Werbung für bestimmte 
Umstellungserzeugnisse; die praktischen Modalitäten der Verwendung, Gestaltung, 
Zusammensetzung und Größe der Angaben bezüglich der Codenummern von Kontrollbehörden und 
Kontrollstellen und der Verwendung, Gestaltung, Zusammensetzung und Größe der Angabe des 
Ortes der Erzeugung der landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe; die Zuweisung von Codenummern an 
Kontrollbehörden und Kontrollstellen; und die Angabe des Ortes der Erzeugung der 
landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe. 
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(116) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu gewährleisten, 
sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf Folgendes übertragen werden: 
Einzelheiten und Spezifikationen zu Format und technischen Mitteln für die Meldung der Tätigkeit 
der Unternehmer und Unternehmergruppen an die zuständigen Behörden; die Modalitäten für die 
Veröffentlichung der Verzeichnisse dieser Unternehmer und Unternehmergruppen; die Verfahren 
und Modalitäten für die Veröffentlichung der Gebühren, die für die Kontrollen erhoben werden 
können; Einzelheiten und Spezifikationen zur Form des Zertifikats für Unternehmer und 
Unternehmergruppen und zu den technischen Mitteln, mit denen es ausgestellt wird; die 
Zusammensetzung und Größe von Unternehmergruppen; die relevanten Systeme für die 
Dokumentation und für die Führung von Aufzeichnungen; das System für die interne 
Rückverfolgbarkeit und die Verzeichnisse der Unternehmer; sowie den Austausch von Informationen 
zwischen Unternehmergruppen und zuständigen Behörden, Kontrollbehörden oder Kontrollstellen 
sowie zwischen Mitgliedstaaten und Kommission. 

(117) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu gewährleisten, 
sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf Folgendes übertragen werden: den 
Mindestprozentsatz aller amtlichen Kontrollen, die ohne Vorankündigung durchzuführen sind, und 
den Mindestprozentsatz zusätzlicher Kontrollen sowie die Mindestanzahl der zu nehmenden Proben 
und der zu kontrollierenden Unternehmer innerhalb einer Unternehmergruppe; die Aufzeichnungen 
zum Nachweis der Konformität; die für die amtlichen Kontrollen erforderlichen Erklärungen und 
anderen Mitteilungen; die relevanten praktischen Maßnahmen zur Sicherstellung der Konformität; 
einheitliche Vorkehrungen für Fälle, in denen die zuständigen Behörden Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dem Verdacht auf einen Verstoß oder mit einem festgestellten Verstoß 
ergreifen müssen; die Informationen, die bei Verdacht auf einen Verstoß oder einem festgestellten 
Verstoß bereitzustellen sind; die Empfänger derartiger Informationen; und die Verfahren für die 
Bereitstellung solcher Informationen einschließlich der Funktionsweisen des genutzten 
Computersystems. 
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(118) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu gewährleisten, 
sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf Folgendes übertragen werden: den 
Inhalt der von Drittländern ausgestellten Kontrollbescheinigungen; das Verfahren für die Ausstellung 
und Überprüfung solcher Kontrollbescheinigungen; die technischen Mittel für deren Ausstellung; 
Anerkennung bzw. Rücknahme der Anerkennung von Kontrollbehörden und Kontrollstellen, die für 
die Durchführung von Kontrollen und die Ausstellung von Öko-/Bio-Zertifikaten in Drittländern 
zuständig sind; Erstellung des Verzeichnisses dieser Kontrollbehörden und Kontrollstellen; 
Bestimmungen zur Gewährleistung der Durchführung von Maßnahmen bei Verdachtsfällen und 
festgestellten Verstößen, insbesondere solchen, die die Integrität von eingeführten 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen oder Umstellungserzeugnissen beeinträchtigen; Erstellung 
eines Verzeichnisses der nach Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 anerkannten 
Drittländer und Änderung dieses Verzeichnisses; Bestimmungen zur Gewährleistung der 
Durchführung von Maßnahmen bei Verdachtsfällen und festgestellten Verstößen, insbesondere 
solchen, die die Integrität der aus diesen Ländern eingeführten ökologischen/biologischen 
Erzeugnisse oder Umstellungserzeugnisse beeinträchtigen. 

(119) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung zu gewährleisten, 
sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf Folgendes übertragen werden: das 
System für die Übermittlung der für die Durchführung und Überwachung der vorliegenden 
Verordnung erforderlichen Informationen; Einzelheiten der zu übermittelnden Informationen und 
Zeitpunkt, bis zu dem diese zu übermitteln sind; Erstellung des Verzeichnisses der nach Artikel 33 
Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 anerkannten Kontrollbehörden und Kontrollstellen 
sowie Änderung dieses Verzeichnisses. 
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(120) Die der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse sollten nach Maßgabe der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates65 ausgeübt werden. 

(121) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, sofort geltende Durch-
führungsrechtsakte zu erlassen, wenn dies in hinreichend begründeten Fällen im Zusammenhang mit 
unlauteren Praktiken oder Praktiken, die sich nicht mit den Grundsätzen und Regeln für die 
ökologische/biologische Produktion vereinbaren lassen, der Erhaltung des Verbrauchervertrauens 
oder der Sicherung eines fairen Wettbewerbs zwischen Unternehmern aus Gründen äußerster 
Dringlichkeit erforderlich ist, um bei Verdachtsfällen und festgestellten Verstößen, die der Kontrolle 
anerkannter Kontrollbehörden oder Kontrollstellen unterliegen, die Durchführung von Maßnahmen 
zu gewährleisten. 

▌ 

(122) Es sollte gestattet werden, Bestände von Erzeugnissen, die nach Maßgabe der Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 vor dem Zeitpunkt des Beginns der Anwendung der vorliegenden Verordnung 
produziert  ▌wurden, nach diesem Datum aufzubrauchen. ▌ 

▌ 

                                                           
65 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13). 
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(123) Da die Ziele dieser Verordnung – insbesondere, was einen fairen Wettbewerb und ein 
reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes für ökologische/biologische Erzeugnisse sowie die 
Sicherung des Vertrauens der Verbraucher in diese Erzeugnisse und das Logo der Europäischen 
Union für ökologische/biologische Produktion anbelangt – von den Mitgliedstaaten selbst nicht 
ausreichend verwirklicht werden können, sondern aufgrund der erforderlichen Harmonisierung der 
Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion auf Unionsebene besser zu verwirklichen 
sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
verankerten Subsidiaritätsprinzip Maßnahmen erlassen. Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das zum Erreichen 
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(124) Es empfiehlt sich, einen Termin für die Anwendung dieser Verordnung festzusetzen, der es 
den Unternehmern gestattet, sich an die neuen Vorschriften anzupassen – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Kapitel I 
Gegenstand, Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Artikel 1 
Gegenstand 

In dieser Verordnung sind die Grundsätze der ökologischen/biologischen Produktion und die 
Vorschriften für diese Produktion, die damit verbundene Zertifizierung und die Verwendung von 
Angaben in der Kennzeichnung und Werbung, die auf die ökologische/biologische Produktion Bezug 
nehmen, sowie Vorschriften zu Kontrollen, die über die in der Verordnung (EU) 2017/625 
aufgeführten Vorschriften hinausgehen, festgelegt. 

Artikel 2 
Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die folgenden in Anhang I AEUV aufgeführten Erzeugnisse der 
Landwirtschaft, einschließlich der Aquakultur und der Imkerei, und von ihnen stammende 
Erzeugnisse, sofern sie produziert, aufbereitet, gekennzeichnet, vertrieben, in Verkehr gebracht oder 
in die Union eingeführt bzw. aus der Union ausgeführt werden oder dazu bestimmt sind: 

a) lebende oder unverarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse einschließlich Saatgut und 
anderes Pflanzenvermehrungsmaterial, 

b) verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Verwendung als Lebensmittel bestimmt 
sind, 

c) Futtermittel. 

Diese Verordnung gilt auch für bestimmte andere eng mit der Landwirtschaft verbundene 
Erzeugnisse, sofern sie produziert, aufbereitet, gekennzeichnet, vertrieben, in Verkehr gebracht oder 
in die Union eingeführt bzw. aus der Union ausgeführt werden oder dazu bestimmt sind; diese 
Erzeugnisse sind in Anhang I dieser Verordnung aufgeführt. ▌ 

▌
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(2) Diese Verordnung gilt für alle Unternehmer, die auf irgendeiner Stufe der Produktion, der 
Aufbereitung oder des Vertriebs von Erzeugnissen im Sinne von Absatz 1 tätig sind. 

(3) Mit Ausnahme der Regelungen des vorliegenden Absatzes fallen Arbeitsgänge in 
gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtungen, die von einem Anbieter im Sinne des Artikels 2 
Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 ▌ durchgeführt werden, nicht unter die 
vorliegende Verordnung. 

Die Mitgliedstaaten können nationale Vorschriften oder, in Ermangelung dessen, private Standards 
für die Produktion, Kennzeichnung und Kontrolle von Erzeugnissen aus Arbeitsgängen in 
gemeinschaftlichen Verpflegungseinrichtungen anwenden. Das Logo der Europäischen Union für 
ökologische/biologische Produktion darf nicht in der Kennzeichnung und Aufmachung von diesen 
Erzeugnissen sowie in der Werbung für diese Erzeugnisse oder für die gemeinschaftliche 
Verpflegungseinrichtung verwendet werden. 

(4) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt diese Verordnung unbeschadet einschlägiger 
Rechtsvorschriften der Union, insbesondere in den Bereichen Sicherheit der Lebensmittelkette, 
Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenvermehrungsmaterial ▌. 

(5) Diese Verordnung gilt unbeschadet sonstigem spezifischen Unionsrecht betreffend das 
Inverkehrbringen von Erzeugnissen und insbesondere der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates66 und der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. 

(6) ▌ Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um das Verzeichnis der Erzeugnisse in Anhang I durch Hinzufügen weiterer Erzeugnisse in 
das Verzeichnis oder durch Änderungen dieser hinzugefügten Einträge zu ändern. Nur Erzeugnisse, 
die eng mit der landwirtschaftlichen Produktion verbunden sind, kommen für eine Aufnahme in 
dieses Verzeichnis in Betracht. 

                                                           
66 Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/13 und 
(EG) Nr. 1234/2007 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671). 
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Artikel 3 
Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. "ökologische/biologische Produktion": Anwendung, einschließlich während des 
Umstellungszeitraums gemäß Artikel 10, von Produktionsverfahren nach den Vorschriften dieser 
Verordnung auf allen Stufen der Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs; 

2. "ökologisches/biologisches Erzeugnis": ein aus ökologischer/biologischer Produktion 
stammendes ▌ Erzeugnis, ausgenommen ein solches, das während des Umstellungszeitraums gemäß 
Artikel 10 hergestellt wird. Die Erzeugnisse der Jagd und der Fischerei wildlebender Tiere gelten 
nicht als ökologische/biologische Erzeugnisse. 

3. "landwirtschaftlicher Ausgangsstoff": ein landwirtschaftliches Erzeugnis, das weder haltbar 
gemacht noch verarbeitet wurde; 

4. "Vorbeugungsmaßnahmen": die von den Unternehmern auf jeder Stufe der Erzeugung, der 
Aufbereitung und des Vertriebs zu ergreifenden Maßnahmen, um den Erhalt der biologischen 
Vielfalt und die Bodenqualität zu gewährleisten, Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von 
Schädlingen und Krankheiten, und zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt sowie 
die Tier- und Pflanzengesundheit zu ergreifende Maßnahmen; 
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5. "Vorsorgemaßnahmen": die von den Unternehmern auf jeder Stufe der Erzeugung, der 
Aufbereitung und des Vertriebs zu ergreifenden Maßnahmen, um eine Kontamination durch 
Erzeugnisse oder Stoffe, die nicht für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion 
gemäß dieser Verordnung zugelassen sind, sowie eine Vermischung ökologischer/biologischer 
Erzeugnisse mit nichtökologischen/nichtbiologischen Erzeugnissen zu vermeiden; 

6. "Umstellung": Übergang von nichtökologischer/nichtbiologischer Produktion auf 
ökologische/biologische Produktion innerhalb eines bestimmten Zeitraums, in dem die Vorschriften 
dieser Verordnung für die ökologische/biologische Produktion gelten; 

7. "Umstellungserzeugnis": ein Erzeugnis, das während des Umstellungszeitraums gemäß 
Artikel 10 hergestellt wird; 

8. "Betrieb": alle Produktionseinheiten, die unter einheitlicher Betriebsführung zum Zweck der 
Produktion lebender oder unverarbeiteter landwirtschaftlicher Erzeugnisse, einschließlich von aus 
der Aquakultur und der Imkerei stammenden Erzeugnissen, gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a 
betrieben werden oder in Anhang I aufgeführte Erzeugnisse außer ätherische Öle und Hefe 
herstellen; 

9. "Produktionseinheit": alle Wirtschaftsgüter eines Betriebs wie Primärproduktionsstätten, 
Landparzellen, Weiden, Auslaufflächen, Haltungsgebäude oder Teile davon, Bienenstöcke, 
Fischteiche, Haltungseinrichtungen für Algen oder Aquakulturtiere, Aufzuchtanlagen, Küsten- oder 
Meeresbodenkonzessionen, und Lagerstätten für Pflanzen, pflanzliche Erzeugnisse, 
Algenerzeugnisse, tierische Erzeugnisse, Ausgangsstoffe und alle anderen relevanten Betriebsmittel, 
die gemäß den Nummern 10, 11 oder 12 bewirtschaftet werden; 
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10. "ökologische/biologische Produktionseinheit": eine Produktionseinheit, ausgenommen 
während des Umstellungszeitraums gemäß Artikel 10, die unter Einhaltung der Anforderungen an 
die ökologische/biologische Produktion bewirtschaftet wird; 

11. "Produktionseinheit in Umstellung": eine Produktionseinheit, die während des 
Umstellungszeitraums gemäß Artikel 10 unter Einhaltung der für die ökologische/biologische 
Produktion geltenden Anforderungen bewirtschaftet wird; sie kann aus Landparzellen oder anderen 
Wirtschaftsgütern bestehen, für die der Umstellungszeitraum gemäß Artikel 10 zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten beginnt; 

12. "nichtökologische/nichtbiologische Produktionseinheit": eine Produktionseinheit, die nicht 
unter Einhaltung der für die ökologische/biologische Produktion geltenden Anforderungen 
bewirtschaftet wird; 

13. "Unternehmer": die natürliche oder juristische Person, die für die Einhaltung der 
Vorschriften dieser Verordnung auf jeder ihrer Kontrolle unterstehenden Stufe der Produktion, der 
Aufbereitung und des Vertriebs verantwortlich ist; 

▌ 

14. "Landwirt": eine natürliche oder juristische Person oder eine Vereinigung natürlicher oder 
juristischer Personen, unabhängig davon, welchen rechtlichen Status diese Vereinigung und ihre 
Mitglieder aufgrund nationalen Rechts besitzen, die eine landwirtschaftliche Tätigkeit ausübt; 

15. "landwirtschaftliche Fläche": landwirtschaftliche Fläche im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 
Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013; 
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16. "Pflanzen": Pflanzen im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009; 

17. "Pflanzenvermehrungsmaterial": Pflanzen sowie alle Teile von Pflanzen unabhängig von 
ihrem Wachstumsstadium, einschließlich Saatgut, die zur Erzeugung ganzer Pflanzen geeignet und 
bestimmt sind; 

18. "ökologisches/biologisches heterogenes Material": eine pflanzliche Gesamtheit innerhalb 
eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten Rangstufe, die 

a) gemeinsame phänotypische Merkmale aufweist; 

b) durch ein hohes Maß an genetischer und phänotypischer Vielfalt der einzelnen 
Vermehrungseinheiten gekennzeichnet ist, sodass diese pflanzliche Gesamtheit durch das Material 
insgesamt und nicht durch eine kleine Zahl von Einheiten repräsentiert wird; 

c) keine Sorte im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates67 
ist; 

d) keine Sortenmischung ist; und 

e) im Einklang mit dieser Verordnung hergestellt worden ist; 

                                                           
67 Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen 
Sortenschutz (ABl. L 227 vom 1.9.1994, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2100/94;Nr:2100;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2100/94;Nr:2100;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:227;Day:1;Month:9;Year:1994;Page:1&comp=


  

 121

 

19. "für die ökologische/biologische Produktion geeignete ökologische/biologische Sorte": eine 
Sorte im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94, die 

a) durch ein hohes Maß an genetischer und phänotypischer Vielfalt der einzelnen 
Vermehrungseinheiten gekennzeichnet ist; und 

b) aus ökologischer/biologischer Züchtung gemäß Anhang II Teil I Nummer 1.8.4 dieser 
Verordnung stammt; 

20. "Mutterpflanze": eine bestimmte Pflanze, der Pflanzenvermehrungsmaterial zur Erzeugung 
neuer Pflanzen entnommen wird; 

21. "Generation": eine Pflanzengruppe, die eine Stufe innerhalb der Abstammungslinie von 
Pflanzen bildet; 

22. "Pflanzenproduktion": Erzeugung landwirtschaftlicher Kulturpflanzen, einschließlich der 
Ernte von Wildpflanzenerzeugnissen für Erwerbszwecke; 

23. "Pflanzenerzeugnisse": Pflanzenerzeugnisse im Sinne des Artikels 3 Nummer 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009; 

24. "Schädling": Schädling im Sinne des Artikels 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) 2016/2031 
des Europäischen Parlaments und des Rates68; 

                                                           
68 Verordnung (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 
2016 über Maßnahmen zum Schutz vor Pflanzenschädlingen, zur Änderung der Verordnungen (EU) 
Nr. 228/2013, (EU) Nr. 652/2014 und (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/EG, 
2000/29/EG, 2006/91/EG und 2007/33/EG des Rates (ABl. L 317 vom 23.11.2016, S. 4). 
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25. "biodynamische Präparate": Mischungen, die traditionell in der biodynamischen 
Landwirtschaft verwendet werden; 

26. "Pflanzenschutzmittel": Produkte gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009; 

27. "Tierproduktion": Erzeugung von an Land lebenden Haustieren oder domestizierten Tieren 
(einschließlich Insekten); 

28. "Kaltscharrraum": zusätzlicher, überdachter, nicht isolierter Außenbereich eines für Geflügel 
bestimmten ▌Gebäudes, der auf der Längsseite in der Regel von einem Drahtzaun oder Netzen 
begrenzt ist, mit Außenklima, natürlicher und erforderlichenfalls  künstlicher Beleuchtung und 
eingestreutem Boden; 

29. "Junghennen": Jungtiere der Art Gallus gallus, die unter 18 Wochen alt sind; 

30. "Legehennen": für die Produktion von für den Verzehr bestimmten Eiern vorgesehene Tiere 
der Art Gallus gallus, die mindestens 18 Wochen alt sind; 
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31. "nutzbare Fläche": nutzbare Fläche im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 der Richtlinie 
1999/74/EG des Rates69; 

32. "Aquakultur": Aquakultur im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 25 der Verordnung (EU) 
Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates70; 

33. "Aquakulturerzeugnisse": Aquakulturerzeugnisse im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 
Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013; 

34. "geschlossene Kreislaufanlage": Aquakulturproduktion in einer geschlossenen 
Haltungseinrichtung an Land oder auf einem Schiff mit Rezirkulation des Wassers und erforderlicher 
permanenter Zufuhr von Energie zur Stabilisierung der Haltungsbedingungen der Aquakulturtiere; 

35. "erneuerbare Energien": erneuerbare, nicht fossile Energiequellen wie Wind, Sonne, 
Erdwärme, Wellen, Gezeiten, Wasserkraft, Deponiegas, Klärgas und Biogas; 

                                                           
69 Richtlinie 1999/74/EG des Rates vom 19. Juli 1999 zur Festlegung von 
Mindestanforderungen zum Schutz von Legehennen (ABl. L 203 vom 3.8.1999, S. 53). 

70 Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EG) 
Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABl. 
L 354 vom 28.12.2013, S. 22). 
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36. "Brutstation": eine Anlage für die Vermehrung, dem Schlüpfen und der Aufzucht während 
der ersten Lebensstadien von Aquakulturtieren, insbesondere Fischen, Weich- und Krebstieren; 

37. "Jungtierstation": eine Zwischenstation der Aquakulturproduktion für die Zeit zwischen Brut- 
und Abwachsstadium. Das Jungtierstadium wird mit Ausnahme der Arten, die eine Smoltifikation 
durchlaufen, im ersten Drittel des Produktionszyklus abgeschlossen; 

38. "Gewässerverschmutzung": im Sinne des Artikels 2 Nummer 33 der Richtlinie 2000/60/EG 
bzw. des Artikels 3 Nummer  8 der Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates71 die Verschmutzung der Gewässer, auf die sich diese Richtlinien beziehen; 

39. "Polykultur": die Aufzucht von zwei oder mehr Arten in der Regel unterschiedlicher 
trophischer Ebenen in Aquakultur in einer Haltungseinheit; 

                                                           
71 Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 zur 
Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt 
(Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) (ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19). 
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40. "Produktionszyklus": die Lebensspanne eines Aquakulturtieres oder einer Alge vom 
frühesten Lebensstadium (befruchtete Brut im Falle von Aquakulturtieren) bis zur Ernte; 

41. "heimische Zuchtarten": Aquakulturarten, die weder nicht heimische noch gebietsfremde 
Arten im Sinne des Artikels 3 Nummer 6 bzw. 7 der Verordnung (EG) Nr. 708/2007 des Rates72 sind, 
sowie die in Anhang IV der genannten Verordnung aufgeführten Arten; 

42. "tierärztliche Behandlung": alle Maßnahmen im Rahmen einer Heilbehandlung oder 
prophylaktischen Behandlung gegen das Auftreten einer bestimmten Krankheit; 

43. "Tierarzneimittel": Tierarzneimittel im Sinne des Artikels 1 Nummer 2 der Richtlinie 
2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates73; 

                                                           
72 Verordnung (EG) Nr. 708/2007 des Rates vom 11. Juni 2007 über die Verwendung nicht 
heimischer und gebietsfremder Arten in der Aquakultur (ABl. L 168 vom 28.6.2007, S. 1). 

73 Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 
zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Tierarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 1). 
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44. "Aufbereitung": Arbeitsgänge zur Haltbarmachung oder Verarbeitung ökologischer/bio-
logischer Erzeugnisse oder von Umstellungserzeugnissen oder jeder andere Arbeitsgang, der an 
einem unverarbeiteten Erzeugnis durchgeführt wird, ohne das ursprüngliche Erzeugnis zu verändern, 
etwa Schlachtung, Zerlegung, Säuberung oder Mahlung, sowie Verpackung, Kennzeichnung oder 
Änderung der Kennzeichnung betreffend die ökologische/biologische Produktionsweise; 

45. "Lebensmittel": Lebensmittel im Sinne des Artikels 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates74; 

46. "Futtermittel": Futtermittel im Sinne des Artikels 3 Nummer 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002; 

47. "Einzelfuttermittel": Einzelfuttermittel im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe g der 
Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates75; 

▌

                                                           
74 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 
2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur 
Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren 
zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). 

75 Verordnung (EG) Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 
2009 über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln, zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinien 79/373/EWG des Rates, 80/511/EWG der Kommission, 82/471/EWG des Rates, 
83/228/EWG des Rates, 93/74/EWG des Rates, 93/113/EG des Rates und 96/25/EG des Rates und 
der Entscheidung 2004/217/EG der Kommission (ABl. L 229 vom 1.9.2009, S. 1). 
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48. "Inverkehrbringen": Inverkehrbringen im Sinne des Artikels 3 Nummer 8 der Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002; 

49. "Rückverfolgbarkeit": die Möglichkeit, ein Lebensmittel oder Futtermittel, ein Erzeugnis 
gemäß Artikel 2 Absatz 1 oder einen Stoff, der dazu bestimmt ist oder von dem erwartet werden 
kann, dass er in einem Lebensmittel oder Futtermittel oder in einem Erzeugnis gemäß Artikel 2 
Absatz 1 verarbeitet wird, durch alle Produktions-, Aufbereitungs- und Vertriebsstufen zu verfolgen; 

50. "Stufe der Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs": eine Stufe, angefangen bei der 
Primärproduktion eines ökologischen/biologischen Erzeugnisses bis zu seiner Lagerung, seiner 
Verarbeitung, seiner Beförderung, seinem Verkauf oder seiner Abgabe an den Endverbraucher und 
gegebenenfalls der Kennzeichnung, der Werbung, der Einfuhr, der Ausfuhr und der im Rahmen von 
Unteraufträgen ausgeführten Tätigkeiten; 

▌ 

51. "Zutat": Zutat im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Buchstabe f der Verordnung (EU) 
Nr. 1169/2011 oder, für andere Erzeugnisse als Lebensmittel, alle bei der Herstellung oder 
Aufbereitung der Erzeugnisse verwendeten Stoffe oder Erzeugnisse, die – gegebenenfalls in 
veränderter Form – im Enderzeugnis noch vorhanden sind; 

52. "Kennzeichnung": alle Wörter, Angaben, Hersteller- oder Handelsmarken, Abbildungen oder 
Zeichen, die sich auf ein Erzeugnis beziehen und auf Verpackungen, Schriftstücken, Tafeln, Etiketten, 
Ringen oder Verschlüssen jeglicher Art angebracht sind und dieses Erzeugnis begleiten oder sich auf 
dieses Erzeugnis beziehen; ▌; 
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53. "Werbung": jede Darstellung von  ▌ Erzeugnissen gegenüber der Öffentlichkeit mit anderen 
Mitteln als einem Etikett, mit der beabsichtigt oder wahrscheinlich die Einstellung, die Überzeugung 
oder das Verhalten beeinflusst oder verändert wird, um direkt oder indirekt den Verkauf von  ▌ 
Erzeugnissen zu fördern;  

54. "zuständige Behörden": zuständige Behörden im Sinne des Artikels 3 Nummer 3 der 
Verordnung (EU) 2017/625; 

55. "Kontrollbehörde": eine ökologische/biologische Kontrollbehörde im Sinne des Artikels 3 
Nummer 4 der Verordnung (EU) 2017/625 oder eine Behörde, die von der Kommission oder einem 
von der Kommission anerkannten Drittland dafür anerkannt wurde, in Drittländern Kontrollen für die 
Einfuhr ökologischer/biologischer Erzeugnisse und von Umstellungserzeugnissen in die Union 
durchzuführen; 

56. "Kontrollstelle": eine beauftragte Stelle im Sinne des Artikels 3 Nummer 5 der Verordnung 
(EU) 2017/625 oder eine Stelle, die von der Kommission oder einem von der Kommission 
anerkannten Drittland dafür anerkannt wurde, in Drittländern Kontrollen für die Einfuhr 
ökologischer/biologischer Erzeugnisse und von Umstellungserzeugnissen in die Union 
durchzuführen; 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/62;Nr:2017;Year:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/62;Nr:2017;Year:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/62;Nr:2017;Year:62&comp=


  

 129

 

57. "Verstoß": Nichteinhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung oder der gemäß dieser 
Verordnung erlassenen delegierten Rechtsakte oder Durchführungsrechtsakte; 

58. "genetisch veränderter Organismus" oder "GVO": ein genetisch veränderter Organismus im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates76, der nicht aus einem der in Anhang I.B der genannten Richtlinie aufgeführten Verfahren der 
genetischen Veränderung hervorgegangen ist ▌; 

59. "aus GVO hergestellt": ganz oder teilweise von GVO stammend, jedoch nicht aus GVO 
bestehend oder GVO enthaltend; 

60. "durch GVO hergestellt": unter Verwendung eines GVO als letztem lebenden Organismus im 
Produktionsverfahren produziert, jedoch nicht aus GVO bestehend, GVO enthaltend oder aus GVO 
hergestellt; 

61. "Lebensmittelzusatzstoff": ein Lebensmittelzusatzstoff im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 
Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates77; 

62. "Futtermittelzusatzstoffe": Futtermittelzusatzstoffe im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 
Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates78; 

                                                           
76 Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 2001 über 
die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung 
der Richtlinie 90/220/EWG des Rates (ABl. L 106 vom 17.4.2001, S. 1). 

77 Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über Lebensmittelzusatzstoffe (ABl. L 354 vom 31.12.2008, S. 16). 

78 Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. September 2003 über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung (ABl. L 268 vom 
18.10.2003, S. 29). 
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63. "technisch hergestelltes Nanomaterial": ein technisch hergestelltes Nanomaterial im Sinne 
des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments 
und des Rates79; 

64. "Gleichwertigkeit": Erfüllung derselben Ziele und Grundsätze durch Anwendung von 
Vorschriften, die die gleiche Konformitätsgarantie bieten; 

65. "Verarbeitungshilfsstoff": ein Verarbeitungshilfsstoff im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 
Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 für Lebensmittel und des Artikels 2 Absatz 2 
Buchstabe h der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 für Futtermittel; 

66. "Lebensmittelenzym": ein Lebensmittelenzym im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 Buchstabe a 
der Verordnung (EG) Nr. 1332/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates80; 

67. "ionisierende Strahlung": ionisierende Strahlung im Sinne des Artikels 4 Nummer 46 der 
Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates81; 

68. "vorverpacktes Lebensmittel": vorverpacktes Lebensmittel im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 
Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011; 

                                                           
79 Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 
2015 über neuartige Lebensmittel, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 1852/2001 der Kommission 
(ABl. L 327 vom 11.12.2015, S. 1). 

80 Verordnung (EG) Nr. 1332/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über Lebensmittelenzyme und zur Änderung der Richtlinie 83/417/EWG des 
Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates, der Richtlinie 2000/13/EG, der Richtlinie 
2001/112/EG des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 258/97 (ABl. L 354 vom 31.12.2008, S. 7). 

81 Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates vom 5. Dezember 2013 zur Festlegung grundlegender 
Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender 
Strahlung und zur Aufhebung der Richtlinien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom und 2003/122/Euratom (ABl. L 13 vom 17.1.2014, S. 1). 
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69. "Geflügelstall": ein festes oder bewegliches Gebäude für die Unterbringung von 
Geflügelherden, das alle überdachten Flächen einschließlich eines Kaltscharrraums umfasst; der Stall 
kann in getrennte Stallabteile unterteilt sein, in denen jeweils eine einzelne Herde untergebracht ist; 

70. "bodengebundener Pflanzenanbau": Produktion in lebendem Boden oder in Boden, der 
gemischt und/oder gedüngt ist mit Materialien und Produkten, die in der ökologischen/ biologischen 
Produktion zugelassen sind, in Verbindung mit Unterboden und Grundgestein; 

71. "unverarbeitete Erzeugnisse": unverarbeitete Erzeugnisse im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 
Buchstabe n der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates82, 
ungeachtet der Arbeitsgänge der Verpackung oder der Kennzeichnung; 

72. "Verarbeitungserzeugnisse": Verarbeitungserzeugnisse im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 
Buchstabe o der Verordnung (EG) Nr. 852/2004, ungeachtet der Arbeitsgänge der Verpackung oder 
der Kennzeichnung; 

73. "Verarbeitung": Verarbeitung im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe m der Verordnung 
(EG) Nr. 852/2004; dies schließt die Verwendung von Stoffen gemäß den Artikeln 24 und 25 der 
vorliegenden Verordnung ein, jedoch nicht Arbeitsgänge der Verpackung oder der Kennzeichnung; 

                                                           
82 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 über Lebensmittelhygiene (ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 1). 
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74. "Integrität der ökologischen/biologischen Erzeugnisse oder der Umstellungserzeugnisse": bei 
dem Erzeugnis liegen keine Verstöße vor, die 

a) die Merkmale, die das Erzeugnis als ökologisches/biologisches Erzeugnis oder als 
Umstellungserzeugnis kennzeichnen, auf irgendeiner Stufe der Produktion, der Aufbereitung und 
des Vertriebs beeinträchtigen; oder 

b) wiederholt oder beabsichtigt sind; 

75. "Gehege": eine umzäunte Fläche, die einen Teilbereich umfasst, in dem die Tiere vor 
Extremwetter geschützt sind. 

Kapitel II 
Ziele und Grundsätze der ökologischen/biologischen Produktion 

Artikel 4 
Ziele 

Mit der ökologischen/biologischen Produktion werden die folgenden allgemeinen Ziele verfolgt: 

a) Beitrag zum Schutz der Umwelt und des Klimas; 

b) Erhalt der Bodenfruchtbarkeit auf lange Sicht; 

c) Beitrag zu einem hohen Niveau der biologischen Vielfalt; 

d) wesentlicher Beitrag zu einer giftfreien Umwelt; 

e) Beitrag zu hohen Tierschutzstandards und insbesondere zur Erfüllung der artspezifischen 
verhaltensbedingten Bedürfnisse von Tieren; 
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f) Förderung kurzer Vertriebskanäle und der Produktion vor Ort in den verschiedenen 
Regionen der Union; 

g) Förderung der Haltung seltener und einheimischer Rassen, die vom Aussterben bedroht 
sind; 

h) Beitrag zum Ausbau des Angebots pflanzengenetischen Materials, das an die spezifischen 
Bedürfnisse und Ziele der ökologischen/biologischen Landwirtschaft angepasst ist; 

i) Beitrag zu einem hohen Niveau der biologischen Vielfalt, insbesondere durch Verwendung 
uneinheitlichen pflanzengenetischen Materials wie etwa ökologischen/biologischen heterogenen 
Materials und für die ökologische/biologische Produktion geeigneter ökologischer/biologischer 
Sorten; 

j) Förderung des Ausbaus ökologischer/biologischer Pflanzenzuchttätigkeiten, um einen 
Beitrag zu günstigen wirtschaftlichen Perspektiven des ökologischen/biologischen Sektors zu leisten. 
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Artikel 5 
Allgemeine Grundsätze 

Die ökologische/biologische Produktion ist ein nachhaltiges Bewirtschaftungssystem ▌, das auf 
folgenden allgemeinen Grundsätzen beruht: 

a) Respekt vor den Systemen und Kreisläufen der Natur sowie Förderung der Nachhaltigkeit 
und Verbesserung des Zustands von Boden, Wasser und Luft, ▌der Gesundheit von Pflanzen und 
Tieren sowie des Gleichgewichts zwischen ihnen; 

▌ 

b) der Erhalt natürlicher Landschaftselemente wie der ▌Naturerbestätten; 

c) die verantwortungsvolle Nutzung von Energie und natürlichen Ressourcen wie Wasser, 
Boden, organischer Substanz und Luft; 

▌ 

d) die Herstellung einer reichen Vielfalt an hochwertigen Lebensmitteln und anderen 
Erzeugnissen der Landwirtschaft und der Aquakultur, die der Nachfrage der Verbraucher nach 
Erzeugnissen entsprechen, die durch Verfahren hergestellt wurden, die der Umwelt, der 
menschlichen Gesundheit, der Pflanzengesundheit sowie der Tiergesundheit und dem Tierschutz 
nicht abträglich sind; 

e) Gewährleistung der Integrität der ökologischen/biologischen Produktion auf allen Stufen der 
Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs von Lebens- und Futtermitteln; 
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f) die angemessene Gestaltung und Handhabung biologischer Prozesse auf der Grundlage 
ökologischer Systeme und Nutzung systeminterner natürlicher Ressourcen und nach Methoden, für 
die Folgendes gilt: 

i) Verwendung lebender Organismen und mechanischer Produktionsverfahren, 

ii) bodengebundene Pflanzen- und flächengebundene Tiererzeugung bzw. Aquakultur nach 
dem Grundsatz der nachhaltigen Nutzung der ▌aquatischen Ressourcen, 

iii)  keine Verwendung von GVO und von aus oder durch GVO hergestellten Erzeugnissen 
mit Ausnahme von Tierarzneimitteln, 

iv) Vornahme von Risikobewertungen und gegebenenfalls Durchführung von Vorsorge- und 
Vorbeugungsmaßnahmen; 

g) die Beschränkung der Verwendung externer Produktionsmittel; sind externe 
Produktionsmittel erforderlich oder gibt es keine angemessenen Bewirtschaftungspraktiken oder 
-verfahren gemäß Buchstabe f, so beschränken sich diese externen Produktionsmittel auf 
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i) Produktionsmittel aus der ökologischen/biologischen Produktion; was Pflanzen-
vermehrungsmaterial betrifft, wird den im Hinblick auf die besonderen Bedürfnisse und Ziele der 
ökologischen/biologischen Landwirtschaft ausgewählten Sorten Priorität eingeräumt, 

ii) natürliche oder auf natürlichem Wege gewonnene Stoffe, 

iii) schwer lösliche mineralische Düngemittel; 

h) erforderlichenfalls die Anpassung des Produktionsprozesses im Rahmen dieser Verordnung 
zur Berücksichtigung des Gesundheitszustands, regionaler Unterschiede beim ökologischen 
Gleichgewicht, des Klimas und örtlicher Verhältnisse, der Entwicklungsstadien und spezifischer 
Tierhaltungspraktiken; 

i) der Verzicht auf das Klonen von Tieren, auf die Zucht künstlich erzeugter polyploider Tiere 
und auf ionisierende Strahlung in der gesamten ökologischen/biologischen Lebensmittelkette; 

j) die Beachtung eines hohen Tierschutzniveaus unter Berücksichtigung der artspezifischen 
Bedürfnisse. 
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Artikel 6 
Spezifische Grundsätze für landwirtschaftliche Tätigkeiten und die Aquakultur 

Die ökologische/biologische Produktion beruht sowohl in der Landwirtschaft als auch in der 
Aquakultur insbesondere auf folgenden spezifischen Grundsätzen: 

a) die Erhaltung und Förderung des Bodenlebens sowie der natürlichen Fruchtbarkeit, der 
Stabilität, des Wasserrückhaltevermögens und der biologischen Vielfalt des Bodens zwecks 
Verhinderung und Bekämpfung des Verlusts von organischer Bodensubstanz, der Bodenverdichtung 
und -erosion und zur Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen hauptsächlich über das Ökosystem 
des Bodens; 

b) die Minimierung der Verwendung von nicht erneuerbaren Ressourcen und von externen 
Produktionsmitteln; 

c) die Wiederverwertung von Abfallstoffen und Nebenerzeugnissen pflanzlichen und tierischen 
Ursprungs als Produktionsmittel in der pflanzlichen und tierischen Erzeugung; 

d) die Erhaltung der Pflanzengesundheit durch Vorbeugungsmaßnahmen wie Auswahl von 
angemessene Arten, Sorten oder heterogenem Material ▌, die gegen Schädlinge und Krankheiten 
resistent sind, durch angemessene Fruchtfolge, durch mechanische und physikalische Methoden und 
durch den Schutz von Nützlingen; 

e) die Verwendung von Saatgut und Tieren mit hoher genetischer Vielfalt, Widerstandsfähigkeit 
gegen Krankheiten und Langlebigkeit; 
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f) die Auswahl von Pflanzensorten unter Berücksichtigung der Besonderheiten der spezifischen 
Systeme für die ökologische/biologische Produktion mit Schwerpunkt auf der agronomischen 
Leistung, der Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten, der Anpassung an die unterschiedlichen 
örtlichen Gegebenheiten in Bezug auf Boden und Klima sowie der Achtung der natürlichen 
Kreuzungsbarrieren; 

g) die Verwendung von ökologischem/biologischem Pflanzenvermehrungsmaterial wie etwa 
Pflanzenvermehrungsmaterial aus ökologischem/biologischem heterogenem Material und aus für 
die ökologische/biologische Produktion geeigneten ökologischen/biologischen Sorten; 

h) die Produktion ökologischer/biologischer Sorten auf der Grundlage der Fähigkeit zur 
natürlichen Vermehrung und mit Schwerpunkt auf der Achtung der natürlichen Kreuzungsbarrieren; 

i) unbeschadet des Artikels 14 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 sowie der nationalen 
Sortenschutzrechte nach dem innerstaatlichen Recht der Mitgliedstaaten, die Möglichkeit für 
Landwirte, Pflanzenvermehrungsmaterial aus ihren eigenen Betrieben zur Förderung genetischer 
Ressourcen zu nutzen, die an die speziellen Bedingungen der ökologischen/biologischen Produktion 
angepasst sind; 

j) die Wahl von Tierrassen mit Blick auf eine hohe genetische Vielfalt und unter Berück-
sichtigung ihrer Anpassungsfähigkeit an die örtlichen Bedingungen, ihres Zuchtwerts, ihrer 
Langlebigkeit, ihrer Vitalität und ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten oder 
Gesundheitsproblemen; 

k) Betreiben einer an den Standort angepassten flächengebundenen Tiererzeugung; 
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l) die Anwendung von Tierhaltungspraktiken, durch die das Immunsystem der Tiere und ihre 
natürlichen Abwehrkräfte gegen Krankheiten gestärkt werden; dazu gehören unter anderem 
regelmäßige Bewegung und Zugang zu Freigelände und Weideland; 

m) die Fütterung der Tiere mit ökologischen/biologischen Futtermitteln, die sich aus Zutaten 
landwirtschaftlichen Ursprungs aus ökologischer/biologischer Produktion und natürlichen, 
nichtlandwirtschaftlichen Stoffen zusammensetzen; 

n) die Gewinnung ökologischer/biologischer tierischer Erzeugnisse von Tieren, die von ihrer 
Geburt bzw. dem Schlüpfen an ununterbrochen in ökologischen/biologischen Betrieben aufgezogen 
wurden; 

o) die Erhaltung eines gesunden Wassermilieus und der Qualität angrenzender aquatischer und 
terrestrischer Ökosysteme; 

p) die Fütterung von Wasserorganismen mit Futtermitteln aus der nachhaltigen Nutzung von 
Fischereiressourcen im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 oder mit öko-
logischen/biologischen Futtermitteln, die sich aus Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs aus 
ökologischer/biologischer Produktion, einschließlich ökologischer/biologischer Aquakultur, und aus 
natürlichen, nichtlandwirtschaftlichen Stoffen zusammensetzen; 

q) Vermeidung jeglicher Gefährdung unter Schutz gestellter Arten, die sich aus der 
ökologischen/biologischen Produktion ergeben könnte. 
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Artikel 7 
Spezifische Grundsätze für die Verarbeitung ökologischer/biologischer Lebensmittel ▌ 

Die Herstellung verarbeiteter ökologischer/biologischer Lebensmittel ▌ beruht insbesondere auf 
folgenden spezifischen Grundsätzen: 

a) die Herstellung ökologischer/biologischer Lebensmittel aus ökologischen/biologischen 
Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs; 

▌ 

b) die Beschränkung der Verwendung von Lebensmittelzusatzstoffen, von nicht-
ökologischen/nichtbiologischen Zutaten mit überwiegend technischen und sensorischen Funktionen 
sowie von Mikronährstoffen und Verarbeitungshilfsstoffen auf ein Minimum und auf Fälle, in denen 
dies ein wesentliches technologisches Erfordernis darstellt oder besonderen Ernährungszwecken 
dient; 

▌ 

c) der Verzicht auf Stoffe und Verarbeitungsverfahren, die in Bezug auf die tatsächliche 
Beschaffenheit des Erzeugnisses irreführend sein könnten; 

d) die sorgfältige Verarbeitung ökologischer/biologischer Lebensmittel ▌, vorzugsweise unter 
Anwendung biologischer, mechanischer und physikalischer Methoden; 

e) der Verzicht auf Lebensmittel, die technisch hergestellte Nanomaterialien enthalten oder 
aus solchen bestehen. 
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Artikel 8 
Spezifische Grundsätze für die Verarbeitung ökologischer/biologischer Futtermittel 

Die Herstellung verarbeiteter ökologischer/biologischer Futtermittel beruht insbesondere auf 
folgenden spezifischen Grundsätzen: 

a) die Herstellung ökologischer/biologischer Futtermittel aus ökologischen/biologischen 
Einzelfuttermitteln; 

b) die Beschränkung der Verwendung von Futtermittelzusatzstoffen und Verarbeitungshilfs-
stoffen auf ein Minimum und auf Fälle, in denen dies ein wesentliches technologisches oder 
zootechnisches Erfordernis darstellt oder besonderen Ernährungszwecken dient; 

c) der Verzicht auf Stoffe und Verarbeitungsverfahren, die in Bezug auf die tatsächliche 
Beschaffenheit des Erzeugnisses irreführend sein könnten; 

d) die sorgfältige Verarbeitung ökologischer/biologischer Futtermittel, vorzugsweise unter 
Anwendung biologischer, mechanischer und physikalischer Methoden. 
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Kapitel III 
Produktionsvorschriften 

Artikel 9 
Allgemeine Produktionsvorschriften 

(1) Die Unternehmer halten die ▌in diesem Artikel festgelegten allgemeinen 
Produktionsvorschriften ein. 

(2) Der gesamte ▌Betrieb ▌ist unter Einhaltung der Anforderungen dieser Verordnung an die 
ökologische/biologische Produktion zu bewirtschaften. 

(3) Für die in Artikel 24 und 25 sowie in Anhang II genannten Zwecke und Verwendungen dürfen 
in der ökologischen/biologischen Produktion nur gemäß diesen Bestimmungen zugelassene 
Erzeugnisse und Stoffe verwendet werden, sofern ihre Verwendung nach relevanten 
Unionsvorschriften und gegebenenfalls nach nationalen Vorschriften im Einklang mit dem 
Unionsrecht auch für die nichtökologische/nichtbiologische Produktion zugelassen ist.  

 Folgende in Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 genannten Erzeugnisse 
und Stoffe dürfen in der ökologischen/biologischen Produktion verwendet werden, sofern sie gemäß 
jener Verordnung zugelassen sind: 

a) Safener, Synergisten und Beistoffe als Bestandteile von Pflanzenschutzmitteln; 

b) Zusatzstoffe mit der Bestimmung, mit Pflanzenschutzmitteln vermischt zu werden. 

Die Verwendung von Erzeugnissen und Stoffen in der ökologischen/biologischen Produktion zu nicht 
in dieser Verordnung geregelten anderen Zwecken ist zulässig, sofern ihre Verwendung im Einklang 
mit den in Kapitel II festgelegten Grundsätzen steht. 
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(4) Die Verwendung ionisierender Strahlen zur Behandlung ökologischer/biologischer Lebens- 
oder Futtermittel oder der in ökologischen/biologischen Lebens- oder Futtermitteln verwendeten 
Ausgangsstoffe ist verboten. 

(5) Das Klonen von Tieren und die Zucht künstlich erzeugter polyploider Tiere ist verboten. 

(6) Gegebenenfalls sind auf jeder Stufe der Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs 
Vorsorge- und Vorbeugungsmaßnahmen zu treffen. 

(7) Ungeachtet des Absatzes 2 kann ein Betrieb in deutlich und wirksam getrennte 
ökologische/biologische Produktionseinheiten, Produktionseinheiten in Umstellung und 
nichtökologische/nichtbiologische Produktionseinheiten aufgeteilt werden, sofern bei den 
nichtökologischen/nichtbiologischen Produktionseinheiten Folgendes gegeben ist: 

a) Bei Tieren handelt es sich um andere Arten; 

b) bei Pflanzen handelt es sich um andere leicht zu unterscheidende Sorten. 

Bei Algen und Aquakulturtieren kann es sich um die gleiche Art handeln, sofern eine klare und 
wirksame Trennung zwischen den Produktionsstätten bzw. Produktionseinheiten besteht. 
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(8) Abweichend von Absatz 7 Buchstabe b kann es sich bei mehrjährigen Kulturen, die eine 
Kulturzeit von mindestens drei Jahren erfordern, um verschiedene Sorten, die nicht leicht zu 
unterscheiden sind, oder um gleiche Sorten handeln, sofern die betreffende Produktion im Rahmen 
eines Umstellungsplans erfolgt und die Umstellung des letzten Teils der mit der betreffenden 
Produktion verbundenen Fläche auf die ökologische/biologische Produktion so bald wie möglich 
eingeleitet und innerhalb von höchstens fünf Jahren abgeschlossen wird. 

In solchen Fällen gilt Folgendes: 

a) Der Landwirt meldet der zuständigen Behörde oder gegebenenfalls der Kontrollbehörde 
oder der Kontrollstelle den Beginn der Ernte jedes einzelnen der betreffenden Erzeugnisse 
mindestens 48 Stunden im Voraus; 

b) nach abgeschlossener Ernte unterrichtet der Landwirt die zuständige Behörde oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörde oder die Kontrollstelle über die genauen Erntemengen in den 
betreffenden Einheiten und über die zur Trennung der Erzeugnisse durchgeführten Maßnahmen; 

c) nach Anlaufen des Umstellungsplans werden der Umstellungsplan und die Maßnahmen zur 
Sicherstellung der wirksamen und klaren Trennung jedes Jahr von der zuständigen Behörde oder 
gegebenenfalls der Kontrollbehörde oder der Kontrollstelle bestätigt. 
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(9) die Anforderungen in Bezug auf verschiedene Arten und Sorten gemäß Absatz 7 
Buchstaben a und b gelten nicht im Falle von Forschungs- und Bildungseinrichtungen, Baumschulen, 
Saatgutvermehrungsbetrieben sowie Zuchtbetrieben. 

(10) Wenn in den Fällen gemäß den Absätzen 7, 8 und 9 nicht alle Produktionseinheiten eines 
Betriebs gemäß den Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion bewirtschaftet werden,  

a) halten die Unternehmer die für die ökologischen/biologischen Produktionseinheiten und die 
Produktionseinheiten in Umstellung verwendeten Erzeugnisse getrennt von den für die 
nichtökologischen/nichtbiologischen Produktionseinheiten verwendeten Erzeugnissen; 

b) halten die Unternehmer die Erzeugnisse, die von den ökologischen/biologischen 
Produktionseinheiten, den Produktionseinheiten in Umstellung und den 
nichtökologischen/nichtbiologischen Produktionseinheiten produziert werden, voneinander 
getrennt; 

c)  führen die Unternehmer in angemessener Weise Aufzeichnungen über die wirksame 
Trennung von Produktionseinheiten und Erzeugnissen. 

(11) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung von Absatz 7 des vorliegenden Artikels zu erlassen, mit denen weitere Vorschriften zur 
Aufteilung eines Betriebs in ökologische/biologische Produktionseinheiten, Produktionseinheiten in 
Umstellung und nichtökologische/nichtbiologische Produktionseinheiten, insbesondere in Bezug auf 
die in Anhang I aufgeführten Erzeugnisse, hinzugefügt werden oder diese hinzugefügten Vorschriften 
geändert werden. 
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Artikel 10 
Umstellung 

(1) Landwirte und Unternehmer, die Algen oder Aquakulturtiere produzieren, halten einen 
Umstellungszeitraum ein. Während des gesamten Umstellungszeitraums wenden sie alle 
Vorschriften dieser Verordnung über die ökologische/biologische Produktion, ▌insbesondere die in 
diesem Artikel und in Anhang II enthaltenen anwendbaren Vorschriften für die Umstellung an. 

(2) Der Umstellungszeitraum beginnt frühestens, wenn der Landwirt oder der Algen oder 
Aquakulturtiere produzierende Unternehmer den gemäß Artikel 34 Absatz 1 zuständigen Behörden 
in dem Mitgliedstaat, in dem er die Tätigkeit ausübt und in dem der Betrieb des Landwirts oder 
Unternehmers dem Kontrollsystem unterstellt ist, seine Tätigkeit gemeldet hat. 

(3) Frühere Zeiträume dürfen nicht rückwirkend als Teil des Umstellungszeitraums anerkannt 
werden, es sei denn, 

a) die Landparzellen des Unternehmers waren Gegenstand von Maßnahmen, die im Rahmen 
eines gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 durchgeführten Programms festgelegt wurden und 
die gewährleisten, dass keine Erzeugnisse oder Stoffe, die nicht für die Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion zugelassen sind, auf diesen Parzellen verwendet wurden; 
oder 

b) der Unternehmer kann nachweisen, dass die Landparzellen natürliche oder 
landwirtschaftlich genutzte Flächen waren und während eines Zeitraums von mindestens drei Jahren 
nicht mit Erzeugnissen oder Stoffen behandelt wurden, die nicht für die Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion zugelassen sind. 
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(4) Während des Umstellungszeitraums produzierte Erzeugnisse dürfen nicht als öko-
logische/biologische Erzeugnisse oder als Umstellungserzeugnisse vermarktet werden. 

Allerdings dürfen die folgenden während des Umstellungszeitraums im Einklang mit Absatz 1 
produzierten Erzeugnisse als Umstellungserzeugnisse vermarktet werden: 

a) Pflanzenvermehrungsmaterial, sofern ein Umstellungszeitraum von mindestens zwölf 
Monaten eingehalten wurde; 

b) Lebens- oder Futtermittel pflanzlichen Ursprungs, sofern das Erzeugnis nur eine 
landwirtschaftliche pflanzliche Zutat enthält und ein Umstellungszeitraum von mindestens zwölf 
Monaten vor der Ernte eingehalten wurde. 

▌ 

(5) ▌Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung von Anhang II Teil II Nummer 1.2.2 zu erlassen, mit denen Vorschriften über die 
Umstellung für Arten, die am … [Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung] nicht unter 
Anhang II Teil II fallen, hinzugefügt werden oder diese hinzugefügten Vorschriften geändert werden. 

(6) Die Kommission erlässt gegebenenfalls Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der zu 
übermittelnden Dokumente im Hinblick auf die rückwirkende Anerkennung früherer Zeiträume 
gemäß Absatz 3 dieses Artikels. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 
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Artikel 11 
Verbot der Verwendung von GVO 

(1) GVO und aus oder durch GVO hergestellte Erzeugnisse dürfen nicht in Lebens- oder 
Futtermitteln oder als Lebensmittel, Futtermittel, Verarbeitungshilfsstoff, Pflanzenschutzmittel, 
Düngemittel, Bodenverbesserer, Pflanzenvermehrungsmaterial, Mikroorganismus oder Tier in der 
ökologischen/biologischen Produktion verwendet werden. 

(2) Für die Zwecke des Verbots gemäß Absatz 1 können sich Unternehmer in Bezug auf GVO und 
aus ▌ GVO hergestellte Erzeugnisse im Zusammenhang mit Lebens- und Futtermitteln auf Etiketten 
oder auf etwaige andere Begleitpapiere verlassen, die gemäß der Richtlinie 2001/18/EG, der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates83 oder der Verordnung 
(EG) Nr. 1830/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates84 auf dem Erzeugnis angebracht 
sind oder mit denen das Erzeugnis versehen ist. 

                                                           
83 Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel (ABl. L 268 vom 
18.10.2003, S. 1). 

84 Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. September 2003 über die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von genetisch veränderten 
Organismen und über die Rückverfolgbarkeit von aus genetisch veränderten Organismen 
hergestellten Lebensmitteln und Futtermitteln sowie zur Änderung der Richtlinie 2001/18/EG (ABl. 
L 268 vom 18.10.2003, S. 24). 
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(3) Die Unternehmer können davon ausgehen, dass keine GVO oder aus ▌ GVO hergestellte 
Erzeugnisse für die Herstellung gekaufter Lebens- und Futtermittel verwendet wurden, wenn an 
diesen nicht gemäß den in Absatz 2 genannten Rechtsakten ein Etikett angebracht ist oder sie mit 
einem Etikett oder Begleitpapier versehen sind, es sei denn, den Unternehmern liegen 
Informationen vor, die darauf hindeuten, dass die Kennzeichnung der betreffenden Erzeugnisse 
nicht mit den genannten Rechtsakten im Einklang steht. 

(4) Für die Zwecke des Verbots gemäß Absatz 1 verlangen Unternehmer für Erzeugnisse, die 
nicht unter die Absätze 2 und 3 fallen, vom Verkäufer dann, wenn sie 
nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse von Dritten beziehen und verwenden, eine 
Bestätigung dafür, dass diese Erzeugnisse nicht aus oder durch GVO hergestellt wurden. 

Artikel 12 
Vorschriften für die Pflanzenproduktion 

(1) Unternehmer, die Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse produzieren, müssen insbesondere die 
▌detaillierten Vorschriften gemäß Anhang II Teil I einhalten. ▌ 

▌ 

(2) ▌Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung folgender Abschnitte zu erlassen ▌: 
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a) Anhang II Teil I Nummern 1.3 und 1.4 hinsichtlich abweichender Regelungen; 

b) Anhang II Teil I Nummer 1.8.5 hinsichtlich der Verwendung von Umstellung-
spflanzenvermehrungsmaterial oder nichtökologischem/nichtbiologischem 
Pflanzenvermehrungsmaterial; 

c) Anhang II Teil I Nummer 1.9.5 durch Hinzufügen weiterer Bestimmungen über die 
Vereinbarungen zwischen Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe oder durch Änderung dieser 
hinzugefügten Bestimmungen; 

d) Anhang II Teil I Nummer 1.10.1 durch Hinzufügen weiterer Maßnahmen zur Schädlings- und 
Unkrautbekämpfung oder durch Änderung dieser hinzugefügten Maßnahmen; 

e) Anhang II Teil I durch Hinzufügen weiterer detaillierter Vorschriften und Anbauverfahren für 
bestimmte Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, einschließlich von Vorschriften für Sprossen, oder 
durch Änderung dieser hinzugefügten Vorschriften. 

▌ 
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Artikel 13 
Besondere Bestimmungen über die Vermarktung von Pflanzenvermehrungsmaterial  
aus ökologischem/biologischem heterogenem Material 

(1) Pflanzenvermehrungsmaterial aus ökologischem/biologischem heterogenem Material darf 
vermarktet werden, ohne dass die Anforderungen an die Eintragung und an die 
Zertifizierungskategorien von Vorstufenmaterial, Basismaterial und zertifiziertem Material oder die 
Anforderungen an andere Kategorien gemäß den Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 
68/193/EWG, 98/56/EG, 2002/53/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG, 2002/57/EG, 
2008/72/EG und 2008/90/EG oder den nach diesen Richtlinien erlassenen Rechtsakten erfüllt 
werden müssen. 

(2) Pflanzenvermehrungsmaterial aus ökologischem/biologischem heterogenem Material 
gemäß Absatz 1 darf vermarktet werden, nachdem der Anbieter das ökologische/biologische 
heterogene Material den zuständigen amtlichen Stellen gemäß den Richtlinien 66/401/EWG, 
66/402/EWG, 68/193/EWG, 98/56/EG, 2002/53/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG, 
2002/57/EG, 2008/72/EG und 2008/90/EG mittels eines Dossiers notifiziert hat, in dem Folgendes 
enthalten ist: 

a) die Kontaktangaben des Antragstellers; 

b) die Arten und die Bezeichnung des ökologischen/biologischen heterogenen Materials; 

c) eine Beschreibung der wichtigsten agronomischen und phänotypischen Merkmale, die der 
betreffenden pflanzlichen Gesamtheit gemein sind, einschließlich der Züchtungstechniken, der 
gegebenenfalls vorhandenen Versuchsergebnisse bezüglich solcher Merkmale, des 
Erzeugungslandes und des verwendeten Elternmaterials; 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:66/401/EWG;Year:66;Nr:401&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:66/402/EWG;Year:66;Nr:402&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:68/193/EWG;Year:68;Nr:193&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/56/EG;Year:98;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/53/EG;Year:2002;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/54/EG;Year:2002;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/55/EG;Year:2002;Nr:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/56/EG;Year:2002;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/57/EG;Year:2002;Nr:57&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/72/EG;Year:2008;Nr:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/90/EG;Year:2008;Nr:90&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:66/401/EWG;Year:66;Nr:401&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:66/402/EWG;Year:66;Nr:402&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:68/193/EWG;Year:68;Nr:193&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/56/EG;Year:98;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/53/EG;Year:2002;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/54/EG;Year:2002;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/55/EG;Year:2002;Nr:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/56/EG;Year:2002;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/57/EG;Year:2002;Nr:57&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/72/EG;Year:2008;Nr:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/90/EG;Year:2008;Nr:90&comp=


  

 152

 

d) eine Erklärung durch den Antragsteller über die Richtigkeit der Angaben gemäß 
Buchstaben a, b und c; und 

e) eine repräsentative Probe. 

Diese Notifizierung wird per Einschreiben oder mittels jedes anderen von den amtlichen Stellen 
zugelassenen Kommunikationsmittels mit Empfangsbestätigung versandt. 

Drei Monate nach dem auf dem Rückschein angegebenen Datum unter der Voraussetzung, dass 
keine zusätzlichen Informationen verlangt wurden oder dem Anbieter keine förmliche Ablehnung 
aufgrund der Unvollständigkeit des Dossiers oder aufgrund eines Verstoßes gemäß der 
Begriffsbestimmung in Artikel 3 Nummer 57 übermittelt wurde, gilt die Notifizierung und ihr Inhalt 
als von der zuständigen amtlichen Stelle bestätigt. 

Nach der ausdrücklichen oder stillschweigenden Bestätigung der Notifizierung kann die zuständige 
amtliche Stelle die Aufnahme des notifizierten ökologischen/biologischen heterogenen Materials in 
die Liste vornehmen. Diese Aufnahme in die Liste ist für den Anbieter kostenlos. 

Die Aufnahme eines ökologischen/biologischen heterogenen Materials in die Liste wird den 
zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mitgeteilt. 

Dieses ökologische/biologische heterogene Material muss die Anforderungen der gemäß Absatz 3 
erlassenen delegierten Rechtsakte erfüllen. 

www.parlament.gv.at



  

 153

 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Ergänzung der vorliegenden Verordnung zu erlassen, mit denen Vorschriften für die Erzeugung und 
Vermarktung von Pflanzenvermehrungsmaterial aus ökologischem/biologischem heterogenem 
Material besonderer Gattungen oder Arten festgelegt werden, die Folgendes betreffen: 

a) die Beschreibung des ökologischen/biologischen heterogenen Materials, einschließlich der 
relevanten Züchtungstechniken und Produktionsverfahren und des verwendeten Elternmaterials; 

b) die Mindestanforderungen hinsichtlich der Qualität von Saatgutpartien, einschließlich der 
Identität, der spezifischen Reinheit, der Keimfähigkeit und der gesundheitlichen Qualität; 

c) Kennzeichnung und Verpackung; 

d) die Aufzeichnungen und Proben im Rahmen der Erzeugung, die vom Unternehmer 
aufzubewahren sind; 

e) gegebenenfalls die Erhaltung des ökologischen/biologischen heterogenen Materials. 

Artikel 14 
Vorschriften für die Tierproduktion 

(1) Tierproduzenten müssen insbesondere die detaillierten Produktionsvorschriften einhalten, 
die in Anhang II Teil II und in den in Absatz 3 dieses Artikels genannten Durchführungsrechtsakten 
enthalten sind. 

(2) ▌Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung folgender Abschnitte zu erlassen ▌: 
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a) Anhang II Teil II Nummern 1.3.4.2, 1.3.4.4.2 und 1.3.4.4.3 durch eine Verringerung der 
Prozentsätze in Bezug auf die Herkunft von Tieren, sobald festgestellt ist, dass auf dem Unionsmarkt 
eine hinreichende Anzahl ökologischer/biologischer Tiere zur Verfügung steht; 

b) Anhang II Teil II Nummer 1.6.6 hinsichtlich des Grenzwerts von organischem Stickstoff für die 
Gesamtbesatzdichte; 

c) Anhang II Teil II Nummer 1.9.6.2 Buchstabe b hinsichtlich des Fütterns von Bienenvölkern; 

d) Anhang II Teil II Nummer 1.9.6.3 Buchstaben b und e hinsichtlich zulässiger Behandlungen 
zur Desinfektion von Bienenstöcken und Methoden und Behandlungen zur Bekämpfung von Varroa 
destructor; 

e) Anhang II Teil II durch Hinzufügen von detaillierten Tierproduktionsvorschriften für andere 
Arten als die in dem genannten Teil am … [Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung] bereits 
erfassten Arten oder durch Änderung dieser hinzugefügten Vorschriften hinsichtlich 

i) Abweichende Regelungen in Bezug auf die Herkunft von Tieren; 

ii) Ernährung; 

iii) Unterbringung und Haltungspraktiken; 

iv) Tiergesundheit; 

v) Tierschutz. 
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(3) Die Kommission erlässt gegebenenfalls Durchführungsrechtsakte hinsichtlich Anhang II Teil II 
zur Festlegung von Vorschriften über 

a) die in Nummer 1.4.1 Buchstabe g genannte Mindestdauer, die bei der Fütterung von 
Säugetieren mit Muttermilch während der Säugeperiode einzuhalten ist; 

b) die Besatzdichte und die Mindeststallflächen und Mindestaußenflächen, die bei bestimmten 
Tierarten einzuhalten sind, um sicherzustellen, dass in Einklang mit den Nummern 1.6.3, 1.6.4 und 
1.7.2 den entwicklungsbedingten, physiologischen und ethologischen Bedürfnissen der Tiere 
entsprochen wird; 

c) die Merkmale und die technischen Anforderungen in Bezug auf die Mindeststallflächen und 
Mindestaußenflächen; 

d) die Merkmale und die technischen Anforderungen in Bezug auf Gebäude und Gehege für alle 
Tierarten außer Bienen, um sicherzustellen, dass in Einklang mit der Nummer 1.7.2 den 
entwicklungsbedingten, physiologischen und ethologischen Bedürfnissen der Tiere entsprochen 
wird; 

e) die Anforderungen in Bezug auf den Bewuchs und die Merkmale von Schutzvorrichtungen 
und Freigeländen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 
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Artikel 15 
Produktionsvorschriften für Algen und Aquakulturtiere 

(1) Unternehmer, die Algen und Aquakulturtiere produzieren, müssen insbesondere die 
detaillierten Produktionsvorschriften einhalten, die in Anhang II Teil III und in den in Absatz 3 dieses 
Artikels genannten Durchführungsrechtsakten enthalten sind. 

(2) ▌Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung folgender Abschnitte zu erlassen ▌: 

a) Anhang II Teil III Nummer 3.1.3.3 hinsichtlich der Fütterung karnivorer Aquakulturtiere; 

b) Anhang II Teil III Nummer 3.1.3.4 durch Hinzufügen weiterer spezifischer Vorschriften für die 
Fütterung bestimmter Aquakulturtiere oder durch Änderung dieser hinzugefügten Vorschriften; 

c) Anhang II Teil III Nummer 3.1.4.2 hinsichtlich der tierärztlichen Behandlung von 
Aquakulturtieren; 

d) Anhang II Teil III durch Hinzufügen weiterer detaillierter Bedingungen je Art für die 
Bewirtschaftung der Brutbestände sowie für die Aufzucht und die Erzeugung von Jungfischen oder 
durch Änderung dieser hinzugefügten detaillierten Bedingungen. 

▌ 
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(3) Die Kommission erlässt gegebenenfalls Durchführungsrechtsakte, mit denen je Art oder 
Artengruppe detaillierte Vorschriften über die Besatzdichte und die besonderen Merkmale der 
Produktionssysteme und der Haltungssysteme festgelegt werden, um zu gewährleisten, dass die 
artenspezifischen Bedürfnisse erfüllt werden. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 

(4) Für die Zwecke des vorliegenden Artikels sowie von Anhang II Teil III bedeutet "Besatzdichte" 
das Lebendgewicht von Aquakulturtieren pro Kubikmeter Wasser zu jedem Zeitpunkt der 
Abwachsphase bzw. im Falle von Plattfischen und Garnelen das Gewicht pro Quadratmeter Fläche. 

 

Artikel 16 
Produktionsvorschriften für verarbeitete Lebensmittel ▌ 

(1) Unternehmer, die verarbeitete Lebensmittel ▌herstellen, müssen insbesondere die 
detaillierten Produktionsvorschriften einhalten, die in Anhang II Teil IV und in den in Absatz 3 dieses 
Artikels genannten Durchführungsrechtsakten enthalten sind. 

(2) ▌Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung folgender Abschnitte zu erlassen ▌: 

▌ 
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a) Anhang II Teil IV Nummer 1.4 hinsichtlich der von den Unternehmern zu ergreifenden 
Vorsorge- und ▌ Vorbeugungsmaßnahmen; 

b) Anhang II Teil IV Nummer 2.2.2 hinsichtlich der Art, der Zusammensetzung und den 
Bedingungen für die Verwendung von ▌Erzeugnissen und Stoffen, die in verarbeiteten Lebensmitteln 
▌verwendet werden dürfen; 

▌ 

c) Anhang II Teil IV Nummer 2.2.4 hinsichtlich der Berechnung des prozentualen Anteils von 
Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gemäß Artikel 30 Absatz 5 Buchstabe a Ziffer ii und 
Buchstabe b Ziffer i, einschließlich der nach Artikel 24 für die Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe, die für eine solche 
Berechnung zu den Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gerechnet werden. 

▌ 

In diesen delegierten Rechtsakten darf nicht die Möglichkeit vorgesehen werden, Aromastoffe oder 
Aromaextrakte zu verwenden, die weder natürlich im Sinne von Artikel 16 Absätze 2 bis 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates85 noch 
ökologisch/biologisch sind. 

(3) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der zulässigen 
Verarbeitungsverfahren für Lebensmittel erlassen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 

                                                           
85 Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über Aromen und bestimmte Lebensmittelzutaten mit Aromaeigenschaften zur 
Verwendung in und auf Lebensmitteln sowie zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 des 
Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 2232/96 und (EG) Nr. 110/2008 und der Richtlinie 2000/13/EG 
(ABl. L 354 vom 31.12.2008, S. 34). 
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Artikel 17 
Produktionsvorschriften für verarbeitete Futtermittel 

(1) Unternehmer, die verarbeitete Futtermittel herstellen, müssen insbesondere die 
detaillierten Produktionsvorschriften einhalten, die in Anhang II Teil V und in den in Absatz 3 
genannten Durchführungsrechtsakten enthalten sind. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung von Anhang II Teil V Nummer 1.4 zu erlassen, mit denen weitere von den Unternehmern 
zu ergreifende Vorsorge- und Vorbeugungsmaßnahmen hinzugefügt werden oder diese 
hinzugefügten Maßnahmen geändert werden. 

(3) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der zulässigen 
Verarbeitungsverfahren für Futtermittel erlassen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 
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Artikel 18 
Produktionsvorschriften für Wein 

(1) Unternehmer, die Erzeugnisse des Weinsektors herstellen, müssen insbesondere die 
detaillierten Produktionsvorschriften gemäß Anhang II Teil VI einhalten. 

(2) ▌Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung folgender Abschnitte zu erlassen ▌: 

a) Anhang II Teil VI Nummer 3.2 durch Hinzufügen verbotener önologischer Verfahren, 
Prozesse und Behandlungen oder durch Änderung dieser hinzugefügten Elemente; 

b) Anhang II Teil VI Nummer 3.3. 

Artikel 19 
Produktionsvorschriften für Hefe, die als Lebens- oder Futtermittel verwendet wird 

(1) Unternehmer, die Hefe herstellen, die als Lebens- oder Futtermittel verwendet wird, müssen 
insbesondere die detaillierten Produktionsvorschriften gemäß Anhang II Teil VII einhalten. 

(2) ▌Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung ▌von Anhang II Teil VII Nummer 1.3 zu erlassen, mit denen weitere detaillierte 
Produktionsvorschriften für Hefe hinzugefügt werden oder diese hinzugefügten Vorschriften 
geändert werden. 
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Artikel 20 
Fehlen spezifischer Produktionsvorschriften für bestimmte Tierarten und bestimmte Arten von 
Aquakulturtieren 

Bis zum Erlass von 

a) zusätzlichen allgemeinen Vorschriften für Tierarten, die nicht unter Anhang II Teil II 
Nummer 1.9 fallen, gemäß Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe e, 

b) Durchführungsrechtsakten für Tierarten gemäß Artikel 14 Absatz 3, oder 

c) Durchführungsrechtsakten für Arten oder Artengruppen von Aquakulturtieren gemäß 
Artikel 15 Absatz 3  

kann ein Mitgliedstaat detaillierte nationale Produktionsvorschriften für bestimmte Arten oder 
Artengruppen von Tieren in Bezug auf die Elemente, die die Maßnahmen gemäß den Buchstaben a, 
b und c abdecken, anwenden, sofern die genannten nationalen Vorschriften mit dieser Verordnung 
in Einklang stehen und nicht das Inverkehrbringen von Erzeugnissen verbieten, einschränken oder 
behindern, die außerhalb seines Hoheitsgebietes produziert worden sind und diese Verordnung 
erfüllen. 
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Artikel 21 
Produktionsvorschriften für Erzeugnisse, die nicht unter die in den Artikeln 12 bis 19 aufgeführten 
Kategorien von Erzeugnissen fallen 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung von Anhang II zu erlassen, mit denen detaillierte Produktionsvorschriften und Vorschriften 
über die Umstellungspflicht für Erzeugnisse, die nicht unter die in den Artikeln 12 bis 19 
aufgeführten Kategorien von Erzeugnissen fallen, hinzugefügt werden oder diese hinzugefügten 
Vorschriften geändert werden. 

Diese delegierten Rechtsakte beruhen auf den Zielen und Grundsätzen der öko-
logischen/biologischen Produktion gemäß Kapitel II und wahren die allgemeinen 
Produktionsvorschriften gemäß den Artikeln 9 bis 11 sowie die geltenden detaillierten 
Produktionsvorschriften für ähnliche Erzeugnisse gemäß Anhang II. Mit ihnen werden 
Anforderungen insbesondere in Bezug auf zulässige oder verbotene Behandlungen, Verfahren und 
Produktionsmittel oder in Bezug auf die Umstellungszeiträume für die betreffenden Erzeugnisse 
festgelegt. 

(2) In Ermangelung der in Absatz 1 genannten detaillierten Produktionsvorschriften 

a) halten die Unternehmer hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Erzeugnisse die Grundsätze 
gemäß den Artikeln 5 und 6 und entsprechend die Grundsätze gemäß Artikel 7 sowie die 
allgemeinen Produktionsvorschriften gemäß den Artikeln 9 bis 11 ein; 
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b) kann ein Mitgliedstaat hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Erzeugnisse detaillierte 
nationale Produktionsvorschriften anwenden, sofern die genannten Vorschriften mit dieser 
Verordnung in Einklang stehen und nicht das Inverkehrbringen von Erzeugnissen verbieten, 
einschränken oder behindern, die außerhalb seines Hoheitsgebietes produziert worden sind und die 
diese Verordnung erfüllen. 

Artikel 22 
Ausnahmen von den Produktionsvorschriften 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Ergänzung der vorliegenden Verordnung zu erlassen, mit denen Folgendes festgelegt wird: 

a) die Kriterien für die Einstufung einer Situation als Katastrophenfall infolge "widriger 
Witterungsverhältnisse", "Tierseuchen", eines "Umweltvorfalls", einer "Naturkatastrophe" oder 
eines "Katastrophenereignisses" im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstaben h, i, j, k bzw. l der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 oder von ähnlichen Situationen, 

b) spezifische Vorschriften, einschließlich der möglichen abweichenden Regelungen zu dieser 
Verordnung, für das Vorgehen der Mitgliedstaaten in solchen Katastrophenfällen, wenn sie sich für 
die Anwendung dieses Artikels entscheiden, und 

c) spezifische Vorschriften über die Überwachung und Berichterstattung in diesen Fällen. 

Die genannten Kriterien und Vorschriften unterliegen den Grundsätzen der öko-
logischen/biologischen Produktion gemäß Kapitel II. 
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(2) Hat ein Mitgliedstaat ein Ereignis offiziell als Naturkatastrophe im Sinne von Artikel 18 
Absatz 3 oder Artikel 24 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 anerkannt und macht dieses 
Ereignis es unmöglich, die in der vorliegenden Verordnung festgelegten Produktionsvorschriften 
einzuhalten, so kann dieser Mitgliedstaat vorbehaltlich der in Kapitel II dargelegten Grundsätze und 
etwaiger gemäß Absatz 1 erlassener delegierter Rechtsakte abweichende Regelungen zu den 
Produktionsvorschriften für einen begrenzten Zeitraum und bis zu dem Zeitpunkt, an dem die 
ökologische/biologische Produktion wieder aufgenommen werden kann, gewähren. 

(3) Die Mitgliedstaaten können im Einklang mit den in Absatz 1 genannten delegierten 
Rechtsakten Maßnahmen zur Fortsetzung oder Wiederaufnahme der ökologischen/biologischen 
Produktion in Katastrophenfällen erlassen. 

Artikel 23 
Abholung, Verpackung, Beförderung und Lagerung 

(1) Die Unternehmer stellen sicher, dass ökologische/biologische Erzeugnisse und 
Umstellungserzeugnisse nach den Vorschriften gemäß Anhang III abgeholt, verpackt, befördert und 
gelagert werden. 

(2) ▌Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung folgender Abschnitte zu erlassen ▌: 

a) Anhang III Abschnitt 2; 

b) Anhang III Abschnitte 3, 4 und 6 durch Hinzufügen weiterer Sondervorschriften  für die 
Beförderung und Annahme der betreffenden Erzeugnisse oder durch Änderung dieser hinzugefügten 
Vorschriften. 
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Artikel 24 
Zulassung von Erzeugnissen und Stoffen, die in der ökologischen/biologischen Produktion verwendet 
werden 

(1) Die Kommission kann bestimmte Erzeugnisse und Stoffe zur Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion für folgende Zwecke zulassen und nimmt alle solche 
zugelassenen Erzeugnisse und Stoffe in beschränkende Verzeichnisse auf: 

a) als in Pflanzenschutzmitteln zu verwendende Wirkstoffe; 

b) als Düngemittel, Bodenverbesserer und Nährstoffe; 

c) als nichtökologische/nichtbiologische Einzelfuttermittel mit Ursprung in Pflanzen, Algen, 
Tieren oder Hefe oder Einzelfuttermittel mikrobiellen oder mineralischen Ursprungs; 

d) als Futtermittelzusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe; 

e) als Mittel zur Reinigung und Desinfektion von Teichen, Käfigen, Becken, Fließkanälen, 
Gebäuden oder Anlagen für die tierische Erzeugung; 

f) als Mittel zur Reinigung und Desinfektion von Gebäuden und Anlagen für die pflanzliche 
Erzeugung, einschließlich Lagerung in einem landwirtschaftlichen Betrieb; 

g) als Mittel zur Reinigung und Desinfektion in Verarbeitungs- und Lagerstätten. 
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(2) Zusätzlich zu den gemäß Absatz 1 zugelassenen Erzeugnissen und Stoffen, kann die 
Kommission bestimmte Erzeugnisse und Stoffe zur Verwendung in der Produktion von 
▌verarbeiteten ökologischen/biologischen Lebensmitteln und von Hefe, die als Lebens- oder 
Futtermittel verwendet wird, für folgende Zwecke zulassen und nimmt alle solche zugelassenen 
Erzeugnisse und Stoffe in beschränkende Verzeichnisse auf: 

a) als Lebensmittelzusatzstoffe ▌und Verarbeitungshilfsstoffe; 

b) als nichtökologische/nichtbiologische Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs zur 
Verwendung in der Produktion von verarbeiteten ökologischen/biologischen Lebensmitteln; 

c) als Verarbeitungshilfsstoffe für die Herstellung von Hefe und Hefeprodukten. 

(3) Die Zulassung der in Absatz 1 ▌genannten Erzeugnisse und Stoffe für die Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion unterliegt den Grundsätzen des Kapitels II sowie folgenden 
Kriterien, die als Ganzes zu bewerten sind: 

a) Sie sind für eine dauerhafte Produktion ▌und für die beabsichtigte Verwendung unerlässlich; 

b) alle betreffenden Erzeugnisse und Stoffe müssen ihren Ursprung in Pflanzen, Algen oder 
Tieren haben bzw. mikrobiellen oder mineralischen Ursprungs sein, es sei denn, solche Erzeugnisse 
oder Stoffe sind nicht in ausreichender Menge oder Qualität erhältlich oder Alternativen stehen 
nicht zur Verfügung; 

c) im Falle der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Erzeugnisse 

i) ist ihre Verwendung unerlässlich für die Bekämpfung eines Schädlings, d. h. es stehen keine 
anderen biologischen, physikalischen oder züchterischen Alternativen oder anbautechnischen 
Praktiken oder sonstigen wirksamen Bewirtschaftungspraktiken zur Verfügung; 
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ii) wird, wenn diese Erzeugnisse ▌ihren Ursprung nicht in Pflanzen, Algen oder Tieren haben 
bzw. nicht mikrobiellen oder mineralischen Ursprungs sind und nicht mit ihrer natürlichen Form 
identisch sind, ▌in ihren Verwendungsbedingungen jeglicher Kontakt mit den essbaren Teilen der 
Pflanze ausgeschlossen ▌; 

d) im Falle der in Absatz 1 ▌Buchstabe b genannten Erzeugnisse ist die Verwendung 
unerlässlich, um die Fruchtbarkeit des Bodens zu fördern oder zu erhalten oder besondere 
Ernährungsbedürfnisse der Pflanzen zu decken oder spezifische Bodenverbesserungszwecke zu 
erfüllen; 

e) im Falle der in Absatz 1 Buchstaben c und d genannten Erzeugnisse ▌ 

i) ist ihre Verwendung ▌im Interesse der Tiergesundheit, des Tierschutzes und der Vitalität der 
Tiere erforderlich und trägt zu einer angemessenen Ernährung bei, die den physiologischen 
Bedürfnissen und Verhaltensbedürfnissen der betreffenden Art entspricht, oder ist ihre Verwendung 
▌für die Herstellung oder Haltbarmachung von Futtermitteln erforderlich, da es ohne Rückgriff auf 
diese Stoffe unmöglich ist, solche Futtermittel herzustellen oder haltbar zu machen; 

ii) sind Futtermittel mineralischen Ursprungs, Spurenelemente, Vitamine oder Provitamine 
▌natürlichen Ursprungs ▌, es sei denn, solche Erzeugnisse oder Stoffe sind nicht in ausreichender 
Menge oder Qualität erhältlich oder Alternativen stehen nicht zur Verfügung; 
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iii) ist die Verwendung von nichtökologischen/nichtbiologischen Einzelfuttermitteln pflanzlichen 
oder tierischen Ursprungs erforderlich, da Einzelfuttermittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, 
die in Einklang mit den Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion hergestellt wurden, 
nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen; 

iv) ist die Verwendung von nichtökologischen/nichtbiologischen Gewürzen, Kräutern und 
Melassen erforderlich, soweit solche Produkte nicht in ökologisch/biologisch hergestellter Form 
verfügbar sind; sie müssen ohne chemische Lösungsmittel produziert oder aufbereitet werden und 
ihre Verwendung ist auf 1 % der Futterration einer bestimmten Art beschränkt, jährlich berechnet 
als Prozentsatz der Trockenmasse der Futtermittel landwirtschaftlichen Ursprungs. 

(4) Die Zulassung der in Absatz 2 ▌genannten Erzeugnisse und Stoffe für die Verwendung in der 
Produktion von verarbeiteten ökologischen/biologischen Lebensmitteln oder von Hefe, die als 
Lebens- oder Futtermittel verwendet wird, unterliegt den Grundsätzen des Kapitels II sowie 
folgenden Kriterien, die als Ganzes zu bewerten sind: 

a) alternative Erzeugnisse oder Stoffe, die gemäß diesem Artikel zugelassen sind, oder 
Verfahren, die mit dieser Verordnung vereinbar sind, stehen nicht zur Verfügung; 
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b) ohne Rückgriff auf diese Erzeugnisse und Stoffe kann das Lebensmittel nicht hergestellt oder 
haltbar gemacht werden oder können ernährungsspezifische Anforderungen, die aufgrund von 
Unionsrecht festgelegt wurden, nicht eingehalten werden; 

c) sie müssen in der Natur vorkommen und dürfen nur mechanischen, physikalischen, 
biologischen, enzymatischen oder mikrobiologischen Prozessen unterzogen worden sein, außer 
wenn solche Erzeugnisse oder Stoffe nicht in ausreichender Menge oder Qualität erhältlich sind; 

d) die ökologische/biologische Zutat ist nicht in ausreichender Menge erhältlich. 

(5) Die Zulassung der Verwendung ▌der chemisch-synthetischen Erzeugnisse und Stoffe gemäß 
den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels  ist strikt auf Fälle beschränkt, in denen die Verwendung von 
externen Produktionsmitteln gemäß Artikel 5 Buchstabe g zu unannehmbaren ▌Auswirkungen auf 
die Umwelt beitragen würde. 

(6) ▌Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung der Absätze 3 und 4 des vorliegenden Artikels zu erlassen, mit denen weitere Kriterien für 
die Zulassung oder Rücknahme der Zulassung von Erzeugnissen und Stoffen gemäß den Absätzen 1 
und 2 des vorliegenden Artikels für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion im 
Allgemeinen und die Herstellung ▌verarbeiteter ökologischer/biologischer Lebensmittel im 
Besonderen hinzugefügt werden oder diese hinzufügten Kriterien geändert werden. 
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(7) Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass ein Erzeugnis oder Stoff in die in den Absätzen 1 und 2 
genannten Verzeichnisse der zugelassenen Erzeugnisse und Stoffe aufgenommen oder daraus 
gestrichen werden sollte oder dass die in den Produktionsvorschriften genannten 
Verwendungsbedingungen geändert werden sollten, so stellt er sicher, dass der Kommission und 
den anderen Mitgliedstaaten offiziell ein Dossier mit den Gründen für die Aufnahme, Streichung 
oder andere Änderungen übermittelt und unter Wahrung der Datenschutzvorschriften der Union 
und der Mitgliedstaaten veröffentlicht wird. 

Die Kommission veröffentlicht alle Anträge gemäß diesem Absatz. 

(8) Die Kommission überprüft regelmäßig die in diesem Artikel genannten Verzeichnisse.  

 Das Verzeichnis von nichtökologischen/nichtbiologischen Zutaten gemäß Absatz 2 
Buchstabe b wird mindestens einmal jährlich überprüft. 

(9) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte für die Zulassung oder Rücknahme der 
Zulassung der Erzeugnisse und Stoffe gemäß Absätzen 1 und 2, die in der ökologischen/biologischen 
Produktion im Allgemeinen und ▌für die Herstellung verarbeiteter ökologischer/biologischer 
Lebensmittel im Besonderen verwendet werden dürfen, und zur Festlegung des 
Zulassungsverfahrens und der Verzeichnisse der betreffenden Erzeugnisse und Stoffe und 
gegebenenfalls ihrer Beschreibung, ihrer vorgegebenen Zusammensetzung und ihrer 
Verwendungsbedingungen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 
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Artikel 25 
Zulassung von nichtökologischen/nichtbiologischen Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs für 
verarbeitete ökologische/biologische Lebensmittel durch die Mitgliedstaaten 

(1) Wenn es für die Sicherstellung des Zugangs zu bestimmten Zutaten landwirtschaftlichen 
Ursprungs erforderlich ist und solche Zutaten nicht in ausreichender Menge als öko-
logische/biologische Erzeugnisse zur Verfügung stehen, kann ein Mitgliedstaat auf Antrag eines 
Unternehmers die Verwendung von nichtökologischen/nichtbiologischen Zutaten 
landwirtschaftlichen Ursprungs für die Produktion von verarbeiteten ökologischen/biologischen 
Lebensmitteln in seinem Hoheitsgebiet für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten vorläufig 
zulassen. Diese Zulassung gilt für alle Unternehmer in diesem Mitgliedstaat. 

(2) Der Mitgliedstaat notifiziert der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten über ein von 
der Kommission bereitgestelltes Computersystem für den elektronischen Austausch von Doku-
menten und Informationen unverzüglich jede für sein Hoheitsgebiet erteilte Zulassung gemäß Absatz 
1. 

(3) Der Mitgliedstaat kann die Zulassung gemäß Absatz 1 zweimal für jeweils höchstens sechs 
Monate verlängern, wenn kein anderer Mitgliedstaat unter Hinweis auf die Verfügbarkeit solcher 
Zutaten in ausreichender Menge als ökologische/biologische Erzeugnisse über das in Absatz 2 
genannte System Einwände gegen die Notifizierung erhebt. 
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(4) Eine gemäß Artikel 46 Absatz 1 anerkannte Kontrollbehörde oder Kontrollstelle kann für 
einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten eine vorläufige Zulassung gemäß Absatz 1 dieses 
Artikels an Drittlandunternehmen erteilen, die eine solche Zulassung beantragt haben und den 
Kontrollen dieser Kontrollbehörde oder Kontrollstelle unterliegen, wenn die in dem genannten 
Absatz festgelegten Bedingungen in dem betreffenden Drittland erfüllt sind. Die Zulassung kann 
höchstens zweimal für jeweils sechs Monate verlängert werden. 

(5) Vertritt ein Mitgliedstaat nach zwei Verlängerungen einer vorläufigen Zulassung auf der 
Grundlage objektiver Informationen die Auffassung, dass diese Zutaten als ökologisches/biologisches 
Erzeugnis weiterhin in nicht hinreichendem Maße verfügbar sind, um den qualitativen und 
quantitativen Bedürfnissen der Unternehmer zu entsprechen, kann er bei der Kommission einen 
entsprechenden Antrag gemäß Artikel 24 Absatz 7 einreichen. 

Artikel 26 
Erhebung von Daten zur Verfügbarkeit auf dem Markt von ökologischem/biologischem 
Pflanzenvermehrungsmaterial und Umstellungspflanzenvermehrungsmaterial, 
ökologischen/biologischen Tieren und ökologischen/biologischen juvenilen Aquakulturtieren 

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass zur Erfassung des ökologischen/biologischen 
Pflanzenvermehrungsmaterials bzw. des Umstellungspflanzenvermehrungsmaterials  – mit 
Ausnahme von Sämlingen, aber einschließlich Saatkartoffeln –, das in ihrem Hoheitsgebiet zur 
Verfügung steht, eine regelmäßig aktualisierte Datenbank eingerichtet wird. 

(2) Die Mitgliedstaaten müssen über Systeme verfügen, die es den Unternehmern, die 
ökologisches/biologisches Pflanzenvermehrungsmaterial, Umstellungspflanzenvermehrungsmaterial 
oder ökologische/biologische Tiere oder ökologische/biologische juvenile Aquakulturtiere 
vermarkten und in ausreichenden Mengen innerhalb eines angemessenen Zeitraums liefern können, 
ermöglichen, folgende Informationen freiwillig und kostenlos zusammen mit ihren Namen und 
Kontaktangaben zu veröffentlichen: 
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a) das zur Verfügung stehende ökologische/biologische Pflanzenvermehrungsmaterial und 
Umstellungspflanzenvermehrungsmaterial, wie etwa Pflanzenvermehrungsmaterial aus 
ökologischem/biologischem heterogenem Material oder aus für die ökologische/biologische 
Produktion geeigneten ökologischen/biologischen Sorten, mit Ausnahme von Sämlingen, aber 
einschließlich Saatkartoffeln; die Menge dieses Materials in Gewichtsangaben und der 
Jahreszeitraum der Verfügbarkeit; bei der Auflistung dieses Materials werden mindestens die 
lateinischen wissenschaftlichen Bezeichnungen verwendet; 

b) die ökologischen/biologischen Tiere, für die gemäß Anhang II Teil II Nummer 1.3.4.4 
abweichende Regelungen gewährt werden können; die Anzahl der verfügbaren Tiere aufgeschlüsselt 
nach Geschlecht; gegebenenfalls Angaben über die verfügbaren Rassen und Linien verschiedener 
Tierarten; die Rassen der Tiere, das Alter der Tiere und alle sonstigen relevanten Informationen; 

c) die in dem Betrieb verfügbaren ökologischen/biologischen juvenilen Aquakulturtiere und 
deren Gesundheitsstatus gemäß der Richtlinie 2006/88/EG des Rates86 und die 
Produktionskapazität für jede Aquakulturart. 

(3) Die Mitgliedstaaten können auch Systeme einrichten, die es den Unternehmern, die an die 
ökologische/biologische Produktion angepasste Rassen und Linien gemäß Anhang II Teil II 
Nummer 1.3.3 oder ökologisch/biologisch gehaltene Junghennen vermarkten und diese Tiere in 
ausreichenden Mengen innerhalb eines angemessenen Zeitraums liefern können, ermöglichen, die 
relevanten  Informationen freiwillig und kostenlos zusammen mit ihren Namen und Kontaktangaben 
zu veröffentlichen. 

                                                           
86 Richtlinie 2006/88/EG des Rates vom 24. Oktober 2006 mit Gesundheits- und 
Hygienevorschriften für Tiere in Aquakultur und Aquakulturerzeugnisse und zur Verhütung und 
Bekämpfung bestimmter Wassertierkrankheiten (ABl. L 328 vom 24.11.2006, S. 14). 
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(4) Unternehmer, die sich dafür entscheiden, Information über Pflanzenvermehrungsmaterial, 
Tiere oder juvenile Aquakulturtiere in die in den Absätzen 2 und 3 genannten Systeme aufzu-
nehmen, sorgen dafür, dass die Informationen regelmäßig aktualisiert werden bzw. aus den 
Verzeichnissen gestrichen werden, sobald das Pflanzenvermehrungsmaterial oder die Tiere oder die 
juvenilen Aquakulturtiere nicht mehr zur Verfügung steht bzw. stehen. 

(5) Für die Zwecke der Absätze 1 bis 3 können die Mitgliedstaaten bereits vorhandene relevante 
Informationssysteme weiterhin nutzen. 

(6) Die Kommission veröffentlicht auf einer eigens dafür eingerichteten Website der 
Kommission den jeweiligen Link zu jeder nationalen Datenbank oder jedem nationalen System, um 
den Nutzern in der gesamten Union den Zugang zu diesen Datenbanken oder Systemen zu 
ermöglichen. 

(7) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, zur Festlegung von 

a) technischen Einzelheiten zur Einrichtung und Pflege der Datenbanken gemäß Absatz 1 und 
der Systeme gemäß Absatz 2, 

b) Spezifikationen zur Erhebung von Informationen gemäß den Absätzen 1 und 2, 

c) Spezifikationen zu den Modalitäten der Beteiligung an den Datenbanken gemäß Absatz 1 
und an den Systemen gemäß den Absätzen 2 und 3 und 

www.parlament.gv.at



  

 175

 

d) Einzelheiten zu den Informationen, die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 53 Absatz 6 
bereitzustellen sind,. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 27 
Pflichten und Maßnahmen bei Verdacht auf einen Verstoß 

Hat ein Unternehmer den Verdacht, dass ein Erzeugnis, das er produziert, aufbereitet, eingeführt 
oder von einem anderen Unternehmer erhalten hat, nicht diese Verordnung erfüllt, geht er 
vorbehaltlich Artikel 28 Absatz 2 folgendermaßen vor: 

a) Er identifiziert und isoliert das betreffende Erzeugnis; 

b) er überprüft, ob der Verdacht begründet ist; 

c) er bringt das betreffende Erzeugnis nicht als ökologisches/biologisches Erzeugnis oder 
Umstellungserzeugnis in Verkehr und verwendet es nicht in der ökologischen/biologischen 
Produktion, bis der Verdacht ausgeräumt werden kann; 

d) wenn der Verdacht begründet ist oder nicht ausgeräumt werden kann, informiert er 
unverzüglich die betreffende zuständige Behörde oder gegebenenfalls die betreffende 
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle und übermittelt ihnen sofern einschlägig die verfügbaren 
Informationen; 

e) bei der Überprüfung und Feststellung der Gründe für den vermuteten Verstoß arbeitet er 
mit der betreffenden zuständigen Behörde oder gegebenenfalls der betreffenden Kontrollbehörde 
oder Kontrollstelle umfassend zusammen. 
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Artikel 28 
Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung des Vorhandenseins nicht zugelassener Erzeugnisse und 
Stoffe 

(1) Um eine Kontamination durch Erzeugnisse oder Stoffe, die nicht für die Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion gemäß Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 1 zugelassen sind, zu 
vermeiden, ergreifen die Unternehmer auf jeder Stufe der Produktion, der Aufbereitung und des 
Vertriebs folgende Vorsorgemaßnahmen: 

a) Sie ergreifen verhältnismäßige und angemessene Maßnahmen, mit denen Risiken der 
Kontamination der ökologischen/biologischen Produktion und von ökologischen/biologischen 
Erzeugnissen durch nicht zugelassene Erzeugnisse oder Stoffe ermittelt werden, wobei auch 
systematisch kritische Punkte bei den Verfahrensschritten identifiziert werden, und erhalten diese 
aufrecht; 

b) sie ergreifen Maßnahmen, die verhältnismäßig und angemessen sind, um Risiken der 
Kontamination der ökologischen/biologischen Produktion und von ökologischen/biologischen 
Erzeugnissen durch nicht zugelassene Erzeugnisse oder Stoffe zu vermeiden, und erhalten diese 
aufrecht; 

c) sie überprüfen regelmäßig diese Maßnahmen und passen sie an; und 

d) sie erfüllen andere relevante Anforderungen dieser Verordnung, mit denen die Trennung der 
ökologischen/biologischen Erzeugnisse, der Umstellungserzeugnisse und 
nichtökologischen/nichtbiologischen Erzeugnisse gewährleistet wird. 

(2) Hat ein Unternehmer den Verdacht, dass aufgrund des Vorhandenseins eines Erzeugnisses 
oder Stoffes, das/der nicht für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß 
Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 1 zugelassen ist, in einem Produkt, das als ökologisches/biologisches 
Erzeugnis oder Umstellungserzeugnis verwendet oder vermarktet werden soll, dieses Produkt dieser 
Verordnung nicht entspricht, geht er folgendermaßen vor: 
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a) er identifiziert und isoliert das betreffende Erzeugnis; 

b) er überprüft, ob der Verdacht begründet ist; 

c) er bringt das betreffende Erzeugnis nicht als ökologisches/biologisches Erzeugnis oder 
Umstellungserzeugnis in Verkehr und verwendet es nicht in der ökologischen/biologischen 
Produktion, bis der Verdacht ausgeräumt werden kann; 

d) wenn der Verdacht begründet ist oder nicht ausgeräumt werden kann, informiert er 
unverzüglich die betreffende zuständige Behörde oder gegebenenfalls die betreffende 
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle und übermittelt ihnen sofern einschlägig die verfügbaren 
Informationen; 

e) bei der Feststellung und Überprüfung der Gründe für das Vorhandensein nicht zugelassener 
Erzeugnisse und Stoffe arbeitet er mit der betreffenden zuständigen Behörde oder gegebenenfalls 
der betreffenden Kontrollbehörde oder Kontrollstelle umfassend zusammen. 

(3) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, die einheitliche Vorschriften zur 
Festlegung folgender Aspekte enthalten: 

a) der in Absatz 2 Buchstaben a bis e aufgeführten Verfahrensschritte, die von den 
Unternehmern zu befolgen sind, und der von ihnen vorzulegenden relevanten Unterlagen; 

b) der verhältnismäßigen und angemessenen Maßnahmen, die von den Unternehmern gemäß 
Absatz 1 Buchstaben a, b und  c zu ergreifen und zu überprüfen sind, um die Risiken der 
Kontamination zu ermitteln und zu vermeiden. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 
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Artikel 29 
Zu ergreifende Maßnahmen bei Vorhandensein von nicht zugelassenen Erzeugnissen oder Stoffen 

(1) Erhält die zuständige Behörde oder gegebenenfalls die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle 
fundierte Informationen über das Vorhandensein von Erzeugnissen oder Stoffen, die gemäß Artikel 9 
Absatz 3 Unterabsatz 1 nicht für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion 
zugelassen sind, oder wird sie von einem Unternehmer gemäß Artikel 28 Absatz 2 Buchstabe d 
darüber unterrichtet oder stellt sie solche Erzeugnisse oder Stoffe in einem 
ökologischen/biologischen Erzeugnis oder einem Umstellungserzeugnis fest, 

a) führt sie zur Feststellung der Quellen und der Ursache unverzüglich eine amtliche 
Untersuchung gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 durch, um die Einhaltung von Artikel 9 Absatz 3 
Unterabsatz 1 und von Artikel 28 Absatz 1 zu überprüfen; diese Untersuchung ist unter Berück-
sichtigung der Haltbarkeit des Erzeugnisses und der Komplexität des Falls so rasch wie möglich 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums abzuschließen, 

b) verbietet sie vorläufig sowohl das Inverkehrbringen der betreffenden Erzeugnisse als 
ökologische/biologische Erzeugnisse oder Umstellungserzeugnisse als auch ihre Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion bis zum Vorliegen der Ergebnisse der in Buchstabe a 
genannten Untersuchung. 

(2) Das betreffende Erzeugnis darf nicht als ökologisches/biologisches Erzeugnis oder 
Umstellungserzeugnis vermarktet oder in der ökologischen/biologischen Produktion verwendet 
werden, wenn die zuständige Behörde oder gegebenenfalls die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle 
feststellt, dass der betreffende Unternehmer 

a) Erzeugnisse oder Stoffe, die gemäß Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 1 nicht für die 
Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion zugelassen sind, verwendet hat, 
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b) nicht die in Artikel 28 Absatz 1 genannten Vorsorgemaßnahmen ergriffen hat oder 

c) auf frühere relevante Aufforderungen der zuständigen Behörden, Kontrollbehörden oder 
Kontrollstellen hin keine Maßnahmen ergriffen hat. 

(3) Der betreffende Unternehmer erhält die Gelegenheit, eine Stellungnahme zu den 
Ergebnissen der Untersuchung gemäß Absatz 1 Buchstabe a abzugeben. Die zuständige Behörde 
oder gegebenenfalls die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle führt Aufzeichnungen über die 
durchgeführte Untersuchung. 

 Der betreffende Unternehmer ergreift erforderlichenfalls die zur Vermeidung künftiger 
Kontamination notwendigen Abhilfemaßnahmen. 

(4) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2024 
einen Bericht über die Umsetzung dieses Artikels, über das Vorhandensein von Erzeugnissen oder 
Stoffen, die nicht für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß Artikel 9 
Absatz 3 Unterabsatz 1 zugelassen sind, und über die Bewertung der in Absatz 5 dieses Artikels 
genannten nationalen Vorschriften vor. Diesem Bericht kann gegebenenfalls ein 
Gesetzgebungsvorschlag im Hinblick auf eine weitere Harmonisierung beigefügt werden. 
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(5) Mitgliedstaaten, in denen Vorschriften gelten, denen zufolge Erzeugnisse, die nicht für die 
Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 1 
zugelassene Erzeugnisse oder Stoffe oberhalb einer bestimmten Grenze enthalten, nicht als 
ökologische/biologische Erzeugnisse vermarktet werden dürfen, können diese Vorschriften 
weiterhin anwenden, vorausgesetzt, dass diese Vorschriften das Inverkehrbringen von Erzeugnissen, 
die in anderen Mitgliedstaaten unter Einhaltung der vorliegenden Verordnung produziert wurden, 
als ökologische/biologische Erzeugnisse nicht verbieten, einschränken oder behindern. 
Mitgliedstaaten, die diesen Absatz anwenden, unterrichten die Kommission unverzüglich darüber. 

(6) Die zuständigen Behörden dokumentieren die Ergebnisse der in Absatz 1 genannten 
Untersuchungen sowie alle Maßnahmen, die zur Erarbeitung bewährter Verfahren ergriffen wurden, 
und weitere Maßnahmen zur Vermeidung des Vorhandenseins von Erzeugnissen und Stoffen, die 
nicht für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß Artikel 9 Absatz 3 
Unterabsatz 1 zugelassen sind. 

Die Mitgliedstaaten stellen diese Informationen den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission 
über ein von der Kommission bereitgestelltes Computersystem für den elektronischen Austausch 
von Dokumenten und Informationen zur Verfügung. 

(7) Die Mitgliedstaaten können angemessene Maßnahmen in ihrem Hoheitsgebiet ergreifen, um 
das unbeabsichtigte Vorhandensein in der ökologischen/biologischen Landwirtschaft von nicht für 
die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 
1 zugelassenen Erzeugnissen und Stoffen zu vermeiden. Diese Maßnahmen dürfen das 
Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die in anderen Mitgliedstaaten unter Einhaltung der 
vorliegenden Verordnung produziert wurden, als ökologische/biologische Erzeugnisse oder 
Umstellungserzeugnisse nicht verbieten, einschränken oder behindern. Mitgliedstaaten, die diesen 
Absatz anwenden, unterrichten die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten unverzüglich 
darüber. 
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(8) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, die einheitliche Vorschriften zur 
Festlegung folgender Aspekte enthalten: 

a) der von den zuständigen Behörden oder gegebenenfalls von den Kontrollbehörden oder 
Kontrollstellen anzuwendenden Methoden zur Feststellung und Bewertung des Vorhandenseins von 
nicht für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion gemäß Artikel 9 Absatz 3 
Unterabsatz 1 zugelassenen Erzeugnissen und Stoffen; 

b) der Einzelheiten und des Formats der Informationen, die die Mitgliedstaaten gemäß Absatz 6 
dieses Artikels der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen müssen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 

(9) Bis zum 31. März jedes Jahres übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission auf 
elektronischem Wege die relevanten Informationen über die im Vorjahr festgestellten Fälle einer 
Kontamination mit nicht zugelassenen Erzeugnissen oder Stoffen, einschließlich an Grenzkontroll-
stellen gesammelter Informationen, in Bezug auf die aufgetretene Art einer festgestellten 
Kontamination und insbesondere die Ursache, die Quelle und das Ausmaß der Kontamination sowie 
die Menge und Art der kontaminierten Erzeugnisse. Diese Informationen werden von der 
Kommission im Rahmen des von der Kommission bereitgestellten Computersystems gesammelt und 
herangezogen, um die Erarbeitung bewährter Verfahren zur Vermeidung von Kontaminationen zu 
erleichtern. 
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Kapitel IV 
Kennzeichnung 

Artikel 30 
Verwendung von Bezeichnungen mit Bezug auf die ökologische/biologische Produktion 

(1) Im Sinne dieser Verordnung gilt ein Erzeugnis als mit Bezug auf die ökologische/biologische 
Produktion gekennzeichnet, wenn in der Kennzeichnung, in der Werbung oder in den 
Geschäftspapieren das Erzeugnis, seine Zutaten oder die bei der Produktion verwendeten 
Einzelfuttermittel mit Bezeichnungen versehen werden, die dem Käufer den Eindruck vermitteln, 
dass das Erzeugnis, seine Zutaten oder die Einzelfuttermittel nach den Vorschriften dieser Verord-
nung produziert wurden. Insbesondere dürfen die in Anhang IV aufgeführten Bezeichnungen, und 
daraus abgeleitete Bezeichnungen und Diminutive wie "Bio-" und "Öko-", allein oder kombiniert, in 
der gesamten Union und in allen in dem genannten Anhang aufgeführten Sprachen zur 
Kennzeichnung der in Artikel 2 Absatz 1 genannten Erzeugnisse und in der Werbung für sie 
verwendet werden, wenn diese Erzeugnisse den Vorschriften dieser Verordnung entsprechen. 

(2) In Bezug auf die in Artikel 2 Absatz 1 genannten Erzeugnisse dürfen die Begriffe gemäß 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels nirgendwo in der Union und in keiner der in Anhang IV 
aufgeführten Sprachen für die Kennzeichnung, in der Werbung sowie in den Geschäftspapieren von 
Erzeugnissen verwendet werden, die den Vorschriften dieser Verordnung nicht entsprechen. 

Darüber hinaus dürfen keine Bezeichnungen, einschließlich in Handelsmarken oder Firmennamen 
verwendeter Bezeichnungen, oder Praktiken in der Kennzeichnung oder Werbung verwendet 
werden, wenn sie den Verbraucher oder Nutzer irreführen können, indem sie ihn glauben lassen, 
dass das betreffende Erzeugnis oder die zu seiner Produktion verwendeten Zutaten den Vorschriften 
dieser Verordnung entspricht bzw. entsprechen. 
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(3) Während des Umstellungszeitraums produzierte Erzeugnisse dürfen nicht als öko-
logische/biologische Erzeugnisse oder als Umstellungserzeugnisse gekennzeichnet oder beworben 
werden. 

Allerdings können Pflanzenvermehrungsmaterial und Lebens- und Futtermittel pflanzlichen 
Ursprungs, die während des Umstellungszeitraums erzeugt werden und mit Artikel 10 Absatz 4 in 
Einklang stehen, als Umstellungserzeugnisse gekennzeichnet und beworben werden, wobei der 
Begriff "Umstellung" oder eine dementsprechende Bezeichnung zusammen mit den in Absatz 1 
genannten Bezeichnungen zu verwenden ist. 

(4) Die Bezeichnungen nach den Absätzen 1 und 3 dürfen nicht für ein Erzeugnis verwendet 
werden, bei dem nach den Unionsvorschriften in der Kennzeichnung oder in der Werbung ein 
Hinweis enthalten sein muss, der besagt, dass das Erzeugnis GVO enthält, aus GVO besteht oder aus 
GVO hergestellt wurde. 

(5) Bei verarbeiteten Lebensmitteln dürfen die Bezeichnungen nach Absatz 1 in folgenden Fällen 
verwendet werden: 

a) in der Verkehrsbezeichnung und im Verzeichnis der Zutaten, wenn dieses Verzeichnis nach 
den Unionsvorschriften vorgeschrieben ist, vorausgesetzt, 

i) die verarbeiteten Lebensmittel entsprechen den Produktionsvorschriften gemäß Anhang II 
Teil IV und den Vorschriften gemäß Artikel 16 Absatz 3; 

ii) mindestens 95 Gewichtsprozent der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs des 
Erzeugnisses stammen aus ökologischer/biologischer Produktion; und 

iii) im Falle von Aromen, wenn sie nur für natürliche Aromastoffe und natürliche Aromaextrakte 
verwendet werden, die gemäß Artikel 16 Absätze 2 bis 4 der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 
gekennzeichnet sind, falls alle ihre aromatisierenden Bestandteile und Aromaträgerbestandteile aus 
ökologischer/biologischer Produktion stammen; 

b) nur im Verzeichnis der Zutaten, vorausgesetzt, 

i) weniger als 95 Gewichtsprozent der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs des 
Erzeugnisses stammen aus ökologischer/biologischer Produktion und entsprechen den 
Produktionsvorschriften dieser Verordnung; und 

ii) die verarbeiteten Lebensmittel entsprechen den Produktionsvorschriften gemäß Anhang II 
Teil IV Nummer 1.5, Nummer 2.1 Buchstaben a und b und Nummer 2.2.1 und den Vorschriften 
gemäß Artikel 16 Absatz 3; 

c) in der Verkehrsbezeichnung und im Verzeichnis der Zutaten, vorausgesetzt, 

i) die Hauptzutat ist ein Erzeugnis der Jagd oder der Fischerei; 

ii) der in Absatz 1 genannte Begriff ist in der Verkehrsbezeichnung klar und deutlich mit einer 
anderen Zutat verbunden, die aus ökologischer/biologischer Produktion stammt und sich von der 
Hauptzutat unterscheidet; 

iii) alle anderen Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs stammen aus ökologischer/biologischer 
Produktion; und 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1334/2008;Nr:1334;Year:2008&comp=


  

 184

iv) die Lebensmittel entsprechen den Vorschriften in Anhang II Teil IV Nummer 1.5, Nummer 2.1 
Buchstaben a und b und Nummer 2.2.1 und den Vorschriften gemäß Artikel 16 Absatz 3. 

Im Verzeichnis der Zutaten gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c ist anzugeben, welche 
Zutaten aus ökologischer/biologischer Produktion stammen. Die Bezugnahmen auf die 
ökologische/biologische Produktion dürfen nur im Zusammenhang mit den 
ökologischen/biologischen Zutaten erscheinen. ▌ 

In dem in Unterabsatz 1 Buchstaben b und c genannten Verzeichnis der Zutaten ist der Gesamtanteil 
der ökologischen/biologischen Zutaten an der Gesamtmenge der Zutaten landwirtschaftlichen 
Ursprungs anzugeben. 
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Die Begriffe gemäß Absatz 1, die in dem in Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c dieses Absatzes 
genannten Verzeichnis der Zutaten verwendet werden, sowie die Angabe des Prozentanteils gemäß 
Unterabsatz 3 dieses Absatzes ▌müssen in derselben Farbe, Größe und Schrifttype wie die übrigen 
Angaben im Verzeichnis der Zutaten erscheinen. 

(6) Bei verarbeiteten Futtermitteln können die in Absatz 1 genannten Begriffe in der 
Verkehrsbezeichnung und im Verzeichnis der Zutaten verwendet werden, vorausgesetzt, 

a) die verarbeiteten Futtermittel entsprechen den Produktionsvorschriften gemäß Anhang II 
Teile II, III und V und den spezifischen Vorschriften gemäß Artikel 16 Absatz 3; 

b) alle im verarbeiteten Futtermittel enthaltenen Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs 
stammen aus ökologischer/biologischer Produktion; und 

c) mindestens 95 % der Trockenmasse des Erzeugnisses stammen aus öko-
logischer/biologischer Produktion. 

(7) ▌Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen ▌, mit denen 

a) der vorliegende Artikel durch Hinzufügen weiterer Vorschriften über die Kennzeichnung der 
in Anhang I aufgeführten Erzeugnisse oder durch Änderung dieser hinzugefügten Vorschriften 
geändert wird; und 

b) die Liste der Angaben in Anhang IV aufgrund sprachlicher Entwicklungen in den 
Mitgliedstaaten ▌geändert wird. 
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(8) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zur Festlegung von detaillierten 
Anforderungen für die Anwendung von Absatz 3 dieses Artikels erlassen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 31 
Kennzeichnung von in der Pflanzenproduktion verwendeten Erzeugnissen und Stoffen 

Ungeachtet des in Artikel 2 Absatz 1 festgelegten Geltungsbereichs dieser Verordnung können 
Erzeugnisse oder Stoffe, die in Pflanzenschutzmitteln oder als Düngemittel, Bodenverbesserer oder 
Nährstoff verwendet werden und gemäß den Artikeln 9 und 24 zugelassen sind, einen Hinweis 
darauf tragen, dass diese Erzeugnisse oder die Stoffe für die Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion gemäß dieser Verordnung zugelassen sind. 

Artikel 32 
Verbindliche Angaben 

(1) Sind Erzeugnisse mit den Bezeichnungen nach Artikel 30 Absatz 1 gekennzeichnet, ein-
schließlich der nach Artikel 30 Absatz 3 als Umstellungserzeugnisse gekennzeichneten Erzeugnisse, 
so muss 

a) die Kennzeichnung auch die Codenummer der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle 
enthalten, die für die Kontrolle des Unternehmers zuständig ist, der den letzten Erzeugungs- oder 
Aufbereitungsvorgang vorgenommen hat; und 

b) bei vorverpackten Lebensmitteln ▌das Logo der Europäischen Union für 
ökologische/biologische Produktion gemäß Artikel 33 auch auf der Verpackung zu sehen sein, außer 
in den in Artikel 30 Absatz 3 und Absatz 5 Buchstaben b und c genannten Fällen. 

www.parlament.gv.at



  

 187

 

(2) Bei der Verwendung des Logos der Europäischen Union für ökologische/biologische 
Produktion muss im selben Sichtfeld wie das Logo der Ort der Erzeugung der landwirtschaftlichen 
Ausgangsstoffe erscheinen, aus denen sich das Erzeugnis zusammensetzt, und zwar je nach Fall in 
einer der folgenden Formen: 

a) "EU-Landwirtschaft", wenn die landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe in der Union erzeugt 
wurden; 

b) "Nicht-EU-Landwirtschaft", wenn die landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe in Drittländern 
erzeugt wurden; 

c) "EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft", wenn die landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe zum Teil in 
der Union und zum Teil in einem Drittland erzeugt wurden. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 kann das Wort "Landwirtschaft gegebenenfalls durch das Wort 
"Aquakultur" ersetzt werden und das Wort "EU" oder "Nicht-EU" kann durch die Angabe eines 
Landes oder eines Landes und einer Region ersetzt oder um diese ergänzt werden, wenn alle 
landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe, aus denen sich das Erzeugnis zusammensetzt, in dem 
genannten Land und gegebenenfalls in der genannten Region erzeugt worden sind. 
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Bei der Angabe eines Ortes gemäß Unterabsatz 1 und 3, in dem alle landwirtschaftlichen 
Ausgansstoffe, aus denen sich das Erzeugnis zusammensetzt, erzeugt worden sind, können kleine 
Gewichtsmengen an Zutaten außer Acht gelassen werden, sofern die Gesamtmenge der nicht 
berücksichtigten Zutaten 5 Gewichtsprozent der Gesamtmenge der landwirtschaftlichen 
Ausgangsstoffe nicht übersteigt. 

Der Begriff "EU" oder "Nicht-EU" darf nicht in einer auffälligeren Farbe, Größe oder Schrifttype als 
die Verkehrsbezeichnung des Erzeugnisses erscheinen. 

(3) Die Angaben nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels und nach Artikel 33 Absatz 3 müssen 
an gut sichtbarer Stelle angebracht, deutlich lesbar und unverwischbar sein. 

(4) ▌Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung von Absatz 2 des vorliegenden Artikels und von Artikel 33 Absatz 3 zu erlassen, mit denen 
weitere Vorschriften über die Kennzeichnung hinzugefügt werden oder diese hinzugefügten 
Vorschriften geändert werden. 

(5) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten Folgendes fest: 

a) ▌praktische Modalitäten der Verwendung, Gestaltung, Zusammensetzung und Größe der 
Angaben gemäß Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 2 des vorliegenden Artikels und gemäß Artikel 33 
Absatz 3; 

www.parlament.gv.at



  

 189

 

b) die Zuweisung von Codenummern an Kontrollbehörden und Kontrollstellen; 

c) der Angabe des Ortes der Erzeugung der landwirtschaftlichen Ausgangsstoffe gemäß 
Absatz 2 des vorliegenden Artikels und gemäß Artikel 33 Absatz 3. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 33 
Logo der Europäischen Union für ökologische/biologische Produktion 

(1) Das Logo der Europäischen Union für ökologische/biologische Produktion darf in der 
Kennzeichnung und Aufmachung von Erzeugnissen sowie in der Werbung hierfür verwendet werden, 
sofern diese Erzeugnisse den Vorschriften dieser Verordnung entsprechen. 

Das Logo für ökologische/biologische Produktion darf auch zu Informations- und Bildungszwecken im 
Zusammenhang mit dem Bestehen des Logos an sich und der Werbung für das Logo selbst 
verwendet werden, sofern diese Verwendung den Verbraucher hinsichtlich der 
ökologischen/biologischen Produktion spezifischer Erzeugnisse nicht irreführen kann und das Logo 
gemäß den Vorschriften des Anhangs V wiedergegeben wird. In diesem Fall gelten die 
Anforderungen des Artikels 32 Absatz 2 und des Anhangs V Nummer 1.7 nicht. 

Das Logo der Europäischen Union für ökologische/biologische Produktion wird nicht für verarbeitete 
Lebensmittel gemäß Artikel 30 Absatz 5 Buchstaben b und c und für Umstellungserzeugnisse gemäß 
Artikel 30 Absatz 3 verwendet. 
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(2) Sofern es nicht gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 verwendet wird, ist das Logo der Euro-
päischen Union für ökologische/biologische Produktion eine amtliche Attestierung im Sinne der 
Artikel 86 und 91 der Verordnung (EU) 2017/625. 

(3) Die Verwendung des Logos der Europäischen Union für ökologische/biologische Produktion 
für aus Drittländern eingeführte Erzeugnisse erfolgt auf freiwilliger Basis. Erscheint das Logo in der 
Kennzeichnung dieser Produkte, muss diese auch die Angabe gemäß Artikel 32 Absatz 2 enthalten. 

(4) Das Logo der Europäischen Union für ökologische/biologische Produktion wird nach dem in 
Anhang V wiedergegebenen Muster und im Einklang mit den Vorschriften des Anhangs V erstellt. 

(5) Nationale und private Logos dürfen in der Kennzeichnung und Aufmachung von Erzeugnissen 
sowie in der Werbung hierfür verwendet werden, sofern diese Erzeugnisse den Vorschriften dieser 
Verordnung entsprechen. 

(6) ▌Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung von Anhang V hinsichtlich des Logos der Europäischen Union für ökologische/biologische 
Produktion und die ihm zugrunde liegenden Vorschriften ▌zu erlassen. 
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Kapitel V 
Zertifizierung 

Artikel 34 
Zertifizierungssystem 

(1) Unternehmer oder Unternehmergruppen gemäß Artikel 36, die ökologische/biologische 
Erzeugnisse oder Umstellungserzeugnisse produzieren, aufbereiten, vertreiben oder lagern, solche 
Erzeugnisse aus einem Drittland einführen oder in ein Drittland ausführen oder solche Erzeugnisse in 
Verkehr bringen, ▌sind verpflichtet, ▌vor dem Inverkehrbringen von Erzeugnissen als 
ökologische/biologische Erzeugnisse oder als Umstellungserzeugnisse oder vor dem 
Umstellungszeitraum ihre Tätigkeit den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem die 
Tätigkeit ausgeübt wird und in dem ihr Unternehmen dem Kontrollsystem unterstellt ist, zu melden. 

Wenn die zuständigen Behörden mehr als einer einzigen Kontrollbehörde oder Kontrollstelle ihre 
Zuständigkeiten oder bestimmte Aufgaben der amtlichen Kontrolle oder bestimmte Aufgaben im 
Zusammenhang mit anderen amtlichen Tätigkeiten übertragen haben, gibt der Unternehmer oder 
die Unternehmergruppe in der Meldung gemäß Unterabsatz 1 die Kontrollbehörde oder 
Kontrollstelle an, die die Übereinstimmung seiner/ihrer Tätigkeiten mit dieser Verordnung überprüft 
und das in Artikel 35 Absatz 1 genannte Zertifikat ausstellt. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


  

 192

 

(2) Unternehmer, die vorverpackte ökologische/biologische Erzeugnisse direkt an End-
verbraucher oder -nutzer verkaufen, sind von der Meldepflicht gemäß Absatz 1 dieses Artikels und 
von der Pflicht, im Besitz eines in Artikel 35 Absatz 2 genannten Zertifikats zu sein, ausgenommen, 
sofern sie solche Erzeugnisse nicht selbst erzeugen, aufbereiten, an einem anderen Ort als in 
Verbindung mit der Verkaufsstelle lagern oder aus einem Drittland einführen und die Ausübung 
solcher Tätigkeiten nicht als Unterauftrag an andere Unternehmer vergeben. 

(3) Vergeben Unternehmer oder Unternehmergruppen die Ausübung einer ihrer Tätigkeiten als 
Unterauftrag an Dritte, so müssen sowohl die Unternehmer und Unternehmergruppen als auch die 
Dritten, an die diese Tätigkeiten als Unterauftrag vergeben wurden, die Vorschriften von Absatz 1 
einhalten, es sei denn, der Unternehmer oder die Unternehmergruppe erklärt in der in Absatz 1 
genannten Meldung, dass die Verantwortung für die ökologische/biologische Produktion nach wie 
vor bei dem Unternehmer oder der Unternehmergruppe liegt und nicht dem Subunternehmer 
übertragen wurde. In diesen Fällen überprüft die zuständige Behörde oder gegebenenfalls die 
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle die Übereinstimmung der als Unterauftrag vergebenen 
Tätigkeiten mit den Bestimmungen dieser Verordnung im Rahmen der Kontrolle der Unternehmer 
oder Unternehmergruppen, die ihre Tätigkeiten als Unterauftrag vergeben haben. 

(4) Die Mitgliedstaaten können eine Behörde oder Stelle bestimmen, die die in Absatz 1 
genannten Meldungen entgegenzunehmen hat. 
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(5) Unternehmer ▌, Unternehmergruppen und Subunternehmer führen Aufzeichnungen gemäß 
dieser Verordnung über die verschiedenen Tätigkeiten, die sie ▌ausüben. 

(6) Die Mitgliedstaaten führen ▌aktualisierte Verzeichnisse mit Namen und Anschriften der 
Unternehmer und Unternehmergruppen, die ihre Tätigkeiten gemäß Absatz 1 gemeldet haben, und 
veröffentlichen ▌in angemessener Weise – so auch anhand von Links zu einer einzigen Website – ein 
umfassendes Verzeichnis mit diesen Angaben zusammen mit den Angaben zu den diesen 
Unternehmern und Unternehmergruppen gemäß Artikel 35 Absatz 1▌ausgestellten Zertifikaten. Die 
Mitgliedstaaten beachten dabei die Anforderungen an den Schutz personenbezogener Daten gemäß 
der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates87. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Unternehmer oder eine Unternehmergruppe, 
der/die die Vorschriften dieser Verordnung einhält und eine angemessene Gebühr zur Abdeckung 
der Kosten für die Kontrollen entrichtet, falls eine Gebühr gemäß den Artikeln 78 und 80 der 
Verordnung (EU) 2017/625 erhoben wird, einen Anspruch darauf hat, in das Kontrollsystem 
einbezogen zu werden. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gebühren, die möglicherweise 
erhoben werden, veröffentlicht werden. 

(8) ▌ Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung von Anhang II hinsichtlich der Vorschriften für die Führung von Aufzeichnungen ▌zu 
erlassen. 

                                                           
87 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 
119 vom 4.5.2016, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/62;Nr:2017;Year:62&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/67;Nr:2016;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:119;Day:4;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=


  

 194

 

(9) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Einzelheiten und 
Spezifikationen zu folgenden Aspekten festlegen: 

a) das Format und die technischen Mittel für die Meldung gemäß Absatz 1, 

b) die Modalitäten für die Veröffentlichung der Verzeichnisse gemäß Absatz 6 und 

c) die Verfahren und Modalitäten für die Veröffentlichung der Gebühren gemäß Absatz 7. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 35 
Zertifikat 

(1) Die zuständigen Behörden oder gegebenenfalls die Kontrollbehörden oder Kontrollstellen 
stellen allen Unternehmern oder Unternehmergruppen, die ihre Tätigkeit gemäß Artikel 34 Absatz 1 
gemeldet haben und die Vorschriften dieser Verordnung einhalten, ein Zertifikat aus. Das Zertifikat :  

a) Wird möglichst in elektronischer Form ausgestellt; 

b) gibt zumindest Aufschluss über die Identität des Unternehmers oder der 
Unternehmergruppe einschließlich der Liste ihrer Mitglieder, die Kategorie der Erzeugnisse, die 
durch das Zertifikat erfasst werden, und seine Geltungsdauer; 

c) bescheinigt, dass die gemeldeten Tätigkeiten in Einklang mit dieser Verordnung stehen; und  

d) wird entsprechend dem Muster in Anhang VI ausgestellt. 
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(2) Unbeschadet des Absatzes 8 dieses Artikels und des Artikels 34 Absatz 2 dürfen 
Unternehmer und Unternehmergruppen in Artikel 2 Absatz 1 genannte Erzeugnisse nicht als 
ökologische/biologische Erzeugnisse oder Umstellungserzeugnisse in Verkehr bringen, es sei denn, 
sie sind bereits im Besitz eines Zertifikats gemäß Absatz 1 dieses Artikels. 

(3) Das in diesem Artikel genannte Zertifikat ist eine amtliche Bescheinigung im Sinne des 
Artikels 86 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/625. 

(4) Unternehmer und Unternehmergruppen haben keinen Anspruch auf Erteilung eines 
▌Zertifikats durch mehr als eine Kontrollstelle für Tätigkeiten, die in demselben Mitgliedstaat für 
dieselbe Kategorie von Erzeugnissen durchgeführt werden, auch wenn sie auf verschiedenen Stufen 
der Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs tätig sind. 

(5) Mitglieder einer Unternehmergruppe haben keinen Anspruch auf Erteilung eines 
Einzelzertifikats für Tätigkeiten, die durch ein Zertifikat der Unternehmergruppe, zu der sie gehören, 
abgedeckt sind. 

(6) Die Unternehmer überprüfen ▌die ▌Zertifikate ihrer Lieferanten. 
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(7) Für die Zwecke der Absätze 1 und 4 dieses Artikels werden die Erzeugnisse in folgende 
Kategorien eingeteilt: 

a) unverarbeitete Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, einschließlich Saatgut und anderes 
Pflanzenvermehrungsmaterial; 

b) Tiere und unverarbeitete tierische Erzeugnisse; 

c) Algen und unverarbeitete Aquakulturerzeugnisse; 

d) verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, einschließlich Aquakulturerzeugnisse, die zur 
Verwendung als Lebensmittel bestimmt sind; 

e) Futtermittel; 

f) Wein; 

g) andere in Anhang I dieser Verordnung aufgeführte oder nicht durch die vorstehenden 
Kategorien erfasste Erzeugnisse. 

(8) Die Mitgliedstaaten können Unternehmer von der Pflicht, im Besitz eines Zertifikats gemäß 
Absatz 2 zu sein, ausnehmen, wenn diese unverpackte ökologische/biologische Erzeugnisse, bei 
denen es sich nicht um Futtermittel handelt, direkt an Endverbraucher verkaufen, sofern diese 
Unternehmer die Erzeugnisse nicht selbst erzeugen, aufbereiten, an einem anderen Ort als in 
Verbindung mit der Verkaufsstelle lagern oder aus einem Drittland einführen und die Ausübung 
solcher Tätigkeiten nicht als Unterauftrag an Dritte vergeben, und wenn 

a) die Verkäufe eine Menge von bis zu 5 000 kg pro Jahr nicht überschreiten; 
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b) die Verkäufe nicht einen Jahresumsatz mit unverpackten ökologischen/biologischen 
Erzeugnissen von 20 000 EUR überschreiten oder 

c) die potenziellen Zertifizierungskosten des Unternehmers 2 % des Gesamtumsatzes mit durch 
diesen Unternehmer verkauften unverpackten ökologischen/biologischen Erzeugnissen 
überschreiten. 

Beschließt ein Mitgliedstaat, die in Unterabsatz 1 genannten Unternehmer auszunehmen, kann er 
strengere Grenzwerte als die in Unterabsatz 1 aufgeführten Grenzwerte festlegen. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten über einen 
Beschluss, die in Unterabsatz 1 genannten Unternehmer auszunehmen, und über die Höhe der 
Grenzwerte für die Befreiung. 

(9) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung des Musters des Zertifikats in Anhang VI zu erlassen. 
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(10) Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten Einzelheiten und 
Spezifikationen in Bezug auf die Form des Zertifikats gemäß Absatz 1 und die technischen Mittel für 
seine Ausstellung. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 36 
Unternehmergruppe 

(1) Jede Unternehmergruppe 

a) setzt sich ausschließlich aus Landwirten oder Algen oder Aquakulturtiere produzierenden 
Unternehmern zusammen, die möglicherweise zusätzlich Lebens- oder Futtermittel verarbeiten, 
aufbereiten oder in Verkehr bringen ; 

b) setzt sich ausschließlich aus Mitgliedern zusammen, 

i) deren Zertifizierungskosten sich jeweils auf mehr als 2 % des Umsatzes oder 
Standardoutputs jedes Mitglieds bei der ökologischen/biologischen Produktion belaufen und deren 
Jahresumsatz bei der ökologischen/biologischen Produktion höchstens 25 000 EUR oder deren 
Standardoutput bei der ökologischen/biologischen Produktion höchstens 15 000 EUR pro Jahr 
beträgt; oder 
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ii) die jeweils über folgende maximale Betriebsfläche verfügen: 

– fünf Hektar, 

– 0,5 Hektar bei Gewächshäusern oder 

–15 Hektar ausschließlich bei Dauergrünland; 

c) ist in einem Mitgliedstaat oder in einem Drittstaat niedergelassen; 

d) besitzt Rechtspersönlichkeit; 

e) setzt sich ausschließlich aus Mitgliedern zusammen, deren Produktionstätigkeiten in 
räumlicher Nähe zueinander stattfinden; 

f) richtet ein gemeinsames Vermarktungssystem für die von der Gruppe produzierten 
Erzeugnisse ein; und 

g) richtet ein System für interne Kontrollen ein, das aus einer Reihe dokumentierter 
Kontrolltätigkeiten und -verfahren besteht, bei denen eine bestimmte Person oder Stelle dafür 
zuständig ist, die Einhaltung dieser Verordnung bei jedem Mitglied der Gruppe zu überprüfen. 

(2) Die zuständigen Behörden oder gegebenenfalls die Kontrollbehörden oder Kontrollstellen 
nehmen das Zertifikat nach Artikel 35 für die gesamte Gruppe zurück, wenn Mängel bei der 
Einrichtung oder Funktionsweise des Systems für interne Kontrollen nach Absatz 1, insbesondere die 
Nichtaufdeckung von oder fehlende Abhilfemaßnahmen bei Verstößen einzelner Mitglieder der 
Unternehmergruppe, die Integrität der ökologischen/biologischen Erzeugnisse und der 
Umstellungserzeugnisse beeinträchtigen. 
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(3) ▌Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Änderung der Absätze 1 und 2 des vorliegenden Artikels durch Hinzufügen von Bestimmungen oder 
durch Änderung dieser hinzugefügten Bestimmungen in Bezug auf Folgendes zu erlassen: 

a) Verantwortlichkeiten der einzelnen Mitglieder einer Unternehmergruppe, 

b) Kriterien zur Bestimmung der räumlichen Nähe der Mitglieder der Gruppe, z. B. die 
gemeinsame Nutzung von Anlagen oder Produktionsstätten, 

c) Einrichtung und Funktionsweise des Systems ▌für interne Kontrollen, einschließlich Umfang, 
Inhalt und Häufigkeit der durchzuführenden Kontrollen und Kriterien für die Feststellung von 
Mängeln bei der Einrichtung oder Funktionsweise des Systems für interne Kontrollen. 

(4) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten spezifische Vorschriften zu 
folgenden Aspekten erlassen: 

▌ 

a) Zusammensetzung und Größe einer Unternehmergruppe; 

b) Systeme für die Dokumentation und für die Führung von Aufzeichnungen, das System für die 
interne Rückverfolgbarkeit und die Verzeichnisse der Unternehmer; 

c) Austausch von Informationen zwischen Unternehmergruppen und zuständigen Behörden, 
Kontrollbehörden oder Kontrollstellen sowie zwischen Mitgliedstaaten und Kommission. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 
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Kapitel VI 
Amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten 

Artikel 37 
Verhältnis zur Verordnung (EU) 2017/625 und zusätzliche Vorschriften für amtliche Kontrollen und 
andere amtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der ökologischen/biologischen Produktion und 
der Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen 

Die spezifischen Vorschriften dieses Kapitels gelten – zusätzlich zu den Vorschriften der Verordnung 
(EU) 2017/625, soweit in Artikel 40 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung nichts anderes bestimmt 
ist, und zusätzlich zu Artikel 29 der vorliegenden Verordnung, soweit in Artikel 41 Absatz 1 der 
vorliegenden Verordnung nichts anderes bestimmt ist – für amtliche Kontrollen und andere amtliche 
Tätigkeiten, mit denen auf allen Stufen der Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs im 
gesamten Prozess überprüft wird, ob die in Artikel 2 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung 
genannten Erzeugnisse unter Einhaltung der vorliegenden Verordnung produziert wurden. 

Artikel 38 
Zusätzliche Vorschriften über amtliche Kontrollen und über die von den zuständigen Behörden zu 
ergreifenden Maßnahmen 

(1) Die amtlichen Kontrollen, die gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2017/625 zur 
Überprüfung der Einhaltung der vorliegenden Verordnung durchgeführt werden, umfassen 
insbesondere Folgendes: 

a) die Überprüfung der Anwendung der Vorbeugungs- und Vorsorgemaßnahmen gemäß 
Artikel 9 Absatz 6 und Artikel 28 der vorliegenden Verordnung durch die Unternehmer auf jeder 
Stufe der Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs; 
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b) in Fällen, in denen nichtökologische/nichtbiologische Produktionseinheiten oder 
Produktionseinheiten in Umstellung zum Betrieb gehören, die Überprüfung der Aufzeichnungen und 
der bestehenden Maßnahmen, Verfahren oder Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass eine klare 
und wirksame Trennung zwischen ökologischen/biologischen Produktionseinheiten, 
Produktionseinheiten in Umstellung und nichtökologischen/nichtbiologischen Produktionseinheiten, 
zwischen Erzeugnissen, die von diesen Produktionseinheiten produziert werden, und von Stoffen 
und Erzeugnissen, die für ökologische/biologische Produktionseinheiten, Produktionseinheiten in 
Umstellung und nichtökologische/nichtbiologische Produktionseinheiten verwendet werden, erfolgt; 
zu diesen Überprüfungen zählen auch Kontrollen auf Parzellen, für die ein früherer Zeitraum 
rückwirkend als Teil des Umstellungszeitraums anerkannt wurde, und Kontrollen von 
nichtökologischen/nichtbiologischen Produktionseinheiten; 

c) in Fällen, in denen ökologische/biologische Erzeugnisse, Umstellungserzeugnisse und 
nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse von Unternehmern gleichzeitig gesammelt oder in 
derselben Aufbereitungseinheit, in demselben Bereich oder in denselben Räumlichkeiten aufbereitet 
oder gelagert oder zu anderen Unternehmern oder Einheiten verbracht werden, die Überprüfung 
der Aufzeichnungen und der bestehenden Maßnahmen, Verfahren oder Vorkehrungen, um sicher-
zustellen, dass die Arbeitsgänge räumlich oder zeitlich getrennt voneinander durchgeführt werden, 
geeignete Reinigungsmaßnahmen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Verhinderung des 
Austauschs von Erzeugnissen getroffen werden sowie ökologische/biologische Erzeugnisse und 
Umstellungserzeugnisse jederzeit identifiziert werden können und vor und nach der Aufbereitung 
räumlich oder zeitlich von einander getrennt gelagert werden; 
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d) die Überprüfung der Einrichtung und Funktionsweise des Systems für interne Kontrollen der 
Unternehmergruppen; 

e) in Fällen, in denen die Unternehmer gemäß Artikel 34 Absatz 2 dieser Verordnung von der 
Meldepflicht oder gemäß Artikel 35 Absatz 8 dieser Verordnung von der Pflicht, im Besitz eines 
Zertifikats zu sein, ausgenommen sind, die Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen in Bezug 
auf die Befreiung und die Überprüfung der von diesen Unternehmern verkauften Erzeugnisse. 

(2) Amtliche Kontrollen, die gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2017/625 zur Überprüfung 
der Einhaltung der vorliegenden Verordnung durchgeführt werden, sind im gesamten Prozess auf 
allen Stufen der Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs auf der Grundlage der 
Wahrscheinlichkeit von Verstößen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 3 Nummer 57 dieser 
Verordnung durchzuführen, die unter Berücksichtigung insbesondere folgender Elemente, die zu den 
Elementen gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2017/625 hinzukommen, bestimmt wird: 

a) Art, Größe und Struktur der Unternehmer und Unternehmergruppen; 

b) Dauer des Zeitraums, in dem die Unternehmer und Unternehmergruppen in der 
ökologischen/biologischen Produktion und Aufbereitung und im ökologischen/biologischen Vertrieb 
tätig sind; 

c) die Ergebnisse der gemäß dem vorliegenden Artikel durchgeführten Kontrollen; 

d) der für die durchgeführten Tätigkeiten relevante Zeitpunkt; 
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e) Kategorien von Erzeugnissen; 

f) Art, Menge und Wert der Erzeugnisse und deren Entwicklung im Laufe der Zeit; 

g) Möglichkeit einer Vermischung der Erzeugnisse oder einer Kontamination mit 
nichtzugelassenen Erzeugnissen oder Stoffen; 

h) Anwendung von abweichenden Regelungen oder Ausnahmen von den Vorschriften durch 
die Unternehmer und Unternehmergruppen; 

i) kritische Punkte für Verstöße und Wahrscheinlichkeit von Verstößen auf jeder Stufe der 
Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs; 

j) im Rahmen von Unteraufträgen ausgeführte Tätigkeiten. 

(3) Bei allen Unternehmern und Unternehmergruppen mit Ausnahme der in Artikel 34 Absatz 2 
und Artikel 35 Absatz 8 genannten muss auf jeden Fall mindestens einmal jährlich überprüft werden, 
ob sie die Vorschriften dieser Verordnung einhalten. 

Zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften findet auch eine jährliche physische Inspektion vor 
Ort statt, außer wenn folgende Bedingungen erfüllt werden: 

a) Bei den vorangegangenen Kontrollen des betreffenden Unternehmers oder der betreffenden 
Unternehmergruppe wurde während der letzten drei aufeinander folgenden Jahre keinerlei Verstoß 
festgestellt, der die Integrität der ökologischen/biologischen Erzeugnisse oder der 
Umstellungserzeugnisse beeinträchtigt hat; und 
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b) bei dem betreffenden Unternehmer oder der betreffenden Unternehmergruppe wurde auf 
der Grundlage der Elemente gemäß Absatz 2 dieses Artikels und gemäß Artikel 9 der Verordnung 
(EU) 2017/625 im Rahmen einer Bewertung festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit von Verstößen 
niedrig ist. 

In diesem Fall darf der Zeitraum zwischen zwei physischen Inspektionen vor Ort höchstens 
24 Monate betragen. 

(4) Bezüglich der amtlichen Kontrollen, die gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2017/625 zur 
Überprüfung der Einhaltung der vorliegenden Verordnung durchgeführt werden, gilt Folgendes: 

a) Sie werden gemäß Artikel 9 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/625 durchgeführt, wobei 
sichergestellt wird, dass ein Mindestprozentsatz aller amtlichen Kontrollen von Unternehmern oder 
Unternehmergruppen ohne Vorankündigung durchgeführt wird; 

b) es wird sichergestellt, dass zusätzlich zu den in Absatz 3 dieses Artikels genannten Kontrollen 
ein Mindestprozentsatz zusätzlicher Kontrollen durchgeführt wird; 

c) es wird eine Mindestanzahl an gemäß Artikel 14 Buchstabe h der Verordnung (EU) 2017/625 
entnommenen Proben genommen; 

d) es wird sichergestellt, dass eine Mindestanzahl an Unternehmern, die Mitglieder einer 
Unternehmergruppe sind, im Zusammenhang mit der Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften 
gemäß Absatz 3 dieses Artikels kontrolliert wird. 
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(5) Die Ausstellung oder Erneuerung des Zertifikats gemäß Artikel 35 Absatz 1 erfolgt auf der 
Grundlage der Ergebnisse der Überprüfung der Einhaltung gemäß Absatz 1 bis  4 dieses Artikels. 

(6) Die schriftlichen Aufzeichnungen, die über jede amtliche Kontrolle zur Überprüfung der 
Einhaltung der vorliegenden Verordnung gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/625 
zu erstellen sind, werden von dem Unternehmer oder der Unternehmergruppe gegengezeichnet, um 
den Empfang dieser schriftlichen Aufzeichnungen zu bestätigen. 

(7) Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/625 gilt nicht für Audits und Inspektionen, die 
von den zuständigen Behörden im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeiten betreffend Kontrollstellen, 
denen bestimmte Aufgaben der amtlichen Kontrolle oder bestimmte Aufgaben im Zusammenhang 
mit anderen amtlichen Tätigkeiten übertragen wurden, durchgeführt werden. 

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen, um 

a) diese Verordnung zu ergänzen, indem spezifische Kriterien und Bedingungen für die 
Durchführung amtlicher Kontrollen, mit denen die Rückverfolgbarkeit auf allen Stufen der 
Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs und die Einhaltung dieser Verordnung sichergestellt 
werden soll, in Bezug auf Folgendes festgelegt werden: 

i) Prüfungen der Dokumentation; 

ii) Kontrollen bestimmter Kategorien von Unternehmern; 
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iii) gegebenenfalls den Zeitraum, innerhalb dessen die Kontrollen gemäß dieser Verordnung, 
einschließlich der physischen Inspektion vor Ort gemäß Absatz 3 dieses Artikels, durchzuführen sind, 
und die spezifischen Räumlichkeiten oder Bereiche, die diesen Kontrollen zu unterziehen sind; 

b) Absatz 2 dieses Artikels durch die Aufnahme zusätzlicher Elemente, die auf praktischen 
Erfahrungen beruhen, oder durch die Änderung dieser zusätzlichen Elemente zu ändern. 

(9) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, um Folgendes festzulegen: 

a) den in Absatz 4 Buchstabe a genannten Mindestprozentsatz aller amtlichen Kontrollen von 
Unternehmern oder Unternehmergruppen, die ohne Vorankündigung durchzuführen sind; 

b) den in Absatz 4 Buchstabe b genannten Mindestprozentsatz zusätzlicher Kontrollen; 

c) die in Absatz 4 Buchstabe c genannte Mindestanzahl an Proben; 

d) die in Absatz 4 Buchstabe d genannte Mindestanzahl an Unternehmern, die Mitglieder einer 
Unternehmergruppe sind. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 
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Artikel 39 
Zusätzliche Vorschriften über von den Unternehmern und Unternehmergruppen zu ergreifende 
Maßnahmen 

(1) Zusätzlich zur Erfüllung der Pflichten gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2017/625 
müssen Unternehmer und Unternehmergruppen 

a) Aufzeichnungen führen, um ihre Einhaltung der vorliegenden Verordnung nachzuweisen; 

b) alle für die amtlichen Kontrollen erforderlichen Erklärungen und andere Mitteilungen 
machen; 

c) relevante praktische Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung dieser Verordnung 
sicherzustellen; 

d) in Form einer Erklärung, die zu unterzeichnen und erforderlichenfalls zu aktualisieren ist, 
Folgendes vorlegen: 

i) die vollständige Beschreibung der ökologischen/biologischen Produktionseinheit oder der 
Produktionseinheit in Umstellung und der auszuführenden Tätigkeiten gemäß dieser Verordnung; 

ii) relevante praktische Maßnahmen, die zu ergreifen sind, um die Einhaltung dieser 
Verordnung sicherzustellen; 

iii) eine Verpflichtung, 
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– bei einem begründeten Verdacht eines Verstoßes, bei einem Verdacht eines Verstoßes, der 
nicht ausgeräumt werden kann, oder bei einem festgestellten Verstoß, der die Integrität der 
Erzeugnisse beeinträchtigt, Käufer des Erzeugnisses ohne ungebührliche Verzögerung darüber 
schriftlich zu unterrichten und die relevanten Informationen mit der zuständigen Behörde und 
gegebenenfalls der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle auszutauschen, 

– einzuwilligen, dass im Falle eines Wechsels der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle die 
Kontrollakte übergeben wird oder im Falle des Rückzugs aus der ökologischen/biologischen 
Produktion die Kontrollakte für mindestens fünf Jahre von der letzten Kontrollbehörde oder 
Kontrollstelle aufbewahrt wird, 

– im Falle des Rückzugs aus der ökologischen/biologischen Produktion die zuständige Behörde 
oder die gemäß Artikel 34 Absatz 4 benannte Behörde oder Stelle unverzüglich zu unterrichten, 

– einzuwilligen, dass im Falle einer Kontrolle der Subunternehmer durch unterschiedliche 
Kontrollbehörden oder Kontrollstellen Informationen zwischen diesen Behörden oder Stellen 
ausgetauscht werden. 

(2) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Einzelheiten und 
Spezifikationen zu folgenden Aspekten festlegen: 

a) den Aufzeichnungen, um die Einhaltung der vorliegenden Verordnung nachzuweisen; 
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b) den für die amtlichen Kontrollen erforderlichen Erklärungen und anderen Mitteilungen; 

c) den relevanten praktischen Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung dieser 
Verordnung. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 40 
Zusätzliche Vorschriften über die Übertragung von Aufgaben der amtlichen Kontrolle oder Aufgaben 
im Zusammenhang mit anderen amtlichen Tätigkeiten 

(1) Die zuständigen Behörden können bestimmte Aufgaben der amtlichen Kontrolle oder 
bestimmte Aufgaben im Zusammenhang mit anderen amtlichen Tätigkeiten nur dann an 
Kontrollstellen übertragen, wenn zusätzlich zu den Bedingungen in Kapitel III der Verordnung (EU) 
2017/625 folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Übertragung umfasst eine detaillierte Beschreibung der übertragenen Aufgaben der 
amtlichen Kontrolle oder Aufgaben im Zusammenhang mit anderen amtlichen Tätigkeiten, 
einschließlich der Verpflichtungen im Hinblick auf die Berichterstattung und sonstiger spezifischer 
Verpflichtungen, und der Bedingungen, unter denen die Kontrollstelle diese Aufgaben und 
Tätigkeiten ausführen darf. Die Kontrollstelle legt den zuständigen Behörden insbesondere 
Folgendes zur vorherigen Genehmigung vor: 

i) ihr Risikobewertungsverfahren, mit dem insbesondere die Grundlage für die Intensität und 
Häufigkeit der Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften durch die betreffenden Unternehmer 
und Unternehmergruppen bestimmt wird und das auf der Grundlage der Elemente gemäß Artikel 9 
der Verordnung (EU) 2017/625 und Artikel 38 der vorliegenden Verordnung festgelegt wird und bei 
amtlichen Kontrollen von Unternehmern und Unternehmergruppen zu befolgen ist; 
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ii) das Standardkontrollverfahren mit einer ausführlichen Beschreibung der 
Kontrollmaßnahmen, zu deren Anwendung bei den ihrer Kontrolle unterliegenden Unternehmern 
und Unternehmergruppen sich die Kontrollstelle verpflichtet; 

iii) eine Liste der Maßnahmen gemäß dem in Artikel 41 Absatz 4 genannten gemeinsamen 
Katalog, die bei Unternehmern und Unternehmergruppen anzuwenden sind, wenn der Verdacht auf 
einen Verstoß besteht oder ein Verstoß festgestellt wird ; 

iv) die Vorkehrungen für die wirksame Überwachung und die Berichterstattung in Bezug auf die 
Aufgaben der amtlichen Kontrolle und Aufgaben im Zusammenhang mit anderen amtlichen 
Tätigkeiten, die bei Unternehmern und Unternehmergruppen ausgeführt werden. 

Die Kontrollstelle meldet der zuständigen Behörde sämtliche späteren Änderungen der in den 
Ziffern i bis iv genannten Elemente; 

b) diese zuständigen Behörden verfügen über Verfahren und Vorkehrungen, um die 
Überwachung der Kontrollstellen zu gewährleisten, einschließlich zur Überprüfung, dass die 
übertragenen Aufgaben wirksam, unabhängig und objektiv  durchgeführt werden, insbesondere 
hinsichtlich der Intensität und der Häufigkeit der Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften. 
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Die zuständigen Behörden veranlassen mindestens einmal jährlich, dass Kontrollstellen, denen sie 
Aufgaben der amtlichen Kontrolle oder Aufgaben im Zusammenhang mit anderen amtlichen 
Tätigkeiten übertragen haben, gemäß Artikel 33 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/625 Audits 
unterzogen werden. 

(2) Abweichend von Artikel 31 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/625 können die zuständigen 
Behörden einer Kontrollstelle die Entscheidung über die Aufgaben gemäß Artikel 138 Absatz 1 
Buchstabe b und Artikel 138 Absätze 2 und 3 der genannten Verordnung übertragen. 

(3) Für die Zwecke des Artikels 29 Buchstabe b Ziffer iv der Verordnung (EU) 2017/625 ist in dem 
unter die vorliegende Verordnung fallenden Bereich die relevante Norm für die Übertragung 
bestimmter Aufgaben der amtlichen Kontrolle und bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit 
anderen amtlichen Tätigkeiten zur Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften der vorliegenden 
Verordnung die zuletzt bekannt gemachte Fassung der internationalen harmonisierten Norm 
"Konformitätsbewertung – Anforderungen an Stellen, die Produkte, Prozesse und Dienstleistungen 
zertifizieren", deren Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurde. 

(4) Die zuständigen Behörden dürfen den Kontrollstellen folgende Aufgaben der amtlichen 
Kontrolle und Aufgaben im Zusammenhang mit anderen amtlichen Tätigkeiten nicht übertragen: 

a) die Überwachung und das Audit anderer Kontrollbehörden oder Kontrollstellen; 

b) die Befugnis zur Gewährung von abweichenden Regelungen, außer für die Verwendung von 
nicht ökologisch/nicht biologisch erzeugtem Pflanzenvermehrungsmaterial; 
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c) die Befugnis zur Entgegennahme der Meldungen der Tätigkeiten durch die Unternehmer 
oder Unternehmergruppen gemäß Artikel 34 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung; 

d) die Bewertung der Wahrscheinlichkeit von Verstößen gegen die Vorschriften der 
vorliegenden Verordnung, mit denen im Einklang mit Artikel 54 der Verordnung (EU) 2017/625 die 
Häufigkeitsrate von Warenuntersuchungen bestimmt wird, die bei Sendungen 
ökologischer/biologischer Erzeugnisse vor ihrer Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr in der 
Union durchzuführen sind; 

e) die Festlegung des in Artikel 41 Absatz 4 dieser Verordnung genannten gemeinsamen 
Maßnahmenkatalogs. 

(5) Die zuständigen Behörden dürfen Aufgaben der amtlichen Kontrolle oder Aufgaben im 
Zusammenhang mit anderen amtlichen Tätigkeiten nicht an natürliche Personen übertragen. 

(6) Die zuständigen Behörden sorgen dafür, dass die Informationen, die die Kontrollstellen auf 
der Grundlage von Artikel 32 der Verordnung (EU) 2017/625 erhalten haben, und die Informationen 
über Maßnahmen, die die Kontrollstellen bei einem festgestellten oder wahrscheinlichen Verstoß 
angewandt haben, von den zuständigen Behörden gesammelt und herangezogen werden, um die 
Tätigkeiten dieser Kontrollstellen zu beaufsichtigen. 

(7) Hat eine zuständige Behörde die Übertragung bestimmter Aufgaben der amtlichen Kontrolle 
oder bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit anderen amtlichen Tätigkeiten gemäß Artikel 33 
Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/625 ganz oder teilweise zurückgenommen, entscheidet sie, 
ob Zertifikate, die von den betreffenden Kontrollstellen vor dem Datum des Beschlusses über die 
vollständige oder teilweise Rücknahme ausgestellt wurden, weiterhin gültig bleiben, und 
unterrichtet die betreffenden Unternehmer über diese Entscheidung. 
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(8) Unbeschadet des Artikels 33 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/625 können zuständige 
Behörden, bevor sie die Übertragung von Aufgaben der amtlichen Kontrolle oder Aufgaben im 
Zusammenhang mit anderen amtlichen Tätigkeiten in den in diesem Buchstaben genannten Fällen 
ganz oder teilweise zurücknehmen, diese Übertragung für folgende Zeiträume ganz oder teilweise 
aussetzen: 

a) einen Zeitraum von höchstens zwölf Monaten, in dem die Kontrollstelle Maßnahmen zur 
Behebung von Mängeln, die bei den Audits und Inspektionen festgestellt wurden, oder zur Abhilfe 
bei Verstößen, über die Informationen mit anderen Kontrollbehörden und Kontrollstellen, anderen 
zuständigen Behörden und der Kommission gemäß Artikel 43 dieser Verordnung ausgetauscht 
wurden, zu ergreifen hat; oder 

b) einen Zeitraum, in dem die Akkreditierung gemäß Artikel 29 Buchstabe b Ziffer iv der 
Verordnung (EU) 2017/625 in Verbindung mit Artikel 40 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung 
ausgesetzt ist. 

Wird die Übertragung von Aufgaben der amtlichen Kontrolle oder bestimmter Aufgaben im 
Zusammenhang mit anderen amtlichen Tätigkeiten ausgesetzt, stellen die betreffenden 
Kontrollstellen keine Zertifikate gemäß Artikel 35 für die Teile aus, für die die Übertragung 
ausgesetzt wurde. Die zuständigen Behörden entscheiden darüber, ob Zertifikate, die von den 
betreffenden Kontrollstellen vor dem Datum des Beschlusses über die vollständige oder teilweise 
Rücknahme ausgestellt wurden, weiterhin gültig bleiben, und unterrichten die betreffenden 
Unternehmer über diese Entscheidung. 
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Unbeschadet des Artikels 33 der Verordnung (EU) 2017/625 heben die zuständigen Behörden die 
Aussetzung der Übertragung von Aufgaben der amtlichen Kontrolle oder Aufgaben im 
Zusammenhang mit anderen amtlichen Tätigkeiten so bald wie möglich auf, nachdem die 
Kontrollstelle Maßnahmen zur Abhilfe bei Mängeln oder Verstößen gemäß Unterabsatz 1 
Buchstabe a ergriffen oder die Akkreditierungsstelle die in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannte 
Aussetzung der Akkreditierung aufgehoben hat. 

(9) Wurde eine Kontrollstelle, der zuständige Behörden bestimmte Aufgaben der amtlichen 
Kontrolle oder bestimmte Aufgaben im Zusammenhang mit anderen amtlichen Tätigkeiten 
übertragen haben, auch von der Kommission gemäß Artikel 46 Absatz 1 der vorliegenden 
Verordnung für die Durchführung von Kontrolltätigkeiten in Drittländern anerkannt, und 
beabsichtigt die Kommission, die Anerkennung dieser Kontrollstelle zurückzunehmen, oder hat sie 
diese Anerkennung bereits zurückgenommen, veranlassen die zuständigen Behörden gemäß 
Artikel 33 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/625, dass die Kontrollstelle in Bezug auf ihre 
Tätigkeit in dem/den betreffenden Mitgliedstaat(en) Audits oder Inspektionen unterzogen wird. 

(10) Die Kontrollstellen übermitteln den zuständigen Behörden 

a) jährlich spätestens bis zum 31. Januar ein Verzeichnis der Unternehmer, die am 
31. Dezember des vorangegangenen Jahres ihrer Kontrolle unterstanden; 

b) jährlich spätestens bis zum 31. März Informationen über die im vorangegangenen Jahr 
durchgeführten amtlichen Kontrollen oder anderen amtlichen Tätigkeiten, um die Vorbereitung des 
Teils des Jahresberichts gemäß Artikel 113 der Verordnung (EU) 2017/625 zu unterstützen, der sich 
mit der ökologischen/biologischen Produktion und der Kennzeichnung ökologischer/biologischer 
Erzeugnisse befasst. 
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(11) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Ergänzung der vorliegenden Verordnung im Hinblick auf die Bedingungen für die Übertragung der 
Aufgaben der amtlichen Kontrolle und Aufgaben im Zusammenhang mit anderen amtlichen 
Tätigkeiten auf Kontrollstellen zu erlassen, die zu den Bedingungen gemäß Absatz 1 hinzukommen. 

Artikel 41 
Zusätzliche Vorschriften über Maßnahmen bei Verstößen 

(1) Hat vorbehaltlich des Artikels 29 eine zuständige Behörde oder gegebenenfalls eine 
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle den Verdacht oder erhält sie u. a. von anderen zuständigen 
Behörden oder gegebenenfalls von anderen Kontrollbehörden oder Kontrollstellen fundierte 
Informationen darüber, dass ein Unternehmer beabsichtigt, ein Erzeugnis zu verwenden oder in 
Verkehr zu bringen, das möglicherweise nicht dieser Verordnung entspricht, jedoch mit Verweis auf 
die ökologische/biologische Produktion gekennzeichnet ist, oder wird diese zuständige Behörde, 
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle von einem Unternehmer über den Verdacht auf einen Verstoß 
gemäß Artikel 27 unterrichtet, 

a) führt sie unverzüglich eine amtliche Untersuchung gemäß der Verordnung (EU) 2017/625 
durch, um die Einhaltung der Anforderungen der vorliegenden Verordnung zu überprüfen; diese 
Untersuchung ist unter Berücksichtigung der Haltbarkeit des Erzeugnisses und der Komplexität des 
Falls so rasch wie möglich innerhalb eines angemessenen Zeitraums abzuschließen. 

b) verbietet sie vorläufig sowohl das Inverkehrbringen der betreffenden Erzeugnisse als 
ökologische/biologische Erzeugnisse oder Umstellungserzeugnisse als auch ihre Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion bis zum Vorliegen der Ergebnisse der in Buchstabe a 
genannten Untersuchung. Bevor die zuständige Behörde oder gegebenenfalls die Kontrollbehörde 
oder Kontrollstelle einen solchen Beschluss fasst, gibt sie dem Unternehmer Gelegenheit zur 
Stellungnahme. 
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(2) Geht aus den Ergebnissen der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Untersuchung hervor, dass 
kein Verstoß vorliegt, der die Integrität der ökologischen/biologischen Erzeugnisse oder der 
Umstellungserzeugnisse beeinträchtigt, darf der Unternehmer die betreffenden Produkte 
verwenden oder als ökologische/biologische Erzeugnisse oder Umstellungserzeugnisse in Verkehr 
bringen. 

(3) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle Maßnahmen und verhängen die erforderlichen 
Sanktionen, um den Missbrauch der in Kapitel IV dieser Verordnung aufgeführten Angaben zu 
verhindern. 

(4) Die zuständigen Behörden erstellen einen gemeinsamen Katalog an Maßnahmen, die bei 
Verdachtsfällen und festgestellten Verstößen zu ergreifen und in ihrem Zuständigkeitsgebiet auch 
von Kontrollbehörden und Kontrollstellen anzuwenden sind. 

(5) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, um einheitliche Vorkehrungen für 
Fälle festzulegen, in denen die zuständigen Behörden Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
Verdacht auf einen Verstoß oder mit einem festgestellten Verstoß ergreifen müssen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 
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Artikel 42 
Zusätzliche Vorschriften über Maßnahmen bei Verstößen 

(1) Bei Verstößen auf allen Stufen der Produktion, der Aufbereitung und des Vertriebs, die die 
Integrität der ökologischen/biologischen Erzeugnisse oder der Umstellungserzeugnisse 
beeinträchtigen, weil beispielsweise nicht zugelassene Erzeugnisse oder Stoffe verwendet oder nicht 
zugelassene Verfahren angewandt wurden, oder eine Vermischung mit 
nichtökologischen/nichtbiologischen Erzeugnissen stattfand, stellen die zuständigen Behörden oder 
gegebenenfalls die Kontrollbehörden oder die Kontrollstellen sicher, dass zusätzlich zu den gemäß 
Artikel 138 der Verordnung (EU) 2017/625 zu ergreifenden Maßnahmen bei der Kennzeichnung und 
Werbung für die gesamte betreffende Partie oder Erzeugung nicht auf die ökologische/biologische 
Produktion Bezug genommen wird. 

(2) Bei schwerwiegenden, wiederholten oder anhaltenden Verstößen sorgen die zuständigen 
Behörden und gegebenenfalls die Kontrollbehörden und die Kontrollstellen dafür, dass den 
betreffenden Unternehmern oder der betreffenden Unternehmergruppe zusätzlich zu den in 
Absatz 1 genannten Maßnahmen sowie allen angemessenen Maßnahmen, die insbesondere gemäß 
Artikel 138 der Verordnung (EU) 2017/625 ergriffen werden, die Vermarktung von Erzeugnissen mit 
einer Bezugnahme auf die ökologische/biologische Produktion für einen bestimmten Zeitraum 
untersagt und dass ihr Zertifikat gemäß Artikel 35 gegebenenfalls ausgesetzt oder zurückgenommen 
wird. 
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Artikel 43 
Zusätzliche Vorschriften über den Informationsaustausch 

(1) Zusätzlich zur Erfüllung der Pflichten gemäß Artikel 105 Absatz 1 und Artikel 106 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2017/625 tauschen die zuständigen Behörden mit anderen zuständigen Behörden 
und der Kommission unverzüglich Informationen über jeden Verdacht auf einen Verstoß, der die 
Integrität der ökologischen/biologischen Erzeugnisse oder der Umstellungserzeugnisse 
beeinträchtigt, aus. 

Die zuständigen Behörden tauschen diese Informationen mit anderen zuständigen Behörden und 
der Kommission über ein von der Kommission bereitgestelltes Computersystem für den 
elektronischen Austausch von Dokumenten und Informationen aus. 

(2) Bei Verdachtsfällen und festgestellten Verstößen im Zusammenhang mit Erzeugnissen, die 
der Kontrolle anderer Kontrollbehörden oder Kontrollstellen unterliegen, unterrichten die 
Kontrollbehörden und Kontrollstellen unverzüglich diese anderen Kontrollbehörden oder 
Kontrollstellen darüber. 

(3) Die Kontrollbehörden und Kontrollstellen tauschen weitere relevante Informationen mit 
anderen Kontrollbehörden und Kontrollstellen aus. 

(4) Nach Eingang eines Antrags tauschen die Kontrollbehörden und Kontrollstellen einschlägige 
Informationen über die Ergebnisse ihrer Kontrollen mit anderen zuständigen Behörden und der 
Kommission aus, soweit der Antrag mit der Notwendigkeit begründet ist, zu gewährleisten, dass ein 
Erzeugnis nach den Vorschriften dieser Verordnung hergestellt wurde. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2017/62;Nr:2017;Year:62&comp=


  

 220

 

(5) Die zuständigen Behörden tauschen Informationen über die Überwachung der 
Kontrollstellen mit den nationalen Akkreditierungsstellen im Sinne des Artikels 2 Nummer 11 der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates88 aus. 

(6) Die zuständigen Behörden ergreifen angemessene Maßnahmen und legen dokumentierte 
Verfahren fest, um zu gewährleisten, dass die Informationen über die Ergebnisse der Kontrollen 
entsprechend den Erfordernissen der Zahlstelle für die Zwecke des Artikels 58 der Verordnung 
Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates89 und der auf Grundlage jenes Artikels 
angenommenen Rechtsakte an diese Zahlstelle übermittelt werden. 

(7) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen festgelegt ist, welche 
Informationen die zuständigen Behörden, die Kontrollbehörden und die Kontrollstellen, die mit den 
amtlichen Kontrollen und anderen amtlichen Tätigkeiten gemäß diesem Artikel betraut sind, 
bereitzustellen haben, wer die relevanten Empfänger dieser Informationen sind und nach welchen 
Verfahren diese Informationen bereitzustellen sind, einschließlich der Funktionsweisen der in 
Absatz 1 genannten Computersysteme. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 

                                                           
88 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 
über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der 
Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates 
(ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30). 

89 Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der 
Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) 
Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des 
Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 549). 
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Kapitel VII 
Handel mit Drittländern 

Artikel 44 

Ausfuhr ökologischer/biologischer Erzeugnisse 

(1) Ein Erzeugnis darf als ökologisches/biologisches Erzeugnis aus der Union ausgeführt werden 
und das Logo der Europäischen Union für ökologische/biologische Produktion tragen, sofern es den 
Vorschriften für ökologische/biologische Produktion dieser Verordnung entspricht. 

(2) ▌Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Ergänzung dieser Verordnung im Hinblick auf die für Drittlandzollbehörden bestimmten Dokumente 
zu erlassen, insbesondere im Hinblick auf die Ausstellung von Ausfuhrbescheinigungen für 
ökologische/biologische Erzeugnisse wenn möglich in elektronischer Form und im Hinblick auf die 
Vorlage von Zusicherungen, dass die ausgeführten ökologischen/biologischen Erzeugnisse den 
Vorschriften dieser Verordnung entsprechen. 

Artikel 45 
Einfuhr ökologischer/biologischer Erzeugnisse und von Umstellungserzeugnissen 

(1) Ein Produkt darf zum Zweck des Inverkehrbringens in der Union als 
ökologisches/biologisches Erzeugnis oder als Umstellungserzeugnis aus einem Drittland eingeführt 
werden, sofern folgende drei Bedingungen erfüllt sind: 

a) es handelt sich um ein Erzeugnis gemäß Artikel 2 Absatz 1; 

b) einer der folgenden Fälle liegt vor: 
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i) das Produkt entspricht den Vorschriften der Kapitel II, III und IV dieser Verordnung, und alle 
Unternehmer und Unternehmergruppen gemäß Artikel 36, einschließlich der Ausführer in dem 
betreffenden Drittland, wurden der Kontrolle durch nach Artikel 46 anerkannte Kontrollbehörden 
oder Kontrollstellen unterstellt, und diese Behörden oder Stellen haben all diesen Unternehmern, 
Unternehmergruppen und Ausführern eine Bescheinigung ausgestellt, in der bestätigt wird, dass sie 
die Vorschriften der vorliegenden Verordnung einhalten; 

ii) wenn das Produkt aus einem gemäß Artikel 47 anerkannten Drittland stammt, dieses 
Produkt entspricht den Bedingungen, die in dem relevanten Handelsabkommen festgelegt sind; oder 

iii) wenn das Produkt aus einem gemäß Artikel 48 anerkannten Drittland stammt, dieses 
Produkt entspricht den gleichwertigen Produktions- und Kontrollvorschriften des genannten 
Drittlands und wird mit einer von dessen zuständigen Behörden, Kontrollbehörden oder 
Kontrollstellen ausgestellten Kontrollbescheinigung eingeführt, in der die Einhaltung dieser 
Vorschriften bestätigt wird; und 

c) die Drittlandunternehmer können den Einführern und den nationalen Behörden in der Union 
und in diesen Drittländern jederzeit Informationen vorlegen, die die Identifizierung der 
Unternehmer, ▌die ihre Lieferanten sind, und der Kontrollbehörden oder Kontrollstellen dieser 
Lieferanten ermöglichen, um so die Rückverfolgbarkeit des betreffenden ökologischen/biologischen 
Erzeugnisses oder des betreffenden Umstellungserzeugnisses sicherzustellen. Diese Informationen 
werden auch den Kontrollbehörden oder Kontrollstellen der Einführer zugänglich gemacht. 
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(2) Die Kommission kann nach den Verfahren gemäß Artikel 24 Absatz 9 spezielle Zulassungen 
für die Verwendung von Erzeugnissen und Stoffen in Drittländern und in den Gebieten in äußerster 
Randlage der Union erteilen, wobei den Unterschieden beim ökologischen Gleichgewicht bei der 
pflanzlichen oder tierischen Erzeugung, den speziellen klimatischen Bedingungen, den Traditionen 
und den örtlichen Gegebenheiten in diesen Gebieten Rechnung zu tragen ist. Diese speziellen 
Zulassungen können für einen verlängerbaren Zeitraum von zwei Jahren erteilt werden und 
unterliegen den in Kapitel II festgelegten Grundsätzen und den Kriterien nach Artikel 24 Absätze 3 
und 6. 

(3) Bei der Festlegung der Kriterien für die Einstufung einer Situationen als Katastrophenfall und 
der Festlegung spezifischer Vorschriften für den Umgang mit solchen Fällen gemäß Artikel 22 
berücksichtigt die Kommission auch die Unterschiede beim ökologischen Gleichgewicht sowie die 
klimatischen und örtlichen Gegebenheiten in Drittländern und den Gebieten in äußerster Randlage 
der Union. 

(4) ▌Die Kommission ▌erlässt Durchführungsrechtsakte mit spezifischen Vorschriften über den 
Inhalt der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bescheinigungen, das Verfahren für deren Ausstellung 
und Überprüfung sowie die technischen Mittel der Ausstellung, insbesondere in Bezug auf die Rolle 
der zuständigen Behörden, Kontrollbehörden und Kontrollstellen, um die Rückverfolgbarkeit von 
eingeführten Erzeugnissen, die zum Inverkehrbringen als ökologische/biologische Erzeugnisse oder 
als Umstellungserzeugnisse gemäß Absatz 1 auf dem Unionsmarkt bestimmt sind, und die Einhaltung 
der Vorschriften durch diese Erzeugnisse zu gewährleisten. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 
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(5) Die Einhaltung der Bedingungen und Maßnahmen für die Einfuhr von ökologischen/bio-
logischen Erzeugnissen und Umstellungserzeugnissen gemäß Absatz 1 in die Union wird gemäß 
Artikel 47 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/625 an Grenzkontrollstellen kontrolliert. Die 
Häufigkeit der physischen Kontrollen gemäß Artikel 49 Absatz 2 der genannten Verordnung richtet 
sich nach der Wahrscheinlichkeit von Verstößen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 3 
Nummer 57. 

Artikel 46 
Anerkennung von Kontrollbehörden und Kontrollstellen 

(1) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zur Anerkennung bzw. Rücknahme der 
Anerkennung von Kontrollbehörden und Kontrollstellen, die ▌für die Durchführung von Kontrollen 
und die Ausstellung eines Öko-/Bio-Zertifikats in Drittländern zuständig sind, sowie zur Erstellung 
eines Verzeichnisses anerkannter Kontrollbehörden und Kontrollstellen erlassen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 

(2) Kontrollbehörden oder Kontrollstellen werden gemäß Absatz 1 dieses Artikels für die 
Kontrolle der Einfuhr der in Artikel 35 Absatz 7 aufgeführten Kategorien von Erzeugnissen anerkannt, 
wenn sie die folgenden Kriterien erfüllen: 
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a) Sie haben ihren Sitz in einem einzigen Mitgliedstaat oder Drittland; 

b) sie sind in der Lage, Kontrollen durchzuführen, um zu gewährleisten, dass die 
ökologischen/biologischen Erzeugnisse oder die Umstellungserzeugnisse, die zur Einfuhr in die Union 
bestimmt sind, die Bedingungen gemäß Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe a, Buchstabe b Ziffer i und 
Buchstabe c und gemäß dem vorliegenden Artikel erfüllen; 

c) sie bieten angemessene Garantien für Objektivität und Unparteilichkeit und sind frei von 
jeglichem Interessenkonflikt in Bezug auf die Wahrnehmung ihrer Kontrollaufgaben; 

d) für Kontrollstellen gilt, dass sie gemäß der relevanten harmonisierten Norm 
"Konformitätsbewertung – Anforderungen an Stellen, die Produkte, Prozesse und Dienstleistungen 
zertifizieren", deren Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurde, 
akkreditiert sind; 

e) sie verfügen über die zur Ausübung von Kontrollaufgaben erforderliche Expertise, 
Ausrüstung und Infrastruktur und über eine ausreichende Zahl geeigneter, qualifizierter und 
erfahrener Mitarbeiter; und 

f) sie erfüllen etwaige zusätzliche Kriterien, die in einem gemäß Absatz 7 erlassenen 
delegierten Rechtsakt festgelegt werden können. 
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(3) Die Akkreditierung gemäß Absatz 2 Buchstabe d kann nur vorgenommen werden von 

a) einer Akkreditierungsstelle eines Mitgliedstaats der Union im Einklang mit den Vorschriften 
der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 ▌ oder 

b) einer Akkreditierungsstelle außerhalb der Union, die Unterzeichner einer multilateralen 
Vereinbarung über die Anerkennung unter der Schirmherrschaft des Internationalen 
Akkreditierungsforums ist. 

(4) Die Kontrollbehörden und Kontrollstellen übermitteln der Kommission einen Antrag auf 
Anerkennung. Dieser Antrag besteht aus einem technischen Dossier, das alle Informationen enthält, 
die notwendig sind, um sicherzustellen, dass die in Absatz 2 aufgeführten Kriterien erfüllt sind. 

Die ▌Kontrollbehörden stellen den letzten Bewertungsbericht der zuständigen Behörde und die 
Kontrollstellen stellen die von der Akkreditierungsstelle ausgestellte Akkreditierungsurkunde zur 
Verfügung. Gegebenenfalls stellen die Kontrollbehörden oder Kontrollstellen auch die letzten 
Berichte über die regelmäßige Evaluierung vor Ort, die Überwachung und die mehrjährige 
Wiederbewertung ihrer Tätigkeiten zur Verfügung. 

(5) Auf der Grundlage der Informationen nach Absatz 4 und aller sonstigen relevanten 
Informationen in Bezug auf die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle stellt die Kommission eine 
angemessene Überwachung über die anerkannten Kontrollbehörden und Kontrollstellen sicher, 
indem sie eine regelmäßige Überprüfung ihrer Leistung und Anerkennung vornimmt. Für die Zwecke 
dieser Überwachung kann die Kommission zusätzliche Informationen bei den Akkreditierungsstellen 
oder gegebenenfalls den zuständigen Behörden anfordern. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=


  

 227

 

(6) Die Art der Überwachung gemäß Absatz 5 wird anhand einer Bewertung der 
Wahrscheinlichkeit von Verstößen unter Berücksichtigung insbesondere der Tätigkeit der 
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle, der Art der Erzeugnisse und der ihrer Kontrolle unterstehenden 
Unternehmer sowie der Veränderungen der Produktionsvorschriften und Kontrollmaßnahmen 
festgelegt. 

Die Anerkennung von Kontrollbehörden oder Kontrollstellen gemäß Absatz 1 ist insbesondere dann 
unverzüglich nach dem Verfahren gemäß Absatz 1 zurückzunehmen, wenn schwerwiegende oder 
wiederholte Verstöße in Bezug auf die Zertifizierung oder die gemäß Absatz 8 festgelegten 
Kontrollen und Maßnahmen festgestellt wurden und wenn die betreffende Kontrollbehörde oder 
Kontrollstelle nach Aufforderung durch die Kommission nicht rechtzeitig angemessene 
Abhilfemaßnahmen innerhalb einer von der Kommission festgelegten Frist trifft. Diese Frist wird je 
nach Schwere des Problems festlegt und darf in der Regel nicht weniger als 30 Tage betragen. 

(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zu 
erlassen 

a) zur Änderung von Absatz 2 dieses Artikels zu erlassen, indem zusätzlich zu den darin 
festgelegten Kriterien weitere Kriterien für die Anerkennung oder Rücknahme der Anerkennung der 
Kontrollbehörden und Kontrollstellen gemäß Absatz 1 dieses Artikels festgelegt oder diese 
zusätzlichen Kriterien geändert werden; 
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b) zur Ergänzung dieser Verordnung in Bezug auf  

i) die Ausübung der Überwachung der durch die Kommission gemäß Absatz 1 anerkannten 
Kontrollbehörden und Kontrollstellen, unter anderem durch Prüfungen vor Ort; und  

ii) die Kontrollen und sonstigen Maßnahmen, die von diesen Kontrollbehörden und 
Kontrollstellen durchzuführen sind. 

(8) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, um bei Verdachtsfällen und 
festgestellten Verstößen, insbesondere bei solchen, die die Integrität der im Rahmen der 
Anerkennung gemäß diesem Artikel eingeführten ökologischen/biologischen Erzeugnisse oder 
Umstellungserzeugnisse beeinträchtigen, die Durchführung von Maßnahmen zu gewährleisten. 
Solche Maßnahmen können insbesondere in der Überprüfung der Integrität der 
ökologischen/biologischen Erzeugnisse oder Umstellungserzeugnisse vor dem Inverkehrbringen in 
der Union und gegebenenfalls in der Aussetzung der Zulassung für das Inverkehrbringen solcher 
Erzeugnisse als ökologische/biologische Erzeugnisse oder Umstellungserzeugnisse in der Union 
bestehen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 

(9) In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im Zusammenhang mit unlauteren 
Praktiken oder Praktiken, die sich nicht mit den Grundsätzen und Regeln für die 
ökologische/biologische Produktion vereinbaren lassen, der Erhaltung des Verbrauchervertrauens 
oder der Sicherung eines fairen Wettbewerbs zwischen den Unternehmern erlässt die Kommission 
nach dem Verfahren gemäß Artikel 55 Absatz 3 sofort geltende Durchführungsrechtsakte, um die 
Maßnahmen nach Absatz 8 des vorliegenden Artikels zu treffen oder um über die Rücknahme der 
Anerkennung der Kontrollbehörden und Kontrollstellen gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels zu 
beschließen. 
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Artikel 47 
Gleichwertigkeit im Rahmen einer Handelsvereinbarung 

Ein anerkanntes Drittland gemäß Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii ist ein Drittland, für das die 
Union im Rahmen einer Handelsvereinbarung anerkannt hat, dass dessen Produktionssystem infolge 
der Anwendung von Vorschriften, die die gleiche Konformitätsgarantie bieten wie die Vorschriften 
der Union, die gleichen Ziele und Grundsätze erfüllt. 

▌ 

Artikel 48 
Gleichwertigkeit im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 

(1) Ein anerkanntes Drittland gemäß Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii ist ein Drittland, 
das für die Zwecke der Gleichwertigkeit gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 anerkannt wurde, einschließlich der im Rahmen der Übergangsmaßnahme gemäß 
Artikel 58 dieser Verordnung anerkannten Drittländer. 

Die Anerkennung gilt bis zum 31. Dezember 2025. 
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(2) Auf der Grundlage der Jahresberichte, die die Drittländer der Kommission nach Absatz 1 bis 
zum 31. März jedes Jahres über die Anwendung und Durchsetzung ihrer Kontrollmaßnahmen 
übermitteln müssen, und unter Berücksichtigung aller sonstigen eingegangenen Informationen stellt 
die Kommission ▌eine angemessene Überwachung der anerkannten Drittländer sicher, indem sie 
deren Anerkennung regelmäßig überprüft. Hierzu kann sie von den Mitgliedstaaten Unterstützung 
erbitten. Die Art der Überwachung wird anhand einer Bewertung der Wahrscheinlichkeit von 
Verstößen unter Berücksichtigung insbesondere des Volumens der Ausfuhren aus diesem Drittland 
in die Union, der Ergebnisse der durchgeführten Beobachtungs- und Überwachungstätigkeiten durch 
die zuständige Behörde und der Ergebnisse früherer Kontrollen festgelegt. Die Kommission erstattet 
dem Europäischen Parlament und dem Rat regelmäßig Bericht über die Ergebnisse ihrer 
Überprüfungen. 

▌ 

(3) Die Kommission erstellt im Wege eines Durchführungsrechtsakts ein Verzeichnis der 
Drittländer nach Absatz 1 und kann dieses Verzeichnis im Wege von Durchführungsrechtsakten 
ändern. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 
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(4) ▌Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Ergänzung dieser Verordnung im Hinblick auf die Informationen zu erlassen, die von den in dem 
gemäß Absatz 3 dieses Artikels erstellten Verzeichnis aufgeführten Drittländern zu übermitteln sind 
zwecks Überwachung ihrer Anerkennung durch die Kommission und zwecks Ausübung der 
Überwachungsbefugnisse durch die Kommission, auch durch Prüfungen vor Ort. 

(5) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, um bei Verdachtsfällen und 
festgestellten Verstößen, insbesondere bei solchen, die die Integrität der ökologischen/biologischen 
Erzeugnisse oder Umstellungserzeugnisse beeinträchtigen, die aus gemäß diesem Artikel ▌ 
anerkannten Drittländern eingeführt werden, die Durchführung von Maßnahmen zu gewährleisten. 
Solche Maßnahmen können insbesondere in der Überprüfung der Integrität der 
ökologischen/biologischen Erzeugnisse oder Umstellungserzeugnisse vor dem Inverkehrbringen in 
der Union und gegebenenfalls in der Aussetzung der Zulassung für das Inverkehrbringen solcher 
Erzeugnisse als ökologische/biologische Erzeugnisse oder Umstellungserzeugnisse in der Union 
bestehen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 
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Artikel 49 
Bericht der Kommission über die Anwendung der Artikel 47 und 48 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 31. Dezember 2021 einen 
Bericht über den Stand der Anwendung der Artikel 47 und 48 vor, insbesondere in Bezug auf die 
Anerkennung von Drittländern für die Zwecke der Gleichwertigkeit. 

Kapitel VIII 
Allgemeine Bestimmungen 

ABSCHNITT 1 
Freier Warenverkehr für ökologische/biologische Erzeugnisse und für Umstellungserzeugnisse 

Artikel 50 
Kein Verbot und keine Einschränkung der Vermarktung ökologischer/biologischer Erzeugnisse und 
von Umstellungserzeugnissen  

▌Die zuständigen Behörden, Kontrollbehörden und Kontrollstellen dürfen die Vermarktung von 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen und von Umstellungserzeugnissen, die von einer in einem 
anderen Mitgliedstaat ansässigen anderen zuständigen Behörde, Kontrollbehörde oder Kontrollstelle 
kontrolliert wurden, nicht aus Gründen des Produktionsverfahrens, der Kennzeichnung oder der 
Angebotsform der Erzeugnisse verbieten oder einschränken, sofern diese Erzeugnisse den 
Anforderungen dieser Verordnung entsprechen. Insbesondere dürfen keine anderen als die in der 
Verordnung (EU) 2017/625 vorgesehenen amtlichen Kontrollen und anderen amtlichen Tätigkeiten 
durchgeführt und keine anderen als die in Kapitel VI der genannten Verordnung vorgesehenen 
Gebühren für amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten erhoben werden. 

▌ 
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ABSCHNITT 2 
Information, Berichterstattung und diesbezügliche abweichende Regelungen 

Artikel 51 
Information über den ökologischen/biologischen Sektor und den Handel mit 
ökologischen/biologischen Erzeugnissen 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jährlich die Informationen, die für die 
Durchführung dieser Verordnung und die Überwachung ihrer Anwendung erforderlich sind. Diese 
Informationen basieren so weit wie möglich auf etablierten Datenquellen. Die Kommission trägt 
dem Datenbedarf und den Synergien zwischen potenziellen Datenquellen Rechnung, insbesondere 
deren Nutzung für statistische Zwecke, soweit zutreffend. 

(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte betreffend das für die Übermittlung der 
Informationen nach Absatz 1 anzuwendende System, die Einzelheiten der zu übermittelnden 
Informationen und den Zeitpunkt, bis zu dem diese Informationen zu übermitteln sind. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 
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Artikel 52 
Information über die zuständigen Behörden, Kontrollbehörden und Kontrollstellen 

(1) Die Mitgliedstaaten führen ein regelmäßig aktualisiertes Verzeichnis mit: 

a) Name und Anschrift der zuständigen Behörden; und 

b) Name, ▌Anschrift und Codenummer der Kontrollbehörden und Kontrollstellen ▌. 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission diese Verzeichnisse und etwaige Änderungen und 
veröffentlichen sie, außer diese Übermittlung und Veröffentlichung ist gemäß Artikel 4 Absatz 4 der 
Verordnung (EU) 2017/625 erfolgt. 

(2) Auf der Grundlage der Informationen gemäß Absatz 1 veröffentlicht die Kommission 
regelmäßig ▌ im Internet ein aktualisiertes Verzeichnis der Kontrollbehörden und Kontrollstellen 
nach Absatz 1 Buchstabe b. 
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Artikel 53 
Abweichende Regelungen, Zulassungen und Bericht 

▌ 

(1) Die abweichenden Regelungen zur Verwendung von ökologischem/biologischem Pflanzen-
vermehrungsmaterial und ökologischen/biologischen Tieren gemäß Anhang II Teil I Nummer 1.8.5 
und Teil II Nummern 1.3.4.3 und 1.3.4.4 mit Ausnahme von Anhang II Teil II Nummer 1.3.4.4.2 enden 
am 31. Dezember 2035. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, ab 1. Januar 2028 auf der Grundlage der in 
dem Bericht gemäß Absatz 7 dieses Artikels dargelegten Erkenntnisse hinsichtlich der Verfügbarkeit 
von ökologischem/biologischem Pflanzenvermehrungsmaterial und ökologischen/biologischen 
Tieren gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur Änderung dieser Verordnung zu erlassen, mit 
denen 

a) die abweichenden Regelungen gemäß Anhang II Teil I Nummer 1.8.5 und Teil II 
Nummern 1.3.4.3 und 1.3.4.4 mit Ausnahme von Teil II Nummer 1.3.4.4.2 vor dem 31. Dezember 
2035 beendet oder über dieses Datum hinaus verlängert werden oder 

b) die abweichende Regelung gemäß Anhang II Teil II Nummer 1.3.4.4.2 beendet wird. 

www.parlament.gv.at



  

 236

 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, ab 1. Januar 2026 gemäß Artikel 54 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, mit denen Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe b geändert wird, um den 
Geltungsbereich des in Artikel 26 Absatz 2 genannten Informationssystems auf Junghennen aus-
zudehnen, sowie Anhang II Teil II Nummer 1.3.4.3 geändert wird, um die abweichenden Regelungen 
für Junghennen auf die nach diesem System erhobenen Daten zu stützen. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, ab 1. Januar 2026 gemäß Artikel 54 delegierte 
Rechtsakte zu erlassen, mit denen auf der Grundlage der Informationen über die Verfügbarkeit von 
ökologischen/biologischen Eiweißfuttermitteln für Geflügel und Schweine auf dem Unionsmarkt, die 
von den Mitgliedstaaten gemäß Absatz 6 dieses Artikels bereitgestellt werden oder in dem Bericht 
gemäß Absatz 7 dieses Artikels dargelegt werden,  früher als zu dem in Anhang II Teil II 
Nummern 1.9.3.1 Buchstabe c und 1.9.4.2 Buchstabe c festgelegten Zeitpunkt die darin 
vorgesehenen Zulassungen zur Verwendung nichtökologischer/nichtbiologischer Eiweißfuttermittel 
für Geflügel und Schweine beendet oder über diesen Zeitpunkt hinaus verlängert werden. 

(5) Die Kommission nimmt Verlängerungen der abweichenden Regelungen oder Zulassungen 
gemäß den Absätzen 2, 3 und 4 nur vor, solange ihr – insbesondere vonseiten der Mitgliedstaaten 
gemäß Absatz 6 gelieferte – Informationen vorliegen, die die Nichtverfügbarkeit auf dem 
Unionsmarkt von dem betreffendem Pflanzenvermehrungsmaterial, Tier oder Futtermittel 
bestätigen. 
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(6) Zum 30. Juni jedes Jahres stellen die Mitgliedstaaten der Kommission und den anderen 
Mitgliedstaaten Folgendes zur Verfügung:  

a) Informationen aus der Datenbank gemäß Artikel 26 Absatz 1 und den Systemen gemäß 
Artikel 26 Absatz 2 sowie gegebenenfalls den Systemen gemäß Artikel 26 Absatz 3; 

b) Informationen hinsichtlich der gemäß Anhang II Teil I Nummer 1.8.5 und Teil II 
Nummern 1.3.4.3 und 1.3.4.4 gewährten abweichenden Regelungen; und 

c) Informationen über die Verfügbarkeit von ökologischen/biologischen Eiweißfuttermitteln für 
Geflügel und Schweine auf dem Unionsmarkt und über die gemäß Anhang II Teil II Nummern 1.9.3.1 
Buchstabe c und 1.9.4.2 Buchstabe c gewährten Zulassungen. 

(7) Bis 31. Dezember 2025 legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die Verfügbarkeit des Folgenden auf dem Unionsmarkt und gegebenenfalls über 
die Ursachen des beschränkten Zugangs dazu vor: 

a) ökologisches/biologisches Pflanzenvermehrungsmaterial; 

b) ökologische/biologische Tiere, die unter die abweichenden Regelungen gemäß Anhang II 
Teil II Nummern 1.3.4.3 und 1.3.4.4 fallen; 

c) für die Ernährung von Geflügel und Schweinen bestimmte ökologische/biologische 
Eiweißfuttermittel, die den Zulassungen gemäß Anhang II Teil II Nummern 1.9.3.1 Buchstabe c und 
1.9.4.2 Buchstabe c unterliegen. 
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Bei der Erstellung dieses Berichts berücksichtigt die Kommission insbesondere die gemäß Artikel 26 
erhobenen Daten und die Informationen im Zusammenhang mit den abweichenden Regelungen und 
Zulassungen gemäß Absatz 6 dieses Artikels. 

Kapitel IX 
Verfahrensbestimmungen, Übergangs- und Schlussbestimmungen 

ABSCHNITT 1 
Verfahrensvorschriften 

Artikel 54 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 
Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 Absatz 6, Artikel 9 Absatz 11, 
Artikel 10 Absatz 5, Artikel 12 Absatz 2, Artikel 13 Absatz 3, Artikel 14 Absatz 2, Artikel 15 Absatz 2, 
Artikel 16 Absatz 2, Artikel 17 Absatz 2, Artikel 18 Absatz 2, Artikel 19 Absatz 2, Artikel 21 Absatz 1, 
Artikel 22 Absatz 1, Artikel 23 Absatz 2, Artikel 24 Absatz 6, Artikel 30 Absatz 7, Artikel 32 Absatz 4, 
Artikel 33 Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 Absatz 9, Artikel 36 Absatz 3, Artikel 38 Absatz 8, 
Artikel 40 Absatz 11, Artikel 44 Absatz 2, Artikel 46 Absatz 7, Artikel 48 Absatz 4, Artikel 53 
Absätze 2, 3 und 4, Artikel 57 Absatz 3 und Artikel 58 Absatz 2 wird der Kommission für einen 
Zeitraum von fünf Jahren ab dem 1. Januar 2021 übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 
neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. 
Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, 
das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei 
Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 2 Absatz 6, Artikel 9 Absatz 11, Artikel 10 Absatz 5, 
Artikel 12 Absatz 2, Artikel 13 Absatz 3, Artikel 14 Absatz 2, Artikel 15 Absatz 2, Artikel 16 Absatz 2, 
Artikel 17 Absatz 2, Artikel 18 Absatz 2, Artikel 19 Absatz 2, Artikel 21 Absatz 1, Artikel 22 Absatz 1, 
Artikel 23 Absatz 2, Artikel 24 Absatz 6, Artikel 30 Absatz 7, Artikel 32 Absatz 4, Artikel 33 Absatz 6, 
Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 Absatz 9, Artikel 36 Absatz 3, Artikel 38 Absatz 8, Artikel 40 Absatz 11, 
Artikel 44 Absatz 2, Artikel 46 Absatz 7, Artikel 48 Absatz 4, Artikel 53 Absätze 2,  3 und 4, Artikel 57 
Absatz 3 und Artikel 58 Absatz 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 
Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von 
dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung enthaltenen 
Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 
dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2 Absatz 6, Artikel 9 Absatz 11, Artikel 10 
Absatz 5, Artikel 12 Absatz 2, Artikel 13 Absatz 3, Artikel 14 Absatz 2, Artikel 15 Absatz 2, Artikel 16 
Absatz 2, Artikel 17 Absatz 2, Artikel 18 Absatz 2, Artikel 19 Absatz 2, Artikel 21 Absatz 1, Artikel 22 
Absatz 1, Artikel 23 Absatz 2, Artikel 24 Absatz 6, Artikel 30 Absatz 7, Artikel 32 Absatz 4, Artikel 33 
Absatz 6, Artikel 34 Absatz 8, Artikel 35 Absatz 9, Artikel 36 Absatz 3, Artikel 38 Absatz 8, Artikel 40 
Absatz 11, Artikel 44 Absatz 2, Artikel 46 Absatz 7, Artikel 48 Absatz 4, Artikel 53 Absätze 2, 3 und 4, 
Artikel 57 Absatz 3 und Artikel 58 Absatz 2 ▌ erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 
dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn 
vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt 
haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder 
des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 55 
Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt, der als "Ausschuss für 
ökologische/biologische Produktion" bezeichnet wird. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne 
der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011. 
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(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 
in Verbindung mit deren Artikel 5. 

(4) Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 
Durchführungsrechtsakt nicht und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

ABSCHNITT 2 
Aufhebung und ▌Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Artikel 56 
Aufhebung 

Die Verordnung (EG) Nr. 834/2007 wird aufgehoben. 

Diese Verordnung gilt jedoch weiterhin in Bezug auf die Prüfung noch anhängiger Anträge aus 
Drittländern gemäß Artikel 58 der vorliegenden Verordnung bis zu deren Abschluss. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 
Verordnung. 

▌ 

Artikel 57 
Übergangsmaßnahmen für Kontrollbehörden und Kontrollstellen, die gemäß Artikel 33 Absatz 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 anerkannt wurden 

(1) Die gemäß Artikel 33 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 erteilte Anerkennung von 
Kontrollbehörden und Kontrollstellen läuft spätestens am 31. Dezember 2023 ab. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:834/2007;Nr:834;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:834/2007;Nr:834;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:834/2007;Nr:834;Year:2007&comp=


  

 242

(2) Die Kommission erstellt im Wege eines Durchführungsrechtsakts ein Verzeichnis der 
Kontrollbehörden und Kontrollstellen, die gemäß Artikel 33 Absatz 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 anerkannt sind, und kann dieses Verzeichnis im Wege von Durchführungsrechtsakten 
ändern. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 55 Absatz 2 erlassen. 

(3) ▌Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Ergänzung dieser Verordnung im Hinblick auf die von den in Absatz 2 des vorliegenden Artikels 
genannten Kontrollbehörden und Kontrollstellen zu übermittelnden Informationen , die für die 
Überwachung ihrer Anerkennung durch die Kommission und für die Ausübung der 
Überwachungsbefugnisse durch die Kommission, auch durch Prüfungen vor Ort, erforderlich sind, zu 
erlassen. 

Artikel 58 
Übergangsmaßnahmen für Anträge von Drittländern, die gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 eingereicht wurden 

(1) Die Kommission schließt die Prüfung der am … [Tag des Inkrafttretens der vorliegenden 
Verordnung] anhängigen Anträge von Drittländern, die gemäß Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 eingereicht wurden, ab. Für die Prüfung solcher Anträge findet die genannte 
Verordnung Anwendung. 
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(2) ▌Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 54 delegierte Rechtsakte zur 
Ergänzung dieser Verordnung  zu erlassen, mit denen die erforderlichen Verfahrensvorschriften für 
die Prüfung der Anträge nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels, einschließlich der von den 
Drittländern zu übermittelnden Informationen, festgelegt werden. 

Artikel 59 
Übergangsmaßnahmen hinsichtlich der ersten Anerkennung von Kontrollbehörden und 
Kontrollstellen 

Abweichend von dem in Artikel 61 Absatz 2 genannten Geltungsbeginn gilt Artikel 46 ab … [Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieser Verordnung], soweit dies für die rechtzeitige Anerkennung der 
Kontrollbehörden und Kontrollstellen erforderlich ist. 

Artikel 60 
Übergangsmaßnahmen für Bestände ökologischer/biologischer Erzeugnisse, die nach Maßgabe der 
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 produziert wurden 

Erzeugnisse, die nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 vor dem ▌1. Januar 2021 
produziert wurden, können weiterhin in Verkehr gebracht werden, bis die Bestände aufgebraucht 
sind. 

▌ 
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Artikel 61 
Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2021. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident
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ANHANG I 

ANDERE ERZEUGNISSE NACH ARTIKEL 2 ABSATZ 1 

– Hefen, die als Lebens- oder Futtermittel verwendet werden, 

▌ 

– Mate, Zuckermais, Weinblätter, Palmherzen, Hopfentriebe und andere ähnliche genießbare 
Pflanzenteile und daraus hergestellte Erzeugnisse, 

– Meersalz und andere Salze für Lebens- und Futtermittel, 

– Seidenraupenkokons, zum Abhaspeln geeignet, 

– natürliche Gummis und Harze, 

– Bienenwachs, 

– ätherische Öle, 

– Korkstopfen aus Naturkork, nicht zusammengepresst, und ohne Bindemittel, 

– Baumwolle, weder gekrempelt noch gekämmt, 

– Wolle, weder gekrempelt noch gekämmt, 

– rohe Häute und unbehandelte Felle, 

– traditionelle pflanzliche Zubereitungen auf pflanzlicher Basis. 
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ANHANG II 

Detaillierte Produktionsvorschriften gemäß Kapitel III 

Teil I: Vorschriften für die Pflanzenproduktion 

Zusätzlich zu den Produktionsvorschriften in den Artikeln 9 bis 12 enthält dieser Teil Vorschriften für 
die ökologische/biologische Pflanzenproduktion. 

1. Allgemeine Anforderungen 

1.1 Die Produktion von ökologischen/biologischen Kulturen, ausgenommen derer, die 
natürlicherweise im Wasser gezogen werden, erfolgt in lebendigem Boden oder in lebendigem 
Boden, der mit Materialien und Produkten gemischt oder gedüngt ist, die in der 
ökologischen/biologischen Produktion zugelassen sind, in Verbindung mit Unterboden und 
Grundgestein. 

1.2 Hydrokultur, d.h. eine Anbaumethode, bei der die Pflanzen, die natürlicherweise nicht in 
Wasser wachsen, ausschließlich in einer Nährstofflösung oder in einem inerten Medium wurzeln, 
dem eine Nährstofflösung zugegeben wird, ist verboten. 

1.3 Abweichend von Nummer 1.1 sind die Produktion von Sprossen durch die Befeuchtung von 
Saatgut und die Gewinnung von Chicoréesprossen, einschließlich durch Eintauchen in klares Wasser, 
zulässig. 

1.4 Abweichend von Nummer 1.1 sind die folgenden Verfahren zulässig: 
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a) Anbau von Pflanzen für die Produktion von Zierpflanzen und Kräutern in Töpfen, die dem 
Endverbraucher in den Töpfen verkauft werden; 

b) Anbau von Sämlingen oder Setzlingen in Behältnissen für weitere Umpflanzung. 

1.5 Abweichend von Nummer 1.1 ist der Anbau von Kulturen in abgegrenzten Beeten nur auf 
den Flächen zulässig, die vor dem 28. Juni 2017 in Finnland, Schweden und Dänemark für dieses 
Verfahren als ökologisch/biologisch zertifiziert wurden. Eine Ausweitung dieser Flächen ist nicht 
erlaubt. 

Diese abweichende Regelung endet am 31. Dezember 2030. 

Bis zum 31. Dezember 2025 legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 
Bericht über die Verwendung von abgegrenzten Beeten in der ökologischen/biologischen 
Landwirtschaft vor. Diesem Bericht kann gegebenenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag in Bezug auf die 
Verwendung von abgegrenzten Beeten in der ökologischen/biologischen Landwirtschaft beigefügt 
werden. 

1.6 Alle angewandten Anbauverfahren müssen dazu beitragen, Belastungen der Umwelt zu 
vermeiden oder so gering wie möglich zu halten. 
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1.7 Umstellung 

1.7.1 Damit Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse als ökologische/biologische Erzeugnisse gelten 
können, müssen die Produktionsvorschriften gemäß dieser Verordnung in Bezug auf Anbauflächen 
während eines Umstellungszeitraums von mindestens zwei Jahren vor der Aussaat oder – im Falle 
von Grünland oder mehrjährigen Futterkulturen – von mindestens zwei Jahren vor der Verwendung 
als ökologisches/biologisches Futtermittel oder – im Falle von anderen mehrjährigen Kulturen als 
Futterkulturen – von mindestens drei Jahren vor der ersten Ernte ökologischer/biologischer 
Erzeugnisse angewendet worden sein. 

1.7.2 In Fällen, in denen die Fläche oder eine oder mehrere Parzellen davon mit Erzeugnissen oder 
Stoffen kontaminiert wurden, die für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion 
nicht zugelassen sind, kann die zuständige Behörde beschließen, den Umstellungszeitraum für die 
Fläche oder die jeweiligen Parzellen über den Zeitraum gemäß Nummer 1.7.1 hinaus zu verlängern. 

1.7.3 Wurde mit einem Erzeugnis oder Stoff behandelt, das nicht für die Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion zugelassen ist, so schreibt die zuständige Behörde einen 
neuen Umstellungszeitraum gemäß Nummer 1.7.1 vor. 

Dieser Zeitraum kann in den beiden folgenden Fällen verkürzt werden: 
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a) Im Rahmen einer von der zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats 
vorgeschriebenen Schädlings- oder Unkrautbekämpfungsmaßnahme, einschließlich gegen 
Quarantäneschädlinge oder invasive Arten, wurde mit einem Erzeugnis oder Stoff behandelt, das 
nicht für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion zugelassen ist; 

b) im Rahmen wissenschaftlicher Versuche, die die zuständige Behörde des betreffenden 
Mitgliedstaats genehmigt hat, wurde mit einem Erzeugnis oder Stoff behandelt, das nicht für die 
Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion zugelassen ist. 

1.7.4 In den Fällen gemäß den Nummern 1.7.2 und 1.7.3 wird die Dauer des Umstellungszeitraums 
unter Berücksichtigung der folgenden Erfordernisse festgesetzt: 

a) Aufgrund der Abbaurate des verwendeten Erzeugnisses oder Stoffes muss sichergestellt sein, 
dass der Gehalt an Rückständen im Boden und - bei mehrjährigen Kulturen -  in der Pflanze am Ende 
des Umstellungszeitraums unbedeutend ist; 

b) die auf die Behandlung folgende Ernte darf nicht als ökologische/biologische Erzeugnisse 
oder als Umstellungserzeugnisse in Verkehr gebracht werden. 

1.7.4.1 Die Mitgliedstaaten informieren die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten über alle 
ihre Entscheidungen, mit denen obligatorische Maßnahmen in Bezug auf die Behandlung mit einem 
nicht für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion zugelassenen Erzeugnis oder 
Stoff festgelegt werden. 
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1.7.4.2 Im Fall einer Behandlung mit einem Erzeugnis oder Stoff, das für die Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion nicht zugelassen ist, gilt Nummer 1.7.5.Buchstabe b nicht. 

1.7.5 Für Flächen, die im Zusammenhang mit der ökologischen/biologischen Tierproduktion 
genutzt werden: 

a) gelten die Umstellungsvorschriften für die gesamte Fläche der Produktionseinheit, auf der 
Futtermittel erzeugt werden; 

b) kann unbeschadet des Buchstabens a der Umstellungszeitraum bei Weideland und 
Auslaufflächen für andere Tierarten als Pflanzenfresser auf ein Jahr gekürzt werden. 

1.8 Herkunft der Pflanzen, einschließlich des Pflanzenvermehrungsmaterials 

1.8.1 Für die Produktion von Pflanzen und pflanzlichen Erzeugnissen außer 
Pflanzenvermehrungsmaterial darf nur ökologisches/biologisches Pflanzenvermehrungsmaterial 
verwendet werden. ▌ 
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1.8.2 Zur Erzeugung von ökologischem/biologischem Pflanzenvermehrungsmaterial zur 
Verwendung in der Produktion von Erzeugnissen außer Pflanzenvermehrungsmaterial müssen die zur 
Erzeugung von Pflanzenvermehrungsmaterial bestimmten Mutterpflanzen und gegebenenfalls 
anderen Pflanzen während mindestens einer Generation oder bei mehrjährigen Kulturen während 
mindestens einer Generation im Laufe von zwei Wachstumsperioden nach den Vorschriften dieser 
Verordnung erzeugt worden sein. 

▌ 

1.8.3 Bei der Auswahl von ökologischem/biologischem Pflanzenvermehrungsmaterial entscheiden 
sich Unternehmer vorzugsweise für ökologisches/biologisches Pflanzenvermehrungsmaterial, das für 
die ökologische/biologische Landwirtschaft geeignet ist. 

1.8.4 Für die Produktion von für die ökologische/biologische Produktion geeigneten 
ökologischen/biologischen Sorten ist die ökologische/biologische Züchtung unter den Bedingungen 
des ökologischen/biologischen Landbaus durchzuführen und sie hat sich auf die Verbesserung der 
genetischen Vielfalt, das Vertrauen in die Fähigkeit zur natürlichen Vermehrung sowie die 
agronomische Leistung, die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und die Anpassung an 
verschiedene lokale Boden- und Klimabedingungen zu konzentrieren. 

Alle Vermehrungsmethoden außer der Meristemkultur müssen in zertifizierter 
ökologischer/biologischer Bewirtschaftung durchgeführt werden. 

1.8.5 Verwendung von Umstellungs- und nichtökologischem/nichtbiologischem 
Pflanzenvermehrungsmaterial 
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1.8.5.1 Abweichend von Nummer 1.8.1 können die zuständigen Behörden dann, wenn die in der 
Datenbank gemäß Artikel 26 Absatz 1 oder dem System gemäß Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe a 
erfassten Daten zeigen, dass der qualitative oder quantitative Bedarf des Unternehmers in Bezug auf 
relevantes ökologisches/biologisches Pflanzenvermehrungsmaterial, ausgenommen Sämlinge, nicht 
gedeckt wird, die Verwendung von Umstellungs- oder nichtökologischem/nichtbiologischem 
Pflanzenvermehrungsmaterial gemäß den unter den Nummern 1.8.5.3, 1.8.5.4 und 1.8.5.5 
festgelegten Bedingungen genehmigen. 

Bevor der Unternehmer um eine solche abweichende Regelung ersucht, konsultiert er die Datenbank 
gemäß Artikel 26 Absatz 1 oder das System gemäß Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe a, um zu prüfen, ob 
sein Antrag gerechtfertigt ist. 

1.8.5.2 Nach Artikel 46 Absatz 1 anerkannte Kontrollbehörden oder Kontrollstellen können die 
Verwendung von Umstellungs- oder nichtökologischem/nichtbiologischem 
Pflanzenvermehrungsmaterial in einer ökologischen/biologischen Produktionseinheit für 
Drittlandunternehmer genehmigen, wenn im Hoheitsgebiet des Drittlandes, in dem der 
Unternehmer seinen Sitz hat, ökologisches/biologisches Pflanzenvermehrungsmaterial nicht in 
ausreichender Menge oder Qualität erhältlich ist, wobei die unter den Nummern 1.8.5.3, 1.8.5.4. und 
1.8.5.5  festgelegten Bedingungen gelten.  
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1.8.5.3 Nichtökologisches/nichtbiologisches Pflanzenvermehrungsmaterial darf nur mit 
Pflanzenschutzmitteln behandelt werden, die gemäß Artikel 24 Absatz 1 dieser Verordnung zur 
Behandlung von Saatgut zugelassen sind, es sei denn, eine chemische Behandlung wird von der 
zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats gemäß der Verordnung (EU) 2016/2031 zu 
pflanzenschutzrechtlichen Zwecken für alle Sorten einer gegebenen Art in dem Gebiet, in dem das 
Pflanzenvermehrungsmaterial verwendet werden soll, angeordnet. 

1.8.5.4 Die Genehmigung zur Verwendung von Umstellungs- oder 
nichtökologischem/nichtbiologischem Pflanzenvermehrungsmaterial muss vor der Aussaat erteilt 
werden. 

1.8.5.5 Die Genehmigung zur Verwendung von Umstellungs- oder 
nichtökologischem/nichtbiologischem Pflanzenvermehrungsmaterial darf nur einzelnen Verwendern 
für jeweils eine Saison erteilt werden und die für Genehmigungen verantwortliche zuständige 
Behörde muss die Mengen von genehmigtem Pflanzenvermehrungsmaterial auflisten. 

1.9 Bodenbewirtschaftung und Düngung 

1.9.1 Bei der ökologischen/biologischen Pflanzenproduktion müssen Bodenbearbeitungs- und 
Anbauverfahren angewendet werden, die die organische Bodensubstanz erhalten oder vermehren, 
die Bodenstabilität und die biologische Vielfalt im Boden verbessern und Bodenverdichtung und 
Bodenerosion verhindern. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/2031;Nr:2016;Year:2031&comp=


 

 254

1.9.2 Fruchtbarkeit und biologische Aktivität des Bodens müssen durch Folgendes erhalten und 
gesteigert werden: 

a) ausgenommen im Falle von Grünland oder mehrjährigen Futterkulturen durch die Nutzung 
von mehrjähriger Fruchtfolge, die obligatorisch Leguminosen als Hauptfrucht oder Untersaat für 
Fruchtfolgenpflanzen und andere Gründüngungspflanzen einschließt, und 

b) im Falle von Treibhäusern oder anderen mehrjährigen Kulturen als Futterkulturen durch die 
Nutzung von Kurzzeit-Gründüngungspflanzen und Leguminosen sowie die Nutzung der 
Pflanzenvielfalt und 

c) in jedem Falle durch Einsatz von aus ökologischer/biologischer Produktion stammenden 
Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft oder organischen Substanzen, die vorzugsweise kompostiert 
sind. 

1.9.3 Soweit der Nährstoffbedarf der Pflanzen durch die unter den Nummern 1.9.1 und 1.9.2 
vorgesehenen Maßnahmen nicht gedeckt werden kann, dürfen lediglich Düngemittel und 
Bodenverbesserer, die nach Artikel 24 für die Verwendung in der ökologischen/biologischen 
Produktion zugelassen sind, und nur in dem erforderlichen Maße verwendet werden. Die 
Unternehmer müssen Aufzeichnungen über die Verwendung dieser Erzeugnisse führen. 

1.9.4 Die Gesamtmenge des in den Produktionseinheiten in Umstellung und in den 
ökologischen/biologischen Produktionseinheiten ausgebrachten Wirtschaftsdüngers tierischer 
Herkunft im Sinne der Richtlinie 91/676/EWG▌ darf 170 kg Stickstoff je Jahr und Hektar 
landwirtschaftlicher Nutzfläche nicht überschreiten. Dieser Grenzwert gilt nur für Stallmist, 
getrockneten Stallmist und getrockneten Geflügelmist, Kompost aus tierischen Exkrementen, 
einschließlich Geflügelmist, kompostiertem Stallmist und flüssigen tierischen Exkrementen. 

                                                           
▌ 
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1.9.5 Zur Ausbringung von überschüssigem Wirtschaftsdünger aus ökologischen/biologischen 
Produktionseinheiten können Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe schriftliche 
Kooperationsvereinbarungen mit anderen Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe und 
Unternehmen treffen, jedoch ausschließlich mit solchen, die den ökologischen/biologischen 
Produktionsvorschriften genügen. Der maximale Grenzwert gemäß Nummer 1.9.4 wird auf Basis aller 
ökologischen/biologischen Produktionseinheiten berechnet, die an dieser Vereinbarung beteiligt 
sind. 

1.9.6 Zur Verbesserung des Gesamtzustands des Bodens oder der Nährstoffverfügbarkeit im Boden 
oder in den Kulturen können Zubereitungen aus Mikroorganismen verwendet werden. 

1.9.7 Für die Aktivierung von Kompost können geeignete Zubereitungen auf pflanzlicher Basis und 
Zubereitungen aus Mikroorganismen verwendet werden. 

1.9.8 Mineralische Stickstoffdünger dürfen nicht verwendet werden. 

1.9.9 Die Verwendung biodynamischer Präparate ist zulässig. 

1.10 Schädlings- und Unkrautbekämpfung 

1.10.1 Die Vermeidung von Schäden durch Schädlinge und Unkraut stützt sich hauptsächlich auf 
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– natürliche Feinde; 

– geeignete Auswahl von Arten, Sorten und heterogenem Material; 

– Fruchtfolge; 

– Anbauverfahren wie Biofumigation, mechanische und physikalische Methoden; und 

– thermische Prozesse wie Solarisation und, im Falle von Pflanzen im geschützten Anbau, 
oberflächliche Dampfbehandlung des Bodens (bis in maximal 10 cm Tiefe). 

1.10.2 Für den Fall, dass mit den Maßnahmen gemäß Nummer 1.10.1 kein angemessener Schutz der 
Pflanzen vor Schädlingen möglich ist, oder bei nachweislicher Bedrohung der Kultur dürfen lediglich 
Erzeugnisse und Stoffe, die nach den Artikeln 9 und 24 für die Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion zugelassen sind, und nur in dem erforderlichen Maße 
eingesetzt werden. Unternehmer müssen Aufzeichnungen über die Notwendigkeit des Einsatzes 
solcher Mittel führen. 

1.10.3 Im Fall von Erzeugnissen und Stoffen, die in Fallen oder Spendern verwendet werden, 
ausgenommen von Pheromonen, muss bei Fallen oder Spendern sichergestellt sein, dass die 
Erzeugnisse und Stoffe nicht in die Umwelt freigesetzt werden und nicht mit den Kulturpflanzen in 
Berührung kommen. Alle Fallen, auch Pheromonfallen, sind nach ihrer Verwendung einzusammeln 
und sicher zu entsorgen. 

1.11 Reinigungs- und Desinfektionsmittel 

In der Pflanzenproduktion dürfen nur solche Reinigungs- und Desinfektionsmittel eingesetzt werden, 
die nach Artikel 24 für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion für diesen 
Zweck zugelassen sind. 
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1.12 Pflicht zur Führung von Aufzeichnungen 

Die Unternehmer müssen Aufzeichnungen über die betreffenden Parzellen und die Erntemenge 
führen. 

1.13 Aufbereitung unverarbeiteter Erzeugnisse 

Werden Pflanzen anderen Aufbereitungsvorgängen als einer Verarbeitung unterzogen, gelten die 
allgemeinen Vorschriften gemäß Teil IV Nummern 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 und 2.2.3 sinngemäß auch für 
diese Vorgänge. 

2. Durchführungsbestimmungen für bestimmte Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse 

2.1 Vorschriften für die Pilzproduktion 

Für die Produktion von Pilzen können Substrate verwendet werden, soweit sie sich ausschließlich aus 
den folgenden Bestandteilen zusammensetzen: 

a) Stallmist und tierische Exkremente 

i) entweder aus ökologischen/biologischen ▌Produktionseinheiten oder aus 
Produktionseinheiten in Umstellung im zweiten Jahr ihrer Umstellung oder 

ii) gemäß Nummer 1.9.3, jedoch nur, wenn die Erzeugnisse gemäß Ziffer i nicht verfügbar sind 
und wenn dieser Stallmist und diese tierischen Exkremente vor der Kompostierung 25 % des 
Gewichts aller Substratbestandteile ohne Deckmaterial und etwa zugesetztes Wasser nicht 
überschreiten; 
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b) nicht unter Buchstabe a fallende Erzeugnisse landwirtschaftlichen Ursprungs aus 
▌ökologischen/biologischen Produktionseinheiten; 

c) nicht chemisch behandelter Torf; 

d) Holz, das nach dem Einschlag nicht chemisch behandelt wurde; 

e) mineralische Erzeugnisse gemäß Nummer 1.9.3, Wasser und Erde. 

2.2 Vorschriften für das Sammeln von Wildpflanzen 

Das Sammeln von Wildpflanzen und ihrer Teile, die in der freien Natur, in Wäldern und auf 
landwirtschaftlichen Flächen natürlich vorkommen, gilt als ökologische/biologische Produktion, 
sofern 

a) diese Flächen vor dem Sammeln der Pflanzen mindestens drei Jahre nicht mit anderen als 
den nach den Artikeln 9 und 24 für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion 
zugelassenen Erzeugnissen und Stoffen behandelt worden sind;. 

b) das Sammeln die Stabilität des natürlichen Lebensraums und die Erhaltung der Arten in dem 
Sammelgebiet nicht beeinträchtigt. 
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Teil II: Vorschriften für die Tierproduktion 

Zusätzlich zu den Produktionsvorschriften in den Artikeln 9, 10, 11 und 14 enthält dieser Teil 
Vorschriften für die ökologische/biologische Tierproduktion. 

1. Allgemeine Anforderungen 

1.1 Ausgenommen im Falle der Bienenhaltung ist eine flächenunabhängige Tierproduktion, bei 
der der Landwirt, der eine ökologische/biologische Tierhaltung zu betreiben beabsichtigt, keine 
landwirtschaftlichen Nutzflächen bewirtschaftet und keine schriftliche Kooperationsvereinbarung mit 
einem Landwirt hinsichtlich der Nutzung von ökologischen/biologischen Produktionseinheiten oder 
Produktionseinheiten in Umstellung für diese Tierhaltung getroffen hat, verboten. 

1.2 Umstellung 

1.2.1 Im Falle einer gleichzeitig beginnenden Umstellung der Produktionseinheit einschließlich 
Weideland oder Futteranbaufläche und der Tiere, die sich zu Beginn des Umstellungszeitraums für 
diese Produktionseinheit gemäß Teil I Nummern 1.7.1 und 1.7.5 Buchstabe b in dieser 
Produktionseinheit befinden, können Tiere und tierische Erzeugnisse am Ende des 
Umstellungszeitraums für die Produktionseinheit als ökologisch/biologisch gelten, einschließlich in 
Fällen, in denen der Umstellungszeitraum für die betreffende Tierart gemäß Nummer 1.2.2 dieses 
Teils länger als der Umstellungszeitraum für die Produktionseinheit ist. 
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Abweichend von Nummer 1.4.3.1 dürfen die sich zu Beginn des Umstellungszeitraums in dieser 
Produktionseinheit befindenden Tiere im Falle einer solchen gleichzeitigen Umstellung und während 
des Umstellungszeitraums für die Produktionseinheit mit Umstellungsfuttermitteln, die in der 
Produktionseinheit in Umstellung im ersten Jahr der Umstellung erzeugt wurden, und/oder mit 
Futtermitteln gemäß Nummer 1.4.3.1 und/oder mit ökologischen/biologischen Futtermitteln 
gefüttert werden. 

Nichtökologische/nichtbiologische Tiere dürfen gemäß Nummer 1.3.4 nach dem Beginn des 
Umstellungszeitraums in eine Produktionseinheit in Umstellung eingebracht werden. 

1.2.2 Je nach Art der Tierproduktion sind spezifische Umstellungszeiträume wie folgt festgelegt: 

a) zwölf Monate für Rinder und Equiden für die Fleischerzeugung, auf jeden Fall jedoch 
mindestens drei Viertel der Lebenszeit dieser Tiere; 

b) sechs Monate für Schafe, Ziegen und Schweine sowie Milch produzierende Tiere; 

c) zehn Wochen für Geflügel für die Fleischerzeugung, außer für Peking-Enten, die eingestallt 
wurden, bevor die Tiere drei Tage alt waren; 

d) sieben Wochen für Peking-Enten, die eingestallt wurden, bevor die Tiere drei Tage alt waren; 

e) sechs Wochen für Geflügel für die Eiererzeugung, das eingestallt wurde, bevor die Tiere drei 
Tage alt waren; 

f) zwölf Monate für Bienen. 
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Während des Umstellungszeitraums wird das Wachs durch Wachs aus der ökologischen/biologischen 
Bienenhaltung ersetzt. 

Nichtökologisches/nichtbiologisches Bienenwachs darf jedoch verwendet werden, wenn 

i) auf dem Markt kein Wachs aus ökologischer/biologischer Bienenhaltung erhältlich ist; 

ii) das Wachs erwiesenermaßen nicht durch Erzeugnisse oder Stoffe verunreinigt ist, die für die 
Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion nicht zugelassen sind, und 

iii) das Wachs von den Deckeln stammt; 

g) drei Monate für Kaninchen; 

h) 12 Monate für Geweihträger. 

1.3 Herkunft der Tiere 

1.3.1 Unbeschadet der Vorschriften für die Umstellung müssen ökologische/biologische Tiere in 
ökologischen/biologischen Produktionseinheiten geboren bzw. geschlüpft und aufgezogen worden 
sein. 

1.3.2 Ökologische/biologische Tierzucht: 

a) Die Fortpflanzung hat auf natürlichem Wege zu erfolgen. Künstliche Befruchtung ist jedoch 
zulässig; 
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b) die Fortpflanzung darf außer im Rahmen einer therapeutischen tierärztlichen Behandlung 
eines einzelnen Tieres nicht durch die Behandlung mit Hormonen oder anderen Stoffen mit ähnlicher 
Wirkung eingeleitet oder behindert werden; 

c) andere Formen der künstlichen Fortpflanzung, wie zum Beispiel Klonen und 
Embryonentransfer, sind untersagt; 

d) es sind den Grundsätzen der ökologischen/biologischen Produktion angemessene Rassen 
auszuwählen, damit hohe Tierschutzstandards beachtet werden und vermieden wird, dass Tiere 
leiden und verstümmelt werden müssen. 

1.3.3 Bei der Wahl der Rassen oder Linien bevorzugen die Unternehmer möglichst Rassen oder 
Linien mit hoher genetischer Vielfalt, unter Berücksichtigung ihrer Anpassungsfähigkeit an die 
örtlichen Bedingungen, ihres Zuchtwertes, ihrer Langlebigkeit, ihrer Vitalität und ihrer 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten oder Gesundheitsproblemen, ohne dass dadurch ihr 
Wohlbefinden beeinträchtigt wird. Darüber hinaus müssen die Rassen oder Linien so ausgewählt 
werden, dass bestimmte Krankheiten oder Gesundheitsprobleme vermieden werden, die für einige 
intensiv gehaltene Rassen oder Linien typisch sind, wie Stress-Syndrom der Schweine, das 
möglicherweise zu PSE-Fleisch (pale-soft-exudative = blass, weich, wässrig) führt, plötzlicher Tod, 
spontaner Abort und schwierige Geburten, die einen Kaiserschnitt erforderlich machen. 
Einheimischen Rassen und Linien ist der Vorzug zu geben. 

▌ 

Zwecks Wahl der Rassen und Linien gemäß Unterabsatz 1 nutzen die Unternehmer die in den 
Systemen gemäß Artikel 26 Absatz 3 verfügbaren Informationen. 
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1.3.4 Verwendung von nichtökologischen/nichtbiologischen Tieren 

1.3.4.1 Abweichend von Nummer 1.3.1 können nichtökologisch/nichtbiologisch aufgezogene Tiere 
zu Zuchtzwecken in eine ökologische/biologische Produktionseinheit] eingestellt werden, wenn 
Rassen im Sinne von Artikel 28 Absatz 10 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 und von 
auf ihrer Grundlage angenommenen Rechtsakten gefährdet sind, der landwirtschaftlichen Nutzung 
verloren zu gehen. Dabei muss es sich bei den Tieren der betreffenden Rassen nicht unbedingt um 
Tiere handeln, die noch nicht geworfen haben. 

1.3.4.2 Abweichend von Nummer 1.3.1 können zur Erneuerung von Bienenbeständen jährlich 20 % 
der Weiseln und Schwärme in der ökologischen/biologischen Produktionseinheit durch 
nichtökologische/nichtbiologische Weiseln und Schwärme ersetzt werden, sofern die Weiseln und 
Schwärme in den Bienenstöcken auf Waben oder Wachsböden aus ökologischen/biologischen 
Produktionseinheiten gesetzt werden. In jedem Fall kann pro Jahr ein Schwarm oder eine Weisel 
durch einen nichtökologischen/nichtbiologischen Schwarm bzw. eine 
nichtökologische/nichtbiologische Weisel ersetzt werden. 

1.3.4.3 Abweichend von Nummer 1.3.1 kann die zuständige Behörde festlegen, dass – wenn beim 
erstmaligen Aufbau eines Geflügelbestands oder bei Erneuerung oder Wiederaufbau des Bestands 
der qualitative oder quantitative Bedarf der Landwirte nicht gedeckt werden kann – 
nichtökologisches/nichtbiologisches Geflügel in eine ökologische/biologische 
Geflügelproduktionseinheit eingestellt werden kann, sofern die Junghennen für die Eiererzeugung 
und das Geflügel für die Fleischerzeugung weniger als drei Tage alt sind. Aus ihnen gewonnene 
Erzeugnisse können nur unter Einhaltung des Umstellungszeitraums gemäß Nummer 1.2 als 
ökologisch/biologisch produziert gelten. 
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1.3.4.4 Abweichend von Nummer 1.3.1 können die zuständigen Behörden dann, wenn die in dem 
System gemäß Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe b erfassten Daten zeigen, dass der qualitative oder 
quantitative Bedarf des Landwirts in Bezug auf ökologische/biologische Tiere nicht gedeckt wird, den 
Einsatz von nichtökologischen/nichtbiologischen Tieren in einer ökologischen/biologischen 
Produktionseinheit vorbehaltlich der Bedingungen gemäß den Nummern 1.3.4.4.1 bis 1.3.4.4.4 
genehmigen. 

Bevor der Landwirt um eine solche abweichende Regelung ersucht, ruft er die gemäß Artikel 26 
Absatz 2 Buchstabe b erfassten Daten ab, um zu prüfen, ob sein Antrag gerechtfertigt ist.3 

Für Drittlandunternehmer können nach Artikel 46 Absatz 1 anerkannte Kontrollbehörden und 
Kontrollstellen den Einsatz von nichtökologischen/nichtbiologischen Tieren in einer 
ökologischen/biologischen Produktionseinheit genehmigen, wenn im Hoheitsgebiet des Landes, in 
dem der Unternehmer seinen Sitz hat, ökologische/biologische Tiere nicht in ausreichender Anzahl 
zur Verfügung stehen. 

1.3.4.4.1 Nichtökologische/nichtbiologische Jungtiere können zu Zuchtzwecken eingesetzt 
werden, wenn mit dem Aufbau einer Herde oder eines Bestands begonnen wird. Sie müssen 
unmittelbar nach dem Absetzen gemäß den ökologischen/biologischen Produktionsvorschriften 
aufgezogen werden. Für den Tag der Einstellung der Tiere in die Herde oder den Bestand gelten 
außerdem die folgenden Einschränkungen: 
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a) Rinder, Pferde und Geweihträger müssen weniger als sechs Monate alt sein; 

b) Schafe und Ziegen müssen weniger als 60 Tage alt sein; 

c) Schweine müssen weniger als 35 kg wiegen. 

d) Kaninchen müssen weniger als drei Monate alt sein. 

1.3.4.4.2 Zwecks Erneuerung einer Herde oder eines Bestands können 
nichtökologische/nichtbiologische ausgewachsene männliche und nullipare weibliche Tiere zu 
Zuchtzwecken eingesetzt werden. Sie sind anschließend gemäß den ökologischen/biologischen 
Produktionsvorschriften aufzuziehen. Darüber hinaus wird die Zahl der weiblichen Tiere pro Jahr wie 
folgt begrenzt: 

a) bis maximal 10 % des Bestands an ausgewachsenen Equiden oder Rindern und 20 % des 
Bestands an ausgewachsenen Schweinen, Schafen, Ziegen, Kaninchen oder Geweihträgern können 
eingesetzt werden; 

b) bei Einheiten mit weniger als zehn Equiden, Geweihträgern oder Rindern oder Kaninchen 
oder mit weniger als fünf Schweinen, Schafen oder Ziegen wird eine solche Bestands-
/Herdenerneuerung auf maximal ein Tier pro Jahr begrenzt. 

1.3.4.4.3 Vorbehaltlich der Bestätigung der zuständigen Behörde, dass eine der nachfolgenden 
Bedingungen erfüllt ist, können die Prozentsätze gemäß Nummer 1.3.4.4.2 auf bis zu 40 % erhöht 
werden: 

a) die Tierhaltung wurde erheblich vergrößert; 

b) eine Rasse wurde durch eine andere ersetzt; 

c) es wurde mit dem Aufbau eines neuen Zweigs der Tierproduktion begonnen. 
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1.3.4.4.4 In den Fällen gemäß den Nummern 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 und 1.3.4.4.3 können nicht-
ökologische/nichtbiologische Tiere nur unter Einhaltung des Umstellungszeitraums gemäß 
Nummer 1.2 als ökologisch/biologisch gelten. Dieser Umstellungszeitraum gemäß Nummer 1.2.2 
beginnt frühestens, wenn die Tiere in die Produktionseinheit in Umstellung eingebracht werden. 

1.3.4.4.5 In den Fällen gemäß den Nummern 1.3.4.4.1 bis 1.3.4.4.4 müssen nicht-
ökologische/nichtbiologische Tiere von anderen Tieren getrennt gehalten werden oder sie müssen 
bis zum Ende des Umstellungszeitraums gemäß Nummer 1.3.4.4.4 identifizierbar sein. 

1.4 Ernährung 

1.4.1 Allgemeine Ernährungsanforderungen 

Für die Ernährung gilt Folgendes: 

a) Futtermittel sind hauptsächlich in dem landwirtschaftlichen Betrieb, in dem die Tiere, für die 
sie bestimmt sind, gehalten werden, oder in ökologischen/biologischen Produktionseinheiten oder 
Produktionseinheiten in Umstellung anderer ▌Betriebe in derselben Region  zu erzeugen; 

b) die Tiere sind mit ökologischen/biologischen Futtermitteln oder Umstellungsfuttermitteln zu 
füttern, die dem ernährungsphysiologischen Bedarf der Tiere in ihren verschiedenen 
Entwicklungsstadien entsprechen; restriktive Fütterung ist in der Tierproduktion verboten, sofern sie 
nicht aus tierärztlichen Gründen gerechtfertigt ist; 

c) das Halten von Tieren unter Bedingungen oder bei einer Ernährung, die zu Anämie führen 
könnten, ist verboten; 

d) bei den Mastpraktiken ist in jeder Phase des Aufzuchtprozesses ausnahmslos das normale 
Ernährungsverhalten der jeweiligen Arten und das Wohlbefinden der Tiere zu berücksichtigten; die 
Zwangsfütterung ist verboten; 
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e) mit der Ausnahme von Bienen, Schweinen und Geflügel müssen die Tiere ständigen Zugang 
zu Weideland, wann immer die Umstände dies gestatten, oder ständigen Zugang zu Raufutter haben; 

f) die Verwendung von Wachstumsförderern und synthetischen Aminosäuren ist untersagt; 

g) Säugetiere werden für eine von der Kommission nach Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe a 
festgelegte Mindestdauer vorzugsweise mit Muttermilch gefüttert; Milchaustauschfutter mit 
chemisch-synthetischen Bestandteilen oder Bestandteilen pflanzlichen Ursprungs dürfen in diesem 
Zeitraum nicht verwendet werden; 

h) Einzelfuttermittel mit Ursprung in Pflanzen, Algen, Tieren oder Hefe müssen 
ökologisch/biologisch sein; 

i) nichtökologische/nichtbiologische Einzelfuttermittel mit Ursprung in Pflanzen, Algen, Tieren 
oder Hefe, Futtermittel mikrobiellen oder mineralischen Ursprungs, Futtermittelzusatzstoffe ▌und 
Verarbeitungshilfsstoffe dürfen nur verwendet werden, wenn sie nach Artikel 24 für die Verwendung 
in der ökologischen/biologischen Produktion zugelassen sind. 

1.4.2 Weiden 

1.4.2.1 Weiden auf ökologisch bewirtschafteten Flächen 

Unbeschadet der Nummer 1.4.2.2 müssen ökologische/biologische Tiere auf ökologisch/biologisch 
bewirtschafteten Flächen weiden. Nichtökologische/nichtbiologische Tiere können jedoch jedes Jahr 
für einen begrenzten Zeitraum ökologisches/biologisches Weideland nutzen, sofern sie in 
umweltverträglicher Weise auf einer im Rahmen der Artikel 23, 25, 28, 30, 31 und 34 der Verordnung 
(EU) Nr. 1305/2013 geförderten Fläche aufgezogen wurden und sie sich nicht gleichzeitig mit 
ökologischen/biologischen Tieren auf der ökologisch/biologisch bewirtschafteten Fläche befinden. 
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1.4.2.2 Weiden auf Gemeinschaftsflächen und Wandertierhaltung 

1.4.2.2.1 Ökologische/biologische Tiere können auf Gemeinschaftsflächen weiden, sofern 

a) die Gemeinschaftsflächen mindestens in den letzten drei Jahren nicht mit Erzeugnissen oder 
Stoffen behandelt wurden, die für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion 
nicht zugelassen sind; 

b) nichtökologische/nichtbiologische Tiere, die auf den Gemeinschaftsflächen weiden, in 
umweltverträglicher Weise auf einer im Rahmen der Artikel 23, 25, 28, 30, 31 und 34 der Verordnung 
(EU) Nr. 1305/2013▌geförderten Fläche aufgezogen wurden; 

c) die von ökologischen/biologischen Tieren stammenden Erzeugnisse, die produziert wurden 
während diese Tiere auf Gemeinschaftsflächen geweidet haben, nicht als ökologische/biologische 
Erzeugnisse angesehen werden, es sei denn, es kann eine adäquate Trennung dieser Tiere von den 
nichtökologischen/nichtbiologischen Tieren nachgewiesen werden. 

1.4.2.2.2 Während der Wander- bzw. Hüteperiode dürfen ökologische/biologische Tiere, wenn 
sie von einer Weidefläche auf eine andere getrieben werden, auf 
nichtökologischen/nichtbiologischen Flächen weiden. Während dieses Zeitraums müssen 
ökologische/biologische Tiere von anderen Tieren getrennt gehalten werden. Die Aufnahme 
nichtökologischer/nichtbiologischer Futtermittel beim Weiden in Form von Gras und anderem 
Bewuchs ist gestattet: 

a) während eines Zeitraums von höchstens 35 Tagen, der den Auftrieb auf und den Abtrieb von 
den Weideplätzen einschließt; oder 

b) für höchstens 10 % der gesamten jährlichen Futterration in Bezug auf die Trockenmasse der 
Futtermittel landwirtschaftlicher Herkunft. 

                                                           
▌ 
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1.4.3 Umstellungsfuttermittel 

1.4.3.1 Bei landwirtschaftlichen Betrieben, die ökologische/biologische Tierhaltung betreiben, 

a) dürfen im Durchschnitt bis zu 25 % der Futterration aus Umstellungsfuttermitteln bestehen, 
die im zweiten Jahr der Umstellung erzeugt wurden. Wenn die Umstellungsfuttermittel aus dem 
Betrieb stammen, in dem die Tiere gehalten werden, kann dieser Prozentsatz auf 100 % erhöht 
werden; und 

b) dürfen im Durchschnitt bis zu 20 % der Gesamtmenge der an die Tiere verfütterten 
Futtermittel aus der Beweidung bzw. der Beerntung von Dauergrünland, mehrjährigen 
Futterkulturen oder von Eiweißpflanzen, die im ersten Jahr der Umstellung auf ökologisch/biologisch 
bewirtschafteten Parzellen angebaut wurden, stammen, sofern diese Flächen Teil des Betriebs selbst 
sind. ▌ 

Wenn beide Arten der unter den Buchstaben a und b genannten Umstellungsfuttermittel zur 
Fütterung verwendet werden, darf der Gesamtprozentsatz dieser Futtermittel zusammengerechnet 
den Prozentsatz gemäß Buchstabe a nicht überschreiten. 

▌ 

1.4.3.2 Die Prozentwerte gemäß Nummer 1.4.3.1 werden jährlich als ein Prozentsatz der 
Trockenmasse der Futtermittel pflanzlichen Ursprungs berechnet. 

▌ 

1.5 Tiergesundheit 
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1.5.1 Krankheitsvorsorge 

1.5.1.1 Die Krankheitsvorsorge beruht auf Rassen- und Linienwahl, Tierhaltungspraktiken, 
hochwertigen Futtermitteln und Auslauf, angemessener Besatzdichte und einer geeigneten und 
angemessenen Unterbringung unter hygienischen Bedingungen. 

1.5.1.2 Die Verwendung immunologisch wirksamer Tierarzneimittel ist gestattet. 

1.5.1.3 Die präventive Verabreichung chemisch-synthetischer allopathischer Tierarzneimittel, 
einschließlich Antibiotika und Boli aus chemisch-synthetischen allopathischen Molekülen, ist 
verboten. 

1.5.1.4 Die Verwendung von wachstums- oder leistungsfördernden Stoffen (einschließlich 
Antibiotika, Kokzidiostatika und anderen künstlichen Wachstumsförderern) sowie von Hormonen 
und ähnlichen Stoffen zur Kontrolle der Fortpflanzung oder zu anderen Zwecken (z. B. Einleitung oder 
Synchronisierung der Brunst) ist verboten. 

1.5.1.5 Werden Tiere aus nichtökologischen/nichtbiologischen Produktionseinheiten beschafft, 
können je nach örtlichen Bedingungen besondere Maßnahmen wie Screeningtests oder 
Quarantänezeiträume vorgesehen werden. 

1.5.1.6 Für die Reinigung und Desinfektion von Stallgebäuden und Anlagen dürfen nur solche 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel eingesetzt werden, die nach Artikel 24 für die Verwendung in 
der ökologischen/biologischen Produktion für diesen Zweck zugelassen sind. 
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1.5.1.7 Stallungen, Gehege, Ausrüstungen und Geräte sind sachgemäß zu reinigen und zu 
desinfizieren, um Kreuzinfektionen und der Vermehrung von Krankheitsüberträgern vorzubeugen. 
Kot, Urin und nicht gefressenes oder verschüttetes Futter sind so oft wie nötig zu beseitigen, um die 
Geruchsbildung einzugrenzen und keine Insekten oder Nager anzulocken. Zur Beseitigung von 
Insekten und anderen Schädlingen in Gebäuden und sonstigen Anlagen, in denen Tiere gehalten 
werden, können Rodentizide, die nur in Fallen verwendet werden, sowie die nach den Artikeln 9 
und 24 für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion zugelassenen Mittel 
verwendet werden. 

1.5.2 Tierärztliche Behandlung 

1.5.2.1 Sollten Tiere trotz der Vorbeugungsmaßnahmen zur Erhaltung der Tiergesundheit krank 
werden oder sich verletzen, so sind sie unverzüglich zu behandeln. 

1.5.2.2 Krankheiten sind unverzüglich zu behandeln, um ein Leiden der Tiere zu vermeiden; 
chemisch-synthetische allopathische Tierarzneimittel einschließlich Antibiotika dürfen 
erforderlichenfalls unter strengen Bedingungen und unter der Verantwortung eines Tierarztes 
verabreicht werden, wenn die Behandlung mit phytotherapeutischen, homöopathischen und 
anderen Mitteln ungeeignet ist. Insbesondere sind Beschränkungen in Bezug auf die Zahl der 
Behandlungen und Bestimmungen über die Wartezeiten festzulegen. 
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1.5.2.3 Einzelfuttermittel mineralischen Ursprungs und ernährungsphysiologische Zusatzstoffe, die 
nach Artikel 24 für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion zugelassen sind, 
sowie phytotherapeutische und homöopathische Präparate sind chemisch-synthetischen 
allopathischen Tierarzneimitteln, einschließlich Antibiotika, vorzuziehen, sofern ihre therapeutische 
Wirkung bei der betreffenden Tierart und der zu behandelnden Krankheit gewährleistet ist. 

1.5.2.4 Erhält ein Tier oder eine Tiergruppe innerhalb von zwölf Monaten mehr als dreimal oder – 
falls der produktive Lebenszyklus des Tieres oder der Gruppe weniger als ein Jahr beträgt – mehr als 
einmal eine tierärztliche Behandlung mit chemisch-synthetischen allopathischen Tierarzneimitteln, 
einschließlich Antibiotika, wobei Impfungen, Parasitenbehandlungen und obligatorische 
Seuchentilgungsmaßnahmen ausgenommen sind, so dürfen die betreffenden Tiere und die von ihnen 
stammenden Erzeugnisse nicht als ökologische/biologische Erzeugnisse verkauft werden, und diese 
Tiere unterliegen den Umstellungsfristen gemäß Nummer 1.2. 

1.5.2.5 Die Wartezeit zwischen der letzten Verabreichung eines chemisch-synthetischen 
allopathischen Tierarzneimittels, einschließlich eines Antibiotikums, an ein Tier unter normalen 
Anwendungsbedingungen und der Gewinnung ökologischer/biologischer Lebensmittel von diesem 
Tier muss doppelt so lang sein wie die gesetzlich vorgeschriebene Wartezeit  im Sinne von Artikel 11 
der Richtlinie 2001/82/EG▌ und mindestens 48 Stunden betragen. 

1.5.2.6 Nach dem Unionsrecht zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier vorgeschriebene 
Behandlungen sind zulässig. 
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1.6 Unterbringung ▌und Haltungspraktiken 

1.6.1 Durch Isolierung, Beheizung und Belüftung des Gebäudes ist sicherzustellen, dass 
Luftzirkulation, Staubkonzentration, Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Gaskonzentration 
innerhalb von Grenzen bleiben, die das Wohlbefinden der Tiere gewährleisten. Das Gebäude muss 
reichlich natürliche Belüftung und ausreichenden Tageslichteinfall gewährleisten. 

1.6.2 In Gebieten mit Klimaverhältnissen, die es gestatten, dass die Tiere im Freien leben, sind 
Stallungen nicht vorgeschrieben ▌. In diesen Fällen müssen die Tiere Zugang zu Unterständen oder 
schattigen Plätzen zum Schutz vor Extremwetter haben. 

1.6.3 Die Besatzdichte in Stallgebäuden muss den Tieren Komfort und Wohlbefinden 
gewährleisten und gestatten, dass die Tiere ihre artspezifischen Bedürfnisse ausleben können, und 
muss von Art, Rasse und Alter der Tiere abhängen. Sie muss ferner den Verhaltensbedürfnissen der 
Tiere Rechnung tragen, die insbesondere von der Gruppengröße und dem Geschlecht der Tiere 
abhängen. Die Besatzdichte muss das Wohlbefinden der Tiere gewährleisten, d. h. sie müssen über 
ein ausreichendes Platzangebot verfügen, das natürliches Stehen, bequemes Abliegen, Umdrehen, 
Putzen, das Einnehmen aller natürlichen Stellungen und die Ausführung aller natürlichen 
Bewegungen wie Strecken und Flügelschlagen gestattet. 
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1.6.4 Die Mindeststallflächen und Mindestaußenflächen sowie die technischen Einzelheiten in 
Bezug auf die Unterbringung gemäß den Festlegungen in den Durchführungsrechtsakten gemäß 
Artikel 14 Absatz 3 sind einzuhalten. 

1.6.5 Freigelände kann teilweise überdacht sein. Veranden gelten nicht als Freigelände. 

1.6.6 Die Gesamtbesatzdichte darf den Grenzwert von 170 kg organischer Stickstoff pro Jahr und 
Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche nicht überschreiten. 

1.6.7 Zur Bestimmung der angemessenen Besatzdichte gemäß Nummer 1.6.6 legt die zuständige 
Behörde die dem unter Nummer 1.6.6 genannten Grenzwert entsprechenden Vieheinheiten fest, 
wobei sie die in den spezifischen Produktionsvorschriften für die jeweilige Tierart festgelegten Werte 
berücksichtigt. 

1.6.8 Die Verwendung von Käfigen, Boxen und Flat-Deck-Anlagen zur Viehzucht ist für keine Tierart 
zulässig. 

1.6.9 Wenn Tiere aus tierärztlichen Gründen einzeln behandelt werden, müssen sie in Bereichen 
mit festem Boden gehalten werden, die mit Stroh oder geeignetem Material ausgelegt sind. Das Tier 
muss sich leicht drehen und der ganzen Länge nach bequem niederlegen können. 

1.6.10 Die ökologische/biologische Haltung von Tieren in einem Gehege mit sehr feuchtem oder 
sumpfigem Boden ist nicht zulässig. 
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1.7 Tierschutz 

1.7.1 Tierhalter und alle Personen, die während des Transports und der Schlachtung mit Tieren 
umgehen, müssen die nötigen Grundkenntnisse und -fähigkeiten in den Bereichen Tiergesundheit 
und Tierschutz besitzen und eine angemessene Schulung erhalten haben, wie sie insbesondere in der 
Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates1  und der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates2 
gefordert wird, damit eine ordnungsgemäße Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung 
gewährleistet wird. 

1.7.2 Die Haltungspraktiken, einschließlich Besatzdichte und Unterbringung, müssen den 
entwicklungsbedingten, physiologischen und ethologischen Bedürfnissen der Tiere entsprechen. 

1.7.3 Die Tiere müssen ständigen Zugang zu Freigelände, vorzugsweise zu Weideland, haben, auf 
dem sie sich bewegen können, wann immer die Witterungsbedingungen und jahreszeitlichen 
Bedingungen und der Zustand des Bodens dies erlauben, es sei denn, es gelten mit dem Unionsrecht 
im Einklang stehende Einschränkungen und Pflichten zum Schutz der Gesundheit von Mensch und 
Tier. 

1.7.4 Die Besatzzahlen müssen so niedrig sein, dass Überweidung, Zertrampeln des Bodens, 
Erosion und Umweltbelastung verursacht durch die Tiere oder die Ausbringung des von ihnen 
stammenden Wirtschaftsdüngers möglichst gering gehalten werden. 

▌ 

                                                           
1  Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 über den Schutz von Tieren 
beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen sowie zur Änderung der Richtlinien 
64/432/EWG und 93/119/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1255/97 (ABl. L 3 vom 5.1.2005, S. 1). 

2  Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates vom 24. September 2009 über den Schutz von 
Tieren zum Zeitpunkt der Tötung (ABl. L 303 vom 18.11.2009, S. 1). 
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1.7.5 Anbindung oder Isolierung der Tiere ist untersagt, außer wenn dies bei einzelnen Tieren aus 
tierärztlichen Gründen gerechtfertigt und zeitlich begrenzt ist. Eine Isolierung von Tieren kann für 
einen begrenzten Zeitraum nur dann genehmigt werden, wenn die Arbeitssicherheit gefährdet ist 
oder es aus Tierschutzgründen erforderlich ist. Die zuständigen Behörden können genehmigen, dass 
Rinder in landwirtschaftlichen Betrieben mit höchstens 50 Tieren (ausgenommen Jungtiere) 
angebunden werden, wenn es nicht möglich ist, die Rinder in Gruppen zu halten, deren Größe ihren 
Verhaltensbedürfnissen gerecht wird, sofern die Tiere während der Weidezeit Zugang zu Weideland 
und mindestens zweimal in der Woche Zugang zu Freigelände haben, wenn das Weiden nicht 
möglich ist. 

1.7.6 Die Dauer von Tiertransporten muss möglichst kurz gehalten werden. 

1.7.7 Ein Leiden der Tiere, Schmerzen und Stress sind während ihrer gesamten Lebensdauer sowie 
bei der Schlachtung zu vermeiden und so gering wie möglich zu halten. 

1.7.8 Unbeschadet der Entwicklungen in der Tierschutzgesetzgebung der Union können das 
Kupieren von Schwänzen bei Schafen, das Schnabelstutzen bei höchstens drei Tage alten Tieren, und 
die Enthornung nur im Einzelfall ausnahmsweise zulässig sein, wenn sie der Verbesserung der 
Gesundheit, des Wohlbefindens oder der Hygienebedingungen der Tiere dienen oder wenn die 
Arbeitssicherheit anderenfalls gefährdet wäre. Die Entfernung der Hornknospen kann nur im 
Einzelfall zulässig sein, wenn sie der Verbesserung der Gesundheit, des Wohlbefindens oder der 
Hygienebedingungen der Tiere dient oder wenn die Arbeitssicherheit anderenfalls gefährdet wäre. 
Die zuständige Behörde genehmigt diese Eingriffe nur im Falle einer hinreichenden Begründung 
durch den Unternehmer, der die Gründe dieser zuständigen Behörde gemeldet hat, und wenn die 
Eingriffe von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. 
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1.7.9 Jegliches Leid der Tiere ist auf ein Minimum zu begrenzen, indem angemessene Betäubungs- 
und/oder Schmerzmittel verabreicht werden und jeder Eingriff nur im angemessenen Alter und von 
qualifiziertem Personal vorgenommen wird. 

1.7.10 Die operative Kastration ist zulässig, um die Qualität der Erzeugnisse zu gewährleisten und 
traditionellen Produktionspraktiken Rechnung zu tragen, allerdings nur unter den in Nummer 1.7.9 
genannten Bedingungen. 

1.7.11 Beim Ver- und Entladen von Tieren dürfen keine elektrischen oder anderen schmerzhaften 
Treibhilfen verwendet werden. Die Verabreichung allopathischer Beruhigungsmittel vor und 
während der Beförderung ist verboten. 

▌ 

1.8 Aufbereitung unverarbeiteter Erzeugnisse 

Werden Tiere anderen Aufbereitungsvorgängen als einer Verarbeitung unterzogen, gelten die 
allgemeinen Vorschriften gemäß Teil IV Nummern 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 und 2.2.3 sinngemäß auch für 
diese Vorgänge. 

1.9 Zusätzliche allgemeine Vorschriften 

1.9.1 Für Rinder, Schafe, Ziegen und Equiden 

1.9.1.1 Ernährung 
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Für die Ernährung gilt Folgendes: 

a) Mindestens 60 % der Futtermittel müssen aus dem Betrieb selbst stammen oder – falls dies 
nicht möglich ist oder diese nicht verfügbar sind – in Zusammenarbeit mit anderen 
ökologischen/biologischen Produktionseinheiten oder Produktionseinheiten in Umstellung und 
Futtermittelunternehmern, die Futtermittel und Einzelfuttermittel aus derselben Region verwenden, 
erzeugt werden. Am 1. Januar 2023 erhöht sich dieser Anteil auf 70 %; 

b) die Tiere müssen Zugang zu Weideland haben, wann immer die Umstände dies gestatten; 

c) unbeschadet Buchstabe b müssen über ein Jahr alte männliche Rinder Zugang zu Weideland 
oder Freigelände haben; 

d) soweit ▌die Tiere während der Weidezeit Zugang zu Weideland haben und die Winterstallung 
den Tieren Bewegungsfreiheit gewährleistet, muss der Verpflichtung zur Bereitstellung von 
Freigelände in den Wintermonaten nicht nachgekommen werden; 

e) Aufzuchtsysteme ▌sollten je nach Verfügbarkeit von Weiden zu verschiedenen Zeiten des 
Jahres ein Maximum an Weidegang gewährleisten;  

f) mindestens 60 % der Trockenmasse in der Tagesration v müssen aus frischem, getrocknetem 
oder siliertem Raufutter bestehen. Bei Milchvieh ist für eine Höchstdauer von drei Monaten in der 
frühen Laktationsphase eine Verringerung dieses Prozentsatzes auf 50 % zulässig. 
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 ▌ 

1.9.1.2 Unterbringung und Haltungspraktiken 

Für die Unterbringung und Haltungspraktiken gilt Folgendes: 

a) Stallböden ▌müssen glatt, aber rutschfest sein; 

b) Ställe müssen ausreichend große, bequeme, saubere und trockene Liege- oder Ruheflächen 
aufweisen, die in fester, nicht perforierter Bauweise ausgeführt sind. Im Ruhebereich muss reichlich 
trockene Einstreu vorhanden sein. Die Einstreu muss aus Stroh oder anderem geeigneten 
Naturmaterial bestehen. Die Einstreu kann mit Mineralstoffen, die nach Artikel 24 als Düngemittel 
oder Bodenverbesserer für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion zugelassen 
sind, verbessert und angereichert werden. 

c) Unbeschadet von Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a und Unterabsatz 2 der 
Richtlinie 2008/119/EG des Rates1 ist die Unterbringung von Kälbern in Einzelboxen nach der ersten 
Lebenswoche verboten, außer wenn dies bei einzelnen Tieren aus tierärztlichen Gründen 
gerechtfertigt und zeitlich begrenzt ist. 

▌ 

d) Wenn ein Kalb aus tierärztlichen Gründen einzeln behandelt wird, muss es in Bereichen mit 
festem Boden gehalten werden, die mit Stroh ausgelegt sind. Das Kalb muss sich leicht drehen und 
der ganzen Länge nach bequem niederlegen können. 

f

                                                           
1  Richtlinie 2008/119/EG des Rates vom 18. Dezember 2008 über Mindestanforderungen für 
den Schutz von Kälbern (ABl. L 10 vom 15.1.2009, S. 7). 
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1.9.2 Für Geweihträger 

1.9.2.1 Ernährung 

Für die Ernährung gilt Folgendes: 

a) Mindestens 60 % der Futtermittel müssen aus dem Betrieb selbst stammen oder – falls dies 
nicht möglich ist oder diese nicht verfügbar sind – in Zusammenarbeit mit anderen 
ökologischen/biologischen Produktionseinheiten oder Produktionseinheiten in Umstellung und 
Futtermittelunternehmern, die Futtermittel und Einzelfuttermittel aus derselben Region verwenden, 
erzeugt werden. Am 1. Januar 2023 erhöht sich dieser Anteil auf 70 %; 

b) die Tiere müssen Zugang zu Weideland haben, wann immer die Umstände dies gestatten; 

c) soweit die Tiere während der Weidezeit Zugang zu Weideland haben und die Winterstallung 
den Tieren Bewegungsfreiheit gewährleistet, muss der Verpflichtung zur Bereitstellung von 
Freigelände in den Wintermonaten nicht nachgekommen werden; 
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d) Aufzuchtsysteme sollten je nach Verfügbarkeit von Weiden zu verschiedenen Zeiten des 
Jahres ein Maximum an Weidegang gewährleisten; 

e) mindestens 60 % der Trockenmasse in der Tagesration müssen aus frischem, getrocknetem 
oder siliertem Raufutter bestehen. Bei weiblichen Tieren ist für eine Höchstdauer von drei Monaten 
in der frühen Laktationsphase eine Verringerung dieses Prozentsatzes auf 50 % zulässig; 

▌ 

f) im Gehege muss während der Vegetationsperiode eine natürliche Weide vorhanden sein. 
Gehege, in denen während der Vegetationsperiode kein Futter auf einer Weide zur Verfügung steht, 
sind nicht zulässig; 

g) Zufütterung ist nur im Fall eines Futtermangels auf der Weide wegen ungünstiger 
Witterungsverhältnisse zulässig; 

h) im Gehege gehaltenen Tieren muss sauberes und frisches Wasser zur Verfügung stehen. Ist 
keine natürliche und für die Tiere leicht zugängliche natürliche Wasserquelle verfügbar, müssen 
Tränken bereitgestellt werden. 
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1.9.2.2 Unterbringung und Haltungspraktiken 

Für die Unterbringung und Haltungspraktiken gilt Folgendes: 

a) Den Geweihträgern müssen Verstecke, Unterstände und Umzäunungen zur Verfügung 
gestellt werden, die den Tieren keinen Schaden zufügen; 

b) in Rotwildgehegen muss den Tieren das Suhlen im Schlamm ermöglicht werden, damit sie ihr 
Fell pflegen und ihre Körperwärme regulieren können; 

c) die Böden der Ställe müssen glatt, aber rutschfest sein; 

d) die Ställe müssen ausreichend große, bequeme, saubere und trockene Liege- oder 
Ruheflächen aufweisen, die in fester, nicht perforierter Bauweise ausgeführt sind. Im Ruhebereich 
muss reichlich trockene Einstreu vorhanden sein. Die Einstreu muss aus Stroh oder anderem 
geeigneten Naturmaterial bestehen. Die Einstreu kann mit Mineralstoffen, die nach Artikel 19 als 
Düngemittel oder Bodenverbesserer für die Verwendung in der ökologischen/biologischen 
Produktion zugelassen sind, verbessert und angereichert werden; 

▌ 

e) die Futterplätze müssen an Stellen eingerichtet werden, die vor Witterungseinflüssen 
geschützt und sowohl für die Tiere als auch für ihre Heger zugänglich sind. An den Futterplätzen muss 
der Boden befestigt sein, und die Futteranlagen müssen überdacht sein; 

▌ 

f) kann das Futter nicht ständig zugänglich gemacht werden, müssen die Futterplätze so 
gestaltet sein, dass alle Tiere gleichzeitig äsen können. 

▌ 

www.parlament.gv.at



 

 283

1.9.3 Für Schweine▌ 

1.9.3.1 Ernährung 

Für die Ernährung gilt Folgendes: 

a) Mindestens 30 % der Futtermittel müssen aus dem Betrieb selbst stammen oder – falls dies 
nicht möglich ist oder diese nicht verfügbar sind – in Zusammenarbeit mit anderen 
ökologischen/biologischen Produktionseinheiten oder Produktionseinheiten in Umstellung und 
Futtermittelunternehmern, die Futtermittel und Einzelfuttermittel aus derselben Region verwenden, 
erzeugt werden; 

b) der Tagesration von Schweinen ist frisches, getrocknetes oder siliertes Raufutter beizugeben; 

▌ 
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c) wenn Tierhaltern keine ausschließlich aus ökologischer/biologischer Produktion stammende 
Eiweißfuttermittel zur Verfügung stehen und die zuständige Behörde bestätigt hat, dass 
ökologische/biologische Eiweißfuttermittel nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, 
dürfen nichtökologische/nichtbiologische Eiweißfuttermittel bis zum 31. Dezember 2025 eingesetzt 
werden, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind: 

i) sie sind nicht in ökologisch/biologisch hergestellter Form verfügbar; 

ii) sie werden ohne chemische Lösungsmittel produziert oder aufbereitet; 

iii) ihre Verwendung ist auf die Fütterung von Ferkeln bis 35 kg mit bestimmten 
Eiweißverbindungen  beschränkt; und 

iv) der je Zeitraum von zwölf Monaten für diese Tierarten zulässige Prozentsatz beträgt maximal 
5 %. Der Prozentsatz der Trockenmasse der Futtermittel landwirtschaftlichen Ursprungs ist zu 
berechnen. 

1.9.3.2 Unterbringung und Haltungspraktiken 

Für die Unterbringung und Haltungspraktiken gilt Folgendes: 

a) Die Böden der Ställe müssen glatt, aber rutschfest sein; ▌ 

b) die Ställe müssen ausreichend große, bequeme, saubere und trockene Liege- oder 
Ruheflächen aufweisen, die in fester, nicht perforierter Bauweise ausgeführt sind. Im Ruhebereich 
muss reichlich trockene Einstreu vorhanden sein. Die Einstreu muss aus Stroh oder anderem 
geeigneten Naturmaterial bestehen. Die Einstreu kann mit Mineralstoffen, die nach Artikel 24 als 
Düngemittel oder Bodenverbesserer für die Verwendung in der ökologischen/biologischen 
Produktion zugelassen sind, verbessert und angereichert werden; 
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c) es muss immer ein ausreichend großes Bett aus Stroh oder einem anderen geeigneten 
Material geben, mit dem sichergestellt ist, dass alle in einem Gehege gehaltenen Schweine 
gleichzeitig in der raumfüllendsten Art und Weise liegen können; 

d) Sauen sind außer in den letzten Phasen der Trächtigkeit und während der Säugezeit in 
Gruppen zu halten; sie müssen in diesem Zeitraum in der Lage sein, sich frei in ihren Gehegen zu 
bewegen, und ihre Bewegungsfreiheit darf nur für kurze Zeiträume eingeschränkt werden; 

e) unbeschadet zusätzlicher Vorschriften für Stroh müssen Sauen einige Tage vor dem 
Abferkeln mit einer angemessenen Menge Stroh oder anderem geeignetem Naturmaterial zum 
Nestbau versorgt werden;  

f) ▌ Schweinen müssen Bewegungsflächen zum Misten und zum Wühlen zur Verfügung stehen. 
Zum Wühlen können verschiedene Substrate verwendet werden. 

▌ 

1.9.4 Für Geflügel 

▌ 
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1.9.4.1 Herkunft der Tiere 

Um intensive Aufzuchtmethoden zu vermeiden, wird Geflügel entweder bis zum Erreichen eines 
Mindestalters aufgezogen oder es muss von langsam wachsenden, an die Freilandhaltung 
angepassten Rassen/Linien stammen. 

Die zuständige Behörde legt die Kriterien für langsam wachsende Rassen/Linien fest oder erstellt 
eine Liste dieser Rassen/Linien und teilt Unternehmern, anderen Mitgliedstaaten und der 
Kommission diese Informationen mit. 

Werden keine langsam wachsenden Rassen/Linien verwendet, so beträgt das Mindestalter bei der 
Schlachtung 

a) 81 Tage bei Hühnern; 

b) 150 Tage bei Kapaunen; 

c) 49 Tage bei Pekingenten; 

d) 70 Tage bei weiblichen Barbarie-Enten; 

e) 84 Tage bei männlichen Barbarie-Enten; 

f) 92 Tage bei Mulard-Enten; 

g) 94 Tage bei Perlhühnern; 

h) 140 Tage bei Truthähnen und Bratgänsen und 

i) 100 Tage bei Truthennen. 
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1.9.4.2 Ernährung 

Für die Ernährung gilt Folgendes: 

a) Mindestens 30 % der Futtermittel müssen aus dem Betrieb selbst stammen oder – falls dies 
nicht möglich ist oder diese nicht verfügbar sind – in Zusammenarbeit mit anderen 
ökologischen/biologischen Produktionseinheiten oder Produktionseinheiten in Umstellung und 
Futtermittelunternehmern, die Futtermittel und Einzelfuttermittel aus derselben Region verwenden, 
erzeugt werden; 

b) der Tagesration von Geflügel ist frisches, getrocknetes oder siliertes Raufutter beizugeben; 

▌ 

c) wenn Tierhaltern keine ausschließlich aus ökologischer/biologischer Produktion stammende 
Eiweißfuttermittel für Geflügel zur Verfügung stehen und die zuständige Behörde bestätigt hat, dass 
ökologische/biologische Eiweißfuttermittel nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, 
dürfen nichtökologische/nichtbiologische Eiweißfuttermittel bis zum 31. Dezember 2025 eingesetzt 
werden, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind: 
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i) sie sind nicht in ökologisch/biologisch hergestellter Form verfügbar; 

ii) sie werden ohne chemische Lösungsmittel produziert oder aufbereitet; 

iii) ihre Verwendung ist auf die Fütterung von Junggeflügel mit bestimmten Eiweißverbindungen 
beschränkt; und 

iv) der je Zeitraum von zwölf Monaten für diese Tierarten zulässige Prozentsatz beträgt maximal 
5 %. Der Prozentsatz der Trockenmasse der Futtermittel landwirtschaftlichen Ursprungs ist zu 
berechnen. 

1.9.4.3 Tierschutz 

Das Rupfen von lebendem Geflügel ist verboten. 

1.9.4.4 Unterbringung und Haltungspraktiken 

Für die Unterbringung und Haltungspraktiken gilt Folgendes: 

▌ 

a) Mindestens ein Drittel der Bodenfläche muss von fester Beschaffenheit sein, d. h. es darf sich 
nicht um Spaltenböden oder Gitterroste handeln, und muss mit Streumaterial in Form von Stroh, 
Holzspänen, Sand oder Torf bedeckt sein; 

b) in Ställen für Legehennen ist ein ausreichend großer Teil der den Hennen zur Verfügung 
stehenden Bodenfläche als Kotgrube vorzusehen; 

▌ 
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c) Geflügelställe müssen vor Belegung mit einer neuen Partie geräumt werden. Die Ställe und 
Einrichtungen sind während dieser Zeit zu reinigen und zu desinfizieren. Ferner muss für die Ausläufe 
nach jeder Belegung eine von den Mitgliedstaaten festzulegende Ruhezeit eingehalten werden, 
damit die Vegetation nachwachsen kann. Diese Vorschriften gelten nicht in Fällen, in denen Geflügel 
nicht in Partien aufgezogen wird, nicht in Ausläufen gehalten wird und den ganzen Tag freien Auslauf 
hat ▌; 

▌ 

d) Geflügel muss während mindestens eines Drittels seiner Lebensdauer Zugang zu Freigelände 
haben. ▌ 

Legehennen und Mastgeflügel müssen bzw. muss jedoch während mindestens eines Drittels ihrer 
bzw. seiner Lebensdauer Zugang zu Freigelände haben, ausgenommen bei unionsrechtlich 
vorgesehenen vorübergehenden Beschränkungen; 

e) die Tiere müssen vom frühestmöglichen Alter an tagsüber uneingeschränkten Zugang zu 
einem Freigelände haben, wann immer die physiologischen und physischen Bedingungen dies 
gestatten, ausgenommen bei unionsrechtlich vorgesehenen vorübergehenden Beschränkungen; 

▌ 

www.parlament.gv.at



 

 290

f) abweichend von Nummer 1.6.5 gelten für Elterntiere und für Junghennen unter 18 Wochen 
und bei Einhaltung der in Nummer 1.7.3 genannten Bedingungen hinsichtlich der unionsrechtlich 
vorgesehenen Einschränkungen und Pflichten zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier, die 
Elterntiere und Junghennen unter 18 Wochen am Zugang zu Freigelände hindern, Veranden als 
Freigelände und müssen in diesem Fall mit Maschendraht ausgestattet sein, um andere Vögel am 
Zugang zu hindern; 

g) Freigelände für Geflügel muss den Tieren ungehinderten Zugang zu einer angemessenen 
Anzahl Tränken gewähren; 

h) Freigelände für Geflügel muss überwiegend aus einer Vegetationsdecke bestehen; 

i) ist das Futterangebot im Freigelände begrenzt (z. B. bei lang anhaltender Schneedecke oder 
längeren Trockenzeiten), so ist dem Geflügelfutter Raufutter beizugeben; 
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j) soweit Geflügel gemäß unionsrechtlich vorgesehenen Beschränkungen oder Verpflichtungen 
im Stall gehalten wird, müssen die Tiere ständigen Zugang zu ausreichend Raufutter und geeignetem 
Material haben, um ihren ethologischen Bedürfnissen nachkommen zu können; 

▌ 

k) soweit Witterung und Hygienebedingungen dies gestatten, muss Wassergeflügel Zugang zu 
einem Bach, Teich, See oder Wasserbecken haben, damit sie ihre artspezifischen Bedürfnisse 
ausleben können und die Tierschutzanforderungen erfüllt sind; falls die Witterung dies nicht 
gestattet, müssen die Tiere Zugang zu Wasser haben, in das sie ihren Kopf eintauchen und so ihr 
Gefieder reinigen können; 

l) das natürliche Licht kann durch eine künstliche Beleuchtung ergänzt werden, damit ein 
Maximum von 16 Lichtstunden täglich und eine ununterbrochene Nachtruhe ohne künstliche 
Beleuchtung von mindestens acht Stunden gewährleistet ist; 

m) die Gesamtnutzfläche von Ställen für die Geflügelmast darf bei keiner Produktionseinheit 
1 600 m² überschreiten; 

n) in einem einzelnen Stallabteil eines Geflügelstalls dürfen nicht mehr als 3 000 Legehennen 
gehalten werden. 
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1.9.5 Für Kaninchen 

1.9.5.1 Ernährung 

Für die Ernährung gilt Folgendes: 

a) Mindestens 70 % der Futtermittel müssen aus dem Betrieb selbst stammen oder – falls dies 
nicht möglich ist oder diese nicht verfügbar sind – in Zusammenarbeit mit anderen 
ökologischen/biologischen Produktionseinheiten oder Produktionseinheiten in Umstellung und 
Futtermittelunternehmern, die Futtermittel und Einzelfuttermittel aus derselben Region verwenden, 
erzeugt werden; 

b) Kaninchen müssen Zugang zu Weideland haben, wann immer es den Umständen 
entsprechend möglich ist; 

c) Aufzuchtsysteme sollten je nach Verfügbarkeit von Weiden zu verschiedenen Zeiten des 
Jahres ein Maximum an Weidegang gewährleisten; 

d) faserhaltiges Raufutter wie Stroh oder Heu muss bereitgestellt werden, wenn nicht 
ausreichend Gras vorhanden ist. Grundfutter muss mindestens 60 % der Futtermittel ausmachen. 

1.9.5.2 Unterbringung und Haltungspraktiken 

Für die Unterbringung und Haltungspraktiken gilt Folgendes: 

a) Ställe müssen ausreichend große, bequeme, saubere und trockene Liege- oder Ruheflächen 
aufweisen, die in fester, nicht perforierter Bauweise ausgeführt sind. Im Ruhebereich muss reichlich 
trockene Einstreu vorhanden sein. Die Einstreu muss aus Stroh oder anderem geeigneten 
Naturmaterial bestehen. Die Einstreu kann mit Mineralstoffen, die nach Artikel 24 als Düngemittel 
oder Bodenverbesserer für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion zugelassen 
sind, verbessert und angereichert werden; 
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b) Kaninchen sind in Gruppen zu halten; 

c) die Betriebe müssen widerstandsfähige Rassen verwenden, die an die Freilandhaltung 
angepasst sind; 

d) Kaninchen müssen Zugang haben zu 

i) überdachten Unterständen, einschließlich dunkler Verstecke; 

ii) einem Auslauf mit Pflanzenbewuchs, vorzugsweise Weideland; 

iii) einer erhöhten Plattform, auf der sie entweder drinnen oder draußen sitzen können; 

iv) Nestmaterial für alle säugenden Muttertieren. 

1.9.6 Für Bienen 

1.9.6.1 Herkunft der Tiere 

Bei der Bienenzucht ist Apis mellifera und ihren lokalen Ökotypen der Vorzug zu geben. 

1.9.6.2 Ernährung 

Für die Ernährung gilt Folgendes: 

a) Am Ende der Produktionssaison muss für die Überwinterung der Bienen genügend Honig und 
Pollen in den Bienenstöcken verbleiben; 

b) das Füttern von Bienenvölkern ist nur zulässig, wenn das Überleben des Volks klimabedingt 
gefährdet ist. In diesem Falle dürfen Bienenvölker mit ökologischem/biologischem Honig, 
ökologischen/biologischen Zuckersirupen oder ökologischem/biologischem Zucker gefüttert werden. 

▌ 

1.9.6.3 Tiergesundheit 

Für die Tiergesundheit gilt Folgendes: 

a) Um Rahmen, Bienenstöcke und Waben insbesondere vor Schädlingen zu schützen, dürfen 
nur Rodentizide (die ▌in Fallen verwendet werden ▌) und geeignete Erzeugnisse und Stoffe 
verwendet werden, die nach den Artikeln 9 und 24 für die Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion zugelassen sind; 

b) physikalische Behandlungen zur Desinfektion von Beuten (wie Dampf oder Abflammen) sind 
gestattet; 

c) männliche Brut darf nur vernichtet werden, um den Befall mit Varroa destructor 
einzudämmen; 

d) wenn die Bienenvölker trotz aller Vorbeugungsmaßnahmen erkranken oder befallen sind, 
sind sie unverzüglich zu behandeln, und sie können erforderlichenfalls isoliert aufgestellt werden; 

e) bei Befall mit Varroa destructor dürfen Ameisensäure, Milchsäure, Essigsäure und Oxalsäure 
sowie Menthol, Thymol, Eukalyptol oder Kampfer verwendet werden; 

f) werden chemisch-synthetische allopathische Mittel, einschließlich Antibiotika,  verabreicht, 
die keine nach den Artikeln 9 und 24 für die Verwendung in der ökologischen/biologischen 
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Produktion zugelassenen Erzeugnisse und Stoffe sind, so sind die behandelten Bienenvölker während 
dieser Zeit isoliert aufzustellen und das gesamte Wachs ist durch Wachs aus 
ökologischer/biologischer Bienenhaltung zu ersetzen. Diese Bienenvölker unterliegen anschließend 
der Umstellungsfrist von zwölf Monaten gemäß Nummer 1.2.2. 
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 ▌ 

1.9.6.4 Tierschutz 

Für die Bienenhaltung gelten folgende zusätzliche allgemeine Vorschriften: 

a) Die Vernichtung von Bienen in den Waben als Methode zur Ernte der Imkereierzeugnisse ist 
untersagt; 

b) Verstümmelungen wie das Beschneiden der Flügel von Weiseln sind verboten. 

1.9.6.5 Unterbringung und Haltungspraktiken 

Für die Unterbringung und Haltungspraktiken gilt Folgendes: 

a) Der Standort von Bienenstöcken muss so gewählt werden, dass Nektar- und Pollenquellen 
vorhanden sind, die im Wesentlichen aus ökologisch/biologisch erzeugten Pflanzen oder 
gegebenenfalls aus Wildpflanzen oder nichtökologisch/nichtbiologisch bewirtschafteten Wäldern 
oder Kulturpflanzen bestehen, die nur nach Methoden mit geringer Umweltauswirkung 
bewirtschaftet werden; 

b) der Standort von Bienenstöcken muss sich in ausreichender Entfernung von 
Verschmutzungsquellen befinden, die die Imkereierzeugnisse kontaminieren oder die Gesundheit der 
Bienen beeinträchtigen können; 

c) die Bienenstöcke sind so aufzustellen, dass im Umkreis von drei Kilometern um den Standort 
Nektar- und Pollentrachten im Wesentlichen aus ökologischen/biologischen Kulturen oder 
Wildpflanzen oder Kulturen bestehen, die nach Methoden mit geringer Umweltauswirkung 
behandelt werden, die denen gemäß den Artikeln 28 und 30 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 
gleichwertig sind und die die ökologische/biologische Qualität der Imkereierzeugnisse nicht 
beeinträchtigen können. Diese Anforderung gilt nicht, wenn keine Pflanzenblüte stattfindet, und 
nicht während der Ruhezeit der Bienenvölker; 

d) die Beuten und das Imkereizubehör müssen grundsätzlich aus natürlichen Materialien 
bestehen, bei denen keine Gefahr besteht, dass Umwelt oder Imkereierzeugnisse kontaminiert 
werden; 

▌ 
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e) Bienenwachs für neue Mittelwände muss aus ökologischen/biologischen 
Produktionseinheiten stammen; 

f) in den Bienenstöcken dürfen nur natürliche Produkte wie Propolis, Wachs und Pflanzenöle 
verwendet werden; 

g) während der Honiggewinnung ist die Verwendung chemisch-synthetischer Repellents 
untersagt; 

h) Waben, die Brut enthalten, dürfen nicht zur Honiggewinnung verwendet werden; 

i) die Bienenhaltung gilt nicht als ökologisch/biologisch, wenn sie in Regionen oder Gebieten 
stattfindet, die von den Mitgliedstaaten als Regionen oder Gebiete ausgewiesen wurden, in denen 
die Bienenhaltung nach den Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion nicht 
praktikabel ist. 

▌ 

Teil III: Produktionsvorschriften für ▌Algen und Aquakulturtiere 

▌ 

1. Allgemeine Anforderungen 

1.1 Es werden Standorte gewählt, die nicht durch Erzeugnisse oder Stoffe, die für eine 
ökologische/biologische Produktion nicht zugelassen sind, oder durch Schadstoffe kontaminiert sind, 
die den ökologischen/biologischen Charakter der Erzeugnisse beeinträchtigen würden. 
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1.2 Ökologische/biologische und nichtökologische/nichtbiologische Produktionseinheiten 
werden angemessen in der von den Mitgliedstaaten vorgeschriebenen Mindestdistanz voneinander 
getrennt. Bei diesen Maßnahmen sind die natürliche Lage, getrennte Wasserführung, Entfernungen, 
Gezeitenströmungen und der flussaufwärts oder flussabwärts gelegene Standort der 
ökologischen/biologischen Produktionseinheit zu beachten. Die Produktion von Algen und 
Aquakulturtieren gilt nicht als ökologisch/biologisch, wenn sie an Standorten oder in Gebieten 
erfolgt, die von den Behörden der Mitgliedstaaten als ungeeignet für solche Tätigkeiten ausgewiesen 
wurden. 

1.3 Für alle neuen Anlagen, die zur ökologischen/biologischen Produktion angemeldet werden 
und jährlich mehr als 20 Tonnen Aquakulturerzeugnisse produzieren, muss eine der Größe der 
Produktionseinheit angemessene Umweltprüfung durchgeführt werden, um den Zustand der 
Produktionseinheit und ihres unmittelbaren Umfeldes sowie die wahrscheinlichen Auswirkungen 
ihrer Inbetriebnahme zu beurteilen. Der Unternehmer legt die Ergebnisse der Umweltprüfung der 
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle vor. Die Umweltprüfung basiert auf den Angaben in Anhang IV 
der Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates1. Wurde für die betreffende 
Produktionseinheit bereits eine gleichwertige Prüfung durchgeführt, kann diese verwendet werden. 

                                                           
1 Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (ABl. 
L 26 vom 28.1.2012, S. 1). 
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1.4 Die Zerstörung von Mangrovenbeständen ist nicht zulässig. 

1.5 Der Unternehmer erstellt einen der Größe der Produktionseinheit angemessenen 
Nachhaltigkeitsplan für die Aquakultur und Algenernte. 

1.6 Der Plan wird jährlich aktualisiert und enthält Angaben zu den Auswirkungen auf die Umwelt, 
zur vorgesehenen Umweltüberwachung und zu den Maßnahmen, die ergriffen werden sollen, um die 
Umweltbelastung der angrenzenden Gewässer und Landflächen, etwa den Nährstoffeintrag pro 
Produktionszyklus oder pro Jahr, auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Ebenfalls im Plan vermerkt 
werden die Wartung und Reparaturen der technischen Anlagen. 

1.7 Schutz- und Vorbeugungsmaßnahmen gegen Prädatoren gemäß der Richtlinie 92/43/EWG 
sowie einzelstaatliche Vorschriften werden im Nachhaltigkeitsplan aufgeführt. 

1.8 Gegebenenfalls koordinieren benachbarte Unternehmer ihre Nachhaltigkeitspläne. 

1.9 Unternehmer, die Aquakulturtiere und/oder Algen produzieren, stellen im Rahmen des 
Nachhaltigkeitsplans ein Abfallreduzierungskonzept auf, das bei Aufnahme des Betriebs umgesetzt 
wird. Die Nutzung von Restwärme ist, soweit möglich, auf erneuerbare Energien zu beschränken. ▌ 

1.10 Aufbereitung unverarbeiteter Erzeugnisse 

Werden Algen oder Aquakulturtiere anderen Aufbereitungsvorgängen als einer Verarbeitung 
unterzogen, gelten die allgemeinen Vorschriften gemäß Teil IV Nummern 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 und 2.2.3 
sinngemäß auch für diese Vorgänge. 
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2. Vorschriften für Algen 

Zusätzlich zu den allgemeinen Produktionsvorschriften in den Artikeln 9, 10, 11 und 15 und 
gegebenenfalls Abschnitt 1 dieses Teils enthält der vorliegende Abschnitt Vorschriften für das 
ökologische/biologische Sammeln und die ökologische/biologische Produktion von Algen. Er gilt 
sinngemäß auch für die Produktion von ▌Phytoplankton ▌. 

2.1 Umstellung 

2.1.1 Für eine Produktionseinheit für das Sammeln von Algen▌beträgt der Umstellungszeitraum 
sechs Monate. 

2.1.2 Für eine Produktionseinheit für die Algenzucht ▌beträgt der Umstellungszeitraum sechs 
Monate oder einen vollen Produktionszyklus, wenn dieser länger als sechs Monate ist. 

▌ 

2.2 Produktionsvorschriften für Algen 

2.2.1 Das Sammeln von ▌wild wachsenden Algen und ihrer Teile gilt als ökologische/biologische 
Produktion, sofern 
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a) die Aufwuchsgewässer in gesundheitlicher Hinsicht geeignet und sehr guten ökologischen 
Zustand im Sinne der Richtlinie 2000/60/EG▌ aufweisen oder von vergleichbarer Qualität sind wie 

– den in der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates1 als A 
und B eingestuften Erzeugungsgebieten bis zum 13. Dezember 2019  oder 

– den entsprechend eingestuften Gebieten gemäß den von der Kommission nach Artikel 18 
Absatz 8 der Verordnung (EU) 2017/625 erlassenen Durchführungsrechtsakten ab dem 14. Dezember 
2019; 

b) das Sammeln die Stabilität des natürlichen Ökosystems und die Erhaltung der Arten in dem 
Sammelgebiet nicht beeinträchtigt. 

2.2.2 Die Algenzucht erfolgt in ▌Gebieten, deren ökologische und gesundheitliche 
Voraussetzungen mindestens den unter Nummer 2.2.1 Buchstabe a beschriebenen Voraussetzungen 
entsprechen müssen, damit die Algenproduktion als ökologisch/biologisch gelten kann. Zusätzlich 
gelten die folgenden Produktionsvorschriften: 

a) Auf allen Produktionsstufen von der Sammlung der Jungalgen bis zur Ernte sind nachhaltige 
Praktiken anzuwenden; 

                                                           
▌ 

1 Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum menschlichen 
Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs (ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 206). 
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b) um den Zuchtbestand in Innenanlagen zu erhalten und dessen Vielfalt zu fördern und 
sicherzustellen, dass ein großer Genpool erhalten bleibt, sind regelmäßig Jungalgen in freien 
Gewässern zu sammeln; 

c) außer in Innenanlagen dürfen keine Düngemittel verwendet werden; es dürfen nur solche 
Düngemittel eingesetzt werden, die gemäß Artikel 24 für die Verwendung in der ökologischen/ 
biologischen Produktion zu diesem Zweck zugelassen sind. 

2.3 Algenzucht 

2.3.1 Bei Algenkulturen im Meer werden nur Nährstoffe verwendet, die in den Gewässern 
natürlich vorkommen oder aus der ökologischen/biologischen Produktion von Aquakulturtieren 
stammen, die vorzugsweise nahegelegen als Teil eines Polykultursystems stattfindet. 

2.3.2 Bei Anlagen an Land, bei denen Nährstoffe von außen zugeführt werden, darf der 
Nährstoffgehalt des Abwassers nachweislich nicht höher sein als der Nährstoffgehalt des 
zufließenden Wassers. Verwendet werden dürfen nur die nach Artikel 24 für die Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion zugelassenen pflanzlichen oder mineralischen Nährstoffe. 

2.3.3 Die Kulturdichte oder Bewirtschaftungsintensität wird aufgezeichnet und gewährleistet die 
Unversehrtheit der aquatischen Umwelt, indem sichergestellt wird, dass die Höchstmenge an Algen, 
die ohne Schaden für die Umwelt entnommen werden kann, nicht überschritten wird. 
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2.3.4 Seile und andere Vorrichtungen für die Algenproduktion werden, soweit möglich, 
wiederverwendet oder wiederverwertet. 

2.4 Nachhaltige Sammlung wilder Algenbestände 

2.4.1 Für das Sammeln von Algen wird bei Aufnahme der Tätigkeit eine einmalige Schätzung der 
Biomasse vorgenommen. 

2.4.2 In der Einheit oder in den Betriebsstätten werden Aufzeichnungen geführt, sodass der 
Unternehmer feststellen und die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle überprüfen kann, dass 
ausschließlich wilde, im Einklang mit den Bestimmungen dieser Verordnung erzeugte Algen 
gesammelt und geliefert wurden. 

2.4.3 Das Sammeln von Algen darf mengenmäßig keinen gravierenden Eingriff in den Zustand der 
aquatischen Umwelt darstellen. Es wird durch geeignete Maßnahmen wie Sammeltechniken, 
Mindestgrößen, Alter, Reproduktionszyklen oder Größe des verbleibenden Algenbestands 
sichergestellt, dass sich die Algenbestände erneuern können und Beifänge vermieden werden. 

2.4.4 Werden Algen in einem miteinander geteilten oder gemeinsamen Sammelgebiet gesammelt, 
so ist durch die von dem betreffenden Mitgliedstaat benannte betreffende Behörde zu belegen, dass 
die gesamte Sammelmenge mit den Vorschriften dieser Verordnung im Einklang steht. 
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3. Vorschriften für Aquakulturtiere 

Zusätzlich zu den allgemeinen Produktionsvorschriften in den Artikeln 9, 10, 11, 15 und 
gegebenenfalls Abschnitt 1 dieses Teils enthält dieser Abschnitt Vorschriften für die 
ökologische/biologische Produktion bestimmter Arten von Fischen, Krebstieren, Stachelhäutern und 
Weichtieren ▌. Diese Vorschriften gelten sinngemäß auch für die Produktion von Zooplankton, 
Kleinkrebse, Rädertierchen, Würmer und anderen aquatischen Futtertieren. 

3.1 Allgemeine Anforderungen 

3.1.1 Umstellung 

Für Aquakulturproduktionseinheiten einschließlich der vorhandenen Aquakulturtiere gelten je nach 
Art der Anlage folgende Umstellungszeiträume: 

a) für Anlagen, die nicht entleert, gereinigt und desinfiziert werden können, ein 
Umstellungszeitraum von 24 Monaten; 

b) für Anlagen, die entleert wurden oder in denen eine Ruhezeit eingehalten wurde, ein 
Umstellungszeitraum von 12 Monaten; 

c) für Anlagen, die entleert, gereinigt und desinfiziert wurden, ein Umstellungszeitraum von 
sechs Monaten; 

d) für Anlagen im offenen Gewässer, einschließlich Muschelkulturen, ein Umstellungszeitraum 
von drei Monaten. 
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 ▌ 

3.1.2 Herkunft der Aquakulturtiere 

3.1.2.1 Für die Herkunft der Aquakulturtiere gilt Folgendes: 

a) Die ökologische/biologische Aquakultur beruht auf der Aufzucht eines Jungbestands, der aus 
ökologischen/biologischen Brutbeständen und ökologischen/biologischen Produktionseinheiten 
stammt; 

b) verwendet werden heimische Arten, und Ziel der Zucht sind besser an die 
Produktionsbedingungen angepasste, gesunde und das Futter gut verwertende Stämme. Der 
zuständigen Behörde oder gegebenenfalls der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle werden 
Aufzeichnungen über Herkunft und Behandlung der Tiere vorgelegt; 

c) es werden Arten gewählt, die robust sind und deren Produktion für Wildbestände 
weitgehend gefahrlos ist; 
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d) zu Zuchtzwecken dürfen wild gefangene oder nichtökologisch/nichtbiologisch erzeugte 
Aquakulturtiere nur in hinreichend begründeten Fällen, wenn keine ökologisch/biologisch erzeugten 
Zuchttiere verfügbar sind oder nach Genehmigung durch die zuständige Behörde der Genbestand in 
der Produktionseinheit für Zuchtzwecke erneuert wird, in einen Betrieb eingebracht werden, um die 
Eignung des Genbestands zu verbessern. Sie müssen mindestens drei Monate ökologisch/biologisch 
bewirtschaftet werden, bevor sie zu Zuchtzwecken eingesetzt werden dürfen. Für Tiere, die auf der 
Roten Liste gefährdeter Arten der Weltnaturschutzunion (IUCN) stehen, darf die Genehmigung der 
Verwendung von wild gefangenen Exemplaren nur im Rahmen der von der entsprechenden für die 
Erhaltung zuständigen Behörde anerkannten Artenschutzprogramme erteilt werden; 

e) die Verwendung von wild gefangenen juvenilen Aquakulturtieren als Besatzmaterial ist nur in 
den nachstehenden Fällen erlaubt: 

i) natürliches Einströmen von Fisch- oder Krebstierlarven und Juvenilen beim Auffüllen von 
Teichen und anderen Haltungseinrichtungen; 
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ii) Besatz mit wilder Fischbrut oder Krebstierlarven von Arten, die nicht auf der Roten Liste 
gefährdeter Arten der IUCN stehen, in extensiver Aquakultur in Feuchtgebieten wie etwa 
Brackwasserteichen, Gezeitenzonen und Lagunen des Küstenraums, sofern 

– der Besatz mit den Bewirtschaftungsmaßnahmen im Einklang steht, die von den zuständigen 
Behörden genehmigt wurden, um die nachhaltige Bewirtschaftung der betreffenden Art zu 
gewährleisten, und 

– die Tiere ausschließlich mit Futtermitteln gefüttert werden, die in dem Umfeld natürlich 
vorkommen. 

Abweichend von Buchstabe a können die Mitgliedstaaten das Einbringen von maximal 50 % 
nichtökologischer/nichtbiologischer Jungtiere von Arten, die zum 1. Januar 2021 in der Union nicht 
als ökologisch/biologisch erzeugt wurden, als Besatzmaterial in eine ökologische/biologische 
Produktionseinheit genehmigen, sofern sie mindestens die letzten zwei Drittel des Produktionszyklus 
in ökologischer/biologischer Haltung verbringen. Eine solche abweichenden Regelung darf für einen 
maximalen Zeitraum von zwei Jahren gewährt werden und ist nicht verlängerbar. 

Für Aquakulturbetriebe außerhalb der Union kann eine solche abweichende Regelung nur von gemäß 
Artikel 46 Absatz 1 anerkannten Kontrollbehörden oder Kontrollstellen für Arten gewährt werden, 
die weder im Hoheitsgebiet des Landes, in dem sich der Betrieb befindet, noch in der Union als öko-
logisch/biologisch erzeugt wurden. Eine solche abweichende Regelung darf für einen maximalen 
Zeitraum von zwei Jahren gewährt werden und ist nicht verlängerbar. 
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3.1.2.2 Für die Züchtung gilt Folgendes: 

a) Der Einsatz von Hormonen und Hormonderivaten ist verboten; 

b) die künstliche Erzeugung von gleichgeschlechtlichen Stämmen (mit Ausnahme einer 
manuellen Sortierung), Polyploidie-Induktion, künstliche Hybridisierung und das Klonen sind 
untersagt; 

c) Es sind angemessene Stämme auszuwählen. 

▌ 

3.1.3 Ernährung 

3.1.3.1 Für die Fütterung von Fischen, Krebstieren und Stachelhäutern gilt Folgendes: 

a) Die Tiere sind mit Futtermitteln zu füttern, die dem Ernährungsbedarf der Tiere in ihren 
verschiedenen Entwicklungsstadien entsprechen; 

b) die maßgeblichen Anforderungen an ein Fütterungsregime sind: 

i) Tiergesundheit und Tierschutz; 

ii) hohe Produktqualität, einschließlich einer Nährwertzusammensetzung des Erzeugnisses, die 
eine hohe Qualität des verzehrbaren Endproduktes gewährleistet; 

iii) geringe Umweltbelastung; 

c) der pflanzliche Anteil der Futtermittel muss ökologisch/biologisch sein  ▌und der aus 
Wassertieren gewonnene Anteil der Futtermittel muss aus ökologischer/biologischer Aquakultur 
oder aus Fischereien stammen, deren Nachhaltigkeit im Rahmen einer Regelung, die gemäß den 
Grundsätzen der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 von der zuständigen Behörde anerkannt ist, 
zertifiziert wurde; 
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d) ▌ nichtökologische/nichtbiologische Einzelfuttermittel mit Ursprung in Pflanzen, Tieren, 
Algen oder Hefe, Einzelfuttermittel mineralischen oder mikrobiellen Ursprungs, 
Futtermittelzusatzstoffe ▌und Verarbeitungshilfsstoffe dürfen nur dann verwendet werden, wenn sie 
gemäß dieser Verordnung für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion 
zugelassen sind ▌; 

e) Die Verwendung von Wachstumsförderern und synthetischen Aminosäuren ist untersagt. ▌ 

▌ 

3.1.3.2 Für Muscheln und andere Arten, die nicht gefüttert werden, sondern sich von natürlichem 
Plankton ernähren, gelten folgende Vorschriften: 

a) Diese Tiere, die sich durch Ausfiltern von Kleinlebewesen aus dem Wasser ernähren, müssen 
ihren Ernährungsbedarf aus der Natur decken; dies gilt nicht für Jungtiere, die in Brutanlagen und 
Aufzuchtbecken gehalten werden; 

b) die Aufwuchsgewässer müssen in gesundheitlicher Hinsicht geeignet sein und einen sehr 
guten ökologischen Zustand im Sinne der Richtlinie 2000/60/EG aufweisen oder einen guten 
Umweltzustand im Sinne der Richtlinie 2008/56/EG aufweisen oder von vergleichbarer Qualität sind 
wie 

– den in der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 als A eingestuften Erzeugungsgebieten bis zum 13. 
Dezember 2019 oder 

– den entsprechend eingestuften Gebieten gemäß den von der Kommission nach Artikel 18 
Absatz 8 der Verordnung (EU) 2017/625 erlassenen Durchführungsrechtsakten ab dem 14. Dezember 
2019. 
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3.1.3.3 Spezifische Vorschriften für die Fütterung karnivorer Aquakulturtiere 

Karnivore Aquakulturtiere werden in folgender Rangfolge gefüttert: 

a) mit Futtermitteln aus ökologischer/biologischer Aquakulturproduktion; 

b) mit Fischmehl und Fischöl aus Überresten der Verarbeitung von Fischen, Krebstieren oder 
Weichtieren aus ökologischer/biologischer Aquakultur; 

c) mit Fischmehl und Fischöl und anderen Einzelfuttermitteln aus Fisch aus Überresten der 
Verarbeitung von Fischen, Krebstieren oder Weichtieren, die aus nachhaltiger Fischerei stammen und 
für den menschlichen Verzehr bestimmt sind; 

d) mit Fischmehl und Fischöl und anderen Einzelfuttermitteln aus Fisch  von ganzen Fischen, 
Krebstieren, oder Weichtieren, die aus nachhaltiger Fischerei stammen und nicht für den 
menschlichen Verzehr bestimmt sind; 

e) mit ökologischen/biologischen Einzelfuttermitteln pflanzlichen oder tierischen Ursprungs; 
wobei der pflanzliche Anteil höchstens 60 % der Gesamtzutaten ausmachen darf. 

3.1.3.4 Spezifische Vorschriften für die Fütterung bestimmter Aquakulturtiere 

Während der Abwachsphase werden Fische in Binnengewässern, Geißelgarnelen, Süßwassergarnelen 
und tropische Süßwasserfische wie folgt gefüttert: 

a) Sie ernähren sich über das natürliche Nahrungsangebot in Teichen und Seen; 

b) steht eine natürliche Nahrung gemäß Buchstabe a nicht in ausreichender Menge zur 
Verfügung, dürfen ökologische/biologische Futtermittel pflanzlichen Ursprungs, die vorzugsweise aus 
dem Betrieb selbst stammen, oder Algen zugefüttert werden. Die Notwendigkeit des Zufütterns ist 
von den Unternehmern zu dokumentieren; 

www.parlament.gv.at



 

 310

c) bei Zufütterung mit natürlicher Nahrung gemäß Buchstabe b ▌ 

i) darf die Futterration für Geißelgarnelen und Süßwassergarnelen (Macrobrachium spp) 
maximal 25 % Fischmehl und 10 % Fischöl aus nachhaltiger Fischerei enthalten, 

ii) darf die Futterration für Haiwelse (Pangasius spp) maximal 10 % Fischmehl oder Fischöl aus 
nachhaltiger Fischerei enthalten. 

3.1.4 Tiergesundheit 

3.1.4.1 Krankheitsvorsorge 

Für die Krankheitsvorsorge gilt Folgendes: 

a) Die Krankheitsvorsorge beruht auf der Haltung der Tiere unter optimalen Bedingungen, d. h. 
angemessene Standortwahl, wobei u. a. den Bedürfnissen der Art unter dem Aspekt der 
Wasserqualität, der Wasserdurchfluss- und Wasseraustauschrate Rechnung getragen wird, optimale 
Gestaltung des Betriebs, Anwendung guter Haltungs- und Bewirtschaftungspraktiken, einschließlich 
regelmäßiger Reinigung und Desinfektion der Anlagen, hochwertige Futtermittel, angemessene 
Besatzdichte und Wahl geeigneter Rassen und Linien; 

b) die Verwendung immunologisch wirksamer Tierarzneimittel ist gestattet; 

c) der Tiergesundheitsplan sieht Maßnahmen zur biologischen Sicherheit und 
Krankheitsvorsorge vor und schließt eine schriftliche Vereinbarung über eine der Produktionseinheit 
angemessene Gesundheitsberatung mit qualifizierten Gesundheitsdiensten für Aquakulturtiere ein, 
die den Betrieb mindestens einmal im Jahr (bei Muschelzucht mindestens einmal alle zwei Jahre) 
besichtigen; 
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d) Haltungssysteme, Ausrüstungen und Geräte werden ordentlich gereinigt und desinfiziert; 

e) biologischer Bewuchs wird nur mechanisch oder von Hand entfernt und gegebenenfalls in 
einiger Entfernung von der Anlage ins Meer zurückgeworfen; 

f) für die Reinigung und Desinfektion der Ausrüstung und Anlagen dürfen nur Mittel verwendet 
werden, die nach Artikel 24 für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion 
zugelassen sind; 

g) für die Ruhezeiten gilt Folgendes: 

i) Die zuständige Behörde oder gegebenenfalls die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle 
entscheidet, ob eine Ruhezeit erforderlich ist, und legt gegebenenfalls einen angemessenen Zeitraum 
fest; diese Ruhezeit wird daraufhin nach jedem Produktionszyklus in Haltungseinrichtungen im 
offenen Meer eingehalten und dokumentiert; 

ii) für die Muschelzucht sind solche Zeiten nicht vorgeschrieben; 

iii) in der Ruhezeit werden die Netzkäfige oder sonstigen Haltungseinrichtungen geleert und 
desinfiziert und bleiben bis zur Wiederverwendung unbesetzt; 

h) gegebenenfalls werden vorhandene Fischfutterreste, Ausscheidungen und tote Tiere sofort 
entfernt, um keine deutliche Verschlechterung der Wasserqualität zu riskieren, Krankheitsrisiken 
einzuschränken und keine Insekten oder Nager anzulocken; 

i) der Einsatz von ultraviolettem Licht und Ozon ist nur in Brut- und Jungtierstationen erlaubt; 

j) für die biologische Bekämpfung von Ektoparasiten werden vorzugsweise Putzerfische 
eingesetzt und Süßwasser, Salzwasser und Natriumchloridlösungen verwendet. 
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3.1.4.2 Tierärztliche Behandlung 

Für die tierärztliche Behandlung gilt Folgendes: 

a) Krankheiten sind unverzüglich zu behandeln, um ein Leiden der Tiere zu vermeiden; 
chemisch-synthetische allopathische Tierarzneimittel einschließlich Antibiotika dürfen 
erforderlichenfalls unter strengen Bedingungen und unter der Verantwortung eines Tierarztes 
verabreicht werden, wenn die Behandlung mit phytotherapeutischen, homöopathischen und 
anderen Erzeugnissen ungeeignet ist. Gegebenenfalls sind Beschränkungen in Bezug auf die Zahl der 
Behandlungen und Bestimmungen über die Wartezeiten festzulegen; 

b) nach dem Unionsrecht zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier vorgeschriebene 
Behandlungen sind zulässig; 
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c) tritt trotz der Vorbeugungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Tiergesundheit gemäß 
Nummer 3.1.4.1 ein Gesundheitsproblem auf, können Tierarzneimittel in nachstehender Rangfolge 
verabreicht werden: 

i) pflanzliche, tierische oder mineralische Stoffe in homöopathischer Verdünnung; 

ii) Pflanzen und Pflanzenextrakte, die keine betäubende Wirkung haben; und 

iii) Substanzen wie Spurenelemente, Metalle, natürliche Immunostimulanzien oder zugelassene 
Probiotika; 

d) allopathische Behandlungen sind auf zwei Behandlungen jährlich beschränkt, ausgenommen 
Impfungen und Maßnahmen im Rahmen obligatorischer Tilgungspläne. Bei einem Produktionszyklus 
von weniger als einem Jahr darf jedoch nur einmal allopathisch behandelt werden. Wird häufiger 
allopathisch behandelt, dürfen die betreffenden Tiere nicht als ökologisches/biologisches Erzeugnis 
vermarktet werden; 

e) Parasitenbehandlungen, obligatorische Seuchenbekämpfungsprogramme der 
Mitgliedstaaten ausgenommen, dürfen zweimal jährlich bzw. bei einem Produktionszyklus von 
weniger als 18 Monaten einmal jährlich vorgenommen werden; 

f) die Wartezeit nach Verabreichung allopathischer Tierarzneimittel und nach 
Parasitenbehandlungen gemäß Buchstabe d, auch im Rahmen obligatorischer Seuchenbekämpfungs- 
und -tilgungsprogramme, ist doppelt so lang wie die vorgeschriebene Wartezeit gemäß Artikel 11 der 
Richtlinie 2001/82/EG oder beträgt, wenn keine Wartezeit festgelegt ist, 48 Stunden; 

g) der Einsatz von Tierarzneimitteln ist der zuständigen Behörde oder gegebenenfalls der 
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle zu melden, bevor die Tiere als ökologische/biologische 
Erzeugnisse vermarktet werden. Behandelte Tiere müssen eindeutig gekennzeichnet sein. 
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3.1.5 Unterbringung und Haltungspraktiken 

3.1.5.1 Geschlossene Kreislaufanlagen für die Tierproduktion in Aquakultur sind verboten, 
ausgenommen Brut- und Jungtierstationen oder Anlagen für die Erzeugung von 
ökologischen/biologischen Futterorganismen. 

3.1.5.2 Das Wasser darf nur in Brut- und Jungtierstationen künstlich erwärmt oder gekühlt werden. 
Natürliches Brunnenwasser kann auf allen Produktionsstufen zum Erwärmen oder Kühlen des 
Wassers verwendet werden. 

3.1.5.3 Die Anlagen müssen so gestaltet sein, dass die Aquakulturtiere artgerecht gehalten werden 
können; dies erfordert: 

a) ausreichenden Bewegungsraum für ihr Wohlbefinden und die relevante Besatzdichte gemäß 
den in Artikel 15 Absatz 3 genannten Durchführungsrechtsakten; 

b) Wasser guter Qualität u. a. mit einer angemessenen Durchfluss- und Wasseraustauschrate, 
ausreichendem Sauerstoffgehalt und niedriger Metabolitenkonzentration; 

c) artgerechte und den geografischen Standort berücksichtigende Temperaturen und 
Lichtverhältnisse. 

Da sich die Besatzdichte auf das Wohlbefinden der Aquakulturfische auswirkt, werden der Zustand 
der Fische (Flossen- oder andere Verletzungen, Wachstumsraten, Verhalten und allgemeiner 
Gesundheitszustand) sowie die Wasserqualität regelmäßig überwacht und berücksichtigt. 

Für Süßwasserfische sind möglichst naturnahe Bodenverhältnisse vorzusehen. 
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Für Karpfen und verwandte Arten gilt Folgendes: 

– Es ist natürlicher Erdboden vorzusehen; 

– für eine organische und mineralische Düngung der Teiche und Seen dürfen nur Düngemittel 
und Bodenverbesserer, die nach Artikel 24 für die Verwendung in der ökologischen/biologischen 
Produktion zugelassen sind, mit einer Höchstgabe von 20 kg Stickstoff/ha verwendet werden; 

– der Einsatz chemisch-synthetischer Mittel zur Kontrolle des Pflanzenwuchses in den 
Produktionsgewässern ist verboten. 

3.1.5.4 Design und Konstruktion der aquatischen Haltungseinrichtungen bewirken Wasser-
austauschraten und physikalisch-chemische Parameter, die Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere 
gewährleisten und ihnen artgerechtes Verhalten ermöglichen. 

Die spezifischen Merkmale der Produktions- und Haltungseinrichtungen für Arten oder Artengruppen 
gemäß den in Artikel 15 Absatz 3 genannten Durchführungsrechtsakten müssen eingehalten werden. 

3.1.5.5 Aufzuchtanlagen an Land müssen folgende Voraussetzungen erfüllen: 

a) Bei Durchflussanlagen besteht die Möglichkeit, die Wasseraustauschrate und die 
Wasserqualität des zufließenden und des abfließenden Wassers zu überwachen und zu kontrollieren; 

b) mindestens 10 % der Fläche am Rand der Anlage ("Teichrand") bestehen aus natürlicher 
Vegetation. 

3.1.5.6 Haltungseinrichtungen im Meer müssen folgende Voraussetzungen erfüllen: 

a) Wasserströmung, Wassertiefe und Wasseraustausch am gewählten Standort gewährleisten, 
dass Auswirkungen auf den Meeresboden und den umliegenden Wasserkörper auf ein Mindestmaß 
reduziert werden; 

b) Design, Konstruktion und Wartung der Netzkäfige sind an die am Standort herrschenden 
Umweltbedingungen angepasst. 
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3.1.5.7 Konstruktion, Standort und Betrieb der Haltungseinrichtungen sind so konzipiert, dass das 
Risiko eines Entweichens der Tiere minimiert wird. 

3.1.5.8 Sollten Fische oder Krebstiere entweichen, sind angemessene Maßnahmen zu ergreifen, 
gegebenenfalls einschließlich Wiedereinfang, um nachteilige Auswirkungen auf das lokale Ökosystem 
zu vermindern. Über derartige Maßnahmen sind Aufzeichnungen zu führen. 

3.1.5.9 Bei Aquakultur in Teichen, Becken oder Fließkanälen verfügen die Anlagen entweder über 
natürliche Filterbetten, Absetzbecken, biologische oder mechanische Filter für den Rückhalt von 
Abfallnährstoffen oder verwenden Algen oder Tiere (Muscheln), die zur Verbesserung der 
Abwasserqualität beitragen. Das Ablaufwasser wird gegebenenfalls regelmäßig kontrolliert. 

▌ 
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3.1.6 Tierschutz 

3.1.6.1 Die Halter von Aquakulturtieren müssen die nötigen Grundkenntnisse und Fähigkeiten in den 
Bereichen Tiergesundheit und Tierschutz besitzen. 

3.1.6.2 Das Manipulieren von Aquakulturtieren wird auf ein Mindestmaß reduziert und unter 
Verwendung geeigneter Geräte und Verfahren mit äußerster Sorgfalt vorgenommen, um Stress und 
Verletzungen, die mit Manipulationen einhergehen, zu vermeiden. Beim Manipulieren von 
Elterntieren wird darauf geachtet, Verletzungen und Stress auf ein Mindestmaß zu beschränken; 
gegebenenfalls sind die Tiere zu betäuben. Sortiervorgänge werden auf ein Mindestmaß reduziert 
und werden nur durchgeführt, wenn dies zur Sicherstellung des Wohlbefindens der Tiere notwendig 
ist. 

3.1.6.3 Folgende Einschränkungen gelten für die Verwendung von künstlichem Licht: 

a) Die Tageslichtdauer darf nicht künstlich über das Höchstmaß hinaus verlängert werden, das 
den ethologischen Bedürfnissen, den geografischen Gegebenheiten und dem allgemeinen 
Gesundheitszustand der Tiere Rechnung trägt; Fortpflanzungszwecke ausgenommen beträgt dieses 
Höchstmaß 14 Stunden pro Tag; 

b) beim Übergang werden durch den Einsatz von Dimmern oder Hintergrundbeleuchtung 
abrupte Wechsel in der Lichtintensität vermieden. 

3.1.6.4 Eine Belüftung der Anlagen ist im Interesse des Tierschutzes und der Tiergesundheit erlaubt. 
Mechanische Belüftungsgeräte werden vorzugsweise mit erneuerbaren Energien betrieben. 

3.1.6.5 Der Einsatz von Sauerstoff ist nur in den nachstehenden Fällen zulässig, wenn die Gesundheit 
und der Schutz der Tiere sowie kritische Phasen der Produktion oder des Transports dies erfordern: 

a) bei außergewöhnlichem Temperaturänderungen, Druckabfall oder versehentlicher 
Verschmutzung des Wassers; 

b) bei vereinzelten Bewirtschaftungsverfahren wie Probenahmen und Sortieren;  

c) um das Überleben des Bestands sicherzustellen. 
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3.1.6.6 Es sind angemessene Maßnahmen zu treffen, um die Dauer des Transports von Aquakultur-
tieren möglichst kurz zu halten. 

3.1.6.7 Ein Leiden der Tiere ist während ihrer gesamten Lebensdauer sowie bei der Schlachtung so 
gering wie möglich zu halten. 

3.1.6.8 Das Entfernen der Augenstiele, einschließlich aller vergleichbaren Praktiken wie Abschnüren, 
Einschneiden und Abzwicken, ist verboten. 

3.1.6.9 Beim Schlachten wird darauf geachtet, dass die Fische sofort betäubt sind und keinen 
Schmerz empfinden. Beim Manipulieren der Tiere vor dem Schlachten wird darauf geachtet, 
Verletzungen und Stress auf ein Mindestmaß zu beschränken. Bei der Entscheidung über die beste 
Schlachtmethode muss den unterschiedlichen Fischgrößen, Arten und Produktionsstandorten 
Rechnung getragen werden. 

3.2 Detaillierte Vorschriften für Weichtiere 

3.2.1 Herkunft der Muschelsaat 

Für die Herkunft der Muschelsaat gilt Folgendes: 

a) Soweit die Umwelt hierdurch nicht spürbar geschädigt wird und die lokalen Vorschriften dies 
gestatten, darf Muschelsaat von wilden, außerhalb der Produktionseinheit gelegenen 
Muschelkolonien verwendet werden, wenn: 

i) sie von Muschelbänken stammt, die den Winter voraussichtlich nicht überleben, oder von 
Bänken, die für die Erhaltung der Wildbestände verzichtbar sind; oder 

ii) es sich um natürliche Ansiedlungen von Muschelsaat auf Kollektoren handelt; 

b) im Falle der Pazifischen Auster (Crassostrea gigas) wird vorzugsweise selektiv gezüchtetes 
Bestandsmaterial verwendet, das sich in freier Wildbahn seltener vermehrt; 

c) es werden Aufzeichnungen darüber geführt, wie, wo und wann Muschelsaat aus 
Wildbeständen gesammelt wurde, um eine Rückverfolgung bis zum Sammelgebiet zu ermöglichen; 

d) das Sammeln von Muschelsaat aus Wildbeständen bedarf der vorherigen Genehmigung der 
zuständigen Behörde. 
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3.2.2 Unterbringung und Haltungspraktiken 

Für die Unterbringung und Haltungspraktiken gilt Folgendes: 

a) Die Produktion kann in demselben Gewässer wie ökologische/biologische Fisch- und 
Algenproduktion in Polykultur erfolgen, die im Nachhaltigkeitsplan näher zu beschreiben ist. 
Muscheln können in Polykultur auch zusammen mit Schnecken wie der Gemeinen Strandschnecke 
kultiviert werden; 

b) ökologische/biologische Muschelproduktion erfolgt in Gebieten, die durch Pfähle oder 
Schwimmkörper oder auf andere Art klar gekennzeichnet sind, und nutzt zur Eingrenzung 
gegebenenfalls Netze, Käfige oder andere künstliche Strukturen; 

c) potenzielle Gefahren ökologischer/biologischer Schalentierkulturen für andere, unter Schutz 
gestellte Arten werden so weit wie möglich ausgeschlossen. Netze zum Schutz gegen Prädatoren sind 
so konstruiert, dass tauchende Vögel keinen Schaden nehmen können. 

3.2.3 Zucht 

Für die Zucht gilt Folgendes: 

a) Die Muschelzucht an hängenden Leinen und andere in den Durchführungsrechtsakten gemäß 
Artikel 15 Absatz 3 aufgelistete Methoden sind in der ökologischen/biologischen Produktion zulässig; 

b) Weichtierkulturen am Meeresboden sind nur zulässig, wenn an den Aufzucht- und 
Sammelplätzen keine spürbar negativen Auswirkungen auf die Umwelt entstehen. Eine 
Untersuchung einschließlich Bericht zum Nachweis geringstmöglicher Umweltbelastungen  ▌ist dem 
Nachhaltigkeitsplan als separates Kapitel beizufügen und vom Unternehmer bei der zuständigen 
Behörde oder gegebenenfalls der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle vor Aufnahme des Betriebs 
vorzulegen. 
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3.2.4 Bewirtschaftung 

Für die Bewirtschaftung gilt Folgendes: 

a) Die Besatzdichte übersteigt nicht die Besatzdichte von nichtökologisch/nichtbiologisch 
bewirtschafteten Schalentierproduktionsanlagen am selben Standort. Sortieren, Ausdünnen und 
Anpassen der Besatzdichte erfolgen auf Basis der Biomasse, unter Beachtung des Tierschutzes und 
mit dem Ziel hoher Produktqualität; 

b) biologischer Bewuchs wird mechanisch oder von Hand entfernt und gegebenenfalls in 
größerer Entfernung von den Zuchtanlagen ins Meer zurückgeworfen. Schalentiere dürfen zum 
Schutz gegen schädliche Bewuchsorganismen einmal im Laufe des Produktionszyklus mit einer 
Kalklösung behandelt werden. 

3.2.5 Spezifische Kultivierungsvorschriften für Austern 

Die Kultivierung in Säcken auf Tischen ist zulässig. Diese Tische und andere Vorrichtungen zur 
Austernzucht sind so aufzustellen, dass keine durchgehende Sperre entlang der Uferlinie entsteht. 
Für eine optimale Produktion werden die Austern sorgfältig unter Beachtung der Gezeitenströmung 
platziert. Die Produktion muss den in den Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 15 Absatz 3 
festgelegten Anforderungen genügen. 
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Teil IV: Produktionsvorschriften für verarbeitete Lebensmittel ▌ 

Zusätzlich zu den allgemeinen Produktionsvorschriften in den Artikeln 9, 11 und 16 enthält dieser Teil 
Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion verarbeiteter Lebensmittel ▌. 

1. Allgemeine Anforderungen für die Herstellung verarbeiteter Lebensmittel 

1.1 Bei der Verwendung von Zusatzstoffen, Verarbeitungshilfsstoffen und anderen Stoffen und 
Zutaten für die Verarbeitung von Lebensmitteln  ▌sowie bei der Anwendung jeglicher 
Verarbeitungspraktiken, wie z. B. des Räucherns, sind die Grundsätze der guten Herstellungspraxis1 
zu beachten. 

1.2 Verarbeitete Lebensmittel  ▌herstellende Unternehmer müssen angemessene Verfahren 
einrichten und aktualisieren, die auf einer systematischen Identifizierung der kritischen Stufen im 
Verarbeitungsprozess beruhen. 

1.3 Die Anwendung der Verfahren gemäß Nummer 1.2 muss jederzeit gewährleisten, dass die 
hergestellten Verarbeitungserzeugnisse den Vorschriften dieser Verordnung genügen. 

                                                           
1 Gute Herstellungspraxis (Good manufacturing practice – GMP) im Sinne von Artikel 3 
Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 der Kommission vom 22. Dezember 2006 über gute 
Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in 
Berührung zu kommen (ABl. L 384 vom 29.12.2006, S. 75). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2023/2006;Nr:2023;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:384;Day:29;Month:12;Year:2006;Page:75&comp=


 

 322

1.4 Die Unternehmer müssen die Verfahrensvorschriften gemäß Nummer 1.2 anwenden und 
einhalten; sie müssen unbeschadet des Artikels 28 insbesondere 

a) Vorsorgemaßnahmen treffen ▌; 

b) geeignete Reinigungsmaßnahmen durchführen, deren Wirksamkeit überwacht wird und über 
die Aufzeichnungen geführt werden; 

c) sicherstellen, dass nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse nicht mit Hinweis auf die 
ökologische/biologische Produktion in Verkehr gebracht werden. 

1.5 Die Aufbereitung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen, von Umstellungserzeugnissen 
und von nichtökologischen/nichtbiologischen Erzeugnissen muss räumlich oder zeitlich voneinander 
getrennt erfolgen ▌. Soweit in der betreffenden Aufbereitungseinheit ökologische/biologische 
Erzeugnisse, Umstellungserzeugnisse und nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse in beliebiger 
Kombination aufbereitet oder gelagert werden, trägt der Unternehmer dafür Sorge, dass 

a) die zuständige Behörde oder gegebenenfalls die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle 
diesbezüglich informiert wird; 

b) die Arbeitsgänge räumlich oder zeitlich getrennt von ähnlichen Arbeitsgängen mit 
Erzeugnissen jeder Art (ökologische/biologische Erzeugnisse, Umstellungserzeugnisse oder 
nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse) kontinuierlich in geschlossener Folge durchgeführt 
werden, bis die Erzeugung abgeschlossen ist; 

c) ökologische/biologische Erzeugnisse, Umstellungserzeugnisse und nicht-
ökologische/nichtbiologische Erzeugnisse vor und nach den Arbeitsgängen räumlich oder zeitlich 
voneinander getrennt gelagert werden; 
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d) ein aktualisiertes Verzeichnis über sämtliche Arbeitsgänge und verarbeiteten Mengen 
geführt wird; 

e) alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, um die Partien/Lose zu identifizieren 
und jedes Vermischen oder Vertauschen von ökologischen/biologischen Erzeugnissen, Umstellungs-
erzeugnissen und nichtökologischen/nichtbiologischen Erzeugnissen zu vermeiden; 

f) die Arbeitsgänge mit ökologischen/biologischen Erzeugnissen oder Umstellungserzeugnissen 
erst nach einer geeigneten Reinigung der Produktionsanlagen durchgeführt werden. 

1.6 Erzeugnisse, Stoffe und Verfahren, die bei der Verarbeitung und Lagerung öko-
logischer/biologischer Lebensmittel verloren gegangene Eigenschaften wiederherstellen oder das 
Ergebnis nachlässiger Verarbeitung korrigieren oder anderweitig in Bezug auf die tatsächliche 
Beschaffenheit dieser als ökologische/biologische Lebensmittel zu vermarktenden Erzeugnisse 
irreführend sein könnten, dürfen nicht verwendet werden. 

2. Detaillierte Anforderungen für die Herstellung verarbeiteter Lebensmittel 

2.1 Für die Zusammensetzung verarbeiteter ökologischer/biologischer Lebensmittel gilt 
Folgendes: 

a) Das Erzeugnis wird überwiegend aus Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs hergestellt oder 
aus in Anhang I aufgelisteten Erzeugnissen, die für die Verwendung als Lebensmittel vorgesehen 
sind; bei der Bestimmung, ob ein Erzeugnis überwiegend aus solchen Erzeugnissen hergestellt ist, 
werden hinzugefügtes Wasser und Kochsalz nicht berücksichtigt; 

▌ 
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b) eine ökologische/biologische Zutat darf nicht zusammen mit der gleichen 
nichtökologischen/nichtbiologischen ▌Zutat vorkommen; 

c) eine während der Umstellung erzeugte Zutat darf nicht zusammen mit der gleichen 
ökologischen/biologischen oder nichtökologischen/nichtbiologischen Zutat vorkommen. 

▌ 

 

2.2 Verwendung bestimmter Erzeugnisse und Stoffe bei der Verarbeitung von Lebensmitteln 

2.2.1 Bei der Verarbeitung von Lebensmitteln, ausgenommen Erzeugnisse und Stoffe aus dem 
Weinsektor, für die die Bestimmungen von Teil VI Nummer 2 gelten, und Hefe, für die die 
Bestimmungen von Teil VII Nummer 1.3 gelten, dürfen nur gemäß Artikel 24 oder Artikel 25 für die 
Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion zugelassene Lebensmittelzusatzstoffe, 
Verarbeitungshilfsstoffe und nichtökologische/nichtbiologische Zutaten landwirtschaftlichen 
Ursprungs sowie die Erzeugnisse und Stoffe gemäß Nummer 2.2.2 verwendet werden. 

2.2.2 Folgende Erzeugnisse und Stoffe dürfen für die Verarbeitung von Lebensmitteln verwendet 
werden: 

a) Zubereitungen aus Mikroorganismen und Lebensmittelenzymen, die üblicherweise bei der 
Lebensmittelverarbeitung verwendet werden; Lebensmittelenzyme, die als Lebensmittelzusatzstoffe 
verwendet werden sollen, müssen jedoch gemäß Artikel 24 für die Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion zugelassen sein; 

b) Stoffe und Erzeugnisse gemäß der Definition in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c und 
Buchstabe d Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 ▌, die gemäß ▌Artikel 16 Absätze 2, 3 und 4 
der genannten Verordnung als natürliche Aromastoffe oder natürliche Aromaextrakte 
gekennzeichnet sind; 
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c) Farbstoffe zum Stempeln von Fleisch und Eierschalen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EG) 
Nr. 1333/2008 ▌▌; 

d) natürliche Farben und natürliche Überzugsstoffe für das traditionelle dekorative Färben der 
Schale gekochter Eier mit dem Ziel, diese zu einer bestimmten Zeit des Jahres in Verkehr zu bringen; 

e) Trinkwasser und ökologische/biologische oder nichtökologische/nichtbiologische Salze 
(hauptsächlich aus Natrium- oder Kaliumchlorid), die im Allgemeinen bei der 
Lebensmittelverarbeitung verwendet werden; 

f) Mineralstoffe (einschließlich Spurenelemente), Vitamine, Aminosäuren und Mikronährstoffe, 
jedoch nur ▌ 

                                                           
▌ 
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i) soweit ihre Verwendung in Lebensmitteln für den allgemeinen Verzehr "unmittelbar 
gesetzlich vorgeschrieben ist" in dem Sinne, dass sie nach dem Unionsrecht oder nach nationalen 
Rechtsvorschriften, die mit dem Unionsrecht vereinbar sind, unmittelbar vorgeschrieben sind, was 
dazu führt, dass die Lebensmittel nicht als Lebensmittel für den allgemeinen Verzehr in Verkehr 
gebracht werden können, wenn diese Mineralstoffe, Vitamine, Aminosäuren oder Mikronährstoffe 
nicht zugegeben wurden;oder 

ii) im Hinblick auf Lebensmittel, die als Lebensmittel mit besonderen Eigenschaften oder 
Wirkungen in Bezug auf Gesundheit oder Ernährung oder in Bezug auf die Bedürfnisse spezifischer 
Verbrauchergruppen in Verkehr gebracht werden: 

- in Erzeugnissen gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) Nr. 609/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates1, soweit ihre Verwendung nach der genannten 
Verordnung und nach Rechtsakten, die auf der Grundlage von Artikel 11 Absatz 1 der genannten 
Verordnung für die betreffenden Erzeugnisse erlassen werden, oder 

- in Erzeugnissen nach der Richtlinie 2006/125/EG der Kommission2, soweit ihre Verwendung nach 
vorgenannter Richtlinie zugelassen ist. 

2.2.3 Für Reinigung und Desinfektion dürfen nur solche Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
eingesetzt werden, die nach Artikel 24 für die Verarbeitung zugelassen sind. 

                                                           
1 Verordnung (EU) Nr. 609/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 
2013 über Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder, Lebensmittel für besondere medizinische 
Zwecke und Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung und zur Aufhebung der Richtlinie 
92/52/EWG des Rates, der Richtlinien 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG und 2006/141/EG der 
Kommission, der Richtlinie 2009/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der 
Verordnungen (EG) Nr. 41/2009 und (EG) Nr. 953/2009 der Kommission (ABl. L 181 vom 29.6.2013, 
S. 35). 

2 Richtlinie 2006/125/EG der Kommission vom 5. Dezember 2006 über Getreidebeikost und 
andere Beikost für Säuglinge und Kleinkinder (ABl. L 339 vom 6.12.2006, S. 16). 
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2.2.4 Für die Zwecke der Berechnung gemäß Artikel 30 Absatz 5 gilt Folgendes: 

a) Bestimmte Lebensmittelzusatzstoffe, die nach Artikel 24 für die Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion zugelassen sind, werden zu den Zutaten landwirtschaftlichen 
Ursprungs gerechnet; 

b) Zubereitungen und Stoffe gemäß Nummer ▌2.2.2 Buchstaben a, c, d, e und f werden nicht zu 
den Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gerechnet; 

c) Hefe und Hefeprodukte werden zu den Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gerechnet. 

▌ 
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Teil V: Produktionsvorschriften für verarbeitete Futtermittel 

Zusätzlich zu den allgemeinen Produktionsvorschriften in den Artikeln 9, 11 und 17 enthält dieser Teil 
Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion verarbeiteter Futtermittel. 

1. Allgemeine Anforderungen für die Herstellung verarbeiteter Futtermittel 

1.1 Bei der Verwendung von Zusatzstoffen, Verarbeitungshilfsstoffen und anderen Stoffen und 
Zutaten für die Verarbeitung von Futtermitteln sowie bei der Anwendung jeglicher 
Verarbeitungspraktiken, wie z. B. des Räucherns, sind die Grundsätze der guten Herstellungspraxis zu 
beachten. 

1.2 Verarbeitete Futtermittel herstellende Unternehmer müssen angemessene Verfahren 
einrichten und aktualisieren, die auf einer systematischen Identifizierung der kritischen Stufen im 
Verarbeitungsprozess beruhen. 

1.3 Die Anwendung der Verfahren gemäß Nummer 1.2 muss jederzeit gewährleisten, dass die 
hergestellten Verarbeitungserzeugnisse den Vorschriften dieser Verordnung genügen. 
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1.4 Die Unternehmer müssen die Verfahrensvorschriften gemäß Nummer 1.2 anwenden und 
einhalten; sie müssen unbeschadet des Artikels 28 insbesondere 

a) Vorsorgemaßnahmen treffen ▌; 

b) geeignete Reinigungsmaßnahmen durchführen, deren Wirksamkeit überwacht wird und über 
die Aufzeichnungen geführt werden; 

c) sicherstellen, dass nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse nicht mit Hinweis auf die 
ökologische/biologische Produktion in Verkehr gebracht werden. 

1.5 Die Aufbereitung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen, von Umstellungserzeugnissen 
und von nichtökologischen/nichtbiologischen Erzeugnissen muss räumlich oder zeitlich voneinander 
getrennt erfolgen. Soweit in der betreffenden Aufbereitungseinheit ökologische/biologische 
Erzeugnisse, Umstellungserzeugnisse und  nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse in 
beliebiger Kombination aufbereitet oder gelagert werden, trägt der Unternehmer dafür Sorge, dass 
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a) die Kontrollbehörde oder Kontrollstelle diesbezüglich informiert wird; 

▌ 

b) die Arbeitsgänge räumlich oder zeitlich getrennt von ähnlichen Arbeitsgängen mit 
Erzeugnissen jeder Art (ökologische/biologische Erzeugnisse, Umstellungserzeugnisse oder 
nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse) kontinuierlich in geschlossener Folge durchgeführt 
werden, bis die Erzeugung abgeschlossen ist; 

▌ 

c) ökologische/biologische Erzeugnisse, Umstellungserzeugnisse und nicht-
ökologische/nichtbiologische Erzeugnisse vor und nach den Arbeitsgängen räumlich oder zeitlich 
voneinander getrennt gelagert werden; 

d) ein aktualisiertes Verzeichnis über sämtliche Arbeitsgänge und verarbeiteten Mengen 
geführt wird; 

e) alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, um die Partien/Lose zu identifizieren 
und jedes Vermischen oder Vertauschen von ökologischen/biologischen Erzeugnissen, 
Umstellungserzeugnissen und nichtökologischen/nichtbiologischen Erzeugnissen zu vermeiden; 

f) die Arbeitsgänge mit ökologischen/biologischen Erzeugnissen oder Umstellungserzeugnissen 
erst nach einer geeigneten Reinigung der Produktionsanlagen durchgeführt werden. 
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2. Detaillierte Anforderungen für die Herstellung verarbeiteter Futtermittel 

2.1 Ökologische/biologische Einzelfuttermittel oder Umstellungseinzelfuttermittel dürfen nicht 
zusammen mit den gleichen Einzelfuttermitteln aus nichtökologischer/nichtbiologischer Produktion 
zur Herstellung eines ökologischen/biologischen Futtermittels verwendet werden. 

2.2 Einzelfuttermittel, die in der ökologischen/biologischen Produktion eingesetzt oder 
weiterverarbeitet werden, dürfen nicht unter Einsatz von chemisch-synthetischen Lösungsmitteln 
hergestellt worden sein. 

2.3 Bei der Verarbeitung von Futtermitteln dürfen nur gemäß Artikel 24 für die Verwendung in 
der ökologischen/biologischen Produktion zugelassene nichtökologische/nichtbiologische 
Einzelfuttermittel mit Ursprung in Pflanzen, Algen, Tieren oder Hefe, Einzelfuttermittel mineralischen 
Ursprungs, Futtermittelzusatzstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe verwendet werden. 

2.4 Für Reinigung und Desinfektion dürfen nur solche Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
eingesetzt werden, die nach Artikel 24 für die Verarbeitung zugelassen sind. 
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Teil VI: Wein 

1. Geltungsbereich 

1.1. Zusätzlich zu den allgemeinen Produktionsvorschriften in den Artikeln 9, 10, 11, 16 und 18 
enthält dieser Teil Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion von Erzeugnissen des 
Weinsektors gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe l der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013. 

1.2 Sofern in diesem Teil nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, finden die Ver-
ordnungen (EG) Nr. 606/20091 und (EG) Nr. 607/20092 der Kommission Anwendung. 

2. Verwendung bestimmter Erzeugnisse und Stoffe 

2.1 Erzeugnisse des Weinsektors werden aus ökologischen/biologischen Ausgangsstoffen 
hergestellt. 

2.2 Bei der Herstellung von Erzeugnissen des Weinsektors, einschließlich während der 
önologischen Verfahren, Prozesse und Behandlungen nach Maßgabe der Bedingungen und 
Einschränkungen gemäß den Verordnungen (EU) Nr. 1308/2013 und (EG) Nr. 606/2009 und 
insbesondere Anhang I A der letztgenannten Verordnung, dürfen nur Erzeugnisse und Stoffe 
verwendet werden, die gemäß Artikel 24 für die Verwendung in der ökologischen/biologischen 
Produktion zugelassen sind. 

3. Önologische Verfahren und Einschränkungen 

                                                           
1 Verordnung (EG) Nr. 606/2009 der Kommission vom 10. Juli 2009 mit Durchführungs-
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der Wein-
bauerzeugniskategorien, der önologischen Verfahren und der diesbezüglichen Einschränkungen (ABl. 
L 193 vom 24.7.2009, S. 1). 

2 Verordnung (EG) Nr. 607/2009 der Kommission vom 14. Juli 2009 mit Durchführungs-
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates hinsichtlich der geschützten 
Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben, der traditionellen Begriffe sowie der 
Kennzeichnung und Aufmachung bestimmter Weinbauerzeugnisse (ABl. L 193 vom 24.7.2009, S. 60). 
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3.1 Unbeschadet der Abschnitte 1 und 2 dieses Teils und der unter den Nummern 3.2, 3.3 und 
3.4 vorgesehenen besonderen Verbote und Einschränkungen sind nur solche önologischen 
Verfahren, Prozesse und Behandlungen, einschließlich der Einschränkungen gemäß Artikel 80 und 
Artikel 83 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 und gemäß Artikel 3, den Artikeln 5 bis 9 
sowie 11 bis 14 der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 sowie gemäß den Anhängen dieser 
Verordnungen, zugelassen, die vor dem 1. August 2010 angewendet wurden. 

3.2 Die Anwendung der folgenden önologischen Verfahren, Prozesse und Behandlungen ist 
verboten: 

a) teilweise Konzentrierung durch Kälte gemäß Anhang VIII Teil I Abschnitt B Nummer 1 
Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013; 

b) Entschwefelung durch physikalische Verfahren gemäß Anhang I A Nummer 8 der Verordnung 
(EG) Nr. 606/2009; 

c) Behandlung durch Elektrodialyse zur Weinsteinstabilisierung des Weins gemäß Anhang I A 
Nummer 36 der Verordnung (EG) Nr. 606/2009; 

d) teilweise Entalkoholisierung von Wein gemäß Anhang I A Nummer 40 der Verordnung (EG) 
Nr. 606/2009; 

e) Behandlung mit Kationenaustauschern zur Weinsteinstabilisierung des Weins gemäß 
Anhang I A Nummer 43 der Verordnung (EG) Nr. 606/2009. 
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3.3 Die Anwendung der folgenden önologischen Verfahren, Prozesse und Behandlungen ist unter 
folgenden Bedingungen erlaubt: 

a) Bei thermischen Behandlungen gemäß Anhang I A Nummer 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 606/2009 darf die Temperatur ▌75 °C nicht übersteigen; 

b) bei der Zentrifugierung und Filtrierung mit oder ohne inerte Filtrierhilfsstoffe gemäß 
Anhang I A Nummer 3 der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 darf die Porengröße nicht unter 
0,2 Mikrometer liegen. 

▌ 

3.4 Nach dem 1. August 2010 eingeführte Änderungen in Bezug auf die in der Verordnung (EG) 
Nr. 1234/2007 oder in der Verordnung (EG) Nr. 606/2009 vorgesehenen önologischen Verfahren, 
Prozesse und Behandlungen dürfen bei der ökologischen/biologischen Herstellung von Wein erst 
nach Aufnahme dieser Maßnahmen als erlaubte Maßnahmen in diesen Abschnitt ▌und, falls 
erforderlich, einem Bewertungsprozess gemäß Artikel 24 der vorliegenden Verordnung angewendet 
werden. 
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Teil VII: Hefe, die als Lebens- oder Futtermittel verwendet wird 

Zusätzlich zu den allgemeinen Produktionsvorschriften in den Artikeln 9, 11, 16, 17 und 19 enthält 
dieser Teil Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion von Hefe, die als Lebens- oder 
Futtermittel verwendet wird. 

1. Allgemeine Anforderungen 

1.1 Für die Herstellung ökologischer/biologischer Hefe dürfen nur ökologisch/biologisch erzeugte 
Substrate verwendet werden. Bis zum 31. Dezember 2023 ist jedoch das Hinzufügen von bis zu 5 % 
nichtökologischem/nichtbiologischem Hefeextrakt oder -autolysat zum Substrat (berechnet in 
Gewicht der Trockenmasse) für die Herstellung von ökologischer/biologischer Hefe erlaubt, wenn die 
Unternehmer nicht in der Lage sind, Hefeextrakt oder -autolysat aus ökologischer/biologischer 
Erzeugung zu erhalten. 

1.2 Ökologische/biologische Hefe darf in ökologischen/biologischen Lebens- oder Futtermitteln 
nicht zusammen mit nichtökologischer/nichtbiologischer Hefe vorkommen. 

1.3 Folgende Erzeugnisse und Stoffe dürfen bei der Herstellung, Zubereitung und Formulierung 
von ökologischer/biologischer Hefe verwendet werden: 

a) Verarbeitungshilfsstoffe, die nach Artikel 24 für die Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion zugelassen sind; 

b) Erzeugnisse und Stoffe nach Teil IV Nummer 2.2.2 Buchstaben a, b und e. 

1.4 Für Reinigung und Desinfektion dürfen nur solche Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
eingesetzt werden, die nach Artikel 24 für die Verarbeitung zugelassen sind. 
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ANHANG III 

ABHOLUNG, VERPACKUNG, BEFÖRDERUNG UND LAGERUNG VON ERZEUGNISSEN 

1. Abholung und Beförderung von Erzeugnissen zu Aufbereitungseinheiten 

Die Unternehmer können ökologische/biologische Erzeugnisse, Umstellungserzeugnisse und 
nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse nur dann im Sammeltransportverfahren gleichzeitig 
abholen, wenn angemessene Vorkehrungen getroffen wurden, um jedes mögliche Vermischen oder 
Vertauschen von ökologischen/biologischen Erzeugnissen, Umstellungserzeugnissen und 
nichtökologischen/nichtbiologischen Erzeugnissen zu vermeiden, und die Identifizierung der 
ökologischen/biologischen Erzeugnisse und der Umstellungserzeugnisse gewährleistet ist. Der 
Unternehmer hält der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle Informationen über die Tage und 
Uhrzeiten der Abholung, die Abholrunde sowie das Datum und die Uhrzeit der Annahme der 
Erzeugnisse zur Verfügung. 

2. Verpackung und Beförderung von Erzeugnissen zu anderen Unternehmern oder Einheiten 

2.1 Die Unternehmer tragen dafür Sorge, dass ökologische/biologische Erzeugnisse und 
Umstellungserzeugnisse zu anderen Unternehmern oder Einheiten, einschließlich Groß- und 
Einzelhändlern, nur in geeigneten Verpackungen, Behältnissen oder Transportmitteln befördert 
werden, die so verschlossen sind, dass der Inhalt ohne Manipulation oder Zerstörung der 
Plombe/des Siegels nicht ausgetauscht werden kann, und deren Etikett unbeschadet anderer nach 
Unionsrecht vorgeschriebener Angaben folgende Angaben enthält: 

a) den Namen und die Anschrift des Unternehmers und, soweit es sich um eine andere Person 
handelt, des Eigentümers oder Verkäufers des Erzeugnisses, 

b) die Bezeichnung des Erzeugnisses oder im Fall von Mischfuttermitteln ihre Beschreibung 
einschließlich Hinweis auf die ökologische/biologische Produktion, 
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c) den Namen oder die Codenummer der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle, die für den 
Unternehmer zuständig ist, und 

d) gegebenenfalls die Kennzeichnung der Partie/des Loses, die nach einem System 
vorgenommen wurde, das entweder auf nationaler Ebene zugelassen ist oder dem von der 
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle zugestimmt wurde, und anhand der die Partie/das Los den 
Bucheintragungen nach Artikel 34 Absatz 5 zugeordnet werden kann. 

Die Angaben nach den Buchstaben a bis d können auch auf einem Begleitpapier vermerkt werden, 
wenn dieses Dokument eindeutig der Verpackung, dem Behältnis oder dem Transportmittel des 
Erzeugnisses zugeordnet werden kann. Dieses Begleitpapier muss Angaben über den Lieferanten 
oder das Transportunternehmen enthalten. 

2.2 Die Verpackung, die Behältnisse oder die Transportmittel müssen nicht verschlossen werden, 
wenn 

a) die Erzeugnisse auf direktem Wege zwischen zwei Unternehmern befördert werden, die 
beide dem ökologischen/biologischen Kontrollsystem unterliegen, 

b) nur ökologische/biologische Erzeugnisse oder nur Umstellungserzeugnisse befördert werden; 

c) die Erzeugnisse von einem Dokument begleitet werden, das die unter Nummer 2.1 
genannten Angaben enthält, und 

d) sowohl Versender als auch Empfänger über diese Transportvorgänge Aufzeichnungen führen 
und die Aufzeichnungen der zuständigen Kontrollbehörde oder Kontrollstelle zur Verfügung halten. 
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3. Sondervorschriften für die Beförderung von Futtermitteln zu anderen Produktions- oder 
Aufbereitungseinheiten oder Lagerstätten 

Unternehmer tragen bei der Beförderung von Futtermitteln zu anderen Produktions- oder 
Aufbereitungseinheiten oder Lagerstätten dafür Sorge, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Ökologisch/biologisch erzeugte Futtermittel, Umstellungsfuttermittel und 
nichtökologische/nichtbiologische Futtermittel sind bei der Beförderung räumlich voneinander 
getrennt; 

b) Transportmittel oder Behältnisse, in denen nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse 
befördert wurden, werden zur Beförderung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen oder 
Umstellungserzeugnissen nur verwendet ▌, sofern 

i) vor der Beförderung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen oder 
Umstellungserzeugnissen geeignete Reinigungsmaßnahmen durchgeführt wurden, deren 
Wirksamkeit kontrolliert wurde, und die Unternehmer über diese Maßnahmen Aufzeichnungen 
führen; 

ii) je nach den im Rahmen der Kontrollvorkehrungen bewerteten Risiken alle angemessenen 
Maßnahmen getroffen wurden und der Unternehmer erforderlichenfalls garantiert, dass 
nichtökologische/nichtbiologische Erzeugnisse nicht mit Hinweis auf die ökologische/biologische Pro-
duktion in Verkehr gebracht werden können; 
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iii) der Unternehmer über die Beförderungsvorgänge Aufzeichnungen führt und die 
Aufzeichnungen der Kontrollbehörde oder Kontrollstelle zur Verfügung hält; 

c) ökologische/biologische Futtermittel-Fertigerzeugnisse oder Umstellungsfuttermittel-
Fertigerzeugnisse werden räumlich oder zeitlich von anderen Fertigerzeugnissen getrennt befördert; 

d) bei der Beförderung werden die Erzeugnismenge zu Beginn der Auslieferungsrunde sowie 
alle während der Auslieferungsrunde einzeln ausgelieferten Erzeugnismengen aufgezeichnet. 

4. Transport von lebenden Fischen 

4.1 Lebende Fische werden in geeigneten Behältnissen mit sauberem Wasser, das die 
physiologischen Ansprüche der Fische hinsichtlich Temperatur und Sauerstoffgehalt erfüllt, 
transportiert. 

4.2 Bevor ökologisch/biologisch erzeugte Fische und ökologische/biologische Fischerzeugnisse 
transportiert werden, werden die Behältnisse gründlich gereinigt, desinfiziert und ausgespült. 

4.3 Es werden Vorkehrungen zur Stressvermeidung getroffen. Zum Schutz der Tiere wird eine 
artgerechte Transportdichte eingehalten. 

4.4 Über die Vorgänge nach den Nummern 4.1, 4.2 und 4.3 werden Aufzeichnungen geführt. 
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5. Annahme von Erzeugnissen von anderen Unternehmern oder aus anderen Einheiten 

Bei Annahme eines ökologischen/biologischen Erzeugnisses oder eines Umstellungserzeugnisses 
kontrolliert der Unternehmer den Verschluss der Verpackung, ▌des Behältnisses oder des Fahrzeugs, 
soweit dieser vorgeschrieben ist, sowie das Vorhandensein der Angaben gemäß Abschnitt 2. 

Der Unternehmer führt eine Gegenkontrolle der Angaben auf dem Etikett gemäß Abschnitt 2 mit den 
Angaben auf den Begleitpapieren durch. Das Ergebnis dieser Überprüfung wird in den 
Aufzeichnungen nach Artikel 34 Absatz 5 ausdrücklich vermerkt. 

6. Sondervorschriften für die Annahme von Erzeugnissen aus Drittländern 

Ökologische/biologische Erzeugnisse oder Umstellungserzeugnisse aus Drittländern sind in 
geeigneten Verpackungen oder Behältnissen einzuführen, die so verschlossen sind, dass ihr Inhalt 
nicht ausgetauscht werden kann, und die mit Angaben zur Identifizierung des Ausführers sowie 
anderen Zeichen und Nummern, mit denen die Partie/das Los identifiziert werden kann, und 
gegebenenfalls mit der Kontrollbescheinigung für Einfuhren aus Drittländern versehen sind. 

Bei Annahme eines aus einem Drittland eingeführten ökologischen/biologischen Erzeugnisses oder 
Umstellungserzeugnisses kontrolliert die natürliche oder juristische Person, an die die eingeführte 
Sendung zur weiteren Aufbereitung oder zur Vermarktung geliefert wird, den Verschluss der 
Verpackung oder des Behältnisses und, bei gemäß Artikel 45 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii 
eingeführten Erzeugnissen, die Übereinstimmung der Angaben auf der Kontrollbescheinigung gemäß 
dem genannten Artikel mit der Art der Erzeugnisse in der Sendung. Das Ergebnis dieser Überprüfung 
wird in den Aufzeichnungen nach Artikel 34 Absatz 5 ausdrücklich vermerkt. 
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7. Lagerung von Erzeugnissen 

7.1 Bereiche, in denen Erzeugnisse gelagert werden, sind so zu bewirtschaften, dass die 
gelagerten Partien/Lose identifiziert werden können und jede Vermischung mit oder Verunreinigung 
durch Erzeugnisse oder Stoffe, die den Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion nicht 
genügen, vermieden wird. Ökologische/biologische Erzeugnisse und Umstellungserzeugnisse müssen 
jederzeit eindeutig identifizierbar sein. 

7.2 Die Lagerung von anderen als den nach Artikeln 9 und 24 für die Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion zugelassenen Betriebsmitteln oder Stoffen in 
ökologischen/biologischen Pflanzen- und Tierproduktionseinheiten oder Pflanzen- und 
Tierproduktionseinheiten in Umstellung ist verboten. 

7.3 Die Lagerung von allopathischen Tierarzneimitteln, einschließlich Antibiotika, in 
landwirtschaftlichen Betrieben und Aquakulturbetrieben ist zulässig, sofern sie von einem Tierarzt im 
Rahmen der Behandlung gemäß Anhang II Teil II Nummer 1.5.2.2 und Teil III Nummer 3.1.4.2 
Buchstabe a verschrieben wurden sowie an einem überwachten Ort aufbewahrt und in die 
Aufzeichnungen nach Artikel 34 Absatz 5 eingetragen werden. 
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7.4 Soweit Unternehmer ▌mit, ▌ökologischen/biologischen Erzeugnissen, 
Umstellungserzeugnissen oder nichtökologischen/nichtbiologischen Erzeugnissen in beliebiger 
Kombination hantieren und die ökologischen/biologischen Erzeugnisse oder Umstellungserzeugnisse 
in Lagerstätten gelagert werden, die auch zur Aufbewahrung anderer Agrarprodukte oder 
Lebensmittel dienen, sind 

a) die ökologischen/biologischen Erzeugnisse oder Umstellungserzeugnisse von den anderen 
Agrarprodukten oder Lebensmitteln getrennt aufzubewahren; 

b) alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Identifizierung der Warensendungen 
sicherzustellen und jedes Vermischen oder Vertauschen von ökologischen/biologischen 
Erzeugnissen, Umstellungserzeugnissen und nichtökologischen/nichtbiologischen Erzeugnissen zu 
vermeiden; 

c) vor der Einlagerung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen oder 
Umstellungserzeugnissen geeignete Reinigungsmaßnahmen durchzuführen, deren Wirksamkeit 
kontrolliert wurde, und die Unternehmer über diese Maßnahmen Aufzeichnungen führen . 

7.5 Für Reinigung und Desinfektion dürfen in Lagerstätten nur solche Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel eingesetzt werden, die nach Artikel 24 zur Verwendung in der 
ökologischen/biologischen Produktion zugelassen sind. 
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ANHANG IV 

ANGABEN NACH ARTIKEL 30 

BG: биологичен. 

ES: ecológico, biológico, orgánico. 

CS: ekologické, biologické. 

DA: økologisk. 

DE: ökologisch, biologisch. 

ET: mahe, ökoloogiline. 

EL: βιολογικό. 

EN: organic. 

FR: biologique. 

GA: orgánach. 

HR: ekološki. 

IT: biologico. 

LV: bioloģisks, ekoloģisks. 

LT: ekologiškas. 

LU: biologesch, ökologesch. 

HU: ökológiai. 
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MT: organiku. 

NL: biologisch. 

PL: ekologiczne. 

PT: biológico. 

RO: ecologic. 

SK: ekologické, biologické. 

SL: ekološki. 

FI: luonnonmukainen. 

SV: ekologisk. 
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ANHANG V 

LOGO DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR ÖKOLOGISCHE/BIOLOGISCHE PRODUKTION UND 
CODENUMMERN 

1. Logo 

1.1 Das Logo der Europäischen Union für ökologische/biologische Produktion muss dem 
nachstehenden Muster entsprechen: 

1.2 Die 
Referenzfarbe in Pantone ist Green Pantone Nr. 376 und Green [50 % Cyan + 100 % Yellow], wenn ein 
Vierfarbendruck verwendet wird. 

1.3 Das Logo der Europäischen Union für ökologische/biologische Produktion kann auch in 
Schwarz-Weiß ausgeführt werden, allerdings nur dann, wenn eine Umsetzung in Farbe nicht 
zweckmäßig wäre: 
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1.4 Ist die Hintergrundfarbe der Verpackung oder des Etiketts dunkel, so können die Symbole 
unter Verwendung der Hintergrundfarbe der Verpackung oder des Etiketts im Negativformat 
ausgeführt werden. 

1.5 Bei Verwendung eines farbigen Logos auf einem farbigen Hintergrund, der es schwer 
erkennbar macht, kann das Logo mit einer umlaufenden Konturlinie versehen werden, damit es sich 
von den Hintergrundfarben besser abhebt. 
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1.6 Wenn die Angaben auf einer Verpackung in einer einzigen Farbe gehalten sind, kann das 
Logo der Europäischen Union für ökologische/biologische Produktion in derselben Farbe ausgeführt 
werden. 

1.7 Das Logo der Europäischen Union für ökologische/biologische Produktion muss eine 
Mindesthöhe von 9 mm und eine Mindestbreite von 13,5 mm haben; das Verhältnis Höhe/Breite 
beträgt stets 1:1,5. Bei sehr kleinen Verpackungen kann die Mindestgröße ausnahmsweise auf eine 
Höhe von 6 mm verringert werden. 

1.8 Das Logo der Europäischen Union für ökologische/biologische Produktion kann mit grafischen 
Elementen oder Textelementen, die auf die ökologische/biologische Produktion Bezug nehmen, 
kombiniert werden, sofern diese den Charakter des Logos oder die Angaben gemäß Artikel 32 nicht 
verändern. Bei einer Kombination mit nationalen oder privaten Logos, die in einem anderen Grün als 
der in Nummer 1.2 genannten Referenzfarbe ausgeführt sind, kann das Logo der Europäischen Union 
für ökologische/biologische Produktion in dieser Nicht-Referenzfarbe ausgeführt werden. 
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2. Codenummern 

Die Codenummern weisen das nachstehende allgemeine Format auf: 

AB-CDE-999 

Dabei ist 

a) "AB" der ISO-Code des Landes, in dem die Kontrollen stattfinden, 

b) "CDE" eine von der Kommission oder jedem Mitgliedstaat festgelegte Bezeichnung in drei 
Buchstaben wie z. B. "bio", "öko", "org" oder "eko", die auf die ökologische/biologische Produktion 
hinweist, und 

c) "999" die höchstens dreistellige Referenznummer, die vergeben wird von 

i) der zuständigen Behörde jedes Mitgliedstaats an die Kontrollbehörden oder Kontrollstellen, 
denen sie Kontrollaufgaben übertragen hat; 

ii) der Kommission an 

– die Kontrollbehörden und Kontrollstellen, die die Kommission gemäß Artikel 46 ▌anerkannt 
hat, 

– die zuständigen Drittlandsbehörden, die die Kommission gemäß Artikel 48 ▌anerkannt hat. 
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ANHANG VI 

Muster des Zertifikats 

Zertifikat gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/…  über die ökologische/biologische 
Produktion und Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen 

1. Nummer des Zertifikats: 

 

2. (ein zutreffendes Feld ankreuzen) 

Unternehmer 

Gruppe von Unternehmern – siehe Anhang I 

3. Name und Anschrift des 
Unternehmers oder der Gruppe von 
Unternehmern: 

4. Tätigkeit(en) des Unternehmers oder 
der Gruppe von Unternehmern (Zutreffendes 
auswählen): 

Landwirtschaftliche Erzeugung 

Aufbereitung 

Vertrieb 

Lagerung 

Einfuhr 

Ausfuhr 

Inverkehrbringen  

5. Name, Anschrift und Codenummer der 
Kontrollbehörde oder Kontrollstelle des 
Unternehmers oder der Gruppe von 
Unternehmern: 

 

www.parlament.gv.at



 

 350

 

6. Produktkategorie(n) gemäß Artikel 35 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2018/…+ und 
Produktionsverfahren (Zutreffendes auswählen): 

– unverarbeitete Pflanzen und 
Pflanzenerzeugnisse, einschließlich Saatgut 
und anderes Pflanzenvermehrungsmaterial 

Produktionsverfahren: 

ökologische/biologische Produktion außer 
während des Umstellungszeitraums 

Produktion während des 
Umstellungszeitraums 

ökologische/biologische Produktion mit 
nichtökologischer/nichtbiologischer 
Produktion (gemäß Artikel 9 Absatz 7 der 
Verordnung (EU) 2018/…+ oder im Falle von 
Aufbereitung, Vertrieb, Lagerung, Einfuhr, 
Ausfuhr, Inverkehrbringen) 

Gültigkeitsdauer der Bescheinigung vom ...... 
bis zum ....... 

– Tiere und unverarbeitete tierische 
Erzeugnisse 

Produktionsverfahren: 

ökologische/biologische Produktion außer 
während des Umstellungszeitraums 

Produktion während des 
Umstellungszeitraums 

ökologische/biologische Produktion mit 
nichtökologischer/nichtbiologischer 
Produktion (gemäß Artikel 9 Absatz 7 der 
Verordnung (EU) 2018/…+ oder im Falle von 
Aufbereitung, Vertrieb, Lagerung, Einfuhr, 
Ausfuhr, Inverkehrbringen) 

Gültigkeitsdauer der Bescheinigung vom ...... 
bis zum ....... 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung einfügen. 

+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung einfügen. 

+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung einfügen. 
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– Algen und unverarbeitete 
Aquakulturerzeugnisse 

Produktionsverfahren: 

ökologische/biologische Produktion außer 
während des Umstellungszeitraums 

Produktion während des 
Umstellungszeitraums 

ökologische/biologische Produktion mit 
nichtökologischer/nichtbiologischer 
Produktion (gemäß Artikel 9 Absatz 7 der 
Verordnung (EU) 2018/…+ oder im Falle von 
Aufbereitung, Vertrieb, Lagerung, Einfuhr, 
Ausfuhr, Inverkehrbringen) 

Gültigkeitsdauer der Bescheinigung vom ...... 
bis zum ....... 

– Verarbeitete landwirtschaftliche 
Erzeugnisse, einschließlich 
Aquakulturerzeugnisse, zur Verwendung als 
Lebensmittel 

Produktionsverfahren: 

Produktion ökologischer/biologischer 
Erzeugnisse 

Produktion von Umstellungserzeugnissen 

ökologische/biologische Produktion mit 
nichtökologischer/nichtbiologischer 
Produktion (gemäß Artikel 9 Absatz 7 der 
Verordnung (EU) 2018/…+oder im Falle von 
Aufbereitung, Vertrieb, Lagerung, Einfuhr, 
Ausfuhr, Inverkehrbringen) 

Gültigkeitsdauer der Bescheinigung vom ...... 
bis zum ....... 

– Futtermittel 

Produktionsverfahren: 

Produktion ökologischer/biologischer 
Erzeugnisse 

Produktion von Umstellungserzeugnissen 

ökologische/biologische Produktion mit 
nichtökologischer/nichtbiologischer 

Gültigkeitsdauer der Bescheinigung vom ...... 
bis zum ....... 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung einfügen. 

+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung einfügen. 
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Produktion (gemäß Artikel 9 Absatz 7 der 
Verordnung (EU) 2018/…+oder im Falle von 
Aufbereitung, Vertrieb, Lagerung, Einfuhr, 
Ausfuhr, Inverkehrbringen)  

– Wein 

Produktionsverfahren: 

Produktion ökologischer/biologischer 
Erzeugnisse 

Produktion von Umstellungserzeugnissen 

ökologische/biologische Produktion mit 
nichtökologischer/nichtbiologischer 
Produktion (gemäß Artikel 9 Absatz 7 der 
Verordnung (EU) 2018/…+oder im Falle von 
Aufbereitung, Vertrieb, Lagerung, Einfuhr, 
Ausfuhr, Inverkehrbringen) 

Gültigkeitsdauer der Bescheinigung vom ...... 
bis zum ....... 

– andere in Anhang I der Verordnung 
(EU) 2018/…+ aufgeführte Erzeugnisse oder 
nicht durch die vorstehenden Kategorien 
erfasste Erzeugnisse (bitte angeben): 

Produktionsverfahren: 

Produktion ökologischer/biologischer 
Erzeugnisse 

Produktion von Umstellungserzeugnissen 

ökologische/biologische Produktion mit 
nichtökologischer/nichtbiologischer 
Produktion (gemäß Artikel 9 Absatz 7 der 
Verordnung (EU) 2018/…+oder im Falle von 
Aufbereitung, Vertrieb, Lagerung, Einfuhr, 
Ausfuhr, Inverkehrbringen)  

Gültigkeitsdauer der Bescheinigung vom ...... 
bis zum ....... 

 

Dieses Dokument wurde gemäß der Verordnung (EU) 2018/…+ zur Bestätigung erstellt, dass der 
Unternehmer oder die Gruppe von Unternehmern (Zutreffendes auswählen) die Anforderungen 
dieser Verordnung erfüllt bzw. erfüllen. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung einfügen. 

+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung einfügen. 

+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung einfügen. 

+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung einfügen. 

+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung einfügen. 
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Datum, Ort 

 

Unterschrift für die ausstellende Kontrollbehörde oder Kontrollstelle: 
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Anlage – Mitgliederliste der Gruppe von Unternehmern gemäß Artikel 36 der Verordnung 
Nr. 2018/…+ 

Name des Mitglieds Anschrift 

  

  

  

 

 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung einfügen. 
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

 

 

ERKLÄRUNGEN DER KOMMISSION 

 

Erklärung der Kommission zu zeitlich befristeten Versuchen mit ökologischen/biologischen Sorten 

 

Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass festgelegt werden muss, unter welchen Bedingungen 
ökologische/biologische Sorten entwickelt werden, die für eine ökologische/biologische Produktion 
geeignet sind. 

Um Kriterien für die Beschreibung der Merkmale von „ökologischen/biologischen Sorten, die für eine 
ökologische/biologische Produktion geeignet sind“, festzulegen und die Bedingungen zu bestimmen, 
unter denen mit Blick auf die Vermarktung „ökologische/biologische Sorten, die für eine 
ökologische/biologische Produktion geeignet sind“, erzeugt werden können, organisiert die 
Kommission spätestens sechs Monate nach dem Datum der Anwendung dieser Verordnung einen 
zeitlich befristeten Versuch. 

Bei diesem zeitlich befristeten Versuch werden Kriterien für die Beschreibung der 
Unterscheidbarkeit, Einheitlichkeit, Stabilität und, falls zutreffend, des Wertes für den Anbau und die 
Verwendung ökologischer/biologischer Sorten, die für eine ökologische/biologische Produktion 
geeignet sind, festgelegt und andere Vermarktungsbedingungen wie Kennzeichnung und Verpackung 
behandelt. Diese Bedingungen und Kriterien tragen den besonderen Anforderungen und Zielen der 
ökologischen/biologischen Landwirtschaft Rechnung, beispielsweise der Verbesserung der 
genetischen Vielfalt, der Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und der Anpassung an Boden- und 
Klimabedingungen. Zur Überwachung der Fortschritte des zeitlich befristeten Versuchs werden 
Jahresberichte vorgelegt. 

Im Rahmen dieses Versuchs, der eine Laufzeit von sieben Jahren hat und bei dem ausreichende 
Mengen vorgesehen werden, werden die Mitgliedstaaten von bestimmten Bedingungen befreit, die 
in den Richtlinien 66/401/EWG, 66/402/EWG, 79/193/EWG, 2002/53/EG, 2002/54/EG, 
2002/55/EWG, 2002/56/EWG, 2002/57/EWG, 2008/72/EWG und 2008/90/EG verankert sind. 

 Die Kommission bewertet den Ausgang dieses Versuchs mit dem Ziel, eine Änderung der 
Bestimmungen der horizontalen Rechtsvorschriften zur Vermarktung von Saatgut und anderem 
Pflanzenvermehrungsmaterial im Sinne der Merkmale der „ökologischen/biologischen Sorten, die für 
eine ökologische/biologische Produktion geeignet sind“, vorzuschlagen. 
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Erklärung der Kommission zu Artikel 55 

Die Kommission unterstreicht, dass eine systematische Berufung auf Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 2 
Buchstabe b gegen Geist und Buchstabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 (ABl. L 55 vom 28.2.2011, 
S. 13) verstoßen würde. Um diese Bestimmung geltend machen zu können, muss die spezifische 
Notwendigkeit gegeben sein, von der Grundsatzregelung abzuweichen, der zufolge die Kommission 
den Entwurf eines Durchführungsrechtsakts erlassen darf, wenn keine Stellungnahme vorliegt. Da 
Unterabsatz 2 Buchstabe b ein Abweichen von der in Artikel 5 Absatz 4 aufgestellten allgemeinen 
Regel beschreibt, kann die Anwendung dieser Bestimmung nicht ohne Weiteres in das Ermessen des 
Gesetzgebers gestellt werden, sondern sie ist restriktiv auszulegen und daher zu begründen. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0092 
Abkommen EU-Libanon über wissenschaftliche und technologische 
Zusammenarbeit: Beteiligung des Libanon an der Partnerschaft für 
Forschung und Innovation im Mittelmeerraum (PRIMA) *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2018 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Abkommens über 
wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit zwischen der Europäischen 
Union und der Libanesischen Republik zur Festlegung der Modalitäten und 
Bedingungen der Beteiligung der Libanesischen Republik an der Partnerschaft für 
Forschung und Innovation im Mittelmeerraum (PRIMA) (11967/2017 – C8-0344/2017 – 
2017/0199(NLE)) 
 

(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (11967/2017), 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Abkommens über wissenschaftliche und 
technologische Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der 
Libanesischen Republik zur Festlegung der Modalitäten und Bedingungen der 
Beteiligung der Libanesischen Republik an der Partnerschaft für Forschung und 
Innovation im Mittelmeerraum (PRIMA) (11928/2017), 

– unter Hinweis auf den Beschluss (EU) 2017/1324 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 4. Juli 2017 über die Beteiligung der Union an der von mehreren 
Mitgliedstaaten gemeinsam durchgeführten Partnerschaft für Forschung und Innovation 
im Mittelmeerraum (PRIMA)1, 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 186 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0344/2017), 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

                                                           
1  ABl. L 185 vom 18.7.2017, S. 1. 
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– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
Energie (A8-0352/2017), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Libanesischen Republik zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0093 
Partnerschaftliches Fischereiabkommen EU-Mauritius: Fangmöglichkeiten 
und finanzielle Gegenleistung *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2018 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Protokolls zur Festlegung 
der Fangmöglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach dem 
partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der Europäischen Union und der 
Republik Mauritius (12476/2017– C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE)) 
 

(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (12476/2017), 

– unter Hinweis auf das Protokoll zur Festlegung der Fangmöglichkeiten und der 
finanziellen Gegenleistung nach dem partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen 
der Europäischen Union und der Republik Mauritius (12479/2017), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 43, Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 
Buchstabe a und Artikel 218 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0445/2017), 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Fischereiausschusses sowie die Stellungnahme des 
Haushaltsausschusses (A8-0053/2018), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Protokolls; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Republik Mauritius zu übermitteln. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0223;Code:NLE&comp=0223%7C2017%7C


www.parlament.gv.at



 

 361

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0094 
Abkommen EU-Norwegen über zusätzliche Handelspräferenzen bei 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2018 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss eines Abkommens in Form 
eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Union und dem Königreich Norwegen 
über zusätzliche Handelspräferenzen bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen (13357/2017 
– C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE)) 
 

(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (13357/2017), 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Abkommens in Form eines Briefwechsels 
zwischen der Europäischen Union und dem Königreich Norwegen über zusätzliche 
Handelspräferenzen bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen (13471/2017), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 und 
Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung 
(C8 0434/2017), 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für internationalen Handel 
(A8-0126/2018), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und des 
Königreichs Norwegen zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0100 
Umsetzung des 7. Umweltaktionsprogramms  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. April 2018 zur Umsetzung des 
Siebten Umweltaktionsprogramms (2017/2030(INI)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1386/2013/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. November 2013 über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der 
Union für die Zeit bis 2020 mit dem Titel „Gut leben innerhalb der 
Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“1 („7. UAP“), 

– unter Hinweis auf die Artikel 191 und 192 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, die sich auf die Erhaltung, den Schutz und die Verbesserung der 
Qualität der menschlichen Gesundheit und der Umwelt beziehen, 

– unter Hinweis auf den Beschluss 1/CP.21 des Übereinkommens von Paris und die 
21. Konferenz der Vertragsparteien des UNFCCC (COP21), die vom 30. November bis 
11. Dezember 2015 in Paris stattgefunden hat, 

– unter Hinweis auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und 
ihre Verbundenheit und Ganzheitlichkeit, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Europäischen Umweltagentur vom Dezember 2016 
mit dem Titel „Umweltindikatorenbericht 2016 – Zur Unterstützung der Überwachung 
des Siebten Umweltaktionsprogramms“, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Europäischen Umweltagentur vom November 2017 
mit dem Titel „Umweltindikatorenbericht 2017 – Zur Unterstützung der Überwachung 
des Siebten Umweltaktionsprogramms“, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. Februar 2017 mit dem Titel 
„Überprüfung der Umsetzung der EU-Umweltpolitik: Gemeinsame Herausforderungen 
und Anstrengungen für bessere Ergebnisse“ (COM(2017)0063) und die 28 beiliegenden 
Länderberichte, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Mai 2016 mit dem Titel 
                                                           
1  ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 171. 
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„Sicherung der Vorteile aus der EU-Umweltpolitik durch regelmäßige 
Umsetzungskontrollen“ (COM(2016)0316), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. November 2017 zur Überprüfung der 
Umsetzung der EU-Umweltpolitik1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juli 2015 zu dem Thema 
„Ressourceneffizienz: Wege zu einer Kreislaufwirtschaft“2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 2. Februar 2016 zur Halbzeitbewertung der 
Strategie der EU zur Erhaltung der biologischen Vielfalt3, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. November 2017 zu einem Aktionsplan 
für Menschen, Natur und Wirtschaft4, 

– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 4. April 2017 an den Rat und die Kommission 
im Anschluss an die Untersuchung zu Emissionsmessungen in der Automobilindustrie5, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Europäischen Umweltagentur mit dem Titel 
„SOER 2015 – Die Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick 2015“, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Europäischen Umweltagentur vom 19. Mai 2015 mit 
dem Titel „Zustand der Natur in der EU“, 

– unter Hinweis auf die Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen 
Parlaments vom November 2017 zur „Halbzeitüberprüfung der Umsetzung des 
Siebten Umweltaktionsprogramms (2014–2020)“, einschließlich ihrer beigefügten 
Studie,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. April 2012 zur Überprüfung des 
6. Umweltaktionsprogramms und Festlegung der Prioritäten für das 
7. Umweltaktionsprogramm: Mehr Lebensqualität durch Umweltschutz6, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 22. November 2016 mit dem 
Titel „Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft“ (COM(2016)0739), 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. September 2011 mit dem 
Titel „Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa“ (COM(2011)0571), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 29. November 2017 mit dem 
Titel „Ernährung und Landwirtschaft der Zukunft“ (COM(2017)0713), 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung sowie auf Artikel 1 Absatz 1 

                                                           
1  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0450. 
2  ABl. C 265 vom 11.8.2017, S. 65. 
3  ABl. C 35 vom 31.1.2018, S. 2. 
4  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0441. 
5  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0100. 
6  ABl. C 258 E vom 7.9.2013, S. 115. 
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Buchstabe e und Anlage 3 des Beschlusses der Konferenz der Präsidenten vom 
12. Dezember 2002 betreffend das Verfahren zur Genehmigung der Ausarbeitung von 
Initiativberichten, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit (A8-0059/2018), 

A. in der Erwägung, dass mit dem 7. UAP rechtlich verbindliche Ziele im Umweltbereich 
und hinsichtlich des Klimawandels festgelegt wurden, die bis 2020 verwirklicht werden 
müssen; in der Erwägung, dass das 7. UAP auch ein langfristiges Ziel für 2050 enthält; 

B. in der Erwägung, dass das 7. UAP keine Klausel zur Halbzeitüberprüfung enthält; in der 
Erwägung, dass der Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit über die Umsetzung des 7. UAP eine Gelegenheit bietet, die 
im Rahmen dieses UAP erzielten Fortschritte zu bewerten und faktengestützte 
Empfehlungen für die weitere Umsetzung des laufenden UAP und für künftige UAP 
abzugeben; in der Erwägung, dass in diesem Bericht nicht nur die bereits allgemein 
bekannten Probleme erneut aufgeführt, sondern auch Lösungen für die Verwirklichung 
der Ziele des 7. UAP vorgeschlagen werden sollen; 

C. in der Erwägung, dass die Kommission gegenwärtig einen Bewertungsbericht 
ausarbeitet, dessen Schwerpunkt auf der Struktur und der strategischen Rolle des 
7. UAP liegen wird; in der Erwägung, dass mit diesem Bericht insbesondere geprüft 
werden soll, ob der vereinbarte Rahmen dazu beiträgt, die neun vorrangigen Ziele auf 
intelligente Weise zu verwirklichen; 

D. in der Erwägung, dass die EU zwar über strenge Umweltvorschriften verfügt, deren 
unzureichende und unwirksame Umsetzung jedoch ein seit Langem bestehendes 
Problem darstellt; in der Erwägung, dass diese lückenhafte Umsetzung die nachhaltige 
Entwicklung bedroht, nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit über Grenzen hinweg nach sich zieht und erhebliche sozioökonomische 
Kosten verursacht; in der Erwägung, dass durch die lückenhafte Umsetzung überdies 
die Glaubwürdigkeit der EU untergraben wird; 

E. in der Erwägung, dass auf dem Weg zu den bis 2020 zu verwirklichenden Zielen bisher 
sehr unterschiedliche Fortschritte zu verzeichnen sind und es unwahrscheinlich ist, dass 
das Ziel Nr. 1 (der Schutz des Naturkapitals) verwirklicht wird, einige der Teilziele von 
Ziel Nr. 2 (CO2-arme Wirtschaft und Ressourceneffizienz) jedoch wahrscheinlich 
verwirklicht werden, es aber ungewiss ist, ob Ziel Nr. 3 (Verminderung der 
umweltbedingten Belastungen und Risiken für die menschliche Gesundheit) 
verwirklicht wird; 

F. in der Erwägung, dass Rechtsvorschriften in Bereichen wie Luftqualität, 
Umgebungslärm und Exposition gegenüber Chemikalien nach wie vor nicht umgesetzt 
wurden und dass entsprechendes Fachwissen bei der diesbezüglichen Politikgestaltung 
nicht berücksichtigt wird, wodurch schwerwiegende Gefahren für die Gesundheit der 
EU-Bürger entstehen und ihre Lebensqualität und -dauer verringert wird; 

G. in der Erwägung, dass durch die neuesten von der Europäischen Umweltagentur 
veröffentlichten Daten einerseits die oben dargelegten allgemeinen Entwicklungen 
bezüglich der einzelnen thematischen Ziele bestätigt werden und sich andererseits 
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Verzögerungen bei den Fortschritten in bestimmten Bereichen erkennen lassen; in der 
Erwägung, dass die Aussichten hinsichtlich der Verwirklichung der Teilziele in 
bestimmten Bereichen, darunter Treibhausgasemissionen und Energieeffizienz, von 
diesen neuen Entwicklungen unbeeinflusst bleiben; 

H. in der Erwägung, dass nunmehr unsicher ist, ob die Zielvorgabe betreffend 
Ammoniakemissionen umgesetzt wird, und es unwahrscheinlich ist, dass die 
Zielvorgabe hinsichtlich des Flächenverbrauchs erfüllt wird; 

I. in der Erwägung, dass aufgrund fehlender Indikatoren und der Beschränktheit der 
vorhandenen Indikatoren viel Unsicherheit bei der Umsetzung besteht; in der 
Erwägung, dass Wissenslücken weiterhin Fortschritte auf drei Ebenen behindern, 
nämlich bei der Einschätzung von Risiken, bei der Entwicklung einer angemessenen 
Politik zur Risikosteuerung und -minderung und bei der Überwachung der Wirksamkeit 
von Strategien; 

J. in der Erwägung, dass Wissen häufig vorhanden ist, aber nicht in die Politikgestaltung 
einfließt oder nicht an die für die Umsetzung verantwortlichen Parteien weitergegeben 
wird; in der Erwägung, dass dies häufig auf einen Mangel an politischem Willen und 
konkurrierende Interessen zurückzuführen ist, die als mit den Zielen des UAP oder 
umweltpolitischen Zielen im Allgemeinen nicht vereinbar wahrgenommen werden; in 
der Erwägung, dass eine saubere Umwelt eine Voraussetzung für ein kontinuierliches 
Wirtschaftswachstum ist; 

K. in der Erwägung, dass die Synergien zwischen den hochrangigen politischen 
Instrumenten der Union und dem UAP ausgebaut werden müssen, damit die Ziele des 
Programms verwirklicht werden können; 

L. in der Erwägung, dass für die ordnungsgemäße Umsetzung des 7. UAP auf einigen 
Ebenen keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung stehen; in der Erwägung, dass 
die Bereitstellung von Finanzmitteln auf EU-Ebene bisweilen nicht die erwarteten 
Ergebnisse gebracht hat und dass dies in vielen Fällen eher das Ergebnis einer 
schlechten Verwaltung vorhandener Mittel als von Geldmangel war; 

M. in der Erwägung, dass der Geltungsbereich des 7. UAP auf die gegenwärtigen 
umweltpolitischen Erfordernisse ausgerichtet ist, auch wenn sich viele 
Interessengruppen für die Aufnahme neuer Teilziele aussprechen, wodurch das 
Programm künftig mehr an Bedeutung gewinnen soll; 

N. in der Erwägung, dass die Interessengruppen gleichzeitig ein weniger komplexes und 
stärker fokussiertes UAP bevorzugen würden; 

O. in der Erwägung, dass ein 8. UAP allgemein unterstützt wird; 

Wichtigste Schlussfolgerungen 

1. ist der Auffassung, dass das 7. UAP auf der Ebene der Europäischen Union und der 
Mitgliedstaaten einen Mehrwert bietet, einen positiven Einfluss auf die Umweltpolitik 
hat und den Bürgern, der Natur und den wirtschaftlichen Akteuren zugutekommt; 

2. weist erneut darauf hin, dass das 7. UAP ein klares langfristiges Ziel für das Jahr 2050 
enthält, wodurch ein stabiles Umfeld für nachhaltige Investitionen und nachhaltiges 
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Wachstum innerhalb der ökologischen Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten 
geschaffen werden soll; 

3. begrüßt die positiven Entwicklungen in der Vergangenheit hinsichtlich der 
Verwirklichung zahlreicher Teilziele des 7. UAP sowie die ermutigenden Aussichten 
hinsichtlich der Verwirklichung einiger der Ziele für das Jahr 2020; 

4. betont jedoch, dass immer noch ein großes Potenzial für Verbesserungen vorhanden ist, 
und fordert die Kommission und die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten auf, 
sich auf höchster Ebene politisch stärker für die Umsetzung des 7. UAP einzusetzen; 

5. bedauert, dass das vorrangige Ziel, das Naturkapital der Union zu schützen, zu erhalten 
und zu erweitern, wahrscheinlich nicht verwirklicht wird; stellt außerdem besorgt fest, 
dass die Ziele der Gemeinschaftsstrategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt für 
das Jahr 2020 und des Übereinkommens über die biologische Vielfalt wohl nicht 
erreicht werden dürften, wenn nicht unverzüglich erhebliche zusätzliche Anstrengungen 
unternommen werden; 

6. weist darauf hin, dass in Bezug auf das vorrangige Ziel Nr. 2 in bestimmten Bereichen 
gewisse Fortschritte erzielt worden sind, insbesondere bei den klima- und 
energiebezogenen Teilzielen; weist jedoch auch darauf hin, dass im Bereich der 
Ressourceneffizienz größere Anstrengungen unternommen werden müssen; weist auf 
das Potenzial der Ökodesign-Richtlinie1 und der Umweltzeichenverordnung2 hin, die 
Umweltleistung und Ressourceneffizienz von Erzeugnissen während ihres gesamten 
Lebenszyklus zu verbessern, indem unter anderem die Langlebigkeit, Reparierbarkeit, 
Wiederverwendbarkeit, Recyclingfähigkeit, Lebensdauer der Erzeugnisse und der 
Anteil recycelter Inhaltsstoffe berücksichtigt werden; 

7. bedauert, dass das Teilziel, bis 2020 für eine gute Qualität der Oberflächengewässer zu 
sorgen, aufgrund von Verschmutzungen, Eingriffen in die Morphologie von 
Wasserläufen und eines übermäßigen Verbrauchs, der durch die Entnahmen großer 
Wassermengen durch Wasserkraftwerke bedingt ist, nicht erreicht wird; 

8. betont, dass die Ziele des 7. UAP Mindestziele sind und dass erhebliche zusätzliche 
Anstrengungen erforderlich sind, damit die Ziele des Übereinkommens von Paris und 
die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung verwirklicht werden können; 

9. weist darauf hin, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten das Übereinkommen von Paris 
unterzeichnet und sich damit verpflichtet haben, seine Ziele zu verwirklichen, und dass 
sie national festgelegte Klimaschutzbeiträge zugesagt haben, um die 
Treibhausgasemissionen der gesamten Wirtschaft in der EU bis 2030 um 40 % zu 
senken; betont, dass die Zielvorgabe für 2030 und das langfristige Ziel der 
Klimaneutralität in alle Strategien und Förderprogramme der Union umfassend 
integriert werden müssen; fordert die Kommission auf, die Ziele des Rahmens für die 
Klima- und Energiepolitik im Zusammenhang mit dem 2018 stattfindenden 

                                                           
1  Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 

2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ABl. L 285 vom 
31.10.2009, S. 10). 

2  Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2009 über das EU-Umweltzeichen (ABl. L 27 vom 30.1.2010, S. 1). 
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unterstützenden Dialog und den alle fünf Jahre stattfindenden weltweiten 
Bestandsaufnahmen kontinuierlich zu überprüfen und eine Strategie für die EU zur 
Umsetzung der Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts vorzubereiten, die die 
Umsetzung des im Übereinkommen von Paris festgelegten Ziels der Klimaneutralität 
auf kosteneffiziente Weise ermöglicht; 

10. stellt fest, dass erhebliche Unsicherheit besteht, inwieweit Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Ziele zugunsten der menschlichen Gesundheit und des 
menschlichen Wohlbefindens verwirklicht wurden; betont, dass Wissenslücken und die 
Beschränktheit der Indikatoren die Entwicklung und Überwachung politischer 
Maßnahmen behindern; 

11. begrüßt vorhandene Initiativen, die dazu beitragen, Wissenslücken zu schließen, 
darunter das Modell „Driving Force – Pressure – State – Exposure – Effects – Action“ 
(DPSEEA, „Treibende Kraft – Druck – Zustand – Exposition – Wirkung“), das das 
Verständnis der Triebkräfte ermöglicht, die zur Störung von Ökosystemleistungen 
führen, das Modell „Human-Biomonitoring“ (HBM), mit dessen Hilfe die Exposition 
der Bevölkerung gegenüber Schadstoffen und deren mögliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit abgeschätzt werden können, und die Informationsplattform für chemische 
Überwachung (IPCheM); 

12. ist besorgt darüber, dass Fachwissen und wissenschaftliche Erkenntnisse bei der 
Politikgestaltung nicht immer angemessen berücksichtigt bzw. an die für die Umsetzung 
verantwortlichen Stellen weitergegeben werden; hebt Bioenergie, Palmöl, 
Pflanzenschutzmittel, Chemikalien mit endokriner Wirkung, Nahrungsmittelproduktion 
und -verbrauch, gentechnisch veränderte Organismen, Stadtplanung und Städtebau, 
Luftverschmutzung, Lärmbelästigung und Nahrungsmittelverschwendung in städtischen 
Gebieten als Beispiele für Bereiche hervor, in denen der wissenschaftliche Nachweis 
von Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt in der öffentlichen und 
politischen Debatte nicht berücksichtigt wurde; ist der Ansicht, dass 
verantwortungsbewusste politische Entscheidungen auf der Grundlage umfangreicher 
wissenschaftlicher Erkenntnisse bzw. gemäß dem Vorsorgeprinzip getroffen werden 
sollten, wenn ausreichende wissenschaftliche Daten nicht vorhanden sind; weist darauf 
hin, wie wichtig in dieser Hinsicht die wissenschaftlichen Gutachten der EU-Agenturen 
sind; unterstreicht, dass zu den Grundsätzen des Umweltrechts und der Umweltpolitik 
der EU außerdem das Verursacherprinzip, Präventivmaßnahmen und die Bekämpfung 
der Umweltschäden zugrundeliegenden Ursachen gehören; 

13. verurteilt, dass die Kommission die rechtlich festgesetzten Fristen für die Erarbeitung 
eines Entwurfs für harmonisierte gefahrenorientierte Kriterien für die Ermittlung von 
Chemikalien mit endokriner Wirkung und für die Überprüfung der Verordnung (EG) 
Nr. 1223/2009 (die sogenannte Kosmetik-Verordnung)1 im Hinblick auf Chemikalien 
mit endokriner Wirkung nicht eingehalten hat; fordert die Kommission auf, die 
Kosmetikverordnung sofort und ohne weitere Verzögerungen in Bezug auf Chemikalien 
mit endokriner Wirkung zu überprüfen; bedauert, dass das Fehlen ausreichender 
Fortschritte im Hinblick auf Chemikalien mit endokriner Wirkung gesundheitliche 
Risiken für die Bürger birgt und die Verwirklichung des vorrangigen Ziels Nr. 3 des 
7. UAP verhindert; 

                                                           
1  Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. 

November 2009 über kosmetische Mittel (ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 59). 
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14. bedauert den mangelnden Fortschritt bei der Entwicklung einer Strategie der Union für 
eine schadstofffreie Umwelt, bei der Förderung von schadstofffreien 
Materialkreisläufen und der Verringerung der Exposition gegenüber in verschiedenen 
Erzeugnissen enthaltenen schädlichen Stoffen, einschließlich Chemikalien; betont, dass 
die Bemühungen verstärkt werden müssen, damit bis 2020 alle relevanten besonders 
besorgniserregenden Stoffe, einschließlich Stoffen mit endokriner Wirkung, im 
Einklang mit dem 7. UAP in die REACH-Kandidatenliste aufgenommen werden; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf sicherzustellen, dass die 
Kombinationswirkungen von Chemikalien möglichst bald in allen relevanten 
Rechtsvorschriften der Union angemessen berücksichtigt werden, wobei den Risiken, 
denen Kindern durch die Exposition gegenüber gefährlichen Stoffen ausgesetzt sind, 
besondere Aufmerksamkeit zukommen sollte; begrüßt die Strategie der Kommission für 
Kunststoffe und fordert ihre schnelle Umsetzung; wiederholt in diesem Zusammenhang, 
dass die Förderung schadstofffreier Materialkreisläufe wesentlich für die solide 
Entwicklung eines funktionierenden Markts für Sekundärrohstoffe ist; 

15. betont, dass die fehlende Einbeziehung von Umweltbelangen in andere Politikbereiche 
zu den eigentlichen Ursachen der Lücken bei der Umsetzung der Umweltvorschriften 
und der Umweltpolitik gehört; ist der Ansicht, dass Synergien zwischen anderen 
hochrangigen Instrumenten der EU-Politik (wie der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), 
der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP), den Strukturfonds und der Kohäsionspolitik) 
und eine größere Kohärenz der wichtigsten politischen Prioritäten weiterhin von 
entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung der Ziele des 7. UAP sind; fordert die 
Kommission und den Rat in allen Formationen auf, die politische Koordinierung und 
die Integration der Ziele des 7. UAP zu verbessern; betont außerdem, dass sämtliche 
offenen Aspekte des 7. UAP in hochrangige Instrumente, einschließlich des 
Europäischen Semesters, integriert werden müssen; 

16. betont, dass aufgrund des zeitlichen Rahmens des derzeitigen mehrjährigen 
Finanzrahmens (MFR) die Möglichkeiten eingeschränkt sind, zur Verwirklichung der 
für 2020 gesetzten Ziele neue Finanzierungsmechanismen für den Erhalt der 
biologischen Vielfalt einzurichten; fordert in diesem Zusammenhang, die innerhalb des 
derzeitigen MFR zur Verfügung stehenden Mittel, einschließlich der Mittel im Rahmen 
des Programms LIFE, der GAP sowie der Strukturfonds, bestmöglich zu nutzen und 
neue Finanzierungsmechanismen für den Erhalt der biologischen Vielfalt in den 
nächsten MFR aufzunehmen; 

17. begrüßt die Verbesserungen in der GFP und der Kohäsionspolitik, die zu größerer 
Kohärenz mit dem 7. UAP geführt haben; bedauert jedoch, dass die GFP trotz der 
Verbesserung des Rechtsrahmens weiterhin unter einer unzureichenden Umsetzung 
leidet, und weist auf die Bedeutung gesunder Fischbestände hin; 

18. erkennt an, dass Umweltschutzziele schrittweise in die GAP integriert worden sind, 
diese aber weiterhin Herausforderungen im Zusammenhang mit der Verwirklichung der 
Ziele des UAP birgt, insbesondere im Hinblick auf die ressourcenintensive Produktion 
und die biologische Vielfalt; weist erneut darauf hin, dass die GAP die schwierige 
Aufgabe hat, eine Schädigung der Umwelt durch ungeeignete 
Landbewirtschaftungsmethoden (wie nicht nachhaltige Biokraftstoffe), eine nicht 
nachhaltige Intensivierung der Landwirtschaft und die Aufgabe der Bewirtschaftung 
von Flächen zu verhindern und gleichzeitig mehr Nahrungsmittel und 
landwirtschaftliche Rohstoffe von höherer Qualität für die ständig wachsende 
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Weltbevölkerung zu erzeugen; betont, dass weitere Initiativen zur Förderung von in 
ökologischer Hinsicht nachhaltigen Bewirtschaftungsmethoden, zu denen Fruchtfolge 
und der Einsatz stickstoffbindender Pflanzen gehören, erforderlich sind und dass die 
Landwirtschaft und die Landwirte als Teil der Lösung angesehen werden müssen; 

19. betont, dass der Schutz und die langfristige Verbesserung der Ernährungssicherheit 
durch die Verhütung von Umweltschäden und der Übergang zu einem nachhaltigen 
Nahrungsmittelsystem, über das Verbrauchern Nahrungsmittel zu angemessenen 
Preisen zur Verfügung gestellt werden können, zu den wichtigsten Prioritäten einer 
reformierten GAP gehören sollten; betont, dass diese Ziele nur durch die nachhaltige 
Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und durch politische Maßnahmen zum 
Schutz der Ökosysteme verwirklicht werden können; 

20. weist erneut darauf hin, dass die steigende Nachfrage nach tierischem Eiweiß bei der 
Ernährung angesichts des Klimawandels und der wachsenden Weltbevölkerung 
erhebliche Umweltbelastungen für landwirtschaftliche Nutzflächen und die zunehmend 
fragilen Ökosysteme mit sich bringt; betont, dass Ernährungsweisen, die übermäßige 
Mengen an tierischen Fetten beinhalten, zunehmend mit nichtübertragbaren 
Krankheiten in Verbindung gebracht werden; 

21. erinnert daran, dass sich die Kommission im Jahr 2016 dazu verpflichtet hat, die Ziele 
für nachhaltige Entwicklung in den Strategien und Initiativen der Europäischen Union 
durchgängig zu berücksichtigen; merkt jedoch an, dass es dieser Selbstverpflichtung an 
einer klaren Strategie und konkreten Vorschlägen für institutionelle Strukturen und 
einen Lenkungsrahmen mangelt, mit denen sich sicherstellen ließe, dass die 
Nachhaltigkeitsziele in allen Maßnahmen und Gesetzgebungsvorschlägen der EU sowie 
bei ihrer Umsetzung und Durchsetzung durchgehend berücksichtigt werden; hält es für 
wesentlich, dass sich die EU als Wegbereiterin umfassend dafür einsetzt, die Ziele der 
Agenda 2030 und eine nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen; betont außerdem, 
dass das 7. UAP ein zentrales Instrument für die Umsetzung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung ist; 

22. weist auf die hohe Qualität des Trinkwassers in der EU hin; erwartet, dass die Richtlinie 
98/83/EG1 („Trinkwasserrichtlinie“) überarbeitet wird und dabei die erforderlichen 
Aktualisierungen an diesem Rechtsrahmen vorgenommen werden; legt der Kommission 
und den Mitgliedstaaten nahe, im Rahmen des UAP die Wasser betreffenden Ziele der 
EU stärker in andere sektorbezogene Maßnahmen und insbesondere in die GAP zu 
integrieren; 

23. begrüßt die Verbesserungen, die mit einigen von der EU geförderten Projekten 
einhergegangen sind, bedauert jedoch, dass Gelegenheiten verpasst wurden, bessere 
Ergebnisse zu erzielen, worauf der Europäische Rechnungshof (EuRH) hingewiesen 
hat; betont, dass der MFR für die Zeit nach 2020 auf eine nachhaltige Entwicklung und 
darauf ausgerichtet sein muss, umweltpolitische Ziele in allen 
Finanzierungsmechanismen und Haushaltslinien durchgängig zu berücksichtigen; 
betont, dass zur Verwirklichung des langfristigen Ziels des 7. UAP grüne Investitionen, 
Innovationen und nachhaltiges Wachstum gefördert werden müssen, indem sowohl 
öffentliche als auch private neue Finanzierungsinstrumente eingesetzt und sich von der 

                                                           
1  Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3. November 1998 über die Qualität von Wasser für 

den menschlichen Gebrauch (ABl. L 330 vom 5.12.1998, S. 32). 
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gegenwärtigen Investitionspolitik unterscheidende Ansätze verfolgt werden, 
beispielsweise die allmähliche Einstellung umweltschädlicher Subventionen; ist der 
Ansicht, dass auf alle Struktur- und Investitionsfonds der EU eindeutig festgelegte 
Nachhaltigkeitskriterien und leistungsbezogene Ziele Anwendung finden sollten; fordert 
eine effizientere und zielgerichtetere Verwendung des gegenwärtigen MFR und der 
Fonds im Rahmen der Kohäsionspolitik und der Strategien zur Förderung der 
regionalen Entwicklung und fordert, dass die vom EuRH benannten Probleme 
umgehend angegangen werden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die 
Zweckbindung von Mitteln aus dem EU-Haushalt zugunsten von Maßnahmen in den 
Bereichen Umwelt- und Klimaschutz beizubehalten und möglicherweise auszudehnen; 

24. bedauert die anhaltenden Defizite bei der Aufbereitung von kommunalem Abwasser in 
verschiedenen Regionen in Europa; betont das Potenzial, das mit der Aufbereitung und 
Wiederverwendung von Abwasser einhergeht, was die Linderung von Wasserknappheit, 
die Einschränkung der direkten Wasserentnahme, die Erzeugung von Biogas und die 
Sicherstellung einer besseren Bewirtschaftung der Wasserressourcen, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Bewässerung in der Landwirtschaft, anbelangt; sieht dem 
Gesetzgebungsvorschlag über die Wiederverwendung von Abwasser, den die 
Kommission Anfang 2018 vorlegen wird, erwartungsvoll entgegen; 

25. weist darauf hin, dass die größten umweltbedingten Gefahren für die Gesundheit zwar 
am deutlichsten in städtischen Gebieten in Erscheinung treten, sie aber auch 
Randgebiete und Vorstädte betreffen, und dass voraussichtlich bis 2020 80 % der 
Bevölkerung in städtischen und stadtnahen Gebieten leben werden; betont, dass der 
Ausstoß von Luftschadstoffen im Zusammenhang mit einer unangemessenen Planung 
und Infrastruktur dramatische wirtschaftliche, soziale, gesundheitliche und ökologische 
Folgen hat; weist darauf hin, dass die Luftverschmutzung in der EU mehr als 400 000 
vorzeitige Todesfälle verursacht1 und dass sich die externen Gesundheitskosten auf 
einen Betrag zwischen 330 und 940 Milliarden EUR belaufen; 

26. betont, dass von Lärm verursachte Krankheitsbilder für mindestens 10 000 vorzeitige 
Todesfälle in der EU verantwortlich sind und dass 2012 etwa ein Viertel der 
EU-Bevölkerung einer Lärmbelästigung oberhalb der Grenzwerte ausgesetzt war; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, der Überwachung der Lärmpegel entsprechend der 
Richtlinie 2002/49/EG2 Vorrang einzuräumen und dafür zu sorgen, dass die für den 
Außenbereich und für Innenräume geltenden Grenzwerte eingehalten werden; 

27. erkennt die – insbesondere in städtischen Gebieten – erzielten Fortschritte bei der 
Verringerung bestimmter Luftschadstoffe an, bedauert jedoch die anhaltenden Probleme 
mit der Luftqualität, zu denen die Emissionen aus dem Straßenverkehr und der 
Landwirtschaft wesentlich beitragen; begrüßt das von der Kommission im November 
2017 vorgelegte Mobilitätspaket und die 2016 vorgestellte europäische Strategie für 
emissionsarme Mobilität, die einer emissionsarmen Mobilität in der Europäischen 
Union den Weg ebnen könnten; 

                                                           
1  Bericht der EUA Nr. 13/2017 vom 11. Oktober 2017 über die „Luftqualität in Europa 

2017“. 
2  Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 

über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (ABl. L 189 vom 18.7.2002, 
S. 12). 
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28. begrüßt die Fortschritte, die bei den Rechtsvorschriften des Pakets zur 
Kreislaufwirtschaft erzielt wurden; fordert alle beteiligten Parteien nachdrücklich auf, 
sich um eine Einigung zu bemühen, die ehrgeizige Ziele beinhaltet; 

Empfehlungen 

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Fortschritte zu bewerten, die sie bei der 
Verwirklichung der Ziele des 7. UAP erzielt haben, und ihre Maßnahmen bei Bedarf 
neu auszurichten; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, diese Ergebnisse zu 
veröffentlichen; 

30. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die umfassende Umsetzung der Ziele 
und Maßnahmen des 7. UAP Bestandteil aller neuen Gesetzgebungsvorschläge ist; 

31. fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass Organisationen der Zivilgesellschaft in 
die Bewertung der Umsetzung der EU-Umweltvorschriften aktiv einbezogen werden; 

32. fordert, dass die einschlägigen EU-Institutionen und -Agenturen der Forschung Vorrang 
einräumen und Wissenslücken in den Bereichen Umweltgrenzwerte (Kipppunkte), 
Kreislaufwirtschaft, Kombinationswirkungen von Chemikalien, Nanomaterialien, 
Methoden zur Gefahrenermittlung, Auswirkungen von Mikrokunststoffen und 
Wechselwirkung zwischen systemischen Risiken und anderen Gesundheitsfaktoren, 
Boden- und Flächennutzung und invasive gebietsfremde Arten schließen; 

33. begrüßt die Überprüfung der Umsetzung der Umweltpolitik (EIR) als einen positiven 
Mechanismus, mit dem sich die Umsetzung der Umweltvorschriften der EU und ihrer 
Umweltpolitik verbessern lässt und der zur Überwachung der Umsetzung des 7. UAP 
beitragen kann, wie bereits in der Entschließung des Parlaments vom 16. November 
2017 zur Überprüfung der Umsetzung der EU-Umweltpolitik betont wurde; ist der 
Ansicht, dass an der EIR alle relevanten Interessengruppen, einschließlich der 
Zivilgesellschaft, umfassend beteiligt werden sollten und dass die EIR sämtliche 
vorrangigen thematischen Ziele des UAP abdecken sollte; 

34. fordert die Union und die Mitgliedstaaten auf, schnell und endgültig alle 
umweltschädlichen Subventionen abzuschaffen; 

35. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Bemühungen um die 
Förderung der Entwicklung und Validierung alternativer Verfahren zu Tierversuchen zu 
verstärken und zu koordinieren, um zur Verwirklichung des vorrangigen Ziels Nr. 5 des 
7. UAP beizutragen; 

36. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, verstärkt darauf hinzuwirken, dass 
sich die Wissens- und Faktengrundlage für die Umweltpolitik der EU verbessert, indem 
sie Daten für die Bürgerinnen und Bürger leichter zugänglich machen und die 
Einbeziehung der Öffentlichkeit in die wissenschaftliche Forschung fördern; 

37. fordert die Organe der Europäischen Union sowie gegebenenfalls die nationalen und 
regionalen Regierungen auf, das vorhandene Fachwissen über Risiken für die Umwelt 
und die menschliche Gesundheit bei der Ausarbeitung und Überwachung politischer 
Maßnahmen umfassend zu nutzen; 

38. fordert ein verbessertes System für die Zulassung von Pestiziden in der EU, das auf 
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wissenschaftlichen Studien beruht, die durch Fachkollegen begutachtet wurden („Peer 
Review“), und das hinsichtlich des Ausmaßes der Exposition von Mensch und Umwelt 
und der jeweiligen Gesundheitsrisiken uneingeschränkt transparent ist; fordert 
verbesserte Standards für die Überwachung von Pestiziden und Ziele, mit deren Hilfe 
ihre Verwendung eingeschränkt werden soll; nimmt die Mitteilung der Kommission 
vom 12. Dezember 2017 zur Europäischen Bürgerinitiative „Ban glyphosate and protect 
people and the environment from toxic pesticides“ (Verbot von Glyphosat und Schutz 
von Menschen und Umwelt vor giftigen Pestiziden) (C(2017)8414) zur Kenntnis; 

39. fordert, dass hinreichend finanzielle und personelle Ressourcen bereitgestellt werden, 
damit die Agenturen der EU ihren Aufgaben nachkommen und die besten 
wissenschaftlichen Daten, Analysen und Nachweise hervorbringen können; 

40. fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass bis 2020 langfristige Maßnahmen zur 
Verwirklichung des Ziels einer schadstofffreien Umwelt festgelegt werden; 

41. fordert die einschlägigen Agenturen der EU und die Kommission auf, die Quantität und 
Qualität der Indikatoren zur Überwachung der Fortschritte zu erhöhen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei der Sammlung und Erhebung von neuen 
Daten zusammenzuarbeiten, damit neue Indikatoren erstellt und die bestehenden 
Indikatoren verbessert werden; 

42. fordert, dass die Frage der Umsetzung regelmäßig im Rahmen der Prioritäten und 
Programme des Dreiervorsitzes behandelt und auf den Tagungen des Rates (Umwelt) 
mindestens einmal jährlich – ggf. im Rahmen eines eigens dafür eingerichteten Rates 
(Umsetzung) – erörtert wird und dass dies durch ein anderes Forum ergänzt wird, an 
dem auch das Parlament und der Ausschuss der Regionen beteiligt sind; fordert 
gemeinsame Ratstagungen, die der Umsetzung im Bereich bereichsübergreifender 
horizontaler Angelegenheiten, gemeinsamen Herausforderungen und aufkommenden 
Problemen mit möglicherweise grenzüberschreitenden Auswirkungen gewidmet sind; 

43. fordert die umgehende vollständige Umsetzung der Biodiversitätsstrategie der EU; 

44. fordert, dass bei Infrastrukturprojekten, insbesondere jenen mit TEN-V-Bezug, die 
Umweltauswirkungen auf regionaler Ebene sowie auf Projektebene umfassend 
berücksichtigt werden; stellt fest, dass auch die Kohärenz zwischen verschiedenen 
Umweltstrategien von Bedeutung ist; betont, dass bei Infrastrukturprojekten zur 
Erzeugung von erneuerbarer Energie mithilfe von Wasserkraft- und 
Gezeitenkraftwerken die Umwelt und die biologische Vielfalt berücksichtigt werden 
müssen; 

45. fordert die Mitgliedstaaten auf, angesichts der Ungewissheit, ob das entsprechende 
Teilziel des 7. UAP erreicht wird, stärker auf den Erhalt der Nutzbarkeit und der 
Integrität der Süßwasservorräte hinzuwirken; fordert die Mitgliedstaaten auf, der 
Verbesserung des schlechten Zustands der Oberflächengewässer Vorrang einzuräumen, 
da die Ziele in diesem Bereich wahrscheinlich nicht bis 2020 umgesetzt werden; fordert 
die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten auf, Abhilfe hinsichtlich des Drucks zu 
schaffen, der auf Gewässern lastet, indem sie die Ursachen für Wasserverschmutzung 
beseitigen, Gebiete einrichten, in denen die Entnahme von Wasser für den Betrieb von 
Wasserkraftwerken untersagt ist, und den Erhalt der ökologisch erforderlichen 
Mindestabflüsse entlang von Flüssen sicherstellen; fordert die Kommission auf, 
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unverzüglich die Konformität des zweiten Zyklus der Bewirtschaftungspläne für die 
Einzugsgebiete zu bewerten, die im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie von den 
Mitgliedstaaten angenommen wurden; 

46. fordert nachdrücklich eine weitere Reform der GAP mit dem Ziel, eine nachhaltige 
Nahrungsmittelproduktion und die umweltpolitischen Ziele, einschließlich der Ziele im 
Bereich der biologischen Vielfalt, miteinander in Einklang zu bringen, so dass die 
Ernährungssicherheit jetzt und in Zukunft sichergestellt ist; betont, dass eine intelligente 
Agrarpolitik erforderlich ist, die konsequent darauf ausgerichtet ist, öffentliche Güter 
und Ökosystemleistungen in Bezug auf Boden, Wasser, biologische Vielfalt, 
Luftqualität, Klimaschutzmaßnahmen und die Landschaftsgestaltung zu erbringen; 
fordert eine integrierte Politik mit einem stärker zielgerichteten, ehrgeizigeren und 
dennoch flexiblen Ansatz, im Rahmen derer die Unterstützung des Agrarsektors sowohl 
an die Sicherstellung der Ernährungssicherheit als auch an die Erbringung von 
Umweltschutzleistungen geknüpft ist; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
agrarforstwirtschaftlich genutzte Flächen gemäß Artikel 46 der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/20131 als im Umweltinteresse genutzte Flächen anzuerkennen; fordert die 
Kommission auf, sicherzustellen, dass im Rahmen sämtlicher künftiger 
Überarbeitungen der GAP umweltfreundliche landwirtschaftliche 
Bewirtschaftungsverfahren angemessen gefördert werden; 

47. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, Lösungen für Umweltprobleme in 
stärkerem Maße aufzugreifen, insbesondere wenn technische Lösungen vorhanden sind, 
diese aber noch nicht in vollem Umfang eingesetzt werden, wie z. B. zur Senkung der 
Ammoniakemissionen in der Landwirtschaft; 

48. fordert die Kommission auf, den Umfang der EU-Mittel, die für die Umsetzung der 
Ziele des UAP vorhanden sind, deutlich aufzustocken und ihre Verwendung und 
Verwaltung erheblich zu verbessern; fordert eine bessere Überwachung, mehr 
Transparenz und mehr Rechenschaftspflicht; fordert, Fragen des Klimaschutzes und 
andere Umweltfragen im EU-Haushalt durchgehend zu berücksichtigen; 

49. fordert die Kommission auf, unverzüglich eine umfassende, übergreifende 
Rahmenstrategie für die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in der EU zu 
entwickeln, die sich auf alle Politikbereiche erstreckt und auch einen 
Überprüfungsmechanismus zur Bewertung der Fortschritte bei der Umsetzung enthält; 
fordert die Kommission auf, sämtliche neuen Strategien und Rechtsvorschriften im 
Hinblick auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu überprüfen und bei der 
Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung für vollständige Politikkohärenz zu 
sorgen; 

50. fordert die Kommission auf, für die Durchsetzung der bestehenden 
EU-Rechtsvorschriften Sorge zu tragen und sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten die 
Ziele des 7. UAP in vollem Umfang einhalten, indem sie alle ihr zur Verfügung 
stehenden Instrumente, wie z. B. Vertragsverletzungsverfahren, einsetzt; 

                                                           
1  Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 des Rates und der 
Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 608). 
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51. begrüßt die vorhandenen Sonderberichte und Wirtschaftlichkeitsprüfungen des EuRH 
und ersucht ihn, weitere für das UAP relevante Bereiche, die bisher nicht Teil des 
Arbeitsprogramms waren, genauer zu untersuchen; 

52. fordert die Kommission und die zuständigen Stellen in den Mitgliedstaaten auf, 
geeignete Orientierungshilfen zu geben, so dass die EU-Mittel, unter anderem auch für 
lokale Projekte, insbesondere im Zusammenhang mit umweltfreundlicher Infrastruktur, 
biologischer Vielfalt und der Vogelschutz- und Habitat-Richtlinie, leichter zugänglich 
sind; 

53. fordert die Mitgliedstaaten auf, für die vollständige Umsetzung der Rechtsvorschriften 
zur Erhaltung der Luftqualität zu sorgen; fordert die regionalen Gebietskörperschaften 
auf, insbesondere im Hinblick auf die Städteplanung und die lokale Politikgestaltung 
einen unterstützenden Rahmen zu schaffen, um die Ergebnisse im Hinblick auf die 
Gesundheit in sämtlichen und insbesondere den am stärksten betroffenen Gebieten zu 
verbessern; 

54. fordert die zuständigen nationalen und regionalen Behörden nachdrücklich auf, 
umfassende Pläne mit überzeugenden Maßnahmen zu verabschieden, um das Problem 
der Überschreitung der Tages- und Jahreshöchstwerte für Feinstaub und Ultrafeinstaub, 
die in den Unionsvorschriften festgelegt sind, in Ballungsräumen mit einer schlechten 
Luftqualität zu beseitigen; weist darauf hin, dass dies für die Umsetzung der 
vorrangigen Ziele Nr. 2, 3 und 8 des 7. UAP von grundlegender Bedeutung ist;  

55. schlägt zur Verbesserung der Luftqualität in städtischen Gebieten vor, 
Niedrigemissionszonen einzurichten, Einrichtungen und Dienstleistungen in den 
Bereichen Car-Sharing und Fahrgemeinschaften zu fördern, die steuerliche 
Vorzugsbehandlung für besonders umweltbelastende Fahrzeuge auslaufen zu lassen, 
„Mobilitätszulagen“ für Beschäftigte als Alternative zu Dienstwagen einzuführen, 
Parkraumkonzepte, durch die das Verkehrsaufkommen in Gebieten mit hoher 
Verkehrsdichte reduziert wird, anzuwenden, die Infrastruktur zu verbessern, damit das 
Radfahren gefördert wird, die Zahl multimodaler Anbindungen zunimmt und die 
Sicherheit von Fahrradfahrern verbessert wird, und Fußgängerzonen einzurichten; 

56. fordert eine verbesserte Stadtplanung und -entwicklung auf den entsprechenden 
Verwaltungsebenen mit dem Ziel, die Infrastruktur z. B. durch das Aufstellen von 
Ladestationen schnellstmöglich auf elektrische und umweltfreundliche Fahrzeuge 
auszurichten und die Vorteile für Umwelt und Gesundheit – unter anderem in Gestalt 
der Abnahme des Wärmeinseleffekts und einer Zunahme der körperlichen Betätigung – 
z. B. durch den Ausbau der grünen Infrastruktur und die Neuerschließung verlassener 
und verfallener Industriegebiete zu erschließen; stellt fest, dass sich mit diesen 
Maßnahmen die Luftqualität verbessern ließe, Krankheiten und die vorzeitige durch 
Umweltverschmutzung bedingte Mortalität bekämpfen und sich Fortschritte auf dem 
Weg zu einer emissionsfreien Mobilität verwirklichen ließen; 

57. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für einen fairen Wettbewerb 
zwischen den Verkehrsträgern und für den Umstieg auf nachhaltige Verkehrsmittel zu 
sorgen; 

58. fordert die Kommission auf, bis spätestens 2019 ein bereichsübergreifendes 
Umweltaktionsprogramm für die Union für die Zeit nach 2020 vorzulegen, wie in 
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Artikel 192 Absatz 3 AEUV gefordert; unterstreicht die Bedeutung von Transparenz 
und demokratischer Rechenschaftspflicht bei der Überwachung der EU-Politik; betont 
daher, dass das nächste UAP messbare, ergebnisorientierte Etappenziele enthalten 
sollte; 

59. fordert die nächste Kommission auf, die nachhaltige Entwicklung, den Umwelt- und 
Klimaschutz im Allgemeinen und die Ziele des 7. UAP und eines künftigen 8. UAP im 
Besonderen in der nächsten Wahlperiode zu einem Schwerpunktbereich zu erklären; 

º 

º º 

60. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Europäischen Rechnungshof, der Europäischen Umweltagentur sowie den Regierungen 
und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0108 
Rahmenabkommen EU-Australien *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Rahmenabkommens im 
Namen der Union zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und Australien andererseits (15467/2016 – C8-0327/2017 – 2016/0367(NLE)) 
 

(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (15467/2016), 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Rahmenabkommens zwischen der Europäischen 
Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Australien andererseits (09776/2016), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 37 des Vertrags über die Europäische 
Union sowie Artikel 207, Artikel 212 Absatz 1, Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 
Buchstabe a und Artikel 218 Absatz 8 Unterabsatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0327/2017), 

– unter Hinweis auf seine nichtlegislative Entschließung vom 18. April 20181 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses, 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A8-0110/2018), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und 
Australiens zu übermitteln. 

 

                                                           
1  Angenommene Texte, P8_TA(0000)0109. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0109 
Rahmenabkommen EU-Australien (Entschließung)  
Nichtlegislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Rahmenabkommens 
zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Australien 
andererseits im Namen der Europäischen Union (15467/2016 – C8-0327/2017 – 
2016/0367(NLE) – 2017/2227(INI)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (15467/2016), 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Rahmenabkommens zwischen der Europäischen 
Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Australien andererseits (09776/2016), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 207 und Artikel 212 Absatz 1 in 
Verbindung mit Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a und Artikel 218 Absatz 8 
Unterabsatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreitete 
Ersuchen um Zustimmung (C8-0327/2017), 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen 
Völker (UNDRIP), die am 13. September 2007 von der Generalversammlung 
angenommen wurde, 

– unter Hinweis auf den im Oktober 2008 unterzeichneten Partnerschaftsrahmen EU-
Australien, der durch das Rahmenabkommen ersetzt werden soll, 

– unter Hinweis auf die am 26. Juni 1997 in Luxemburg angenommene Gemeinsame 
Erklärung zu den Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Australien, 

–  unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Februar 2016 zur Eröffnung der 
Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Australien und Neuseeland1 und 
seine Entschließung vom 26. Oktober 2017 mit der Empfehlung des Europäischen 
Parlaments an den Rat zu dem vorgeschlagenen Verhandlungsmandat für die 
Handelsverhandlungen mit Australien2, 

                                                           
1  ABl. C 35 vom 31.1.2018, S. 136. 
2  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0419. 
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– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung des Präsidenten der Kommission, Jean-
Claude Juncker, des Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, und des 
australischen Premierministers, Malcolm Turnbull, vom 15. November 2015, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung der Vizepräsidentin der Kommission und 
Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der australischen 
Außenministerin vom 22. April 2015 mit dem Titel „Towards a closer EU-Australia 
Partnership“ („Auf dem Weg zu einer engeren Partnerschaft zwischen der EU und 
Australien“), 

– unter Hinweis auf das im Jahr 2015 unterzeichnete Abkommen zwischen der 
Europäischen Union und Australien über die Schaffung eines Rahmens für die 
Beteiligung Australiens an Krisenbewältigungsoperationen der Europäischen Union1, 

– unter Hinweis auf das im Dezember 2014 unterzeichnete Verwaltungsabkommen 
zwischen Australien und der Europäischen Union über die Einrichtung eines 
Diplomaten-Austauschprogramms,  

– unter Hinweis auf das 1998 unterzeichnete Abkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und Australien über die gegenseitige Anerkennung der 
Konformitätsbewertung, der Bescheinigungen und der Kennzeichnungen2 und das 
Abkommen zwischen der Europäischen Union und Australien zur Änderung jenes 
Abkommens3, 

– unter Hinweis auf das am 29. September 2011 unterzeichnete Abkommen zwischen der 
Europäischen Union und Australien über die Verarbeitung von Fluggastdatensätzen4, 

– unter Hinweis auf das am 13. Januar 2010 unterzeichnete Abkommen zwischen 
Australien und der Europäischen Union über die Sicherheit von Verschlusssachen5, 

– unter Hinweis auf das 1994 unterzeichnete Abkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und Australien über die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit6, 

– unter Hinweis auf das 38. Interparlamentarische Treffen EU–Australien, das am 4. und 
5. Oktober 2017 in Straßburg stattfand, 

– unter Hinweis auf das erste Führungsforum EU-Australien, das im Juni 2017 in Sydney 
stattfand und bei dem Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft, Hochschulen und der 
Zivilgesellschaft zusammenkamen, 

– unter Hinweis auf das Weißbuch über die Außenpolitik (Foreign Policy White Paper), 
das von der australischen Regierung im November 2017 veröffentlicht wurde und in 
dem festgehalten wird, welche Prioritäten Australien bei seinen Außenbeziehungen 
verfolgt und welchen Herausforderungen es in diesem Bereich gegenübersteht, sowie 
betont wird, welche große Bedeutung der so genannten indo-pazifischen Region für 

                                                           
1  ABl. L 149 vom 16.6.2015, S. 3. 
2  ABl. L 229 vom 17.8.21998, S. 1. 
3  ABl. L 359 vom 29.12.2012, S. 2. 
4  ABl. L 186 vom 14.7.2012, S. 4. 
5  ABl. L 26 vom 30.1.2001, S. 31. 
6  ABl. L 188 vom 22.7.1994, S. 18. 
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Australien zukommt, 

– unter Hinweis darauf, dass im Weißbuch über die Außenpolitik auf die Schlüsselrolle 
verwiesen wird, die die Vereinigten Staaten und China in der indo-pazifischen Region 
und in der australischen Außenpolitik einnehmen, gleichzeitig aber hervorgehoben wird, 
wie wichtig die Beziehungen Australiens zur Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten sind; 

– unter Hinweis auf die Überprüfung der Klimapolitik 2017, zu der die australische 
Regierung im Dezember 2017 den Bericht vorgelegt hat,  

– unter Hinweis auf das Dokument „Australian climate change science: a national 
framework“ (Die Klimawandelforschung Australiens: der nationale Rahmen), das 2009 
von der australischen Regierung veröffentlicht wurde, 

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 18. April 2018 zu dem Entwurf 
eines Beschlusses1, 

– gestützt auf Artikel 99 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A8-0000/2018), 

A. in der Erwägung, dass die Europäische Union und Australien am 7. August 2017 ein 
Rahmenabkommen geschlossen haben; in der Erwägung, dass die engen und soliden 
Beziehungen zwischen Australien und der Union und ihren Mitgliedsstaaten weit 
zurückreichen und auf gemeinsamen Werten und Grundsätzen beruhen, wie der 
Achtung der Demokratie, der Menschenrechte, der Gleichstellung der Geschlechter, der 
Rechtsstaatlichkeit, einschließlich des Völkerrechts, sowie Frieden und Sicherheit; in 
der Erwägung, dass die Beziehungen zwischen den Völkern profund und dauerhaft sind; 

B. in der Erwägung, dass die EU und Australien 2017 das 55-jährige Bestehen ihrer 
Zusammenarbeit und diplomatischen Beziehungen gefeiert haben; in der Erwägung, 
dass diese Beziehungen in den vergangenen Jahren eine neue Dynamik erfahren haben; 
in der Erwägung, dass alle Mitgliedstaaten diplomatische Beziehungen zu Australien 
unterhalten und 25 Mitgliedstaaten in Canberra mit einer Botschaft vertreten sind; 

C. in der Erwägung, dass im Weißbuch der australischen Regierung über die Außenpolitik 
festgestellt wird, dass eine starke Europäische Union unbedingt im Interesse Australiens 
ist und die Union bei der Wahrung und Förderung einer auf Regeln basierenden 
Weltordnung als Partner immer wichtiger wird; in der Erwägung, dass im Weißbuch auf 
die Notwendigkeit verwiesen wird, bei der Bewältigung von Herausforderungen wie 
dem Terrorismus, der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen oder der Förderung 
nachhaltiger Entwicklung und der Wahrung der Menschrechte eng mit der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten; 

D. in der Erwägung, dass die Union und Australien mit Ländern in Südostasien 
zusammenarbeiten und im Dialog stehen, was auch über den Verband südostasiatischer 
Nationen (ASEAN), das ASEAN-Regionalforum (ARF), den Asien-Europa-Gipfel 
(ASEM) und den Ostasiengipfel (EAS) geschieht; in der Erwägung, dass Australien 

                                                           
1  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2018)0108. 
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eines der Gründungsmitglieder des Forums der pazifischen Inseln ist und eine 
strategische Partnerschaft mit dem ASEAN unterhält; in der Erwägung, dass Australien 
Gastgeber des Sondergipfels zwischen dem ASEAN und Australien am 17. und 
18. März 2018 war; 

E. in der Erwägung, dass die Union als globaler Akteur ihre Präsenz im großen und 
dynamischen asiatisch-pazifischen Raum weiter ausbauen sollte und Australien sich 
hierbei sowohl als Partner der Union anbietet als auch selbst ein wichtiger Akteur ist; in 
der Erwägung, dass ein geregelter, stabiler und friedlicher asiatisch-pazifischer Raum 
im Einklang mit den europäischen Grundsätzen und Standards von Nutzen für die 
Sicherheit und die Interessen der Union ist; 

F. in der Erwägung, dass die Union und Australien in außenpolitischen Fragen, wie etwa 
bezüglich der Ukraine, Russland, der Demokratischen Volksrepublik Korea und des 
Nahen Ostens, eng aufeinander abgestimmte Positionen vertreten; 

G. in der Erwägung, dass Australien enge politische sowie sicherheits- und 
verteidigungspolitische Verbindungen mit den Vereinigten Staaten unterhält, die mit 
seinen enger werdenden Beziehungen zu China vereinbar sind, mit dem eine 
umfassende strategische Partnerschaft besteht; 

H. in der Erwägung, dass die Union 2016 – als zweitgrößte Einfuhrquelle (19,3 %) und 
drittwichtigstes Bestimmungsland für Ausfuhren (10,3 %) – Australiens zweitgrößter 
Handelspartner war, und in der Erwägung, dass beide Seiten zahlreiche wirtschaftliche 
Interessen teilen; in der Erwägung, dass sich der Bestand der ausländischen 
Direktinvestitionen der Union in Australien 2015 auf 117,7 Mrd. EUR und der Bestand 
der australischen Direktinvestitionen in der Union 2015 auf 21,7 Mrd. EUR belief; 

I. in der Erwägung, dass Australien sich entschieden für freien Handel einsetzt und 
bilaterale Freihandelsabkommen mit wichtigen Ländern in Ostasien (China, Japan, 
Südkorea, Singapur, Malaysia, Thailand und ein regionales Abkommen mit dem 
ASEAN), Neuseeland, Chile, den Vereinigten Staaten und Peru sowie ein „Pazifik-
Plus“-Abkommen (PACER Plus) mit den pazifischen Inseln abgeschlossen hat; 

J.  in der Erwägung, dass Australien und zehn weitere Pazifik-Anrainerstaaten am 
23. Januar 2018 erklärt haben, dass sie eine Einigung über eine transpazifische 
Handelsvereinbarung, das so genannte umfassende und progressive Abkommen für eine 
transpazifische Partnerschaft (CPTPP), erzielt haben, die am 8. März 2018 in Chile 
unterzeichnet wurde; in der Erwägung, dass Australien derzeit Verhandlungen über 
zahlreiche Handelsabkommen führt, darunter die regionale umfassende 
Wirtschaftspartnerschaft, die auf einem ASEAN-Gipfel 2012 initiiert wurde; 

K. in der Erwägung, dass Australien als ein Land, das eine Weltordnungspolitik 
befürwortet, bereits fünfmal nichtständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen war sowie aktives Mitglied des G20 seit dessen Gründung ist und 2014 – in 
hervorragender Zusammenarbeit mit der Union – den Vorsitz des G20-Gipfels in 
Brisbane innehatte; in der Erwägung, dass Australien unlängst in den 
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gewählt wurde; 

L. in der Erwägung, dass Australien Truppen entsandt hat, um zusammen mit der globalen 
Koalition gegen Da'esh in Irak und Syrien zu kämpfen; in der Erwägung, dass 

www.parlament.gv.at



 

 383

Australien in Afghanistan das nicht zur NATO gehörende Land war, das das größte 
Kontingent an Truppen für die Internationale Sicherheitsunterstützungstruppe (ISAF) 
zur Verfügung gestellt hat; 

M. in der Erwägung, dass Australien zu zahlreichen VN-Friedensmissionen, die auf drei 
Kontinenten sowie in Papua-Neuguinea und auf den Salomon-Inseln stattfanden, 
beigetragen hat; 

N. in der Erwägung, dass Australien 2014 erstmals zu einer Krisenbewältigungsmission 
unter Führung der EU – EUCAP Nestor am Horn von Afrika – beigetragen hat; in der 
Erwägung, dass die australische Marine zusammen mit den multinationalen 
Seestreitkräften Anti-Piraterie-Einsätze und Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung 
am Horn von Afrika und im westlichen Indischen Ozean durchführt; 

O. in der Erwägung, dass australische Bürger innerhalb und außerhalb des Landes Opfer 
einer Reihe von Terroranschlägen wurden, die von Islamisten ausgingen; in der 
Erwägung, dass die Union und Australien sich an Maßnahmen der 
Terrorismusbekämpfung beteiligen, einschließlich der Bekämpfung von gewaltbereitem 
Extremismus, von Bemühungen zur Unterbindung der Finanzierung terroristischer 
Organisationen und der Koordinierung von speziellen Kapazitätsaufbauprojekten; 

P. in der Erwägung, dass das auf Initiative Australiens und Indonesiens eingerichtete 
Zentrum für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung in Jakarta (Jakarta 
Centre for Law Enforcement Cooperation – JCLEC) die Kompetenz der 
südostasiatischen Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung des Terrorismus und 
der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität ausbauen soll und auch EU-Mittel 
erhalten hat; 

Q. in der Erwägung, dass die australische Regierung im Oktober 2017 ihre internationale 
Cyber-Engagementstrategie gestartet hat, um Fragen wie elektronischen Handel, 
Cyberkriminalität, internationale Sicherheit und eGovernment anzugehen; 

R. in der Erwägung, dass Australien die Republik der Philippinen bei der Förderung der 
Sicherheit und der Bekämpfung des Dschihadismus unterstützt hat; 

S. in der Erwägung, dass die Union und Australien im Rahmen des jährlichen Dialogs 
hoher Beamter über Migration, Asyl und Diversität Fragen im Zusammenhang mit 
Migration erörtern; in der Erwägung, dass Australien den Ko-Vorsitz des Bali-Prozesses 
zur Bekämpfung von Schleuserkriminalität, Menschenhandel und damit verbundener 
grenzüberschreitender Kriminalität innehat; 

T. in der Erwägung, dass Australien ein sehr hohes Pro-Kopf-Einkommen hat und seine 
Gesellschaft offen, demokratisch und multikulturell ist; in der Erwägung, dass jeder 
vierte Einwohner Australiens im Ausland geboren wurde und sich seit 1945 rund sieben 
Millionen Zuwanderer in Australien niedergelassen haben, darunter auch viele aus 
Europa; in der Erwägung, dass die geografische Lage Australiens eine besondere ist, da 
das Land ein großes Gebiet zwischen dem Indischen Ozean und dem Südpazifik 
einnimmt; 

U. in der Erwägung, dass Australien und die Union im Rahmenabkommen ihre 
Verpflichtung erneuern, beim Klimawandel zusammenzuarbeiten; in der Erwägung, 

www.parlament.gv.at



 

 384

dass Australien im Rahmen der Überprüfung der Klimapolitik von 2017 seine Zusage 
wiederholt hat, den Klimawandel zu bekämpfen; 

V. in der Erwägung, dass Australien in etlichen Bereichen, wie z. B. 
Wasserversorgungssicherheit, Landwirtschaft, Küstengemeinschaften und Infrastruktur, 
von den erheblichen ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen betroffen ist, die 
der Klimawandel mit sich bringt; 

W. in der Erwägung, dass Australien, das Mitglied des Entwicklungshilfeausschusses der 
OECD (Development Assistance Committee – DAC) ist, sich insbesondere verpflichtet 
hat, gute Regierungsführung und Wirtschaftswachstum in Papua-Neuguinea, 
Indonesien, Timor-Leste sowie auf anderen pazifischen Inseln und in asiatischen 
Ländern zu unterstützen, zu deren wichtigsten Gebern auch die Union und ihre 
Mitgliedstaaten zählen; 

X. in der Erwägung, dass die australische Regierung in Programme wie das australische 
Klimawandelforschungssprogramm (Australian Climate Change Science Programme) 
und das Forschungsförderungsprogramm zu den Auswirkungen des Klimawandels und 
zur Anpassung an den Klimawandel (Climate Change Impacts and Adaptation Research 
Programme) im Rahmen des Managements natürlicher Ressourcen investiert, um 
Entscheidungsträger dabei zu unterstützen, wahrscheinliche Auswirkungen des 
Klimawandels zu erkennen und zu bewältigen; 

Y. in der Erwägung, dass Australien einen nationalen Rahmen festgelegt und eine 
hochrangige Koordinationsgruppe eingerichtet hat, um einen Plan zur Umsetzung der 
Klimawandelforschung auszuarbeiten, der einen koordinierten Ansatz zur Behandlung 
des Problems in den Gemeinschaften im ganzen Land liefert; 

Z. in der Erwägung, dass Australien am 10. November 2016 das Übereinkommen von 
Paris und die Doha-Änderungen des Kyoto-Protokolls ratifiziert und damit seine 
Verpflichtung zu Klimaschutzmaßnahmen untermauert hat und außerdem eine Reihe 
von Strategien zur Verringerung der heimischen Emissionen und zur Unterstützung 
globaler Maßnahmen ausgearbeitet hat; 

AA. in der Erwägung, dass im Plan der australischen Regierung zur Bekämpfung des 
Klimawandels vorgesehen ist, die Emissionen bis 2020 um 5 % unter das Niveau von 
2000 und bis 2030 um 26–28 % unter das Niveau von 2005 zu verringern sowie die 
heimischen Erneuerbare-Energien-Kapazitäten bis 2020 zu verdoppeln; 

AB. in der Erwägung, dass die australische Regierung eine führende Rolle dabei gespielt hat, 
die nationalen Wetterdienste und regionalen Organisationen im pazifischen Raum bei 
der Bereitstellung von Frühwarnsystemen für Klima- und Wetterereignisse zu 
unterstützen; 

1. begrüßt den Abschluss eines Rahmenabkommens, das ein rechtsverbindliches 
Instrument darstellen wird, um die bilateralen Beziehungen zwischen der Union und 
Australien auszuweiten und zu stärken sowie die Zusammenarbeit in Bereichen wie 
Außenpolitik und Sicherheit, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit, globale 
Entwicklung und humanitäre Hilfe, Wirtschafts- und Handelsfragen, Justiz, Forschung 
und Innovation, Bildung und Kultur, Landwirtschaft, Fischerei und maritime 
Angelegenheiten sowie bei der Bewältigung globaler Herausforderungen wie 
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Klimawandel, Migration, öffentliche Gesundheit, Bekämpfung des Terrorismus und 
Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu erweitern; 

2. betont, dass die EU und Australien starke, gleichgesinnte Partner in einer tiefgehenden 
bilateralen Beziehung sind, die sich zu den Grundsätzen der Demokratie, zu den 
Menschenrechten und zur Rechtsstaatlichkeit bekennen und immer enger werdende 
politische und wirtschaftliche Verbindungen sowie einen intensiven und aktiven 
Austausch im Kultur- und Hochschulbereich ebenso wie zwischen ihren Bürgern 
pflegen; 

3. hebt den besonderen Wert hervor, den eine bi- und multilaterale Zusammenarbeit in 
regionalen und globalen Fragen für die Union und Australien als Partner mit einer 
gemeinsamen Weltsicht darstellt; betont die Vorteile, die ein gemeinsames Handeln der 
Union und Australiens im Rahmen der Vereinten Nationen und der WTO sowie in 
Gremien wie der G20 mit sich bringt, um in einer komplexen und sich wandelnden Welt 
und angesichts der Ungewissheiten der Zukunft, eine auf Zusammenarbeit und Regeln 
basierende Weltordnung zu bewahren und zu stärken; 

4. begrüßt die Einrichtung eines gemeinsamen Ausschusses im Rahmen des Abkommens, 
um für seine wirksame Umsetzung sowie die allgemeine Kohärenz der Beziehungen 
zwischen der Union und Australien zu sorgen; 

5. unterstützt die bevorstehende Einleitung von Verhandlungen über ein 
Freihandelsabkommen zwischen der Union und Australien, die durch Gegenseitigkeit 
und Transparenz geprägt sein und auf beidseitigen Vorteil abzielen sollten, gleichzeitig 
aber der Sensibilität einiger Erzeugnisse, wie etwa landwirtschaftlicher Produkte, 
Rechnung tragen sollten, da Australien ein wichtiger Exporteur landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse ist; appelliert an beide Partner, im Bereich Dienstleistungen ehrgeizige 
Ziele zu verfolgen; betont, dass die Union bei den Verhandlungen die Bedürfnisse von 
KMU berücksichtigen und ökologische, soziale und arbeitsrechtliche Standards nicht 
senken sollte; drängt auf einen raschen Beginn der Verhandlungen, da Australien bereits 
mehrere Freihandelsabkommen mit wichtigen Ländern in Ostasien und der 
Pazifikregion geschlossen hat und der Abschluss von Abkommen mit anderen 
relevanten Ländern bevorsteht; 

6. verweist auf die aktive Rolle, die Australien durch das zwischen der Union und 
Australien bestehende bilaterale Bildungsprogramm im Rahmen der 
Kooperationsprogramme der Union im Bereich der Hochschulbildung spielt, und nimmt 
positiv zur Kenntnis, dass sich australische Hochschulen seit 2015 an 
Mobilitätsabkommen von Erasmus+ beteiligen können; weist darauf hin, dass diese 
Zusammenarbeit auch weiter verstärkt werden sollte, um den gegenseitigen Nutzen für 
Studierende und Forscher zu fördern und sie in die Lage zu versetzen, multikulturelle 
und innovative Kompetenzen zu erwerben; 

7. verweist darauf, dass die EU und Australien wichtige Partner bei der Zusammenarbeit 
in Forschung und Innovation sind, um zur nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung 
und zum weiteren Aufbau einer Wissensgesellschaft beizutragen; 

8. begrüßt Australiens Unterstützung und die Tatsache, dass das Land seine Sanktionen, 
die es als Reaktion auf die rechtswidrige Annexion der Krim durch Russland und die 
russischen Militärinterventionen in der Ostukraine verhängt hat, mit denen der Union 
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abgestimmt hat; 

9. begrüßt Australiens Unterstützung von gezielten internationalen Sanktionen gegen 
Personen und Einrichtungen, die für militärische Aggression, Terrorismus und 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, und auch als Reaktion auf die 
Aggression Russlands in der Ukraine und die Besetzung der Krim verhängt wurden; 

10. begrüßt die Unterstützung des australischen Nachrichtendienstes (Office of National 
Assessments) beim Erstellen von internationalen, politischen, strategischen und 
wirtschaftlichen Analysen und seine Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, um 
bei Fragen von gemeinsamen Interesse reagieren zu können; 

11. erkennt die entscheidende Rolle Australiens im nachrichtendienstlichen Bündnis „Five 
Eyes Intelligence Community“ und seine Unterstützung im Hinblick auf die Sicherheit 
der EU-Mitgliedstaaten und der transatlantischen Partner an; begrüßt Australiens 
operatives Abkommen mit Europol und unterstreicht das Potenzial für eine weitere 
Ausweitung des Informationsaustausches und der operativen Zusammenarbeit mit der 
australischen Regierung; 

12. erkennt die Rolle an, die Australien 2014 bei der Unterstützung von Resolutionen des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zur Verurteilung des Abschusses des Flugs 
MH17 sowie zur Vernichtung der syrischen Chemiewaffen gespielt hat; begrüßt den 
wesentlichen Beitrag, den das Land im Sicherheitsrat dazu geleistet hat, eine 
Verbesserung der humanitären Lage in Syrien herbeizuführen, den Übergang im 
Bereich der Sicherheitsverantwortung in Afghanistan zu bewältigen und die 
Menschenrechtslage in der Demokratischen Volksrepublik Korea zu thematisieren; 

13. begrüßt die deutliche Zusage beider Partner zur Zusammenarbeit bei der 
Terrorismusbekämpfung, die im Rahmenabkommen festgehalten wurde; betont, dass 
die bilaterale Zusammenarbeit beim Austausch von Informationen über ausländische 
Kämpfer und deren Rückkehr enger denn je sein muss; bestärkt beide Partner darin, 
weiterhin für eine wirksame Umsetzung der vier Säulen der Strategie der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus zu sorgen; nimmt die Rolle Australiens 
innerhalb der globalen Koalition gegen Da'esh sowie seine beträchtliche Leistung bei 
der Bekämpfung des internationalen Terrorismus in Südostasien positiv zur Kenntnis; 

14. verweist ausdrücklich auf die internationalen Initiativen Australiens im Bereich 
Cyberspace und begrüßt, dass beide Partner gemäß dem Rahmenabkommen in Fragen 
der Cybersicherheit zusammenarbeiten werden, einschließlich bei der Bekämpfung von 
Cyberkriminalität; 

15. fordert weitere Schritte bei der Verbesserung der Zusammenarbeit bei der 
Terrorismusbekämpfung, die in gemeinsamen Übungen zwischen Notfalleinsatzkräften 
der Mitgliedstaaten und EU-Agenturen – wie z. B. Europol und das Europäische 
Zentrum zur Terrorismusbekämpfung von Europol (ECTC) – auf der einen Seite und 
wichtigen Stellen innerhalb der australischen nationalen Sicherheitsarchitektur wie z. B. 
dem Australischen Sicherheits- und Informationsdienst (Australian Security Intelligence 
Organization – ASIO), den Australischen Verteidigungskräften (Australian Defence 
Forces – ADF) und der australischen Bundespolizei (Australian Federal Police) auf der 
anderen Seite bestehen sollten; 
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16. begrüßt die im Rahmenabkommen vorgesehene Zusage der Union und Australiens, 
ihren Dialog und ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Migration und Asyl zu 
intensivieren; betont, dass das hohe Maß an globaler Mobilität einen holistischen und 
multilateralen Ansatz auf der Grundlage internationaler Zusammenarbeit und geteilter 
Verantwortung notwendig macht; begrüßt die Tatsache, dass beide Partner aktiv zu den 
laufenden Verhandlungen über den globalen Pakt für sichere, geordnete und reguläre 
Migration sowie den globalen Pakt für Flüchtlinge der Vereinten Nationen beitragen; 

17. betont, dass regionale Kooperationsrahmen – wie etwa der Bali-Prozess – mit 
Herkunfts-, Transit- und Zielländern äußerst wichtig sind, um Leben zu retten, 
Schleusernetze zu zerschlagen und Migrations- und Flüchtlingsströme zu steuern; 
begrüßt Australiens deutliche Zusagen gegenüber dem UNHCR, was die Neuansiedlung 
von Flüchtlingen und die Aufstockung seiner humanitären Mittel insgesamt angeht; 
bestärkt Australien darin, weiterhin dazu beizutragen, dass eine positive Lösung für die 
Lage der Asylsuchenden und Migranten gefunden wird, die in Papua-Neuguinea und 
Nauru festgehalten werden; 

18. begrüßt die Zusage beider Partner, sich für den Schutz und die Förderung der 
Menschenrechte, demokratischen Grundsätze und der Rechtsstaatlichkeit, auch in 
multilateralen Gremien und mit Drittpartnern, einzusetzen, wie im Rahmenabkommen 
vorgesehen ist; begrüßt die Wahl Australiens in den Menschenrechtsrat der Vereinten 
Nationen für den Zeitraum 2018–2020; hebt hervor, dass Australien im Jahr 2008 die 
Strategie „Closing the Gap“ gestartet hat, um gegen die Benachteiligung der 
Ureinwohner vorzugehen, wie solche, die zu einer Differenz bei der Lebenserwartung 
führen, und andere Ungleichheiten; betont, dass diese Strategie parteiübergreifende 
Unterstützung erhalten hat und dass der Premierminister dem australischen Parlament 
einen jährlichen Fortschrittsbericht vorlegt; betont, dass die australische Regierung mit 
den Staaten und Territorien sowie den Ureinwohnern und den Bewohnern der Torres-
Strait-Inseln zusammenarbeitet, um die Strategie „Closing the Gap“ neu zu beleben;  

19. wiederholt, dass sich die internationale Gemeinschaft als Ganzes bei der Bekämpfung 
des Klimawandels einbringen muss; begrüßt die Ratifizierung des Pariser 
Übereinkommens durch Australien und die im Rahmenabkommen festgehaltene 
Verpflichtung, die Zusammenarbeit und außenpolitischen Bemühungen bezüglich der 
Bekämpfung des Klimawandels zu verbessern; nimmt die Zielsetzung Australiens zur 
Kenntnis, seine Emissionen bis 2030 um 26 bis 28 % unter die Werte von 2005 zu 
senken, was in der Überprüfung der Klimapolitik von 2017 noch einmal bestätigt 
wurde; betont, dass im Rahmen dieser Überprüfung auch die Zusage gegeben wurde, 
andere Länder durch bi- und multilaterale Initiativen zu unterstützen; begrüßt die 
anhaltenden Bemühungen Australiens, im Wege von Hilfsprogrammen zugunsten des 
Pazifikraums und anfälliger Entwicklungsländer finanzielle Unterstützung 
bereitzustellen, um es ihnen zu ermöglichen, ihre Wirtschaft auf nachhaltige Weise 
auszubauen und Emissionen zu reduzieren, sowie sie bei der Anpassung an den 
Klimawandel zu unterstützen; verweist darauf, dass Australien den Ko-Vorsitz im 
Green Climate Fund innehat und diesen finanziell unterstützt; 
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20. verweist darauf, dass Australien, die Union und ihre Mitgliedstaaten bei der 
Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe im Pazifikraum wichtige Akteure 
sind; betont, dass beide Seiten bei ihrer Zusammenarbeit Bereiche wie 
Wirtschaftswachstum, gute Regierungsführung und ökologische Resilienz in den Fokus 
stellen; 

21. bringt erneut seine Sorge angesichts von Spannungen im Südchinesischen Meer zum 
Ausdruck; bestärkt beide Partner darin, sich weiterhin für Stabilität und die Freiheit der 
Schifffahrt auf diesen wichtigen internationalen Wasserstraßen einzusetzen; begrüßt den 
Standpunkt Australiens, eine friedliche Beilegung der Streitigkeiten auf der Grundlage 
des Völkerrechts anzustreben; 

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Europäischen Auswärtigen Dienst, der Vizepräsidentin der Kommission/Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der Regierung und dem Parlament Australiens 
zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0110 
Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Europäischen 
Union – des Übereinkommens des Europarates zur Verhütung des Terrorismus 
(14494/2017 – C8-0450/2017 – 2017/0265(NLE)) 
 

(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (14494/2017), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 83 Absatz 1 und Artikel 218 Absatz 6 
Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreitete 
Ersuchen um Zustimmung (C8-0450/2017), 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus 
(14445/2017), 

–  unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. März 2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates1, 

–  unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2006/960/JI des Rates vom 18. Dezember 
2006 über die Vereinfachung des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen 
zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union2, 

–  unter Hinweis auf den Beschluss 2008/615/JI des Rates vom 23. Juni 2008 zur 
Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung 
des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität3, 

– unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über 
den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den 

                                                           
1  ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6. 
2  ABl. L 386 vom 29.12.2006, S. 89. 
3  ABl. L 210 vom 6.8.2008, S. 1. 
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Mitgliedstaaten1, 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (A8 0131/2018), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Übereinkommens; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der 
Kommission, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie dem 
Europarat zu übermitteln. 

 

                                                           
1  ABl. L 190 vom 18.7.2002, S. 1. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0111 
Übereinkommen des Europarats zur Verhütung des Terrorismus 
(Zusatzprotokoll) *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Europäischen 
Union – des Zusatzprotokolls zum Übereinkommen des Europarates zur Verhütung des 
Terrorismus (14498/2017 – C8-0451/2017 – 2017/0266(NLE)) 
 

(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (14498/2017), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 83 Absatz 1 und Artikel 218 Absatz 6 
Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreitete 
Ersuchen um Zustimmung (C8-0451/2017), 

– unter Hinweis auf das Zusatzprotokoll zum Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung des Terrorismus (14447/2017), 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. März 2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates und zur Änderung des 
Beschlusses 2005/671/JI des Rates1, 

– unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2006/960/JI des Rates vom 18. Dezember 
2006 über die Vereinfachung des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen 
zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union2, 

– unter Hinweis auf den Beschluss 2008/615/JI des Rates vom 23. Juni 2008 zur 
Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung 
des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Kriminalität3, 

– unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über 
                                                           
1  ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6. 
2  ABl. L 386 vom 29.12.2006, S. 89. 
3  ABl. L 210 vom 6.8.2008, S. 1. 
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den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten1, 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (A8 0132/2018), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Zusatzprotokolls; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der 
Kommission, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie dem 
Europarat zu übermitteln. 

 

                                                           
1  ABl. L 190 vom 18.7.2002, S. 1. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0178 
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. April 2018 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur 
Änderung der Richtlinie 2009/101/EG (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 
2016/0208(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0450), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 50 und 114 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0265/2016), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 12. Oktober 
20161, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 19. Oktober 20162, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von den zuständigen Ausschüssen angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. Dezember 2017 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

                                                           
1  ABl. C 459 vom 9.12.2016, S. 3. 
2  ABl. C 34 vom 2.2.2017, S. 121. 
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres gemäß 
Artikel 55 der Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung und des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres sowie die Stellungnahmen 
des Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für internationalen Handel und des 
Rechtsausschusses (A8-0056/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2016)0208 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 19. April 2018 im Hinblick 
auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der 
Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU  

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 

114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,  

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank3, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5, 

                                                           
3 ABl. C 459 vom 9.12.2016, S. 3. 
4 ABl. C 34 vom 2.2.2017, S. 121. 
5  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 19. April 2018. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates6 ist das wichtigste 

Rechtsinstrument zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems der Union zum Zwecke 

der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Durch jene Richtlinie, deren 

Umsetzungsfrist der 26. Juni 2017 war, wurde ein wirksamer und umfassender 

Rechtsrahmen für das Vorgehen gegen die Sammlung von Geldern oder Vermögenswerten 

für terroristische Zwecke geschaffen, bei dem den Mitgliedstaaten die Aufgabe obliegt, 

bestehende Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu 

ermitteln, zu analysieren und zu mindern. 

(2) Die jüngsten Terroranschläge haben neue Tendenzen zu Tage treten lassen, insbesondere 

bei der Art und Weise der Finanzierung terroristischer Gruppen und bei ihrer 

Vorgehensweise. Bestimmte moderne Technologiedienstleistungen, werden als alternative 

Finanzsysteme immer beliebter, bleiben jedoch außerhalb des Geltungsbereichs des 

Unionsrechts oder profitieren von Ausnahmen von rechtlichen Regelungen, die 

möglicherweise nicht länger gerechtfertigt sind. Um mit den Entwicklungen Schritt halten 

zu können, sollten innerhalb des präventiven Rechtsrahmens der Union weitere 

Maßnahmen zur Stärkung der Transparenz von finanziellen Transaktionen, von 

Gesellschaften oder anderen juristischen Personen sowie von Trusts und 

Rechtsvereinbarungen, die in ihrer Struktur oder ihren Funktionen Trusts ähneln (im 

Folgenden: “ähnliche Rechtsvereinbarungen“) getroffen werden, damit der bestehende 

präventive Rahmen verbessert und die Terrorismusfinanzierung wirksamer bekämpft 

werden kann. Es ist darauf hinzuweisen, dass die getroffenen Maßnahmen in einem 

angemessenen Verhältnis zu den Risiken stehen sollten. 

                                                           
6 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 

zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der 
Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 
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(3) Die Vereinten Nationen, Interpol und Europol berichten über eine zunehmende 

Annäherung zwischen der organisierten Kriminalität und dem Terrorismus. Die 

Verbindungen zwischen organisierter Kriminalität und Terrorismus und die Verbindungen 

zwischen kriminellen und terroristischen Gruppen stellen eine erhöhte 

Sicherheitsbedrohung für die Union dar. Die Verhinderung der Nutzung des 

Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ist ein 

wesentlicher Bestandteil jeder Strategie zur Bewältigung dieser Bedrohung. 

(4) Auch wenn es bei der Annahme und Umsetzung der von der Arbeitsgruppe für finanzielle 

Maßnahmen (Financial Action Task Force - FATF) festgelegten Standards und der 

Unterstützung der Arbeit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung zu Transparenz durch die Mitgliedstaaten in den letzten Jahren beträchtliche 

Fortschritte gab, ist offensichtlich, dass die allgemeine Transparenz des wirtschaftlichen 

und finanziellen Umfelds der Union weiter verbessert werden muss. Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung können nur wirkungsvoll verhindert werden, wenn das Umfeld 

für Betrüger, die ihre Finanzen durch undurchsichtige Strukturen schützen möchten, 

ungünstig ist. Die Integrität des Finanzsystems der Union hängt von der Transparenz von 

Gesellschaften oder sonstigen juristischen Personen, Trusts und ähnlichen 

Rechtsvereinbarungen ab. Ziel dieser Richtlinie ist es nicht nur, Geldwäsche zu ermitteln 

und zu untersuchen, sondern auch ihr Vorkommen zu verhindern. Durch mehr 

Transparenz könnte eine starke abschreckende Wirkung entfaltet werden. 
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(5) Die Ziele der Richtlinie (EU) 2015/849 sollten weiterverfolgt werden und  alle Änderungen 

an ihr sollten im Einklang mit den laufenden Maßnahmen der Union im Bereich der 

Bekämpfung des Terrorismus und der Terrorismusfinanzierung stehen. Bei der Vornahme 

dieser Änderungen sollten das Grundrecht auf Schutz personenbezogener Daten 

gebührend berücksichtigt und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingehalten und 

angewendet werden. In der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, 

den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 

Regionen mit dem Titel „Die Europäische Sicherheitsagenda“ wurde auf die Notwendigkeit 

hingewiesen, Maßnahmen für eine wirksamere und umfassendere Bekämpfung der 

Terrorismusfinanzierung zu ergreifen, und unterstrichen, dass die Unterwanderung der 

Finanzmärkte die Finanzierung des Terrorismus ermöglicht. Der Europäische Rat hat in den 

Schlussfolgerungen zu seiner Tagung vom 17./18. Dezember 2015 zudem die 

Notwendigkeit betont, rasch weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Terrorismusfinanzierung in sämtlichen Bereichen zu ergreifen. 

(6) In der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und an den Rat mit dem 

Titel „Aktionsplan zur Intensivierung der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung“ wird 

die Notwendigkeit hervorgehoben ▌, sich an neue Bedrohungen anzupassen und die 

Richtlinie (EU) 2015/849 entsprechend zu ändern. 
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(7) Ferner sollten die Maßnahmen der Union die internationalen Entwicklungen und die auf 

internationaler Ebene eingegangenen Verpflichtungen genau widerspiegeln. Aus diesem 

Grund muss der Resolution 2195 (2014) „Bedrohungen des Weltfriedens und der 

internationalen Sicherheit“ des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und den 

Resolutionen 2199(2015) und 2253(2015) „Bedrohungen des Weltfriedens und der 

internationalen Sicherheit durch terroristische Handlungen“ Rechnung getragen werden. 

Diese Resolutionen befassen sich mit den Verbindungen zwischen dem Terrorismus und 

der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität mit der Verhinderung des Zugangs 

terroristischer Gruppen zu internationalen Finanzinstitutionen und mit der Erweiterung 

des Sanktionsrahmens auf die Organisation Islamischer Staat in Irak und der Levante.. 

(8) Dienstleistungsanbieter, die den Tausch zwischen virtuellen Währungen und Fiatgeld (d. h. 

Münzen und Geldscheine, die zu gesetzlichen Zahlungsmitteln erklärt wurden, und 

elektronisches Geld eines Landes, die bzw. das im ausgebenden Land als Tauschmittel 

akzeptiert werden bzw. wird) ▌ausführen, sowie Anbieter von elektronischen Geldbörsen 

▌werden nicht durch die Union verpflichtet, verdächtige Aktivitäten zu melden. Daher 

könnten terroristische Gruppen Gelder in das Finanzsystem der Union oder zwischen 

Netzen virtueller Währungen transferieren, indem sie die Transfers entweder verbergen 

oder sich die Anonymität, die diese Plattformen ermöglichen, zunutze machen. Es ist daher 

von wesentlicher Bedeutung, den sachlichen Anwendungsbereich der 

Richtlinie (EU) 2015/849 auf Dienstleistungsanbieter, die den Umtausch von virtuellen 

Währungen in Fiatgeld ausführen, sowie auf Anbieter von elektronischen Geldbörsen 

auszuweiten. Zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sollten 

die zuständigen Behörden ▌in der Lage sein, die Verwendung virtueller Währungen mittels 

Verpflichteter zu überwachen. Durch diese Überwachung würde ein ausgewogener und 

verhältnismäßiger Ansatz geschaffen, bei dem die technischen Fortschritte und die hohe 

Transparenz, die auf dem Gebiet der alternativen Finanzierung und des sozialen 

Unternehmertums bisher erreicht wurden, gewahrt blieben. 
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(9) Die Anonymität virtueller Währungen ermöglicht ihren potenziellen Missbrauch für 

kriminelle Zwecke▌. ▌Durch die Erfassung von Dienstleistungsanbietern, die den Umtausch 

zwischen virtuellen Währungen und Fiatgeld anbieten, und von Anbietern von 

elektronischen Geldbörsen wird das Problem der Anonymität bei Transaktionen mit 

virtuellen Währungen allerdings nur teilweise angegangen, da ein Großteil dieser 

Transaktionen weiterhin anonym erfolgen wird, weil die Nutzer solche Transaktionen auch 

ohne solche Anbieter ▌durchführen können. Zur Bekämpfung der Risiken im 

Zusammenhang mit der Anonymität sollten die nationalen zentralen Meldestellen die 

Möglichkeit haben, Informationen einzuholen, die es ihnen ermöglichen, der Identität des 

Eigentümers von virtuellem Geld virtuelle Währungsadressen zuzuordnen. Darüber hinaus 

sollte die Möglichkeit, den Nutzern zu erlauben, gegenüber den benannten Behörden eine 

Selbsterklärung auf freiwilliger Basis abzugeben, weiter ausgelotet werden. 
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(10) Virtuelle Währungen sind nicht zu verwechseln mit elektronischem Geld im Sinne von 

Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates7, mit dem umfassenderen Begriff von „Geldbeträgen“ im Sinne von Artikel 4 

Nummer 25 der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates8, 

mit Diensten oder Zahlungsvorgängen nach Artikel 3 Buchstaben k und l der Richtlinie 

(EU) 2015/2366 oder mit Spielwährungen, die ausschließlich innerhalb einer 

vorgegebenen Spieleumgebung genutzt werden können. Auch wenn virtuelle Währungen 

häufig als Zahlungsmittel eingesetzt werden können, könnten sie für andere Zwecke 

verwendet werden und umfassendere Anwendungen finden, beispielsweise als 

Tauschmittel, als Investition, als Wertaufbewahrungsprodukte oder zum Einsatz in 

Online-Kasinos. Diese Richtlinie soll alle potenziellen Verwendungszwecke von virtuellen 

Währungen abdecken. 

(11) Lokale Währungen, auch bekannt als ergänzende Währungen, die nur in sehr begrenztem 

Umfang (wie innerhalb einer Stadt oder Region) oder nur von einer geringen Anzahl von 

Nutzern verwendet werden, sollten nicht als virtuelle Währungen betrachtet werden. 

                                                           
7  Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 

2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-
Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG (ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7). 

8  Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der 
Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 
23.12.2015, S. 35). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:267;Day:10;Month:10;Year:2009;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:35&comp=


 

 12 

 

 

(12) Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen, an denen Drittländer mit hohem Risiko 

beteiligt sind, sollten beschränkt werden, wenn im System zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eines betroffenen Drittlandes wesentliche 

Schwachstellen aufgedeckt werden, es sei denn, es werden zusätzliche angemessene 

risikomindernde Maßnahmen oder Gegenmaßnahmen ergriffen. Beim Umgang mit diesen 

Fällen von hohem Risiko und diesen Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen sollten die 

Mitgliedstaaten, den Verpflichteten vorschreiben, verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen, 

um diese Risiken zu steuern und abzuschwächen. Daher bestimmt jeder Mitgliedstaat auf 

nationaler Ebene, welche Maßnahmen im Rahmen der verstärkten Sorgfaltspflichten 

gegenüber Drittländern mit hohem Risiko zu treffen sind. Diese unterschiedlichen Ansätze 

der einzelnen Mitgliedstaaten führen zu Schwachstellen bei der Steuerung der 

Geschäftsbeziehungen zu von der Kommission ermittelten Drittländern mit hohem Risiko. 

▌Es ist wichtig, die Wirksamkeit der von der Kommission erstellten Liste der Drittländer mit 

hohem Risiko durch eine harmonisierte Behandlung dieser Länder auf Unionsebene zu 

verbessern. Dieser harmonisierte Ansatz sollte in erster Linie auf die verstärkten 

Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden abzielen, wenn solche Maßnahmen nicht bereits 

nach nationalem Recht vorgesehen sind. Den Mitgliedstaaten sollte  gestattet sein, sofern 

dies zutrifft, im Einklang mit den internationalen Pflichten  ergänzend zu den verstärkten 

Sorgfaltsmaßnahmen gemäß einem risikobasierten Ansatz und unter Berücksichtigung 

der besonderen Umstände von Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen den 

Verpflichteten weitere risikomindernde Maßnahmen aufzuerlegen. Internationale 

Organisationen und Einrichtungen für die Festlegung von Standards mit Kompetenzen im 

Bereich der Verhinderung von Geldwäsche und der Bekämpfung der 

Terrorismusfinanzierung können dazu aufrufen, geeignete Gegenmaßnahmen zum Schutz 

des internationalen Finanzsystems vor den aktuellen, erheblichen Risiken in Bezug auf 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen, die von bestimmten Ländern 

ausgehen. Außerdem sollten die Mitgliedstaaten bezüglich der von der Kommission 

ermittelten Drittländer mit hohem Risiko den Verpflichteten die Ergreifung zusätzlicher 

risikomindernder Maßnahmen auferlegen und dabei geforderten Gegenmaßnahmen und 

Empfehlungen, wie denen der FATF, Rechnung tragen sowie die aus völkerrechtlichen 

Übereinkünften resultierenden Verpflichtungen berücksichtigen.  
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(13) Da sich die durch Geldwäsche und die Terrorismusfinanzierung entstehenden 

Bedrohungen und Schwachstellen ständig weiterentwickeln, sollte die Union ein 

Gesamtkonzept festlegen, das sich auf eine Bewertung der Wirksamkeit der nationalen 

Systeme für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gründet und 

auf diese Weise sicherstellt, dass diese nationalen Systeme den von der Union festgelegten 

Anforderungen entsprechen. Um die ordnungsgemäße Umsetzung der von der Union 

festgelegten Anforderungen in nationale Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung sowie die wirksame Anwendung dieser Vorschriften und die 

Eignung dieser Systeme für die Schaffung eines wirksamen präventiven Rahmens in diesem 

Bereich zu überwachen, sollte die Kommission ihre Bewertung  auf die nationalen Systeme 

zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung stützen; dies sollte 

unbeschadet der Bewertungen geschehen, die von internationalen Organisationen und 

Einrichtungen für die Festlegung von Standards mit Kompetenzen im Bereich der 

Verhinderung von Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (FATF, 

Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche 

usw.) durchgeführt werden.  
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(14) Allgemein verwendbare Guthabenkarten haben legitime Verwendungszwecke und tragen 

zur soziale und finanziellen Inklusion bei. Anonyme Guthabenkarten lassen sich allerdings 

ohne Weiteres zur Finanzierung von terroristischen Anschlägen oder zu logistischen 

Vorkehrungen dafür nutzen. Damit Terroristen ihre Machenschaften nicht auf diesem 

Wege finanzieren können, ist es daher unerlässlich, die Obergrenzen und die 

Höchstbeträge, unterhalb der die Verpflichteten bestimmte in der Richtlinie (EU) 2015/849 

festgelegte Sorgfaltsmaßnahmen nicht anzuwenden brauchen, abzusenken. Es ist daher 

von wesentlicher Bedeutung, die geltenden Schwellenbeträge für allgemein verwendbare 

anonyme Guthabenkarten zu senken und bei Fernzahlungsvorgängen, bei denen der 

Betrag des Zahlungsvorgangs mehr als 50 EUR beträgt, den Kunden zu identifizieren, 

gleichzeitig jedoch den Bedürfnissen der Verbraucher in Bezug auf für die allgemeine 

Verwendung bestimmte Zahlungsinstrumente auf Guthabenbasis Rechnung zu tragen und 

sicherzustellen, dass die Nutzung derartiger Zahlungsinstrumente für die Förderung der 

sozialen und finanziellen Inklusion nicht verhindert wird.  

(15) Zwar ist die Nutzung von in der Union ausgegebenen anonymen Guthabenkarten im 

Wesentlichen auf das Gebiet der Union begrenzt, doch bei vergleichbaren Karten, die in 

Drittländern ausgegeben wurden, ist dies nicht immer der Fall. Daher sollte sichergestellt 

werden, dass anonyme Guthabenkarten, die außerhalb der Union ausgegeben werden, 

innerhalb der Union nur verwendet werden können, wenn davon ausgegangen werden 

kann, dass sie Anforderungen erfüllen, die den im Unionsrecht festgelegten Anforderungen 

gleichwertig sind. Diese einschlägige Regelung sollte in vollständiger Übereinstimmung mit 

den Pflichten der Union auf dem Gebiet des internationalen Handels und insbesondere den 

Vorschriften des Allgemeinen Übereinkommens über den Handel mit Dienstleistungen 

erlassen werden.  
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(16) Die zentralen Meldestellen spielen eine wichtige Rolle bei der Aufdeckung (insbesondere 

grenzüberschreitender) finanzieller Operationen terroristischer Netze und ihrer 

Finanzierungsquellen. Finanzinformationen können bei der Aufdeckung von Maßnahmen 

zur Förderung terroristischer Straftaten und von Netzen und Systemen terroristischer 

Organisationen von grundlegender Bedeutung sein. Aufgrund fehlender verbindlicher 

internationaler Standards bestehen zwischen den zentralen Meldestellen erhebliche 

Unterschiede in Bezug auf ihre Aufgaben, Zuständigkeiten und Befugnisse. Die 

Mitgliedstaaten sollten bemüht sein, einen effizienteren und stärker koordinierten Ansatz 

in Bezug auf Finanzermittlungen im Zusammenhang mit Terrorismus sicherzustellen, 

einschließlich Ermittlungen in Verbindung mit dem Missbrauch virtueller Währungen. Die 

derzeitigen Unterschiede dürfen die Tätigkeit einer zentralen Meldestelle jedoch nicht 

beeinträchtigen, insbesondere nicht ihre Fähigkeit, präventive Analysen durchzuführen, um 

die für die Sammlung und Auswertung sachdienlicher Erkenntnisse zuständigen Behörden, 

die Ermittlungs- und Justizbehörden und die internationale Zusammenarbeit zu 

unterstützen. Die zentralen Meldestellen müssen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf 

Informationen zugreifen und diese ungehindert untereinander austauschen können, auch 

im Rahmen einer entsprechenden Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden. In allen 

Fällen, in denen ein Verdacht auf Vorliegen einer Straftat und insbesondere ein 

Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung besteht, sollten Informationen 

unmittelbar und ohne unnötige Verzögerungen weitergegeben werden können. Um die 

Wirksamkeit und die Effizienz der zentralen Meldestellen weiter zu verbessern, ist es daher 

von wesentlicher Bedeutung, ihre Befugnisse und ihre Zusammenarbeit näher zu 

präzisieren. 
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(17) Die zentralen Meldestellen müssen in der Lage sein, von allen Verpflichteten sämtliche 

erforderlichen Informationen über deren Funktion einzuholen. Deren ungehinderter 

Zugang zu Informationen ist von grundlegender Bedeutung, wenn es darum geht, dass 

Finanzströme ordnungsgemäß zurückverfolgt und illegale Netze und Finanzströme 

frühzeitig aufgedeckt werden können. Auslöser eines Verdachts auf Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung, aufgrund dessen die zentralen Meldestellen zusätzliche 

Informationen von Verpflichteten einholen müssen, können nicht nur eine zuvor der 

Meldestelle gemeldete Verdachtsanzeige, sondern auch andere Faktoren wie eine eigene 

Analyse der zentralen Meldestellen, von zuständigen Behörden übermittelte sachdienliche 

Erkenntnisse oder im Besitz einer anderen zentralen Meldestelle befindliche Informationen 

sein. Folglich sollten die zentralen Meldestellen im Rahmen ihrer Funktionen selbst dann 

von einem Verpflichteten Informationen einholen können, wenn ▌zuvor keine 

Verdachtsanzeige übermittelt wurde. Dies umfasst keine wahllosen Auskunftsersuchen an 

die Verpflichteten im Rahmen der Analyse der zentralen Meldestellen, sondern nur 

Auskunftsersuchen auf der Grundlage ausreichend definierter Voraussetzungen. Eine 

zentrale Meldestelle sollte solche Informationen auch auf Ersuchen einer anderen 

zentralen Meldestelle der Union einholen und mit dieser austauschen können.  
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(18) Der Zweck von zentralen Meldestellen besteht darin, die Informationen, die sie erhalten, 

zu sammeln und zu analysieren, damit etwaige Verbindungen zwischen verdächtigen 

Transaktionen und zugrunde liegenden kriminellen Tätigkeiten ermittelt werden, um 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und zu bekämpfen, und die 

Ergebnisse ihrer Analysen und alle zusätzlichen relevanten Informationen bei 

begründetem Verdacht auf Geldwäsche, damit zusammenhängende Vortaten oder 

Terrorismusfinanzierung an die zuständigen Behörden weiterzugeben. Eine zentrale 

Meldestelle sollte den Informationsaustausch mit einer anderen zentralen Meldestelle – 

spontan oder auf Ersuchen – nicht aus Gründen wie der fehlenden Identifizierung der 

damit zusammenhängenden Vortat, Merkmalen des nationalen Strafrechts und 

unterschiedlichen Definitionen der damit zusammenhängenden Vortaten oder dem 

Fehlen von Verweisen auf bestimmte damit zusammenhängende Vortaten unterlassen 

oder verweigern. Ebenso sollte eine zentrale Meldestelle ihre vorherige Zustimmung zur 

Weitergabe der Informationen an die zuständigen Behörden gegenüber einer anderen 

zentralen Meldestelle unabhängig von der Art der möglicherweise damit 

zusammenhängenden Vortat erteilen, damit die Funktion der Verbreitung von 

Informationen wirksam wahrgenommen werden kann. Die zentralen Meldestellen haben 

über Schwierigkeiten beim Informationsaustausch berichtet, die auf Unterschiede in den 

nationalen Definitionen gewisser Vortaten wie Steuerstraftaten zurückzuführen sind, die 

nicht durch Unionsrecht harmionisiert sind. Diese Unterschiede sollten den Austausch, die 

Verbreitung an die zuständigen Behörden und die Nutzung dieser Informationen im Sinne 

dieser Richtlinie nicht behindern. Die zentralen Meldestellen sollten zügig, konstruktiv 

und wirksam eine möglichst weitreichende internationale Zusammenarbeit mit den 

zentralen Meldestellen von Drittländern in Bezug auf Geldwäsche, damit 

zusammenhängende Vortaten und Terrorismusfinanzierung im Einklang mit den 

Empfehlungen der FATF und den Grundsätzen der Egmont-Gruppe zum 

Informationsaustausch zwischen den zentralen Meldestellen sicherstellen. 
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(19) Aufsichtsrechtliche Informationen in Bezug auf Kredit- und Finanzinstitute, wie 

Informationen in Bezug auf die Eignung und Zuverlässigkeit von Direktoren und 

Anteilseignern, die internen Kontrollmechanismen, die Verwaltung, die Gewährleistung 

der Einhaltung der einschlägigen Vorschriften oder das Risikomanagement, sind für eine 

angemessene Überwachung der Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung durch diese Institute häufig unerlässlich. In ähnlicher Weise sind 

Informationen über die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auch 

für die Aufsicht über solche Institute wichtig. Folglich sollten der Austausch vertraulicher 

Informationen und die Zusammenarbeit zwischen für die Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung zuständigen Aufsichtsbehörden, die Kredit- und 

Finanzinstitute beaufsichtigen, und Aufsichtsbehörden nicht durch Rechtsunsicherheit 

behindert werden, die auf einen Mangel an ausdrücklichen Bestimmungen in diesem 

Bereich zurückgehen kann. Die Klärung des Rechtsrahmens ist umso wichtiger, wenn man 

bedenkt, dass die Aufsicht in einer Reihe von Fällen anderen als den für die Aufsicht über 

die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden, 

wie der Europäischen Zentralbank (EZB), anvertraut wurde. 
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(20) Durch einen verzögerten Zugang zentraler Meldestellen und anderer zuständiger Behörden 

zu Informationen über die Identität von Inhabern von Bank- und Zahlungskonten und 

Schließfächern, vor allem wenn es sich um  anonyme Bank- und Zahlungskonten und 

Schließfächer handelt, wird die Aufdeckung von im Zusammenhang mit dem Terrorismus 

stehenden Geldtransfers behindert. Die nationalen Daten, die die Identifizierung der Bank- 

und Zahlungskonten und von Schließfächern ermöglichen, die ein und derselben Person 

gehören, sind fragmentiert, weshalb die zentralen Meldestellen und andere zuständige 

Behörden nicht zeitnah auf sie zugreifen können. Daher ist es von wesentlicher Bedeutung, 

dass in allen Mitgliedstaaten zentrale automatische Mechanismen wie ein Register oder 

ein Datenabrufsystem eingerichtet werden, um über ein wirksames Mittel zu verfügen, das 

einen zeitnahen Zugang zu Informationen über die Identität der Inhaber von Bank- und 

Zahlungskonten und von Schließfächern sowie über die Identität der bevollmächtigten 

Inhaber und der wirtschaftlichen Eigentümer ermöglicht. Bei der Anwendung der 

Vorschriften über den Zugang ist es angezeigt, dass die bereits bestehenden 

Mechanismen verwendet werden, sofern die nationalen zentralen Meldestellen sofort 

und ungefiltert auf die Daten zugreifen können, für die sie Untersuchungen vornehmen. 

Die Mitgliedstaaten sollten in Erwägung ziehen, weitere Informationen in solche 

Mechanismen einfließen zu lassen, die für eine wirksamere Eindämmung der Risiken der 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als notwendig und verhältnismäßig erachtet 

werden. Bezüglich der Anfragen und zugehörigen Informationen sollte durch die 

zentralen Meldestellen und die zuständigen Behörden abgesehen von den für die 

Strafverfolgung zuständigen Behörden vollständige Vertraulichkeit sichergestellt werden. 
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(21) Zur Wahrung der Privatsphäre und zum Schutz personenbezogener Daten sollten nicht 

mehr Daten als für die Ermittlungen zur Geldwäschebekämpfung erforderlich in zentralen 

automatischen Mechanismen für Bank - und Zahlungskonten, wie beispielsweise Registern 

oder Datenabrufsystemen aufbewahrt werden. Die Mitgliedstaaten sollten die 

Möglichkeit haben festzulegen, bei welchen Daten die Erfassung sinnvoll und 

verhältnismäßig ist, und zwar unter Berücksichtigung der bestehenden Systeme und 

rechtlichen Gepflogenheiten zur Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer. Bei der 

Umsetzung der Bestimmungen über diese Mechanismen sollten die Mitgliedstaaten 

Speicherzeiträume festlegen, die den Zeiträumen der Speicherung der im Rahmen der 

Anwendung der Sorgfaltspflichten erhaltenen Dokumentation und Informationen 

entsprechen. Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, die Speicherzeiträume 

allgemein gesetzlich zu verlängern, ohne Einzelfallentscheidungen zu benötigen. Die 

Dauer dieser weiteren Speicherung sollte einen Zeitraum von zusätzlichen fünf Jahren 

nicht überschreiten. Die nationalen Rechtsvorschriften zur Festlegung von Anforderungen 

an die Datenspeicherung, auf deren Grundlage Einzelfallentscheidungen möglich sind, um 

Straf- oder Verwaltungsverfahren zu erleichtern, sollten davon unberührt bleiben. Der 

Zugang zu diesen Mechanismen sollte nur Personen gewährt werden, die davon Kenntnis 

haben müssen. 
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(22) Die genaue Identifizierung und Überprüfung von Daten natürlicher und juristischer 

Personen ist von wesentlicher Bedeutung für die Bekämpfung von Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung. Dank der neuesten technischen Entwicklungen auf dem Gebiet 

der Digitalisierung von Transaktionen und Zahlungen ist es inzwischen möglich, eine 

sichere Identifizierung aus der Ferne oder auf elektronischem Wege vorzunehmen. Diese 

Identifizierungsmittel gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates9 sollten berücksichtigt werden, insbesondere notifizierte 

elektronische Identifizierungssysteme und -mittel, die eine grenzüberschreitende 

rechtliche Anerkennung sicherstellen, welche hochgradig sichere IT-Instrumente bieten 

und einen Maßstab für die Bewertung der auf nationaler Ebene eingeführten 

Identifizierungsmethoden liefern. Außerdem können weitere sichere Verfahren zur 

Identifizierung aus der Ferne oder auf elektronischem Weg, die von der zuständigen 

nationalen Behörde reguliert, anerkannt, gebilligt oder akzeptiert werden, berücksichtigt 

werden. Sofern angemessenen sollte beim Identifizierungsverfahren auch die 

Anerkennung von elektronischen Dokumenten und Vertrauensdiensten gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 berücksichtigt werden. Dem Grundsatz der 

Technologieneutralität sollte bei der Anwendung dieser Richtlinie Rechnung getragen 

werden. 

(23) Damit politisch exponierte Personen in der Union identifiziert werden können, sollten von 

den Mitgliedstaaten Listen herausgegeben werden, in denen die einzelnen Funktionen 

angegeben sind, die gemäß dem nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften  als 

wichtige öffentliche Ämter angesehen werden. Die Mitgliedstaaten sollten alle 

internationalen Organisationen, die ihren Sitz auf ihrem Hoheitsgebiet haben 

verpflichten, eine Liste der wichtigen öffentlichen Ämter in der internationalen 

Organisation herauszugeben und auf dem aktuellen Stand zu halten. 

                                                           
9  Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 

2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG 
(ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73). 
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▌ 

(24) Das Konzept für die Überprüfung der vorhandenen Kunden im derzeitigen Rahmen ist 

risikobasiert. Angesichts des höheren Risikos für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und 

damit zusammenhängende Vortaten, die mit bestimmten zwischengeschalteten Strukturen 

in Verbindung gebracht werden, lässt dieses Konzept unter Umständen keine rechtzeitige 

Aufdeckung und Bewertung der Risiken zu. Deshalb ist es wichtig, dass bestimmte klar 

festgelegte Kategorien bestehender Kunden ebenfalls regelmäßig überwacht werden.  

(25) Die Mitgliedstaaten haben gemäß den geltenden Bestimmungen dafür zu sorgen, dass in 

ihrem Gebiet niedergelassene Gesellschaften und sonstige juristische Personen 

angemessene, präzise und aktuelle Angaben über ihren wirtschaftlichen Eigentümer 

einholen und aufbewahren. Die Pflicht, präzise und aktuelle Daten zum wirtschaftlichen 

Eigentümer vorzuhalten, ist eine wichtige Voraussetzung für das Aufspüren von 

Straftätern, die ihre Identität ansonsten hinter einer Gesellschaftsstruktur verbergen 

könnten. Im weltweit vernetzten Finanzsystem lassen sich Gelder ▌verschleiern oder um 

den ganzen Globus transferieren, und Geldwäscher wie auch Geldgeber des Terrorismus 

und andere Kriminelle machen von dieser Möglichkeit auch immer häufiger Gebrauch.  
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(26) Die Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Überwachung und Registrierung von 

Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer von Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen 

verantwortlich ist, sollte präzisiert werden. Aufgrund von Unterschieden zwischen den 

Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten werden bestimmte Trusts und ähnliche 

Rechtsvereinbarungen nirgendwo in der Union registriert oder kontrolliert. Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer von Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen sollten dort 

registriert werden, wo Trustees von Trusts und Personen, die eine gleichwertige Position in 

ähnlichen Rechtsvereinbarungen innehaben, niedergelassen oder ansässig sind. Zur 

Gewährleistung einer wirksamen Überwachung und Erfassung von Informationen über die 

wirtschaftlichen Eigentümer von Trusts und ähnlicher Rechtsvereinbarungen bedarf es 

ferner der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten. Durch die Vernetzung der 

Register der wirtschaftlichen Eigentümer von Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen 

in den Mitgliedstaaten würden diese Informationen zur Verfügung gestellt werden und es 

würde sichergestellt werden, dass eine Mehrfachregistrierung derselben Trusts und 

ähnlicher Rechtsvereinbarungen innerhalb der Union vermieden wird. 
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(27) Vorschriften, die für Trusts und ähnliche Rechtsvereinbarungen bezüglich des Zugangs zu 

den Angaben zu ihren wirtschaftlichen Eigentümern gelten, sollten mit den 

entsprechenden Vorschriften, die für Gesellschaften und andere juristische Personen 

gelten, vergleichbar sein. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Arten von Trusts, die es 

derzeit in der Union gibt, sowie einer noch größeren Bandbreite an ähnlichen 

Rechtsvereinbarungen sollte die Entscheidung, ob ein Trust oder eine ähnliche 

Rechtsvereinbarung mit Gesellschaften und anderen juristischen Personen vergleichbar 

ist, von den Mitgliedstaaten getroffen werden. Ziel der nationalen Rechtsvorschriften zur 

Umsetzung dieser Bestimmungen sollte es sein, zu verhindern, dass Trusts oder ähnliche 

Rechtsvereinbarungen zum Zwecke der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung oder 

damit zusammenhängender Vortaten genutzt werden. 
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(28) In Bezug auf die unterschiedlichen Eigenschaften von Trusts und ähnlichen 

Rechtsvereinbarungen sollten die Mitgliedstaaten gemäß den nationalen 

Rechtsvorschriften und im Einklang mit den Datenschutzvorschriften festlegen können, 

welches Maß an Transparenz für Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen, die nicht 

mit Gesellschaften und anderen juristischen Personen vergleichbar sind, gelten soll. Die 

zugehörigen Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung können abhängig 

von den Eigenschaften der Art des Trusts oder der ähnlichen Rechtsvereinbarung 

unterschiedlich sein, und das Verständnis dieser Risiken kann sich im Laufe der Zeit 

entwickeln, beispielsweise infolge nationaler und supranationaler Risikobeurteilungen. 

Deshalb sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, einen umfassenderen Zugang 

zu Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer von Trusts und ähnlichen 

Rechtsvereinbarungen vorzusehen, sofern dieser Zugang eine notwendige und 

verhältnismäßige Maßnahme für das legitime Ziel der Verhinderung der Nutzung des 

Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung darstellt. Bei 

der Festlegung des Maßes an Transparenz der Angaben über die wirtschaftlichen 

Eigentümer dieser Trusts oder ähnlicher Rechtsvereinbarungen sollten die 

Mitgliedstaaten dem Schutz der Grundrechte natürlicher Personen, insbesondere dem 

Recht auf Schutz der Privatsphäre und dem Schutz personenbezogener Daten, 

angemessen Rechnung tragen. Der Zugang zu den Angaben über die wirtschaftlichen 

Eigentümer von Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen sollte allen Personen 

gewährt werden, die ein berechtigtes Interesse nachweisen können. Der Zugang sollte 

auch allen Personen gewährt werden, die einen schriftlichen Antrag in Bezug auf einen 

Trust oder eine ähnliche Rechtsvereinbarung stellen, der/die direkt oder indirekt eine 

Kontrolle verleihende Beteiligung an einer Gesellschaft oder einer anderen juristischen 

Person mit Sitz außerhalb der Union hält oder besitzt, einschließlich in Form von 

Inhaberaktien oder durch andere Formen der Kontrolle. Die Kriterien und 

Voraussetzungen, unter denen Anträgen auf Zugang zu Angaben über die 

wirtschaftlichen Eigentümer von Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen 

stattgegeben wird, sollten ausreichend präzise sein und mit den Zielen dieser Richtlinie 

im Einklang stehen. Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, einen schriftlichen 

Antrag abzulehnen, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass der schriftliche Antrag 

nicht mit den Zielen dieser Richtlinie im Einklang steht. 
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(29) Um für Rechtssicherheit und gleiche Wettbewerbsbedingungen zu sorgen, muss 

unbedingt eindeutig festgelegt werden, welche in der Union niedergelassenen 

Rechtsvereinbarungen aufgrund ihrer Funktionen oder Struktur als Trusts ähnlich 

angesehen werden sollten. Daher sollte jeder Mitgliedstaat verpflichtet sein, die Trusts, 

wenn sie nach nationalen Rechtsvorschriften anerkannt werden, und ähnlichen 

Rechtsvereinbarungen zu identifizieren, die gemäß seinen nationalen Rechtsvorschriften 

oder Gepflogenheiten eingerichtet werden können und die in ihrer Struktur oder ihren 

Funktionen Trusts ähneln, beispielsweise dadurch, dass sie eine Entkopplung oder 

Trennung zwischen dem rechtlichen und dem wirtschaftlichen Eigentümer von 

Vermögenswerten erlauben. Anschließend sollten die Mitgliedstaaten der Kommission 

die Kategorien, die Beschreibung der Eigenschaften, die Namen und gegebenenfalls die 

Rechtsgrundlagen solcher Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen zwecks ihrer 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union mitteilen, damit sie von anderen 

Mitgliedstaaten identifiziert werden können. Es sollte berücksichtigt werden, dass Trusts 

und ähnliche Rechtsvereinbarungen innerhalb der Union unterschiedliche rechtliche 

Eigenschaften haben können. Wenn die Eigenschaften des Trusts oder der ähnlichen 

Rechtsvereinbarung bezüglich der Struktur oder Funktionen mit den Eigenschaften von 

Gesellschaften oder anderen juristischen Personen vergleichbar sind, würde ein Zugang 

der Öffentlichkeit zu den Angaben über die wirtschaftlichen Eigentümer dazu beitragen, 

den Missbrauch von Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen zu bekämpfen, ähnlich 

wie der Zugang der Öffentlichkeit dazu beitragen kann, den Missbrauch von 

Gesellschaften und anderen juristischen Personen für die Zwecke der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung zu verhindern. 
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(30) Durch den Zugang der Öffentlichkeit zu Angaben über die wirtschaftlichen Eigentümer 

wird eine größere Kontrolle der Informationen durch die Zivilgesellschaft (einschließlich 

Presse und zivilgesellschaftlichen Organisationen) ermöglicht und das Vertrauen in die 

Integrität der Geschäftstätigkeit und des Finanzsystems gestärkt. Auf diese Weise kann 

insofern ein Beitrag zur Bekämpfung des Missbrauchs von Gesellschaften und anderen 

juristischen Personen und ähnlichen Rechtsvereinbarungen für die Zwecke der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung geleistet werden, als Ermittlungen 

erleichtert und Reputationseffekte bewirkt werden können, da jedem, der Geschäfte 

abschließen könnte, die Identität der wirtschaftlichen Eigentümer bekannt ist. Schließlich 

wird auch eine zeitnahe und effiziente Verfügbarkeit von Informationen für 

Finanzinstitute sowie Behörden, einschließlich Behörden von Drittländern, die an der 

Bekämpfung solcher Straftaten mitarbeiten, erleichtert. Der Zugang zu diesen 

Informationen würde dazu beitragen, Ermittlungen in Bezug auf Geldwäsche, damit 

zusammenhängende Vortaten und Terrorismusfinanzierung durchzuführen.  

(31) Das Vertrauen der Anleger und der breiten Öffentlichkeit in die Finanzmärkte hängt zu 

einem großen Teil von der Existenz einer präzisen Offenlegungspflicht ab, die für 

Transparenz in Bezug auf die wirtschaftlichen Eigentümer und die Kontrollstrukturen der 

Unternehmen sorgt. Dies gilt insbesondere für Unternehmensführungsmodelle, die – wie 

in der Union – von konzentrierten Eigentumsverhältnissen gekennzeichnet sind. Einerseits 

können Großanleger, die umfangreiche Stimm- und Dividendenrechte besitzen, zu 

langfristigem Wachstum und einer soliden Unternehmensleistung beitragen. Andererseits 

könnten kontrollierende wirtschaftliche Eigentümer mit umfangreichen Stimmrechten 

dazu angeregt werden, zulasten der Minderheitsinvestoren Unternehmensvermögen 

umzuleiten und Möglichkeiten zur persönlichen Bereicherung zu schaffen. Die mögliche 

Verbesserung des Vertrauens in die Finanzmärkte sollte als positiver Nebeneffekt und nicht 

als Zweck erhöhter Transparenz angesehen werden, der darin besteht, ein Umfeld zu 

schaffen, das weniger leicht für die Zwecke von Geldwäschern und Geldgebern des 

Terrorismus genutzt werden kann. 
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(32) Das Vertrauen der Anleger und der breiten Öffentlichkeit in die Finanzmärkte hängt zu 

einem großen Teil von der Existenz einer präzisen Offenlegungspflicht ab, die für 

Transparenz in Bezug auf die wirtschaftlichen Eigentümer und die Kontrollstrukturen von 

Gesellschaften und anderen juristischen Personen sowie bestimmter Arten von Trusts und 

ähnlichen Rechtsvereinbarungen sorgt. Die Mitgliedstaaten sollten daher in hinreichend 

kohärenter und koordinierter Weise einen Zugang zu Angaben über die wirtschaftlichen 

Eigentümer ermöglichen, indem sie eindeutige Vorschriften für den Zugang der 

Öffentlichkeit festlegen, sodass Dritte in der gesamten Union feststellen können, wer die 

wirtschaftlichen Eigentümer von Gesellschaften und anderen juristischen Personen sowie 

bestimmter Arten von Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen sind. 

(33) Die Mitgliedstaaten sollten daher in hinreichend kohärenter und koordinierter Weise einen 

Zugang zu Angaben über die wirtschaftlichen Eigentümer von Gesellschaften und anderen 

juristischen Personen ermöglichen, der über die zentralen Register erfolgt, in denen die 

Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer erfasst werden; sie sollten zu diesem 

Zweck klare Regeln für den Zugang der Öffentlichkeit zu diesen Informationen festlegen, 

damit Dritte in der gesamten Union in Erfahrung bringen können, wer die wirtschaftlichen 

Eigentümer von Gesellschaften und anderen juristischen Personen sind. Es muss 

unbedingt ein kohärenter Rechtsrahmen geschaffen werden, durch den ein besserer 

Zugang zu Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer von Trusts und ähnlichen 

Rechtsvereinbarungen sichergestellt wird, sobald sie in der Union registriert sind. 

Vorschriften, die für Trusts und ähnliche Rechtsvereinbarungen bezüglich des Zugangs zu 

den Angaben über ihre wirtschaftlichen Eigentümer gelten, sollten mit den 

entsprechenden Vorschriften, die für Gesellschaften und andere juristische Personen 

gelten, vergleichbar sein. 
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(34) In allen Fällen, sowohl in Bezug auf Gesellschaften und andere juristische Personen als 

auch in Bezug auf Trusts und ähnliche Rechtsvereinbarungen, sollten insbesondere das 

allgemeine öffentliche Interesse ▌an der Verhinderung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung sowie die Grundrechte der betroffenen Personen in 

ausgewogener Weise berücksichtigt werden. Die Daten, die der Öffentlichkeit zugänglich 

zu machen sind, sollten von ihrem Umfang her begrenzt sowie klar und erschöpfend 

definiert werden; sie sollten zudem allgemeiner Art sein, damit mögliche 

Beeinträchtigungen für wirtschaftliche Eigentümer auf ein Mindestmaß beschränkt 

werden. Gleichzeitig sollten sich die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellten 

Informationen nicht wesentlich von den derzeit erhobenen Daten unterscheiden. Zur 

Begrenzung des Eingriffs in das Recht auf Achtung ihres Privatlebens im Allgemeinen und in 

das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten im Besonderen sollten sich diese 

Informationen im Wesentlichen auf die Stellung der wirtschaftlichen Eigentümer von 

Gesellschaften und anderen juristischen Personen und von Trusts und ähnlichen 

Rechtsvereinbarungen beziehen und ausschließlich die wirtschaftliche Tätigkeit, in deren 

Rahmen die wirtschaftlichen Eigentümer tätig sind, betreffen. In Fällen, in denen 

Angehörige der Führungsebene nur aufgrund ihrer Position als wirtschaftliche 

Eigentümer identifiziert wurden und nicht aufgrund von Beteiligungen, die sie innehaben, 

oder auf andere Weise ausgeübter Kontrolle, sollte dies in den Registern eindeutig 

angegeben werden. Bei Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer können die 

Mitgliedstaaten vorsehen, dass die Angabe zur Staatsangehörigkeit in das zentrale 

Register aufgenommen wird, insbesondere bei ausländischen wirtschaftlichen 

Eigentümern. Um die Registrierungsverfahren zu vereinfachen und da die übergroße 

Mehrheit der wirtschaftlichen Eigentümer Staatsangehörige des Staats sein werden, der 

das zentrale Register unterhält, können die Mitgliedstaaten davon ausgehen, dass ein 

wirtschaftlicher Eigentümer ihr eigener Staatsangehöriger  ist, sofern keine gegenteilige 

Eintragung erfolgt. 
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▌ 

(35) ▌Durch die verstärkte öffentliche Kontrolle wird ein Beitrag zur Verhinderung des 

Missbrauchs von juristischen Personen und Rechtsvereinbarungen einschließlich der 

Steuerumgehung geleistet. Daher ist es wichtig, dass die Angaben über die wirtschaftlichen 

Eigentümer noch für mindestens fünf Jahre nachdem die Gründe für die Registrierung der 

Angaben über die wirtschaftlichen Eigentümer eines Trusts oder einer ähnlichen 

Rechtsvereinbarung über die nationalen Register und das Netz der nationalen Register ▌zu 

bestehen aufgehört haben, zugänglich bleiben. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch in der 

Lage sein, rechtlich vorzusehen, dass Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer 

einschließlich personenbezogener Daten auch zu anderen Zwecken verarbeitet werden 

dürfen, wenn diese Verarbeitung dem öffentlichen Interesse dient und eine notwendige 

und in einem angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehende 

Maßnahme in einer demokratischen Gesellschaft darstellt. 
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(36) Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten mit dem Ziel der Sicherstellung eines 

angemessenen und ausgewogenen Ansatzes und zur Wahrung des Rechts auf Achtung des 

Privatlebens und auf den Schutz personenbezogener Daten die Möglichkeit haben, 

Ausnahmen von der Offenlegungspflicht der Register für Angaben über den 

wirtschaftlichen Eigentümer und von der Zugriffsmöglichkeit auf solche Informationen für 

außergewöhnliche Fälle vorzusehen, in denen der wirtschaftliche Eigentümer durch die 

Informationen einem unverhältnismäßigen Risiko von Betrug, Entführung, Erpressung, 

Schutzgelderpressung, Schikane, Gewalt oder Einschüchterung ausgesetzt würde. Die 

Mitgliedstaaten sollten auch die Möglichkeit haben eine Online-Registrierung zur 

Identifizierung aller Personen, die Informationen aus dem Register anfordern, zu 

verlangen, ebenso wie die Zahlung einer Gebühr für den Zugang zu den im Register 

enthaltenen Informationen. 
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(37) Die Vernetzung der zentralen Register der Mitgliedstaaten mit Angaben über die 

wirtschaftlichen Eigentümer über die mit der Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen 

Parlaments und des Rates10 eingerichtete zentrale Europäische Plattform erfordert die 

Koordinierung nationaler Systeme mit unterschiedlichen technischen Eigenschaften. Dies 

erfordert die Annahme technischer Maßnahmen und Spezifikationen, bei denen die 

Unterschiede zwischen den Registern zu berücksichtigen sind. Um einheitliche 

Bedingungen für die Durchführung dieser Richtlinie zu gewährleisten, sollten der 

Kommission Durchführungsbefugnisse zur Bewältigung dieser technischen und 

operativen Fragen übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates11 wahrgenommen werden. Die Einbeziehung der 

Mitgliedstaaten in das Funktionieren des gesamten Systems sollte durch einen 

regelmäßigen Dialog zwischen der Kommission und den Vertretern der Mitgliedstaaten 

über Fragen betreffend den Betrieb des Systems und seiner künftigen Entwicklung 

sichergestellt werden. 

                                                           
10  Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 

2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (ABl. L 169 vom 30.6.2017, 
S. 46). 

11  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(38) Die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates12 gilt für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Richtlinie. Demnach sollten 

natürliche Personen, deren personenbezogene Daten in den nationalen Registern als 

wirtschaftliche Eigentümer vorgehalten werden, entsprechend in Kenntnis gesetzt 

werden. Ferner sollten nur solche personenbezogenen Daten verfügbar gemacht werden, 

die sich auf dem neuesten Stand befinden und sich auf die tatsächlichen wirtschaftlichen 

Eigentümer beziehen; außerdem sollten die Begünstigten über ihre Rechte nach dem 

geltenden Rechtsrahmen für den Datenschutz in der Union – Verordnung (EU) 2016/675 

und Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates13 – und die 

geltenden Verfahren für die Ausübung dieser Rechte belehrt werden. Um zu verhindern, 

dass die in den Registern gespeicherten Informationen missbraucht werden und den 

Rechten der wirtschaftlichen Eigentümer angemessen Rechnung zu tragen, könnten die 

Mitgliedstaaten in Erwägung ziehen, die Informationen über die Person, die den Antrag 

stellt, sowie die Rechtsgrundlage für den Antrag auch dem wirtschaftlichen Eigentümer 

zur Verfügung zu stellen. 

                                                           
12 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 

13  Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung 
oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89). 
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(39) Wenn durch die Meldung von Unstimmigkeiten durch die zentralen Meldestellen und die 

zuständigen Behörden eine laufende Ermittlung gefährdet würde, sollten die zentralen 

Meldestellen oder die zuständigen Behörden die Meldung der Unstimmigkeiten solange 

aufschieben, bis die Gründe dafür, den Vorfall nicht zu melden, nicht mehr vorliegen. 

Außerdem sollten zentrale Meldestellen und zuständige Behörden Unstimmigkeiten nicht 

melden, wenn dies gegen nationale Rechtsvorschriften über Vertraulichkeit verstoßen 

würde oder jemand rechtswidrig gewarnt würde. 
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(40) Diese Richtlinie gilt unbeschadet des Schutzes personenbezogener Daten, die von den 

zuständigen Behörden nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2016/680 verarbeitet werden. 

(41) Der Zugang zu den Informationen und die Definition berechtigter Interessen sollte dem 

Recht des Mitgliedstaats unterliegen, in dem der Trustee eines Trusts oder eine Person 

mit einer gleichwertigen Position in einer ähnlichen Rechtsvereinbarung niedergelassen 

oder ansässig ist. Wenn der Trustee eines Trusts oder eine Person mit einer 

gleichwertigen Position in einer ähnlichen Rechtsvereinbarung weder in einem 

Mitgliedstaat niedergelassen noch dort ansässig ist, sollten der Zugang zu den 

Informationen und die Definition legitimer Interessen dem Recht des Mitgliedstaats 

unterliegen, in dem die Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer des Trusts oder 

der ähnlichen Rechtsvereinbarung im Einklang mit den Bestimmungen dieser Richtlinie 

registriert sind.  
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▌ 

(42) Die Mitgliedstaaten sollten „berechtigtes Interesse“ sowohl als allgemeines Konzept als 

auch als Kriterium für den Zugang zu Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer in 

ihren nationalen Rechtsvorschriften definieren. Insbesondere sollten diese Definitionen 

das Konzept des berechtigten Interesses nicht auf Fälle beschränken, bei denen 

Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren anhängig sind, und sollten es gegebenenfalls 

ermöglichen, die präventive Arbeit im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche, 

Terrorismusfinanzierung und damit zusammenhängenden Vortaten zu berücksichtigen, 

die von nichtstaatlichen Organisationen und investigativen Journalisten durchgeführt 

wurde. Sobald die Vernetzung der Register wirtschaftlicher Eigentümer der 

Mitgliedstaaten abgeschlossen ist, sollte sowohl der innerstaatliche als auch der 

grenzüberschreitende Zugang zu dem Register jedes Mitgliedstaats auf der Grundlage 

der Definition berechtigter Interessen in dem Mitgliedstaat, in dem die Informationen 

über den wirtschaftlichen Eigentümer des Trusts oder der ähnlichen Rechtsvereinbarung 

im Einklang mit den Bestimmungen dieser Richtlinie registriert worden sind, infolge einer 

Entscheidung der zuständigen Behörden dieses Mitgliedstaats gewährt werden. In Bezug 

auf die Register wirtschaftlicher Eigentümer in den Mitgliedstaaten, sollten die 

Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben, Mechanismen für Beschwerden gegen 

Beschlüsse über die Gewährung oder Verweigerung des Zugangs zu den Angaben über 

die wirtschaftlichen Eigentümer einzurichten. Damit die Registrierung und der 

Informationsaustausch auf kohärente und effiziente Weise erfolgen können, sollten die 

Mitgliedstaaten sicherstellen, dass ihre für das Register der Informationen über die 

wirtschaftlichen Eigentümer von Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen zuständige 

Behörde mit den für diesen Bereich zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten 

zusammenarbeitet und mit diesen Behörden Informationen über die wirtschaftlichen 

Eigentümer von Trusts oder ähnlichen Rechtsvereinbarungen austauscht, die dem Recht 

eines Mitgliedstaats unterliegen, jedoch in einem anderen Mitgliedstaat verwaltet 

werden. 
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(43) Grenzüberschreitende Korrespondenzbankbeziehungen zu Respondenzinstituten in 

Drittländern sind durch ihre dauerhafte, repetitive Art gekennzeichnet. Deshalb sollten 

die Mitgliedstaaten, wenn sie in diesem Zusammenhang die Annahme von verstärkten 

Sorgfaltspflichten fordern, berücksichtigen, dass Korrespondenzbankbeziehungen keine 

einmaligen Transaktionen oder den reinen Austausch von Mitteilungsfunktionen 

umfassen. Angesichts der Tatsache, dass nicht alle grenzüberschreitenden 

Korrespondenzbankdienstleistungen das gleiche Risiko der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung mit sich bringen, kann die Intensität der in dieser Richtlinie 

festgelegten Maßnahmen durch die Anwendung der Grundsätze des risikobasierten 

Ansatzes festgelegt werden, und der Höhe des Risikos der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung, die ein bestimmtes Respondenzinstitut darstellt, wird dadurch 

nicht vorgegriffen. 

▌ 
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(44) Es gilt sicherzustellen, dass die Vorschriften für die Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung von den Verpflichteten ordnungsgemäß umgesetzt werden. In 

diesem Zusammenhang sollten die Mitgliedstaaten die Rolle jener öffentlichen Behörden 

stärken, die als zuständige Behörden fungieren und über besondere Zuständigkeiten für die 

Bekämpfung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verfügen – darunter die 

zentralen Meldestellen, Behörden, die für Ermittlungen oder Strafverfolgungsmaßnahmen 

in Fällen von Geldwäsche und damit zusammenhängenden Vortaten und von 

Terrorismusfinanzierung sowie für die Ermittlung, die Beschlagnahme, das Einfrieren und 

die Einziehung von Vermögenswerten aus Straftaten ▌zuständig sind, sowie ▌Behörden, die 

Meldungen über die grenzüberschreitende Verbringung von Bargeld und übertragbaren 

Inhaberpapieren erhalten, und mit Aufsichts- oder Überwachungsaufgaben betraute 

Behörden, die sicherstellen sollen, dass die Verpflichteten die Vorschriften einhalten. Die 

Mitgliedstaaten sollten die Rolle der anderen einschlägigen Behörden stärken, 

einschließlich der für die Bekämpfung von Korruption zuständigen Behörden und der 

Steuerbehörden. 

(45) Die Mitgliedstaaten sollten für eine wirksame und unparteiische Aufsicht über alle 

Verpflichteten sorgen, vorzugsweise durch die Behörden über eine separate und 

unabhängige nationale Regulierungs- oder Aufsichtsbehörde. 

(46) Straftäter bewegen illegal erwirtschaftete Beträge über zahlreiche Finanzvermittler, um 

eine Aufdeckung zu vermeiden. Deshalb ist es wichtig, dass es den Kredit- und 

Finanzinstituten gestattet wird, Informationen nicht nur gruppenintern, sondern auch mit 

anderen Kredit- und Finanzinstituten auszutauschen, wobei für eine gebührende 

Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen des nationalen Rechts gesorgt werden 

muss. 
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(47) Die Behörden, die für die Überwachung der Einhaltung der Richtlinie durch die 

Verpflichteten zuständig sind, sollten ungeachtet ihrer Art oder ihres Status zur 

Zusammenarbeit und zum Austausch von vertraulichen Informationen befugt sein. Zu 

diesem Zweck sollten diese zuständigen Behörden über eine angemessene 

Rechtsgrundlage für den Austausch vertraulicher Informationen verfügen, und die 

Zusammenarbeit zwischen für die Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zuständigen Aufsichtsbehörden und Aufsichtsbehörden sollte 

nicht unabsichtlich durch Rechtsunsicherheit, die auf einen Mangel an ausdrücklichen 

Bestimmungen in diesem Bereich zurückgehen kann, behindert werden. Die 

Beaufsichtigung der wirksamen Umsetzung der gemeinsamen Politik zur Bekämpfung 

von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sollte im Einklang mit den Grundsätzen 

und Modalitäten der konsolidierten Beaufsichtigung gemäß den einschlägigen 

branchenspezifischen europäischen Rechtsvorschriften erfolgen. 

(48) Der Informationsaustausch und die Amtshilfe zwischen den zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten sind für die Zwecke dieser Richtlinie unabdingbar. Dementsprechend 

sollten die Mitgliedstaaten den Informationsaustausch oder die Amtshilfe zwischen den 

zuständigen Behörden weder einem Verbot noch unangemessenen oder übermäßig 

restriktiven Bedingungen unterwerfen. 
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(49) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der Kommission 

vom 28. September 2011 zu erläuternden Dokumenten14 haben sich die Mitgliedstaaten 

verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen 

ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der Zusammenhang zwischen den 

Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden Teilen nationaler 

Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf diese Richtlinie hält der Gesetzgeber 

die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt.  

(50) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich der Schutz des Finanzsystems durch Prävention, 

Aufdeckung und Untersuchung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, in 

Anbetracht dessen, dass Einzelmaßnahmen der Mitgliedstaaten zum Schutz ihres 

Finanzsystems mit dem Funktionieren des Binnenmarkts sowie den Regeln der 

Rechtsstaatlichkeit und der öffentlichen Ordnung in der Union unvereinbar sein könnten, 

von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr 

wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die 

Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 

demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht 

über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

                                                           
14 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
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(51) Diese Richtlinie wahrt die durch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im 

Folgenden „Charta“) anerkannten Grundrechte und Grundsätze, insbesondere das Recht 

auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Artikel 7 der Charta), das Recht auf den Schutz 

personenbezogener Daten (Artikel 8 der Charta) und die unternehmerische Freiheit 

(Artikel 16 der Charta). 

(52) Bei der Ausarbeitung eines Berichts mit einer Beurteilung der Umsetzung dieser Richtlinie 

sollte die Kommission die Achtung der in der Charta anerkannten Grundrechte und 

Grundsätze angemessen berücksichtigen. 
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(53) Da die angenommenen Maßnahmen dringend umgesetzt werden sollten, um die 

bestehende Unionsregelung zur Prävention der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung zu verschärfen, und die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, 

die Richtlinie (EU) 2015/849 rasch umzusetzen, ▌sollten ▌die Änderungen der 

Richtlinie (EU) 2015/849 bis zum … [18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie] umgesetzt werden. Die Mitgliedstaaten sollten bis zum … 

[18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] Register 

wirtschaftlicher Eigentümer für Gesellschaften und andere juristische Personen und bis 

zum …  [20 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] für 

Trusts und ähnliche Rechtsvereinbarungen einrichten. Die zentralen Register sollten bis 

zum …  [32 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsrrichtlinie] über die 

zentrale Europäische Plattform vernetzt werden. Die Mitgliedstaaten sollten bis zum … 

[26 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsrrichtlinie] zentrale 

automatische Mechanismen einrichten, die die Ermittlung von Inhabern von Bank- und 

Zahlungskonten sowie von Inhabern von Schließfächern ermöglichen. 
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(54) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates15 angehört und 

hat am 2. Februar 2017 eine Stellungnahme16 abgegeben. 

(55) Die Richtlinie (EU) 2015/849 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                           
15 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und 
zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

16 ABl. C 85 vom 18.3.2017, S. 3. 
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Artikel 1 

Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 

 

Die Richtlinie (EU) 2015/849 wird wie folgt geändert: 

1. ▌Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Abschlussprüfer, externe Buchprüfer und Steuerberater sowie jede andere 

Person, die – unmittelbar oder über Dritte, mit denen diese andere Person 

verbunden ist, – als wesentliche geschäftliche oder gewerbliche Tätigkeit 

materielle Hilfe, Unterstützung oder Beratung im Hinblick auf 

Steuerangelegenheiten leistet;“ 

b) Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„d)  Immobilienmakler, auch in ihrer Tätigkeit bei der Vermietung von 

Immobilien, aber nur in Bezug auf Transaktionen, bei denen sich die 

monatliche Miete auf 10 000 EUR  oder mehr beläuft;“ 

c) folgende Buchstaben werden angefügt: 

„g) Dienstleister, die ▌virtuelle Währungen in Fiatgeld und umgekehrt tauschen;  

h) Anbieter von elektronischen Geldbörsen ▌; 

i)  Personen, die mit Kunstwerken handeln oder beim Handel mit 

Kunstwerken als Vermittler tätig werden, auch Kunstgalerien und 

Auktionshäuser, sofern sich der Wert einer Transaktion oder einer Reihe 

verbundener Transaktionen auf 10 000 EUR  oder mehr beläuft; 

j) Personen, die Kunstwerke lagern, mit Kunstwerken handeln oder beim 

Handel mit Kunstwerken als Vermittler tätig werden, wenn dies durch 

Freihäfen ausgeführt wird, sofern sich der Wert einer Transaktion oder 

einer Reihe verbundener Transaktionen auf 10 000 EUR  oder mehr 

beläuft.“ 
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2. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 4 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a)  terroristische Straftaten, Straftaten im Zusammenhang mit einer 

terroristischen Vereinigung und Straftaten im Zusammenhang mit 

terroristischen Aktivitäten gemäß den Titeln II und III der 

Richtlinie (EU) 2017/541*; 

__________________ 

* Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 15. März 2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur 

Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates und zur 

Änderung des Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. L 88 vom 

31.3.2017, S. 6).“ 
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ii) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) die Tätigkeiten krimineller Vereinigungen im Sinne des Artikels 1 

Absatz 1 des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates*;“ 

__________________ 

* Rahmenbeschluss 2008/841/JI des Rates vom 24. Oktober 2008 zur 

Bekämpfung der organisierten Kriminalität (ABl. L 300, 11.11.2008, 

S.42).” 

b) Nummer 6 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) bei Trusts alle folgenden Personen: 

i) den/die Settlor; 

ii) den/die Trustee(s); 

iii) den/die Protektor(en), sofern vorhanden; 

iv) die Begünstigten oder – sofern die Einzelpersonen, die Begünstigte der 

Rechtsvereinbarung oder juristischen Person sind, noch bestimmt 

werden müssen – die Gruppe von Personen, in deren Interesse die 

Rechtsvereinbarung oder die juristische Person in erster Linie errichtet 

oder betrieben wird; 

v) jede sonstige natürliche Person, die den Trust durch direkte oder 

indirekte Eigentumsrechte oder auf andere Weise letztlich 

kontrolliert;“ 
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c) Nummer 16 erhält folgende Fassung: 

„16. „E-Geld“ E-Geld im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 2009/110/EG, 

jedoch ohne den monetären Wert im Sinne von Artikel 1 Absätze 4 und 5 jener 

Richtlinie;“; 

d) folgende Nummern werden angefügt: 

„18. „virtuelle Währungen“ eine digitale Darstellung eines Werts, die von keiner 

Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert wurde oder garantiert wird und 

nicht zwangsläufig an eine gesetzlich festgelegte Währung angebunden ist 

und die nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld besitzt, 

aber von natürlichen oder juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert 

wird und die auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt 

werden kann; 

19. „Anbieter von elektronischen Geldbörsen“ einen Anbieter, der Dienste zur 

Sicherung privater kryptografischer Schlüssel im Namen seiner Kunden 

anbietet, um virtuelle Währungen zu halten, zu speichern und zu 

übertragen.“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=


 

 49 

 

3. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) in Absatz 2 erhalten die Buchstaben b und c folgende Fassung: 

„b) die mit den einzelnen relevanten Sektoren verbundenen Risiken, 

einschließlich – sofern verfügbar – von Eurostat bereitgestellter Schätzungen 

des monetären Volumens der Geldwäsche für jeden dieser Sektoren; 

c) die gängigsten Methoden, die von Straftätern zum Waschen von illegal 

erwirtschafteten Erträgen angewendet werden, einschließlich – sofern 

verfügbar – derjenigen, die insbesondere bei Transaktionen zwischen 

Mitgliedstaaten und Drittländern verwendet werden, ungeachtet der  

Einstufung eines Drittlands als Drittland mit hohem Risiko  gemäß Artikel 9 

Absatz 2.“; 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Kommission leitet den Bericht nach Absatz 1 an die Mitgliedstaaten und 

Verpflichteten weiter, um diesen bei der Ermittlung, dem Verständnis, der 

Steuerung und der Minderung des Risikos von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zu helfen und um anderen Interessenträgern, 

darunter nationalen Gesetzgebern, dem Europäischen Parlament, den 

Europäischen Aufsichtsbehörden und Vertretern der zentralen Meldestellen, 

ein besseres Verständnis der Risiken zu ermöglichen. Die Berichte werden 

spätestens sechs Monate, nachdem sie den Mitgliedstaaten zur Verfügung 

gestellt wurden, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, ausgenommen die 

Teile der Berichte, die vertrauliche Informationen enthalten.“ 
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4. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) in Absatz 4 werden folgende Buchstaben angefügt: 

„f) er meldet die institutionelle Struktur und die groben Verfahren der eigenen 

Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, 

unter anderem in Bezug auf die zentralen Meldestellen, Steuerbehörden und 

Staatsanwälte, sowie die zugewiesenen Human- und Finanzressourcen, 

soweit diese Informationen zur Verfügung stehen; 

g) er meldet nationale Anstrengungen und Ressourcen (Arbeitskräfte und 

Finanzmittel), die zur Bekämpfung der Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung zur Verfügung gestellt wurden.“ 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission, den Europäischen 

Aufsichtsbehörden und den anderen Mitgliedstaaten die Ergebnisse ihrer 

Risikobewertungen, einschließlich der zugehörigen Aktualisierungen, zur 

Verfügung. Andere Mitgliedstaaten können dem die Risikobewertung 

durchführenden Mitgliedstaat gegebenenfalls einschlägige zusätzliche 

Informationen zur Verfügung stellen. Eine Zusammenfassung der Bewertung 

wird öffentlich zugänglich gemacht. Diese Zusammenfassung enthält keine 

vertraulichen Informationen.“ 

www.parlament.gv.at



 

 51 

 

5. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 64 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um Drittländer mit hohem Risiko zu ermitteln, wobei 

strategische Mängel zu berücksichtigen sind, die insbesondere die folgenden 

Bereiche betreffen: 

a) den rechtlichen und institutionellen Rahmen für die Bekämpfung der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung in dem Drittland, 

insbesondere 

i) die Einstufung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 

als Straftatbestand, 

ii) Maßnahmen in Bezug auf Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, 

iii) Anforderungen an die Führung von Aufzeichnungen, 

iv) die Pflicht, verdächtige Transaktionen zu melden, 

v) die Verfügbarkeit korrekter und aktueller Informationen über 

die wirtschaftlichen Eigentümer von juristischen Personen und 

Rechtsvereinbarungen für die zuständigen Behörden; 

b) die Befugnisse und Verfahren der zuständigen Behörden des Drittlands 

für die Zwecke der Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung, einschließlich angemessen wirksamer, 

verhältnismäßiger und abschreckender Sanktionen, sowie die Praxis  

des Drittlands bezüglich der Zusammenarbeit und des Austauschs von 

Informationen mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten; 

c) die Wirksamkeit des Systems des Drittlands zur Bekämpfung der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung beim Vorgehen gegen 

die entsprechenden Risiken.“ 
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b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4)  Bei der Ausarbeitung der in Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakte 

berücksichtigt die Kommission einschlägige Evaluierungen, Bewertungen 

oder Berichte internationaler Organisationen und Einrichtungen für die 

Festlegung von Standards mit Kompetenzen im Bereich der Verhinderung 

von Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung.“ 

6. Artikel 10 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten untersagen ihren Kredit- und Finanzinstituten das Führen 

anonymer Konten, anonymer Sparbücher oder anonymer Tresorfächer. Die 

Mitgliedstaaten schreiben auf jeden Fall vor, dass die Inhaber und Begünstigten 

bestehender anonymer Konten, anonymer Sparbücher oder anonymer 

Schließfächer bis zum … [sechs Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie] und auf jeden Fall bevor diese Konten, Sparbücher oder 

Schließfächer in irgendeiner Weise verwendet werden, der Anwendung von 

Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden unterworfen werden.“ 
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7. Artikel 12 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) in Unterabsatz 1 erhalten die Buchstaben a und b folgende Fassung: 

„a) Das Zahlungsinstrument kann nicht wieder aufgeladen werden oder die 

Zahlungsvorgänge, die mit ihm ausgeführt werden können, sind auf 

monatlich 150 EUR begrenzt, die nur in diesem Mitgliedstaat genutzt 

werden können;  

b) der elektronisch gespeicherte Betrag übersteigt nicht 150 EUR;“ 

ii) Unterabsatz 2 wird gestrichen;  

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Ausnahmeregelung nach Absatz 1 

des vorliegenden Artikels bei ▌Rücktausch — in Bargeld — oder Barabhebung 

des monetären Wertes des E-Geldes, wenn der rückgetauschte Betrag 50 EUR 

übersteigt, oder bei Fernzahlungsvorgängen im Sinne von Artikel 4 

Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und 

des Rates*, wenn der gezahlte Betrag 50 EUR pro Transaktion übersteigt, 

keine Anwendung findet. 

__________________ 

* Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der 

Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der 

Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 35).“ 
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(c) folgender Absatz wird angefügt: 

„(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Kredit- und Finanzinstitute ▌, die als 

Erwerber auftreten, Zahlungen mit in Drittländern ausgestellten anonymen 

Guthabenkarten nur akzeptieren, wenn diese Karten Anforderungen erfüllen, 

die den in ▌den Absätzen 1 und 2 genannten gleichwertig sind.  

Die Mitgliedstaaten können beschließen, auf ihrem Hoheitsgebiet keine 

Zahlungen mittels anonymer Guthabenkarten zu akzeptieren.“  
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8. Artikel 13 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Feststellung der Identität des Kunden und Überprüfung der Kundenidentität 

auf der Grundlage von Dokumenten, Daten oder Informationen, die von einer 

glaubwürdigen und unabhängigen Quelle stammen, einschließlich soweit 

verfügbar  elektronischer Mittel für die Identitätsfeststellung, einschlägiger 

Vertrauensdienste gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates* oder mittels anderer von den 

zuständigen nationalen Behörden regulierter, anerkannter, gebilligter oder 

akzeptierter sicherer Verfahren zur Identifizierung aus der Ferne oder auf 

elektronischem Weg eingeholt wurden; 

__________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste 

für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der 

Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 73).“  

b) am Ende von Buchstabe b wird folgender Satz angefügt: 

„Wenn der ermittelte wirtschaftliche Eigentümer ein Angehöriger der 

Führungsebene im Sinne von Artikel 3 Nummer 6 Buchstabe a Ziffer ii ist, ergreifen 

die Verpflichteten die erforderlichen angemessenen Maßnahmen, um die Identität 

der natürlichen Person, die die Position als Angehöriger der Führungsebene 

innehat, zu überprüfen, und führen Aufzeichnungen über die ergriffenen 

Maßnahmen sowie über etwaige während des Überprüfungsvorgangs 

aufgetretene Schwierigkeiten.“ 
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9. Artikel 14 wird wie folgt geändert: 

a) in Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Zu Beginn einer neuen Geschäftsbeziehung mit einer Gesellschaft oder einer 

anderen juristischen Person oder einem Trust oder einer Rechtsvereinbarung, die in 

ihrer Struktur oder ihren Funktionen Trusts ähnelt (im Folgenden „ähnliche 

Rechtsvereinbarung“), über deren wirtschaftlichen Eigentümer gemäß Artikel 30 

oder 31 Angaben registriert werden müssen, holen die Verpflichteten 

gegebenenfalls den Nachweis der Registrierung oder einen Auszug aus dem 

Register ein.“ 

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Verpflichteten ihre 

Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden nicht nur in Bezug auf alle neuen 

Kunden, sondern zu geeigneter Zeit auch in Bezug auf die bestehende 

Kundschaft auf risikobasierter Grundlage erfüllen, oder auch dann, wenn sich 

bei einem Kunden maßgebliche Umstände ändern oder wenn der 

Verpflichtete rechtlich verpflichtet ist, den Kunden im Laufe des betreffenden 

Kalenderjahres zu kontaktieren, um etwaige einschlägige Informationen über 

den oder die wirtschaftlichen Eigentümer zu überprüfen, oder wenn der 

Verpflichtete gemäß der Richtlinie 2011/16/EU des Rates dazu verpflichtet 

ist. * 

__________________ 

* Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die 

Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und 

zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64, vom 11.3.2011, S.1)." 

 

10. Artikel 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:  

„In den in den Artikeln 18a bis 24 genannten Fällen sowie in anderen Fällen mit 

höheren Risiken, die Mitgliedstaaten oder Verpflichtete ermittelt haben, schreiben 
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die Mitgliedstaaten den Verpflichteten zur angemessenen Steuerung und 

Minderung dieser Risiken verstärkte Sorgfaltspflichten vor.“ 
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Verpflichteten – soweit dies im 

angemessenen Rahmen möglich ist – Hintergrund und Zweck aller 

Transaktionen untersuchen, die eine der folgenden Bedingungen erfüllen: 

i) es handelt sich um komplexe Transaktionen; 

ii) die Transaktionen sind ungewöhnlich groß; 

iii) sie folgen einem ungewöhnlichen Transaktionsmuster; 

iv) sie haben keinen offensichtlichen wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck. 

Um zu bestimmen, ob diese Transaktionen oder Tätigkeiten verdächtig sind, 

verbessern die Verpflichteten insbesondere den Umfang und die Art der 

Überwachung der Geschäftsbeziehung.“ 
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11. folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 18a 

(1) In Bezug auf Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen, an denen gemäß Artikel 9 

Absatz 2 ermittelte Drittländer mit hohem Risiko beteiligt sind, schreiben die 

Mitgliedstaaten vor, dass die Verpflichteten die folgenden verstärkten 

Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden anwenden:  

a) Einholung zusätzlicher Informationen über den Kunden und den/die 

wirtschaftlichen Eigentümer; 

b) Einholung zusätzlicher Informationen über die angestrebte Art der 

Geschäftsbeziehung; 

c) Einholung von Informationen über die Herkunft der Gelder und die Herkunft 

des Vermögens des Kunden und des wirtschaftlichen Eigentümers/der 

wirtschaftlichen Eigentümer; 

d) Einholung von Informationen über die Gründe für die geplanten oder 

durchgeführten Transaktionen; 

e) Einholung der Zustimmung der Führungsebene  zur Schaffung oder 

Weiterführung der Geschäftsbeziehung; 

f) verstärkte Überwachung der Geschäftsbeziehung durch häufigere und zeitlich 

besser geplante Kontrollen sowie durch Auswahl von Transaktionsmustern, 

die einer weiteren Prüfung bedürfen. 

▌ 

Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass die Verpflichteten gegebenenfalls 

sicherstellen müssen, dass die erste Zahlung über ein Konto im Namen des Kunden 

bei einem Kreditinstitut erfolgt, das Sorgfaltspflichten unterliegt, die nicht weniger 

strikt sind als die in dieser Richtlinie festgelegten. 
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(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen und in Übereinstimmung 

mit den internationalen Pflichten der Union schreiben die Mitgliedstaaten den 

Verpflichteten vor, auf natürliche oder juristische Personen, die Transaktionen 

durchführen, an denen  gemäß Artikel 9 Absatz 2 ermittelte Drittländer mit hohem 

Risiko beteiligt sind, gegebenenfalls eine oder mehrere zusätzliche risikomindernde 

Maßnahmen anzuwenden. Diese Maßnahmen bestehen aus einem oder mehreren 

der folgenden Elemente: 

a) der Anwendung zusätzlicher verstärkter Sorgfaltsmaßnahmen; 

b) der Einführung verstärkter einschlägiger Meldemechanismen oder einer 

systematischen Meldepflicht für Finanztransaktionen; 

c) der Beschränkung der geschäftlichen Beziehungen oder ▌Transaktionen mit 

natürlichen oder juristischen Personen aus gemäß Artikel 9 Absatz 2 

ermittelten Drittländern mit hohem Risiko. 
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(3) Im Umgang mit gemäß Artikel 9 Absatz 2 ermittelten Drittländern mit hohem Risiko 

ergreifen die Mitgliedstaaten gegebenenfalls zusätzlich zu den in Absatz 1 

genannten Maßnahmen und im Einklang mit den internationalen Pflichten der Union 

eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen▌: 

a) Verwehrung der Gründung von Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen 

oder Repräsentanzbüros von Verpflichteten aus dem betreffenden Drittland 

oder anderweitige Berücksichtigung der Tatsache, dass der fragliche 

Verpflichtete aus einem Drittland stammt, das über keine angemessenen 

Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung 

verfügt;  

b) Einführung des für Verpflichtete geltenden Verbots der Gründung von 

Zweigniederlassungen oder Repräsentanzbüros in dem betreffenden Drittland 

oder anderweitige Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die betreffende 

Zweigniederlassung beziehungsweise das betreffende Repräsentanzbüro in 

einem Drittland befinden würde, das über keine angemessenen Systeme zur 

Bekämpfung der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung verfügt; 

▌c) Einführung der für Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften von in 

dem betreffenden Land niedergelassenen Verpflichteten geltenden Pflicht, 

sich einer verschärften aufsichtlichen Prüfung oder einem verschärften 

externen Audit zu unterziehen; 

d) Einführung verschärfter Anforderungen in Bezug auf das externe Audit von in 

dem betreffenden Land niedergelassenen Zweigniederlassungen und 

Tochtergesellschaften von Finanzgruppen; 

e) Einführung der für Kredit- und Finanzinstitute geltenden Pflicht, 

Korrespondenzbankbeziehungen zu Respondenzinstituten in dem 

betreffenden Land zu überprüfen und zu ändern oder erforderlichenfalls zu 

beenden. 
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(4) Die Mitgliedstaaten berücksichtigen beim Erlass oder bei der Anwendung der in den 

Absätzen 2 und 3 genannten Maßnahmen gegebenenfalls einschlägige 

Evaluierungen, Bewertungen oder Berichte internationaler Organisationen oder von 

Einrichtungen für die Festlegung von Standards mit Kompetenzen im Bereich der 

Verhinderung von Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung 

hinsichtlich der von einzelnen Drittländern ausgehenden Risiken. 

(5) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission vor dem Erlass oder der 

Anwendung der in den Absätzen 2 und 3 genannten Maßnahmen.“ 

12. in Artikel 19 erhält die Einleitung folgende Fassung: 

„Bei grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen, die die Ausführung von 

Zahlungen mit einem Respondenzinstitut in einem Drittland umfassen, schreiben die 

Mitgliedstaaten ihren Kredit- und Finanzinstituten zusätzlich zu den in Artikel 13 

festgelegten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden vor, dass sie bei Aufnahme einer 

Geschäftsbeziehung“ 
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13. folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 20a 

(1) Jeder Mitgliedstaat erstellt eine Liste und hält sie auf dem neuesten Stand, in der 

die genauen Funktionen angegeben sind, die gemäß den nationalen Rechts-und 

Verwaltungsvorschriften als wichtige öffentliche Ämter im Sinne von Artikel 3 

Nummer 9 angesehen werden. Die Mitgliedstaaten verlangen von jeder auf ihrem 

Staatsgebiet akkreditierten internationalen Organisationen, eine Liste der 

wichtigen öffentlichen Ämter im Sinne von Artikel 3 Nummer 9 bei dieser 

internationalen Organisation zu erstellen und auf dem neuesten Stand zu halten. 

Diese Listen werden der Kommission übermittelt und können veröffentlicht 

werden. 

(2) Die Kommission erstellt die Liste der genauen Funktionen, die auf Ebene der 

Organe und Einrichtungen der Union als wichtige öffentliche Ämter gelten, und 

hält sie auf dem neuesten Stand. Diese Liste umfasst auch alle Funktionen, die 

Vertretern von Drittstaaten und auf Unionsebene akkreditierten internationalen 

Einrichtungen übertragen werden können. 

(3) Die Kommission erstellt auf der Grundlage der in den Absätzen 1 und 2 des 

vorliegenden Artikels vorgesehenen Listen eine einzige Liste aller wichtigen 

öffentlichen Ämter im Sinne von Artikel 3 Nummer 9. Diese einzige Liste wird 

veröffentlicht. 

(4) Die in die Liste gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels aufgenommenen Daten 

werden gemäß den Bedingungen des Artikels 41 Absatz 2 behandelt.“ 
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(14) Artikel 27 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„2.  Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Verpflichtete, an die der Kunde verwiesen 

wird, angemessene Schritte unternehmen, um zu gewährleisten, dass der Dritte auf 

Ersuchen umgehend maßgebliche Kopien der Daten hinsichtlich der Feststellung und 

Überprüfung der Identität des Kunden oder des wirtschaftlichen Eigentümers 

einschließlich Informationen – soweit verfügbar –-, die mittels elektronischer Mittel 

für die Identitätsfeststellung, einschlägiger Vertrauensdienste gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 oder mittels anderer von den einschlägigen 

nationalen Behörden regulierter, anerkannter, gebilligter oder akzeptierter 

sicherer Verfahren zur Identifizierung aus der Ferne oder auf elektronischem Weg 

eingeholt wurden, ▌vorlegt.“ 
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(15) Artikel 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in ihrem Gebiet eingetragenen 

Gesellschaften oder anderen juristischen Personen angemessene, präzise 

und aktuelle Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer, 

einschließlich genauer Angaben zum wirtschaftlichen Interesse, einholen 

und aufbewahren müssen. Die Mitgliedstaaten tragen auch dafür Sorge, 

dass für Verstöße gegen diesen Artikel wirksame, verhältnismäßige und 

abschreckende Maßnahmen oder Sanktionen verhängt werden.“ 

ii) folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die wirtschaftlichen Eigentümer 

von Gesellschaften oder anderen juristischen Personen, einschließlich über 

Anteile, Stimmrechte, Beteiligungen, Inhaberaktien oder andere Formen 

der Kontrolle, diesen Einheiten alle notwendigen Informationen zur 

Verfügung stellen, damit die Gesellschaft oder andere juristische Person 

die Anforderungen gemäß Unterabsatz 1 erfüllen kann.“ 
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b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Angaben, die im zentralen 

Register gemäß Absatz 3 aufbewahrt werden, angemessen, präzise und 

aktuell sind, und schaffen entsprechende Mechanismen. Diese 

Mechanismen umfassen eine Verpflichtung der Verpflichteten und – sofern 

angemessen und soweit diese Verpflichtung ihre Funktionen nicht unnötig 

beeinträchtigt – der zuständigen Behörden, etwaige Unstimmigkeiten zu 

melden, die sie zwischen den Angaben über die wirtschaftlichen 

Eigentümer, die in den zentralen Registern zur Verfügung stehen, und den 

ihnen zur Verfügung stehenden Angaben über die wirtschaftlichen 

Eigentümer feststellen. Wenn Unstimmigkeiten gemeldet werden, sorgen 

die Mitgliedstaaten dafür, dass angemessene Maßnahmen ergriffen 

werden, um diese Unstimmigkeiten zeitnah zu beseitigen, und 

gegebenenfalls in der Zwischenzeit eine entsprechende Anmerkung im 

zentralen Register vorgenommen wird.“ 
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c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Informationen über die 

wirtschaftlichen Eigentümer in allen Fällen zugänglich sind für 

a) die zuständigen Behörden und die zentralen Meldestellen, ohne 

Einschränkung, 

b) Verpflichtete im Rahmen der Erfüllung der Sorgfaltspflichten 

gegenüber Kunden gemäß Kapitel II, 

c) alle Mitglieder der Öffentlichkeit. 

Die Personen nach Buchstabe c haben Zugang mindestens zum Namen, 

Monat und Jahr der Geburt, dem Wohnsitzland und der 

Staatsangehörigkeit des wirtschaftlichen Eigentümers sowie zu Art und 

Umfang des wirtschaftlichen Interesses.  

Die Mitgliedstaaten können unter Bedingungen, die im nationalen Recht 

festzulegen sind, den Zugang zu weiteren Informationen vorsehen, die die 

Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers ermöglichen. Diese 

weiteren Informationen umfassen im Einklang mit den 

Datenschutzbestimmungen mindestens das Geburtsdatum oder die 

Kontaktdaten.“ 
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d) folgender Absatz wird eingefügt: 

„(5a)  Die Mitgliedstaaten können entscheiden, die in ihren nationalen Registern 

gemäß Absatz 3 gespeicherten Informationen unter der Bedingung zur 

Verfügung zu stellen, dass eine Online-Registrierung erfolgt und eine 

Gebühr gezahlt wird, die die Verwaltungskosten für die Bereitstellung der 

Informationen einschließlich der Kosten für Betrieb und Weiterentwicklung 

des Registers nicht überschreiten darf.“ 

e) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden und die 

zentralen Meldestellen zeitnah und ungehindert sowie ohne Einschränkungen 

und ohne Inkenntnissetzung des betroffenen Unternehmens auf alle im 

zentralen Register nach Absatz 3 gespeicherten Informationen zugreifen 

können. Die Mitgliedstaaten erlauben auch, dass Verpflichtete bei der 

Wahrnehmung ihrer Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gemäß Kapitel II 

zeitnah auf diese Informationen zugreifen können. 

Zuständige Behörden, denen Zugang zu dem in Absatz 3 genannten zentralen 

Register zu gewähren ist, sind alle Behörden, denen Zuständigkeiten für die 

Bekämpfung der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung übertragen 

wurden, sowie Steuerbehörden, Aufsichtsbehörden von Verpflichteten und 

Behörden, die für Ermittlungen oder Strafverfolgungsmaßnahmen in Fällen 

von Geldwäsche und damit zusammenhängenden Vortaten und von 

Terrorismusfinanzierung sowie für die Ermittlung, die Beschlagnahme, das 

Einfrieren und die Einziehung von Vermögenswerten aus Straftaten zuständig 

sind.“ 
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f) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Behörden und die 

zentralen Meldestellen in der Lage sind, die Informationen nach den 

Absätzen 1 und 3 zeitnah und kostenlos an die zuständigen Behörden und die 

zentralen Meldestellen anderer Mitgliedstaaten zu liefern.“ 
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g) die Absätze 9 und 10 erhalten folgende Fassung: 

„(9) Für außergewöhnliche, nach nationalem Recht festzulegende Umstände, unter 

denen der wirtschaftliche Eigentümer durch den in Absatz 5 Unterabsatz 1 

Buchstaben b und c genannten Zugang einem unverhältnismäßigen Risiko 

von Betrug, Entführung, Erpressung, Schutzgelderpressung, Schikane, Gewalt 

oder Einschüchterung ausgesetzt würde, oder für den Fall, dass der 

wirtschaftliche Eigentümer minderjährig oder anderweitig geschäftsunfähig 

ist, können die Mitgliedstaaten im Einzelfall eine Ausnahme von dem besagten 

vollständigen oder teilweisen Zugang zu den Informationen über den 

wirtschaftlichen Eigentümer vorsehen. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass diese Ausnahmen nach eingehender Bewertung der außergewöhnlichen 

Natur der Umstände gewährt werden. Rechte auf eine verwaltungsrechtliche 

Prüfung des Beschlusses über die Ausnahme und auf einen wirksamen 

Rechtsbehelf werden gewahrt. Ein Mitgliedstaat, der Ausnahmen gewährt 

hat, veröffentlicht jährlich statistische Daten über die Anzahl der gewährten 

Ausnahmen und deren Begründungen und legt diese Daten der Kommission 

vor. 

Die gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes gewährten Ausnahmen 

gelten weder für Kredit- und Finanzinstitute noch für Verpflichtete gemäß 

Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 3 Buchstabe b, bei denen es sich um öffentliche 

Bedienstete handelt. 
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10. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 3 genannten zentralen 

Register über die durch Artikel 22 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2017/1132 des 

Europäischen Parlaments und des Rates* geschaffene zentrale Europäische 

Plattform miteinander vernetzt werden. Die Vernetzung der zentralen Register 

der Mitgliedstaaten mit der Plattform erfolgt nach Maßgabe der technischen 

Spezifikationen und Verfahren, die durch von der Kommission gemäß 

Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2017/1132  und Artikel 31a der vorliegenden 

Richtlinie erlassene Durchführungsrechtsakte festgelegt werden.  

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die in Absatz 1 genannten 

Informationen über das Netz der nationalen Register gemäß Artikel 22 

Absatz 1 der Richtlinie 2017/1132/EU und im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Absätze 5, 5a und 6 des vorliegenden 

Artikels verfügbar sind.  

Die in Absatz 1 genannten Informationen bleiben nach der Löschung einer 

Gesellschaft oder einer anderen juristischen Person aus dem Register noch 

für einen Zeitraum von mindestens fünf und höchstens zehn Jahren über die 

nationalen Register und das Netz der nationalen Register öffentlich 

zugänglich. Die Mitgliedstaaten arbeiten untereinander und mit der 

Kommission zusammen, um die verschiedenen Arten des Zugangs gemäß 

diesem Artikel umzusetzen. 

__________________ 

* Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 14. Juni 2017 über bestimmte Aspekte des 

Gesellschaftsrechts (ABl. L 169 vom 30.6.2017, S. 46).“ 
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(16) Artikel 31 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass dieser Artikel auf Trusts und 

andere Rechtsvereinbarungen wie beispielsweise „fiducie“, bestimmte Arten 

von Treuhand oder „fideicomiso“ Anwendung findet, ▌ sofern diese 

Rechtsvereinbarungen in ihrer Struktur oder ihren Funktionen Trusts ähneln. 

Die Mitgliedstaaten legen die Merkmale fest, durch die festgestellt werden 

kann, ob solche Rechtsvereinbarungen, die unter ihr Recht fallen, in ihrer 

Struktur oder ihrenFunktionen Trusts ähneln. 

Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Trustees eines in dem jeweiligen 

Mitgliedstaat verwalteten Express Trusts angemessene, präzise und aktuelle 

Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern in Bezug auf den Trust einholen 

und aufbewahren. Diese Angaben umfassen die Identität: 

a) des/der Settlor,  

b) des/der Trustee(s);  

c) des Protektors/der Protektoren (sofern vorhanden), 

d) der Begünstigten oder Kategorie von Begünstigten sowie  

e) jeder anderen natürlichen Person, unter deren tatsächlicher Kontrolle 

der Trust steht. 

Die Mitgliedstaaten tragen auch dafür Sorge, dass für Verstöße gegen diesen 

Artikel wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Maßnahmen oder 

Sanktionen verhängt werden.“ 
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Trustees oder Personen, die 

gleichwertige Positionen in ähnlichen Rechtsvereinbarungen im Sinne von 

Artikel 31 Absatz 1 innehaben, den Verpflichteten ihren Status offenlegen 

und die Angaben nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels zeitnah 

übermitteln, wenn sie als Trustee oder Person, die eine gleichwertige 

Positionen in einer ähnlichen Rechtsvereinbarung innehat, eine 

Geschäftsbeziehung aufnehmen oder eine gelegentliche Transaktion 

oberhalb der in Artikel 11 Buchstaben b, c und d genannten Schwellenwerte 

durchführen.“ 
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c) folgender Absatz wird eingefügt: 

„(3a) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Angaben über die 

wirtschaftlichen Eigentümer von Express Trusts und ähnlichen 

Rechtsvereinbarungen gemäß Absatz 1 in einem von dem Mitgliedstaat, in 

dem der Trustee des Trusts oder eine Person, die eine gleichwertige Position 

in einer ähnlichen Rechtsvereinbarung inne hat, niedergelassen oder 

ansässig ist, eingerichteten zentralen Register wirtschaftlicher Eigentümer 

gespeichert wird.  

Befindet sich der Ort der Niederlassung oder der Wohnsitz des Trustees des 

Trusts oder eine Person, die eine gleichwertige Postition in einer ähnlichen 

Rechtsvereinbarung außerhalb der Union, werden die in Absatz 1 genannten 

Informationen ▌ in einem zentralen Register des Mitgliedstaats aufbewahrt, in 

dem der Trustee eines Trust oder eine Person, die eine gleichwertige Postition 

in einer ähnlichen Rechtsvereinbarung inne hat, eine Geschäftsbeziehung 

aufnimmt oder im Namen des Trusts oder der ähnlichen Rechtsvereinbarung 

Immobilien erwirbt. 

Wenn die Trustees eines Trusts oder Personen, die gleichwertige Postitionen 

in einer ähnlichen Rechtsvereinbarung inne haben, in unterschiedlichen 

Mitgliedstaaten niedergelassen oder ansässig sind oder wenn der Trustee 

eines Trusts oder eine Person, die eine gleichwertige Position in einer 

ähnlichen Rechtsvereinbarung inne hat, im Namen des Trusts oder der 

ähnlichen Rechtsvereinbarung mehrere Geschäftsbeziehungen in 

verschiedenen Mitgliedstaaten aufnimmt, kann ein Nachweis der 

Registrierung oder ein Auszug aus den Angaben über die wirtschaftlichen 

Eigentümer, dievon einem Mitgliedstaat in einem Register geführt werden, 

als ausreichend angesehen werden, damit die Verpflichtung der 

Registrierung als erfüllt gilt.“ 
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d) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Informationen über die 

wirtschaftlichen Eigentümer eines Trusts oder einer ähnlichen 

Rechtsvereinbarungen in allen Fällen zugänglich sind für: 

a) die zuständigen Behörden und die zentralen Meldestellen, ohne 

Einschränkung; 

b) Verpflichtete im Rahmen der Erfüllung der Sorgfaltspflichten 

gegenüber Kunden gemäß Kapitel II;  

c) alle natürlichen oder juristischen Personen, die ein berechtigtes 

Interesse nachweisen können;  

d) alle natürlichen oder juristischen Personen, die einen schriftlichen 

Antrag in Bezug auf einen Trust oder eine ähnliche 

Rechtsvereinbarung stellen, die direkt oder indirekt eine Kontrolle 

verleihende Beteiligung an einer Gesellschaft oder einer anderen 

juristischen Person mit Ausnahme der in Artikel 30 Absatz 1 

genannten hält oder besitzt, einschließlich in Form von 

Inhaberaktien oder durch andere Formen der Kontrolle. 
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Die Informationen, die natürlichen oder juristischen Personen nach den 

Buchstaben c und d dieses Unterabsatzes zur Verfügung stehen, umfassen 

mindestens den Namen, Monat und Jahr der Geburt, das Wohnsitzland und 

die Staatsangehörigkeit des wirtschaftlichen Eigentümers sowie Art und 

Umfang des wirtschaftlichen Interesses. 

Die Mitgliedstaaten können unter Bedingungen, die im nationalen Recht 

festzulegen sind, im Einklang mit den Datenschutzbestimmungen den 

Zugang zu weiteren Informationen, die die Identifizierung des 

wirtschaftlichen Eigentümers ermöglichen, vorsehen. Diese weiteren 

Informationen umfassen mindestens das Geburtsdatum oder Kontaktdaten. 

Die Mitgliedstaaten können einen weitergehenden Zugang zu den in dem 

Register enthaltenen Informationen im Einklang mit ihren nationalen 

Rechtsvorschriften erlauben. 

Zuständige Behörden, denen Zugang zu dem in Absatz 3a genannten zentralen 

Register zu gewähren ist, sind Behörden, denen Zuständigkeiten für die 

Bekämpfung der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung übertragen 

wurden, sowie Steuerbehörden, Aufsichtsbehörden von Verpflichteten und 

Behörden, die für Ermittlungen oder Strafverfolgungsmaßnahmen in Fällen 

von Geldwäsche und damit zusammenhängenden Vortaten und von 

Terrorismusfinanzierung sowie für die Ermittlung, die Beschlagnahme, das 

Einfrieren und die Einziehung von Vermögenswerten aus Straftaten zuständig 

sind.“ 
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e) folgender Absatz wird eingefügt: 

"(4a) Die Mitgliedstaaten können entscheiden, die in ihren nationalen Registern 

gemäß Absatz 3a gespeicherten Informationen unter der Bedingung zur 

Verfügung zu stellen, dass eine Online-Registrierung erfolgt und eine 

Gebühr gezahlt wird, die die Verwaltungskosten für die Bereitstellung der 

Informationen einschließlich der Kosten für Betrieb und Weiterentwicklung 

des Registers nicht überschreiten darf.“ 

 

▌f) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Informationen, die im zentralen 

Register gemäß Absatz 3a aufbewahrt werden, angemessen, präzise und 

aktuell sind, und schaffen entsprechende Mechanismen. Diese 

Mechanismen umfassen eine Verpflichtung der Verpflichteten und – sofern 

angemessen und soweit diese Verpflichtung ihre Funktionen nicht unnötig 

beeinträchtigt – der zuständigen Behörden, etwaige Unstimmigkeiten zu 

melden, die sie zwischen den Angaben über die wirtschaftlichen 

Eigentümer, die in den zentralen Registern zur Verfügung stehen, und den 

ihnen zur Verfügung stehenden Informationen über die wirtschaftlichen 

Eigentümer feststellen. Wenn Unstimmigkeiten gemeldet werden, sorgen 

die Mitgliedstaaten dafür, dass angemessene Maßnahmen ergriffen 

werden, um diese Unstimmigkeiten zeitnah zu beseitigen, und 

gegebenenfalls in der Zwischenzeit eine entsprechende Anmerkung im 

zentralen Register vorgenommen wird.“ 
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g) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Behörden und die 

zentralen Meldestellen in der Lage sind, Informationen nach den Absätzen 1 

und 3 zeitnah und kostenlos an die zuständigen Behörden und die zentralen 

Meldestellen anderer Mitgliedstaaten zu liefern.“ 
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h) folgender Absatz wird eingefügt: 

„(7a) Für außergewöhnliche, nach nationalem Recht festzulegende Umstände, 

unter denen der wirtschaftliche Eigentümer durch den in Absatz 4 

Unterabsatz 1 Buchstaben b, c und d genannten Zugang einem 

unverhältnismäßigen Risiko von Betrug, Entführung, Erpressung, 

Schutzgelderpressung, Schikane, Gewalt oder Einschüchterung ausgesetzt 

würde, oder für den Fall, dass der wirtschaftliche Eigentümer minderjährig 

oder anderweitig geschäftsunfähig ist, können die Mitgliedstaaten im Einzelfall 

eine Ausnahme von dem besagten vollständigen oder teilweisen Zugang zu 

den Informationen über den wirtschaftlichen Eigentümer vorsehen. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese Ausnahmen nach eingehender 

Bewertung der außergewöhnlichen Natur der Umstände gewährt werden. 

Rechte auf eine verwaltungsrechtliche Prüfung des Beschlusses über die 

Ausnahme und auf einen wirksamen Rechtsbehelf werden gewahrt. Ein 

Mitgliedstaat, der Ausnahmen gewährt hat, veröffentlicht jährlich 

statistische Daten über die Anzahl der gewährten Ausnahmen und deren 

Begründungen und legt diese Daten der Kommission vor. 

Die gemäß Unterabsatz 1 gewährten Ausnahmen gelten nicht für Kredit- und 

Finanzinstitute sowie Verpflichtete gemäß Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 3 

Buchstabe b, wenn es sich dabei um öffentliche Bedienstete handelt. 

Beschließt ein Mitgliedstaat eine Ausnahme gemäß Unterabsatz 1, schränkt er 

den Zugang der zuständigen Behörden und der zentralen Meldestellen zu den 

Informationen nicht ein.“ 
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i) Absatz 8 wird gestrichen; 

j) Absatz 9 erhält folgende Fassung: 

„(9) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 3a genannten zentralen 

Register über die durch Artikel 22 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2017/1132 

geschaffene zentrale Europäische Plattform miteinander vernetzt werden. Die 

Vernetzung der zentralen Register der Mitgliedstaaten mit der Plattform 

erfolgt nach Maßgabe der technischen Spezifikationen und Verfahren, die 

durch von der Kommission gemäß Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2017/1132 

und Artikel 31 der vorliegenden Richtlinie erlassene Durchführungsrechtsakte 

festgelegt werden.  

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten Informationen über das Netz der nationalen Register 

gemäß Artikel 22 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2017/1132 gemäß Artikel 22 

Absatz 2 der Richtlinie 2017/1132/EU und im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Absätze 4 und 5 des vorliegenden 

Artikels verfügbar sind. 

Die Mitgliedstaaten ergreifen angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass ausschließlich aktuelle, sich auf die tatsächlichen wirtschaftlichen 

Eigentümer beziehende Informationen nach Absatz 1 über ihre nationalen 

Register und das Netz der nationalen Register verfügbar gemacht werden und 

der Zugriff im Einklang mit den Datenschutzvorschriften erfolgt.  

Die in Absatz 1 genannten Angaben bleiben noch für einen Zeitraum von 

mindestens fünf und höchstens 10 Jahren, nachdem die Gründe für die 

Registrierung der Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer zu 

bestehen aufgehört haben, über die nationalen Register und das Netz der 

nationalen Register öffentlich zugänglich. Die Mitgliedstaaten arbeiten mit 

der Kommission zusammen, um die verschiedenen Arten des Zugangs gemäß 

den Absätzen 4 und 4a umzusetzen.“ 
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▌k)  folgender Absatz wird angefügt: 

„(10) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum … [ zwölf Monate 

nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] die Kategorien, 

eine Beschreibung der Merkmale, die Namen und sofern angezeigt die 

geltende Rechtsgrundlage der in Absatz 1 genannten Trusts und ähnliche 

Rechtsvereinbarungen. Die Kommission veröffentlicht die konsolidierte Liste 

dieser Trusts und ähnlicher Rechtsvereinbarungen bis zum … [14 Monate 

nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] im Amtsblatt 

der Europäischen Union. 

Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 

26. Juni 2020 einen Bericht vor, in dem bewertet wird, ob alle in Absatz 1 

genannten Trusts und ähnliche Rechtsvereinbarungen und dem Recht von 

Mitgliedstaaten unterliegen, ordnungsgemäß ermittelt wurden und unter 

die in dieser Richtlinie festgelegten Verpflichtungen fallen. Gegebenenfalls 

trifft die Kommission die erforderlichen Maßnahmen, um auf die Ergebnisse 

dieses Berichts zu reagieren.“ 
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17. folgender Artikel  wird eingefügt: 

„Artikel 31a 

Durchführungsrechtsakte 

Wenn dies zusätzlich zu den von der Kommission gemäß Artikel 24 der Richtlinie (EU) 

2017/1132 und gemäß dem Geltungsbereich der Artikel 30 und 31 dieser Richtlinie 

erlassenen Durchführungsrechtsakten erforderlich ist, erlässt die Kommission im Wege 

von Durchführungsrechtsakten technische Spezifikationen und Verfahren, die erforderlich 

sind, um für die Vernetzung der zentralen Register der Mitgliedstaaten im Sinne von 

Artikel 30 Absatz 10 und Artikel 31 Absatz 9 zu sorgen, in Bezug auf 

a) die technischen Spezifikationen zur Festlegung der technischen Daten, die benötigt 

werden, damit die Plattform ihre Aufgaben erfüllen kann, und die Methode für 

Speicherung, Verwendung und Schutz dieser Daten, 

b) die gemeinsamen Kriterien, nach denen die Angaben über die wirtschaftlichen 

Eigentümer über das Netz der nationalen Register verfügbar sind, abhängig von 

dem Ausmaß des von den Mitgliedstaaten gewährten Zugangs, 

c) die technischen Details hinsichtlich der Frage, wie die Informationen über die 

wirtschaftlichen Eigentümer zur Verfügung gestellt werden sollen, 

d) die technischen Bedingungen für die Verfügbarkeit des Netzes der nationalen 

Register, 
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e) die technischen Modalitäten für die Umsetzung der verschiedenen Arten des 

Zugangs zu Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer auf der Grundlage 

von Artikel 30 Absatz 5 und Artikel 31 Absatz 4, 

f) die Zahlungsbedingungen, wenn für den Zugang zu Angaben über die 

wirtschaftlichen Eigentümer eine Gebühr gemäß Artikel 30 Absatz 5a und 

Artikel 31 Absatz 4a zu entrichten ist, wobei die verfügbaren 

Zahlungsmöglichkeiten wie Fernzahlungsvorgänge zu berücksichtigen sind. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 64a Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Bei ihren Durchführungsrechtsakten bemüht sich die Kommission, bereits erprobte 

Technologien und bereits bestehende Verfahren wiederzuverwenden. Die Kommission 

sollte sicherstellen, dass durch die zu entwickelnden Systeme keine Kosten entstehen, die 

über das für die Umsetzung dieser Richtlinie unbedingt erforderliche Maß hinausgehen. 

Die Durchführungsrechtsakte der Kommission sind durch Transparenz und den Austausch 

von Erfahrungen und Informationen zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten 

geprägt.“ 
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18. In Artikel 32 wird folgender Absatz wird angefügt: 

„9. Unbeschadet des Artikels 34 Absatz 2 kann jede zentrale Meldestelle im Rahmen 

ihrer Aufgaben von jedem Verpflichteten Informationen für den in Absatz 1 

genannten Zweck anfordern, einholen und nutzen, selbst wenn ▌keine vorherige 

Meldung gemäß Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 34 Absatz 1 erstattet 

wurde.“ 
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19. folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 32a 

1. Die Mitgliedstaaten richten zentrale automatische Mechanismen wie zentrale 

Register oder zentrale elektronische Datenabrufsysteme ein, die die zeitnahe 

Ermittlung aller natürlichen oder juristischen Personen ermöglichen, die bei 

Kreditinstituten in ihrem Hoheitsgebiet durch die IBAN identifizierte Zahlungskonten 

und Bankkonten im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1*,  oder Schließfächer innehaben oder kontrollieren. Die 

Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine Beschreibung der Merkmale 

dieser nationalen Mechanismen. 

2. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen, die in den in 

Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten zentralen Mechanismen aufbewahrt 

werden, den nationalen zentralen Meldestellen ▌direkt, sofort und ungefiltert 

zugänglich sind. Die Informationen müssen auch den nationalen zuständigen 

Behörden zugänglich sein, damit diese ihren Pflichten im Rahmen dieser Richtlinie 

nachkommen können. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jede zentrale 

Meldestelle anderen zentralen Meldestellen Informationen, die in den in Absatz 1 

des vorliegenden Artikels genannten zentralen Mechanismen aufbewahrt werden, 

zeitnah gemäß Artikel 53 übermitteln kann. 
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3. Es wird sichergestellt, dass die in Absatz 1 genannten zentralen Mechanismen den 

Zugriff auf und die Suche in folgenden Informationen ermöglichen: 

– in Bezug auf den Inhaber des Kundenkontos und jede Person, die vorgibt, im 

Namen des Kunden zu handeln: den Namen, ergänzt entweder durch die 

anderen Identifizierungsdaten, die nach den nationalen Bestimmungen zur 

Umsetzung von Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a vorgeschrieben sind, oder 

eine individuelle Kennnummer; 

– in Bezug auf den wirtschaftlichen Eigentümer des Inhabers des Kundenkontos: 

den Namen, ergänzt entweder durch die anderen Identifizierungsdaten, die 

nach den nationalen Bestimmungen zur Umsetzung von Artikel 13 Absatz 1 

Buchstabe b vorgeschrieben sind, oder eine individuelle Kennnummer;  

– in Bezug auf das Bank- oder Zahlungskonto: die IBAN-Nummer und das Datum 

der Kontoeröffnung und -schließung; 

– in Bezug auf das Schließfach: den Namen des Mieters, ergänzt entweder 

durch die anderen Identifizierungsdaten, die nach den nationalen 

Bestimmungen zur Umsetzung von Artikel 13 Absatz 1 vorgeschrieben sind, 

oder durch eine individuelle Kennnummer, und die Dauer des Mietzeitraums. 

4. Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass andere Informationen, die für 

zentrale Meldestellen und zuständige Behörden für die Erfüllung ihrer Pflichten im 

Rahmen dieser Richtlinie als wesentlich angesehen werden, über die zentralen 

Mechanismen verfügbar und durchsuchbar sind. 

5.  Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 26. Juni 

2020 einen Bericht vor, in dem die Bedingungen und technischen Spezifikationen 

und Verfahren für die Gewährleistung einer sicheren und effizienten Vernetzung 

der zentralen automatischen Mechanismen bewertet werden. Gegebenenfalls wird 

dem Bericht ein Gesetzgebungsvorschlag beigefügt. 

_______________ 

*  Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 
2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der Geschäftsanforderungen für 
Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 924/2009 (ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 22).“ 
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20. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 32b 

„1. Die Mitgliedstaaten geben den zentralen Meldestellen und den zuständigen 

Behörden Zugang zu Informationen, die die zeitnahe Identifizierung aller 

natürlichen oder juristischen Personen ermöglichen, die in ihrem Hoheitsgebiet 

Eigentümer von Immobiliensind, unter anderem über Register oder elektronische 

Datenabrufsysteme, soweit solche Register oder Systeme zur Verfügung stehen. 

2. Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 

31. Dezember 2020 einen Bericht vor, in dem beurteilt wird, inwiefern es 

notwendig und verhältnismäßig ist, die in den Registern enthaltenen 

Informationen zu vereinheitlichen, und inwiefern es erforderlich ist, diese Register 

zu vernetzen. Gegebenenfalls wird dem Bericht ein Gesetzgebungsvorschlag 

beigefügt.“ 
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21. Artikel 33 Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung:  

„b) der zentralen Meldestelle auf Verlangen unmittelbar alle erforderlichen Auskünfte 

zur Verfügung stellen.“; 

22. in Artikel 34 wird folgender Absatz eingefügt: 

„2a. Die von den Mitgliedstaaten benannten Selbstverwaltungseinrichtungen 

veröffentlichen einen Jahresbericht mit Informationen über 

a) die gemäß den Artikeln 58, 59 und 60 ergriffenen Maßnahmen, 

b) die Anzahl der erhaltenen Berichte über Verstöße gemäß Artikel 61, sofern 

zutreffend, 

c) die Anzahl der von der Selbstverwaltungseinrichtung erhaltenen Berichte 

gemäß Absatz 1 und die Anzahl der Berichte, die von der 

Selbstverwaltungseinrichtung an die zentrale Meldestelle weitergeleitet 

wurde, sofern zutreffend, 

d) sofern zutreffend die Anzahl und eine Beschreibung der Maßnahmen, die 

gemäß Artikel 47 und 48 durchgeführt wurden, um zu überprüfen, ob die 

Verpflichteten ihre Verpflichtungen gemäß den folgenden Artikeln einhalten: 

i) Artikel 10 bis 24 (Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden), 

ii) Artikel 33, 34 und 35 (Verdachtsmeldungen), 

iii) Artikel 40 (Aufbewahrung von Aufzeichnungen) und  

iv) Artikel 45 und 46 (interne Kontrollen).“ 
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23. Artikel 38 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 38 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Einzelpersonen, einschließlich Angestellte 

und Vertreter des Verpflichteten, die intern oder der zentralen Meldestelle einen 

Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung melden, rechtlich vor 

Bedrohungen, Vergeltungsmaßnahmen oder Anfeindungen und insbesondere vor 

nachteiligen oder diskriminierenden Maßnahmen im Beschäftigungsverhältnis 

geschützt werden. 

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Einzelpersonen, die Bedrohungen, 

Vergeltungsmaßnahmen oder Anfeindungen oder nachteiligen oder 

diskriminierenden Maßnahmen im Beschäftigungsverhältnis ausgesetzt sind, weil 

sie intern oder der zentralen Meldestelle einen Verdacht auf Geldwäsche oder 

Terrorismusfinanzierung gemeldet haben, bei der jeweiligen zuständigen Behörden 

auf sichere Weise eine Beschwerde einreichen können. Unbeschadet der 

Vertraulichkeit der von der zentralen Meldestelle gesammelten Informationen, 

sorgen die Mitgliedstaaten auch dafür, dass solche Einzelpersonen das Recht auf 

einen wirksamen Rechtsbehelf haben, um ihre Rechte gemäß diesem Absatz zu 

schützen.“ 
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24. Artikel 39 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„3. Das Verbot nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels steht einer 

Informationsweitergabe zwischen derselben Unternehmensgruppe angehörenden 

Kredit- und Finanzinstituten der Mitgliedstaaten oder zwischen diesen Instituten und 

ihren Zweigstellen und mehrheitlich in ihrem Besitz befindlichen 

Tochterunternehmen in Drittländern nicht entgegen, sofern sich diese Zweigstellen 

und Tochterunternehmen uneingeschränkt an die gruppenweit anzuwendenden 

Strategien und Verfahren gemäß Artikel 45, darunter Verfahren für den 

Informationsaustausch innerhalb der Gruppe, halten und die gruppenweit 

anzuwendenden Strategien und Verfahren die Anforderungen dieser Richtlinie 

erfüllen.“ 
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25. Artikel 40 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstaben a erhält folgende Fassung: 

„a) bei Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden eine Kopie der erhaltenen 

Dokumente und Informationen, die für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten 

gegenüber Kunden gemäß Kapitel II erforderlich sind, einschließlich 

Informationen – soweit verfügbar –, die mittels elektronischer Mittel für die 

Identitätsfeststellung, einschlägiger Vertrauensdienste gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 oder mittels anderer von den einschlägigen 

nationalen Behörden regulierter, anerkannter, gebilligter oder akzeptierter 

sicherer Verfahren zur Identifizierung aus der Ferne oder auf elektronischem 

Weg eingeholt wurden, für die Dauer von fünf Jahren nach Beendigung der 

Geschäftsbeziehung mit dem Kunden oder nach dem Zeitpunkt einer 

gelegentlichen Transaktion;“ 

b) folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Die Aufbewahrungsfrist gemäß diesem Absatz, einschließlich der weiteren 

Aufbewahrungsfrist, die zusätzliche fünf Jahre nicht überschreitet, gilt auch für 

Daten, die über die in Artikel 32a genannten zentralen Mechanismen zugänglich 

sind.“ 
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26. Artikel 43 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 43 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage dieser Richtlinie zu 

Zwecken der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemäß Artikel 1 

ist als Angelegenheit von öffentlichem Interesse gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 

des Europäischen Parlaments und des Rates* anzusehen. 

__________________ 

* Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 

S. 1).“ 
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27. Artikel 44 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 44 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen als Beitrag zur Vorbereitung der Risikobewertung 

gemäß Artikel 7 sicher, dass sie die Wirksamkeit ihrer Systeme zur Bekämpfung 

von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung überprüfen können, indem sie 

umfassende Statistiken über Faktoren, die für die Wirksamkeit solcher Systeme 

relevant sind, führen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Statistiken erfassen 

a) Daten zur Messung von Größe und Bedeutung der verschiedenen Sektoren, 

die in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, einschließlich der Anzahl 

der natürlichen Personen und der Einheiten sowie der wirtschaftlichen 

Bedeutung jedes Sektors, 

b) Daten zur Messung von Verdachtsmeldungen, Untersuchungen und 

Gerichtsverfahren im Rahmen des nationalen Systems zur Bekämpfung von 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einschließlich der Anzahl der bei 

der zentralen Meldestelle erstatteten Verdachtsmeldungen, der im Anschluss 

daran ergriffenen Maßnahmen und – auf Jahresbasis – der Anzahl der 

untersuchten Fälle, der verfolgten Personen und der wegen Delikten der 

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verurteilten Personen, der Arten 

der Vortaten, wenn derartige Informationen vorliegen, sowie des Werts des 

eingefrorenen, beschlagnahmten oder eingezogenen Vermögens in Euro, 

c) sofern vorhanden, Daten über die Zahl und den Anteil der Meldungen, die zu 

weiteren Untersuchungen führen, zusammen mit einem Jahresbericht für die 

Verpflichteten, in dem der Nutzen ihrer Meldungen und die daraufhin 

ergriffenen Maßnahmen erläutert werden, 
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d) Daten über die Zahl der grenzüberschreitenden Informationsersuchen, die 

von der zentralen Meldestelle gestellt wurden, bei ihr eingingen, von ihr 

abgelehnt oder teilweise bzw. vollständig beantwortet wurden, 

aufgeschlüsselt nach ersuchendem Staat, 

e) das Personal, das den für die Aufsicht über die Bekämpfung von Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung zuständigen Behörden zugewiesen wurde, 

sowie das den zentralen Meldestellen für die Ausführung der in Artikel 32 

angegebenen Aufgaben zugewiesene Personal, 

f) die Anzahl der Maßnahmen der Aufsichtsbehörden vor Ort und anderswo, 

die Anzahl der auf der Grundlage der Maßnahmen der Aufsichtsbehörden 

festgestellten Verstöße und die Anzahl der von den Aufsichtsbehörden 

angewandten Sanktionen/Verwaltungsmaßnahmen. 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass auf Jahresbasis eine konsolidierte 

Zusammenfassung ihrer Statistiken veröffentlicht wird. 

(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jährlich die in Absatz 2 genannten 

Statistiken. Die Kommission veröffentlicht einen jährlichen Bericht, in dem die in 

Absatz 2 genannten Statistiken zusammengefasst und erläutert werden und der 

auf ihrer Website zur Verfügung gestellt wird.“ 
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28. Artikel 45 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4)  Die Mitgliedstaaten und die Europäischen Aufsichtsbehörden unterrichten 

einander über Fälle, in denen die Umsetzung der gemäß Absatz 1 erforderlichen 

Strategien und Verfahren nach dem Recht eines Drittlandes nicht zulässig ist. In 

solchen Fällen kann im Rahmen eines abgestimmten Vorgehens eine Lösung 

angestrebt werden. Bei der Beurteilung, welche Drittländer die Umsetzung der 

gemäß Absatz 1 erforderlichen Maßnahmen und Verfahren nicht gestatten, 

berücksichtigen die Mitgliedstaaten und die Europäischen Aufsichtsbehörden 

etwaige rechtliche Beschränkungen, durch die die ordnungsgemäße Umsetzung 

dieser Maßnahmen und Verfahren behindert werden kann, einschließlich 

Beschränkungen in Bezug auf Geheimhaltungspflicht oder Datenschutz und andere 

Beschränkungen, die den Austausch von Informationen, die für diesen Zweck 

relevant sein können, behindern.“ 
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29. Artikel 47 Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Dienstleistungsanbieter, bei denen virtuelle in 

Fiatgeld und umgekehrt getauscht werden können, und Anbieter von elektronischen 

Geldbörsen eingetragen werden müssen und dass Wechselstuben, 

Scheckeinlösestellen und Dienstleister für Trusts und Gesellschaften zugelassen oder 

eingetragen und Anbieter von Glücksspieldiensten reguliert sein müssen.“ 
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30. Artikel 48 wird wie folgt geändert: 

a) folgender Absatz wird eingefügt: 

„(1a) Um die wirksame Zusammenarbeit und insbesondere den 

Informationsaustausch zu erleichtern und zu fördern, übermitteln die 

Mitgliedstaaten der Kommission die Liste der zuständigen Behörden der 

in  Artikel 2 Absatz 1 aufgeführten Verpflichteten einschließlich ihrer 

Kontaktdaten. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die der 

Kommission übermittelten Informationen auf dem neuesten Stand 

gehalten werden. 

Die Kommission veröffentlicht ein Verzeichnis dieser Behörden und ihre 

Kontaktdaten auf ihrer Website. Die in dem Verzeichnis aufgeführten 

Behörden fungieren innerhalb ihrer Befugnisse als Kontaktstelle für die 

entsprechenden zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten. Die 

Finanzaufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten fungieren außerdem als 

eine Kontaktstelle für die Europäischen Aufsichtsbehörden. 

Um für eine angemessene Durchsetzung dieser Richtlinie zu sorgen, 

schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass alle Verpflichteten einer 

angemessenen Aufsicht unterliegen, einschließlich der Befugnis, vor Ort 

und anderswo eine Beaufsichtigung durchzuführen und ergreifen 

angemessene und verhältnismäßige Verwaltungsmaßnahmen , um bei 

Verstößen Abhilfe zu schaffen.“ 
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Behörden über 

angemessene Befugnisse verfügen, einschließlich der Befugnis, alle 

Auskünfte zu verlangen, die für die Überwachung der Einhaltung der 

einschlägigen Vorschriften relevant sind, und Kontrollen durchzuführen, 

sowie über die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben angemessenen 

finanziellen, personellen und technischen Mittel. Die Mitgliedstaaten stellen 

sicher, dass das Personal dieser Behörden – auch in Fragen der 

Vertraulichkeit, des Datenschutzes und der Standards im Umgang mit 

Interessenkonflikten – in Bezug auf seine Integrität hohen Maßstäben 

genügt und entsprechend qualifiziert ist und mit hohem professionellem 

Standard arbeitet.“ 
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c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Behörden des 

Mitgliedstaats, in dem der Verpflichtete Niederlassungen unterhält, die 

Einhaltung der zur Umsetzung dieser Richtlinie verabschiedeten nationalen 

Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats durch diese Niederlassungen 

beaufsichtigen. 

Bei Kredit- und Finanzinstituten, die Teil einer Gruppe sind, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass für die Zwecke des Unterabsatzes 1 die 

zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem ein Mutterunternehmen 

niedergelassen ist, mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

zusammenarbeiten, in denen sich die Niederlassungen befinden, die Teil der 

Gruppe sind. 

Bei den in Artikel 45 Absatz 9 genannten Niederlassungen kann die Aufsicht 

gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes geeignete und 

verhältnismäßige Maßnahmen umfassen, mit denen schwere Mängel 

behoben werden sollen, die sofortiger Abhilfe bedürfen. Diese Maßnahmen 

sind befristet und werden aufgehoben, wenn die festgestellten Mängel 

behoben sind, was auch mit Hilfe der oder in Zusammenarbeit mit den 

zuständigen Behörden im Herkunftsmitgliedstaat des Verpflichteten im 

Einklang mit Artikel 45 Absatz 2 erfolgen kann.“ 
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d) in Absatz 5 wird folgender Unterabsatz eingefügt: 

„Bei Kredit- und Finanzinstituten, die Teil einer Gruppe sind, stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem 

ein Mutterunternehmen niedergelassen ist, die wirksame Umsetzung der 

gruppenweiten Strategien und Verfahren gemäß Artikel 45 Absatz 1 

beaufsichtigen. Zu diesem Zweck stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem die Kredit- und Finanzinstitute, 

die Teil der Gruppe sind, niedergelassen sind, mit den zuständigen Behörden des 

Mitgliedstaats, in dem das Mutterunternehmen niedergelassen ist, 

zusammenarbeiten.“ 

31. Artikel 49 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 49 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die politischen Entscheidungsträger, die zentralen 

Meldestellen, die Aufsichtsbehörden und andere an der Bekämpfung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung beteiligte zuständige Behörden sowie Steuerbehörden und 

Strafverfolgungsbehörden, wenn sie innerhalb des Geltungsbereich dieser Richtlinie tätig 

werden, auch im Hinblick auf die Erfüllung ihrer Pflicht nach Artikel 7 über wirksame 

Mechanismen verfügen, die bei der Entwicklung und Umsetzung von Strategien und 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die 

Zusammenarbeit und Koordinierung im Inland ermöglichen.“ 
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32. in Kapitel VI Abschnitt 3 wird folgender Unterabschnitt eingefügt: 

„Unterabschnitt IIa 

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

Artikel 50a 

Die Mitgliedstaaten unterwerfen den Informationsaustausch oder die Amtshilfe zwischen 

zuständigen Behörden für die Zwecke dieser Richtlinie weder einem Verbot noch 

unangemessenen oder übermäßig restriktiven Bedingungen. Sie stellen insbesondere 

sicher, dass die zuständigen Behörden etwaige Amtshilfeersuchen nicht aus folgenden 

Gründen ablehnen: 

a) das Ersuchen berührt nach ihrem Dafürhalten auch steuerliche Belange;  

b) das nationale Recht schreibt vor, dass die Verpflichteten die Geheimhaltung oder die 

Vertraulichkeit wahren müssen, außer in den Fällen, in denen die einschlägigen 

Informationen, auf die sich das Ersuchen bezieht, durch ein 

Zeugnisverweigerungsrecht geschützt werden oder in denen ein Berufsgeheimnis 

gemäß Artikel 34 Absatz 2 gilt;  

c) in dem ersuchenden Mitgliedstaat ist eine Ermittlung, eine Untersuchung oder ein 

Verfahren anhängig, es sei denn, die Ermittlung, die Untersuchung oder das 

Verfahren würde durch die Amtshilfe beeinträchtigt;  

d) Art und Stellung der ersuchenden zuständigen Behörde unterscheiden sich von Art 

und Stellung der ersuchten zuständigen Behörde.“ 
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33. Artikel 53 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zentralen Meldestellen spontan 

oder auf Ersuchen sämtliche Informationen austauschen, die für die zentralen 

Meldestellen bei der Verarbeitung oder Auswertung von Informationen im 

Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung und bezüglich 

der beteiligten natürlichen oder juristischen Personen von Belang sein 

können, selbst wenn zum Zeitpunkt des Austauschs die Art der Vortaten, die 

damit im Zusammenhang stehen können, nicht feststeht, und unabhängig von 

der Art dieser Vortaten.“  

b) Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:  

„Diese zentrale Meldestelle holt die Informationen gemäß Artikel 33 Absatz 1 ein 

und leitet die Antworten umgehend weiter.“ 
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34. in Artikel 54 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zentralen Meldestellen mindestens eine 

Kontaktperson oder Kontaktstelle benennen, die für die Annahme von 

Informationsersuchen der zentralen Meldestellen in anderen Mitgliedstaaten zuständig 

ist.“ 

35. Artikel 55 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die vorherige Zustimmung der ersuchten 

zentralen Meldestelle zur Weitergabe der Informationen unabhängig von der Art der 

Vortaten, die damit im Zusammenhang stehen können, umgehend und möglichst 

weitgehend an die zuständigen Behörden erteilt wird. Die ersuchte zentrale 

Meldestelle verweigert ihre Zustimmung zu dieser Weitergabe nur, wenn dies nicht 

in den Anwendungsbereich ihrer Bestimmungen über Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung fällt oder zur Behinderung einer Ermittlung führen kann 

▌oder auf andere Weise den Grundprinzipien des nationalen Rechts dieses 

Mitgliedstaats zuwiderläuft. Eine derartige Verweigerung der Zustimmung ist 

angemessen zu begründen. Diese Ausnahmefälle müssen so definiert werden, dass 

es nicht zu Missbrauch und unzulässigen Einschränkungen der Weitergabe von 

Informationen an die zuständigen Behörden kommen kann.“ 
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36. Artikel 57 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 57 

Unterschiedliche Definitionen von Vortaten im Sinne von Artikel 3 Nummer 4 im jeweiligen 

nationalen Recht dürfen dem nicht entgegenstehen, dass die zentralen Meldestellen einer 

anderen zentralen Meldestelle Amtshilfe leisten, und sie dürfen auch nicht zu 

Einschränkungen des Austauschs, der Verbreitung und der Verwendung von Informationen 

gemäß den Artikeln 53, 54 und 55 führen.“ 

37. in Kapitel VI Abschnitt 3 wird folgender Unterabschnitt eingefügt: 

„Unterabschnitt IIIa 

Zusammenarbeit zwischen den für die Beaufsichtigung der Kredit- und Finanzinstitute 

zuständigen Behörden und anderen dem Berufsgeheimnis unterliegenden Behörden 

Artikel 57a 

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass alle Personen, die für die Behörden tätig 

sind oder waren, die für die Beaufsichtigung der Kredit- und Finanzinstitute im 

Rahmen dieser Richtlinie zuständig sind, und die von diesen zuständigen Behörden 

beauftragten Wirtschaftsprüfer und Sachverständigen dem Berufsgeheimnis 

unterliegen. 

Unbeschadet der vom Strafrecht erfassten Fälle dürfen vertrauliche Informationen, 

die die in Unterabsatz 1 genannten Personene in Ausübung ihrer Pflichten nach 

dieser Richtlinie erhalten, nur in zusammengefasster oder aggregierter Form so 

weitergegeben werden, dass einzelne Kredit- und Finanzinstitute nicht identifiziert 

werden können.  
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(2) Absatz 1 steht einem Informationsaustausch zwischen folgenden Stellen nicht 

entgegen: 

a) zuständige Behörden, die im Einklang mit dieser Richtlinie oder anderen für 

die Beaufsichtigung der Kredit- und Finanzinstitute geltenden 

Gesetzgebungsakten Kredit- und Finanzinstitute innerhalb eines 

Mitgliedstaats beaufsichtigen; 

b) zuständige Behörden, die im Einklang mit dieser Richtlinie oder anderen für 

die Beaufsichtigung der Kredit- und Finanzinstitute geltenden 

Gesetzgebungsakten Kredit- und Finanzinstitute in verschiedenen 

Mitgliedstaaten beaufsichtigen, darunter die Europäische Zentralbank (EZB), 

wenn sie im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates* 

tätig wird. Der Austausch von Informationen fällt unter das Berufsgeheimnis 

gemäß Absatz 1. 

Bis zum … [6 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] 

schließen die zuständigen Behörden, die Kredit- und Finanzinstitute im Einklang 

mit dieser Richtlinie überwachen, und die EZB, die gemäß Artikel 27 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 1014/2013 und Artikel 56 Unterabsatz 1 Buchstabe g der 

Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates** handelt, mit 

Unterstützung der Europäischen Aufsichtsbehörden eine Vereinbarung über die 

praktischen Modalitäten für den Informationsaustausch.  
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(3) Für die Beaufsichtigung der Kredit- und Finanzinstitute zuständige Behörden, die 

vertrauliche Informationen gemäß Absatz 1 erhalten, verwenden diese 

Information nur  

a) in Ausübung ihrer Pflichten nach dieser Richtlinie oder anderen 

Gesetzgebungsakten im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung, der Finanzdienstleistungsaufsicht und der 

Beaufsichtigung von Kredit- und Finanzinstituten, einschließlich der 

Verhängung von Sanktionen, 

b) im Rahmen eines Verfahrens über die Anfechtung einer Entscheidung der für 

die Beaufsichtigung der Kredit- und Finanzinstitute zuständigen Behörde, 

einschließlich bei Gerichtsverfahren, 

c) im Rahmen eines Gerichtsverfahrens, das aufgrund besonderer 

Bestimmungen des Unionsrechts im Bereich dieser Richtlinie oder im Bereich 

der Finanzdienstleistungsaufsicht beziehungsweise Beaufsichtigung von 

Kredit- und Finanzinstituten eingeleitet wird. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Beaufsichtigung der Kredit- und 

Finanzinstitute zuständigen Behörden unabhängig von ihrer Art oder ihrem Status 

für die Zwecke dieser Richtlinie im größtmöglichen Umfang zusammenarbeiten. 

Eine solche Zusammenarbeit umfasst auch die Fähigkeit, innerhalb der Befugnisse 

der zuständigen Behörde, um deren Unterstützung ersucht wurde, im Namen der 

ersuchenden zuständigen Behörde Untersuchungen durchzuführen, und den 

anschließenden Austausch der im Rahmen solcher Untersuchungen gewonnenen 

Informationen. 
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(5) Die Mitgliedstaaten können ihren nationalen Behörden, die für die Beaufsichtigung 

der Kredit- und Finanzinstitute zuständig sind, gestatten, mit den zuständigen 

Behörden von Drittländern, die diesen zuständigen nationalen Behörden 

entsprechen, Kooperationsvereinbarungen zwecks Zusammenarbeit und 

Austauschs vertraulicher Informationen zu schließen. Solche 

Kooperationsvereinbarungen werden auf Basis der Gegenseitigkeit geschlossen 

und nur dann, wenn gewährleistet ist, dass die übermittelten Informationen 

zumindest den in Artikel 1 beschriebenen Anforderungen des Berufsgeheimnisses 

unterliegen. Die gemäß diesen Kooperationsvereinbarungen ausgetauschten 

Informationen müssen der Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Aufgaben dieser 

Behörden dienen. 

Stammen die ausgetauschten Informationen aus einem anderen Mitgliedstaat, so 

dürfen sie nur mit ausdrücklicher Zustimmung der zuständigen Behörde, die diese 

Informationen mitgeteilt haben, und gegebenenfalls nur für Zwecke, denen diese 

Behörde zugestimmt hat, weitergegeben werden. 
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Artikel 57b 

(1) Ungeachtet des Artikels 57a Absätze 1 und 3 und unbeschadet des Artikels 34 

Absatz 2 können die Mitgliedstaaten den Austausch von Informationen zwischen 

den zuständigen Behörden innerhalb eines Mitgliedstaats oder in anderen 

Mitgliedstaaten, zwischen den zuständigen Behörden und Behörden, die mit der 

Aufsicht über Unternehmen der Finanzbranche betraut sind, und mit natürlichen 

und juristischen Personen in der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit nach 

Artikel 2 Absatz 1  Nummer 3 und mit den mit der Aufsicht über die Finanzmärkte 

aufgrund Gesetzes betrauten Behörden gestatten, wenn dieser Austausch im 

Rahmen der ihnen übertragenen Aufsichtsaufgaben stattfindet. 

Die übermittelten Informationen unterliegen in jedem Fall Anforderungen an eine 

berufliche Geheimhaltungspflicht, die den nach Artikel 57a Absatz 1 genannten 

Anforderungen mindestens gleichwertig sind. 
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(2) Ungeachtet des Artikels 57a Absätze 1 und 3 können die Mitgliedstaaten durch 

nationales Gesetz die Weitergabe bestimmter Informationen an andere nationale 

Behörden, die aufgrund Gesetzes für die Beaufsichtigung von Kredit- und 

Finanzinstituten zuständig sind oder denen Zuständigkeiten für die Bekämpfung 

oder Ermittlung von Geldwäsche, den damit zusammenhängenden Vortaten und 

Terrorismusfinanzierung übertragen wurden, gestatten. 

Gemäß dem vorliegenden Absatz 2 ausgetauschte vertrauliche Informationen 

dürfen aber nur der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der betreffenden 

Behörden dienen. Personen, die Zugang zu diesen Informationen haben, 

unterliegen Anforderungen an eine berufliche Geheimhaltungspflicht, die den nach 

Artikel 57a Absatz 1 genannten Anforderungen mindestens gleichwertig sind. 
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(3) Die Mitgliedstaaten können die Weitergabe bestimmter Informationen im 

Zusammenhang mit der Überwachung der Einhaltung dieser Richtlinie durch 

Kreditinstitute an parlamentarische Untersuchungsausschüsse, Rechnungshöfe und 

andere mit Untersuchungen befasste Einrichtungen in ihrem Mitgliedstaat unter 

folgenden Bedingungen gestatten: 

a) Die Einrichtungen haben gemäß dem nationalen Recht ein präzises Mandat 

zur Untersuchung oder Prüfung der Tätigkeiten von Behörden, die für die 

Beaufsichtigung dieser Kreditinstitute oder die Rechtsvorschriften für diese 

Aufsicht verantwortlich sind. 

b) Die Informationen sind für die Erfüllung des Mandats gemäß Buchstabe a 

unbedingt erforderlich. 

c) Personen, die Zugang zu den Informationen haben, unterliegen einer 

beruflichen Geheimhaltungspflicht nach nationalem Recht, die der nach 

Artikel 57a Absatz 1 mindestens gleichwertig ist. 

d) Informationen, die aus einem anderen Mitgliedstaat stammen, dürfen nur 

mit ausdrücklicher Zustimmung der zuständigen Behörden, die diese 

Informationen mitgeteilt haben, und nur für Zwecke, denen diese Behörden 

zugestimmt haben, weitergegeben werden.“ 

__________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung 

besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf 

die Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63) 

** Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 

2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 

von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 

2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. 

L 176 vom 27.6.2013, S. 338).” 
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38. in Artikel 58 Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, dass ihre zuständigen Behörden, wenn sie 

strafrechtlich zu ahndende Verstöße feststellen, die Strafverfolgungsbehörden zeitnah 

davon in Kenntnis setzen.“ 

39. Artikel 61 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Behörden sowie – 

sofern zutreffend – die Selbstverwaltungseinrichtungen wirksame und 

zuverlässige Mechanismen schaffen, um die Meldung möglicher oder 

tatsächlicher Verstöße gegen die zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen 

nationalen Vorschriften an die zuständigen Behörden und – sofern 

zutreffend – die Selbstverwaltungseinrichtungen zu fördern. 

Zu diesem Zweck stellen sie einen oder mehrere sichere 

Kommunikationskanäle für die in Unterabsatz 1 genannte Meldung zur 

Verfügung. Durch solche Kanäle wird sichergestellt, dass die Identität der 

Personen, die Informationen zur Verfügung stellen, nur den zuständigen 

Behörden sowie – sofern zutreffend – den Selbstverwaltungseinrichtungen 

bekannt ist.“ 
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b) in Absatz 3 werden folgende Unterabsätze angefügt: 

„Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Einzelpersonen, einschließlich Angestellten 

und Vertretern des Verpflichteten, die intern oder der zentralen Meldestelle einen 

Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung melden, rechtlich vor 

Bedrohungen, Vergeltungsmaßnahmen oder Anfeindungen und insbesondere vor 

nachteiligen oder diskriminierenden Maßnahmen im Beschäftigungsverhältnis 

geschützt werden. 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Einzelpersonen, die Bedrohungen, 

Anfeindungen oder nachteiligen oder diskriminierenden Maßnahmen im 

Beschäftigungsverhältnis ausgesetzt sind, weil sie intern oder der zentralen 

Meldestelle einen Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung 

gemeldet haben, berechtigt sind bei der jeweiligen zuständigen Behörden auf 

sichere Weise eine Beschwerde einzureichen.. Unbeschadet der Vertraulichkeit der 

von der zentralen Meldestelle gesammelten Informationen, sorgen die 

Mitgliedstaaten auch dafür, dass solche Einzelpersonen das Recht auf einen 

wirksamen Rechtsbehelf zum Schutz ihrer Rechte gemäß diesem Absatz haben.“  
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40. folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 64a 

(1) Die Kommission wird vom Ausschuss zur Verhinderung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung (im Folgenden „der Ausschuss“) gemäß Artikel 23 der 

Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates* 

unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 

182/2011**. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 

182/2011. 

__________________ 

* Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur 

Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 1). 

** Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 

denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 

die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).” 
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41. ▌Artikel 65 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 65 

(1) Bis zum … [2 Jahre nach Ablauf der Umsetzungsfrist dieser Änderungsrichtlinie] und 

danach alle drei Jahre erarbeitet die Kommission einen Bericht über die Umsetzung 

dieser Richtlinie und legt ihn dem Europäischen Parlament und dem Rat vor. 

Der Bericht enthält insbesondere Folgendes: 

a) eine Darstellung der ergriffenen spezifischen Maßnahmen und der 

eingerichteten Mechanismen auf Ebene der Union und der Mitgliedstaaten, 

um neu auftretende Probleme und neue Entwicklungen, die eine Bedrohung 

für das Finanzsystem der Union darstellen, zu verhindern und zu bewältigen; 

b) Folgemaßnahmen, die auf Ebene der Union und der Mitgliedstaaten auf der 

Grundlage der ihnen zur Kenntnis gebrachten Anliegen, einschließlich 

Beschwerden in Bezug darauf, dass nationale Rechtsvorschriften die 

Aufsichts- und Ermittlungsbefugnisse der zuständigen Behörden und 

Selbstverwaltungseinrichtungen behindern, ergriffen wurden;  

c) eine Darstellung der Verfügbarkeit der einschlägigen Informationen, die den 

zuständigen Behörden und den zentralen Meldestellen der Mitgliedstaaten 

zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 

Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zur Verfügung stehen; 

d) eine Darstellung der internationalen Zusammenarbeit und des 

Informationsaustauschs zwischen den zuständigen Behörden und den 

zentralen Meldestellen; 

e) eine Darstellung der Maßnahmen, die die Kommission ergreifen muss, um zu 

überprüfen, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Erfüllung dieser 

Richtlinie ergriffen haben, und um neu auftretende Probleme und neue 

Entwicklungen in den Mitgliedstaaten zu beurteilen; 
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f) eine Analyse der Durchführbarkeit von spezifischen Maßnahmen und 

Mechanismen auf Ebene der Union und der Mitgliedstaaten bezüglich der 

Möglichkeiten, die Angaben über die wirtschaftlichen Eigentümer von 

Gesellschaften und anderen juristischen Personen mit Sitz außerhalb der 

Union zu erfassen und darauf zuzugreifen, und bezüglich der 

Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen im Sinne von Artikel 20 Buchstabe b. 

g) eine Beurteilung der Frage, inwieweit die in der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union anerkannten Grundrechte und Grundsätze gewahrt 

wurden.  

Dem ersten Bericht, der bis zum ...[ zwei Jahre nach dem Ablauf der 

Umsetzungsfrist der vorliegenden Änderungsrichtlinie] veröffentlicht wird, werden, 

falls erforderlich, geeignete Gesetzgebungsvorschläge beigefügt, beispielsweise in 

Bezug auf virtuelle Währungen, Ermächtigungen zur Einrichtung und Pflege einer für 

die zentralen Meldestellen zugänglichen zentralen Datenbank für die Erfassung von 

Benutzeridentitäten und Adressen von Anbietern elektronischer Geldbörsen sowie 

Eigenerklärungsformulare für Nutzer virtueller Währungen und in Bezug auf die 

Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Vermögensabschöpfungsstellen 

der Mitgliedstaaten und eine risikobasierte Anwendung der in Artikel 20 

Buchstabe b genannten Maßnahmen. 

(2) Bis zum …1. Juni 2019 bewertet die Kommission die Rahmenbedingungen für die 

Zusammenarbeit der zentralen Meldestellen mit Drittländern sowie Hindernisse 

und Möglichkeiten zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den zentralen 

Meldestellen in der Union, einschließlich der Möglichkeit, einen Koordinierungs- 

und Unterstützungsmechanismus einzurichten. 

(3) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat gegebenenfalls 

einen Bericht vor, in dem beurteilt wird, inwiefern es notwendig und 

verhältnismäßig ist, den Prozentsatz für die Identifizierung der wirtschaftlichen 

Eigentümer von juristischen Personen zu senken, wenn man bedenkt, dass 

internationale Organisationen und Einrichtungen für die Festlegung von Standards 

mit Kompetenzen im Bereich der Verhinderung von Geldwäsche und der 

Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung infolge einer neuen Bewertung eine 

diesbezügliche Empfehlung abgegeben haben, und ihnen bei Bedarf einen 
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42. Artikel 67 Absatz 1 ▌erhält folgende Fassung: 

„1.  Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

in Kraft, um dieser Richtlinie bis zum 26. Juni 2017 nachzukommen.  

Die Mitgliedstaaten wenden Artikel 12 Absatz 3 ab dem ... [24 Monate nach dem 

Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] an. 

Die Mitgliedstaaten richten die Register gemäß Artikel 30 bis zum ...[18 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] und die in Artikel 31 genannte Register bis 

zum…  [ 20 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] und die zentralen 

automatischen Mechanismen gemäß Artikel 32a bis zum ... [26 Monaten nach 

Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] ein.  

Die Kommission sorgt bis zum ... [32 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie] gemeinsam mit den Mitgliedstaaten für die Vernetzung der Register 

gemäß den Artikeln 30 und 31. 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der Vorschriften gemäß diesem 

Absatz unverzüglich mit. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder 

durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.“  
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43. die Einleitung von Anhang II Nummer 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Faktoren bezüglich des geografischen Risikos – Registrierung, Niederlassung, 

Wohnsitz in:“ 

44. Anhang III wird wie folgt geändert: 

a) in Nummer 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„g)  der Kunde ist ein Drittstaatsangehöriger, der Aufenthaltsrechte oder die 

Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaats im Austausch gegen die 

Übertragung von Kapital, den Kauf von Immobilien oder Staatsanleihen oder 

Investitionen in Gesellschaften in diesem Mitgliedstaat beantragt.“ 

b) Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen ohne persönliche Kontakte 

und ohne bestimmte Sicherungsmaßnahmen wie elektronische Mittel 

für die Identitätsfeststellung, einschlägige Vertrauensdienste gemäß der 

Definition in der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 oder andere von den 

einschlägigen nationalen Behörden regulierte, anerkannte, gebilligte 

oder akzeptierte sichere Verfahren zur Identifizierung aus der Ferne 

oder auf elektronischem Weg;“ 

ii) folgender Buchstabe wird angefügt: 

„f) Transaktionen in Bezug auf Öl, Waffen, Edelmetalle, 

Tabakerzeugnisse, Kulturgüter und andere Artikel von 

archäologischer, historischer, kultureller oder religiöser Bedeutung 

oder von außergewöhnlichem wissenschaftlichen Wert sowie 

Elfenbein und geschützte Arten.“ 
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Artikel 2 

Änderung der Richtlinie 2009/138/EG  

 

Richtlinie 2009/138/EG wird wie folgt geändert: 

(1) In Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe b wird folgende Ziffer angefügt:  

„iv) Behörden, die für die Überwachung der Einhaltung der Richtlinie (EU) 2015/849 des 

Europäischen Parlaments und des Rates durch die in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 

der genannten Richtlinie aufgeführten Verpflichteten zuständig sind. 

__________________ 

* Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 

zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 

Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der 

Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73).“
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Artikel 3 
Änderung der Richtlinie 2013/36/EU  

Richtlinie 2013/36/EU wird wie folgt geändert: 

(1) In Artikel 56 Unterabsatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt:  

„g) Behörden, die für die Überwachung der Einhaltung der Richtlinie (EU) 2015/849 des 

Europäischen Parlaments und des Rates durch die in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2 

der genannten Richtlinie aufgeführten Verpflichteten zuständig sind. 

__________________ 

* Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 

zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 

Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der 

Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73).“ 
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Artikel 4 

Umsetzung 

1. Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um 

dieser Richtlinie bis zum ... [18 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens der vorliegenden 

Richtlinie] nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser 

Vorschriften mit. 

Bei Erlass dieser Maßnahmen nehmen die Mitgliedstaaten in den Maßnahmen selbst oder 

durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie 

Bezug.  

2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
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Artikel 5 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Artikel 6 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0179 
Genehmigung und Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. April 2018 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Genehmigung und die Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 
2016/0014(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Parlament und den Rat 
(COM(2016)0031), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0015/2016), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 25. Mai 20161, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. Dezember 2017 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

                                                           
1  ABl. C 303 vom 19.8.2018, S. 86. 
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für Umwelt, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und des Ausschusses für Verkehr und 
Fremdenverkehr (A8-0048/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest2; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                           
2  Dieser Standpunkt ersetzt die am 4. April 2017 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte P8_TA(2017)0097). 
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P8_TC1-COD(2016)0014 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 19. April 2018 im Hinblick 
auf den Erlass der Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Genehmigung und die Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern 
sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2007/46/EG 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —  

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses3, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren4, 

                                                           
3 ABl. C 303 vom 19.8.2016, S. 86. 
4 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 19. April 2018. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 26 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) umfassst der Binnenmarkt einen Raum ohne Binnengrenzen, innerhalb dessen der 

freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital garantiert werden muss. 

Binnenmarktregeln sollten transparent, einfach ▌, widerspruchsfrei und wirksam sein und 

so Rechtssicherheit und Klarheit zum Vorteil von Unternehmen und Verbrauchern 

schaffen. 

(2) Deshalb wurde mit der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

ein umfassender EU-Genehmigungsrahmen für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger 

sowie für Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten für diese Fahrzeuge 

geschaffen5. 

(3) 2013 führte die Kommission eine Bewertung des Rechtsrahmens der Union für die 

Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, 

Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge durch, welche 

ergab, dass der mit der Richtlinie 2007/46/EG geschaffene Rahmen dazu geeignet ist, die 

Hauptziele der Harmonisierung, des reibungslosen Funktionierens des Binnenmarktes und 

des fairen Wettbewerbs zu erreichen, und zog daraus den Schluss, dass diese deshalb 

weiterhin angewendet werden sollte. 

                                                           
5 Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und 
selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie) (ABl. 
L 263 vom 9.10.2007, S. 1). 
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(4) Bei dieser Bewertung wurde auch festgestellt, dass Bedarf besteht an der Einführung von 

Marktüberwachungsbestimmungen zur Ergänzung der Typgenehmigungsanforderungen; 

ferner Bedarf an Klärung der Rückruf- und Schutzverfahren sowie der Bedingungen für die 

Erteilung von Erweiterungen von Genehmigungen für bestehende Fahrzeugtypen; Bedarf 

an Verbesserung der Durchsetzung des Typgenehmigungsrahmens durch Harmonisierung 

und Verbesserung der Verfahren für die Typgenehmigung und für die Übereinstimmung 

der Produktion, die die Behörden und technischen Dienste der Mitgliedstaaten anwenden; 

Bedarf an klarer Abgrenzung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten von 

Wirtschaftsakteuren in der Lieferkette sowie der Behörden und sonstigen beteiligten 

Stellen bei der Durchsetzung des Rahmens – unter Wahrung der Unabhängigkeit der 

betreffenden Behörden und Stellen und unter Vermeidung von Interessenkonflikten – 

sowie Bedarf an Verbesserung der Tauglichkeit alternativer Genehmigungsmodelle 

(nationale Genehmigungen für Kleinserien und Einzelfahrzeuge) und der Eignung der 

Mehrstufen-Typgenehmigung, um Nischenmärkten und kleinen und mittleren 

Unternehmen angemessene Flexibilität zu verschaffen, ohne jedoch die gleichen 

Wettbewerbsbedingungen zu verfälschen. 

(5) Überdies haben kürzlich aufgetretene Probleme bei der Umsetzung des EU-

Typgenehmigungsrahmens besondere Schwächen aufgedeckt und die Notwendigkeit 

seiner grundsätzlichen Überarbeitung aufgezeigt, um sicherzustellen, dass dieser stabil, 

transparent, vorhersehbar sowie nachhaltig ist und dass er ein hohes Maß an Sicherheit 

wie an Gesundheits- und Umweltschutz bietet. 
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(6) Mit dieser Verordnung werden zahlreiche Schutzmechanismen eingeführt, um einer 

Fehlanwendung der Anforderungen, die im Verfahren der Erteilung von Genehmigungen 

für Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbstständige technische Einheiten gestellt 

werden, vorzubeugen. Um einen künftigen Missbrauch des Genehmigungsverfahrens zu 

vermeiden, ist es wichtig, dass diese Schutzmechanismen wirksam sind. 

(7) Diese Verordnung legt harmonisierte Vorschriften und Grundsätze für die Typgenehmigung 

von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern sowie von Systemen, Bauteilen und 

selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge sowie für die Fahrzeug-

Einzelgenehmigung fest, mit dem Ziel, zum Vorteil der Unternehmen und Verbraucher das 

reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes sicherzustellen und für ein hohes Maß an 

Sicherheit sowie Gesundheits- und Umweltschutz zu sorgen. 

(8) In dieser Verordnung werden die wesentlichen technischen und administrativen 

Typgenehmigungsanforderungen für Kraftfahrzeuge für die Beförderung von Fahrgästen 

(Klasse M) und Kraftfahrzeuge für die Beförderung von Gütern (Klasse N) sowie ihre 

Anhänger (Klasse O) sowie für die für diese Kraftfahrzeuge bestimmten Systeme, Bauteile 

und selbstständigen technischen Einheiten festgelegt, um ein ▌hohes Maß an Sicherheit 

und Umweltverträglichkeit   zu gewährleisten,.  
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(9) Die Anforderungen dieser Verordnung sollten von den nationalen Behörden in der ganzen 

Union einheitlich angewendet und durchgesetzt werden, damit unionsweit gleiche 

Wettbewerbsbedingungen herrschen und keine unterschiedlichen Normen gelten. Die 

nationalen Behörden sollten mit dem Forum für den Austausch von Informationen zur 

Durchsetzung (im Folgenden „Forum“) und mit der Kommission bei ihren 

Aufsichtstätigkeiten umfassend zusammenarbeiten. 

(10) Mit dieser Verordnung sollte der gegenwärtige Rahmen für die EU-Typgenehmigung 

insbesondere durch die Einführung von Bestimmungen über die Marktüberwachung 

ausgebaut werden. Zur Einführung der Marktüberwachung im Kfz-Sektor sollten im 

Einzelnen die jeweiligen Pflichten der Wirtschaftsakteure in der Lieferkette, die Pflichten 

der Durchsetzungsbehörden in den Mitgliedstaaten und die Maßnahmen angegeben 

werden, die zu ergreifen sind, wenn auf dem Markt Kfz-Produkte angetroffen werden, die 

ernste Sicherheits- oder Umweltrisiken aufweisen, den Verbraucherschutz schwächen oder 

die Typgenehmigungsanforderungen nicht erfüllen. 
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(11) Um die wirksame Umsetzung der Typgenehmigungsanforderungen sicherzustellen, sollten 

die derzeitigen Bestimmungen über die Übereinstimmung der Produktion verschärft 

werden, unter anderem durch die Einführung verbindlicher regelmäßiger Überprüfungen 

der Methoden zur Kontrolle der Übereinstimmung und der fortgesetzten 

Übereinstimmung der betreffenden Kfz-Produkte sowie durch Verschärfung der 

Anforderungen an die Befähigung, die Pflichten und die Leistung der technischen Dienste, 

die von den Genehmigungsbehörden verantwortete Prüfungen für Gesamtfahrzeug-

Typgenehmigungen durchführen. Das ordnungsgemäße Funktionieren technischer Dienste 

ist entscheidend dafür, dass ein hohes Maß an Sicherheit und Umweltschutz sowie das 

Vertrauen der Bürger in dieses System sichergestellt sind. Die in der Richtlinie 2007/46/EG 

aufgeführten Kriterien für die Ernennung technischer Dienste sollten ▌in der vorliegenden 

Verordnung ausführlicher dargelegt werden, um sicherzustellen, dass sie in allen 

Mitgliedstaaten einheitlich angewendet werden. Da die Arbeit der technischen Dienste in 

den Mitgliedstaaten komplexer wird, neigen ihre Bewertungsmethoden dazu, sich nach 

und nach auseinander zu entwickeln. Es ist daher erforderlich, durch zu schaffende 

Verfahrensregeln sicherzustellen, dass ein Informationsaustausch stattfindet und die 

Verfahrensweisen der Mitgliedstaaten für die Bewertung, Benennung, Meldung und 

Überwachung ihrer technischen Dienste überwacht werden. Etwaige Abweichungen 

zwischen den verwendeten Methoden und der Interpretation der Kriterien für die 

Benennung technischer Dienste sollten durch solche Verfahrensregeln beseitigt werden. 

Damit in der gesamten Union eine angemessene Überwachung und gleiche 

Wettbewerbsbedingungen gewährleistet sind, sollte die Bewertung eines 

antragstellenden Dienstes auch eine Vor-Ort-Bewertung einschließen. 
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(12) Im Falle einer Mehrstufen-Typgenehmigung ist es von wesentlicher Bedeutung, dass 

festgestellt wird, dass die vor der letzten Fertigungsstufe vorgenommenen Änderungen 

das Funktionieren typengehmigter Systeme, Bauteile oder selbstständiger technischer 

Einheiten nicht auf eine Art und Weise beeinträchtigen, durch die die bereits erteilte 

Typgenehmigung ihre Gültigkeit verlieren würde. 

(13) Die Notwendigkeit der Kontrolle und Überwachung der technischen Dienste ▌hat sich 

erhöht, seit durch den technischen Fortschritt das Risiko gestiegen ist, dass die technischen 

Dienste nicht über die notwendige Kompetenz zur Prüfung neuer Technologien oder 

Produkte verfügen, die in dem Bereich, für den sie benannt sind, neu entstehen. Da die 

Produktzyklen durch den technischen Fortschritt immer kürzer werden und die 

Überwachungsintervalle für Vor-Ort-Bewertungen und Kontrollen unterschiedlich lang 

sind, ▌sollte die Gültigkeit der Benennung technischer Dienste zeitlich begrenzt sein, um 

eine regelmäßige Bewertung der Befähigung technischer Dienste sicherzustellen. 

(14) Die Benennung und Überwachung technischer Dienste durch die Mitgliedstaaten nach 

detaillierten und strengen Kriterien sollte daher durch eine Aufsicht auf Unionsebene 

kontrolliert werden, unter anderem als eine Vorbedingung für die Erneuerung der 

Benennung ▌. Die Position der technischen Dienste gegenüber den Herstellern sollte 

gestärkt werden, insbesondere ihr Recht bzw. ihre Verpflichtung, unangekündigte 

Fabrikkontrollen sowie physische Kontrollen oder Laborprüfungen der von dieser 

Verordnung erfassten Kfz-Produkte durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Hersteller 

auch nach Erlangung der Typgenehmigung für ihre Kfz-Produkte die Vorschriften weiterhin 

einhalten. 
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(15) Die Mitgliedstaaten sollten miteinander und mit der Kommission zusammenarbeiten, um 

Transparenz und gegenseitiges Vertrauen zu verbessern und die Kriterien für die 

Bewertung, Benennung und Meldung technischer Dienste sowie die Verfahren für die 

Erweiterung und Erneuerung einander weiter anzugleichen und weiterzuentwickeln. Die 

Mitgliedstaaten sollten sich miteinander und mit der Kommission über Fragen von 

allgemeiner Bedeutung für die Umsetzung dieser Verordnung beraten und sich gegenseitig 

und die Kommission ▌unterrichten. Es ist wichtig, dass die Mitgliedstaaten und die 

Kommission nach angemessenen Umsetzungsfristen ein gemeinsames sicheres 

elektronisches System für den Austausch als Mittel zur Erleichterung und zum Ausbau der 

Verwaltungszusammenarbeit verwenden, um die Verwaltung des Austauschs von 

Informationen auf der Grundlage einfacher und vereinheitlichter Verfahren effizienter 

und wirksamer zu gestalten. Um die Zugänglichkeit und Transparenz der Informationen 

zu erleichtern, sollten diese als elektronisch abfragbare strukturierte Daten vorliegen. 

(16) Falls sich die Benennung eines technischen Dienstes auf die Akkreditierung im Sinne der 

Verordnung (EG) Nr. 765/2008 Europäischen Parlaments und des Rates6 stützt, sollten 

Akkreditierungsstellen und benennende Genehmigungsbehörden die für die Bewertung 

der Befähigung technischer Dienste relevanten Informationen untereinander austauschen. 

                                                           
6 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30). 
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(17) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, für die Benennung und Überwachung 

technischer Dienste Gebühren zu erheben, damit die Nachhaltigkeit der Überwachung der 

technischen Dienste durch die Mitgliedstaaten sichergestellt ist und gleiche 

Ausgangsbedingungen für die technischen Dienste geschaffen werden. ▌ 

(18) Wenn trotz der von den Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen zur Gewährleistung einer 

kohärenten und fortgesetzten Anwendung der Anforderungen Zweifel an der Kompetenz 

eines technischen Dienstes bestehen, sollte die Kommission die Möglichkeit haben, 

einzelne Fälle zu untersuchen. 

(19) Um sicherzustellen, dass die von den technischen Diensten bereitgestellten Prüfungen und 

Berichte nicht durch unrechtmäßige Umstände beeinflusst werden, ist es wichtig, dass die 

Organisation und Arbeitsweise technischer Dienste vollkommen unparteilich und 

unabhängig sind. Damit technische Dienste ihre Aufgaben kohärent und systematisch 

ausführen können, sollten sie über eine zufriedenstellende Führungsstruktur verfügen, 

einschließlich Bestimmungen zur Wahrung des Berufsgeheimnisses. Damit die technischen 

Dienste ihre Arbeit ordnungsgemäß ausführen können, sollten ihre Mitarbeiter jederzeit 

den angemessenen Kenntnisstand, ▌die Befähigung und die Unabhängigkeit vorweisen 

können. 

▌ 
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(20) Ein belastbares Verfahren zur Durchsetzung der Vorschriften ist erforderlich, damit die 

Einhaltung der Anforderungen dieser Verordnung gewährleistet ist. Kernaufgabe der 

Genehmigungsbehörden sollte es bleiben, sicherzustellen, dass die Anforderungen der 

einschlägigen Rechtsnormen für die Kfz-Branche über die Typgenehmigung und die 

Übereinstimmung der Produktion erfüllt werden, da diese Verpflichtung in engem 

Zusammenhang mit der Erteilung der Typgenehmigungen steht und deren Inhalt im 

Einzelnen bekannt sein muss. Es ist daher wichtig, dass die Leistung der 

Genehmigungsbehörden regelmäßig ▌nachgeprüft wird ▌. 

(21) Um die Einhaltung dieser Verordnung sicherzustellen, ihre unionsweit einheitliche 

Anwendung zu gewährleisten und einen Austausch bewährter Verfahren zu erleichtern, 

sollte die Kommission Bewertungen der von den Genehmigungsbehörden gemäß dieser 

Verordnung eingerichteten Verfahren organisieren und vornehmen. Die Ergebnisse dieser 

Bewertungen – einschließlich etwaiger nicht verbindlicher Empfehlungen – sollten im 

Forum erörtert werden. Die Bewertungen sollten in regelmäßigen Abständen 

vorgenommen werden, wobei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, die Zahl und Vielfalt 

der erteilten Typgenehmigungen und alle bei der Nachprüfung der Einhaltung 

festgestellten Nichteinhaltungen berücksichtigt werden. 
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(22) Um die Wirksamkeit der Bewertung der Kommission bei gleichzeitiger Minimierung des 

Verwaltungsaufwands zu gewährleisten, ist es wichtig, dass die Genehmigungsbehörden 

und die Kommission bei der Bewertung, insbesondere bei der Vor-Ort-Bewertung der 

jeweiligen Genehmigungsbehörde, effizient zusammenarbeiten. Die Bewertungen der 

Kommission sollten nach Maßgabe des anzuwendenden Rechts, unter Berücksichtigung- 

unter anderem- der Arbeitszeiten oder der Sprache der nationalen Behörden, 

vorgenommen werden. Die durch die Bewertung entstehenden Kosten sollten von der 

Kommission getragen werden; das gilt auch für die Kosten im Zusammenhang mit der 

Übersetzung von Dokumenten. 

(23) Das System zur Nachprüfung der Einhaltung der Vorschriften wird durch die Anerkennung 

eines förmlichen Akkreditierungsprozesses für technische Dienste oder durch die 

Einführung einer regelmäßigen Beurteilung unter Gleichrangigen („peer-evaluation“) für 

die Bewertung und Überwachung der technischen Dienste durch Genehmigungsbehörden 

gestärkt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass alle Genehmigungsbehörden bei der 

Durchsetzung der Typgenehmigungsanforderungen mit einheitlicher Qualität und Strenge 

verfahren. 
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(24) Von grundlegender Bedeutung für die Sicherstellung eines durchgängig hohen Maßes von 

Sicherheit sowie von Gesundheits- und Umweltschutz im Binnenmarkt ist die engere 

Koordinierung zwischen den nationalen Behörden durch Informationsaustausch sowie 

koordinierte Bewertungen unter der Leitung einer Koordinierungsbehörde. Das würde 

auch dazu führen, dass die knappen Ressourcen auf nationaler Ebene effizienter genutzt 

werden. Hierzu sollte für die Mitgliedstaaten und die Kommission ein beratendes Forum 

eingerichtet werden, das der Förderung bewährter Verfahren dient und über das 

Informationen ausgetauscht ▌und Tätigkeiten zur Durchsetzung des 

Typgenehmigungsrechts koordiniert ▌werden können. Dieser derzeit informellen 

Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten würde ein formellerer Rahmen Vorteile bringen. Das 

Forum sollte aus Personen bestehen, die von den Mitgliedstaaten ernannt werden und 

deren Typgenehmigungs- und Marktüberwachungsbehörden vertreten. Welche Vertreter 

an einer bestimmten Sitzung des Forums teilnehmen, sollte jeweils auf der Grundlage der 

von dem Forum erörterten Themen entschieden werden. Damit eine große Bandbreite an 

Standpunkten und Beiträgen zur Verfügung steht, ist es sinnvoll, dass regelmäßig 

bestimmte externe Beobachter zu den Sitzungen des Forums eingeladen werden, und 

zwar immer dann, wenn die Tätigkeiten dieser Beobachter für die erörterten Themen von 

Belang sind. 

(25) Um mögliche Interessenkonflikte zu vermeiden, sollten die Genehmigungs- und die 

Marktüberwachungsbehörden im Zuge ihrer Tätigkeiten nicht miteinander verbunden sein. 

Beschließt ein Mitgliedstaat, diese Behörden derselben Organisation einzugliedern, so 

sollte er zumindest dafür sorgen, dass diese Organisation Strukturen aufweist, mit denen 

sichergestellt wird, dass die die direkte Leitung und die Entscheidungsfindung der 

Behörden voneinander getrennt bleiben. 
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(26) Die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 über die Überwachung des Marktes 

der Union und die Kontrolle von in den Gemeinschaftsmarkt eingeführten Produkten 

gelten für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger sowie die für diese Fahrzeuge 

bestimmten Systeme, Bauteile und selbstständigen technischen Einheiten. Diese 

Vorschriften hindern die Mitgliedstaaten nicht daran, die für die Durchführung dieser 

Aufgaben zuständigen Behörden zu bestimmen. Die Zuständigkeit für die 

Marktüberwachung können verschiedene nationale Behörden miteinander teilen, um den 

nationalen Marktüberwachungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, die 

nach der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 eingerichtet worden sind. Durch eine wirksame 

Koordinierung und Überwachung auf Unionsebene sowie auf nationaler Ebene sollte 

sichergestellt werden, dass die Genehmigungs- und Marktüberwachungsbehörden den 

neuen Rahmen für die Typgenehmigung und die Marktüberwachung durchsetzen. 

(27) Es ist erforderlich, in diese Verordnung Bestimmungen über die Marktüberwachung 

aufzunehmen, mit denen die Rechte und Pflichten der nationalen Behörden gestärkt 

werden, damit eine wirksame Koordinierung der Marktüberwachungstätigkeiten 

gewährleistet ist und die anzuwendenden Verfahren präzisiert sind. 

(28) Die Marktüberwachungs- und die Genehmigungsbehörden müssen die in dieser 

Verordnung vorgesehenen Aufgaben ordnungsgemäß wahrnehmen können. Die 

Mitgliedstaaten  sollten sie zu diesem Zweck insbesondere mit den für die Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben notwendigen Ressourcen ausstatten. 
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(29) Um das Genehmigungsverfahren transparenter zu gestalten und den 

Informationsaustausch sowie die unabhängige Nachprüfung durch 

Marktüberwachungsbehörden, Genehmigungsbehörden und die Kommission zu 

erleichtern, sollten die Typgenehmigungsunterlagen in elektronischem Format und – 

abgesehen von Ausnahmen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen und zum Schutz 

personenbezogener Daten – öffentlich bereitgestellt werden. 

(30) In dieser Verordnung sind für die nationalen Behörden bei der Marktüberwachung 

speziellere Pflichten vorgesehen als in der Verordnung (EG) Nr. 765/2008. Damit soll den 

Besonderheiten des Typgenehmigungsrahmens und der Notwendigkeit Rechnung getragen 

werden, diesen Rahmen um ein wirksames Marktüberwachungsverfahren zu ergänzen, das 

gewährleistet, dass die von dieser Verordnung erfassten Kfz-Produkte eine zuverlässige 

▌Nachprüfung der Einhaltung der Vorschriften durchlaufen. Um das Funktionieren des 

Rahmens sicherzustellen, ist es von wesentlicher Bedeutung, dass die 

Marktüberwachungsbehörden die Konformität der Kfz-Produkte nachprüfen, unabhängig 

davon, ob ihnen die Typgenehmigung vor oder nach dem Zeitpunkt des Beginns der 

Anwendung dieser Verordnung erteilt wurde. 

(31) Für das ordnungsgemäße Funktionieren der Marktüberwachung ist die Nachprüfung der 

Einhaltung der Vorschriften bei auf dem Markt befindlichen Fahrzeugen, Systemen, 

Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten auf der Grundlage einer fundierten 

Risikobewertung von grundlegender Bedeutung. Diese Nachprüfung der Einhaltung würde 

in Verbindung mit der Einführung einer jährlichen Mindestanzahl an Prüfungen bei 

Fahrzeugen ebenfalls dazu beitragen, die Verpflichtungen im Bereich der 

Marktüberwachung unionsweit wirksam umzusetzen. 
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(32) In Anbetracht der Besonderheiten von Emissionen und des mit ihnen verbundenen 

potenziellen Risikos sollte ein angemessener Anteil der Mindestzahl von Kontrollen für 

Emissionsprüfungen zugewiesen werden. Um die vollständige Einhaltung durch die 

Fahrzeuge zu gewährleisten, sollte im Rahmen jeder einzelnen Kontrolle festgestellt 

werden, dass alle für das geprüfte Fahrzeug geltenden Typgenehmigungsanforderungen 

an Emissionen eingehalten wurden. 

(33) Jede Prüfung an jedem Fahrzeug in jedem Mitgliedstaat sollte in einem anderen 

Mitgliedstaat für die Zwecke von Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen 

verwendet werden können. Die Ergebnisse von Fahrzeugkontrollen, die in einem 

Mitgliedstaat durchgeführt werden, sollten als angemessene Grundlage für 

Abhilfemaßnahmen und beschränkende Maßnahmen in einem anderen Mitgliedstaat 

betrachtet werden. Die Verbringung der betreffenden Fahrzeuge sollte daher nicht 

erforderlich sein für die Zwecke von Kontrollen, die im Auftrag eines anderen 

Mitgliedstaates durchgeführt werden. 

(34) Es ist besonders wichtig, dass die nationalen Behörden ▌und die Kommission Prüfungen 

und Kontrollen ▌der Übereinstimmung von in Betrieb befindlichen Fahrzeugen mit den 

Anforderungen als Teil ihrer Nachprüfung auf Einhaltung der Vorschriften anerkennen. Die 

Auswahl der Fahrzeuge, bei denen diese ▌ Nachprüfung auf Einhaltung der Vorschriften 

stattfindet, sollte auf der Grundlage einer angemessenen Risikobewertung unter 

Berücksichtigung der Schwere der Nichteinhaltung und der Wahrscheinlichkeit ihres 

Eintretens und anderer möglicher Indikatoren – wie etwa die Einführung von Fahrzeugen 

mit bereits eingebauter neuer Technologie, etwaige Fälle von Nichteinhaltung in der 

Vergangenheit oder entsprechende Berichte, Ergebnisse von mittels Fernmessungen 

durchgeführten Prüfungen sowie von anerkannten Drittstellen geäußerte Bedenken – 

getroffen werden. 
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(35) Darüber hinaus sollte die Kommission zur Nachprüfung der Einhaltung der einschlägigen 

Vorschriften Prüfungen und Kontrollen der Einhaltung organisieren und durchführen▌,  die 

unabhängig von denen sind, die die Mitgliedstaaten in Erfüllung ihrer Pflicht zur 

Überwachung des nationalen Marktes durchführen. Finden solche Prüfungen und 

Kontrollen an zugelassenen Fahrzeugen im Einvernehmen mit dem Inhaber der 

Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs statt, so ist es wichtig, zu berücksichtigen, dass 

geänderte Fahrzeuge möglicherweise nicht für die Nachprüfung der betreffenden 

Einhaltung geeignet sind. Es ist auch wichtig, die Auswirkungen auf den Inhaber der 

Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs – insbesondere im Falle einer natürlichen Person 

– zu berücksichtigen, weshalb die Auswahl der Fahrzeuge am besten über einen 

öffentlichen Aufruf oder über die Behörden der Mitgliedstaaten erfolgen sollte. Wird bei 

diesen Prüfungen und Kontrollen festgestellt, dass die Vorschriften nicht eingehalten 

werden, oder stellt sich heraus, dass eine Typgenehmigung auf der Grundlage nicht 

zutreffender Angaben erteilt worden ist, so sollte die Kommission die Vollmacht erhalten, 

unionsweite Abhilfemaßnahmen einzuleiten, um die Übereinstimmung der betroffenen 

Fahrzeuge wiederherzustellen und die Gründe für die Fehlerhaftigkeit der 

Typgenehmigungen zu untersuchen. Im Gesamthaushaltsplan der Union sollten 

ausreichende Mittel bereitgestellt werden, damit solche Prüfungen und Kontrollen zur 

Nachprüfung der Einhaltung der Vorschriften durchgeführt werden können. ▌ 
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(36) Die Kommission veröffentlichte am 26. Januar 2017 Leitlinien für die Bewertung 

zusätzlicher Emissionsstrategien und des Vorhandenseins von Abschalteinrichtungen im 

Hinblick auf die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 über die Typgenehmigung 

von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und 

Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6), um die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, 

Abschalteinrichtungen zu erkennen. Im Einklang mit diesen Leitlinien sollten die 

Prüfmaßnahmen der Kommission, der Typgenehmigungsbehörden und der technischen 

Dienste, die der Erkennung von Abschalteinrichtungen dienen, unvorhersehbar bleiben 

und auch veränderte Prüfbedingungen, deren physische Bedingungen und Prüfparameter 

variieren, einschließen. 

(37) Um eine hohe funktionale Sicherheit der Fahrzeuge, die Sicherheit der Fahrzeuginsassen 

und der anderen Straßenverkehrsteilnehmer sowie den Umweltschutz und den Schutz der 

Gesundheit zu gewährleisten, sollten die für Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und 

selbstständige technische Einheiten geltenden technischen Anforderungen und 

Umweltauflagen auch künftig harmonisiert sowie an den technischen und 

wissenschaftlichen Fortschritt angepasst werden. 
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(38) Das Ziel dieser Verordnung sollte nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass bestimmte 

Systeme, Bauteile, selbstständige technische Einheiten, Teile oder Ausrüstung in ein 

Fahrzeug ein- oder an es angebaut werden können, nachdem das Fahrzeug in Verkehr 

gebracht, zugelassen oder in Betrieb genommen wurde. Daher sollten geeignete 

Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass Systeme, Bauteile, selbstständige 

technische Einheiten oder Teile und Ausrüstung, die in ein Fahrzeug ein- oder an es 

angebaut werden können und die Funktionsweise von Systemen, die für den Umweltschutz 

oder die funktionale Sicherheit von wesentlicher Bedeutung sind, erheblich 

beeinträchtigen können, von einer Genehmigungsbehörde kontrolliert werden, bevor sie in 

Verkehr gebracht, zugelassen oder in Betrieb genommen werden. 

(39) Diese Maßnahmen sollten nur für eine begrenzte Anzahl von Teilen oder Ausrüstungen 

gelten. Im Falle eines schwerwiegenden Risikos sollte die Kommission das Verzeichnis 

dieser Teile oder Ausrüstungen und die entsprechenden Anforderungen vorrangig und 

nach Anhörung der interessierten Kreise erstellen. Durch die Erstellung dieses 

Verzeichnisses sollte die Kommission insbesondere gewährleisten, dass die Ersatzteile 

und die Ausrüstungen, die für die Emissionskontrolle und die Sicherheit von 

grundlegender Bedeutung sind, die Leistungsspezifikationen der Originalteile oder 

-ausrüstungen erfüllen. Auch sollte die Kommission, gestützt auf einen Bericht, die 

interessierten Kreise  konsultieren und sich um ein angemessenes Gleichgewicht zwischen 

dem Erfordernis einer Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr und dem 

Umweltschutz sowie um ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den Interessen der 

Verbraucher, Hersteller und Händler bemühen und gleichzeitig den Wettbewerb auf dem 

Zubehör- und Ersatzteilmarkt aufrechterhalten. 
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(40) Das EU-Typgenehmigungssystem muss jeden Mitgliedstaat in die Lage versetzen, zu 

bestätigen, dass jeder Fahrzeugtyp und jeder Typ eines Systems, eines Bauteils und einer 

selbstständigen technischen Einheit, das/die für diesen Fahrzeugtyp bestimmt ist, die in 

dieser Verordnung vorgesehenen Prüfungen und Kontrollen der Einhaltung der 

Typgenehmigungsanforderungen dieser Verordnung durchlaufen hat, und dass der 

Hersteller für ihn einen Typgenehmigungsbogen erhalten hat. Das EU-

Typgenehmigungssystem verpflichtet Hersteller dazu, ihre Fahrzeuge, Systeme, Bauteile 

und selbstständigen technischen Einheiten in Übereinstimmung mit dem genehmigten Typ 

herzustellen. Ein Fahrzeughersteller muss das für jedes Fahrzeug durch Ausstellung einer 

Übereinstimmungsbescheinigung bescheinigen. Jedes mit einer solchen Bescheinigung 

versehene Fahrzeug sollte auf dem Markt bereitgestellt und in der Union zugelassen 

werden können. 

(41) Um den Austausch von Informationen über die Typgenehmigung zwischen den 

zuständigen Behörden zu vereinfachen und die betreffenden Informationen nach 

angemessenen Umsetzungsfristen öffentlich zugänglich zu machen, sollte die 

Verwendung von online abfragbaren Datenbanken vorgeschrieben werden. Um 

vertrauliche Daten zu schützen, ist es wichtig, dass jeder Austausch von Daten mittels 

Protokollen für den sicheren Datenaustausch erfolgt. Der Beseitigung des 

Datenmissbrauchs sollte besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, um 

beispielsweise eine mehrfache Erstzulassung bei der Verwendung von 

Übereinstimmungsbescheinigungen in elektronischer Form zu vermeiden. 
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(42) Die Übereinstimmung der Produktion ist einer der Eckpfeiler des EU-Typgenehmigungs-

systems, und deshalb sollten die vom Hersteller zu ihrer Sicherstellung getroffenen 

Vorkehrungen von der zuständigen Behörde oder von einem zu diesem Zweck benannten 

ausreichend qualifizierten technischen Dienst genehmigt sowie unabhängig und 

regelmäßig nachgeprüft werden. Darüber hinaus sollten die Genehmigungsbehörden 

sicherstellen, dass die kontinuierliche Übereinstimmung der betroffenen Kfz-Produkte 

nachgeprüft wird. 

(43) Damit Typgenehmigungen ihre Gültigkeit behalten, muss der Hersteller die Behörde, die 

seinen Fahrzeugtyp genehmigt hat, über alle Änderungen der Merkmale des Typs oder der 

für diesen Typ geltenden Leistungswerte bei der Sicherheit und des Umweltschutzes 

unterrichten ▌, sodass nachgeprüft ▌werden kann, dass der Fahrzeugtyp weiterhin 

sämtliche anwendbaren Anforderungen erfüllt ▌. Des Weiteren sollten die Bedingungen für 

die ▌Änderung von Typgenehmigungen geklärt werden, um sicherzustellen, dass die 

Verfahren unionsweit einheitlich angewendet und die Typgenehmigungsanforderungen 

unionsweit durchgesetzt werden, um insbesondere die strikte Einhaltung der Vorschriften, 

in denen zwischen geänderten und neuen Typgenehmigungen unterschieden wird, 

sicherzustellen. Um sicherzustellen, dass die jüngsten Anforderungen bei allen neuen 

Fahrzeugen zu einem bestimmten Zeitpunkt umgesetzt werden ist es wichtig, dass die in 

Anhang II aufgeführten Rechtsakte nicht nur einen Zeitpunkt für die Anwendung neuer 

Anforderungen auf neue Typgenehmigungen, sondern auch einen Zeitpunkt enthalten, 

ab dem neue Anforderungen für die Bereitstellung auf dem Markt, die Zulassung oder 

Inbetriebnahme von Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen oder selbstständigen technischen 

Einheiten verbindlich werden. 
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(44) Die Bewertung gemeldeter ernster Gefahren für die Sicherheit und von Schädigungen der 

öffentlichen Gesundheit und der Umwelt sollte auf nationaler Ebene erfolgen; wenn sich 

die gemeldete Gefahr oder Schädigung über das Gebiet eines Mitgliedstaats hinaus 

ausweiten könnte, sollte jedoch eine Koordinierung auf Unionsebene sichergestellt 

werden, mit dem Ziel, Ressourcen gemeinsam zu nutzen und die Einheitlichkeit der 

Abhilfemaßnahme zur Abmilderung der erkannten Gefahr oder Schädigung zu 

gewährleisten. 

(45) Um sicherzustellen, dass alle auf dem Markt bereitgestellten Fahrzeuge, Systeme, Bauteile 

und selbstständigen technischen Einheiten ein hohes Sicherheits- und Umweltschutzniveau 

bieten, sollte der Hersteller oder jeder andere Wirtschaftsakteure in der Lieferkette 

angemessene Abhilfemaßnahmen, einschließlich des Rückrufs von Fahrzeugen, ergreifen, 

wenn ein Fahrzeug, System, Bauteil oder eine selbstständige technische Einheit eine ernste 

Gefahr für die Benutzer oder die Umwelt im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 

darstellt. Die Genehmigungsbehörden sollten bevollmächtigt sein, zu beurteilen und 

nachzuprüfen, ob diese Kontrollmaßnahmen ausreichend sind. Die 

Genehmigungsbehörden anderer Mitgliedstaaten sollten das Recht haben, 

Abhilfemaßnahmen und beschränkende Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie zu der Ansicht 

gelangen, dass die Abhilfemaßnahmen des Herstellers unzureichend sind. 
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(46) Werden Abhilfemaßnahmen angewendet, so sollten die Inhaber der Zulassung von 

betroffenen Fahrzeugen die Kosten für die Reparatur ihrer Fahrzeuge nicht tragen 

müssen, auch wenn vor dem Erlass der Abhilfemaßnahme Reparaturen zulasten des 

Zulassungsinhabers durchgeführt worden sind. Dies sollte nicht ausschließen, dass die 

Verbraucher Rechtsbehelfe nach Vertragsrecht, das nach dem Unionsrecht oder 

nationalen Recht anwendbar ist, ergreifen können. 

(47) Hersteller von Kleinserienfahrzeugen sollte durch alternative Typgenehmigungsmodelle 

angemessene Flexibilität verschafft werden. Diese Hersteller sollten die Vorteile des 

Binnenmarktes der Union nutzen können, sofern ihre Fahrzeuge die besonderen EU-

Typgenehmigungsanforderungen für Kleinserienfahrzeuge erfüllen. In bestimmten 

begrenzten Fällen ist es angemessen, eine nationale Kleinserien-Typgenehmigung 

zuzulassen. Damit es nicht zu Missbrauch kommt, sollten vereinfachte Verfahren für 

Kleinserienfahrzeuge nur zur Anwendung kommen, wenn im Rahmen dieser Verordnung 

eine sehr geringe Anzahl von Fahrzeugen produziert wird. Es ist daher erforderlich, den 

Begriff der in Kleinserien hergestellten Fahrzeuge genau durch die Zahl der hergestellten 

Fahrzeuge, die zu erfüllenden Anforderungen und die Voraussetzungen für das 

Inverkehrbringen dieser Fahrzeuge zu definieren. Ebenso wichtig ist es, ein alternatives 

Genehmigungsschema für einzelne Fahrzeuge festzulegen, insbesondere um für die 

Typgenehmigung von in mehreren Stufen hergestellten Fahrzeugen ausreichend Spielraum 

zu lassen. 
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(48) Die Europäische Union ist Vertragspartei des Übereinkommens der Wirtschaftskommission 

der Vereinten Nationen für Europa vom 20. März 1958 über die Annahme einheitlicher 

technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in 

Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, und die Bedingungen für 

die gegenseitige Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt 

wurden („Geändertes Übereinkommen von 1958“)7. Die Union hat eine erhebliche Anzahl 

der dem Geänderten Abkommen von 1958 beigefügten Regelungen übernommen und ist 

deshalb verpflichtet, gemäß diesen Regelungen erteilte Typgenehmigungen anzuerkennen, 

da sie gleichwertige Anforderungen der Union erfüllen. Die Union hat, um ihren 

Typgenehmigungsrahmen zu vereinfachen und an den internationalen Rahmen der 

Vereinten Nationen anzupassen, in der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen 

Parlaments und des Rates8 ihre spezifischen Typgenehmigungsrichtlinien aufgehoben und 

sie durch die verbindliche Anwendung der entsprechenden UN-Regelungen ersetzt. Um 

den Verwaltungsaufwand für das Typgenehmigungsverfahren zu verringern, sollte es den 

Herstellern von Fahrzeugen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten gestattet 

werden, Typgenehmigungen unmittelbar nach dieser Verordnungunter Verwendung einer 

Genehmigung nach den jeweiligen UN-Regelungen, auf die in den Anhängen zu dieser 

Verordnung verwiesen wird, zu beantragen. 

                                                           
7 Beschluss 97/836/EG des Rates vom 27. November 1997 über den Beitritt der 

Europäischen Gemeinschaft zu dem Übereinkommen der Wirtschaftskommission für 
Europa der Vereinten Nationen über die Annahme einheitlicher technischer Vorschriften 
für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut 
und/oder verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige 
Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt wurden 
("Geändertes Übereinkommen von 1958") (ABl. L 346 vom 17.12.1997, S. 78). 

8 Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern 
und von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese 
Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit (ABl. L 200 vom 31.7.2009, S. 1). 
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(49) Somit sollten die UN-Regelungen und Änderungen an UN-Regelungen, denen die Union 

zugestimmt hat oder die sie gemäß dem Beschluss 97/836/EG anwendet , in die Rechts-

vorschriften für die EU-Typgenehmigung aufgenommen werden. Dementsprechend sollte 

der Kommission die Vollmacht übertragen werden, Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV zu 

erlassen, um die Anhänge der vorliegenden Verordnung zu ändern, damit sichergestellt 

wird, dass die Verweise auf die UN-Regelungen und deren jeweilige Änderungen in der 

Liste der einschlägigen Rechtsakte auf dem neuesten Stand gehalten werden. 

(50) Unbeschränkter Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen mittels eines 

vereinheitlichten Formats zum Auffinden technischer Informationen und ein wirksamer 

Wettbewerb auf dem Markt für Dienstleistungen zur Bereitstellung solcher Informationen 

sind für ein besseres Funktionieren des Binnenmarkts notwendig, insbesondere für den 

freien Warenverkehr, die Niederlassungsfreiheit und die Dienstleistungsfreiheit. Die 

Anforderungen an die Bereitstellung von Reparatur- und Wartungsinformationen sind 

bislang in den Verordnungen (EG) Nr. 715/20079 und (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen 

Parlaments und des Rates10 ▌festgeschrieben. Diese Anforderungen sollten in der 

vorliegenden Verordnung konsolidiert, und die Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) 

Nr. 595/2009 ▌sollten entsprechend geändert werden.. 

                                                           
9 Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Juni 2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der 
Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) 
und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für Fahrzeuge (ABl. 
L 171 vom 29.6.2007, S. 1). 

10 Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Juni 2009 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Motoren hinsichtlich 
der Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen (Euro VI) und über den Zugang zu 
Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 715/2007 und der Richtlinie 2007/46/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinien 
80/1269/EWG, 2005/55/EG und 2005/78/EG (ABl. L 188 vom 18.7.2009, S. 1). 
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(51) Der technische Fortschritt sollte das Ziel dieser Verordnung im Hinblick auf den Zugang zu 

Fahrzeugreparatur- und Wartungsinformationen für unabhängige Wirtschaftsakteure nicht 

durch die Einführung neuer Methoden und Techniken der Fahrzeugdiagnostik und 

-reparatur beeinträchtigen, etwa durch den Fernzugriff auf Fahrzeuginformationen und 

-software. 

(52) Damit ein wirksamer Wettbewerb auf dem Markt für Fahrzeugreparatur- und 

Fahrzeugwartungsinformationsdienste gewährleisten und außerdem präzisiert werden 

kann, dass die betreffenden Informationen auch Informationen umfassen, die 

unabhängigen Wirtschaftsakteuren, die keine  Reparaturbetriebe sind, zur Verfügung zu 

stellen sind, damit der unabhängige Markt der Fahrzeugreparatur und Fahrzeugwartung 

insgesamt mit Vertragshändlern konkurrieren kann – unabhängig davon, ob 

Fahrzeughersteller ihren Vertragshändlern und -werkstätten solche Informationen direkt 

bereitstellen oder solche Informationen für Reparatur- und Wartungszwecke selbst 

verwenden – muss festgelegt werden, welche Informationen für die Zwecke des Zugangs 

zu Reparatur- und Wartungsinformationen im Einzelnen bereitgestellt werden müssen. 

(53) Für die Kontrolle von Fahrzeugen und insbesondere ihrer sicherheits- und 

umweltrelevanten Bauteile wird es für notwendig erachtet, dass die Prüfstellen und die 

einschlägigen zuständigen Behörden Zugang zu den technischen Spezifikationen jedes 

einzelnen Fahrzeugs gemäß der Richtlinie 2014/45/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates11 haben. Zur Erleichterung der Einhaltung der in jener Richtlinie festgelegten 

Anforderungen sollten die unabhängigen Betreiber Zugang zu den einschlägigen 

technischen Angaben haben, die zur Vorbereitung der Fahrzeuge für die technische 

Überwachung notwendig sind. 

                                                           
11 Richtlinie 2014/45/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 

über die regelmäßige technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhägern und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/40/EG (ABl. L 127 
vom 29.4.2014, S. 51). 
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(54) Da es derzeit kein gemeinsames strukturiertes Verfahren für den Austausch von Daten 

über Fahrzeugbauteile zwischen Fahrzeugherstellern und unabhängigen 

Wirtschaftsakteuren gibt, sollten Grundsätze für einen solchen Austausch festgelegt 

werden. Das Europäische Komitee für Normung (CEN) sollte ein zukünftiges gemeinsames 

strukturiertes Verfahren für das standardisierte Format für den Austausch von Daten als 

offizielle Norm entwickeln, wobei jedoch der an das CEN übertragene Normungsauftrag 

nicht den Detaillierungsgrad der Norm vorwegnehmen sollte. Insbesondere sollte das 

CEN bei seiner Arbeit die Interessen und die Anforderungen sowohl der 

Fahrzeughersteller als auch der unabhängigen Wirtschaftsakteure berücksichtigen und 

Lösungen wie durch eindeutige Metadaten definierte offene Datenformate prüfen, 

sodass bereits bestehende IT-Infrastrukturen genutzt werden können. 
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(55) Zur ▌Gewährleistung der Wirksamkeit dieser Verordnung ▌sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte über die 

Typgenehmigungsanforderungen an die und Sicherheitseigenschaften und die 

Umweltverträglichkeit von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von 

Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge zu 

erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf Expertenebene, ▌durchführt 

und dass diese Konsultationen den Grundsätzen der Interinstitutionellen Vereinbarung 

vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung12 entsprechen. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 

Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 

Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

(56) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse 

sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 

Rates13 ausgeübt werden. 

(57) Die Mitgliedstaaten sollten Regeln darüber festlegen, welche Sanktionen bei einem 

Verstoß gegen diese Verordnung zu verhängen sind, und sollten für die Durchsetzung 

dieser Regeln sorgen. Diese Sanktionen sollten wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein. Insbesondere dem Sicherheits-, Gesundheits- oder Umweltrisiko ist 

Rechnung zu tragen, das von der Zahl der auf dem Markt verfügbaren nicht 

übereinstimmenden Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbstständigen technischen 

Einheiten ausgehen könnte. Zur Überwachung der einheitlichen Umsetzung dieser Regeln 

sollten die Mitgliedstaaten der Kommission jährlich die verhängten Geldbußen melden. 

                                                           
12  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
13 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(58) Bei der Durchführung von Nachprüfungen der Einhaltung der Vorschriften sollten die 

technischen Dienste in der Lage sein, die Prüfparameter frei und unvorhersehbar aus der 

mit den einschlägigen Rechtsakten gebotenen Bandbreite auszuwählen. Das sollte ihnen 

dabei helfen, festzustellen, dass die geprüften Fahrzeuge in der gesamten Bandbreite der 

Parameter – einschließlich der dem ungünstigsten Fall („worst case“) entsprechenden 

Prüfungsparameter – die Vorschriften einhalten. 

(59) Um sicherzustellen, dass die Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbstständigen technischen 

Einheiten in allen Fällen den Anforderungen dieser Verordnung entsprechen, sollte davon 

ausgegangen werden, dass sie nicht den einschlägigen Anforderungen genügen, wenn die 

Prüfergebnisse nicht von der zuständigen Behörde nachvollzogen werden können, obwohl 

alle Prüfparameter nachgestellt oder berücksichtigt wurden. Es ist notwendig, gegen die 

Wirtschaftsakteure und technischen Dienste, die Prüfergebnisse verfälschen oder falsche 

Erklärungen oder unzutreffende Daten für die Typgenehmigung vorlegen, Sanktionen zu 

verhängen. 

(60) Im Interesse der Klarheit, Rationalität und Vereinfachung sollte die Richtlinie 2007/46/EG 

durch die vorliegende Verordnung aufgehoben und ersetzt werden. Mit dem Erlass dieser 

Verordnung wird sichergestellt, dass Bestimmungen unmittelbar anwendbar sind und dass 

sie rechtzeitig und effizienter aktualisiert werden können, um die Entwicklung der 

Regelungen im Rahmen des Geänderten Übereinkommens von 1958 besser zu 

berücksichtigen. 
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(61) ▌ Zur Unterstützung von Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen auf 

Unionsebene sollte die Kommission befugt sein, harmonisierte Bußgelder gegen 

Wirtschaftsakteure zu verhängen, die nachweislich gegen diese Verordnung verstoßen 

haben, und zwar unabhängig davon, wo ein Fahrzeug, System oder Bauteil oder eine 

selbstständige technische Einheit ursprünglich typgenehmigt wurde. Die Kommission sollte 

ermächtigt werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um diese 

Verordnung dadurch zu ergänzen, dass das Verfahren und die Methoden für die 

Berechnung und Erhebung dieser Bußgelder auf der Grundlage der in dieser Verordnung 

niedergelegten Grundsätze festgelegt werden. 

(62) Wenn die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten verbunden sind, sollten sie gemäß den ▌Verordnungen 

(EU) 2016/67914▌ und (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates15 sowie 

den entsprechenden nationalen Umsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden. Es ist 

wichtig, dass die Hersteller alle Maßnahmen durchführen, die zur Einhaltung der 

Vorschriften über die Verarbeitung und Übermittlung der bei der Nutzung des Fahrzeugs 

generierten personenbezogenen Daten notwendig sind. 

                                                           
14 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 

15 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und 
zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 
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(63) Damit die Mitgliedstaaten und nationalen Behörden sowie die Wirtschaftsakteure sich auf 

die Anwendung der durch diese Verordnung eingeführten neuen Vorschriften einstellen 

können, sollte ein Zeitpunkt für den Beginn der Anwendung festgelegt werden, der nach 

dem Inkrafttreten liegt. 

(64) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Festlegung von Verwaltungsvorschriften und 

technischen Anforderungen für die Typgenehmigung von Neufahrzeugen der Klassen M, N 

und O und für die Typgenehmigung von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 

technischen Einheiten für solche Fahrzeuge sowie für die Marktüberwachung solcher 

Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbstständiger technischer Einheiten, auf Ebene der 

Mitgliedstaaten allein nicht ausreichend verwirklicht werden können und wegen ihres 

Umfangs und ihrer Auswirkungen besser auf Unionsebene zu verwirklichen sind, kann die 

Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das 

zur Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:  
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KAPITEL I 

GEGENSTAND, GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1  

Gegenstand 

(1) Mit dieser Verordnung werden die Verwaltungsvorschriften und technischen 

Anforderungen für die Typgenehmigung und das Inverkehrbringen aller neuen Fahrzeuge 

▌, Systeme, Bauteile und selbstständigen technischen Einheiten, die in Artikel 2 Absatz 1 

genannt sind, sowie für Fahrzeug-Einzelgenehmigungen festgelegt. 

Mit dieser Verordnung werden zudem die Vorschriften für das Inverkehrbringen und die 

Inbetriebnahme von Teilen und Ausrüstungen festgelegt, von denen eine ernste Gefahr 

für das einwandfreie Funktionieren der wesentlichen Systeme der in Artikel 2 Absatz 1 

genannten Fahrzeuge ausgehen kann. 

(2) Mit dieser Verordnung werden die Anforderungen für die Marktüberwachung von 

Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten, die ▌ dem 

Erfordernis der Genehmigung unterliegen, festgelegt. Mit dieser Verordnung werden auch 

die Anforderungen für die Marktüberwachung von Teilen und Ausrüstungen dieser 

Fahrzeuge festgelegt. 
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Artikel 2 

Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für Kraftfahrzeuge der Klassen M und N sowie für deren Anhänger 

der Klasse O, die dazu bestimmt sind, auf öffentlichen Straßen gefahren zu werden, 

einschließlich solcher, die in einer oder mehreren Stufen konstruiert und gebaut werden, 

und für Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten sowie für Teile und 

Ausrüstungen, die für solche Fahrzeuge und deren Anhänger konstruiert und gebaut 

werden. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für die nachstehenden Fahrzeuge: 

a) landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Fahrzeuge im Sinne der Verordnung 

(EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates16; 

b) zwei- oder dreirädrige und vierrädrige Fahrzeuge im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates17; 

c) ▌Kettenfahrzeuge; 

d) Fahrzeuge, die ausschließlich für den Einsatz durch die Streitkräfte konstruiert und 

gebaut oder dafür angepasst wurden. 

                                                           
16 Verordnung (EU) Nr. 167/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. Februar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von land- und 
forstwirtschaftlichen Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 1). 

17 Verordnung (EU) Nr. 168/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Januar 2013 über die Genehmigung und Marktüberwachung von zwei- oder 
dreirädrigen und vierrädrigen Fahrzeugen (ABl. L 60 vom 2.3.2013, S. 52). 
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(3) Für die folgenden Fahrzeuge ▌kann der Hersteller gemäß dieser Verordnung eine 

Typgenehmigung oder eine Fahrzeug-Einzelgenehmigung beantragen, sofern diese 

Fahrzeuge die ▌Anforderungen dieser Verordnung erfüllen: 

a) Fahrzeuge, die hauptsächlich für den Einsatz auf Baustellen, in Steinbrüchen, in 

Häfen oder auf Flughäfen konstruiert und gebaut wurden; 

b) Fahrzeuge, die für den Einsatz durch ▌den Katastrophenschutz, die Feuerwehr und 

die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zuständigen Kräfte 

konstruiert und gebaut wurden oder dafür angepasst wurden; 

c) alle Fahrzeuge mit eigenem Antrieb, die speziell für die Verrichtung von Arbeiten 

konstruiert und gebaut wurden und bauartbedingt nicht zur Beförderung von 

Personen oder Gütern geeignet sind und die keine auf einem 

Kraftfahrzeugfahrgestell montierte Maschinen sind. 

Derartige Genehmigungen lassen die Anwendung der Richtlinie 2006/42/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates18 unberührt. 

                                                           
18 Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 

über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung) (ABl. L 157 
vom 9.6.2006, S. 24). 
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(4) Für die folgenden Fahrzeuge kann der Hersteller gemäß dieser Verordnung eine Fahrzeug-

Einzelgenehmigung beantragen: 

a) Fahrzeuge, die ausschließlich für Straßenrennen bestimmt sind; 

b) Prototypen von Fahrzeugen, die unter der Verantwortung eines Herstellers zur 

Durchführung eines speziellen Testprogramms auf der Straße betrieben werden, 

sofern sie eigens für diesen Zweck konstruiert und gebaut wurden. 

Artikel 3  

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung und der in Anhang II aufgeführten Rechtsakte – soweit dort nichts 

anderes bestimmt ist – bezeichnet der Ausdruck 

1. „Typgenehmigung“ das Verfahren, nach dem eine ▌Genehmigungsbehörde bescheinigt, 

dass ein Typ eines Fahrzeugs, eines Systems, eines Bauteils oder einer selbstständigen 

technischen Einheit den einschlägigen Verwaltungsvorschriften und technischen 

Anforderungen entspricht; 

2. „EU-Typgenehmigung“ das Verfahren, nach dem eine Genehmigungsbehörde bescheinigt, 

dass ein Typ eines Fahrzeugs, eines Systems, eines Bauteils oder einer selbstständigen 

technischen Einheit den einschlägigen Verwaltungsvorschriften und technischen 

Anforderungen dieser Verordnung ▌entspricht; 
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3. „nationale Typgenehmigung“ das Verfahren, nach dem eine Genehmigungsbehörde 

bescheinigt, dass der Typ eines Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder einer selbstständigen 

technischen Einheit die einschlägigen Verwaltungsbestimmungen und technischen 

Anforderungen des Rechts eines Mitgliedstaats erfüllt, wobei die Gültigkeit einer solchen 

Genehmigung auf das Gebiet jenes Mitgliedstaats beschränkt ist; 

4. „Typgenehmigungsbogen“ das Dokument, mit dem die Genehmigungsbehörde amtlich 

bescheinigt, dass für einen Typ eines Fahrzeugs, eines Systems, eines Bauteils oder einer 

selbstständigen technischen Einheit eine Typgenehmigung erteilt wurde; 

5. „Übereinstimmungsbescheinigung“ das ▌ vom Hersteller ausgestellte Dokument, mit dem 

bescheinigt wird, dass ein hergestelltes Fahrzeug dem genehmigten Fahrzeugtyp und allen 

zum Zeitpunkt seiner Herstellung anwendbaren Rechtsakten entspricht; 

6. „Fahrzeug-Einzelgenehmigung “ das Verfahren, nach dem eine Genehmigungsbehörde 

bescheinigt, dass ein bestimmtes einzelnes Fahrzeug, das eine oder keine Einzelausführung 

darstellt, den ▌einschlägigen Verwaltungsvorschriften und technischen Anforderungen für 

die EU-Fahrzeug-Einzelgenehmigung oder für die nationale Fahrzeug-Einzelgenehmigung 

entspricht; 

7. „Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung“ das Verfahren, nach dem eine Genehmigungsbehörde 

bescheinigt, dass ein unvollständiger, vollständiger oder vervollständigter Fahrzeugtyp den 

einschlägigen Verwaltungsvorschriften und technischen Anforderungen entspricht; 
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8. „Mehrstufen-Typgenehmigung“ das Verfahren, nach dem eine oder mehrere 

Genehmigungsbehörden bescheinigen, dass – je nach Fertigungsstufe – ein Typ eines 

unvollständigen oder vervollständigten Fahrzeugs den einschlägigen Verwaltungs-

vorschriften und technischen Anforderungen entspricht; 

9. „Mehrphasen-Typgenehmigung“ das Verfahren, bei dem schrittweise für sämtliche zum 

Fahrzeug gehörigen Systeme, Bauteile und selbstständigen technischen Einheiten die EU- 

Typgenehmigungsbögen oder UN-Typgenehmigungsbögen eingeholt werden und in 

seinem letzten Schritt zur Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung führt; 

10. „Einphasen-Typgenehmigung“ das Verfahren, nach dem eine Genehmigungsbehörde in 

einem einzigen Vorgang bescheinigt, dass ein Typ eines Fahrzeugs, eines Systems, eines 

Bauteils oder einer selbstständigen technischen Einheit den einschlägigen Verwaltungs-

vorschriften und technischen Anforderungen entspricht; 

11. „gemischte Typgenehmigung“ eine Mehrphasen-Typgenehmigung, bei der die 

Typgenehmigungen für ein System oder mehrere Systeme in der Schlussphase ▌der 

Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung erlangt wurden, ohne dass für diese Systeme EU-

Typgenehmigungsbogen ausgestellt werden mussten; 

12. „System-Typgenehmigung“ das Verfahren, nach dem eine Genehmigungsbehörde 

bescheinigt, dass ein Typ eines Systems den einschlägigen Verwaltungsvorschriften und 

technischen Anforderungen entspricht; 
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13. „Typgenehmigung einer selbstständigen technischen Einheit“ das Verfahren, nach dem 

eine Genehmigungsbehörde bescheinigt, dass ein Typ einer selbstständigen technischen 

Einheit den einschlägigen Verwaltungsvorschriften und technischen Anforderungen für 

einen oder mehrere bestimmte Fahrzeugtypen entspricht; 

14. „Bauteil-Typgenehmigung“ das Verfahren, nach dem eine Genehmigungsbehörde 

bescheinigt, dass ein Bauteil unabhängig von einem Fahrzeug den einschlägigen 

Verwaltungsvorschriften und technischen Anforderungen entspricht; 

15. „Fahrzeug“ ein Kraftfahrzeug oder einen Anhänger; 

16. „Kraftfahrzeug“ ein vollständiges, vervollständigtes oder unvollständiges Fahrzeug, das 

dafür konstruiert und gebaut ist, von einem eigenen Antrieb,  auf mindestens vier Rädern 

und mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h bewegt zu 

werden; 

17. „Anhänger“ ein Fahrzeug auf Rädern ohne eigenen Antrieb, das dafür konstruiert und 

gebaut ist, von einem Kraftfahrzeug gezogen zu werden, und das zumindest um eine 

horizontale Achse normal zur Längsmittelebene und um eine vertikale Achse parallel zur 

Längsmittelebene des  Zugfahrzeugs drehbar ist; 
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18. „System“ eine den Anforderungen dieser Verordnung oder der in Anhang II aufgeführten 

Rechtsakte unterliegende Gesamtheit von Einrichtungen, die gemeinsam eine oder 

mehrere bestimmte Funktionen in einem Fahrzeug erfüllen; 

19. „Bauteil“ eine den Anforderungen dieser Verordnung oder der in Anhang II aufgeführten 

Rechtsakte unterliegende Einrichtung, die Teil eines Fahrzeugs werden soll und unabhängig 

von diesem Fahrzeug typgenehmigt werden kann, sofern der betreffende Rechtsakt das 

ausdrücklich vorsieht; 

20. „selbstständige technische Einheit“ eine den Anforderungen dieser Verordnung oder der in 

Anhang II aufgeführten Rechtsakte unterliegende Einrichtung, die Teil eines Fahrzeugs 

werden soll und unabhängig, aber nur in Verbindung mit einem oder mehreren 

angegebenen Fahrzeugtypen typgenehmigt werden kann, sofern der betreffende 

Rechtsakt das ausdrücklich vorsieht; 

21. „Teile“ Waren, die für den Bau, die Reparatur und die Wartung eines Fahrzeugs verwendet 

werden, sowie Ersatzteile; 

www.parlament.gv.at



  

 43 

22. „Ausrüstung“ Waren, ausgenommen Teile, die einem Fahrzeug hinzugefügt oder daran 

angebracht werden können; 

23. „Ersatzteile“ Waren, die in ein Fahrzeug eingebaut oder an ihm angebracht werden, um 

Originalteile dieses Fahrzeugs zu ersetzen, wozu auch Waren zählen, die für die Nutzung 

des Fahrzeugs erforderlich sind, mit Ausnahme von Kraftstoffen; 

24. „Basisfahrzeug“ ein Fahrzeug, das für die erste Stufe einer Mehrstufen-Typgenehmigung 

verwendet wird; 

25. „unvollständiges Fahrzeug“ ein Fahrzeug, das mindestens eine weitere 

Vervollständigungsstufe durchlaufen muss, damit es den einschlägigen technischen 

Anforderungen dieser Verordnung ▌entspricht; 

26. „vervollständigtes Fahrzeug“ ein Fahrzeug, das das Ergebnis einer Mehrstufen-Typ-

genehmigung ist und das den einschlägigen technischen Anforderungen dieser Verordnung 

▌entspricht; 

27. „vollständiges Fahrzeug“ ein Fahrzeug, das keiner Vervollständigung bedarf, um die 

einschlägigen technischen Anforderungen dieser Verordnung ▌zu erfüllen; 
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28. „Fahrzeug aus einer auslaufenden Serie“ ein Fahrzeug aus dem Lagerbestand, das wegen 

des Inkrafttretens neuer technischer Anforderungen, nach denen es nicht typgenehmigt 

ist, nicht oder nicht mehr auf dem Markt bereitgestellt, zugelassen oder in Betrieb 

genommen werden kann; 

29. „mit alternativem Kraftstoff betriebenes Fahrzeug“ ein Fahrzeug, das so ausgelegt ist, 

dass es mit mindestens einem Kraftstofftyp betrieben werden kann, der entweder bei 

atmosphärischer Temperatur und atmosphärischem Druck gasförmig ist oder im 

Wesentlichen nicht aus Mineralöl gewonnen wird; 

30. „Kleinserienfahrzeug“ einen Fahrzeugtyp, für den die Anzahl der auf dem Markt 

bereitgestellten, zugelassenen oder in Betrieb genommen Einheiten die jährlichen 

Höchstgrenzen nach Anhang V nicht überschreitet; 

31. „Fahrzeug mit besonderer Zweckbestimmung“ ein Fahrzeug der Klasse M, N oder O mit 

spezifischen technischen Merkmalen, mit denen eine Funktion erfüllt werden soll, für die 

spezielle Vorkehrungen oder eine besondere Ausrüstung erforderlich sind; 
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32. „Fahrzeugtyp“ eine bestimmte ▌Gruppe von Fahrzeugen, die wenigstens die in Anhang I 

Teil B angegebenen Merkmale gemeinsam haben, einschließlich einer Gruppe von 

Fahrzeugen, die die dort genannten Varianten und Versionen umfasst; 

33. „Sattelanhänger“ ein gezogenes Fahrzeug, dessen Achse(n) (bei gleichmäßiger Beladung) 

hinter dem Massenschwerpunkt des Fahrzeugs angeordnet ist (sind) und das mit einer 

Verbindungseinrichtung ausgerüstet ist, die die Übertragung horizontaler und vertikaler 

Kräfte zum Zugfahrzeug ermöglicht; 

34. „Marktüberwachung“ die von den Marktüberwachungsbehörden durchgeführten 

Tätigkeiten und von ihnen getroffenen Maßnahmen, durch die sichergestellt werden soll, 

dass auf dem Markt bereitgestellte Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbstständige 

technische Einheiten sowie Teile und Ausrüstungen mit den Anforderungen der 

einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union übereinstimmen und keine 

Gefährdung für die Gesundheit, Sicherheit, Umwelt oder andere im öffentlichen Interesse 

schützenswerte Rechtsgüter darstellen; 
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35. „Marktüberwachungsbehörde“ die nationale Behörde bzw. die nationalen Behörden, die 

für die Durchführung der Marktüberwachung auf dem Gebiet des Mitgliedstaats zuständig 

ist bzw. sind; 

36. „Genehmigungsbehörde“ die der Kommission von einem Mitgliedstaat gemeldete Behörde 

bzw. gemeldeten Behörden dieses Mitgliedstaats, die zuständig ist bzw. sind für alle 

Belange der Typgenehmigung für ein Fahrzeug, System, Bauteil oder eine selbstständige 

technische Einheit oder der Einzelgenehmigung für ein Fahrzeug sowie für das 

Autorisierungsverfahrens für Teile und Ausrüstungen sowie für die Ausstellung und 

gegebenenfalls den Entzug oder die Versagung von Genehmigungsbogen; sie fungieren 

ferner als Kontaktstelle für die Genehmigungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten, 

benennen die technischen Dienste und sorgen dafür, dass der Hersteller seine Pflichten im 

Zusammenhang mit der Übereinstimmung der Produktion erfüllt; 

37. „nationale Behörde“ eine Genehmigungsbehörde oder jede andere Behörde, die an der 

Marktüberwachung, der Grenzkontrolle oder der Zulassung von Fahrzeugen, Systemen, 

Bauteilen, selbstständigen technischen Einheiten sowie Teilen oder Ausrüstungen in einem 

Mitgliedstaat beteiligt oder dafür zuständig ist; 

38. „technischer Dienst“ eine Organisation oder Stelle, die von der Genehmigungsbehörde als 

Prüflabor für die Durchführung von Prüfungen oder als Konformitätsbewertungsstelle für 

die Durchführung der Anfangsbewertung und anderer Prüfungen oder Kontrollen benannt 

wurde; 

39. „nationale Akkreditierungsstelle“ eine nationale Akkreditierungsstelle im Sinne von 

Artikel 2 Absatz 11 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 ; 
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40. „Hersteller“ eine natürliche oder juristische Person, die für alle Aspekte der 

Typgenehmigung eines Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder einer selbstständigen 

technischen Einheit oder für die Fahrzeug-Einzelgenehmigung oder das 

Autorisierungsverfahren für Teile und Ausrüstungen, für die Gewährleistung der 

Übereinstimmung der Produktion und für die Angelegenheiten der Marktüberwachung im 

Zusammenhang mit diesem Fahrzeug, Bauteil, dieser selbstständigen technischen Einheit, 

diesem Teil und dieser Ausrüstung verantwortlich ist, und zwar unabhängig davon, ob 

diese Person unmittelbar an allen Phasen der Konstruktion und des Baus des Fahrzeugs, 

Systems, Bauteils oder der selbstständigen technischen Einheit beteiligt ist ; 

41. „Bevollmächtigter des Herstellers“ eine in der Union ansässige natürliche oder juristische 

Person, die vom Hersteller ordnungsgemäß dazu bevollmächtigt wurde, den Hersteller in 

den von dieser Verordnung geregelten Angelegenheiten bei der Genehmigungsbehörde 

oder der Marktüberwachungsbehörde zu vertreten und im Namen des Herstellers zu 

handeln; 

42. „Einführer“ jede in der Union ansässige natürliche oder juristische Person, die ein 

Fahrzeug, System, Bauteil, eine selbstständige technische Einheit, ein Teil oder eine 

Ausrüstung in Verkehr bringt, die in einem Drittstaat gefertigt wurde; 

43. „Händler“ jede natürliche oder juristische Person in der Lieferkette, mit Ausnahme des 

Herstellers oder des Einführers, die ein Fahrzeug, System, Bauteil, eine selbstständige 

technische Einheit, ein Teil oder eine Ausrüstung auf dem Markt bereitstellt; 
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44. „Wirtschaftsakteur“ den Hersteller, den Bevollmächtigten des Herstellers, den Einführer 

oder den Händler; 

45. „unabhängiger Wirtschaftsakteur“ eine natürliche oder juristische Person, die kein 

Vertragshändler oder keine Vertragswerkstatt ist und direkt oder indirekt an der Wartung 

und Reparatur von Fahrzeugen beteiligt ist, einschließlich Reparaturbetriebe, Hersteller 

oder Händler von Werkstattausrüstung, Werkzeugen oder Ersatzteilen, sowie Herausgeber 

von technischen Informationen, Automobilclubs, Pannenhilfsdienste, Anbieter von 

Inspektions- und Prüfdienstleistungen sowie Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung von 

Mechanikern, Herstellern und Reparaturkräften für Ausrüstungen von Fahrzeugen, die mit 

alternativen Kraftstoffen betrieben werden; hierzu gehören auch Vertragswerkstätten und 

Händler, die zum Vertriebsnetz eines Fahrzeugherstellers gehören, sofern sie Reparatur- 

und Wartungsarbeiten an Fahrzeugen ausführen, die nicht von dem Hersteller stammen, 

zu dessen Vertriebsnetz sie gehören; 
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46. „Vertragswerkstatt“ eine natürliche oder juristische Person, die Reparatur- und 

Wartungsdienstleistungen für Fahrzeuge erbringt und dem Vertriebssystem des Herstellers 

angehört; 

47. „unabhängiger Reparaturbetrieb“ eine natürliche oder juristische Person, die Reparatur- 

und Wartungsdienstleistungen für Fahrzeuge erbringt und nicht dem Vertriebssystem des 

Herstellers angehört; 

48. „Reparatur- und Wartungsinformationen“ sämtliche Informationen, die für Diagnose, 

Instandhaltung und Inspektion eines Fahrzeugs, ▌seiner Vorbereitung auf 

Straßenverkehrssicherheitsprüfungen, Reparatur, Neuprogrammierung oder 

Neuinitialisierung des Fahrzeugs oder für Ferndiagnoseleistungen für das Fahrzeug sowie 

für die Anbringung von Teilen und Ausrüstungen an Fahrzeugen erforderlich sind– 

einschließlich aller nachfolgenden Ergänzungen und Aktualisierungen dieser 

Informationen –, die der Hersteller seinen Vertragspartnern, -händlern und 

-reparaturbetrieben zur Verfügung stellt ▌oder die vom Hersteller für Reparatur- und 

Wartungszwecke verwendet werden; 

49. „Fahrzeug-OBD-Informationen“ Informationen, die von einem On-Board- Diagnosesystem 

(OBD-System) generiert werden, das sich in einem Fahrzeug befindet oder an einen Motor 

angeschlossen und in der Lage ist, eine Fehlfunktion festzustellen und deren Auftreten 

gegebenenfalls durch ein Warnsystem anzuzeigen und mithilfe rechnergespeicherter 

Informationen den wahrscheinlichen Bereich von Fehlfunktionen anzuzeigen sowie diese 

Informationen nach außen zu übermitteln; 
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50. „Inverkehrbringen“ die erstmalige Bereitstellung eines Fahrzeugs, eines Systems, eines 

Bauteils, einer selbstständigen technischen Einheit, eines Teils oder einer Ausrüstung in 

der Union; 

51. „Bereitstellung auf dem Markt“ jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines 

Fahrzeugs, Systems, Bauteils, einer selbstständigen technischen Einheit, eines Teils oder 

einer Ausrüstung zum Vertrieb oder zur Verwendung auf dem Markt im Rahmen einer 

Geschäftstätigkeit; 

52. „Inbetriebnahme“ den erstmaligen bestimmungsgemäßen Einsatz eines Fahrzeugs, eines 

Systems, eines Bauteils, einer selbstständigen technischen Einheit, eines Teils oder einer 

Ausrüstung in der Union; 

53. „Zulassung“ eine behördliche Genehmigung  für die unbefristete ▌oder befristete 

Inbetriebnahme eines genehmigten Fahrzeugs im Straßenverkehr, die die Identifizierung 

des Fahrzeugs und die Zuteilung einer als amtliches Kennzeichen bezeichneten 

Seriennummer umfasst; 

54. „virtuelles Prüfverfahren“ Computersimulationen einschließlich Berechnungen, zum 

Nachweis, dass ein Fahrzeug, ein System, ein Bauteil oder eine selbstständige technische 

Einheit den technischen Anforderungen eines in Anhang II aufgeführten Rechtsakts 

entspricht, ohne dass dabei ein Fahrzeug, ein System, ein Bauteil oder eine selbstständige 

technische Einheit physisch vorhanden sein muss; 
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55. „alternative Anforderungen“ Verwaltungsvorschriften und technische Anforderungen, die  

darauf abzielen, ein gleichwertiges Maß an funktionaler Sicherheit, Umweltschutz und 

Sicherheit der Fahrzeuginsassen zu gewährleisten wie - soweit praktisch durchführbar - die 

Vorschriften eines oder mehrerer der in Anhang II aufgeführten Rechtsakte; 

56. „Vor-Ort-Bewertung“ eine Überprüfung in den Räumlichkeiten des technischen Dienstes 

oder eines seiner Unterauftragnehmer oder Zweigunternehmen; 

57. „Vor-Ort-Bewertung zur Überwachung“ eine regelmäßige routinemäßige Vor-Ort-

Bewertung, bei der es sich weder um die für die Erstbenennung durchgeführte Vor-Ort-

Bewertung des technischen Dienstes oder eines seiner Unterauftragnehmer oder seiner 

Zweigstellen noch um die für die Verlängerung der Benennung durchgeführte Vor-Ort-

Bewertung handelt; 

58. „Herstellungsdatum des Fahrzeugs“ das Datum, zu dem die Herstellung eines Fahrzeugs 

gemäß der vom betreffenden Hersteller erlangten Genehmigung abgeschlossen wurde. 
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Artikel 4  

Fahrzeugklassen 

(1) Im Sinne dieser Verordnung gelten die nachstehenden Fahrzeugklassen: 

a) Klasse M umfasst vorwiegend für die Beförderung von Personen und deren Gepäck 

ausgelegte und gebaute Kraftfahrzeuge, unterteilt in: 

i) Klasse M1: Kraftfahrzeuge mit höchstens acht Sitzplätzen zusätzlich zum 

Fahrersitz und ohne Stehplätze, unabhängig davon, ob die Anzahl der 

Sitzplätze auf den Fahrersitz beschränkt ist; 

ii) Klasse M2: Kraftfahrzeuge mit mehr als acht Sitzplätzen zusätzlich zum 

Fahrersitz und mit einer Gesamtmasse von höchstens 5 Tonnen, unabhängig 

davon, ob diese Fahrzeuge über Stehplätze verfügen; und 

iii) Klasse M3: Kraftfahrzeuge mit mehr als acht Sitzplätzen zusätzlich zum 

Fahrersitz und mit einer Gesamtmasse über 5 Tonnen, unabhängig davon, ob 

diese Fahrzeuge über Stehplätze verfügen; 
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b) Die Klasse N umfasst vorwiegend für die Beförderung von Gütern ausgelegte und 

gebaute Kraftfahrzeuge, unterteilt in: 

i) Klasse N1: Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von 

höchstens 3,5 Tonnen; 

ii) Klasse N2: Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 

3,5 Tonnen bis höchstens 12 Tonnen; und 

iii) Klasse N3: Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 

12 Tonnen; 

c) Klasse O umfasst Anhänger ▌, unterteilt in: 

i) Klasse O1: Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von höchstens 

0,75 Tonnen; 

ii) Klasse O2: Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse über 

0,75 Tonnen bis höchstens 3,5 Tonnen; 
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iii) Klasse O3: Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse über 

3,5 Tonnen bis höchstens 10 Tonnen; und 

iv) Klasse O4: Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse über 

10 Tonnen. 

(2) Die Kriterien für die Einstufung von Fahrzeugen, Fahrzeugtypen, Varianten und Versionen 

sind in Anhang I festgelegt. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 82 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um Anhang I hinsichtlich der ▌Fahrzeugtypen und Aufbautypen zur Anpassung an 

den technischen Fortschritt zu aktualisieren. 
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KAPITEL II 
ALLGEMEINE PFLICHTEN 

 

Artikel 5 

Technische Anforderungen 

(1) Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten müssen die 

Anforderungen der in Anhang II aufgeführten Rechtsakte erfüllen. 

(2) Bei Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten gilt, dass 

sie   diese Verordnung insbesondere dann nicht einhalten , wenn 

a) sie von den Angaben in den EU-Typgenehmigungsbogen und deren Anlagen oder 

von den beschreibenden Angaben in den Prüfberichten stärker abweichen, als nach 

dem betreffenden Rechtsakt zulässig ist, 

b) die im betreffenden Rechtsakt festgelegten Leistungskriterien oder Grenzwerte für 

die Serienproduktion nicht unter allen im betreffenden Rechtsakt erlaubten 

Bedingungen eingehalten worden sind, 
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c) die Genehmigungsbehörden, die Marktüberwachungsbehörden oder die 

Kommission nicht in der Lage sind, eine Herstellerangabe im Beschreibungsbogen 

unter den Bedingungen des einschlägigen Rechtsakts  nachzuvollziehen . 

Für die Bewertung der Erfüllung der Anforderungen nach diesem Absatz werden 

ausschließlich die Kontrollen, Prüfungen, Inspektionen und Bewertungen berücksichtigt, 

die von den Genehmigungsbehörden, den Marktüberwachungsbehörden und der 

Kommission oder in deren Auftrag durchgeführt wurden. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 82 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um Anhang II zur Berücksichtigung technischer und rechtlicher Entwicklungen 

dadurch zu ändern, dass sie Verweise auf die Rechtsakte mit den Anforderungen, die 

Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten erfüllen müssen, 

einführt und aktualisiert. 

Artikel 6 

Pflichten der Mitgliedstaaten 

(1) Die Mitgliedstaaten richten ihre Genehmigungsbehörden und die Marktüberwachungs-

behörden ein oder benennen sie. Die Mitgliedstaaten melden der Kommission die 

Errichtung und Benennung dieser Behörden. 
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Die Meldung umfasst den Namen dieser Behörden, ihre Anschrift, einschließlich ihrer 

elektronischen Anschrift, und ihre Zuständigkeitsbereiche. Die Kommission veröffentlicht 

die Liste der Genehmigungsbehörden und der Marktüberwachungsbehörden mit den 

dazugehörigen Kontaktdaten auf ihrer Internetseite. 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ihre Genehmigungs- und ihre Markt-

überwachungsbehörden eine strikte Trennung ihrer jeweiligen Zuständigkeiten und 

Funktionen einhalten und ihren Tätigkeiten unabhängig voneinander nachgehen. Diese 

Behörden können derselben Organisation angehören, sofern ihre Tätigkeiten jeweils 

unabhängig als Teil eigener Strukturen verwaltet werden. 

(2) Ist in einem Mitgliedstaat mehr als eine Genehmigungsbehörde für die 

Fahrzeuggenehmigung, einschließlich der Fahrzeug-Einzelgenehmigung, zuständig, so 

benennt dieser Mitgliedstaat eine davon, die die Zuständigkeit für die Erteilung von 

Typgenehmigungen hat, als einzige Typgenehmigungsbehörde, die für den 

Informationsaustausch mit den Genehmigungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten für 

die Zwecke des Artikels 11 und für die Erfüllung der Pflichten nach Kapitel XV  

verantwortlich ist. 

(3) Ist in einem Mitgliedstaat mehr als eine Marktüberwachungsbehörde für die 

Marktüberwachung zuständig, so benennt dieser Mitgliedstaat eine davon als einzige 

Marktüberwachungsbehörde, die für den Informationsaustausch mit den 

Marktüberwachungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten für die Zwecke des Artikels 11 

verantwortlich ist. 
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(4) Die Mitgliedstaaten gestatten das Inverkehrbringen, die Zulassung oder die 

Inbetriebnahme nur derjenigen Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbständigen 

technischen Einheiten, die dieser Verordnung entsprechen. 

(5) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen, die Zulassung oder die Inbetriebnahme 

von Fahrzeugen, Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten, die dieser 

Verordnung entsprechen, nur in den in Kapitel XI genannten Fällen verbieten, beschränken 

oder behindern. 

Abweichend von Unterabsatz 1 dieses Absatzes können die Mitgliedstaaten entscheiden, 

die Teilnahme am Straßenverkehr, das Inverkehrbringen, die Zulassung oder die Inbetrieb-

nahme von Fahrzeugen nicht zu gestatten, die zwar nach der vorliegenden Verordnung 

typgeprüft worden sind, aber die harmonisierten Abmessungen, Gewichte und Achslasten 

in Anhang I der Richtlinie 96/53/EG des Rates19 überschreiten. 

(6) Die Mitgliedstaaten organisieren die Marktüberwachung und die Kontrolle von in den 

Markt eingeführten Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen 

Einheiten gemäß dieser Verordnung und Kapitel III der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und 

führen sie durch. 

                                                           
19 Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der höchstzulässigen 

Abmessungen für bestimmte Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und 
grenzüberschreitenden Verkehr in der Gemeinschaft sowie zur Festlegung der 
höchstzulässigen Gewichte im grenzüberschreitenden Verkehr (ABl. L 235 
vom 17.9.1996, S. 59). 
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(7) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 

Marktüberwachungsbehörden die auf ihrem Gebiet befindlichen Räumlichkeiten von 

Wirtschaftsakteuren betreten und die erforderlichen Stichproben von Fahrzeugen, 

Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für Prüfungen auf 

Einhaltung der Vorschriften durchführen können, wenn sie es für erforderlich und 

gerechtfertigt halten. 

(8) Die Mitgliedstaaten überprüfen und bewerten regelmäßig die Funktionsweise ihrer 

Typgenehmigungstätigkeiten. Solche Überprüfungen und Bewertungen erfolgen 

mindestens alle vier Jahre, und die Ergebnisse werden ▌ der Kommission und dem Forum 

für den Informationsaustausch über die Durchsetzung gemäß Artikel 11 (im Folgenden 

„Forum“) mitgeteilt. 

Die Mitgliedstaaten ermöglichen der Öffentlichkeit den Zugang zu einer 

Zusammenfassung der Ergebnisse der regelmäßigen Überprüfungen und Bewertungen. 

Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission und dem Forum darüber, wie sie die 

Empfehlungen des Forums gemäß Artikel 11 Absatz 5 umsetzen. 
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(9) Die Mitgliedstaaten überprüfen und bewerten regelmäßig die Funktionsweise ihrer 

Marktüberwachungstätigkeiten. Solche Überprüfungen und Bewertungen erfolgen 

mindestens alle vier Jahre, und die Ergebnisse werden der Kommission und dem Forum 

mitgeteilt. 

Die Mitgliedstaaten ermöglichen der Öffentlichkeit den Zugang zu einer Zusammenfassung 

der Ergebnisse der regelmäßigen Überprüfungen und Bewertungen. 

Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission und dem Forum darüber, wie sie die in 

Artikel 11 Absatz 5 genannten Empfehlungen des Forums umsetzen. 

(10) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zur Festlegung gemeinsamer Kriterien für 

das Format der Berichterstattung über die in den Absätzen 8 und 9 des vorliegenden 

Artikels genannten Überprüfungen und Bewertungen erlassen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 83 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 7 

Pflichten der Genehmigungsbehörden 

(1) Die Genehmigungsbehörden erteilen eine Genehmigung nur für solche Fahrzeuge, 

Systeme, Bauteile oder selbstständige technische Einheiten, die dieser Verordnung 

entsprechen. 

(2) Die Genehmigungsbehörden kommen ihren Verpflichtungen unabhängig und unparteiisch 

nach. Sie wahren erforderlichenfalls zum Schutz von Betriebsgeheimnissen die 

Vertraulichkeit, vorbehaltlich der Pflicht nach Artikel 9 Absatz 4, der Kommission 

Informationen zur Verfügung zu stellen und anderer Offenlegungspflichten nach dem 

Unionsrecht, um die Interessen der Nutzer in der Union zu schützen. 

▌ 

Die Genehmigungsbehörden ▌ arbeiten effizient und wirksam miteinander zusammen und 

tauschen Informationen aus, die für ihre Rolle und Funktionen von Belang sind. 

(3) Um die Marktüberwachungsbehörden in die Lage zu versetzen, Kontrollen durchzuführen, 

stellen die Genehmigungsbehörden den Marktüberwachungsbehörden die erforderlichen 

Informationen zur Verfügung, die mit der Typgenehmigung der Fahrzeuge, Systeme, 

Bauteile und selbstständigen technischen Einheiten in Verbindung stehen, bei denen die 

Einhaltung der Vorschriften nachgeprüft wird. Diese Informationen müssen wenigstens die 

Angaben im EU-Typgenehmigungsbogen und in seinen Anlagen nach Artikel 28 Absatz 1 

enthalten. Die Genehmigungsbehörden stellen diese Informationen den 

Marktüberwachungsbehörden unverzüglich zur Verfügung. 
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(4) Wird eine Genehmigungsbehörde  gemäß Kapitel XI unterrichtet, dass ein Fahrzeug, ein 

System, ein Bauteil oder eine selbstständige technische Einheit vermutlich eine Gefahr 

darstellt oder die Anforderungen nicht erfüllt, so ergreift sie alle erforderlichen 

Maßnahmen zur Überprüfung der erteilten Typgenehmigung und berichtigt oder widerruft 

die Typgenehmigung gegebenenfalls je nach den Gründen und der Schwere der 

aufgezeigten Abweichungen. 

▌ 

Artikel 8 

Pflichten der Marktüberwachungsbehörden 

(1) Die Marktüberwachungsbehörden führen regelmäßige Kontrollen durch, um nachzuprüfen, 

ob Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten die 

einschlägigen Anforderungen ▌ erfüllen. Diese Kontrollen werden in angemessenem 

Umfang durch Überprüfung der Unterlagen sowie gegebenenfalls durch Prüfungen im 

Labor und auf der Straße auf Grundlage statistisch aussagekräftiger Stichproben 

durchgeführt. 

Bei der Durchführung dieser Kontrollen berücksichtigen die Marktüberwachungsbehörden 

die geltenden Grundsätze der Risikobewertung, 

mit Gründen versehene Beschwerden und 

www.parlament.gv.at



  

 63 

c) alle sonstigen einschlägigen Informationen, einschließlich der im Forum 

ausgetauschten Informationen und der Prüfungsergebnisse, die von anerkannten 

Dritten veröffentlicht werden, wenn diese die Anforderungen der in Artikel 13 

Absatz 10 genannten Durchführungsrechtsakte erfüllen. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 führen die Marktüberwachungsbehörden jedes 

Mitgliedgliedstaats jährlich eine Mindestanzahl an Prüfungen bei Fahrzeugen durch. Diese 

Mindestanzahl an Prüfungen je Mitgliedstaat ergibt sich aus der Quote von einem pro 

40 000 der im jeweiligen Mitgliedstaat im vorangegangenen Jahr zugelassenen neuen 

Fahrzeuge, wobei mindestens fünf Prüfungen durchzuführen sind. 

Jede Prüfung dient dazu, die Einhaltung der geltenden Rechtsakte, die in Anhang II 

aufgeführt sind, nachzuprüfen. 

(3) Marktüberwachungsbehörden, die jährlich mehr als fünf Prüfungen durchführen, führen 

mindestens 20 % der Mindestanzahl an Prüfungen als emissionsbezogene Prüfungen 

durch, die mit Typgenehmigungsprüfungen vergleichbar sind und alle emissionsrelevanten 

Anforderungen an den geprüften Typ erfassen, entsprechend den Vorgaben der in 

Anhang II aufgeführten Rechtsakte. 
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(4) Die Marktüberwachungsbehörde eines Mitgliedstaats kann mit der 

Marktüberwachungsbehörde eines anderen Mitgliedstaats vereinbaren, dass die 

Prüfungen gemäß den Absätzen 2 und 3 von der Marktüberwachungsbehörde des 

anderen Mitgliedstaats durchgeführt werden. 

(5) Die Marktüberwachungsbehörde eines Mitgliedstaats kann mit der Kommission 

vereinbaren, dass die Kommission die nach Absatz 3 durchzuführenden Prüfungen auf 

Kosten dieses Mitgliedstaats durchführt. Jede nach dem vorliegenden 

Absatz durchgeführte Prüfung wird auf die nach Absatz 2 vorgeschriebene Mindestanzahl 

von Prüfungen angerechnet. 

(6) Jeder Mitgliedstaat erstellt jährlich eine umfassende Übersicht über die geplanten 

Marktüberwachungskontrollen und übermittelt sie dem Forum spätestens am 1. März. 

(7) Jeder Mitgliedstaat erstellt alle zwei Jahre einen Bericht über seine Erkenntnisse im 

Anschluss an jede Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften, die er in den zwei 

vorangegangenen Jahren durchgeführt hat. Dieser Bericht ist dem Forum bis zum 

30. September des Jahres vorzulegen, das auf das Ende des betreffenden 

Zweijahreszeitraum folgend. 

(8) Die Marktüberwachungsbehörden verpflichten die Wirtschaftsakteure dazu, die 

Unterlagen ▌, Informationen und andere technische Spezifikationen – einschließlich 

Zugang zu Software und Algorithmen – bereitzustellen, die die Behörden zur 

Durchführung der Marktüberwachungstätigkeiten für erforderlich erachten. 
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(9) Bei typgeprüften Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen 

Einheiten berücksichtigen die Marktüberwachungsbehörden ordnungsgemäß die von den 

Wirtschaftsakteuren vorgelegten Übereinstimmungsbescheinigungen, 

Typgenehmigungszeichen oder Typgenehmigungsbögen. 

(10) Die Marktüberwachungsbehörden ergreifen geeignete Maßnahmen, um die Nutzer im 

Staatsgebiet ihrer jeweiligen Mitgliedstaaten innerhalb eines angemessenen Zeitraumes 

vor Gefahren zu warnen, die sie oder die Kommission bei einem Fahrzeug, System, Bauteil 

oder einer selbstständigen technischen Einheit ermittelt haben, um so die Gefahr einer 

Verletzung oder eines Schadenseintritts zu verhindern oder zu verringern, indem unter 

anderem diese Informationen auf der Internetseite der Marktüberwachungsbehörden 

veröffentlicht werden. 

Die Marktüberwachungsbehörden arbeiten mit den Wirtschaftsakteuren bei Vorkehrungen 

zusammen, durch die die Gefahren abgewendet oder gemindert werden könnten, die 

durch von diesen Wirtschaftsakteuren auf dem Markt bereitgestellten Fahrzeugen, 

Systemen, Bauteilen oder selbstständigen technischen Einheiten verursacht werden. 

(11) Beschließen die Marktüberwachungsbehörden eines Mitgliedstaats, ein Fahrzeug, ein 

System, ein Bauteil oder eine selbstständige technische Einheit gemäß Kapitel XI vom 

Markt zu nehmen, so unterrichten sie hierüber den betreffenden Wirtschaftsakteure und ▌ 

auch die zuständige Genehmigungsbehörde. 
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(12) Die Marktüberwachungsbehörden kommen ihren Verpflichtungen unabhängig und 

unparteiisch nach. Sie wahren erforderlichenfalls zum Schutz von Betriebsgeheimnissen die 

Vertraulichkeit, vorbehaltlich der Pflicht nach Artikel 9 Absatz 4 der Kommission 

Informationen zur Verfügung zu stellen und anderer Offenlegungspflichten nach dem 

Unionsrecht , um die Interessen der Nutzer in der Union zu schützen. 

▌ 

(13) Die Marktüberwachungsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten koordinieren ihre 

Marktüberwachungstätigkeiten, arbeiten miteinander zusammen und halten einander und 

das Forum über die Ergebnisse dieser Tätigkeiten auf dem Laufenden. Die 

Marktüberwachungsbehörden vereinbaren eine Arbeitsteilung und Spezialisierung, wenn 

das sachgerecht ist. 

(14) Ist in einem Mitgliedstaat mehr als eine Behörde für die Marktüberwachung und die 

Kontrolle der Außengrenzen zuständig, so arbeiten die entsprechenden Behörden effizient 

und wirksam zusammen und teilen einander die Informationen mit, die für ihre jeweilige 

Rolle und Funktion von Bedeutung sind. 

(15) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen gemeinsame Kriterien 

für die Festlegung des angemessenen Umfangs der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

genannten Kontrollen zur Nachprüfung der Einhaltung der Vorschriften ▌ und gemeinsame 

Kriterien für das Format der in den Absätzen 6 bzw. 7 des vorliegenden Artikels 

genannten Übersicht bzw. Berichterstattung festgelegt werden. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 

erlassen. 
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Artikel 9 

Nachprüfung der Einhaltung der Vorschriften durch die Kommission ▌ 

(1) Die Kommission organisiert und führt auf eigene Kosten Prüfungen und Inspektionen 

durch, um nachzuprüfen, ob Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbstständigen 

technischen Einheiten die einschlägigen Anforderungen erfüllen. 

Die Prüfungen und Kontrollen werden unter anderem durch Prüfungen im Labor und auf 

der Straße auf der Grundlage statistisch aussagekräftiger Stichproben durchgeführt, und 

sie werden durch Überprüfungen der Unterlagen ergänzt. 

Bei Durchführung dieser Prüfungen und Inspektionen berücksichtigt die Kommission  

die anerkannten Grundsätze der Risikobewertung,  

mit Gründen versehene Beschwerden und  

alle sonstigen einschlägigen Informationen, einschließlich der im Forum ausgetauschten 

Informationen, der Prüfungsergebnisse, die von anerkannten Drittprüfstellen 

veröffentlicht werden, wenn diese die Anforderungen der in Artikel 13 Absatz 10 

genannten Durchführungsrechtsakte erfüllen, Informationen zu neuen Technologien 

auf dem Markt und Berichten über auf der Straße durchgeführte Fernmessungen. 
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Die Kommission kann die Wahrnehmung von Kontrollen oder Prüfungen technischen 

Diensten anvertrauen; in diesem Fall handeln die technischen Dienste im Auftrag der 

Kommission. Vertraut die Kommission die Wahrnehmung von Kontrollen oder Prüfungen 

für die Zwecke dieses Artikels einem technischen Dienst an, so stellt sie sicher, dass es 

sich bei diesem nicht um den technischen Dienst handelt, der die ursprüngliche 

Typgenehmigungsprüfung durchgeführt hat. 

Diese Prüfungen und Kontrollen können vorgenommen werden 

a) an Neufahrzeugen , die Hersteller oder andere Wirtschaftsakteure gemäß Absatz 2 

geliefert haben, 

b) an zugelassenen Fahrzeugen im Einvernehmen mit dem Inhaber der 

Zulassungsbescheinigung. 

(2) Hersteller, die Inhaber von Typgenehmigungen sind, oder andere Wirtschaftsakteure 

stellen der Kommission auf Verlangen und gegen eine angemessene Vergütung eine 

statistisch aussagekräftige Zahl an - von der Kommission ausgewählten - serienmäßigen 

Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten bereit, die 

repräsentativ für die Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbstständigen technischen 

Einheiten sind, die für das Inverkehrbringen entsprechend der jeweiligen Typgenehmigung 

verfügbar sind. Diese Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und Einheiten sind für die Prüfungen zu 

einem Zeitpunkt, an einem Ort und für eine Dauer bereitzustellen, die von der Kommission 

festgelegt werden. 
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(3) Bevor die Kommission ihre Kontrollen und Prüfungen durchführt, setzt sie den 

Mitgliedstaat, in dem die Typgenehmigung erteilt wurde, und den Mitgliedstaat, in dem 

das Fahrzeug, das System, das Bauteil oder die selbstständige technische Einheit auf dem 

Markt bereitgestellt wurde, entsprechend in Kenntnis. 

Der Mitgliedstaat arbeitet mit der Kommission zusammen, wenn diese die Prüfungen und 

Inspektionen durchführt. 

(4) Um die Kommission in die Lage zu versetzen, die Prüfungen und Inspektionen gemäß 

diesem Artikel durchzuführen, stellen die Mitgliedstaaten der Kommission unverzüglich die 

erforderlichen Informationen zur Verfügung, die mit der Typgenehmigung der Fahrzeuge, 

des Systems, des Bauteils oder der selbstständigen technischen Einheit, bei denen die 

Einhaltung der Vorschriften nachgeprüft wird, in Verbindung stehen. Diese Informationen 

müssen wenigstens die Angaben im EU-Typgenehmigungsbogen und in seinen Anlagen 

nach Artikel 28 Absatz 1 enthalten. 

(5) Die Hersteller stellen der Kommission unentgeltlich und unverzüglich alle Daten zur 

Verfügung, die für die Nachprüfung der Einhaltung der Vorschriften erforderlich und nicht 

in dem in Artikel 28 Absatz 1 genannten EU-Typgenehmigungsbogen und dessen Anlagen 

verfügbar sind. 
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Zu diesen Daten gehören auch alle Parameter und Einstellungen, die zur genauen 

Nachstellung der zum Zeitpunkt der Typgenehmigungsprüfung herrschenden 

Prüfbedingungen benötigt werden. Die Kommission legt in Durchführungsrechtsakten die 

zur Verfügung zu stellenden Daten fest und beachtet dabei den Schutz von 

Geschäftsgeheimnissen und den Schutz personenbezogener Daten gemäß den 

Rechtsvorschriften der Union und dem nationalen Recht. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 erlassen. 

(6) Stellt die Kommission fest, dass die Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbstständigen 

technischen Einheiten die Typgenehmigungsanforderungen dieser Verordnung nicht 

erfüllen, dass die, Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbstständigen technischen 

Einheiten der Typgenehmigung nicht entsprechen oder dass die Typgenehmigung auf der 

Grundlage nicht zutreffender Daten erteilt wurde, so leitet sie das in den Artikeln 53 

oder 54 vorgesehene Verfahren ein. 

Ergeben sich durch die Prüfungen und Inspektionen Zweifel an der Richtigkeit der 

Typgenehmigung selbst, so unterrichtet die Kommission die betreffende(n) Genehmigungs-

behörde(n) sowie das Forum unverzüglich. 
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Die Kommission unterrichtet die zuständigen Typgenehmigungs- und Marktüber-

wachungsbehörden damit diese geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Nutzer in ihrem 

Staatsgebiet innerhalb eines angemessenen Zeitraumes vor ▌ jeder Nichtüber-

einstimmung zu warnen, die sie bei einem Fahrzeug, System, Bauteil oder einer 

selbstständigen technischen Einheit ermittelt hat, um so die Gefahr einer Verletzung oder 

eines Schadenseintritts zu verhindern oder zu verringern. 

Nach jeder von ihr durchgeführten Nachprüfung der Einhaltung der Vorschriften 

veröffentlicht die Kommission einen Bericht über ihre Erkenntnisse und übermittelt diese 

den Mitgliedstaaten und dem Forum. Dieser Bericht enthält detaillierte Angaben zu den 

bewerteten Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten 

sowie zum betreffenden Hersteller und eine kurze Darlegung der Erkenntnisse, 

gegebenenfalls einschließlich der Art der Nichteinhaltung. 
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Artikel 10 

Bewertungen durch die Kommission 

(1) Der Kommission obliegt die Organisation und Durchführung von Bewertungen der 

Verfahren von Genehmigungsbehörden, die EU-Typgenehmigungen innerhalb der letzten 

fünf Jahre vor der Bewertung erteilt haben, insbesondere der Verfahren zur Erteilung von 

Typgenehmigungen, zur Kontrolle der Übereinstimmung der Produktion und zur 

Benennung und Überwachung der technischen Dienste. Solche Bewertungen beinhalten 

eine stichprobengestützte Evaluierung der Übereinstimmung der innerhalb der letzten fünf 

Jahre vor der Bewertung erteilten Typgenehmigungen mit den in Artikel 26 Absatz 2 

Buchstabe c genannten geltenden Anforderungen. 

(2) Diese Bewertungen dienen dem Zweck, die EU-Typgenehmigungen erteilenden 

Genehmigungsbehörden in ihren Bemühungen zur Gewährleistung der einheitlichen 

Anwendung dieser Verordnung und beim Austausch bewährter Verfahren zu unterstützen. 

(3) Die Bewertungen werden nach Maßgabe des Rechts des betreffenden Mitgliedstaats 

durchgeführt, wobei die Rechte der betreffenden Behörden gebührend berücksichtigt 

werden und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt wird. Die Kommission erfüllt 

ihre Aufgaben unabhängig und unparteiisch und wahrt die Vertraulichkeit, um 

Betriebsgeheimnisse gemäß den geltenden Rechtsvorschriften zu schützen. Die 

Kommission trägt die durch diese Bewertungen entstehenden Kosten. 

www.parlament.gv.at



  

 73 

(4) Die Genehmigungsbehörden erleichtern die Durchführung der Bewertung, indem sie mit 

der Kommission zusammenarbeiten, wobei sie ihr jede erforderliche Unterstützung 

gewähren und ihr alle erforderlichen Unterlagen bereitstellen. 

(5) Die Kommission stellt sicher, dass das an der Bewertung teilnehmende Personal 

hinreichend qualifiziert ist und angemessen eingewiesen wurde. Die Kommission 

informiert die Mitgliedstaaten und die betreffenden Behörden ausreichend lange vor der 

Bewertung über den Zeitpunkt, zu dem mit ihrer Durchführung begonnen wird, sowie über 

die Identität der die Bewertung durchführenden Personen. Die Dauer der Vor-Ort-

Bewertung bei der betreffenden Behörde ist üblicherweise auf zwei Tage beschränkt und 

darf in keinem Fall über drei Tage hinausgehen. 

(6) Jede Genehmigungsbehörde, die mindestens eine EU-Typgenehmigung innerhalb eines 

Zeitraums von fünf Jahren erteilt hat, wird in diesem Zeitraum einmal von der Kommission 

bewertet. 

Abweichend von Unterabsatz 1 kann eine Genehmigungsbehörde weniger häufig 

bewertet werden, wenn nach Auffassung der Kommission aus der ersten Bewertung 

dieser Behörde hervorgeht, dass die eingerichteten Verfahren die wirksame Anwendung 

dieser Verordnung gewährleisten, wobei Umfang und Bandbreite der erteilten EU-

Typgenehmigungen berücksichtigt werden. 
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(7) Die Kommission übermittelt dem Forum das Ergebnis der Bewertung, einschließlich 

etwaiger Empfehlungen, und macht eine Zusammenfassung der Ergebnisse öffentlich 

zugänglich. Das Forum prüft das Ergebnis der Bewertung. 

(8) Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission und dem Forum, wie sie die - 

gegebenenfalls dem Ergebnis der Bewertung beigefügten - Empfehlungen berücksichtigen. 

(9) Die Kommission erlässt unter gebührender Berücksichtigung der Erwägungen des Forums 

Durchführungsrechtsakte zur Festlegung gemeinsamer Kriterien für die Darlegung des 

Umfangs der Bewertung, der für die Bewertung verwendeten Methode, der 

Zusammensetzung des Bewertungsteams, der Planung der Bewertungen über einen 

Zeitraum von mindestens fünf Jahren und der besonderen Voraussetzungen für eine 

mögliche Verringerung der Häufigkeit der Bewertung. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 11 

Forum für den Informationsaustausch über die Durchsetzung 

(1) Die Kommission richtet ein Forum für den Informationsaustausch über die Durchsetzung 

(im Folgenden „Forum“) ein, führt darin den Vorsitz und verwaltet es. 

Das Forum besteht aus Vertretern, die von den einzelnen Mitgliedstaaten ernannt werden 

und ihre Typgenehmigungs- und Marktüberwachungsbehörden vertreten. 
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Wann immer es zweckmäßig ist, können technische Dienste, anerkannte Dritte, die die 

Anforderungen der in Artikel 13 Absatz 10 genannten Durchführungsrechtsakte erfüllen, 

Vertreter des Europäischen Parlaments, der Industrie und betreffender 

Wirtschaftsakteure sowie von Akteuren aus den Bereichen Sicherheit und Umweltschutz 

eingeladen werden, als Beobachter an den Sitzungen des Forums gemäß der in Absatz 7 

des vorliegenden Artikels genannten Geschäftsordnung teilzunehmen. 

▌Die Ziele der Beratungsaufgaben des Forums umfassen die Förderung bester Verfahren, 

um die einheitliche Auslegung und Anwendung dieser Verordnung zu erleichtern, den 

Austausch von Informationen über Probleme bei der Durchsetzung, die Zusammenarbeit, 

insbesondere bei der Bewertung, Benennung und Überwachung technischer Dienste, die 

Entwicklung von Arbeitsmethoden und -instrumenten, die Entwicklung eines Verfahrens 

für den elektronischen Informationsaustausch und die Bewertung harmonisierter 

Durchsetzungsprojekte sowie über Geldbußen ▌. 

▌ 

(2) Das Forum prüft 

a) Angelegenheiten im Zusammenhang mit der einheitlichen Auslegung der 

Anforderungen, die in dieser Verordnung und in den in Anhang II aufgeführten 

Rechtsakten festgelegt sind,  bei der Umsetzung dieser Anforderungen; 
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b) die Ergebnisse der Typgenehmigungs- und Marktüberwachungstätigkeiten, die von 

den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 6 Absätze 8 und 9 durchgeführt werden; 

c) die Ergebnisse der von der Kommission gemäß Artikel 9 durchgeführten Prüfungen 

und Inspektionen; 

d) die von der Kommission gemäß Artikel 10 durchgeführten Bewertungen; 

e) Prüfberichte über Fälle möglicher Nichteinhaltung, vorgelegt von anerkannten 

Dritten, die die Anforderungen der in Artikel 13 Absatz 10 genannten 

Durchführungsrechtsakte erfüllen; 

f) die Ergebnisse der von den Genehmigungsbehörden gemäß Artikel 31 

durchgeführten Tätigkeiten im Bereich der Übereinstimmung der Produktion; 

g) die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 67 Absatz 6 vorgelegten Informationen 

über ihre Verfahren zur Bewertung, Benennung und Meldung von technischen 

Diensten sowie zur Überwachung der technischen Dienste; 

h) Angelegenheiten allgemeiner Bedeutung für die in dieser Verordnung festgelegten 

Anforderungen an die Bewertung, Benennung und Überwachung technischer 

Dienste gemäß Artikel 67 Absatz 10 und  Artikel 78 Absatz 4; 

i) von Wirtschaftsakteuren begangene Verstöße; 

j) die Umsetzung der Abhilfemaßnahmen oder beschränkenden Maßnahmen nach 

Kapitel XI; 

k) Planung, Koordinierung und Ergebnisse der Marktüberwachungstätigkeiten; 

l) Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Zugang zu Fahrzeug-OBD-

Informationen und zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen gemäß 

Kapitel XIV und insbesondere Angelegenheiten im Zusammenhang mit der 

Umsetzung der in Artikel 65 festgelegten Verfahren. 
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(3) Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 8 Absatz 7 bereitgestellten 

Informationen veröffentlicht die Kommission alle zwei Jahre einen zusammenfassenden 

Bericht über die Marküberwachungstätigkeiten. 

(4) Die Kommission übermittelt eine Zusammenfassung über die Tätigkeiten des Forums dem 

Europäischen Parlament. 

(5) Als Teil seiner Beratungsaufgaben kann das Forum unter Berücksichtigung der Ergebnisse 

der Prüfung gemäß Absatz 2 eine Stellungnahme oder eine Empfehlung abgeben. 
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Bei der Abgabe einer Stellungnahme oder einer Empfehlung bemüht sich das Forum,  zu 

einem Einvernehmen zu gelangen. Kann kein Einvernehmen erzielt werden, gibt das 

Forum seine Stellungnahme oder seine Empfehlung mit einfacher Mehrheit der 

Mitgliedstaaten ab. Jeder Mitgliedstaat hat eine Stimme. Mitgliedstaaten, die eine 

abweichende Meinung vertreten, können verlangen, dass ihre Auffassung und die Gründe 

dafür in der Stellungnahme oder der Empfehlung des Forums angegeben werden. 

(6) Erlässt die Kommission Durchführungsrechtsakte, so berücksichtigt sie dabei gebührend 

die vom Forum gemäß Absatz 5 abgegebenen Stellungnahmen. 

(7) Das Forum gibt sich eine Geschäftsordnung. 

Artikel 12 

Online-Datenaustausch 

(1) Die Kommission und die Mitgliedstaaten verwenden beim Austausch von EU-

Typgenehmigungsbögen und deren in Artikel 28 Absatz 1 genannten Anlagen, 

einschließlich Prüfberichten sowie jeder Änderung, jeder Versagung und jedes Widerrufs 

einer EU-Typgenehmigung, das in Artikel 27 genannte gemeinsame sichere elektronisches 

Austauschsystem. 
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Die Kommission und die Mitgliedstaaten verwenden das mit der Richtlinie 2001/95/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates20 eingerichtete EU-Schnellwarnsystem 

(RAPEX) und das mit der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 eingerichtete Informations- und 

Kommunikationssystem für die Marktüberwachung (ICSMS) für die Zwecke der 

Marktüberwachung, Rückrufmaßnahmen und anderer einschlägiger Tätigkeiten 

zwischen den Marktüberwachungsbehörden, den Mitgliedstaaten und der Kommission. 

(2) Ab dem ... [acht Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] machen die 

Mitgliedstaaten der Öffentlichkeit anhand der Fahrzeug-Identifizierungsnummer die 

Übereinstimmungsbescheinigung jedes Fahrzeugs in Form strukturierter Daten in 

elektronischem Format im gemeinsamen sicheren elektronischen Austauschsystem gemäß 

Artikel 37 zugänglich. 

Ab dem ... [acht Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] machen die 

Mitgliedstaaten der Öffentlichkeit die in der Übereinstimmungsbescheinigung 

enthaltenen Informationen – mit Ausnahme von Fahrzeug-Identifizierungsnummern – in 

Form strukturierter Daten in elektronischem Format im gemeinsamen sicheren 

elektronischen Austauschsystem gemäß Artikel 37 zugänglich. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, in denen das Format der in den 

Unterabsätzen 1 und 2 des vorliegenden Absatzes genannten Informationen sowie die 

Kriterien für den öffentlichen Zugang zu diesen Informationen festgelegt sind. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 

erlassen. 

                                                           
20 Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 

2001 über die allgemeine Produktsicherheit (ABl. L 11 vom 15.1.2002, S. 4). 
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(3) Die Kommission ergreift alle erforderlichen Maßnahmen zur Einrichtung einer 

Schnittstelle zwischen dem in Artikel 27 Absatz 3 genannten gemeinsamen sicheren 

elektronischen Austauschsystem, dem RAPEX und dem ICSMS, um 

Marktüberwachungstätigkeiten zu fördern und dafür zu sorgen, dass die Verbrauchern 

und Dritten zur Verfügung gestellten Daten abgestimmt werden und kohärent und richtig 

sind. 

(4) Die Mitgliedstaaten verwenden ein gemeinsames sicheres elektronisches Austauschsystem 

gemäß den -in Artikel 27 Absatz 3 genannten - Durchführungsrechtsakten , um eine 

Aufstellung der EU-Typgenehmigungen für Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und 

selbstständige technische Einheiten, die sie erteilt, geändert, versagt  oder widerrufen 

haben, sowie eine Aufstellung der technischen Dienste, die die Prüfungen für die 

betreffenden EU-Typgenehmigungen durchgeführt haben, ab dem 1. September 2022 

öffentlich zugänglich zu machen. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, in denen das Format der in 

Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten zugänglichen Informationen sowie 

die Kriterien für den öffentlichen Zugang zu diesen Informationen festgelegt wird. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 83 

Absatz 2 erlassen. 
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(5) Die Kommission entwickelt ein Instrument, mit dem die von anerkannten Dritten – die die 

Anforderungen der in Artikel 13 Absatz 10 genannten Durchführungsrechtsakte erfüllen – 

übermittelten Prüfergebnisse und Beschwerden über die Eigenschaften von Fahrzeugen, 

Systemen, Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden. 

Artikel 13 

Allgemeine Pflichten der Hersteller 

(1) Die Hersteller stellen sicher, dass die Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbstständigen 

technischen Einheiten, die sie hergestellt haben und die in Verkehr gebracht oder in 

Betrieb genommen ▌ wurden, gemäß den Anforderungen dieser Verordnung, 

insbesondere dess Artikel 5, hergestellt und genehmigt worden sind. 

(2) Der Hersteller ist gegenüber der Genehmigungsbehörde für alle Aspekte des 

Genehmigungsverfahrens und für die Sicherstellung der Übereinstimmung der Produktion 

verantwortlich. 
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Im Falle einer Mehrstufen-Typgenehmigung sind die Hersteller auch für die Genehmigung 

und die Übereinstimmung der Produktion der Systeme, Bauteile oder selbstständigen 

technischen Einheiten, die sie auf ihrer Fahrzeug-Fertigungsstufe hinzufügt haben, 

verantwortlich. Verändert ein Hersteller Bauteile, Systeme oder selbstständige technische 

Einheiten, die auf früheren Fertigungsstufen bereits genehmigt wurden, so ist er für die 

Typgenehmigung und die Übereinstimmung der Produktion der veränderten Bauteile, 

Systeme oder selbstständigen technischen Einheiten verantwortlich. Hersteller der 

vorhergehenden Fertigungsstufe stellen dem Hersteller der darauffolgenden 

Fertigungsstufe Angaben zu jeder Änderung bereit, die die Bauteil-Typgenehmigung, die 

System-Typgenehmigung, die Typgenehmigung für selbstständige technische Einheiten 

oder die Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung betreffen könnte. Diese Angaben sind 

mitzuteilen, sobald die neue Erweiterung der Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung vorliegt, 

spätestens jedoch zum Zeitpunkt des Herstellungsbeginns des unvollständigen Fahrzeugs. 

(3) Verändern Hersteller ein unvollständiges Fahrzeug in einer Weise, dass dieses in eine 

andere Fahrzeugklasse eingestuft wird und somit andere Anforderungen als jene für die 

früheren Fertigungsstufen gelten, so sind sie auch für die Übereinstimmung mit den 

Anforderungen verantwortlich, die für die Fahrzeugklasse gelten, in die das veränderte 

Fahrzeug eingestuft wird. 
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(4) Ein außerhalb der Union ansässiger Hersteller benennt für die Zwecke der EU-

Typgenehmigung von Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen oder selbstständigen technischen 

Einheiten einen in der Union ansässigen Bevollmächtigten, der ihn bei der Genehmigungs-

behörde vertritt. Der Hersteller ernennt ferner für die Zwecke der Marktüberwachung 

einen einzigen Bevollmächtigten mit Sitz in der Union; dieser kann mit dem für die EU-

Typgenehmigung ernannten Bevollmächtigten identisch sein. 

(5) Die Hersteller stellen sicher, dass ihre Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbstständigen 

technischen Einheiten nicht so konstruiert sind, dass sie Strategien oder andere Mittel 

aufweisen, die ihre bei Prüfverfahren gezeigten Leistungen unter Bedingungen, mit denen 

beim normalen Betrieb vernünftigerweise gerechnet werden kann, in einer dieser 

Verordnung zuwiderlaufenden Weise verändern. 

▌ 

(6) Hersteller richten Verfahren ein, um sicherzustellen, dass die Produktion von Fahrzeugen, 

Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten stets in Übereinstimmung 

mit dem genehmigten Typ erfolgt. 
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(7) Die Hersteller prüfen jede eingegangene Beschwerde über Risiken, mutmaßliche 

Vorkommnisse oder Probleme bei der Nichteinhaltung der Vorschriften bei Fahrzeugen, 

Systemen, Bauteilen, selbstständigen technischen Einheiten, Teilen oder Ausrüstung, die 

sie in Verkehr gebracht haben. 

Die Hersteller verzeichnen jede einzelne dieser Beschwerden unter Beifügung einer 

Beschreibung des jeweiligen Problems und der Informationen, die zur genauen 

Ermittlung des betroffenen Typs eines Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder einer 

selbstständigen technischen Einheit benötig werden, und im Falle mit Gründen 

versehener Beschwerden unterrichten die Hersteller ihre Händler und Einführer davon. 

(8) Zusätzlich zu dem am Fahrzeug angebrachten gesetzlich vorgeschriebenen Schild und den 

Typgenehmigungszeichen, die gemäß Artikel 38 an seinen Bauteilen oder selbstständigen 

technischen Einheiten angebracht werden, gibt der Hersteller seinen Namen, seinen 

eingetragenen Handelsnamen oder seine eingetragene Handelsmarke und seine 

Kontaktanschrift in der Union entweder auf seinen auf dem Markt bereitgestellten 

Fahrzeugen, Bauteilen oder selbstständigen technischen Einheiten selbst oder, wenn das 

nicht möglich ist, auf der Verpackung oder in den dem Bauteil oder der selbstständigen 

technischen Einheit beigefügten Unterlagen an. 

(9) Solange sich ein Fahrzeug, System, Bauteil oder eine selbstständige technische Einheit in 

seiner Verantwortung befindet, stellt der Hersteller sicher, dass die Lagerungs- oder 

Transportbedingungen die Einhaltung der Anforderungen dieser Verordnung nicht 

gefährden. 
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(10) Unbeschadet des Artikels 9 Absatz 5 und unter Beachtung des Schutzes von 

Geschäftsgeheimnissen und des Schutzes personenbezogener Daten gemäß den 

Rechtsvorschriften der Union und den nationalen Rechtsvorschriften stellen die Hersteller 

von Fahrzeugen Daten bereit, die für von Dritten durchgeführte Nachprüfungen einer 

etwaigen Nichteinhaltung der Vorschriften benötigt werden, einschließlich aller 

Parameter und Einstellungen, die zur genauen Nachstellung der zum Zeitpunkt der 

Typgenehmigungsprüfung herrschenden Prüfbedingungen benötigt werden.  

Zum Zwecke des Unterabsatzes 1 des vorliegenden Absatzes legt die Kommission in 

Durchführungsrechtsakten die unentgeltlich bereitzustellenden Daten sowie die 

Anforderungen fest, die Dritte erfüllen müssen, um ihr berechtigtes Interesse an den 

Bereichen öffentliche Sicherheit oder Umweltschutz und ihren Rückgriff auf angemessene 

Prüfeinrichtungen nachzuweisen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 erlassen. 
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Artikel 14 

Pflichten von Herstellern im Zusammenhang mit ihren Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen, 

selbstständigen technischen Einheiten, Teilen und Ausrüstungen, die  

nicht konform sind oder eine ernste Gefahr darstellen 

(1) Wenn ein Fahrzeug, System, Bauteil, eine selbstständige technische Einheit, ein Teil oder 

eine Ausrüstung, das/die in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen wurde, nicht 

dieser Verordnung entspricht oder wenn die Typgenehmigung auf der Grundlage 

unrichtiger Daten erteilt wurde, ergreift der Hersteller unverzüglich die 

Abhilfemaßnahmen, die erforderlich sind, um die Übereinstimmung dieses Fahrzeugs, 

Systems, Bauteils oder dieser selbstständigen technischen Einheit, dieses Teils oder dieser 

Ausrüstung herzustellen oder es/sie gegebenenfalls vom Markt zu nehmen oder es/sie 

zurückzurufen. 

Der Hersteller unterrichtet die Genehmigungsbehörde, die die Typgenehmigung erteilt hat, 

unverzüglich im Einzelnen über die Nichtübereinstimmung und alle ergriffenen 

Maßnahmen. 

(2) Wenn das Fahrzeug, das System, das Bauteil, die selbstständige technische Einheit, das 

Teil oder die Ausrüstung eine ernste Gefahr darstellt, unterrichtet der Hersteller 

unverzüglich und ausführlich die Genehmigungs- und Marktüberwachungsbehörden über 

die Gefahr und alle in diesem Zusammenhang ergriffenen Maßnahmen ▌. 
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(3) Die Hersteller bewahren die EU-Typgenehmigungsbögen und die in Artikel 28 Absatz 1 

genannten Anlagen dazu für einen Zeitraum von 10 Jahren nach dem Ende der Gültigkeit 

der EU-Typgenehmigung eines Fahrzeugs und von fünf Jahren nach dem Ende der 

Gültigkeit der EU-Typgenehmigung eines Systems, Bauteils oder einer selbstständigen 

technischen Einheit auf. 

Die Hersteller eines Fahrzeugs halten für die Genehmigungsbehörden eine Kopie der in 

Artikel 36 genannten Übereinstimmungsbescheinigungen für einen Zeitraum von 10 

Jahren nach dem Zeitpunkt der Herstellung des Fahrzeugs bereit. 

(4) Die Hersteller händigen einer nationalen Behörde oder der Kommission auf deren mit 

Gründen versehenes Verlangen hin eine Kopie des EU-Typgenehmigungsbogens oder der in 

Artikel 55 Absatz 1 genannten Autorisierung  in einer für diese Behörde oder für die 

Kommission leicht zu verstehenden Sprache aus, aus der die Übereinstimmung des 

Fahrzeugs, des Systems, des Bauteils, der selbstständigen technischen Einheit, des Teils 

oder der Ausrüstung hervorgeht. 

Die Hersteller arbeiten mit einer nationalen Behörde auf deren mit Gründen versehenes 

Verlangen bei allen Maßnahmen gemäß Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zur 

Abwendung von Risiken zusammen, die mit dem Fahrzeug, System, Bauteil, der 

selbstständigen technischen Einheit, dem Teil oder der Ausrüstung, das bzw. die sie auf 

dem Markt bereitgestellt haben, verbunden sind. 
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Artikel 15 

Pflichten der Bevollmächtigten des Herstellers ▌ 

(1) Der Bevollmächtigte des Herstellers ▌ nimmt die Aufgaben wahr, die der Hersteller in der 

entsprechenden Vollmacht festgelegt hat. Gemäß dieser Vollmacht muss der 

Bevollmächtigte mindestens ▌ 

a) Zugriff auf den in Artikel 28 Absatz 1genannten Typgenehmigungsbogen und dessen 

Anlagen und die Übereinstimmungsbescheinigung in einer der Amtssprachen der 

Union haben; diese Beschreibungsunterlagen sind den Genehmigungs- und 

Marktüberwachungsbehörden für einen Zeitraum von 10 Jahren nach dem Ende der 

Gültigkeit ▌ der EU-Typgenehmigung eines Fahrzeugs und für einen Zeitraum von 

fünf Jahren nach dem Ende der Gültigkeit der EU-Typgenehmigung eines Systems, 

Bauteils oder einer selbstständigen technischen Einheit bereitzustellen; 

b) auf mit Gründen versehenes Verlangen einer Genehmigungsbehörde dieser alle 

erforderlichen Informationen, Unterlagen und alle anderen technischen 

Spezifikationen zum Nachweis der Übereinstimmung der Produktion eines 

Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder einer selbstständigen technischen Einheit 

bereitstellen, einschließlich des Zugangs zu Software und Algorithmen; 
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c) auf Verlangen der Genehmigungs- oder Marktüberwachungsbehörden bei allen 

Maßnahmen zur Abwendung der ernsten Gefahr, die mit Fahrzeugen, Systemen, 

Bauteilen, selbstständigen technischen Einheiten, Teilen oder Ausrüstungen 

verbunden ist, auf die sich jene Vollmacht erstreckt, zusammenarbeiten; 

d) den Hersteller über Beschwerden und Berichte über Risiken, mutmaßliche 

Vorkommnisse und Probleme der Nichteinhaltung der Vorschriften bei Fahrzeugen, 

Systemen, Bauteilen, selbstständigen technischen Einheiten, Teilen oder 

Ausrüstungen, auf die sich das Mandat erstreckt, unverzüglich unterrichten; 

e) das Recht haben, die Vollmacht ohne Sanktionen zu beenden, falls der Hersteller 

seine Verpflichtungen aus dieser Verordnung verletzt. 

(2) Beendigt ein Bevollmächtigter eines Herstellers das Mandat aus den in Absatz 1 

Buchstabe e genannten Gründen, so unterrichtet er hierüber unverzüglich die 

Typgenehmigungsbehörde, die die Genehmigung erteilt hat, sowie die Kommission. 

(3) Die bereitzustellenden Informationen umfassen mindestens Angaben zu Folgendem: 

a) Zeitpunkt der Beendigung des Mandats; 

b) Zeitpunkt, bis zu dem der bisherige Bevollmächtigte in den vom Hersteller 

bereitgestellten Informationen, einschließlich Werbematerial, genannt werden darf; 
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c) Übergabe von Dokumenten, einschließlich Vertraulichkeitsaspekten und 

Eigentumsrechten; 

d) Verpflichtung des bisherigen Bevollmächtigten des Herstellers, dem Hersteller oder 

dem neuen Bevollmächtigten des Herstellers nach Beendigung der Vollmacht alle 

Beschwerden und Berichte über Risiken und mutmaßliche Vorkommnisse im 

Zusammenhang mit einem Fahrzeug, System, Bauteil, einer selbstständigen 

technischen Einheit, einem Teil oder einer Ausrüstung, für die der bisherige 

Bevollmächtigte als Bevollmächtigter des Herstellers benannt war, weiterzuleiten. 

Artikel 16 

Pflichten der Einführer 

(1) Die Einführer bringen Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbstständige technische 

Einheiten in Verkehr, die dieser Verordnung▌ entsprechen. 

(2) Vor dem Inverkehrbringen eines typgenehmigten Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder einer 

typgenehmigten selbstständigen technischen Einheit vergewissern sich die Einführer, dass 

ein gültiger EU-Typgenehmigungsbogen vorliegt und dass das System, das Bauteil oder 

die selbstständige technische Einheit das Typgenehmigungszeichen trägt und Artikel 13 

Absatz 8 entspricht. 

Im Fall eines Fahrzeugs stellt der Einführer sicher, dass das Fahrzeug mit der 

vorgeschriebenen Übereinstimmungsbescheinigung versehen ist. 
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(3) Wenn ▌ ein Fahrzeug, ein System, ein Bauteil oder eine selbstständige technische Einheit 

nicht mit den Anforderungen dieser Verordnung und insbesondere wenn es nicht mit der 

entsprechenden Typgenehmigung übereinstimmt, darf der Einführer dieses Fahrzeug, 

System, Bauteil oder diese selbstständige technische Einheit nicht in Verkehr bringen, 

seine bzw. ihre Inbetriebnahme nicht erlauben oder seine bzw. ihre Zulassung nicht 

veranlassen, bis die Übereinstimmung hergestellt ist. 

(4) Wenn ▌ das Fahrzeug, System oder Bauteil, die selbstständige technische Einheit, das 

Teil oder die Ausrüstung eine ernste Gefahr darstellt, unterrichten die Einführer den 

Hersteller sowie die Marktüberwachungsbehörden davon. Bei typgenehmigten 

Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten unterrichten 

sie auch die Genehmigungsbehörde, die die Typgenehmigung erteilt hat. 

(5) Die Einführer geben ihren Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder ihre 

eingetragene Handelsmarke und ihre Kontaktanschrift auf dem Fahrzeug, dem Bauteil, der 

selbstständigen technischen Einheit, dem Teil oder der Ausrüstung selbst oder, wenn das 

nicht möglich ist, auf der Verpackung oder in den dem Bauteil, der selbstständigen 

technischen Einheit, dem Teil oder der Ausrüstung beigefügten Unterlagen an. 

(6) Die Einführer stellen sicher, dass dem Fahrzeug, System, Bauteil oder der selbstständigen 

technischen Einheit die gemäß Artikel 59 erforderlichen Anleitungen und Informationen in 

der Amtssprache oder den Amtssprachen der betreffenden Mitgliedstaaten beigefügt sind. 
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(7) Zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher ▌ führen die Einführer ein 

Verzeichnis über Beschwerden und Rückrufen im Zusammenhang mit Fahrzeugen, 

Systemen, Bauteilen, selbstständigen technischen Einheiten oder Teilen und Ausrüstung, 

die sie in Verkehr gebracht haben, und halten ihre Händler über diese Beschwerden und 

Rückrufe auf dem Laufenden. 

(8) Die Einführer unterrichten unverzüglich den betreffenden Hersteller über jede 

eingegangene Beschwerde über Risiken, mutmaßliche Vorkommnisse oder Probleme der 

Nichteinhaltung der Vorschriften bei Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen, selbstständigen 

technischen Einheiten, Teilen oder Ausrüstungen, die sie in Verkehr gebracht haben. 

(9) Solange sich Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbstständige technische Einheiten in 

seiner Verantwortung befinden, stellt der Einführer sicher, dass ihre Lagerungs- oder 

Transportbedingungen die Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Verordnung 

nicht gefährden. 
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Artikel 17 

Pflichten von Einführern im Zusammenhang mit ihren Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen, 

selbstständigen technischen Einheiten, Teilen und Ausrüstungen, die nicht konform sind oder eine 

ernste Gefahr darstellen 

(1) Wenn ein Fahrzeug, System, Bauteil, eine selbstständige technische Einheit, ein Teil oder 

eine Ausrüstung das bzw. die von den Einführern in Verkehr gebracht wurde(n), dieser 

Verordnung nicht entspricht, ergreifen die Einführer unverzüglich die geeigneten 

Abhilfemaßnahmen, um die Übereinstimmung dieses Fahrzeugs, Systems, Bauteils, dieser 

selbstständigen technischen Einheit, dieses Teils oder dieser Ausrüstung unter der Aufsicht 

des Herstellers herzustellen oder es/sie gegebenenfalls vom Markt zu nehmen oder es/sie 

zurückzurufen. Ferner unterrichten die Einführer den Hersteller und die 

Genehmigungsbehörde, die die EU-Typgenehmigung erteilt hat. 

(2) Wenn ein Fahrzeug, ein System, ein Bauteil, eine selbstständige technische Einheit, ein 

Teil oder eine Ausrüstung, das bzw. die in Verkehr gebracht wurde, eine ernste Gefahr 

darstellt, unterrichten die Einführer unverzüglich und ausführlich den Hersteller und die 

Genehmigungs- und die Marktüberwachungsbehörden ▌ über die ernste Gefahr. 

Die Einführer unterrichten ferner die Genehmigungs- und die 

Marktüberwachungsbehörden über alle getroffenen Maßnahmen und machen dabei 

ausführliche Angaben, insbesondere über die ernste Gefahr und alle vom Hersteller 

ergriffenen Maßnahmen. 
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(3) Die Einführer halten für einen Zeitraum von 10 Jahren nach dem Ende der Gültigkeit der 

EU-Typgenehmigung eines Fahrzeugs und für einen Zeitraum von fünf Jahren nach dem 

Ende der Gültigkeit der EU-Typgenehmigung eines Systems, Bauteils oder einer 

selbstständigen technischen Einheit eine Kopie des Typgenehmigungsbogens und seiner in 

Artikel 28 Absatz 1 genannten Anlagen bereit und stellen sicher, dass diese ▌ den 

Genehmigungs- und Marktüberwachungsbehörden auf Anfrage vorlegt werden können. 

(4) Die Einführer händigen einer nationalen Behörde auf deren mit Gründen versehenes 

Verlangen hin alle Informationen und Unterlagen in einer für die betreffende Behörde 

leicht verständlichen Sprache aus, die für den Nachweis der Übereinstimmung des 

Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder der selbstständigen technischen Einheit erforderlich 

sind.  

Die Einführer arbeiten mit einer nationalen Behörde auf deren mit Gründen versehenes 

Verlangen hin bei allen Maßnahmen gemäß Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 

zur Abwendung von Risiken, die mit dem Fahrzeug, System, Bauteil, der selbstständigen 

technischen Einheit, dem Teil oder der Ausrüstung verbunden sind, die sie auf dem Markt 

bereitgestellt haben, zusammen. 
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Artikel 18 

Pflichten der Händler 

(1) Bevor Händler ein Fahrzeug, System, Bauteil oder eine selbstständige technische Einheit 

auf dem Markt bereitstellen ▌, vergewissern sie sich, dass das Fahrzeug, System, 

Bauteil oder die selbstständige technische Einheit mit dem gesetzlich vorgeschriebenen 

Schild oder dem Typgenehmigungszeichen versehen ist, dass die gemäß Artikel 59 

erforderlichen Unterlagen, Anleitungen und Sicherheitsinformationen in der Amtssprache 

oder den Amtssprachen des jeweiligen Mitgliedstaates beigefügt sind und dass der 

Einführer und der Hersteller die Anforderungen des Artikels 13 Absatz 8 bzw. des Artikels 

16 Absatz 5 erfüllt haben. 

(2) Die Händler unterrichten unverzüglich den betreffenden Hersteller über jede eingegangene 

Beschwerde über Risiken, mutmaßliche Vorkommnisse oder Probleme der Nichteinhaltung 

der Vorschriften bei Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen, ▌, selbstständigen technischen 

Einheiten, Teilen oder Ausrüstung, die sie in Verkehr gebracht haben. 

(3) Solange sich ein Fahrzeug, System, Bauteil oder eine selbstständige technische Einheit in 

ihrer Verantwortung befindet, stellen die Händler sicher, dass die Lagerungs- oder 

Transportbedingungen die Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Verordnung 

nicht gefährden. 
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Artikel 19 

Pflichten von Händlern im Zusammenhang mit ihren Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen oder 

selbstständigen technischen Einheiten, die nicht konform sind, oder eine ernste Gefahr darstellen 

(1) Wenn ▌ ein Fahrzeug, ein System, ein Bauteil, eine selbstständige technische Einheit, ein 

Teil oder eine Ausrüstung den Anforderungen dieser Verordnung nicht genügt, 

unterrichten die Händler den Hersteller, den Einführer und die Genehmigungsbehörde, 

die die EU-Typgenehmigung erteilt hat, davon, und stellen dieses Fahrzeug, System, 

Bauteil,  diese selbstständige technische Einheit, dieses Teil oder diese Ausrüstung nicht 

auf dem Markt bereit ▌, bis die Übereinstimmung hergestellt ist. 

(2) Wenn ein Fahrzeug, System, Bauteil, eine selbstständige technische Einheit, ein Teil oder 

eine Ausrüstung, das/die Händler auf dem Markt bereitgestellt haben, dieser Verordnung 

nicht entspricht, unterrichten sie den Hersteller, den Einführer und die 

Genehmigungsbehörde, die die EU-Typgenehmigung erteilt hat, davon. 

(3) Wenn ein Fahrzeug, ein System, ein Bauteil, eine selbstständige technische Einheit, ein 

Teil oder eine Ausrüstung eine ernste Gefahr darstellt, unterrichtet der Händler 

unverzüglich und ausführlich den Hersteller, den Einführer sowie die Genehmigungs- und 

die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten, in denen das Fahrzeug, das System, 

das Bauteil, die selbstständige technische Einheit, das Teil oder die Ausrüstung auf dem 

Markt bereitgestellt wurde, über die ernste Gefahr. 
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Die Händler unterrichten diese ferner über die getroffenen Maßnahmen und machen dabei 

ausführliche Angaben ▌ über alle vom Hersteller getroffenen Abhilfemaßnahmen. 

(4) Die Händler arbeiten mit einer nationalen Behörde auf deren mit Gründen versehenes 

Verlangen hin bei allen Maßnahmen gemäß Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr.765/2008 

zur Abwendung von Risiken, die mit dem Fahrzeug, System, Bauteil, der selbstständigen 

technischen Einheit, dem Teil oder der Ausrüstung verbunden sind, die sie auf dem Markt 

bereitgestellt haben, zusammen. 

Artikel 20 

Fälle, in denen die Pflichten des Herstellers auch für Einführer und Händler gelten 

In den folgenden Fällen gilt ein Einführer oder Händler als Hersteller für die Zwecke dieser 

Verordnung und unterliegt den Herstellerpflichten gemäß den Artikeln 8, 13 und 14: 

a) wenn er ein Fahrzeug, System, Bauteil oder eine selbstständige technische Einheit unter 

seinem eigenen Namen oder seiner eigenen Marke auf dem Markt bereitstellt ▌ oder für 

dessen/deren Inbetriebnahme verantwortlich ist oder ein Fahrzeug, System, Bauteil oder 

eine selbstständige technische Einheit so verändert, dass das Fahrzeug, System, Bauteil 

oder die selbstständige technische Einheit die geltenden Anforderungen möglicherweise 

nicht mehr erfüllt ▌; oder 
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b) wenn ein Einführer oder Händler ein Fahrzeug, System, Bauteil oder eine selbstständige 

technische Einheit auf der Grundlage einer dem Hersteller außerhalb der Union erteilten 

UN-Typ-Genehmigungen auf dem Markt bereitstellt oder für dessen/deren 

Inbetriebnahme verantwortlich ist und kein Bevollmächtigter des Herstellers im Gebiet 

der Union ermittelt werden kann. 

Artikel 21 

Identifizierung der Wirtschaftsakteure 

Die Wirtschaftsakteure stellen auf Verlangen einer Genehmigungsbehörde oder einer 

Marktaufsichtsbehörde für einen Zeitraum von 10 Jahren nach dem Inverkehrbringen eines 

Fahrzeugs und für einen Zeitraum von fünf Jahren nach dem Inverkehrbringen eines Systems, 

Bauteils, einer selbstständigen technischen Einheit, eines Teiles oder einer Ausrüstung folgende 

Angaben bereit: 

a) die Identität jedes Wirtschaftsakteures, von dem sie ein Fahrzeug, System, Bauteil, eine 

selbstständige technische Einheit, ein Teil oder eine Ausrüstung bezogen haben; 

b) die Identität jedes Wirtschaftsakteures, an den sie ein Fahrzeug, System, Bauteil, eine 

selbstständige technische Einheit, ein Teil oder eine Ausrüstung geliefert haben.  
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KAPITEL III 

VERFAHREN FÜR DIE EU-TYPGENEHMIGUNG 

Artikel 22  

Verfahren für die EU-Typgenehmigung 

(1) Bei der Beantragung einer Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung kann der Hersteller zwischen 

den folgenden Verfahren wählen: 

a) ▌Mehrphasen-Typgenehmigung; 

b) Einphasen-Typgenehmigung; 

c) gemischte Typgenehmigung. 

Ferner kann der Hersteller für ein unvollständiges oder vervollständigtes Fahrzeug die 

Mehrstufen-Typgenehmigung wählen. 

(2) Unbeschadet der Anforderungen der in Anhang II aufgeführten Rechtsakte kommt für die 

Typgenehmigung eines Systems, eines Bauteils oder einer selbstständigen technischen 

Einheit nur die Einphasen-Typgenehmigung zur Anwendung. 
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(3) Die Mehrstufen-Typgenehmigung wird für einen Typ eines unvollständigen oder 

vervollständigten Fahrzeugs erteilt, das auf seinem Fertigungsstand mit den Angaben in der 

in Artikel 24 genannten Beschreibungsmappe übereinstimmt und den technischen 

Anforderungen der in Anhang II aufgeführten einschlägigen Rechtsakte entspricht. 

Die Mehrstufen-Typgenehmigung gilt auch für vollständige Fahrzeuge, die nach ihrer 

Vervollständigung von einem anderen Hersteller abgeändert oder verändert werden. 

(4) Die EU-Typgenehmigung für die letzte Fertigungsstufe wird erst erteilt, nachdem die 

Genehmigungsbehörde gemäß den Verfahren des Anhangs IX festgestellt hat, dass das in 

der letzten Fertigungsstufe typgenehmigte Fahrzeug zum Zeitpunkt der Genehmigung alle 

geltenden technischen Anforderungen erfüllt. Diese Feststellung umfasst eine 

Dokumentenkontrolle aller Anforderungen, die von einer in einem mehrstufigen Verfahren 

erteilten EU-Typgenehmigung für ein unvollständiges Fahrzeug erfasst sind, auch wenn 

diese für eine andere Fahrzeugklasse erteilt wurde. 

(5) Die Wahl der in Absatz 1 genannten Verfahren für die EU-Typgenehmigung berührt nicht 

die geltenden ▌ Anforderungen, die der genehmigte Fahrzeugtyp zu dem Zeitpunkt erfüllen 

muss, zu dem die Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung erteilt wird. 
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(6) Die Mehrstufen-Typgenehmigung kann auch von einem einzelnen Hersteller in Anspruch 

genommen werden, sofern sie nicht dazu benutzt wird, die Anforderungen zu umgehen, 

die für in einer Stufe hergestellte Fahrzeuge gelten. Für die Zwecke der Artikel 41, 42 

und 49 gelten von einem einzelnen Hersteller hergestellte Fahrzeuge nicht als in mehreren 

Stufen hergestellt. 

Artikel 23 

Antrag auf Erteilung einer EU-Typgenehmigung 

(1) Der Hersteller reicht bei der Genehmigungsbehörde einen Antrag auf eine EU-

Typgenehmigung und die in Artikel 24 genannte Beschreibungsmappe ein. 

(2) Für einen bestimmten Typ eines Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder einer selbstständigen 

technischen Einheit darf nur ein Antrag eingereicht werden. Dieser einzige Antrag wird in 

nur einem Mitgliedstaat und nur an eine Genehmigungsbehörde eingereicht. 

Es darf kein neuer Antrag in einem anderen Mitgliedstaat für denselben Typ eines 

Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder einer selbständigen technischen Einheit eingereicht 

werden, wenn 

a) eine Genehmigungsbehörde die Erteilung einer Typgenehmigung für diesen Typ  

abgelehnt hat, 
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b) eine Genehmigungsbehörde die Typgenehmigung für diesen Typ widerrufen hat 

oder 

c) der Hersteller einen Antrag auf Typgenehmigung für diesen Typ zurückgenommen  

hat. 

Die Genehmigungsbehörde lehnt einen Antrag auf Typgenehmigung für eine 

unterschiedliche Typbezeichnung oder für eine Änderung im Vergleich zu einem früheren 

Antrag ab, wenn die Änderungen nicht dafür ausreichen, dass ein neuer Typ eines 

Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder einer selbständigen technischen Einheit entsteht. 

(3) Der Antrag auf EU-Typgenehmigung für einen bestimmten Typ eines Fahrzeugs, Systems, 

Bauteils oder einer selbstständigen technischen Einheit enthält eine Erklärung des 

Herstellers, mit der gemäß Absatz 2 Unterabsatz 2 bescheinigt wird, dass 

a) der Hersteller keinen Antrag auf EU-Typgenehmigung für denselben Typ bei einer 

anderen Genehmigungsbehörde gestellt und keine andere Genehmigungsbehörde 

dem Hersteller eine Genehmigung dafür erteilt hat, 

b) keine Genehmigungsbehörde die Erteilung einer Typgenehmigung für diesen Typ 

abgelehnt  hat, 

c) keine Genehmigungsbehörde die Typgenehmigung für diesen Typ widerrufen hat 

und 

d) der Hersteller einen Antrag für die Typgenehmigung für diesen Typ nicht 

zurückgenommen hat. 
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(4) Für jeden Typ eines zu genehmigenden Fahrzeugs, Systems, Bauteils und jeden Typ einer 

zu genehmigenden selbstständigen technischen Einheit ist ein gesonderter Antrag 

einzureichen. 

Artikel 24 

Beschreibungsmappe 

(1) Die Beschreibungsmappe enthält Folgendes: 

a) einen Beschreibungsbogen - entsprechend dem Muster in den  in Absatz 4 

genannten Durchführungsrechtsakten - für die Einphasen-Gesamtfahrzeug-

Typgenehmigung, die gemischte Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung,  die 

Mehrphasen-Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung oder, im Falle der Typgenehmigung 

eines Systems, Bauteils oder einer selbstständigen technischen Einheit, nach 

Maßgabe des in Anhang II genannten einschlägigen Rechtsakts; 

b) alle Daten, Zeichnungen, Fotos und sonstigen relevanten Informationen; 
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c) für Fahrzeuge die Angabe des oder der gewählten Verfahren nach Artikel 22 

Absatz 1; 

d) alle zusätzlichen Informationen, die von der Genehmigungsbehörde im Rahmen des 

EU-Typgenehmigungsverfahrens angefordert werden. 

(2) Der in Absatz 1 Buchstabe a genannte Beschreibungsbogen für die Gesamtfahrzeug-

Typgenehmigung enthält vollständige Informationen über die Merkmale des Fahrzeugtyps, 

die von der Genehmigungsbehörde benötigt werden, um den Fahrzeugtyp zu identifizieren 

und das Typgenehmigungsverfahren ordnungsgemäß durchzuführen. 

(3) Der Hersteller übermittelt der Genehmigungsbehörde die Beschreibungsmappe in einem 

für die Genehmigungsbehörde akzeptablen elektronischen Format. Die 

Genehmigungsbehörde kann aber auch Beschreibungsmappen akzeptieren, die in 

Papierform übermittelt werden. 

(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um ▌ das Muster für den 

Beschreibungsbogen und für alle anderen Teile der Beschreibungsmappe, und für die 

Zwecke des Absatzes 3 des vorliegenden Artikels das harmonisierte elektronische Format, 

festzulegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach 

Artikel 83 Absatz 2 erlassen. Der erste Durchführungsrechtsakt wird bis zum 

...[24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] erlassen. 
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Artikel 25 

Zusätzliche Angaben, die bei Anträgen auf ▌ EU-Typgenehmigung 

bereitzustellen sind 

(1) Ein Antrag auf Mehrphasen-Typgenehmigung umfasst neben der Beschreibungsmappe 

nach Artikel 24 sämtliche EU-Typgenehmigungsbögen oder UN-Typgenehmigungsbögen 

und deren Anlagen, die gemäß den in Anhang II aufgeführten ▌ Rechtsakten erforderlich 

sind. 

Im Falle ▌ einer Typgenehmigung für ein System, ein Bauteil oder eine selbstständige 

technische Einheit gemäß den in Anhang II aufgeführten ▌ Rechtsakten hat die 

Genehmigungsbehörde Zugang zu der Beschreibungsmappe und gegebenenfalls den 

Typgenehmigungsbogen und deren Anlagen, bis die Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung 

entweder erteilt oder versagt worden ist. 

(2) Ein Antrag auf eine gemischte Typgenehmigung umfasst neben der Beschreibungsmappe 

nach Artikel 24 die EU-Typgenehmigungsbögen oder UN-Typgenehmigungsbogen und 

deren Anlagen, die gemäß den in Anhang II aufgeführten ▌ Rechtsakten erforderlich sind. 
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Anträgen für Systeme, für die keine EU-Typgenehmigung oder keine UN-Typgenehmigung 

vorgelegt worden ist, sind neben der in Artikel 24 genannten Beschreibungsmappe die 

Angaben beizufügen, die während der Fahrzeuggenehmigungsphase für die Genehmigung 

jener Systeme erforderlich sind, sowie ein Prüfbericht anstelle des EU-

Typgenehmigungsbogens oder eines UN-Typgenehmigungsbogens. 

(3) Einem Antrag auf eine Mehrstufen-Typgenehmigung müssen folgende Informationen 

beiliegen: 

a) in der ersten Stufe diejenigen Teile der Beschreibungsmappe und diejenigen EU-

Typgenehmigungsbögen oder UN-Typgenehmigungsbögen oder gegebenenfalls 

diejenigen Prüfberichte, die den Fertigungsstand des Basisfahrzeugs betreffen; 

b) in der zweiten und jeder weiteren Stufe diejenigen Teile der Beschreibungsmappe 

und diejenigen EU-Typgenehmigungsbögen oder UN-Typgenehmigungsbögen, die 

die gegenwärtige Fertigungsstufe betreffen, sowie eine Kopie des EU-

Gesamtfahrzeug-Typgenehmigungsbogens, der für die vorangegangene Baustufe 

ausgestellt wurde, sowie umfassende Angaben zu allen Änderungen oder 

Ergänzungen, die der Hersteller am Fahrzeug vorgenommen hat. 

Die Angaben nach den Buchstaben a und b des vorliegenden Absatzes werden gemäß 

Artikel 24 Absatz 3 gemacht ▌. 
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(4) Die Genehmigungsbehörde und die technischen Dienste erhalten Zugang zur Software und 

zu den Algorithmen des Fahrzeugs, die sie für die Durchführung ihrer Tätigkeiten für 

erforderlich erachten. 

Die Genehmigungsbehörde und die technischen Dienste können ferner vom Hersteller die 

Dokumentation oder zusätzliche notwendige Informationen verlangen, um der 

Genehmigungsbehörde oder den technischen Diensten zu ermöglichen, ein angemessenes 

Verständnis der Systeme, einschließlich des Systementwicklungsprozesses und des 

Systemkonzepts sowie der Funktionsweise der Software und der Algorithmen, zu 

entwickeln, das erforderlich ist, um die Einhaltung der Anforderungen dieser Verordnung 

zu überprüfen, eine Entscheidung über die erforderlichen Prüfungen zu treffen oder die 

Durchführung dieser Prüfungen zu erleichtern. 
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KAPITEL IV 

DURCHFÜHRUNG DER VERFAHREN FÜR DIE EU-TYPGENEHMIGUNG 

Artikel 26 

Allgemeine Bestimmungen für die Durchführung der Verfahren für die EU-Typgenehmigung 

(1) Für jeden Typ eines Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder selbstständigen technischen Einheit 

darf nur eine EU-Typgenehmigung erteilt werden. 

(2) Nachdem eine Genehmigungsbehörde einen Antrag gemäß Artikel 23 erhalten hat, erteilt 

sie eine EU-Typgenehmigung erst nach Nachprüfung sämtlicher folgender Punkte: 

a) der in Artikel 31 genannten Vorkehrungen für die Übereinstimmung der Produktion; 

b) dass die in Artikel 23 Absatz 3 genannte Erklärung vorgelegt wurde; 

c) dass der Typ eines Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder einer selbstständigen 

technischen Einheit die geltenden Anforderungen erfüllt; 
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d) bei Gesamtfahrzeug-Typgenehmigungen nach dem Mehrphasen-, dem gemischten 

oder dem Mehrstufenverfahren prüft die Genehmigungsbehörde gemäß Artikel 22 

Absatz 4 nach, ob die Systeme, Bauteile und selbstständigen technischen Einheiten 

mit gesonderten und gültigen Typgenehmigungen versehen sind, die gemäß den 

Anforderungen erteilt wurden, die zum Zeitpunkt der Erteilung der Gesamtfahrzeug-

Typgenehmigung anwendbar waren. 

(3) Es kommen die Verfahren für die EU-Typgenehmigungen nach Anhang III und für 

Mehrstufen-Typgenehmigungen nach Anhang IX zur Anwendung. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 82 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um Anhang III und Anhang IX zur Berücksichtigung technischer und rechtlicher 

Entwicklungen dadurch zu ändern, dass sie die dort genannten Verfahren für die EU-

Typgenehmigung und für die Mehrstufen-Typgenehmigung aktualisiert. 

(4) Die Genehmigungsbehörde stellt einen Satz Beschreibungsunterlagen zusammen,  der aus 

der in Artikel 24 genannten Beschreibungsmappe mit den Prüfberichten und allen anderen 

Unterlagen besteht, die der technische Dienst oder die Genehmigungsbehörde der 

Beschreibungsmappe in Ausübung ihrer Aufgaben hinzugefügt hat. 

www.parlament.gv.at



  

 110

Der Satz Beschreibungsunterlagen kann in einem elektronischen Format aufbewahrt 

werden. Er umfasst einen Index, in dem eindeutig alle Seiten und das Format einer jeden 

Unterlage angegeben sind und alle Änderungen der EU-Typgenehmigung im Zeitablauf 

aufgezeichnet ist. 

Die Genehmigungsbehörde hält die Beschreibungsunterlagen nach dem Ende der 

Gültigkeit der betreffenden EU-Typgenehmigung zehn Jahre lang bereit. 

(5) Die Genehmigungsbehörde versagt die Erteilung einer EU-Typgenehmigung, wenn sie zu 

der Ansicht gelangt, dass ein Typ eines Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder einer 

selbstständigen technischen Einheit zwar die geltenden Anforderungen erfüllt, aber eine 

ernste Gefahr für die Sicherheit darstellt oder die Umwelt oder die öffentliche Gesundheit 

ernsthaft schädigen könnte. In einem solchen Fall übermittelt sie den 

Genehmigungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten und der Kommission unverzüglich 

ausführliche Unterlagen mit einer Begründung ihrer Entscheidung und mit Nachweisen für 

ihre Erkenntnisse. 

(6) Gemäß Artikel 22 Absatz 4 versagt die Genehmigungsbehörde bei Mehrphasen-, 

gemischten und Mehrstufen-Typgenehmigungsverfahren die Erteilung einer EU-

Typgenehmigung, wenn sie feststellt, dass Systeme, Bauteile oder selbstständige 

technische Einheiten die Anforderungen dieser Verordnung ▌ nicht erfüllen. 
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Die Genehmigungsbehörde ersucht die Genehmigungsbehörden, die Typgenehmigungen 

für die Systeme, Bauteile oder selbstständigen technischen Einheiten erteilt haben, gemäß 

Artikel 54 Absatz 2 zu verfahren. 

Artikel 27 

Meldung der erteilten, geänderten, versagten und widerrufenen EU-Typgenehmigung 

(1) Die Genehmigungsbehörde stellt bei der Ausgabe oder Änderung des EU-Typ-

genehmigungsbogens den Genehmigungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten, den 

Marktüberwachungsbehörden und der Kommission für jeden Typ eines Fahrzeugs, 

Systems, Bauteils oder einer selbstständigen technischen Einheit, für den sie eine 

Typgenehmigung erteilt hat, eine Kopie des EU-Typgenehmigungsbogens und seiner 

Anlagen und der in Artikel 30 erwähnten Prüfberichte zur Verfügung. Die Bereitstellung 

der Kopie erfolgt mittels eines gemeinsamen sicheren elektronischen Austauschsystems 

gemäß den in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten Durchführungsrechtsakten. 

▌ 

(2) Die Genehmigungsbehörde unterrichtet die Genehmigungsbehörden der anderen 

Mitgliedstaaten und die Kommission mittels des gemeinsamen sicheren elektronischen 

Austauschsystems gemäß den in Absatz 3 genannten Durchführungsrechtsakten 

unverzüglich über jede Versagung und jeden Widerruf einer EU-Typgenehmigung sowie 

über die Gründe hierfür. 
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(3) Für das gemeinsame sichere elektronische Datenaustauschsystem erlässt die Kommission 

Durchführungsrechtsakte, mit denen das Format der bereitzustellenden elektronischen 

Dokumente, der Austauschmechanismus, die Verfahren zur Unterrichtung von Behörden 

über die Erteilung von EU-Typgenehmigungen, über deren Änderungen, Versagungen und 

Widerrufe und die einschlägigen Sicherheitsmaßnahmen festgelegt werden. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 

erlassen. 

Der erste entsprechende Durchführungsrechtsakt wird bis zum [24 Monate nach dem Tag 

des Inkrafttretens dieser Verordnung] erlassen.  

Artikel 28 

EU-Typgenehmigungsbogen 

(1) Der EU-Typgenehmigungsbogen enthält folgende Anlagen: 

a) die Beschreibungsunterlagen gemäß Artikel 26 Absatz 4; 

b) im Falle einer Typgenehmigung eines Systems, Bauteils oder einer selbstständigen 

technischen Einheit die in Artikel 30 Absatz 2 genannten Prüfberichte oder im Falle 

einer Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung die Anlage mit den Prüfergebnissen; 

www.parlament.gv.at



  

 113

c) im Falle einer Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung den Namen und die 

Unterschriftsprobe der zur Unterzeichnung von Übereinstimmungsbescheinigungen 

berechtigten Person(en) sowie die Angabe ihrer Stellung im Unternehmen; 

d) im Falle einer Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung ein ausgefülltes Exemplar der 

Übereinstimmungsbescheinigung für den Fahrzeugtyp. 

(2) Der EU-Typgenehmigungsbogen wird gemäß einem harmonisierten Nummerierungssystem 

mit einer eindeutigen Nummer versehen, die zumindest Aufschluss über den Mitgliedstaat 

gibt, in dem die EU-Typgenehmigung erteilt wurde, und über die Anforderungen, die das 

Fahrzeug, System, Bauteil oder die selbstständige technische Einheit erfüllt,. 

(3) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, mit denen die Muster für den EU-

Typgenehmigungsbogen, das harmonisierte Nummerierungssystem bzw. die Anlage mit 

den Prüfergebnissen, einschließlich der jeweiligen elektronischen Formate, festgelegt 

werden. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach 

Artikel 83 Absatz 2 erlassen. 

Der erste Durchführungsrechtsakt wird bis zum ...[24 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung] erlassen.  
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(4) Für jeden Typ eines Fahrzeugs, Systems, Bauteils und einer selbstständigen technischen 

Einheit muss die Genehmigungsbehörde 

a) alle zutreffenden Abschnitte des EU-Typgenehmigungsbogens, einschließlich seiner 

Anlagen, ausfüllen; 

b) das Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen gemäß Artikel 26 Absatz 4 

erstellen; 

c) dem Hersteller den ausgefüllten EU-Typgenehmigungsbogen und seine Anlagen 

unverzüglich ausstellen. 

(5) Bei EU-Typgenehmigungen, deren Gültigkeit gemäß den Artikeln 39 und 43 oder Anhang II 

Teil III beschränkt worden ist oder für die bestimmte Bestimmungen der vorliegenden 

Verordnung oder der in Anhang II aufgeführten Rechtsakte nicht gelten, werden im EU-

Typgenehmigungsbogen diese Beschränkungen bzw. die jeweiligen nicht geltenden 

Bestimmungen angegeben.
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(6) Wählt der Fahrzeughersteller das gemischte Typgenehmigungsverfahren, so vervollständigt 

die Genehmigungsbehörde die Beschreibungsunterlagen gemäß Artikel 26 Absatz 4 mit 

den Angaben zu den in Artikel 30 Absatz 1 genannten Prüfberichten für die Systeme, 

Bauteile oder selbstständigen technische Einheiten, zu denen keine EU-

Typgenehmigungsbogen vorliegen, . Die Genehmigungsbehörde gibt in den 

Beschreibungsunterlagen auch eindeutig an, auf welche technischen Anforderungen der 

in Anhang II aufgeführten Rechtsakte das Fahrzeug geprüft wurde. 

(7) Wählt der Fahrzeughersteller das Verfahren der Einphasen-Typgenehmigung, fügt die 

Genehmigungsbehörde dem EU-Typgenehmigungsbogen als Anlage eine Aufstellung der 

einschlägigen Rechtsakte gemäß dem Muster in den in Absatz 3 genannten 

Durchführungsrechtsakten bei. 

Artikel 29 

Besondere Bestimmungen für EU-Typgenehmigungen für Systeme, Bauteile und selbstständige 

technische Einheiten 

(1) Die EU-Typgenehmigung wird für ein System, ein Bauteil oder eine selbstständige 

technische Einheit erteilt, das bzw. die mit den Angaben in der in Artikel 24 genannten 

Beschreibungsmappe übereinstimmt und die technischen Anforderungen der in Anhang II 

aufgeführten einschlägigen Rechtsakte erfüllt. 

www.parlament.gv.at



  

 116

(2) Werden Bauteile oder selbstständige technische Einheiten – unabhängig davon, ob sie zur 

Reparatur, Instandhaltung oder Wartung eines Fahrzeugs bestimmt sind – zugleich von 

einer System-Typgenehmigung für ein Fahrzeug erfasst, so ist für sie keine zusätzliche 

Typgenehmigung für ein Bauteil oder eine selbstständige technische Einheit erforderlich, 

sofern eine solche Typgenehmigung in den in Anhang II aufgeführten einschlägigen 

Rechtsakten nicht ausdrücklich vorgesehen ist. 

(3) Wenn ein Bauteil oder eine selbstständige technische Einheit nur in Verbindung mit 

anderen Teilen des Fahrzeugs seine/ihre Funktion erfüllt oder nur in Verbindung mit 

anderen Teilen des Fahrzeugs ein besonderes Merkmal aufweist und daher die Einhaltung 

der Anforderungen nur dann nachgeprüft werden kann, wenn das Bauteil oder die 

selbstständige technische Einheit in Verbindung mit diesen anderen Fahrzeugteilen 

betrieben wird, so wird der Geltungsbereich der EU-Typgenehmigung für das Bauteil oder 

die selbstständige technische Einheit entsprechend eingeschränkt. 

In diesen Fällen muss der EU-Typgenehmigungsbogen Angaben zu etwaigen 

Beschränkungen für die Verwendung des Bauteils oder der selbstständigen technischen 

Einheit und zu besonderen Bedingungen für den Einbau des Bauteils oder der 

selbstständigen technischen Einheit in ein Fahrzeug enthalten. 

Wird das Bauteil oder die selbstständige technische Einheit in ein Fahrzeug eingebaut, 

prüft die Genehmigungsbehörde zum Zeitpunkt der Genehmigung des Fahrzeugs die 

Einhaltung der geltenden Beschränkungen für die Verwendung oder die 

Einbaubedingungen dieses Bauteils oder der selbstständigen technischen Einheit nach. 
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Artikel 30 

Für die EU-Typgenehmigung erforderliche Prüfungen 

(1) Für die Zwecke der Erteilung von EU-Typgenehmigungen überprüft die 

Genehmigungsbehörde die Einhaltung der technischen Anforderungen dieser Verordnung 

▌ durch geeignete Prüfungen ▌, die ▌ von ihren technischen Diensten durchgeführt 

werden. 

(2) Die grundlegenden Elemente der Prüfungen, einschließlich der technischen 

Anforderungen, deren Einhaltung im Rahmen der Prüfungen nachgeprüft wurde, werden in 

einem Prüfbericht festgehalten. 

(3) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten das Format der Prüfberichte 

fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 83 

Absatz 2 erlassen. Der erste entsprechende Durchführungsrechtsakt wird bis zum ... 

[24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] erlassen 

(4) Der Hersteller stellt den Genehmigungsbehörden und den betroffenen technischen 

Diensten die Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbstständigen technischen Einheiten zur 

Verfügung, die in den in Anhang II aufgeführten einschlägigen Rechtsakten für die 

Durchführung der erforderlichen Prüfungen vorgeschrieben sind. 
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(5) Die erforderlichen Prüfungen werden an Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen und 

selbstständigen technischen Einheiten durchgeführt, die für den Typ, für den eine 

Genehmigung erteilt werden soll, repräsentativ sind. 

(6) Ist für Parameter und Bedingungen bei der Durchführung der geeigneten Prüfungen gemäß 

Absatz 1 eine Wertespanne vorgegeben, so können technische Dienste jeden Wert 

innerhalb dieses Bereichs wählen. 

(7) Auf Antrag des Herstellers und mit Zustimmung der Genehmigungsbehörde können 

virtuelle Prüfmethoden gemäß Anhang VIII anstelle der in Absatz 1 aufgeführten 

Prüfverfahren verwendet werden. 

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 82 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um Anhang VIII zur Berücksichtigung technischer und rechtlicher Entwicklungen 

dadurch zu ändern, dass sie die Liste der Rechtsakte, bei denen ein Hersteller oder ein 

technischer Dienst virtuelle Prüfmethoden verwenden darf, und die besonderen 

Bedingungen für den Einsatz dieser virtuellen Prüfmethoden aktualisiert. 
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Artikel 31 

Übereinstimmung der Produktion 

(1) Die Genehmigungsbehörde, die eine EU-Typgenehmigung erteilt hat, ergreift gemäß 

Anhang IV die notwendigen Maßnahmen, um – erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit 

den Genehmigungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten – nachzuprüfen, ob der 

Hersteller die Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbstständigen technischen Einheiten in 

Übereinstimmung mit dem genehmigten Typ herstellt. 

(2) Eine Genehmigungsbehörde, die eine Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung erteilt hat, prüft 

anhand einer statistisch aussagekräftigen Zahl von Stichproben von Fahrzeugen und 

Übereinstimmungsbescheinigungen, ob diese den Artikeln 36 und 37 entsprechen und ob 

die Angaben in den Übereinstimmungsbescheinigungen korrekt sind. 

(3) Die Genehmigungsbehörde, die eine EU-Typgenehmigung erteilt hat, ergreift die 

notwendigen Maßnahmen, um – erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit den 

Genehmigungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten – nachzuprüfen, ob die 

Vorkehrungen nach den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden Artikels weiterhin angemessen 

sind, damit die hergestellten Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbstständigen 

technischen Einheiten weiterhin mit dem genehmigten Typ übereinstimmen und die 

Übereinstimmungsbescheinigungen weiterhin den Artikeln 36 und 37 entsprechen. 
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(4) Um nachzuprüfen, ob ein Fahrzeug, ein System, ein Bauteil oder eine selbstständige 

technische Einheit dem genehmigten Typ entspricht, ergreift die Genehmigungsbehörde, 

die die EU-Typgenehmigung erteilt hat, die notwendigen Maßnahmen, um an Proben, die 

in den Betriebsstätten des Herstellers einschließlich seiner Fertigungsstätten entnommen 

wurden, die Kontrollen oder Prüfung durchzuführen, die für die EU-Typgenehmigung 

erforderlich sind. 

Die Genehmigungsbehörde ergreift gemäß Anhang IV die notwendigen Maßnahmen, um 

diese Kontrollen oder Prüfungen in einer Häufigkeit, die in den in Anhang II aufgeführten 

Rechtsakten festgelegt ist, oder bei fehlender Angabe der Häufigkeit in diesen 

Rechtsakten mindestens einmal alle drei Jahre durchzuführen. 

(5) Um nachzuprüfen, ob ein Fahrzeug, ein System, ein Bauteil oder eine selbstständige 

technische Einheit dem genehmigten Typ entspricht, gilt für die Genehmigungsbehörde 

oder die technischen Dienste Folgendes: 

a) wenn bei den Prüfverfahren gemäß den in Anhang II aufgeführten einschlägigen 

Rechtsakten eine Wertespanne vorgegeben ist, legt/legen sie bei der Durchführung 

von Kontrollen und Prüfungen die Werte nach dem Zufallsprinzip innerhalb der 

vorgegebenen Spanne fest; und 

b) sie hat/haben Zugang zur Software, zu den Algorithmen, zur Dokumentation und zu 

jeder zusätzlichen Information gemäß Artikel 25 Absatz 4. 
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(6) Eine Genehmigungsbehörde, die eine EU-Typgenehmigung erteilt hat, ergreift die 

erforderlichen Maßnahmen, um nachzuprüfen, ob der Hersteller den Verpflichtungen 

gemäß Kapitel XIV nachkommt. Sie prüft insbesondere, ob der Hersteller die Fahrzeug-

OBD-Informationen und die Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen geändert 

oder ergänzt hat, um diesen Verpflichtungen nachzukommen. 

(7) Stellt eine Genehmigungsbehörde, die eine EU-Typgenehmigung erteilt hat, fest, dass der 

Hersteller die Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbstständigen technischen Einheiten 

nicht mehr in Übereinstimmung mit dem genehmigten Typ oder gemäß den 

Anforderungen dieser Verordnung herstellt oder dass die 

Übereinstimmungsbescheinigungen den Artikeln 36 und 37 trotz Fortsetzung der 

Produktion nicht mehr entsprechen, so ergreift sie die erforderlichen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass die Vorkehrungen für die Übereinstimmung der Produktion 

ordnungsgemäß befolgt werden, oder sie widerruft die Typgenehmigung. Die 

Genehmigungsbehörde kann beschließen, alle erforderlichen beschränkenden 

Maßnahmen gemäß Kapitel XI zu ergreifen. 

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 82 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um Anhang IV zur Berücksichtigung technischer und rechtlicher Entwicklungen 

dadurch zu ändern, dass sie die Verfahren für die Übereinstimmung der Produktion 

aktualisiert. 
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Artikel 32 

Gebühren 

(1) Die Gebühren für die EU-Typgenehmigungstätigkeiten werden bei den Herstellern 

erhoben, die im betreffenden Mitgliedstaat eine EU-Typgenehmigung beantragt haben. ▌ 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass genügend Mittel zur Verfügung stehen, um die 

Kosten für Marktüberwachungstätigkeiten zu decken. Unbeschadet der nationalen 

Rechtsvorschriften können diese Kosten durch Gebühren gedeckt werden, die von dem 

Mitgliedstaat erhoben werden, in dem die Fahrzeuge in Verkehr gebracht werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten können von den technischen Diensten, die eine Benennung 

beantragen, Verwaltungsgebühren erheben, die die Kosten für die Tätigkeiten der 

nationalen Behörden, die gemäß dieser Verordnung für die technischen Dienste zuständig 

sind, ganz oder teilweise decken. 

▌ 
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KAPITEL V 

ÄNDERUNGEN AN UND GÜLTIGKEIT VON EU-TYPGENEHMIGUNGEN 

Artikel 33 

Allgemeine Bestimmungen über Änderungen von EU-Typgenehmigungen 

(1) Der Hersteller unterrichtet die Genehmigungsbehörde, die die EU-Typgenehmigung erteilt 

hat, unverzüglich über jede Änderung der Angaben in den Beschreibungsunterlagen nach 

Artikel 26 Absatz 4, einschließlich jeder Änderung in der erweiterten Dokumentation 

gemäß den in Anhang II aufgeführten Rechtsakten. 

Die Genehmigungsbehörde entscheidet, ob diese Änderung eine Änderung der EU-

Typgenehmigung in Form von deren Revision oder Erweiterung gemäß Artikel 34 erfordert, 

oder ob für diese Änderung eine neue EU-Typgenehmigung erforderlich ist. 

(2) Ein Antrag auf eine solche Änderung wird ausschließlich bei der Genehmigungsbehörde 

eingereicht, die die bestehende EU-Typgenehmigung erteilt hat. ▌ 

(3) Stellt eine Genehmigungsbehörde fest, dass für eine Änderung Kontrollen oder Prüfungen 

wiederholt werden müssen, so unterrichtet sie den Hersteller entsprechend. 
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(4) Stellt eine Genehmigungsbehörde aufgrund der in Absatz 3 des vorliegenden Artikels 

genannten Kontrollen oder Prüfungen fest, dass die Anforderungen für die EU-

Typgenehmigungen weiterhin erfüllt sind, so kommen die Verfahren des Artikels 34 zur 

Anwendung. 

(5) Gelangt die Genehmigungsbehörde zu der Ansicht, dass die Änderungen der in den 

Beschreibungsunterlagen verzeichneten Einzelangaben ▌ durch eine Erweiterung der 

bestehenden Typgenehmigung nicht erfasst werden können, so versagt sie die Änderung 

der EU-Typgenehmigung und fordert den Hersteller auf, eine neue EU-Typgenehmigung zu 

beantragen. 

Artikel 34 

Revisionen und Erweiterungen von EU-Typgenehmigungen 

(1) Eine Änderung wird als "Revision" bezeichnet, wenn eine Genehmigungsbehörde befindet, 

dass der betreffende Typ eines Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder einer selbstständigen 

technischen Einheit trotz der Änderung der Einzelangaben in den in Artikel 26 Absatz 4 

genannten Beschreibungsunterlagen weiterhin den für diesen Typ geltenden 

Anforderungen entspricht und folglich keine Kontrollen oder Prüfungen wiederholt zu 

werden brauchen. 
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In diesem Fall gibt die Genehmigungsbehörde, soweit erforderlich, unverzüglich alle 

revidierten Seiten der Beschreibungsunterlagen heraus und kennzeichnet jede revidierte 

Seite auf leicht ersichtliche Weise mit der Art der Änderung und dem Datum der 

Neuausgabe, oder sie gibt eine konsolidierte und aktualisierte Fassung der 

Beschreibungsunterlagen mit einer ausführlichen Beschreibung der Änderungen heraus. 

(2) Eine Änderung wird als "Erweiterung" bezeichnet, wenn die Genehmigungsbehörde zu 

dem Schluss kommt, dass sich in den Beschreibungsunterlagen verzeichnete Einzelangaben 

geändert haben und wenn einer der folgenden Fälle zutrifft: 

a) es sind weitere Kontrollen und Prüfungen erforderlich, um nachzuprüfen, ob die 

Anforderungen, die der bestehenden EU-Typgenehmigung zugrunde liegen, nach wie 

vor erfüllt sind; 

b) es sind Angaben im EU-Typgenehmigungsbogen, außer in seinen Anlagen, geändert 

worden; oder 

c) auf den genehmigten Typ eines Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder einer 

selbstständigen technischen Einheit finden neue Anforderungen gemäß einem der in 

Anhang II aufgeführten Rechtsakte Anwendung. 
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Im Fall einer Erweiterung stellt die Genehmigungsbehörde unverzüglich einen 

aktualisierten EU-Typgenehmigungsbogen mit einer Erweiterungsnummer aus, die 

entsprechend den Nummern der bereits erteilten Erweiterungen erhöht wurde. Der Grund 

für die Erweiterung, das Datum der Neuausstellung und gegebenenfalls die Dauer der 

Gültigkeit werden auf diesem Genehmigungsbogen klar ersichtlich angegeben. 

(3) Anlässlich der Herausgabe geänderter Seiten der Beschreibungsunterlagen oder einer 

konsolidierten, aktualisierten Fassung der Beschreibungsunterlagen ist das 

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen ebenfalls so zu ändern, dass daraus das 

Datum der jüngsten Erweiterung oder Revision oder das Datum der jüngsten 

Konsolidierung der aktualisierten Fassung ersichtlich ist. 

(4) Sind die neuen, in Absatz 2 Buchstabe c genannten Anforderungen unter technischen 

Gesichtspunkten für den Fahrzeugtyp nicht von Belang oder betreffen sie eine andere 

Fahrzeugklasse als die, zu der das Fahrzeug gehört, so ist keine Erweiterung der 

Typgenehmigung für den Fahrzeugtyp erforderlich. 
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Artikel 35 

Erlöschen der Gültigkeit 

(1) Sieben Jahre nach der letzten Aktualisierung der Beschreibungsunterlagen eines EU-

Gesamtfahrzeug-Typgenehmigungsbogens für Fahrzeuge der Klassen M1 und N1 und zehn 

Jahre für Fahrzeuge der Klassen N2, N3, M2, M3 und O prüft die Genehmigungsbehörde, 

ob der Fahrzeugtyp allen einschlägigen Rechtsakten für diesen Typ entspricht. 

Wenn die Genehmigungsbehörde eine Nachprüfung gemäß Unterabsatz 1 dieses 

Absatzes durchführt, müssen die in Artikel 30 genannten Prüfungen nicht wiederholt 

werden. 

(2) Eine EU-Typgenehmigung ▌ verliert ihre Gültigkeit ▌ in jedem der folgenden Fälle: 

a) wenn ▌ neue, auf den genehmigten Typ eines Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder 

einer selbstständigen technischen Einheit anwendbare Anforderungen für das 

Bereitstellen auf dem Markt, die Zulassung oder die Inbetriebnahme verbindlich 

werden und die EU-Typgenehmigung nicht gemäß Artikel 34 Absatz 2 Buchstabe c 

erweitert werden kann; 

b) wenn bei der gemäß Absatz 1 dieses Artikels durchgeführten Nachprüfung 

festgestellt wird, dass das Fahrzeug nicht allen einschlägigen Rechtsakten für diesen 

Typ entspricht; 
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c) wenn die Herstellung von Fahrzeugen in Übereinstimmung mit dem genehmigten 

Typ freiwillig und endgültig eingestellt wird, wovon ausgegangen wird, wenn in den 

vergangenen zwei Jahren kein Fahrzeug des betreffenden Typs hergestellt wurde; 

allerdings bleibt diese Typgenehmigung für die Zwecke der Zulassung oder 

Inbetriebnahme noch gültig, solange Buchstabe a des vorliegenden Absatzes nicht 

anwendbar ist; 

d) wenn die EU-Typgenehmigung gemäß Artikel 31 Absatz 7 widerrufen wurde; 

e) wenn die Gültigkeit der EU-Typgenehmigung aufgrund einer der in Artikel 39 

Absatz 6 genannten Beschränkungen erlischt; 

f) wenn sich herausstellt, dass die Typgenehmigungen auf falschen Erklärungen, 

gefälschten Prüfergebnissen oder darauf beruht, dass Daten zurückgehalten wurden, 

die zur Versagung der Typgenehmigung geführt hätten. 

(3) Wird die Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung für nur eine Variante innerhalb eines 

Fahrzeugtyps oder nur eine Version innerhalb einer Variante ungültig, so wird die 

Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung des jeweiligen Fahrzeugtyps nur für die betroffene 

Variante oder Version ungültig.
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(4) Wird die Produktion eines bestimmten Typ eines Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder einer 

selbstständigen technischen Einheit endgültig eingestellt, so setzt der Hersteller die 

Genehmigungsbehörde, die die EU-Typgenehmigung ▌ erteilt hat, davon unverzüglich in 

Kenntnis. 

Innerhalb eines Monats nach Erhalt einer Meldung gemäß Unterabsatz 1 unterrichtet die 

Genehmigungsbehörde, die die EU-Typgenehmigung für den Typ eines Fahrzeugs, Systems, 

Bauteils oder einer selbstständigen technischen Einheit erteilt hat, die 

Genehmigungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten entsprechend. 

(5) Wenn eine ▌ EU-Typgenehmigung ▌ in absehbarer Zeit ungültig wird, setzt der Hersteller 

die Genehmigungsbehörde, die die ▌ EU-Typgenehmigung erteilt hat, davon unverzüglich 

in Kenntnis. 

(6) Nach Erhalt der Meldung durch den Hersteller teilt die Genehmigungsbehörde, die die ▌ 

Typgenehmigung erteilt hat, den Genehmigungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten 

und der Kommission unverzüglich alle sachdienlichen Angaben über die Bereitstellung auf 

dem Markt, die Zulassung oder die Inbetriebnahme von Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen 

oder selbstständigen technischen Einheiten mit. 
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Bei Fahrzeugen sind in der in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten 

Mitteilung für das letzte hergestellte Fahrzeug das Datum der Herstellung und die 

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung 

(EU) Nr. 19/201121 der Kommission anzugeben.  

KAPITEL VI 

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG UND KENNZEICHNUNGEN 

Artikel 36 

 ▌ Übereinstimmungsbescheinigung in Papierform 

(1) Der Hersteller stellt für jedes vollständige, unvollständige oder vervollständigte Fahrzeug, 

das in Übereinstimmung mit dem genehmigten Fahrzeugtyp hergestellt wurde, eine 

Übereinstimmungsbescheinigung in Papierform aus und legt sie dem Fahrzeug bei. Zu 

diesem Zweck verwendet der Hersteller das Muster, das in den in Absatz 4 genannten 

Durchführungsrechtsakten festgelegt ist. 

                                                           
21 Verordnung (EU) Nr. 19/2011 der Kommission vom 11. Januar 2011 über die 

Typgenehmigung des gesetzlich vorgeschriebenen Fabrikschilds und der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern und von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge 
hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit (ABl. L 8 vom 12.1.2011, S. 1). 
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Die Übereinstimmungsbescheinigung in Papierform enthält eine konkrete Beschreibung 

der wichtigsten Merkmale des Fahrzeugs und seiner technischen Leistung. Die 

Übereinstimmungsbescheinigung in Papierform enthält auch das Herstellungsdatum des 

Fahrzeugs. Die Übereinstimmungsbescheinigung in Papierform muss so gestaltet sein, 

dass sie fälschungssicher ist. 

Die Übereinstimmungsbescheinigung in Papierform wird dem Käufer unentgeltlich 

zusammen mit dem Fahrzeug ausgehändigt. Ihre Aushändigung darf nicht von einer 

ausdrücklichen Aufforderung oder von der Vorlage zusätzlicher Informationen beim 

Hersteller abhängig gemacht werden. 

(2) Ab dem ... [ acht Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] wird der Hersteller von der 

Verpflichtung zur Ausstellung einer Übereinstimmungsbescheinigung in Papierform für 

jedes Fahrzeug gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels ausgenommen, wenn er die 

Übereinstimmungsbescheinigung in Form strukturierter Daten gemäß Artikel 37 Absatz 1 

zur Verfügung stellt. 

(3) Der Hersteller stellt dem Fahrzeughalter in den zehn Jahren nach dem Datum der 

Herstellung des Fahrzeugs auf Antrag gegen Entgelt ein Duplikat der 

Übereinstimmungsbescheinigung in Papierform aus, wobei dieses Entgelt die Kosten der 

Ausstellung nicht übersteigen darf. Jedes Duplikat ist auf der Vorderseite deutlich sichtbar 

mit dem Vermerk „Duplikat“ zu kennzeichnen. 
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(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zu der Übereinstimmungsbescheinigung 

in Papierform, in denen insbesondere Folgendes festgelegt ist: 

a) das Muster der Übereinstimmungsbescheinigung; 

b) die Sicherheitsmerkmale zur Verhinderung der Fälschung der 

Übereinstimmungsbescheinigung; und 

c) die Vorschriften darüber, wie die Übereinstimmungsbescheinigung zu unterzeichnen 

ist. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 83 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. Der erste Durchführungsrechtsakt ist vor dem 1. September 2020 

zu erlassen. 

(5) Die Übereinstimmungsbescheinigung in Papierform ist in mindestens einer der 

Amtssprachen der Union abzufassen. 

(6) Die zur Unterzeichnung von Übereinstimmungsbescheinigungen in Papierform 

berechtigte(n)  Person(en) ist (sind) beim Hersteller beschäftigt und ordnungsgemäß 

ermächtigt, für den Hersteller die ▌ rechtliche Verantwortung für Konstruktion und Bau 

eines Fahrzeugs oder für die Übereinstimmung der Produktion des Fahrzeugs zu 

übernehmen. 

www.parlament.gv.at



  

 133

(7) Die Übereinstimmungsbescheinigung in Papierform ist vollständig auszufüllen und darf 

keine anderen als die in dieser Verordnung oder in einem der in Anhang II aufgeführten 

Rechtsakte vorgesehenen Beschränkungen der Nutzung des Fahrzeugs enthalten. 

(8) Im Falle eines unvollständigen Basisfahrzeugs füllt der Hersteller nur diejenigen Felder der 

Übereinstimmungsbescheinigung in Papierform aus, die für die Vollständigkeit des 

Fahrzeugs relevant sind. 

(9) Im Falle eines unvollständigen oder vervollständigten Fahrzeugs füllt der Hersteller nur 

diejenigen Felder der Übereinstimmungsbescheinigung in Papierform aus, die die 

Hinzufügungen oder Änderungen auf der betreffenden Genehmigungsstufe betreffen, und 

fügt gegebenenfalls alle Übereinstimmungsbescheinigungen in Papierform der 

vorangegangenen Genehmigungsstufen bei. 

▌ 
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Artikel 37 

▌ Übereinstimmungsbescheinigung in elektronischer Form 

(1)  Unbeschadet des Artikels 36 Absatz, stellt der Hersteller ab dem ... [ acht Jahre nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung] der Genehmigungsbehörde, die die Gesamtfahrzeug-

Typgenehmigung erteilt hat, nach dem Tag der Herstellung des Fahrzeugs ohne 

unangemessene Verzögerung die Übereinstimmungsbescheinigung in Form strukturierter 

Daten in elektronischer Form gemäß der in Absatz 6 des vorliegenden Artikels genannten 

Durchführungsrechtsakte unentgeltlich zur Verfügung. 

(2) Unbeschadet des Artikels 36 Absatz 1 kann jeder Hersteller Typgenehmigungsbögen gemäß 

Absatz 1 vor dem ... [acht Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] zur Verfügung 

stellen. 

(3)Die Genehmigungsbehörde stellt die Übereinstimmungsbescheinigung in Form strukturierter 

Daten in elektronischer Form gemäß den in Absatz 8 genannten 

Durchführungsrechtsakten zur Verfügung, so dass die Genehmigungsbehörden, 

Marktüberwachungsbehörden und Zulassungsbehörden der Mitgliedstaaten sowie die 

Kommission auf die Übereinstimmungsbescheinigung zugreifen können. 

(4) Mitgliedstaaten können Hersteller von der Verpflichtung gemäß Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels für Fahrzeugtypen, die über eine nationale Kleinserien-Typgenehmigung gemäß 

Artikel 42 verfügen, befreien. ▌ 

(5)  Die Genehmigungsbehörde, bei der die Übereinstimmungsbescheinigung in Form 

strukturierter Daten in elektronischem Format gemäß der in Absatz 8 des vorliegenden 

Artikels genannten Durchführungsrechtsakte eingegangen ist, gewährt einen Lesezugriff 

auf die Übereinstimmungsbescheinigung gemäß Artikel 12 Absatz 2. Im Falle von in 

mehreren Stufen hergestellten Fahrzeugen wird auch dem Hersteller der darauffolgenden 

Fertigungsstufe Lesezugriff gewährt. 
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(6) Der gesamte Datenaustausch gemäß diesem Artikel erfolgt mittels eines Protokolls für 

den sicheren Datenaustausch. 

(7) Die Mitgliedstaaten legen die Organisation und die Struktur ihres Datennetzes in einer 

Weise fest, dass ab dem 1. September 2025 der Dateneingang der Übereinstimmungs-

bescheinigungen in Form strukturierter Daten in elektronischem Format gemäß der in 

Absatz 8 genannten Durchführungsrechtsakte erfolgen kann, vorzugsweise unter Nutzung 

bestehender Systeme für den Austausch strukturierter Daten . 

(8) Die Kommission erlässt unter Berücksichtigung der für die 

Übereinstimmungsbescheinigung in Papierform erforderlichen Angaben 

Durchführungsrechtsakte zu der Übereinstimmungsbescheinigung in Form strukturierter 

Daten in elektronischem Format, in denen insbesondere Folgendes festgelegt ist: 

a) das Grundformat und die Grundstruktur der Datenelemente der 

Übereinstimmungsbescheinigung in elektronischem Format und der beim Austausch 

verwendeten Meldungen; 

b) die Mindestanforderungen an den sicheren Datenaustausch, einschließlich der 

Vorbeugung von Datenverfälschung und Datenmissbrauch und der Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Authentizität der elektronischen Daten wie die Verwendung 

einer digitalen Signatur; 

c) die Mittel zum Austausch der Datensätze der Übereinstimmungsbescheinigung in 

elektronischem Format; 
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d) die Mindestanforderungen an die fahrzeugspezifische eindeutige Kennung; 

e) den Lesezugriff gemäß Absatz 5; 

f) die Ausnahmen für die Hersteller besonderer Fahrzeugklassen und Fahrzeugtypen, 

die in Kleinserie hergestellt werden. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 83 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. Der erste dieser Durchführungsrechtsakte wird bis zum 

1. September 2020 erlassen. 

(9) Die Mitgliedstaaten müssen in der Lage sein, Übereinstimmungsbescheinigungen in 

elektronischem Format gemäß diesem Artikel mit den Behörden der anderen 

Mitgliedstaaten spätestens ab dem … [acht Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] auszutauschen. 

(10) Ab dem … [acht Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] stellt der 

Hersteller in Ausnahmefällen auf Ersuchen einer nationalen Behörde ein Duplikat der 

Übereinstimmungsbescheinigung in Papierform aus 
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Artikel 38 

Gesetzlich vorgeschriebene und zusätzliche Schilder sowie Kennzeichnungen und 

Typgenehmigungszeichen für Bauteile und für selbstständige technische Einheiten des Herstellers 

(1) Der Hersteller eines Fahrzeugs bringt an jedem in Übereinstimmung mit dem genehmigten 

Typ hergestellten Fahrzeug das gesetzlich vorgeschriebene Schild, gegebenenfalls 

zusätzliche Schilder, und Angaben oder Symbole mit den Kennzeichnungen, die in dieser 

Verordnung und den in Anhang II aufgeführten einschlägigen Rechtsakten vorgeschrieben 

sind, an. 

(2) An jedem Bauteil oder jeder selbstständigen technischen Einheit, das bzw. die in 

Übereinstimmung mit dem genehmigten Typ hergestellt wurde, bringt deren Hersteller, 

unabhängig davon, ob es bzw. sie Teil eines Systems ist, das Typgenehmigungszeichen an, 

das in den in Anhang II aufgeführten einschlägigen Rechtsakten vorgeschrieben ist. 

Ist kein Typgenehmigungszeichen erforderlich, so bringt der Hersteller an dem Bauteil oder 

der selbstständigen technischen Einheit mindestens seinen Handelsnamen oder seine 

Handelsmarke sowie die Typennummer oder eine Identifizierungsnummer an. 

(3) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte über das Modell für das EU-

Typgenehmigungszeichen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 erlassen. Der erste dieser Durchführungsrechtsakte 

wird bis zum ...[24 Monate nach dem Tag des Inkrafttreten dieser Verordnung] erlassen. 
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(4) Die Marktteilnehmer bringen nur Fahrzeuge, Bauteile oder selbstständige technische 

Einheiten in Verkehr oder stellen sie auf dem Markt bereit, die gemäß dieser Verordnung 

gekennzeichnet sind. 

KAPITEL VII 

NEUE TECHNIKEN ODER NEUE KONZEPTE 

Artikel 39 

Ausnahmen für neue Techniken oder neue Konzepte 

(1) Der Hersteller kann eine EU-Typgenehmigung für den Typ eines Fahrzeugs, eines Systems, 

eines Bauteils oder einer selbstständigen technischen Einheit beantragen, bei dem bzw. 

der neue Techniken oder neue Konzepte verwirklicht sind, die mit einem oder mehreren 

der in Anhang II aufgeführten Rechtsakte unvereinbar sind. 

(2) Die Genehmigungsbehörde erteilt die EU-Typgenehmigung gemäß Absatz 1, wenn alle 

nachstehenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) In dem Antrag auf die EU-Typgenehmigung wird dargelegt, weshalb die neuen 

Techniken oder neuen Konzepte das Fahrzeug, das System, das Bauteil oder die 

selbstständige technische Einheit mit einem oder mehreren der in Anhang II 

aufgeführten Rechtsakte unvereinbar machen.
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b) In dem Antrag auf die EU-Typgenehmigung werden die Auswirkungen der neuen 

Technik oder des neuen Konzepts auf die Sicherheit und den Umweltschutz sowie 

die Maßnahmen beschrieben, durch die sichergestellt wird, dass Sicherheit und 

Umweltschutz mindestens in dem gleichen Maße gewährleistet sind wie durch die 

Anforderungen, von denen eine Ausnahme beantragt wird. 

c) Es werden eine Beschreibung der durchgeführten Prüfungen sowie deren Ergebnisse 

als Nachweis dafür vorgelegt, dass die Bedingung gemäß Buchstabe b erfüllt ist. 

(3) Für die Erteilung von EU-Typgenehmigungen mit Ausnahmen für neue Techniken oder 

neue Konzepte ist eine Autorisierung durch die Kommission erforderlich. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um über die Erteilung der Autorisierung 

gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Artikels zu entscheiden. Diese Durch-

führungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 erlassen. 

(4) Solange keine Durchführungsrechtsakte im Sinne von Absatz 3 erlassen wurden, kann die 

Genehmigungsbehörde eine vorläufige EU-Typgenehmigung erteilen, die nur in dem 

Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates der Genehmigungsbehörde gültig ist und für einen 

Fahrzeugtyp gilt, der unter die beantragte Ausnahme fällt. Die Genehmigungsbehörde setzt 

die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten umgehend davon in Kenntnis, indem sie 

ihnen ein Dossier mit den in Absatz 2 genannten Unterlagen übermittelt. 

Der vorläufige Charakter und die räumlich begrenzte Gültigkeit der EU-Typgenehmigung 

müssen aus dem Kopf des EU-Typgenehmigungsbogens und aus dem Kopf der 

Übereinstimmungsbescheinigung ersichtlich sein. 
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(5) Die Genehmigungsbehörden anderer Mitgliedstaaten können die in Absatz 4 genannte 

vorläufige EU-Typgenehmigung auf ihrem Gebiet akzeptieren, sofern sie die 

Genehmigungsbehörde, die die vorläufige EU-Typgenehmigung erteilt hat, von dieser 

Entscheidung schriftlich benachrichtigen. 

(6) Gegebenenfalls enthalten die in Absatz 3 genannten Durchführungsrechtsakte die Angabe, 

ob für die Autorisierungen Einschränkungen insbesondere der Höchstzahl der abgedeckten 

Fahrzeuge gelten. Die Gültigkeitsdauer der EU-Typgenehmigung beträgt in jedem Fall 

mindestens 36 Monate. 

(7) Erlässt die Kommission in Absatz 3 genannte Durchführungsrechtsakte, mit denen die 

Autorisierung versagt wird, so teilt die Genehmigungsbehörde dem Inhaber der vorläufigen 

EU-Typgenehmigung nach Absatz 4 unverzüglich mit, dass die vorläufige EU-

Typgenehmigung sechs Monate nach dem Tag des  Durchführungsrechtsakts aufgehoben 

wird. 

Fahrzeuge, die in Übereinstimmung mit der vorläufigen EU-Typgenehmigung vor deren 

Ungültigwerden hergestellt wurden, dürfen jedoch in jedem Mitgliedstaat, der die 

vorläufige EU-Typgenehmigung gemäß Absatz 5 akzeptiert hat, in Verkehr gebracht, 

zugelassen oder in Betrieb genommen werden. 
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Artikel 40 

Nachfolgende Anpassung von Rechtsakten 

(1) Hat die Kommission die Erteilung einer EU-Typgenehmigung gemäß Artikel 39 autorisiert, 

unternimmt sie unverzüglich die notwendigen Schritte, um die betreffenden Rechtsakte an 

den neuesten technischen Fortschritt anzupassen. 

Betrifft die Ausnahme gemäß Artikel 39 eine UN-Regelung, so unterbreitet die Kommission 

einen Vorschlag zur Änderung der betreffenden UN-Regelung nach dem Verfahren des 

Geänderten Übereinkommens von 1958. 

(2) Sobald die einschlägigen Rechtsakte geändert sind, werden alle Beschränkungen in den in 

Artikel 39 Absatz 3 genannten Durchführungsrechtsakten aufgehoben. 

(3) Wurden die erforderlichen Schritte zur Anpassung der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

genannten Rechtsakte nicht unternommen, so kann die Kommission auf Antrag des 

Mitgliedstaats, der die vorläufige EU-Typgenehmigung erteilt hat, Durchführungsrechtsakte 

zur Entscheidung über die Autorisierung einer Verlängerung der Gültigkeit der vorläufigen 

EU-Typgenehmigung erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 erlassen. 
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KAPITEL VIII 

KLEINSERIENFAHRZEUGE 

Artikel 41 

EU-Typgenehmigung für Kleinserienfahrzeuge 

(1) Auf Antrag des Herstellers und innerhalb der festgelegten jährlichen Höchstgrenzen des 

Anhangs V Teil A Nummer 1 für die Fahrzeugklassen M, N und O erteilen die 

Mitgliedstaaten eine EU-Typgenehmigung für einen Typ eines Kleinserienfahrzeugs, der 

mindestens die  technischen Anforderungen des Anhangs II Abschnitt 1 Anlage 1 erfüllt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung. 

(3) Der EU-Typgenehmigungsbogen für Kleinserienfahrzeuge wird gemäß einem 

harmonisierten Nummerierungssystem mit einer eindeutigen Nummer versehen, die 

zumindest Aufschluss über den Mitgliedstaat gibt, der die EU-Typgenehmigung erteilt hat, 

und die Identifizierung der Anforderungen, die der Fahrzeugtyp, das System, Bauteil oder 

die selbstständige technische Einheit erfüllt,. 

(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit dem Muster und dem 

Nummerierungssystem für die EU-Typgenehmigung für Kleinserienfahrzeuge. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 

erlassen. 
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(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 82 delegierte Rechtsakte 

zur Änderung von Anhang II Teil I Anlage 1 zu erlassen, um die technischen 

Anforderungen für die Fahrzeugklassen M, N und O zu ergänzen und zur entsprechenden 

Änderung von Anhang V Teil A Nummer 1 hinsichtlich der jährlichen Höchstgrenzen . 

Artikel 42 

Nationale Typgenehmigung für Kleinserienfahrzeuge 

(1) Hersteller können eine nationale Typgenehmigung für Kleinserienfahrzeuge im Rahmen der 

in Anhang V Teil A Nummer 2 festgelegten jährlichen Mengen beantragen. Diese 

festgelegten Mengen gelten für die Bereitstellung auf dem Markt, die Zulassung oder die 

Inbetriebnahme von Fahrzeugen des genehmigten Typs auf dem Markt eines jeden 

Mitgliedstaats in einem bestimmten Jahr. 

(2) Die Mitgliedstaaten können beschließen, einen in Absatz 1 genannten Fahrzeugtyp von der 

Pflicht zur Erfüllung einer oder mehrerer Anforderungen dieser Verordnung oder von der 

Erfüllung einer oder mehrerer Anforderungen der in Anhang II aufgeführten Rechtsakte 

auszunehmen, sofern sie entsprechende alternative Anforderungen festlegen.
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(3) Für die nationale Typgenehmigung von Kleinserienfahrzeugen akzeptiert die 

Genehmigungsbehörde Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten, die 

gemäß den in Anhang II aufgeführten Rechtsakten typgenehmigt wurden. 

(4) Der nationale Typgenehmigungsbogen für Kleinserienfahrzeuge wird gemäß einem 

harmonisierten Nummerierungssystem mit einer eindeutigen Nummer versehen, die 

zumindest Aufschluss über den Mitgliedstaat gibt, der die Typgenehmigung erteilt hat, und 

zeigt, dass es sich um einen Genehmigung handelt, die für eine nationale Kleinserie 

gewährt wurde. 

(5) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit dem Muster und dem harmonisierten 

Nummerierungssystem für die nationale Typgenehmigung für Kleinserienfahrzeuge,  mit 

der Überschrift „Nationaler Typgenehmigungsbogen für Kleinserienfahrzeuge“ und 

Angaben zu Inhalt und Art der nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels gestatteten 

Ausnahmen enthält. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren 

nach Artikel 83 Absatz 2 erlassen. Bis die Kommission einen solchen 

Durchführungsrechtsakt erlässt, dürfen die Mitgliedstaaten weiterhin das Format der 

nationalen Typgenehmigungen festlegen. 
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Artikel 43 

Gültigkeit einer nationalen Typgenehmigung für Kleinserienfahrzeuge 

(1) Die nationale Typgenehmigung für Kleinserienfahrzeuge ist in ihrer Gültigkeit auf das 

Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats der Genehmigungsbehörde beschränkt, die diese 

Typgenehmigung erteilt hat. 

(2) Auf Antrag des Herstellers übermittelt die Genehmigungsbehörde den Genehmigungs-

behörden der vom Hersteller ausgewählten Mitgliedstaaten eine Kopie des nationalen 

Typgenehmigungsbogens einschließlich der einschlägigen Teile der in Artikel 26 Absatz 4 

genannten Beschreibungsunterlagen mit Einschreiben oder elektronischer Post. 

(3) ▌ Die Genehmigungsbehörden der Mitgliedstaaten akzeptieren die nationale 

Typgenehmigung, sofern sie keinen begründeten Anlass zu der Annahme haben, dass die 

nationalen technischen Anforderungen, nach denen der Fahrzeugtyp genehmigt wurde, 

den eigenen Anforderungen nicht gleichwertig sind. 

(4) Die Genehmigungsbehörden der vom Hersteller ausgewählten Mitgliedstaaten teilen der 

Genehmigungsbehörde, die die nationale Typgenehmigung erteilt hat, innerhalb von zwei 

Monaten nach Erhalt der in Absatz 2 genannten Unterlagen ihre Entscheidung mit, ob sie 

die Typgenehmigung akzeptieren. Wenn innerhalb dieses Zeitraums von zwei Monaten 

keine Entscheidung mitgeteilt worden ist, gilt die nationale Typgenehmigung als 

akzeptiert. 
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(5) Auf Ersuchen eines Antragstellers, der ein Fahrzeug, für das eine nationalen Kleinserien-

Typgenehmigung erteilt worden ist, in einem anderen Mitgliedstaat in Verkehr bringen, 

zulassen oder in Betrieb nehmen möchte, übermittelt die Genehmigungsbehörde, die die 

nationale Kleinserien-Typgenehmigung erteilt hat, der nationalen Behörde des anderen 

Mitgliedstaats eine Kopie des Typgenehmigungsbogens einschließlich der einschlägigen 

Teile der Beschreibungsunterlagen. 

Die nationale Genehmigungsbehörde des anderen Mitgliedstaates gestattet das 

Inverkehrbringen, die Zulassung oder die Inbetriebnahme eines solchen Fahrzeugs, sofern 

sie keinen begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die nationalen technischen 

Anforderungen, nach denen der Fahrzeugtyp genehmigt wurde, den eigenen 

Anforderungen nicht gleichwertig sind. 
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KAPITEL IX 

FAHRZEUG-EINZELGENEHMIGUNGEN 

Artikel 44 

EU-Fahrzeug-Einzelgenehmigungen 

(1) Die Mitgliedstaaten erteilen eine Fahrzeug-Einzelgenehmigung für ein Fahrzeug, das die 

Anforderungen des Anhangs II Teil I Anlage 2 bzw. bei Fahrzeugen mit besonderer 

Zweckbestimmung, des Anhangs II Teil III erfüllt. Dieses Kapitel gilt nicht für 

unvollständige Fahrzeuge. 

(2) Ein Antrag auf EU-Fahrzeug-Einzelgenehmigung wird vom ▌ Eigentümer des Fahrzeugs, 

dem Hersteller, dem Bevollmächtigten des Herstellers oder dem Einführer eingereicht. 

(3) Die Mitgliedstaaten führen keine zerstörenden Prüfungen durch, um festzustellen, ob das 

Fahrzeug die in Absatz 1 genannten Anforderungen erfüllt, sondern verwenden alle 

sachdienlichen Informationen, die der Antragsteller hierfür bereitstellt. 

(4) Die Fahrzeug-Einzelgenehmigung wird gemäß einem harmonisierten 

Nummerierungssystem mit einer eindeutigen Nummer versehen, die zumindest Aufschluss 

über den Mitgliedstaat gibt, der die EU-Genehmigung erteilt hat. 
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(5) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit dem Muster und dem 

Nummerierungssystem für den EU-Fahrzeug-Einzelgenehmigungsbogen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 

erlassen. Der erste entsprechende Durchführungsrechtsakt wird bis zum ...[24 Monate 

nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] erlassen. 

(6) Die Mitgliedstaaten gestatten das Inverkehrbringen, die Zulassung oder die 

Inbetriebnahme von Fahrzeugen mit einem gültigen EU-Fahrzeug-

Einzelgenehmigungsbogen. 

(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 82 delegierte Rechtsakte zur 

Änderung von Anhang II Teil I zu erlassen, um die technischen Anforderungen für 

Fahrzeuge der Klassen M, N und O festzulegen. 
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Artikel 45 

Nationale Fahrzeug-Einzelgenehmigungen 

(1) Die Mitgliedstaaten können beschließen, ein bestimmtes einzelnes Fahrzeug, unabhängig 

davon, ob es eine Einzelausführung darstellt, von der Pflicht der Erfüllung einer oder 

mehrerer Anforderungen dieser Verordnung oder einer oder mehrerer der ▌ 

Anforderungen der in Anhang II aufgeführten Rechtsakte auszunehmen, sofern diese 

Mitgliedstaaten entsprechende alternative Anforderungen festlegen. 

(2) Ein Antrag auf nationale Fahrzeug-Einzelgenehmigung wird vom ▌ Eigentümer des 

Fahrzeugs, dem Hersteller, dem Bevollmächtigen des Herstellers oder dem Einführer 

eingereicht. 

(3) Die Mitgliedstaaten führen keine zerstörenden Prüfungen durch, um festzustellen, ob das 

Fahrzeug die in Absatz 1 genannten alternativen Anforderungen erfüllt, sondern 

verwenden alle sachdienlichen Informationen, die der Antragsteller hierfür bereitstellt. 

(4) Für die Zwecke der nationalen Fahrzeug-Einzelgenehmigung akzeptiert die 

Genehmigungsbehörde Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten, die 

gemäß den in Anhang II aufgeführten Rechtsakten typgenehmigt wurden. 

(5) Ein Mitgliedstaat stellt unverzüglich einen nationalen  Fahrzeug-Einzelgenehmigungsbogen 

aus, wenn das Fahrzeug der Beschreibung entspricht, die dem Antrag beigefügt ist, und die 

einschlägigen alternativen Anforderungen erfüllt.▌ 
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(6) Der nationale Fahrzeug-Einzelgenehmigungsbogen wird gemäß einem harmonisierten 

Nummerierungssystem mit einer eindeutigen Nummer versehen, die zumindest 

Aufschluss über den Mitgliedstaat gibt, der die EU-Typgenehmigung erteilt hat, und über 

die Anforderungen, die das Fahrzeug erfüllt. 

(7) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit dem Muster und dem 

Nummerierungssystem für den nationalen Fahrzeug-Einzelgenehmigungsbogen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 

erlassen. Bis die Kommission einen solchen Durchführungsrechtsakt erlässt, dürfen die 

Mitgliedstaaten weiterhin das Format der nationalen Fahrzeug-Einzelgenehmigungen 

festlegen. 

Artikel 46 

Gültigkeit nationaler Fahrzeug-Einzelgenehmigungen 

(1) Die Gültigkeit einer nationalen Fahrzeug-Einzelgenehmigung gilt nur für das Hoheitsgebiet 

des Mitgliedstaats, der sie erteilt hat.
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(2) Auf Ersuchen eines  Antragstellers, der ein Fahrzeug, für das eine nationale Fahrzeug-

Einzelgenehmigung erteilt worden ist, in einem anderen Mitgliedstaat auf dem Markt 

bereitstellen, zulassen lassen oder in Betrieb nehmen möchte, fertigt ihm der 

Mitgliedstaat, der die Genehmigung erteilt hat, eine Erklärung über die technischen 

Anforderungen aus, nach denen das Fahrzeug genehmigt wurde. 

(3) Ein Mitgliedstaat gestattet die Bereitstellung auf dem Markt, die Zulassung oder die 

Inbetriebnahme eines Fahrzeugs in seinem Hoheitsgebiet, für das ein anderer Mitgliedstaat 

eine nationale Fahrzeug-Einzelgenehmigung gemäß Artikel 45 erteilt hat, sofern der 

Mitgliedstaat keinen begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die einschlägigen 

alternativen Anforderungen, nach denen das Fahrzeug genehmigt wurde, seinen eigenen 

Anforderungen nicht gleichwertig sind oder dass das Fahrzeug diese Anforderungen nicht 

erfüllt. 

(4) Dieser Artikel findet auf Fahrzeuge Anwendung, die nach dieser Verordnung typgenehmigt 

und die vor ihrer Erstzulassung oder ihrer ersten Inbetriebnahme verändert wurden. 

Artikel 47 

Besondere Bestimmungen 

(1) Die Verfahren der Artikel 44 und 45 können auf ein ▌ in mehreren Stufen hergestelltes 

einzelnes Fahrzeug Anwendung finden.
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(2) Die Verfahren der Artikel 44 und 45 dürfen nicht an die Stelle einer Zwischenstufe im 

üblichen Ablauf des Mehrstufen-Typgenehmigungsverfahrens treten und finden auch keine 

Anwendung für die Genehmigung der ersten Fertigungsstufe eines Fahrzeugs. 

KAPITEL X 

BEREITSTELLUNG AUF DEM MARKT,  

ZULASSUNG ODER INBETRIEBNAHME 

Artikel 48 

Bereitstellung auf dem Markt, Zulassung oder Inbetriebnahme von Fahrzeugen, die nicht zu einer 

auslaufenden Serie gehören 

(1) Unbeschadet der Artikel 51, 52 und 53 dürfen Fahrzeuge, für die eine Gesamtfahrzeug-Typ-

genehmigung vorgeschrieben ist oder für die der Hersteller eine solche Typgenehmigung 

erhalten hat, nur dann auf dem Markt bereitgestellt, zugelassen oder in Betrieb genommen 

werden, wenn sie mit einer gültigen Übereinstimmungsbescheinigung nach den Artikeln 36 

und 37 versehen sind. 

Die Zulassung und Inbetriebnahme unvollständiger Fahrzeuge kann, solange diese nicht 

vervollständigt sind, versagt werden. Die Zulassung oder die Inbetriebnahme 

unvollständiger Fahrzeuge darf nicht dazu genutzt werden, die Anwendung des 

Artikels 49 zu umgehen.▌ 

www.parlament.gv.at



  

 153

(2) Die Zahl der innerhalb eines Jahres auf dem Markt bereitgestellten, zugelassenen oder in 

Betrieb genommenen Kleinserienfahrzeuge darf die in Anhang V festgelegten jährlichen 

Höchstgrenzen nicht überschreiten. 

Artikel 49 

Bereitstellung auf dem Markt, Zulassung oder Inbetriebnahme von Fahrzeugen aus einer 

auslaufenden Serie 

(1) Innerhalb der in Anhang V Teil B festgelegten höchstzulässigen Stückzahlen  und für einen 

gemäß Absatz 2 begrenzten Zeitraum können die Mitgliedstaaten Fahrzeuge, die einem 

Fahrzeugtyp entsprechen, dessen EU-Typgenehmigung nicht mehr gültig ist, zulassen und 

ihre Bereitstellung auf dem Markt oder ihre Inbetriebnahme gestatten. 

Unterabsatz 1 gilt nur für Fahrzeuge, die sich ▌ im Gebiet der Union befinden und für die 

zum Zeitpunkt ihrer Herstellung eine gültige EU-Typgenehmigung bestand, die aber nicht 

zugelassen oder in Betrieb genommen worden waren, bevor diese EU-Typgenehmigung 

ungültig wurde. 

(2) Absatz 1 gilt bei vollständigen Fahrzeugen nur für einen Zeitraum von 12 Monaten und bei 

vervollständigten Fahrzeugen nur für einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem Tag des 

Ablaufs der Gültigkeit der EU-Typgenehmigung.
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(3) Ein Hersteller, der Absatz 1 in Anspruch nehmen will, muss das bei der zuständigen 

Behörde jedes von der Zulassung oder der Inbetriebnahme dieser Fahrzeuge betroffenen 

Mitgliedstaats beantragen. In dem Antrag ist darzulegen, aus welchen technischen oder 

wirtschaftlichen Gründen die Fahrzeuge den neuen technischen Anforderungen ▌ nicht 

entsprechen können ▌. 

Die betroffenen Mitgliedstaaten entscheiden innerhalb von drei Monaten nach Eingang 

des Antrags, ob sie die ▌ Zulassung ▌oder der Inbetriebnahme dieser Fahrzeuge in ihrem 

Hoheitsgebiet gestatten, und wenn ja, die Stückzahl dieser Fahrzeuge. 

(4) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Anzahl 

der Fahrzeuge, die im Rahmen des Verfahrens nach diesem Artikel zugelassen oder in 

Betrieb genommen werden sollen, wirksam überwacht wird. 

▌ 

Artikel 50 

Bereitstellung auf dem Markt oder Inbetriebnahme  

von Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten 

(1) Bauteile und selbstständige technische Einheiten, einschließlich der für den Zubehör- und 

Ersatzteilmarkt bestimmten, dürfen nur dann auf dem Markt bereitgestellt oder in Betrieb 

genommen werden, wenn sie den Anforderungen der in Anhang II aufgeführten 

einschlägigen Rechtsakte entsprechen und gemäß Artikel 38 gekennzeichnet sind.
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(2) Absatz 1 gilt nicht für Bauteile oder selbstständige technische Einheiten, die speziell für 

Fahrzeuge ausgelegt und gebaut sind, die nicht unter diese Verordnung fallen. 

(3) Die Mitgliedstaaten können die Bereitstellung auf dem Markt oder die Inbetriebnahme von 

Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten gestatten, für die Artikel 39 eine 

Ausnahme vorsieht oder die für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt sind, für die eine 

Genehmigung gemäß den Artikeln 41, 42, 44 oder 45 erteilt wurde, die diese Bauteile oder 

selbstständigen technischen Einheiten betrifft. 

(4) Die Mitgliedstaaten können ferner die Bereitstellung auf dem Markt oder die 

Inbetriebnahme von Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten gestatten, die 

für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt sind, für die zu dem Zeitpunkt, zu dem diese 

Fahrzeuge auf dem Markt bereitgestellt, zugelassen oder in Betrieb genommen wurden, 

keine Typgenehmigung gemäß dieser Verordnung oder der Richtlinie 2007/46/EG 

erforderlich war. 

(5) Die Mitgliedstaaten können ferner die Bereitstellung auf dem Markt oder die 

Inbetriebnahme von Ersatzteilen und von selbstständigen technischen Einheiten gestatten, 

die für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt sind, für die vor dem Inkrafttreten der 

Anforderungen der einschlägigen in Anhang II aufgeführten Rechtsakte eine 

Typgenehmigung gemäß den Anforderungen des einschlägigen, zum Zeitpunkt der 

ursprünglichen Erteilung der Typgenehmigung geltenden Rechtsakts erteilt wurde.
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KAPITEL XI  

SCHUTZKLAUSELN 

Artikel 51  

Einzelstaatliche Bewertung für Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbstständige technische 

Einheiten, die mutmaßlich eine ernste Gefahr darstellen oder nicht konform sind   

Haben die Marktüberwachungsbehörden eines Mitgliedstaats aufgrund von eigenen 

Marktüberwachungstätigkeiten oder von Informationen, die sie von einer Genehmigungsbehörde 

oder von einem Hersteller erhalten haben, oder aufgrund von Beschwerden ▌ hinreichend Grund zu 

der Annahme, dass Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbstständige technische Einheiten die 

Gesundheit oder Sicherheit von Menschen oder andere im öffentlichen Interesse schützenswerte 

Aspekte, die unter diese Verordnung fallen, ernsthaft gefährden oder die Anforderungen dieser 

Verordnung nicht erfüllen, so bewerten sie das betreffende Fahrzeug, System, Bauteil oder die 

betreffende selbstständige technische Einheit anhand aller einschlägigen Anforderungen dieser 

Verordnung. Die betroffenen Wirtschaftsakteure und die zuständigen Genehmigungsbehörden 

arbeiten uneingeschränkt mit den Marktüberwachungsbehörden zusammen, was auch die 

Weiterleitung der Ergebnisse aller gemäß Artikel 31 durchgeführten einschlägigen Tests und 

Prüfungen umfasst. 

Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 findet auf die Risikobewertung des betreffenden 

Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder der betreffenden selbstständigen technischen Einheit 

Anwendung. 
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Artikel 52 

Einzelstaatliche Verfahren für Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbstständige technische 

Einheiten, die eine ernste Gefahr darstellen oder nicht konform sind 

(1) Gelangt die Marktüberwachungsbehörde eines Mitgliedstaats  durch die Bewertung nach 

Artikel 51 zu dem Schluss, dass ein Fahrzeug, System, Bauteil oder eine selbstständige 

technische Einheit eine ernste Gefahr für die Gesundheit oder Sicherheit von Menschen 

oder andere im öffentlichen Interesse schützenswerte Aspekte, die unter diese Verordnung 

fallen, darstellt, so fordert sie den betroffenen Wirtschaftsakteure umgehend dazu auf, 

unverzüglich alle geeigneten Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, um dafür zu sorgen, dass 

das betreffende Fahrzeug, System, Bauteil oder die betreffende selbstständige technische 

Einheit beim Inverkehrbringen, bei der Zulassung oder bei der Inbetriebnahme diese 

Gefahr nicht mehr darstellt. 

(2) Gelangt die Marktüberwachungsbehörde eines Mitgliedstaats durch die Bewertung nach 

Artikel 51 zu dem Schluss, dass ein Fahrzeug, System, Bauteil oder eine selbstständige 

technische Einheit nicht den Vorschriften dieser Verordnung entspricht, jedoch keine 

ernste Gefahr gemäß Absatz 1 dieses Artikels darstellt, so fordert sie den betroffenen 

Wirtschaftsakteure umgehend dazu auf, innerhalb eines angemessenen Zeitraums alle 

geeigneten Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, um die Übereinstimmung des betreffenden 

Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder die betreffende selbstständige technische Einheit des 

Produkts mit diesen Anforderungen herzustellen. Dieser Zeitraum muss   in einem 

angemessenen Verhältnis zur Schwere der Nichtübereinstimmung stehen, damit 

sichergestellt ist, dass das betreffende Fahrzeug, System, Bauteil oder die betreffende 

selbstständige technische Einheit beim Inverkehrbringen, bei der Zulassung oder bei der 

Inbetriebnahme den Anforderungen entspricht.▌ 
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Wirtschaftsakteure stellen gemäß den in den Artikeln 13 bis 21 aufgestellten Pflichten 

sicher, dass für alle betreffenden Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbstständige 

technische Einheiten, die sie  in der Union in Verkehr gebracht, zugelassen oder in Betrieb 

genommen haben, alle geeigneten Abhilfemaßnahmen ergriffen werden. 

(3) Ergreifen Wirtschaftsakteure innerhalb des betreffenden Zeitraums gemäß den Absätzen 1 

oder 2 keine angemessenen Abhilfemaßnahmen oder erfordert die Gefahr ein rasches 

Handeln, so treffen die nationalen Behörden alle geeigneten vorläufigen beschränkenden 

Maßnahmen, um die Bereitstellung auf dem Markt, die Zulassung oder die Inbetriebnahme 

der Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbstständigen technischen Einheiten auf ihrem 

nationalen Markt zu untersagen oder einzuschränken oder um sie von diesem Markt zu 

nehmen oder zurückzurufen. ▌ 

Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 gilt für die in Unterabsatz 1 des vorliegenden 

Absatzes genannten beschränkenden Maßnahmen. 

(4) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte über eine Klassifizierung des Ausmaßes der 

Nichtübereinstimmung erstellen und über die geeigneten Maßnahmen ausarbeiten, die 

von den nationalen Behörden zu ergreifen sind, um die einheitliche Anwendung dieses 

Artikels zu gewährleisten. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 erlassen.
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Artikel 53 

Abhilfemaßnahmen und beschränkende Maßnahmen auf Unionsebene 

(1) Der Mitgliedstaat, der Abhilfemaßnahmen oder beschränkende Maßnahmen gemäß 

Artikel 52 ergreift, meldet diese der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten 

unverzüglich über das ICSMS. Ferner unterrichtet er unverzüglich die 

Genehmigungsbehörde, die die Genehmigung erteilt hat, über seine Erkenntnisse. 

Aus den übermittelten Informationen gehen alle verfügbaren Angaben hervor, 

insbesondere die Daten für die Identifizierung des betreffenden Fahrzeugs, Systems, 

Bauteils oder der betreffenden selbstständigen technischen Einheit, seine/ihre Herkunft, 

die Art der ▌ behaupteten  Nichtübereinstimmung und das damit verbundene Risiko sowie 

die Art und Dauer der ergriffenen nationalen Abhilfemaßnahmen und beschränkenden 

Maßnahmen sowie die Argumente des betroffenen Wirtschaftsakteures. 

(2) Zudem gibt der Mitgliedstaat, der Abhilfe- oder beschränkende Maßnahmen ergreift, an, 

ob die Gefahr oder die Nichtübereinstimmung auf einem der folgenden Gründe beruht: 

a) das Fahrzeug, System, Bauteil oder die selbstständige technische Einheit erfüllt 

Anforderungen an die Gesundheit oder Sicherheit von Menschen, den Umweltschutz 

oder andere im öffentlichen Interesse schützenswerte Aspekte gemäß dieser 

Verordnung nicht; oder
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b) die in Anhang II aufgeführten einschlägigen Rechtsakte weisen Mängel auf. 

(3) Die Mitgliedstaaten außer dem Mitgliedstaat, der Abhilfe- oder beschränkende 

Maßnahmen ergreift,, unterrichten die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten 

innerhalb eines Monats nach ▌ der in Absatz 1 genannten Meldung über alle von ihnen 

erlassenen Abhilfemaßnahmen oder beschränkenden Maßnahmen und jede weitere ihnen 

vorliegende Information zur Nichtübereinstimmung des Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder 

der selbstständigen technischen Einheit und der von diesem/r ausgehenden Gefahr sowie, 

falls sie der gemeldeten nationalen Maßnahme nicht zustimmen, über ihre Einwände. 

(4) Wenn weder ein anderer Mitgliedstaat noch die Kommission innerhalb eines Monats nach 

▌der in Absatz 1 genannten Meldung gegen die gemeldete Maßnahme Einwände erhebt, 

gilt diese Maßnahme als gerechtfertigt. Die anderen Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass für 

das betreffende Fahrzeug, System, Bauteil oder die betreffende selbstständige technische 

Einheit in ihrem Hoheitsgebiet unverzüglich ähnliche Abhilfemaßnahmen oder 

beschränkende Maßnahmen ergriffen werden.▌ 
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(5) Wenn ein anderer Mitgliedstaat oder die Kommission innerhalb eines Monats nach der in 

Absatz 1 dieses Artikels genannten Meldung einen Einwand gegen die gemeldete 

Maßnahme eines Mitgliedstaats erhebt oder die Kommission zu der Auffassung gelangt ist, 

dass eine gemeldete nationale Maßnahme mit dem Unionsrecht unvereinbar ist, so 

konsultiert die Kommission ▌ unverzüglich ▌ die betreffenden Mitgliedstaaten und den 

bzw. die betroffenen Wirtschaftsakteure ▌. 

Auf der Grundlage der in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten Konsultation 

erlässt die Kommission Durchführungsrechtsakte zur Entscheidung über harmonisierte 

Abhilfe- oder beschränkende Maßnahmen auf Unionsebene. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 

erlassen. 

Die Kommission teilt den in Unterabsatz 2 genannten Beschluss dem(n) betroffenen 

Wirtschaftsakteur(en) unverzüglich mit. Die Mitgliedstaaten führen die 

Durchführungsrechtsakte unverzüglich durch und unterrichten die Kommission 

entsprechend. 

Hält die Kommission eine gemeldete nationale Maßnahme für nicht gerechtfertigt, so 

nimmt der betreffende Mitgliedstaat die Maßnahme gemäß dem Beschluss der 

Kommission nach Unterabsatz 2 zurück oder passt sie an. 
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(6) Stellt die Kommission nach den von ihr gemäß Artikel 9 durchgeführten Prüfungen und 

Kontrollen fest, dass eine Abhilfemaßnahme oder eine beschränkende Maßnahme auf 

Unionsebene erforderlich ist, so konsultiert sie unverzüglich die betreffenden 

Mitgliedstaaten und den oder die betroffenen Wirtschaftsakteure.  

Auf der Grundlage der in Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes genannten Konsultation 

erlässt die Kommission Durchführungsrechtsakte zur Entscheidung über harmonisierte 

Abhilfemaßnahmen oder beschränkende Maßnahmen auf Unionsebene. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 

erlassen. 

Die Kommission unterrichtet den oder die betroffenen Wirtschaftsakteure unverzüglich 

über den in Unterabsatz 2 genannten Beschluss. Die Mitgliedstaaten führen diese 

Durchführungsrechtsakte unverzüglich durch und unterrichten die Kommission hierüber. 

(7) Wird die Gefahr oder die Nichtübereinstimmung mit Mängeln der in Anhang II 

aufgeführten Rechtsakte begründet, so schlägt die Kommission geeignete Maßnahmen wie 

folgt vor: 

a) Handelt es sich um Rechtsakte der Union, schlägt die Kommission die notwendigen 

Änderungen an dem betreffenden Rechtsakt vor; 

b) handelt es sich um UN-Regelungen, schlägt die Kommission [...] gemäß dem 

Verfahren des Geänderten Übereinkommens von 1958 die erforderlichen 

Änderungen an den betreffenden UN-Regelungen vor. 
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(8) Wenn eine Abhilfemaßnahme gemäß dem vorliegenden Artikel als gerechtfertigt gilt oder 

Gegenstand der in Absatz 5 oder Absatz 6 genannten Durchführungsrechtsakte der 

Kommission ist, so steht diese Maßnahme den Inhabern der Zulassung von betroffenen 

Fahrzeugen unentgeltlich zur Verfügung. Wurden vor dem Erlass der Abhilfemaßnahme 

Reparaturen auf Kosten des Inhabers der Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs 

durchgeführt, so erstattet der Hersteller diese Kosten bis zur Höhe der Kosten für die im 

Rahmen der Abhilfemaßnahme verlangten Reparaturen. 

Artikel 54 

Nichtkonforme EU-Typgenehmigungen 

(1) Stellt eine Genehmigungsbehörde fest, dass eine erteilte Typgenehmigung nicht den 

Vorschriften dieser Verordnung entspricht, so lehnt sie die Anerkennung einer solchen 

Genehmigung ab. 

(2) Die Genehmigungsbehörde meldet diese Ablehnung der Genehmigungsbehörde, die die 

EU-Typgenehmigung erteilt hat, den Genehmigungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten 

und der Kommission. Wird die Nichtübereinstimmung der Typgenehmigung innerhalb 

eines Monats nach der Meldung durch die Genehmigungsbehörde, die die EU-

Typgenehmigung erteilt hat, bestätigt, widerruft diese Genehmigungsbehörde die 

Typgenehmigung. 

(3) Erhebt die Genehmigungsbehörde, die die EU-Typgenehmigung erteilt hat, innerhalb eines 

Monats nach der Meldung gemäß Absatz 2 Einwände, konsultiert die Kommission 

unverzüglich die Mitgliedstaaten sowie insbesondere die Genehmigungsbehörde, die die 

Typgenehmigung erteilt hat, und den betroffenen Wirtschaftsakteure. 

(4) Auf der Grundlage der in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten Konsultation erlässt 

die Kommission Durchführungsrechtsakte zur Entscheidung darüber, ob die Versagung der 

Anerkennung der EU-Typgenehmigung nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

gerechtfertigt ist. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach 

Artikel 83 Absatz 2 erlassen. 
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Die Kommission unterrichtet die betroffenen Wirtschaftsakteure unverzüglich über den in 

Unterabsatz 1 genannten Beschluss. Die Mitgliedstaaten führen diese 

Durchführungsrechtsakte unverzüglich durch und unterrichten die Kommission hierüber. 

(5) Stellt die Kommission nach den von ihr durchgeführten Prüfungen und Inspektionen gemäß 

Artikel 9 fest, dass eine erteilte Typgenehmigung nicht dieser Verordnung entspricht, so 

konsultiert sie unverzüglich die Mitgliedstaaten sowie insbesondere die Genehmigungs-

behörde, die die Typgenehmigung erteilt hat, und die betroffenen Wirtschaftsakteure.  

Auf der Grundlage der Konsultation gemäß Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes 

erlässt die Kommission einen Durchführungsrechtsakt, zur Entscheidung über die 

Versagung der Anerkennung der Typgenehmigung nach Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach 

Artikel 83 Absatz 2 erlassen. 

(6) Artikel 51, 52 und 53 gelten für Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbstständige 

technische Einheiten mit einer nichtkonformen Typgenehmigung, die bereits auf dem 

Markt bereitgestellt wurden. 
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Artikel 55 

Inverkehrbringen und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausrüstungen, von denen eine ernste Gefahr 

für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann 

(1) Teile oder Ausrüstungen, von denen eine ernste Gefahr für das einwandfreie Funktionieren 

von Systemen ausgehen kann, die für die Sicherheit des Fahrzeugs oder für seine 

Umweltverträglichkeit von wesentlicher Bedeutung sind, dürfen nicht in Verkehr gebracht 

oder in Betrieb genommen werden und müssen verboten werden, es sei denn, für sie 

wurde von einer Genehmigungsbehörde eine Autorisierung gemäß Artikel 56 erteilt. 

(2) Diese Autorisierungen gelten nur für eine begrenzte Zahl von Teilen oder Ausrüstungen, 

die in der in Absatz 4 genannten Liste aufgeführt sind. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 82 delegierte Rechtsakte zur 

Ergänzung dieser Verordnung zu erlassen, mit der die Anforderungen für die Autorisierung 

der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Teile und Ausrüstungen festgelegt 

werden. 

Diese Anforderungen können auf die in Anhang II aufgeführten Rechtsakte gestützt sein 

oder gegebenenfalls in einem Vergleich zwischen der Umweltverträglichkeit und dem 

Sicherheitsniveau der Teile oder Ausrüstungen und der Umweltverträglichkeit und dem 

Sicherheitsniveau der Originalteile oder -ausrüstungen bestehen. In beiden Fällen wird mit 

den Anforderungen sichergestellt, dass die Teile oder Ausrüstungen das Funktionieren der 

Systeme, die für die Sicherheit des Fahrzeugs oder für seine Umweltverträglichkeit von 

wesentlicher Bedeutung sind, nicht beeinträchtigen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


  

 166

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 82 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um Anhang VI zur Berücksichtigung technischer und rechtlicher Entwicklungen 

dadurch zu ändern, dass sie die Liste der Teile oder Ausrüstungen anhand einer Bewertung 

der folgenden Aspekte festlegt und aktualisiert: 

a) inwieweit eine ernste Gefahr für die Sicherheit oder die Umweltverträglichkeit von 

Fahrzeugen vorliegt, die mit den betreffenden Teilen oder Ausrüstungen 

ausgestattet sind; 

b) die möglichen Auswirkungen einer möglichen Autorisierung für die Teile oder 

Ausrüstungen gemäß Artikel 56 Absatz 1 auf Verbraucher und Hersteller von 

Nachrüstteilen. 

(5) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Originalteile oder -ausrüstungen und auf Teile oder 

Ausrüstungen, die zu einem System gehören, das gemäß einem der in Anhang II 

aufgeführten Rechtsakte typgenehmigt wurde, es sei denn, dass sich die Typgenehmigung 

auf andere Aspekte als die in Absatz 1 genannte ernste Gefahr bezieht. 

Für die Zwecke dieses Artikels bedeutet „Originalteil oder -ausrüstung“ Teile oder 

Ausrüstungen, die nach den Spezifikationen und Produktionsnormen gefertigt werden, die 

der Fahrzeughersteller für den Zusammenbau des betreffenden Fahrzeugs vorschreibt. 
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(6) Absatz 1 des vorliegenden Artikels findet keine Anwendung auf Teile oder Ausrüstungen, 

die ausschließlich für Rennfahrzeuge hergestellt werden. In Anhang VI aufgeführte Teile 

oder Ausrüstungen, die sowohl in Rennen als auch im Straßenverkehr eingesetzt werden, 

dürfen nur dann für Fahrzeuge für den Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr in Verkehr 

gebracht werden, wenn sie die Anforderungen, die in den Absatz 3 des vorliegenden 

Artikels genannten delegierten Rechtsakten festgelegt sind, erfüllen, und von der 

Kommission autorisiert wurden. Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um zu 

entscheiden, ob diese Autorisierungen erteilt werden. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 56 

Weitere Anforderungen für Teile oder Ausrüstungen, von denen eine ernste Gefahr  

für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann 

(1) Ein Hersteller von Teilen oder Ausrüstungen kann die in Artikel 55 Absatz 1 genannte 

Autorisierung beantragen, indem er bei der Genehmigungsbehörde einen Antrag einreicht, 

dem ein von einem technischen Dienst erstellter Prüfbericht beigefügt ist, mit dem 

bescheinigt wird, dass die Teile oder Ausrüstungen, für die eine Autorisierung beantragt 

wird, die Anforderungen des Artikels 55 Absatz 3 erfüllen. Der Hersteller darf je Teil und 

Ausrüstung nur einen einzigen Antrag bei nur einer einzigen Genehmigungsbehörde 

einreichen. 
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(2) Der Antrag auf Autorisierung muss Angaben zum Hersteller der Teile oder Ausrüstungen, 

zum Typ, die Identifizierungs- und Teilenummern der Teile oder Ausrüstungen, den Namen 

des Fahrzeugherstellers, die Typbezeichnung des Fahrzeugs und gegebenenfalls das 

Baujahr und alle sonstigen Informationen enthalten, die die Identifizierung des Fahrzeugs 

ermöglichen, das mit den Teilen oder Ausrüstungen ausgestattet werden soll. 

Die Genehmigungsbehörde genehmigt das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme der 

Teile oder Ausrüstungen, wenn sie unter Berücksichtigung der in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten Prüfberichte und anderer Nachweise zu der Ansicht gelangt, dass die 

betreffenden Teile oder Ausrüstungen die in Artikel 55 Absatz 3 genannten Anforderungen 

erfüllen. 

Die Genehmigungsbehörde stellt dem Hersteller unverzüglich eine Autorisierungs-

bescheinigung aus.  

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, mit denen das Muster und das 

Nummerierungsystem für die Autorisierungsbescheinigung gemäß Unterabsatz 3 des 

vorliegenden Absatzes festgelegt werden. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 erlassen. 
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(3) Der Hersteller teilt der Genehmigungsbehörde, die die Autorisierung erteilt hat, 

unverzüglich jede Änderung mit, die sich auf die Bedingungen auswirkt, unter denen die 

Autorisierung erteilt wurde. Die Genehmigungsbehörde entscheidet, ob die Autorisierung 

geändert oder neu ausgestellt werden muss und ob weitere Prüfungen erforderlich sind. 

Der Hersteller stellt sicher, dass die Teile oder Ausrüstungen jederzeit unter den 

Bedingungen hergestellt werden, aufgrund deren die Autorisierung erteilt wurde. 

(4) Vor der Erteilung einer Autorisierung prüft die Genehmigungsbehörde, ob Vorkehrungen 

getroffen wurden und Verfahren bestehen, die eine wirksame Kontrolle der 

Übereinstimmung der Produktion gewährleisten. 

Stellt die Genehmigungsbehörde fest, dass die Bedingungen für die Erteilung der 

Autorisierung nicht mehr erfüllt sind, fordert sie den Hersteller auf, die erforderlichen 

Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die Teile und Ausrüstungen in 

Übereinstimmung gebracht werden. Erforderlichenfalls widerruft sie die Autorisierung. 
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(5) auf Ersuchen einer nationalen Behörde eines anderen Mitgliedstaats übermittelt Die 

Genehmigungsbehörde, die eine Autorisierung erteilt hat, mittels eines gemeinsamen 

sicheren elektronischen Austauschsystems innerhalb eines Monats nach Eingang des 

Ersuchens eine Kopie der ausgestellten Bescheinigung der Autorisierung mit den 

zugehörigen Anlagen. Die Kopie kann auch die Form einer sicheren elektronischen Datei 

haben. 

(6) Ist eine Genehmigungsbehörde mit der von einem anderen Mitgliedstaat erteilten 

Autorisierung nicht einverstanden, so teilt sie der Kommission die Gründe für ihre andere 

Auffassung mit. Die Kommission ergreift geeignete Maßnahmen zur Beilegung der 

Meinungsverschiedenheiten. Unter anderem kann die Kommission nach Anhörung der 

jeweiligen Genehmigungsbehörden Durchführungsrechtsakte erlassen, mit denen der 

Widerruf der Autorisierung vorgeschrieben wird. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 erlassen. 

(7) Solange die in Artikel 55 Absatz 4 genannte Liste nicht erstellt ist, dürfen die 

Mitgliedstaaten ihre nationalen Bestimmungen über Teile oder Ausrüstungen beibehalten, 

die das einwandfreie Funktionieren von Systemen, die für die Sicherheit des Fahrzeugs 

oder seine Umweltverträglichkeit von wesentlicher Bedeutung sind, beeinträchtigen 

können . 

▌ 
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KAPITEL XII 

INTERNATIONALE REGELUNGEN 

Artikel 57 

Für die EU-Typgenehmigung erforderliche UN-Regelungen 

(1) UN-Regelungen oder deren Änderungen, denen die Union zugestimmt hat oder die sie 

anwendet und die in Anhang II aufgeführt sind, sind Bestandteil der Anforderungen für die 

EU-Typgenehmigung für Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbstständige technische 

Einheiten. 

(2) Hat die Union für die Zwecke der Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung einer UN-Regelung 

oder Änderungen daran zugestimmt, so erlässt die Kommission gemäß Artikel 82 

delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser Verordnung, mit denen die UN-Regelung oder 

die Änderungen daran verbindlich gemacht oder diese Verordnung geändert wird. 

In diesen delegierten Rechtsakten werden auch die Zeitpunkte angegeben, ab denen die 

UN-Regelung oder die Änderungen verbindlich sind, und es werden gegebenenfalls 

Übergangsbestimmungen festgelegt, soweit das insbesondere für die EU 

Typgenehmigung, die Erstzulassung, die Inbetriebnahme von Fahrzeugen und die 

Bereitstellung von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten auf 

dem Markt erforderlich ist. 
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Artikel 58 

Gleichwertigkeit von UN-Regelungen für die Zwecke der EU-Typgenehmigung 

(1) Die in Anhang II Teil II aufgeführten UN-Regelungen werden insoweit als gleichwertig mit 

den entsprechenden Rechtsakten anerkannt, als sie denselben Geltungsbereich und 

Gegenstand betreffen. 

(2) Die Genehmigungsbehörden der Mitgliedstaaten akzeptieren die Typgenehmigungen, die 

nach den in Absatz 1 genannten UN-Regelungen erteilt wurden, und akzeptieren 

gegebenenfalls die einschlägigen Genehmigungszeichen anstelle der entsprechenden 

Typgenehmigungen und Genehmigungszeichen, die gemäß dieser Verordnung und den in 

Anhang II aufgeführten Rechtsakten erteilt wurden. 

▌ 

www.parlament.gv.at



  

 173

KAPITEL XIII 

TECHNISCHE INFORMATIONEN 

Artikel 59 

Für Nutzer bestimmte Informationen 

(1) Technische Informationen des Herstellers  über Einzelheiten zum Typ eines Fahrzeugs, 

eines Systems, eines Bauteils, einer selbstständigen technischen Einheit, eines Teils oder 

einer Ausrüstung, die in dieser Verordnung oder in den in Anhang II aufgeführten 

Rechtsakten vorgesehen sind, dürfen nicht von den Angaben in der Typgenehmigung der 

Genehmigungsbehörde abweichen. 

(2) Der Hersteller stellt den Nutzern alle sachdienlichen Informationen und erforderlichen 

Anweisungen zur Verfügung, aus denen alle besonderen Nutzungsbedingungen oder 

Nutzungseinschränkungen für ein Fahrzeug, ein System, ein Bauteil, eine selbstständige 

technische Einheit, ein Teil oder eine Ausrüstung zu ersehen sind. 

(3) Die in Absatz 2 genannten Informationen sind in der Amtssprache oder den Amtssprachen 

des Mitgliedstaates abzufassen, in dem das Fahrzeug, das System, das Bauteil, die 

selbstständige technische Einheit, das Teil oder die Ausrüstung in Verkehr gebracht, 

zugelassen oder in Betrieb genommen werden soll. Sie sind ▌auch im Benutzerhandbuch 

bereitzustellen. 
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Artikel 60  

Für Hersteller bestimmte Informationen 

(1) Der Fahrzeughersteller stellt den Herstellern von Systemen, Bauteilen, selbstständigen 

technischen Einheiten, Teilen oder Ausrüstungen sämtliche Angaben bereit, die für die EU-

Typgenehmigung von Systemen, Bauteilen oder selbstständigen technischen Einheiten 

oder für die Erlangung der in Artikel 55 Absatz 1 genannten Autorisierung erforderlich sind. 

Der Fahrzeughersteller kann Hersteller von Systemen, Bauteilen, selbstständigen 

technischen Einheiten, Teilen oder Ausrüstungen vertraglich zur Geheimhaltung von 

Informationen verpflichten, die nicht öffentlich zugänglich sind, einschließlich der 

Informationen, die Rechte des geistigen Eigentums betreffen. 

(2) Der Hersteller von Systemen, Bauteilen oder selbstständigen technischen Einheiten, Teilen 

oder Ausrüstungen stellt dem Fahrzeughersteller sämtliche ausführlichen Informationen 

über die Beschränkungen bereit, die für seine Typgenehmigungen gelten und entweder in 

Artikel 29 Absatz 3 genannt oder durch einen in Anhang II aufgeführten Rechtsakt 

vorgeschrieben sind. 
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KAPITEL XIV 

ZUGANG ZU FAHRZEUG-OBD-INFORMATIONEN UND ZU FAHRZEUGREPARATUR- UND -

WARTUNGSINFORMATIONEN 

Artikel 61 

Pflichten des Herstellers zur Bereitstellung von Fahrzeug- OBD- und Fahrzeugreparatur- und 

-wartungsinformationen 

(1) Die Hersteller gewähren unabhängigen Wirtschaftsakteuren uneingeschränkten ▌, 

standardisierten und diskriminierungsfreien Zugang zu Fahrzeug-OBD-Informationen, 

Diagnose- und anderen Geräten und Instrumenten einschließlich ▌der vollständigen 

Referenzinformationen und verfügbaren Downloads für die zu verwendende Software 

sowie zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen. Die Angaben sind leicht 

zugänglich in Form von maschinenlesbaren und elektronisch verarbeitbaren Datensätzen 

darzubieten. Unabhängige Marktteilnehmer erhalten Zugang zu den 

Ferndiagnosediensten, die von Herstellern sowie Vertragshändlern und -werkstätten 

genutzt werden. 

Die Hersteller stellen eine standardisierte, zuverlässige und ortsungebundene Struktur zur 

Verfügung, die es unabhängigen Reparaturbetrieben ermöglicht, Arbeiten durchzuführen, 

bei denen auf das Sicherheitssystem des Fahrzeugs zugegriffen werden muss. 

(2) Bis die Kommission die einschlägigen Normen mithilfe des Europäischen Komitees für 

Normung (CEN) oder eines vergleichbaren Normungsgremiums erlassen hat, werden die 

Fahrzeug-OBD-Informationen sowie die Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen 

leicht zugänglich so dargeboten, dass unabhängige Wirtschaftsakteure sie mit 

angemessenem Aufwand verarbeiten können. 
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Die Fahrzeug-OBD-Informationen sowie die Fahrzeugreparatur- und -wartungs-

informationen werden auf den Webseiten der Hersteller oder, wenn das aufgrund der Art 

der Informationen nicht möglich ist, in einem anderen geeigneten Format veröffentlicht. 

Unabhängige Wirtschaftsakteure, die keine Reparaturbetriebe sind, erhalten die 

Angaben auch in einem maschinenlesbaren Format, das mit herkömmlichen IT-

Instrumenten und herkömmlicher Software elektronisch verarbeitet werden kann und 

unabhängigen Wirtschaftsakteuren ermöglicht, die mit ihrem Geschäft verbundenen 

Aufgaben in der Lieferkette des Zubehör- und Ersatzteilmarkts wahrzunehmen. 

(3) Allerdings ist es in den folgenden Fällen ist es ausreichend, wenn der Hersteller auf leicht 

und unverzüglich zugängliche Weise Zugang zu den erforderlichen Angaben gewährt, wenn 

diese von einem unabhängigen Wirtschaftsakteure angefordert werden: 

a) bei Fahrzeugen, für die eine nationalen Typgenehmigung für Kleinserienfahrzeuge 

gemäß Artikel 42 besteht; 

b) bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung; 

c) bei Fahrzeugen der Klassen O1 und O2, in denen weder Diagnosegeräte noch 

drahtgebundene oder drahtlose Kommunikation mit dem/den elektronischen 

Steuergerät(en) zum Zwecke der Diagnose oder der Umprogrammierung ihrer 

Fahrzeuge zum Einsatz kommen; 

www.parlament.gv.at



  

 177

d) bei der letzten Phase eines Mehrstufen-Typgenehmigungsverfahrens, in dem die 

letzte Phase nur den Aufbau betrifft, der keine elektronischen 

Fahrzeugsteuersysteme enthält, und alle elektronischen Fahrzeugsteuersysteme 

des Basisfahrzeugs unverändert bleiben. 

(4) Die Einzelheiten der technischen Anforderungen an den Zugang zu den Fahrzeug-OBD-

Informationen und Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen¸ insbesondere 

technische Angaben über die Art und Weise der Bereitstellung von Fahrzeug-OBD-

Informationen und Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, sind in Anhang X im 

Einzelnen festgelegt. 

(5) Der Hersteller stellt unabhängigen Wirtschaftsakteuren sowie Vertragshändlern und 

-reparaturbetrieben ebenfalls Weiterbildungsmaterial zur Verfügung. 

(6) Der Hersteller stellt sicher, dass die Fahrzeug-OBD-Informationen und Fahrzeugreparatur- 

und -wartungsinformationen außer während der Wartung des Informationssystems 

jederzeit zugänglich sind. 
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Die Hersteller machen spätere Änderungen und Ergänzungen ihrer Fahrzeug-OBD-

Information und Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformation auf ihrer Internetseite zum 

selben Zeitpunkt zugänglich, zu dem sie sie den Vertragswerkstätten zur Verfügung stellen. 

(7) Für die Zwecke der Herstellung und Instandhaltung von OBD-kompatiblen Ersatzteilen oder 

von für die Instandhaltung benötigten Teilen sowie Diagnose- und Prüfgeräten stellt der 

Fahrzeughersteller allen interessierten Herstellern oder Reparaturbetrieben von Bauteilen 

und Diagnose- und Prüfgeräten die einschlägigen Fahrzeug-OBD-Informationen sowie 

Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen diskriminierungsfrei zur Verfügung. 

(8) Für die Zwecke der Entwicklung, Herstellung und Reparatur von Fahrzeugausrüstungen für 

mit alternativen Kraftstoffen betriebene Fahrzeuge stellt der Fahrzeughersteller allen 

interessierten Herstellern, Einbaubetrieben und Reparaturbetrieben von Ausrüstungen für 

mit alternativen Kraftstoffen betriebene Fahrzeuge die einschlägigen Fahrzeug-OBD-Infor-

mationen sowie Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen diskriminierungsfrei zur 

Verfügung. 

(9) Werden Reparatur- und Wartungsaufzeichnungen über ein Fahrzeug in einer zentralen 

Datenbank des Fahrzeugherstellers oder in einer für diesen unterhaltenen zentralen 

Datenbank gespeichert, so haben unabhängige Reparaturbetriebe unentgeltlichen Zugang 

zu derartigen Aufzeichnungen und haben die Möglichkeit, ▌Informationen über von ihnen 

durchgeführte Reparatur- und Wartungsarbeiten einzugeben. 

(10) Dieses Kapitel gilt nicht für Fahrzeuge, für die Fahrzeug-Einzelgenehmigungen bestehen. 
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(11) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 82 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um Anhang X zur Berücksichtigung technischer und rechtlicher Entwicklungen 

oder zur Verhinderung von Missbrauch dadurch zu ändern, dass sie die Anforderungen an 

den Zugang zu Fahrzeug-OBD-Informationen sowie zu Fahrzeugreparatur- und 

-wartungsinformationen – einschließlich der durch drahtlose Ferndatennetze (WWAN) 

unterstützten Reparatur- und Wartungsarbeiten – aktualisiert sowie die in Absatz 2 des 

vorliegenden Artikels genannten Normen annimmt und einbezieht. Die Kommission trägt 

der aktuellen Informationstechnologie, vorhersehbaren Entwicklungen der 

Kraftfahrzeugtechnologie, den geltenden ISO-Normen sowie einer eventuellen 

internationalen ISO-Norm Rechnung. 

Artikel 62  

Pflichten bei mehreren Typgenehmigungsinhabern 

(1) Der für die jeweilige Typgenehmigung eines Systems, eines Bauteils, einer selbstständigen 

technischen Einheit oder einer bestimmten Fertigungsstufe eines Fahrzeugs zuständige 

Hersteller ist bei einer gemischten Typgenehmigung, einer Mehrphasen-Typgenehmigung 

oder einer Mehrstufen-Typgenehmigung dafür verantwortlich, dem Endhersteller und den 

unabhängigen Wirtschaftsakteuren die Reparatur- und -wartungsinformationen 

mitzuteilen, die sich auf das jeweilige System, Bauteil,  die jeweilige selbstständige 

technische Einheit oder auf die jeweilige Fertigungsstufe beziehen. 

(2) Bei Mehrstufen-Typgenehmigungen obliegt es dem Endhersteller, für seine eigene(n) 

Fertigungsstufe(n) und die Verbindung zu der/den vorhergehenden Stufe(n), den Zugang 

zu Fahrzeug-OBD-Informationen sowie Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen zu 

gewährleisten. 
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Artikel 63 

Gebühren für den Zugang zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen 

(1) Für den Zugang zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen mit Ausnahme der in 

Artikel 61 Absatz 10 erwähnten Unterlagen dürfen die Hersteller angemessene und 

verhältnismäßige Gebühren erheben. Die Gebühren dürfen nicht vom Zugriff auf diese 

Informationen abschrecken, indem der Umfang der Nutzung dieser Informationen durch 

den unabhängigen Wirtschaftsakteure nicht berücksichtigt wird. Für nationale Behörden, 

die Kommission und technische Dienste ist der Zugang zu Fahrzeugreparatur- und 

-wartungsinformationen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 

(2) Der Hersteller bietet den Zugang zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, 

einschließlich Transaktionsdiensten wie Umprogrammierung oder technischer 

Unterstützung, für eine Stunde, einen Tag, einen Monat oder ein Jahr an, wobei die Gebühr 

nach der Dauer des Zugangs gestaffelt ist. 

Zusätzlich zu einem nach Zeit berechneten Zugang können Hersteller einen nach 

Transaktionen berechneten Zugang anbieten, für den die Gebühr nach Transaktion und 

nicht nach der Dauer des Zugangs gestaffelt ist. 

Wenn der Hersteller beide Zugangssysteme anbietet, wählen die unabhängigen 

Reparaturbetriebe ein Zugangssystem, also entweder das nach Zeit berechnete oder das 

nach Transaktionen berechnete System, aus. 
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Artikel 64 

Nachweis der Erfüllung der Pflichten im Zusammenhang mit den Fahrzeug-OBD-Informationen und 

der Reparatur- und Wartungsinformationen 

(1) Hat ein Hersteller eine EU-Typgenehmigung oder eine nationale Typgenehmigung 

beantragt, so erbringt er gegenüber der Genehmigungsbehörde innerhalb von sechs 

Monaten nach dem Datum der jeweiligen Typgenehmigung den Nachweis der Einhaltung 

der dieses Kapitels. 

(2) Wird die Einhaltung dieser Vorschriften innerhalb der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

genannten Frist nicht nachgewiesen, so trifft die Genehmigungsbehörde nach Artikel 65 

geeignete Maßnahmen. 

Artikel 65 

Übereinstimmung mit den Vorschriften über den Zugang zu Fahrzeug-OBD-Informationen sowie 

Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen 

(1) Eine Genehmigungsbehörde kann jederzeit aus eigener Initiative, anlässlich einer 

Beschwerde oder aufgrund einer Bewertung eines technischen Dienstes prüfen, ob sich ein 

Hersteller an dieses Kapitel und an die in Anhang X Anlage 1 genannte Bescheinigung über 

den Zugang zu Informationen über OBD-Systeme sowie Reparatur- und 

Wartungsinformationen von Fahrzeugen hält. 
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(2) Stellt eine Genehmigungsbehörde fest, dass ein Hersteller seinen Verpflichtungen im 

Zusammenhang mit dem Zugang zu Fahrzeug-OBD-Informationen sowie 

Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen von Fahrzeugen nicht nachgekommen ist, 

so ergreift die Behörde, die die entsprechende Typgenehmigung erteilt hat, geeignete 

Maßnahmen, um Abhilfe zu schaffen. 

Dazu können auch der Widerruf oder die Aussetzung der Typgenehmigung, Bußgelder oder 

sonstige Maßnahmen gemäß Artikel 84 gehören. 

(3) Reicht ein unabhängiger Wirtschaftsakteure oder ein Fachverband unabhängiger 

Wirtschaftsakteure bei der Genehmigungsbehörde eine Beschwerde wegen 

Nichteinhaltung dieses Kapitels durch den Hersteller ein, so führt die 

Genehmigungsbehörde eine Überprüfung durch, um die Einhaltung der Vorschriften durch 

den Hersteller nachzuprüfen. Die Genehmigungsbehörde fordert die Genehmigungs-

behörde, die die Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung erteilt hat, auf, der Beschwerde 

nachzugehen und anschließend vom Fahrzeughersteller Belege dafür anzufordern, die 

nachweisen, dass das vorhandene System des Herstellers dieser Verordnung entspricht. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden der nationalen Genehmigungsbehörde und 

dem unabhängigen Wirtschaftsakteure oder dem betreffenden Unternehmerverband 

innerhalb von drei Monaten nach der Aufforderung mitgeteilt. 
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(4) Im Rahmen dieser Überprüfung kann die Genehmigungsbehörde einen technischen Dienst 

oder einen anderen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen, damit dieser beurteilt, 

ob die Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Zugang zu Fahrzeug-OBD-

Informationen und Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen eingehalten wurden. 

Artikel 66 

Forum für Fragen des Zugangs zu Fahrzeuginformationen 

(1) Im Zusammenhang mit dem Zugang zu Fahrzeug-OBD-Informationen sowie zu 

Informationen über Reparatur- und Wartungsinformationen von Fahrzeugen befasst sich 

das mit Artikel 13 Absatz 9 der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission22 

eingerichtete Forum für Fragen des Zugangs zu Fahrzeuginformationen auch mit allen 

Fahrzeugen, die in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen. 

Es führt seine Tätigkeiten gemäß Anhang X der vorliegenden Verordnung durch. 

(2) ▌Das Forum für Fragen des Zugangs zu Fahrzeuginformationen prüft, ob der Zugang zu 

Fahrzeug-OBD-Informationen sowie zu Informationen über Reparatur- und 

Wartungsinformationen von Fahrzeugen die Fortschritte bei der Bekämpfung von 

Fahrzeugdiebstählen beeinträchtigt, und spricht Empfehlungen zur Verbesserung der 

Anforderungen für den Informationszugang aus. Insbesondere berät das Forum für Fragen 

des Zugangs zu Fahrzeuginformationen die Kommission zur Einführung eines Verfahrens, 

mit dem  akkreditierte Organisationen unabhängige Wirtschaftsakteure zulassen und 

autorisieren, durch das die unabhängigen Wirtschaftsakteure Zugang zu 

Fahrzeugsicherheitsinformationen erhalten. 

Die Kommission kann beschließen, die Erörterungen und Erkenntnisse des Forums für 

Fragen des Zugangs zu Fahrzeuginformationen vertraulich zu behandeln. 

                                                           
22 Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission vom 18. Juli 2008 zur Durchführung 

und Änderung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von 
leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den 
Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für Fahrzeuge (ABl. L 199 vom 
28.7.2008, S. 1). 
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KAPITEL XV 

BEWERTUNG, BENENNUNG, MELDUNG UND ÜBERWACHUNG VON TECHNISCHEN DIENSTEN 

Artikel 67 

Für technische Dienste zuständige Genehmigungsbehörde 

(1) Die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel ▌6 Absatz 2 benannte ▌Genehmigungsbehörde 

(für die Zwecke dieses Kapitels „Typgenehmigungsbehörde“) ist für die Bewertung, 

Benennung, Meldung und Überwachung technischer Dienste, einschließlich deren 

etwaiger Unterauftragnehmer oder Zweigunternehmen, zuständig. Die 

Typgenehmigungsbehörde kann entscheiden, dass die Bewertung und Überwachung 

technischer Dienste und deren etwaiger Unterauftragnehmer oder Zweigunternehmen 

durch eine nationale Akkreditierungsstelleerfolgt. 
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(2) Sämtliche Tätigkeiten der Typgenehmigungsbehörden , die sie im Zusammenhang mit der 

Bewertung und Überwachung technischer Dienste durchführen, unterliegen einer 

Beurteilung unter Gleichrangigen. 

Beurteilungen unter Gleichrangigen werden für die Bewertungen durchgeführt, die 

Typgenehmigungsbehörden für die Gesamtheit oder einen Teil der von technischen 

Diensten ausgeführten Arbeiten Gemäß Artikel 73 Absatz 4 vorgenommen haben, 

einschließlich der Bewertung der Kompetenz des Personals, der Richtigkeit der Prüf- und 

Kontrollverfahren sowie der Richtigkeit der Prüfergebnisse auf Grundlage eines 

vorgegebenen Geltungsbereichs der in Anhang II Teil I aufgeführten Rechtsakte. 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Bewertung und Überwachung von technischen 

Diensten, die sich lediglich mit nationalen Einzelgenehmigungen gemäß Artikel 45 und 

nationalen Kleinserien-Typgenehmigung gemäß Artikel 42 befassen, sind von der 

Beurteilung unter Gleichrangigen ausgenommen. 

Sämtliche Bewertungen akkreditierter technischer Dienste durch 

Typgenehmigungsbehörden sind von der Beurteilung unter Gleichrangigen 

ausgenommen. 

▌(3) Typgenehmigungsbehörden unterliegen keiner Beurteilung unter Gleichrangigen, wenn sie 

alle ihre technischen Dienste ausschließlich auf Grundlage der Akkreditierung technischer 

Dienste benennen. 
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(4) Die Typgenehmigungsbehörde darf ▌Beratungsdienstleistungen weder gewerblich noch im 

Wettbewerb erbringen. 

▌ 

(5) Der Typgenehmigungsbehörde müssen ▌Mitarbeiter in ausreichender Zahl zur Verfügung 

stehen, sodass sie ihre in dieser Verordnung ▌festgelegten Aufgaben wahrnehmen kann. 

(6) Jeder Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission, das Forum und – auf deren Anfrage – 

andere Mitgliedstaaten über seine Verfahren zur Bewertung, Benennung, Meldung und 

Überwachung von technischen Diensten sowie über alle Änderungen der Verfahren. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung des Musters für die 

Bereitstellung von Informationen zu den Verfahren der Mitgliedstaaten gemäß 

Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 erlassen. 

(7) Typgenehmigungsbehörden, die einer Beurteilung unter Gleichrangigen unterliegen, legen 

gemäß Anhang III Anlage 2 interne Auditverfahren fest. Interne Audits finden mindestens 

einmal jährlich statt. Sie können jedoch weniger häufig stattfinden, wenn die 

Typgenehmigungsbehörde nachweisen kann, dass ihre Führungsstruktur wirksam 

funktioniert und sich als stabil erwiesen hat. 
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(8) Die Beurteilung unter Gleichrangigen, der eine Typgenehmigungsbehörde unterzogen 

wird, wird mindestens alle fünf Jahre von einem Team zur Beurteilung unter 

Gleichrangigen, bestehend aus zwei Typgenehmigungsbehörden aus anderen 

Mitgliedstaaten, vorgenommen. 

▌ 

Die Kommission kann auf der Grundlage einer Risikobewertungsanalyse entscheiden, an 

dem Team, das die Beurteilung unter Gleichrangigen vornimmt, teilzunehmen. 

Die Beurteilung unter Gleichrangigen erfolgt unter der Verantwortung der beurteilten 

Genehmigungsbehörde und umfasst einen Besuch in den Räumlichkeiten eines 

technischen Dienstes, der nach dem Ermessen des die Beurteilung unter Gleichrangigen 

durchführenden Beurteilungsteams ausgewählt wurde. 

Typgenehmigungsbehörden, die nicht der Beurteilung durch Gleichrangige gemäß Absatz 

3 unterliegen, werden in keine Tätigkeiten des Beurteilungsteams einbezogen. 

(9) Die Kommission kann unter gebührender Berücksichtigung der Erwägungen des Forums 

Durchführungsrechtsakte zur Festlegung eines Plans für die Beurteilungen unter 

Gleichrangigen erlassen, der sich auf einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren erstreckt, 

und darin die Kriterien für die Zusammensetzung des die Beurteilung unter Gleichrangigen 

durchführenden Beurteilungsteams, die Methodik für die Beurteilung unter 

Gleichrangigen, den Zeitplan, die Häufigkeit von Beurteilungen und andere damit 

verbundene Aufgaben vorgeben. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 erlassen. 
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(10) Die Ergebnisse der Beurteilungen unter Gleichrangigen werden von dem Forum geprüft. 

Die Kommission erstellt eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Beurteilungen unter 

Gleichrangigen und veröffentlicht sie. 

▌ 

Artikel 68  

Benennung von technischen Diensten 

(1) Die Typgenehmigungsbehörden benennen technische Dienste entsprechend deren 

Zuständigkeitsbereich für eine oder mehrere der folgenden Tätigkeitskategorien: 

a) Kategorie A: in dieser Verordnung und in den in Anhang IV aufgeführten Rechtsakten 

genannte Prüfungen, die die technischen Dienste in ▌eigenen Einrichtungen 

durchführen; 

b) Kategorie B: Überwachung der Prüfungen – einschließlich der 

Prüfungsvorbereitungen –, die in dieser Verordnung und in den in Anhang II 

aufgeführten Rechtsakten genannt sind, soweit diese Prüfungen in Einrichtungen des 

Herstellers oder eines Dritten durchgeführt werden. 
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c) Kategorie C: regelmäßige Bewertung und Überwachung der Verfahren der Hersteller 

zur Überprüfung der Übereinstimmung der Produktion; 

d) Kategorie D: Überwachung oder Durchführung der Prüfungen oder Inspektionen zur 

Überwachung der Übereinstimmung der Produktion. 

(2) Jeder Mitgliedstaat darf eine Typgenehmigungsbehörde für eine oder mehrere der in 

Absatz 1 genannten Tätigkeitskategorien als technischen Dienst benennen. ▌ 

(3) Ein technischer Dienst wird nach dem Recht eines Mitgliedstaats eingerichtet und verfügt 

über Rechtspersönlichkeit, sofern es sich nicht um den technischen Dienst einer 

Typgenehmigungsbehörde oder den akkreditierten internen technischen Dienst des 

Herstellers gemäß Artikel 72 handelt. 

(4) Ein technischer Dienst schließt eine Haftpflichtversicherung für seine Tätigkeiten ab, sofern 

die Haftpflicht nicht aufgrund der nationalen Rechtsvorschriften vom Mitgliedstaat 

übernommen wird oder der Mitgliedstaat selbst unmittelbar für die 

Übereinstimmungsbewertung verantwortlich ist. 
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(5) Technische Dienste eines Drittlandes, bei denen es sich nicht um nach Artikel 72 benannte 

Dienste handelt, dürfen für die Zwecke des Artikels 74 nur benannt und der Kommission 

gemeldet werden, wenn in einer zweiseitigen Übereinkunft zwischen der Union und dem 

betreffenden Drittland die Möglichkeit der Benennung dieser Dienste vorgesehen ist. Das 

hindert einen nach dem Recht eines Mitgliedstaats gemäß Absatz 3 des vorliegenden 

Artikels gegründeten technischen Dienst nicht daran, Zweigunternehmen in Drittländern 

einzurichten, sofern diese Zweigunternehmen direkt von dem benannten technischen 

Dienst verwaltet und überwacht werden. 

Artikel 69 

Unabhängigkeit der technischen Dienste 

(1) Technische Dienste einschließlich ihrer Mitarbeiter führen die Tätigkeiten, für die sie 

benannt wurden, unabhängig und mit der größtmöglichen beruflichen Sorgfalt und der 

vorauszusetzenden fachlichen Kompetenz in ihrem Tätigkeitsbereich durch; sie dürfen 

keinerlei Einflussnahme, insbesondere finanzieller Art, ausgesetzt sein, die sich auf ihre 

Beurteilung oder die Ergebnisse ihrer Bewertungsarbeit auswirken könnte, vor allem keiner 

Einflussnahme, die von Personen oder Personengruppen ausgeht, die ein Interesse am 

Ergebnis dieser Tätigkeiten haben. 
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(2) Bei einem technischen Dienst muss es sich um eine unabhängige dritte Organisation oder 

Stelle handeln, die mit dem Prozess der Konstruktion und der Herstellung, Lieferung oder 

Wartung eines Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder einer selbstständigen technischen 

Einheit, das/die sie bewertet, prüft oder kontrolliert, in keiner Verbindung steht. 

Eine Organisation oder Stelle, die einem Fachverband oder Berufsverband angehört, der 

Unternehmen vertritt, die an der Konstruktion, Herstellung, Bereitstellung, Montage, 

Lieferung oder Wartung von Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen oder selbstständigen 

technischen Einheiten beteiligt sind, die sie bewertet, prüft oder kontrolliert, , kann als 

Stelle gelten, die die Anforderungen von Unterabsatz 1 erfüllt, sofern ihre Unabhängigkeit 

sowie die Abwesenheit jeder Interessenkonflikte gegenüber der Typgenehmigungsbehörde 

des jeweiligen Mitgliedstaats nachgewiesen sind. 

(3) Ein technischer Dienst, seine oberste Leitungsebene und die Mitarbeiter, die für die 

Durchführung von Tätigkeiten zuständig sind, für die sie gemäß Artikel 68 Absatz 1 benannt 

sind, , darf die von ihm zu bewertenden Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbstständigen 

technischen Einheiten weder konstruieren, herstellen, liefern oder warten noch an diesen 

Tätigkeiten Beteiligte vertreten. Das schließt nicht die Verwendung von bereits bewerteten 

Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen oder selbstständigen technischen Einheiten, die für die 

Tätigkeit des technischen Dienstes nötig sind, oder die Verwendung solcher Fahrzeuge, 

Systeme, Bauteile oder selbstständigen technischen Einheiten zum persönlichen Gebrauch 

aus. 
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(4) Ein technischer Dienst gewährleistet, dass die Tätigkeiten seiner Zweigunternehmen oder 

Unterauftragnehmer die Vertraulichkeit, Objektivität oder Unparteilichkeit der 

Tätigkeitskategorien, für die er benannt wurde, nicht beeinträchtigen. 

(5) Informationen, welche die Mitarbeiter eines technischen Dienstes bei der Durchführung 

ihrer Aufgaben gemäß dieser Verordnung erhalten, fallen unter die berufliche 

Schweigepflicht außer gegenüber der Typgenehmigungsbehörde – und gegebenenfalls der 

nationalen Akkreditierungsstelle – oder im Fall anderslautender Bestimmungen der 

Rechtsvorschriften der Union oder des Mitgliedstaats. 

Artikel 70 

Fähigkeiten der technischen Dienste 

(1) Ein technischer Dienst muss über die Fähigkeit zur Durchführung aller Tätigkeiten, für die 

er gemäß Artikel 68 Absatz 1 die Benennung beantragt, verfügen. Er weist gegenüber der 

Typgenehmigungsbehörde oder der nationalen Akkreditierungsstelle, die die Bewertung 

oder Überwachung dieses technischen Dienstes durchführt, nach, dass er über alle 

folgenden Voraussetzungen verfügt: 

a) Sein Personal verfügt für die Ausübung der Tätigkeiten, für die er die Benennung 

beantragt, über die adäquate Befähigung, die besonderen technischen Kenntnisse, 

die Berufsausbildung sowie über ausreichende und angemessene Erfahrung; 

www.parlament.gv.at



  

 193

b) Er verfügt über die Beschreibungen der Verfahren zur Durchführung der Tätigkeiten, 

für die er  die Benennung beantragt, unter gebührender Berücksichtigung des Grads 

an Komplexität der Technik des jeweiligen Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder der 

selbstständigen technischen Einheit , sowie des Umstands, dass es sich bei dem 

Produktionsprozess um eine Massen- oder eine Serienfertigung handelt. Der 

technische Dienst weist die Transparenz und die Wiederholbarkeit dieser Verfahren 

nach. 

c) Er verfügt über die erforderlichen Mittel zur Ausführung der Aufgaben, die mit der 

Tätigkeitskategorie oder den Tätigkeitskategorien, für die er die Benennung 

beantragt , verbunden sind, und über Zugang zu allen benötigten Ausrüstungen oder 

Einrichtungen. 

(2) Ein technischer Dienst weist ferner nach, dass er über die sachgerechte Befähigung, die 

besonderen technischen Kenntnisse und die nachgewiesene Erfahrung für die 

Durchführung der Prüfungen und Kontrollen verfügt, um die Übereinstimmung der 

Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbstständigen technischen Einheiten mit dieser 

Verordnung ▌ zu bewerten, und er weist nach, dass er die in Anhang III Anlage 1 

aufgeführten Normen einhält. Allerdings gelten die in Anhang III Anlage 1 aufgeführten 

Normen nicht für die Zwecke der letzten Stufe eines nationalen Mehrstufenverfahrens 

gemäß Artikel 47 Absatz 1. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 82 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um Anhang III hinsichtlich der Anforderungen an die technischen Dienste und 

deren Bewertung zu aktualisieren. 
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Artikel 71  

Zweigunternehmen von technischen Diensten und Vergabe von Unteraufträgen 

(1) Technische Dienste dürfen mit Zustimmung ihrer benennenden Typgenehmigungsbehörde 

▌ einige Kategorien der Tätigkeiten, für die sie nach Artikel 68 Absatz 1 benannt worden 

sind, an Unterauftragnehmer vergeben oder diese Tätigkeiten von einem 

Zweigunternehmen durchführen lassen. 

(2) Vergibt ein technischer Dienst bestimmte Aufgaben aus den Tätigkeitskategorien, für die er 

benannt wurde, an Unterauftragnehmer oder überträgt er deren Ausführung einem 

Zweigunternehmen, so stellt er sicher, dass der Unterauftragnehmer oder das Zweig-

unternehmen die Anforderungen der Artikel 68, 69 und 70 erfüllt, und unterrichtet die 

Typgenehmigungsbehörde darüber. 

(3) Die technischen Dienste tragen die volle Verantwortung für die Arbeiten, die von ihren 

Unterauftragnehmern oder Zweigunternehmen ausgeführt werden, unabhängig davon, wo 

diese niedergelassen sind. 

(4) Die technischen Dienste halten die einschlägigen Unterlagen über die von der 

Typgenehmigungsbehörde durchgeführte Bewertung ▌oder von der nationalen 

Akkreditierungsstelle vorgenommene Akkreditierung des Unterauftragnehmers oder des 

Zweigunternehmens und die von ihnen ausgeführten Aufgaben für die benennende 

Typgenehmigungsbehörde bereit. 
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Artikel 72 

Interner technischer Dienst des Herstellers 

(1) Ein interner technischer Dienst eines Herstellers darf für die in Artikel 68 Absatz 1 

Buchstabe a genannten Tätigkeiten der Kategorie A als technischer Dienst benannt 

werden, aber nur hinsichtlich der in Anhang VII aufgeführten Rechtsakte. Ein interner 

technischer Dienst stellt einen eigenen und gesonderten Teil des Unternehmens des 

Herstellers dar und darf nicht an Konstruktion, Herstellung, Lieferung oder Wartung der 

von ihm bewerteten Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbstständigen technischen 

Einheiten beteiligt sein. 

(2) Ein interner technischer Dienst im Sinne von Absatz 1 muss folgende Anforderungen 

erfüllen: 

a) Er ist von einer nationalen Akkreditierungsstelle akkreditiert worden und genügt den 

Anforderungen des Anhangs III Anlagen 1 und 2;  

b) der interne technische Dienst einschließlich seiner Mitarbeiter ist organisatorisch 

abgrenzbar und verfügt innerhalb des Unternehmens des Herstellers, dem er 

angehört, über Berichtsverfahren, die seine Unparteilichkeit gewährleisten, und er 

weist diese Unparteilichkeit gegenüber der Fähigkeiten Typgenehmigungsbehörde 

und der nationalen Akkreditierungsstelle nach; 
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c) weder der interne technische Dienst noch sein Personal üben eine Tätigkeit aus, die 

mit seiner Unabhängigkeit oder seiner Integrität bei der Ausübung der Tätigkeiten, 

für die er benannt wurde, im Widerspruch stehen könnte; 

d) der Dienst erbringt seine Leistungen nur für das Unternehmen des Herstellers, dem 

er angehört. 

▌ 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 82 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um Anhang VII zur Berücksichtigung technischer und rechtlicher Entwicklungen zu 

ändern, indem sie die Liste der Rechtsakte und die darin enthaltenen Beschränkungen 

aktualisiert. 

Artikel 73 

Bewertung und Benennung technischer Dienste 

(1) Der antragstellende technische Dienst stellt bei der Typgenehmigungsbehörde des 

Mitgliedstaats einen förmlichen Antrag auf Benennung gemäß Anhang III Anlage 2 

Nummer 4. Im Antrag sind die Tätigkeitskategorien, für die der antragstellende technische 

Dienst die Benennung beantragt, anzugeben. 
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(2) Bevor eine Typgenehmigungsbehörde einen technischen Dienst benennt, bewertet die 

Typgenehmigungsbehörde oder die nationale Akkreditierungsstelle diesen anhand einer 

Bewertungsprüfliste, die wenigstens die Anforderungen des Anhangs III Anlage 2 umfasst. 

Die Bewertung umfasst eine Vor-Ort-Bewertung der Räumlichkeiten des antragstellenden 

technischen Dienstes sowie gegebenenfalls eines jeden seiner Tochterunternehmen oder 

Unterauftragnehmer innerhalb oder außerhalb der Union. 

(3) Wird die Bewertung von einer nationalen Akkreditierungsstelle durchgeführt, so 

übermittelt der antragstellende technische Dienst der Typgenehmigungsbehörde eine 

gültige Akkreditierungsurkunde und den entsprechenden Bewertungsbericht, in dem 

bestätigt wird, dass der technische Dienst die Anforderungen des Anhangs III Anlage 2 für 

die Tätigkeitskategorien erfüllt, für die der antragstellende technische Dienst die 

Benennung beantragt. 

(4) ▌Wird die Bewertung von der Typgenehmigungsbehörde durchgeführt, so ernennt die 

Typgenehmigungsbehörde des Mitgliedstaats, von dem der antragstellende technische 

Dienst die Benennung beantragt hat, förmlich ein gemeinsames Bewertungsteam, das aus 

Vertretern der Typgenehmigungsbehörden von wenigstens zwei anderen Mitgliedstaaten 

sowie einem Vertreter der Kommission zusammengesetzt ist. 
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Wenn der technische Dienst beantragt, in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen 

seiner Niederlassung benannt zu werden, so muss einer der Vertreter des gemeinsamen 

Bewertungsteams der Typgenehmigungsbehörde des Mitgliedstaats der Niederlassung 

angehören, es sei denn, die Typgenehmigungsbehörde entscheidet sich gegen eine 

Beteiligung am gemeinsamen Bewertungsteam. 

Das gemeinsame Bewertungsteam nimmt an der Bewertung des antragstellenden 

technischen Dienstes, einschließlich der Vor-Ort-Bewertung, teil ▌. Die benennende 

Typgenehmigungsbehörde des Mitgliedstaats, in dem der antragstellende technische 

Dienst ▌die Benennung beantragt hat, ▌gewährt dem gemeinsamen Bewertungsteam 

alle erforderliche Unterstützung und verschafft ▌ihnen rechtzeitig Zugang zu ▌allen 

Unterlagen, die für die Bewertung des antragstellenden technischen Dienstes erforderlich 

sind. 

(5) Wird die Bewertung von der Typgenehmigungsbehörde durchgeführt, die technische 

Dienste benennt, die die Durchführung von Tests ausschließlich für nationale 

Genehmigungen von Einzelfahrzeugen gemäß Artikel 45 beantragen, so ist die 

Typgenehmigungsbehörde des Mitgliedstaats, in dem der antragstellende technische 

Dienst die Benennung beantragt hat, von der Verpflichtung zur Ernennung eines 

gemeinsamen Bewertungsteams entbunden. Technische Dienste, die lediglich den 

ordnungsgemäßen Einbau von Bauteilen in Fahrzeuge der Klassen O1 und O2 prüfen, 

werden ebenfalls von der gemeinsamen Bewertung ausgenommen. 
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(6) Hat der technische Dienst die Benennung durch eine oder mehrere 

Typgenehmigungsbehörden eines Mitgliedstaats, der nicht der Mitgliedstaat ist, in dem 

er niedergelassen ist, gemäß Artikel 74 Absatz 2 beantragt, so wird die Bewertung nur 

einmal durchgeführt, sofern bei dieser Bewertung der gesamte Umfang der Benennung 

des technischen Dienstes erfasst wird. 

(7) Während des Bewertungsverfahrens sammelt das gemeinsame Bewertungsteam 

Erkenntnisse über die Nichteinhaltung der Anforderungen der Artikel 68 bis 72, der 

Artikel 80 und 81 und des Anhangs III Anlage 2 durch den antragstellenden technischen 

Dienst. Diese Erkenntnisse ▌werden von dem gemeinsamen Bewertungsteam ▌erörtert. 

(8) Das gemeinsame Bewertungsteam legt ▌nach der Vor-Ort-Bewertung in einem Bericht dar, 

inwieweit der antragstellende technische Dienst die Anforderungen der Artikel 68 bis 72, 

der Artikel 80 und 81 und des Anhangs III Anlage 2 erfüllt. 

(9) Der in Absatz 8 genannte Bericht umfasst eine Zusammenfassung aller ermittelten 

Nichteinhaltungen ▌zusammen mit einer Empfehlung, ob der Antragsteller als technischer 

Dienst benannt werden kann. 

(10) Die ▌Typgenehmigungsbehörde meldet der Kommission die Namen und die 

Fachkompetenz ihrer Vertreter, die an jedem gemeinsamen Bewertungsteam teilnehmen 

sollen. 

▌ 
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(11) Die Typgenehmigungsbehörde des Mitgliedstaats, in dem der beantragenden technische 

Dienst die Benennung beantragt hat, übermittelt den ▌Bericht über die Ergebnisse der 

Bewertung nach den in Anhang III Anlage 2 vorgesehenen Verfahren der Kommission sowie 

▌– auf Anfrage – den Typgenehmigungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten. Dem 

Bericht sind Nachweise zur /im Zusammenhang mit der Befähigung des technischen 

Dienstes und der Vorkehrungen der Typgenehmigungsbehörde zur regelmäßigen 

Überwachung dieses technischen Dienstes ▌. 

(12) Die Typgenehmigungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten und die Kommission können 

den Bewertungsbericht und die Unterlagen prüfen und innerhalb eines Monats ▌ab dem 

Datum des Eingangs des Bewertungsberichts und der Unterlagen Fragen stellen, Bedenken 

erheben und weitere Unterlagen anfordern. 

(13) Die Typgenehmigungsbehörde des Mitgliedstaats, in dem der antragstellende technische 

Dienst ▌die Benennung beantragt hat, antwortet auf die Fragen, Bedenken und 

Anforderungen weiterer Unterlagen innerhalb von vier Wochen nach deren Eingang. 
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(14) innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der in Absatz 13 genannten Antwort können Die 

Typgenehmigungsbehörden der anderen Mitgliedstaaten oder die Kommission einzeln 

oder gemeinsam Empfehlungen an die Typgenehmigungsbehörde des Mitgliedstaats 

richten, in dem der antragstellende technische Dienst ▌die Benennung beantragt hat. Die 

Typgenehmigungsbehörde berücksichtigt die Empfehlungen bei ihrer Entscheidung über 

die Benennung des technischen Dienstes. Beschließt die Typgenehmigungsbehörde, den 

Empfehlungen der anderen Mitgliedstaaten oder der Kommission nicht zu folgen, so 

begründet sie diesen Beschluss innerhalb von zwei Wochen, nachdem er gefasst wurde. 

(15) Die Gültigkeit der Benennung technischer Dienste ist auf ▌fünf Jahre befristet. 

(16) Die Typgenehmigungsbehörde, die gemäß Artikel 68 Absatz 2 als technischer Dienst 

benannt werden will, weist die Einhaltung dieser Verordnung anhand einer Bewertung 

nach, die von unabhängigen Bewertern durchgeführt wird. Diese Bewerter ▌können 

derselben Organisation angehören, sofern sie unabhängig von dem Personal, das die 

bewertete Tätigkeit durchführt, verwaltet werden, und sofern sie die Anforderungen des 

Anhangs III Anlage 2 erfüllen. 
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Artikel 74 

Meldung der Benennung technischer Dienste an die Kommission 

(1) Die ▌Typgenehmigungsbehörden melden der Kommission den Namen, die Anschrift 

einschließlich der E-Mail-Adresse, die Namen der verantwortlichen Personen und die 

Tätigkeitskategorie eines jeden von ihnen benannten technischen Dienstes. In der Meldung 

sind der Umfang der Benennung, die Konformitätsbewertungstätigkeiten und -verfahren, 

die Art der Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbstständigen technischen Einheiten und 

die in Anhang II aufgeführten Gegenstände, für die die technischen Dienste benannt 

worden sind, etwaige Unterauftragnehmer oder Zweigunternehmen der technischen 

Dienste sowie anschließende Änderungen jeder dieser Angaben klar anzugeben. 

Diese Meldungen erfolgen, bevor der betroffene benannte technische Dienst eine der in 

Artikel 68 Absatz 1 genannten Tätigkeiten aufnimmt. 

▌ 

(2) ▌ Ein technischer Dienst kann von einer oder mehreren Typgenehmigungsbehörden 

anderer Mitgliedstaaten als dem, in dem er niedergelassen ist, benannt werden, sofern der 

gesamte Umfang der Benennung durch die Typgenehmigungsbehörde durch eine 

Akkreditierung gemäß Artikel 73 Absatz 3 abgedeckt oder gemäß Artikel 73 Absatz 4 

bewertet wird. 

▌ 
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(3) Die Kommission veröffentlicht auf ihrer Internetseite eine ▌Liste mit Kontaktangaben der 

benannten technischen Dienste ▌, deren Unterauftragnehmern und Zweigunternehmen, 

die ihr gemäß diesem Artikel gemeldet worden sind, und aktualisiert diese Liste 

fortlaufend. 

Artikel 75 

Änderungen und Erneuerungen von Benennungen technischer Dienste 

(1) Falls die Typgenehmigungsbehörde feststellt oder darüber unterrichtet wird, dass ein 

technischer Dienst die Anforderungen dieser Verordnung nicht mehr erfüllt, schränkt sie 

die Benennung gegebenenfalls ein, setzt sie aus oder widerruft sie, je nach dem Ausmaß, in 

dem diesen Anforderungen nicht genügt wurde. 

Die Typgenehmigungsbehörde ▌meldet der Kommission und ▌den 

Typgenehmigungsbehörden der übrigen Mitgliedstaaten unverzüglich ▌jede 

Einschränkung, Aussetzung bzw. jeden Widerruf einer Benennung ▌. 

Die Kommission aktualisiert die in Artikel 74 Absatz 3 genannte Liste entsprechend. 

www.parlament.gv.at



  

 204

 

(2) Wird eine Benennung eingeschränkt, ausgesetzt oder widerrufen oder stellt der technische 

Dienst seine Tätigkeit ein, so ▌hält die Typgenehmigungsbehörde die Akten dieses 

technischen Dienstes für die Genehmigungsbehörden oder für die Marktüberwachungs-

behörden bereit oder sie übermittelt diese Akten einem anderen technischen Dienst, den 

der Hersteller im Einvernehmen mit jenem technischen Dienst ausgewählt hat. 

(3) Die Typgenehmigungsbehörde ▌nimmt innerhalb von drei Monaten eine Bewertung der in 

Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Meldung in der Frage vor, ob die Nichteinhaltung der 

Vorschriften durch einen technischen Dienst Auswirkungen auf die EU-

Typgenehmigungsbogen hat, die auf der Grundlage der Kontroll- und Prüfberichte 

ausgestellt werden, die von dem technischen Dienst erstellt wurden, für den die 

Benennung geändert wird ▌, und unterrichtet die anderen Typgenehmigungsbehörden 

und die Kommission entsprechend. 

Innerhalb von zwei Monaten nach Meldung der Änderungen der Benennung legt die 

Typgenehmigungsbehörde der Kommission und den anderen Typgenehmigungsbehörden 

einen Bericht über ihre Erkenntnisse über die Nichteinhaltung der Vorschriften vor. Sofern 

zur Gewährleistung der Sicherheit von bereits in Verkehr gebrachten Fahrzeugen, 

Systemen, Bauteilen oder selbstständigen technischen Einheiten erforderlich, weist die 

benennende Typgenehmigungsbehörde die betroffenen Typgenehmigungsbehörden an, 

innerhalb einer angemessenen Frist alle zu Unrecht ausgestellten EU-

Typgenehmigungsbogen auszusetzen oder zu entziehen. 
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(4) ▌Wurde die Benennung von technischen Diensten eingeschränkt, ausgesetzt oder 

widerrufen, so bleiben die EU-Typgenehmigungsbogen, die auf der Grundlage von 

Kontroll- und Prüfberichten ▌dieser technischen Dienste ausgestellt wurden, weiterhin 

gültig, es sei denn, diese Typgenehmigungen werden gemäß Artikel 35 Absatz 2 

Buchstabe f ungültig. 

▌ 

(5) Ausweitungen des Umfangs der Benennung eines technischen Dienstes ▌, die zur 

Benennung einer zusätzlichen Kategorie von Tätigkeiten gemäß Artikel 68 Absatz 1 

führen, wird gemäß dem Verfahren des Artikels 73 bewertet. 

Eine Ausweitung des Umfangs der Benennung eines technischen Dienstes lediglich für die 

in Anhang II aufgeführten Rechtsakte darf gemäß den Verfahren des Anhangs III Anlage 2 

und vorbehaltlich der in Artikel 74 genannten Meldung ▌vorgenommen werden. 

(6) Die Benennung als technischer Dienst ▌wird erst erneuert ▌, nachdem die 

Typgenehmigungsbehörde festgestellt hat, dass der technische Dienst die Anforderungen 

dieser Verordnung nach wie vor erfüllt. Diese Bewertung ist gemäß dem in Artikel 73 

festgelegten Verfahren durchzuführen. 
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Artikel 76  

Überwachung von technischen Diensten 

(1) Die benennende Typgenehmigungsbehörde überwacht die technischen Dienste 

fortlaufend, um die Einhaltung der Anforderungen der Artikel 68, 69, 70, 71 und 72, der 

Artikel 80 und 81 und des Anhangs III Anlage 2 sicherzustellen. 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes gilt nicht für diejenigen Tätigkeiten von technischen 

Diensten, die von den Akkreditierungsstellen gemäß Artikel 67 Absatz 1 überwacht 

werden, um die Einhaltung der Anforderungen der Artikel 68 , 69, 70, 71 und 72, der 

Artikel 80 und 81 und des Anhangs III Anlage 2 sicherzustellen. 

Technische Dienste stellen auf Anfrage alle einschlägigen Informationen und Unterlagen 

zur Verfügung, damit die benennende Typgenehmigungsbehörde oder die nationale 

Akkreditierungsstelle nachprüfen kann, ob diese Anforderungen eingehalten werden. 

Die technischen Dienste unterrichten die benennende Typgenehmigungsbehörde oder 

nationale Akkreditierungsstelle unverzüglich über alle Änderungen, insbesondere bei ihrem 

Personals, ihren Einrichtungen, Zweigunternehmen oder Unterauftragnehmern, die 

möglicherweise die Einhaltung der Anforderungen der Artikel 68 , 69, 70, 71 und 72, der 

Artikel 80 und 81 und des Anhangs III Anlage 2 oder ihre Fähigkeit betreffen, die 

Konformitätsbewertungsaufgaben für Fahrzeuge, Systeme, Bauteile und selbstständige 

technische Einheiten wahrzunehmen, für die sie benannt worden sind. 
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(2) Die technischen Dienste beantworten Anfragen der Typgenehmigungsbehörde oder der 

Kommission nach den von ihnen durchgeführten Konformitätsbewertungen unverzüglich. 

(3) Die benennende Typgenehmigungsbehörde ▌stellt sicher, dass der technische Dienst seiner 

Verpflichtung nach Absatz 2 dieses Artikels nachkommt, sofern dem kein legitimer Grund 

entgegensteht. 

Wenn ▌die Typgenehmigungsbehörde ▌einen legitimen Grund ▌anerkennt, unterrichtet sie 

hiervon die Kommission. 

Die Kommission konsultiert unverzüglich die Mitgliedstaaten. Auf der Grundlage dieser 

Konsultation erlässt die Kommission Durchführungsrechtsakte, zur Entscheidung darüber, 

ob der legitime Grund gerechtfertigt wird. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 erlassen. 

Der technische Dienst und die benennende Typgenehmigungsbehörde können verlangen, 

dass jede der Typgenehmigungsbehörde eines anderen Mitgliedstaats oder der 

Kommission übermittelte Information vertraulich behandelt wird. 

(4) Spätestens alle 30 Monate bewertet die benennende Typgenehmigungsbehörde, ob jeder 

technische Dienst in ihrem Zuständigkeitsbereich weiterhin die Anforderungen der 

Artikel 68, 69, 70, 71 und 72, der Artikel 80 und 81 und des Anhangs III Anlage 2 erfüllt. Zu 

dieser Bewertung gehört auch eine Vor-Ort-Bewertung jedes technischen Dienstes in 

ihrem Zuständigkeitsbereich. 

www.parlament.gv.at



  

 208

Binnen zwei Monaten nach Abschluss der Bewertung des technischen Dienstes berichtet 

jeder Mitgliedstaat der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten über seine 

Überwachungstätigkeiten. Diese Berichte enthalten auch eine Zusammenfassung der 

Bewertung, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 

▌ 

Artikel 77  

Anfechtung der Kompetenz technischer Dienste 

(1) Die Kommission untersucht in Zusammenarbeit mit der Typgenehmigungsbehörde des 

betreffenden Mitgliedstaats alle Fälle, in denen ihr Bedenken an der Befähigung eines 

technischen Dienstes oder an dessen dauerhafter Erfüllung der Anforderungen und 

Pflichten, denen er nach dieser Verordnung unterliegt, zur Kenntnis gebracht wurden. Die 

Kommission kann solche Untersuchungen auch von sich aus einleiten. 

Die Kommission untersucht die Verantwortung des technischen Dienstes, wenn 

nachgewiesen wird oder berechtigte Gründe zu der Annahme bestehen, dass eine 

Typgenehmigung auf der Grundlage falscher Daten erteilt wurde, dass Prüfergebnisse 

gefälscht wurden oder dass Daten oder technische Spezifikationen zurückgehalten wurden, 

die zur Versagung der Typgenehmigung geführt hätten. 
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(2) Die Kommission konsultiert im Zuge der Untersuchung nach Absatz 1 die benennende Typ-

genehmigungsbehörde. Die Typgenehmigungsbehörde stellt der Kommission auf Anfrage 

alle relevanten Informationen über die Leistung des betreffenden technischen Dienstes 

und dessen Einhaltung der Anforderungen an die Unabhängigkeit und die Befähigung zur 

Verfügung. 

(3) Die Kommission stellt sicher, dass alle im Verlauf ihrer Untersuchungen erlangten sensiblen 

Informationen vertraulich behandelt werden. 

(4) Stellt die Kommission fest, dass ein technischer Dienst die Anforderungen für seine 

Benennung nicht oder nicht mehr erfüllt oder für eine der in Absatz 1 genannten 

Situationen verantwortlich ist, so unterrichtet sie hierüber den Mitgliedstaat der 

benennenden Typgenehmigungsbehörde. 

Die Kommission fordert diesen Mitgliedstaat auf, erforderlichenfalls beschränkende 

Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Einschränkung, der Aussetzung oder des 

Widerrufs der Benennung,. 
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Ergreift ein Mitgliedstaat die erforderlichen beschränkenden Maßnahmen nicht, so kann 

die Kommission Durchführungsrechtsakte erlassen, um die Benennung des betreffenden 

technischen Dienstes einzuschränken, auszusetzen oder zu widerrufen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 

erlassen. Die Kommission meldet dem Mitgliedstaat ihren Durchführungsrechtsakt und 

aktualisiert die nach Artikel 74 Absatz 3 veröffentlichten Informationen entsprechend. 

Artikel 78 

Informationsaustausch über die Bewertung, Benennung und Überwachung technischer Dienste 

(1) Die Typgenehmigungsbehörden konsultieren einander und die Kommission zu Fragen, die 

für die Umsetzung der Anforderungen dieser Verordnung an die Bewertung, Benennung 

und Überwachung technischer Dienste generell von Bedeutung sind. 

(2) Die Typgenehmigungsbehörden übermitteln einander und der Kommission bis … 

[spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] das Muster der verwendeten 

Bewertungsprüfliste nach Artikel 73 Absatz 2 und anschließend die an dieser Prüfliste 

vorgenommenen Anpassungen so lange, bis die Kommission eine harmonisierte 

Bewertungsprüfliste erlassen hat. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, 

Durchführungsrechtsakte zu erlassen, um das Muster der Prüfliste für die harmonisierte 

Bewertungsprüfliste festzulegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

Prüfverfahren nach Artikel 83 Absatz 2 erlassen. 
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(3) Wenn die in Artikel 73 Absatz 8 genannten Bewertungsberichte Diskrepanzen in der 

allgemeinen Praxis der Typgenehmigungsbehörden aufzeigen, können die Mitgliedstaaten 

oder die Kommission um einen Informationsaustausch ersuchen. 

(4) Der Informationsaustausch wird von dem ▌ Forum koordiniert. 

Artikel 79 

Zusammenarbeit mit nationalen Akkreditierungsstellen 

(1) Beruht ▌die Benennung eines technischen Dienstes auf einer Akkreditierung im Sinne der 

Verordnung (EG) Nr. 765/2008, so ▌arbeiten die nationale Akkreditierungsstelle ▌und die 

Typgenehmigungsbehörde umfassend zusammen und tauschen relevante Informationen 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 aus, darunter auch Meldungen von 

Vorkommnissen und andere Informationen im Zusammenhang mit Angelegenheiten unter 

der Kontrolle des technischen Dienstes , wenn die Informationen für die Bewertung der 

Leistung des technischen Dienstes relevant sind. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Typgenehmigungsbehörde des Mitgliedstaats, 

in dem der technische Dienst niedergelassen ist, die mit der Akkreditierung eines 

bestimmten technischen Dienstes befasste nationale Akkreditierungsstelle  über die - für 

die Akkreditierung relevanten - Erkenntnisse laufend informiert. Die nationale 

Akkreditierungsstelle unterrichtet die Typgenehmigungsbehörde des Mitgliedstaats, in 

dem der technische Dienst niedergelassen ist, über ihre Erkenntnisse. 

Artikel 80  

Verpflichtungen der technischen Dienste im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 

(1) Technische Dienste führen die Tätigkeiten aus, für die sie gemäß Artikel 68 Absatz 1 

benannt worden sind. 

(2) Technische Dienste erfüllen jederzeit Folgendes:  

a) sie gestatten ihrer benennenden Typgenehmigungsbehörde die Überwachung der 

Leistung des technischen Dienstes während der ▌Typgenehmigungsprüfung; und 

b) sie stellen ihrer benennenden Typgenehmigungsbehörde auf Anfrage die Angaben 

über die Tätigkeitskategorien bereit, für die sie benannt worden sind. 
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(3) Stellt ein technischer Dienst fest, dass ein Hersteller die Anforderungen dieser Verordnung 

nicht erfüllt, so meldet er diese Nichtübereinstimmung  der Typgenehmigungsbehörde, 

damit diese den Hersteller zu geeigneten Abhilfemaßnahmen veranlasst. Die 

Typgenehmigungsbehörde versagt die Ausstellung eines Typgenehmigungsbogens, wenn 

die geeigneten Abhilfemaßnahmen nicht ergriffen wurden. 

Artikel 81  

Informationspflichten der technischen Dienste 

(1) Die technischen Dienste melden der benennenden Typgenehmigungsbehörde 

a) jede festgestellte Nichtübereinstimmung, die die Versagung, Einschränkung oder 

Aussetzung oder den Entzug eines Typgenehmigungsbogens erfordern kann; 

b) alle Umstände, die Folgen für den Umfang und die Bedingungen ihrer Benennung 

haben; 

c) jedes Auskunftsersuchen über ihre Tätigkeiten, das sie von den 

Marktüberwachungsbehörden erhalten haben. 

(2) Auf Verlangen der benennenden Typgenehmigungsbehörde legen die technischen Dienste 

Informationen über die Tätigkeiten im Rahmen ihrer Benennung oder alle ihre anderen 

Tätigkeiten vor, einschließlich grenzüberschreitender Tätigkeiten und der Vergabe von 

Unteraufträgen. 

▌ 
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KAPITEL XVI 

DELEGIERTE BEFUGNISSE UND DURCHFÜHRUNGSBEFUGNISSE  

Artikel 82 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 2, Artikel 5 Absatz 3, 

▌Artikel 26 Absatz 3, Artikel 30 Absatz 8, Artikel 31 Absatz 8, Artikel 41 Absatz 5, Artikel 44 

Absatz 7, Artikel 55 Absätze 3 und 4, Artikel 57 Absatz 2, Artikel 61 Absatz 11, Artikel 70 

Absatz 3, Artikel 72 Absatz 3 und Artikel 85 Absatz 2 wird der Kommission ▌für einen 

Zeitraum von fünf Jahren ab dem … [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung 

verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung 

spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 2, Artikel 5 Absatz 3, ▌Artikel 26 Absatz 3, 

Artikel 30 Absatz 8, Artikel 31 Absatz 8, Artikel 41 Absatz 5, Artikel 44 Absatz 7, Artikel 55 

Absätze 3 und 4, Artikel 57 Absatz 2, Artikel 61 Absatz 11, Artikel 70 Absatz 3, Artikel 72 

Absatz 3 und Artikel 85 Absatz 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 

widerrufen werden. Der Widerrufsbeschluss  beendet die Übertragung der darin 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem im Widerrufsbeschluss angegebenen späteren 

Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 

wird von dem Widerrufsbeschluss über den nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, gemäß den Grundsätzen der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 2, Artikel 5 Absatz 3, ▌Artikel 26 

Absatz 3, Artikel 30 Absatz 8, Artikel 31 Absatz 8, Artikel 41 Absatz 5, Artikel 44 Absatz 7, 

Artikel 55 Absätze 3 und 4, Artikel 57 Absatz 2, Artikel 61 Absatz 11, Artikel 70 Absatz 3, 

Artikel 72 Absatz 3 und Artikel 85 Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder 

das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 

Übermittlung des Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative 

des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 83 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem als „Technischer Ausschuss – Kraftfahrzeuge“ (TCMV) 

bezeichneten Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=


  

 218

KAPITEL XVII 

Schlussbestimmungen 

Artikel 84 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten legen die Regeln für die Sanktionen fest, die bei einem Verstoß gegen 

diese Verordnung durch Marktteilnehmer und technische Dienste ▌zu verhängen sind, und 

ergreifen alle zu deren Durchsetzung erforderlichen Maßnahmen. Die verhängten 

Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Diese Sanktionen 

müssen insbesondere in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere der Nicht-

Übereinstimmung und der Zahl der auf dem Markt des betreffenden Mitgliedstaats 

bereitgestellten nichtkonformen Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbstständigen 

technischen Einheiten stehen. Die Mitgliedstaaten teilen bis zum 1. September 2020 der 

Kommission diese Vorschriften mit und melden ihr umgehend alle anschließenden 

Änderungen dieser Bestimmungen. 

(2) Zu den Arten von Verstößen durch Wirtschaftsakteure und technische Dienste, die 

Sanktionen nach sich ziehen, zählen mindestens folgende: 

a) Abgabe falscher Erklärungen während der Genehmigungsverfahren ▌oder bei gemäß 

Kapitel XI getroffenen Abhilfemaßnahmen oder beschränkenden Maßnahmen; 

b) Fälschung von Prüfungsergebnissen für die Typgenehmigung oder die 

Marktüberwachung, 
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c) Zurückhalten von Daten oder technischen Spezifikationen, was den Rückruf von 

Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten oder 

die Versagung oder den Entzug des EU-Typgenehmigungsbogens zur Folge haben 

könnte; 

d) Nichterfüllung der für ihre Benennung geltenden Anforderungen durch die 

technischen Dienste. 

(3) Über die in Absatz 2 aufgeführten Arten von Verstößen hinaus umfassen die zu 

sanktionierenden Verstößen von Wirtschaftsakteuren mindestens folgende: 

a) die Weigerung, Informationen zugänglich zu machen; 

b) die Bereitstellung auf dem Markt von genehmigungspflichtigen Fahrzeugen, 

Systemen, Bauteilen oder selbstständigen technischen Einheiten ohne Genehmigung 

oder die Fälschung von Dokumenten, ▌Übereinstimmungsbescheinigungen, 

gesetzlich vorgeschriebenen Schildern oder Genehmigungszeichen in dieser Absicht. 
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(4) Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission jährlich über die von ihnen im Vorjahr 

verhängten Sanktionen. Wurden in einem bestimmten Jahr keine Sanktionen verhängt, so 

sind die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, der Kommission zu berichten. 

(5) Die Kommission erstellt jährlich einen zusammenfassenden Bericht über die von den 

Mitgliedstaaten verhängten Sanktionen. Der Bericht kann Empfehlungen für die 

Mitgliedstaaten enthalten und wird dem Forum vorgelegt. 

Artikel 85 

Geldbußen zur Unterstützung von Abhilfemaßnahmen und beschränkenden Maßnahmen auf 

Unionsebene 

(1) ▌Die Kommission kann beim Erlass von Beschlüssen gemäß Artikel 53 gegen die 

betreffenden Wirtschaftsakteure Bußgelder wegen Nichtübereinstimmung des Fahrzeugs, 

Systems, Bauteils oder der selbstständigen technischen Einheit mit den Anforderungen 

dieser Verordnung ▌verhängen. Die verhängten Bußgelder müssen wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein. Die Bußgelder müssen insbesondere in 

angemessenem Verhältnis zu der Zahl der in der Union zugelassenen nichtkonformen 

Fahrzeuge oder der auf dem Markt der Union bereitgestellten nichtkonformen Systeme, 

Bauteile oder selbstständigen technischen Einheiten stehen. 
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Die von der Kommission verhängten Bußgelder werden nicht zusätzlich zu den Sanktionen 

verhängt, die die Mitgliedstaaten nach Artikel 84 für denselben Verstoß verhängt haben. 

▌Die von der Kommission verhängten Bußgelder dürfen je nichtkonformes Fahrzeug, 

System, Bauteil bzw. je nichtkonforme selbstständige technische Einheit den Betrag von 

30 000 EUR nicht überschreiten. Der Kommission ist es nicht gestattet, Verfahren nach 

diesem Artikel gegen Wirtschaftsakteure wegen Verstößen gegen diese Verordnung 

einzuleiten, neu aufzunehmen oder fortzuführen, für die der betreffende 

Wirtschaftsakteure mit einem früheren, nicht mehr anfechtbaren Beschluss gemäß 

Artikel 84 mit einer Sanktion belegt oder für nicht verantwortlich erklärt wurde. 

(2) Die Kommission ▌erlässt nach den in Absatz 3 des vorliegenden Artikels dargelegten 

Grundsätzen delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 82 zur Ergänzung dieser Verordnung , 

mit denen das Verfahren und die Methoden für die Berechnung und Erhebung der in 

Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Bußgelder festgelegt werden. 

(3) Für die in Absatz 2 genannten Durchführungsrechtsakte gelten folgende Grundsätze: 

a) Bei dem von der Kommission eingeleiteten Verfahren ist das Recht auf gute 

Verwaltung, insbesondere das Recht, gehört zu werden, und das Recht auf 

Aktenzugang, unter Wahrung des berechtigten Interesses der Vertraulichkeit sowie 

des Geschäftsgeheimnisses zu achten; 
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b) bei der Berechnung des angemessenen Bußgeldes lässt sich die Kommission von 

den Grundsätzen der Wirksamkeit, Verhältnismäßigkeit und Abschreckung leiten 

und berücksichtigt gegebenenfalls die Schwere und Auswirkungen des Verstoßes, 

das gutgläubige Handeln des betreffenden Wirtschaftsakteures, den Grad an 

Sorgfalt und Kooperation des Wirtschaftsakteures, die Wiederholung, Häufigkeit 

oder Dauer des Verstoßes sowie frühere, gegen denselben Wirtschaftsakteure 

verhängte Sanktionen; 

c) Bußgelder werden unverzüglich durch Festlegung einer Zahlungsfrist eingezogen, 

wobei gegebenenfalls auch die Möglichkeit geboten wird, die Zahlungen auf 

mehrere Raten und Schritte aufzuteilen. 

(4) Die Beträge der Bußgelder werden im Gesamthaushaltsplan der Union als Einnahmen 

verbucht. 

www.parlament.gv.at



  

 223

Artikel 86 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 715/2007 wird wie folgt geändert: 

1. Der Titel erhält folgende Fassung: 

„Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Juni 2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der 

Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und 

Euro 6)“ 

2. Artikel 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Diese Verordnung enthält ferner Bestimmungen für die Übereinstimmung im 

Betrieb, die Dauerhaltbarkeit emissionsmindernder Einrichtungen, Fahrzeug-

On-Board-Diagnosesysteme (im Folgenden "OBD-Systeme") und die Messung 

des Kraftstoffverbrauchs.“. 

3. In Artikel 3 werden die Nummern 14 und 15 gestrichen. 

4. Kapitel III wird gestrichen. 

5. Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe e wird gestrichen. 

▌ 
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(2) Bezugnahmen auf die gestrichenen Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 sind 

als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung zu verstehen und gemäß der 

Entsprechungstabelle in Anhang XI Nummer 1 der vorliegenden Verordnung zu lesen. 

Artikel 87 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 595/2009 wird wie folgt geändert: 

1. Der Titel erhält folgende Fassung: 

„Verordnung (EG) Nr. 595 2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Juni 2009 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Motoren 

hinsichtlich der Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen (Euro VI) und zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 und der Richtlinie 2007/46/EG sowie 

zur Aufhebung der Richtlinien 80/1269/EWG, 2005/55/EG und 2005/78/EG“. 

2. Artikel 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) „Diese Verordnung enthält ferner Bestimmungen für die Übereinstimmung in 

Betrieb befindlicher Fahrzeuge und Motoren mit den Anforderungen, für die 

Dauerhaltbarkeit emissionsmindernder Einrichtungen, für Systeme für 

Fahrzeug-On-Board- Diagnose (OBD)  und für die Messung des 

Kraftstoffverbrauchs und des CO2-Ausstoßes.“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:80/1269/EWG;Year:80;Nr:1269&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/55/EG;Year:2005;Nr:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/78/EG;Year:2005;Nr:78&comp=


  

 225

3. In Artikel 3 werden die Nummern 11 und 13 gestrichen. 

4. Artikel 6 wird gestrichen. 

5. Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe e wird gestrichen. 

(2) Bezugnahmen auf die gestrichenen Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 sind 

als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung zu verstehen und gemäß der 

Entsprechungstabelle in Anhang XI Nummer 2 der vorliegenden Verordnung zu lesen. 

▌ 

Artikel 88 

Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG 

Die Richtlinie 2007/46/EG wird mit Wirkung vom 1. September 2020 aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die Richtlinie 2007/46/EG gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang XI Nummer 3 der 

vorliegenden Verordnung zu lesen. 
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Artikel 89 

Übergangsbestimmungen 

(1) Durch diese Verordnung wird keine Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung oder EU-

Typgenehmigung ungültig, die bis zum 31. August 2020 für Fahrzeuge oder für Systeme, 

Bauteile oder selbstständige technische Einheiten erteilt wurde. 

(2) Die Genehmigungsbehörden erteilen Erweiterungen und Revisionen von Gesamtfahrzeug-

Typgenehmigungen und EU-Typgenehmigungen für die in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbstständigen technischen 

Einheiten gemäß den Artikeln 33 und 34. 

▌ 

(3) Technische Dienste, die bereits vor dem … [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

benannt worden sind, müssen die Bewertung gemäß Artikel 73 durchlaufen. 

Die Benennung technischer Dienste, die bereits vor dem … [Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] benannt worden sind, wird bis zum … ▌[vier Jahre nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] erneuert, sofern diese technischen Dienste die 

einschlägigen Anforderungen dieser Verordnung erfüllen. 
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Die Gültigkeit der Benennung technischer Dienste, die bereits vor dem … [Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] benannt worden sind, endet spätestens am … ▌[vier 

Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

Artikel 90 

Berichterstattung 

(1) Bis zum ▌1. September 2025 unterrichten die Mitgliedstaaten die Kommission über die 

Anwendung der in dieser Verordnung festgelegten Verfahren für die Typgenehmigung und 

die Marktüberwachung. 

(2) bis zum ▌1. September 2026 legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem 

Rat Auf der Grundlage der nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels übermittelten 

Informationen einen Bewertungsbericht über die Anwendung dieser Verordnung, 

einschließlich des Funktionierens der Nachprüfung der Einhaltung der Vorschriften gemäß 

Artikel 9, vor. 

Artikel 91 

Inkrafttreten und Geltung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 
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Sie gilt ab dem ▌1. September 2020. 

Jedoch dürfen nationale Behörden ab dem ▌… [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] weder die Erteilung einer EU-Typgenehmigung oder einer nationalen Typgenehmigung 

für einen neuen Fahrzeugtyp versagen noch die Zulassung, das Inverkehrbringen oder die 

Inbetriebnahme eines neuen Fahrzeugs untersagen, wenn ein Hersteller es beantragt, sofern das 

betreffende Fahrzeug dieser Verordnung ▌entspricht. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Geschehen zu … 
Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Liste der Anhänge 

▌ ▌ 

Anhang I Allgemeine Begriffsbestimmungen, Kriterien für die Klasseneinteilung von 
Fahrzeugen, Fahrzeugtypen und Arten des Aufbaus 

Anlage 1: Verfahren zur Prüfung, ob ein Fahrzeug als Geländefahrzeug eingestuft werden 
kann 

Anlage 2: Zahlen zur Verwendung als Ergänzung der Codes für die verschiedenen Arten von 
Aufbauten 

▌ ▌ 

Anhang II Anforderungen für die EU-Typgenehmigung für Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder 
selbstständige technische Einheiten 

Teil I Rechtsakte für die EU-Typgenehmigung von in unbegrenzter Serie hergestellten 
Fahrzeugen 

Anlage 1: Rechtsakte für die EU-Typgenehmigung von in kleiner Serie hergestellten 
Fahrzeugen nach Artikel 41 

Anlage 2: Anforderungen für die EU-Einzelgenehmigung eines Fahrzeugs nach Artikel 44 

Teil II Liste der UN-Regelungen, die als Alternativen für die in Teil I genannten 
Richtlinien oder Verordnungen anerkannt werden 

Teil III Aufstellung der Rechtsakte zur Festlegung der Anforderungen für die EU-
Typgenehmigung von Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung 

Anlage 1: Wohnmobile, Krankenwagen und Leichenwagen 

Anlage 2: Beschussgeschützte Fahrzeuge 

Anlage 3: Rollstuhlgerechte Fahrzeuge 

Anlage 4: Sonstige Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung (einschließlich besonderer 
Gruppen, Geräteträger und Wohnanhänger) 

Anlage 5: Mobilkräne 

Anlage 6: Anhänger für Schwerlasttransporte 
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Anhang III Verfahren für die EU-Typgenehmigung 

Anlage 1: Normen, denen die in Artikel 68 genannten technischen Diensten genügen müssen 

Anlage 2: Verfahren zur Bewertung der technischen Dienste 

▌ ▌ 

Anhang IV Verfahren zur Kontrolle der Übereinstimmung der Produktion 

▌ ▌ 

Anhang V Höchstzulässige Stückzahlen für Kleinserien und auslaufende Serien 

Anhang VI Aufstellung der Teile und Ausrüstungen, von denen ein schwerziegendes Risiko 
für das einwandfreie Funktionieren von Systemen, die für die Sicherheit des 
Fahrzeugs oder seine  Umweltverträglichkeit von wesentlicher Bedeutung sind, 
ausgehen könnte, sowie der Leistungsanforderungen, geeigneten Prüfverfahren, 
Kennzeichnungs- und Verpackungsvorschriften für diese Teile und Ausrüstungen 

▌ ▌ 

Anhang VII Rechtsvorschriften, für die ein Hersteller als technischer Dienst benannt werden 
kann 

Anlage: Benennung eines Herstellers als technischer Dienst und Vergabe von 
Unteraufträgen 

Anhang VIII Bedingungen für den Einsatz von virtuellen Prüfungsmethoden durch einen 
Hersteller oder technischen Dienst 

Anlage 1: Allgemeine Bedingungen für den Einsatz von virtuellen Prüfungsmethoden 

Anlage 2: Besondere Bedingungen für den Einsatz von virtuellen Prüfungsmethoden 

Anlage 3: Validierungsverfahren 

Anhang IX Bei der EU-Mehrstufen-Typgenehmigung anzuwendende Verfahren 

Anlage: Muster des zusätzlichen Herstellerschildes 

Anhang X Zugang zu Fahrzeug-OBD-Informationen sowie Fahrzeugreparatur- und 
-wartungsinformationen 

Anlage 1: Bescheinigung des Herstellers über den Zugang zu Fahrzeug-OBD-Informationen 
sowie Reparatur- und Wartungsinformationen von Fahrzeugen 

Anlage 2: Fahrzeug-OBD-Informationen 

Anhang XI Entsprechungstabelle 
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▌ 

ANHANG I 

ALLGEMEINE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN, KRITERIEN FÜR DIE KLASSENEINTEILUNG  

VON FAHRZEUGEN, DEN FAHRZEUGTYPEN UND ARTEN DES AUFBAUS 

(1) EINLEITUNG 

(2) Begriffsbestimmungen und allgemeine Vorschriften 

1. Begriffsbestimmungen 

1.1. "Sitzplatz": jeder Platz, der für eine sitzende Person geeignet ist, die mindestens so groß 

ist wie 

a) die Prüfpuppe eines 50-Perzentil-Mannes im Fall des Fahrers; 

b) die Prüfpuppe einer erwachsenen 5-Perzentil-Frau in allen anderen Fällen. 

1.2. "Sitz": eine vollständige Konstruktion einschließlich Polsterung, die zum Fahrzeugaufbau 

gehören kann und einer Person einen Sitzplatz bietet. 

Bei diesem kann es sich um einen Einzelsitz, eine Sitzbank, Klappsitze und abnehmbare 

Sitze handeln. 

1.3. "Güter": in erster Linie bewegliche Sachen. 

Der Begriff umfasst unverpackte Erzeugnisse, Verarbeitungserzeugnisse, Flüssigkeiten, 

lebende Tiere, pflanzliche Agrarerzeugnisse, unteilbare Ladungen. 
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1.4. "Gesamtmasse": die "technisch zulässige Gesamtmasse". 

2. Allgemeine Bestimmungen 

2.1. Anzahl der Sitzplätze 

2.1.1. Die Anforderungen in Bezug auf die Anzahl der Sitzplätze gelten nur für Sitze, die für die 

Verwendung während der Fahrt bestimmt sind. 

2.1.2. Sie gelten nicht für Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt 

und für die Benutzer deutlich entweder durch ein Piktogramm oder ein Schild mit 

entsprechendem Text gekennzeichnet sind. 

2.1.3. Die folgenden Anforderungen gelten für die Ermittlung der Anzahl der Sitzplätze: 

a) Jeder Einzelsitz zählt als ein Sitzplatz. 

b) Bei einer Sitzbank zählt jede Fläche mit einer auf der Höhe des Sitzpolsters 

gemessenen Breite von mindestens 400 mm als ein Sitzplatz. 

Unbeschadet dieser Bedingung kann der Hersteller auch die in Nummer 1.1 genannten 

allgemeinen Vorschriften anwenden. 

www.parlament.gv.at



 

 233

c) Jedoch zählt eine Fläche gemäß Buchstabe b nicht als ein Sitzplatz, wenn 

i) die Sitzbank Merkmale aufweist, die verhindern, dass die Prüfpuppe mit 

ihrem Gesäßteil eine natürliche Sitzhaltung einnimmt, z. B. bei 

Beeinträchtigung der Nenn-Sitzfläche durch eine befestigte Konsole, einen 

ungepolsterten Bereich oder ein Innenpolster; 

ii) es die Konstruktion der unmittelbar vor einem vorgesehenen Sitzplatz 

befindlichen Bodengruppe (z. B. durch einen Kardantunnel) verhindert, dass 

die Prüfpuppe mit ihren Füßen eine natürliche Sitzhaltung einnimmt. 

2.1.4. In Bezug auf Fahrzeuge, die in den Anwendungsbereich der UN-Regelungen Nr. 66 und 

107 fallen, ist je nach Fahrzeugklasse die in Nummer 2.1.3 Buchstabe b genannte 

Abmessung an den für eine Person mindestens erforderlichen Raum anzugleichen. 

2.1.5. Sind in einem Fahrzeug Sitzverankerungen für einen abnehmbaren Sitz vorhanden, so ist 

dieser bei der Ermittlung der Anzahl der Sitzplätze mitzuzählen. 

2.1.6. Ein für einen besetzten Rollstuhl bestimmter Bereich ist als ein Sitzplatz zu zählen. 

2.1.6.1. Diese Bestimmung berührt nicht die Anforderungen der Absätze 3.6.1 und 3.7 des 

Anhangs 8 der UN-Regelung Nr. 107. 
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2.2. Gesamtmasse 

2.2.1. Bei einer Sattelzugmaschine umfasst die für die Klasseneinteilung des Fahrzeugs zu 

berücksichtigende Gesamtmasse auch die von der Sattelkupplung getragene 

Gesamtmasse des Sattelanhängers. 

2.2.2. Bei einem Kraftfahrzeug, das dazu geeignet ist, einen Zentralachsanhänger oder einen 

Starrdeichselanhänger zu ziehen, muss die für die Klasseneinteilung des Kraftfahrzeugs 

maßgebliche Gesamtmasse die von der Kupplung auf das Zugfahrzeug übertragene 

Gesamtmasse einschließen. 

2.2.3. Bei einem Sattelanhänger, einem Zentralachsanhänger und einem 

Starrdeichselanhänger muss die für die Klasseneinteilung des Fahrzeugs maßgebliche 

Gesamtmasse der von den Rädern einer Achse oder Achsgruppe auf den Boden 

übertragenen Last entsprechen, wenn der Anhänger mit dem Zugfahrzeug verbunden 

ist. 

2.2.4. Bei einem Dolly muss die für die Klasseneinteilung des Fahrzeugs maßgebliche 

Gesamtmasse die von der Sattelkupplung getragene Gesamtmasse des Sattelanhängers 

einschließen. 

2.3. Besondere Ausrüstung 

2.3.1. Fahrzeuge, die vorwiegend mit fest angebrachter Ausrüstung ausgestattet sind, wie 

Maschinen oder Geräte, fallen in die Klassen N oder O. 
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2.4. Einheiten 

2.4.1. Sofern nicht anders angegeben muss jede Maßeinheit und jedes dazugehörige Symbol 

der Richtlinie 80/181/EWG1 des Rates entsprechen. 

3. Einteilung in Fahrzeugklassen 

3.1. Der Hersteller ist für die Einteilung eines Fahrzeugtyps in eine bestimmte Klasse 

verantwortlich. 

Dazu müssen alle diesbezüglichen, in diesem Anhang beschriebenen Kriterien erfüllt 

sein. 

3.2. Die Genehmigungsbehörde kann vom Hersteller geeignete Zusatzinformationen 

anfordern, zum Nachweis darüber, dass ein Fahrzeugtyp als Fahrzeug mit besonderer 

Zweckbestimmung der Sondergruppe ("SG"-Code) zuzuteilen ist. 

                                                           
1 Richtlinie 80/181/EWG des Rates vom 20. Dezember 1979 zur Angleichung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Einheiten im Messwesen und zur Aufhebung der 
Richtlinie 71/354/EWG (ABl. L 39 vom 15.2.1980, S. 40). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:80/181/EWG;Year:80;Nr:181&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:80/181/EWG;Year:80;Nr:181&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:71/354/EWG;Year:71;Nr:354&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:39;Day:15;Month:2;Year:1980;Page:40&comp=


 

 236

TEIL A 

Kriterien für die Klasseneinteilung von Fahrzeugen 

1. Fahrzeugklassen 

Für die Zwecke der EU-Typgenehmigung und der jeweiligen nationalen Typgenehmigung 

sowie der EU-Einzelgenehmigung und der nationalen Einzelgenehmigung eines 

Fahrzeugs sind Fahrzeuge gemäß der Klasseneinteilung in Artikel 4 zu klassifizieren: 

Eine Genehmigung kann nur für die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Klassen gewährt 

werden. 

2. Fahrzeugunterklassen 

2.1. Geländefahrzeuge 

"Geländefahrzeug": Fahrzeug, das der Klasse M oder N angehört und spezifische 

technische Merkmale aufweist, die seine Verwendung im Gelände ermöglichen. 

Für diese Fahrzeugklassen ist der Buchstabe "G" dem Buchstaben und der Zahl 

hinzuzufügen, mit denen die Fahrzeugklasse bestimmt wird. 

Die Kriterien für die Einteilung von Fahrzeugen in die Unterklasse der Geländefahrzeuge 

werden in Abschnitt 4 dieses Teils aufgeführt. 

2.2. Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung 
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2.2.1. Für unvollständige Fahrzeuge, die der Unterklasse der Fahrzeuge mit besonderer 

Zweckbestimmung zugeordnet werden sollen, ist der Buchstabe "S" dem Buchstaben 

und der Zahl hinzuzufügen, mit denen die Fahrzeugklasse bestimmt wird. 

Die verschiedenen Typen von Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung sind in 

Nummer 5 aufgeführt und definiert. 

2.3. Geländefahrzeug mit besonderer Zweckbestimmung 

2.3.1. "Geländefahrzeug mit besonderer Zweckbestimmung": Fahrzeug, das entweder der 

Klasse M oder N angehört und die in den Nummern 2.1 und 2.2 genannten spezifischen 

technischen Merkmale aufweist. 

Für diese Fahrzeugklassen ist der Buchstabe "G" dem Buchstaben und der Zahl 

hinzuzufügen, mit denen die Fahrzeugklasse bestimmt wird. 

Ferner ist bei unvollständigen Fahrzeugen, die der Unterklasse der Fahrzeuge mit 

besonderer Zweckbestimmung zugeordnet werden sollen, zusätzlich der Buchstabe "S" 

hinzuzufügen. 

3. Kriterien für die Zuordnung von Fahrzeugen zur Klasse N 

3.1. Die Zuordnung eines Fahrzeugtyps zur Klasse N erfolgt auf der Grundlage der 

technischen Merkmale des Fahrzeugs gemäß den Nummern 3.2 bis 3.6. 

3.2. Der (die) Bereich(e), in dem (denen) sich die Sitzplätze befinden, ist (sind) grundsätzlich 

vollständig vom Ladebereich zu trennen. 

3.3. Abweichend von den Anforderungen der Nummer 3.2 können Personen und Güter in 

demselben Bereich befördert werden, wenn die Ladefläche mit Sicherungseinrichtungen 

ausgestattet ist, die dazu bestimmt sind, Fahrgäste vor der Verschiebung der Ladung 

während der Fahrt, bei starken Bremsvorgängen und Kurvenfahrten zu schützen. 
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3.4. Sicherungseinrichtungen – Verzurrvorrichtungen – zur Sicherung der Ladung wie in 

Nummer 3.3 vorgeschrieben sowie Trennvorrichtungen, die für Fahrzeuge bis 

7,5 Tonnen bestimmt sind, müssen den Vorschriften der internationalen Norm 

ISO 27956:2009 "Ladungssicherung in Lieferwagen (Kastenwagen) – Anforderungen und 

Prüfmethoden", Abschnitte 3 und 4 entsprechen. 

3.4.1. Die in Nummer 3.4 aufgeführten Anforderungen können durch eine vom Hersteller 

ausgestellte Übereinstimmungserklärung nachgewiesen werden. 

3.4.2. Alternativ zu den Anforderungen der Nummer 3.4 kann der Hersteller gegenüber der 

Genehmigungsbehörde den zufriedenstellenden Nachweis erbringen, dass die 

angebrachten Sicherungseinrichtungen ein dem in der erwähnten Norm 

vorgeschriebenen Sicherheitsniveau gleichwertiges Niveau erreichen. 

3.5. Die Anzahl der Sitzplätze ohne den Fahrersitz darf nicht mehr betragen als: 

a) 6 bei Fahrzeugen der Klasse N1; 

b) 8 bei Fahrzeugen der Klassen N2 oder N3. 

3.6. Die Fahrzeuge müssen eine in "kg" ausgedrückte Gütertransportkapazität aufweisen, die 

mindestens der Personentransportkapazität entspricht. 

3.6.1. Für diese Zwecke müssen die folgenden Gleichungen in sämtlichen Konfigurationen 

erfüllt sein, insbesondere, wenn alle Sitzplätze besetzt sind: 

a) wenn N = 0: 

P – M ≥ 100 kg 

www.parlament.gv.at



 

 239

b) wenn 0 < N ≤ 2: 

P – (M + N × 68) ≥ 150 kg 

c) wenn N > 2: 

P – (M + N × 68) ≥ N × 68 

Es gilt Folgendes: 

"P" ist die technisch zulässige Gesamtmasse; 

"M" ist die Masse in fahrbereitem Zustand; 

"N" ist die Anzahl der Sitzplätze ohne den Fahrersitz. 

3.6.2. Die Masse der am Fahrzeug angebrachten Ausstattung zur Unterbringung (z. B. Tank, 

Aufbau usw.), zum Umschlag (z. B. Kran, Hebevorrichtung usw.) und zur Sicherung (z. B. 

Sicherungseinrichtungen für die Ladung) von Gütern muss in M enthalten sein. 

3.6.3. Die Masse der Ausstattung, die nicht für die in Nummer 3.6.2 genannten Zwecke 

verwendet wird (z. B. ein Kompressor, eine Winde, ein Stromerzeuger, 

Rundfunkausrüstung usw.), ist nicht in M zur Verwendung in den in Nummer 3.6.1 

genannten Formeln zu berücksichtigen. 

3.7. Die in den Nummern 3.2 bis 3.6 enthaltenen Anforderungen müssen von allen Varianten 

und Versionen eines Fahrzeugtyps eingehalten werden. 
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3.8. Kriterien für die Zuordnung von Fahrzeugen zur Klasse N1 

3.8.1. Ein Fahrzeug wird der Klasse N1 zugeordnet, wenn alle folgenden Kriterien erfüllt sind. 

Bei einem oder mehreren nicht erfüllten Kriterien ist das Fahrzeug der Klasse M1 

zuzuordnen. 

3.8.2. Zusätzlich zu den in den Nummern 3.2 bis 3.6 genannten allgemeinen Kriterien müssen 

auch die in der vorliegenden Nummer genannten Kriterien für die Klasseneinteilung von 

jenen Fahrzeugen erfüllt sein, in denen sich der Bereich, der für den Fahrer und die 

Ladung bestimmt ist, in einem einzigen Bauteil befindet (z. B. Aufbau "BB"). 

3.8.2.1. Ist eine Wand oder eine Trennvorrichtung, vollständig oder teilweise, zwischen einer 

Sitzreihe und dem Ladebereich angebracht, müssen die erforderlichen Kriterien 

trotzdem erfüllt sein. 

3.8.2.2. Es gelten die folgenden Kriterien: 

a) Das Beladen mit Gütern muss über eine für diesen Zweck ausgelegte und gebaute 

rückwärtige Tür, eine Heckklappe oder eine Seitentür möglich sein. 

b) Bei einer rückwärtigen Tür oder einer Heckklappe muss die Ladeöffnung folgende 

Anforderungen erfüllen: 

i) Bei Fahrzeugen, die nur mit einer Sitzreihe oder nur mit dem Fahrersitz 

ausgerüstet sind, muss die Mindesthöhe der Ladeöffnung 600 mm oder 

mehr betragen. 

ii) Bei Fahrzeugen, die mit zwei oder mehr Sitzreihen ausgerüstet ist, muss die 

Höhe der Ladeöffnung mindestens 800 mm und die Fläche mindestens 

12 800 cm2 betragen. 
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c) Für den Ladebereich gelten die folgenden Anforderungen: 

"Ladebereich" ist der Teil des Fahrzeugs, der sich hinter der (den) Sitzreihe(n) 

befindet (bzw. hinter dem Fahrersitz, wenn das Fahrzeug nur mit einem Fahrersitz 

ausgerüstet ist). 

i) Die Ladefläche des Ladebereichs muss im Allgemeinen eben sein. 

ii) Ist das Fahrzeug nur mit einer Sitzreihe oder einem Sitz ausgerüstet, muss 

die Länge des Ladebereichs mindestens 40 % des Werts des Radstandes 

betragen. 

iii) Ist das Fahrzeug mit zwei oder mehr Sitzreihen ausgerüstet, muss die Länge 

des Ladebereichs mindestens 30 % des Werts des Radstandes betragen. 

Können die Sitze der letzten Sitzreihe ohne den Einsatz von Werkzeug 

einfach aus dem Fahrzeug entfernt werden, so müssen die Anforderungen 

hinsichtlich der Länge des Ladebereichs erfüllt sein, wenn alle Sitze im 

Fahrzeug montiert sind. 

iv) Die Anforderungen hinsichtlich der Länge der Ladebereichs müssen erfüllt 

sein, wenn sich die Sitze der ersten oder der letzten Reihe, je nach Fall, in 

ihrer senkrechten üblichen Stellung für den Gebrauch durch die 

Fahrzeuginsassen befinden. 

3.8.2.3. Besondere Bedingungen für die Messungen 

3.8.2.3.1. Begriffsbestimmungen 

a) "Höhe der Ladeöffnung": der senkrechte Abstand zwischen zwei horizontalen 

Ebenen, die sich tangential an den höchsten Punkt des unteren Teils des 

Türrahmens und dem tiefsten Punkt des oberen Teils des Türrahmens 

anschließen. 
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b) "Fläche der Ladeöffnung": die größte Fläche der Orthogonalprojektion der 

maximalen Öffnung bei vollständig geöffneter (geöffneten) rückwärtiger 

(rückwärtigen) Tür(en) oder Heckklappe(n) auf eine vertikale, senkrecht zur 

Mittellinie des Fahrzeugs verlaufende Ebene. 

c) "Radstand": Für die Anwendung der Formeln in den Nummern 3.8.2.2 und 3.8.3.1 

bezeichnet "Radstand" 

i) bei Fahrzeugen mit zwei Achsen den Abstand zwischen der Mittellinie der 

Vorderachse und der Mittellinie der zweiten Achse oder 

ii) bei Fahrzeugen mit drei Achsen den Abstand zwischen der Mittellinie der 

Vorderachse und der Mittellinie einer gedachten Achse, die von der zweiten 

und dritten Achse gleich weit entfernt ist. 

3.8.2.3.2. Sitzverstellungen 

a) Die Sitze sind in ihre äußersten hinteren Stellungen zu bringen. 

b) Die Rückenlehne, sofern verstellbar, ist so einzustellen, dass die dreidimensionale 

H-Punkt-Maschine mit einem Rumpfwinkel von 25 Grad platziert werden kann. 

c) Die Rückenlehne, sofern nicht verstellbar, ist in die vom Hersteller vorgesehene 

Stellung zu bringen. 

d) Ist der Sitz höhenverstellbar, so ist die tiefste Stellung zu wählen. 

3.8.2.3.3. Fahrzeugzustand 

a) Das Fahrzeug muss sich in Beladungszuständen bis zu seiner Gesamtmasse 

befinden. 

b) Die Räder des Fahrzeugs müssen sich in Geradeausstellung befinden. 
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3.8.2.3.4. Die Anforderungen der Nummer 3.8.2.3.2 gelten nicht, wenn das Fahrzeug mit einer 

Wand oder einer Trenneinrichtung ausgerüstet ist. 

3.8.2.3.5. Messung der Länge des Ladebereichs 

a) Ist das Fahrzeug nicht mit einer Trenneinrichtung oder einer Wand ausgerüstet, so 

wird die Länge entlang einer vertikalen Ebene gemessen, die tangential vom 

hinteren äußersten Punkt der Oberseite der Rückenlehne bis zur hinteren 

Innenverkleidung oder bis zur geschlossenen rückwärtigen Tür oder Heckklappe 

verläuft. 

b) Ist das Fahrzeug mit einer Trenneinrichtung oder einer Wand ausgerüstet, so wird 

die Länge entlang einer vertikalen Ebene gemessen, die tangential vom hinteren 

äußersten Punkt der Trenneinrichtung oder der Wand bis zur – je nach 

Konstruktionsart – hinteren Innenverkleidung oder bis zur geschlossenen 

rückwärtigen Tür oder Heckklappe verläuft. 

c) Die Anforderungen in Bezug auf die Länge müssen mindestens auf der Höhe der 

Ladefläche entlang einer horizontalen Linie erfüllt sein, die in der senkrechten, 

durch die Fahrzeugmittellinie verlaufenden Längsebene enthalten ist. 

3.8.3. Zusätzlich zu den in den Nummern 3.2 bis 3.6 genannten allgemeinen Kriterien müssen 

auch die in der vorliegenden Nummer genannten Kriterien für die Klasseneinteilung von 

jenen Fahrzeugen erfüllt sein, in denen sich der Bereich, der für den Fahrer und die 

Ladung bestimmt ist, nicht in einem einzigen Bauteil befindet (z. B. Aufbau "BB"). 

3.8.3.1. Ist das Fahrzeug mit einem gehäuseähnlichen Aufbau ausgestattet, so gilt Folgendes: 

a) Das Beladen mit Gütern muss über eine rückwärtige Tür, eine Heckklappe, eine 

Lukenöffnung oder anderweitig möglich sein. 
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b) Die Ladeöffnung muss eine Höhe von mindestens 800 mm und eine Fläche von 

mindestens 12 800 cm² aufweisen. 

c) Die Länge des Ladebereichs muss mindestens 40 % des Radstandes betragen. 

3.8.3.2. Ist das Fahrzeug mit einem offenen Ladebereich ausgestattet, so gelten nur die in der 

Nummer 3.8.3.1 Buchstaben a und c enthaltenen Vorschriften. 

3.8.3.3. Für die Anwendung der in Nummer 3.8.3 enthaltenen Vorschriften gelten die 

Begriffsbestimmungen der Nummer 3.8.2.3.1. 

3.8.3.4. Jedoch müssen die Anforderungen in Bezug auf die Länge des Ladebereichs auf der 

Höhe der Ladefläche entlang einer horizontalen Linie erfüllt sein, die sich in der durch 

die Fahrzeugmittellinie verlaufenden Längsebene befindet. 

4. Kriterien für die Einteilung von Fahrzeugen in die Unterklasse der Geländefahrzeuge 

4.1. Fahrzeuge der Klasse M1 oder N1 werden in die Unterklasse der Geländefahrzeuge 

eingestuft, wenn sie gleichzeitig alle der folgenden Bedingungen erfüllen: 

a) Mindestens eine Vorderachse und mindestens eine Hinterachse sind so ausgelegt, 

dass sie gleichzeitig angetrieben werden können, unabhängig davon, ob eine 

Antriebsachse abgeschaltet werden kann. 

b) Es ist mindestens eine Differentialsperre oder eine Einrichtung montiert, die eine 

ähnliche Wirkung gewährleistet. 

c) Sie müssen als Einzelfahrzeug mindestens eine Steigung von 25 % überwinden 

können. 
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d) Sie erfüllen mindestens fünf der folgenden sechs Anforderungen: 

i) Der vordere Überhangwinkel muss mindestens 25 Grad betragen. 

ii) Der hintere Überhangwinkel muss mindestens 20 Grad betragen. 

iii) Der Rampenwinkel muss mindestens 20 Grad betragen. 

iv) Die Bodenfreiheit unter der Vorderachse muss mindestens 180 mm 

betragen. 

v) Die Bodenfreiheit unter der Hinterachse muss mindestens 180 mm 

betragen. 

vi) Die Bodenfreiheit zwischen den Achsen muss mindestens 200 mm 

betragen. 

4.2. Fahrzeuge der Klassen M2, N2 oder M3 mit einer Gesamtmasse von höchstens 12 Tonnen 

werden in die Unterklasse der Geländefahrzeuge eingestuft, wenn sie entweder die 

Bedingung von Buchstabe a oder die Bedingungen der Buchstaben b und c erfüllen. 

a) Alle ihre Achsen werden gleichzeitig angetrieben, unabhängig davon, ob eine oder 

mehrere Antriebsachsen abgeschaltet werden können. 

b) i) Mindestens eine Vorderachse und mindestens eine Hinterachse sind so 

ausgelegt, dass sie gleichzeitig angetrieben werden können, unabhängig 

davon, ob eine Antriebsachse abgeschaltet werden kann. 

ii) Es ist mindestens eine Differentialsperre oder eine Einrichtung montiert, die 

dieselbe Wirkung gewährleistet. 

iii) Sie müssen als Einzelfahrzeug eine Steigung von 25 % überwinden können. 

www.parlament.gv.at



 

 246

c) Sie erfüllen mindestens fünf der folgenden sechs Anforderungen, wenn ihre 

Gesamtmasse höchstens 7,5 Tonnen beträgt, und mindestens vier dieser 

Anforderungen, wenn ihre Gesamtmasse über 7,5 Tonnen beträgt: 

i) Der vordere Überhangwinkel muss mindestens 25 Grad betragen. 

ii) Der hintere Überhangwinkel muss mindestens 25 Grad betragen. 

iii) Der Rampenwinkel muss mindestens 25 Grad betragen. 

iv) Die Bodenfreiheit unter der Vorderachse muss mindestens 250 mm 

betragen. 

v) Die Bodenfreiheit zwischen den Achsen muss mindestens 300 mm 

betragen. 

vi) Die Bodenfreiheit unter der Hinterachse muss mindestens 250 mm 

betragen. 

4.3. Fahrzeuge der Klassen M3 oder N3 mit einer Gesamtmasse von über 12 Tonnen werden 

in die Unterklasse der Geländefahrzeuge eingestuft, wenn sie entweder die Bedingung 

von Buchstabe a oder die Bedingungen der Buchstaben b und c erfüllen: 

a) Alle ihre Achsen werden gleichzeitig angetrieben, unabhängig davon, ob eine oder 

mehrere Antriebsachsen abgeschaltet werden können. 

b) i) Mindestens die Hälfte der Achsen (oder zwei von drei Achsen bei einem 

dreiachsigen Fahrzeug und drei Achsen bei einem fünfachsigen Fahrzeug) 

ist so ausgelegt, dass sie gleichzeitig angetrieben werden können, 

unabhängig davon, ob eine Antriebsachse abgeschaltet werden kann. 
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ii) Es gibt mindestens eine Differentialsperre oder eine Einrichtung, die eine 

ähnliche Wirkung gewährleistet. 

iii) Sie müssen als Einzelfahrzeug eine Steigung von 25 % überwinden können. 

c) Sie erfüllen mindestens vier der folgenden sechs Anforderungen: 

i) Der vordere Überhangwinkel muss mindestens 25 Grad betragen. 

ii) Der hintere Überhangwinkel muss mindestens 25 Grad betragen. 

iii) Der Rampenwinkel muss mindestens 25 Grad betragen. 

iv) Die Bodenfreiheit unter der Vorderachse muss mindestens 250 mm 

betragen. 

v) Die Bodenfreiheit zwischen den Achsen muss mindestens 300 mm 

betragen. 

vi) Die Bodenfreiheit unter der Hinterachse muss mindestens 250 mm 

betragen. 

4.4. Das Verfahren zur Prüfung der Übereinstimmung mit den in diesem Teil genannten 

geometrischen Vorschriften wird in Anlage 1 beschrieben. 

4.5. Die Anforderungen der Nummer 4.1 Buchstabe a, der Nummer 4.2 Buchstaben a und b 

sowie der Nummer 4.3 Buchstaben a und b an gleichzeitig angetriebene Achsen gelten 

als erfüllt, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Die Zugkraftübertragung auf alle Achsen wird ausschließlich mit mechanischen 

Mitteln geleistet, die in unwegsamem Gelände eine Antriebswirkung entfalten; 

oder 
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b) jedes der Räder der betreffenden Achse wird von einem eigenen hydraulischen 

oder elektrischen Antrieb angetrieben. 

Wenn die Achsen entsprechend den Anforderungen der Nummer 4.1 Buchstabe a, der 

Nummer 4.2 Buchstaben a und b sowie der Nummer 4.3 Buchstaben a und b an 

gleichzeitig angetriebene Achsen nicht nur mit mechanischen Mitteln angetrieben 

werden, muss der Antrieb der einzelnen Räder für den Betrieb in unwegsamem 

Gelände konstruiert sein. In diesem Fall ist zu gewährleisten, dass mindestens 75 % der 

gesamten Antriebskraft auf das betreffende Rad übertragen werden können, wenn die 

Antriebsbedingungen unter den anderen Rädern keine angemessene Übertragung der 

Antriebskraft über diese Räder gestatten.Das Hilfsantriebssystem gemäß Buchstabe b 

darf nicht zulassen, dass die Antriebskraft automatisch ausgesetzt wird, bevor das 

Fahrzeug 75 % der bauartbedingten Fahrzeughöchstgeschwindigkeit oder eine 

Geschwindigkeit von 65 km/h erreicht. 

www.parlament.gv.at



 

 249

5. Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung 

 Bezeichnung Code Begriffsbestimmung 

5.1. Wohnmobil SA Fahrzeug der Klasse M mit Platz für die Unterbringung von Personen, 
das mindestens die folgende Ausrüstung umfasst: 
a) Sitze und Tisch; 
b) Sitze, die zu Schlafgelegenheiten geändert werden können; 
c) Kochmöglichkeit; 
d) Einrichtungen zur Unterbringung von Gepäck und sonstigen 

Gegenständen. 
Diese Ausrüstungsgegenstände sind im Wohnbereich fest anzubringen. 
Jedoch kann der Tisch so gebaut sein, dass er leicht zu entfernen ist. 

5.2. Beschussgeschü
tztes Fahrzeug 

SB Fahrzeug zum Schutz der beförderten Insassen bzw. Güter, das 
kugelsicher gepanzert ist. 

5.3. Krankenwagen SC Fahrzeug der Klasse M, das zur Beförderung Kranker oder Verletzter 
bestimmt und zu diesem Zweck mit besonderer Ausrüstung 
ausgestattet ist. 

5.4. Leichenwagen SD Fahrzeug der Klasse M, das zur Beförderung von Leichen bestimmt und 
zu diesem Zweck mit besonderer Ausrüstung ausgestattet ist. 

5.5. Rollstuhlgerecht
es Fahrzeug 

SH Ein Fahrzeug der Klasse M1, das speziell konstruiert oder umgerüstet 
wurde, um eine oder mehrere Personen im Rollstuhl sitzend bei Fahrten 
auf der Straße aufnehmen zu können. 

5.6. Wohnanhänger SE Ein Fahrzeug der Klasse O entsprechend Begriff 3.2.1.3. der 
internationalen Norm ISO 3833:1977. 

5.7. Mobilkran SF Fahrzeug der Klasse N3, das nicht für die Güterbeförderung geeignet 
und mit einem Kran mit einem zulässigen Lastmoment von 400 kNm 
oder darüber ausgerüstet ist. 

5.8. Sondergruppe SG Fahrzeug mit besonderer Zweckbestimmung, das unter keine der 
Begriffsbestimmungen dieses Teils fällt. 

5.9. Dolly SJ Fahrzeug der Klasse O, das mit einer Sattelkupplung ausgerüstet ist, um 
einen Sattelanhänger so zu stützen, dass aus diesem ein Anhänger wird. 
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 Bezeichnung Code Begriffsbestimmung 

5.10. Anhänger für 
Schwerlasttrans
porte 

SK Fahrzeug der Klasse O4 für die Beförderung von unteilbaren Ladungen, 
das aufgrund seiner Abmessungen Geschwindigkeits- und 
Verkehrsbeschränkungen unterliegt. 
Unter diese Bezeichnung fallen auch hydraulische modulare Anhänger, 
unabhängig von der Anzahl der Module. 

5.11. Kraftfahrzeug 
für 
Schwerlasttrans
porte 

SL Eine Straßenzugmaschine oder Sattelzugmaschine der Klasse N3, die 
folgende Bedingungen erfüllt: 
a) Sie hat mehr als zwei Achsen und mindestens die Hälfte der Achsen 

(oder zwei von drei Achsen bei einem dreiachsigen Fahrzeug und 
drei von fünf Achsen bei einem fünfachsigen Fahrzeug) ist so 
ausgelegt, dass sie gleichzeitig angetrieben werden können, 
unabhängig davon, ob eine Antriebsachse abgeschaltet werden 
kann; 

b) sie ist dafür ausgelegt, einen Anhänger für Schwerlasttransporte 
der Klasse O4 zu ziehen oder zu schieben; 

c) sie muss eine Mindestmotorleistung von 350 kW haben, und 
d) sie muss mit einer zusätzlichen vorderen Anhängevorrichtung für 

schwere Anhängemassen ausgerüstet werden können. 

5.12. Geräteträger SM Geländefahrzeug der Klasse N (entsprechend der Begriffsbestimmung in 
Nummer 2.3), das dafür ausgelegt und gebaut sein muss, bestimmte 
auswechselbare Ausrüstungen zu ziehen, anzuschieben, zu befördern 
und anzutreiben, 
a) mit mindestens zwei Einbaubereichen für diese Ausrüstungen, 

b) mit genormten mechanischen, hydraulischen und/oder 
elektrischen Schnittstellen (z. B. Nebenabtrieb) für den Antrieb der 
auswechselbaren Ausrüstungen und 

c) das der Definition der internationalen Norm ISO 3833-1977, 
Absatz 3.1.4 entspricht (Sonderfahrzeug). 

Wenn das Fahrzeug mit einer zusätzlichen Ladeplattform ausgerüstet 
ist, darf die Höchstlänge folgende Maße nicht übersteigen: 
a) 1,4-mal die vordere oder hintere Spurweite des Fahrzeugs, je 

nachdem, welche der beiden Achsen bei zweiachsigen Fahrzeugen 
breiter ist, oder 

b) 2,0-mal die vordere oder hintere Spurweite des Fahrzeugs, je 
nachdem, welche der Achsen bei Fahrzeugen mit mehr als zwei 
Achsen breiter ist. 
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6. Bemerkungen 

6.1. Es wird keine Typgenehmigung erteilt 

a) für einen Dolly gemäß Nummer 5.9 dieses Teils; 

b) für Starrdeichselanhänger gemäß Nummer 5.4 dieses Teils; 

c) für Anhänger, in denen Personen auf der Straße befördert werden können. 

6.2. Nummer 6.1 berührt nicht Artikel 42 über die nationale Typgenehmigung für 

Kleinserienfahrzeuge. 
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TEIL B 

Kriterien für Fahrzeugtypen, -varianten und -versionen 

1. Klasse M1 

1.1. Fahrzeugtyp 

1.1.1. Ein "Fahrzeugtyp" setzt sich aus Fahrzeugen zusammen, die die folgenden Merkmale 

gemeinsam haben: 

a) den Firmennamen des Herstellers. 

Eine Änderung der Rechtsform des Unternehmens erfordert nicht die Erteilung 

einer neuen Genehmigung; 

b) Konstruktion und Montage der wesentlichen Teile der Aufbaustruktur, falls es sich 

um einen selbsttragenden Aufbau handelt. 

Dies gilt auch für Fahrzeuge, deren Aufbau an einem gesonderten Rahmen 

festgeschraubt oder mit diesem verschweißt ist. 

1.1.2. Abweichend von den Anforderungen von Nummer 1.1.1 Buchstabe b können Fahrzeuge 

zu demselben Typ gezählt werden, wenn der Hersteller den Bodenbereich der 

Aufbaustruktur sowie die wesentlichen Bestandteile des vorderen Teils der 

Aufbaustruktur, der sich unmittelbar vor der Windschutzscheibenöffnung befindet, zum 

Bau verschiedener Arten von Aufbauten (z. B. Limousine und Coupé) verwendet. 

Darüber ist vom Hersteller ein Nachweis vorzulegen. 
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1.1.3. Ein Typ besteht aus mindestens einer Variante und einer Version. 

1.2. Variante 

1.2.1. Eine "Variante" innerhalb eines Fahrzeugtyps umfasst diejenigen Fahrzeuge, die die 

folgenden Baumerkmale gemeinsam haben: 

a) die Anzahl der Seitentüren oder Art des Aufbaus gemäß Teil C Nummer 2, wenn 

der Hersteller auf das Kriterium von Nummer 1.1.2 zurückgreift; 

b) die Antriebsmaschine hinsichtlich der folgenden Baumerkmale: 

i) Art der Energieversorgung (Verbrennungsmotor, Elektromotor oder 

Sonstiges), 

ii) Arbeitsverfahren (Fremdzündung, Selbstzündung oder Sonstiges), 

iii) Anzahl und Anordnung der Zylinder bei einem Verbrennungsmotor (L4, V6 

oder sonstige); 

c) die Anzahl der Achsen; 

d) die Anzahl und gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen; 

e) die Anzahl der gelenkten Achsen; 

f) die Fertigungsstufe (z. B. vollständig/unvollständig); 

g) bei in mehreren Stufen gefertigten Fahrzeugen: Hersteller und Typ des Fahrzeugs 

der vorangegangenen Stufe. 
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1.3. Version 

1.3.1. Eine "Version" innerhalb einer Variante umfasst diejenigen Fahrzeuge, die die folgenden 

Merkmale gemeinsam haben: 

a) die technisch zulässige Gesamtmasse; 

b) das Hubvolumen bei einem Verbrennungsmotor; 

c) die Motorhöchstleistung oder maximale Nenndauerleistung (Elektromotor); 

d) die Art des Kraftstoffs (Benzin, Dieselöl, Flüssiggas, Zweistoffbetrieb oder 

Sonstiges): 

e) die Höchstzahl der Sitzplätze; 

f) das Fahrgeräusch; 

g) die Abgasnorm (z. B. Euro 5, Euro 6 oder andere); 

h) die kombinierten oder gewichteten kombinierten CO2-Emissionen; 

i) den Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert); 

j) den kombinierten oder gewichteten kombinierten Kraftstoffverbrauch. 

Als Alternative zu den Kriterien unter den Buchstaben h, i und j sind die in einer Version 

zusammengefassten Fahrzeuge allen Prüfungen zur Berechnung ihrer CO2-Emissionen, 

ihres Strom- und ihres Kraftstoffverbrauchs nach Anhang XXI Unter Anhang 6 der 

Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission1 zu unterziehen. 

                                                           
1 Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission vom 1. Juni 2017 zur Ergänzung der 

Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten 
Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu 
Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der 
Kommission sowie der Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission (ABl. L 175 vom 7.7.2017, S. 1). 
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2. Klassen M2 und M3 

2.1. Fahrzeugtyp 

2.1.1. Ein "Fahrzeugtyp" setzt sich aus Fahrzeugen zusammen, die die folgenden Merkmale 

gemeinsam haben: 

a) den Firmennamen des Herstellers. 

Eine Änderung der Rechtsform des Unternehmens erfordert nicht die Erteilung 

einer neuen Genehmigung; 

b) die Klasse; 

c) die folgenden Aspekte von Bau und Ausführung: 

i) Ausführung und Bau der wesentlichen Bestandteile des Fahrgestells, 

ii) Ausführung und Bau der wesentlichen Bestandteile der Aufbaustruktur, 

falls es sich um einen selbsttragenden Aufbau handelt; 

d) die Anzahl der Decks (ein oder zwei Decks); 

e) die Anzahl der Fahrzeugteile (starre Bauweise/Gelenkbauweise); 

f) die Anzahl der Achsen; 

g) die Art der Energieversorgung (fahrzeugintern oder -extern). 

2.1.2. Ein Fahrzeugtyp besteht aus mindestens einer Variante und einer Version. 
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2.2. Variante 

2.2.1. Eine "Variante" innerhalb eines Fahrzeugtyps umfasst diejenigen Fahrzeuge, die alle 

folgenden Baumerkmale gemeinsam haben: 

a) die Art des Aufbaus gemäß Teil C Nummer 3; 

b) die Klasse oder Kombination von Klassen von Fahrzeugen gemäß Absatz 2.1.1 der 

UN-Regelung Nr. 107 (nur bei vollständigen und vervollständigten Fahrzeugen); 

c) die Fertigungsstufe (z. B. vollständig/unvollständig/vervollständigt); 

d) die Antriebsmaschine hinsichtlich der folgenden Baumerkmale: 

i) Art der Energieversorgung (Verbrennungsmotor, Elektromotor oder 

Sonstiges), 

ii) Arbeitsverfahren (Fremdzündung, Selbstzündung oder Sonstiges), 

iii) bei einem Verbrennungsmotor Anzahl und Anordnung der Zylinder (L6, V8 

oder sonstige); 

e) bei in mehreren Stufen gefertigten Fahrzeugen: Hersteller und Typ des Fahrzeugs 

der vorangegangenen Stufe. 
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2.3. Version 

2.3.1. Eine "Version" innerhalb einer Variante umfasst diejenigen Fahrzeuge, die alle folgenden 

Merkmale gemeinsam haben: 

a) die technisch zulässige Gesamtmasse; 

b) die Eignung oder Nichteignung des Fahrzeugs zum Ziehen eines Anhängers; 

c) das Hubvolumen bei einem Verbrennungsmotor; 

d) die Motorhöchstleistung oder maximale Nenndauerleistung (Elektromotor); 

e) die Art des Kraftstoffs (Benzin, Dieselöl, Flüssiggas, Zweistoffbetrieb oder 

Sonstiges); 

f) das Fahrgeräusch; 

g) die Abgasnorm (z. B. Euro IV, Euro V oder andere). 

3. Klasse N1 

3.1. Fahrzeugtyp 

3.1.1. Ein "Fahrzeugtyp" setzt sich aus Fahrzeugen zusammen, die die folgenden Merkmale 

gemeinsam haben: 

a) den Firmennamen des Herstellers. 

Eine Änderung der Rechtsform des Unternehmens erfordert nicht die Erteilung 

einer neuen Genehmigung; 
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b) Konstruktion und Montage der wesentlichen Teile der Aufbaustruktur, falls es sich 

um einen selbsttragenden Aufbau handelt; 

c) Ausführung und Bau der wesentlichen Bestandteile des Fahrgestells, falls es sich 

um einen nicht selbsttragenden Aufbau handelt. 

3.1.2. Abweichend von den Anforderungen der Nummer 3.1.1 Buchstabe b können Fahrzeuge 

zu demselben Typ gezählt werden, wenn der Hersteller den Bodenbereich der 

Aufbaustruktur sowie die wesentlichen Bestandteile des vorderen Teils des Aufbaus, der 

sich unmittelbar vor der Windschutzscheibenöffnung befindet, zum Bau verschiedener 

Arten von Aufbauten (z. B. geschlossener LKW und Fahrgestell mit Führerhaus, 

unterschiedliche Radstände und Dachhöhen) verwendet. Darüber ist vom Hersteller ein 

Nachweis vorzulegen. 

3.1.3. Ein Fahrzeugtyp besteht aus mindestens einer Variante und einer Version. 

3.2. Variante 

3.2.1. Eine "Variante" innerhalb eines Fahrzeugtyps umfasst diejenigen Fahrzeuge, die die 

folgenden Baumerkmale gemeinsam haben: 

a) die Anzahl der Seitentüren oder Art des Aufbaus gemäß Teil C Nummer 4 (bei 

vollständigen oder vervollständigten Fahrzeugen), wenn der Hersteller auf das 

Kriterium von Nummer 3.1.2 zurückgreift; 

b) die Fertigungsstufe (z. B. vollständig/unvollständig/vervollständigt); 
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c) die Antriebsmaschine hinsichtlich der folgenden Baumerkmale: 

i) Art der Energieversorgung (Verbrennungsmotor, Elektromotor oder 

Sonstiges), 

ii) Arbeitsverfahren (Fremdzündung, Selbstzündung oder Sonstiges), 

iii) bei einem Verbrennungsmotor Anzahl und Anordnung der Zylinder (L6, V8 

oder sonstige); 

d) die Anzahl der Achsen; 

e) die Anzahl und gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen; 

f) die Anzahl der gelenkten Achsen 

g) bei in mehreren Stufen gefertigten Fahrzeugen: Hersteller und Typ des Fahrzeugs 

der vorangegangenen Stufe. 

3.3. Version 

3.3.1. Eine "Version" innerhalb einer Variante umfasst diejenigen Fahrzeuge, die die folgenden 

Merkmale gemeinsam haben: 

a) die technisch zulässige Gesamtmasse; 

b) das Hubvolumen bei einem Verbrennungsmotor; 

c) die Motorhöchstleistung oder maximale Nenndauerleistung (Elektromotor); 
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d) die Art des Kraftstoffs (Benzin, Dieselöl, Flüssiggas, Zweistoffbetrieb oder 

Sonstiges); 

e) die Höchstzahl der Sitzplätze; 

f) das Fahrgeräusch; 

g) die Abgasnorm (z. B. Euro 5, Euro 6 oder andere); 

h) die kombinierten oder gewichteten kombinierten CO2-Emissionen; 

i) den Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert); 

j) den kombinierten oder gewichteten kombinierten Kraftstoffverbrauch; 

k) das Vorhandensein einer einzigen Kombination innovativer Technologien gemäß 

Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 510/2011 des Europäischen Parlaments und 

des Rates1. 

Als Alternative zu den Kriterien unter den Buchstaben h, i und j sind die in einer Version 

zusammengefassten Fahrzeuge allen Prüfungen zur Berechnung ihrer CO2-Emissionen, 

ihres Strom- und ihres Kraftstoffverbrauchs nach Anhang XXI Unter Anhang 6 der 

Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission zu unterziehen. 

4. Klassen N2 and N3 

4.1. Fahrzeugtyp 

                                                           

1 Verordnung (EU) Nr. 510/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Mai 2011 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue leichte Nutzfahrzeuge 
im Rahmen des Gesamtkonzepts der Union zur Verringerung der CO2-Emissionen 
von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen (ABl. L 145 vom 31.5.2011, 
S. 1). 
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4.1.1. Ein "Fahrzeugtyp" setzt sich aus Fahrzeugen zusammen, die die folgenden Merkmale 

gemeinsam haben: 

a) den Firmennamen des Herstellers. 

eine Änderung der Rechtsform des Unternehmens erfordert nicht die Erteilung einer 

neuen Genehmigung; 

b) die Klasse; 

c) die Ausführung und den Bau der wesentlichen Bestandteile des Fahrgestells, die 

einer Produktlinie gemeinsam sind; 

d) die Anzahl der Achsen. 

4.1.2. Ein Fahrzeugtyp besteht aus mindestens einer Variante und einer Version. 

4.2. Variante 

4.2.1. Eine "Variante" innerhalb eines Fahrzeugtyps umfasst diejenigen Fahrzeuge, die die 

folgenden Baumerkmale gemeinsam haben: 

a) das Aufbaukonzept oder die Art des Aufbaus wie in Teil C Nummer 4 und in 

Anlage 2 (nur für vollständige/vervollständigte Fahrzeuge) festgelegt; 

b) die Fertigungsstufe (z. B. vollständig/unvollständig/vervollständigt); 

c) die Antriebsmaschine hinsichtlich der folgenden Baumerkmale: 

i) Art der Energieversorgung (Verbrennungsmotor, Elektromotor oder 

Sonstiges), 
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ii) Arbeitsverfahren (Fremdzündung, Selbstzündung oder Sonstiges), 

iii) bei einem Verbrennungsmotor Anzahl und Anordnung der Zylinder (L6, V8 

oder sonstige); 

d) die Anzahl und gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen; 

e) die Anzahl der gelenkten Achsen; 

f) bei in mehreren Stufen gefertigten Fahrzeugen: Hersteller und Typ des Fahrzeugs 

der vorangegangenen Stufe. 

4.3. Version 

4.3.1. Eine "Version" innerhalb einer Variante umfasst diejenigen Fahrzeuge, die die folgenden 

Merkmale gemeinsam haben: 

a) die technisch zulässige Gesamtmasse; 

b) die Eignung oder Nichteignung zum Ziehen eines der folgenden Anhänger: 

i) ungebremster Anhänger, 

ii) Anhänger mit einer Auflaufbremsanlage gemäß Absatz 2.12 der UN-

Regelung Nr. 13, 
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iii) Anhänger mit einer durchgehenden oder halb durchgehenden 

Bremsanlage gemäß den Absätzen 2.9 und 2.10 der UN-Regelung Nr. 13, 

iv) Anhänger der Klasse O4, der zu einer zulässigen Gesamtmasse der 

Fahrzeugkombination von höchstens 44 Tonnen führt, 

v) Anhänger der Klasse O4, der zu einer zulässigen Gesamtmasse der 

Fahrzeugkombination von über 44 Tonnen führt; 

c) das Hubvolumen; 

d) die Motorhöchstleistung; 

e) die Art des Kraftstoffs (Benzin, Dieselöl, Flüssiggas, Zweistoffbetrieb oder 

Sonstiges); 

f) das Fahrgeräusch; 

g) die Abgasnorm (z. B. Euro IV, Euro V oder andere). 

5. Klassen 01 und 02 

5.1. Fahrzeugtyp 

5.1.1. Ein "Fahrzeugtyp" setzt sich aus Fahrzeugen zusammen, die die folgenden Merkmale 

gemeinsam haben: 

a) den Firmennamen des Herstellers. 

Eine Änderung der Rechtsform des Unternehmens erfordert nicht die Erteilung 

einer neuen Genehmigung; 

b) die Klasse; 
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c) das Konzept gemäß Teil C Nummer 5; 

d) die folgenden Aspekte von Bau und Ausführung: 

i) Ausführung und Bau der wesentlichen Bestandteile des Fahrgestells, 

ii) Ausführung und Bau der wesentlichen Bestandteile der Aufbaustruktur, 

falls es sich um einen selbsttragenden Aufbau handelt; 

e) die Anzahl der Achsen. 

5.1.2. Ein Fahrzeugtyp besteht aus mindestens einer Variante und einer Version. 

5.2. Variante 

5.2.1. Eine "Variante" innerhalb eines Fahrzeugtyps umfasst diejenigen Fahrzeuge, die die 

folgenden Baumerkmale gemeinsam haben: 

a) die Art des Aufbaus wie in Anlage 2 genannt (bei vollständigen und 

vervollständigten Fahrzeugen); 

b) die Fertigungsstufe (z. B. vollständig/unvollständig/vervollständigt); 

c) die Art des Bremssystems (z. B. ungebremst/Auflaufbremse/Hilfskraftbremse); 

d) bei in mehreren Stufen gefertigten Fahrzeugen: Hersteller und Typ des Fahrzeugs 

der vorangegangenen Stufe. 
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5.3. Version 

5.3.1. Eine "Version" innerhalb einer Variante umfasst diejenigen Fahrzeuge, die die folgenden 

Merkmale gemeinsam haben: 

a) die technisch zulässige Gesamtmasse; 

b) die Konzeption der Federung (Luft-, Stahl- oder Gummifederung, Torsionsstab 

oder Sonstiges); 

c) die Konzeption der Deichsel (Dreieck, Rohr oder Sonstiges). 

6. Klassen 03 und 04 

6.1. Fahrzeugtyp 

6.1.1. Ein "Fahrzeugtyp" setzt sich aus Fahrzeugen zusammen, die die folgenden Merkmale 

gemeinsam haben: 

a) den Firmennamen des Herstellers. 

Eine Änderung der Rechtsform des Unternehmens erfordert nicht die Erteilung 

einer neuen Genehmigung; 

b) die Klasse; 

c) die Konzeption des Anhängers im Hinblick auf die Begriffsbestimmungen in Teil C 

Nummer 5; 
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d) die folgenden Aspekte von Bau und Ausführung: 

i) Ausführung und Bau der wesentlichen Bestandteile des Fahrgestells, 

ii) Ausführung und Bau der wesentlichen Bestandteile der Aufbaustruktur, 

falls es sich um Anhänger mit einem selbsttragenden Aufbau handelt; 

e) die Anzahl der Achsen. 

6.1.2. Ein Fahrzeugtyp besteht aus mindestens einer Variante und einer Version. 

6.2. Varianten 

6.2.1. Eine "Variante" innerhalb eines Fahrzeugtyps umfasst diejenigen Fahrzeuge, die die 

folgenden Bau- und Konstruktionsmerkmale gemeinsam haben: 

a) die Art des Aufbaus wie in Anlage 2 genannt (bei vollständigen und 

vervollständigten Fahrzeugen); 

b) die Fertigungsstufe (z. B. vollständig/unvollständig/vervollständigt); 

c) die Konzeption der Federung (Stahl-, Luft- oder Hydraulikfederung); 

www.parlament.gv.at



 

 267

d) die folgenden technischen Merkmale: 

i) Eignung oder Nichteignung des Fahrgestells zum Ausfahren, 

ii) Höhe des Decks (normal, Tieflader, Semi-Tieflader usw.); 

e) bei in mehreren Stufen gefertigten Fahrzeugen: Hersteller und Typ des Fahrzeugs 

der vorangegangenen Stufe. 

6.3. Versionen 

6.3.1. Eine "Version" innerhalb einer Variante umfasst diejenigen Fahrzeuge, die die folgenden 

Merkmale gemeinsam haben: 

a) die technisch zulässige Gesamtmasse; 

b) die in Anhang I Nummern 3.2 und 3.3 der Richtlinie 96/53/EG genannten 

Unterteilungen und Kombinationen von Unterteilungen für den Abstand zwischen 

zwei aufeinander folgenden, zu derselben Gruppe gehörenden Achsen; 
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c) die Beschreibung der Achsen im Hinblick auf folgende Merkmale: 

i) Hubachsen (Anzahl und Lage), 

ii) belastbare Achsen (Anzahl und Lage), 

iii) gelenkte Achsen (Anzahl und Lage). 

7. Gemeinsame Anforderungen an alle Fahrzeugklassen 

7.1. Wenn ein Fahrzeug aufgrund seiner Gesamtmasse oder der Anzahl der Sitzplätze oder 

beidem verschiedenen Klassen zugeteilt werden kann, kann der Hersteller für die 

Bestimmung von Varianten und Versionen zwischen den beiden Fahrzeugklassen 

wählen. 

7.1.1. Beispiele: 

a) Fahrzeug "A" kann bezüglich der Gesamtmasse als Fahrzeug der Klasse N1 

(3,5 Tonnen) und als Fahrzeug der Klasse N2 (4,2 Tonnen) typgenehmigt werden. 

In diesem Fall dürfen die Kennwerte für die Klasse N1 auch auf das in die Klasse N2 

eingestufte Fahrzeug angewendet werden (oder umgekehrt). 

b) Fahrzeug "B" kann bezüglich der Anzahl der Sitzplätze (7 + 1 bzw. 10 + 1) als 

Fahrzeug der Klasse M1 und als Fahrzeug der Klasse M2 typgenehmigt werden; die 

Kennwerte für die Klasse M1 dürfen auch auf das in die Klasse M2 eingestufte 

Fahrzeug angewendet werden (oder umgekehrt). 
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7.2. Ein Fahrzeug der Klasse N kann je nach Fall nach den Vorschriften für die Klasse M1 oder 

M2 typgenehmigt werden, wenn es dazu bestimmt ist, in der nächsten Stufe eines 

Mehrstufen-Typgenehmigungsverfahrens in diese Klasse eingestuft zu werden. 

7.2.1. Diese Möglichkeit wird nur bei unvollständigen Fahrzeugen eingeräumt. 

Solche Fahrzeuge sind vom Hersteller des Basisfahrzeugs mit einem besonderen 

Variantencode zu kennzeichnen. 

7.3. Typen-, Varianten- und Versionsbezeichnungen 

7.3.1. Der Hersteller teilt jedem Typ, jeder Variante und jeder Version eines Fahrzeugs einen 

alphanumerischen Code zu, bestehend aus lateinischen Buchstaben und/oder 

arabischen Ziffern. 

Klammern und Bindestriche dürfen verwendet werden, wenn sie keinen Buchstaben und 

keine Ziffer ersetzen. 

7.3.2. Der Gesamtcode muss wie folgt zusammengesetzt sein: Typ-Variante-Version oder 

"TVV". 

7.3.3. Durch den TVV-Code muss es möglich sein, eine einmalige Kombination technischer 

Merkmale im Sinne der im vorliegenden Teil festgelegten Kriterien klar und eindeutig zu 

kennzeichnen. 

7.3.4. Ein Hersteller darf denselben Code verwenden, um einen Fahrzeugtyp zu bestimmen, 

wenn dieser in zwei oder mehr Klassen fällt. 

7.3.5. Ein Hersteller darf nicht denselben Code verwenden, um einen Fahrzeugtyp für mehr als 

eine Typgenehmigung in derselben Fahrzeugklasse zu kennzeichnen. 
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7.4. Anzahl der Zeichen für den TVV-Code 

7.4.1. Die Anzahl der Zeichen darf nicht mehr betragen als: 

a) 15 für den Code des Fahrzeugtyps 

b) 25 für den Code einer Variante 

c) 35 für den Code einer Version. 

7.4.2. Der vollständige alphanumerische TVV-Code darf aus höchstens 75 Zeichen bestehen. 

7.4.3. Wird der TVV-Code als Ganzes verwendet, so ist zwischen der Bezeichnung des Typs, der 

Variante und der Version jeweils eine Leerstelle zu lassen. 

Beispiel eines solchen TVV-Codes: 159AF[…Leerstelle]0054[…Leerstelle]977K(BE). 
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TEIL C 

Bestimmung der Art des Aufbaus 

1. Allgemeines 

1.1. Die Art des Aufbaus sowie der Code des Aufbaus müssen mittels Codes angegeben 

werden. 

Die Liste der Codes gilt in erster Linie für vollständige und vervollständigte Fahrzeuge. 

1.2. Bei Fahrzeugen der Klasse M wird die Art des Aufbaus durch zwei Buchstaben gemäß 

den Nummern 2 und 3 gekennzeichnet. 

1.3. Bei Fahrzeugen der Klassen N und O wird die Art des Aufbaus durch zwei Buchstaben 

gemäß den Nummern 4 und 5 gekennzeichnet. 

1.4. Falls erforderlich (besonders bei den in den Nummern 4.1 und 4.6 sowie 5.1 bis 5.4 

genannten Arten des Aufbaus), werden sie durch zwei Zahlen ergänzt. 

1.4.1. Das Verzeichnis der Zahlen ist in Anlage 2 enthalten. 

1.5. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung richtet sich die Art des zu 

verwendenden Aufbaus nach der Klasse des Fahrzeugs. 
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2. Fahrzeuge der Klasse M1 

Ref. Code Bezeichnung Begriffsbestimmung 

2.1. AA Limousine Fahrzeug, das in Begriff 3.1.1.1 der internationalen Norm ISO 
3833:1977 definiert wird, mit mindestens vier Seitenfenstern. 

2.2. AB Schrägheckli
mousine 

Limousine gemäß 2.1, jedoch mit Schrägheck. 

2.3. AC Kombilimous
ine 

Fahrzeug, das in Begriff 3.1.1.4 der internationalen Norm ISO 
3833:1977 definiert wird. 

2.4. AD Coupé Fahrzeug, das in Begriff 3.1.1.5 der internationalen Norm ISO 
3833:1977 definiert wird. 

2.5. AE Kabrio-
Limousine 

Fahrzeug, das in Begriff 3.1.1.6 der internationalen Norm ISO 
3833:1977 definiert wird. 
Eine Kabrio-Limousine muss jedoch keine Tür aufweisen. 

2.6. AF Mehrzweckfa
hrzeug 

Anderes Fahrzeug als die unter AA bis AE sowie unter AG 
genannten zur Beförderung von Fahrgästen und deren Gepäck 
oder zur gelegentlichen Beförderung von Gütern in einem 
einzigen Innenraum. 

2.7. AG Pkw-Pick-up Fahrzeug, das in Begriff 3.1.1.4.1 der internationalen Norm 
ISO 3833:1977 definiert wird. 
Der Gepäckraum muss jedoch vollständig vom Fahrgastraum 
getrennt sein. 
Ferner muss sich der Bezugspunkt des Sitzplatzes des Fahrers 
nicht mindestens 750 mm über der das Fahrzeug tragenden 
Fläche befinden. 
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3. Fahrzeuge der Klasse M2 oder M3 

Ref. Code Bezeichnung Begriffsbestimmung 

3.1. CA Eindeckfahrze
ug 

Fahrzeug, in dem der Fahrgastraum auf nur einer Ebene 
angeordnet ist oder so, dass er keine zwei übereinander 
liegenden Decks bildet. 

3.2. CB Doppeldeckfah
rzeug 

Fahrzeug gemäß der Begriffsbestimmung in Absatz 2.1.6 der 
UN-Regelung Nr. 107. 

3.3. CC Eindeck-
Gelenkfahrzeu
g 

Fahrzeug mit Einzeldeck gemäß der Begriffsbestimmung in 
Absatz 2.1.3 der UN-Regelung Nr. 107. 

3.4. CD Doppeldeck-
Gelenkfahrzeu
g 

Fahrzeug gemäß der Begriffsbestimmung in Absatz 2.1.3,1 
der UN-Regelung Nr. 107. 

3.5. CE Eindeck-
Niederflurfahr
zeug 

Fahrzeug mit Einzeldeck gemäß der Begriffsbestimmung in 
Absatz 2.1.4 der UN-Regelung Nr. 107. 

3.6. CF Doppeldeck-
Niederflurfahr
zeug 

Fahrzeug mit Doppeldeck gemäß der Begriffsbestimmung in 
Absatz 2.1.4 der UN-Regelung Nr. 107. 

3.7. CG Eindeck-
Niederflur-
Gelenkbus 

Fahrzeug, das die technischen Merkmale der Nummern 3.3 
und 3.5 dieser Tabelle miteinander verbindet. 

3.8. CH Doppeldeck-
Niederflur-
Gelenkbus 

Fahrzeug, das die technischen Merkmale der Nummern 3.4 
und 3.6 dieser Tabelle miteinander verbindet. 

3.9. CI Offenes 
Eindeckfahrze
ug 

Fahrzeug ohne Dach oder ohne durchgehendes Dach 

3.10. CJ Offenes 
Doppeldeckfah
rzeug 

Fahrzeug ohne Dach oder ohne durchgehendes Dach auf 
dem Oberdeck 

3.11. CX Busfahrgestell Unvollständiges Fahrzeug mit lediglich Rahmenlängsträgern 
oder Rohrkonstruktion, Getriebe, Achsen, das dafür 
bestimmt ist, durch einen Aufbau vervollständigt zu werden, 
der auf den Bedarf des Verkehrsunternehmens 
zugeschnitten ist. 
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4. Kraftfahrzeuge der Klasse N1, N2 oder N3 

Ref. Code Bezeichnung Begriffsbestimmung 

4.1. BA Lastkraftwage
n 

Fahrzeug, das ausschließlich oder vornehmlich für das 
Befördern von Gütern ausgelegt und gebaut ist. 
Es kann auch einen Anhänger ziehen. 

4.2. BB Van Lastkraftwagen, bei dem sich das Führerhaus und der 
Ladebereich in derselben Einheit befinden. 

4.3. BC Sattelzugmasc
hine 

Zugfahrzeug, das ausschließlich oder vornehmlich für das 
Ziehen von Sattelanhängern ausgelegt und gebaut ist. 

4.4. BD Straßenzugma
schine 

Zugfahrzeug, das ausschließlich für das Ziehen von 
Anhängern außer Sattelanhängern ausgelegt und konstruiert 
ist. 

4.5. BE Pick-up Fahrzeug mit einer Höchstmasse bis 3 500 kg, in dem sich die 
Sitzplätze und der Ladebereich nicht in einem gemeinsamen 
Innenraum befinden. 

4.6. BX Fahrgestell mit 
Führerhaus 

Unvollständiges Fahrzeug mit lediglich Führerhaus 
(vollständig oder unvollständig), Fahrgestell-Längsträgern, 
Getriebe, Achsen, das dafür bestimmt ist, durch einen 
Aufbau vervollständigt zu werden, der auf den Bedarf des 
Verkehrsunternehmens zugeschnitten ist. 
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5. Fahrzeuge der Klasse O 

Ref. Code Bezeichnung Begriffsbestimmung 

5.1. DA Sattelanhänge
r 

Anhänger, der ausgelegt und gebaut ist, um an eine 
Zugmaschine oder einen Dolly so angekuppelt zu werden, 
dass auf das Zugfahrzeug oder den Dolly eine beträchtliche 
Stützlast einwirkt. 
Die für eine Fahrzeugkombination zu verwendende 
Kupplung muss aus einem Zugsattelzapfen und einer 
Sattelkupplung bestehen. 

5.2. DB Deichselanhän
ger 

Anhänger mit mindestens zwei Achsen, darunter mindestens 
eine gelenkte Achse: 
a) ausgestattet mit einer (relativ zum Anhänger) senkrecht 

beweglichen Zugeinrichtung und 
b) der weniger als 100 daN Stützlast auf das Zugfahrzeug 

überträgt. 

5.3. DC Zentralachsan
hänger 

Anhänger, dessen Achse(n) nahe dem Schwerpunkt des 
(gleichmäßig beladenen) Fahrzeugs so angeordnet ist (sind), 
dass nur eine geringfügige Stützlast, die 10 % der größten 
Masse des Anhängers bzw. eine Last von 1 000 daN nicht 
übersteigt (es gilt der jeweils niedrigere Wert), auf das 
Zugfahrzeug übertragen wird. 

5.4. DE Starrdeichsela
nhänger 

Anhänger mit einer Achse (Achsgruppe), der mit einer 
Deichsel ausgestattet ist, die konstruktionsbedingt eine 
ruhende Last von höchstens 4 000 daN auf das Zugfahrzeug 
überträgt und der nicht unter die Begriffsbestimmung für 
einen Zentralachsanhänger fällt. 
Die für eine Fahrzeugkombination zu verwendende 
Kupplung darf nicht aus einem Zugsattelzapfen und einer 
Sattelkupplung bestehen. 
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Anlage 1 

Verfahren zur Prüfung, ob ein Fahrzeug als Geländefahrzeug eingestuft werden kann 

1. Allgemeines 

1.1. Für die Zwecke der Einstufung eines Fahrzeugs als Geländefahrzeug gilt das in dieser 

Anlage beschriebene Verfahren. 

2. Prüfbedingungen für geometrische Messungen 

2.1. Fahrzeuge der Klasse M1 oder N1 müssen in unbeladenem Zustand sein, eine Prüfpuppe 

eines 50-Perzentil-Mannes muss sich auf dem Fahrersitz befinden, und das Fahrzeug 

muss mit Kühlflüssigkeit, Schiermitteln, Werkzeug und Ersatzrad (falls als Original-

ausrüstung angebracht) versehen sein. 

Statt der Prüfpuppe kann eine ähnliche Vorrichtung mit der gleichen Masse verwendet 

werden. 

2.2. Andere als die in Absatz 2.1 genannten Fahrzeuge müssen bis zur technisch zulässigen 

Gesamtmasse beladen werden. 

Die Masse muss so auf die Achsen verteilt werden, dass sie dem ungünstigsten Fall im 

Hinblick auf die Einhaltung der jeweiligen Kriterien entspricht. 

2.3. Dem technischen Dienst ist ein Fahrzeug vorzuführen, das repräsentativ für den Typ ist 

und auf das die Bedingungen von Nummer 2.1 bzw. 2.2 zutreffen. Das Fahrzeug muss 

sich in stehendem Zustand und die Räder müssen sich in Geradeausstellung befinden. 

Die Fläche, auf der die Messungen durchgeführt werden, muss möglichst eben und 

waagerecht sein (höchstens 0,5 % Neigung). 
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3. Messung des vorderen und hinteren Überhangwinkels und des Rampenwinkels 

3.1. Der vordere Überhangwinkel ist gemäß Absatz 6.10 der internationalen Norm ISO 

612:1978 zu messen. 

3.2. Der hintere Überhangwinkel ist gemäß Absatz 6.11 der internationalen Norm ISO 

612:1978 zu messen. 

3.3. Der Rampenwinkel ist gemäß Absatz 6.9 der internationalen Norm ISO 612 :1978 zu 

messen. 

3.4. Bei der Messung des hinteren Überhangwinkels dürfen höhenverstellbare hintere 

Unterfahrschutzeinrichtungen in die obere Stellung gebracht werden. 

3.5. Die Vorschrift von Absatz 3.4 ist nicht so zu verstehen, dass das Basisfahrzeug mit einem 

hinteren Unterfahrschutz als Teil der Originalausrüstung ausgestattet sein muss. Der 

Hersteller des Basisfahrzeugs muss jedoch den Hersteller der nächsten Fertigungsstufe 

darüber informieren, dass das Fahrzeug den Vorschriften über den hinteren 

Überhangwinkel entsprechen muss, wenn ein hinterer Unterfahrschutz angebracht wird. 

4. Messung der Bodenfreiheit 

4.1. Bodenfreiheit zwischen den Achsen 
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4.1.1. Die "Bodenfreiheit zwischen den Achsen" ist der kleinste Abstand zwischen der 

Standebene und dem niedrigsten festen Punkt des Fahrzeugs. 

Bei der Anwendung dieser Begriffsbestimmung ist die letzte Achse einer vorderen 

Achsgruppe und die erste Achse einer hinteren Achsgruppe zugrunde zu legen. 

 

4.1.2. Kein starrer Teil des Fahrzeugs darf in den schraffierten Abschnitt der Abbildung 

hineinragen. 

4.2. Bodenfreiheit unter einer Achse 

4.2.1. Die "Bodenfreiheit unter einer Achse" ist durch die Scheitelhöhe eines Kreisbogens 

bestimmt, der durch die Mitte der Aufstandsfläche der Reifen einer Achse (der 

Innenreifen bei Zwillingsreifen) geht und den niedrigsten Festpunkt zwischen den 

Rädern berührt. 
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4.2.2. Gegebenenfalls ist die Messung der Bodenfreiheit an jeder Achse einer Achsgruppe 

vorzunehmen. 

5. Steigfähigkeit 

5.1. Die "Steigfähigkeit" bezeichnet das Vermögen des Fahrzeugs, eine Steigung zu 

bewältigen. 

5.2. Die Steigfähigkeit von unvollständigen und vollständigen Fahrzeugen der Klassen M2, M3, 

N2 und N3 ist anhand einer Prüfung zu ermitteln. 

5.3. Der technische Dienst führt die Prüfung an einem Fahrzeug durch, das repräsentativ für 

den zu prüfenden Typ ist. 

5.4. Auf Antrag des Herstellers und unter den in Anhang VIII genannten Bedingungen kann 

die Steigfähigkeit eines Fahrzeugtyps durch virtuelle Prüfungen nachgewiesen werden. 

6. Prüfbedingungen und Kriterium für das Bestehen 

6.1. Es gelten die Bedingungen gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1230/2012. der 

Kommission1. 

6.2. Das Fahrzeug muss die Steigung bei konstanter Geschwindigkeit ohne Durchdrehen oder 

seitliches Abrutschen der Räder hinauffahren. 

                                                           
1 Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 der Kommission vom 12. Dezember 2012 zur Durchführung 

der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Anforderungen an die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern bezüglich ihrer Massen und Abmessungen und zur Änderung der 
Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 353 vom 
21.12.2012, S. 31). 
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Anlage 2 

Zahlen zur Verwendung als Ergänzung der Codes für die verschiedenen Arten von Aufbauten 

01 Plattform 

02 Offener Kasten 

03 Geschlossener Kasten 

04 Klimatisierter Aufbau mit isolierten Wänden und Ausrüstung zur Aufrechterhaltung der 

Innentemperatur 

05 Klimatisierter Aufbau mit isolierten Wänden, aber ohne Ausrüstung zur Aufrechterhaltung 

der Innentemperatur 

06 Seitenplanen (Curtainsider) 

07 Wechselbrücke (austauschbarer Aufbau) 

08 Containerträger 

09 Fahrzeuge mit Hakenlift 

10 Kipper 

11 Tank 

12 Tank zur Beförderung gefährlicher Güter 

13 Tiertransporter 

14 Fahrzeugtransporter 

www.parlament.gv.at



 

 281

15 Betonmischer 

16 Betonpumpwagen 

17 Langholz 

18 Abfallsammelfahrzeug 

19 Straßenkehrmaschine, Straßen- und Kanalreinigung 

20 Kompressor 

21 Bootsträger 

22 Träger für Segelflugzeuge 

23 Fahrzeuge für Verkaufs- und Werbezwecke 

24 Abschleppwagen 

25 Leiterfahrzeug 

26 Kranwagen (außer Mobilkrane gemäß Teil A Nummer 5.7) 

27 Hubarbeitsbühne 

28 Bohrfahrzeug 

29 Niederfluranhänger 

30 Glastransporter 

31 Feuerwehrfahrzeug 

99 Sonstige, nicht in diesem Verzeichnis enthaltene Aufbauten. 
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▌ 

ANHANG II 

ANFORDERUNGEN FÜR DIE EU-TYPGENEHMIGUNG FÜR FAHRZEUGE, SYSTEME, BAUTEILE ODER 

SELBSTSTÄNDIGE TECHNISCHE EINHEITEN 

TEIL I 

Rechtsakte für die EU-Typgenehmigung von in unbegrenzter Serie hergestellten Fahrzeugen 

Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Anwendbarkeit  

M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4  STE oder  
Bauteil 

1A Geräuschpegel Verordnung (EU) 
Nr. 540/2014 des 
Europäischen 
Parlaments und des 
Rates1 

X X X X X X     X 

2A Emissionen 
leichter Pkw und 
Nutzfahrzeuge 
(Euro 5 und Euro 
6)/Zugang zu 
Informationen 

Verordnung (EG) 
Nr. 715/2007 

X(1) X(1)  X(1) X(1)      X 

                                                           
1 Verordnung (EU) Nr. 540/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 

über den Geräuschpegel von Kraftfahrzeugen und von Austauschschalldämpferanlagen sowie zur 
Änderung der Richtlinie 2007/46/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 70/157/EWG (ABl. 
L 158 vom 27.5.2014, S. 131). 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:540/2014;Nr:540;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:540/2014;Nr:540;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:70/157/EWG;Year:70;Nr:157&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:27;Month:5;Year:2014;Page:131&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:27;Month:5;Year:2014;Page:131&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Anwendbarkeit  

M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4  STE oder  
Bauteil 

3A Verhütung von 
Brandgefahren 
(Behälter für 
flüssigen 
Kraftstoff) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 34 

X X X X X X X X X X  

3B Einrichtungen für 
den hinteren 
Unterfahrschutz 
und ihr Anbau; 
hinterer 
Unterfahrschutz 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 58 

X X X X X X X X X X X 

4A Anbringungsstell
e und 
Anbringung 
hinteres 
Kennzeichen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1003/2010 der 
Kommission1 

X X X X X X X X X X  

5A Lenkanlagen Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 79 

X X X X X X X X X X  

                                                           
1 Verordnung (EU) Nr. 1003/2010 der Kommission vom 8. November 2010 über die 

Typgenehmigung der Anbringungsstelle und der Anbringung der hinteren amtlichen Kennzeichen 
an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von 
Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit (ABl. L 291 
vom 9.11.2010, S. 22). 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1003/2010;Nr:1003;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1003/2010;Nr:1003;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:291;Day:9;Month:11;Year:2010;Page:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:291;Day:9;Month:11;Year:2010;Page:22&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Anwendbarkeit  

M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4  STE oder  
Bauteil 

6A Einstieg ins 
Fahrzeug und 
Manövriereigens
chaften (Stufen, 
Trittbretter und 
Haltegriffe) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 130/2012 der 
Kommission1 

X   X X X      

6B Türverschlüsse 
und 
Türaufhängunge
n 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 11 

X   X        

7A Akustische 
Warneinrichtung
en/Schallzeichen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 28 

X X X X X X     X 

8A Einrichtungen für 
indirekte Sicht 
und ihre 
Anbringung 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 46 

X X X X X X     X 

9A Bremsen von 
Fahrzeugen und 
Anhängern 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 13 

 X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3)  

                                                           
1 Verordnung (EU) Nr. 130/2012 der Kommission vom 15. Februar 2012 über die 

Typgenehmigung für Kraftfahrzeuge hinsichtlich des Einstiegs ins Fahrzeug und der 
Manövriereigenschaften und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, 
Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten 
für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit (ABl. L 43 vom 16.2.2012, S. 6). 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:130/2012;Nr:130;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:130/2012;Nr:130;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:43;Day:16;Month:2;Year:2012;Page:6&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Anwendbarkeit  

M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4  STE oder  
Bauteil 

9B Bremsen (PKW) Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 13-H 

X(4)   X(4)        

10A Elektromagnetisc
he 
Verträglichkeit 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 10 

X X X X X X X X X X X 

12A Innenausstattun
g 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 21 

X           

13A Schutz von 
Kraftfahrzeugen 
gegen unbefugte 
Benutzung 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 18 

 X(4A) X(4A)  X(4A) X(4A)     X 

13B Schutz von 
Kraftfahrzeugen 
gegen unbefugte 
Benutzung 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 116 

X   X       X 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Anwendbarkeit  

M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4  STE oder  
Bauteil 

14A Schutz des 
Fahrzeugführers 
vor der 
Lenkanlage bei 
Unfallstößen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 12 

X   X        

15A Sitze, ihre 
Verankerungen 
und Kopfstützen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 17 

X X(4B) X(4B) X X X      

15B Sitze für 
Kraftomnibusse 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 80 

 X X         

16A Vorstehende 
Außenkanten 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 26 

X          X 

17A Einstieg ins 
Fahrzeug und 
Manövriereigens
chaften 
(Rückwärtsgang) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 130/2012 

X X X X X X      

17B Geschwindigkeit
smesseinrichtun
g einschließlich 
ihres Einbaus 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 39 

X X X X X X      
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:130/2012;Nr:130;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Anwendbarkeit  

M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4  STE oder  
Bauteil 

18A Gesetzlich 
vorgeschriebene
s Fabrikschild 
und FIN 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 19/2011 

X X X X X X X X X X  

19A Sicherheitsgurtv
erankerungen, 
ISOFIX-
Verankerungssys
teme und 
Verankerungen 
für den oberen 
ISOFIX-Haltegurt 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 14 

X X X X X X      

20A Anbau der 
Beleuchtungs- 
und 
Lichtsignaleinrich
tungen an 
Kraftfahrzeugen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 48 

X X X X X X X X X X  

21A Retroreflektieren
de Einrichtungen 
für 
Kraftfahrzeuge 
und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 3 

X X X X X X X X X X X 

22A Begrenzungsleuc
hten, 
Schlussleuchten, 
Bremsleuchten 
und 
Umrissleuchten 
für 
Kraftfahrzeuge 
und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 7 

X X X X X X X X X X X 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Anwendbarkeit  

M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4  STE oder  
Bauteil 

22B Tagfahrlicht für 
Kraftfahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 87 

X X X X X X     X 

22C Seitenmarkierun
gsleuchten für 
Kraftfahrzeuge 
und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 91 

X X X X X X X X X X X 

23A Fahrtrichtungsan
zeiger für 
Kraftfahrzeuge 
und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 6 

X X X X X X X X X X X 

24A Beleuchtungsein
richtungen für 
das hintere 
Kennzeichenschil
d von 
Kraftfahrzeugen 
und ihren 
Anhängern 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 4 

X X X X X X X X X X X 

25A Sealed-Beam-
Halogenscheinw
erfer (HSB) für 
Kraftfahrzeuge 
für 
asymmetrisches 
Abblendlicht 
und/oder 
Fernlicht 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 31 

X X X X X X     X 
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Anwendbarkeit  

M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4  STE oder  
Bauteil 

25B Glühlampen zur 
Verwendung in 
genehmigten 
Scheinwerfern 
und Leuchten 
von 
Kraftfahrzeugen 
und ihren 
Anhängern 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 37 

X X X X X X X X X X X 

25C Kfz-Scheinwerfer 
mit 
Gasentladungslic
htquellen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 98 

X X X X X X     X 

25D Gasentladungslic
htquellen für 
genehmigte 
Gasentladungsle
uchteinheiten in 
Kraftfahrzeugen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 99 

X X X X X X     X 

25E Kraftfahrzeugsch
einwerfer für 
asymmetrisches 
Abblendlicht 
und/oder 
Fernlicht, die mit 
Glühlampen 
und/oder LED-
Modulen 
ausgerüstet sind 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 112 

X X X X X X     X 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Anwendbarkeit  

M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4  STE oder  
Bauteil 

25F Adaptive 
Frontbeleuchtun
gssysteme (AFS) 
für 
Kraftfahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 123 

X X X X X X     X 

26A Nebelscheinwerf
er für 
Kraftfahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 19 

X X X X X X     X 

27A Abschleppeinrich
tung 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1005/2010 der 
Kommission1 

X X X X X X      

28A Nebelschlussleuc
hten für 
Kraftfahrzeuge 
und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 38 

X X X X X X X X X X X 

29A Rückfahrscheinw
erfer für 
Kraftfahrzeuge 
und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 23 

X X X X X X X X X X X 

30A Parkleuchten für 
Kraftfahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 77 

X X X X X X      

                                                           
1 Verordnung (EU) Nr. 1005/2010 der Kommission vom 8. November 2010 über die 

Typgenehmigung von Abschleppeinrichtungen an Kraftfahrzeugen und zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, Bauteilen 
und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen 
Sicherheit (ABl. L 291 vom 9.11.2010, S. 36). 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1005/2010;Nr:1005;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Anwendbarkeit  

M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4  STE oder  
Bauteil 

31A Sicherheitsgurte, 
Rückhaltesystem
e, 
Kinderrückhaltes
ysteme und 
ISOFIX- 
Kinderrückhaltes
ysteme 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 16 

X X X X X X     X 

32A Sichtfeld des 
Fahrzeugführers 
nach vorn 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 125 

X           

33A Anordnung und 
Kennzeichnung 
der 
Handbetätigungs
einrichtungen, 
Kontrollleuchten 
und Anzeiger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 121 

X X X X X X      

34A Entfrostungs- 
und 
Trocknungsanlag
en 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 672/2010 der 
Kommission1 

X (5) (5) (5) (5) (5)      

                                                           
1 Verordnung (EU) Nr. 672/2010 der Kommission vom 27. Juli 2010 über die Typgenehmigung 

von Entfrostungs- und Trocknungsanlagen bestimmter Kraftfahrzeuge und zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, Bauteilen 
und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen 
Sicherheit (ABl. L 196 vom 28.7.2010, S. 5). 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:672/2010;Nr:672;Year:2010&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:196;Day:28;Month:7;Year:2010;Page:5&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Anwendbarkeit  

M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4  STE oder  
Bauteil 

35A Windschutzschei
ben-
Wischanlagen 
und 
Windschutzschei
ben-
Waschanlagen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1008/2010 der 
Kommission1 

X (6) (6) (6) (6) (6)     X 

36A Heizanlagen Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 122 

X X X X X X X X X X X 

37A Radabdeckungen Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1009/2010 der 
Kommission2 

X           

38A In Fahrzeugsitze 
einbezogene und 
nicht 
einbezogene 
Kopfstützen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 25 

X           

41A Emissionen (Euro 
VI) schwerer 
Nutzfahrzeuge/Z
ugang zu 
Informationen 

Verordnung (EG) 
Nr. 595/2009 

X(9) X(9) X X(9) X(9) X     X 

                                                           
1 Verordnung (EU) Nr. 1008/2010 der Kommission vom 9. November 2010 über die 

Typgenehmigung von Windschutzscheiben-Wischanlagen und Windschutzscheiben-Wasch-
anlagen bestimmter Kraftfahrzeuge und zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, 
Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten 
für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit (ABl. L 292 vom 10.11.2010, S. 2). 

2 Verordnung (EU) Nr. 1009/2010 der Kommission vom 9. November 2010 über die 
Typgenehmigung von Radabdeckungen an bestimmten Kraftfahrzeugen und zur Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, Bauteilen 
und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen 
Sicherheit (ABl. L 292 vom 10.11.2010, S. 21). 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1009/2010;Nr:1009;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1008/2010;Nr:1008;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:10;Month:11;Year:2010;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1009/2010;Nr:1009;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:10;Month:11;Year:2010;Page:21&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Anwendbarkeit  

M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4  STE oder  
Bauteil 

42A Seitenschutz von 
Lastkraftwagen, 
Anhängern und 
Sattelanhängern 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 73 

    X X   X X X 

43A Spritzschutzsyste
me 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 109/2011 der 
Kommission1 

   X X X X X X X X 

44A Massen und 
Abmessungen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1230/2012 

X           

45A Sicherheitsvergla
sungswerkstoffe 
und ihr Einbau in 
Fahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 43 

X X X X X X X X X X X 

46A Montage von 
Reifen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 458/2011 der 
Kommission2 

X X X X X X X X X X  

                                                           
1 Verordnung (EU) Nr. 109/2011 der Kommission vom 27. Januar 2011 zur Durchführung der 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Typgenehmigung bestimmter Klassen von Kraftfahrzeugen und ihrer Anhänger hinsichtlich der 
Spritzschutzsysteme (ABl. L 34 vom 9.2.2011, S. 2). 

2 Verordnung (EU) Nr. 458/2011 der Kommission vom 12. Mai 2011 über die Typgenehmigung 
von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern hinsichtlich der Montage von Reifen und zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, 
Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer 
allgemeinen Sicherheit (ABl. L 124 vom 13.5.2011, S. 11). 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1230/2012;Nr:1230;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:458/2011;Nr:458;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:109/2011;Nr:109;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:34;Day:9;Month:2;Year:2011;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:458/2011;Nr:458;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:124;Day:13;Month:5;Year:2011;Page:11&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Anwendbarkeit  

M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4  STE oder  
Bauteil 

46B Luftreifen für 
Kraftfahrzeuge 
und ihre 
Anhänger (Klasse 
C1) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 30 

X   X   X X   X 

46C Luftreifen für 
Nutzfahrzeuge 
und ihre 
Anhänger 
(Klassen C2 und 
C3) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 54 

 X X X X X   X X X 

46D Reifen: 
Rollgeräuschemi
ssionen, Haftung 
auf nassen 
Oberflächen und 
Rollwiderstand 
(Klassen C1, C2 
und C3) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 117 

X X X X X X X X X X X 

46E Komplettnotrad, 
Notlaufreifen/No
tlaufsystem und 
Reifendrucküber
wachungssystem 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 64 

X(9A)   X(9A)       X 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Anwendbarkeit  

M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4  STE oder  
Bauteil 

47A Geschwindigkeit
sbegrenzungsein
richtungen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 89 

 X X  X X     X 

48A Massen und 
Abmessungen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1230/2012 

 X X X X X X X X X  

49A Außen 
vorstehende 
Teile vor der 
Führerhausrück
wand von 
Nutzfahrzeugen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 61 

   X X X      

50A Mechanische 
Verbindungseinri
chtungen für 
Fahrzeugkombin
ationen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 55 

X(10) X(10) X(10) X(10) X(10) X(10) X X X X X 

50B Kurzkupplungsei
nrichtung; Anbau 
eines 
genehmigten 
Typs einer 
Kurzkupplungsei
nrichtung 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 102 

    X(10) X(10)   X(10) X(10) X 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Anwendbarkeit  

M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4  STE oder  
Bauteil 

51A Brennverhalten 
von Werkstoffen 
der 
Innenausstattun
g bestimmter 
Kraftfahrzeugkla
ssen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 118 

  X         

52A Fahrzeuge der 
Klassen M2 und 
M3 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 107 

 X X         

52B Festigkeit des 
Aufbaus von 
Kraftomnibussen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 66 

 X X         

53A Schutz der 
Insassen bei 
einem 
Frontalaufprall 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 94 

X(11)           

54A Schutz der 
Insassen bei 
einem 
Seitenaufprall 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 95 

X(12)   X(12)        
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Anwendbarkeit  

M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4  STE oder  
Bauteil 

56A Fahrzeuge für 
die Beförderung 
gefährlicher 
Güter 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 105 

   X(13) X(13) X(13) X(13) X(13) X(13) X(13)  

57A Einrichtungen für 
den vorderen 
Unterfahrschutz 
und ihr Anbau; 
vorderer 
Unterfahrschutz 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 93 

    X X     X 

58 Fußgängerschutz Verordnung (EG) 
Nr. 78/2009 des 
Europäischen 
Parlaments und des 
Rates1 

X   X       X 

59 Recyclingfähigkei
t 

Richtlinie 2005/64/E
G des Europäischen 
Parlaments und des 
Rates2 

X   X  –      

                                                           
1 Verordnung (EG) Nr. 78/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Januar 2009 

über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen im Hinblick auf den Schutz von Fußgängern und 
anderen ungeschützten Verkehrsteilnehmern, zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 2003/102/EG und 2005/66/EG (ABl. L 35 vom 4.2.2009, S. 1). 

2 Richtlinie 2005/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über 
die Typgenehmigung für Kraftfahrzeuge hinsichtlich ihrer Wiederverwendbarkeit, 
Recyclingfähigkeit und Verwertbarkeit und zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG 
(ABl. L 310 vom 25.11.2005, S. 10). 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:70/156/EWG;Year:70;Nr:156&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:310;Day:25;Month:11;Year:2005;Page:10&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Anwendbarkeit  

M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4  STE oder  
Bauteil 

61 Klimaanlagen Richtlinie 2006/40/E
G des Europäischen 
Parlaments und des 
Rates1 

X   X(14)        

62 Wasserstoffsyste
m 

Verordnung (EG) 
Nr. 79/2009 des 
Europäischen 
Parlaments und des 
Rates2 

X X X X X X      

63 Allgemeine 
Sicherheit 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15)  

64 Gangwechselanz
eiger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 65/2012 der 
Kommission3 

X           

65 Notbrems-
Assistenzsystem 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 347/2012 der 
Kommission4 

 X X  X X      

66 Spurhaltewarnsy
stem 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 351/2012 der 
Kommission5 

 X X  X X      

                                                           
1 Richtlinie 2006/40/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über 

Emissionen aus Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 70/156/EWG 
des Rates (ABl. L 161 vom 14.6.2006, S. 12). 

2 Verordnung (EG) Nr. 79/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Januar 2009 
über die Typgenehmigung von wasserstoffbetriebenen Kraftfahrzeugen und zur Änderung der 
Richtlinie 2007/46/EG (ABl. L 35 vom 4.2.2009, S. 32). 

3 Verordnung (EU) Nr. 65/2012 der Kommission vom 24. Januar 2012 zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf 
Gangwechselanzeiger und zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates (ABl. L 28 vom 31.1.2012, S. 24). 

4 Verordnung (EU) Nr. 347/2012 der Kommission vom 16. April 2012 zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Typgenehmigung von Notbremsassistenzsystemen für bestimmte Kraftfahrzeugklassen (ABl. L 
109 vom 21.4.2012, S. 1). 

5 Verordnung (EU) Nr. 351/2012 der Kommission vom 23. April 2012 zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Anforderungen an die Typgenehmigung von Spurhaltewarnsystemen in Kraftfahrzeugen (ABl. 
L 110 vom 24.4.2012, S. 18). 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:65/2012;Nr:65;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:28;Day:31;Month:1;Year:2012;Page:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2012;Nr:347;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:109;Day:21;Month:4;Year:2012;Page:1&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:351/2012;Nr:351;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:110;Day:24;Month:4;Year:2012;Page:18&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Anwendbarkeit  

M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4  STE oder  
Bauteil 

67 Spezielle 
Ausrüstung für 
Kraftfahrzeuge, 
in deren 
Antriebssystem 
verflüssigte Gase 
verwendet 
werden, und 
deren Einbau 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 67 

X X X X X X     X 

68 Fahrzeug-
Alarmsysteme 
(FAS) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 97 

X   X       X 

69 Elektrische 
Sicherheit 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 100 

X X X X X X      

70 Spezielle 
Bauteile von 
Kraftfahrzeugen, 
in deren 
Antriebssystem 
komprimiertes 
Erdgas (CNG) 
verwendet wird, 
und deren 
Einbau 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 110 

X X X X X X     X 

71 Festigkeit des 
Fahrerhauses 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 29 

   X X X       

72 eCall-System  Verordnung (EU) 
2015/758 des 
Europäischen 
Parlaments und des 
Rates1 

X   X        

 

                                                           
1 Verordnung (EU) 2015/758 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über 

Anforderungen für die Typgenehmigung zur Einführung des auf dem 112-Notruf basierenden 
bordeigenen eCall-Systems in Fahrzeugen und zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG (ABl. L 
123 vom 19.5.2015, S. 77). 
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Erläuterungen 

X Einschlägiger Rechtsakt. 

(1) Für Fahrzeuge mit einer Bezugsmasse von bis zu 2 610 kg. Auf Antrag des Herstellers kann die Verordnung 
(EG) Nr. 715/2007 auch für Fahrzeuge mit einer Bezugsmasse von bis zu 2 840 kg gelten. 

(2) Für Fahrzeuge, die mit einer Flüssiggas- bzw. Erdgasanlage ausgestattet sind, ist eine Typgenehmigung 
gemäß der UN-Regelung Nr. 67 bzw. der UN-Regelung Nr. 110 erforderlich. 

(3) Gemäß den Artikeln 12 und 13 der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 ist der Einbau eines elektronischen 
Fahrdynamik-Regelsystems erforderlich. 

(4) Gemäß den Artikeln 12 und 13 der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 ist der Einbau eines elektronischen 
Fahrdynamik-Regelsystems erforderlich. 

(4A) Sofern eingebaut, muss die Schutzeinrichtung die Anforderungen der UN-Regelung Nr. 18 erfüllen. 

(4B) Diese Verordnung gilt für Sitze, die nicht in den Geltungsbereich der UN-Regelung Nr. 80 fallen. 

(5)  Fahrzeuge dieser Klasse sind mit einer geeigneten Entfrostungs- und Trocknungseinrichtung auszurüsten. 

(6)  Fahrzeuge dieser Klasse sind mit einem geeigneten Scheibenwischer und -wascher auszurüsten. 

(9) Für Fahrzeuge mit einer Bezugsmasse von über 2 610 kg, die nicht gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 715/2007 typgenehmigt sind (auf Antrag des Herstellers und sofern die Bezugsmasse 2 840 kg nicht 
übersteigt). 

(9A) Gilt nur für Fahrzeuge, die mit Ausrüstung gemäß UN-Regelung Nr. 64 ausgestattet sind. Für Fahrzeuge der 
Klasse M1 ist die Ausstattung mit einem Reifendrucküberwachungssystem gemäß Artikel 9 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 661/2009 obligatorisch. 

(10) Gilt nur für Fahrzeuge mit einer Verbindungseinrichtung. 

(11) Gilt für Fahrzeuge mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse bis 2,5 Tonnen. 

(12) Gilt nur für Fahrzeuge mit einem "Sitzplatzbezugspunkt" ("R-Punkt") des niedrigsten Sitzes, der höchstens 
700 mm über dem Boden liegt. 

(13) Gilt nur, wenn der Hersteller die Typgenehmigung für Fahrzeuge beantragt, die für die Beförderung 
gefährlicher Güter bestimmt sind. 

(14) Gilt nur für Fahrzeuge der Klasse N1 Gruppe I gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2007. 

(15) Die Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 ist verbindlich, jedoch wird keine 
Typgenehmigung nach den Bestimmungen dieser Position erteilt, da die Position die Kombination der 
folgenden Einzelpositionen abdeckt: 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 
15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 
28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 
48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A und 64 bis 71. Die verbindlich geltenden 
Änderungsserien der UN-Regelungen sind in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 aufgeführt. 
Später angenommene Änderungsserien werden als Alternative akzeptiert. 
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Anlage 1 

Rechtsakte für die EU-Typgenehmigung von in kleiner Serie hergestellten Fahrzeugen nach Artikel 41 

Tabelle 1 

Fahrzeuge der Klasse M1 

Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Spezifische Themen Anwendung und spezifische Anforderungen 

1A Geräuschpegel Verordnung (EU) 
Nr. 540/2014 

 A 

2A Emissionen leichter 
Pkw und 
Nutzfahrzeuge 
(Euro 5 und Euro 
6)/Zugang zu 
Informationen 

Verordnung (EG) 
Nr. 715/2007 

 A 

a)On-Board-
Diagnosesystem 
(OBD-System) 

Das Fahrzeug muss mit einem OBD-System 
ausgerüstet sein, das den Anforderungen von 
Artikel 4 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 692/2008 entspricht (das OBD-System muss 
so ausgelegt sein, dass es mindestens die 
Fehlfunktion des Motorsteuerungssystems 
erkennt). 

Die OBD-Schnittstelle muss mit herkömmlichen 
Diagnosegeräten kommunizieren können. 

b)Übereinstimmun
g im Betrieb 

k. A.  

c)Zugang zu 
Informationen 

Es ist ausreichend, dass der Hersteller auf leicht 
und unverzüglich zugängliche Weise Zugang zu 
Reparatur- und Wartungsinformationen 
gewährt.  

d)Messung der 
Leistung 

(Wenn der Fahrzeughersteller den Motor eines 
anderen Herstellers verwendet) 

Prüfstanddaten des Motorherstellers werden 
akzeptiert, sofern das Motorsteuersystem 
identisch ist (d. h. es muss mindestens die 
gleiche elektronische Steuereinheit aufweisen). 

Leistungsprüfungen können auf einem 
Rollenprüfstand durchgeführt werden. Die 
Leistungsverluste im Antriebsstrang sind zu 
berücksichtigen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:540/2014;Nr:540;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%202;Code:A;Nr:2&comp=2%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%202;Code:A;Nr:2&comp=2%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:715/2007;Nr:715;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:692/2008;Nr:692;Year:2008&comp=


 

 302

Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Spezifische Themen Anwendung und spezifische Anforderungen 

3A Verhütung von 
Brandgefahren 
(Behälter für 
flüssigen Kraftstoff) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 34 

a) Behälter für 
flüssigen 
Kraftstoff 

B 

b) Einbau in das 
Fahrzeug 

B 

3B Einrichtungen für 
den hinteren 
Unterfahrschutz 
und ihr Anbau; 
hinterer 
Unterfahrschutz 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 58 

 B 

4A Anbringungsstelle 
und Anbringung 
hinteres 
Kennzeichen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1003/2010 

 B 

5A Lenkanlagen Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 79 

 C 

a) Mechanische 
Systeme 

Es gelten die Bestimmungen des Absatzes 5 der 
UN-Regelung Nr. 79. 

Alle in Absatz 6.2 der UN-Regelung Nr. 79 
vorgeschriebenen Prüfungen sind 
durchzuführen und es gelten die 
Anforderungen nach Absatz 6.1 der UN-
Regelung Nr. 79. 

b) Komplexe 
elektronische 
Fahrzeugsteuers
ysteme 

Es gelten alle Anforderungen des Anhangs 6 
der UN-Regelung Nr. 79. 

Die Einhaltung dieser Anforderungen darf nur 
durch einen technischen Dienst überprüft 
werden. 
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Spezifische Themen Anwendung und spezifische Anforderungen 

6B Türverschlüsse und 
Türaufhängungen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 11 

 C 

a) Allgemeine 
Anforderungen 
(Absatz 5 der 
UN-Regelung 
Nr. 11) 

Alle Anforderungen gelten. 

b)Leistungsanforde
rungen (Absatz 6 
der UN-
Regelung Nr. 11) 

Es gelten nur die Anforderungen der 
Absätze 6.1.5.4 und 6.3 der UN-Regelung 
Nr. 11. 

7A Akustische 
Warneinrichtungen
/Schallzeichen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 28 

a) Bauteile X 

b) Einbau in das 
Fahrzeug 

B 

8A Einrichtungen für 
indirekte Sicht und 
ihre Anbringung 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 46 

a) Bauteile X 

b) Einbau in das 
Fahrzeug 

B 

9B Bremsen (PKW) 

 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 13-H 

a) Konstruktions- 
und 
Prüfungsanforde
rungen 

A 

b) Elektronisches 
Fahrdynamik-
Regelsystem 
(ESC) und 
Bremsassistenzs
ysteme (BAS) 

Der Einbau von BAS und ESC ist nicht 
erforderlich. Falls eingebaut, gelten die 
Anforderungen der UN-Regelung Nr. 13-H. 

10A Elektromagnetische 
Verträglichkeit 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 10 

 B 
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Spezifische Themen Anwendung und spezifische Anforderungen 

12A Innenausstattung Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 21 

 C 

a)
 Innenausst
attung 

 

i) Radien und 
Bestimmungen 
über das 
Herausragen 
von Schaltern, 
Knöpfen u. ä. 
Bedien-
elemente und 
allgemeine 
Teile der 
Innen-
ausstattung 

Von den Anforderungen der Absätze 5.1 bis 5.6 
der UN-Regelung Nr. 21 kann auf Antrag des 
Herstellers abgesehen werden. 

Es gelten die Anforderungen des Absatzes 5.2 
der UN-Regelung Nr. 21 mit Ausnahme der 
Absätze 5.2.3.1, 5.2.3.2 und 5.2.4 der Regelung. 

ii)Energieaufnah-
meprüfungen 
am oberen 
Armaturenbret
t 

Energieaufnahmeprüfungen am oberen 
Armaturenbrett werden nur dann 
durchgeführt, wenn das Fahrzeug nicht mit 
mindestens zwei Frontairbags oder zwei 
statischen Vierpunktgurten ausgestattet ist 

iii)Energieaufnah-
meprüfung an 
der Rückseite 
der Sitze 

k. A. 

b) Elektrisch 
betätigte 
Fenster, 
Dachsysteme 
und Trennwand-
systeme 

Es gelten alle Anforderungen des Absatzes 5.8 
der UN-Regelung Nr. 21. 

13B Schutz von 
Kraftfahrzeugen 
gegen unbefugte 
Benutzung 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 116 

 A 

Die Bestimmungen des Absatzes 8.3.1.1.1 der 
UN-Regelung Nr. 116 dürfen anstelle des 
Absatzes 8.3.1.1.2 der genannten Regelung 
unabhängig vom Typ des Antriebsstrangs 
angewendet werden. 
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Spezifische Themen Anwendung und spezifische Anforderungen 

14A Schutz des 
Fahrzeugführers 
vor der 
Lenkanlage bei 
Unfallstößen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 12 

 C 

 Prüfungen sind erforderlich, wenn das 
Fahrzeug nicht im Rahmen der UN-Regelung 
Nr. 94 geprüft wurde (siehe Nr. 53A) 

15A Sitze, ihre 
Verankerungen und 
Kopfstützen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 17 

 C 

a) Allgemeine 
Anforderungen 

i)Spezifikationen 

Es gelten die Anforderungen des Absatzes 5.2 
der UN-Regelung Nr. 17 mit Ausnahme des 
Absatzes 5.2.3 der genannten Regelung. 

ii) Prüfung der 
Widerstandsfä
higkeit der 
Rückenlehne 
und der 
Kopfstützen 

Es gelten die Anforderungen des Absatzes 6.2 
der UN-Regelung Nr. 17. 

iii) Prüfung der 
Verriegelungs- 
und 
Verstelleinrich
tungen 

Es ist eine Prüfung gemäß den Anforderungen 
des Anhangs 7 der UN-Regelung Nr. 17 
durchzuführen. 

b) Kopfstützen 

i)Spezifikationen 

Es gelten die Anforderungen der Absätze 5.4, 
5.5, 5.6, 5.10, 5.11 und 5.12 der UN-Regelung 
Nr. 17 mit Ausnahme des Absatzes 5.5.2 der 
Regelung. 

ii) Prüfung der 
Widerstandsfä
higkeit der 
Kopfstützen 

Die Prüfung nach Absatz 6.4 der UN-Regelung 
Nr. 17 ist durchzuführen. 

c) Besondere 
Vorschriften 
über den Schutz 
der Insassen vor 
verschobenen 
Gepäckstücken 

Von den Anforderungen des Anhangs 9 der UN-
Regelung Nr. 26 kann auf Antrag des 
Herstellers abgesehen werden. 
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Spezifische Themen Anwendung und spezifische Anforderungen 

16A Vorstehende 
Außenkanten 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 26 

 C 

a) Allgemeine 
Vorschriften 

Es gelten die Anforderungen des Absatzes 5 der 
UN-Regelung Nr. 26. 

b) Besondere 
Vorschriften 

Es gelten die Anforderungen des Absatzes 6 der 
UN-Regelung Nr. 26. 

17A Einstieg ins 
Fahrzeug und 
Manövrier-
eigenschaften 

(Rückwärtsgang) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 130/2012 

 D 

17B Geschwindigkeitsm
esseinrichtung 
einschließlich ihres 
Einbaus 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 39 

 B 

18A Gesetzlich 
vorgeschriebenes 
Fabrikschild und 
FIN 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 19/2011 

 B 

19A Sicherheitsgurtvera
nkerungen, ISOFIX-
Verankerungssyste
me und 
Verankerungen für 
den oberen ISOFIX-
Haltegurt 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 14 

 B 

20A Anbau der 
Beleuchtungs- und 
Lichtsignal-
einrichtungen an 
Kraftfahrzeugen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 48 

 B 

Tagfahrlicht ist in einen neuen Fahrzeugtyp 
einzubauen 

21A Retroreflektierende 
Einrichtungen für 
Kraftfahrzeuge und 
ihre Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 3 

 X 
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Spezifische Themen Anwendung und spezifische Anforderungen 

22A Begrenzungsleucht
en, 
Schlussleuchten, 
Bremsleuchten und 
Umrissleuchten für 
Kraftfahrzeuge und 
ihre Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 7 

 X 

22B Tagfahrlicht für 
Kraftfahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 87 

 X 

22C Seitenmarkierungsl
euchten für 
Kraftfahrzeuge und 
ihre Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 91 

 X 

23A Fahrtrichtungsanzei
ger für 
Kraftfahrzeuge und 
ihre Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 6 

 X 

24A Beleuchtungseinric
htungen für das 
hintere 
Kennzeichenschild 
von 
Kraftfahrzeugen 
und ihren 
Anhängern 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 4 

 X 

25A Sealed-Beam-
Halogenscheinwerf
er (HSB) für 
Kraftfahrzeuge für 
asymmetrisches 
Abblendlicht 
und/oder Fernlicht 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 31 

 X 
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Spezifische Themen Anwendung und spezifische Anforderungen 

25B Glühlampen zur 
Verwendung in 
genehmigten 
Scheinwerfern und 
Leuchten von 
Kraftfahrzeugen 
und ihren 
Anhängern 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 37 

 X 

25C Kfz-Scheinwerfer 
mit 
Gasentladungslicht
quellen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 98 

 X 

25D Gasentladungslicht-
quellen für 
genehmigte 
Gasentladungsleuc
hteinheiten in 
Kraftfahrzeugen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 99 

 X 

25E Kraftfahrzeug-
scheinwerfer für 
asymmetrisches 
Abblendlicht 
und/oder Fernlicht, 
die mit Glühlampen 
und/oder LED-
Modulen 
ausgerüstet sind 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 112 

 X 

25F Adaptive 
Frontbeleuchtungs-
systeme AFS für 
Kraftfahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 123 

 X 

26A Nebelscheinwerfer 
für Kraftfahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 19 

 X 
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Spezifische Themen Anwendung und spezifische Anforderungen 

27A Abschlepp-
einrichtung 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1005/2010 

 B 

28A Nebelschlussl-
euchten für 
Kraftfahrzeuge und 
ihre Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 38 

 X 

29A Rückfahrscheinwerf
er für 
Kraftfahrzeuge und 
ihre Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 23 

 X 

30A Parkleuchten für 
Kraftfahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 77 

 X 

31A Sicherheitsgurte, 
Rückhaltesysteme, 
Kinderrückhaltesyst
eme und ISOFIX- 
Kinderrückhalte-
systeme 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 16 

a) Bauteile X 

b)Einbau-
vorschriften 

B 

32A Sichtfeld des 
Fahrzeugführers 
nach vorn 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 125 

 A 

33A Anordnung und 
Kennzeichnung der 
Handbetätigungs-
einrichtungen, 
Kontrollleuchten 
und Anzeiger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 121 

 A 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2033;Code:A;Nr:33&comp=33%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Spezifische Themen Anwendung und spezifische Anforderungen 

34A Entfrostungs- und 
Trocknungsanlagen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 672/2010 

 C 

a) Entfrostung der 
Windschutz-
scheibe 

Es gilt nur Anhang II Absatz 1.1.1 der 
Verordnung (EU) Nr. 672/2010, sofern die 
Warmluft über die gesamte Oberfläche der 
Windschutzscheibe geleitet wird oder diese 
über ihre gesamte Oberfläche elektrisch 
beheizt wird. 

b) Trocknung der 
Windschutz-
scheibe 

Es gilt nur Anhang II Absatz 1.2.1 der 
Verordnung (EU) Nr. 672/2010, sofern die 
Warmluft über die gesamte Oberfläche der 
Windschutzscheibe geleitet wird oder diese 
über ihre gesamte Oberfläche elektrisch 
beheizt wird. 

35A Windschutz-
scheiben-Wisch-
anlagen und Wind-
schutzscheiben- 
Waschanlagen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1008/2010 

 C 

a)Windschutz-
scheiben-Wisch-
anlage 

Es gelten die Absätze 1.1 bis 1.1.10 des 
Anhangs III der Verordnung (EU) 
Nr. 1008/2010. 

Nur die in Anhang III Absatz 2.1.10 der 
Verordnung (EU) Nr. 1008/2010 beschriebene 
Prüfung wird durchgeführt. 

b)Windschutz-
scheiben-
Waschanlage 

Es gilt Anhang III Absatz 1.2 der Verordnung 
(EU) Nr. 1008/2010 mit Ausnahme der 
Absätze 1.2.2, 1.2.3 und 1.2.5. 

36A Heizanlage Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 122 

 C 

Der Einbau einer Heizanlage ist nicht 
erforderlich. 

a) alle Heizanlagen Es gelten die Anforderungen der Absätze 5.3 
und 6 der UN-Regelung Nr. 122. 

b)Heizungssysteme 
für Flüssiggas 
(LPG) 

Es gelten die Anforderungen des Anhangs 8 der 
UN-Regelung Nr. 122. 

37A Radabdeckungen Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1009/2010 

 B 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1008/2010;Nr:1008;Year:2010&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1009/2010;Nr:1009;Year:2010&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Spezifische Themen Anwendung und spezifische Anforderungen 

38A Kopfrückhaltesyste
me (Kopfstützen), 
in den Fahrzeugsitz 
integriert oder 
nicht 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 25 

 X 

41A Emissionen 
(Euro VI) schwerer 
Nutzfahrzeuge/ 
Zugang zu 
Informationen 

Verordnung (EG) 
Nr. 595/2009 

 A 

Mit Ausnahme der Anforderungen zu OBD-
Systemen und dem Zugang zu Informationen. 

Messung der 
Leistung 

(Wenn der Fahrzeughersteller den Motor eines 
anderen Herstellers verwendet) 

Prüfstanddaten des Motorherstellers werden 
akzeptiert, sofern das Motorsteuersystem 
identisch ist (d. h. es muss mindestens die 
gleiche elektronische Steuereinheit aufweisen). 

Leistungsprüfungen können auf einem 
Rollenprüfstand durchgeführt werden. Die 
Leistungsverluste im Antriebsstrang sind zu 
berücksichtigen.  

44A Massen und 
Abmessungen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1230/2012 

 B 

Die in Anhang I Teil A Absatz 5.1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 beschriebene 
Anfahrprüfung an Steigungen bei maximaler 
Gesamtmasse der Fahrzeugkombination kann 
auf Antrag des Herstellers entfallen. 

45A Sicherheits-
verglasungswerk-
stoffe und ihr Ein-
bau in Fahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 43 

a) Bauteile X 

b) Einbau B 

46A Montage von 
Reifen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 458/2011 

 B 

Die Termine für die schrittweise Anwendung 
entsprechen denjenigen in Artikel 13 der 
Verordnung (EG) Nr. 661/2009. 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Spezifische Themen Anwendung und spezifische Anforderungen 

46B Luftreifen für 
Kraftfahrzeuge und 
ihre Anhänger 
(Klasse C1) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 30 

Bauteile X 

46D Reifen: 
Rollgeräuschemissi
onen, Haftung auf 
nassen Oberflächen 
und Rollwiderstand 
(Klassen C1, C2 und 
C3) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 117 

Bauteile X 

46E Komplettnotrad, 
Notlaufreifen/Not-
laufsystem und 
Reifendrucküber-
wachungssystem 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 64 

Bauteile X 

Einbau eines 
Reifendrucküberwa
chungssystems 

B 

Der Einbau eines 
Reifendrucküberwachungssystems ist nicht 
erforderlich. 

50A Mechanische 
Verbindungs-
einrichtungen für 
Fahrzeug-
kombinationen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 55 

a) Bauteile X 

b) Einbau B 

53A Schutz der Insassen 
bei einem 
Frontalaufprall 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 94 

 C 

Die Anforderungen der UN-Regelung Nr. 94 
gelten für Fahrzeuge, die mit Frontairbags 
ausgerüstet sind. Fahrzeuge, die nicht mit 
Airbags ausgerüstet sind, müssen den 
Anforderungen von Nr. 14A dieser Tabelle 
entsprechen. 
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Spezifische Themen Anwendung und spezifische Anforderungen 

54A Schutz der Insassen 
bei einem 
Seitenaufprall 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 95 

 C 

 

Kopfform-Prüfung Der Hersteller stellt dem technischen Dienst 
geeignete Informationen betreffend einen 
möglichen Aufprall des Kopfes der Prüfpuppe 
auf den Fahrzeugaufbau oder die 
Seitenscheiben, falls diese aus Verbundglas 
bestehen, zur Verfügung. 

Wenn ein solcher Aufprall nachweislich 
stattfinden kann, dann ist die Teilprüfung unter 
Verwendung des in Anhang 8 Absatz 3.1 der 
UN-Regelung Nr. 95 beschriebenen Kopfform-
Stoßkörpers durchzuführen und das in 
Absatz 5.2.1.1 der UN-Regelung Nr. 95 
genannte Kriterium zu erfüllen. 

In Absprache mit dem technischen Dienst kann 
das in Anhang 4 der UN-Regelung Nr. 21 
aufgeführte Prüfverfahren als Alternative zu 
der in der UN-Regelung Nr. 95 genannten 
Prüfung durchgeführt werden. 

58 Fußgängerschutz Verordnung (EG) 
Nr. 78/2009 

a) Technische 
Anforderungen 
an das Fahrzeug 

k. A. 

b)Frontschutz-
systeme 

X 

59 Recyclingfähigkeit Richtlinie 2005/64/EG  k. A. – Nur Artikel 7 über die 
Wiederverwendung von Bauteilen gilt. 

61 Klimaanlagen Richtlinie 2006/40/EG  A 

 

62 Wasserstoffsystem Verordnung (EG) 
Nr. 79/2009 

 X 
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

Spezifische Themen Anwendung und spezifische Anforderungen 

63 Allgemeine 
Sicherheit 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

 Siehe Anmerkung (15) der Tabelle in diesem Teil 
mit Rechtsakten für die EU-Typgenehmigung 
von Fahrzeugen, die in unbegrenzter Serie 
hergestellt werden. 

64 Gangwechsel-
anzeiger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 65/2012 

 k. A. 

67 Spezielle 
Ausrüstung für 
Kraftfahrzeuge, in 
deren 
Antriebssystem 
verflüssigte Gase 
(LPG) verwendet 
werden, und deren 
Einbau 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 67 

a) Bauteile X 

b) Einbau A 

68 Fahrzeug-
Alarmsysteme (FAS 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 97 

a) Bauteile X 

b) Einbau B 

69 Elektrische 
Sicherheit 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 100 

 B 

70 Spezielle Bauteile 
von 
Kraftfahrzeugen, in 
deren 
Antriebssystem 
komprimiertes 
Erdgas (CNG) 
verwendet wird, 
und deren Einbau 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 110 

a) Bauteile X 

b) Einbau A 

72 eCall-System Verordnung (EU) 
2015/758 

 k. A. 
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Erläuterungen 

X Vollständige Anwendung des Rechtsakts wie folgt: 

a) Ein Typgenehmigungsbogen ist auszustellen. 

b) Prüfungen und Kontrollen sind vom technischen Dienst oder vom Hersteller nach den in den Artikeln 67 bis 81 
festgelegten Bedingungen durchzuführen. 

c) Ein Prüfbericht ist gemäß dem Anhangs III zu erstellen. 

d) Die Übereinstimmung der Produktion ist zu gewährleisten. 

A Anwendung des Rechtsakts wie folgt: 

a) Alle Anforderungen des Rechtsakts sind einzuhalten, sofern nichts anderes angegeben ist. 

b) Die Ausstellung eines Typgenehmigungsbogens ist nicht erforderlich. 

c) Prüfungen und Kontrollen sind vom technischen Dienst oder vom Hersteller nach den in den Artikeln 67 bis 81 
festgelegten Bedingungen durchzuführen. 

d) Ein Prüfbericht ist gemäß dem Anhangs III zu erstellen. 

e) Die Übereinstimmung der Produktion ist zu gewährleisten. 

B Anwendung des Rechtsakts wie folgt: 

Wie bei Buchstabe A, mit der Ausnahme, dass die Prüfungen und Kontrollen vom Hersteller selbst vorgenommen werden 
können, sofern die Typgenehmigungsbehörde zustimmt. 

C Anwendung des Rechtsakts wie folgt: 

a) Nur die technischen Anforderungen des Rechtsakts sind einzuhalten, unabhängig von etwaigen 
Übergangsbestimmungen. 

b) Die Ausstellung eines Typgenehmigungsbogens ist nicht erforderlich. 

c) Prüfungen und Kontrollen sind vom technischen Dienst oder dem Hersteller durchzuführen (siehe Buchstabe B). 

d) Ein Prüfbericht ist gemäß den dem Anhangs III zu erstellen. 

e) Die Übereinstimmung der Produktion ist zu gewährleisten. 

D Wie Buchstaben B und C, mit der Ausnahme, dass eine vom Hersteller vorgelegte Übereinstimmungserklärung ausreicht. 
Ein Prüfbericht ist nicht erforderlich. 

Die Genehmigungsbehörde oder der technische Dienst kann gegebenenfalls zusätzliche Informationen zu weiteren 
Nachweisen verlangen. 

k. A. Der Rechtsakt ist nicht anwendbar. Die Übereinstimmung mit einem oder mehreren spezifischen Aspekten des Rechtsakts 
kann jedoch verbindlich gemacht werden. 

Die Änderungsserien der heranzuziehenden UN-Regelungen sind in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 aufgeführt. 
Später angenommene Änderungsserien werden als Alternative akzeptiert. 
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Tabelle 2 

Fahrzeuge der Klasse N1
1 

Nr. Gegenstand Rechtsakt Spezifische Themen Anwendung und spezifisch
Anforderungen 

1A  Geräuschpegel Verordnung (EU) 
Nr. 540/2014 

 A 

2A Emissionen leichter Pkw und 
Nutzfahrzeuge (Euro 5 und Euro 
6)/Zugang zu Informationen 

Verordnung (EG) 
Nr. 715/2007 

 A 

a) OBD Das Fahrzeug muss mit einem 
OBD-System ausgerüstet sein,
den Anforderungen des Artike
Absätze 1 und 2 der Verordnu
(EG) Nr. 692/2008 entspricht (
OBD-System muss so ausgeleg
sein, dass es mindestens die 
Fehlfunktion des 
Motorsteuerungssystems 
erkennt). 
Die OBD-Schnittstelle muss mi
herkömmlichen Diagnosegerät
kommunizieren können. 

b) Übereinstimmung im Betrieb k. A. 

c) Zugang zu Informationen Es ist ausreichend, dass der 
Hersteller auf leicht und 
unverzüglich zugängliche Weis
Zugang zu Reparatur- und 
Wartungsinformationen von 
Fahrzeugen gewährt. 

d) Messung der Leistung (Wenn der Fahrzeughersteller 
Motor eines anderen Herstelle
verwendet) 
Prüfstanddaten des 
Motorherstellers werden 
akzeptiert, sofern das 
Motorsteuersystem identisch 
(d. h. es muss mindestens die 
gleiche elektronische 
Steuereinheit aufweisen). 
Leistungsprüfungen können au
einem Rollenprüfstand 
durchgeführt werden. Die 
Leistungsverluste im 

                                                           
1 Die Erläuterungen zur Tabelle "Rechtsakte für die EU-Typgenehmigung von in unbegrenzter 

Serie hergestellten Fahrzeugen" in diesem Teil gelten auch für die vorliegende Tabelle. Die 
Buchstaben in der vorliegenden Tabelle haben dieselbe Bedeutung wie in Tabelle 1 dieser 
Anlage. 
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Nr. Gegenstand Rechtsakt Spezifische Themen Anwendung und spezifisch
Anforderungen 

Antriebsstrang sind zu 
berücksichtigen. 
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Nr. Gegenstand Rechtsakt Spezifische Themen Anwendung und spezifisch
Anforderungen 

3A Verhütung von Brandgefahren 
(Behälter für flüssigen Kraftstoff) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 34 

a) Behälter für flüssigen Kraftstoff B 

b) Einbau in das Fahrzeug B 

3B Einrichtungen für den hinteren 
Unterfahrschutz und ihr Anbau; 
hinterer Unterfahrschutz 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 58 

 B 

4A Anbringungsstelle und 
Anbringung hinteres Kennzeichen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1003/2010 

 B 

5A Lenkanlagen Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 79 

 C 

a) Mechanische Systeme Es gelten die Bestimmungen d
Absatzes 5 der UN-Regelung 
Nr. 79.01. 

Alle in Absatz 6.2 der UN-
Regelung Nr. 79 vorgeschriebe
Prüfungen sind durchzuführen
und es gelten die Anforderung
des Absatzes 6.1 der UN-Rege
Nr. 79. 

b) Komplexe elektronische 
Fahrzeugsteuersysteme 

Es gelten alle Anforderungen d
Anhangs 6 der UN-Regelung 
Nr. 79. 

Die Einhaltung dieser 
Anforderungen darf nur durch
einen technischen Dienst 
überprüft werden. 
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Nr. Gegenstand Rechtsakt Spezifische Themen Anwendung und spezifisch
Anforderungen 

6B Türverschlüsse und 
Türaufhängungen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 11 

 C 

a) Allgemeine Anforderungen 
(Absatz 5 der UN-Regelung 
Nr. 11) 

Alle Anforderungen gelten. 

b) Leistungsanforderungen 
(Absatz 6 der UN-Regelung 
Nr. 11) 

Es gelten nur die Anforderung
der Absätze 6.1.5.4 und 6.3 de
UN-Regelung Nr. 11. 

7A Akustische 
Warneinrichtungen/Schall-
zeichen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 28 

a) Bauteile X 

b) Einbau in das Fahrzeug B 

8A Einrichtungen für indirekte Sicht 
und ihre Anbringung 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 46 

a) Bauteile X 

b) Einbau in das Fahrzeug B 

9A Bremsen von Fahrzeugen und 
Anhängern 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 13 

a) Konstruktions- und 
Prüfungsanforderungen 

A 

b) Elektronisches Fahrdynamik-
Regelsystem (ESC) 

Der Einbau eines ESC ist nicht 
erforderlich. Falls eingebaut, 
gelten die Anforderungen der 
Regelung Nr. 13. 

9B Bremsen (PKW) Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 13-H 

a) Konstruktions- und 
Prüfungsanforderungen 

A 

b) ESC und 
Bremsassistenzsysteme (BAS) 

Der Einbau von BAS und ESC is
nicht erforderlich. Falls eingeb
gelten die Anforderungen der 
Regelung Nr. 13-H. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=


 

 320

Nr. Gegenstand Rechtsakt Spezifische Themen Anwendung und spezifisch
Anforderungen 

10A Elektromagnetische 
Verträglichkeit 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 10 

 B 

13B Schutz von Kraftfahrzeugen 
gegen unbefugte Benutzung 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 116 

 A 

Die Bestimmungen des Absatz
8.3.1.1.1 der UN-Regelung Nr.
dürfen anstelle des Absatzes 
8.3.1.1.2 der genannten Regel
unabhängig vom Typ des 
Antriebsstrangs angewendet 
werden. 

14A Schutz des Fahrzeugführers vor 
der Lenkanlage bei Unfallstößen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 12 

 C 

a) Prüfung bei Frontalaufprall 
gegen eine Barriere 

Eine Prüfung ist erforderlich. 

b) Prüfkörper-Test Nicht erforderlich, wenn das 
Lenkrad mit einem Airbag 
ausgerüstet ist. 

c) Kopfform-Prüfung Nicht erforderlich, wenn das 
Lenkrad mit einem Airbag 
ausgerüstet ist. 

15A Sitze, ihre Verankerungen und 
Kopfstützen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 17 

 B 

17A Einstieg ins Fahrzeug und 
Manövriereigenschaften 

(Rückwärtsgang) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 130/2012 

 D 

17B Geschwindigkeitsmesseinrichtung 
einschließlich ihres Einbaus 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 39 

 B 
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Nr. Gegenstand Rechtsakt Spezifische Themen Anwendung und spezifisch
Anforderungen 

18A Gesetzlich vorgeschriebenes 
Fabrikschild und FIN 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 19/2011 

 B 

19A Sicherheitsgurtverankerungen, 
ISOFIX-Verankerungssysteme und 
Verankerungen für den oberen 
ISOFIX-Haltegurt 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 14 

 B 

20A Anbau der Beleuchtungs- und 
Lichtsignaleinrichtungen an 
Kraftfahrzeugen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 48 

 B 

Tagfahrlicht ist in einen neuen
Fahrzeugtyp einzubauen. 

21A Retroreflektierende 
Einrichtungen für Kraftfahrzeuge 
und ihre Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 3 

 X 

22A Begrenzungsleuchten, 
Schlussleuchten, Bremsleuchten 
und Umrissleuchten für 
Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 7 

 X 

22B Tagfahrlicht für Kraftfahrzeuge Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 8 

 X 

22C Seitenmarkierungsleuchten für 
Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 91 

 X 
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Nr. Gegenstand Rechtsakt Spezifische Themen Anwendung und spezifisch
Anforderungen 

23A Fahrtrichtungsanzeiger für 
Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 6 

 X 

24A Beleuchtungseinrichtungen für 
das hintere Kennzeichenschild 
von Kraftfahrzeugen und ihren 
Anhängern 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 4 

 X 

25A Sealed-Beam-
Halogenscheinwerfer (HSB) für 
Kraftfahrzeuge für 
asymmetrisches Abblendlicht 
und/oder Fernlicht 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 31 

 X 

25B Glühlampen zur Verwendung in 
genehmigten Scheinwerfern und 
Leuchten von Kraftfahrzeugen 
und ihren Anhängern 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 37 

 X 

25C Kfz-Scheinwerfer mit 
Gasentladungslichtquellen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 98 

 X 

25D Gasentladungslichtquellen für 
genehmigte 
Gasentladungsleuchteinheiten in 
Kraftfahrzeugen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 99 

 X 

25E Kraftfahrzeugscheinwerfer für 
asymmetrisches Abblendlicht 
und/oder Fernlicht, die mit 
Glühlampen und/oder LED-
Modulen ausgerüstet sind 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 112 

 X 
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Nr. Gegenstand Rechtsakt Spezifische Themen Anwendung und spezifisch
Anforderungen 

25F Adaptive 
Frontbeleuchtungssysteme (AFS 
für Kraftfahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 123 

 X 

26A Nebelscheinwerfer für 
Kraftfahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 19 

 X 

27A Abschleppeinrichtung Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1005/2010 

 B 

28A Nebelschlussleuchten für 
Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 38 

 X 

29A Rückfahrscheinwerfer für 
Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 23 

 X 

30A Parkleuchten für Kraftfahrzeuge Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 77 

 X 

31A Sicherheitsgurte, 
Rückhaltesysteme, 
Kinderrückhaltesysteme und 
ISOFIX- Kinderrückhaltesysteme 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 16 

a) Bauteile X 

b) Einbauvorschriften B 

33A Anordnung und Kennzeichnung 
der 
Handbetätigungseinrichtungen, 
Kontrollleuchten und Anzeiger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 121 

 A 
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Nr. Gegenstand Rechtsakt Spezifische Themen Anwendung und spezifisch
Anforderungen 

34A Entfrostungs- und 
Trocknungsanlagen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 672/2010 

 k. A. 
Das Fahrzeug ist mit einer 
geeigneten Entfrostungs- und 
Trocknungsanlage für die 
Windschutz-scheibe auszurüst

35A Windschutzscheiben-
Wischanlagen und 
Windschutzscheiben-
Waschanlagen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1008/2010 

 k. A. 
Das Fahrzeug ist mit einer 
geeigneten Windschutz-scheib
Wischanlage und Windschutz-
scheiben-Wasch-
anlage auszurüsten. 

36A Heizanlage Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung Nr. 122 

 C 
Der Einbau einer Heizanlage is
nicht erforderlich. 

a) alle Heizanlagen Es gelten die Anforderungen d
Absätze 5.3 und 6 der UN-
Regelung Nr. 122. 

b) Heizungssysteme für Flüssiggas 
(LPG) 

Es gelten die Anforderungen d
Anhangs 8 der UN-Regelung 
Nr. 122. 

41A Emissionen (Euro VI) schwerer 
Nutzfahrzeuge/Zugang zu 
Informationen 

Verordnung (EG) 
Nr. 595/2009 

 A 
Mit Ausnahme der Anforderun
zu OBD-Systemen und dem 
Zugang zu Informationen. 

Messung der Leistung (Wenn der Fahrzeughersteller
Motor eines anderen Herstelle
verwendet) 
Prüfstanddaten des 
Motorherstellers werden 
akzeptiert, sofern das 
Motorsteuersystem identisch 
(d. h. es muss mindestens die 
gleiche elektronische 
Steuereinheit aufweisen). 
Leistungsprüfungen können au
einem Rollenprüfstand 
durchgeführt werden. Die 
Leistungsverluste im 
Antriebsstrang sind zu 
berücksichtigen. 

43A Spritzschutzsysteme Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 109/2011 

 B 
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Nr. Gegenstand Rechtsakt Spezifische Themen Anwendung und spezifisch
Anforderungen 

45A Sicherheitsverglasungswerkstoffe 
und ihr Einbau in Fahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 43 

a) Bauteile X 

b) Einbau B 

46A Montage von Reifen Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 458/2011 

 B 

Die Termine für die schrittweis
Anwendung entsprechen 
denjenigen in Artikel 13 der 
Verordnung (EG) Nr. 661/2009

46B Luftreifen für Kraftfahrzeuge und 
ihre Anhänger (Klasse C1) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 30 

Bauteile X 

46C Luftreifen für Nutzfahrzeuge und 
ihre Anhänger (Klassen C2 und C3) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 54 

Bauteile X 

46D Reifen: Rollgeräuschemissionen, 
Haftung auf nassen Oberflächen 
und Rollwiderstand (Klassen C1, 
C2 und C3) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 117 

Bauteile X 

46E Komplettnotrad, 
Notlaufreifen/Notlaufsystem und 
Reifendrucküberwachungssystem 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 64 

Bauteile X 

Einbau eines 
Reifendrucküberwachungssystems 

B 

Der Einbau eines 
Reifendrucküberwachungssyst
ist nicht erforderlich. 

48A Massen und Abmessungen Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1230/2012 

 B 

Anfahrprüfung an Steigungen bei 
maximaler Gesamtmasse der 
Fahrzeugkombination 

Die in Anhang I Teil A Absatz 5
der Verordnung (EU) 
Nr. 1230/2012 beschriebene 
Anfahrprüfung an Steigungen 
maximaler Gesamtmasse der 
Fahrzeugkombination kann au
Antrag des Herstellers entfalle
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Nr. Gegenstand Rechtsakt Spezifische Themen Anwendung und spezifisch
Anforderungen 

49A Außen vorstehende Teile vor der 
Führerhausrückwand von 
Nutzfahrzeugen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 61 

 C 

a) Allgemeine Vorschriften Es gelten die Anforderungen d
Absatzes 5 der UN-Regelung 
Nr. 61. 

b) Besondere Vorschriften Es gelten die Anforderungen d
Absatzes 6 der UN-Regelung 
Nr. 61. 

50A Mechanische 
Verbindungseinrichtungen für 
Fahrzeugkombinationen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 55 

a) Bauteile X 

b) Einbau B 

54A Schutz der Insassen bei einem 
Seitenaufprall 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 95 

C C 

Kopfform-Prüfung Der Hersteller stellt dem 
technischen Dienst geeignete 
Informationen betreffend eine
möglichen Aufprall des Kopfes
Prüfpuppe auf den 
Fahrzeugaufbau oder die 
Seitenscheiben, falls diese aus
Verbundglas bestehen, zur 
Verfügung. 

Wenn es wahrscheinlich ist, da
ein solcher Aufprall stattfinden
kann, dann ist die Teilprüfung 
unter Verwendung des in 
Anhang 8 Absatz 3.1 der UN-
Regelung Nr. 95 beschriebene
Kopfform-Stoßkörpers 
durchzuführen und das in 
Absatz 5.2.1.1 der UN-Regelun
Nr. 95 genannte Kriterium zu 
erfüllen. 

In Absprache mit dem technisc
Dienst kann das in Anhang 4 d
UN-Regelung Nr. 21 aufgeführ
Prüfverfahren als Alternative z
der in der UN-Regelung Nr. 95
genannten Prüfung durchgefü
werden. 

56A Fahrzeuge für die Beförderung 
gefährlicher Güter 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 105 

 A 
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Nr. Gegenstand Rechtsakt Spezifische Themen Anwendung und spezifisch
Anforderungen 

58 Fußgängerschutz Verordnung (EG) 
Nr. 78/2009 

a) Technische Anforderungen an 
ein Fahrzeug 

k. A. 

b) Frontschutzsysteme X 

59 Recyclingfähigkeit Richtlinie 2005/64/EG  k. A. 

Nur Artikel 7 über die 
Wiederverwendung von Baute
gilt. 

61 Klimaanlagen Richtlinie 2006/40/EG  B 

 

62 Wasserstoffsystem Verordnung (EG) 
Nr. 79/2009 

 X 

63 Allgemeine Sicherheit Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

 Siehe Anmerkung (15) der Tabe
in diesemTeil mit Rechtsakten
die EU-Typgenehmigung von 
Fahrzeugen, die in unbegrenzt
Serie hergestellt werden. 

67 Spezielle Ausrüstung für 
Kraftfahrzeuge, in deren 
Antriebssystem verflüssigte Gase 
(LPG) verwendet werden, und 
deren Einbau 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 67 

a) Bauteile X 

b) Einbau A 

68 Fahrzeug-Alarmsysteme (FAS) Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 97 

a) Bauteile X 

b) Einbau B 
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Nr. Gegenstand Rechtsakt Spezifische Themen Anwendung und spezifisch
Anforderungen 

69 Elektrische Sicherheit Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 100 

 B 

70 Spezielle Bauteile von 
Kraftfahrzeugen, in deren 
Antriebssystem komprimiertes 
Erdgas (CNG) verwendet wird, 
und deren Einbau 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 110 

a) Bauteile X 

b) Einbau A 

71 Festigkeit des Fahrerhauses Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 29 

 C 

 

72 eCall-System Verordnung (EU) 
2015/758 

 k. A.' 
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Anlage 2 

Anforderungen für die EU-Einzelgenehmigung eines Fahrzeugs nach Artikel 44 

1. ANWENDUNG 

Für die Zwecke der Anwendung dieser Anlage gilt ein Fahrzeug als neu, wenn 

a) es zuvor noch nicht zugelassen war oder 

b) es zum Zeitpunkt der Beantragung einer EU-Einzelfahrzeugsgenehmigung weniger als sechs 

Monate zugelassen war. 

Ein Fahrzeug gilt als zugelassen, wenn eine unbefristete, befristete oder kurzfristige 

behördliche Genehmigung   für seine Inbetriebnahme im Straßenverkehr erteilt wurde, die 

die Identifizierung des Fahrzeugs und die Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens umfasste 

(1). 

____________________ 

(1) Liegen keine Zulassungsdokumente vor, so kann sich die zuständige Behörde auf verfügbare 
Belege über das Herstellungsdatum oder das Datum des ersten Verkaufs beziehen. 

2. VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN 

2.1. Einstufung des Fahrzeugs 

Fahrzeuge sind gemäß den in Anhang I genannten Kriterien wie folgt einzustufen: 

a) die tatsächliche Zahl der Sitzplätze ist zu berücksichtigen, und 
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b) die technisch zulässige Gesamtmasse muss der Gesamtmasse entsprechen, die der 

Hersteller im Herkunftsland angegeben und in seinen offiziellen Unterlagen 

verzeichnet hat. 

Lässt sich die Fahrzeugklasse aufgrund der Form des Aufbaus nicht ohne weiteres 

feststellen, so gelten die Bedingungen gemäß Anhang I. 

2.2. Antrag auf Erteilung einer Einzelgenehmigung eines Fahrzeugs 

a) Der Antragsteller muss der Genehmigungsbehörde einen Antrag vorlegen, dem alle 

einschlägigen Unterlagen beiliegen, die für die Durchführung des 

Genehmigungsverfahrens erforderlich sind. 

Sind die vorgelegten Unterlagen unvollständig, verfälscht oder gefälscht, so ist der 

Genehmigungsantrag abzulehnen. 

b) Für ein bestimmtes Fahrzeug darf nur ein einziger Antrag in einem einzigen 

Mitgliedstaat gestellt werden. Die Genehmigungsbehörde kann vom Antragsteller 

fordern, sich schriftlich dazu zu verpflichten, dass nur ein Antrag im Mitgliedstaat der 

Genehmigungsbehörde gestellt wird. 

Der Ausdruck "bestimmtes Fahrzeug" bezeichnet ein physisch vorhandenes Fahrzeug, 

dessen Fahrzeug-Identifizierungsnummer eindeutig angegeben ist. 

Jedoch kann jeder Antragsteller in einem anderen Mitgliedstaat eine EU-Fahrzeug-

Einzelgenehmigung für ein bestimmtes anderes Fahrzeug, das gleiche oder ähnliche 

technische Merkmale wie das Fahrzeug besitzt, für das bereits eine EU-Fahrzeug-

Einzelgenehmigung erteilt wurde, beantragen. 
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c) Die Genehmigungsbehörde legt das Muster des Antragsformulars und das Layout fest. 

Die zum Fahrzeug zu machenden Angaben dürfen lediglich aus einer zweckdienlichen 

Auswahl von in Anhang I aufgeführten Informationen bestehen. 

d) Es sind die technischen Anforderungen der Nummer 4 einzuhalten. 

Es gelten die technischen Anforderungen, die auf solche neuen Fahrzeuge angewendet 

werden, die zu einem Fahrzeugtyp gehören, dessen Produktion zum Zeitpunkt der 

Antragstellung andauert. 

e) Bezüglich der Prüfungen, deren Durchführung in den in diesem Anhang aufgeführten 

Rechtsakten vorgeschrieben ist, hat der Antragsteller eine Übereinstimmungserklärung 

beizubringen, in der die Übereinstimmung mit anerkannten internationalen Normen 

oder Regelungen bescheinigt wird. Diese Erklärung darf ausschließlich vom 

Fahrzeughersteller ausgestellt werden. 

Der Ausdruck " Übereinstimmungserklärung " bezeichnet eine Erklärung, die von der 

Stelle im Unternehmen des Herstellers ausgestellt wird, die von der 

Unternehmensleitung ordnungsgemäß dazu ermächtigt ist, für den Hersteller die volle 

rechtliche Verantwortung bezüglich Konstruktion und Bau eines Fahrzeugs zu 

übernehmen. 

In Nummer 3 sind die Rechtsakte aufgeführt, für die eine solche Erklärung beizubringen 

ist. 

Ist eine Übereinstimmungserklärung unklar, so kann der Antragsteller aufgefordert 

werden, vom Hersteller einen Nachweis, einschließlich eines Prüfberichts, zu verlangen, 

der dessen Erklärung bestätigt. 
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2.3. Für Fahrzeug-Einzelgenehmigungen zuständige technische Dienste 

a) Für Einzelgenehmigungen eines Fahrzeugs zuständige technische Dienste müssen der 

Kategorie A gemäß Artikel 68 Absatz 1 angehören. 

b) Abweichend von der Anforderung, die Übereinstimmung mit den in Anhang III Anlage 1 

aufgeführten Normen nachzuweisen, müssen technische Dienste die Anforderungen der 

folgenden Normen erfüllen: 

i) EN ISO/IEC 17025:2005, wenn sie Prüfungen selbst durchführen; 

ii) EN ISO/IEC 17020:2012, wenn sie die Übereinstimmung des Fahrzeugs mit den 

Anforderungen dieser Anlage prüfen. 

c) Sind auf Ersuchen des Antragstellers spezifische Prüfungen, für die spezifische 

Fähigkeiten erforderlich sind, durchzuführen, so müssen diese von den der Kommission 

nach Wahl des Antragstellers notifizierten technischen Diensten durchgeführt werden. 

2.4. Prüfberichte 

a) Prüfberichte sind gemäß Absatz 5.10.2 der Norm EN ISO/IEC 17025:2005 zu erstellen. 

b) Prüfberichte sind in einer von der Genehmigungsbehörde zu bestimmenden Sprache der 

Union zu verfassen. 

Wurde in Anwendung von Nummer 1.3.c ein Prüfbericht in einem anderen Mitgliedstaat 

als demjenigen ausgegeben, der mit der Einzelgenehmigung eines Fahrzeugs befasst ist, 

so kann die Genehmigungsbehörde verlangen, dass der Antragsteller eine authentische 

Übersetzung des Prüfberichts beibringt. 
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c) Prüfberichte müssen eine Beschreibung des geprüften Fahrzeugs einschließlich seiner 

Identifizierung umfassen. Für die Teile, die hinsichtlich der Prüfergebnisse relevant sind, 

ist eine Beschreibung sowie deren Identifizierungsnummer aufzunehmen. 

d) Auf Antrag eines Antragstellers darf ein Prüfbericht, der für ein System in Verbindung 

mit einem bestimmten Fahrzeug erstellt wurde, mehrmals entweder von demselben 

oder von einem anderen Antragsteller für die Zwecke der Einzelgenehmigung eines 

anderen Fahrzeugs vorgelegt werden. 

In einem solchen Fall muss die Genehmigungsbehörde sicherstellen, dass die 

technischen Merkmale des Fahrzeugs sorgfältig mit dem Prüfbericht abgeglichen 

werden. 

Durch die Prüfung des Fahrzeugs und der Begleitunterlagen zum Prüfbericht muss 

nachgewiesen werden, dass das Fahrzeug, für das eine Einzelgenehmigung beantragt 

wird, dieselben Merkmale aufweist wie das in dem Bericht beschriebene Fahrzeug. 

e) Kopien von Prüfberichten müssen beglaubigt sein. 

f) Prüfberichte nach Buchstabe d umfassen nicht die Berichte, die zur Erteilung der 

Einzelgenehmigung für das Fahrzeug erstellt wurden. 
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2.5. Im Verfahren zur Erteilung einer Einzelgenehmigung eines Fahrzeugs ist jedes bestimmte 

Fahrzeug physisch vom technischen Dienst zu prüfen. 

Ausnahmen von diesem Grundsatz sind unzulässig. 

2.6. Gelangt die Genehmigungsbehörde zu dem Schluss, dass das Fahrzeug den technischen 

Anforderungen dieser Anlage entspricht und mit der im Antrag enthaltenen Beschreibung 

übereinstimmt, erteilt sie eine Genehmigung nach Artikel 44. 

2.7. Der Genehmigungsbogen ist gemäß Artikel 44 zu erstellen. 

2.8. Die Genehmigungsbehörde muss alle nach Artikel 44 erteilten Genehmigungen erfassen. 

3. PRÜFUNG DER TECHNISCHEN ANFORDERUNGEN 

Das Verzeichnis der technischen Anforderungen in Nummer 4 ist regelmäßig zu überprüfen, 

um die Ergebnisse der Harmonisierungsarbeiten auf Ebene des Weltforums für die 

Harmonisierung der Regelungen für Kraftfahrzeuge (WP.29) in Genf sowie die rechtlichen 

Entwicklungen in Drittländern zu berücksichtigen. 
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4. TECHNISCHE ANFORDERUNGEN 

Teil I: Fahrzeuge der Klasse M1 

Nr. Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen 

1 Richtlinie 70/157/EWG des 
Rates1 

(Zulässiger Geräuschpegel) 

Vorbeifahrtmessung 

a) Es ist eine Prüfung gemäß dem "Messverfahren A" nach Anhang 3 der UN-
Regelung Nr. 51 durchzuführen. 

Es gelten die Grenzwerte nach Anhang I Nummer 2.1 der 
Richtlinie 70/157/EWG. Die Überschreitung der Grenzwerte um 1 Dezibel 
ist zulässig. 

b) Die Prüfstrecke muss Anhang 8 der UN-Regelung Nr. 51 entsprechen. Eine 
Prüfstrecke mit anderen Spezifikationen darf unter der Voraussetzung 
verwendet werden, dass der technische Dienst Korrelationsprüfungen 
durchgeführt hat. Gegebenenfalls ist ein Berichtigungskoeffizient 
anzuwenden. 

c) Auspuffanlagen mit Faserstoffen müssen nicht gemäß Anhang 5 der UN-
Regelung Nr. 51 konditioniert werden. 

Prüfung im Stillstand 

Es ist eine Prüfung gemäß Anhang 3 Absatz 3.2 der UN-Regelung Nr. 51 
durchzuführen. 

                                                           
1 Richtlinie 70/157/EG des Rates vom 6. Februar 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über den zulässigen Geräuschpegel und die Auspuffvorrichtung von 
Kraftfahrzeugen (ABl. L 42 vom 23.2.1970, S. 16). 
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Nr. Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen 

2A Verordnung (EG) 
Nr. 715/2007 

(Emissionen leichter Pkw 
und Nutzfahrzeuge, Euro 5 
und Euro 6/Zugang zu 
Informationen) 

Auspuffemissionen 

a) Es ist eine Prüfung des Typs I gemäß Anhang III der Verordnung (EG) 
Nr. 692/2008 unter Verwendung der Verschlechterungsfaktoren nach 
Anhang VII Nummer 1.4 der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 durchzuführen. 
Es gelten die Grenzwerte des Anhangs I Tabellen I und II der Verordnung 
(EG) Nr. 715/2007. 

b) Das Fahrzeug muss nicht, wie in Anhang 4 Absatz 3.1.1 der UN-Regelung 
Nr. 83 vorgeschrieben, 3 000 km zurückgelegt haben. 

c) Als Kraftstoff ist für die Prüfung der in Anhang IX der Verordnung (EG) 
Nr. 692/2008 festgelegte Bezugskraftstoff zu verwenden. 

d) Der Prüfstand ist gemäß den technischen Vorschriften der UN-Regelung 
Nr. 83 Anhang 4 Absatz 3.2 einzustellen. 

e) Die Prüfung nach Buchstabe a braucht nicht durchgeführt zu werden, wenn 
das Fahrzeug nachweislich mit den California Code Regulations 
übereinstimmt, auf die in Anhang I Nummer 2.1.1 der Verordnung (EG) 
Nr. 692/2008 Bezug genommen wird. 

Verdunstungsemissionen 

Kraftfahrzeuge mit einem Benzinmotor müssen mit einer Anlage zur Begrenzung 
der Verdunstungsemissionen (z. B. Aktivkohlebehälter) ausgerüstet sein. 

Kurbelgehäuseemissionen 

Es muss eine Einrichtung zur Rückführung der Kurbelgehäusegase vorhanden 
sein. 

OBD 

a) Das Fahrzeug muss mit einem OBD-System ausgerüstet sein. 

b) Die OBD-Schnittstelle muss mit herkömmlichen Diagnosegeräten, die für 
die periodische technische Überwachung verwendet werden, 
kommunizieren können. 

Abgastrübung 

a) Fahrzeuge mit einem Dieselmotor müssen gemäß den Prüfverfahren 
geprüft werden, auf die in Anhang IV Anlage 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 692/2008 Bezug genommen wird. 

b) Der Wert des korrigierten Absorptionskoeffizienten ist sichtbar an einer 
gut zugänglichen Stelle anzubringen. 
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  CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch 

a) Es ist eine Prüfung gemäß Anhang XII der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 
durchzuführen. 

b) Das Fahrzeug muss nicht, wie in Anhang 4 Absatz 3.1.1 der UN-Regelung 
Nr. 83 vorgeschrieben, 3 000 km zurückgelegt haben. 

c) Entspricht das Fahrzeug den California Code Regulations, auf die in Anhang 
I Nummer 2.1.1 der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 Bezug genommen wird, 
und ist daher keine Prüfung der Auspuffemissionen erforderlich, so müssen 
die Mitgliedstaaten die CO2-Emissionen und den Kraftstoffverbrauch an 
Hand der Formel berechnen, die in den Anmerkungen (b) und (c) 
angegeben ist. 

Zugang zu Informationen 

Die Bestimmungen über den Zugang zu Informationen gelten nicht. 

Messung der Leistung 

a) Der Antragsteller muss eine Erklärung des Herstellers beibringen, in der 
dieser die höchste Motorleistung in kW sowie den entsprechenden 
Drehzahlwert (Umdrehungen pro Minute) angibt. 

b) Alternativ dazu kann der Antragsteller eine Motorleistungskurve mit 
denselben Informationen vorlegen. 

3A UN-Regelung Nr. 34 

(Kraftstoffbehälter/hinterer 
Unterfahrschutz) 

Kraftstoffbehälter 

a) Kraftstoffbehälter müssen dem Absatz 5 der UN-Regelung Nr. 34 
entsprechen mit Ausnahme der Absätze 5.1, 5.2 und 5.12. Insbesondere 
müssen sie den Absätzen 5.9 und 5.9.1 entsprechen, es ist jedoch keine 
Austropf-Prüfung durchzuführen. 

b) Flüssiggas- oder Erdgasbehälter müssen gemäß der UN-Regelung Nr. 67, 
Änderungsserie 01, oder der UN-Regelung Nr. 110 (a) typgenehmigt sein. 

Besondere Vorschriften für Kraftstoffbehälter aus Kunststoff 

Der Antragsteller muss eine Erklärung des Herstellers beibringen, in der dieser 
bestätigt, dass der Kraftstoffbehälter eines bestimmten Fahrzeugs, dessen FIN) 
anzugeben ist, mindestens übereinstimmt mit: 

– FMVSS Nr. 301 (Fuel system integrity) oder 

– Anhang 5 der UN-Regelung Nr. 34. 

Hinterer Unterfahrschutz 

Der hintere Fahrzeugbereich muss gemäß den Absätzen 8 und 9 der UN-Regelung 
Nr. 34 konstruiert sein. 
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Nr. Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen 

3B UN-Regelung Nr. 58 

(hinterer Unterfahrschutz) 

Der hintere Fahrzeugbereich muss gemäß Absatz 2 der UN-Regelung Nr. 58 
konstruiert sein. Es ist ausreichend, wenn die Anforderungen des Absatzes 2.3 
erfüllt sind. 

4A Verordnung (EU) 
Nr. 1003/2010 

(Anbringung hinteres 
Kennzeichen) 

Anbringungsstelle, Neigung, Winkel der geometrischen Sichtbarkeit und Stellung 
des Kennzeichens müssen der Verordnung (EU) Nr. 1003/2010 entsprechen. 

5A UN-Regelung Nr. 79 

(Lenkanlagen) 

Mechanische Systeme 

a) Die Lenkanlage muss so ausgelegt sein, dass sie sich in die Mittellage 
rückstellt. Zur Überprüfung der Übereinstimmung mit dieser Vorschrift ist 
eine Prüfung gemäß den Absätzen 6.1.2 und 6.2.1 der UN-Regelung Nr. 79 
durchzuführen. 

b) Der Ausfall der Servolenkung darf nicht dazu führen, dass das Fahrzeug 
nicht mehr kontrolliert werden kann. 

Komplexe elektronische Fahrzeugsteuersysteme (Drive-by-Wire) 

Komplexe elektronische Fahrzeugsteuersysteme sind nur dann zulässig, wenn sie 
Anhang 6 der UN-Regelung Nr. 79 entsprechen. 

6A UN-Regelung Nr. 11 

(Türverriegelungen und 
-scharniere) 

Einhaltung des Absatzes 6.1.5.4 der UN-Regelung Nr. 11. 

7A UN-Regelung Nr. 28 

(Schallzeichen) 

Bauteile 

Die Vorrichtungen für Schallzeichen müssen nicht gemäß der UN-Regelung Nr. 28 
typgenehmigt sein. Allerdings müssen sie, wie in Absatz 6.1.1 der UN-Regelung 
Nr. 28 vorgesehen, einen gleichbleibenden Klang erzeugen. 

Einbau in das Fahrzeug 

a) Es ist eine Prüfung gemäß Absatz 6.2 der UN-Regelung Nr. 28 
durchzuführen. 

b) Der höchste Schalldruck muss Absatz 6.2.7 entsprechen. 
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8A UN-Regelung Nr. 46 

(Einrichtungen für indirekte 
Sicht) 

Bauteile 

a) Das Fahrzeug muss mit den in Absatz 15.2 der UN-Regelung Nr. 46 
vorgeschriebenen Rückspiegeln ausgestattet sein. 

b) Sie müssen nicht gemäß der UN-Regelung Nr. 46 typgenehmigt sein. 

c) Die Krümmungsradien der Spiegel dürfen keine signifikante Bildverzerrung 
hervorrufen. Es liegt im Ermessen des technischen Dienstes, die 
Krümmungsradien an Hand des in Anhang 7 der UN-Regelung Nr. 46 
beschriebenen Verfahrens zu prüfen. Die Krümmungsradien dürfen die in 
Absatz 6.1.2.2.4 der UN-Regelung Nr. 46 aufgeführten Werte nicht 
unterschreiten. 

Einbau in das Fahrzeug 

Es sind Messungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Sichtfeld 
Absatz 15.2.4 der UN-Regelung Nr. 46 entspricht. 

9B UN-Regelung Nr. 13-H 

(Bremsen) 

Allgemeine Bestimmungen 

a) Die Bremsanlage muss gemäß Absatz 5 der UN-Regelung Nr. 13-H 
konstruiert sein. 

b) Die Fahrzeuge sind mit einem elektronischen Antiblockiersystem 
auszustatten, das auf alle Räder wirkt. 

c) Die Wirkung der Bremsanlage muss Anhang III der UN-Regelung Nr. 13-H 
entsprechen. 

d) Zu diesem Zweck sind Prüfungen auf einer Fahrbahn durchzuführen, deren 
Oberfläche einen hohen Kraftschlussbeiwert aufweist. Die Prüfung der 
Feststellbremse ist bei 18 % Steigung und 18 % Gefälle durchzuführen. 

Nur die unter den Einträgen "Betriebsbremse" und "Feststellbremse" 
genannten Prüfungen sind durchzuführen. In beiden Fällen muss das 
Fahrzeug in voll beladenem Zustand sein. 

e) Die Fahrprüfung nach Buchstabe d braucht nicht durchgeführt zu werden, 
wenn der Antragsteller eine Erklärung des Herstellers beibringen kann, in 
der dieser bestätigt, dass das Fahrzeug entweder der UN-Regelung 
Nr. 13-H einschließlich Ergänzung 5 oder der FMVSS Nr. 135 entspricht. 

Betriebsbremse 

a) Es ist eine Prüfung des Typs 0 gemäß den Absätzen 1.4.2 und 1.4.3 der UN-
Regelung Nr. 13-H durchzuführen. 

b) Es ist zusätzlich eine Prüfung des Typs I gemäß dem Absatz 1.5 der UN-
Regelung Nr. 13-H durchzuführen. 

Feststellbremse 

Es ist eine Prüfung gemäß Anhang 3 Absatz 2.3 der UN-Regelung Nr. 13-H 
durchzuführen. 
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10A UN-Regelung Nr. 10 

(Funkentstörung/elektro-
magnetische 
Verträglichkeit) 

Bauteile 

a) Elektrische/elektronische Unterbaugruppen müssen nicht gemäß der UN-
Regelung Nr. 10 typgenehmigt sein. 

b) Nachträglich eingebaute elektrische/elektronische Unterbaugruppen 
müssen der UN-Regelung Nr. 10 entsprechen. 

Elektromagnetische Störaussendungen 

Der Antragsteller muss eine Erklärung des Herstellers beibringen, in der dieser 
bestätigt, dass das Fahrzeug der UN-Regelung Nr. 10 oder den nachstehenden 
alternativen Normen entspricht: 

– breitbandige elektromagnetische Störaussendungen: CISPR 12 oder SAE 
J551-2 oder 

– schmalbandige elektromagnetische Störaussendungen: CISPR 12 (off-
board) oder CISPR 25 (in-board) oder SAE J551-4 und SAE J1113-41. 

Störfestigkeitsprüfungen 

Von der Störfestigkeitsprüfung darf abgesehen werden. 

12A UN-Regelung Nr. 21 

(Innenausstattung) 

Innenausstattung 

a) Bezüglich der Anforderungen an die Energieaufnahme wird angenommen, 
dass das Fahrzeug der UN-Regelung Nr. 21 entspricht, wenn es vorne mit 
mindestens zwei Airbags ausgestattet ist – einem im Lenkrad und einem 
weiteren im Armaturenbrett. 

b) Hat das Fahrzeug vorne lediglich einen Airbag im Lenkrad, so muss das 
Armaturenbrett aus energieaufnehmendem Material bestehen. 

c) Der technische Dienst muss prüfen, dass sich in den Bereichen, die in den 
Absätzen 5.1 bis 5.7 der UN-Regelung Nr. 21 beschrieben sind, keine 
scharfen Kanten befinden. 

Elektrische Betätigungseinrichtungen 

a) Fremdkraftbetätigte Fenster, Schiebe-/Hubdächer und 
Trennwände/-scheiben müssen gemäß Absatz 5.8 der UN-Regelung Nr. 21 
geprüft werden. 

Automatisch arbeitende Reversiereinrichtungen, auf die in Absatz 5.8.3 
Bezug genommen wird, dürfen von den Anforderungen in Absatz 5.8.3.1.1 
der UN-Regelung Nr. 21 abweichen. 

b) Elektrisch betriebene Fenster, die sich bei abgeschalteter Zündung nicht 
mehr schließen lassen, sind von den Anforderungen bezüglich automatisch 
arbeitender Reversiereinrichtungen ausgenommen. 
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13A UN-Regelung Nr. 18 

(Sicherung gegen unbefugte 
Benutzung) 

a) Zur Verhinderung unbefugter Benutzung muss das Fahrzeug ausgerüstet 
sein 

– mit einer Sicherungseinrichtung gemäß Absatz 2.3 der UN-Regelung 
Nr. 18 und 

– mit einer Wegfahrsperre, die den technischen Anforderungen des 
Absatzes 5 der UN-Regelung Nr. 18 entspricht. 

b) Wird gemäß Buchstabe a nachträglich eine Wegfahrsperre eingebaut, so 
muss sie einem gemäß den UN-Regelungen Nr. 18, Nr. 97 oder Nr. 116 
genehmigten Typ entsprechen. 

14A UN-Regelung Nr. 12 

(Lenkanlage bei 
Unfallstößen) 

a) Der Antragsteller muss eine Erklärung des Herstellers beibringen, in der 
dieser bestätigt, dass das bestimmte Fahrzeug, dessen FIN-Nummer 
anzugeben ist, mindestens mit einer der folgenden Vorschriften 
übereinstimmt: 

– UN-Regelung Nr. 12 

– FMVSS Nr. 203 (Impact protection for the driver from the steering 
control system) einschließlich FMVSS Nr. 204 (Steering control 
rearward displacement) 

– Artikel 11 der JSRRV (Japan Safety Regulations for Road Vehicles). 

b) Auf Antrag des Antragstellers kann an einem Serienfahrzeug eine Prüfung 
nach Anhang 3 der UN-Regelung Nr. 12 durchgeführt werden. 

Die Prüfung ist von einem technischen Dienst durchzuführen, der zu 
diesem Zweck benannt wurde. Dem Antragsteller wird von diesem 
technischen Dienst ein ausführlicher Prüfbericht übergeben. 

15A UN-Regelung Nr. 17 

(Sitzfestigkeit −Kopfstützen) 

Sitze, Sitzverankerungen und Verstelleinrichtungen 

Der Antragsteller muss eine Erklärung des Herstellers beibringen, in der dieser 
bestätigt, dass das bestimmte Fahrzeug, dessen FIN-Nummer anzugeben ist, 
mindestens mit einer der folgenden Vorschriften übereinstimmt: 

– UN-Regelung Nr. 17 oder 

– FMVSS Nr. 207 (Seating systems). 

Kopfstützen 

a) Beruht die Erklärung auf FMVSS Nr. 207, so müssen die Kopfstützen 
zusätzlich die Anforderungen des Absatzes 5 und des Anhangs 4 der UN-
Regelung Nr. 17 erfüllen. 

b) Nur die in den Absätzen 5.12, 6.5, 6.6 und 6.7 der UN-Regelung Nr. 17 
beschriebenen Prüfungen sind durchzuführen. 

c) Anderenfalls muss der Antragsteller eine Erklärung des Herstellers 
beibringen, in der dieser bestätigt, dass das fragliche Fahrzeug, dessen FIN 
anzugeben ist, mit der FMVSS Nr. 202a (Head restraints) übereinstimmt. 
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16A UN-Regelung Nr. 17 

(Außenkanten) 

a) Die äußere Oberfläche des Aufbaus muss den allgemeinen Anforderungen 
des Absatzes 5 der UN-Regelung Nr. 17 entsprechen. 

b) Es liegt im Ermessen des technischen Dienstes, die Einhaltung der 
Bestimmungen gemäß den Absätzen 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 und 6.11 der UN-
Regelung Nr. 17 zu überprüfen. 

17A 
17B 

UN-Regelung Nr. 39 

(Geschwindigkeitsmesser 
und Rückwärtsgang) 

Geschwindigkeitsmessgerät 

a) Die Skala muss den Absätzen 5.1 bis 5.1.4 der UN-Regelung Nr. 39 
entsprechen. 

b) Prüft der technische Dienst einen Geschwindigkeitsmesser um 
festzustellen, ob dieser mit ausreichender Genauigkeit funktioniert, so 
kann dies die Prüfungen nach Absatz 5.2 der UN-Regelung Nr. 39 
erfordern. 

Rückwärtsgang 

Das Getriebe muss einen Rückwärtsgang aufweisen. 

18A Verordnung (EU) 
Nr. 19/2011 

(Gesetzlich vorgeschriebene 
Schilder) 

Fahrzeug-Identifizierungsnummer 

a) Das Fahrzeug ist mit einer Fahrzeug-Identifizierungsnummer zu versehen, 
die aus mindestens 8 und höchstens 17 Ziffern und Buchstaben besteht. 
Eine 17-stellige Fahrzeug-Identifizierungsnummer muss die Anforderungen 
der internationalen Normen ISO 3779:1983 und 3780:1983 erfüllen. 

b) Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer muss an einer deutlich sichtbaren 
und leicht zugänglichen Stelle so angebracht sein, dass sie nicht verwischt 
oder verändert werden kann. 

c) Ist keine Fahrzeug-Identifizierungsnummer in das Fahrgestell oder den 
Aufbau eingestanzt, kann ein Mitgliedstaat vom Antragsteller verlangen, 
dass dieser nachträglich eine FIN gemäß seinen nationalen Vorschriften 
anbringt. In einem solchen Fall muss die zuständige Behörde dieses 
Mitgliedstaats den Vorgang überwachen. 

Gesetzlich vorgeschriebenes Schild 

Das Fahrzeug muss mit einem vom Hersteller angebrachten 
Kennzeichnungsschild ausgestattet sein. 

Nach Erteilung der Genehmigung durch die Genehmigungsbehörde wird kein 
zusätzliches Schild verlangt. 

19A UN-Regelung Nr. 14 
(Gurtverankerungen) 

Der Antragsteller muss eine Erklärung des Herstellers beibringen, in der dieser 
bestätigt, dass das bestimmte Fahrzeug, dessen FIN anzugeben ist, mindestens 
mit einer der folgenden Vorschriften übereinstimmt: 

– UN-Regelung Nr. 14 

– FMVSS Nr. 210 (Gurtverankerungen) oder 

– Artikel 22-3 der JSRRV (Japan Safety Regulations for Road Vehicles). 
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20A UN-Regelung Nr. 48 (Anbau 
der Beleuchtungs- und 
Lichtsignaleinrichtungen) 

a) Die Beleuchtungseinrichtung muss den Anforderungen der UN-Regelung 
Nr. 48, Änderungsserie 03, entsprechen, mit Ausnahme der Anforderungen 
der Anhänge 5 und 6 der Regelung. 

b) Bezüglich der Zahl, der wesentlichen Konstruktionsmerkmale, der 
elektrischen Verbindungen, der Farbe des ausgestrahlten oder 
reflektierten Lichts und der Lichtsignaleinrichtungen, auf die in den 
Nummern 21 bis 26 sowie 28 bis 30 Bezug genommen wird, ist keine 
Ausnahme zulässig. 

c) Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen, die nachträglich einzubauen 
sind, um die Anforderungen von Buchstabe a zu erfüllen, müssen ein EU-
Typgenehmigungszeichen tragen. 

d) Scheinwerfer mit einer Gasentladungs-Lichtquelle sind nur in Verbindung 
mit dem Einbau einer Scheinwerferreinigungsanlage und – sofern 
erforderlich – einer automatischen Leuchtweitenregelung für die 
Scheinwerfer zulässig. 

e) Das Abblendlicht ist an die Fahrtrichtung anzupassen, die in dem Land, in 
dem das Fahrzeug zugelassen wird, gesetzlich vorgeschrieben ist. 

21A UN-Regelung Nr. 3 
(Rückstrahler) 

Falls erforderlich, sind am Heck zwei zusätzliche Rückstrahler mit EU-
Genehmigungszeichen anzubringen; ihre Position muss der UN-Regelung Nr. 48 
entsprechen. 

22A UN-Regelungen Nr. 7, 
Nr. 87 und Nr. 91 

(Umriss-, Begrenzungs-, 
Schluss-, Tagfahr-, Brems- 
und 
Seitenmarkierungsleuchten) 

Die Anforderungen der UN-Regelungen Nr. 7, Nr. 87 und Nr. 91 gelten nicht. 
Allerdings muss der technische Dienst das ordnungsgemäße Funktionieren der 
Leuchten prüfen. 

23A UN-Regelung Nr. 6 
(Fahrtrichtungsanzeiger) 

Die Anforderungen der UN-Regelung Nr. 6 gelten nicht. Allerdings muss der 
technische Dienst das ordnungsgemäße Funktionieren der Leuchten prüfen. 

24A UN-Regelung Nr. 4 (Hintere 
Kennzeichenbeleuchtung) 

Die Anforderungen der UN-Regelung Nr. 4 gelten nicht. Allerdings muss der 
technische Dienst das ordnungsgemäße Funktionieren der Leuchten prüfen. 

25C 
25E 
25F 

UN-Regelungen Nr. 98, 
Nr. 112 und Nr. 123 
(Scheinwerfer 
(einschließlich 
Glühlampen)) 

a) Das Abblendlicht der Fahrzeugscheinwerfer ist gemäß Absatz 6 der UN-
Regelung Nr. 112 über Scheinwerfer mit asymmetrischem Abblendlicht zu 
prüfen. Für diesen Zweck kann auf die in Anhang 5 der genannten 
Regelung enthaltenen Toleranzen Bezug genommen werden. 

b) Dieselben Anforderungen sind vom Abblendlicht der Fahrzeugscheinwerfer 
zu erfüllen, die von den UN-Regelungen Nr. 98 oder Nr. 123 erfasst 
werden. 
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26A UN-Regelung Nr. 19 
(Nebelscheinwerfer) 

Die Anforderungen der UN-Regelung Nr. 19 gelten nicht. Falls solche Leuchten 
vorhanden sind, muss der technische Dienst allerdings ihr ordnungsgemäßes 
Funktionieren prüfen. 

27A Verordnung (EU) 
Nr. 1005/2010 

(Abschleppeinrichtung) 

Die Anforderungen der UN-Regelung Nr. 1005/2010 gelten nicht. 

28A UN-Regelung Nr. 38 
(Nebelscheinwerfer) 

Die Anforderungen der UN-Regelung Nr. 38 gelten nicht. Allerdings muss der 
technische Dienst das ordnungsgemäße Funktionieren der Leuchten prüfen. 

29A UN-Regelung Nr. 23 
(Rückfahrscheinwerfer) 

Die Anforderungen der UN-Regelung Nr. 23 gelten nicht. Falls solche Leuchten 
vorhanden sind, muss der technische Dienst allerdings ihr ordnungsgemäßes 
Funktionieren prüfen. 

30A UN-Regelung Nr. 77 
(Parkleuchten) 

Die Anforderungen der UN-Regelung Nr. 77 gelten nicht. Falls solche Leuchten 
vorhanden sind, muss der technische Dienst allerdings ihr ordnungsgemäßes 
Funktionieren prüfen. 

31A UN-Regelung Nr. 16 
(Rückhaltesysteme und 
Rückhalteeinrichtungen) 

Bauteile 

a) Rückhaltesysteme müssen nicht gemäß der UN-Regelung Nr. 16 
typgenehmigt sein. 

b) Allerdings muss jedes Rückhaltesystem ein Kennzeichnungsetikett tragen. 

c) Die Angaben auf dem Etikett müssen mit den Vorschriften für 
Gurtverankerungen übereinstimmen (vgl. Eintrag 19). 

Einbauvorschriften 

a) Das Fahrzeug muss mit Rückhaltesystemen ausgestattet sein, die den 
Anforderungen des Anhangs XVI der UN-Regelung Nr. 16 entsprechen. 

b) Sind Rückhaltesysteme gemäß Buchstabe a nachträglich einzubauen, so 
müssen sie nach der UN-Regelung Nr. 16 typgenehmigt sein. 

32A UN-Regelung Nr. 125 
(Sichtfeld nach vorn) 

a) Verdeckungen innerhalb des Sichtfelds des Fahrers von 180 Grad nach 
vorne im Sinne von Absatz 5.1.3 der UN-Regelung Nr. 125 sind nicht 
zulässig. 

b) Abweichend von Buchstabe a gelten A-Säulen und die in Absatz 5.1.3 der 
UN-Regelung Nr. 125 aufgeführte Ausrüstung nicht als Verdeckung. 

c) Es darf nicht mehr als zwei A-Säulen geben. 
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Nr. Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen 

33A UN-Regelung Nr. 121 
(Kennzeichnung der 
Betätigungseinrichtungen, 
Kontrollleuchten und 
Anzeiger) 

a) Die Zeichen, die gemäß UN-Regelung Nr. 121 vorhanden sein müssen, 
sowie die Farben der entsprechenden Kontrollleuchten, müssen der 
genannten UN-Regelung entsprechen. 

b) Ist dies nicht der Fall, so muss sich der technische Dienst vergewissern, 
dass die Symbole, Kontrollleuchten und Anzeiger des Fahrzeugs dem 
Fahrer verständliche Informationen über das Funktionieren der 
Betätigungseinrichtungen geben. 

34A Verordnung (EU) 
Nr. 672/2010 
(Entfrostung/Trocknung) 

Das Fahrzeug muss mit einer geeigneten Entfrostungs- und Trocknungsanlage für 
die Windschutzscheibe ausgestattet sein. 

Als "geeignet" gelten alle Entfrostungsanlagen für Windschutzscheiben, die 
mindestens die Anforderungen des Anhangs II Nummer 1.1.1 der Verordnung 
(EU) Nr. 672/2010 erfüllen. 

Als "geeignet" gelten alle Trocknungsanlagen für Windschutzscheiben, die 
mindestens die Anforderungen des Anhangs II Nummer 1.2.1 der Verordnung 
(EU) Nr. 672/2010 erfüllen. 

35A Verordnung (EU) 
Nr. 1008/2010 
(Scheibenwischer/-wascher) 

Das Fahrzeug muss mit einer geeigneten Windschutzscheiben-Wasch- und 
-Wischanlage ausgestattet sein. 

Als "geeignet" gelten alle Windschutzscheiben-Wasch- und -Wischanlagen, die 
mindestens die Anforderungen des Anhangs III Nummer 1.1.5 der Verordnung 
(EU) Nr. 1008/2010 erfüllen. 

36A UN-Regelung Nr. 122 
(Heizanlagen) 

a) Der Fahrgastraum muss mit einer Heizanlage ausgerüstet sein. 

b) Verbrennungsheizgeräte und deren Einbau müssen Anhang 7 der UN-
Regelung Nr. 122 entsprechen. Zudem müssen Verbrennungsheizgeräte 
und Heizungssysteme für Flüssiggas (LPG) den Anforderungen des Anhangs 
8 der UN-Regelung Nr. 122 entsprechen. 

c) Zusätzliche Heizanlagen, die nachträglich eingebaut werden, müssen den 
Anforderungen der UN-Regelung Nr. 122 entsprechen. 

37A Verordnung (EU) 
Nr. 1009/2010 
(Radabdeckungen) 

a) Das Fahrzeug muss so konstruiert sein, dass andere Verkehrsteilnehmer 
vor aufgewirbelten Steinen, Schmutz, Eis, Schnee und Wasser geschützt 
sind und dass Gefahren vermindert werden, die sich durch Kontakt mit den 
sich drehenden Rädern ergeben. 

b) Der technische Dienst kann die Einhaltung der technischen Anforderungen 
des Anhangs II der Verordnung (EU) Nr. 1009/2010 überprüfen. 

c) Anhang I Abschnitt 3 der genannten Verordnung gilt nicht. 

38A UN-Regelung Nr. 25 
(Kopfstützen) 

Die Anforderungen der UN-Regelung Nr. 25 gelten nicht. 
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Nr. Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen 

44A Verordnung (EU) 
Nr. 1230/2012 (Massen und 
Abmessungen) 

a) Es gelten die Anforderungen des Anhangs I Teil A Nummer 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1230/2012. 

b) Für die Zwecke des Buchstabens a sind die folgenden Massen zu 
berücksichtigen: 

– die vom technischen Dienst gemessene Masse in fahrbereitem 
Zustand gemäß Artikel 2 Nummer 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 1230/2012 und 

– die Massen im beladenen Zustand, entweder wie vom Hersteller 
erklärt oder wie auf dem Fabrikschild oder Klebeetiketten oder in 
der Betriebsanleitung angegeben. Diese Massen gelten als 
technisch zulässige Gesamtmassen. 

c) Bezüglich der höchstzulässigen Abmessungen sind keine Ausnahmen 
zulässig. 

45A UN-Regelung Nr. 43 
(Sicherheitsverglasung) 

Bauteile 

a) Scheiben müssen entweder aus Einschichten- oder aus Mehrschichten-
Sicherheitsglas bestehen. 

b) Der Einbau von Kunststoffscheiben ist ausschließlich an Stellen hinter der 
B-Säule zulässig. 

c) Scheiben müssen nicht gemäß der UN-Regelung Nr. 43 genehmigt werden. 

Einbau 

a) Für den Einbau gelten die Vorschriften des Anhangs 21 der UN-Regelung 
Nr. 43. 

b) Getönte Folien, die die normale Lichtdurchlässigkeit unter das 
erforderliche Mindestmaß herabsetzen, dürfen nicht an der 
Windschutzscheibe oder an den Scheiben vor der B-Säule angebracht 
werden. 

46 Richtlinie 92/23/EWG 

(Reifen) 

Bauteile 

Reifen müssen das EG-Typgenehmigungszeichen einschließlich des Symbols „s“ 
(für Geräusch) tragen. 

Einbau 

a) Abmessungen, Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitsklasse der 
Reifen müssen den Anforderungen des Anhangs IV der Richtlinie 
92/23/EWG entsprechen. 

b) Das Symbol für die Geschwindigkeitsklasse des Reifens muss mit der 
bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs vereinbar sein. 

Diese Anforderung gilt unbeschadet einer vorhandenen 
Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung. 

c) Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ist vom Fahrzeughersteller 
anzugeben. Der technische Dienst kann jedoch die bauartbedingte 
Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs unter Verwendung der Werte 
Motorhöchstleistung und Höchstdrehzahl pro Minute sowie der Angaben 
über die kinematische Kette beurteilen. 
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Nr. Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen 

50A UN-Regelung Nr. 55 
(Verbindungseinrichtungen) 

Selbstständige technische Einheiten 

a) Original-Verbindungseinrichtungen zum Ziehen eines Anhängers mit einer 
Gesamtmasse von höchstens 1 500 kg müssen nicht gemäß der UN-
Regelung Nr. 55 typgenehmigt sein. 

Als Originalausrüstung gilt eine Verbindungseinrichtung, wenn sie in der 
Betriebsanleitung oder in einem gleichwertigen Begleitdokument 
beschrieben ist, das der Fahrzeughersteller dem Käufer bereitstellt. 

Wird eine solche Verbindungseinrichtung zusammen mit dem Fahrzeug 
genehmigt, ist ein Hinweis darüber in den Genehmigungsbogen 
aufzunehmen, dass der Eigentümer für die Kompatibilität mit der am 
Anhänger angebrachten Verbindungseinrichtung verantwortlich ist. 

b) Andere als die in Buchstabe a genannten Verbindungseinrichtungen sowie 
nachträglich angebrachte Verbindungseinrichtungen müssen gemäß der 
UN-Regelung Nr. 55 typgenehmigt werden. 

Einbau in das Fahrzeug 

Der technische Dienst muss überprüfen, ob die Anbringung der 
Anhängevorrichtungen Absatz 6 der UN-Regelung Nr. 55 genügt. 

53A UN-Regelung Nr. 94 
(Frontalaufprall) (e) 

a) Der Antragsteller muss eine Erklärung des Herstellers beibringen, in der 
dieser bestätigt, dass das bestimmte Fahrzeug, dessen FIN-Nummer 
anzugeben ist, mindestens übereinstimmt mit 

– UN-Regelung Nr. 94, 

– FMVSS Nr. 208 (Occupant crash protection) oder 

– Artikel 18 der JSRRV (Japan Safety Regulations for Road Vehicles). 

b) Auf Antrag des Antragstellers kann eine Prüfung nach Absatz 5 der UN-
Regelung Nr. 94 durchgeführt werden. 

Die Prüfung ist von einem technischen Dienst durchzuführen, der zu 
diesem Zweck benannt wurde. Dem Antragsteller wird von diesem 
technischen Dienst ein ausführlicher Prüfbericht übergeben. 
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Nr. Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen 

54A UN-Regelung Nr. 95 
(Seitenaufprall) 

a) Der Antragsteller muss eine Erklärung des Herstellers beibringen, in der 
dieser bestätigt, dass das bestimmte Fahrzeug, dessen FIN-Nummer 
anzugeben ist, mindestens übereinstimmt mit 

– UN-Regelung Nr. 95, 

– FMVSS Nr. 214 (Side impact protection), 

– Artikel 18 der JSRRV (Japan Safety Regulations for Road Vehicles) 

b) Auf Antrag des Antragstellers kann eine Prüfung nach Abschnitt 5 der UN-
Regelung Nr. 95 durchgeführt werden. 

Die Prüfung ist von einem technischen Dienst durchzuführen, der zu 
diesem Zweck benannt wurde. Dem Antragsteller wird von diesem 
technischen Dienst ein ausführlicher Prüfbericht übergeben.  

58 Verordnung (EG) 
Nr. 78/2009 

(Fußgängerschutz) 

Bremsassistent 

Die Fahrzeuge sind mit einem elektronischen Antiblockiersystem auszustatten, 
das auf alle Räder wirkt. 

Fußgängerschutz 

Es gelten die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 78/2009. 

Frontschutzsysteme 

Am Fahrzeug angebrachte Frontschutzsysteme müssen gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 78/2009 typgenehmigt sein und ihre Anbringung muss den wesentlichen 
Anforderungen nach Anhang I Nummer 6 der genannten Verordnung 
entsprechen. 

59 Richtlinie 2005/64/EG 

(Recyclingfähigkeit) 

Die Anforderungen der genannten Richtlinie gelten nicht. 

61 Richtlinie 2006/40/EG 

(Klimaanlagen) 

Die Anforderungen der genannten Richtlinie gelten. 

72 Verordnung (EU) 2015/758 

(eCall-System) 

Die Anforderungen der genannten Verordnung gelten nicht. 
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Teil II: Fahrzeuge der Klasse N1 

Nr. Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen 

2A Verordnung (EG) 
Nr. 715/2007 

Emissionen leichter Pkw und 
Nutzfahrzeuge (Euro 5 und 
Euro 6)/Zugang zu 
Informationen 

Auspuffemissionen 

a) Es ist eine Prüfung Typ 1 gemäß Anhang III der Verordnung (EG) 
Nr. 692/2008 unter Verwendung der Verschlechterungsfaktoren nach 
Anhang VII Nummer 1.4 der genannten Verordnung durchzuführen. Es 
gelten die Emissionsgrenzwerte des Anhangs I Tabellen 1 und 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 715/2007. 

b) Das Fahrzeug muss nicht, wie in Anhang 4 Absatz 3.1.1 der UN-Regelung 
Nr. 83 vorgeschrieben, 3000 km zurückgelegt haben. 

c) Als Kraftstoff ist für die Prüfung der in Anhang IX der Verordnung (EG) 
Nr. 692/2008 festgelegte Bezugskraftstoff zu verwenden. 

d) Der Prüfstand ist gemäß den technischen Anforderungen des Anhangs 4 
Absatz 3.2 der UN-Regelung Nr. 83 einzustellen. 

e) Die Prüfung nach Buchstabe a braucht nicht durchgeführt zu werden, wenn 
das Fahrzeug nachweislich mit den California Code Regulations 
übereinstimmt, auf die in Anhang I Nummer 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 692/2008 Bezug genommen wird. 

Verdunstungsemissionen 

Kraftfahrzeuge mit einem Benzinmotor müssen mit einer Anlage zur Begrenzung 
der Verdunstungsemissionen (z. B. Aktivkohlebehälter) ausgerüstet sein. 

Kurbelgehäuseemissionen 

Es muss eine Einrichtung zur Rückführung der Kurbelgehäusegase vorhanden 
sein. 

OBD 

Das Fahrzeug muss mit einem OBD-System ausgerüstet sein. 

Die OBD-Schnittstelle muss mit herkömmlichen Diagnosegeräten, die für die 
periodische technische Überwachung verwendet werden, kommunizieren 
können. 
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Nr. Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen 

  Abgastrübung 

a) Fahrzeuge mit einem Dieselmotor müssen gemäß den Prüfverfahren geprüft 
werden, auf die in Anhang IV Anlage 2 der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 
Bezug genommen wird. 

b) Der Wert des korrigierten Absorptionskoeffizienten ist sichtbar an einer gut 
zugänglichen Stelle anzubringen. 

CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch 

a) Es ist eine Prüfung gemäß Anhang XII der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 
durchzuführen. 

b) Das Fahrzeug muss nicht, wie in Anhang 4 Absatz 3.1.1 der UN-Regelung 
Nr. 83 vorgeschrieben, 3 000 km zurückgelegt haben. 

c) Entspricht das Fahrzeug den California Code Regulations, auf die in Anhang I 
Nummer 2.1.1 der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission Bezug 
genommen wird, und ist daher keine Prüfung der Auspuffemissionen 
erforderlich, so müssen die Mitgliedstaaten die CO2-Emissionen und den 
Kraftstoffverbrauch an Hand der Formel berechnen, die in den 
Anmerkungen (b) und (b) angegeben ist. 

Zugang zu Informationen 

Die Bestimmungen über den Zugang zu Informationen gelten nicht. 

Messung der Leistung 

a) Der Antragsteller muss eine Erklärung des Herstellers beibringen, in der 
dieser die höchste Motorleistung in kW sowie den entsprechenden 
Drehzahlwert angibt. 

b) Alternativ dazu kann der Antragsteller eine Motorleistungskurve mit 
denselben Informationen vorlegen. 
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Nr. Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen 

3A UN-Regelung Nr. 34 
(Kraftstoffbehälter – 
hinterer Unterfahrschutz) 

Kraftstoffbehälter 

a) Kraftstoffbehälter müssen dem Absatz 5 der UN-Regelung Nr. 34 
entsprechen mit Ausnahme der Absätze 5.1, 5.2 und 5.12. Insbesondere 
müssen sie den Absätzen 5.9 und 5.9.1 entsprechen, es ist jedoch keine 
Austropf-Prüfung durchzuführen. 

b) Flüssiggas- oder Erdgasbehälter müssen gemäß der UN-Regelung Nr. 67, 
Änderungsserie 01, oder der UN-Regelung Nr. 110 (a) typgenehmigt sein. 

Besondere Vorschriften für Kraftstoffbehälter aus Kunststoff 

Der Antragsteller muss eine Erklärung des Herstellers beibringen, in der dieser 
bestätigt, dass der Kraftstoffbehälter eines bestimmten Fahrzeugs dessen FIN 
anzugeben ist, mindestens mit einer der folgenden Vorschriften übereinstimmt: 

– FMVSS Nr. 301 (Fuel system integrity) oder 

– Anhang 5 der UN-Regelung Nr. 34. 

Hinterer Unterfahrschutz 

a) Der hintere Fahrzeugbereich muss gemäß den Absätzen 8 und 9 der UN-
Regelung Nr. 34 konstruiert sein. 

4A Verordnung (EU) 
Nr. 1003/2010 

(Anbringung hinteres 
Kennzeichen) 

Anbringungsstelle, Neigung, Winkel der geometrischen Sichtbarkeit und Stellung 
des Kennzeichens müssen der Verordnung (EU) Nr. 1003/2010 entsprechen. 

5A UN-Regelung Nr. 79 
(Lenkanlagen) 

Mechanische Systeme 

a) Die Lenkanlage muss so ausgelegt sein, dass sie sich in die Mittellage 
rückstellt. Zur Überprüfung der Übereinstimmung mit dieser Vorschrift ist 
eine Prüfung gemäß den Absätzen 6.1.2 und 6.2.1 der UN-Regelung Nr. 79 
durchzuführen. 

b) Der Ausfall der Servolenkung darf nicht dazu führen, dass das Fahrzeug nicht 
mehr kontrolliert werden kann. 

Komplexe elektronische Fahrzeugsteuersysteme (Drive-by-Wire) 

Komplexe elektronische Fahrzeugsteuersysteme sind nur dann zulässig, wenn sie 
Anhang 6 der UN-Regelung Nr. 79 entsprechen. 
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6A UN-Regelung Nr. 11 
(Türverriegelungen und 
-scharniere) 

Einhaltung des Absatzes 6.1.5.4 der UN-Regelung Nr. 11 

7A UN-Regelung Nr. 28 
(Schallzeichen) 

Bauteile 

Die akustischen Warneinrichtungen müssen nicht gemäß der UN-Regelung Nr. 28 
typgenehmigt sein. Allerdings müssen sie, wie in Absatz 6.1.1 der UN-Regelung 
Nr. 28 vorgesehen, einen gleichbleibenden Klang erzeugen. 

Einbau in das Fahrzeug 

a) Es ist eine Prüfung gemäß Absatz 6.2 der UN-Regelung Nr. 28 
durchzuführen. 

b) Der höchste Schalldruck muss Absatz 6.2.7 entsprechen. 

 8A UN-Regelung Nr. 46 
(Einrichtungen für indirekte 
Sicht) 

Bauteile 

a) Das Fahrzeug muss mit den in Absatz 15.2 der UN-Regelung Nr. 46 
vorgeschriebenen Rückspiegeln ausgestattet sein. 

b) Sie müssen nicht gemäß der UN-Regelung Nr. 46 typgenehmigt sein. 

c) Die Krümmungsradien der Spiegel dürfen keine signifikante Bildverzerrung 
hervorrufen. Es liegt im Ermessen des technischen Dienstes, die 
Krümmungsradien an Hand des in Anlage 1 Anhang 7 der UN-Regelung 
Nr. 46 beschriebenen Verfahrens zu prüfen. Die Krümmungsradien dürfen 
die in Absatz 6.1.2.2.4 der UN-Regelung Nr. 46 aufgeführten Werte nicht 
unterschreiten. 

Einbau in das Fahrzeug 

Es sind Messungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Sichtfeld 
Absatz 15.2.4 der UN-Regelung Nr. 46 entspricht. 
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Nr. Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen 

9B UN-Regelung Nr. 13-H 

(Bremsen) 

Allgemeine Bestimmungen 

a) Die Bremsanlage muss gemäß Absatz 5 der UN-Regelung Nr. 13-H 
konstruiert sein. 

b) Die Fahrzeuge sind mit einem elektronischen Antiblockiersystem 
auszustatten, das auf alle Räder wirkt. 

c) Die Wirkung der Bremsanlage muss Anhang III der UN-Regelung Nr. 13-H 
entsprechen. 

d) Zu diesem Zweck sind Prüfungen auf einer Fahrbahn durchzuführen, deren 
Oberfläche einen hohen Kraftschlussbeiwert aufweist. Die Prüfung der 
Feststellbremse ist bei 18 % Steigung und 18 % Gefälle durchzuführen. 

Nur die unter den Einträgen "Betriebsbremse" und "Feststellbremse" 
genannten Prüfungen sind durchzuführen. In beiden Fällen muss das 
Fahrzeug in voll beladenem Zustand sein. 

e) Die Fahrprüfung nach Buchstabe c braucht nicht durchgeführt zu werden, 
wenn der Antragsteller eine Erklärung des Herstellers beibringen kann, in 
der dieser bestätigt, dass das Fahrzeug entweder der UN-Regelung Nr. 13-H 
einschließlich Ergänzung 5 oder der FMVSS Nr. 135 entspricht. 

Betriebsbremse 

a) Es ist eine Prüfung des Typs 0 gemäß den Absätzen 1.4.2 und 1.4.3 der UN-
Regelung Nr. 13-H durchzuführen. 

b) Es ist zusätzlich eine Prüfung des Typs I gemäß dem Absatz 1.5 der UN-
Regelung Nr. 13-H durchzuführen. 

Feststellbremse 

Die Prüfung ist gemäß Anhang 3 Absatz 2.3 der UN-Regelung Nr. 13-H 
durchzuführen. 
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Nr. Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen 

10A UN-Regelung Nr. 10 
(Funkentstörung 
(elektromagnetische 
Verträglichkeit)) 

Bauteile 

a) Elektrische/elektronische Unterbaugruppen müssen nicht gemäß der UN-
Regelung Nr. 10 typgenehmigt sein. 

b) Nachträglich eingebaute elektrische/elektronische Unterbaugruppen 
müssen der UN-Regelung Nr. 10 entsprechen. 

Elektromagnetische Störaussendungen 

Der Antragsteller muss eine Erklärung des Herstellers beibringen, in der dieser 
bestätigt, dass das Fahrzeug der UN-Regelung Nr. 10 oder den nachstehenden 
alternativen Normen entspricht: 

– breitbandige elektromagnetische Störaussendungen: CISPR 12 oder SAE 
J551-2, 

– schmalbandige elektromagnetische Störaussendungen: CISPR 12 (off-board) 
oder CISPR 25 (in-board) oder SAE J551-4 und SAE J1113-41. 

Störfestigkeitsprüfungen 

Von der Störfestigkeitsprüfung darf abgesehen werden. 

13B UN-Regelung Nr. 116 

(Diebstahlsicherung)  

a) Zur Verhinderung unbefugter Benutzung muss das Fahrzeug mit einer 
Sicherungseinrichtung gemäß Absatz 5.1.2 der UN-Regelung Nr. 116 
ausgerüstet sein. 

b) Falls eine Diebstahlsicherung eingebaut ist, gelten die technischen 
Anforderungen von Absatz 8.1.1 der UN-Regelung Nr. 116. 

14A UN-Regelung Nr. 12 
(Lenkanlage bei 
Unfallstößen) 

a) Der Antragsteller muss eine Erklärung des Herstellers beibringen, in der 
dieser bestätigt, dass das bestimmte Fahrzeug, dessen FIN-Nummer 
anzugeben ist, mindestens mit einer der folgenden Vorschriften 
übereinstimmt: 

– UN-Regelung Nr. 12, 

– FMVSS Nr. 203 (Impact protection for the driver from the steering 
control system) einschließlich FMVSS Nr. 204 (Steering control 
rearward displacement), 

– Artikel 11 der JSRRV (Japan Safety Regulations for Road Vehicles). 

b) Auf Antrag des Antragstellers kann an einem Serienfahrzeug eine Prüfung 
nach Anhang 3 der UN-Regelung Nr. 12 durchgeführt werden. Die Prüfung 
ist von einem technischen Dienst durchzuführen, der zu diesem Zweck 
benannt wurde. Dem Antragsteller wird von diesem technischen Dienst ein 
ausführlicher Prüfbericht übergeben. 
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Nr. Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen 

15A UN-Regelung Nr. 17 
(Sitzfestigkeit – Kopfstützen) 

Sitze, Sitzverankerungen und Verstelleinrichtungen 

Sitze und ihre verstellbaren Elemente müssen Absatz 5.3 der UN-Regelung Nr. 17 
entsprechen. 

Kopfstützen 

a) Kopfstützen müssen den Anforderungen des Abschnitts 5 der UN-Regelung 
Nr. 17 und des Anhangs 4 der UN-Regelung Nr. 17 entsprechen. 

b) Nur die in den Absätzen 5.12, 6.5, 6.6 und 6.7 der UN Regelung Nr. 17 
beschriebenen Prüfungen sind durchzuführen. 

17A UN-Regelung Nr. 39 
(Geschwindigkeitsmesser 
und Rückwärtsgang) 

Geschwindigkeitsmessgerät 

a) Die Skala muss den Absätzen 5.1 bis 5.1.4 der UN-Regelung Nr. 39 
entsprechen. 

b) Hat der technische Dienst Grund zu der Annahme, dass der 
Geschwindigkeitsmesser nicht ausreichend präzise kalibriert ist, so kann er 
die Durchführung der Prüfungen nach Absatz 5.2 der UN-Regelung Nr. 39 
verlangen. 

Rückwärtsgang 

Das Getriebe muss einen Rückwärtsgang aufweisen. 

18A Verordnung (EU) 
Nr. 19/2011 (Gesetzlich 
vorgeschriebene Schilder) 

Fahrzeug-Identifizierungsnummer 

a) Das Fahrzeug ist mit einer Fahrzeug-Identifizierungsnummer zu versehen, 
die aus mindestens 8 und höchstens 17 Ziffern und Buchstaben besteht. 
Eine 17-stellige Fahrzeug-Identifizierungsnummer muss die Anforderungen 
der internationalen Normen ISO 3779:1983 und 3780:1983 erfüllen. 

b) Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer muss an einer deutlich sichtbaren und 
leicht zugänglichen Stelle so angebracht sein, dass sie nicht verwischt oder 
verändert werden kann. 

c) Ist keine Fahrzeug-Identifizierungsnummer in das Fahrgestell oder den 
Aufbau eingestanzt, kann ein Mitgliedstaat verlangen, dass dieser 
nachträglich eine FIN gemäß seinen nationalen Vorschriften anbringt. In 
einem solchen Fall muss die zuständige Behörde dieses Mitgliedstaats 
diesen Vorgang überwachen. 

Gesetzlich vorgeschriebenes Schild 

Das Fahrzeug muss mit einem vom Hersteller angebrachten 
Kennzeichnungsschild ausgestattet sein. 

Nach Erteilung der Genehmigung wird kein zusätzliches Schild verlangt. 
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Nr. Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen 

19A UN-Regelung Nr. 14 

(Gurtverankerungen) 

Der Antragsteller muss eine Erklärung des Herstellers beibringen, in der dieser 
bestätigt, dass das bestimmte Fahrzeug, dessen FIN-Nummer anzugeben ist, 
mindestens übereinstimmt mit: 

– UN-Regelung Nr. 14 

– FMVSS Nr. 210 (Seat belt assembly anchorages), 

– Artikel 22-3 der JSRRV (Japan Safety Regulations for Road Vehicles). 

20A UN-Regelung Nr. 48 (Anbau 
der Beleuchtungs- und 
Lichtsignaleinrichtungen) 

a) Die Beleuchtungseinrichtung muss den wesentlichen Anforderungen der 
UN-Regelung Nr. 48, Änderungsserie 03, entsprechen, mit Ausnahme der 
Anforderungen der Anhänge 5 und 6 der UN-Regelung Nr. 48. 

b) Bezüglich der Zahl, der wesentlichen Konstruktionsmerkmale, der 
elektrischen Verbindungen, der Farbe des ausgestrahlten oder reflektierten 
Lichts und der Lichtsignaleinrichtungen, auf die in den Nummern 21 bis 26 
sowie 28 bis 30 Bezug genommen wird, ist keine Ausnahme zulässig. 

c) Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen, die nachträglich einzubauen 
sind, um die Anforderungen von Buchstabe a zu erfüllen, müssen ein EU-
Typgenehmigungszeichen tragen. 

d) Scheinwerfer mit einer Gasentladungs-Lichtquelle sind nur in Verbindung 
mit dem Einbau einer Scheinwerferreinigungsanlage und – sofern 
erforderlich – einer automatischen Leuchtweitenregelung für die 
Scheinwerfer zulässig. 

e) Das Abblendlicht ist an die Fahrtrichtung anzupassen, die in dem Land, in 
dem das Fahrzeug zugelassen wird, gesetzlich vorgeschrieben ist. 

21A UN-Reglung Nr. 3 
(Rückstrahler) 

Falls erforderlich, sind am Heck zwei zusätzliche Rückstrahler mit EG-
Genehmigungszeichen anzubringen; ihre Position muss der UN-Regelung Nr. 48 
entsprechen. 

22A UN-Regelungen Nr. 7, Nr. 87 
und Nr. 91 

(Umriss-, Begrenzungs-, 
Schluss-, Tagfahr-, Brems- 
und 
Seitenmarkierungsleuchten) 

Die Anforderungen der UN-Regelungen Nr. 7, Nr. 87 und Nr. 91 gelten nicht. 
Allerdings muss der technische Dienst das ordnungsgemäße Funktionieren der 
Leuchten prüfen. 
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Nr. Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen 

23A UN-Regelung Nr. 6 
(Fahrtrichtungsanzeiger) 

Die Anforderungen der UN-Regelung Nr. 6 gelten nicht. Allerdings muss der 
technische Dienst das ordnungsgemäße Funktionieren der Leuchten prüfen. 

24A UN-Regelung Nr. 4 (Hintere 
Kennzeichenbeleuchtung) 

Die Anforderungen der UN-Regelung Nr. 4 gelten nicht. Allerdings muss der 
technische Dienst das ordnungsgemäße Funktionieren der Leuchten prüfen. 

25C 
25E 
25F 

UN-Regelungen Nr. 98, 
Nr. 112 und Nr. 123 
(Scheinwerfer (einschließlich 
Glühlampen)) 

a) Das Abblendlicht der Fahrzeugscheinwerfer ist gemäß Absatz 6 der UN-
Regelung Nr. 112 über Scheinwerfer mit asymmetrischem Abblendlicht zu 
prüfen. Für diesen Zweck kann auf die in Anhang 5 der genannten Regelung 
enthaltenen Toleranzen Bezug genommen werden. 

b) Dieselben Anforderungen gelten für das Abblendlicht der 
Fahrzeugscheinwerfer, die von den UN-Regelungen Nr. 98 oder Nr. 123 
erfasst werden. 

26A UN-Regelung Nr. 19 
(Nebelscheinwerfer) 

Die Anforderungen der UN-Regelung Nr. 19 gelten nicht. Falls solche Leuchten 
vorhanden sind, muss der technische Dienst allerdings ihr ordnungsgemäßes 
Funktionieren prüfen. 

27A Verordnung (EU) 
Nr. 1005/2010 
(Abschleppeinrichtungen) 

Die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 1005/2010 müssen nicht 
angewendet werden. 

28A UN-Regelung Nr. 38 
(Nebelscheinwerfer) 

Die Anforderungen der UN-Regelung Nr. 38 müssen nicht angewendet werden. 
Allerdings muss der technische Dienst das ordnungsgemäße Funktionieren der 
Leuchten prüfen. 

29A UN-Regelung Nr. 23 

(Rückfahrscheinwerfer) 

Die Anforderungen der UN-Regelung Nr. 23 müssen nicht angewendet werden. 
Falls solche Leuchten vorhanden sind, muss der technische Dienst allerdings ihr 
ordnungsgemäßes Funktionieren prüfen. 

30A UN-Regelung Nr. 77 
(Parkleuchten) 

Die Anforderungen der UN-Regelung Nr. 77 müssen nicht angewendet werden. 
Falls solche Leuchten vorhanden sind, muss der technische Dienst allerdings ihr 
ordnungsgemäßes Funktionieren prüfen. 
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Nr. Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen 

31A UN-Regelung Nr. 16 
(Rückhaltesysteme und 
Rückhalteeinrichtungen) 

Bauteile 

a) Rückhaltesysteme müssen nicht gemäß der UN-Regelung Nr. 16 
typgenehmigt sein. 

b) Allerdings muss jedes Rückhaltesystem ein Kennzeichnungsetikett tragen. 

c) Die Angaben auf dem Etikett müssen mit den Vorschriften für 
Gurtverankerungen übereinstimmen (vgl. Eintrag 19). 

Einbauvorschriften 

a) Das Fahrzeug muss mit Rückhaltesystemen ausgestattet sein, die den 
Anforderungen des Anhangs XVI der UN-Regelung Nr. 16 entsprechen. 

b) Sind Rückhaltesysteme gemäß Buchstabe a nachträglich einzubauen, so 
müssen sie nach der UN-Regelung Nr. 16 typgenehmigt sein. 

33A UN-Regelung Nr. 121 
(Kennzeichnung der 
Betätigungseinrichtungen, 
Kontrollleuchten und 
Anzeiger) 

a) Die Zeichen, die gemäß UN-Regelung Nr. 121 vorhanden sein müssen, sowie 
die Farben der entsprechenden Kontrollleuchten, müssen der genannten 
UN-Regelung entsprechen. 

b) Ist dies nicht der Fall, so muss sich der technische Dienst vergewissern, dass 
die Symbole, Kontrollleuchten und Anzeiger des Fahrzeugs dem Fahrer 
verständliche Informationen über das Funktionieren der 
Betätigungseinrichtungen geben. 

34A Verordnung (EU) 
Nr. 672/2010 

(Entfrostung/Trocknung) 

Das Fahrzeug muss mit einer geeigneten Entfrostungs- und Trocknungsanlage für 
die Windschutzscheibe ausgestattet sein. 

35A Verordnung (EU) 
Nr. 1008/2010 

(Scheibenwischer/-wascher) 

Das Fahrzeug muss mit einer geeigneten Windschutzscheiben-Wasch- und 
-Wischanlage ausgestattet sein. 

36A UN-Regelung Nr. 122 

(Heizanlagen) 

a) Der Fahrgastraum muss mit einer Heizanlage ausgerüstet sein. 

b) Verbrennungsheizgeräte und deren Einbau müssen Anhang 7 der UN-
Regelung Nr. 122 entsprechen. Zudem müssen Verbrennungsheizgeräte und 
Heizungssysteme für Flüssiggas (LPG) den Anforderungen des Anhangs 8 der 
UN-Regelung Nr. 122 entsprechen. 

c) Zusätzliche Heizanlagen, die nachträglich eingebaut werden, müssen den 
Anforderungen der UN-Regelung Nr. 122 entsprechen. 
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Nr. Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen 

41A Verordnung (EG) 
Nr. 595/2009 

Emissionen (Euro VI) 
schwerer Nutzfahrzeuge – 
OBD 

Auspuffemissionen 

a) Es ist eine Prüfung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 582/2011 der 
Kommission1 unter Verwendung der Verschlechterungsfaktoren nach 
Anhang VI Nummer 3.6.1 der Verordnung (EU) Nr. 582/2011 durchzuführen. 

b) Es gelten die Grenzwerte der Tabelle in Anhang I der Verordnung (EG) 
Nr. 595/2009. 

c) Als Kraftstoff ist für die Prüfung der in Anhang IX der Verordnung (EG) 
Nr. 582/2011 festgelegte Bezugskraftstoff zu verwenden. 

CO2-Emissionen 

Die CO2-Emissionen und der Kraftstoffverbrauch sind gemäß Anhang VIII der 
Verordnung (EU) Nr. 582/2011 zu bestimmen. 

OBD 

a) Das Fahrzeug muss mit einem OBD-System ausgerüstet sein. 

b) Die OBD-Schnittstelle muss mit einem externen OBD-Lesegerät, wie in 
Anhang X der Verordnung (EU) Nr. 582/2011 beschrieben, kommunizieren 
können. 

Vorschriften zur Gewährleistung der vollen Wirkung der Vorkehrungen für die 
Minderung der NOx-Emissionen 

Das Fahrzeug muss mit einem System ausgestattet sein, das das 
ordnungsgemäße Arbeiten von Einrichtungen zur Begrenzung der NOx-
Emissionen gemäß Anhang XIII der Verordnung (EU) Nr. 582/2011 gewährleistet. 

Messung der Leistung 

a) Der Antragsteller muss eine Erklärung des Herstellers beibringen, in der 
dieser die höchste Motorleistung in kW sowie den entsprechenden 
Drehzahlwert angibt. 

b) Alternativ dazu kann der Antragsteller eine Motorleistungskurve mit 
denselben Informationen vorlegen. 

                                                           
1 Verordnung (EU) Nr. 582/2011 der Kommission vom 25. Mai 2011 zur Durchführung und 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
hinsichtlich der Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen (Euro VI) und zur Änderung der 
Anhänge I und III der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 
167 vom 25.6.2011, S. 1). 
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Nr. Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen 

45A UN-Regelung Nr. 43 Bauteile 

a) Scheiben müssen entweder aus Einschichten- oder aus Mehrschichten-
Sicherheitsglas bestehen. 

b) Der Einbau von Kunststoffscheiben ist ausschließlich an Stellen hinter der B-
Säule zulässig. 

c) Scheiben müssen nicht gemäß der UN-Regelung Nr. 43 genehmigt werden. 

Einbau 

a) Für den Einbau gelten die Anforderungen des Anhangs 21 der UN-Regelung 
Nr. 43. 

b) Getönte Folien, die die normale Lichtdurchlässigkeit unter das erforderliche 
Mindestmaß herabsetzen, dürfen nicht an der Windschutzscheibe oder an 
den Scheiben vor der B-Säule angebracht werden. 

46A Verordnung (EU) 
Nr. 458/2011 der 
Kommission 

(Montage von Reifen) 

Einbau 

a) Abmessungen, Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitsklasse der 
Reifen müssen den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 458/2011 der 
Kommission entsprechen. 

b) Das Symbol für die Geschwindigkeitsklasse des Reifens muss mit der 
bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs vereinbar sein. 

c) Diese Anforderung gilt unbeschadet einer vorhandenen 
Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung. 

d) Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ist vom Fahrzeughersteller 
anzugeben. Der technische Dienst kann jedoch die bauartbedingte 
Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs unter Verwendung der Werte 
Motorhöchstleistung und Höchstdrehzahl pro Minute sowie der Angaben 
über die kinematische Kette beurteilen. 

46B UN-Regelung Nr. 30 

(Reifen der Klasse C1) 

Bauteile 

Reifen müssen ein Typgenehmigungszeichen tragen. 

46D UN-Regelung Nr. 117 

(Reifen: 
Rollgeräuschemissionen, 
Haftung auf nassen 
Oberflächen und 
Rollwiderstand) 

Bauteile 

Reifen müssen ein Typgenehmigungszeichen tragen. 
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Nr. Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen 

46E Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 64 

(Komplettnotrad, 
Notlaufreifen/Notlaufsystem
, Rollgeräuschemissionen, 
Haftung auf nasser 
Oberfläche und 
Rollwiderstand) 

Bauteile 

Reifen müssen ein Typgenehmigungszeichen tragen. 

Der Einbau eines Reifendrucküberwachungssystems ist nicht erforderlich. 

48A Verordnung (EU) 
Nr. 1230/2012 

(Massen und Abmessungen) 

a) Die Anforderungen des Anhangs I Teil A der Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 
müssen erfüllt sein. 

Jedoch sind die in Nummer 5 Teil A von Anhang I genannten Anforderungen 
nicht zu erfüllen. 

b) Für die Zwecke von Buchstabe a sind die folgenden Massen zu 
berücksichtigen: 

– die vom technischen Dienst gemessene Masse in fahrbereitem Zustand 
gemäß Artikel 2 Nummer 4 der Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 und 

– die Gesamtmassen im beladenen Zustand, entweder wie vom 
Hersteller angegeben oder wie auf dem Fabrikschild oder 
Klebeetiketten oder in der Betriebsanleitung angegeben. Diese Massen 
gelten als technisch zulässige Gesamtmassen. 

c) Vom Antragsteller vorgenommene technische Änderungen zum Zweck der 
Verringerung der technisch zulässigen Gesamtmasse des Fahrzeugs auf 3,5 
Tonnen oder weniger, um so eine Einzelgenehmigung für das Fahrzeug zu 
erhalten, sind nicht zulässig. 

d) Bezüglich der höchstzulässigen Abmessungen sind keine Ausnahmen 
zulässig. 

49A UN-Regelung Nr. 61 
(Führerhaus-Außenkanten) 

a) Die Anforderungen von Abschnitt 5 der UN-Regelung Nr. 17 müssen erfüllt 
werden. 

b) Es liegt im Ermessen des technischen Dienstes, die Einhaltung der 
Anforderungen gemäß den Absätzen 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 und 6.11 der UN-
Regelung Nr. 17 zu überprüfen. 
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Nr. Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen 

50A UN-Regelung Nr. 55 
(Verbindungseinrichtungen) 

Selbstständige technische Einheiten 

a) Original-Verbindungseinrichtungen zum Ziehen eines Anhängers mit einer 
Gesamtmasse von höchstens 1 500 kg müssen nicht gemäß der UN-
Regelung Nr. 55 typgenehmigt sein. 

b) Als Originalausrüstung gilt eine Verbindungseinrichtung, wenn sie in der 
Betriebsanleitung oder in einem gleichwertigen Begleitdokument 
beschrieben ist, das der Fahrzeughersteller dem Käufer bereitstellt. 

c) Wird eine solche Verbindungseinrichtung zusammen mit dem Fahrzeug 
genehmigt, ist ein Hinweis darüber in den Genehmigungsbogen 
aufzunehmen, dass der Eigentümer für die Kompatibilität mit der am 
Anhänger angebrachten Verbindungseinrichtung verantwortlich ist. 

d) Andere als die in Buchstabe a genannten Verbindungseinrichtungen sowie 
nachträglich angebrachte Verbindungseinrichtungen müssen gemäß der 
UN-Regelung Nr. 55 typgenehmigt werden. 

Einbau in das Fahrzeug 

Der technische Dienst muss überprüfen, ob die Anbringung der 
Verbindungseinrichtungen Absatz 6 der UN-Regelung Nr. 55 genügt. 

54 UN-Regelung Nr. 95 

(Seitenaufprall) 

a) Der Antragsteller muss eine Erklärung des Herstellers beibringen, in der 
dieser bestätigt, dass das bestimmte Fahrzeug, dessen FIN anzugeben ist, 
mindestens übereinstimmt mit 

– UN-Regelung Nr. 95, 

– FMVSS Nr. 214 (Side impact protection), 

– Artikel 18 der JSRRV (Japan Safety Regulations for Road Vehicles). 

b) Auf Antrag des Antragstellers kann eine Prüfung nach Abschnitt 5 der UN-
Regelung Nr. 95 durchgeführt werden. 

c) Die Prüfung ist von einem technischen Dienst durchzuführen, der zu diesem 
Zweck benannt wurde. Dem Antragsteller wird von diesem technischen 
Dienst ein ausführlicher Prüfbericht übergeben. 

56A UN-Regelung Nr. 105 

Kraftfahrzeuge zur 
Beförderung gefährlicher 
Güter 

Kraftfahrzeuge zur Beförderung gefährlicher Güter müssen mit der UN-Regelung 
Nr. 105 übereinstimmen. 
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Nr. Nummer des Rechtsakts Alternative Anforderungen 

58 Verordnung (EG) 
Nr. 78/2009 

(Fußgängerschutz) 

Bremsassistent 

Die Fahrzeuge sind mit einem elektronischen Antiblockiersystem auszustatten, 
das auf alle Räder wirkt. 

Fußgängerschutz 

Die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 78/2009 gelten bis 24. Februar 2018 
nicht für Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse von höchstens 2 500 kg und bis 
24. August 2019 nicht für Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse von mehr als 
2 500 kg. 

Frontschutzsysteme 

Am Fahrzeug angebrachte Frontschutzsysteme müssen jedoch gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 78/2009 typgenehmigt sein und ihre Anbringung muss den 
wesentlichen Anforderungen nach Anhang I Nummer 6 der genannten 
Verordnung entsprechen. 

59 Richtlinie 2005/64/EG 

(Recyclingfähigkeit) 

Die Anforderungen der genannten Richtlinie gelten nicht. 

61 Richtlinie 2006/40/EG 

(Klimaanlagen) 

Die Anforderungen der genannten Richtlinie gelten. 

72 Verordnung (EU) 2015/758 

(eCall-System) 

Die Anforderungen der genannten Verordnung gelten nicht. 
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Erläuterungen zu Anlage 2 

1. In dieser Anlage verwendete Abkürzungen: 

"OEM": vom Hersteller bereitgestellte Originalausrüstung 

FMVSS: Federal Motor Vehicle Safety Standard (Kfz-Sicherheitsnormen des US-

Verkehrsministeriums) 

JSRRV: Japan Safety Regulations for Road Vehicles (Japanische Sicherheitsvorschriften für 

Straßenfahrzeuge) 

SAE: Society of Automotive Engineers (Verband der Automobilingenieure) 

CISPR: Comité international spécial des perturbations radioélectriques (Internationaler 

Sonderausschuss für Funkstörungen) 

2. Anmerkungen: 

a) Die vollständige Flüssiggas- bzw. ErdgasAnlage muss auf der Grundlage der UN-Regelungen 

Nr. 67 oder Nr. 110 oder Nr. 115 geprüft werden. 

b) Für die Veranschlagung der CO2-Emissionen ist folgende Formel zu verwenden: 

Benzinmotor und Getriebe mit Handschaltung: 

CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621 

Benzinmotor und automatisches Getriebe: 

CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481 

Benzinmotor und Hybrid-Elektro-Antrieb: 

CO2 = 0,116 m – 57,147 

Dieselmotor und Getriebe mit Handschaltung: 

CO2 = 0,108 m – 11,371 

Dieselmotor und automatisches Getriebe: 

CO2 = 0,116 m – 6,432 

Dabei gilt: "CO2" ist die kombinierte Masse der CO2-Emissionen in g/km, "m" ist die Masse des 

Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und "p" ist die Motorhöchstleistung in kW. 
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Die kombinierte CO2-Masse ist auf eine Dezimalstelle zu berechnen und wie folgt auf die 

nächste ganze Zahl zu runden: 

i) liegt der Wert der ersten Dezimalstelle unter 5, wird abgerundet; 

ii) ist der Wert der ersten Dezimalstelle größer oder gleich 5, wird aufgerundet; 

c) Für die Veranschlagung des Kraftstoffverbrauchs ist folgende Formel zu verwenden: 

CFC = CO2 x k -1 

Dabei gilt: "CFC" ist der kombinierte Kraftstoffverbraucht in l/100 km, "CO2" ist die 

kombinierte Masse der CO 2-Emissionen in g/km nach der Rundung gemäß der Regel in 

Anmerkung 2 Buchstabe b, "k" ist ein Koeffizient mit folgendem Wert: 

23,81 für Benzinmotoren; 

26,49 für Dieselmotoren. 

Der kombinierte Kraftstoffverbrauch ist auf zwei Dezimalstellen zu berechnen: Gerundet wird 

wie folgt: 

i) liegt der Wert nach der ersten Dezimalstelle unter 5, wird abgerundet; 

ii) ist der Wert nach der ersten Dezimalstelle größer oder gleich 5, wird aufgerundet. 
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TEIL II 

Liste der UN-Regelungen, die als Alternativen für die in Teil I genannten Richtlinien oder  

Verordnungen anerkannt werden 

Wird auf eine Einzelrichtlinie oder Einzelverordnung in der Tabelle von Teil I Bezug genommen, so 

wird eine Genehmigung nach den folgenden UN-Regelungen, denen die Union als Vertragspartei des 

"Geänderten Übereinkommens von 1958" der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten 

Nationen mit dem Beschluss 97/836/EG bzw. mit späteren Ratsbeschlüssen gemäß Artikel 3 Absatz 3 

des genannten Beschlusses beigetreten ist, als gleichwertig mit einer nach der einschlägigen 

Einzelrichtlinie oder -verordnung erteilten EU-Typgenehmigung anerkannt. 

Alle weiteren Änderungen an den in der folgenden Tabelle aufgeführten UN-Regelungen1 gelten als 

einer EU-Typgenehmigung gleichwertig, vorbehaltlich des in Artikel 4 Absatz 2 des 

Beschlusses 97/836/EG genannten Beschlusses. 

                                                           
1 Nachfolgende Änderungen siehe UNECE TRANS/WP.29/343. 
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 Gegenstand Nummer der UN-
Regelung 

Änderungsserie 

1A* Zulässiger Geräuschpegel (erfasst nicht akustische Fahrzeug-
Warnsysteme (AVAS) und Ersatzschalldämpfer) 

51  03 

AVAS 138 00 

Ersatzschalldämpferanlagen 59 02 

9B -Bremsen (PKW) (die elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) 
betreffender Teil) 

140 00 

58 Fußgängerschutz (erfasst nicht Bremsassistenz) 127 
(Fußgängerschutz)  

00 

Fußgängerschutz (die Bremsassistenz betreffender Teil) 13-H 
(Bremsassistenz) 

oder 139 
(Bremsassistenz) 

00 (Ergänzung 9 
und folgende) 

00 

65 Notbrems-Assistenzsystem 131 01 

66 Spurhaltewarnsystem 130 00 

Enthalten die Einzelrichtlinien oder Einzelverordnungen Anforderungen für den Einbau, so gelten diese auch für 
Bauteile und selbstständige technische Einheiten, die entsprechend den UN-Regelungen genehmigt wurden. 
* Die Nummerierung der Tabelleneinträge folgt der Nummerierung in der Tabelle in Teil I. 
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TEIL III 

Aufstellung der Rechtsakte zur Festlegung der Anforderungen für die EU-Typgenehmigung von 

Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung 

Anlage 1 

Wohnmobile, Krankenwagen und Leichenwagen 

Nr.  Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 ≤ 
2500 
kg(*) 

M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

1 Geräuschpegel Richtlinie 
70/157/EWG  

H G+H G+H G+H 

1A Geräuschpegel Verordnung 
(EU) 
Nr. 540/2014 

H G+H G+H G+H 

2 Emissionen leichter Pkw und Nutzfahrzeuge 
(Euro 5 und 6)/Zugang zu Informationen 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 715/2007 

Q(1) G + Q(1) G + Q(1)  

3A Verhütung von Brandgefahren (Behälter für 
flüssigen Kraftstoff) 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 34 

F (2) F (2) F (2) F (2) 

3B Einrichtungen für den hinteren Unterfahr-
schutz und ihr Anbau; hinterer 
Unterfahrschutz 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 58 

X X X X 

4A Anbringungsstelle und Anbringung hinteres 
Kennzeichen 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung 
(EU) 
Nr. 1003/2010 

X X X X 

5A Lenkanlagen Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 79 

X G G G 
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Nr.  Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 ≤ 
2500 
kg(*) 

M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

6A Einstieg ins Fahrzeug und 
Manövriereigenschaften 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung 
(EU) 
Nr. 130/2012 

X X   

6B Türverschlüsse und Türaufhängungen Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 11 

B G+B   

7A Akustische 
Warneinrichtungen/Schallzeichen 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 28 

X X X X 

8A Einrichtungen für indirekte Sicht und ihre 
Anbringung 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 46 

X G G G 

9A Bremsen von Fahrzeugen und Anhängern Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 13 

  G(3) G(3) 

9B Bremsen von PKWs Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 13-H 

X (4) G+A1   

10A Elektromagnetische Verträglichkeit Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 10 

X X X X 
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Nr.  Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 ≤ 
2500 
kg(*) 

M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

12A Innenausstattung Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 21 

C G+C   

13A Schutz von Kraftfahrzeugen gegen 
unbefugte Benutzung 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 18 

  G (4A) G (4A) 

13B Schutz von Kraftfahrzeugen gegen 
unbefugte Benutzung 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 116 

X G   

14A Schutz des Fahrzeugführers vor der 
Lenkanlage bei Unfallstößen 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 12 

X G   

15A Sitze, ihre Verankerungen und Kopfstützen Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 17 

D G+D G+D (4B) G+D (4B) 

15B Sitze für Kraftomnibusse Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 80 

  X X 

16A Vorstehende Außenkanten Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 26 

X für 
das 
Führer-
haus; 
A+Z für 
den 
übri-
gen 
Teil 

G für das 
Führerhaus; A+Z 
für den übrigen 
Teil 
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Nr.  Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 ≤ 
2500 
kg(*) 

M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

17A Einstieg ins Fahrzeug und 
Manövriereigenschaften 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung 
(EU) 
Nr. 130/2012 

X X X X 

17B Geschwindigkeitsmesseinrichtung 
einschließlich ihres Einbaus 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 39 

X X X X 

18A Gesetzlich vorgeschriebenes Fabrikschild 
und  FIN 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung 
(EU) 
Nr. 19/2011 

X X X X 

19A Sicherheitsgurtverankerungen, ISOFIX-
Verankerungssysteme und Verankerungen 
für den oberen ISOFIX-Haltegurt 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 14 

D G+L G+L G+L 

20A Anbau der Beleuchtungs- und 
Lichtsignaleinrichtungen an 
Kraftfahrzeugen 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 48 

A+N A+G+N für das 
Führerhaus; A+N 
für den übrigen 

Teil 

A+G+N für 
das 

Führerhaus; 
A+N für 

den 
übrigen Teil 

A+G+N für 
das 

Führerhaus; 
A+N für 

den 
übrigen Teil 

21A Retroreflektierende Einrichtungen für 
Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 3 

X X X X 

22A Begrenzungsleuchten, Schlussleuchten, 
Bremsleuchten und Umrissleuchten für 
Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 7 

X X X X 
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Nr.  Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 ≤ 
2500 
kg(*) 

M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

22B Tagfahrlicht für Kraftfahrzeuge Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 87 

X X X X 

22C Seitenmarkierungsleuchten für 
Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 91 

X X X X 

23A Fahrtrichtungsanzeiger für Kraftfahrzeuge 
und ihre Anhänger 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 6 

X X X X 

24A Beleuchtungseinrichtungen für das hintere 
Kennzeichenschild von Kraftfahrzeugen und 
ihren Anhängern 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 4 

X X X X 

25A Sealed-Beam-Halogenscheinwerfer (HSB) 
für Kraftfahrzeuge für asymmetrisches 
Abblendlicht und/oder Fernlicht 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 31 

X X X X 

25B Glühlampen zur Verwendung in 
genehmigten Scheinwerfern und Leuchten 
von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 37 

X X X X 

25C Kfz-Scheinwerfer mit 
Gasentladungslichtquellen 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 98 

X X X X 
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Nr.  Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 ≤ 
2500 
kg(*) 

M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

25D Gasentladungslichtquellen für genehmigte 
Gasentladungsleuchteinheiten in 
Kraftfahrzeugen 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 99 

X X X X 

25E Kraftfahrzeugscheinwerfer für 
asymmetrisches Abblendlicht und/oder 
Fernlicht, die mit Glühlampen und/oder 
LED-Modulen ausgerüstet sind 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 112 

X X X X 

25F Adaptive Frontbeleuchtungssysteme (AFS) 
für Kraftfahrzeuge 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 123 

X X X X 

26A Nebelscheinwerfer für Kraftfahrzeuge Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 19 

X X X X 

27A Abschleppeinrichtung Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung 
(EU) 
Nr. 1005/2010 

E E E E 

28A Nebelschlussleuchten für Kraftfahrzeuge 
und ihre Anhänger 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 38 

X X X X 

29A Rückfahrscheinwerfer für Kraftfahrzeuge 
und ihre Anhänger 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 23 

X X X X 
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Nr.  Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 ≤ 
2500 
kg(*) 

M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

30A Parkleuchten für Kraftfahrzeuge Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 77 

X X X X 

31A Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, 
Kinderrückhaltesysteme und ISOFIX- 
Kinderrückhaltesysteme 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 16 

D G+M G+M G+M 

32A Sichtfeld des Fahrzeugführers nach vorn Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 125 

X G   

33A Anordnung und Kennzeichnung der 
Handbetätigungseinrichtungen, 
Kontrollleuchten und Anzeiger 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 121 

X X X X 

34A Entfrostungs- und Trocknungsanlagen Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung 
(EU) 
Nr. 672/2010 

X G (5) (5) (5) 

35A Windschutzscheiben-Wischanlagen und 
Windschutzscheiben-Waschanlagen 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung 
(EU) 
Nr. 1008/2010 

X G (6) (6) (6) 

36A Heizanlagen Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 122 

X X X X 
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Nr.  Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 ≤ 
2500 
kg(*) 

M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

37A Radabdeckungen Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung 
(EU) 
Nr. 1009/2010 

X G   

38A In Fahrzeugsitze einbezogene und nicht 
einbezogene Kopfstützen  

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 25  

D G + D   

44A Massen und Abmessungen Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung 
(EU) 
Nr. 1230/2012 

X X   

45A Sicherheitsverglasungswerkstoffe und ihr 
Einbau in Fahrzeuge 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 43 

J G+J G+J G+J 

46 Reifen Richtlinie 
92/23/EWG 

X G G G 

46A Montage von Reifen Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung 
(EU) 
Nr. 458/2011 

X G G G 

46B Luftreifen für Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger (Klasse C1) 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 30 

X G   

46C Luftreifen für Nutzfahrzeuge und ihre 
Anhänger (Klassen C2 und C3) 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 54 

– G G G 
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Nr.  Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 ≤ 
2500 
kg(*) 

M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

46D Reifen: Rollgeräuschemissionen, Haftung 
auf nassen Oberflächen und Rollwiderstand 
(Klassen C1, C2 und C3) 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 117 

X G G G 

46E Komplettnotrad, 
Notlaufreifen/Notlaufsystem und 
Reifendrucküberwachungssystem 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 64 

X G   

47A Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 89 

  X X 

48A Massen und Abmessungen Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung 
(EU) 
Nr. 1230/2012 

  X X 

50A Mechanische Verbindungseinrichtungen für 
Fahrzeugkombinationen 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 55 

X (10) G (10) G (10) G (10) 

51A Brennverhalten von Werkstoffen der 
Innenausstattung bestimmter 
Kraftfahrzeugklassen 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 118 

   G für das 
Führerhaus; 

X für den 
übrigen Teil 

52A Fahrzeuge der Klassen M2 und M3 Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 107 

  A A 

52B Festigkeit des Aufbaus von 
Kraftomnibussen 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 66 

  A A 
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Nr.  Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 ≤ 
2500 
kg(*) 

M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

53A Schutz der Insassen bei einem 
Frontalaufprall 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 94 

k. A. k. A.   

54A Schutz der Insassen bei einem 
Seitenaufprall 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 95 

k. A. k. A.   

58 Fußgängerschutz Verordnung 
(EG) 
Nr. 78/2009 

X k. A. 

Jedoch muss jedes 
Frontschutzsystem, 
das mit dem 
Fahrzeug in 
Verkehr gebracht 
wird, den 
Vorgaben 
entsprechen und 
entsprechend 
gekennzeichnet 
sein. 

  

59 Recyclingfähigkeit Richtlinie 
2005/64/EG 

k. A. k. A.   

61 Klimaanlage. Richtlinie 
2006/40/EG 

X G (14)   

62 Wasserstoffsystem Verordnung 
(EG) 
Nr. 79/2009 

Q G + Q G + Q G + Q 

63 Allgemeine Sicherheit Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

X (15) X (15) X (15) X (15) 

64 Gangwechselanzeiger Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung 
(EU) 
Nr. 65/2012 

X G   

65 Notbrems-Assistenzsystem Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

  k. A. (16) k. A. (16) 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:79/2009;Nr:79;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:65/2012;Nr:65;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr.  Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 ≤ 
2500 
kg(*) 

M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

Verordnung 
(EU) 
Nr. 347/2012 
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Nr.  Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 ≤ 
2500 
kg(*) 

M1 > 2500 kg(*) M2 M3 

66 Spurhaltewarnsystem Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung 
(EU) 
Nr. 351/2012 

  k. A. (17) k. A. (17) 

67 Spezielle Ausrüstung für Kraftfahrzeuge, in 
deren Antriebssystem verflüssigte Gase LPG 
verwendet werden, und deren Einbau 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 67 

X X X X 

68 Fahrzeug-Alarmsysteme (FAS) Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 97 

X G   

69 Elektrische Sicherheit Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 100 

X X X X 

70 Spezielle Bauteile von Kraftfahrzeugen, in 
deren Antriebssystem komprimiertes 
Erdgas (CNG) verwendet wird, und deren 
Einbau 

Verordnung 
(EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 110 

X X X X 

72 eCall-System Verordnung 
(EU) 2015/758 

G G k. A. k.A 

(*) Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand. 

Zusätzliche Anforderungen für Krankenwagen 

Der Patientenraum von Krankenwagen muss den Anforderungen der Norm EN 1789:2007 +A1: 2010 

+A2:2014 "Rettungsdienstfahrzeuge und deren Ausrüstung – Krankenkraftwagen" genügen, außer 

deren Abschnitt 6.5 "Ausrüstungs-Tabellen". Die Übereinstimmung ist durch den Prüfbericht eines 

technischen Dienstes zu belegen. Wenn Platz für einen Rollstuhl vorgesehen ist, müssen die 

Anforderungen nach Anlage 3 hinsichtlich der Rollstuhlbefestigung und Insassen-Rückhaltesysteme 

eingehalten werden. 
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Anlage 2 

Beschussgeschützte Fahrzeuge 

Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

1A Geräuschpegel Verordnung (EU) 
Nr. 540/2014 

X X X X X X     

2 Emissionen leichter 
Pkw und 
Nutzfahrzeuge 
(Euro 5 und 
6)/Zugang zu 
Informationen 

Verordnung (EG) 
Nr. 715/2007 

A(1) A(1)  A(1) A(1)      

3A Verhütung von 
Brandgefahren 
(Behälter für 
flüssigen Kraftstoff) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 34 

X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) X (2) X X X X 

3B Einrichtungen für 
den hinteren 
Unterfahrschutz 
und ihr Anbau; 
hinterer 
Unterfahrschutz 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 58 

X X X X A A X X X X 

4A Anbringungsstelle 
und Anbringung 
hinteres 
Kennzeichen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1003/2010 

X X X X X X X X X X 

5A Lenkanlagen Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 79 

X X X X X X X X X X 

6A Einstieg ins 
Fahrzeug und 
Manövrier-
eigenschaften 

(Stufen, Trittbretter 
und Haltegriffe) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 130/2012 

X X X X X X     
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

6B Türverschlüsse und 
Türaufhängungen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 11 

X   X       

7A Akustische 
Warneinrichtungen
/Schall-zeichen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 28 

A+K A+K A+K A+K A+K A+K     

8A Einrichtungen für 
indirekte Sicht und 
ihre Anbringung 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 46 

A A A A A A     

9A Bremsen von 
Fahrzeugen und 
Anhängern 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 13 

 X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) X (3) 

9B Bremsen (PKW) Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 13-H 

X (4)   X (4)       

10A Elektromagnetische 
Verträglichkeit 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 10 

X X X X X X X X X X 

12A Innenausstattung Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 21 

A          
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

13A Schutz von 
Kraftfahrzeugen 
gegen unbefugte 
Benutzung 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 18 

 X(4A) X(4A)  X(4A) X(4A)     

13B Schutz von 
Kraftfahrzeugen 
gegen unbefugte 
Benutzung 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 116 

X   X       

14A Schutz des 
Fahrzeugführers 
vor der 
Lenkanlage bei 
Unfallstößen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 12 

k. A.   k. A.       

15A Sitze, ihre 
Verankerungen und 
Kopfstützen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 17 

X D(4B) D(4B) D D D     

15B Sitze für 
Kraftomnibusse 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 80 

 D D        

16A Vorstehende 
Außenkanten 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 26 

A          

17A Einstieg ins 
Fahrzeug und 
Manövriereigensch
aften 

(Rückwärtsgang) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 130/2012 

X X X X X X     
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

17B Geschwindigkeitsm
esseinrichtung 
einschließlich ihres 
Einbaus 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 39 

X X X X X X     

18A Gesetzlich 
vorgeschriebenes 
Fabrikschild und 
FIN 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 19/2011 

X X X X X X X X X X 

19A Sicherheitsgurtvera
nkerungen, ISOFIX-
Verankerungssyste
me und 
Verankerungen für 
den oberen ISOFIX-
Haltegurt 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 14 

A A A A A A     

20A Anbau der 
Beleuchtungs- und 
Lichtsignal-
einrichtungen an 
Kraftfahrzeugen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 48 

A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N 

21A Retroreflektierende 
Einrichtungen für 
Kraftfahrzeuge und 
ihre Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 3 

X X X X X X X X X X 

22A Begrenzungs-
leuchten, 
Schlussleuchten, 
Bremsleuchten und 
Umrissleuchten für 
Kraftfahrzeuge und 
ihre Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 7 

X X X X X X X X X X 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2021;Code:N;Nr:21&comp=N%7C21%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2021;Code:N;Nr:21&comp=N%7C21%7C
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

22B Tagfahrlicht für 
Kraftfahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 87 

X X X X X X     

22C Seitenmarkierungs-
leuchten für 
Kraftfahrzeuge und 
ihre Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 91 

X X X X X X X X X X 

23A Fahrtrichtungs-
anzeiger für 
Kraftfahrzeuge und 
ihre Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 6 

X X X X X X X X X X 

24A Beleuchtungs-
einrichtungen für 
das hintere 
Kennzeichenschild 
von 
Kraftfahrzeugen 
und ihren 
Anhängern 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 4 

X X X X X X X X X X 

25A Sealed-Beam-Halo-
genscheinwerfer 
(HSB) für 
Kraftfahrzeuge für 
asymmetrisches 
Abblendlicht 
und/oder Fernlicht 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 31 

X X X X X X     

25B Glühlampen zur 
Verwendung in 
genehmigten 
Scheinwerfern und 
Leuchten von 
Kraftfahrzeugen 
und ihren 
Anhängern 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 37 

X X X X X X X X X X 
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

25C Kfz-Scheinwerfer 
mit Gasentladungs-
lichtquellen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 98 

X X X X X X     

25D Gasentladungslicht
quellen für 
genehmigte 
Gasentladungsleuc
hteinheiten in 
Kraftfahrzeugen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 99 

X X X X X X     

25E Kraftfahrzeug-
scheinwerfer für 
asymmetrisches 
Abblendlicht 
und/oder Fernlicht, 
die mit Glühlampen 
und/oder LED-
Modulen 
ausgerüstet sind 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 112 

X X X X X X     

25F Adaptive 
Frontbeleuchtungs-
systeme (AFS) für 
Kraftfahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 123 

X X X X X X     

26A Nebelscheinwerfer 
für Kraftfahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 19 

X X X X X X     

27A Abschlepp-
einrichtung 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1005/2010 

A A A A A A     
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1005/2010;Nr:1005;Year:2010&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

28A Nebelschluss-
leuchten für 
Kraftfahrzeuge und 
ihre Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 38 

X X X X X X X X X X 

29A Rückfahrschein-
werfer für 
Kraftfahrzeuge und 
ihre Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 23 

X X X X X X X X X X 

30A Parkleuchten für 
Kraftfahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 77 

X X X X X X     

31A Sicherheitsgurte, 
Rückhaltesysteme, 
Kinderrückhalte-
systeme und 
ISOFIX- 
Kinderrückhalte-
systeme 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 16 

A A A A A A     

32A Sichtfeld des 
Fahrzeugführers 
nach vorn 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 125 

S          

33A Anordnung und 
Kennzeichnung der 
Handbetätigungs-
einrichtungen, 
Kontrollleuchten 
und Anzeiger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 121 

X X X X X X     

34A Entfrostungs- und 
Trocknungsanlagen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 672/2010 

A (5) (5) (5) (5) (5)     

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2032;Code:A;Nr:32&comp=32%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2032;Code:A;Nr:32&comp=32%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:S%2033;Code:S;Nr:33&comp=33%7C%7CS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:S%2033;Code:S;Nr:33&comp=33%7C%7CS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:672/2010;Nr:672;Year:2010&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

35A Windschutz-
scheiben-Wisch-
anlagen und 
Windschutz-
scheiben-Wasch-
anlagen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1008/2010 

A (6) (6) (6) (6) (6)     

36A Heizanlagen Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 122 

X X X X X X X X X X 

37A Radabdeckungen Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1009/2010 

X          

38A In Fahrzeugsitze 
einbezogene und 
nicht einbezogene 
Kopfstützen  

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 25  

X          

41A Emissionen (Euro 
VI) schwerer 
Nutzfahrzeuge/Zu-
gang zu 
Informationen 

Verordnung (EG) 
Nr. 595/2009 

X (9) X (9) X X (9) X (9) X     

42A Seitenschutz von 
Lastkraftwagen, 
Anhängern und 
Sattelanhängern 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 73 

    X X   X X 

43A Spritzschutz-
systeme 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 109/2011 

   X X X X X X X 

44A Massen und 
Abmessungen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1230/2012 

X          

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1008/2010;Nr:1008;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1009/2010;Nr:1009;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:109/2011;Nr:109;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1230/2012;Nr:1230;Year:2012&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

45A Sicherheitsver-
glasungswerkstoffe 
und ihr Einbau in 
Fahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 43 

k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 

46 Reifen Richtlinie 
92/23/EWG 

A A A A A A A A A A 

46A Montage von 
Reifen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 458/2011 

A A A A A A A A A A 

46B Luftreifen für 
Kraftfahrzeuge und 
ihre Anhänger 
(Klasse C1) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 30 

A   A   A A   

46C Luftreifen für 
Nutzfahrzeuge und 
ihre Anhänger 
(Klassen C2 und C3) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 54 

 A A A A A   A A 

46D Reifen: 
Rollgeräusch-
emissionen, 
Haftung auf nassen 
Oberflächen und 
Rollwiderstand 
(Klassen C1, C2 und 
C3) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 117 

A A A A A A A A A A 

46E Komplettnotrad, 
Notlaufreifen/Not-
laufsystem und 
Reifendrucküber-
wachungssystem 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 64 

A(9A)   A(9A)       

47A Geschwindigkeits-
begrenzungs-
einrichtungen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 89 

 X X  X X     

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/23/EWG;Year:92;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2046;Code:A;Nr:46&comp=46%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2046;Code:A;Nr:46&comp=46%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:458/2011;Nr:458;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2046;Code:A;Nr:46&comp=46%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2046;Code:A;Nr:46&comp=46%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2046;Code:A;Nr:46&comp=46%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2046;Code:A;Nr:46&comp=46%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2046;Code:A;Nr:46&comp=46%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2046;Code:A;Nr:46&comp=46%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2046;Code:A;Nr:46&comp=46%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2046;Code:A;Nr:46&comp=46%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

48A Massen und 
Abmessungen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1230/2012 

 X X X X X X X X X 

49A Außen vorstehende 
Teile vor der 
Führerhausrück-
wand von 
Nutzfahrzeugen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 61 

   A A A     

50A Mechanische 
Verbindungs-
einrichtungen für 
Fahrzeug-
kombinationen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 55 

X(10) X(10) X(10) X(10) X(10) X(10) X X X X 

50B Kurzkupplungs-
einrichtung (CCD ?); 
Anbau eines 
genehmigten Typs 
einer 
Kurzkupplungs-
einrichtung 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 102 

    X(10) X(10)   X(10) X(10) 

51A Brennverhalten von 
Werkstoffen der 
Innenausstattung 
bestimmter 
Kraftfahrzeug-
klassen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 118 

  X        

52A Fahrzeuge der 
Klassen M2 und M3 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 107 

 A A        

52B Festigkeit des 
Aufbaus von 
Kraftomnibussen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 66 

 A A        

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1230/2012;Nr:1230;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2050;Code:A;Nr:50&comp=50%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2050;Code:A;Nr:50&comp=50%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2052;Code:A;Nr:52&comp=52%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2052;Code:A;Nr:52&comp=52%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

53A Schutz der Insassen 
bei einem 
Frontalaufprall 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 94 

k. A.          

54A Schutz der Insassen 
bei einem 
Seitenaufprall 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 95 

k. A.   k. A.       

55 (leer)            

56A Fahrzeuge für die 
Beförderung 
gefährlicher Güter 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 105 

   X(13) X(13) X(13) X(13) X(13) X(13) X(13) 

57A Einrichtungen für 
den vorderen 
Unterfahrschutz 
und ihr Anbau; 
vorderer 
Unterfahrschutz 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 93 

    X X     

58 Fußgängerschutz Verordnung (EG) 
Nr. 78/2009 

k. A.   k. A.       

59 Recyclingfähigkeit Richtlinie 
2005/64/EG 

k. A.   k. A.       

60 (leer)            

61 Klimaanlage. Richtlinie 
2006/40/EG 

X   X(14)       

62 Wasserstoffsystem Verordnung (EG) 
Nr. 79/2009 

A A A A A A     

63 Allgemeine 
Sicherheit 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:78/2009;Nr:78;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/64/EG;Year:2005;Nr:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/64;Nr:2005;Year:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/40/EG;Year:2006;Nr:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/40;Year2:2006;Nr2:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:79/2009;Nr:79;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2063;Code:A;Nr:63&comp=63%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2063;Code:A;Nr:63&comp=63%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Nummer des 
Rechtsakts 

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

64 Gangwechsel-
anzeiger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 65/2012 

X          

65 Notbrems-
Assistenzsystem 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 347/2012 

 (16) (16)  (16) (16)     

66 Spurhaltewarn-
system 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 351/2012 

 (17) (17)  (17) (17)     

67 Spezielle 
Ausrüstung für 
Kraftfahrzeuge, in 
deren 
Antriebssystem 
verflüssigte Gase  
LPG verwendet 
werden, und deren 
Einbau 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 67 

X X X X X X     

68 Fahrzeug-
Alarmsysteme (FAS) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 97 

X   X       

69 Elektrische 
Sicherheit 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN- Regelung 
Nr. 100 

X X X X X X     

70 Spezielle Bauteile 
von 
Kraftfahrzeugen, in 
deren 
Antriebssystem 
komprimiertes 
Erdgas (CNG) 
verwendet wird, 
und deren Einbau 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-R Regelung 
Nr. 110 

X X X X X X     

72 eCall-System Verordnung 
(EU) 2015/758 

G k. A. k. A. G k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 
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Anlage 3 

Rollstuhlgerechte Fahrzeuge 

Nr. Gegenstand Rechtsakt M1 

1A Geräuschpegel Verordnung (EU) Nr. 540/2014 G+W9 

2 Emissionen leichter Pkw und Nutzfahrzeuge (Euro 5 und 
6)/Zugang zu Informationen 

Verordnung (EG) Nr. 715/2007 G+W1 

3A Verhütung von Brandgefahren (Behälter für flüssigen 
Kraftstoff) 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 34 

X+W2 

3B Einrichtungen für den hinteren Unterfahrschutz und ihr 
Anbau; hinterer Unterfahrschutz 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 58 

X 

4A Anbringungsstelle und Anbringung hinteres Kennzeichen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1003/2010 

X 

5A Lenkanlagen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 79 

G 

6A Einstieg ins Fahrzeug und Manövriereigenschaften(Stufen, 
Trittbretter und Haltegriffe) 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 130/2012 

X 

6B Türverschlüsse und Türaufhängungen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 11 

X 

7A Akustische Warneinrichtungen/Schall-zeichen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 28 

X 

8A Einrichtungen für indirekte Sicht und ihre Anbringung Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 46 

X 

9B Bremsen (PKW) Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 13-H 

G+A1 

10A Elektromagnetische Verträglichkeit Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 10 

X 

12A Innenausstattung Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 21 

G+C 
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Nr. Gegenstand Rechtsakt M1 

13B Schutz von Kraftfahrzeugen gegen unbefugte Benutzung Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 116 

X 

14A Schutz des Fahrzeugführers vor der Lenkanlage bei 
Unfallstößen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 12 

G 

15A Sitze, ihre Verankerungen und Kopfstützen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 17 

G+W3 

16A Vorstehende Außenkanten Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 26 

G+W4 

17A Einstieg ins Fahrzeug und Manövriereigenschaften 
(Rückwärtsgang) 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 130/2012 

X 

17B Geschwindigkeitsmesseinrichtung einschließlich ihres 
Einbaus 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 39 

X 

18A Gesetzlich vorgeschriebenes Fabrikschild und FIN Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 19/2011 

X 

19A Sicherheitsgurtverankerungen, ISOFIX-
Verankerungssysteme und Verankerungen für den oberen 
ISOFIX-Haltegurt 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 14 

X+W5 

20A Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen an 
Kraftfahrzeugen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 48 

X 

21A Retroreflektierende Einrichtungen für Kraftfahrzeuge und 
ihre Anhänger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 3 

X 

22A Begrenzungsleuchten, Schlussleuchten, Bremsleuchten 
und Umrissleuchten für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 7 

X 

22B Tagfahrlicht für Kraftfahrzeuge Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 87 

X 

22C Seitenmarkierungsleuchten für Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 91 

X 

23A Fahrtrichtungsanzeiger für Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 6 

X 
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Nr. Gegenstand Rechtsakt M1 

24A Beleuchtungseinrichtungen für das hintere 
Kennzeichenschild von Kraftfahrzeugen und ihren 
Anhängern 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 4 

X 

25A Sealed-Beam-Halogenscheinwerfer (HSB) für 
Kraftfahrzeuge für asymmetrisches Abblendlicht und/oder 
Fernlicht 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 31 

X 

25B Glühlampen zur Verwendung in genehmigten 
Scheinwerfern und Leuchten von Kraftfahrzeugen und 
ihren Anhängern 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 37 

X 

25C Kfz-Scheinwerfer mit Gasentladungslichtquellen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 98 

X 

25D Gasentladungslichtquellen für genehmigte 
Gasentladungsleuchteinheiten in Kraftfahrzeugen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 99 

X 

25E Kraftfahrzeugscheinwerfer für asymmetrisches 
Abblendlicht und/oder Fernlicht, die mit Glühlampen 
und/oder LED-Modulen ausgerüstet sind 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 112 

X 

25F Adaptive Frontbeleuchtungssysteme (AFS) für 
Kraftfahrzeuge 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 123 

X 

26A Nebelscheinwerfer für Kraftfahrzeuge Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 19 

X 

27A Abschleppeinrichtung Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1005/2010 

E 

28A Nebelschlussleuchten für Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 38 

X 

29A Rückfahrscheinwerfer für Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 23 

X 

30A Parkleuchten für Kraftfahrzeuge Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 77 

X 

31A Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, 
Kinderrückhaltesysteme und ISOFIX- 
Kinderrückhaltesysteme 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 16 

X+W6 

32A Sichtfeld des Fahrzeugführers nach vorn Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 125 

G 
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Nr. Gegenstand Rechtsakt M1 

33A Anordnung und Kennzeichnung der 
Handbetätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und 
Anzeiger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 121 

X 

34A Entfrostungs- und Trocknungsanlagen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 672/2010 

G(5) 

35A Windschutzscheiben-Wischanlagen und 
Windschutzscheiben-Waschanlagen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1008/2010 

G(6) 

36A Heizanlagen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 122 

X 

37A Radabdeckungen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1009/2010 

G 

38A In Fahrzeugsitze einbezogene und nicht einbezogene 
Kopfstützen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 25 

X 

41A Emissionen (Euro VI) schwerer Nutzfahrzeuge/Zugang zu 
Informationen 

Verordnung (EG) Nr. 595/2009 X+W1 (9) 

44A Massen und Abmessungen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 

X+W8 

45A Sicherheitsverglasungswerkstoffe und ihr Einbau in 
Fahrzeuge 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 43 

G 

46 Reifen Richtlinie 92/23/EWG X 

46A Montage von Reifen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 458/2011 

X 

46B Luftreifen für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger (Klasse 
C1) 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 30 

X 

46D Reifen: Rollgeräuschemissionen, Haftung auf nassen 
Oberflächen und Rollwiderstand (Klassen C1, C2 und C3) 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 117 

X 

46E Komplettnotrad, Notlaufreifen/Notlaufsystem und 
Reifendrucküberwachungssystem 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 64 

G(9A) 

50A Mechanische Verbindungseinrichtungen für 
Fahrzeugkombinationen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 55 

X(10) 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1009/2010;Nr:1009;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1230/2012;Nr:1230;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/23/EWG;Year:92;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:458/2011;Nr:458;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Rechtsakt M1 

53A Schutz der Insassen bei einem Frontalaufprall Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 94 

k. A. 

54A Schutz der Insassen bei einem Seitenaufprall Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 95 

k. A. 

58 Fußgängerschutz Verordnung (EG) Nr. 78/2009 G 

59 Recyclingfähigkeit Richtlinie 2005/64/EG k. A. 

61 Klimaanlagen Richtlinie 2006/40/EG G 

62 Wasserstoffsystem Verordnung (EG) Nr. 79/2009 X 

63 Allgemeine Sicherheit Verordnung (EG) Nr. 661/2009 X(15) 

64 Gangwechselanzeiger Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 65/2012 

G 

67 Spezielle Ausrüstung für Kraftfahrzeuge, in deren 
Antriebssystem verflüssigte Gase  LPG verwendet werden, 
und deren Einbau 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 67 

X 

68 Fahrzeug-Alarmsysteme (FAS) Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 97 

X 

69 Elektrische Sicherheit Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 100 

X 

70 Spezielle Bauteile von Kraftfahrzeugen, in deren 
Antriebssystem komprimiertes Erdgas (CNG) verwendet 
wird, und deren Einbau 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 110 

X 

72 eCall-System Verordnung (EU) 2015/758 G 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/64/EG;Year:2005;Nr:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/64;Nr:2005;Year:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/40/EG;Year:2006;Nr:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2006/40;Year2:2006;Nr2:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:79/2009;Nr:79;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:65/2012;Nr:65;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/75;Nr:2015;Year:75&comp=
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Zusätzliche Anforderungen für die Prüfung des Rollstuhl- und Insassen-Rückhaltesystems 

Es gelten die folgenden Abschnitte 2 und entweder 3 oder 4. 

1. Begriffsbestimmungen 

1.1. "Ersatzrollstuhl": ein starrer, wiederverwendbarer Prüf-Rollstuhl gemäß der Definition in 

Abschnitt 3 der ISO-Norm 10542-1:2012. 

1.2. "Punkt P": eine Darstellung der Lage der Hüfte des im Ersatzrollstuhl sitzenden 

Rollstuhlinsassen gemäß der Definition in Abschnitt 3 der ISO-Norm 10542-1:2012. 

2. Allgemeine Anforderungen 

2.1. Jeder Rollstuhlplatz muss über Verankerungen verfügen, an denen ein Rollstuhl- und 

Insassenrückhaltesystem befestigt wird. 

2.2. Die unteren Gurtverankerungen des Rollstuhlinsassen müssen gemäß UN-Regelung Nr. 14-

07 Absatz 5.4.2.2 im Verhältnis zu Punkt P des Ersatzrollstuhls in der vom Hersteller 

angegeben Fahrtstellung angebracht sein. Die oberen tatsächlichen Gurtverankerungen 

müssen sich mindestens 1 100 mm über der horizontalen Ebene befinden, die durch die 

Kontaktpunkte zwischen den Hinterrädern des Ersatzrollstuhls und dem Fahrzeugboden 

verläuft. Diese Bedingung muss nach Durchführung der Prüfung gemäß Nummer 3 dieser 

Anlage noch immer erfüllt sein. 
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2.3. Der Insassengurt des Rollstuhl- und Insassenrückhaltesystems wird evaluiert, um 

sicherzustellen, dass die Bestimmungen der UN-Regelung Nr. 16-06 Absätze 8.2.2 bis 

8.2.2.4 und 8.3.1 bis 8.3.4 eingehalten werden. 

2.4. Die Mindestzahl von ISOFIX-Gurtverankerungen für Kindersitze muss nicht bereitgestellt 

werden. Im Falle eines Mehrstufen-Typgenehmigungsverfahrens, bei dem ein ISOFIX-

Verankerungssystem vom Umbau betroffen ist, müssen entweder das System erneut 

geprüft oder die Verankerungen unbrauchbar gemacht werden. Im letzten Fall werden die 

ISOFIX-Aufkleber entfernt und der Fahrzeugkäufer entsprechend informiert. 

3. Statische Prüfung im Fahrzeug 

3.1. Rollstuhlinsassen-Rückhalteverankerungen 

3.1.1. Die Rückhalteverankerungen für den Rollstuhlinsassen müssen den statischen Kräften 

standhalten, die für Verankerungen von Insassenrückhaltesystemen in der UN-Regelung 

Nr. 14-07 vorgeschrieben sind, gleichzeitig mit den statistischen Kräften, die auf die 

Rollstuhlverankerungen gemäß Nummer 3.2 dieser Anlage aufgebracht werden. 

3.2. Rollstuhlverankerungen 

Die Rollstuhlverankerungen müssen folgenden Kräften mindestens 0,2 Sekunden standhalten, die 

über den Ersatzrollstuhl (oder einen geeigneten anderen Ersatzrollstuhl, der über 

Befestigungspunkte an den Rädern, auf Sitzhöhe und zum Festmachen am Fahrzeug verfügt, die den 

Anforderungen für den Ersatzrollstuhl entsprechen) auf einer Höhe von 300 +/– 100 mm gemessen 

von der Oberfläche, auf der der Ersatzrollstuhl steht, aufgebracht werden. 
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3.2.1. Bei einem nach vorne gerichteten Rollstuhl wird eine simultane Kraft von 24,5 kN 

aufgebracht, die mit der Kraft zusammentrifft, die auf die Verankerungen des 

Insassenrückhaltesystems aufgebracht wird, und 

3.2.2. es findet eine zweite Prüfung statt, bei der eine statische Kraft von 8,2 kN in Richtung des 

Fahrzeughecks aufgebracht wird. 

3.2.3. Bei einem nach hinten gerichteten Rollstuhl wird eine simultane Kraft von 8,2 kN 

aufgebracht, die mit der Kraft zusammentrifft, die auf die Verankerungen des 

Insassenrückhaltesystems aufgebracht wird, und 

3.2.4. es findet eine zweite Prüfung statt, bei der eine statische Kraft von 24,5 kN in Richtung der 

Fahrzeugfront aufgebracht wird. 

3.3. Bauteile des Systems 

3.3.1. Alle Bauteile des Rollstuhl- und Insassenrückhaltesystems müssen den einschlägigen 

Anforderungen der Norm ISO 10542-1:2012 entsprechen. Die in Anhang A sowie in den 

Abschnitten 5.2.2 und 5.2.3 der Norm ISO 10542-1:2012 angegebene dynamische Prüfung 

muss jedoch am kompletten Rollstuhl- und Insassenrückhaltesystem vorgenommen werden 

und dabei muss die Geometrie der Fahrzeugverankerung herangezogen werden anstelle 

der Prüfgeometrie gemäß Anhang A der Norm ISO 10542-1:2012. Dies kann innerhalb der 

Fahrzeugstruktur ausgeführt werden oder aber an einer Ersatzstruktur, die der Veran-

kerungsgeometrie des Rollstuhl- und Insassenrückhaltesystems entspricht. Die Lage der 

einzelnen Verankerungen muss innerhalb der Toleranzen gemäß Absatz 7.7.1 der UN-

Regelung Nr. 16-06 liegen. 

3.3.2. Wenn das Insassenrückhaltesystem des Rollstuhl- und Insassenrückhaltesystems gemäß der 

UN-Regelung Nr. 16-06 genehmigt wird, muss es der dynamischen Prüfung des kompletten 

Rollstuhl- und Insassenrückhaltesystems gemäß Absatz 3.3.1 dieser Anlage unterzogen 

werden, wobei die Anforderungen der Absätze 5.1, 5.3 und 5.4 der Norm ISO 10542-1:2012 

jedoch als erfüllt gelten. 
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4. Dynamische Prüfung im Fahrzeug 

4.1. Das vollständige Rollstuhl- und Insassenrückhaltesystem muss einer dynamischen Prüfung 

im Fahrzeug gemäß den Absätzen 5.2.2 und 5.2.3 sowie Anhang A der Norm ISO 10542-

1:2012 unterzogen werden; dabei müssen alle Bauteile/Verankerungen mithilfe einer 

Rohkarosserie oder einer repräsentativen Struktur gleichzeitig geprüft werden. 

4.2. Die Bauteile des Rollstuhl- und Insassenrückhaltesystems müssen den einschlägigen 

Anforderungen der Abschnitte 5.1, 5.3 und 5.4 der Norm ISO 10542-1:2012 entsprechen. 

Diese Anforderungen gelten als erfüllt in Bezug auf das Insassenrückhaltesystem, wenn es 

gemäß der UN-Regelung Nr. 16-06 genehmigt wurde. 
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Anlage 4 

Sonstige Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung (einschließlich besonderer Gruppen,  

Geräteträger und Wohnanhänger) 

Die Anwendung der Ausnahmeregelungen in dieser Anlage ist nur zulässig, wenn der Hersteller 

gegenüber der Genehmigungsbehörde hinreichend nachweist, dass das Fahrzeug wegen seiner 

besonderen Zweckbestimmung nicht alle Anforderungen des Anhangs II Teil I erfüllen kann. 

Nr. Gegenstand Rechtsakt M
2 

M
3 

N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

1A Geräuschpegel Verordnung (EU) 
Nr. 540/2014 

 H H H H H    

2 Emissionen leichter Pkw und 
Nutzfahrzeuge (Euro 5 und 
6)/Zugang zu Informationen 

Verordnung (EG) 
Nr. 715/2007 

Q(1)  Q+V1 
(1) 

Q+V1 
(1) 

     

3A Verhütung von Brandgefahren 
(Behälter für flüssigen 
Kraftstoff) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 34 

F F F F F X X X X 

3B Einrichtungen für den 
hinteren Unterfahrschutz und 

ihr Anbau; hinterer 
Unterfahrschutz 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 58 

X X A A A X X X X 

4A Anbringungsstelle und 
Anbringung hinteres 
Kennzeichen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1003/2010 

A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R A+R 

5A Lenkanlagen Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 79 

X X X X X X X X X 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1003/2010;Nr:1003;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Rechtsakt M
2 

M
3 

N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

6A Einstieg ins Fahrzeug und 
Manövriereigenschaften(Stufe
n, Trittbretter und Haltegriffe) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 130/2012 

X X B B B     

6B Türverschlüsse und 
Türaufhängungen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 11 

  B       

7A Akustische 
Warneinrichtungen/Schall-zei-
chen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 28 

X X X X X     

8A Einrichtungen für indirekte 
Sicht und ihre Anbringung 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 46 

X X X X X     

9A Bremsen von Fahrzeugen und 
Anhängern 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 13 

X (3) X (3) X (3) X+U1 
(3) 

X+U1 
(3) 

X X X (3) X (3) 

9B Bremsen (PKW) Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 13-H 

  X (4)       

10A Elektromagnetische 
Verträglichkeit 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 10 

X X X X X X X X X 

13A Schutz von Kraftfahrzeugen 
gegen unbefugte Benutzung 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 18 

X(4A) X(4A)  X(4A) X(4A)     
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Rechtsakt M
2 

M
3 

N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

13B Schutz von Kraftfahrzeugen 
gegen unbefugte Benutzung 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 116 

  X       

14A Schutz des Fahrzeugführers 
vor der Lenkanlage bei 
Unfallstößen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 12 

  X       

15A Sitze, ihre Verankerungen und 
Kopfstützen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 17 

D(4B) D(4B) D D D     

15B Sitze für Kraftomnibusse Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 80 

D D        

17A Einstieg ins Fahrzeug und 
Manövriereigenschaften 

(Rückwärtsgang) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 130/2012 

X X X X X     

17B Geschwindigkeitsmess-
einrichtung einschließlich 
ihres Einbaus 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 39 

X X X X X     

18A Gesetzlich vorgeschriebenes 
Fabrikschild und FIN 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 19/2011 

X X X X X X X X X 

19A Sicherheitsgurtverankerungen
, ISOFIX-Verankerungssysteme 
und Verankerungen für den 
oberen ISOFIX-Haltegurt 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 14 

D D D D D     
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:130/2012;Nr:130;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:19/2011;Nr:19;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Rechtsakt M
2 

M
3 

N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

20A Anbau der Beleuchtungs- und 
Lichtsignaleinrichtungen an 
Kraftfahrzeugen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 48 

A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N A+N 

21A Retroreflektierende 
Einrichtungen für 
Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 3 

X X X X X X X X X 

22A Begrenzungsleuchten, 
Schlussleuchten, 
Bremsleuchten und 
Umrissleuchten für 
Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 7 

X X X X X X X X X 

22B Tagfahrlicht für 
Kraftfahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 87 

X X X X X     

22C Seitenmarkierungsleuchten 
für Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 91 

X X X X X X X X X 

23A Fahrtrichtungsanzeiger für 
Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 6 

X X X X X X X X X 

24A Beleuchtungseinrichtungen 
für das hintere 
Kennzeichenschild von 
Kraftfahrzeugen und ihren 
Anhängern 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 4 

X X X X X X X X X 

25A Sealed-Beam-Halogenschein-
werfer (HSB) für 
Kraftfahrzeuge für 
asymmetrisches Abblendlicht 
und/oder Fernlicht 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 31 

X X X X X     

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2021;Code:N;Nr:21&comp=N%7C21%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:N%2021;Code:N;Nr:21&comp=N%7C21%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Rechtsakt M
2 

M
3 

N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

25B Glühlampen zur Verwendung 
in genehmigten 
Scheinwerfern und Leuchten 
von Kraftfahrzeugen und ihren 
Anhängern 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 37 

X X X X X X X X X 

25C Kfz-Scheinwerfer mit 
Gasentladungslichtquellen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 98 

X X X X X     

25D Gasentladungslichtquellen für 
genehmigte 
Gasentladungsleuchteinheiten 
in Kraftfahrzeugen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 99 

X X X X X     

25E Kraftfahrzeugscheinwerfer für 
asymmetrisches Abblendlicht 
und/oder Fernlicht, die mit 
Glühlampen und/oder LED-
Modulen ausgerüstet sind 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 112 

X X X X X     

25F Adaptive 
Frontbeleuchtungssysteme 
(AFS) für Kraftfahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 123 

X X X X X     

26A Nebelscheinwerfer für 
Kraftfahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 19 

X X X X X     

27A Abschleppeinrichtung Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1005/2010 

A A A A A     

28A Nebelschlussleuchten für 
Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 38 

X X X X X X X X X 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1005/2010;Nr:1005;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2028;Code:A;Nr:28&comp=28%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2028;Code:A;Nr:28&comp=28%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Rechtsakt M
2 

M
3 

N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

29A Rückfahrscheinwerfer für 
Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 23 

X X X X X X X X X 

30A Parkleuchten für 
Kraftfahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 77 

X X X X X     

31A Sicherheitsgurte, 
Rückhaltesysteme, 
Kinderrückhaltesysteme und 
ISOFIX- 
Kinderrückhaltesysteme 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 16 

D D D D D     

33A Anordnung und 
Kennzeichnung der 
Handbetätigungseinrichtunge
n, Kontrollleuchten und 
Anzeiger 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 121 

X X X X X     

34A Entfrostungs- und 
Trocknungsanlagen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 672/2010 

(5) (5) (5) (5) (5)     

35A Windschutzscheiben-Wisch-
anlagen und 
Windschutzscheiben-Wasch-
anlagen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1008/2010 

(6) (6) (6) (6) (6)     

36A Heizanlagen Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 122 

X X X X X X X X X 

38A In Fahrzeugsitze einbezogene 
und nicht einbezogene 
Kopfstützen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 25 

X         

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:672/2010;Nr:672;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1008/2010;Nr:1008;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Rechtsakt M
2 

M
3 

N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

41A Emissionen (Euro VI) schwerer 
Nutzfahrzeuge/Zugang zu 
Informationen 

Verordnung (EG) 
Nr. 595/2009 

H (9) H H (9) H (9) H     

42A Seitenschutz von 
Lastkraftwagen, Anhängern 
und Sattelanhängern 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 73 

   X X   X X 

43A Spritzschutzsysteme Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 109/2011 

  X X X X X X X 

45A Sicherheitsverglasungswerkst
offe und ihr Einbau in 
Fahrzeuge 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 43 

J J J J J J J J J 

46 Reifen Richtlinie 
92/23/EWG 

X X X X X X X X X 

46A Montage von Reifen Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 458/2011 

X X X X X X X X X 

46B Luftreifen für Kraftfahrzeuge 
und ihre Anhänger (Klasse C1) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 30 

  X   X X   

46C Luftreifen für Nutzfahrzeuge 
und ihre Anhänger (Klassen C2 
und C3) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 54 

X X X X X   X X 

46D Reifen: 
Rollgeräuschemissionen, 
Haftung auf nassen 
Oberflächen und 
Rollwiderstand (Klassen C1, C2 
und C3) 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 117 

X X X X X X X X X 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:595/2009;Nr:595;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:109/2011;Nr:109;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/23/EWG;Year:92;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:458/2011;Nr:458;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Rechtsakt M
2 

M
3 

N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

46E Komplettnotrad, 
Notlaufreifen/Notlaufsystem 
und 
Reifendrucküberwachung-
ssystem 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 64 

  X (9A)       

47A Geschwindigkeitsbegrenzungs
einrichtungen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 89 

X X  X X     

48A Massen und Abmessungen Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1230/2012 

X X X X X X X X X 

49A Außen vorstehende Teile vor 
der Führerhausrückwand von 
Nutzfahrzeugen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 61 

  X X X     

50A Mechanische 
Verbindungseinrichtungen für 
Fahrzeugkombinationen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 55 

X(10) X(10) X(10) X(10) X(10) X X X X 

50B Kurzkupplungseinrichtung; 
Anbau eines genehmigten 
Typs einer 
Kurzkupplungseinrichtung 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 102 

   X(10) X(10)   X(10) X(10) 

51A Brennverhalten von 
Werkstoffen der 
Innenausstattung bestimmter 
Kraftfahrzeugklassen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 118 

 X        

52A Fahrzeuge der Klassen M2 und 
M3 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 107 

X X        

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1230/2012;Nr:1230;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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Nr. Gegenstand Rechtsakt M
2 

M
3 

N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

52B Festigkeit des Aufbaus von 
Kraftomnibussen 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 66 

X X        

54A Schutz der Insassen bei einem 
Seitenaufprall 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 95 

  A       

56A Fahrzeuge für die Beförderung 
gefährlicher Güter 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 105 

  X (13) X (13) X (13) X(13) X(13) X(13) X(13) 

57A Einrichtungen für den 
vorderen Unterfahrschutz und 
ihr Anbau; vorderer 
Unterfahrschutz 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 93 

   X X     

58 Fußgängerschutz Verordnung (EG) 
Nr. 78/2009 

  k. A. (2)       

59 Recyclingfähigkeit Richtlinie 
2005/64/EG 

  k. A.       

61 Klimaanlagen Richtlinie 
2006/40/EG 

  X (14)       

62 Wasserstoffsystem Verordnung (EG) 
Nr. 79/2009 

X X X X X     

63 Allgemeine Sicherheit Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) X(15) 

65 Notbrems-Assistenzsystem Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 347/2012 

k. A. k. A.  k. A. k. A.     

66 Spurhaltewarnsystem Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 351/2012 

k. A. k. A.  k. A. k. A.     

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2056;Code:A;Nr:56&comp=56%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2056;Code:A;Nr:56&comp=56%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:347/2012;Nr:347;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:351/2012;Nr:351;Year:2012&comp=
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Nr. Gegenstand Rechtsakt M
2 

M
3 

N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 

67 Spezielle Ausrüstung für 
Kraftfahrzeuge, in deren 
Antriebssystem verflüssigte 
Gase  LPG verwendet werden, 
und deren Einbau 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 67 

X X X X X     

68 Fahrzeug-Alarmsysteme (FAS) Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 97 

  X       

69 Elektrische Sicherheit Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 100 

X X X X X     

70 Spezielle Bauteile von 
Kraftfahrzeugen, in deren 
Antriebssystem 
komprimiertes Erdgas (CNG) 
verwendet wird, und deren 
Einbau 

Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung 
Nr. 110 

X X X X X     

72 eCall-System Verordnung (EU) 
2015/758 

k. A. k. A. G k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 
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Anlage 5 

Mobilkräne 

Nr. Gegenstand Rechtsakt N3 

1A Geräuschpegel Verordnung (EU) Nr. 540/2014 T + Z1 

3A Verhütung von Brandgefahren (Behälter für flüssigen 
Kraftstoff) 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 34 

X 

3B Einrichtungen für den hinteren Unterfahrschutz und 
ihr Anbau; hinterer Unterfahrschutz 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 58 

A 

4A Anbringungsstelle und Anbringung hinteres 
Kennzeichen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1003/2010 

X 

5A Lenkanlagen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 79 

X 

Hundegangle
nkung zulässig 

6A Einstieg ins Fahrzeug und Manövriereigenschaften 
(Stufen, Trittbretter und Haltegriffe ) 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 130/2012 

A 

7A Akustische Warneinrichtungen/Schall-zeichen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 28 

X 

8A Einrichtungen für indirekte Sicht und ihre Anbringung Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 46 

X 

9A Bremsen von Fahrzeugen und Anhängern Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 13 

U (3) 

10A Elektromagnetische Verträglichkeit Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 10 

X 

13A Schutz von Kraftfahrzeugen gegen unbefugte 
Benutzung 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 18 

X (4A) 

15A Sitze, ihre Verankerungen und Kopfstützen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 17 

X 

17A Einstieg ins Fahrzeug und Manövriereigenschaften 
(Rückwärtsgang) 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 130/2012 

X 
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Nr. Gegenstand Rechtsakt N3 

17B Geschwindigkeitsmesseinrichtung einschließlich ihres 
Einbaus 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 39 

X 

18A Gesetzlich vorgeschriebenes Fabrikschild und FIN Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 19/2011 

X 

19A Sicherheitsgurtverankerungen, ISOFIX-
Verankerungssysteme und Verankerungen für den 
oberen ISOFIX-Haltegurt 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 14 

X 

20A Anbau der Beleuchtungs- und 
Lichtsignaleinrichtungen an Kraftfahrzeugen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 48 

A+Y 

21A Retroreflektierende Einrichtungen für Kraftfahrzeuge 
und ihre Anhänger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 3 

X 

22A Begrenzungsleuchten, Schlussleuchten, 
Bremsleuchten und Umrissleuchten für 
Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 7 

X 

22B Tagfahrlicht für Kraftfahrzeuge Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 87 

X 

22C Seitenmarkierungsleuchten für Kraftfahrzeuge und 
ihre Anhänger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 91 

X 

23A Fahrtrichtungsanzeiger für Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 6 

X 

24A Beleuchtungseinrichtungen für das hintere 
Kennzeichenschild von Kraftfahrzeugen und ihren 
Anhängern 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 4 

X 

25A Sealed-Beam-Halogenscheinwerfer (HSB) für 
Kraftfahrzeuge für asymmetrisches Abblendlicht 
und/oder Fernlicht 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 31 

X 

25B Glühlampen zur Verwendung in genehmigten 
Scheinwerfern und Leuchten von Kraftfahrzeugen 
und ihren Anhängern 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 37 

X 

25C Kfz-Scheinwerfer mit Gasentladungslichtquellen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 98 

X 

25D Gasentladungslichtquellen für genehmigte 
Gasentladungsleuchteinheiten in Kraftfahrzeugen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 99 

X 
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Nr. Gegenstand Rechtsakt N3 

25E Kraftfahrzeugscheinwerfer für asymmetrisches 
Abblendlicht und/oder Fernlicht, die mit Glühlampen 
und/oder LED-Modulen ausgerüstet sind 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 112 

X 

25F Adaptive Frontbeleuchtungssysteme (AFS) für 
Kraftfahrzeuge 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 123 

X 

26A Nebelscheinwerfer für Kraftfahrzeuge Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 19 

X 

27A Abschleppeinrichtung Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1005/2010 

A 

28A Nebelschlussleuchten für Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 38 

X 

29A Rückfahrscheinwerfer für Kraftfahrzeuge und ihre 
Anhänger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 23 

X 

30A Parkleuchten für Kraftfahrzeuge Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 77 

X 

31A Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, 
Kinderrückhaltesysteme und ISOFIX- 
Kinderrückhaltesysteme 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 16 

X 

33A Anordnung und Kennzeichnung der 
Handbetätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und 
Anzeiger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 121 

X 

34A Entfrostungs- und Trocknungsanlagen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 672/2010 

(5) 

35A Windschutzscheiben-Wischanlagen und 
Windschutzscheiben-Waschanlagen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1008/2010 

(6) 

36A Heizanlagen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 122 

X 

41A Emissionen (Euro VI) schwerer Nutzfahrzeuge/Zugang 
zu Informationen 

Verordnung (EG) Nr. 595/2009 V 

42A Seitenschutz von Lastkraftwagen, Anhängern und 
Sattelanhängern 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 73 

A 
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Nr. Gegenstand Rechtsakt N3 

43A Spritzschutzsysteme Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 109/2011 

Z1 

45A Sicherheitsverglasungswerkstoffe und ihr Einbau in 
Fahrzeuge 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 43 

J 

46 Reifen Richtlinie 92/23/EWG X 

46A Montage von Reifen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 458/2011 

X 

46C Luftreifen für Nutzfahrzeuge und ihre Anhänger 
(Klassen C2 und C3) 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 54 

X 

46D Reifen: Rollgeräuschemissionen, Haftung auf nassen 
Oberflächen und Rollwiderstand (Klassen C1, C2 und 
C3) 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 117 

X 

47A Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 89 

X 

48A Massen und Abmessungen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 

A 

49A Außen vorstehende Teile vor der 
Führerhausrückwand von Nutzfahrzeugen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 61 

A 

50A Mechanische Verbindungseinrichtungen für 
Fahrzeugkombinationen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 55 

X (10) 

50B Kurzkupplungseinrichtung; Anbau eines genehmigten 
Typs einer Kurzkupplungseinrichtung 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 102 

X (10) 

57A Einrichtungen für den vorderen Unterfahrschutz und 
ihr Anbau; vorderer Unterfahrschutz 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 93 

X 

62 Wasserstoffsystem Verordnung (EG) Nr. 79/2009 X 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:109/2011;Nr:109;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:92/23/EWG;Year:92;Nr:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:458/2011;Nr:458;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1230/2012;Nr:1230;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2049;Code:A;Nr:49&comp=49%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2049;Code:A;Nr:49&comp=49%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2050;Code:A;Nr:50&comp=50%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:A%2050;Code:A;Nr:50&comp=50%7C%7CA
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:79/2009;Nr:79;Year:2009&comp=


 

 415

Nr. Gegenstand Rechtsakt N3 

63 Allgemeine Sicherheit Verordnung (EG) Nr. 661/2009 X (15) 

65 Notbrems-Assistenzsystem Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 347/2012 

k. A. (16) 

66 Spurhaltewarnsystem Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 351/2012 

k. A. (17) 

67 Spezielle Ausrüstung für Kraftfahrzeuge, in deren 
Antriebssystem verflüssigte Gase LPG verwendet 
werden, und deren Einbau 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 67 

X 

69 Elektrische Sicherheit Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 100 

X 

70 Spezielle Bauteile von Kraftfahrzeugen, in deren 
Antriebssystem komprimiertes Erdgas (CNG) 
verwendet wird, und deren Einbau 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 110 

X 
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Anlage 6 

Anhänger für Schwerlastfahrzeuge 

Nr. Gegenstand Rechtsakt N3 O4 

1 Zulässiger Geräuschpegel Richtlinie 70/157/EWG T  

3A Verhütung von Brandgefahren (Behälter 
für flüssigen Kraftstoff) 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 34 

X X 

3B Einrichtungen für den hinteren 
Unterfahrschutz und ihr Anbau; hinterer 
Unterfahrschutz 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 58 

A A 

4A Anbringungsstelle und Anbringung hinteres 
Kennzeichen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1003/2010 

X A+R 

5A Lenkanlagen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 79 

X 

Hunde-
ganglenkun

g zulässig 

X 

6A Einstieg ins Fahrzeug und 
Manövriereigenschaften (Stufen, 
Trittbretter und Haltegriffe) 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 130/2012 

X  

7A Akustische Warneinrichtungen/Schall-
zeichen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 28 

X  

8A Einrichtungen für indirekte Sicht und ihre 
Anbringung 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 46 

X  

9A Bremsen von Fahrzeugen und Anhängern Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 13 

U (3) X (3) 

10A Elektromagnetische Verträglichkeit Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 10 

X X 

13A Schutz von Kraftfahrzeugen gegen 
unbefugte Benutzung 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 18 

X (4A)  

15A Sitze, ihre Verankerungen und Kopfstützen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 17 

X  
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Nr. Gegenstand Rechtsakt N3 O4 

17A Einstieg ins Fahrzeug und 
Manövriereigenschaften (Rückwärtsgang) 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 130/2012 

X  

17B Geschwindigkeitsmesseinrichtung 
einschließlich ihres Einbaus 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 39 

X  

18A Gesetzlich vorgeschriebenes Fabrikschild 
und FIN 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 19/2011 

X X 

19A Sicherheitsgurtverankerungen, ISOFIX-
Verankerungssysteme und Verankerungen 
für den oberen ISOFIX-Haltegurt 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 14 

X  

20A Anbau der Beleuchtungs- und 
Lichtsignaleinrichtungen an 
Kraftfahrzeugen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 48 

X A+N 

21A Retroreflektierende Einrichtungen für 
Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 3 

X X 

22A Begrenzungsleuchten, Schlussleuchten, 
Bremsleuchten und Umrissleuchten für 
Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 7 

X X 

22B Tagfahrlicht für Kraftfahrzeuge Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 87 

X  

22C Seitenmarkierungsleuchten für 
Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 91 

X X 

23A Fahrtrichtungsanzeiger für Kraftfahrzeuge 
und ihre Anhänger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 6 

X X 

24A Beleuchtungseinrichtungen für das hintere 
Kennzeichenschild von Kraftfahrzeugen 
und ihren Anhängern 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 4 

X X 

25A Sealed-Beam-Halogenscheinwerfer (HSB) 
für Kraftfahrzeuge für asymmetrisches 
Abblendlicht und/oder Fernlicht 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 31 

X  

25B Glühlampen zur Verwendung in 
genehmigten Scheinwerfern und Leuchten 
von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 37 

X X 
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Nr. Gegenstand Rechtsakt N3 O4 

25C Kfz-Scheinwerfer mit 
Gasentladungslichtquellen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 98 

X  

25D Gasentladungslichtquellen für genehmigte 
Gasentladungsleuchteinheiten in 
Kraftfahrzeugen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 99 

X  

25E Kraftfahrzeugscheinwerfer für 
asymmetrisches Abblendlicht und/oder 
Fernlicht, die mit Glühlampen und/oder 
LED-Modulen ausgerüstet sind 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 112 

X  

25F Adaptive Frontbeleuchtungssysteme (AFS) 
für Kraftfahrzeuge 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 123 

X  

26A Nebelscheinwerfer für Kraftfahrzeuge Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 19 

X  

27A Abschleppeinrichtung Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1005/2010 

A  

28A Nebelschlussleuchten für Kraftfahrzeuge 
und ihre Anhänger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 38 

X X 

29A Rückfahrscheinwerfer für Kraftfahrzeuge 
und ihre Anhänger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 23 

X X 

30A Parkleuchten für Kraftfahrzeuge Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 77 

X  

31A Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, 
Kinderrückhaltesysteme und ISOFIX- 
Kinderrückhaltesysteme 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 16 

X  

33A Anordnung und Kennzeichnung der 
Handbetätigungseinrichtungen, 
Kontrollleuchten und Anzeiger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 121 

X  

34A Entfrostungs- und Trocknungsanlagen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 672/2010 

(5)  

35A Windschutzscheiben-Wischanlagen und 
Windschutzscheiben-Waschanlagen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1008/2010 

(6)  

36A Heizanlagen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 122 

X  
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:661/2009;Nr:661;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:672/2010;Nr:672;Year:2010&comp=
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Nr. Gegenstand Rechtsakt N3 O4 

41A Emissionen (Euro VI) schwerer 
Nutzfahrzeuge/Zugang zu Informationen 

Verordnung (EG) Nr. 595/2009 X (9)  

42A Seitenschutz von Lastkraftwagen, 
Anhängern und Sattelanhängern 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 73 

X A 

43A Spritzschutzsysteme Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 109/2011 

X A 

45 Sicherheitsglas Richtlinie 92/22/EWG X  

45A Sicherheitsverglasungswerkstoffe und ihr 
Einbau in Fahrzeuge 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 43 

X  

46 Reifen Richtlinie 92/23/EWG X I 

46A Montage von Reifen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 458/2011 

X I 

46C Luftreifen für Nutzfahrzeuge und ihre 
Anhänger (Klassen C2 und C3) 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 54 

X I 

46D Reifen: Rollgeräuschemissionen, Haftung 
auf nassen Oberflächen und 
Rollwiderstand (Klassen C1, C2 und C3) 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 117 

X I 

47A Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtunge
n 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 89 

X  

48A Massen und Abmessungen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 

A A 

49A Außen vorstehende Teile vor der 
Führerhausrückwand von Nutzfahrzeugen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 61 

A  

50A Mechanische Verbindungseinrichtungen 
für Fahrzeugkombinationen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 55 

X(10) X 

50B Kurzkupplungseinrichtung; Anbau eines 
genehmigten Typs einer 
Kurzkupplungseinrichtung 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 102 

X(10) X(10) 

56A Fahrzeuge für die Beförderung gefährlicher 
Güter 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 105 

X(13) X(13) 
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Nr. Gegenstand Rechtsakt N3 O4 

57A Einrichtungen für den vorderen 
Unterfahrschutz und ihr Anbau; vorderer 
Unterfahrschutz 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 93 

A  

62 Wasserstoffsystem Verordnung (EG) Nr. 79/2009 X  

63 Allgemeine Sicherheit Verordnung (EG) Nr. 661/2009 X (15) X(15) 

65 Notbrems-Assistenzsystem Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 347/2012 

k. A. (16)  

66 Spurhaltewarnsystem Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 351/2012 

k. A. (17)  

67 Spezielle Ausrüstung für Kraftfahrzeuge, in 
deren Antriebssystem verflüssigte Gase 
(LPG) verwendet werden, und deren 
Einbau 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 67 

X  

69 Elektrische Sicherheit Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 100 

X  

70 Spezielle Bauteile von Kraftfahrzeugen, in 
deren Antriebssystem komprimiertes 
Erdgas (CNG) verwendet wird, und deren 
Einbau 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 110 

X  
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Erläuterungen zur Anwendung der Anforderungen des vorliegenden Teils  

X Die im jeweiligen Rechtsakt enthaltenen Anforderungen sind anzuwenden. Die 

verbindlich geltenden Änderungsserien der UN-Regelungen sind in Anhang IV der 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 aufgeführt. Später angenommene Änderungsserien 

werden als Alternative akzeptiert. Die Mitgliedstaaten können bestehende 

Typgenehmigungen, die gemäß den Richtlinien  erteilt wurden, die mit der 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 aufgehoben wurden, , nach den in Artikel 13 

Absatz 14 der besagten Verordnung aufgeführten Bedingungen erweitern. 

k. A. Dieser Rechtsakt gilt nicht für Fahrzeuge dieser Klasse (keine Anforderungen). 

(1) Für Fahrzeuge mit einer Bezugsmasse von bis zu 2 610 kg. Auf Antrag des Herstellers 

kann die Verordnung (EG) Nr. 715/2007 auch für Fahrzeuge mit einer Bezugsmasse 

von bis zu 2 840 kg gelten. 

Was den Zugang zu Informationen über andere Bauteile als das Basisfahrzeug angeht 

(z. B. Wohnbereich), so reicht es aus, dass der Hersteller den einfachen und schnellen 

Zugriff auf Informationen über Reparatur und Wartung des Fahrzeugs ermöglicht. 

(2) Für Fahrzeuge, die mit einer Flüssiggas- bzw. ErdgasAnlage ausgestattet sind, ist eine 

Typgenehmigung gemäß der UN-Regelung Nr. 67 bzw. UN-Regelung Nr. 110 

erforderlich. 
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(3) Gemäß den Artikeln 12 und 13 der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 ist der Einbau 

eines ESC erforderlich. Jedoch ist gemäß der UN-Regelung Nr. 13 der Einbau eines 

ESC in Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung der Klassen M2, M3, N2 und N3 

und für Fahrzeuge für Schwerlasttransporte sowie Anhänger mit Stehplätzen nicht 

erforderlich. Fahrzeuge der Klasse N1 können gemäß den UN-Regelungen Nr. 13 

oder Nr. 13-H genehmigt werden. 

(4) Gemäß den Artikeln 12 und 13 der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 ist der Einbau 

eines ESC erforderlich. Daher müssen die Anforderungen des Anhangs 9 Teil A der 

UN-Regelung Nr. 13-H erfüllt werden. Fahrzeuge der Klasse N1 können gemäß den 

UN-Regelungen Nr. 13 oder Nr. 13-H genehmigt werden. 

(4A) Sofern eingebaut, muss die Schutzeinrichtung die Anforderungen der UN-Regelung 

Nr. 18 erfüllen. 

(4B) Diese Verordnung gilt für Sitze, die nicht in den Geltungsbereich der UN-Regelung 

Nr. 80 fallen. Andere Optionen: Siehe Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 595/2009. 

(5) Fahrzeuge außer solche der Klasse M1 müssen der Verordnung (EU) Nr. 672/2010 

nicht vollständig entsprechen, sie müssen jedoch mit einer Anlage zur Entfrostung 

und Trocknung der Windschutzscheibe ausgerüstet sein. 

(6) Fahrzeuge außer solche der Klasse M1 müssen der Verordnung (EU) Nr. 1008/2010 

nicht vollständig entsprechen, sie müssen jedoch mit einer Windschutzscheiben-

Wasch- und -Wischanlage ausgerüstet sein. 
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(8) Für Fahrzeuge mit einer Bezugsmasse von über 2 610 kg, für die nicht von der unter 

Erläuterung (1) beschriebenen Möglichkeit Gebrauch gemacht wird. 

(9) Für Fahrzeuge mit einer Bezugsmasse von über 2 610 kg, die nicht gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 715/2007 typgenehmigt sind (auf Antrag des Herstellers und 

sofern die Bezugsmasse unterhalb 2 840 kg liegt). Was andere Bauteile als das 

Basisfahrzeug angeht, so reicht es aus, dass der Hersteller den einfachen und 

schnellen Zugriff auf Informationen über Reparatur und Wartung von Fahrzeugen 

ermöglicht. 

(9A) Gilt nur für Fahrzeuge, die mit Ausrüstung gemäß UN-Regelung Nr. 64 ausgestattet 

sind. Für Fahrzeuge der Klasse M1 ist die Ausstattung mit einem 

Reifendrucküberwachungssystem gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EG) 

Nr. 661/2009 obligatorisch. 

(10) Gilt nur für Fahrzeuge mit einer Verbindungseinrichtung. 

(11) Gilt für Fahrzeuge mit einer technisch zulässigen Gesamtmasse bis 2,5 Tonnen. 

(12) Gilt nur für Fahrzeuge mit einem „Sitzplatzbezugspunkt“ („R-Punkt“) des niedrigsten 

Sitzes, der höchstens 700 mm über dem Boden liegt. 

(13) Gilt nur, wenn der Hersteller die Typgenehmigung für Fahrzeuge beantragt, die für 

die Beförderung gefährlicher Güter bestimmt sind. 

(14) Gilt nur für Fahrzeuge der Klasse N1, Gruppe I (Bezugsmasse ≤ 1 305 kg). 

(15) Auf Ersuchen des Herstellers kann die Typgenehmigung alternativ zur Erteilung von 

Typgenehmigungen nach den einzelnen, in der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

aufgeführten Nummern nach dieser Nummer erteilt werden. 
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(16) Gemäß Artikel 1 der Verordnung (EU) Nr. 347/2012 ist der Einbau eines 

Notbremsassistenzsystems für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung nicht 

erforderlich. 

(17) Gemäß Artikel 1 der Verordnung (EU) Nr. 351/2012 ist der Einbau eines 

Spurhaltewarnsystems für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung nicht 

erforderlich. 

A Die Genehmigungsbehörde kann Ausnahmen nur dann genehmigen, wenn der 

Hersteller nachweist, dass das Fahrzeug aufgrund seiner besonderen 

Zweckbestimmung die Anforderungen nicht erfüllen kann. Die genehmigten 

Ausnahmen sind auf dem Typgenehmigungsbogen und der 

Übereinstimmungsbescheinigung zu beschreiben (Anmerkung - Nr. 52 der 

Übereinstimmungsbescheinigung). 

A1 Der Einbau eines ESC ist nicht verpflichtend. Wenn es im Falle von Mehrstufen-

Typgenehmigungen wahrscheinlich ist, dass sich die auf einer bestimmten Stufe 

vorgenommenen Änderungen auf die Funktion des ESC des Basisfahrzeugs auswirken 

werden, kann der Hersteller entweder das System außer Kraft setzen oder 

nachweisen, dass das Fahrzeug dadurch nicht unsicher oder instabil wird. Dieser 

Nachweis kann erfolgen, indem beispielsweise bei 80 km/h schnelle doppelte 

Fahrspurwechsel in beide Richtungen vorgenommen werden, die ausreichen, damit 

das ESC eingreift. Diese Eingriffe des ESC müssen kontrolliert sein und sollten die 

Stabilität des Fahrzeugs verbessern. Der technische Dienst hat das Recht, weitere 

Prüfungen zu verlangen, falls er dies für erforderlich hält. 

B Die Vorschriften gelten nur für diejenigen Türen, die Zugang zu Sitzen gestatten, die 

zum üblichen Gebrauch während der Fahrt auf öffentlichen Straßen bestimmt sind 

und bei denen der Abstand zwischen dem R-Punkt des Sitzes und der 

durchschnittlichen Oberfläche der Tür, quer zur Längsmittelebene des Fahrzeugs 

gemessen, nicht größer als 500 mm ist. 
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C Die Vorschriften gelten nur für denjenigen Teil des Fahrzeugs, der sich vor dem 

hintersten zum üblichen Gebrauch während der Fahrt auf öffentlichen Straßen 

bestimmten Sitz befindet, sowie für den Kopfaufschlagbereich gemäß dem jeweiligen 

Rechtsakt. 

D Die Vorschriften gelten nur für diejenigen Sitze, die zum üblichen Gebrauch während 

der Fahrt auf öffentlichen Straßen bestimmt sind. Sitze, die nicht zu benutzen sind, 

während das Fahrzeug auf einer öffentlichen Straße fährt, sind für die Benutzer 

deutlich zu kennzeichnen, und zwar durch ein Piktogramm oder ein Schild mit 

entsprechendem Text. Die Gepäcksicherungsanforderungen der UN-Regelung Nr. 17 

gelten nicht. 

E Nur vorn. 

F Eine Änderung des Verlaufs und der Länge der Betankungszuleitung und eine 

Neuanordnung des Kraftstoffbehälters sind zulässig. 

G Im Falle von Mehrstufen-Typgenehmigungen können auch Anforderungen 

herangezogen werden, die der Klasse des Basisfahrzeugs/unvollständigen Fahrzeugs 

entsprechen (z. B. wenn auf dessen Fahrgestell das Fahrzeug mit besonderer 

Zweckbestimmung aufgebaut wurde). 

H Die Verlängerung der Auspuffanlage nach dem letzten Schalldämpfer um bis zu 2 m 

ist ohne zusätzliche Prüfungen zulässig. 

I Reifen müssen gemäß den Anforderungen der UN-Regelung Nr. 54 typgenehmigt 

sein, selbst wenn die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs weniger 

als 80 km/h beträgt. Die Tragfähigkeitskennzahl kann im Einverständnis mit dem 

Reifenhersteller entsprechend der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des 

Anhängers angepasst werden. 
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J Für die gesamte Fensterverglasung mit Ausnahme des Führerhauses 

(Windschutzscheibe und Seitenscheiben) kann als Werkstoff entweder 

Sicherheitsglas oder starrer Kunststoff verwendet werden. 

K Zusätzliche Notalarmsysteme sind zulässig. 

L Die Vorschriften gelten nur für diejenigen Sitze, die zum üblichen Gebrauch während 

der Fahrt auf öffentlichen Straßen bestimmt sind. An den Rücksitzen sind mindestens 

Verankerungen für Beckengurte vorgeschrieben. Sitze, die nicht zu benutzen sind, 

während das Fahrzeug auf einer öffentlichen Straße fährt, sind für die Benutzer 

deutlich zu kennzeichnen, und zwar durch ein Piktogramm oder ein Schild mit 

entsprechendem Text. ISOFIX ist in Krankenwagen und Leichenwagen nicht 

erforderlich. 

M Die Vorschriften gelten nur für diejenigen Sitze, die zum üblichen Gebrauch während 

der Fahrt auf öffentlichen Straßen bestimmt sind. An allen Rücksitzen sind 

mindestens Beckengurte vorgeschrieben. Sitze, die nicht zu benutzen sind, während 

das Fahrzeug auf einer öffentlichen Straße fährt, sind für die Benutzer deutlich zu 

kennzeichnen, und zwar durch ein Piktogramm oder ein Schild mit entsprechendem 

Text. ISOFIX ist in Krankenwagen und Leichenwagen nicht erforderlich. 

N Sofern alle vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen eingebaut sind und die 

geometrische Sichtbarkeit nicht beeinträchtigt ist. 

Q Die Verlängerung der Auspuffanlage nach dem letzten Schalldämpfer um bis zu 2 m 

ist ohne zusätzliche Prüfungen zulässig. Eine für das repräsentativste Basisfahrzeug 

erteilte EU-Typgenehmigung bleibt ungeachtet einer Änderung des Bezugsgewichts 

gültig. 
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R Vorausgesetzt, die Kennzeichenschilder aller Mitgliedstaaten können montiert 

werden und bleiben sichtbar. 

S Der Lichtleitfaktor beträgt mindestens 60 % und der "A"-Säulen-Verdeckungswinkel 

beträgt höchstens 10 Grad. 

T Prüfung nur an vollständigem/vervollständigtem Fahrzeug durchzuführen. Das 

Fahrzeug kann gemäß der Richtlinie 70/157/EWG geprüft werden. In Bezug auf 

Anhang I Nummer 5.2.2.1 der Richtlinie 70/157/EWG gelten die folgenden 

Grenzwerte: 

a) 81 dB(A) für Fahrzeuge mit einer Motorleistung von weniger als 75 kW; 

b) 83 dB(A) für Fahrzeuge mit einer Motorleistung von mindestens 75 kW, jedoch 

weniger als 150 kW; 

c) 84 dB(A) für Fahrzeuge mit einer Motorleistung von mindestens 150 kW. 

U Prüfung nur an vollständigem/vervollständigtem Fahrzeug durchzuführen. Fahrzeuge 

mit bis zu vier Achsen müssen alle in den jeweiligen Rechtsakten enthaltenen 

Anforderungen erfüllen. Ausnahmen sind zulässig für Fahrzeuge mit mehr als vier 

Achsen, wenn 

a) diese aufgrund der besonderen Bauweise zulässig sind; 

b) alle im Rechtsakt festgelegten Vorschriften hinsichtlich der Bremswirkungen der 

Feststell-, der Betriebs- und der Hilfsbremsanlage erfüllt werden. 

U1 ABS ist für Fahrzeuge mit hydrostatischem Antrieb nicht erforderlich. 
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V Wahlweise kann auch die Richtlinie 97/68/EG angewandt werden. 

V1 Wahlweise kann auch die Richtlinie 97/68/EG für Fahrzeuge hydrostatischem Antrieb 

angewandt werden. 

W0 Die Verlängerung der Auspuffanlage ist ohne zusätzliche Prüfungen zulässig, sofern 

der Abgasgegendruck vergleichbar ist. Wenn eine erneute Prüfung erforderlich ist, 

sind weitere 2dB(A) über dem geltenden Grenzwert zulässig. 

W1 Änderungen des Auspuffsystems ohne weitere Prüfung der Auspuffemissionen, der 

CO2-Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs sind zulässig, vorausgesetzt, dass die 

Vorrichtungen zur Begrenzung der Emissionen, darunter auch Partikelfilter (falls 

vorhanden) nicht betroffen sind. Eine erneute Prüfung der  Verdunstungsemissionen 

am geänderten Fahrzeug ist nicht erforderlich, wenn die Einrichtungen zur 

Verminderung der Verdunstungsemissionen in dem vom Hersteller des 

Basisfahrzeugs durchgeführten Einbauzustand belassen werden. 

Eine für das repräsentativste Basisfahrzeug erteilte EU-Typgenehmigung bleibt 

ungeachtet einer Änderung der Bezugsmasse gültig. 

W2 Die Änderung des Verlaufs und der Länge der Betankungszuleitung, der 

Kraftstoffleitungen und der Kraftstoffdampfleitungen ist ohne weitere Prüfung 

zulässig. Eine Neuanordnung des ursprünglichen Kraftstoffbehälters ist zulässig, 

sofern alle Anforderungen erfüllt werden. Jedoch werden keine weiteren Prüfungen 

gemäß Anhang 5 der UN-Regelung Nr. 34 erforderlich. 

W3 Die Längsebene der vorgesehenen Rollstuhl-Fahrtstellung muss parallel zur 

Längsebene des Fahrzeugs verlaufen. 

Dem Fahrzeugeigner sind Informationen zur Verfügung zu stellen, aus denen 

hervorgeht, dass ein Rollstuhl mit einer Struktur empfohlen wird, die den 

Anforderungen im einschlägigen Teil der Norm ISO 7176-19:2008 entspricht, damit er 

den Kräften widersteht, die bei unterschiedlichen Fahrbedingungen durch den 

Befestigungsmechanismus einwirken. 
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Die Fahrzeugsitze können ohne weitere Prüfungen verändert werden, sofern dem 

technischen Dienst bewiesen werden kann, dass ihre Verankerungen, Mechanismen 

und Kopfstützen dasselbe Leistungsniveau bieten. 

Die Gepäcksicherungsanforderungen der UN-Regelung Nr. 17 gelten nicht. 

W4 Die Einstiegshilfen müssen in Ruheposition die Anforderungen der jeweiligen 

Rechtsakte erfüllen. 

W5 Jeder Rollstuhlplatz muss über Verankerungen verfügen, an denen ein Rollstuhl- und 

Insassenrückhaltesystem befestigt wird, das die zusätzlichen Prüfvorschriften für 

Rollstuhl- und Insassenrückhaltesysteme gemäß Anlage 3 erfüllt. 

W6 Jeder Rollstuhlplatz muss über einen Insassenrückhaltegurt verfügen, der die 

zusätzlichen Prüfvorschriften für Rollstuhl- und Insassenrückhaltesysteme gemäß 

Anlage 3 erfüllt. 

Müssen die Verankerungspunkte der Sicherheitsgurte aufgrund der Umrüstung 

außerhalb der in Absatz 7.7.1 der UN-Regelung Nr. 16-06 vorgesehenen Toleranz 

versetzt werden, so muss der technische Dienst überprüfen, ob die Veränderung den 

ungünstigsten Fall darstellt oder nicht. Ist das der Fall, so ist die in Absatz 7.7.1. der 

UN-Regelung Nr. 16-06 vorgesehene Prüfung durchzuführen. Es braucht keine 

Erweiterung der EU-Typgenehmigung erteilt zu werden. Die Prüfung kann mithilfe 

von Bauteilen durchgeführt werden, die nicht der in der UN-Regelung Nr. 16-06 

vorgeschriebenen Konditionierungsprüfung unterzogen wurden. 
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W8 Für Berechnungszwecke werden als Masse des Rollstuhls einschließlich des Benutzers 

160 kg angenommen. Die Masse ist am P-Punkt des Ersatzrollstuhls in der vom 

Hersteller angegebenen Fahrtstellung zu konzentrieren. 

Eine Beschränkung der Personenbeförderungskapazität infolge der Verwendung 

eines oder mehrerer Rollstühle ist in der Betriebsanleitung sowie auf Seite 2 des EU-

Typgenehmigungsbogens zu vermerken und in die Übereinstimmungsbescheinigung 

aufzunehmen. 

W9 Die Verlängerung der Auspuffanlage ist ohne zusätzliche Prüfungen zulässig, sofern 

der Abgasgegendruck gleich bleibt. 

Y Sofern alle vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen eingebaut sind. 

Z Die Anforderungen bezüglich des Herausragens offener Fenster gelten nicht für den 

Wohnbereich. 

Z1 Mobilkräne mit mehr als sechs Achsen gelten als Geländefahrzeuge (Klasse N3G), 

wenn mindestens drei Achsen angetrieben werden und sofern sie den Vorschriften 

des Anhangs I Teil A Nummer 4.3 Buchstabe b Ziffern ii und iii sowie Nummer 4.3 

Buchstabe c entsprechen. 
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ANHANG III 

VERFAHREN FÜR DIE EU-TYPGENEHMIGUNG 

1. Ziele und Anwendungsbereich 

1.1. In diesem Anhang werden die Verfahren für die ordnungsgemäße Durchführung der 

Fahrzeug-Typgenehmigung gemäß den Artikeln 26, 27 und 28 festgelegt. 

1.2. Er enthält ebenfalls 

a) die Liste der internationalen Normen, die für die Benennung der technischen Dienste 

gemäß den Artikeln 68 und 70 von Bedeutung sind; 

b) die Beschreibung des Verfahrens für die Bewertung der Fähigkeiten von technischen 

Diensten gemäß Artikel 73; 

c) die allgemeinen Anforderungen für das Verfassen von Prüfberichten durch die 

technischen Dienste. 

2. Typgenehmigungsverfahren 

Nach Eingang eines Antrags auf Fahrzeug-Typgenehmigung hat die Genehmigungsbehörde 

a) festzustellen, dass alle EU-Typgenehmigungen, die gemäß den für die Fahrzeug-

Typgenehmigung geltenden Rechtsakten nach Anhang II erteilt wurden, sich auf den 

betreffenden Fahrzeugtyp erstrecken und den Vorschriften entsprechen; 
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b) sich zu vergewissern, dass die in Teil I des Fahrzeug-Beschreibungsbogens 

aufgeführten Fahrzeugmerkmale und -daten ebenfalls in den 

Beschreibungsunterlagen und in den EU-Typgenehmigungsbogen nach den 

einschlägigen Rechtsakten enthalten sind; 

c) – falls ein in Teil I des Beschreibungsbogens aufgeführtes Merkmal in den 

Beschreibungsunterlagen nach den jeweiligen Rechtsakten nicht angegeben ist – zu 

überprüfen, ob das jeweilige Teil oder Merkmal mit den Angaben in der 

Beschreibungsmappe übereinstimmt; 

d) an einer ausgewählten Stichprobe von Fahrzeugen des zu genehmigenden Typs 

Kontrollen von Fahrzeugteilen und -systemen durchzuführen oder durchführen zu 

lassen, um die Übereinstimmung des Fahrzeugs bzw. der Fahrzeuge mit den 

maßgeblichen Angaben in den Beschreibungsunterlagen zu den jeweiligen EU-

Typgenehmigungsbogen festzustellen; 

e) erforderlichenfalls Überprüfungen des Anbaus bzw. Einbaus selbstständiger 

technischer Einheiten durchzuführen oder durchführen zu lassen; 

f) zu überprüfen oder überprüfen zu lassen, ob erforderlichenfalls die in den Anhang II 

Teil I Erläuterungen 1 und 2 vorgeschriebenen Einrichtungen vorhanden sind; 

g) zu überprüfen oder überprüfen zu lassen, ob die Anforderungen des Anhangs II Teil I 

Erläuterung 5 erfüllt sind. 
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3. Kombination von technischen Spezifikationen 

Die Anzahl der zu überprüfenden Fahrzeuge ist so zu bemessen, dass eine angemessene 

Begutachtung der verschiedenen zu genehmigenden Kombinationen hinsichtlich der 

nachfolgenden Kriterien ermöglicht wird: 

Technische Spezifikationen Fahrzeugklasse 

M1  M2  M3  N1  N2  N3  O1  O2  O3  O4  

Motor X X X X X X – – – – 

Getriebe X X X X X X – – – – 

Anzahl der Achsen – X X X X X X X X X 

Antriebsachsen (Anzahl, Lage und gegenseitige 
Verbindung) 

X X X X X X – – – – 

Gelenkte Achsen (Anzahl und Lage) X X X X X X X X X X 

Art des Aufbaus X X X X X X X X X X 

Anzahl der Türen X X X X X X X X X X 

Links- oder Rechtslenker X X X X X X – – – – 

Anzahl der Sitze X X X X X X – – – – 

Ausstattungsvarianten X X X X X X – – – – 
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4. Besondere Bestimmungen 

Ist kein Typgenehmigungsbogen gemäß den einschlägigen Rechtsakten vorhanden, so hat 

die Typgenehmigungsbehörde 

a) die Versuche und Prüfungen zu veranlassen, die nach jedem der einschlägigen 

Rechtsakte erforderlich sind; 

b) zu überprüfen, ob das Fahrzeug mit den Merkmalen in der Beschreibungsmappe 

übereinstimmt und ob es die technischen Anforderungen jedes der einschlägigen 

Rechtsakte erfüllt; 

c) erforderlichenfalls Überprüfungen des Anbaus bzw. Einbaus selbstständiger 

technischer Einheiten durchzuführen oder durchführen zu lassen; 

d) zu überprüfen oder überprüfen zu lassen, ob erforderlichenfalls die in Anhang II Teil I 

Erläuterungen 1 und 2 vorgeschriebenen Einrichtungen vorhanden sind; 

e) zu überprüfen oder überprüfen zu lassen, ob die Anforderungen des Anhangs II Teil I 

Erläuterung 5 erfüllt sind. 
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Anlage 1 

Normen für die in Artikel 68 genannten technischen Dienste 

1. Tätigkeiten im Zusammenhang mit Typgenehmigungsprüfungen gemäß den in Anhang II 

aufgeführten Rechtsakten: 

1.1. Kategorie A (Prüfungen in eigenen Einrichtungen): 

Norm EN ISO/IEC 17025:2005, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und 

Kalibrierungslaboratorien. 

Ein für die Kategorie A benannter technischer Dienst darf auch die in den Rechtsakten 

vorgesehenen Prüfungen, für die er benannte wurde, in den Einrichtungen eines Herstellers 

oder eines ▌Dritten durchführen ▌. In jedem Fall müssen die Personalangehörigen, die für 

den Gebrauch des fachlichen Ermessens zur Bestimmung der Einhaltung der Rechtsakte, 

für die der technische Dienst benannt wurde, verantwortlich sind, die Bestimmungen der 

Norm EN ISO/IEC 17020:2012 einhalten. 

1.2. Kategorie B (Beaufsichtigung von Prüfungen in Einrichtungen des Herstellers oder eines 

▌Dritten): 

Norm EN ISO/IEC 17020:2012 – Allgemeine Kriterien für den Betrieb verschiedener Typen 

von Stellen, die Inspektionen durchführen. 
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Vor der Durchführung oder Beaufsichtigung von Prüfungen in den Einrichtungen eines 

Herstellers oder ▌eines Dritten hat der technische Dienst zu überprüfen, dass die 

Prüfeinrichtungen und Messgeräte den einschlägigen Anforderungen der ▌ Norm EN 

ISO/IEC 17025:2005 entsprechen. 

2. Tätigkeiten hinsichtlich der Übereinstimmung der Produktion 

2.1. Kategorie C (Verfahren hinsichtlich Erstbewertung und Überwachungsaudit des 

Qualitätsmanagementsystems des Herstellers): 

Norm EN ISO/IEC 17021:2011, Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme 

auditieren und zertifizieren. 

2.2. Kategorie D (Inspektion oder Prüfung von Stichproben der Produktion oder Beaufsichtigung 

dieser Tätigkeiten): 

Norm EN ISO/IEC 17020:2012, Allgemeine Kriterien für den Betrieb verschiedener Typen 

von Stellen, die Inspektionen durchführen. 

www.parlament.gv.at



 

 437

Anlage 2 

Verfahren zur Bewertung der technischen Dienste 

1. Ziel und Geltungsbereich 

1.1. In der vorliegenden Anlage werden die Bedingungen festgelegt, nach denen die in 

Artikel 73 genannte  zuständige Behörde ("zuständige Behörde") die Bewertung der 

technischen Dienste vorzunehmen hat. 

1.2. Diese Anforderungen gelten ungeachtet ihres jeweiligen Rechtsstatus (selbstständige 

Organisation, Hersteller oder als technischer Dienst fungierende Genehmigungsbehörde) 

für alle technischen Dienste. 

2. Bewertungen 

Die Durchführung einer Bewertung unterliegt 

i) dem Grundsatz der Unabhängigkeit als Grundlage für Unparteilichkeit und 

Objektivität der Schlussfolgerungen; und 

ii) evidenzbasiertem Vorgehen als Garant für zuverlässige und reproduzierbare 

Schlussfolgerungen. 

Die Bewerter müssen Vertrauen und Integrität unter Beweis stellen. Sie müssen 

Vertraulichkeit und Diskretion wahren. 

Sie müssen die Ergebnisse und Schlussfolgerungen wahrheitsgemäß und genau schriftlich 

festhalten. 
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3. Geforderte Fähigkeiten der Bewerter 

3.1. Die Bewertungen dürfen nur von Bewertern durchgeführt werden, die über die hierfür 

erforderlichen fachlichen und administrativen Kenntnisse verfügen. 

3.2. Die Bewerter müssen für die Bewertungstätigkeiten speziell geschult worden sein. Darüber 

hinaus müssen sie über das spezielle Wissen des Fachbereichs verfügen, in dem der 

technische Dienst seiner Tätigkeit nachgehen wird. 

3.3. Unbeschadet der Nummern 3.1 und 3.2 ist die in Artikel 73 genannte Bewertung von 

Bewertern durchzuführen, die unabhängig in Bezug auf die zu bewertenden Tätigkeiten 

sind. 

4. Antrag auf Benennung 

4.1. Ein ordnungsgemäß bestellter Bevollmächtigter des betreffenden technischen Dienstes 

stellt bei der zuständigen Behörde einen förmlichen Antrag, der Folgendes umfasst: 

a) allgemeine Angaben zum technischen Dienst, einschließlich Firmenbezeichnung, 

Name, Anschriften, Rechtsstatus und technische Ausstattung; 

b) eine ausführliche Beschreibung der Qualifikationen der mit den Prüfungen befassten 

Mitarbeiter und des Managementpersonals einschließlich deren Lebensläufen sowie 

Studiennachweisen und Bescheinigungen über berufliche Befähigungen; 

www.parlament.gv.at



 

 439

c) technische Dienste, die virtuelle Prüfmethoden anwenden, müssen nachweisen, dass 

sie über die Fähigkeit verfügen, in einer computergestützten Umgebung zu arbeiten; 

d) allgemeine Angaben zum technischen Dienst, wie z. B. Tätigkeitsbereich, 

gegebenenfalls Eingliederung in eine größere Firmenstruktur und Anschriften aller 

Niederlassungen, auf die sich die Benennung erstrecken soll; 

e) eine Erklärung über die Einhaltung der Benennungsanforderungen und der anderen 

nach den jeweiligen Rechtsakten geltenden Pflichten, für die der technische Dienst 

benannt ist; 

f) eine Beschreibung der Leistungen für die Konformitätsbewertungen, die der 

technische Dienst im Rahmen der jeweiligen Rechtsakte erbringt, und ein Verzeichnis 

der Rechtsvorschriften, für die der technische Dienst eine Benennung beantragt, 

einschließlich etwaiger Einschränkungen des Prüfumfangs; 

g) eine Kopie des Qualitätssicherungshandbuchs des technischen Dienstes. 

4.2. Die zuständige Behörde prüft die vom technischen Dienst vorgelegten Informationen auf 

Angemessenheit. 

4.3. Der technische Dienst meldet der zuständigen Behörde jede Änderung der unter Punkt 4.1 

aufgeführten Informationen. 
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5. Ressourcenüberprüfung 

Die zuständige Behörde überprüft ihre eigene Fähigkeit zur Bewertung des technischen 

Dienstes anhand ihrer eigenen Leitlinien, ihrer Sachkunde und der Verfügbarkeit geeigneter 

Bewerter und Experten. 

6. Unterauftragsvergabe der Bewertung 

6.1. Die zuständige Behörde kann Teile der Bewertung bei einer anderen zuständigen Behörde 

als Unterauftrag vergeben oder um Unterstützung durch technische Experten anderer 

zuständiger Behörden ersuchen. Die Unterauftragnehmer und Experten müssen vom 

antragstellenden technischen Dienst akzeptiert werden. 

6.2. Die zuständige Behörde hat Akkreditierungsbescheinigungen in angemessenem Umfang zu 

berücksichtigen, um auf diese Weise ihre Gesamtbewertung des technischen Dienstes zu 

vervollständigen. 

7. Vorbereitung der Bewertung 

7.1. Die zuständige Behörde bestellt förmlich ein gemeinsames Bewerterteam. Dabei achtet die 

zuständige Behörde bei jeder Bestellung eines gemeinsamen Bewerterteams auf 

angemessene Fachkompetenz. Insbesondere muss das gemeinsame Bewerterteam als 

Ganzes 

a) über angemessene Kenntnisse des speziellen Aufgabenbereichs verfügen, für den die 

Benennung angestrebt wird, und 
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b) über ausreichende Sachkunde verfügen, um eine zuverlässige Bewertung der 

Kompetenz des technischen Dienstes für die Aufgabenerfüllung im Rahmen seiner 

Benennung abgeben zu können. 

7.2. Die zuständige Behörde legt den Arbeitsauftrag für das gemeinsame Bewerterteam 

eindeutig fest. Die Aufgabe des gemeinsamen Bewerterteams besteht darin, die vom 

antragstellenden technischen Dienst erhaltenen Unterlagen zu überprüfen und eine 

Bewertung an Ort und Stelle durchzuführen. 

7.3. Die zuständige Behörde legt zusammen mit dem technischen Dienst und dem beauftragten 

Bewerterteam einen Zeitpunkt und einen Zeitplan für die Bewertung fest. Es verbleibt 

jedoch in der Verantwortung der zuständigen Behörde, auf einen Termin abzustellen, der 

mit dem Überwachungs- und Wiederbewertungsplan im Einklang steht. 

7.4. Die zuständige Behörde sorgt dafür, dass dem gemeinsamen Bewerterteam die jeweiligen 

Kriteriendokumente und früheren Bewertungsaufzeichnungen sowie die einschlägigen 

Unterlagen und Aufzeichnungen des technischen Dienstes zur Verfügung gestellt werden. 

8. Vor-Ort-Bewertung 

Das gemeinsame Bewerterteam hat die Bewertung des technischen Dienstes in den 

Räumlichkeiten des technischen Dienstes, von denen aus eine oder mehrere 

Kerntätigkeiten erfolgen, durchzuführen und gegebenenfalls an anderen ausgewählten 

Orten, an denen der technische Dienst tätig ist, Begutachtungen durch 

Inaugenscheinnahme vorzunehmen. 
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9. Analyse der Ergebnisse und Bewertungsbericht 

9.1. Das gemeinsame Bewerterteam hat alle relevanten Informationen und Nachweise, die 

während der Durchsicht der Dokumente und Aufzeichnungen und während der Bewertung 

an Ort und Stelle zusammengetragen wurden, zu analysieren. Diese Analyse muss 

ausreichend dafür sein, dass das Team den Grad der Kompetenz des technischen Dienstes 

ermitteln und feststellen kann, inwieweit die Benennungsanforderungen erfüllt werden. 

9.2. Die Berichterstattungsverfahren der zuständigen Behörde müssen die Einhaltung der 

nachstehenden Anforderungen gewährleisten. 

9.2.1. Noch an Ort und Stelle muss eine gemeinsame Besprechung zwischen dem gemeinsamen 

Bewerterteam und dem technischen Dienst stattfinden. In dieser Besprechung muss das 

gemeinsame Bewerterteam einen schriftlichen und/oder mündlichen Bericht über die 

Ergebnisse der Analyse vorlegen bzw. abgeben. Der technische Dienst muss die Möglichkeit 

erhalten, Fragen zu den Ergebnissen und zu ihrer Grundlage einschließlich gegebenenfalls 

vorhandener Konformitätsmängel zu stellen. 

9.2.2. Dem technischen Dienst ist umgehend ein schriftlicher Bericht über die Ergebnisse der 

Bewertung vorzulegen. Dieser Bewertungsbericht muss Angaben zur Kompetenz und zur 

Einhaltung der Anforderungen sowie Hinweise auf etwaige Mängel enthalten, die behoben 

werden müssen, damit alle Benennungsanforderungen erfüllt werden. 

9.2.3. Der technische Dienst muss aufgefordert werden, zu dem Bewertungsbericht Stellung zu 

nehmen und die speziellen Maßnahmen zu beschreiben, die ergriffen wurden oder 

innerhalb einer bestimmten Frist vorgesehen sind, um alle festgestellten Mängel zu 

beheben. 
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9.3. Die zuständige Behörde muss gewährleisten, dass die Antworten des technischen Dienstes 

ausreichend und effektiv sind, damit die Konformitätsmängel behoben werden können. 

Werden die Abhilfemaßnahmen als unzureichend betrachtet, so müssen weitere 

Informationen angefordert werden. Zusätzlich können Nachweise über die tatsächliche 

Durchführung von Maßnahmen verlangt werden, oder es kann eine Folgebewertung 

durchgeführt werden, um die tatsächliche Durchführung von Abhilfemaßnahmen zu 

überprüfen. 

9.4. Der Bewertungsbericht muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

a) eindeutige Bezeichnung des technischen Dienstes, 

b) Zeitpunkt(e) der Vor-Ort-Bewertung, 

c) Name(n) des (der) mit der Bewertung beauftragten Bewerter(s) und/oder Experten, 

d) eindeutige Bezeichnung aller in die Bewertung einbezogenen Betriebsstätten, 

e) beantragter Umfang der Benennung, für den die Bewertung vorgenommen wurde, 

f) Erklärung darüber, dass die interne Organisation und die internen Verfahren, die der 

technische Dienst festgelegt hat, um seine Kompetenz zu begründen, angemessen 

sind, nachdem festgestellt wurde, dass der technische Dienst die 

Benennungsanforderungen erfüllt, 

g) die Information, dass alle Konformitätsmängel behoben wurden, 

h) Empfehlung, ob der Antragsteller als technischer Dienst benannt bzw. seine 

Benennung bestätigt werden sollte, und gegebenenfalls Umfang der Benennung. 
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10. Benennung, Bestätigung oder Verlängerung einer Benennung 

10.1. Die zuständige Behörde hat ohne unangemessene Verzögerung darüber zu entscheiden, ob 

die Benennung aufgrund der Bewertungsberichte und aller sonstigen sachdienlichen 

Informationen vorgenommen, bestätigt oder erweitert wird. 

10.2. Die zuständige Behörde muss dem technischen Dienst eine Bescheinigung ausstellen. Diese 

Bescheinigung muss Folgendes enthalten: 

a) Name und Logo der zuständigen Behörde, 

b) eindeutige Bezeichnung des benannten technischen Dienstes, 

c) den Tag der Benennung und deren Gültigkeitsdauer, 

d) eine Kurzbeschreibung des Benennungsumfangs oder die Angabe der Fundstellen 

(anwendbare Rechtsakte oder Teile davon), 

e) eine Konformitätserklärung und den Verweis auf die vorliegende Verordnung. 
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11. Wiederbewertung und Überwachung 

11.1. Die Wiederbewertung gleicht einer Anfangsbewertung mit der Ausnahme, dass die 

Erkenntnisse aus vorangegangenen Bewertungen berücksichtigt werden müssen. Vor-Ort-

Bewertungen zu Überwachungszwecken sind weniger umfangreich als 

Wiederbewertungen. 

11.2. Die zuständige Behörde muss ihren Plan für die Wiederbewertung und Überwachung eines 

jeden benannten technischen Dienstes so gestalten, dass repräsentative Teile des 

Benennungsumfangs in regelmäßigen Abständen einer Bewertung unterzogen werden. 

In welchen zeitlichen Abständen Vor-Ort-Bewertungen – sowohl Wiederbewertungen als 

auch Überwachungen – durchgeführt werden, hängt von der nachgewiesenen Stabilität ab, 

die der technische Dienst erreicht hat. 

11.3. Werden bei einer Überwachung oder einer Wiederbewertung Mängel festgestellt, so muss 

die zuständige Behörde strenge Fristen für die zu ergreifenden Abhilfemaßnahmen 

festlegen. 

11.4. Wenn die Abhilfe- oder Verbesserungsmaßnahmen nicht innerhalb der vereinbarten Frist 

erfolgt sind oder als unzureichend betrachtet werden, hat die zuständige Behörde 

geeignete Maßnahmen zu ergreifen, indem sie beispielsweise eine weitere Bewertung 

vornimmt oder die Benennung für eine oder mehrere Tätigkeit(en), für die der betreffende 

technische Dienst benannt wurde, aussetzt oder widerruft. 
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11.5. Wenn die zuständige Behörde beschließt, die Benennung eines technischen Dienstes 

auszusetzen oder zu widerrufen, hat sie den technischen Dienst per Einschreiben davon zu 

unterrichten. In jedem Fall muss die zuständige Behörde alle erforderlichen Maßnahmen 

ergreifen, um die Kontinuität der Tätigkeiten zu gewährleisten, die von dem technischen 

Dienst bereits durchgeführt werden. 

12. Aufzeichnungen über benannte technische Dienste 

12.1. Die zuständige Behörde hat Aufzeichnungen über technische Dienste zu führen, die 

belegen, dass die Benennungsanforderungen, einschließlich der geforderten Kompetenz, 

tatsächlich erfüllt wurden. 

12.2. Die zuständige Behörde hat die Aufzeichnungen über technische Dienste sicher 

aufzubewahren, damit die erforderliche Vertraulichkeit gewährleistet ist. 

12.3. Aufzeichnungen über technische Dienste müssen mindestens Folgendes umfassen: 

a) die einschlägige Korrespondenz, 

b) Bewertungsunterlagen und -berichte, 

c) Kopien der Benennungsbescheinigungen. 
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▌ 

ANHANG IV 

VERFAHREN ZUR KONTROLLE DER ÜBEREINSTIMMUNG DER PRODUKTION 

1. Ziele 

1.1. Die Verfahren hinsichtlich der Übereinstimmung der Produktion sollen gewährleisten, 

dass hergestellte Fahrzeuge, Systeme, Bauteile, selbstständige technische Einheiten, 

Teile oder Ausrüstungsgegenstände dem jeweils genehmigten Typ entsprechen. 

1.2. Das Verfahren hinsichtlich der Übereinstimmung der Produktion muss stets die unter 

Nummer 2 genannte "Anfangsbewertung" in Form der Bewertung von 

Qualitätssicherungssystemen und die Nachprüfung des Typgenehmigungsgegenstands 

und die – unter Nummer 3 "Vorkehrungen für die Übereinstimmung der Produkte" 

genannten – produktbezogenen Kontrollen beinhalten. 

2. Anfangsbewertung 

2.1. Vor Erteilung der Typgenehmigung überprüft die Genehmigungsbehörde das 

Vorhandensein angemessener Vorkehrungen und Verfahren, die der Hersteller getroffen 

bzw. geschaffen hat, um eine wirksame Kontrolle zu gewährleisten, damit Fahrzeuge, 

Systeme, Bauteile, selbstständige technische Einheiten oder Teile und 

Ausrüstungsgegenstände während der Produktion mit dem genehmigten Typ 

übereinstimmen. 

2.2. Leitlinien für diese Bewertungen finden sich in der Norm EN ISO 19011:2011 – Leitfaden 

für Audits von Managementsystemen. 

www.parlament.gv.at



 

 448

2.3. Die Anforderungen der Nummer 2.1 müssen zur Zufriedenheit der 

Genehmigungsbehörde wie folgt überprüft werden. 

Die Genehmigungsbehörde gibt sich mit der Anfangsbewertung und den Vorkehrungen 

für die Übereinstimmung der Produkte gemäß Nummer 3 zufrieden, wobei sie 

erforderlichenfalls eine der Vorkehrungen nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.3 oder 

gegebenenfalls eine Kombination dieser Vorkehrungen ganz oder teilweise 

berücksichtigt. 

2.3.1. Die eigentliche Anfangsbewertung und/oder Überprüfung der Vorkehrungen für die 

Übereinstimmung des Produkts ist von der Genehmigungsbehörde oder einer von der 

Genehmigungsbehörde dafür benannten Stelle durchzuführen. 

2.3.1.1. Für die Festlegung des Umfangs der durchzuführenden Anfangsbewertung kann von der 

Genehmigungsbehörde Folgendes berücksichtigt werden: 

a) ob der Hersteller Inhaber einer Bescheinigung ist, die der unter Nummer 2.3.3 

ähnlich ist, die aber unter dieser Nummer noch nicht qualifiziert oder anerkannt 

worden ist; 

b) im Falle der Typgenehmigung von Systemen, Bauteilen oder selbstständigen 

technischen Einheiten: Angabe der vom Hersteller des Fahrzeugs in seinem 

Betrieb durchgeführten Qualitätssystembewertungen des Systems, des Bauteils 

oder der selbstständigen technischen Einheit gemäß einer oder mehreren 

branchenspezifischen Spezifikationen, die die Anforderungen der Normen 

EN ISO 9001:2015 oder ISO/TS16949:2009 erfüllen. 
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c) ob in einem der Mitgliedstaaten eine oder mehrere der Typgenehmigungen des 

Herstellers wegen nicht zufriedenstellender Kontrolle der Übereinstimmung der 

Produktion widerrufen wurden. In diesem Fall darf sich die 

Genehmigungsbehörde in ihrer Anfangsbewertung nicht darauf beschränken, die 

Bescheinigung über das Qualitätsmanagementsystem des Herstellers zu 

akzeptieren, sondern sie muss nachprüfen, ob alle notwendigen Verbesserungen 

für die Gewährleistung einer wirksamen Kontrolle umgesetzt wurden, damit 

Fahrzeuge, Bauteile, Systeme oder selbstständige technische Einheiten in 

Übereinstimmung mit dem genehmigten Typ hergestellt werden. 

2.3.2. Die Anfangsbewertung und Nachprüfung der Vorkehrungen für die Übereinstimmung 

des Produkts kann von der Genehmigungsbehörde eines anderen Mitgliedstaats oder 

der von der Genehmigungsbehörde dafür benannten Stelle durchgeführt werden. 

2.3.2.1. In diesem Fall erstellt die Genehmigungsbehörde des anderen Mitgliedstaats eine 

Übereinstimmungserklärung, in der die Bereiche und Produktionsanlagen angegeben 

sind, die nach der Genehmigungsbehörde für das (die) zu genehmigende(n) Produkt(e) 

von Bedeutung sind, sowie die Rechtsvorschriften, nach denen diese Produkte 

genehmigt werden sollen. 

2.3.2.2. Auf Ersuchen der Genehmigungsbehörde eines Mitgliedstaats, die die Typgenehmigung 

erteilt, übermittelt die Genehmigungsbehörde eines anderen Mitgliedstaats 

unverzüglich diese Übereinstimmungserklärung oder teilt mit, dass sie nicht in der Lage 

ist, eine solche Erklärung zu liefern. 
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2.3.2.3. In der Übereinstimmungserklärung sollten mindestens aufgeführt werden: 

a) Unternehmensgruppe oder 

Unternehmen 

(z. B. XYZ Automobile) 

b) Besondere Organisation (z. B. Regionalabteilung) 

c) Betriebe/Standorte (z. B. Motorenwerk 1 (im Land A) – 

Fahrzeugwerk 2 (im Land B)) 

d) Fahrzeug-/Bauteilbereich (z. B. alle Modelle der Klasse M1) 

e) Bewertete Bereiche (z. B. Motorenfertigung, Karosseriepresse 

und -montage, Fahrzeugfertigung) 

f) Geprüfte Unterlagen (z. B. Qualitätshandbuch und -verfahren 

des Unternehmens und des betreffenden 

Werks) 

g) Datum der Bewertung (z. B. Durchführung des Audits von 

TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ) 

h) Geplanter Kontrollbesuch (z. B. MM.JJJJ) 

2.3.3. Eine Genehmigungsbehörde kann ferner die Zertifizierung des Herstellers gemäß der 

Norm EN ISO 9001:2015 oder ISO/TS16949:2009 (in diesem Fall muss die Zertifizierung 

die zu genehmigenden Produkte abdecken) oder gemäß einer gleichwertigen 

Zertifizierungsnorm als Erfüllung der Anforderungen an die Anfangsbewertung in 

Nummer 2.3 akzeptieren, sofern die Übereinstimmung der Produktion tatsächlich vom 

Qualitätsmanagementsystem abgedeckt ist und die Typgenehmigung des Herstellers 

nach Nummer 2.3.1.1 Buchstabe c nicht widerrufen wurde. Der Hersteller legt 

detaillierte Angaben über die Zertifizierung vor und sorgt dafür, dass die 

Genehmigungsbehörde über jede Änderung der Geltungsdauer oder des 

Geltungsbereichs unterrichtet wird. 
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2.4. Für die Zwecke der Fahrzeug-Typgenehmigung brauchen die zur Erteilung der 

Typgenehmigungen für Systeme, Bauteile und technische Einheiten des Fahrzeugs 

durchgeführten Anfangsbewertungen nicht wiederholt zu werden, sie müssen jedoch 

durch eine Bewertung ergänzt werden, die sich auf die Standorte und Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit der Fertigung des vollständigen Fahrzeugs bezieht, welche von den 

ursprünglichen Bewertungen nicht erfasst wurden. 

3. Vorkehrungen für die Übereinstimmung der Produkte 

3.1. Alle Fahrzeuge, Systeme, Bauteile, selbstständigen technischen Einheiten, Teile oder 

Ausrüstungsgegenstände, die nach einer UN-Regelung im Anhang des Geänderten 

Übereinkommens von 1958 und nach dieser Verordnung genehmigt wurden, sind so 

herzustellen, dass sie mit dem genehmigten Typ übereinstimmen, indem sie die 

Anforderungen dieses Anhangs, der jeweiligen UN-Regelung und dieser Verordnung 

erfüllen. 

3.2. Bevor die Genehmigungsbehörde eine Typgenehmigung gemäß dieser Verordnung und 

gemäß einer dem Geänderten Übereinkommen von 1958 als Anhang beigefügten UN-

Regelung erteilt, überprüft sie, ob geeignete Vorkehrungen im Zusammenhang mit der 

Produktkonformität getroffen wurden und schriftlich fixierte Prüfverfahren vorhanden 

sind, die für jede Genehmigung mit dem Hersteller abzustimmen sind und nach denen in 

festgelegten Abständen die Prüfungen oder entsprechenden Überprüfungen 

durchgeführt werden können, die erforderlich sind, um eine kontinuierliche 

Übereinstimmung mit dem genehmigten Typ zu gewährleisten, und die gegebenenfalls 

in dieser Verordnung und der jeweiligen UN-Regelung festgelegt sind. 
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3.3. Der Inhaber der Typgenehmigung muss insbesondere 

3.3.1. sicherstellen, dass Verfahren für eine wirksame Kontrolle der Übereinstimmung der 

Fahrzeuge, Systeme, Bauteile, selbstständigen technischen Einheiten, Teile oder 

Ausrüstungsgegenstände mit dem genehmigten Typ zur Verfügung stehen und 

angewendet werden; 

3.3.2. Zugang zu Prüfeinrichtungen oder sonstigen geeigneten Einrichtungen haben, die für die 

Überprüfung der Übereinstimmung mit dem jeweils genehmigten Typ erforderlich sind; 

3.3.3. sicherstellen, dass die Daten der Prüf- oder Kontrollergebnisse aufgezeichnet werden 

und die Aufzeichnungen und dazugehörigen Unterlagen während eines mit der 

Genehmigungsbehörde zu vereinbarenden Zeitraums von bis zu zehn Jahren eingesehen 

werden können; 

3.3.4. die Ergebnisse jeder Art von Prüfung oder Kontrolle auswerten, um die Beständigkeit 

der Produktmerkmale unter Berücksichtigung der in der Serienproduktion üblichen 

Streuung nachweisen und gewährleisten zu können; 

3.3.5. sicherstellen, dass für jeden Produkttyp zumindest die in dieser Verordnung 

vorgeschriebenen Kontrollen durchgeführt werden sowie die Prüfungen, die in den in 

Anhang II aufgeführten einschlägigen Rechtsakten vorgesehen sind; 

3.3.6. sicherstellen, dass jedes Mal, wenn ein Satz von Mustern oder Prüfstücken bei einer 

bestimmten Prüfung den Anschein einer Nichtübereinstimmung liefert, eine erneute 

Musterentnahme und Prüfung durchgeführt werden. Es sind alle erforderlichen Schritte 

zu unternehmen, um das Produktionsverfahren dergestalt wiederherzustellen, dass die 

Übereinstimmung mit dem genehmigten Typ gesichert ist. 
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3.4. Bei Mehrphasen-, gemischten oder Mehrstufen-Typgenehmigungen kann die die 

Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung erteilende Genehmigungsbehörde bestimmte 

Einzelinformationen hinsichtlich der Einhaltung der Übereinstimmung mit den in diesem 

Anhang aufgeführten Anforderungen an die Produktion von jeder 

Genehmigungsbehörde anfordern, die die Typgenehmigung für jedes relevante System, 

Bauteil oder jede relevante selbstständige technische Einheit erteilt hat. 

3.5. Erscheinen der Genehmigungsbehörde, die die Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung 

erteilt, die in Nummer 3.4 genannten gemeldeten Angaben als nicht zufriedenstellend 

und hat sie dies dem jeweiligen Hersteller und der Genehmigungsbehörde, die die 

Genehmigung für das System, das Bauteil oder die unabhängige technische Einheit 

erteilt hat, mitgeteilt, so verlangt die Genehmigungsbehörde die Durchführung 

zusätzlicher Audits oder Kontrollen der Übereinstimmung der Produktion im Betrieb des 

Herstellers jener Systeme, Bauteile oder unabhängigen technischen Einheiten. Die 

Ergebnisse dieser zusätzlichen Audits oder Kontrollen der Übereinstimmung der 

Produktion sind der betroffenen Genehmigungsbehörde unverzüglich bereitzustellen. 

3.6. Falls die Nummern 3.4 und 3.5 zutreffen und weitere Audit- oder Kontrollergebnisse von 

der Genehmigungsbehörde, die die Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung erteilt, nicht als 

zufriedenstellend angesehen werden, stellt der Hersteller die Wiederherstellung der 

Übereinstimmung der Produktion schnellstmöglich durch Abhilfemaßnahmen wieder 

her, die die Genehmigungsbehörde, die die Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung erteilt, 

ebenso zufriedenstellen wie die Genehmigungsbehörde, die die Typgenehmigung für 

das System, Bauteil oder die selbstständige technische Einheit erteilt. 
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4. Bestimmungen für die fortlaufende Überprüfung 

4.1. Die Genehmigungsbehörde, die die Typgenehmigung erteilt hat, kann jederzeit die in 

jeder Fertigungsanlage angewandten Verfahren zur Kontrolle der Übereinstimmung der 

überprüfen. Hierzu gestattet der Hersteller dieser Behörde den Zugang zu den Stätten 

der Herstellung, Begutachtung, Prüfung, Lagerung sowie des Vertriebs und stellt alle 

erforderlichen Informationen über die Unterlagen und Aufzeichnungen des 

Qualitätsmanagementsystems bereit. 

4.1.1. Die normalen Vorkehrungen für solche regelmäßigen Audits bestehen darin, dass die 

fortdauernde Wirksamkeit der unter den Nummern 2 und 3 (Anfangsbewertung und 

Vorkehrungen für die Übereinstimmung des Produkts) beschriebenen Verfahren 

überwacht wird. 

4.1.1.1. Von einer Zertifizierungsstelle (die nach Nummer 2.3.3 qualifiziert oder anerkannt ist) 

durchgeführte Überwachungstätigkeiten müssen als Erfüllung der Anforderung nach 

Abschnitt 4.1.1 bezüglich der bei der Anfangsbewertung eingeführten Verfahren 

akzeptiert werden. 

4.1.1.2. Bei der Häufigkeit der (nicht in Abschnitt 4.1.1.1 aufgeführten) Überprüfungen durch die 

Genehmigungsbehörde ist sicherzustellen, dass die entsprechenden gemäß den 

Nummern 2 und 3 durchgeführten Überprüfungen in Zeiträumen wiederholt werden, 

die sich auf eine Risikobewertungsmethode stützen, die der internationalen Norm 

ISO 31000:2018 – Risikomanagement – Grundsätze und Leitlinien – entsprechen und 

diese Überprüfungen mindestens in einem Dreijahresrhythmus durchgeführt werden. 

Diese Methode muss insbesondere jede Nichtübereinstimmung berücksichtigen, die von 

anderen Mitgliedstaaten im Rahmen des Artikels 54 Absatz 1 festgestellt wird 
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4.2. Bei jeder Überprüfung sind dem Prüfer die Aufzeichnungen über Prüfungen oder 

Kontrollen und über die Produktion zur Verfügung zu stellen, insbesondere 

Aufzeichnungen über die diejenigen dokumentierten Prüfungen und Kontrollen, die 

nach Nummer 2.2 vorgeschrieben sind. 

4.3. Der Prüfer kann nach dem Zufallsprinzip Muster zur Prüfung im Labor des Herstellers 

oder in den Anlagen des technischen Dienstes auswählen. In diesem Fall werden nur 

praktische Prüfungen durchgeführt. Die Mindestzahl der Muster kann entsprechend den 

Ergebnissen der eigenen Nachprüfungen des Herstellers festgelegt werden. 

4.4. Ist ein Prüfer der Ansicht, dass das Niveau der Überprüfung unzureichend ist, oder 

erachtet er es für notwendig, die Gültigkeit der nach Nummer 4.2 durchgeführten 

Prüfungen zu überprüfen, so muss er Proben auswählen, die dem technischen Dienst 

zugesandt werden, der dann physische Prüfungen gemäß den Anforderungen für die 

Übereinstimmung der Produktion, die in den in Anhang II genannten Rechtsakten 

enthalten sind, durchführt. 

4.5. Führen die Ergebnisse einer Inspektion oder einer Überprüfung zu Beanstandungen, so 

ergreift die Genehmigungsbehörde alle notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass der Hersteller die Übereinstimmung der Produktion so schnell wie möglich 

wiederherstellt. 

4.6. Ist gemäß dieser Verordnung die Einhaltung von UN-Regelungen erforderlich, so kann 

sich der Hersteller dafür entscheiden, diesen Anhang als gleichwertige Alternative zu 

den Anforderungen an die Übereinstimmung der Produktion in den jeweiligen UN-

Regelungen anzuwenden. Jedoch sind, wenn die Nummern 4.4 oder 4.5 gelten, alle 

einzelnen Anforderungen für die Übereinstimmung der Produktion in den UN-

Regelungen zur Zufriedenheit der Genehmigungsbehörde einzuhalten, bis diese 

entscheidet, dass die Übereinstimmung der Produktion wiederhergestellt worden ist. 
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ANHANG V 

HÖCHSTZULÄSSIGE STÜCKZAHLEN FÜR KLEINSERIEN UND AUSLAUFENDE SERIEN 

A. HÖCHSTZULÄSSIGE STÜCKZAHLEN PRO JAHR FÜR KLEINSERIEN 

1. Die Anzahl der Einheiten eines Fahrzeugtyps, die jährlich in der Union zugelassen, auf dem 

Markt bereitgestellt oder in Betrieb genommen werden können, darf gemäß Artikel 41 

nicht die in der folgenden Tabelle für die jeweilige Fahrzeugklasse angegebenen 

höchstzulässigen Stückzahlen pro Jahr überschreiten: 

Klasse Einheiten 

M1 1 500 

M2, M3 0  

N1 1 500 

N2, N3  bis zum Tag des Beginns der Anwendung der 
delegierten Rechtsakte nach Artikel 41; 

1 500 nach diesem Tag 

O1, O2 0 

O3, O4 0 
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2. Die Anzahl der Einheiten eines Fahrzeugtyps, die jährlich in einem Mitgliedstaat zugelassen, 

auf dem Markt bereitgestellt oder in Betrieb genommen werden können, ist von diesem 

Mitgliedstaat festzulegen, darf aber gemäß Artikel 42 nicht die in der folgenden Tabelle für 

die jeweilige Fahrzeugklasse angegebenen höchstzulässigen Stückzahlen pro Jahr 

überschreiten: 

Klasse Einheiten 

M1 250 

M2, M3 250 

N1  ▌ 

250 ▌ 

N2, N3 250 

O1, O2 500 

O3, O4 250 
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B. HÖCHSTZULÄSSIGE STÜCKZAHLEN FÜR AUSLAUFENDE SERIEN 

Die Höchstzahl vollständiger oder vervollständigter Fahrzeuge, die jeweils in einem Mitgliedstaat 

nach dem Verfahren für auslaufende Serien in Betrieb genommen werden, wird von dem 

Mitgliedstaat auf eine der folgenden Weisen festgelegt: 

1. Die Höchstzahl der Fahrzeuge eines oder mehrerer Typen darf im Fall von Fahrzeugen der 

Klasse M1 nicht mehr als 10 % und im Fall von Fahrzeugen anderer Klassen nicht mehr als 

30 % der Fahrzeuge aller betreffenden Typen, die im Vorjahr in diesem Mitgliedstaat in 

Betrieb genommen wurden, betragen. Handelt es sich bei 10 % bzw. 30 % um weniger als 

100 Fahrzeuge, darf der Mitgliedstaat die Inbetriebnahme von maximal 100 Fahrzeugen 

erlauben. 

2. Die Zahl der Fahrzeuge jedes einzelnen Typs wird beschränkt auf diejenigen, für die an 

oder nach dem Herstellungstag eine gültige Übereinstimmungsbescheinigung ausgestellt 

wurde, die nach ihrem Ausstellungsdatum mindestens drei Monate gültig blieb, 

anschließend jedoch aufgrund des Inkrafttretens eines Rechtsakts ungültig wurde. 

▌ 
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ANHANG VI 

AUFSTELLUNG DER TEILE ODER AUSRÜSTUNGEN, VON DENEN EIN ERHEBLICHES  

RISIKO FÜR DAS EINWANDFREIE FUNKTIONIEREN VON SYSTEMEN AUSGEHEN  

KANN, DIE FÜR DIE SICHERHEIT DES FAHRZEUGS ODER SEINE UMWELTVERTRÄGLICHKEIT  

VON WESENTLICHER BEDEUTUNG SIND, SOWIE DER LEISTUNGSANFORDERUNGEN  

FÜR SOLCHE TEILE UND AUSRÜSTUNGEN, GEEIGNETEN PRÜFVERFAHREN UND  

KENNZEICHNUNGS- UND VERPACKUNGSVORSCHRIFTEN 

I. Teile und Ausrüstungen, die erhebliche Auswirkungen auf die Fahrzeugsicherheit haben 

Nr. Beschreibung Leistungsanforder
ung 

Prüfverfahren Kennzeichnungsv
orschrift 

Verpackungsvorsc
hriften 

1 […]     

2      

3      

 

II. Teile oder Ausrüstungen, die erhebliche Auswirkungen auf die Umweltverträglichkeit des 

Fahrzeugs haben 

Nr. Beschreibung Leistungsanforder
ung 

Prüfverfahren Kennzeichnungsv
orschrift 

Verpackungsvorsc
hriften 

1 […]     

2      

3      
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ANHANG VII 

RECHTSVORSCHRIFTEN, FÜR DIE EIN INTERNER TECHNISCHER DIENST EINES HERSTELLERS ALS 

TECHNISCHER DIENST  

BENANNT WERDEN KANN 

1. Ziele und Anwendungsbereich 

1.1. In diesem Anhang sind die Rechtsvorschriften aufgeführt, für die ein interner technischer 

Dienst eines Herstellers als technischer Dienst im Sinne von Artikel 72 Absatz 1 benannt 

werden kann. 

1.2. Er umfasst auch geeignete Bestimmungen über die Benennung eines internen technischen 

Dienstes eines Herstellers als technischer Dienst im Rahmen der Typgenehmigung von 

Fahrzeugen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten, für die Anhang II Teil I 

gilt. 

1.3. Dieser Anhang gilt jedoch nicht für Hersteller, die eine EU-Typgenehmigung für 

Kleinserienfahrzeuge gemäß Artikel 41 beantragen. 

2. Benennung eines internen technischen Dienstes eines Herstellers als technischer Dienst 

2.1. Ein als technischer Dienst benannter interner technischer Dienst eines Herstellers ist ein 

Hersteller, der von der Typgenehmigungsbehörde als Prüflabor benannt wurde, um in 

ihrem Namen die Genehmigungsprüfungen durchzuführen. 

Die Prüfungsdurchführung umfasst nicht nur die Leistungsmessung, sondern auch das 

Aufzeichnen der Prüfungsergebnisse und die Vorlage eines Berichts mit den einschlägigen 

Schlussfolgerungen an die Typgenehmigungsbehörde. 

In ihrem Rahmen ist auch zu kontrollieren, ob die Bestimmungen erfüllt sind, die nicht 

notwendigerweise Messungen erfordern. Dies ist relevant für die Bewertungsentscheidung, 

ob die Konstruktion die rechtlichen Anforderungen erfüllt. 
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3. Aufstellung der Rechtsakte und Beschränkungen 

 Gegenstand Nummer des Rechtsakts 

4A Anbringungsstelle und Anbringung 
hinteres Kennzeichen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1003/2010 

7A Akustische Warneinrichtungen/Schall-
zeichen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 28 

10A Elektromagnetische Verträglichkeit Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 10 

18A Gesetzlich vorgeschriebenes 
Fabrikschild und FIN 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 19/2011 

20A Anbau der Beleuchtungs- und 
Lichtsignaleinrichtungen an 
Kraftfahrzeugen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 48 

27A Abschleppeinrichtung Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1005/2010 

33A Anordnung und Kennzeichnung der 
Handbetätigungseinrichtungen, 
Kontrollleuchten und Anzeiger 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 121 

34A Entfrostungs- und Trocknungsanlagen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 672/2010 

35A Windschutzscheiben-Wischanlagen 
und Windschutzscheiben-
Waschanlagen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1008/2010 
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 Gegenstand Nummer des Rechtsakts 

36A Heizanlagen  Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 122 

Mit Ausnahme der Bestimmungen von Anhang 8 in 
Bezug auf Verbrennungsheizgeräte für Flüssiggas (LPG) 
und Heizungssysteme für Flüssiggas (LPG) 

37A Radabdeckungen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1009/2010 

44A Massen und Abmessungen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 

45A Sicherheitsverglasungswerkstoffe und 
ihr Einbau in Fahrzeuge 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 43 

Beschränkt auf die Bestimmungen in Anhang 21 

46 Reifen Richtlinie 92/23/EWG 

46A Montage von Reifen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 458/2011 

48A Massen und Abmessungen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 

49A Außen vorstehende Teile vor der 
Führerhausrückwand von 
Nutzfahrzeugen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 61 

50A Mechanische 
Verbindungseinrichtungen für 
Fahrzeugkombinationen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 55 

Beschränkt auf die Bestimmungen von Anhang 5 (bis 
einschließlich Absatz 8) und Anhang 7 

61 Klimaanlage. Richtlinie 2006/40/EG 
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Anlage 

Benennung eines internen technischen Dienstes eines Herstellers als technischer Dienst und Vergabe 

von Unteraufträgen 

1. Allgemeines 

1.1. Die Benennung und Meldung eines internen technischen Dienstes eines Herstellers als 

technischer Dienst erfolgt gemäß den Artikeln 68 bis 81 und die Vergabe von 

Unteraufträgen erfolgt gemäß dieser Anlage. 

2. Vergabe von Unteraufträgen 

2.1. Gemäß den Bestimmungen von Artikel 71 Absatz 1 kann ein technischer Dienst einen 

Unterauftragnehmer mit der Durchführung von Prüfungen in seinem Namen betrauen. 

2.2. Für die Zwecke dieser Anlage bezeichnet der Ausdruck"Unterauftragnehmer" entweder ein 

Zweigunternehmen des technischen Dienstes, das von diesem technischen Dienst mit 

Prüftätigkeiten innerhalb seiner eigenen Organisation betraut wurde, oder einen Dritten, 

der im Rahmen eines Vertragsverhältnisses mit diesem technischen Dienst Prüftätigkeiten 

durchführt. 

2.3. Die Inanspruchnahme von Dienstleistungen eines Unterauftragnehmers entbindet den 

technischen Dienst nicht von seiner Verpflichtung, die Artikel 69, 70, 80 und 81 einzuhalten 

sowie insbesondere die Bestimmungen zu den Fähigkeiten des technischen Dienstes und 

der Einhaltung der Norm EN ISO/IEC 17025:2005 zu erfüllen. 

2.4. Anhang VII Nummer 2 findet auf den Unterauftragnehmer Anwendung. 

3. Prüfbericht 

Der Prüfbericht ist gemäß den in Artikel 30 Absatz 3 genannten Durchführungsrechtsakten 

abzufassen. 
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ANHANG VIII 

BEDINGUNGEN FÜR DEN EINSATZ VON VIRTUELLEN PRÜFUNGSMETHODEN DURCH EINEN 

HERSTELLER ODER TECHNISCHEN DIENST 

1. Ziele und Anwendungsbereich 

In diesem Anhang werden die Bestimmungen zur virtuellen Prüfung gemäß Artikel 30 

Absatz 7 festgelegt. 

2. Aufstellung der Rechtsakte 

 Gegenstand Nummer des Rechtsakts 

3B Einrichtungen für den hinteren Unterfahrschutz 
und ihr Anbau; hinterer Unterfahrschutz 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 58 

6A Einstieg ins Fahrzeug und 
Manövriereigenschaften (Stufen, Trittbretter 
und Haltegriffe) 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 130/2012 

6B Türverschlüsse und Türaufhängungen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 11 

8A Einrichtungen für indirekte Sicht und ihre 
Anbringung 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 46 

12A Innenausstattung Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 21 

16A Vorstehende Außenkanten Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 26 

20A Anbau der Beleuchtungs- und 
Lichtsignaleinrichtungen an Kraftfahrzeugen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 48 

27A Abschleppeinrichtung Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1005/2010 
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 Gegenstand Nummer des Rechtsakts 

32A Sichtfeld des Fahrzeugführers nach vorn Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 125 

35A Windschutzscheiben-Wischanlagen und 
Windschutzscheiben-Waschanlagen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1008/2010 

37A Radabdeckungen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1009/2010 

42A Seitenschutz von Lastkraftwagen, Anhängern 
und Sattelanhängern 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 73 

48A Massen und Abmessungen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) Nr. 1230/2012 

49A Außen vorstehende Teile vor der 
Führerhausrückwand von Nutzfahrzeugen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 61 

50A Mechanische Verbindungseinrichtungen für 
Fahrzeugkombinationen 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 55 

50B Kurzkupplungseinrichtung; Anbau eines 
genehmigten Typs einer 
Kurzkupplungseinrichtung 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 102 

52A Fahrzeuge der Klassen M2 und M3 Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 107 

52B Festigkeit des Aufbaus von Kraftomnibussen Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 66 

57A Einrichtungen für den vorderen 
Unterfahrschutz und ihr Anbau; vorderer 
Unterfahrschutz 

Verordnung (EG) Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 93 
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Anlage 1 

Allgemeine Bedingungen für den Einsatz von virtuellen Prüfungsmethoden 

1. Prüfschema für virtuelle Prüfungen 

Folgendes Schema muss als Grundstruktur für die Beschreibung und Durchführung 

virtueller Prüfungen verwendet werden: 

a) Zweck, 

b) Strukturmodell, 

c) Randbedingungen, 

d) Lastannahmen, 

e) Berechnung, 

f) Bewertung, 

g) Dokumentation. 

2. Grundlagen der Computersimulation und -berechnung 
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2.1. Mathematisches Modell 

Das mathematische Modell ist vom Hersteller zu liefern. In Bezug auf das zu prüfende 

Fahrzeug, System, Bauteil oder die selbstständige technische Einheit soll darin die 

Komplexität des Aufbaus in Beziehung zu den Anforderungen des einschlägigen Rechtsakts 

und dessen Randbedingungen zum Ausdruck kommen. 

Dieselben Vorschriften gelten sinngemäß für Bauteile oder selbstständige technische 

Einheiten, die unabhängig vom Fahrzeug geprüft werden. 

2.2. Validierungsverfahren für das mathematische Modell 

Das mathematische Modell muss durch Vergleich mit den tatsächlichen Prüfbedingungen 

validiert werden. 

Dazu ist eine physische Prüfung durchzuführen, damit die mit dem mathematischen Modell 

erzielten Ergebnisse mit den Ergebnissen einer physischen Prüfung verglichen werden 

können. Die Vergleichbarkeit der Prüfungsergebnisse ist zu belegen. Der Hersteller oder der 

technische Dienst erstellt einen Entwurf für einen Validierungsbericht und legen ihn der 

Genehmigungsbehörde vor. 

Jede Änderung am mathematischen Modell oder an der Software, die wahrscheinlich zur 

Ungültigkeit des Validierungsberichts führt, ist der Genehmigungsbehörde mitzuteilen, die 

die Durchführung eines erneuten Validierungsverfahrens verlangen kann. 

Anlage 3 enthält ein Flussdiagramm des Validierungsverfahrens. 
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2.3. Unterlagen 

Der Hersteller legt dem technischen Dienst die für die Simulation und Berechnung 

verwendeten Daten und Hilfsmittel offen und macht sie diesem zugänglich. 

3. Werkzeuge und Unterstützung 

Der Hersteller stellt dem technischen Dienst auf dessen Ersuchen die zur Durchführung der 

virtuellen Prüfung notwendigen Werkzeuge einschließlich einer geeigneten Software zur 

Verfügung oder ermöglicht diesem technischen Dienst den Zugang zu diesen Werkzeugen. 

Ferner unterstützt der Hersteller den technischen Dienst in angemessener Weise. 

Die Bereitstellung von Zugang und Unterstützung für einen technischen Dienst durch den 

Hersteller entbindet diesen technischen Dienst von keinerlei Verpflichtung hinsichtlich der 

Fähigkeiten seines Personals, der Zahlung von Lizenzgebühren und der Wahrung der 

Geheimhaltung. 

www.parlament.gv.at



 

 469

Anlage 2 

Besondere Bedingungen für den Einsatz von virtuellen Prüfungsmethoden 

1. Aufstellung der Rechtsakte 

 Nummer des Rechtsakts Anhang und Absätze Besondere Bedingungen 

3B Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 58 

Absätze 2.3, 7.3 und 25.6 der 
UN-Regelung Nr. 58 

Abmessungen und 
Widerstandsfähigkeit 

6A Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 130/2012 

Anhang II Teil 1 und Teil 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 130/2012  

Abmessungen der Stufen, Trittbretter 
und Haltegriffe 

6B Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 11 

Anhang 3 der UN-Regelung 
Nr. 11 

Anhang 4 Absatz 2.1 der UN-
Regelung Nr. 11 

Anhang 5 der UN-Regelung 
Nr. 11  

Prüfungen der Zugfestigkeit und des 
Widerstands von Schlössern gegen 
Beschleunigung 

8A Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 46 

Absatz 15.2.4 der UN-Regelung 
Nr. 46 

Vorgeschriebenes Sichtfeld von 
Rückspiegeln 

12A Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 21 

a) Absätze 5 bis 5.7 der UN-
Regelung Nr. 21 

 

 

b) Absatz 2.3 der UN-
Regelung Nr. 21 

a) Messung aller Abrundungsradien 
und aller vorragenden Teile außer 
bei den Vorschriften, die die 
Anwendung von Kraft zur Kontrolle 
der Konformität mit den 
Bestimmungen erfordern 

b) Bestimmung des 
Kopfaufschlagbereichs 
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 Nummer des Rechtsakts Anhang und Absätze Besondere Bedingungen 

16A Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 26 

Absatz 5.2.4 der UN-Regelung 
Nr. 26 

Alle Vorschriften der Absätze 5 
(Allgemeine Anforderungen) 
und 6 (Besondere 
Anforderungen) der UN-
Regelung Nr. 26  

Messung aller Abrundungsradien und 
aller vorragenden Teile außer bei den 
Vorschriften, die die Anwendung von 
Kraft zur Kontrolle der Konformität mit 
den Bestimmungen erfordern 

20A Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 48 

Absatz 6 Absatz 6 (Besondere 
Vorschriften) und Anhänge 4, 5 
und 6 der UN-Regelung Nr. 48  

Die in Absatz 6.22.9.2.2 vorgesehene 
Prüfungsfahrt ist mit einem realen 
Fahrzeug durchzuführen. 

27A Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1005/2010 

Anhang II Nummer 1.2 der 
Verordnung (EU) Nr. 1005/2010 

Statische Kraft auf Zug und Druck 

32A Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 125 

Absatz 5 (Vorschriften) der UN-
Regelung Nr. 125 

Sichtfeld und Sichtbehinderungen 

35A Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1008/2010 

Anhang III Nummern 1.1.2 und 
1.1.3 der Verordnung (EU) 
Nr. 1008/2010 

Nur Bestimmung des 
Scheibenwischerfeldes 

37A Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1009/2010 

Anhang II Nummer 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 1009/2010 

Überprüfung der vorgeschriebenen 
Abmessungen 

42A Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 73 

Absatz 12.10 der UN-Regelung 
Nr. 73 

Prüfung des Widerstandes gegen eine 
horizontale Kraft und Messung der 
Verschiebung 
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 Nummer des Rechtsakts Anhang und Absätze Besondere Bedingungen 

48A Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

Verordnung (EU) 
Nr. 1230/2012 

a) Anhang I Teil B Nummern 7 
und 8 der Verordnung (EU) 
Nr. 1230/2012 

 

b) Anhang I Teil C Nummern 6 
und 7 der Verordnung (EU) 
Nr. 1230/2012 

a) Prüfung der Einhaltung der 
Anforderungen an die 
Manövrierfähigkeit einschließlich 
bei Fahrzeugen, die mit Hub- oder 
Lastverlagerungsachsen ausgerüstet 
sind 

b) Messung des größten 
Ausschwenkens des Fahrzeughecks 

49A Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 61 

Absätze 5 und 6 der UN-
Regelung Nr. 61 

Messung aller Abrundungsradien und 
aller vorragenden Teile außer bei den 
Vorschriften, die die Anwendung von 
Kraft zur Kontrolle der Konformität mit 
den Bestimmungen erfordern 

50A Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 55 

a) Anhang 5 "Anforderungen 
für mechanische 
Verbindungseinrichtungen
" der UN-Regelung Nr. 55 

b) Anhang 6 Absatz 1.1 der 
UN-Regelung Nr. 55 

c) Anhang 6 Absatz 3 der UN-
Regelung Nr. 55 

a) Sämtliche Bestimmungen der 
Abschnitte 1 bis 8 

 

b) Festigkeitsprüfungen an 
mechanischen 
Verbindungseinrichtungen 
einfacher Bauart können durch 
virtuelle Prüfungen ersetzt werden 

c) Nur Absätze 3.6.1 
(Festigkeitsprüfung), 3.6.2 
(Knicksicherheit) und 3.6.3 
(Biegefestigkeit) 

52A Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 107 

Anhang 3 der UN-Regelung 
Nr. 107 

Absatz 7.4.5 (Berechnungsmethode) 

52B Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 66 

Anhang 9 der UN-Regelung 
Nr. 66 

Computersimulation der 
Überschlagprüfung an einem 
vollständigen Fahrzeug als 
gleichwertiges Verfahren für die 
Genehmigung 

57A Verordnung (EG) 
Nr. 661/2009 

UN-Regelung Nr. 93 

Anhang 5 Absatz 3 der UN-
Regelung Nr. 93 

Prüfung des Widerstandes gegen eine 
horizontale Kraft und Messung der 
Verschiebung 
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Anlage 3 

Validierungsverfahren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hersteller 

Mathematisches Modell 

Validatierungs-verfahren Genehmigungs-verfahren 

Praktischer Prototyp Virtuelle Prototypen I, II, … 

Praktische Prüfung Computer-simulation Computer-simulation 

Validierungsbericht 

Technischer Bericht gemäß EG-
Richtlinie 

Zustimmung der 
Genehmigungsbehörde 

Genehmigungs-behörde 
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ANHANG IX 

BEI DER MEHRSTUFEN-TYPGENEHMIGUNG ANZUWENDENDE VERFAHREN 

1. Pflichten der Hersteller 

1.1. Zu einem reibungslosen Ablauf der Mehrstufen-Typgenehmigung ist eine gemeinsame 

Vorgehensweise aller beteiligten Hersteller erforderlich. Zu diesem Zweck stellen die 

Genehmigungsbehörden vor der Erteilung der Typenehmigung für die erste oder eine 

nachfolgende Stufe sicher, dass die beteiligten Hersteller geeignete Vereinbarungen 

hinsichtlich der Weitergabe und des gegenseitigen Austauschs von Unterlagen und 

Informationen getroffen haben, damit der vervollständigte Fahrzeugtyp die technischen 

Anforderungen aller einschlägigen Rechtsakte nach Anhang II erfüllt. Die genannten 

Informationen umfassen Einzelheiten über einschlägige Typgenehmigungen für Systeme, 

Bauteile und selbstständige technische Einheiten sowie über Fahrzeugteile, die Bestandteil 

des unvollständigen Fahrzeugs sind, jedoch noch nicht typgenehmigt wurden. 

1.2. Jeder Hersteller in einem Mehrstufen-Typgenehmigungsverfahren trägt die Verantwortung 

für die Genehmigung und die Übereinstimmung der Produktion aller von diesem Hersteller 

hergestellten oder zu einer früheren Fertigungsstufe hinzugefügten Systeme, Bauteile oder 

selbstständigen technischen Einheiten. Der Hersteller der nachfolgenden Stufe trägt keine 

Verantwortung für in einer früheren Stufe bereits genehmigte Gegenstände, außer wenn 

wesentliche Teile durch diesen Hersteller so verändert werden, dass die zuvor erteilte 

Typgenehmigung ungültig wird. 
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2. Pflichten der Genehmigungsbehörden 

2.1. Die Genehmigungsbehörde 

a) stellt fest, dass alle EU-Typgenehmigungsbögen gemäß den für die Typgenehmigung 

von Fahrzeugen geltenden Rechtsakten den Fahrzeugtyp in seinem Fertigungsstand 

erfassen und den vorgeschriebenen Anforderungen entsprechen; 

b) vergewissert sich, dass alle dem Fertigungsstand des Fahrzeugs entsprechenden 

Angaben in der Beschreibungsmappe enthalten sind; 

c) vergewissert sich durch Bezugnahme auf die Unterlagen, dass die in dem Fahrzeug-

Beschreibungsbogen aufgeführten Fahrzeugmerkmale und -daten ebenfalls in den 

Beschreibungsunterlagen und in den EU-Typgenehmigungsbögen nach den 

einschlägigen Rechtsakten enthalten sind; falls bei einem vervollständigten Fahrzeug 

ein in der Beschreibungsmappe aufgeführtes Merkmal in den Beschreibungs-

unterlagen der Rechtsakte nicht angegeben ist, ist zu überprüfen, ob das jeweilige 

Teil oder Merkmal mit den Angaben in der Beschreibungsmappe übereinstimmt; 

d) führt an einer ausgewählten Stichprobe von Fahrzeugen des zu genehmigenden Typs 

Kontrollen von Fahrzeugteilen und -systemen durch oder lässt diese durchführen, um 

die Übereinstimmung des Fahrzeugs (der Fahrzeuge) mit den maßgeblichen Angaben 

in den maßgeblichen Beschreibungsunterlagen nach Maßgabe aller Rechtsakte 

festzustellen; und 

e) führt, falls erforderlich, Überprüfungen des Anbaus bzw. Einbaus selbstständiger 

technischer Einheiten durch oder lässt diese durchführen. 
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2.2. Die Anzahl der gemäß Nummer 2.1 Buchstabe d zu überprüfenden Fahrzeuge ist so zu 

bemessen, dass eine angemessene Begutachtung der verschiedenen Kombinationen, für 

die eine EU-Typgenehmigung erteilt werden soll, hinsichtlich des jeweiligen 

Fertigungsstands und der nachfolgenden Kriterien ermöglicht wird: 

– Motor 

– Getriebe 

– Antriebsachsen (Zahl, Anordnung, Verbindung untereinander) 

– gelenkte Achsen (Zahl und Anordnung) 

– Art des Aufbaus 

– Anzahl der Türen 

– Links- oder Rechtslenker 

– Anzahl der Sitze 

– Ausstattungsniveau. 
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3. Geltende Anforderungen 

3.1. EU-Mehrstufen-Typgenehmigungen sind auf der Grundlage der Fertigungsstufe des 

Fahrzeugtyps zu erteilen und müssen alle erteilten Typgenehmigungen früherer 

Fertigungsstufen beinhalten. 

3.2. Für die Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung gilt diese Verordnung (insbesondere die 

Anforderungen von Anhang I und die in Anhang II aufgeführten Rechtsakte) so, als ob die 

Genehmigung (oder deren Erweiterung) dem Hersteller des Basisfahrzeugs erteilt wurde. 

3.2.1 Wurde ein System, ein Bauteil oder eine selbstständige technische Einheit nicht verändert, 

so behält die für ein System, ein Bauteil oder eine selbstständige technische Einheit in der 

vorangehenden Fertigungsstufe erteilte Typgenehmigung ihre Gültigkeit bis zum 

Ablaufdatum der Erstzulassung gemäß dem jeweiligen Rechtsakt. 

3.2.2. Wurde der Typ eines Systems in der darauf folgenden Fertigungsstufe des Fahrzeugs soweit 

verändert, dass das System für die Zwecke der Typgenehmigung wieder geprüft werden 

muss, so muss diese erneute Prüfung auf jene Teile des Systems beschränkt sein, die 

verändert oder durch die Veränderungen beeinflusst wurden. 

3.2.3 Wurde der Typ eines Fahrzeugs oder eines Systems in der darauf folgenden Fertigungsstufe 

des Fahrzeugs von einem anderen Hersteller soweit verändert, dass das Fahrzeug oder das 

System, abgesehen vom Herstellernamen, weiterhin als derselbe Typ gelten kann, so 

können die für bestehende Typen geltenden Anforderungen so lange weiterhin 

angewendet werden, als das in dem jeweiligen Rechtsakt enthaltene Datum der 

Erstzulassung noch nicht erreicht wurde. 
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3.2.4. Ändert sich die Fahrzeugklasse, so sind die einschlägigen Anforderungen der neuen 

Fahrzeugklasse anzuwenden. Die EU-Typgenehmigungsbögen der früheren Klasse sind 

zulässig, vorausgesetzt, das Fahrzeug entspricht denselben Vorschriften wie jenen, die für 

die neue Klasse gelten, oder strengeren. 

3.3. Mit Zustimmung der Genehmigungsbehörde muss eine dem Hersteller der nachfolgenden 

Fertigungsstufe des Fahrzeugs erteilte Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung nicht erweitert 

oder revidiert werden, wenn eine für ein Fahrzeug einer vorhergehenden Stufe genehmigte 

Erweiterung nicht die nachfolgende Stufe oder die technischen Daten des Fahrzeugs 

beeinflussen. Jedoch ist die Typgenehmigungsnummer einschließlich der Erweiterung für 

ein Fahrzeug der vorhergehenden Stufe(n) in der Übereinstimmungsbescheinigung des 

Fahrzeugs der nachfolgenden Stufe einzutragen. 

3.4. Wird der Ladebereich eines vollständigen oder vervollständigten Fahrzeugs der Klassen N 

oder O von einem anderen Hersteller zum Zweck des Einbaus entfernbarer Ausstattungs-

teile, mit denen die Ladung verstaut und gesichert wird (z. B. Verkleidung des Ladebereichs, 

Verstauregale und Dachgepäckträger), geändert, so gelten diese als Teil der Nutzlast, und 

eine Typgenehmigung ist nicht erforderlich, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt 

sind: 

a) die Änderungen berühren die Typgenehmigung des Fahrzeugs nur insofern, als sich 

die tatsächliche Masse des Fahrzeugs erhöht; 

b) die zusätzlichen Ausstattungsteile können ohne Spezialwerkzeug entfernt werden. 
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4. Identifizierung des Fahrzeugs 

4.1. Die durch die Verordnung (EU) Nr. 19/2011 vorgeschriebene FIN muss während aller 

nachfolgenden Stufen der Typgenehmigung beibehalten werden, um die Rückverfolgbarkeit 

des Verfahrens zu gewährleisten. 

4.2. Jeder Hersteller einer zweiten oder nachfolgenden Fertigungsstufe bringt an den 

Fahrzeugen zusätzlich zu dem in der Verordnung (EU) Nr. 19/2011 vorgeschriebenen 

Fabrikschild ein weiteres Schild nach dem in der Anlage zu diesem Anhang gezeigten 

Muster an. Dieses Schild ist an einer gut sichtbaren und leicht zugänglichen Stelle fest an 

einem Teil anzubringen, das normalerweise im Laufe der Verwendung des Fahrzeugs nicht 

ersetzt zu werden braucht. Es muss deutlich lesbar und dauerhaft sein und folgende 

Angaben in nachstehender Reihenfolge enthalten: 

– den Namen des Herstellers, 

– die Abschnitte 1, 3 und 4 der EU-Typgenehmigungsnummer, 

– die Typgenehmigungsstufe, 

– die FIN des Basisfahrzeugs, 
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– die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs im beladenen Zustand, falls sich 

der Wert im Verlauf der betreffenden Genehmigungsstufe geändert hat, 

– die technisch zulässige Gesamtmasse einer Fahrzeugkombination im beladenen 

Zustand (falls sich der Wert im Verlauf der betreffenden Genehmigungsstufe 

geändert hat und das Fahrzeug als Zugfahrzeug verwendet werden kann). "0" ist zu 

verwenden, wenn das Fahrzeug nicht als Zugfahrzeug verwendet werden darf, 

– die technisch zulässige Gesamtmasse je Achse, angegeben in der Reihenfolge von 

vorn nach hinten, falls sich der Wert im Verlauf der betreffenden Genehmigungsstufe 

geändert hat, 

– bei Sattelanhängern oder Zentralachsanhängern die technisch zulässige Stützlast am 

Kupplungspunkt, falls sich der Wert im Verlauf der betreffenden Genehmigungsstufe 

geändert hat. 

Soweit unter den Nummern 4.1 und der vorliegenden Nummer nichts anderes bestimmt 

ist, muss das zusätzliche Schild den Anforderungen der Anhänge I und II der Verordnung 

(EU) Nr. 19/2011 genügen. 
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Anlage 

MUSTER DES ZUSÄTZLICHEN HERSTELLERSCHILDES 

Das nachstehende Beispiel dient lediglich der Veranschaulichung. 

NAME DES HERSTELLERS (Stufe 3) 

e2*201X/XX*2609 

Stufe 3 

WD9VD58D98D234560 

 

1 500 kg 

2 500 kg 

1 – 700 kg 

2 – 810 kg 
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ANHANG X 

(3) ZUGANG ZU OBD- SOWIE FAHRZEUGREPARATUR-  

UND WARTUNGSINFORMATIONEN 

1. Einführung 

Dieser Anhang enthält die technischen Vorschriften für den Zugang zu Informationen über 

OBD-Systeme sowie Reparatur- und Wartungsinformationen von Fahrzeugen. 

2. Zugang zu Fahrzeug-OBD-Informationen sowie Fahrzeugreparatur- und 

-wartungsinformationen 

2.1. Der Hersteller trifft die erforderlichen Vorkehrungen gemäß Artikel 61, um sicherzustellen, 

dass die Informationen über OBD-Systeme sowie Reparatur- und Wartungsinformationen 

von Fahrzeugen unter Verwendung eines standardisierten Formats über das Internet leicht 

und unverzüglich zugänglich sind, und dass dies im Hinblick auf die bestehenden 

Vorschriften und den Zugang, der autorisierten Händlern und Reparaturbetrieben gewährt 

wird, in nichtdiskriminierender Form erfolgt. 

2.2. Die Genehmigungsbehörde erteilt erst dann eine Typgenehmigung, wenn der Hersteller ihr 

eine Bescheinigung über den Zugang zu Informationen über OBD-Systeme sowie Reparatur- 

und Wartungsinformationen von Fahrzeugen vorgelegt hat. 

2.3. Die Bescheinigung über den Zugang zu Informationen über OBD-Systeme sowie Reparatur- 

und Wartungsinformationen von Fahrzeugen gilt als Nachweis der Übereinstimmung mit 

Artikel 64. 

2.4. Die Bescheinigung über den Zugang zu Informationen über OBD-Systeme sowie Reparatur- 

und Wartungsinformationen von Fahrzeugen wird in Übereinstimmung mit dem Muster in 

Anlage 1 erstellt. 
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2.5. Die Informationen über OBD-Systeme sowie die Reparatur- und Wartungsinformationen 

müssen folgende Angaben enthalten: 

2.5.1. eine der Verantwortung des Herstellers obliegende eindeutige Identifizierung des 

Fahrzeugs, des Systems, des Bauteils oder der selbstständigen technischen Einheit, 

2.5.2. Servicehandbücher mit Kundendienst- und Wartungsaufzeichnungen, 

2.5.3. technische Anleitungen, 

2.5.4. Informationen über Bauteile und Diagnose (z. B. untere und obere Grenzwerte für 

Messungen), 

2.5.5. Schaltpläne, 

2.5.6. die Fehlercodes des Diagnosesystems einschließlich herstellerspezifischer Codes, 

2.5.7. die für den Fahrzeugtyp geltende Kennnummer der Softwarekalibrierung, 

2.5.8. Informationen über Spezialwerkzeuge und -geräte und mithilfe herstellerspezifischer 

Einrichtungen übermittelte Informationen, 

2.5.9. Informationen über Datenspeicherung und bidirektionale Kontroll- und Prüfdaten, 

2.5.10. Standard-Arbeitseinheiten oder Fristen für Reparatur- und Wartungsaufgaben, falls sie 

autorisierten Händlern und Reparaturbetrieben des Herstellers entweder unmittelbar oder 

durch einen Dritten zur Verfügung gestellt werden, 

2.5.11.  bei Mehrstufen-Typgenehmigungen die nach Abschnitt 3 erforderlichen Angaben sowie 

alle sonstigen Informationen, die zur Einhaltung der Anforderungen des Artikels 61 

notwendig sind 
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2.6. Der Hersteller stellt interessierten Kreisen die folgenden Informationen zur Verfügung: 

2.6.1. einschlägige Informationen, auf deren Grundlage Ersatzteile entwickelt werden können, die 

für das einwandfreie Funktionieren des OBD-Systems erforderlich sind, 

2.6.2. Informationen, auf deren Grundlage generische Diagnosegeräte entwickelt werden können. 

2.7. Für die Zwecke der Nummer 2.6.1 darf die Entwicklung von Ersatzteilen nicht durch die 

nachfolgend aufgeführten Aspekte behindert werden: 

2.7.1. das Zurückhalten einschlägiger Informationen, 

2.7.2. technische Anforderungen an die Strategien zur Meldung von Funktionsstörungen, wenn 

die OBD-Grenzwerte überschritten werden oder wenn das OBD-System nicht in der Lage ist, 

die grundlegenden OBD-Überwachungsanforderungen dieser Verordnung zu erfüllen, 

2.7.3. spezielle Änderungen bei der Behandlung von OBD-Daten im Hinblick auf die 

Unterscheidung zwischen Benzin- und Gasbetrieb des Fahrzeugs, 

2.7.4. die Typgenehmigung gasbetriebener Fahrzeuge mit leichten Mängeln in begrenzter Zahl. 
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2.8. ▌Für die Zwecke von Nummer 2.6.2, falls die Hersteller in ihren Vertragswerkstätten 

Diagnose- und Prüfgeräte gemäß ISO 22900 "Modular Vehicle Communication Interface 

(MVCI)" und ISO 22901 "Open Diagnostic Data Exchange (ODX)" verwenden, müssen die 

ODX-Dateien unabhängigen Marktteilnehmern über die Internetseite des Herstellers zur 

Verfügung gestellt werden. 

2.9. Für die Zwecke der Fahrzeug-OBD sowie der Fahrzeugdiagnose, -reparatur und -wartung 

ist der direkte Fahrzeugdatenstrom über einen seriellen genormten 

Datenübertragungsanschluss gemäß der UN-Regelung Nr. 83 Anhang 11 Anlage 1 

Nummer 6.5.1.4 und der UN-Regelung Nr. 49 Anhang 9B Nummer 4.7.3 bereitzustellen. 

Befindet sich das Fahrzeug in Bewegung, so darf auf die Daten nur im Lesemodus 

zugegriffen werden. 

3. Mehrstufen-Typgenehmigung 

3.1. Bei Mehrstufen-Typgenehmigungen obliegt es dem Endhersteller, in Bezug auf seine 

eigene(n) Fertigungsstufe(n) und die Verbindung zu der/den vorhergehenden Stufe(n), den 

Zugang zu Informationen über OBD-Systeme sowie Reparatur- und Wartungsinformationen 

zu gewährleisten. 

3.2. Darüber hinaus stellt der Endhersteller auf seiner Internetseite unabhängigen 

Marktteilnehmern die folgenden Informationen zur Verfügung: 

3.2.1. die Adresse der Internetseite der für die vorhergehenden Stufen verantwortlichen 

Hersteller, 

3.2.2. den Name und die Adresse aller für die vorhergehenden Stufen verantwortlichen 

Hersteller, 

3.2.3. die Typgenehmigungsnummer(n) der vorhergehenden Stufe(n), 

3.2.4. die Motornummer. 
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3.3. Es obliegt jedem Hersteller, der für eine bestimmte Stufe oder mehrere Stufen der 

Typgenehmigung verantwortlich ist, auf seiner Internetseite den Zugang zu Informationen 

über OBD-Systeme sowie Reparatur- und Wartungsinformationen in Bezug auf die Stufe(n) 

der Typgenehmigung, für die er verantwortlich ist, sowie die Verbindung zu der/den 

vorhergehenden Stufe(n) zu gewährleisten. 

3.4. Der Hersteller, der für eine bestimmte Stufe oder mehrere Stufen der Typgenehmigung 

verantwortlich ist, stellt dem für die folgende Stufe verantwortlichen Hersteller folgende 

Informationen zur Verfügung: 

3.4.1. die Übereinstimmungsbescheinigung in Bezug auf die Stufe(n), für die er verantwortlich ist, 

3.4.2. die Bescheinigung über den Zugang zu Informationen über OBD-Systeme sowie Reparatur- 

und Wartungsinformationen von Fahrzeugen einschließlich der dazugehörenden Anlagen, 

3.4.3. die Typgenehmigungsnummer in Bezug auf die Stufe(n), für die er verantwortlich ist, 

3.4.4. die unter den Nummern 3.4.1, 3.4.2. und 3.4.3. genannten und von dem/den an der 

vorhergehenden Stufe(n) beteiligten Hersteller(n) zur Verfügung gestellten Unterlagen. 

3.5 Jeder Hersteller ist verpflichtet, dem für die folgende Stufe verantwortlichen Hersteller zu 

gestatten, die Unterlagen an die für folgende Stufen oder für die abschließende Stufe 

verantwortlichen Hersteller weiterzureichen. 

3.6. Ferner muss der für eine bestimmte Stufe oder mehrere Stufen der Typgenehmigung 

verantwortliche Hersteller auf vertraglicher Grundlage 

3.6.1. dem für die folgende Stufe verantwortlichen Hersteller den Zugang zu Informationen über 

OBD-Systeme, Reparatur- und Wartungsinformationen sowie Schnittstelleninformationen 

für die jeweilige(n) unter seine Verantwortung fallende(n) Stufe(n) zur Verfügung stellen, 
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3.6.2. dem für eine folgende Stufe der Typgenehmigung verantwortlichen Hersteller auf dessen 

Wunsch den Zugang zu Informationen über OBD-Systeme, Reparatur- und 

Wartungsinformationen sowie Schnittstelleninformationen für die jeweilige(n) unter seine 

Verantwortung fallende(n) Stufe(n) zur Verfügung stellen. 

3.7. Ein Hersteller, einschließlich eines Endherstellers, darf Gebühren nur hinsichtlich der 

jeweiligen Stufe(n) erheben, für die er gemäß Artikel 63 verantwortlich ist. 

Ein Hersteller, einschließlich eines Endherstellers, darf keine Gebühren für Informationen 

erheben, die sich auf die Adresse der Internetseite bzw. auf die Kontaktdaten eines 

anderen Herstellers beziehen. 

4. Kundenspezifische Anpassungen 

4.1. Beträgt die Anzahl der weltweit hergestellten und von einer kundenspezifischen Anpassung 

betroffenen Systeme, Bauteile oder selbstständigen technischen Einheiten weniger als 

250 Einheiten, so sind, abweichend von Nummer 2, Reparatur- und Wartungsinformationen 

in Bezug auf die kundenspezifische Anpassung leicht und unverzüglich zur Verfügung zu 

stellen; dies muss im Hinblick auf die bestehenden Vorschriften und den Zugang, der 

autorisierten Händlern und Reparaturbetrieben gewährt wird, in nichtdiskriminierender 

Form erfolgen. 

Für die Wartung und Umprogrammierung der elektronischen Steuergeräte bei 

kundenspezifischen Anpassungen muss der Hersteller den unabhängigen Marktteilnehmern 

die jeweiligen herstellerspezifischen Werkzeuge sowie Diagnose- und Prüfgeräte zu den 

gleichen Bedingungen wie den autorisierten Reparaturbetrieben zur Verfügung stellen. 

Die kundenspezifischen Anpassungen sind in die Internetseite zu den Reparatur- und 

Wartungsinformationen des Herstellers aufzunehmen und bei der Typgenehmigung in der 

Bescheinigung über den Zugang zu Informationen über OBD-Systeme sowie Reparatur- und 

Wartungsinformationen von Fahrzeugen anzugeben. 
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4.2. Die Hersteller stellen den unabhängigen Marktteilnehmern die jeweiligen 

herstellerspezifischen Werkzeuge sowie Diagnose- und Prüfgeräte, die zur Wartung der an 

den Kundenwunsch angepassten Systeme, Bauteile oder selbstständigen technischen 

Einheiten erforderlich sind, durch Verkauf oder Vermietung zur Verfügung. 

4.3. Der Hersteller gibt bei der Typgenehmigung in der Bescheinigung über den Zugang zu 

Informationen über Fahrzeug-OBD-Systeme sowie Reparatur- und Wartungsinformationen 

von Fahrzeugen jene kundenspezifischen Anpassungen an, die von der Verpflichtung nach 

Nummer 2, Informationen über Fahrzeug-OBD-Systeme sowie Reparatur- und 

Wartungsinformationen von Fahrzeugen unter Verwendung eines standardisierten Formats 

zur Verfügung zu stellen, ausgenommen sind, sowie jedes damit in Verbindung stehende 

elektronische Steuergerät. 

Diese kundenspezifischen Anpassungen und jedes damit in Verbindung stehende 

elektronische Steuergerät sind ebenfalls auf der Hersteller-Internetseite in die Reparatur- 

und Wartungsinformationen aufzunehmen. 

5. Kleinserienhersteller 

5.1. Beträgt die Anzahl der jährlich weltweit von einem Hersteller hergestellten und in den 

Geltungsbereich dieser Verordnung fallenden Typen von Fahrzeugen, Systemen, Bauteilen 

oder selbstständigen technischen Einheiten im Falle der Fahrzeugklassen M1 und N1 

weniger als 1 000 Fahrzeuge oder im Falle der Fahrzeugklassen M2, M3, N2, N3 und O 

weniger als 250 Einheiten, so sind, abweichend von Nummer 2, Fahrzeugreparatur- und -

wartungsinformationen leicht und unverzüglich durch den Hersteller zur Verfügung zu 

stellen; dies muss im Hinblick auf die bestehenden Vorschriften und den Zugang, der 

autorisierten Händlern und Reparaturbetrieben gewährt wird, in nichtdiskriminierender 

Form erfolgen. 

5.2. Das Fahrzeug, System, Bauteil oder die selbstständige technische Einheit, für die Nummer 

5.1 zur Anwendung kommt, ist auf der Hersteller-Internetseite in die Reparatur- und 

Wartungsinformationen aufzunehmen. 

5.3. Die Genehmigungsbehörde unterrichtet die Kommission über jede Typgenehmigung, die 

Kleinserienherstellern erteilt wurde. 
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6. Anforderungen 

6.1. Aus dem Internet abrufbare Informationen über Fahrzeug-OBD-Systeme sowie Reparatur- 

und Wartungsinformationen müssen der in Artikel 61 genannten einschlägigen Norm 

entsprechen. 

Über Genehmigungen für eine Reproduktion oder Republikation der Informationen ist 

unmittelbar mit dem betreffenden Hersteller zu verhandeln. Auch Informationen über 

Ausbildungsmaterialien müssen verfügbar sein, können aber auf anderem Weg als über 

Internetseiten bereitgestellt werden. 

Informationen über alle Fahrzeugteile, mit denen das durch die FIN und zusätzliche 

Merkmale wie Radstand, Motorleistung, Ausstattungsvariante oder Optionen 

identifizierbare Fahrzeug vom Hersteller ausgerüstet ist, und die durch Ersatzteile – vom 

Fahrzeughersteller seinen Vertragshändlern und -werkstätten oder Dritten zur Verfügung 

gestellt – anhand der Originalteil-Nummer ausgetauscht werden können, sind in Form 

maschinenlesbarer und elektronisch verarbeitbarer Datensätze in einer unabhängigen, 

Marktteilnehmern leicht zugänglichen Datenbank bereitzustellen. 

Diese Datenbank enthält die FIN, die Originalteil-Nummern, die Originalteilbezeichnungen, 

Gültigkeitsangaben (Gültigkeitsdaten von - bis), Einbaumerkmale und gegebenenfalls 

strukturbezogene Merkmale. 

Die in der Datenbank enthaltenen Angaben sind regelmäßig zu aktualisieren. Die 

Aktualisierungen müssen alle an Einzelfahrzeugen nach ihrer Herstellung vorgenommenen 

Veränderungen enthalten, sofern diese Angaben den Vertragshändlern zur Verfügung 

stehen. 
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6.2. Der von Vertragshändlern und -reparaturbetrieben verwendete Zugang zu 

Sicherheitsmerkmalen der Fahrzeuge muss auch unabhängigen Marktteilnehmern offen 

stehen, wobei für den Schutz durch Sicherheitstechnik nach folgenden Anforderungen zu 

sorgen ist: 

6.2.1. für den Datenaustausch müssen Vertraulichkeit, Datenintegrität und Schutz vor 

Wiedereinspielen gewährleistet sein; 

6.2.2. die Norm https//ssl-tls (RFC4346) ist zu verwenden; 

6.2.3. Sicherheitszertifikate nach ISO 20828 sind für die gegenseitige Authentisierung von 

unabhängigen Marktteilnehmern und Herstellern zu verwenden; 

6.2.4. der private Schlüssel eines unabhängigen Marktteilnehmers ist durch eine sichere 

Hardware zu schützen. 

6.3. Das in Artikel 66 genannte Forum für Fragen des Zugangs zu Fahrzeuginformationen legt die 

Parameter zur Erfüllung der Anforderungen nach Nummer 6.2 in Übereinstimmung mit 

dem Stand der Technik fest. Der unabhängige Marktteilnehmer muss zu diesem Zweck über 

eine Genehmigung verfügen und sich autorisieren lassen, wozu er anhand von Dokumenten 

nachweisen muss, dass er einer legalen Geschäftstätigkeit nachgeht und nicht wegen einer 

einschlägigen Straftat verurteilt worden ist. 

6.4. ▌Die Reprogrammierung von Steuergeräten muss entweder nach ISO 22900-2 oder SAE 

J2534 oder TMC RP1210B unter Verwendung nicht-herstellereigener Hardware erfolgen. ▌ 

Für die Validierung der Kompatibilität der herstellerseitigen Anwendung und der 

Schnittstellen für die Fahrzeugkommunikation (VCI = vehicle communication interface) 

gemäß ISO 22900-2, SAE J2534 oder TMC RP1210B muss der Hersteller entweder eine 

Validierung von unabhängig entwickelten VCIs oder die Informationen und die Ausleihe 

etwaiger besonderer Hardware anbieten, die ein VCI-Hersteller benötigt, um eine solche 

Validierung selbst durchzuführen. 
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Hinsichtlich der für eine solche Validierung oder die Informationen und Hardware 

anfallenden Gebühren gelten die Bedingungen von Artikel 63 Absatz 1. 

6.5. Die Anforderungen von Nummer 6.4 gelten nicht im Falle der Reprogrammierung von 

Geschwindigkeitsbegrenzern und Kontrollgeräten. 

6.6. Alle emissionsbezogenen Diagnose-Fehlercodes müssen mit Anhang XI der Verordnung (EG) 

Nr. 692/2008 und mit Anhang X der Verordnung (EU) Nr. 582/2011 übereinstimmen. 

6.7. Für den Zugang eines unabhängigen Marktteilnehmers zu Informationen über Fahrzeug-

OBD-Systeme sowie zu Reparatur- und Wartungsinformationen, die nicht mit gesicherten 

Fahrzeugbereichen zusammenhängen, dürfen zur Registrierung für die Benutzung der 

Internetseite des Herstellers nur solche Angaben verlangt werden, die für die Abwicklung 

der Zahlung für diese Informationen erforderlich sind. Um Informationen über den Zugang 

zu gesicherten Fahrzeugbereichen zu erhalten, muss der unabhängige Marktteilnehmer ein 

Zertifikat nach ISO 20828 vorweisen und sich und die Organisation, der er angehört, damit 

identifizieren; daraufhin muss der Hersteller sein eigenes Zertifikat nach ISO 20828 

vorweisen und dem unabhängigen Marktteilnehmer damit bestätigen, dass dieser eine 

rechtmäßige Internetseite des gewünschten Herstellers aufruft. Beide Parteien müssen 

über alle derartigen Transaktionen Aufzeichnungen führen, die Aufschluss über die 

Fahrzeuge und die daran nach dieser Vorschrift vorgenommenen Veränderungen geben. 
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6.8. Die Hersteller müssen auf ihren Internetseiten mit Reparaturinformationen die 

Typgenehmigungsnummer für jedes Modell angeben. 

6.9. Falls die Informationen über Fahrzeug-OBD-Systeme sowie die Reparatur- und 

Wartungsinformationen auf einer Internetseite des Herstellers keine konkreten 

einschlägigen Angaben enthalten, die eine ordnungsgemäße Konstruktion und 

Herstellung von Nachrüstanlagen für alternative Kraftstoffe erlauben, kann jeder 

betroffene Hersteller von Nachrüstanlagen für alternative Kraftstoffe Zugang zu den 

anzugebenden Informationen erhalten, indem er dies direkt beim Hersteller beantragt. 

Der Hersteller muss zu diesem Zweck auf seiner Internetseite deutlich die Kontaktdaten 

angeben und die verlangten Informationen binnen 30 Tagen bereitstellen. Derartige 

Informationen brauchen nur für Nachrüstsysteme für alternative Kraftstoffe bzw. deren 

Bauteile, die der UN-Regelung Nr. 115 unterliegen, bereitgestellt zu werden, wenn aus 

dem entsprechenden Antrag die genaue Spezifikation des Fahrzeugmodells klar 

hervorgeht, für welches die Informationen benötigt werden. XXX  darin ausdrücklich 

bestätigt wird, dass die Informationen dazu dienen, Nachrüstsysteme für alternative 

Kraftstoffe bzw. deren Bauteile zu entwickeln, die der UN-Regelung Nr. 115 unterliegen. 
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7. Anforderungen für die Typgenehmigung 

7.1. Um eine EG-Typgenehmigung zu erhalten, muss der Hersteller die ausgefüllte 

Bescheinigung, deren Muster in Anlage 1 enthalten ist, vorlegen. 

7.2. Sind Informationen über OBD-Systeme sowie Reparatur- und Wartungsinformationen von 

Fahrzeugen nicht verfügbar, oder genügen diese nicht den Anforderungen dieses Anhangs, 

so muss der Hersteller diese Informationen innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum 

der Typgenehmigung vorlegen. 

7.3. Die Pflicht zur Bereitstellung von Informationen innerhalb des in Nummer 7.2 genannten 

Zeitraums besteht nur dann, wenn das Fahrzeug nach der Typgenehmigung in Verkehr 

gebracht wird. 

Wird das Fahrzeug nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Erteilung der 

Typgenehmigung in Verkehr gebracht, werden die Informationen zum Zeitpunkt des 

Inverkehrbringens bereitgestellt. 

7.4. Die Genehmigungsbehörde kann aufgrund einer vollständigen Bescheinigung über den 

Zugang zu Informationen über OBD-Systeme sowie Reparatur- und Wartungsinformationen 

von Fahrzeugen davon ausgehen, dass der Hersteller in Bezug auf den Zugang zu 

Informationen über OBD-Systeme sowie Reparatur- und Wartungsinformationen von 

Fahrzeugen angemessene Vorkehrungen und Verfahren getroffen bzw. geschaffen hat, 

solange keine Beschwerden vorgelegt wurden und die Bescheinigung vom Hersteller 

innerhalb der unter der Nummer 7.2 festgelegten Frist vorgelegt wurde. 

 ▌ 
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Anlage 1 

Bescheinigung des Herstellers über den Zugang zu Informationen über OBD-Systeme sowie  

Reparatur- und Wartungsinformationen von Fahrzeugen 

(Der Hersteller): … 

(Anschrift des Herstellers): … 

bescheinigt, dass 

für die Typen eines Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder einer selbstständigen technischen Einheit, die 

im Beiblatt zu dieser Bescheinigung aufgeführt sind, gemäß den Bestimmungen 

des Artikels 61 der Verordnung (EU)  .../.2018..1* und des Anhangs X dieser Verordnung 

Zugang zu Informationen über OBD-Systeme sowie Reparatur- und Wartungsinformationen von 

Fahrzeugen gewährt wird. 

Es gelten die folgenden Ausnahmen: Kundenspezifische Anpassungen (*) – Kleinserienherstellung (*) 

–.. 

Die Adressen der wichtigsten Internetseiten, über welche die einschlägigen Informationen abgerufen 

werden können, deren Übereinstimmung mit den vorstehend genannten Bestimmungen hiermit 

bestätigt wird, sind in der Anlage zu dieser Bescheinigung zusammen mit den Kontaktdaten des 

nachstehend unterzeichneten, verantwortlichen Bevollmächtigten des Herstellers aufgeführt. 

                                                           
1 Verordnung (EU) 2018/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über die 

Genehmigung und die Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern 
sowie von Systemen, Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge 
(ABl. L … vom …, S. …). 

* ABl.: Bitte in den Text die Nummer der in dem Dokument PE-CONS 73/17 (2016/0014(COD)) 
enthaltenen Verordnung und in die Fußnote die Nummer, das Datum und die Amtsblattfundstelle 
der genannten Verordnung einfügen. 
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Falls zutreffend: Der Hersteller bescheinigt hiermit zudem, dass er der Verpflichtung gemäß 

Artikel 62 der Verordnung (EU) .../...* nachgekommen ist und die betreffenden Informationen über 

frühere Genehmigungen dieser Fahrzeugtypen spätestens sechs Monate nach dem Datum der 

Typgenehmigung vorgelegt hat. 

Ort: … 

Datum: … 

[Unterschrift] [Funktion] 

 

Anlagen: 

– Anhang A: Adressen der Internetseiten 

– Anhang B: Kontaktdaten 

- Anhang C: Typen eines Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder einer selbstständigen technischen Einheit. 

 

Zusatzinformation: 

(*) Unzutreffendes streichen 

                                                           
* ABl.: Bitte die Nummer der in dem Dokument PE-CONS 73/17 (2016/0014(COD)) enthaltenen 

Verordnung einfügen. 
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ANHANG A 

Adressen der Internetseiten, auf die in dieser Bescheinigung verwiesen wird: 

_____________ 

 

ANHANG B 

Kontaktdaten des Bevollmächtigten des Herstellers, auf den in dieser Bescheinigung verwiesen wird: 

______________ 

 

ANHANG C 

Typen eines Fahrzeugs, Systems, Bauteils oder einer selbstständigen technischen Einheit 
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Anlage 2 

Fahrzeug-OBD-Informationen 

1. Der Fahrzeughersteller muss die folgenden, in dieser Anlage geforderten Informationen 

bereitstellen, damit die Herstellung von OBD-kompatiblen Ersatzteilen und Diagnose- und 

Prüfgeräten ermöglicht wird. 

2. Die folgenden Informationen sind allen interessierten Herstellern von Bauteilen oder 

Diagnose- und Prüfgeräten auf Anfrage zu gleichen Bedingungen zur Verfügung zu stellen: 

2.1. eine Beschreibung des Typs und der Zahl der Vorkonditionierungszyklen für die 

ursprüngliche Typgenehmigung des Fahrzeugs; 

2.2. eine Beschreibung des bei der ursprünglichen Typgenehmigung des Fahrzeugs für das 

von dem OBD-System überwachte Bauteil verwendeten OBD-Testzyklus; 
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2.3. umfassende Unterlagen, in denen alle Bauteile beschrieben sind, die im Rahmen der 

Strategie zur Erkennung von Fehlfunktionen und zur Aktivierung der 

Fehlfunktionsanzeige überwacht werden (feste Anzahl von Fahrzyklen oder 

statistische Methode), einschließlich eines Verzeichnisses einschlägiger sekundär 

ermittelter Parameter für jedes Bauteil, das durch das OBD-System überwacht wird, 

sowie eine Liste aller vom OBD-System verwendeten Ausgabecodes und -formate 

(jeweils mit Erläuterung jedes Codes und Formats) für einzelne emissionsrelevante 

Bauteile des Antriebsstrangs und für einzelne nicht emissionsrelevante Bauteile, 

wenn die Überwachung des Bauteils die Aktivierung der Fehlfunktionsanzeige 

bestimmt. Insbesondere bei Fahrzeugtypen mit einer Datenübertragungsverbindung 

gemäß ISO 15765-4 "Road vehicles – Diagnostics on Controller Area Network (CAN) – 

Part 4: Requirements for emissions-related systems" müssen die Daten in Modus 

$ 05 Test ID $21 bis FF und die Daten in Modus $ 06 sowie die Daten in Modus $ 06 

Test ID $ 00 bis FF für jede überwachte ID des OBD-Systems ausführlich erläutert 

werden. 

Werden andere Normen für Kommunikationsprotokolle verwendet, so sind gleichwertige 

ausführliche Erläuterungen vorzulegen. 

Diese Angaben können in einer Tabelle mit den folgenden Bezeichnungen der Reihen und 

Spalten gemacht werden: 

Bauteil Fehlercode; Überwachungsstrategie; Kriterien für die Meldung von Fehlfunktionen; 

Kriterien für die Aktivierung der Fehlfunktionsanzeige; Sekundärparameter; 

Vorkonditionierung; Nachweisprüfung. 

Katalysator P0420 Sauerstoffsensor; Signale 1 und 2; Unterschied zwischen Signalen von 

Sensor 1 und 2; 3. Zyklus Motordrehzahl; Motorlast; A/F-Modus; Katalysatortemperatur; 

zwei Typ-1-Zyklen Typ 1. 
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3. Für die Herstellung von Diagnosegeräten erforderliche Informationen 

Um die Bereitstellung universeller Diagnosegeräte für Mehrmarken-Reparaturbetriebe zu 

vereinfachen, müssen Fahrzeughersteller die Informationen gemäß den Nummern 3.1, 3.2 

und 3.3 auf ihren Reparaturinformations-Internetseiten zugänglich machen. Diese 

Informationen müssen alle Diagnosefunktionen sowie alle Links zu Reparaturinformationen 

und Anweisungen zur Störungsbehebung umfassen. Für den Zugang zu diesen 

Informationen kann eine angemessene Gebühr erhoben werden. 

3.1. Informationen über das Kommunikationsprotokoll 

Folgende Informationen sind erforderlich und werden anhand Fahrzeugmarke, -modell und 

-variante oder einer anderen praktikablen Definition wie FIN oder Fahrzeug- und 

Systemkennnummern indexiert: 

3.1.1. alle zusätzlichen Protokollinformationssysteme, die für eine vollständige Diagnose 

über die in der UN-Regelung Nr. 49 Anhang 9B Absatz 4.7.3 und in der UN-Regelung 

Nr. 83 Anhang 11 Absatz 6.5.1.4 beschriebenen Normen hinaus erforderlich sind, 

einschließlich zusätzlicher Hardware- oder Software-Protokollinformationen, 

Parameteridentifizierung, Übertragungsfunktionen, Keep-alive-Anforderungen oder 

Fehlerzuständen; 

3.1.2. ausführliche Angaben dazu, wie sämtliche Fehlercodes, die nicht den in der UN-

Regelung Nr. 49 Anhang 9B Absatz 4.7.3 und in der UN-Regelung Nr. 83 Anhang 11 

Absatz 6.5.1.4 beschriebenen Normen entsprechen, ausgelesen und ausgewertet 

werden; 
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3.1.3. ein Verzeichnis aller verfügbaren Echtzeit-Datenparameter, einschließlich 

Skalierungs- und Zugangsinformationen; 

3.1.4. ein Verzeichnis aller verfügbaren funktionellen Prüfungen, einschließlich Aktivierung 

oder Steuerung des Geräts und deren Durchführung; 

3.1.5. ausführliche Angaben dazu, wie sämtliche Informationen über Bauteile und Zustand, 

Zeitstempel, vorläufige Fehlercodes und Freezeframe-Bereich abgerufen werden 

können; 

3.1.6. Rückstellen von adaptiven Lernparametern, Variantencodierung und Ersatzteil-Setup 

sowie Kundenpräferenzen; 

3.1.7. Identifizierung elektronischer Steuereinheiten und Variantencodierung; 

3.1.8. ausführliche Angaben zum Rückstellen der Serviceleuchten; 

3.1.9. Position der Diagnosesteckverbindung und genaue Angaben zur Steckverbindung; 

3.1.10. Motoridentifizierung durch Baumusterbezeichnung. 

3.2. Prüfung und Diagnose bei vom OBD-System überwachten Bauteilen 

Folgende Angaben sind erforderlich: 

3.2.1. eine Beschreibung der Prüfungen zur Kontrolle der Funktionsfähigkeit am Bauteil 

oder am Kabelbaum; 

3.2.2. Angaben über das Prüfverfahren, einschließlich Prüfkennwerte und Bauteildaten; 
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3.2.3. Verbindungsdetails, einschließlich minimale und maximale Eingangs- und 

Ausgangswerte sowie Fahr- und Lastwerte; 

3.2.4. unter bestimmten Betriebsbedingungen, einschließlich Leerlauf, zu erwartende 

Werte; 

3.2.5. elektronische Werte des Bauteils in statischem und dynamischem Zustand; 

3.2.6. Werte des fehlerhaften Betriebszustands für jedes der Szenarien; 

3.2.7. Diagnosesequenzen des fehlerhaften Betriebszustands, einschließlich Fehlerbäumen 

und gelenkte Diagnosebeseitigung. 

3.3. Für die Reparatur erforderliche Daten 

Folgende Angaben sind erforderlich: 

3.3.1. Initialisierung der elektronischen Steuereinheit und des Bauteils (beim Einbau von 

Ersatzteilen); 

3.3.2. Initialisierung neuer elektronischer Steuereinheiten oder von elektronischen 

Steuereinheiten für den Austausch, gegebenenfalls durch Pass-Through-

Reprogrammierungstechniken. 
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ANHANG XI 

ENTSPRECHUNGSTABELLE  

1. Verordnung (EG) Nr. 715/2007 

Verordnung (EG) Nr. 715/2007 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Absatz 2 Artikel 86 Absatz 1 Nummer 2 

Artikel 3 Nummern 14 und 15 Artikel 3 Nummern 48 und 45 

Artikel 6  Artikel 61 

Artikel 7 Artikel 63 

Artikel 8 – 

Artikel 9 – 

Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe e Artikel 86 Absatz 1 Nummer 5 

2. Verordnung (EG) Nr. 595/2009 

Verordnung (EG) Nr. 595/2009 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Absatz 2 Artikel 87 Absatz 1 Nummer 2 

Artikel 3 Nummern 11 und 13 Artikel 3 Nummern 48 und 45  

Artikel 6  Artikel 61 

Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe e Artikel 84 Absatz 3 Buchstabe a 

▌ 
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3. Richtlinie 2007/46/EG 

Richtlinie 2007/46/EG Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Artikel 1 Absatz 1 

– Artikel 1 Absatz 2 

Artikel 2 Artikel 2 

Artikel 3 Nummer 1 – 

Artikel 3 Nummer 2 – 

Artikel 3 Nummer 3 Artikel 3 Nummer 1  

Artikel 3 Nummer 4 Artikel 3 Nummer 23 

Artikel 3 Nummer 5 Artikel 3 Nummer 2 

Artikel 3 Nummer 6 Artikel 3 Nummer 6 

Artikel 3 Nummer 7 Artikel 3 Nummer 8 

Artikel 3 Nummer 8 Artikel 3 Nummer 9 

Artikel 3 Nummer 9 Artikel 3 Nummer 10 

Artikel 3 Nummer 10 Artikel 3 Nummer 11 

Artikel 3 Nummer 11 Artikel 3 Nummer 16 

Artikel 3 Nummer 12 Artikel 3 Nummer 17 

Artikel 3 Nummer 13 Artikel 3 Nummer 15 

Artikel 3 Nummer 14 – 

Artikel 3 Nummer 15 – 
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Richtlinie 2007/46/EG Vorliegende Verordnung 

Artikel 3 Nummer 16 -– 

Artikel 3 Nummer 17 Artikel 3 Nummer 32 

Artikel 3 Nummer 18 Artikel 3 Nummer 24 

Artikel 3 Nummer 19 Artikel 3 Nummer 25 

Artikel 3 Nummer 20 Artikel 3 Nummer 26 

Artikel 3 Nummer 21 Artikel 3 Nummer 27 

Artikel 3 Nummer 22 Artikel 3 Nummer 28 

Artikel 3 Nummer 23 Artikel 3 Nummer 18 

Artikel 3 Nummer 24 Artikel 3 Nummer 19 

Artikel 3 Nummer 25 Artikel 3 Nummer 20 

Artikel 3 Nummer 26 -– 

Artikel 3 Nummer 27 Artikel 3 Nummer 40 

Artikel 3 Nummer 28 Artikel 3 Nummer 41 

Artikel 3 Nummer 29 Artikel 3 Nummer 36 

Artikel 3 Nummer 30 – 

Artikel 3 Nummer 31 Artikel 3 Nummer 38 

Artikel 3 Nummer 32 Artikel 3 Nummer 54 

Artikel 3 Nummer 33 Artikel 3 Nummer 4 

Artikel 3 Nummer 34 – 

Artikel 3 Nummer 35 – 

Artikel 3 Nummer 36 Artikel 3 Nummer 5 

Artikel 3 Nummern 37 bis 40 – 

– Artikel 3 Nummer 7 

– Artikel 3 Nummern 12, 13 und 14 

– Artikel 3 Nummern 21, 22 und 23 

– Artikel 3 Nummern 29, 30, 31, 33, 34 und 35 

– Artikel 3 Nummer 37 

– Artikel 3 Nummer 39 
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Richtlinie 2007/46/EG Vorliegende Verordnung 

– Artikel 3 Nummern 42 bis 53 

– Artikel 5 Absätze 2 und 3 

– Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1, Absatz 2 und 
Absatz 3 

– Artikel 7 Absätze 2, 3 und 4 

Artikel 4 Absatz 1 – 

Artikel 4 Absatz 2 Artikel 7 Absatz 1 

Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 Artikel 6 Absatz 4 

Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 2 Artikel 6 Absatz 5 Unterabsatz 1 

Artikel 4 Absatz 4 Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 und 2 

– Artikel 6 Absatz 5 Unterabsatz 2 und Absätze 6 
bis 10 

– Artikel 8 

– Artikel 9 

– Artikel 10 

– Artikel 11 
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Richtlinie 2007/46/EG Vorliegende Verordnung 

– Artikel 12 

ARtikel 5 Absatz 1 Artikel 13 Absatz 1 und Absatz 2 Unterabsatz 1 

Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 1 Artikel 13 Absatz 2 Unterabsatz 2 

Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 2 Artikel 13 Absatz 3 

Artikel 5 Absatz 3 Artikel 13 Absatz 4 Satz 1 

– Artikel 13 Absatz 4 Satz 2 und Absätze 5 bis 10 

– Artikel 14 

– Artikel 15 

– Artikel 16 

– Artikel 17 

– Artikel 18 

– Artikel 19 

– Artikel 20 

– Artikel 21 

Artikel 6 Absatz 1 Artikel 22 Absatz 1 

– Artikel 22 Absätze 2 und 4 

Artikel 6 Absatz 2 Artikel 25 Absatz 1 

Artikel 6 Absatz 3 – 

Artikel 6 Absatz 4 Artikel 25 Absatz 2 
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Richtlinie 2007/46/EG Vorliegende Verordnung 

Artikel 6 Absatz 5 Artikel 22 Absätze 5 und 6 sowie Artikel 25 
Absatz 4 

Artikel 6 Absatz 6  und Artikel 7 Absatz 1 Artikel 23 

Artikel 6 Absatz 7 und Artikel 7 Absatz 3 Artikel 25 Absatz 4 

Artikel 6 Absatz 8 und Artikel 7 Absatz 4 Artikel 30 Absatz 4 

Artikel 7 Absatz 2 Artikel 24 

Artikel 8 Absätze 1 und 2 Artikel 26 Absätze 1 und 3 

– Artikel 26 Absätze 2 und 4 

Artikel 8 Absatz 3 Artikel 26 Absatz 5 

Artikel 8 Absatz 4 Artikel 28 Absatz 2 

Artikel 8 Absätze 5 bis 8 Artikel 27 Absätze 1 und 2 

– Artikel 27 Absatz 3 

Artikel 9 Absatz 1 Artikel 5 Absatz 1 

Artikel 9 Absatz 2 Artikel 22 Absatz 3 

– Artikel 28 Absätze 1 und 3 

Artikel 9 Absatz 3 Artikel 28 Absatz 4 

Artikel 9 Absatz 4 Artikel 28 Absatz 5 

Artikel 9 Absatz 5 – 

Artikel 9 Absätze 6 und 7 Artikel 28 Absätze 6 und 7 

Artikel 10 Absätze 1 und 2 Artikel 29 Absatz 1 

Artikel 10 Absatz 3 Artikel 29 Absatz 2 
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Richtlinie 2007/46/EG Vorliegende Verordnung 

Artikel 10 Absatz 4 Artikel 29 Absatz 3 

Artikel 11 Artikel 30 Absätze 1, 2 und 5 bis 8 

Artikel 12 Absatz 1 Artikel 31 Absatz 1 

– Artikel 31 Absatz 2 

Artikel 12 Absatz 2 Unterabsatz 1  Artikel 31 Absatz 3 

Artikel 12 Absatz 2 Unterabsatz 2  Artikel 31 Absatz 4 

– Artikel 31 Absätze 5, 6 und 8 

Artikel 12 Absatz 3 Artikel 31 Absatz 7 

– Artikel 32 

Artikel 13 Absatz 1 Artikel 33 Absatz 1 

Artikel 13 Absatz 2 Artikel 33 Absatz 2 

Artikel 13 Absatz 3 Artikel 33 Absätze 3 und 4 

– Artikel 33 Absatz 5 

Artikel 14 Absatz 1 und Artikel 15 Absatz 1 Artikel 34 Absatz 1 

Artikel 14 Absatz 2 und Artikel 15 Absatz 2 Artikel 34 Absatz 2 

Artikel 14 Absatz 3 und Artikel 15 Absatz 3 Artikel 34 Absatz 3 

Artikel 14 Absatz 4 Artikel 34 Absatz 4 

Artikel 16 Absätze 1 und 2 Artikel 27 Absatz 1 

Artikel 16 Absatz 2 Artikel 27 Absatz 1 

Artikel 16 Absatz 3 Artikel 27 Absatz 2 
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Richtlinie 2007/46/EG Vorliegende Verordnung 

Artikel 17 Absätze 1 bis 4 Artikel 35 Absätze 2 bis 5 

Artikel 18 Absätze 1 und 3 Artikel 36 Absätze 1 und 4 

– Artikel 36 Absatz 2 

Artikel 18 Absatz 2 Artikel 36 Absatz 5 

– Artikel 36 Absätze 6 und 7 

Artikel 18 Absatz 4  Artikel 36 Absätze 8 und 9 

Artikel 18 Absätze 5 und 6 Artikel 36 Absatz 4 

Artikel 18 Absatz 7 Artikel 37 Absatz 2 

Artikel 18 Absatz 8 Artikel 36 Absatz  3 

– Artikel 37 Absätze 1 und 3 bis 9 

– Artikel 38 Absatz 1 

Artikel 19 Absätze 1 und 2 Artikel 38 Absatz 2 

Artikel 19 Absatz 3 Artikel 38 Absatz 3 

Artikel 20 Absatz 1 Artikel 39 Absatz 1 

Artikel 20 Absatz 2 einleitender Teil Artikel 39 Absatz 4 

Artikel 20 Absatz 2 Buchstaben a, b und c Artikel 39 Absatz 2 

Artikel 20 Absatz 3 Artikel 39 Absatz 5 

Artikel 20 Absatz 4 Unterabsatz 1 Artikel 39 Absatz 3 

Artikel 20 Absatz 4 Unterabsatz 2 Artikel 39 Absatz 6 
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Richtlinie 2007/46/EG Vorliegende Verordnung 

Artikel 20 Absatz 4 Unterabsatz 3 Artikel 39 Absatz 7 

Artikel 20 Absatz 5 – 

Artikel 21 Artikel 40 

Artikel 22 Artikel 41 

Artikel 23 Absatz 1 Artikel 42 Absatz 1 

Artikel 23 Absätze 2 und 3 Artikel 42 Absatz 2 

Artikel 23 Absatz 4 Artikel 42 Absatz 3 

Artikel 23 Absatz 5  Artikel 42 Absatz 4 

– Artikel 42 Absatz 5 

Artikel 23 Absatz 6 Unterabsatz 1 Artikel 43 Absätze 1 und 2 

Artikel 23 Absatz 6 Unterabsatz 2 Artikel 43 Absatz 3 

Artikel 23 Absatz 6 Unterabsatz 3 Artikel 43 Absatz 4 

Artikel 23 Absatz 7 Artikel 43 Absatz 5 

– Artikel 44 

Artikel 24 Artikel 45 und 46 

Artikel 25 Artikel 47 

Artikel 26 Absatz 1 Artikel 48 Absatz 1 

Artikel 26 Absatz 2 – 

Artikel 26 Absatz 3 Artikel 48 Absatz 2 

Artikel 27 Artikel 49 

Artikel 28 Artikel 50 

– Artikel 51 

Artikel 29 Absatz 1 Unterabsatz 1  Artikel 51 Absätze 1 und 3 

– Artikel 52 Absatz 2 

– Artikel 52 Absatz 4 

Artikel 29 Absatz 1 Unterabsatz 2  Artikel 53 Absätze 1 und 2 

– Artikel 53 Absätze 3 und 4 

Artikel 29 Absatz 2 Artikel 53 Absatz 5 Unterabsatz 1 
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Richtlinie 2007/46/EG Vorliegende Verordnung 

– Artikel 53 Absatz 5 Unterabsatz 2 sowie 
Absätze 6 und 8 

Artikel 29 Absatz 3  Artikel 53 Absatz 7 

Artikel 29 Absatz 4 – 

Artikel 30 Absatz 1 Artikel 53 Absatz 1 

Artikel 30 Absatz 2 Unterabsatz 1 Artikel 53 Absatz 2 

Artikel 30 Absatz 2 Unterabsatz 2 – 

Artikel 30 Absatz 3 Artikel 54 Absatz 1 

Artikel 30 Absatz 4 Artikel 54 Absätze 2 und 3 sowie Absatz 4 
Unterabsatz 1 

Artikel 30 Absatz 5 Artikel 54 Absatz 4 Unterabsatz 2 
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Richtlinie 2007/46/EG Vorliegende Verordnung 

Artikel 30 Absatz 6 Artikel 54 Absatz 5 

Artikel 31 Absätze 1 bis 4 Artikel 55 

Artikel 31 Absatz 5 Unterabsatz 1 Artikel 56 Absatz 1 

Artikel 31 Absatz 5 Unterabsätze 2 und 3 Artikel 56 Absatz 2 

Artikel 31 Absätze 6 und 7 – 

Artikel 31 Absatz 8 Artikel 56 Absatz 3 

Artikel 31 Absatz 9 Artikel 56 Absatz 4 

– Artikel 56 Absatz 5 

Artikel 31 Absatz 10 Artikel 56 Absatz 6 

Artikel 31 Absatz 11 – 

Artikel 31 Absatz 12 Unterabsatz 1 Artikel 56 Absatz 7 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0121 
Entlastung 2016: Gesamthaushaltsplan der EU – Kommission und 
Exekutivagenturen  
1. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2016, Einzelplan III – Kommission (2017/2136(DEC)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 20161, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)2, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zur 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2015 (COM(2017)0379), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Management- und 
Leistungsbilanz des EU-Haushalts 2016 (COM(2017)0351), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2016 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2017)0497) und das 
diesem Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2017)0306), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht des Rechnungshofs über die Ausführung des 
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016, zusammen mit den Antworten der Organe3, 
und die Sonderberichte des Rechnungshofs, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 vorgelegte Erklärung4 
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und 

                                                           
1  ABl. L 48 vom 24.2.2016. 
2  ABl. C 323 vom 28.9.2017, S. 1. 
3  ABl. C 322 vom 28.9.2017, S. 1. 
4  ABl. C 322 vom 28.9.2017, S. 10. 
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Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 20. Februar 2018 zu der der 
Kommission für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016 zu 
erteilenden Entlastung (05940/2018 – C8-0042/2018), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates5, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf Artikel 93 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses und die 
Stellungnahmen der anderen beteiligten Ausschüsse (A8-0137/2018), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union den Haushaltsplan ausführt und die Programme verwaltet und in 
Anwendung von Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zusammen mit den Mitgliedstaaten den Haushaltsplan in eigener Verantwortung 
und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausführt; 

1. erteilt der Kommission Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist, sowie in seiner Entschließung vom 18. April 2018 zu den 
Sonderberichten des Rechnungshofs im Zusammenhang mit der Entlastung der 
Kommission für das Haushaltsjahr 20166; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss und die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof sowie 
den nationalen Parlamenten und den nationalen und regionalen 
Rechnungskontrollbehörden der Mitgliedstaaten zu übermitteln und ihre 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 

                                                           
5  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
6  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2018)0122. 
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2. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 über die Entlastung für 
die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und 
Kultur für das Haushaltsjahr 2016 (2017/2136(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 20167, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)8, 

– unter Hinweis auf die endgültigen Rechnungsabschlüsse der Exekutivagentur Bildung, 
Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 20169, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zur 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2015 (COM(2017)0379), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2016 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2017)0497) und das 
diesem Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2017)0306), 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechnungshofs über die Jahresrechnung 2016 der 
Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur, zusammen mit der Antwort der 
Agentur10, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 vorgelegte 
Erklärung11 über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 20. Februar 2018 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016 
zu erteilenden Entlastung (05942/2018 – C8-0043/2018), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 

                                                           
7  ABl. L 48 vom 24.2.2016. 
8  ABl. C 323 vom 28.9.2017, S. 1. 
9  ABl. C 384 vom 14.11.2017, S. 2. 
10  ABl. C 417 vom 6.12.2017, S. 63. 
11  ABl. C 322 vom 28.9.2017, S. 10. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:2136;Code:DEC&comp=2136%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0365&comp=0365%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0379&comp=0379%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0497&comp=0497%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2017;Nr:0306&comp=0306%7C2017%7CSWD
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:48;Day:24;Month:2;Year:2016&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:323;Day:28;Month:9;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:384;Day:14;Month:11;Year:2017;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:417;Day:6;Month:12;Year:2017;Page:63&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:322;Day:28;Month:9;Year:2017;Page:10&comp=


 

  8 

Nr. 1605/2002 des Rates12, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden13, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 
21. September 2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden14, insbesondere auf Artikel 66 Absätze 1 
und 2, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss 2013/776/EU der Kommission vom 18. 
Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und 
Kultur und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/336/EG15, 

– gestützt auf Artikel 93 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses und die 
Stellungnahmen der anderen beteiligten Ausschüsse (A8-0137/2018), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union den Haushaltsplan ausführt und die Programme verwaltet und in 
Anwendung von Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zusammen mit den Mitgliedstaaten den Haushaltsplan in eigener Verantwortung 
und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausführt; 

1. erteilt dem Direktor der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur 
Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für das 
Haushaltsjahr 2016; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist, sowie in seiner Entschließung vom 18. April 2018 zu den 
Sonderberichten des Rechnungshofs im Zusammenhang mit der Entlastung der 
Kommission für das Haushaltsjahr 201616; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2016, Einzelplan III – Kommission, sowie die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung dem Direktor der Exekutivagentur Bildung, 
Audiovisuelles und Kultur, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof zu 
übermitteln und ihre Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) 

                                                           
12  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
13  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
14  ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 6. 
15  ABl. L 343 vom 19.12.2013, S. 46. 
16  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2018)0122. 
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zu veranlassen. 
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3. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 über die Entlastung für 
die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für kleine und mittlere 
Unternehmen für das Haushaltsjahr 2016 (2017/2136(DEC)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 201617, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)18, 

– unter Hinweis auf die endgültigen Rechnungsabschlüsse der Exekutivagentur für kleine 
und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 201619, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zur 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2015 (COM(2017)0379), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2016 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2017)0497) und das 
diesem Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2017)0306), 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechnungshofs über die Jahresrechnung 2016 der 
Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen, zusammen mit der Antwort der 
Agentur20, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 vorgelegte 
Erklärung21 über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 20. Februar 2018 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016 
zu erteilenden Entlastung (05942/2018 – C8-0043/2018), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 

                                                           
17  ABl. L 48 vom 24.2.2016. 
18  ABl. C 323 vom 28.9.2017, S. 1. 
19  ABl. C 384 vom 14.11.2017, S. 11. 
20  ABl. C 417 vom 6.12.2017, S. 74. 
21  ABl. C 322 vom 28.9.2017, S. 10. 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:417;Day:6;Month:12;Year:2017;Page:74&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:322;Day:28;Month:9;Year:2017;Page:10&comp=
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Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates22, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden23, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 
21. September 2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden24, insbesondere auf Artikel 66 Absätze 1 
und 2, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss 2013/771/EU der Kommission vom 
17. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur für kleine und mittlere 
Unternehmen und zur Aufhebung der Beschlüsse 2004/20/EG und 2007/372/EG25, 

– gestützt auf Artikel 93 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses und die 
Stellungnahmen der anderen beteiligten Ausschüsse (A8-0137/2018), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union den Haushaltsplan ausführt und die Programme verwaltet und in 
Anwendung von Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zusammen mit den Mitgliedstaaten den Haushaltsplan in eigener Verantwortung 
und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausführt; 

1. erteilt dem Direktor der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen 
Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für das 
Haushaltsjahr 2016; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist, sowie in seiner Entschließung vom 18. April 2018 zu den 
Sonderberichten des Rechnungshofs im Zusammenhang mit der Entlastung der 
Kommission für das Haushaltsjahr 201626; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2016, Einzelplan III – Kommission, sowie die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung dem Direktor der Exekutivagentur für kleine und mittlere 
Unternehmen, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof zu übermitteln und 

                                                           
22  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
23  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
24  ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 6. 
25  ABl. L 341 vom 18.12.2013, S. 73. 
26  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2018)0122. 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:298;Day:26;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:297;Day:22;Month:9;Year:2004;Page:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:341;Day:18;Month:12;Year:2013;Page:73&comp=
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ihre Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 
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4. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 über die Entlastung für 
die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, 
Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2016 (2017/2136(DEC)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 
201627, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)28, 

– unter Hinweis auf die endgültigen Rechnungsabschlüsse der Exekutivagentur für 
Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 
201629, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zur 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2015 (COM(2017)0379), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2016 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2017)0497) und das 
diesem Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2017)0306), 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechnungshofs über die Jahresrechnung 2016 der 
Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel, 
zusammen mit der Antwort der Agentur30, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 vorgelegte 
Erklärung31 über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 20. Februar 2018 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016 
zu erteilenden Entlastung (05942/2018 – C8-0043/2018), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 

                                                           
27  ABl. L 48 vom 24.2.2016. 
28  ABl. C 323 vom 28.9.2017, S. 1. 
29  ABl. C 384 vom 14.11.2017, S. 2. 
30  ABl. C 417 vom 6.12.2017, S. 52. 
31  ABl. C 322 vom 28.9.2017, S. 10. 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:417;Day:6;Month:12;Year:2017;Page:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:322;Day:28;Month:9;Year:2017;Page:10&comp=
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und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates32, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden33, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 
21. September 2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden34, insbesondere auf Artikel 66 Absätze 1 
und 2, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss 2013/770/EU der Kommission vom 
17. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit 
und Lebensmittel sowie zur Aufhebung des Beschlusses 2004/858/EG35, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss 2014/927/EU der Kommission vom 
17. Dezember 2014 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2013/770/EU zur 
Umwandlung der „Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit und Lebensmittel“ in 
die „Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und 
Lebensmittel“36, 

– gestützt auf Artikel 93 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses und die 
Stellungnahmen der anderen beteiligten Ausschüsse (A8-0137/2018), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union den Haushaltsplan ausführt und die Programme verwaltet und in 
Anwendung von Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zusammen mit den Mitgliedstaaten den Haushaltsplan in eigener Verantwortung 
und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausführt; 

1. erteilt der Direktorin der Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft 
und Lebensmittel Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans der 
Exekutivagentur für das Haushaltsjahr 2016; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist, sowie in seiner Entschließung vom 18. April 2018 zu den 
Sonderberichten des Rechnungshofs im Zusammenhang mit der Entlastung der 

                                                           
32  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
33  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
34  ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 6. 
35  ABl. L 341 vom 18.12.2013, S. 69. 
36  ABl. L 363 vom 18.12.2014, S. 183. 
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Kommission für das Haushaltsjahr 201637; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2016, Einzelplan III – Kommission, sowie die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung der Direktorin der Exekutivagentur für Verbraucher, 
Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel, dem Rat, der Kommission und dem 
Rechnungshof zu übermitteln und ihre Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 

                                                           
37  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2018)0122. 
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5. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 über die Entlastung für 
die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur des Europäischen 
Forschungsrates für das Haushaltsjahr 2016 (2017/2136(DEC)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 201638, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)39, 

– unter Hinweis auf die endgültigen Rechnungsabschlüsse der Exekutivagentur des 
Europäischen Forschungsrates für das Haushaltsjahr 201640, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zur 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2015 (COM(2017)0379),  

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2016 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2017)0497) und das 
diesem Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2017)0306), 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechnungshofs über die Jahresrechnung 2016 der 
Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats, zusammen mit der Antwort der 
Agentur41, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 vorgelegte 
Erklärung42 über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 20. Februar 2018 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016 
zu erteilenden Entlastung (05942/2018 – C8-0043/2018), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 

                                                           
38  ABl. L 48 vom 24.2.2016. 
39  ABl. C 323 vom 28.9.2017, S. 1. 
40  ABl. C 384 vom 14.11.2017, S. 9. 
41  ABl. C 417 vom 6.12.2017, S. 171. 
42  ABl. C 322 vom 28.9.2017, S. 10. 
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Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates43, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden44, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 
21. September 2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden45, insbesondere auf Artikel 66 Absätze 1 
und 2, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss 2013/779/EU der Kommission vom 
17. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur des Europäischen 
Forschungsrats und zur Aufhebung des Beschlusses 2008/37/EG46, 

– gestützt auf Artikel 93 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses und die 
Stellungnahmen der anderen beteiligten Ausschüsse (A8-0137/2018), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union den Haushaltsplan ausführt und die Programme verwaltet und in 
Anwendung von Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zusammen mit den Mitgliedstaaten den Haushaltsplan in eigener Verantwortung 
und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausführt; 

1. erteilt dem Direktor der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats Entlastung 
für die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für das Haushaltsjahr 2016; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist, sowie in seiner Entschließung vom 18. April 2018 zu den 
Sonderberichten des Rechnungshofs im Zusammenhang mit der Entlastung der 
Kommission für das Haushaltsjahr 201647; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2016, Einzelplan III – Kommission, sowie die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung dem Direktor der Exekutivagentur des Europäischen 
Forschungsrats, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof zu übermitteln und 
ihre Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 

                                                           
43  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
44  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
45  ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 6. 
46  ABl. L 346 vom 20.12.2013, S. 58. 
47  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2018)0122. 
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6. Beschluss des Europäischen Parlaments über die Entlastung für die Ausführung des 
Haushaltsplans der Exekutivagentur für die Forschung für das Haushaltsjahr 2016 
(2017/2136(DEC)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 201648, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)49, 

– unter Hinweis auf die endgültigen Rechnungsabschlüsse der Exekutivagentur für die 
Forschung für das Haushaltsjahr 201650, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zur 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2015 (COM(2017)0379),  

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2016 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2017)0497) und das 
diesem Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2017)0306), 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechnungshofs über die Jahresrechnung 2016 der 
Exekutivagentur für die Forschung, zusammen mit der Antwort der Agentur51, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 vorgelegte 
Erklärung52 über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 20. Februar 2018 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016 
zu erteilenden Entlastung (05942/2018 – C8-0043/2018), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 

                                                           
48  ABl. L 48 vom 24.2.2016. 
49  ABl. C 323 vom 28.9.2017, S. 1. 
50  ABl. C 384 vom 14.11.2017, S. 12. 
51  ABl. C 417 vom 6.12.2017, S. 252. 
52  ABl. C 322 vom 28.9.2017, S. 10. 
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Nr. 1605/2002 des Rates53, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden54, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 
21. September 2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden55, insbesondere auf Artikel 66 Absätze 1 
und 2, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss 2013/778/EU der Kommission vom 
13. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur für die Forschung und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2008/46/EG56, 

– gestützt auf Artikel 93 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses und die 
Stellungnahmen der anderen beteiligten Ausschüsse (A8-0137/2018), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union den Haushaltsplan ausführt und die Programme verwaltet und in 
Anwendung von Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zusammen mit den Mitgliedstaaten den Haushaltsplan in eigener Verantwortung 
und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausführt; 

1. erteilt dem Direktor der Exekutivagentur für die Forschung Entlastung für die 
Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für das Haushaltsjahr 2016; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist, sowie in seiner Entschließung vom 18. April 2018 zu den 
Sonderberichten des Rechnungshofs im Zusammenhang mit der Entlastung der 
Kommission für das Haushaltsjahr 201657; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2016, Einzelplan III – Kommission, sowie die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung dem Direktor der Exekutivagentur für die Forschung, dem 
Rat, der Kommission und dem Rechnungshof zu übermitteln und ihre Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 

                                                           
53  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
54  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
55  ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 6. 
56  ABl. L 346 vom 20.12.2013, S. 54. 
57  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2018)0122. 
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7. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 über die Entlastung für 
die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für Innovation und Netze für 
das Haushaltsjahr 2016 (2017/2136(DEC)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 201658, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)59, 

– unter Hinweis auf die endgültigen Rechnungsabschlüsse der Exekutivagentur für 
Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 201660, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zur 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2015 (COM(2017)0379), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2016 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2017)0497) und das 
diesem Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2017)0306), 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechnungshofs über die Jahresrechnung 2016 der 
Exekutivagentur für Innovation und Netze, zusammen mit der Antwort der Agentur61, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 vorgelegte 
Erklärung62 über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 20. Februar 2018 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016 
zu erteilenden Entlastung (05942/2018 – C8-0043/2018), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 

                                                           
58  ABl. L 48 vom 24.2.2016. 
59  ABl. C 323 vom 28.9.2017, S. 1. 
60  ABl. C 384 vom 14.11.2017, S. 11. 
61  ABl. C 417 vom 6.12.2017, S. 247. 
62  ABl. C 322 vom 28.9.2017, S. 10. 
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Nr. 1605/2002 des Rates63, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden64, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 
21. September 2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden65, insbesondere auf Artikel 66 Absätze 1 
und 2, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss 2013/801/EU der Kommission vom 
23. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur für Innovation und Netze und 
zur Aufhebung des Beschlusses 2007/60/EG in der durch den Beschluss 2008/593/EG 
geänderten Fassung66, 

– gestützt auf Artikel 93 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses und die 
Stellungnahmen der anderen beteiligten Ausschüsse (A8-0137/2018), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union den Haushaltsplan ausführt und die Programme verwaltet und in 
Anwendung von Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zusammen mit den Mitgliedstaaten den Haushaltsplan in eigener Verantwortung 
und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausführt; 

1. erteilt dem Direktor der Exekutivagentur für Innovation und Netze Entlastung für die 
Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für das Haushaltsjahr 2016; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist, sowie in seiner Entschließung vom 18. April 2018 zu den 
Sonderberichten des Rechnungshofs im Zusammenhang mit der Entlastung der 
Kommission für das Haushaltsjahr 201667; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2016, Einzelplan III – Kommission, sowie die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung dem Direktor der Exekutivagentur für Innovation und 
Netze, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof zu übermitteln und ihre 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 

                                                           
63  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
64  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
65  ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 6. 
66  ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 65. 
67  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2018)0122. 
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8. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 zum Rechnungsabschluss 
für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016, 
Einzelplan III – Kommission (2017/2136(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 201668, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)69, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zur 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2015 (COM(2017)0379), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Management- und 
Leistungsbilanz des EU-Haushalts 2016 (COM(2017)0351), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2016 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2017)0497) und das 
diesem Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2017)0306), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht des Rechnungshofs über die Ausführung des 
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016, zusammen mit den Antworten der 
Organe70, und die Sonderberichte des Rechnungshofs, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 vorgelegte 
Erklärung71 über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 20. Februar 2018 zu der der 
Kommission für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016 zu 
erteilenden Entlastung (05940/2018 – C8-0042/2018), 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 20. Februar 2018 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2016 
zu erteilenden Entlastung (05942/2018 – C8-0043/2018), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 

                                                           
68  ABl. L 48 vom 24.2.2016. 
69  ABl. C 323 vom 28.9.2017, S. 1. 
70  ABl. C 322 vom 28.9.2017, S. 1. 
71  ABl. C 322 vom 28.9.2017, S. 10. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:2136;Code:DEC&comp=2136%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0365&comp=0365%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0379&comp=0379%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0351&comp=0351%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0497&comp=0497%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2017;Nr:0306&comp=0306%7C2017%7CSWD
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:48;Day:24;Month:2;Year:2016&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:323;Day:28;Month:9;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:322;Day:28;Month:9;Year:2017;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=23069&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:322;Day:28;Month:9;Year:2017;Page:10&comp=


 

  25

und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates72, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden73, insbesondere auf 
Artikel 14 Absätze 2 und 3, 

– gestützt auf Artikel 93 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses und die 
Stellungnahmen der anderen beteiligten Ausschüsse (A8-0137/2018), 

1. billigt den Rechnungsabschluss für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union 
für das Haushaltsjahr 2016; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist, sowie in seiner Entschließung vom 18. April 2018 zu den 
Sonderberichten des Rechnungshofs im Zusammenhang mit der Entlastung der 
Kommission für das Haushaltsjahr 201674; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat, der Kommission und dem 
Rechnungshof sowie den nationalen Parlamenten und den nationalen und regionalen 
Rechnungskontrollbehörden der Mitgliedstaaten zu übermitteln und seine 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 

                                                           
72  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
73  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
74  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2018)0122. 
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9. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. April 2018 mit den 
Bemerkungen, die fester Bestandteil der Beschlüsse über die Entlastung für die 
Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 
2016, Einzelplan III – Kommission und Exekutivagenturen, sind (2017/2136(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seinen Beschluss über die Entlastung für die Ausführung des 
Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016, 
Einzelplan III – Kommission, 

– unter Hinweis auf seine Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung der 
Haushaltspläne der Exekutivagenturen für das Haushaltsjahr 2016, 

– gestützt auf Artikel 93 und Anlage IV seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses und die 
Stellungnahmen der anderen beteiligten Ausschüsse (A8-0137/2018), 

A. in der Erwägung, dass über die Ausgaben der EU ein wesentlicher Beitrag dazu 
geleistet wird, dass die politischen Ziele erreicht werden, und dass diese Ausgaben 
durchschnittlich 1,9 % der gesamtstaatlichen Ausgaben der Mitgliedstaaten 
entsprechen; 

B. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament im Zuge der Entlastung der 
Kommission prüft, ob die Mittel ordnungsgemäß verwendet wurden und ob die 
politischen Ziele erreicht wurden; 

C. in der Erwägung, dass die Entlastungsbehörde es im Zusammenhang mit dem 
Entlastungsverfahren als besonders wichtig erachtet, die demokratische Legitimität der 
Organe der Union weiter zu stärken, und zwar durch mehr Transparenz, eine größere 
Rechenschaftspflicht, die Umsetzung des Konzepts der ergebnisorientierten 
Haushaltsplanung und eine verantwortungsvolle Verwaltung der Humanressourcen; 

D. in der Erwägung, dass die Haushaltsgrundsätze der Einheit, der Haushaltswahrheit, der 
Jährlichkeit, des Haushaltsausgleichs, der Gesamtdeckung, der Spezialität, der 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung und der Transparenz bei der Ausführung des 
Haushaltsplans der EU eingehalten werden müssen; 

E. in der Erwägung, dass mit den Mitteln aus dem Unionshaushalt die Lebensbedingungen 
und die Lebensqualität der Unionsbürger verbessert werden sollen und sie daher dazu 
verwendet werden müssen, die Lücken der Sozialpolitik der EU zu schließen; 

F. in der Erwägung, dass der Umsetzung der Säule sozialer Rechte im Unionshaushalt 
Rechnung getragen werden muss; 

G. in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik eine Quelle für Investitionen der 
öffentlichen Hand ist, mit denen für einen eindeutigen Mehrwert gesorgt und die 
Lebensqualität der Unionsbürger verbessert werden soll; 

Politische Prioritäten  
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1. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die politischen Ziele der Union, 
die Finanzzyklen, die Wahlperiode des Europäischen Parlaments und das Mandat der 
Kommission aufeinander abzustimmen; 

2. fordert die Kommission auf, dem Europäischen Parlament eine Halbzeitbewertung des 
laufenden Rechnungszeitraums und eine Bewertung der vergangenen 
Rechnungszeiträume vorzulegen, damit festgestellt werden kann, mit welchen 
Programmen kein eindeutiger Mehrwert erzielt werden konnte, und eine Übersicht über 
die Ausgaben ermöglicht wird; 

3. weist erneut darauf hin, dass die Kommission in ihren Vorschlägen für einen neuen 
mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) berücksichtigen sollte, dass einige Politikbereiche 
wie Kohäsion oder Forschung oft auf einer längerfristigen Programmplanung beruhen 
und zur Verwirklichung politischer Ziele mehr Zeit als in anderen Politikbereichen 
erforderlich ist; vertritt jedoch die Auffassung, dass in Notfällen für ausreichende 
Flexibilität gesorgt sein sollte; 

4. verlangt, dass der Haushaltsplan der Union als Ergebnis der Initiative für einen 
ergebnisorientierten Haushalt entsprechend den politischen Zielen der Union für den 
MFR aufgestellt wird; weist auch angesichts des MFR für die Zeit nach 2020 darauf 
hin, dass der Haushaltsplan der EU einen echten Mehrwert für die EU bringen und dazu 
auf die gemeinsamen Ziele der Union im Bereich der nachhaltigen wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung in der gesamten Union ausgerichtet sein sollte, die von einzelnen 
Mitgliedstaaten nicht alleine erreicht werden können, und dass er daher nicht nur als 
Nettogewinn oder -nutzen für einzelne Mitgliedstaaten gesehen werden sollte; 

5. weist darauf hin, dass ein unabhängiges Gremium für Offenlegung, Beratung und 
Befassung eingerichtet werden muss, um Hinweisgeber dabei zu unterstützen, die 
richtigen Kanäle für die Offenlegung der Informationen über mögliche 
Unregelmäßigkeiten zu nutzen, wobei gleichzeitig die Vertraulichkeit gewahrt werden 
muss und die erforderliche Unterstützung und Beratung sichergestellt werden müssen; 

6. fordert die Kommission auf, sich zu verpflichten, vor dem Hintergrund der 
Feststellungen des Rechnungshofs die Regelung für Junglandwirte und das System der 
Ökologisierung für den nächsten MFR grundlegend zu überprüfen; 

7. fordert die Kommission auf, in ihre Leistungsberichte Bewertungen der Qualität der 
verwendeten Daten und eine Erklärung zur Qualität der Leistungsinformationen 
aufzunehmen; 

8. fordert die Kommission auf, dem Europäischen Parlament und dem Rechnungshof 
ausgewogenere Berichte zur Verfügung zu stellen und dazu in seine Leistungsberichte 
transparentere Informationen zu Herausforderungen, Schwierigkeiten und Misserfolgen 
aufzunehmen; 

9. fordert die Kommission auf, die Umsetzung der Programme der Kohäsionspolitik zu 
beschleunigen und die damit zusammenhängenden Zahlungen zügiger abzuwickeln, 
damit der Umsetzungszeitraum verkürzt wird, und zwar zunächst so, dass er im Jahr 
n+2 endet; 

10. fordert die Kommission auf, das ursprüngliche Ziel, Ausgaben in Höhe von 20 % 

www.parlament.gv.at



 

  28

vorzusehen, zu verwirklichen und dazu in die einzelnen Ausgabenprogramme der 
Union Klimaschutzmaßnahmen aufzunehmen; 

11. verlangt, dass die Kommission endlich alle ihre Generaldirektionen anweist, ihre 
Vorschläge für die länderspezifischen Empfehlungen in ihren jeweiligen jährlichen 
Tätigkeitsberichten zu veröffentlichen, wie es das Europäische Parlament gefordert hat; 

12. fordert die Kommission auf, die Transparenz der Finanzierung der Migrationspolitik zu 
verbessern, wie es der Rechnungshof in seinem Jahresbericht für 2016 gefordert hat, 
und die Auftragsvergabeverfahren aktiv zu überwachen, wenn sie in Notfällen 
Anwendung finden; 

13. fordert die Kommission ferner auf, die Transparenz der Forschungspolitik und der 
Politik für die Entwicklung des ländlichen Raums zu verbessern, um die Gründe für die 
auffällig hohen und dauerhaften Fehlerquoten zu ermitteln und zu beseitigen, wie es der 
Rechnungshof in seinen Jahresberichten verlangt; 

14. fordert die Kommission auf, die Transparenz im Hinblick auf die Treuhandfonds und 
auf die Berichte über die Verwaltung der Außenhilfe zu verbessern, indem regelmäßig 
alle verfügbaren Daten bereitgestellt werden; 

15. fordert die Kommission auf, eine Senkung der Gebühren auszuhandeln, die von der 
Europäischen Investitionsbank für die Schaffung und Verwaltung von 
Finanzierungsinstrumenten erhoben werden, und regelmäßig Informationen zu den 
Begünstigten und den mit diesen Instrumenten erzielten Ergebnissen vorzulegen; 

16. fordert die Kommission auf, die Vorbereitung der Jahresrechnung der Union zu 
beschleunigen, um sicherzustellen, dass die Informationen der Mitgliedstaaten über die 
geteilte Mittelverwaltung zuverlässig sind und zügiger eingehen und dass der 
Standpunkt der Verwaltung zu den Ausgaben der Union früher und zusammen mit der 
Jahresrechnung vorgelegt wird, damit im Jahr n+1 ein Beschluss über die Entlastung 
angenommen werden kann, wobei sichergestellt werden muss, dass die Daten von 
hoher Qualität sind und die Haushaltsführung wirtschaftlich ist; 

Zuverlässigkeitserklärung des Rechnungshofs 

17.  begrüßt, dass das Prüfungsurteil des Rechnungshofs zur Zuverlässigkeit der 
Rechnungsführung 2016 eindeutig ausfällt, wie dies seit 2007 der Fall ist, und dass der 
Rechnungshof das Fazit zieht, in Bezug auf die Einnahmen seien 2016 keine 
wesentlichen Fehler zu verzeichnen; stellt mit Zufriedenheit fest, dass die der 
Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2016 endende Haushaltsjahr zugrunde 
liegenden Mittelbindungen in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und 
ordnungsgemäß sind; 

18. begrüßt die positive Tendenz bei der vom Rechnungshof genannten wahrscheinlichsten 
Fehlerquote gegenüber den letzten Jahren, da die Zahlungen im Jahr 2016 von einer 
wahrscheinlichsten Fehlerquote von 3,1 % betroffen sind; weist erneut darauf hin, dass 
die wahrscheinlichste Fehlerquote bei den Zahlungen im Haushaltsjahr 2015 auf 3,8 %, 
im Haushaltsjahr 2014 auf 4,4 %, im Haushaltsjahr 2013 auf 4,7 %, im 
Haushaltsjahr 2012 auf 4,8 %, im Haushaltsjahr 2011 auf 3,9 %, im Haushaltsjahr 2010 
auf 3,7 %, im Haushaltsjahr 2009 auf 3,3 %, im Haushaltsjahr 2008 auf 5,2 % und im 
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Haushaltsjahr 2007 auf 6,9 % geschätzt wurde; hält es für wichtig, die Restfehlerquote 
der Kommission bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Verwendung der 
Unionsmittel zu berücksichtigen, da die geschätzte Fehlerquote des Rechnungshofs 
nicht endgültig ist; 

19. betont, dass in die geschätzte Fehlerquote für Kohäsion die im Jahr 2016 erfolgten 
Auszahlungen in Finanzierungsinstrumente, die sich auf 2,5 Mrd. EUR belaufen, 
aufgrund der unterschiedlichen Methodik für ihre Berechnung nicht eingerechnet 
wurden und dass diese Auszahlungen nach Auffassung des Rechnungshofs nicht in den 
Förderzeitraum gemäß Artikel 56 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1083/200675 des 
Rates fallen; weist darauf hin, dass die wahrscheinlichste Fehlerquote deutlich höher 
gewesen wäre, wenn der Rechnungshof diese Unregelmäßigkeit eingerechnet hätte; 
bedauert den einseitigen Beschluss der Kommission, Ausgaben bis zum 31. März 2017 
zu akzeptieren; weist darauf hin, dass die Kommission die notwendigen 
Legislativvorschläge hätte ausarbeiten sollen, um diese Unregelmäßigkeit zu 
beseitigen; 

20. bedauert, dass der immer häufigere Rückgriff auf Finanzierungsinstrumente zur 
Kürzung des Unionshaushalts eine größere Gefahr für die Rechenschaftspflicht und die 
Koordinierung der Strategien und Maßnahmen der Union darstellt; 

21. weist darauf hin, dass für eine angemessene Bewertung der Finanzierungsinstrumente 
und vor allem ihrer Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt nicht genügend 
Informationen zur Verfügung stehen; betont, dass Finanzierungsinstrumente 
Finanzhilfen zwar ergänzen können, aber nicht ersetzen sollten; 

22. nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass der Rechnungshof zum ersten Mal seit 
23 Jahren ein eingeschränktes (anstatt ein versagtes) Prüfungsurteil zur Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der der Jahresrechnung zugrunde liegenden Zahlungen 
abgegeben hat, was bedeutet, dass die Unionsmittel nach Auffassung des 
Rechnungshofs deutlich besser verwaltet werden und die wesentliche Fehlerquote 
hauptsächlich auf erstattungsbasierte Ausgaben beschränkt war, die rund die Hälfte der 
geprüften Zahlungen ausmachten; 

23. bedauert, dass Zahlungen bereits das 23. Jahr in Folge in wesentlichem Ausmaß mit 
Fehlern behaftet sind, weil die Verwaltungs- und Kontrollsysteme nur teilweise 
wirksam sind, was die Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung und 
der rechtzeitigen Zahlung betrifft; 

24. stellt mit Besorgnis fest, dass die geschätzte Gesamtfehlerquote eher bei 4,3 % (d. h. 
der Quote von 2015, vgl. Jahresbericht des Rechnungshofs zum Haushaltsjahr 2016, 
Ziffer 1.34) als bei 3,1 % gelegen hätte, wenn die von den Mitgliedstaaten und der 
Kommission ergriffenen Korrekturmaßnahmen bei den vom Rechnungshof geprüften 
Zahlungen nicht zur Anwendung gekommen wären; 

25. stellt fest, dass die Art der Mittelverwaltung nur wenig Einfluss auf die Fehlerquoten 
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Bestimmungen über dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung 
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hat, zumal der Rechnungshof bei geteilter Mittelverwaltung mit den Mitgliedstaaten 
und bei allen anderen Formen der direkt von der Kommission verwalteten operativen 
Ausgaben die gleiche geschätzte Fehlerquote ermittelt hat (3,3 %);  

26. weist darauf hin, dass der Rechnungshof die höchsten geschätzten Fehlerquoten bei 
Ausgaben im Interesse der nachhaltigen Entwicklung, der Umwelt, des Klimaschutzes 
und der Fischerei (4,9 %), des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts (4,8 %) und der Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und 
Beschäftigung (4,1 %) feststellte, während die geschätzte Fehlerquote bei den 
Verwaltungsausgaben mit 0,6 % am niedrigsten ausfiel; 

27. entnimmt den Feststellungen des Rechnungshofs, dass die unterschiedlichen 
Risikomuster von Erstattungsregelungen und auf Zahlungsansprüchen basierenden 
Regelungen stark auf die jeweilige Fehlerquote in den verschiedenen 
Ausgabenbereichen auswirken; merkt an, dass bei Kostenerstattungen, bei denen die 
EU förderfähige Kosten für förderfähige Tätigkeiten auf der Grundlage der von 
Begünstigten erstellten Kostenaufstellungen erstattet, die Fehlerquote 4,8 % 
(2015: 5,2 %) beträgt, während sie in Fällen, in denen nicht Kosten erstattet werden, 
sondern die Zahlung von der Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängt, bei 1,3 % 
(2015: 1,9 %) liegt; 

Jährliche Management- und Leistungsbilanz: Managementerfolge 

28. weist darauf hin, dass die vom Rechnungshof in seinem Jahresbericht abgegebene 
Erklärung und die von der Kommission in ihrer Management- und Leistungsbilanz 
vorgelegte Analyse trotz sich anscheinend deckender Schlussfolgerungen der 
Kommission und des Rechnungshofs teilweise voneinander abweichen; 

29. stellt insbesondere fest, dass die Kommission in ihrer Management- und 
Leistungsbilanz 201676 darauf hinweist, dass sich die von den Generaldirektoren in 
ihren jährlichen Tätigkeitsberichten geäußerten Vorbehalte vergrößert haben und auf 
35,3 Mrd. EUR belaufen, was 26 % der Zahlungen entspricht (2015: 29,8 Mrd. EUR 
bzw. 21 % der Zahlungen); 

30. weist darauf hin, dass sich der Kommission zufolge die tatsächliche finanzielle 
Auswirkung in Bezug auf den Risikobetrag bei Berichtlegung im Jahr 2016 ebenfalls 
erhöht hat, und zwar auf 1,6 Mrd. EUR (gegenüber 1,3 Mrd. EUR im Jahr 2015);  

31.  weist darauf hin, dass die Kommission in ihrer Management- und Leistungsbilanz 
feststellt, dass sich die Indikatoren für das Finanzmanagement in Bezug auf die in den 
jährlichen Tätigkeitsberichten geäußerten Vorbehalte verschlechtert haben und dies mit 
den Schwierigkeiten bei der Einführung von neuen und komplexeren Programmen, 
insbesondere der Ökologisierung, erklärt77, während der Rechnungshof in diesem 
Politikbereich auf eine eindeutige Verbesserung hinweist; 

32. weist insbesondere darauf hin, dass der Rechnungshof erklärt, der EGFL weise mit 
einer Quote von 1,7 % „keine wesentlichen Fehler“ auf, was eine wirkliche 
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Verbesserung gegenüber 2015 ist, als die Quote 2,2 % betrug, und dass der 
Rechnungshof die Fehlerquote bei den anspruchsbasierten Ausgaben auf 1,3 % schätzt, 
wobei der größte Teil der ersten Säule der GAP unter diese Art von Ausgaben falle; 

33. nimmt die Erklärung des Rechnungshofs zur Kenntnis, dass die Fehlerquote bei den 
Ausgaben nicht „umfassend“ sei (Jahresbericht des Rechnungshofs, Ziffer 1.8); fordert 
die Kommission und den Rechnungshof auf, vor der Veröffentlichung des nächsten 
Jahresberichts bzw. jährlichen Tätigkeitsberichts ihre Methoden aneinander 
anzugleichen und sich dabei auf die internationalen Prüfungsgrundsätze zu stützen; 

34. betont, dass die Kommission in ihrer Management- und Leistungsbilanz 2016 zu dem 
Ergebnis kommt, dass die Ausgaben im wesentlichen Ausmaß fehlerbehaftet sind, da 
geschätzt wird, dass die mittlere Gesamtfehlerquote der Kommission zwischen 2,1 % 
und 2,6 % (2015: zwischen 2,3 % und 3,1 %) des Gesamtbetrags der maßgeblichen 
Ausgaben liegt und der entsprechende Gesamtrisikobetrag bei Zahlungen geschätzt 
zwischen 2,9 Mrd. EUR und 3,6 Mrd. EUR beträgt (während sie 2015 zwischen 
3,3 Mrd. EUR und 4,5 Mrd. EUR betrug);  

35. stellt fest, dass dieser Rückgang der Kommission zufolge hauptsächlich auf das 
kohäsionsinhärente niedrigere Fehlerrisiko für Programme des laufenden MFR 
zurückzuführen ist; ist angesichts des sehr geringen Haushaltsvollzugs in diesem 
Bereich überrascht über die Erklärung; fordert die Kommission auf, den Sachverhalt 
näher zu erläutern; 

36. betont, dass der Grund für diese niedrige Ausführungsrate darin liegen könnte, dass im 
Bereich Kohäsion in den der Kommission im Jahr 2016 vorgelegten Jahresrechnungen 
keine Ausgaben zertifiziert wurden und die Kommission im Anschluss an ihre 
Prüftätigkeit auch keine Finanzkorrekturen auferlegt hat78; 

37. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission davon ausgeht, dass sie in den kommenden 
Jahren Fehler von insgesamt 2,0 bis 2,1 Mrd. EUR bzw. 1,5 % bis 1,6 % aufdecken und 
beheben wird;  

38. teilt die Auffassung des Rechnungshofs, wonach die Methode, nach der die 
Kommission die Fehlerquote ihrer Risikobeträge schätzt, zwar im Laufe der Jahre 
verbessert worden ist, dass aber die Schätzungen der Quoten vorschriftswidriger 
Ausgaben seitens der einzelnen Generaldirektionen nicht auf einer einheitlichen 
Methode beruhen; fordert die Kommission auf, für alle Generaldirektionen dieselbe 
Methode für die Schätzung der Fehlerquote ihrer Risikobeträge anzuwenden und der 
Entlassungsbehörde über die Fortschritte Bericht zu erstatten; 

39. stellt fest, dass die Kommission trotz Verbesserungen die Gefahr nicht ausräumen 
konnte, dass die Auswirkungen von Korrekturmaßnahmen überschätzt werden; 

40. weist insbesondere darauf hin, dass die Generaldirektionen der Kommission für mehr 
als drei Viertel der Ausgaben von 2016 ihre Schätzungen des Risikobetrags auf Daten 
der einzelstaatlichen Behörden gründen, dass den jährlichen Tätigkeitsberichten der 
betroffenen Generaldirektionen der Kommission (insbesondere der GD AGRI und der 
GD REGIO) jedoch bedauerlicherweise zu entnehmen ist, dass die Kontrollberichte der 
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Mitgliedstaaten zwar die von den Mitgliedstaaten ermittelten Fehler widerspiegeln, 
manche Verwaltungs- und Kontrollsysteme aber nach wie vor nur eingeschränkt 
zuverlässig sind; betont, wie wichtig es ist, dass die Daten der Mitgliedstaaten 
zuverlässig sind;  

41. erachtet es angesichts der Besonderheit der Mehrjahresplanung und des Umstands, dass 
Fehler mehr als zehn Jahre nach ihrem Auftreten korrigiert werden können, als 
unvollständig und willkürlich, die Auswirkungen künftiger Korrekturen auf der 
Grundlage der während der letzten sechs Jahre erfassten Berichtigungen zu schätzen;  

42. weist darauf hin, dass die Kommission in der Erörterung und Analyse des 
Jahresabschlusses vollzogene finanzielle Berichtigungen und Einziehungen in Höhe 
von insgesamt 3,4 Mrd. EUR (2015: 3,9 Mrd. EUR) meldet; weist darauf hin, dass etwa 
0,6 Mrd. EUR (2015: 1,2 Mrd. EUR) der Berichtigungen und Einziehungen an der 
Quelle (d. h. bevor die Kommission die Ausgaben akzeptierte) vorgenommen wurden 
und von den verbleibenden 2,8 Mrd. EUR etwa 0,6 Mrd. EUR auf Rücknahmen seitens 
der Mitgliedstaaten entfallen, die vorgenommen wurden, nachdem die Ausgaben 
akzeptiert worden waren, indem nicht förderfähige Beträge durch neue 
Kohäsionsprojekte ersetzt wurden;  

43. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten erneut mit Nachdruck auf, für die 
Bestätigung des Zeitpunkts, Ursprungs und Betrags von Korrekturmaßnahmen solide 
Verfahren einzurichten und Informationen vorzulegen, mit denen das Jahr, in dem die 
Zahlung erfolgt ist, das Jahr, in dem der entsprechende Fehler festgestellt wurde, und 
das Jahr, in dem Rückforderungen oder Finanzkorrekturen in den Anmerkungen zu der 
Rechnungslegung offengelegt werden, so weit wie möglich zusammengeführt werden; 

Interne Verwaltungsinstrumente der Kommission  

44. verweist auf den im Sonderbericht Nr. 27/2016 des Rechnungshofs geäußerten 
Standpunkt, dass infolge der durch die Reform unter Kinnock und Prodi eingeführten 
Unterscheidung zwischen der „politischen Verantwortung der Kommissionsmitglieder“ 
und der operationellen Verantwortung der Generaldirektoren nicht immer deutlich 
geworden ist, ob die „politische Verantwortung“ die Übernahme von Verantwortung 
für die Ausführung des Haushaltsplans durch die Generaldirektionen umfasst oder ob 
beides voneinander zu trennen ist; 

45. weist darauf hin, dass das Kollegium der Kommissionsmitglieder keine jährliche 
Erklärung zur Governance formuliert, was einem vorbildlichen Verfahren entspräche 
und in den Mitgliedstaaten durchaus üblich ist; fordert die Kommission auf, eine 
jährliche Erklärung zur Governance abzugeben, damit für mehr Transparenz und eine 
größere Rechenschaftspflicht des Kollegiums der Kommissionsmitglieder gesorgt ist;  

46. fordert die Kommission auf, Empfehlung Nr. 2 des Sonderberichts des Europäischen 
Rechnungshofs Nr. 27/2016 umzusetzen und darüber hinaus ihren Jahresabschlüssen 
eine jährliche Erklärung zur Governance und zur internen Kontrolle beizufügen, die 
insbesondere Folgendes umfasst: 

a) eine Beschreibung der internen Verwaltungsinstrumente der Kommission, 

b) eine Bewertung der Tätigkeiten mit operationellen und strategischen Risiken im 
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Jahresverlauf und eine Erklärung zur mittel- und langfristigen 
haushaltspolitischen Nachhaltigkeit;  

Politische Vorbehalte  

47. bestätigt die Vorbehalte, die die Generaldirektoren der GD REGIO, GD EMPL, 
GD MARE, GD HOME, GD DEVCO und GD AGRI in ihren jährlichen 
Tätigkeitsberichten geäußert haben; vertritt die Auffassung, dass die genannten 
Vorbehalte verdeutlichen, dass die in der Kommission und in den Mitgliedstaaten 
eingeführten Kontrollverfahren die Recht- und Ordnungsmäßigkeit aller zugrunde 
liegenden Vorgänge in den entsprechenden Politikbereichen sicherstellen können, wenn 
erfolgreich notwendige Berichtigungsverfahren durchgeführt werden; 

Haushaltsführung und Finanzmanagement 

48. weist darauf hin, dass die Verzögerungen bei der Programmdurchführung in den ersten 
drei Jahren des laufenden MFR, die auf die späte Annahme des MFR 2014–2020 und 
umfassende Neuerungen für den Zeitraum 2014–2020 mit damit einhergehenden 
Verwaltungsschwierigkeiten (trotz der Bemühungen um eine Vereinfachung) 
zurückzuführen sind, zur Folge hatten, dass Mittel für Verpflichtungen aus 2014 – 
hauptsächlich auf die Jahre 2015 und 2016 – übertragen wurden und die Zahlungen im 
Jahr 2016 einen geringen Umfang verzeichnen (und dass der Haushaltsplan der Union 
im Zeitraum 2014–2016 des laufenden MFR zu 7 % ausgeführt wurde); weist jedoch 
darauf hin, dass die Programme im Rahmen der Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) 2017 erstmals zügiger umgesetzt wurden; erwartet, dass 
sich dieser Trend 2018 und 2019 fortsetzt; vertritt die Auffassung, dass für eine zügige 
Umsetzung in ausreichender Höhe Mittel für Zahlungen und Mittel für Verpflichtungen 
bereitgestellt werden sollten; 

49. nimmt mit Besorgnis das komplizierte Netz von Vereinbarungen im Rahmen und im 
Umfeld des Haushaltsplans der Union zur Kenntnis, da dadurch die 
Rechenschaftspflicht, die Transparenz sowie die öffentliche und die demokratische 
Kontrolle des Haushaltsplans der Union und der damit zusammenhängenden 
Finanzierungsvereinbarungen beeinträchtigt werden; bedauert in diesem 
Zusammenhang die fehlende Einheit des Haushaltsplans der Union und teilt 
uneingeschränkt die Bedenken des Rechnungshofs hinsichtlich der Komplexität des 
Haushaltsplans der Union; 

50. befürchtet, dass die verbleibenden Mittel trotz der umfassenden Nutzung der 
besonderen Instrumente (der Reserve für Soforthilfen, des Solidaritätsfonds der 
Europäischen Union, des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung 
und des Flexibilitätsinstruments) und der Spielräume möglicherweise nicht ausreichen, 
um Mittel für unerwartete Ereignisse verfügbar zu machen, die noch vor 2020 eintreten 
können;  

51. stellt mit Besorgnis fest, dass die noch abzuwickelnden Mittelbindungen eine 
Rekordhöhe erreicht haben, wobei sie Ende 2016 einen historischen Höchststand von 
238 Mrd. EUR erreichten, was 72 % höher ist als 2007 und Zahlungen von 2,9 Jahren 
gegenüber 2,2 Jahren im Jahr 2007 entspricht; ist der Ansicht, dass dies zu einem 
Anstieg der von der Union geschuldeten Beträge und somit zu einer erhöhten 
finanziellen Exposition des Haushalts der Union geführt hat; 
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52. bedauert, dass die finanzielle Exposition des Haushalts der Union angesichts 
bedeutender langfristiger Verbindlichkeiten, Garantien und rechtlicher Verpflichtungen 
insgesamt angestiegen ist, was bedeutet, dass es in Zukunft eines umsichtigen 
Finanzmanagements bedarf; 

53. weist erneut darauf hin, dass die Union zunehmend Gebrauch von 
Finanzierungsinstrumenten macht, und bedauert, dass die Einrichtung des Europäischen 
Fonds für strategische Investitionen (EFSI) neue Governance-Regelungen nach sich 
zieht, die mit einem Ausmaß an öffentlicher Kontrolle einhergehen, das nach wie vor 
unzureichend ist, weshalb eine sorgfältigere Überwachung durch das Parlament 
erforderlich ist; betont, dass die geografische Abdeckung des EFSI mit jedem einzelnen 
Legislativvorschlag deutlich verbessert werden sollte; weist erneut darauf hin, dass der 
EFSI als zusätzliches Instrument für die Förderung von Investitionen beibehalten und 
an der Kohäsionspolitik als Investitionspolitik der Union festgehalten werden sollte; 
nimmt jedoch die erfolgreiche Umsetzung des Fonds und den hohen Umfang des vom 
Fonds genutzten Privatkapitals zur Kenntnis und stellt fest, dass im Rahmen der 
Verhandlungen über die Verlängerung des EFSI („EFSI 2.0“) vereinbart wurde, die 
Transparenz weiter zu verbessern; fordert den Rechnungshof auf, die Planungs- und die 
Ausgabenphase der ESI-Fonds stärker zu kontrollieren; 

54. weist erneut darauf hin, dass die Überarbeitung der Haushaltsordnung in dieser 
Hinsicht einen großen Schritt nach vorne darstellt, da mit ihr dank des Beitrags des 
Europäischen Parlaments eine bessere Darstellung der Finanzierungsinstrumente 
einhergeht und zum ersten Mal Haushaltsgarantien und finanzielle Unterstützung im 
Rahmen der Haushaltsordnung erscheinen; 

55. weist darauf hin, dass im Einklang mit den Grundsätzen der Kohäsionspolitik die 
Unionsfonds in einigen Mitgliedstaaten einen erheblichen Anteil an den Ausgaben 
bilden, und hebt hervor, dass in neun Mitgliedstaaten (in Litauen, Bulgarien, Lettland, 
Rumänien, Ungarn, Polen, Kroatien, Estland und der Slowakei) die noch 
abzuwickelnden Mittelbindungen bei den ESI-Fonds eine Unterstützung in Höhe von 
mehr als 15 % der gesamtstaatlichen Ausgaben darstellen; fordert die Kommission auf, 
auch eine positive Werbekampagne auszuarbeiten, um die Bürger dieser Länder 
eingehender über die direkten Vorteile ihrer Mitgliedschaft zu informieren; 

56. befürchtet, dass es für Mitgliedstaaten, in denen die europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) einen signifikanten Anteil an den Gesamtausgaben des 
Staates ausmachen, möglicherweise mit Schwierigkeiten verbunden ist, genügend 
hochwertige Projekte zu ermitteln, um die verfügbaren Unionsmittel auszugeben oder 
in Kofinanzierung zu treten; fordert die Kommission und den Rechnungshof auf, dem 
Aspekt der Tragfähigkeit der vorgeschlagenen Investitionsvorhaben mehr Beachtung zu 
schenken und ihre Angemessenheit kritisch zu bewerten; 

57. bringt seine Besorgnis über die Gründe zum Ausdruck, aus denen drei Jahre nach 
Beginn des Zeitraums 2014–2020 die Mitgliedstaaten erst 77 % der für die 
Durchführung der ESI-Fonds zuständigen Programmbehörden benannt hatten; nimmt 
jedoch mit Genugtuung zur Kenntnis, dass mittlerweile eine Quote von 99 % erreicht 
worden ist; stellt infrage, ob es wirklich notwendig ist, zu Beginn jedes 
Programmplanungszeitraums die Verfahren zu ändern; fordert die Kommission auf, 
eingehend zu prüfen, warum einige Regionen weiterhin eine niedrige Abrufquote 
aufweisen, und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die strukturellen 
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Schwierigkeiten beseitigt werden sollen; 

58. betont, dass der Umfang der Unionsmittel sowie der Zeitpunkt der entsprechenden 
Zahlungseingänge erhebliche makroökonomische Auswirkungen etwa auf 
Investitionen, Wachstum und Beschäftigung haben kann;  

59. betont, dass Investitionen der öffentlichen Hand notwendig sind, um die 
Investitionslücke zu schließen, Arbeitsplätze zu schaffen, das Wachstum zu fördern und 
für soziale Normen in der Union zu sorgen; 

60. stellt fest, dass die Kommission die verschiedenartigsten Ressourcen zur Bewältigung 
der Flüchtlings- und Migrationskrise mobilisierte, bedauert jedoch, dass sie keine 
Berichterstattungsstruktur einrichtete, die es ihr ermöglicht, über die Verwendung der 
damit verbundenen Mittel umfassend zu berichten; bedauert, dass derzeit nicht 
festgestellt werden kann, wie hoch die tatsächlichen Ausgaben sind, die auf jeden 
Migrant bzw. Flüchtling entfallen; 

61. stellt fest, dass in Bezug auf die Finanzierungsinstrumente der Kohäsionspolitik 
gemeldet wurde, dass sich die Zahlungen an die Endbegünstigten bei Abschluss (am 
31. März 2017) auf 15 192,18 Mio. EUR beliefen, von denen 10 124,68 Mio. EUR 
Strukturfondsmittel waren, sodass bei den aus den operationellen Programmen an die 
Finanzierungsinstrumente gezahlten Beträgen eine Ausschöpfungsrate von fast 93 % 
erreicht wurde, was einem Anstieg um 20 % gegenüber den Ende 2015 gemeldeten 
Beträgen entspricht; 

62. stellt fest, dass sich die Quoten der Auszahlung an die Endbegünstigten zwischen den 
Finanzierungsinstrumenten stark unterschieden, wobei nicht nur zwischen den 
Mitgliedstaaten starke Unterschiede (60 % bis 99 %) zu verzeichnen waren, sondern 
auch zwischen den Maßnahmenbereichen; 

63. befürchtet, dass zum Ende des laufenden MFR und in den ersten Jahren des nächsten 
MFR ein Zahlungsrückstand entstehen kann, und ist der Ansicht, dass die Finanzierung 
des neuen MFR realistisch eingeplante Haushaltsmittel zur Deckung der voraussichtlich 
noch abzuwickelnden Mittelbindungen erfordern wird;  

Notwendige Maßnahmen 

64. fordert die Kommission auf, 

a) bei ihrer Vorausschätzung der Mittel für Zahlungen für den nächsten MFR dem 
Anstieg bei den noch abzuwickelnden Mittelbindungen Rechnung tragen, um 
zwischen Mitteln für Verpflichtungen und Mitteln für Zahlungen ein 
angemessenes Verhältnis sicherzustellen; 

b) dem Europäischen Parlament und dem Rat Vorschläge zu unterbreiten, mit denen 
bezüglich der Frage, ob besondere Instrumente unter die im MFR festgesetzten 
Obergrenzen der Mittel für Zahlungen fallen oder nicht, ein einheitliches 
Vorgehen sichergestellt wird; 

c) für Verwaltungs- und Berichterstattungszwecke eine Möglichkeit der 
Verbuchung von Ausgaben zulasten des Haushalts der Union zu schaffen, die es 
ermöglicht, über die gesamte Mittelverwendung im Zusammenhang mit der 
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Flüchtlings- und Migrationskrise Bericht zu erstatten; 

d) dem Parlament im Rahmen des Entlastungsverfahrens einen vollständigen Bericht 
über die Unionsmittel zur Verfügung zu stellen, die von der EIB-Gruppe (EIB 
und EIF) zusätzlich zu ihrem externen Mandat ab dem Haushaltsjahr 2017 
indirekt verwaltet und ausgeführt werden; 

e) im Hinblick auf die Debatte zur Zukunft Europas Überlegungen dahin gehend 
anzustellen, wie das Haushaltssystem der Union reformiert werden könnte, um zu 
einem Haushalt zu gelangen, mit dem die Finanzierung der vorgesehenen 
Maßnahmen garantiert werden kann, und ein besseres Gleichgewicht zwischen 
Vorhersehbarkeit und Flexibilität herzustellen, und wie am besten sichergestellt 
werden kann, dass die Finanzierungsregelungen insgesamt nicht komplexer als 
nötig sind, um die politischen Ziele der Union zu erreichen und 
Rechenschaftspflicht sicherzustellen; 

f) auch die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, die für die Ausführung von 
Verwaltungs-, Bescheinigungs- und Prüfaufgaben im Zeitraum 2014–2020 
benannten oder zugelassenen Behörden, die sich bereits bewährt haben, in die 
Lage zu versetzen, diese Aufgaben ohne Unterbrechung oder Verzögerung auch 
im nächsten Programmplanungszeitraum weiter wahrzunehmen; 

g) fordert erneut, dass die Kommission alljährlich eine langfristige Cashflow-
Prognose erstellt, die sich über einen sieben- bis zehnjährigen Zeitraum erstreckt 
und Haushaltsobergrenzen, Zahlungsbedarf, Kapazitätsengpässe und eine 
mögliche Aufhebung von Mittelbindungen umfasst, damit Zahlungsbedarf und 
verfügbare Mittel besser aufeinander abgestimmt werden;  

h) Mitgliedstaaten, die Probleme mit der fristgerechten und reibungslosen 
Ausschöpfung verfügbarer Finanzmittel der Union haben, aktiv zu unterstützen 
und dazu auf Initiative der Kommission die verfügbaren Ressourcen für die 
technische Unterstützung zu nutzen; 

Haushalt der Union und Ergebniserbringung 

65. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die Kommission für die Messung der Leistung 
ihrer Dienststellen bzw. der Ausgabenprogramme zwei getrennte Bündel von Zielen 
und Indikatoren verwendet, bei denen es kaum Querverweise gibt, wodurch die 
Vergleichbarkeit unterschiedlicher Arten von Dokumenten zur Leistung beeinträchtigt 
wird; bedauert, dass es kaum zweckdienliche und effiziente Wirkungs- und 
Ergebnisindikatoren gibt, anhand derer die Leistung der Ausgaben der Union gemessen 
und entsprechende Informationen verbreitet werden können; 

66. weist darauf hin, dass in den jährlichen Tätigkeitsberichten der Generaldirektoren die 
jährlichen Zahlungen der Generaldirektionen nach Art der Tätigkeit bzw. 
Ausgabenprogramm angegeben werden, während darin im Hinblick auf die Leistung 
über die Erreichung der allgemeinen und spezifischen Ziele ohne Angabe der 
entsprechenden Ausgaben berichtet wird; widerspricht der Erklärung der Kommission, 
dass sich nicht bewerten lässt, wie viele Finanzmittel für die Verfolgung der gesetzten 
Ziele aufgewendet wurden; fordert die Kommission auf, den Grundsatz der 
ergebnisorientierten Haushaltsplanung bei der Planung, der Ausführung und der 
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Berichterstattung uneingeschränkt anzuwenden, da dies eine Ex-post-Berichterstattung 
über die für die Verwirklichung der Ziele aufgewandten Finanzmittel ermöglicht;  

67. weist erneut darauf hin, dass die OECD 2016 in ihren Mitgliedsländern und bei der 
Kommission eine Erhebung zur leistungsorientierten Haushaltsplanung durchführte; 
begrüßt in dieser Hinsicht, dass die OECD die Qualität der Daten und des 
Haushaltsvollzugs der Union anerkannt hat; weist erneut darauf hin, dass die OECD 
den Leistungsrahmen der Kommission für den umfassendsten befand, was zum Teil auf 
die zahlreichen Rechtsvorschriften in der Union zurückzuführen sein dürfte; 

68. stellt fest, dass diese stärkere Spezifizierung nach dem OECD-Diagramm zu schließen 
jedoch bei der Nutzung und den Folgen des Rahmens für die Entscheidungsfindung 
nicht zum Ausdruck kommt (Jahresbericht des Rechnungshofs 2016, Ziffer 3.21); 

69. stellt fest, dass die Programmabrisse zum Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Union 
für 2017 294 Ziele und 709 Indikatoren umfassen, die in besonders großer Zahl bei den 
MFR-Rubriken 1a, 3 und 4 zu finden sind, und dass die Kommission im Rahmen der 
Initiative für einen ergebnisorientierten Haushalt derzeit ihre Indikatoren im Hinblick 
auf die Ausarbeitung der nächsten Generation von Ausgabenprogrammen überprüft; 
betont, dass die Kommission in erster Linie Ergebnisindikatoren nutzen sollte, die einen 
für die Leistung relevanten Wert haben; 

70. betont, dass das Verfahren für die Festlegung von Leistungsindikatoren transparent und 
demokratisch sowie unter Einbeziehung aller betroffenen Organe der Union, Partner 
und Interessenträger erfolgen muss, damit die Indikatoren auch wirklich dafür geeignet 
sind, die Ausführung des Haushaltsplans der Union zu bewerten, und damit den 
Erwartungen der Unionsbürger entsprochen werden kann; 

71. fordert die Kommission auf, Sachverständige aus der Wissenschaft zu konsultieren, um 
die angemessenen Leistungsindikatoren zu bestimmen, die für die Messungen des 
ergebnisorientierten EU-Haushalts erforderlich sind, und um als Reaktion auf die 
Sorgen der Bürger Investitionen in öffentliche Güter Priorität einzuräumen;  

72. bedauert, dass die vom Rechnungshof überprüften jährlichen Tätigkeitsberichte der 
Generaldirektoren der Kommission nur begrenzte Informationen über 
leistungsrelevante Defizite und Probleme enthielten, die im Zusammenhang mit den 
Zielen der Generaldirektionen aufgetreten sind (Jahresbericht des Rechnungshofs 2016, 
Ziffer 3.26); 

73. bedauert, dass die Management- und Leistungsbilanzen für 2015 und 2016 kein 
umfassendes Bild der Leistung lieferten und zu positiv waren, da als Defizite nur 
Umsetzungsverzögerungen genannt wurden; bedauert, dass die Management- und 
Leistungsbilanzen darüber hinaus 

a) nur begrenzt Einblick in die Ergebnisse der Strategie Europa 2020 boten, obwohl 
das Europäische Parlament dies im Entlastungsbeschluss für das 
Haushaltsjahr 2014 verlangt hatte, 

b) nicht immer klare Erläuterungen umfassten, was den Einfluss externer Faktoren 
auf die Ergebnisse betrifft; 
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c) für eine Analyse im Jahresbericht des Rechnungshofs zu spät veröffentlicht 
wurden; 

74. unterstützt die vom Rechnungshof zum Ausdruck gebrachte Ansicht (Jahresbericht des 
Rechnungshofs 2016, Ziffer 3.38), wonach die Bewertungssachverständigen 
Empfehlungen zur Prüfung durch die Kommission abgeben und auch Aktionspläne zur 
Behebung von Mängeln vorlegen sollten; 

75. bedauert, dass die Kommission seit 2005 weder selbst in einer Studie untersucht noch 
untersuchen lassen hat, wie sie Bewertungsergebnisse nutzt; 

76. weist darauf hin, dass es kein dokumentiertes kommissionsweites System für die 
regelmäßige Weiterverfolgung von Bewertungen gibt; 

77. weist insbesondere darauf hin, dass die von den Generaldirektionen erarbeiteten 
Managementpläne für 2016 faktisch keine Grundlage für die Überwachung der 
Folgemaßnahmen zu Bewertungen bilden;  

78. bedauert des Weiteren, dass die Kommission die Interessenträger nicht über die 
positiven Auswirkungen ihrer Bewertungen informieren kann, da sie weder einen 
Überblick über die aus ihren Bewertungen resultierenden Schlussfolgerungen, 
Empfehlungen oder Aktionspläne hat noch deren Umsetzung auf Kommissions- oder 
Generaldirektionsebene verfolgt; 

79. bedauert, dass die jährlichen Tätigkeitsberichte keine Erklärung zur Qualität der 
angegebenen Leistungsdaten enthalten und dass das Kollegium der 
Kommissionsmitglieder mit Annahme der jährlichen Management- und Leistungsbilanz 
die politische Gesamtverantwortung für die Verwaltung des Haushalts der Union 
übernimmt, jedoch nicht für die Informationen über die Leistung und die Ergebnisse;  

80. begrüßt die Anmerkungen des Rechnungshofs zu den Leistungsrahmen und den 
Berichten der Gremien innerhalb und außerhalb der Union, vor allem mit Blick auf die 
Qualität der Leistungsdaten und die Erklärungen zur Qualität der Leistungsdaten, und 
nimmt sie zur Kenntnis; 

81. stellt fest, dass es keine zentrale Website „Leistung“ gibt, auf der Informationen aller 
Kommissionsabteilungen zu sämtlichen Bereichen des Haushalts der Union 
bereitgestellt werden; 

82. teilt die Ansicht des Rechnungshofs, dass der von der Kommission angewandte 
Rahmen für die Leistungsberichterstattung Nutzen aus der Annahme internationaler 
bewährter Verfahren ziehen könnte; 

www.parlament.gv.at



 

  39

Notwendige Maßnahmen 

83. fordert die Kommission auf, 

a) die Leistungsberichterstattung zu straffen, indem sie 

– die Zahl der für ihre verschiedenen Leistungsberichte verwendeten Ziele 
und Indikatoren noch einmal verringert und sich auf diejenigen 
konzentriert, die die Leistung des Haushalts der Union am besten messen; 
bei der Vorbereitung des nächsten MFR sollte die Kommission in Bezug 
auf den Rechtsrahmen für die nächste Generation von Programmen weniger 
und besser geeignete Ergebnis- und Wirkungsindikatoren vorschlagen; in 
diesem Zusammenhang sollte sie auch die Relevanz von Indikatoren 
abwägen, zu denen Informationen erst nach mehreren Jahren erlangt 
werden können; 

– Finanzinformationen so darstellt, dass sie mit Leistungsinformationen 
vergleichbar sind und der Bezug zwischen Ausgaben und Leistung somit 
klar ist; 

–  erläutert, wie die zwei Bündel von Zielen und Indikatoren für Programme 
zum einen und Generaldirektionen zum anderen insgesamt 
zusammenhängen, und hier Verbesserungen vornimmt; 

b) die Leistungsberichterstattung ausgewogener zu gestalten, indem sie klar angibt, 
welche größeren Probleme noch bestehen;  

c) besser zu belegen, dass Bewertungsergebnisse angemessen verwendet werden, 
indem sie insbesondere verlangt, dass Bewertungen stets Schlussfolgerungen oder 
Empfehlungen enthalten, die die Kommission dann weiterverfolgen sollte; 

d) in der Management- und Leistungsbilanz die politische Gesamtverantwortung für 
die Informationen über Leistung und Ergebnisse zu übernehmen und nach ihrem 
besten Wissen anzugeben, ob die bereitgestellten Leistungsinformationen von 
ausreichender Qualität sind; 

e) für bessere Zugänglichkeit der Leistungsinformationen zu sorgen, indem sie ein 
eigenes Webportal mit Suchmaschine entwickelt; 

Darstellung des Haushaltsplans der Union 

84. weist darauf hin, dass der Haushaltsplan der Union nach Einzelplänen aufgestellt ist, 
die den Tätigkeiten der Organe entsprechen (tätigkeitsbezogene Aufstellung des 
Haushaltsplans); vertritt die Auffassung, dass mit dieser Darstellung kein klares und 
zügiges Verständnis der Ziele sichergestellt wird; stellt fest, dass der MFR hingegen 
nach Rubriken dargestellt ist, die den Politikbereichen entsprechen; 

85. stellt fest, dass die operationellen Programme im Zusammenhang mit dem Entwurf des 
Haushaltsplans die einzelnen Haushaltslinien mit den politischen Zielen verknüpfen;  

86.  fordert die Kommission auf, den Haushaltsplan der Union entsprechend den politischen 
Zielen des MFR aufzustellen; 

www.parlament.gv.at



 

  40

Einnahmen 

87. begrüßt, dass aus den Prüfungsnachweisen des Rechnungshofs insgesamt hervorgeht, 
dass die Einnahmen nicht in wesentlichem Ausmaß fehlerbehaftet sind und dass die 
untersuchten einnahmenbezogenen Systeme insgesamt wirksam sind; stellt jedoch fest, 
dass in Bezug auf die traditionellen Eigenmittel die wichtigsten internen Kontrollen in 
einigen vom Rechnungshof besuchten Mitgliedstaaten dennoch nur bedingt wirksam 
waren; 

88.  nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass OLAF Anfang 2017 eine Untersuchung zu 
einem Betrugsfall im Vereinigten Königreich abgeschlossen hat, bei dem es um einen 
möglichen Verlust von 1,987 Mrd. EUR für den Unionshaushalt im Hinblick auf Zölle 
auf Textilien und Schuhe, die im Zeitraum 2013–2016 aus China über das Vereinigte 
Königreich eingeführt wurden, ging; weist darauf hin, dass die Untersuchung auch eine 
erhebliche Mehrwertsteuerhinterziehung im Zusammenhang mit Einfuhren über das 
Vereinigte Königreich durch Missbrauch der Aussetzung von 
Mehrwertsteuerzahlungen (Zollverfahren 42) ergeben hat; 

89. stellt mit Besorgnis fest, dass die Generaldirektorin der GD Haushalt in Bezug auf die 
Einnahmen für 2016 angesichts des vom OLAF untersuchten Betrugsfalls im 
Zusammenhang mit Zöllen auf Einfuhren ins Vereinigte Königreich einen Vorbehalt im 
Hinblick auf die Einnahmen aus traditionellen Eigenmitteln geltend gemacht hat; 

90. weist darauf hin, dass sich die von dem quantifizierten Vorbehalt betroffenen 
Einnahmen im Jahr 2016 auf etwa 517 Mio. EUR der traditionellen Eigenmittel in 
Höhe von insgesamt 20,1 Mrd. EUR belaufen, also auf 2,5 % der traditionellen 
Eigenmittel bzw. auf 0,38 % aller Mittel; fordert die Kommission auf, genaue 
Informationen über diesen Betrugsfall bereitzustellen, der sich womöglich auch indirekt 
auf die MwSt.-Bemessungsgrundlage einiger Mitgliedstaaten und damit auf die Mittel 
im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer und das Aufkommen an BNE-Salden der 
Kommission auswirkt79; 

91. bedauert, dass die Kommission festgestellt hat, dass die Behörden des Vereinigten 
Königreichs im Oktober 2017 noch keine Abhilfemaßnahmen ergriffen hatten, um 
weitere Verluste bei den traditionellen Eigenmitteln zu verhindern; stellt fest, dass die 
Behörden des Vereinigten Königreichs ab dem 12. Oktober 2017 (im Rahmen der 
Zollaktion „Swift Arrow“) für bestimmte Händler vorübergehend Schwellenwerte bei 
der Warenabfertigung angewandt haben, was zur Folge hatte, dass die Verluste bei den 
traditionellen Eigenmittel im Vereinigten Königreich sofort drastisch zurückgegangen 
sind; 

92. bedauert die Unterschiede bei den Zollkontrollen zwischen den verschiedenen 
Mitgliedstaaten; weist darauf hin, dass die Kontrollen an allen Eintrittsorten in die 
Zollunion vereinheitlicht werden müssen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, eine 
koordinierte, einheitliche und wirksame Umsetzung der Grenzregelung sicherzustellen, 
mit der unterschiedlichen Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten entgegengewirkt 
wird, um die Mängel bei den Zollkontrollsystemen zu mindern; fordert die Kommission 
in diesem Zusammenhang auf, die verschiedenen Zollkontrollverfahren in der EU und 
ihre Auswirkungen auf die Verlagerung von Handelsströmen zu prüfen, wobei sie sich 

                                                           
79  Vgl. Management- und Leistungsbilanz des EU-Haushalts 2016, S. 86. 
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insbesondere auf den Zoll in der EU an den Außengrenzen konzentrieren sollte, und 
Referenzprüfungen und Informationen über die Zollmaßnahmen und die Verfahren der 
Mitgliedstaaten zu erarbeiten;  

93. fordert die Kommission auf, einen Aktionsplan auszuarbeiten, um für die vollständige 
und rechtzeitige Umsetzung der Mehrwertsteuerbestimmungen in jedem einzelnen 
Mitgliedstaat zu sorgen und so diese Quelle von Eigenmitteln der Union zu sichern; 

94. weist darauf hin, dass der neue Beschluss über das Eigenmittelsystem der Union 
(Eigenmittelbeschluss 2014), der am 1. Oktober 2016 rückwirkend zum 1. Januar 2014 
in Kraft getreten ist, vorsieht, dass bei der Berücksichtigung des BNE für 
Eigenmittelzwecke das Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
auf nationaler und regionaler Ebene (ESVG 2010) herangezogen werden sollte, und 
dass danach die Ausgaben für Forschung und Entwicklung als Investition zu betrachten 
sind (anstelle der laufenden Ausgaben im Rahmen des vorangegangenen ESVG 95); 
weist darauf hin, dass im Falle anderer Programme mit hohem Mehrwert für die Union, 
wie beispielsweise der Fazilität „Connecting Europe“, dieselbe Erwägung Anwendung 
finden sollte; 

95. stellt fest, dass das gemeldete BNE Irlands im Jahr 2015 sehr stark angestiegen ist, weil 
multinationale Unternehmen FuE-Vermögenswerte in das Land verlagert haben; 

96.  weist darauf hin, dass die Kommission zusätzliche Anstrengungen unternehmen muss, 
um die potenziellen Auswirkungen der Wirtschaftstätigkeit multinationaler 
Unternehmen auf die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sowohl in methodischer 
Hinsicht als auch im Hinblick auf den Überprüfungsprozess zu ermitteln, und dass sie 
Anpassungen der BNE-Beiträge der Mitgliedstaaten veranlassen könnte;  

97. weist in Bezug auf die Verwaltung der traditionellen Eigenmittel darauf hin, dass der 
Rechnungshof und die Kommission in einigen Mitgliedstaaten mangelnde Effizienz bei 
der Verwaltung der Forderungen (der so genannten B-Buchführung) feststellten;  

98. betont, dass der Rechnungshof feststellte, dass in Belgien die nachträglichen Kontrollen 
auf der Grundlage der Merkmale einzelner Transaktionen statt auf der Grundlage der 
Risikoprofile von Unternehmen ausgewählt wurden und dass nachträgliche Prüfungen 
nicht grundsätzlich durchgeführt wurden (Jahresbericht des Rechnungshofs 2016, 
Ziffer 4.18); 

99. bedauert, dass die Kommission feststellte, dass sechs Mitgliedstaaten - Belgien, 
Estland, Italien, Portugal, Rumänien und Slowenien - entweder keine nachträglichen 
Prüfungen durchgeführt oder keine Informationen über diese Prüfungen vorgelegt 
haben; 
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Notwendige Maßnahmen 

100. fordert die Kommission auf, 

a) alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Einzug von Eigenmitteln 
der Union zu gewährleisten, die von den britischen Behörden bei der Einfuhr von 
Textilien und Schuhen aus China nicht eingezogen wurden, und der 
Mehrwertsteuerhinterziehung ein Ende zu setzen;  

b) die Einleitung eines fristgerechten Vertragsverletzungsverfahrens im 
Zusammenhang mit dem Zollbetrug im Vereinigten Königreich in Betracht zu 
ziehen; 

c) in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten sämtliche potenziellen Auswirkungen 
der Wirtschaftstätigkeit multinationaler Unternehmen auf die Schätzung des BNE 
zu analysieren und den Mitgliedstaaten Anleitungen an die Hand zu geben, wie 
diese Tätigkeiten bei Erstellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zu 
behandeln sind; 

d) während des laufenden BNE-Überprüfungszyklus zu bestätigen, dass die 
Vermögenswerte für Forschung und Entwicklung in den Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen der Mitgliedstaaten korrekt erfasst wurden, wobei der 
Bewertung dieser Vermögenswerte und den Kriterien der Gebietsansässigkeit in 
Fällen, in denen multinationale Tätigkeiten verlagert wurden, besondere 
Aufmerksamkeit gelten sollte; 

e) Vorschläge für neue Eigenmittel vorzulegen, um die Stabilität des 
Unionshaushalts sicherzustellen; 

Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung 

Feststellungen des Rechnungshofs 

101. weist darauf hin, dass der Rechnungshof erstmals ein eingeschränktes Prüfungsurteil 
zur Recht- und Ordnungsmäßigkeit der der Jahresrechnung zugrunde liegenden 
Zahlungen abgegeben hat; betont, dass Erstattungsregelungen nach wie vor 
fehleranfälliger sind als auf Zahlungsansprüchen basierende Regelungen; weist jedoch 
darauf hin, dass sich die in der Rubrik „Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und 
Beschäftigung“ erfassten Daten im Vergleich zu den Vorjahren nicht grundlegend 
verändert haben; 

102. weist darauf hin, dass auf Forschung und Innovation 59 % der Ausgaben entfallen und 
dass die Mittel dafür aus dem Siebten Rahmenprogramm für Forschung und 
technologische Entwicklung 2007–2013 (das „Siebte Forschungsrahmenprogramm“) 
und dem Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizont 2020 (2014–2020) 
(„Horizont 2020“) aufgebracht werden; 

103. nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof die Fehlerquote auf 4,1 % schätzte, dass 
44 % auf nicht förderfähige direkte Personalkosten, 12 % auf sonstige nicht 
förderfähige direkte Kosten, 16 % auf indirekte Kosten und 16 % auf nicht förderfähige 
Projekte oder Begünstigte entfielen; stellt jedoch fest, dass in 19 Fällen 
quantifizierbarer Fehler auf der Ebene der Empfänger die Kommission bzw. die 
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unabhängigen Prüfer über ausreichende Informationen verfügten, um die Fehler vor 
Anerkennung der Ausgaben zu verhindern bzw. aufzudecken und zu berichtigen; 

104. stellt fest, dass die für dieses Kapitel geschätzte Fehlerquote um 1,2 % niedriger 
ausgefallen wäre, wenn die Kommission bzw. die unabhängigen Prüfer alle ihnen 
vorliegenden Informationen angemessen genutzt hätten; 

105. begrüßt, dass die Kommission beträchtliche Anstrengungen unternommen hat, um die 
Verfahren zu vereinfachen und so den Verwaltungsaufwand zu verringern, indem sie 
die zusätzlichen Vergütungen für Forscher neu definiert, das Horizont-2020-
Arbeitsprogramm für den Zeitraum 2018–2020 gestrafft und eine gezielte 
Unterstützung für Start-up-Unternehmen und Innovatoren sowie die verstärkte Nutzung 
von vereinfachten Kostenoptionen vorgesehen hat; weist jedoch darauf hin, dass der 
Rechnungshof der Auffassung ist, dass eine weitere Vereinfachung des Rechtsrahmens 
zwar Chancen mit sich bringt, aber auch Risiken birgt; 

106. erkennt an, dass sich der Rechnungshof mit Leistungsaspekten bei Forschungs- und 
Innovationsprojekten befasst hat; ist jedoch der Auffassung, dass die Ergebnisse unter 
Berücksichtigung der Wirkung, der Kosten und der Verteilung als vorläufig zu 
betrachten sind; 

Der jährliche Tätigkeitsbericht der Generaldirektion Forschung und Innovation 

107. stellt fest, dass die GD Forschung und Innovation im Einklang mit der 
Strategie EU 2020 und gemäß dem Strategieplan für den Zeitraum 2016–2020 vier 
Ziele verfolgt hat: 

a) neue Impulse für Beschäftigung, Wachstum und Investitionen, 

b) ein vernetzter digitaler Binnenmarkt, 

c) eine robuste Energieunion mit einer zukunftsorientierten Klimaschutzpolitik und 

d) Entwicklung hin zu einem stärkeren globalen Akteur; 

108. begrüßt, dass Kommissionsmitglied Moedas bei der Verfolgung dieser Ziele drei 
Prioritäten vorgegeben hat, und zwar „offene Innovation“, „offene Wissenschaft“ und 
„Offenheit gegenüber der Welt“; 

109. stellt fest, dass die GD Forschung und Innovation zur Messung der Fortschritte bei der 
Verwirklichung der festgelegten Ziele fünf wesentliche Leistungsindikatoren 
herangezogen hat: 

a) der Anteil der Mittel, der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Rahmen 
des Programms Horizont 2020 zur Bewältigung gesellschaftlicher 
Herausforderungen und zur Förderung grundlegender und industrieller 
Technologien zugewiesen wird, und der Anteil des finanziellen Beitrags der 
Union, der über das KMU-Instrument bereitgestellt wird, 

b) der Anteil der Neueinsteiger unter den erfolgreichen Antragstellern im Rahmen 
des Programms Horizont 2020, 
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c) klima- und nachhaltigkeitsbezogene Ausgaben im Rahmen des Programms 
Horizont 2020, 

d) der Anteil der Beteiligung von Drittländern am Programm Horizont 2020, 

e) der Anteil der Finanzhilfevereinbarungen, die mit einer Vorlaufzeit von 
245 Tagen bis zur Gewährung der Finanzhilfe geschlossen wurden; 

110. erkennt an, dass die GD Forschung und Innovation in ihren Antworten auf schriftliche 
Anfragen eine Liste der Länder veröffentlicht hat, die von den länderspezifischen 
Empfehlungen der GD betroffen sind; fordert die GD Forschung und Innovation 
nachdrücklich auf, ihre Vorschläge für die länderspezifische Empfehlung entsprechend 
den wiederholten Forderungen des Parlaments direkt in ihrem jährlichen 
Tätigkeitsbericht zu veröffentlichen; 

111. erinnert daran, dass die Bewertung des Siebten Forschungsrahmenprogramms im 
vorangegangenen Entlastungsbericht enthalten war80; 

112. begrüßt die bei der Umsetzung der allgemeinen wesentlichen Leistungsindikatoren für 
Horizont 2020 erzielten Fortschritte: 

a) 23,9 % des finanziellen Beitrags der Union gingen an KMU (Ziel für 2020: 
20 %), 

b) 55 % der erfolgreichen Antragsteller waren Neueinsteiger (Ziel für 2020: 70 %), 

c) 26 % des finanziellen Beitrags der Union waren klimabezogen (Ziel für 2020: 
25 %), 

d) 54,9 % des finanziellen Beitrags der Union standen im Zusammenhang mit 
Nachhaltigkeit (Ziel für 2020: 60 %), 

e) Drittländer beteiligen sich an 3,6 % der Horizont-2020-Projekte (Ziel für 
2020: 4,73 %), 

f) in 91 % der Fälle hat die GD Forschung und Innovation die Vorlaufzeit von 
245 Tagen bis zur Gewährung der Finanzhilfe eingehalten (Ziel für 2020: 100 %); 

113. weist darauf hin, dass die geografische Streuung von Horizont 2020 sehr eingeschränkt 
ist, da 72,5% (12 121 Mio. EUR) der Mittel von Horizont 2020 an Deutschland 
(3 464 Mio. EUR), das Vereinigte Königreich (3 083 Mio. EUR), Frankreich 
(2 097 EUR), Spanien (1 813 EUR) und Italien (1 664 EUR) gingen; 

114. stellt fest, dass im Jahr 2016 183 Finanzhilfevereinbarungen im Rahmen von 
Horizont 2020 mit Teilnehmern aus Drittländern unterzeichnet wurden; weist darauf 
hin, dass in Finanzhilfevereinbarungen, die im Jahr 2016 unterzeichnet wurden, 

                                                           
80  Ziffern 120 und 121 der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. April 

2017 mit den Bemerkungen, die fester Bestandteil der Beschlüsse über die Entlastung 
für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2015, Einzelplan III – Kommission und Exekutivagenturen, sind (ABl. L 
252 vom 29.9.2017, S. 28). 
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299,5 Mio. EUR für Teilnehmer aus der Schweiz gebunden wurden, während sich der 
Beitrag der Schweiz zu Horizont 2020 auf 180,9 Mio. EUR belief; weigert sich, einem 
der reichsten Länder der Welt den Status als Nettoempfänger zu gewähren; fordert die 
Kommission auf, eine Verordnung vorzulegen, mit der dieses Ungleichgewicht 
ausgeglichen wird; 

115. würdigt den Erfolg des gemeinsamen Unterstützungszentrums und seinen Beitrag zur 
Vereinfachung sowie zur rechtlichen und technischen Beratung; erkundigt sich bei der 
GD Forschung und Innovation, welche Vereinfachungsmaßnahmen sie für den 
Zeitraum nach 2020 vorzuschlagen gedenkt; 

116. nimmt die Mittel für Zahlungen für die GD Forschung und Innovation im Jahr 2016 zur 
Kenntnis: 

Mittel für Zahlungen für die GD Forschung und Innovation einschließlich EFTA-
Beitrag 

Mittelbewirtschaftungsmethode 
Ausführung 

in Mio. EUR Prozentpunkte 

gemeinsam bewirtschaftet oder an andere 
Generaldirektionen weiterdelegiert 

161,20 5,34 

GD Forschung und Innovation direkt 1 878,28 62,17 

GD Forschung und Innovation an die in 
Artikel 185 genannten Einrichtungen 

86,40 2,86 

GD Forschung und Innovation an die EIB 312,72 10,35 

GD Forschung und Innovation an 
gemeinsame Unternehmen 

582,37 19,28 

Insgesamt 3 020,97 100 % 

117. hebt hervor, dass 14,39 % des Haushalts in Höhe von fast 444 Mio. EUR über 
Finanzierungsinstrumente ausgeführt wurden; 

118. hebt ferner hervor, dass 39,36 % (gegenüber 28,14 % im Jahr 2015) der Haushaltsmittel 
der GD Forschung und Innovation anderen Stellen außerhalb der Kommission 
zugewiesen wurden, hauptsächlich zur Umsetzung von Teilen der Rahmenprogramme 
im Rahmen der (indirekten) Finanzhilfeverwaltung und der Kontrollsysteme für 
Finanzierungsinstrumente; 

119. nimmt mit Interesse zur Kenntnis, dass die GD Forschung und Innovation eine 
Überwachungsstrategie für Finanzierungsinstrumente entwickelt hat, und würde daher 
gerne wissen, wie die GD Forschung und Innovation feststellt, ob finanzielle und 
forschungsbezogene Ziele erreicht wurden; 

120. stellt fest, dass die GD Forschung und Innovation die insgesamt ermittelte Fehlerquote 
mit 4,42 % veranschlagt, wobei sich die Restfehlerquote auf 3,03 % beläuft; 
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121. stellt fest, dass die Kommission den ausgewiesenen Gesamtrisikobetrag bei Abschluss 
auf 73,5 bis 104 Mio. EUR schätzt; 

122. begrüßt, dass die GD Forschung und Innovation die Kostenwirksamkeit der direkten 
und indirekten Finanzhilfeverwaltung untersucht hat; 

123. bedauert, dass die GD Forschung und Innovation erneut einen horizontalen Vorbehalt 
in Bezug auf die Restfehlerquote bei den Kostenaufstellungen für das Siebte 
Forschungsrahmenprogramm herausgegeben hat, das direkt von der GD umgesetzt 
wird; 

124. verweist auf seine in Ziffer 76 seiner Entschließung zur Entlastung der Kommission für 
das Haushaltsjahr 2015 zum Ausdruck gebrachte Auffassung, dass die Kommission 
„endlich einen sinnvolleren und stärker risikobasierten Ansatz [ausarbeiten] und bei 
Bedarf von speziellen Vorbehalten Gebrauch [machen sollte]“; 

Notwendige Maßnahmen 

125. fordert die GD Forschung und Innovation nachdrücklich auf, ihre Vorschläge für die 
länderspezifische Empfehlung in ihrem jährlichen Tätigkeitsbericht zu veröffentlichen; 

126. fordert die GD Forschung und Innovation auf, den Empfehlungen des Internen 
Auditdienstes (IAS) nachzukommen, der Mängel bei der Sicherstellung eines 
einheitlichen Ansatzes für die Projektüberwachung in den Durchführungsstellen für das 
Programm Horizont 2020 festgestellt hat;  

127. fordert die GD Forschung und Innovation auf, über die Fortschritte des Gemeinsamen 
Auditdienstes bei der Verbesserung des Reifegrads seiner internen Prozesse Bericht zu 
erstatten; 

128. fordert die GD Forschung und Innovation auf, dem zuständigen Ausschuss des 
Parlaments über ihre Überwachungsstrategie für Finanzierungsinstrumente und darüber 
Bericht zu erstatten, wie sie feststellt, ob die finanziellen und forschungsbezogenen 
Ziele erreicht wurden; 

129. fordert die GD Forschung und Innovation auf, dem zuständigen Ausschuss des 
Parlaments zu erläutern, welche Maßnahmen sie ergriffen hat, um horizontalen 
Vorbehalten hinsichtlich der Restfehlerquote bei den Kostenaufstellungen 
entgegenzuwirken; 

130. vertritt die Auffassung, dass die Auswirkungen von Forschungsergebnissen auf 
unterschiedliche Technologie-Reifegrade bei Forschungs- und Innovationsvorhaben 
sowie bei Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen durch Standards und die 
Standardisierung unterstützt werden, da durch sie die Absatzfähigkeit und die 
Übertragbarkeit innovativer Produkte und Lösungen verbessert werden; weist ferner 
darauf hin, dass durch Standards und damit zusammenhängende Tätigkeiten die 
Verbreitung der Ergebnisse von Vorhaben im Rahmen von Horizont 2020 unterstützt 
wird, indem Wissen veröffentlicht und somit auch nach Abschluss der Projekte 
verbreitet wird; fordert die Kommission auf, in anstehenden Ausschreibungen stärker 
auf eine Standardisierung zu achten und wesentliche Leistungsindikatoren zu 
entwickeln, bei denen Standardisierungstätigkeiten berücksichtigt werden; 
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Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt 

Einleitung 

131. nimmt den „Siebten Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt“81 zur 
Kenntnis, aus dem hervorgeht, dass die Konvergenz zwar ein fragiler Prozess ist, der durch 
Wirtschaftskrisen leicht zum Stillstand gebracht und umgekehrt werden kann, dass jedoch 
öffentliche Investitionen die Auswirkungen der Krisen mindern können; 

132. begrüßt, dass die Beschäftigungsquote im Jahr 2016 wieder das Vorkrisenniveau von 
2008 von 71 % erreicht hat, weist jedoch darauf hin, dass sich die Lage innerhalb der 
Union stark unterscheidet und diese Quote deutlich unter der Zielvorgabe der Strategie 
Europa 2020 von 75 % liegt; stellt besorgt fest, dass die Arbeitslosigkeit nach wie vor 
zu hoch ist, insbesondere bei jungen Menschen, und dass es immer noch zu viele 
Langzeitarbeitslose gibt; 

133. begrüßt, dass die GD REGIO in ihrer Antwort auf die Anfragen des Parlaments ihre 
länderspezifischen Empfehlungen ausführlich dargelegt hat; 

134. nimmt zur Kenntnis, dass einige Bestimmungen der überarbeiteten Haushaltsordnung in 
Bezug auf die Kohäsionspolitik rückwirkend in Kraft treten sollen;  

135. befürchtet, dass solche Änderungen zusätzliche Fehler zur Folge haben könnten, da die 
Programme und Projekte auf der Grundlage von Verordnungen ausgewählt wurden, die am 1. 
Januar 2014 in Kraft traten; 

Feststellungen des Rechnungshofs 

136. weist darauf hin, dass der Rechnungshof erstmals ein eingeschränktes Prüfungsurteil zur 
Recht- und Ordnungsmäßigkeit der der Jahresrechnung zugrunde liegenden Zahlungen 
abgegeben hat; betont, dass Erstattungsregelungen nach wie vor fehleranfälliger sind als auf 
Zahlungsansprüchen basierende Regelungen; weist jedoch darauf hin, dass sich die in der 
Rubrik „Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt“ erfassten Daten im 
Vergleich zu den Vorjahren nicht grundlegend verändert haben; 

137. erinnert daran, dass sich der verfügbare Betrag in der Rubrik „Wirtschaftlicher und sozialer 
Zusammenhalt“ im Jahr 2016 auf 51,25 Mrd. EUR belief, was 33 % des Unionshaushalts 
entspricht; 

138. stellt fest, dass der Rechnungshof die Fehlerquote in diesem Politikbereich auf 4,8 % schätzte; 
weist ferner darauf hin, dass der Rechnungshof feststellte, dass in die geschätzte Fehlerquote 
für Kohäsion die im Jahr 2016 erfolgten Auszahlungen in Finanzierungsinstrumente, die sich 
auf 2,5 Mrd. EUR beliefen, nicht eingerechnet wurden, und dass er davon ausgeht, dass diese 
Auszahlungen nicht in den Förderzeitraum gemäß Artikel 56 Absatz 1 der Verordnung (EG) des 
Rates Nr. 1083/2006 (siehe Ziffern 6.20–6.21) fallen; stellt fest, dass die Berücksichtigung 

                                                           
81  Der Bericht kann unter folgender Adresse abgerufen werden: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/cohesion-report/ 
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dieser Auszahlungen dazu geführt hätte, dass sich die geschätzte Fehlerquote für die 
gesamten Ausgaben der Union um 2,0 % erhöht82; 

139. weist darauf hin, dass die Fehler im Bereich der Kohäsionspolitik 43 % der geschätzten 
Gesamtfehlerquote von 3,1 % ausmachten; stellt fest, dass einer der Gründe für die 
hohe Fehlerquote die Komplexität der Rechtsvorschriften der Union und der 
Mitgliedstaaten ist; 

140. stellt fest, dass der Rechnungshof eine Stichprobe von 180 Vorgängen analysiert hat, die unter 
54 Zwischenzahlungen für den Zeitraum 2007–2013 fielen und sich auf 92 Projekte des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), 36 Projekte des Kohäsionsfonds, 
40 Projekte des Europäischen Sozialfonds (ESF), 11 EFRE-Finanzierungsinstrumente und ein 
ESF-Finanzierungsinstrument bezogen; 

141. fordert die Kommission auf, ordnungsgemäß die Bemerkungen des Rechnungshofs zu 
berücksichtigen, der Ungenauigkeiten in der Analyse der Leistung von mindestens vier 
der im Jahresbericht des Rechnungshofs für 2016 geprüften zwölf EFRE- und ESF-
Finanzierungsinstrumente festgestellt hat; teilt die Sorge des Rechnungshofs, der 
betont, dass diese Fehler zu einer Überbewertung der Leistung führen und, falls sie 
nicht korrigiert werden, den bei Abschluss geltend gemachten Betrag der förderfähigen 
Ausgaben künstlich erhöhen könnten, insbesondere im Fall von Garantiefonds; 

142. stellt ferner fest, dass 42 % der Fehler auf nicht förderfähige Kosten in den 
Ausgabenerklärungen, 30 % auf schwerwiegende Verstöße gegen die Vorschriften über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge und 28 % auf nicht förderfähige Projekte, Tätigkeiten oder 
Begünstigte zurückzuführen sind; 

143. nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass eine der Hauptfehlerquellen bei den Ausgaben 
der Rubrik „Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt“ nach wie vor 
darin besteht, dass die Vorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge nicht 
eingehalten werden; weist darauf hin, dass als schwere Verstöße gegen diese 
Vorschriften etwa ungerechtfertigte Direktvergaben und ungerechtfertigte zusätzliche 
Arbeiten oder Dienstleistungen, der vorschriftswidrige Ausschluss von Bietern sowie 
Interessenkonflikte und diskriminierende Auswahlkriterien zu nennen sind; erachtet 
eine Politik der uneingeschränkten Transparenz in Bezug auf die Angaben zu 
den Auftraggebern und Unterauftraggebern als unerlässlich, um gegen Fehler und 
Missbrauch vorzugehen; 

144. begrüßt, dass der Rechnungshof betont hat, dass Projekte, bei denen vereinfachte 
Kostenoptionen genutzt werden, weniger fehleranfällig sind als die Erstattung tatsächlich 
angefallener Kosten; 

145. ist besorgt darüber, dass die Stichprobe auch drei Großprojekte umfasste, die der 
Genehmigung der Kommission bedurften und für die die Behörden der Mitgliedstaaten bis 
zum Ablauf der Abschlussfrist am 31. März 2017 den erforderlichen Antrag nicht eingereicht 
hatten; weist darauf hin, dass die Kommission die Ausgaben daher wieder einziehen sollte; 

                                                           
82  ABl. C 322 vom 28.9.2017, S. 19, Illustration 1.2 Fußnote 1. 
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146. bemängelt, dass die Fehlerquote wie in den Vorjahren um 3,7 % niedriger hätte ausfallen und 
somit bei 1,1 % hätte liegen können, wenn die Mitgliedstaaten die ihnen zur Verfügung 
stehenden Informationen genutzt hätten, um die Fehler bei den Primärkontrollen zu 
verhindern oder zu erkennen und zu korrigieren, bevor sie der Kommission die Ausgaben 
meldeten;  

147. ist besorgt darüber, dass die Mitgliedstaaten drei Jahre nach Beginn des Zeitraums 2014–2020 
erst 77 % der für die Fonds der Kohäsionspolitik zuständigen Programmbehörden benannt 
haben, dass die bei der Kommission eingegangenen endgültigen Abrechnungen über die 
Ausgaben zum Stand 1. März 2017 lediglich 0,7 % der Haushaltsmittel, die für den gesamten 
Programmplanungszeitraum zugewiesen wurden, abdeckten und dass die Verzögerungen 
beim Haushaltsvollzug Mitte 2017 größer waren als zum gleichen Zeitpunkt im Zeitraum 
2007–2013; weist darauf hin, dass die noch abzuwickelnden Mittelbindungen am Ende des 
laufenden Finanzierungszeitraums folglich sogar noch höher ausfallen könnten als im 
vorangegangenen Finanzierungszeitraum; 

148. begrüßt, dass das Kapitel „Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt“ auch 
einen Abschnitt über den Erfolg von Projekten enthält; bedauert jedoch, dass sich dieser 
Abschnitt weitgehend auf quantitative Informationen beschränkt, d.h. auf die Anzahl der 
vorhandenen Leistungsmesssysteme; 

Finanzierungsinstrumente  

149. erinnert daran, dass die Zusammenfassung der Daten über die Fortschritte bei der 
Finanzierung und Umsetzung der Finanzierungsinstrumente im Jahr 2016 erst am 20. 
September 2017 veröffentlicht wurde und der Rechnungshof daher keine 
Stellungnahme zu dem Dokument abgeben konnte; 

150. weist darauf hin, dass es sich bei den wichtigsten Zahlen für 2016 um die folgenden handelt: 

a) 25 Mitgliedstaaten nutzen Finanzierungsinstrumente, wobei alle 25 sie für die 
Unternehmensförderung, 11 für die Stadtentwicklung und 9 für Energieeffizienz und 
erneuerbare Energie nutzen; 

b) in der gesamten Union gibt es 1 058 Finanzierungsinstrumente, von denen 77 Holding-
Fonds und 981 spezifische Fonds sind; 

c) mit 89 % dieser Finanzierungsinstrumente werden Unternehmen, mit 7 % die 
Stadtentwicklung und mit 4 % die Energieeffizienz und erneuerbare Energieträger 
unterstützt; 

d) die Zahlungen für Finanzierungsinstrumente belaufen sich auf 16,4 Mrd. EUR, davon 
11,3 Mrd. EUR aus Strukturfonds; 

e) die Zahlungen an die Endempfänger belaufen sich auf 15,2 Mrd. EUR (davon 10,1 Mrd. 
EUR aus den Strukturfonds), d. h. 93 % der Gesamtzahlungen für 
Finanzierungsinstrumente; 
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f) basierend auf den 81 % der Finanzierungsinstrumente, die gemeldet wurden, beliefen 
sich die Verwaltungskosten und -gebühren auf insgesamt 0,9 Mrd. EUR bzw. 6,7 % der 
Gesamtzahlungen an die betreffenden Finanzierungsinstrumente; 

g) Mittel in Höhe von 8,5 Mrd. EUR wurden zurückgegeben; 

h) es wurden 314 000 Endempfänger unterstützt; 

151. weist darauf hin, dass die Nutzung von Finanzierungsinstrumenten im Laufe der Jahre und 
Finanzierungszeiträume stark zugenommen hat, wodurch die Finanzierung aus den 
Strukturfonds komplexer geworden ist, was zur Entstehung von Risiken für die demokratische 
Rechenschaftspflicht geführt hat; stellt fest, dass bis Ende 2020 voraussichtlich 20,1 Mrd. EUR 
aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und dem Kohäsionsfonds über 
Finanzierungsinstrumente bereitgestellt werden; 

152. ist in diesem Zusammenhang besorgt darüber, dass die nationalen Prüfbehörden die 
Umsetzung der Finanzierungsinstrumente nicht ausreichend abgedeckt haben; 

153. stellt fest, dass 63 % (675) der Finanzierungsinstrumente in Polen (247), Frankreich (152), 
Ungarn (139) und Italien (137) eingeführt wurden; 

154. bedauert, dass Verwaltungskosten und -gebühren 6,7 % der Gesamtzahlungen für die 
betreffenden Finanzierungsinstrumente (900 Mio. EUR) ausmachten; hält diesen Betrag für 
unangemessen hoch; 

155. stellt fest, dass bei der Meldung von Daten noch immer eine Reihe von Fehlern und 
Diskrepanzen auftreten; weist darauf hin, dass es sich dabei um kleine, aber signifikante 
Beträge an Mitteln für operationelle Programme, die in den Finanzierungsvereinbarungen 
gebunden, aber bei Abschluss nicht an Finanzierungsinstrumente ausgezahlt werden, um eine 
Erhöhung der gebundenen Beträge und der Zahlungen an eine Reihe von 
Finanzierungsinstrumenten nach dem 31. Dezember 2015 und in einigen Fällen um höhere an 
die Endempfänger als an die Finanzierungsinstrumente gezahlte Beträge handelt83; 

Der jährliche Tätigkeitsbericht der Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung (GD REGIO) 

156. entnimmt der Ex-post-Bewertung des EFRE und des Kohäsionsfonds, dass die 
regionale Konvergenz im Programmplanungszeitraum 2007–2013 zwar nicht 
ausreichte, dass es ohne die Kohäsionspolitik aber eine Divergenz gegeben hätte, da die 
Finanzkrise der Jahre 2007/2008 zu einem schlechten Umfeld für Investitionen und 
Konvergenz geführt hat; 

157. betont, dass die Schlussfolgerungen in Bezug auf die Leistung eingeschränkt sind, da 
umfassende Schlussfolgerungen eine umfassendere Überprüfung der in Bezug auf die 

                                                           
83  Summary of data on the progress made in financing and implementing financial 

engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with 
Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006 (Zusammenfassung der 
Daten zu den erzielten Fortschritten bei der Finanzierung und Umsetzung von 
Finanzierungsinstrumenten, die von den Verwaltungsbehörden gemäß Artikel 67 
Absatz 2 Buchstabe j der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates gemeldet wurden), 
S. 11. 
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Programme im Zeitraum 2007–2013 gemeldeten Leistungsdaten erfordern, die erst im August 
2017 hätte abgeschlossen werden sollen; fordert die Kommission auf, den 
Haushaltskontrollausschuss über das Ergebnis der Überprüfung zu unterrichten; 

158. stellt fest, dass die Kommission berichtet, dass für den Finanzierungszeitraum 2014–2020 
mehr als 50 000 Projekte ausgewählt wurden, was einem Investitionsvolumen von insgesamt 
64,1 Mrd. EUR entspricht, dass 45 000 Kooperationsprojekte zwischen Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen entwickelt wurden und dass mehr als 380 000 KMU mit Mitteln aus 
dem Kohäsionsfonds unterstützt wurden, was zur Schaffung von mehr als 1 000 000 
Arbeitsplätzen führte; 

159. stellt fest, dass die Kommission im Hinblick auf den gleichen Finanzierungszeitraum ferner 
berichtet, dass mehr als 75 Mrd. EUR aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) und dem Kohäsionsfonds zur Unterstützung der Ziele der Energieunion und der 
Anpassung an den Klimawandel verwendet werden; nimmt zur Kenntnis, dass darüber hinaus 
mehr als 5 000 Projekte vor Ort ausgewählt wurden, um die CO2-arme Wirtschaft zu 
unterstützen; 

160. weist darauf hin, dass in der nachstehenden Tabelle die im Jahr 2016 bewilligten 
Gesamtmittel für Verpflichtungen und Mittel für Zahlungen aufgeführt sind: 

 
2016 in Millionen EUR 

bewilligte Mittel 
für 
Verpflichtungen 

bewilligte Mittel 
für Zahlungen 

Verwaltungsausgaben im Politikbereich 
„Regionalpolitik und Stadtentwicklung“ 

16,75 24,52 

Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) und sonstige 
regionalpolitische Tätigkeiten 

27 163,16 22 911,83 

Kohäsionsfonds 8 775,98 7 456,71 
Instrument für Heranführungshilfe — 
Regionale Entwicklung und regionale und 
territoriale Zusammenarbeit 

54,14 522,95 

Solidaritätsfonds 81,48 68,48 
Insgesamt 36 091,51 30 984,47 

161. stellt jedoch fest, dass diese statistischen Daten wenig Aufschluss über die Nachhaltigkeit und 
die Leistung dieser Projekte geben; 

162. weist erneut auf die große Bedeutung hin, die den Ex-ante-Konditionalitäten dafür 
beigemessen wird, sektorspezifische und horizontale Bedingungen festzulegen und auf 
diese Weise eine effiziente Verwendung der Mittel aus den ESI-Fonds zu 
gewährleisten; vertritt die Auffassung, dass sich die Durchführung von Projekten 
einfacher und weniger fehleranfällig gestalten dürfte, sobald die Ex-ante-
Konditionalitäten erfüllt sind und die in der geltenden überarbeiteten Verordnung 
vorgesehene Einbehaltung von 10 % der Zahlungen erfolgt; weist jedoch auch auf den 
Sonderbericht Nr. 15/2017 des Rechnungshofs hin, der infrage stellt, inwieweit dies in 
der Praxis tatsächlich zu Änderungen geführt hat;  
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163. bedauert, dass bis Ende 2016 nur 87 % (181 von 209) der Bescheinigungsbehörden benannt 
waren und dass für 28 Mainstream-Programme keine Behörde benannt wurde (in Österreich 
wurde eine Behörde für nur 1 Programm benannt, in Belgien für nur 2, in Deutschland für nur 
8, in Finnland für nur 1, in Frankreich für nur 2, in Irland für nur 2, in Italien für nur 6, in 
Rumänien für nur 4, in der Slowakei für nur 1, im Vereinigten Königreich für nur 1); 

164. nimmt mit Erstaunen zur Kenntnis, dass die größten Schwierigkeiten, die bei der Benennung 
festgestellt wurden, mit der Einrichtung von IT-Systemen zusammenhängen, welche die neuen 
Elemente des Zeitraums 2014–2020 in Bezug auf die Berichterstattung und die Konzeption 
von Verfahren zur Sicherstellung einer strengen Überwachung zwischengeschalteter Stellen 
durch die Verwaltungsbehörden enthalten sollten; 

165. bedauert ferner, dass insgesamt nur 26,1 % der Projekte ausgewählt und Ende 2016 nur 
3,7 % der verfügbaren Strukturfondsmittel in Anspruch genommen wurden; vertritt die 
Auffassung, dass der Auswahlprozess im Jahr 2017 zwar beschleunigt wurde, der 
schleppende Start jedoch dazu führen könnte, dass am Ende des laufenden 
Finanzierungszeitraums die Abwicklung zahlreicher Mittelbindungen noch aussteht; 
fordert die Kommission auf, sich weiter dafür einzusetzen, die Verwaltungskapazitäten 
der nationalen, regionalen und lokalen Behörden zu stärken; 

166. betont, dass die Projektauswahl in Spanien, Zypern, Rumänien, Österreich, der Tschechischen 
Republik, Kroatien und der Slowakei besonders langsam erfolgte; 

167. stellt fest, dass folglich für die meisten operationellen Programme (247 von 295) keine 
Beträge in den Büchern ausgewiesen wurden („zero accounts“), da bis zum 31. Juli 2016 keine 
Ausgaben gemeldet wurden; 

168. stellt mit Genugtuung fest, dass die Kommission auf der Grundlage der vorläufigen 
Prüfungsurteile zu den erhaltenen Zuverlässigkeitspaketen keine wesentlichen 
Unstimmigkeiten festgestellt hat; 

169. ist jedoch besorgt darüber, dass bei 7 von 9 Prüfungen der Kommission in operationellen 
Programmen oder Bereichen, die mit hohem Risiko behaftet sind, erhebliche Mängel 
festgestellt wurden (in Ungarn die operationellen Programme für Verkehr, elektronische 
Verwaltung und Durchführung, in Italien die operationellen Programme Reti e mobilità, 
istruzione, Priorität 3 und technische Unterstützung, in Rumänien die operationellen 
Programme für Wettbewerbsfähigkeit und Umwelt); 

170. stellt fest, dass 278 von 322 Verwaltungs- und Kontrollsystemen einen uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk oder einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk mit geringen 
Auswirkungen erhalten haben; in der Erwägung, dass die Kommission in 40 Fällen einen 
eingeschränkten Bestätigungsvermerk mit erheblichen Auswirkungen abgegeben hat; 

171. stellt fest, dass die Kommission den Gesamtrisikobetrag bei Zahlung auf 644,7 Mio. bis 
1 257,3 Mio. EUR beziffert hat und dass sie im Jahr 2016 aufgrund ihrer Aufsichtsfunktion 
Finanzkorrekturen in Höhe von 481 Mio. EUR vornahm; 

172. stellt fest, dass die Kommission die durchschnittliche Gesamtfehlerquote für 2016 bei 
Zahlungen für die Programme im Rahmen des EFRE bzw. des Kohäsionsfonds im 
Zeitraum 2007–2013 auf 2,2 % bis 4,2 % und die Restfehlerquote bei Abschluss auf 
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etwa 0,4 % geschätzt hat; weist darauf hin, dass der Politikbereich „Kohäsion“ im 
Jahr 2016 erneut am stärksten zur geschätzten Gesamtfehlerquote beigetragen hat, 
gefolgt von den Politikbereichen „Natürliche Ressourcen“, „Wettbewerbsfähigkeit“ 
und „Europa in der Welt“; fordert die Kommission auf, mit den Mitgliedstaaten weiter 
an der Verbesserung von deren Verwaltungs- und Kontrollsystemen zu arbeiten und 
auch künftig die zur Verfügung stehenden Instrumente der Rechtsaufsicht einzusetzen, 
damit alle wesentlichen Fehler berichtigt werden; 

173. stellt fest, dass die Kommission 68 Vorbehalte für den vorangegangenen und 2 Vorbehalte für 
den laufenden Finanzierungszeitraum aufgezeichnet hat;  

Konkrete Punkte 

Griechenland 

174. begrüßt die Anstrengungen der GD REGIO, Fortschritte bei der Aufstellung der vorrangigen 
Projekte in Griechenland zu erzielen; 

175. begrüßt in diesem Zusammenhang 

a) die Vergabe von vier Konzessionen für Autobahnen (Athen-Thessaloniki, Korinthos-
Tripolis-Kalamata, Korinthos-Patras und Patras-Ioannina, die zusammen eine Strecke 
von mehr als 1 000 km abdecken), die heute in Betrieb sind und von den 
Verkehrsteilnehmern sehr geschätzt werden, 

b) das Programm für Energieeinsparungen in Haushalten (eine Mischung aus 
Finanzierungsinstrumenten und Zuschüssen), durch das die Energieeffizienz in 46 000 
Haushalten verbessert und 6 000 Arbeitsplätze geschaffen wurden und bei dem die 
Nachfrage so groß war, dass umgehend ein Nachfolgeprogramm für den Zeitraum 
2014–2020 aufgelegt wurde,  

c) Finanzierungsinstrumente, insbesondere die Initiative JEREMIE, mit denen die Schaffung 
bzw. Sicherung von mehr als 20 000 Arbeitsplätzen ermöglicht wurde, 

d) das Projekt für die elektronische Verschreibung von Arzneimitteln, in dessen Rahmen 
unter Beteiligung von 13 000 Apotheken und 50 000 Ärzten monatlich mehr als 
5,5 Millionen elektronische Rezepte und 2,4 Millionen ärztliche Überweisungen 
abgewickelt werden und das zu erheblichen Kosteneinsparungen für den griechischen 
Haushalt im Bereich der öffentlichen Gesundheit geführt hat; 

176. bedauert jedoch, dass 

a) die U-Bahn-Projekte in Athen (Verlängerung der Linie 3 nach Piräus) und Thessaloniki 
(Hauptlinie) stark in Verzug geraten sind, was deren Ausweitung auf den 
Programmplanungszeitraum 2014–2020 erforderlich machte; 

b) einige zentrale Projekte in der Eisenbahn-, Digital- und Energiebranche gestrichen 
wurden oder sich verzögert haben, sodass sie schrittweise oder vollständig in den 
Programmplanungszeitraum 2014–2020 übertragen werden mussten; 
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c) ein Großteil der Infrastrukturen für die Abwasserbehandlung und die 
Abfallbewirtschaftung noch fertiggestellt werden muss; 

177. begrüßt den Umstand, dass das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) seine 
verwaltungsrechtliche Untersuchung des tschechischen Projekts „Storchennest“ 
abgeschlossen hat; nimmt zur Kenntnis, dass die OLAF-Fallakte von den tschechischen Medien 
veröffentlicht wurde; bedauert, dass OLAF schwerwiegende Unregelmäßigkeiten feststellte; 

178. fordert die GD REGIO auf, die im Rahmen der Kofinanzierung durch die Union für das 
Projekt bereitgestellten Mittel, d. h. 1,67 Mio. EUR, zurückzufordern und die 
erforderlichen Sanktionen zu verhängen; 

179. weist darauf hin, dass die Tschechische Republik mit Wirkung vom 25. Januar 2018 den Antrag 
auf Unionsmittel für das Projekt „Storchennest“ zurückgezogen hat und dass das Projekt unter 
Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips in der Tschechischen Republik bereits gerichtlich 
geprüft wird;  

180. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von der Feststellung der Kommission, dass der Anteil der 
vergebenen Aufträge, für die nur ein einziges Angebot abgegeben wurde, in Ungarn bei 36 % 
liegt; stellt fest, dass der Durchschnitt in der Union bei 17 % liegt; fordert die Kommission auf, 
den Wettbewerb bei Bietverfahren zu fördern; 

181. begrüßt die positive Bewertung des zehnjährigen Kooperations- und Kontrollverfahrens 
für Bulgarien und Rumänien84; ist besorgt angesichts der jüngsten Rückschritte beim 
Kampf gegen Korruptionsfälle auf hoher Ebene in Bulgarien und Rumänien; fordert die 
Kommission auf, die Strafverfolgungsbehörden und die für die Bekämpfung von 
Korruption zuständigen Behörden in den beiden Mitgliedstaaten zu unterstützen und zu 
fördern; hebt die beeindruckende Bilanz hervor, die die Agentur für 
Korruptionsbekämpfung in Rumänien bei der Lösung von Korruptionsfällen auf 
mittlerer und auf hoher Ebene vorweisen kann; betont, dass es äußerst wichtig ist, bei 
diesen Bemühungen nicht nachzulassen, wenn es gilt, den Kampf gegen Korruption auf 
eine stabile Grundlage zu stellen; 

182. verurteilt das jüngste Verbrechen gegen einen slowakischen Journalisten, das 
womöglich mit dessen Recherchetätigkeit zusammenhängt; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, dem Europäischen Parlament über die Inanspruchnahme der 
Agrarfonds in der Slowakei Bericht zu erstatten; 

183. stellt fest, dass das OLAF auch eine verwaltungsrechtliche Untersuchung eines Darlehens 
abgeschlossen hat, das die Europäische Investitionsbank (EIB) dem Volkswagen-Konzern 
gewährt hat;  

184. nimmt eine Erklärung des Präsidenten der EIB, Werner Hoyer, zur Kenntnis, in der er sich wie 
folgt äußert: „Wir können derzeit nicht ausschließen, dass eines unserer Darlehen – das 
‚Volkswagen Antrieb RDI‘-Darlehen über 400 Mio. EUR – mit Technologien zur 
Emissionsminderung in Verbindung stand, die entwickelt wurden, als die Abschalt-Software 
konzipiert und eingesetzt wurde. Deshalb prüfen wir jetzt die Schlussfolgerungen des OLAF, 

                                                           
84  Studie: Bewertung des zehnjährigen Kooperations- und Kontrollverfahrens für 

Bulgarien und Rumänien, Fachabteilung D der GD IPOL: Haushaltsfragen. 
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um alle möglichen und geeigneten Schritte zu sondieren. [...] Wir sind sehr enttäuscht über 
das, was die OLAF-Untersuchung ergeben hat. Die EIB wurde von Volkswagen über die 
Nutzung der Abschalteinrichtung der Abgasreinigung getäuscht.“; 

Der jährliche Tätigkeitsbericht der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration (GD 
EMPL) 

185. nimmt zur Kenntnis, dass die GD EMPL ihren Beitrag zu den Zielen der Union für 2020 wie folgt 
hervorhebt: 

a) die Beschäftigungsquote bei den 20- bis 64-Jährigen stieg in der Union im dritten 
Quartal 2016 auf 71,2 %; damit liegt die Quote nun erstmals über der Quote von 2008 
(70,3 %) und die Zielvorgabe der Strategie Europa 2020 kann erreicht werden, wenn 
sich dieser Trend fortsetzt; 

b) die Gesamtarbeitslosigkeit nimmt weiter ab und liegt sowohl in der Union als auch im 
Euroraum unter 10 %; die Jugendarbeitslosigkeit und die Langzeitarbeitslosigkeit stellen 
die Union jedoch weiterhin vor große Herausforderungen, obwohl ein Rückgang von 
19,5 % im Dezember 2015 auf 18,6 % im Dezember 2016 und von 4,3 % im dritten 
Quartal 2015 auf 3,8 % im dritten Quartal 2016 zu beobachten war; 

c) zwar ging der wirtschaftliche Aufschwung, der 2013 begonnen hat, auch mit 
einer kontinuierlichen, jedoch unzureichenden Verringerung der Armut einher, 
wie der Rückgang des Anteils der von Armut bedrohten Menschen von 24,7 % im 
Jahr 2012 auf 23,7 % im Jahr 2015 zeigt, dennoch erreicht der Aufschwung 
immer noch nicht alle Teile der Gesellschaft, und 2016 lag die Zahl der von 
Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen bei 118 Millionen (das 
sind 1,7 Millionen Menschen mehr als im Jahr 2008) und damit fernab der im 
Rahmen der Strategie Europa 2020 hinsichtlich der Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung gesteckten Ziele; 

d) Investitionen zur Verbesserung der Bedingungen für die geografische und berufliche 
Mobilität bei gleichzeitiger Verringerung der Gefahr von Verzerrungen und Missbrauch 
haben zu einer schrittweisen Erhöhung der Mobilitätsrate innerhalb der Union 
beigetragen, die 2015 auf 3,6 % der Bevölkerung anstieg; 

186. bedauert jedoch, dass die Unterschiede in der Einkommensverteilung zwischen 2013 
und 2014 zugenommen haben und seither zwar im Großen und Ganzen stabil geblieben 
sind, sie jedoch in einigen Fällen weiter zunehmen; ist besorgt darüber, dass 2016 das 
verfügbare Einkommen der reichsten 20 % der Bevölkerung fünfmal so hoch war wie 
das der ärmsten 20 % – mit großen Unterschieden zwischen den einzelnen Ländern 
(und einer Zunahme der Ungleichheit in einigen Ländern); 

187. begrüßt die Ex-post-Bewertung des ESF-Programmplanungszeitraums 2007–2013, die am 12. 
Dezember 2016 abgeschlossen wurde; stellt fest, dass Ende 2014 mindestens 9,4 Millionen 
Menschen mit Wohnsitz in Europa mit Unterstützung des ESF einen Arbeitsplatz gefunden 
hatten, 8,7 Millionen eine Qualifikation oder eine Bescheinigung erworben hatten und 
13,7 Millionen Teilnehmer über andere positive Ergebnisse, wie z. B. ein höheres 
Qualifikationsniveau, berichteten; stellt fest, dass sich der ESF laut makroökonomischen 
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Simulationen auch positiv auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der 28 Mitgliedstaaten (+0,25 %) 
und die Produktivität ausgewirkt hat; 

188. stellt fest, dass solche quantitativen Daten zwar einen positiven Trend aufzeigen, jedoch 
wenig über die Leistung und Nachhaltigkeit der Maßnahmen aussagen; 

189. kritisiert die GD EMPL in aller Deutlichkeit dafür, dass sie die Vorschläge der Direktion für 
länderspezifische Empfehlungen nicht veröffentlicht hat, obwohl das Parlament sie wiederholt 
dazu aufgefordert hat; 

190. weist darauf hin, dass in der nachstehenden Tabelle die im Jahr 2016 bewilligten 
Gesamtmittel für Verpflichtungen und Mittel für Zahlungen aufgeführt sind: 

 
2016 in Millionen EUR 

bewilligte Mittel 
für 
Verpflichtungen 

bewilligte Mittel 
für Zahlungen 

Europäischer Sozialfonds (ESF) und 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 

12 438,2 8 132 

Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten 
von Armut betroffenen Personen 

534,7 278 

Europäischer Fonds für die Anpassung an die 
Globalisierung 

27,6 27,6 

Instrument für Heranführungshilfe (IPA) — 
Entwicklung der Humanressourcen 

0 82,3 

direkte Mittelverwaltung (Europäisches 
Programm für Beschäftigung und soziale 
Innovation, Programm „Rechte, 
Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“, 
Erasmus+) und Agenturen 

289 275 

Insgesamt 13 290 8 795 

191. begrüßt, dass die GD EMPL eine Methode zur jährlichen Bewertung der Leistung von 
Programmen entwickelt hat, bezweifelt jedoch den Informationswert von Kriterien wie „gut“, 
„akzeptabel“ oder „schlecht“; 

192. ist besorgt darüber, dass bis März 2017 nur 87 % der Bescheinigungsbehörden benannt 
waren; 

193. begrüßt den Umstand, dass die GD EMPL bis zum 15. Februar 2017 ein umfassendes 
Zuverlässigkeitspaket erhalten hat, das die Rechnungsführung, den jährlichen Kontrollbericht 
und die Prüfungsurteile zur Rechnungsführung, das Verwaltungs- und Kontrollsystem, die 
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge sowie die 
Zuverlässigkeitserklärung und die jährliche Zusammenfassung für alle Programme umfasst; 
stellt fest, dass die GD EMPL insgesamt nur geringfügige Bemerkungen geäußert und den 
Jahresabschluss akzeptiert hat; 

194. begrüßt ferner, dass die GD EMPL bis Ende 2016 ihren mehrjährigen Prüfungsplan 
fertiggestellt hat und in der Folge 89 von 92 Prüfbehörden im Hinblick auf 115 der 
118 operationellen Programme geprüft wurden; 
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195. stellt fest, dass die GD EMPL 2016 Finanzkorrekturen in Höhe von 255,8 Mio. EUR 
vorgenommen hat, der übernommene oder beschlossene Gesamtbetrag der 
Finanzkorrekturen für den Programmplanungszeitraum 2007–2013 Ende 2016 bei 1 454 
Mio. EUR lag und die Mitgliedstaaten für den gleichen Zeitraum Finanzkorrekturen in Höhe 
von 2 253,8 Mio. EUR gemeldet haben; 

196. bedauert, dass die GD EMPL Vorbehalte in Bezug auf die folgenden Punkte aufrechterhalten 
oder geäußert hat: 

a) Verwaltungs- und Kontrollsysteme für ein operationelles ESF-Programm in Italien für 
den Programmplanungszeitraum 2000–2006 (Vorbehalt aus Reputationsgründen), 

b) Verwaltungs- und Kontrollsysteme für 23 spezifische operationelle ESF-
Programme für den Programmplanungszeitraum 2007–2013 und 

c) Verwaltungs- und Kontrollsysteme für drei operationelle Programme des ESF 
bzw. der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen sowie für ein 
operationelles Programm des Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten von 
Armut betroffenen Personen für den Programmplanungszeitraum 2014–2020; 

197. stellt fest, dass sich der geschätzte Gesamtrisikobetrag für die maßgeblichen Ausgaben im Jahr 
2016 auf 279 Mio. EUR beläuft; 

Spezifische Fragen 

Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 

198. wurde über die ersten Ergebnisse einer Studie zur Umsetzung der Beschäftigungsinitiative für 
junge Menschen informiert, wonach 

a) sich die Zahl der Jugendlichen ohne Arbeits-, Aus- oder Weiterbildungsplatz, die an von 
der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen unterstützten Projekten teilgenommen 
haben, in deren Rahmen sie ihre Fähigkeiten verbessern oder Berufserfahrung sammeln 
konnten, von 0,5 Millionen Teilnehmern Ende 2015 auf 1,3 Millionen Teilnehmer Ende 
2016 verdreifachte, 

b) es sich bei 712 000 der Teilnehmer, die eine von der Beschäftigungsinitiative für junge 
Menschen finanzierte Maßnahme abgeschlossen haben, um arbeitslose und 
nichterwerbstätige Personen ohne Aus- oder Weiterbildungsplatz handelte, wovon 
mehr als die Hälfte (rund 346 000 arbeitslose und nichterwerbstätige Teilnehmer ohne 
Aus- oder Weiterbildungsplatz) nach Abschluss der Maßnahme positive Ergebnisse 
vorweisen kann, seit sie eine Aus- oder Weiterbildung begonnen haben, bzw. eine 
Qualifikation erlangt oder eine Arbeit (einschließlich Selbstständigkeit) aufgenommen 
hat, 

c) eine kontrafaktische Bewertung in Italien ergab, dass neue innovative 
Maßnahmen, die von der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
maßgeblich gefördert wurden, die Berufschancen junger Menschen trotz 
erheblicher regionaler Unterschiede um 7,8 % erhöht haben, was zeigt, dass es in 
den Gebieten mit der höchsten Jugendarbeitslosigkeit größere Schwierigkeiten 
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gibt; 

199. weist ferner darauf hin, dass 

a) Italien und Spanien eine beträchtliche Anzahl von Jugendlichen ohne Arbeits-, Aus- oder 
Weiterbildungsplatz durch Maßnahmen im Rahmen der Beschäftigungsinitiative für 
junge Menschen mobilisiert haben, die Jugendarbeitslosigkeit in den Ländern jedoch 
nach wie vor hoch ist, 

b) die Slowakei den Schwerpunkt weg von öffentlichen Beschäftigungsprogrammen für 
junge Menschen hin zu effektiveren Maßnahmen, wie z. B. einer Ausweitung des 
Angebots an Aus- und Weiterbildungsprogrammen, verlagert hat, 

c) in Italien eine kontrafaktische Bewertung ergab, dass neue innovative Maßnahmen, die 
von der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen maßgeblich gefördert wurden, die 
Berufschancen junger Menschen trotz erheblicher regionaler Unterschiede um 7,8 % 
erhöht haben,  

d) sich in Portugal von der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen kofinanzierte 
Programme zur Förderung des Unternehmertums als erfolgreicher als Maßnahmen im 
Bereich der Hochschulbildung erwiesen,  

e) Griechenland erkannt hat, dass es sein Gutscheinsystem für Jugendbeschäftigung und 
-ausbildung überarbeiten muss,  

f) in Polen 62 % der Teilnehmer der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
Angebote für Stellen bzw. Aus- oder Weiterbildungsplätze erhielten und insgesamt 
große Zufriedenheit unter den Teilnehmern herrschte; 

200. bedauert jedoch, dass nur knapp 30 % der verfügbaren Mittel verwendet wurden, was den 
anfänglichen Vorfinanzierungen und Zwischenzahlungen entspricht; 

201. begrüßt, dass bis Oktober 2017 alle Mitgliedstaaten, für die die Ex-ante-Konditionalität für 
Roma galt (Österreich, Belgien, Bulgarien, die Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, 
Griechenland, Ungarn, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, die Slowakei und Spanien), diese 
erfüllt hatten und demnach über eine nationale Strategie zur Integration der Roma verfügten; 

202. stellt fest, dass für den Programmplanungszeitraum 2014–2020 zwei Investitionsprioritäten 
des ESF unmittelbar die Nichtdiskriminierung und die Integration der Roma zum Ziel haben 
(siehe nachstehende Tabelle): 

Investitionsprioritäten Mitgliedstaaten, die die 
Investitionspriorität gewählt 

haben 

Mittelzuweisung (Mio. EUR) 
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Bekämpfung aller 
Formen der 
Diskriminierung und 
Förderung der 
Chancengleichheit 

11 Mitgliedstaaten (BE, CY, CZ, 
DE, ES, FR, GR, IE, PL, PT und 
SK) 

447 

Sozioökonomische 
Eingliederung 
gesellschaftlicher 
Randgruppen, wie 
etwa der Roma 

12 Mitgliedstaaten (AT, BE, 
BG, CZ, ES, FR, GR, HU, IT, PL, 
RO und SK) 

1 600  

Der Großteil der Fördermittel 
(1,2 Mio. EUR) entfällt auf die 
folgenden Länder: BG, CZ, HU 

und RO 

203. weist darauf hin, dass der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung 
zwar über ein maximales Jahresbudget von 150 Mio. EUR verfügt, im Jahr 2016 jedoch 
nur 28 Mio. EUR für Verpflichtungen aus der Reserve mobilisiert hat, die acht 
Mitgliedstaaten zugutekamen; 

Notwendige Maßnahmen 

204. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission daher auf, im Finanzierungszeitraum 
nach 2020 stärker auf Folgendes zu achten: 

a) Schaffung eines Mehrwertes für die Union durch die Kohäsionspolitik; 

b) Verbesserung der Koordinierung zwischen der Kohäsionspolitik, der 
wirtschaftspolitischen Steuerung und dem Europäischen Semester, wobei unter 
anderem positive Anreize für die Verwirklichung der in den Verträgen 
festgeschriebenen Ziele der Kohäsionspolitik mit Blick auf die Überwindung der 
Unterschiede und der Ungleichheit in ihren drei Dimensionen – der 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Dimension – zu erwägen sind; 

c) Entwicklung eines Systems, das es ermöglicht, die Kohäsionsmittel in erster Linie 
den Regionen zukommen zu lassen, die sie am dringendsten benötigen; 

d) strategische administrative Unterstützung für die Regionen mit Schwierigkeiten 
bei der Inanspruchnahme von Finanzmitteln; 

e) Ausarbeitung eines einheitlichen Regelwerks für Strukturfonds; 

f) Erzielung von Fortschritten bei der Umsetzung des Grundsatzes der einzigen 
Prüfung; 

g) schnellere Durchführung der Programme und Projekte, um den 
Finanzierungszeitraum von sieben Jahren einzuhalten (nicht n+3); 

h) Versetzung der nationalen Prüfbehörden in die Lage, die 
Finanzierungsinstrumente, die im Haushalt der Union ausgewiesen sind, zu 
prüfen, Verringerung der Finanzierungsinstrumente und Einführung strikterer 
Vorschriften für die Berichterstattung durch Fondsmanager, einschließlich der 
EIB-Gruppe und anderer internationaler Finanzinstitute, hinsichtlich der Leistung 
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und der erzielten Ergebnisse, wodurch die Transparenz und die 
Rechenschaftspflicht verbessert werden; 

i) Berücksichtigung der Lehren, die aus dem laufenden Zeitraum gezogen wurden, 
sowie der Notwendigkeit einer stärkeren Vereinfachung, damit ein ausgewogenes 
System geschaffen werden kann, mit dem für Ergebnisse und die 
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung gesorgt wird, und zwar ohne 
übermäßigen Verwaltungsaufwand, zumal dadurch potenzielle Begünstigte 
abgeschreckt und weitere Fehler verursacht würden; 

j) geographische und soziale Ausgewogenheit, sodass Investitionen dort getätigt 
werden, wo sie am dringendsten benötigt werden; 

205. fordert mit Nachdruck, dass die GD REGIO und die GD EMPL ihre Vorschläge für die 
länderspezifischen Empfehlungen in ihren jeweiligen jährlichen Tätigkeitsberichten 
veröffentlichen, wie dies vom Parlament wiederholt gefordert wurde; 

206. fordert die GD REGIO auf, 

a) dem zuständigen Ausschuss des Parlaments über die verschiedenen anhängigen 
OLAF-Akten Bericht zu erstatten, wenn die damit verbundenen 
Gerichtsverfahren abgeschlossen sind; 

b) dem zuständigen Ausschuss des Parlaments im Zuge der Folgemaßnahmen der 
Kommission zur Entlastung für das Haushaltsjahr 2016 über die Fortschritte bei 
allen vorgenannten Projekten Bericht zu erstatten; 

207. fordert die EIB auf, die Erkenntnisse des OLAF unverzüglich zu überprüfen und die 
notwendigen Schlussfolgerungen zu ziehen; fordert die EIB auf, das Parlament über 
ihre Schlussfolgerungen und Maßnahmen zu unterrichten; 

208. fordert die Kommission auf, die Nutzung der mit der „Omnibus“-Verordnung 
eingeführten vereinfachten Kostenoption zu fördern; 

209. fordert die GD EMPL auf, die Empfehlung des IAS im Hinblick auf die frühzeitige 
Umsetzung der Kontrollstrategie für die ESI-Fonds umzusetzen und das Parlament über 
deren Abschluss zu informieren; 

210. fordert von der Kommission eine weitere Vereinfachung der Vorschriften und eine 
Verringerung des Verwaltungsaufwands, damit die Fehlerquote noch weiter gesenkt 
werden kann; 

Natürliche Ressourcen 

Wesentliche Leistungsindikatoren und eine gerechte GAP 

211. weist darauf hin, dass dem jährlichen Tätigkeitsbericht der GD AGRI zufolge (S. 15 – 
wesentlicher Leistungsindikator Nr. 1: landwirtschaftliches Faktoreinkommen je 
Vollzeitarbeitskraft) die Wertschöpfung und die Produktivität des Sektors im Jahr 2016 
erneut leicht zurückgegangen sind und es für die GD AGRI schwierig ist, zu ermitteln, 
was genau zum allgemeinen Rückgang des Faktoreinkommens seit 2013 geführt hat;  
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212. weist darauf hin, dass der wesentliche Leistungsindikator Nr. 4 zur 
Beschäftigungsquote im ländlichen Raum nicht von Bedeutung ist, da diese nicht allein 
durch die GAP-Maßnahmen beeinflusst wird; 

213. bedauert, dass die Kommission den Empfehlungen des Parlaments aus seiner 
Entschließung zur Entlastung für das Haushaltsjahr 2015 nicht gefolgt ist, die 
dahingehend lauteten, den wesentlichen Leistungsindikator Nr. 4 neu zu definieren, 
„um die spezifischen Auswirkungen der GAP-Maßnahmen auf die Beschäftigung im 
ländlichen Raum hervorzuheben“;  

214. weist darauf hin, dass im Jahr 2016 insgesamt 51 % der Empfänger von 
Direktzahlungen weniger als 1 250 EUR erhielten, was einem Anteil von insgesamt 
4 % der gesamten Direktzahlungen entspricht85; 

215. erinnert an seine Bemerkungen86 über die nicht tragfähige Struktur der GAP-Ausgaben: 
44,7 % aller landwirtschaftlichen Betriebe der Union verfügten über ein 
Jahreseinkommen von weniger als 4 000 EUR, und im Jahr 2016 erhielten im 
Durchschnitt 10 % der größten Empfänger von GAP-Direktzahlungen rund 60 % der 
Zahlungen87; weist darauf hin, dass die Verteilung der Direktzahlungen im Großen und 
Ganzen die Konzentration von Land widerspiegelt – so besitzen 20 % der Landwirte 
auch 80 % des Lands (Antwort auf die Anfrage zur schriftlichen Beantwortung Nr. 17 
bei der Anhörung des CONT-Ausschusses mit Phil Hogan vom 28. November 2017); 
erklärt sich besorgt angesichts der hohen Konzentration von Begünstigten; betont, dass 
ein besseres Gleichgewicht zwischen großen und kleinen Begünstigten gefunden 
werden muss; 

216. weist darauf hin, dass etwa 72 % der Beihilfe an landwirtschaftliche Betriebe mit einer 
Größe von 5–250 Hektar gezahlt werden, bei denen es sich im Allgemeinen um 
Familienbetriebe handelt; 

217. fordert die GD AGRI auf, Zielsetzungen samt Indikatoren festzulegen, um die 
Einkommensunterschiede zwischen den landwirtschaftlichen Betrieben im nächsten 
MFR zu mindern; 

218. weist erneut darauf hin, dass seiner Ansicht nach die Funktion der Direktzahlungen als 
Sicherheitsnetz zur Stabilisierung der Einkommen von – insbesondere kleineren – 
landwirtschaftlichen Betrieben möglicherweise nicht vollständig erfüllt werden kann, 
da die Direktzahlungen derzeit unausgewogen aufgeteilt sind; 

219. ist der Ansicht, dass größere landwirtschaftliche Betriebe in Zeiten von durch 
Einkommensschwankungen verursachten Krisen nicht notwendigerweise im selben 
Ausmaß Unterstützung für die Stabilisierung der Einkommen benötigen wie kleinere 
Betriebe, da sie von Skaleneffekten profitieren können, durch die sie wahrscheinlich 
widerstandsfähiger werden, und empfiehlt daher der Kommission, zur Korrektur dieses 
Ungleichgewichts eine degressive Staffelung vorzusehen, wobei die Subventionen mit 

                                                           
85  Siehe JTB 2016 der GD AGRI, S. 17. 
86  Siehe Ziffer 207 der Entschließung des Parlaments vom 27. April 2017 . 
87  Siehe unverbindliche Angaben zur Verteilung der den Erzeugern als Direktzahlungen 

gewährten Beihilfen nach Größenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1307/2013 des 
Rates – Haushaltsjahr 2016. 
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zunehmender Betriebsgröße abnehmen sollten;  

220. fordert von der Kommission eine wirkliche Vereinfachung des Verfahrens und der 
geforderten Dokumentation für den Zugang zu Finanzmitteln, ohne dass dadurch die 
Grundsätze der Kontrolle und Überwachung vernachlässigt werden; fordert, dass der 
administrativen Unterstützung von Kleinerzeugern besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet wird, zumal die Finanzierung für ihr wirtschaftliches Überleben unerlässlich 
ist; 

Fehlerquote 

221. weist darauf hin, dass Schätzungen des Rechnungshofs zufolge die Fehlerquote des 
Kapitels „Natürliche Ressourcen“ insgesamt bei 2,5 % liegt (2015: 2,9 %, 2014: 
3,6 %); begrüßt die positive Entwicklung der Fehlerquote, weist aber darauf hin, dass 
die Zahl für das Jahr 2016 über der Wesentlichkeitsschwelle liegt; 

222. begrüßt den Umstand, dass der Rechnungshof im Hinblick auf den Europäischen 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) zu dem Schluss gekommen ist, dass bei 
der Marktstützung und bei Direktzahlungen im Jahr 2016 keine wesentlichen Fehler zu 
verzeichnen waren, wobei die Fehlerquote den Schätzungen des Rechnungshofs 
zufolge höchstwahrscheinlich bei 1,7 % liegen wird (2015: 2,2 %);  

223. betont, dass der Rechnungshof kleinere Fehler wegen von Landwirten gemeldeter 
überhöhter Flächenangaben oder nicht beihilfefähiger Flächen festgestellt hat, was der 
Einführung einer neuen, flexibleren Begriffsbestimmung des Begriffs „Dauergrünland“, 
der Erzielung von Aktionsplänen zur Verbesserung der Datenqualität in Systemen zur 
Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen (LPIS) und dem neuen Geodaten-
basierten Online-System zur Einreichung von Anträgen zuzuschreiben ist;  

224. stellt fest, dass die Ökologisierungszahlungen eine Fehlerquelle darstellten, die 17 % 
der vom Rechnungshof geschätzten Fehlerquote ausmachte, und dass sich gezeigt hat, 
dass die Fehler überwiegend im Zusammenhang mit den Auflagen für im 
Umweltinteresse genutzte Flächen standen, obwohl die Fehlerquote für den EGFL unter 
der Wesentlichkeitsschwelle lag; begrüßt vor diesem Hintergrund das Sinken der 
Fehlerquote für den EGFL auf 1,7 %; 

225. weist darauf hin, dass der Rechnungshof überdies Mängel beim Schutz von 
Dauergrünland festgestellt hat, da die Tschechische Republik und Polen nicht über 
historische Daten verfügen, anhand derer die Einhaltung der Verpflichtung, auf 
Ackerland in fünf aufeinanderfolgenden Jahren Gras anzupflanzen, festgestellt werden 
könnte, wohingegen Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal und das Vereinigte 
Königreich Dauergrünland nicht uneingeschränkt zuverlässig klassifiziert hatten;  

226. unterstreicht die positive Entwicklungstendenz der vom Rechnungshof ermittelten 
Fehlerquoten trotz des Anstiegs der Risikobeträge, über den die GD AGRI in ihren 
jährlichen Tätigkeitsberichten berichtet, nämlich von 1,38 % im Jahr 2015 auf 1,996 % 
im Jahr 2016 (Marktmaßnahmen mit einer Fehlerquote von 2,85 % ausgeschlossen) 
und 4 % für beide Haushaltsjahre im Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums; 
geht davon aus, dass darin keine statistisch relevanten Abweichungen zum Ausdruck 
kommen; 
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227. bedauert, dass bei den Zahlungen in den Bereichen Entwicklung des ländlichen Raums, 
Umweltpolitik, Klimaschutz und Fischerei im Jahr 2016 wesentliche Fehler aufgetreten 
sind und die Fehlerquote Schätzungen zufolge höchstwahrscheinlich bei 4,9 % liegt 
(2015: 5,3 %); stellt fest, dass die geschätzte Fehlerquote 1,5 Prozentpunkte niedriger 
gewesen wäre, wenn alle Informationen der nationalen Behörden verwendet worden 
wären, um Fehler zu beheben;  

228. weist darauf hin, dass im Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums drei der 
größten Förderfähigkeitsfehler bei Begünstigten auftraten, die unter Verstoß gegen EU- 
oder nationale Vorschriften nicht offenlegten, dass sie unter der Kontrolle eines 
verbundenen Unternehmens standen, dass sie mit einem verbundenen Unternehmen 
einen gemeinsamen Antrag stellten oder dass sie bei einem verbundenen Unternehmen 
Anschaffungen tätigten (Jahresbericht des Rechnungshofs 2016, Ziffer 7.26); 

Verwaltungs- und Kontrollsysteme 

229. weist darauf hin, dass der Generaldirektor der GD AGRI im jährlichen 
Tätigkeitsbericht Vorbehalte in Bezug auf Direktzahlungen bei 18 Zahlstellen geäußert 
hat, die 12 Mitgliedstaaten umfassen, und dass sich der von den Zahlstellen unter 
Vorbehalt verwaltete und einer genaueren Kontrolle unterworfene Betrag auf 
13 618,6 Mio. EUR beläuft, während der derzeitige Risikobetrag für die Ausgaben 
unter Vorbehalt bei 541,2 Mio. EUR liegt; 

230. betont, dass insbesondere im Verwaltungs- und Kontrollsystem Ungarns (bezüglich 
verspäteter Verwaltungserklärungen der Zahlstelle und Defiziten bei 
Ökologisierungszahlungen), Bulgariens (bezüglich der Ökologisierung und des Status 
von Landwirten als ökologisch/biologisch), Polens (bezüglich 
Ökologisierungszahlungen) und Italiens (bezüglich Defiziten bei der ordnungsgemäßen 
Feststellung der Förderfähigkeit von Land und aktiver Landwirte) Schwachstellen 
ermittelt wurden;  

231. bedauert die jüngsten Betrugsfälle bei Zahlstellen in Italien; fordert die Kommission 
auf, die Lage aufmerksam zu beobachten und dem Parlament die entsprechenden 
detaillierten Informationen für die Folgemaßnahmen des Entlastungsverfahrens zur 
Verfügung zu stellen; 

232. fordert die Kommission auf, das Konformitätsabschlussverfahren zu beschleunigen, das 
am 8. Januar 2016 eingeleitet wurde, um detaillierte und genaue Informationen über die 
Gefahr von Interessenkonflikten beim Fonds für staatliche Interventionen in der 
Landwirtschaft in der Tschechischen Republik zu erhalten; nimmt zur Kenntnis, dass 
letzten Endes die zuständige Behörde die Zulassung der Zahlstelle aufheben oder die 
Kommission Finanzkorrekturen auferlegen kann, wenn Interessenkonflikte nicht 
behoben werden; fordert die Kommission auf, das Parlament unverzüglich darüber zu 
informieren, falls das OLAF am Ende des Konformitätsabschlussverfahrens 
Informationen über mögliche Fälle von Betrug, Korruption oder anderen 
rechtswidrigen Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union an die 
GD AGRI übermittelt;  

Zuverlässigkeit der von den Mitgliedstaaten übermittelten Daten 

233. weist darauf hin, dass die GD AGRI aufgrund des Umstands, dass die Verwaltungs- 
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und Kontrollsysteme einiger Mitgliedstaaten Unzulänglichkeiten aufwiesen, 
Anpassungen bei den gemeldeten Kontrollstatistiken vornimmt, und zwar hauptsächlich 
anhand der von der Kommission und dem Rechnungshof in den letzten drei Jahren 
durchgeführten Prüfungen sowie der Stellungnahme der bescheinigenden Stelle für das 
betreffende Haushaltsjahr; 

234. weist darauf hin, dass trotz des Umstands, dass die Zertifizierungsstellen der 
Mitgliedstaaten seit 2015 verpflichtet sind, die Rechtmäßigkeit und Regelmäßigkeit der 
Transaktionen zu prüfen, Folgendes gilt:  

a) in Bezug auf Marktmaßnahmen hat die GD AGRI Anpassungen an insgesamt 
32 Systemen vorgenommen (d. h. weniger als 20 % aller Systeme, für die 2016 
Ausgaben erklärt wurden); 

b) in Bezug auf Direktzahlungen wurden in 52 Fällen (von 69) Anpassungen 
vorgenommen, wobei die meisten Anpassungen unter 1 %, sieben Anpassungen 
bei 1–2 % und neun Anpassungen bei über 2 % lagen; 

c) in Bezug auf die Entwicklung des ländlichen Raums wurden bei 39 von 
72 Zahlstellen Aufstockungen vorgenommen, wobei 21 Anpassungen bei über 
1 % und 16 Anpassungen bei über 2 % lagen; 

Leistungsaspekte bei der Entwicklung des ländlichen Raums 

235. begrüßt den Umstand, dass der Rechnungshof im Laufe der vergangenen drei Jahre bei 
ausgewählten Vorgängen im Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums eine 
Untersuchung im Hinblick auf Leistungsaspekte durchgeführt hat; stellt mit 
Zufriedenheit fest, dass 95 % der zum Zeitpunkt der Prüfung abgeschlossenen Projekte 
wie geplant durchgeführt wurden, bedauert aber, dass ausreichende Nachweise für die 
Angemessenheit der Kosten fehlten;  

236.  betont, dass bei fast allen vom Rechnungshof geprüften Projekten ein System 
herangezogen wurde, in dessen Rahmen die angefallenen Kosten rückerstattet wurden, 
und stellt fest, dass die Mitgliedstaaten im Programmplanungszeitraum 2014–2020 
alternativ ein System vereinfachter Kostenoptionen anwenden können, d. h. 
standardisierte Einheitskosten, Pauschalfinanzierungen und Pauschalsätze, wodurch das 
Risiko überhöhter Preise wirksam eingeschränkt wird;  

Ökologisierung 

237. weist darauf hin, dass der Rechnungshof in seinem Jahresbericht 2016 (Ziffer 7.17) in 
Bezug auf die Ökologisierungszahlungen an 63 von ihm untersuchte 
landwirtschaftliche Betriebe Folgendes feststellt: 

a) alle Betriebe, die der Anforderung zur Anbaudiversifizierung unterlagen, hatten 
ihre Verpflichtungen eingehalten; 

b) die meisten im Bereich Ökologisierung aufgedeckten Fehler betrafen die 
Einhaltung der Anforderungen hinsichtlich ökologischer Vorrangflächen; 

c) hinsichtlich der Erhaltung des bestehenden Dauergrünlands wurden alle Parzellen 
korrekt im System zur Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen (LPIS) 
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erfasst; 

d) nicht alle Dauergrünlandflächen waren ordnungsgemäß als solche erfasst worden; 

238. ist jedoch besonders beunruhigt angesichts der ersten Schlussfolgerungen der 
Kommission aus der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen zum Thema 
„Überprüfung der Ökologisierung nach einem Jahr“ (SWD(2016)218, Teil 2, S. 14), 
wonach die Landwirte insgesamt auf weniger als 1 % des gesamten Ackerlands in der 
Union einen Fruchtwechsel vornehmen müssten, um der Anforderung zur 
Anbaudiversifizierung Folge zu leisten; da das meiste Ackerland in der Union der 
Pflicht zur Anbaudiversifizierung unterliegt, spiegeln diese begrenzten Auswirkungen 
anscheinend die gängigen Verfahren der Landwirte wider, die bereits ihrer Pflicht 
nachkommen;  

239. betont, dass der Rechnungshof in seinem Jahresbericht (Absätze 7.43 bis 7.54) die 
Analyse der Kommission bestätigt und darauf hinweist, dass die Anbaudiversifizierung 
und die Regelung der Flächennutzung im Umweltinteresse (ökologische 
Vorrangflächen) bei den meisten besuchten landwirtschaftlichen Betrieben nicht zu 
Veränderungen geführt haben (Anbaudiversifizierung: 89 %, Flächennutzung im 
Umweltinteresse: 67 %); 

240. ist insbesondere besorgt darüber, dass es laut dem Sonderbericht des 
Rechnungshofs Nr. 21/2017 mit dem Titel „Die Ökologisierung: eine komplexere 
Regelung zur Einkommensstützung, die noch nicht ökologisch wirksam ist“ 
„unwahrscheinlich [ist], dass die Ökologisierung einen signifikanten Nutzen für 
Umwelt und Klima erbringen wird“, da „die Ökologisierungsanforderungen im 
Allgemeinen wenig anspruchsvoll sind und größtenteils die normale landwirtschaftliche 
Praxis widerspiegeln“ (Seite 57); 

241. weist darüber hinaus darauf hin, dass dem Rechnungshof zufolge aufgrund von 
umfangreichen Ausnahmen die meisten Landwirte (65 %) Nutzen aus der 
Ökologisierungszahlung ziehen können, ohne tatsächlich 
Ökologisierungsverpflichtungen einhalten zu müssen; weist ferner darauf hin, dass 
daher die Ökologisierung nur auf einem sehr begrenzten Anteil der landwirtschaftlichen 
Fläche in der Union zu einer positiven Änderung der landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftungsmethoden führt;  

242. bedauert, dass die Ökologisierungsregelungen eher ein Instrument zur 
Einkommensstützung für die Landwirte sind als zur Verbesserung der Umwelt- und 
Klimaleistung der GAP; ist der Ansicht, dass Landwirtschaftsprogramme, in deren 
Rahmen auf umwelt- und klimapolitische Erfordernisse eingegangen wird, 
leistungsbezogene Ziele und eine Finanzausstattung umfassen sollten, aus denen die 
entstandenen Kosten und der Einkommensverlust infolge von Tätigkeiten hervorgehen, 
die über die grundlegenden Umweltanforderungen hinausgehen; 

243. bedauert, dass die Ökologisierungsregelungen in der aktuellen Ausgestaltung des 
Programms zu stärkeren Ungleichgewichten bei der Verteilung der Unterstützung im 
Rahmen der GAP führen könnten, da sie zu den flächenbezogenen Zahlungen gehören; 
fordert die Kommission in diesem Sinn auf zu erwägen, den im Sonderbericht 
Nr. 21/2017 des Rechnungshofs abgegebenen Empfehlungen zu folgen; 
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244. stellt fest, dass der Kommission zufolge die tatsächlichen Auswirkungen der 
Ökologisierungsregelungen auf die Ergebnisse im Umweltbereich von den 
Entscheidungen abhängen, die die Mitgliedstaaten und die Landwirte treffen, und dass 
bislang nur wenige Mitgliedstaaten Möglichkeiten zur Einschränkung des Einsatzes 
von Pestiziden und Düngemitteln auf ökologischen Vorrangflächen nutzen; 

245. betont, dass in Bezug auf die öffentliche Verwaltung die mit der Ökologisierung 
verbundene Belastung in erster Linie mit der Entwicklung neuer 
Verwaltungsinstrumente wie der ÖVF-Schicht des LPIS zusammenhängt, was teilweise 
erklärt, warum die GD AGRI die Zahl der Vorbehalte und Aktionspläne erhöht hat, die 
den Mitgliedstaaten auferlegt werden;  

246. stellt fest, dass die GAP durch die Ökologisierung erheblich komplexer wird, was auf 
Überschneidungen mit anderen Umweltschutzinstrumenten der GAP zurückzuführen ist 
(Cross-Compliance und Umweltschutzmaßnahmen der Säule II); nimmt in diesem 
Zusammenhang den Sonderbericht des Rechnungshofs Nr. 21/2017 über die 
Ökologisierung zur Kenntnis, der besagt, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten 
„die damit verbundenen Risiken von Mitnahmeeffekten und Doppelfinanzierung“ 
minimieren; 

Regelung für Junglandwirte 

247. betont, dass die demografische Herausforderung aufgrund der erheblichen Unterschiede 
in der Entwicklung der Landwirtschaft in der Union ein großes Problem darstellt, 
weshalb es politischer Maßnahmen bedarf, mit denen gegen den Mangel an 
Junglandwirten vorgegangen wird, damit langfristig die Nachhaltigkeit der 
Landwirtschaft in der Union sichergestellt ist; 

248. hebt hervor, dass Junglandwirte – zusätzlich zum langsamen Generationswechsel und 
Problemen beim Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen – mit besonderen 
Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzierung sowie einem geringen Umsatz in den 
ersten Betriebsjahren konfrontiert sind; 

249. weist darauf hin, dass der Rückgang der Anzahl junger Menschen in der Landwirtschaft 
den Generationswechsel zusätzlich erschwert und dazu führen kann, dass wertvolle 
Fertigkeiten und Kenntnisse verloren gehen, wenn ältere, erfahrene Menschen in den 
Ruhestand gehen; besteht daher darauf, dass sowohl Landwirte, die sich zur Ruhe 
setzen, als auch junge Nachfolger, die einen landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen, 
Unterstützung erhalten müssen; 

250. ist insbesondere beunruhigt darüber, dass der Rechnungshof in seinem Sonderbericht 
Nr. 10/2017 über die Unterstützung von Junglandwirten feststellt, dass diese 
Unterstützung bei Direktzahlungen 

a) nicht auf einer fundierten Bedarfsermittlung beruht,  

b) nicht dem allgemeinen Ziel einer Förderung des Generationswechsels entspricht,  

c) bedürftigen Junglandwirten nicht immer zugutekommt und 

d) manchmal Betrieben gewährt wird, in denen Junglandwirte eine untergeordnete 
Rolle spielen; 
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251. bedauert, dass der Rechnungshof in Bezug auf die Unterstützung von Junglandwirten 
durch Systeme zur Entwicklung des ländlichen Raums zu dem Schluss kommt, dass die 
Maßnahmen allgemein auf einer vagen Beurteilung der Bedürfnisse beruhen und keine 
wirkliche Koordinierung zwischen Zahlungen im Rahmen der Säule I und der 
Unterstützung von Junglandwirten im Rahmen der Säule II erfolgt;  

Notwendige Maßnahmen 

252. fordert 

a) die Kommission auf, die Gründe für den Gesamtrückgang des Faktoreinkommens 
seit 2013 zu untersuchen und ein neues zentrales Leistungsziel für den nächsten 
MFR samt Ergebnis- und Wirkungsindikatoren festzulegen, damit die 
Einkommensunterschiede zwischen den Landwirten ausgeglichen werden; 

b) die Mitgliedstaaten auf, stärker darauf hinzuwirken, zuverlässigere und aktuelle 
Informationen in ihre LPIS-Datenbanken einzuspeisen; 

c) die Kommission auf, den von den Zahlstellen verfolgten Ansatz zur 
Klassifizierung und Aktualisierung der Flächenkategorien in ihren LPIS und zur 
Durchführung der erforderlichen Gegenkontrollen zu überprüfen, um das Risiko 
von Fehlern bei Ökologisierungszahlungen zu verringern;  

d) die Kommission auf, die Mitgliedstaaten durch angemessene Maßnahmen dazu 
zu verpflichten, in ihre Aktionspläne im Bereich der Entwicklung des ländlichen 
Raums Abhilfemaßnahmen aufzunehmen, mit denen die häufig ermittelten Fehler 
beseitigt werden; 

e) die Kommission auf, durch Anleitungen und die Verbreitung bewährter 
Verfahren unter den nationalen Behörden sowie unter den Empfängern und ihren 
Verbänden sicherzustellen, dass deren Kontrollen Verbindungen zwischen 
Antragstellern und anderen an den geförderten Projekten im Bereich der 
Entwicklung des ländlichen Raums beteiligten Akteuren aufzeigen; 

f) die Kommission auf, weiterhin bei den von den Behörden der Mitgliedstaaten 
durchgeführten Prüfungen und übermittelten Daten besondere Vorsicht walten zu 
lassen und sich diese Feststellungen vor Augen zu führen, wenn sie den 
Prüfungsaufwand anhand von Risikobewertungen festlegt; 

g) die Mitgliedstaaten sowie die Empfänger und ihre Verbände auf, die 
Möglichkeiten, die das System vereinfachter Kostenoptionen im Bereich der 
Entwicklung des ländlichen Raums bietet, umfassend auszunutzen; 

h) die Kommission auf, für die nächste GAP-Reform eine vollständige 
Interventionslogik für die umwelt- und klimaschutzbezogenen Maßnahmen der 
EU im Bereich der Landwirtschaft auszuarbeiten und zu entwickeln, die 
spezifische Zielvorgaben umfasst und auf aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zu den betreffenden Phänomenen basiert;  

253. fordert die Kommission auf, sich bei der Ausarbeitung eines neuen Vorschlags zur 
Ökologisierung von folgenden Grundsätzen leiten zu lassen:  
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a) Landwirten sollten GAP-Zahlungen zugutekommen, wenn sie eine einheitliche 
Reihe grundlegender Umweltnormen in Bereichen erfüllen, zu denen auch die 
GLÖZ-Standards und Ökologisierungsanforderungen zählen, die über die 
Anforderungen der Umweltrechtsvorschriften hinausgehen; begrüßt in diesem 
Zusammenhang das Konzept des Ansatzes der Kommission für einen 
„ergebnisorientierten Haushalt“; ist daher der Auffassung, dass ein künftiges 
System zur Bereitstellung von Mitteln ergebnisorientierter sein sollte; 

b) mithilfe wirkungsvollerer gezielter geplanter Aktionen im Bereich der 
Landwirtschaft kann auf die spezifischen örtlichen umwelt- und klimabezogenen 
Erfordernisse angemessen eingegangen werden; 

c) wenn die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der GAP zwischen verschiedenen 
Optionen wählen dürfen, sollten sie dazu verpflichtet sein, vor der Umsetzung 
nachzuweisen, dass die von ihnen gewählten Optionen mit Blick auf die 
Verwirklichung der Politikziele, insbesondere der Ziele der 
Lebensmittelsicherheit und der Lebensmittelqualität, wirksam und effizient sind 
und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit, die Ökologisierung, die 
Landnutzungsplanung und die Bekämpfung der Landflucht in der EU aufzeigen 
müssen; 

254. fordert die Kommission auf, 

a) sämtliche bestehenden Instrumente und Maßnahmen der GAP, die zur 
Unterstützung junger Landwirte kombiniert werden können, einer gründlichen 
Evaluierung zu unterziehen und Hindernisse beim Zugang zu bestehenden 
Betrieben oder Hindernisse, mit denen junge Landwirte bei der Gründung 
landwirtschaftlicher Betriebe konfrontiert sind und die im Rahmen der künftigen 
Überarbeitung der GAP angegangen werden können, festzustellen; 

b) sicherzustellen, dass im Zuge der Agrarreform die Rahmenbedingungen für die 
ländliche Entwicklung, wie sie unter anderem in der Erklärung von Cork 2.0 
festgehalten sind, weiterhin verbessert werden, um den Erfolg der Programme zur 
Unterstützung von Junglandwirten zu gewährleisten; 

c) in den Rechtsvorschriften für die GAP nach 2020 für die politischen Instrumente, 
die der Bewältigung des Generationswechsels in der Landwirtschaft dienen, eine 
klare Interventionslogik vorzugeben oder dies – in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen über die geteilte Mittelverwaltung – von den Mitgliedstaaten zu 
verlangen; dabei sollte die Interventionslogik Folgendes umfassen: 

– eine fundierte Bewertung der Bedürfnisse von Junglandwirten;  

– eine Bewertung, bei der untersucht wird, auf welche Bedürfnisse mit 
politischen Instrumenten der Union eingegangen werden könnte und auf 
welche Bedürfnisse besser mit politischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
eingegangen werden kann bzw. bereits eingegangen wird, sowie eine 
Analyse zur Klärung der Frage, welche Formen der Unterstützung (z. B. 
Direktzahlungen, Pauschalbeträge, Finanzierungsinstrumente) am besten 
geeignet sind, um den ermittelten Bedürfnissen gerecht zu werden; 
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– Informationsmaßnahmen für die Behörden, die Empfänger und ihre 
Verbände zu möglichen Formen von Unterstützung bei einer früheren 
Übertragung eines landwirtschaftlichen Betriebs an einen Nachfolger samt 
begleitender Beratungsdienste und anderer Maßnahmen, etwa einer 
angemessenen Ruhestandsregelung, die auf den nationalen bzw. regionalen 
Einkommen bzw. Einkünften in der Landwirtschaft und in der 
Forstwirtschaft sowie in der Lebensmittelbranche beruht; 

– die Festlegung von SMART-Zielen, damit die erwarteten Ergebnisse der 
politischen Instrumente in Bezug auf die voraussichtliche 
Generationswechselquote und den Beitrag zur Rentabilität der geförderten 
Betriebe klar und quantifizierbar sind; dabei sollte insbesondere eindeutig 
festgelegt werden, ob die politischen Instrumente darauf ausgerichtet sein 
sollen, so viele Junglandwirte wie möglich zu unterstützen, oder ob sie 
gezielt für eine bestimmte Gruppe von Junglandwirten vorgesehen sein 
sollen;  

d) sicherzustellen, dass durch den Legislativvorschlag für die GAP nach 2020 die 
Kommission und die Mitgliedstaaten (in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen über die geteilte Mittelverwaltung) das Überwachungs- und 
Bewertungssystem verbessern;  

Europa in der Welt 

Fehlerquoten 

255. betont, dass laut den Feststellungen des Rechnungshofs die Fehlerquote bei den 
Ausgaben für die Rubrik „Europa in der Welt“ mit geschätzten 2,1 % (2015: 2,8 %, 
2014: 2,7 %) erheblich ist; begrüßt die positive Entwicklungstendenz der Fehlerquote 
in diesem Politikbereich; 

256. bedauert, dass die Fehlerquote bei den besonderen, direkt von der Kommission 
verwalteten Vorgängen – Vorgänge mit mehreren Gebern und Budgethilfevorgänge 
ausgenommen – 2,8 % beträgt (2015: 3,8 %, 2014: 3,7 %); 

257. weist darauf hin, dass der Kommission und ihren Durchführungspartnern bei 
Vorgängen, die Finanzhilfen und Beitragsvereinbarungen mit internationalen 
Organisationen betrafen, mehr Fehler unterliefen als bei anderen Formen der 
Unterstützung; weist insbesondere darauf hin, dass die vom Rechnungshof untersuchten 
Budgethilfevorgänge keine Rechtmäßigkeits- und Ordnungsmäßigkeitsfehler 
aufwiesen; 

258. stellt fest, dass die geschätzte Fehlerquote für die Rubrik „Europa in der Welt“ um 
0,9 Prozentpunkte niedriger gewesen wäre und somit 1,4 % unter der 
Wesentlichkeitsschwelle gelegen hätte, wenn alle Informationen, über die die 
Kommission und die von ihr ernannten Prüfer verfügten, genutzt worden wären, um 
Fehler zu beheben; 

259. weist darauf hin, dass 

a) 37 % der geschätzten Fehlerquote auf Ausgaben zurückzuführen sind, für die 
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wichtige Belege nicht vorgelegt wurden; 

b) 28 % der geschätzten Fehlerquote auf zwei Fälle zurückzuführen sind, in denen 
die Kommission Ausgaben akzeptierte, die nicht tatsächlich getätigt worden 
waren; bedauert, dass diese Situation bereits im Vorjahr festgestellt wurde, und 
weist darauf hin, dass bei der Transaktionsprüfung des Rechnungshofs einige 
Kontrollmängel in den Systemen der Kommission zutage getreten sind; 

c) 26 % der geschätzten Fehlerquote nicht förderfähige Ausgaben betreffen, d. h. 
Ausgaben, die mit nicht vertragsmäßig vorgesehenen Tätigkeiten 
zusammenhängen oder außerhalb des Förderzeitraums geleistet wurden, Verstöße 
gegen die Ursprungsregel, nicht förderfähige Steuern und fälschlicherweise als 
direkte Kosten geltend gemachte indirekte Kosten; 

Zuverlässigkeitserklärung 

260. äußert große Bedenken angesichts des Umstands, dass dem Rechnungshof zufolge die 
Prüfer der GD NEAR Schwachstellen bei der indirekten Mittelverwaltung im Rahmen 
des zweiten Instruments für Heranführungshilfe (IPA II) ermittelt haben, wobei es 
konkret um die Prüfbehörden dreier Empfängerländer des IPA II (Albanien, Türkei und 
Serbien) ging, auch wenn die albanische und die serbische Prüfbehörde Änderungen 
vorgenommen haben, um die ermittelten Probleme zu lösen; weist darauf hin, dass im 
Fall der Türkei durch einige wichtige Aspekte der Systeme der Prüfbehörde die von ihr 
an die Kommission gelieferte Prüfungssicherheit nach wie vor begrenzt sein könnte 
(Jahresbericht 2016 des Rechnungshofs, Ziffer 9.24); 

261. ist beunruhigt darüber, dass der Rechnungshof davon ausgeht, dass die 
Korrekturkapazität der GD NEAR und folglich auch der Gesamtrisikobetrag bei 
Zahlung überhöht angegeben wurden;  

Leistung 

262. nimmt zur Kenntnis, dass die GD DEVCO in ihrem jährlichen Tätigkeitsbericht 
wesentliche Leistungsindikatoren in Bezug auf die menschliche Entwicklung, den 
Klimawandel, das Geschlecht und die Fehlerquote festgelegt hat, bedauert aber, dass 
mit keinem dieser Indikatoren die Leistung der entwicklungspolitischen 
Zusammenarbeit gemessen werden kann, da sie lediglich den Teil der Beihilfe angeben, 
der den jeweiligen Zielen zugewiesen wurde, statt die tatsächliche Wirkung anhand der 
Fortschritte auf dem Weg zur Umsetzung der Ziele zu messen; 

263.  ist besorgt angesichts des Umstands, dass der IAS der Kommission festgestellt hat, dass 
im Hinblick auf die Berichterstattung die Informationen, die in den verschiedenen 
Berichten zur Strategie- und Programmplanung (jährlicher Tätigkeitsbericht, Bericht 
der nachgeordnet bevollmächtigten Anweisungsbefugten, EAMR) über die Leistungen 
der GD DEVCO bereitgestellt werden, begrenzt sind und keine konkrete Bewertung 
darüber enthalten, ob Ziele erreicht wurden oder nicht;  

Berichte über die Verwaltung der Außenhilfe 

264. bedauert erneut, dass die Berichte der Leiter der Delegationen der Union über die 
Verwaltung der Außenhilfe (EAMR) nicht – wie in Artikel 67 Absatz 3 der 
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Haushaltsordnung vorgesehen – den jährlichen Tätigkeitsberichten der GD DEVCO 
und der GD NEAR als Anlage beigefügt sind; bedauert, dass sie systematisch als 
vertraulich erachtet werden, während sie gemäß Artikel 67 Absatz 3 der 
Haushaltsordnung „dem Europäischen Parlament und dem Rat, gegebenenfalls unter 
gebührender Berücksichtigung ihrer Vertraulichkeit, zur Verfügung gestellt“ werden; 

265. nimmt zur Kenntnis, dass das Mitglied der Kommission Oettinger in der Antwort auf 
das Schreiben des Berichterstatters mitteilt, dass die Kommission ein neues 
Berichtsformat prüfe, das dem Parlament ohne das Erfordernis, 
Vertraulichkeitsverfahren durchzuführen, übermittelt werden könnte, ohne jedoch die 
diplomatische Politik der Union zu gefährden; 

266. begrüßt den Umstand, dass die GD DEVCO die Liste der am EAMR beteiligten 
Delegationen veröffentlicht und eine Analyse der Zusammenfassung der wesentlichen 
Leistungsindikatoren der GD DEVCO in ihrem jährlichen Tätigkeitsbericht zur 
Verfügung gestellt hat; betont jedoch, dass die Haushaltsordnung uneingeschränkt 
befolgt werden sollte; 

Treuhandfonds 

267. weist darauf hin, dass die Möglichkeit der Kommission, Unions-Treuhandfonds 
einzurichten und zu verwalten, darauf ausgerichtet ist, 

a) die internationale Rolle der Union und die Sichtbarkeit und Wirksamkeit ihrer 
Maßnahmen im Außenbereich und im Bereich der Entwicklungshilfe zu stärken; 

b) die Entscheidungsfindung bei der Wahl von umzusetzenden Maßnahmen zu 
beschleunigen, was bei Notfallmaßnahmen oder entsprechenden 
Folgemaßnahmen ausschlaggebend ist; 

c) die Hebelwirkung zusätzlicher Mittel für Maßnahmen im Außenbereich 
sicherzustellen und  

d) durch die Bündelung von Ressourcen eine stärkere Koordinierung zwischen 
verschiedenen Geldgebern der Union in ausgewählten Einsatzbereichen zu 
erzielen; 

268. äußert angesichts der jüngsten Erfahrungen eine gewisse Besorgnis, was die Umsetzung 
der Hauptziele der Einrichtung der Treuhandfonds betrifft, und weist insbesondere auf 
Folgendes hin:  

a) die Hebelwirkung dieses neuen Instruments ist nicht notwendigerweise 
gewährleistet, da der Beitrag anderer Geldgeber in einigen Fällen sehr beschränkt 
ist; 

b) obwohl verschiedene Vereinbarungen mit Interessenträgern getroffen wurden, hat 
sich die Sichtbarkeit der Maßnahmen der Union im Außenbereich nicht 
verbessert, und eine bessere Koordinierung der Maßnahmen aller Interessenträger 
ist nicht notwendigerweise sichergestellt; 

c) die A-priori-Präferenz für Agenturen der Mitgliedstaaten in einigen 
Gründungsvereinbarungen der Treuhandfonds führt eher zu einem 
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Interessenkonflikt, anstatt dass sie einen Anreiz für Mitgliedstaaten darstellen 
würde, mehr Finanzmittel bereitzustellen; 

269. weist insbesondere darauf hin, dass der Treuhandfonds für Afrika einen Wert von mehr 
als 3,2 Mrd. EUR hat, wobei mehr als 2,9 Mrd. EUR aus dem Europäischen 
Entwicklungsfonds (EEF) und 228,667 Mio. EUR von anderen Gebern kommen; hält 
es für inakzeptabel, dass durch die Einbindung des EEF in die Treuhandfonds die 
Möglichkeit für das Parlament weiter eingeschränkt wird, EU-Ausgaben zu prüfen; 

270. weist darauf hin, dass die Bündelung der Mittel aus dem Europäischen 
Entwicklungsfonds, dem Unionshaushalt und von anderen Gebern nicht dazu führen 
sollte, dass für die AKP-Staaten vorgesehene Mittel nicht zu ihren eigentlichen 
Begünstigten gelangen;  

271. betont, dass durch den zunehmenden Einsatz weiterer Finanzierungsmechanismen wie 
Treuhandfonds zur Umsetzung von politischen Maßnahmen der Union neben dem EU-
Haushalt die Gefahr besteht, dass das Maß an Rechenschaftspflicht und Transparenz 
untergraben wird, da die Regelungen für Berichterstattung, Prüfung und öffentliche 
Kontrolle nicht aufeinander abgestimmt sind (Jahresbericht 2016 des Rechnungshofs, 
Ziffer 2.31); betont daher die Bedeutung der Zusage der Kommission, die 
Haushaltsbehörde regelmäßig über die Finanzierung des Treuhandfonds und ihrer 
geplanten und laufenden Maßnahmen, einschließlich der Beiträge der Mitgliedstaaten, 
auf dem Laufenden zu halten; 

Gelder für die Palästinensische Behörde 

272. besteht darauf, dass Unterrichts- und Ausbildungsmaterialien, die durch Unionsfonds 
wie PEGASE finanziert werden, gemeinsame Werte wie Frieden, Freiheit, Toleranz 
und Nicht-Diskriminierung im Bildungswesen widerspiegeln, so wie von den 
Bildungsministern der Union in Paris am 17. März 2015 beschlossen; 

Notwendige Maßnahmen 

273. fordert die GD NEAR (Jahresbericht 2016 des Rechnungshofs, Ziffer 9.37) auf, 

a) mit den Prüfbehörden in den Empfängerländern des IPA II zusammenzuarbeiten, 
um deren Kompetenz zu steigern; 

b) Risikoindizes zu entwickeln, um die auf den internen Kontrollvorlagen, die die 
Generaldirektion zu Recht eingeführt hatte, basierende Bewertung zu verbessern, 
damit die Auswirkungen der Fehler besser bestimmt werden können; 

c) den Umfang der Analyse der Restfehlerquote sowie die geschätzte untere und 
obere Fehlergrenze in ihrem nächsten jährlichen Tätigkeitsbericht 
ordnungsgemäß auszuweisen; 

d) die Berechnung der Korrekturkapazität 2017 dadurch weiter zu verbessern, dass 
sie die vom Rechnungshof ermittelten Mängel behebt;  

274. fordert die GD DEVCO und die GD NEAR auf, in Erwägung zu ziehen, gemeinsam 
mit der GD HOME einen wesentlichen Leistungsindikator in Bezug auf die Beseitigung 
der zugrundliegenden Ursachen für irreguläre Migration festzulegen; 
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275. fordert die Kommission auf, die Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um die 
von ihrem eigenen IAS festgestellten Mängel zu beheben, was die 
Leistungsberichterstattung der GD DEVCO betrifft, und um den EAMR zu einem 
zuverlässigen und vollständig öffentlichen Dokument zu machen, mit dem die 
Zuverlässigkeitserklärung der Leiter der Delegationen und des Generaldirektors der 
GD DEVCO ordnungsgemäß belegt wird; fordert die GD DEVCO auf, wesentliche 
Leistungsindikatoren so festzulegen, dass die Leistung der entwicklungspolitischen 
Zusammenarbeit gemessen werden kann, ohne dass dadurch die diplomatische Politik 
der Union im Rahmen ihrer Delegationen beeinträchtigt wird; 

276. hält es für wesentlich, dass die Möglichkeit besteht, die Auszahlung der 
Heranführungshilfen nicht nur dann auszusetzen, wenn ein nachweislicher Missbrauch 
der Mittel betrieben wurde, sondern auch dann, wenn ein Land in der 
Heranführungsphase in irgendeiner Form die in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte verankerten Rechte verletzt; 

277. betont, dass Treuhandfonds nur dann eingerichtet werden sollten, wenn ihre Nutzung 
gerechtfertigt ist und die erforderlichen Maßnahmen nicht über andere bestehende 
Finanzierungsmöglichkeiten ermöglicht werden können; fordert die Kommission in 
dieser Hinsicht auf, bei der Einrichtung von Treuhandfonds Leitlinien für die 
Durchführung einer präzisen und strukturierten Bewertung der komparativen Vorteile 
von Treuhandfonds im Vergleich zu anderen Hilfsinstrumenten festzulegen und zudem 
Analysen zu den spezifischen Lücken durchzuführen, die durch Treuhandfonds 
geschlossen werden sollen; fordert die Kommission ferner auf, in Erwägung zu ziehen, 
Treuhandfonds abzuschaffen, die keinen erheblichen Beitrag von anderen Gebern 
anziehen können oder im Vergleich zu den „traditionellen“ 
Außenfinanzierungsinstrumenten der Union keinen Mehrwert bieten; 

278. bedauert zutiefst die bestätigten Fälle von Gewalt, sexuellem Missbrauch und grob 
unangemessenem Verhalten von Personal im Rahmen der humanitären Hilfe für die 
Zivilbevölkerung in Konflikt- und Nachkriegssituationen; nimmt zur Kenntnis, dass 
sich die Kommission dazu verpflichtet hat, die Finanzierung von Partnern, die die 
geforderten hohen ethischen Standards nicht erfüllen, zu überprüfen und gegebenenfalls 
auszusetzen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Präventionsmechanismen 
bei Einstellungsverfahren zu verstärken sowie Einführungskurse und kontinuierliche 
Schulungen mit Blick auf eine intensivere Vorbeugung und Verhinderung dieses Übels 
anzubieten, um es auszumerzen und zu verhindern, dass es sich jemals wiederholen 
kann; fordert zudem eine Politik zum Schutz von Hinweisgebern für Personen, die 
derartige Fälle anzeigen; 

279. fordert die Kommission auf, beim Abfassen der Strategiepapiere sorgfältiger 
vorzugehen und dadurch für eine umfassendere und präzisere Bewertung der 
Anforderungen im Hinblick auf die Finanzierung und die geeignetsten Instrumente zu 
sorgen; 

280. ersucht die Kommission, dafür Sorge zu tragen, dass Fördergelder der Union im 
Einklang mit den Normen der UNESCO für Frieden und Toleranz ausgezahlt werden; 

281. hält es für wesentlich, dass die Verwaltungskapazitäten der Länder, die Finanzmittel 
erhalten, von der Kommission durch angemessene technische Hilfe aktiv unterstützt 
werden; 
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Migration und Sicherheit  

282. stellt fest, dass der Rechnungshof in Kapitel 8 seines Jahresberichts zum Thema 
„Sicherheit und Unionsbürgerschaft“88 keine Fehlerquote anhand der geprüften 
15 Transaktionen berechnet hat, da diese Auswahl nicht repräsentativ für Ausgaben 
innerhalb dieser MFR-Rubrik sein sollte; 

283. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass der Rechnungshof zu der Erkenntnis gelangt 
ist, dass in den ersten zwei Jahren des siebenjährigen Programmplanungszeitraums die 
der geteilten Mittelverwaltung unterliegenden Zahlungen im Rahmen des Asyl-, 
Migrations- und Integrationsfonds (AMIF89) und des Fonds für die innere Sicherheit 
(ISF) nur schleppend in Gang kamen (Jahresbericht 2016 des Rechnungshofs, 
Illustration 8.2); 

284.  weist darauf hin, dass der Rechnungshof in Bezug auf das SOLID, den AMIF und den 
ISF auf Kommissionsebene und auf der Ebene der Mitgliedstaaten mehrere Mängel 
festgestellt hat; 

285. bedauert insbesondere, dass 

a) der Rechnungshof darauf hingewiesen hat, dass die Mitgliedstaaten zahlreiche 
Entwürfe von AMIF-/ISF-Programmen erstellten, die von der Kommission vor 
Genehmigung überprüft wurden, was die Umsetzung verzögern könnte; 

b)  die Kommission sich dem Rechnungshof zufolge bei der Bewertung der von den 
Mitgliedstaaten für den AMIF und den ISF eingesetzten Systeme häufig auf 
Informationen stützte, die – insbesondere im Bereich der Prüfungsstrategien – 
nicht detailliert genug waren; 

c) es zu Verzögerungen bei der Berichterstattung über die Ex-post-
Konformitätsprüfungen bei SOLID-Programmen kam und die 
Qualitätskontrollverfahren für ausgelagerte Prüfungsarbeiten unzureichend 
dokumentiert waren; 

286. bedauert, dass der Rechnungshof außerdem die folgenden Mängel auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten festgestellt hat: unzureichend dokumentierte Vor-Ort-Kontrollen, kein 
spezielles IT-Instrument für die Verwaltung und Kontrolle der Mittel und gewisse 
Schwachstellen in den Prüfungsmaßnahmen der Prüfbehörden der Mitgliedstaaten; 

287. bedauert, dass der Rechnungshof in seinem Jahresbericht festgestellt hat, dass das 
Gesamtvolumen der zur Bewältigung der Flüchtlings- und Migrationskrise 
bereitgestellten Mittel von der Kommission im Jahr 2016 nicht angegeben wurde und 
schwer einzuschätzen ist (Jahresbericht des Rechnungshofs 2016, Ziffer 2.28); 

                                                           
88  Die MFR-Rubrik 3 umfasst eine Reihe von Maßnahmen, wobei der Großteil der 

Ausgaben auf den Bereich „Migration und Sicherheit“ entfällt, aber darüber hinaus 
auch Mittel für das Programm „Lebens- und Futtermittel“ sowie zur Förderung 
kultureller und kreativer Tätigkeiten bereitgestellt werden und ebenfalls Programme zu 
den Themen Justiz, Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft sowie Verbraucher 
und Gesundheit finanziert werden. 

89  Der AMIF ersetzt das Programm „Solidarität und Steuerung der Migrationsströme“ 
(SOLID). 
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288. bedauert, dass der Rechnungshof in Bezug auf Hotspots (Sonderbericht Nr. 6/2017 des 
Rechnungshofs) zu folgendem Schluss gekommen ist: 

a) trotz beträchtlicher Unterstützung seitens der EU waren die 
Aufnahmeeinrichtungen in Griechenland und Italien Ende 2016 noch nicht 
genügend ausgebaut; 

b) es fehlte außerdem an geeigneten Einrichtungen, um unbegleitete Minderjährige 
im Einklang mit internationalen Standards unterzubringen und diese Fälle 
entsprechend zu behandeln; 

c) gemäß dem Hotspot-Konzept sollen Migranten ferner in die entsprechenden 
Folgeverfahren überführt werden, d. h. in ein nationales Asylverfahren oder in ein 
Rückführungsverfahren (Rückführung in das Herkunftsland); die Durchführung 
dieser Folgeverfahren erfolgt jedoch oft nur langsam und wird durch 
verschiedene Engpässe beeinträchtigt, was sich auf die Funktionsfähigkeit der 
Hotspots auswirken kann; 

289. bedauert, dass der Organisation Human Rights Watch zufolge Frauen häufig Fälle von 
sexueller Belästigung in Hotspots in Griechenland gemeldet haben; 

290. stimmt der Bewertung des Rechnungshofs zu, was die Feststellung (Illustration 8.4 des 
Jahresberichts 2016 des Rechnungshofs) betrifft, dass bei der Soforthilfe für die 
Beförderung von Migranten aus Drittstaaten von den griechischen Inseln auf das 
griechische Festland nicht transparent war, welcher Anteil der Finanzierung auf 
öffentliche Quellen und welcher auf Eigenmittel der Migranten entfällt; weist erneut 
darauf hin, dass gemäß den EU-Rechtsvorschriften Empfänger von EU-Finanzhilfen 
keine Gewinne aus der Umsetzung eines Projekts erzielen dürfen; vertritt die 
Auffassung, dass dieser Fall den Ruf der Kommission in gewisser Weise schädigt und 
ihr Handeln aus ethischer Sicht infrage stellt; 

Notwendige Maßnahmen 

291. fordert 

a) die GD HOME auf, in Erwägung zu ziehen, gemeinsam mit der GD DEVCO und 
der GD NEAR einen wesentlichen Leistungsindikator in Bezug auf die 
Beseitigung der Ursachen, die der irregulären Migration zugrunde liegen, 
festzulegen; 

b) die Kommission auf, die Haushaltslinien zur Finanzierung der Migrationspolitik 
unter einer einzigen Rubrik zusammenzufassen, um die Transparenz zu 
verbessern; 

c) die Kommission auf, spezielle Strategien mit Unterstützungsteams der Union 
festzulegen, um für die Sicherheit von Frauen und unbegleiteten Minderjährigen 
in Hotspots zu sorgen; 

d) die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Maßnahmen zu ergreifen, die 
erforderlich sind, um in Griechenland und Italien angemessene 
Aufnahmeeinrichtungen bereitzustellen, 
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e) die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die vom Rechnungshof 
festgestellten Systemschwachstellen bei der Verwaltung der AMIF-/ISF-Mittel zu 
beheben; 

f)  die Kommission auf, eine Schätzung der pro Migrant oder Asylbewerber 
gezahlten Kosten nach Ländern aufzustellen; 

g) die Kommission auf, ein Kontrollsystem einzuführen, um sicherzustellen, dass 
die Menschenrechte von Flüchtlingen und Asylbewerbern geachtet werden; 

h) die Kommission auf, die Überprüfungen der Mittel für Flüchtlinge zu 
intensivieren, die den Mitgliedstaaten häufig in Notfallsituationen zur Verfügung 
gestellt werden, ohne dass die geltenden Vorschriften eingehalten werden; 

Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder und Verfahren für die Ernennung hoher 
Beamter 

292. begrüßt den Umstand, dass seine Aufforderung an die Kommission, den 
Verhaltenskodex für Kommissionsmitglieder bis Ende 2017 zu überarbeiten, indem sie 
festlegt, worin ein „Interessenkonflikt“ besteht, Kriterien für die Bewertung der 
Vereinbarkeit der Beschäftigung nach der Amtszeit einführt und die Wartezeit für den 
Präsidenten der Kommission auf drei Jahre verlängert, zu der erwarteten Reaktion 
geführt hat; stellt fest, dass der neue Verhaltenskodex am 1. Februar dieses Jahres in 
Kraft getreten ist; 

293 erinnert an die Zusage, die Kommissionspräsident Juncker der europäischen 
Bürgerbeauftragten gegeben hat, wonach der ehemalige Kommissionspräsident Barroso 
nur als Interessenvertreter empfangen würde; verweist erneut auf die Stellungnahme 
des Ad-hoc-Ethikausschusses zur neuen Anstellung von José Manuel Barroso als 
Berater bei Goldman Sachs, wonach dies nur hingenommen werden könne, wenn sich 
José Manuel Barroso verpflichte, nicht als Lobbyist für Goldman Sachs tätig zu 
werden; 

294. weist darauf hin, dass sich mehrere Mitglieder der Kommission bei der Beschreibung 
ihrer Treffen mit José Manuel Barroso in Widersprüche verwickelt haben, da sie die 
Treffen in dem Verzeichnis für Treffen als Treffen mit dem Unternehmen Goldman 
Sachs International ausgewiesen haben; schließt daraus, dass es sich bei den Treffen 
mit José Manuel Barroso entweder nicht um Treffen mit einem Lobbyisten gehandelt 
hat – was bedeuten würde, dass die der europäischen Bürgerbeauftragten gegebene 
Zusage nicht eingehalten wurde und dass es sich bei dem Verzeichnis der Kommission 
für Treffen nicht um ein echtes Transparenzregister handelt – oder die Treffen mit José 
Manuel Barroso wie Treffen mit einem Interessenvertreter gehandhabt wurden, womit 
eine der Vorgaben des Ad-hoc-Ethikausschusses missachtet worden wäre; 

295. weist darauf hin, dass der Ausschluss eines Interessenskonflikts eine wesentliche 
Vorbedingung für die Durchführung der Anhörungen von Kommissionsmitgliedern 
sein muss und dass daher, bevor ein Kommissionsmitglied vom zuständigen Ausschuss 
des Parlaments angehört wird, die Formulare für die Erklärung über die finanziellen 
Interessen ausgefüllt und zugänglich gemacht werden und darüber hinaus mindestens 
einmal pro Jahr sowie bei jeder Änderung der betreffenden Daten aktualisiert werden 
müssen; 
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296. vertritt die Ansicht, dass die Kommission ihre Sonderberater stärker zur Rechenschaft 
ziehen und für mehr Transparenz im Hinblick auf deren berufliche Kontakte und 
Hintergründe sorgen sollte und dass diese einer öffentlichen Kontrolle unterliegen 
sollten, damit mögliche Interessenkonflikte verhindert werden, da die Sonderberater 
ungehinderten Zugang zur Kommission haben; ist der Auffassung, dass diese 
Maßnahmen dazu beitragen werden, zu verhindern, dass auf höchster Ebene durch die 
Hintertür Lobbying betrieben werden kann; 

297. fordert in diesem Zusammenhang, dass die Kommissionsmitglieder ihre sämtlichen 
Interessen (Anteile, Mitgliedschaften in Verwaltungsräten, Beratungstätigkeiten, 
Mitgliedschaften in angeschlossenen Stiftungen usw.) an allen Unternehmen, denen sie 
angehört haben, einschließlich der Interessen naher Angehöriger, sowie Änderungen, 
die nach dem Bekanntwerden ihrer Kandidatur erfolgt sind, offenlegen; 

298. weist darauf hin, dass die Verlängerung der Wartezeit auf drei Jahre alle Mitglieder der 
Kommission betreffen sollte, was vom Parlament mehrmals gefordert wurde; beharrt 
darauf, dass die Stellungnahmen der Ethikkommission veröffentlicht werden sollten, 
sobald sie erstellt wurden; 

299. befürchtet, dass die Unabhängigkeit der unabhängigen Ethikkommission nicht durch 
ihre Ernennungsverfahren sichergestellt werden kann und betont, dass unabhängige 
Sachverständige weder selbst das Amt eines Mitglieds der Kommission noch ein Amt 
als leitender Beamter der Kommission innegehabt haben sollten; fordert die 
Kommission auf, dementsprechend neue Regelungen bezüglich der unabhängigen 
Ethikkommission zu verabschieden; 

300. fordert die Kommission auf, jährlich einen Bericht des unabhängigen Ethikausschusses 
vorzulegen und zu veröffentlichen; bekräftigt, dass der unabhängige Ethikausschuss 
alle erdenklichen Empfehlungen für die Verbesserung des Verhaltenskodexes oder 
dessen Umsetzung aussprechen kann; 

301. ist äußerst besorgt darüber, dass bei der kürzlich erfolgten Ernennung des 
Kabinettschefs des Präsidenten der Kommission zum neuen Generalsekretär der 
Kommission ein Mangel an Transparenz festzustellen war, zuvor keinerlei Wettbewerb 
unter den infrage kommenden Bediensteten stattgefunden hatte und womöglich 
missbräuchlich auf das Statut der Beamten der Europäischen Union abgestellt wurde; 
stellt fest, dass in den Antworten der Kommission an den Haushaltskontrollausschuss 
des Parlaments nicht angemessen erläutert wurde, warum bei der Ernennung des 
Generalsekretärs auf Artikel 7 des Statuts abgestellt wurde, um die Beförderung 
vornehmen zu können, ohne die Stelle auszuschreiben und infrage kommende 
Bedienstete zur Bewerbung aufzufordern; erwartet, dass der Kommissionspräsident 
dem Parlament einen Plan vorstellt, wie er den Imageschaden der Kommission zu 
beheben gedenkt, der infolge der kürzlich erfolgten Ernennung des Generalsekretärs 
entstanden ist; 

302. fordert die Kommission in Anbetracht der kürzlich erfolgten Ernennung des 
Generalsekretärs der Kommission und im Interesse einer unabhängigen europäischen 
öffentlichen Verwaltung auf, bis Ende 2018 einen Vorschlag für ein Verfahren zur 
Ernennung hoher Beamter vorzulegen, mit dem sichergestellt wird, dass die besten 
Kandidaten im Rahmen größtmöglicher Transparenz und Chancengleichheit 
ausgewählt werden, und das breit genug angelegt ist, um auf alle anderen Organe der 
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Union – auch das Parlament und den Rat – anwendbar zu sein; 

303. fordert die Kommission auf, mit Blick auf die Zukunft die folgenden Verbesserungen in 
Betracht zu ziehen: 

a) die Annahme von Geschenken von Schenkenden aus den Mitgliedstaaten sollte 
untersagt werden (Artikel 6 Absatz 4); 

b) die Beteiligung der Kommissionsmitglieder während ihrer Amtszeit an der 
nationalen Politik sollte ausgesetzt oder auf eine passive Mitgliedschaft in ihrer 
Partei beschränkt werden; 

c)  die Bezugnahme auf diplomatische oder höfliche Gepflogenheiten (Artikel 6 
Absätze 2 und 5) sollte klargestellt werden, da sie zu ungenau und unklar ist und 
missbräuchlich verwendet werden könnte; 

d) die Mitwirkung von Kommissionsmitgliedern an nationalen Wahlkampagnen 
sollte an die Mitwirkung an den Wahlkämpfen zu den Wahlen für das 
Europäische Parlament angeglichen werden (Artikel 9 und 10); in beiden Fällen 
sollten die Kommissionsmitglieder verpflichtet sein, unbezahlten Wahlurlaub zu 
nehmen; 

e) die Kriterien für eine mögliche Befassung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union gemäß Artikel 245 oder 247 AEUV sollten geklärt werden; 

f) die Mitglieder der Kommission sollten all ihre relevanten Interessen (als 
Aktieninhaber, Mitglieder von Verwaltungsräten, Berater, Mitglieder 
verbundener Stiftungen usw.) offenlegen, anstatt nur jene auszuwählen, die ihrer 
Ansicht nach zu Interessenkonflikten führen könnten; 

g) Interessenerklärungen sollten im Einklang mit der Entschließung des Parlaments 
vom 1. Dezember 2016 zu Leitlinien für die Interessenerklärungen der Mitglieder 
der Kommission (2016/2080(INI)) verbessert werden; 

Verwaltung 

Feststellungen des Rechnungshofs 

304. stellt fest, dass die Organe zusammengenommen die Zahl der in den Stellenplänen 
vorgesehenen Planstellen im Zeitraum 2013–2017 um 4,0 % (von 39 649 auf 38 072 
Stellen) abgebaut hatten und ihren Personalbestand (tatsächlich mit Bediensteten 
besetzte Stellen) im Zeitraum 2013–2017 um 1,4 % (von 37 153 auf 36 657 Stellen) 
verringert hatten; 

305. nimmt außerdem die zusätzlichen Schlussfolgerungen des Rechnungshofs zur 
Kenntnis:  

„30. Innerhalb desselben Zeitraums bewilligte die Haushaltsbehörde jedoch neue 
Planstellen für die Organe, Einrichtungen und Agenturen im Rahmen des 
jährlichen Haushaltsverfahrens. Diese Stellen standen vor allem im 
Zusammenhang mit der Fortentwicklung von Tätigkeitsbereichen (dies erklärt 
den erheblichen Anstieg der Zahl der bewilligten Stellen für Agenturen), mit dem 
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Beitritt Kroatiens und mit den Fraktionen im Europäischen Parlament. 

31. Infolgedessen verringerte sich die Zahl der in den Stellenplänen vorgesehenen 
Planstellen im Zeitraum 2012–2017 um 1,1 %, wobei es zwischen den Organen (-
 3,5 %), dezentralen Agenturen (+ 13,7 %) und Exekutivagenturen (+ 42,9 %) 
erhebliche Unterschiede gibt. Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen nahm 
vom 1. Januar 2013 bis 1. Januar 2017 um 0,4 % zu (- 1,3 % für die Organe und 
Einrichtungen und + 11,3 % für die Agenturen, wobei in den dezentralen 
Agenturen ein Anstieg um 9,6 % und in den Exekutivagenturen ein Anstieg um 
33,7 % zu verzeichnen war). Die durchschnittliche Quote unbesetzter Stellen 
nahm von 6,9 % am 1. Januar 2013 auf 4,5 % am 1. Januar 2017 ab und sank in 
einigen Organen und Einrichtungen unter 2 %.“90; 

306. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die Diskriminierung von Bediensteten der 
Union am Arbeitsort Luxemburg trotz des Urteils des Gerichtshofes vom Oktober 2000 
in der Rechtssache Ferlini (C-411/98) und der Richtlinie 2011/24/EU, in denen diese 
Praxis verurteilt wird, andauert; betont, dass nach wie vor Preisaufschläge festgesetzt 
werden, und zwar unter dem Deckmantel zweier Vereinbarungen mit dem Verbund der 
luxemburgischen Krankenhäuser (FH) im Großherzogtum Luxemburg und der 
Vereinigung der Ärzte und Zahnärzte (AMMD), in denen der Preisaufschlag auf 15 % 
begrenzt wird, aber etwa 500 % erreicht, wenn die Leistungen in Krankenhäusern 
erbracht werden; bedauert, dass folglich nicht nur die beiden Vereinbarungen gegen das 
Urteil des Gerichtshofs von 2000 und die Richtlinie 2011/24/EU verstoßen, sondern 
überdies auch zahlreiche luxemburgische Erbringer von Gesundheitsleistungen; fordert 
die Kommission auf, zunächst die jährlichen Mehrkosten zulasten des Haushalts der 
Union (GKFS) zu beziffern und zu begründen, anschließend ein 
Vertragsverletzungsverfahren oder vergleichbare rechtliche Schritte gegen das 
Großherzogtum Luxemburg in Erwägung zu ziehen, danach das Europäische Parlament 
über die Folgemaßnahmen zu der bei der Abgeordnetenkammer des Großherzogtums 
Luxemburg eingereichten und am 19. Oktober 2017 in öffentlicher Sitzung behandelten 
Petition Nr. 765 zu unterrichten und schließlich Einspruch gegen die beiden 
Vereinbarungen mit dem FH und der AMMD einzulegen; 

307. begrüßt die Erklärungen von Kommissionsmitglied Oettinger zum Ende der 
Beschränkungen der Personalpolitik, um ernsthafte Schäden für das ordnungsgemäße 
Funktionieren der europäischen Organe und damit für die Qualität des öffentlichen 
Dienstes der Union für die europäischen Bürger zu verhindern; betont, wie wichtig es 
ist, einen starken europäischen öffentlichen Dienst zum Nutzen der Bürger zu haben, 
der in der Lage ist, die Herausforderungen der Union zu meistern und ihre politischen 
Strategien mit größtmöglicher Professionalität und Exzellenz umzusetzen, und ihn mit 
den erforderlichen Rechts- und Haushaltsmitteln auszustatten; hebt hervor, dass es 
wichtig ist, den europäischen öffentlichen Dienst für junge Berufstätige in der Union 
wieder attraktiv zu machen; fordert die Kommission auf, einen Bericht über die Folgen 
der begrenzten Attraktivität des öffentlichen Dienstes der Union und seiner derzeitigen 
Defizite zu erstellen und Lösungen vorzuschlagen, um ihn den Unionsbürgern näher zu 
bringen und dafür zu sorgen, dass sie ein größeres Interesse daran haben, Teil des 
Dienstes zu werden; 

                                                           
90  Europäischer Rechnungshof „Bericht über die Schnellanalyse (Rapid Case Review) zur 

Umsetzung des Planstellenabbaus um 5%“, S. 27. 
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308. betont, wie wichtig es ist, eine Lösung für das Problem der überhöhten – und in vielen 
Fällen missbräuchlichen – Preise der medizinischen Leistungen für das Personal und 
die Mitglieder des Parlaments in einigen Mitgliedstaaten zu finden; fordert die 
Kommission auf, Lösungen für dieses Problem zu finden, das in einigen Ländern wie 
Luxemburg mit jährlichen Kosten in Höhe von rund 2 Mio. EUR verbunden ist 
(Verhandlungen mit den öffentlichen bzw. privaten Sozialversicherungssystemen der 
Mitgliedstaaten, Einführung einer Karte nach dem Vorbild der Europäischen 
Krankenversicherungskarte für Auslandsreisen usw.); 

Die Jean-Monnet-Gebäude (JMO I, JMO II) in Luxemburg 

309. nimmt zur Kenntnis, dass sich der Bau des neuen Jean-Monnet-Gebäudes (JMO II) 
aufgrund zusätzlicher Kosten deutlich verzögert; 

310. bedauert, dass die Kommission und die luxemburgischen Behörden erst nach 15 Jahren 
(1994–2009) eine Einigung über die künftigen Vereinbarungen bezüglich der 
Unterbringung von Dienststellen der Kommission in Luxemburg erzielen konnten; 

311. sieht dem Erhalt der vollständigen Geschichte von JMO I/JMO II von 1975 bis 2011 
erwartungsvoll entgegen, wie sie von der Kommission in ihren schriftlichen Antworten 
im Vorfeld der Anhörung mit Kommissionsmitglied Oettinger vom 23. Januar 2018 
zugesagt wurde; 

312. beklagt, dass die Kommission das Gebäude JMO I erst im Januar 2014 geräumt hat, 
obwohl bereits 1997 ein vollständiges Verzeichnis der asbesthaltigen Materialien in 
dem Gebäude erstellt wurde, und bedauert, dass AIB-Vinçotte Luxembourg seine 
Schlussfolgerungen bis 2013 nicht überprüft und bestätigt hat; weist darauf hin, dass 
die Asbestplatten im Gebäude JMO I eine geringere Dichte aufwiesen und daher 
anfälliger für mechanische Einwirkungen waren als bisher angenommen (einfache 
Reibung war ausreichend, um Fasern zu lösen und in die Luft freizusetzen, über die sie 
eingeatmet werden konnten); ist der Auffassung, dass die Kommission angesichts der 
ernsten Gesundheitsrisiken, die durch das Einatmen von Asbest entstehen, auf das 
Fachwissen und die fachliche Meinung anderer Sachverständiger in diesem Bereich 
hätte zurückgreifen müssen, insbesondere nach den Erfahrungen mit dem Berlaymont-
Gebäude in Brüssel; fordert die Kommission auf, das Parlament darüber zu 
informieren, ob alle Bediensteten ordnungsgemäß über die Lage und die 
schwerwiegenden Gesundheitsrisiken informiert wurden, ob Krankheitsfälle, die durch 
das Einatmen von Asbestpartikeln verursacht werden können, festgestellt wurden und – 
falls erforderlich – welche Maßnahmen erlassen wurden und ob Präventivmaßnahmen 
ergriffen wurden (Screening und Früherkennungstests usw.); fordert die Kommission 
ferner auf, ihm mitzuteilen, ob sie diesbezüglich Maßnahmen gegen AIB-Vinçotte 
Luxembourg ergriffen hat; 

313. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission und die luxemburgischen Behörden im 
Dezember 2015 über die Teilung der Kosten in Verbindung mit dem frühen Auszug aus 
dem Gebäude JMO I übereingekommen sind; weist darauf hin, dass das Gebäude 
JMO II ursprünglich ab dem 31. Dezember 2014 zur Verfügung stehen sollte; 

314. fordert die Kommission auf, es ausführlich über die Mietkosten für die sechs Gebäude 
(ARIA, LACC, HITEC, DRB, BECH und T2), die von ihr aufgrund der Verzögerungen 
beim Bau des Gebäudes JMO II zwischenzeitlich genutzt werden, sowie über die 
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Auswirkungen der Verlängerung der Mietverträge zu unterrichten; fordert die 
Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Arbeitsbedingungen in diesen sechs 
Gebäuden in enger Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für Sicherheit und Hygiene am 
Arbeitsplatz verbessert werden, und bei den luxemburgischen Behörden rasch bessere 
Bedingungen für die Mobilität und den Zugang zu diesen Gebäuden auszuhandeln; 
weist sie ferner darauf hin, dass in jedem dieser Gebäude gemäß luxemburgischem 
Recht eine Zweigstelle des ärztlichen Dienstes eingerichtet werden sollte; 

315. hat kürzlich erfahren, dass die erste Bauphase des Gebäudes JMO II wahrscheinlich 
Anfang 2020 und die zweite Anfang 2024 übergeben wird; nimmt die Erklärungen der 
Kommission für die Ursachen der Verzögerungen zur Kenntnis: 

(a) das Architektenkonsortium KSP hat darum ersucht, bestimmte Klauseln des 
Verwaltungsvertrags zu überarbeiten; 

(b) bei einem Ausschreibungsverfahren für Erdbewegungsarbeiten sind 
Verwaltungsprobleme aufgetreten; 

(c) es gab erhebliche Änderungen bezüglich der Sicherheitsmaßnahmen; 

und fordert sie auf, ihm Belege für diese Erklärungen sowie Einzelheiten zu den 
Kosten, die durch die Verzögerung bei der Übergabe des Gebäudes entstehen, zu 
übermitteln; 

316. fordert, dass ihm bis zum 30. Juni 2018 Belege für diese Erklärungen übermittelt 
werden; 

Europäische Schulen 

317. weist darauf hin, dass die Kommission im Jahr 2016 61 % (177,8 Mio. EUR) der 
Schulmittel gezahlt hat; 

318. bedauert, dass nach mehr als 15 Jahren91 immer noch kein solides 
Finanzverwaltungssystem für die Europäischen Schulen eingerichtet wurde; 

319. weist in diesem Zusammenhang auf den Jahresbericht des Rechnungshofs über die 
Jahresrechnung 2016 der Europäischen Schulen hin, in dem die folgenden 
Schwachstellen festgestellt wurden92:  

„27. Die Prüfung der Rechnungsführung des Büros und der Schulen Alicante und 
Karlsruhe ergab erhebliche Mängel bei der Anwendung der periodengerechten 
Rechnungsführung, insbesondere bei der Berechnung und Buchung von Rückstellungen 
für Leistungen an Arbeitnehmer sowie bei der Erfassung von Forderungen und 
Verbindlichkeiten. Wesentliche Fehler wurden im Zuge der Konsolidierung berichtigt. 
Die internen Kontrollsysteme der Schulen Alicante und Karlsruhe wiesen wenige 
Schwachstellen auf, während im internen Kontrollsystem des Büros nach wie vor 
erhebliche Schwachstellen festzustellen sind. Aus den Prüfungsberichten des 
unabhängigen externen Prüfers geht ferner hervor, dass die Einstellungs-, 

                                                           
91  P8_TA(2017)0143, Ziffern 276, 281, 282. 
92  Bericht über den Jahresabschluss 2016 der Europäischen Schulen mit den Antworten 

der Schulen, 11./12. November 2017. 
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Beschaffungs- und Zahlungsverfahren erhebliche Schwachstellen aufwiesen. Der Hof 
kann daher nicht bestätigen, dass das Finanzmanagement in Übereinstimmung mit dem, 
allgemeinen Rahmen‘ durchgeführt wurde.“; 

320. nimmt zur Kenntnis, dass die Generaldirektorin folglich nur dementsprechend 
gehandelt hat, indem sie ihre Zuverlässigkeitserklärung insofern einschränkte, als die 
Generaldirektorin in ihrer Eigenschaft als bevollmächtigte Anweisungsbefugte die 
Zuverlässigkeitserklärung unterzeichnet hat, wenn auch mit einem 
Reputationsvorbehalt in Bezug auf die wirksame Verwaltung einiger Mittel der 
Kommission, die den Europäischen Schulen zugewiesen sind93; 

321. bedauert, dass in dem Jahresbericht des Rechnungshofs über die Jahresrechnung 2016 
der Europäischen Schulen zahlreiche Schwachstellen festgestellt wurden; ist der 
Auffassung, dass die finanzielle Rechenschaftspflicht der Europäischen Schulen auf ein 
angemessenes Niveau angehoben werden sollte, indem ein spezielles 
Entlastungsverfahren für die bereitgestellten 177,8 Mio. EUR eingeführt wird; 

322. bekräftigt seine Auffassung, dass es dringend einer „umfassenden Überprüfung“ des 
Systems der Europäischen Schulen bedarf, um eine Reform von 
„managementbezogenen, finanziellen, organisatorischen und pädagogischen Fragen“ zu 
prüfen, und weist erneut auf seine Forderung hin, dass die Kommission dem Parlament 
einen jährlichen Bericht vorlegt, „in dem sie eine Einschätzung der erzielten 
Fortschritte“ vornimmt; 

323. ersucht die Kommission um Auskunft, wann ihrer Erwartung nach ein solides 
Finanzverwaltungssystem für die Europäischen Schulen eingerichtet sein wird; fordert 
die Kommission auf, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, 
dass so bald wie möglich ein solides Finanzverwaltungssystem für die Europäischen 
Schulen eingerichtet werden kann; 

Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) 

324. ist verwundert darüber, dass die Entwicklung eines neuen Fallbearbeitungssystems, die 
intern erfolgen soll, 12,2 Mio. EUR kostet; ersucht um Auskunft, ob das OLAF 
Marktforschungsmaßnahmen bezüglich günstigerer Lösungen durchgeführt hat, bevor 
es sich zu diesen Ausgaben verpflichtet hat; erwartet, dass die Kommission und das 
OLAF der Entlastungsbehörde eine ausführliche Erläuterung der erwarteten Kosten und 
der Schritte vorlegen, die unternommen wurden, um eine wirtschaftlichere Lösung zu 
finden; 

325. hegt große Bedenken über 

a) die Schaffung von Stellen, die lediglich als Sprungbrett für Abordnungen dienen, 

b) die Nichteinhaltung einer Wartezeit durch hohe Beamte vor der Annahme von 
Stellen, die eng mit deren vorherigen Posten in Verbindung stehen, 

c) das Risiko, dass hohe Beamte in Interessenkonflikte im Hinblick auf ihre 
Loyalität gegenüber ihrem ehemaligen und ihrem aktuellen Arbeitgeber 

                                                           
93  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/aar-hr-2016_en_0.pdf, S. 10. 
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verwickelt werden; 

Sachverständigengruppen 

326. fordert die Kommission auf, für eine ausgewogene Zusammensetzung der 
Sachverständigengruppen zu sorgen; nimmt Kenntnis von dem Bericht des Corporate 
Europe Observatory vom 14. Februar 2017 mit dem Titel „Corporate interests continue 
to dominate key expert groups“94; ist besorgt angesichts der Schlussfolgerung des 
Berichts und vor allem angesichts der unausgewogenen Zusammensetzung der 
Sachverständigengruppe GEAR2030, der Expertengruppe für den automatischen 
Informationsaustausch über Finanzkonten, des Gemeinsamen EU-
Verrechnungspreisforums, der Plattform für verantwortungsvolles Handeln im 
Steuerwesen und der Untergruppe „Emissionen von leichten Nutzfahrzeugen im 
praktischen Fahrbetrieb“ der Arbeitsgruppe „Kraftfahrzeuge“; ist der Ansicht, dass das 
Europäische Parlament noch immer keine offizielle Antwort auf seine Entschließung 
vom 14. Februar 2017 zur Kontrolle des Registers und der Zusammensetzung der 
Sachverständigengruppen der Kommission95 erhalten hat; fordert die Kommission auf, 
umgehend eine ausführliche Antwort zu übermitteln; 

Investigativer Journalismus und die Bekämpfung von Korruption 

327. verurteilt die Ermordung des slowakischen Investigativjournalisten Ján Kuciak und 
seiner Verlobten Martina Kusnirova am 22. Februar 2018 und ist überaus beunruhigt 
angesichts von Informationen, denen zufolge der Mord mit der betrügerischen 
Übertragung von Mitteln der Union an eine Person mit Wohnsitz in der Slowakei und 
mit mutmaßlichen Verbindungen zu der kriminellen Vereinigung 'Ndrangheta in 
Verbindung stehen könnte; fordert die Kommission und das OLAF auf, diesen Fall 
genau zu prüfen und im Rahmen der Folgemaßnahmen zur Entlastung der Kommission 
darüber Bericht zu erstatten; 

328. bedauert, dass die Kommission in einem zweiten Bericht über die 
Korruptionsbekämpfung in der EU (ARES (2017)455202) von einer länderspezifischen 
Berichterstattung abgekommen ist; fordert die Kommission auf, in Zukunft wieder 
gesondert vom Europäischen Semester über die Lage der Korruption in den 
Mitgliedstaaten Bericht zu erstatten und dabei auch die Wirksamkeit der von der EU 
unterstützten Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung zu bewerten;  fordert die 
Kommission mit allergrößtem Nachdruck auf, Maßnahmen zur 
Korruptionsbekämpfung nicht nur anhand wirtschaftlicher Einbußen zu bewerten; 

329. fordert die Kommission auf, neuerlich dafür einzutreten, dass die EU der Gruppe der 
Staaten gegen Korruption (GRECO) beitreten kann; 

Übergangsgelder 

330. weist auf die Erkenntnisse und Empfehlungen in der Studie der Fachabteilung D des 
Parlaments zum Thema „Übergangsgelder für ehemalige Amtsträger der Union – zu 
wenige Bedingungen?“ hin; fordert die Kommission auf, diese Empfehlungen zu 

                                                           
94  https://corporateeurope.org/expert-groups/2017/02/corporate-interests-continue-dominate-key-
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95  (2015/2319(INI)).  
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berücksichtigen und eine Überarbeitung der Übergangsgelder für ehemalige EU-
Amtsträger einzuleiten, um die Transparenz der Bezüge und die Rechenschaftspflicht 
gegenüber den Bürgern im Hinblick auf den EU-Haushalt zu verbessern; fordert 
insbesondere ehemalige EU-Amtsträger auf, von Lobbyingtätigkeiten bei EU-Organen 
abzusehen, solange sie noch Übergangsgelder beziehen; 

Exekutivagenturen 

331. fordert die betreffenden Exekutivagenturen auf, 

a) den Empfehlungen des Internen Auditdienstes Folge zu leisten und sie 
umzusetzen; 

b) Übertragungen soweit wie möglich zu verhindern, indem getrennte 
Haushaltsmittel eingeführt werden, um dem mehrjährigen Charakter der 
Tätigkeiten besser Rechnung zu tragen; 

c) ausführliche und umfassende Aufzeichnungen über das Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Aufträge und das Einstellungsverfahren zu führen; 

Stellungnahmen der Ausschüsse  

Auswärtige Angelegenheiten  

332. nimmt den im Juni 2017 vorgelegten Abschlussbericht über die externe Evaluierung des 
Europäischen Instruments für Demokratie und Menschenrechte zur Kenntnis; begrüßt die 
Anzeichen dafür, dass durch die Wahlbeobachtung ein Beitrag zu den übergeordneten und 
spezifischen Zielen dieses Instruments geleistet wird; betont, dass die Sicherstellung einer 
kontinuierlichen Unterstützung der einheimischen Bevölkerung bei den 
Wahlbeobachtungsmissionen wichtig ist; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die 
Kostenwirksamkeit und die Proportionalität zwischen den für Wahlbeobachtungsmissionen 
bereitgestellten Ressourcen und der Weiterverfolgung der Empfehlungen sichergestellt 
werden müssen; fordert die Kommission auf, die im Abschlussbericht über die externe 
Evaluierung des Europäischen Instruments für Demokratie und Menschenrechte 
unterbreiteten Vorschläge zu prüfen, um die Weiterverfolgung der sich aus der 
Wahlbeobachtung ergebenden Empfehlungen weiter zu stärken; 

333. weist trotz der begrüßenswerten Fortschritte darauf hin, dass die Kommission bei vier der 
zehn zivilen Missionen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
(GSVP) bislang noch nicht anerkannt hat, dass sie im Einklang mit Artikel 60 der 
Haushaltsordnung stehen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, ihre Arbeit zu 
intensivieren und gemäß der Empfehlung des Rechnungshofs alle zivilen GSVP-Missionen zu 
akkreditieren, damit sie mit Haushaltsvollzugsaufgaben im Rahmen der indirekten 
Mittelverwaltung betraut werden können; Entwicklung und Zusammenarbeit  

334. ist sehr beunruhigt darüber, dass die Kommission in ihren jüngsten Vorschlägen spürbar dazu 
neigt, hinsichtlich der beihilfefähigen Ausgaben im Rahmen der öffentlichen Entwicklungshilfe 
und der aus dem Instrument für die Entwicklungszusammenarbeit („DCI“) förderfähigen 
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Länder rechtsverbindliche Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 233/201496 zu ignorieren; 
erinnert daran, dass die Rechtmäßigkeit der EU-Ausgaben ein wesentlicher Grundsatz 
wirtschaftlicher Haushaltsführung ist und dass politische Erwägungen nicht Vorrang vor klaren 
gesetzlichen Bestimmungen haben sollten; erinnert daran, dass der Zweck des DCI in erster 
Linie in der Armutsbekämpfung besteht;  

335. unterstützt den Einsatz von Budgethilfen, fordert die Kommission jedoch nachdrücklich auf, 
die jeweils zu erzielenden Entwicklungsergebnisse besser zu definieren und eindeutig zu 
bewerten und vor allem die Kontrollmechanismen für das Verhalten der Empfängerstaaten in 
den Bereichen Korruption, Achtung der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie 
zu verbessern; ist zutiefst besorgt darüber, dass Budgethilfen möglicherweise in Ländern 
eingesetzt werden, in denen es an demokratischer Kontrolle mangelt, entweder weil es keine 
funktionierende parlamentarische Demokratie, keine freie Zivilgesellschaft oder keine 
Medienfreiheit gibt oder weil die Kontrollorgane nicht über ausreichende Kapazitäten 
verfügen;  

336. ist besorgt angesichts der Feststellung des Rechnungshofs, wonach die ernste Gefahr besteht, 
dass die Union ihr Ziel, das Thema Klimawandel im gesamten Unionshaushalt zu 
berücksichtigen, verfehlt und dass die Zielvorgabe, 20 % ihrer Haushaltsmittel für 
Klimaschutzmaßnahmen einzusetzen, nicht erreicht wird; 

337. ist besorgt angesichts der Feststellung des Rechnungshofs, wonach das Zertifizierungssystem 
der EU für die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen nicht uneingeschränkt zuverlässig ist2; weist 
auf die möglichen negativen Folgen für Entwicklungsländer hin, die sich wie vom 
Rechnungshof in seiner Feststellung, dass „die Kommission von den freiwilligen Systemen 
keine Überprüfung [verlangte], dass die von ihnen zertifizierte Herstellung von Biokraftstoffen 
kein erhebliches Risiko negativer sozioökonomischer Auswirkungen birgt, wie 
Landbesitzkonflikte, Zwangs-/Kinderarbeit, schlechte Arbeitsbedingungen für Landwirte und 
Gefahren für Gesundheit und Sicherheit“, geschildert ergeben könnten; fordert die Kommission 
auf, dieses Problem in Angriff zu nehmen;  

338. sieht der umfassenden Unterrichtung und Konsultation im Hinblick auf die 
Halbzeitüberprüfung des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit erwartungsvoll 
entgegen, in deren Rahmen die Agenda 2030 und ein neuer Europäischer Konsens über 
die Entwicklungspolitik berücksichtigt werden sollen; 

339. fordert die Kommission auf, einen auf Anreizen beruhenden Ansatz für die 
Entwicklungszusammenarbeit unter Einbeziehung des Grundsatzes „mehr für mehr“ zu 
entwickeln, der sich am Beispiel der Europäischen Nachbarschaftspolitik orientiert; vertritt die 
Ansicht, dass ein Land umso mehr Hilfen von der Union erhalten sollte, je mehr und je rascher 
es bei seinen internen Reformen zum Aufbau und zur Konsolidierung demokratischer 
Institutionen, zur Beseitigung der Korruption und zur Achtung der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit vorankommt; unterstreicht, dass dieser Ansatz der „positiven 
Konditionalität“ zusammen mit einer starken Ausrichtung auf die Finanzierung kleinerer 
Projekte für ländliche Gemeinschaften einen wirklichen Wandel bewirken und die Gewähr 
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11. März 2014 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die 
Entwicklungszusammenarbeit für den Zeitraum 2014-2020 (ABl. L 77 vom 15.3.2014, 
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dafür bieten kann, dass das Geld der Steuerzahler der Union in nachhaltigerer Weise 
ausgegeben wird; verurteilt andererseits nachdrücklich alle Versuche, die Leistung von Hilfen 
von Grenzkontrollen abhängig zu machen;  

Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 

340. ist besorgt darüber, dass bei der Überprüfung von 168 abgeschlossenen Projekten im Rahmen 
des Ausgabenbereichs „Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt“ durch den 
Rechnungshof nur ein Drittel über ein Leistungsmessungssystem mit Output- und 
Ergebnisindikatoren verfügte, die mit den Zielen des operationellen Programms verknüpft 
waren, und dass 42 % keine Ergebnisindikatoren oder Ziele hatten, so dass es unmöglich war, 
den spezifischen Beitrag dieser Projekte zu den Gesamtzielen des Programms zu bewerten;  

341. nimmt die Empfehlung des Rechnungshofs zur Kenntnis, dass die Kommission bei der 
Überprüfung des Konzepts und des Durchführungsmechanismus für die ESI-Fonds für die Zeit 
nach 2020 das Programm stärker auf Leistung ausrichten und den Mechanismus für Zahlungen 
vereinfachen sollte, indem sie gegebenenfalls die Einführung weiterer Maßnahmen fördert, 
die die Höhe der Zahlungen an die Leistung knüpfen, anstatt lediglich die Kosten zu erstatten;  

342. begrüßt die Ergebnisse, die im Rahmen der drei Unterprogramme des Programms der 
Europäischen Union für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) im Jahr 2016 erzielt 
wurden; weist darauf hin, wie wichtig die Unterstützung des EaSI und insbesondere seiner 
Unterprogramme „PROGRESS“ und „Europäisches Netz der Arbeitsvermittlungen“ (EURES) für 
die Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte ist; nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, 
dass im thematischen Abschnitt „Soziales Unternehmertum“ im Rahmen des EaSI-
Unterprogramms „Mikrofinanzierung und soziales Unternehmertum“ nach wie vor 
unzureichende Ergebnisse erzielt werden; fordert die Kommission auf, darauf zu bestehen, 
dass sich der Europäische Investitionsfonds verpflichtet, die Mittel im thematischen Abschnitt 
„Soziales Unternehmertum“ in vollem Umfang zu nutzen;  

Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

343. betont, dass – im Anschluss an die Bemerkungen des Rechnungshofs – im Jahr 2016 ein 
Aktionsplan geschaffen wurde, um Verbesserungen bei den Zahlungsverzögerungen im 
Rahmen des LIFE-Programms zu erzielen; stellt fest, dass die Quote der 
Zahlungsverzögerungen im Jahr 2016 3,9 % erreichte;  

344. bedauert, dass die Kommission keinen spezifischen Rahmen für die Berichterstattung in Bezug 
auf die Ermittlung und Bemessung der unerwünschten Folgen von Unionsmaßnahmen, die zum 
Klimawandel beitragen, und in Bezug auf die Quantifizierung des Anteils der entsprechenden 
Ausgaben am Gesamthaushalt der Union verwaltet;  

345. betont, dass die internen Prüfungen auch ergaben, dass es bei der Umsetzung einer sehr 
wichtigen Empfehlung im Zusammenhang mit der IT-Sicherheit (zum Sicherheitsmanagement 
des IT-Systems des EU-EHS) zu Verzögerungen kam, wodurch die Dienststellen der 
Kommission dem Risiko von Sicherheitsverletzungen ausgesetzt werden;  

346. weist darauf hin, dass die Ex-post-Bewertung des zweiten Gesundheitsprogramms, die im 
Juli 2016 anlief, ergab, dass mit dem Programm zwar wertvolle Ergebnisse erzielt wurden, die 
eindeutig im Zusammenhang mit den gesundheitspolitischen Prioritäten auf der Ebene der EU 
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und der Mitgliedstaaten stehen, dass es jedoch noch Spielraum für Verbesserungen gibt, was 
die Verbreitung der Ergebnisse der Maßnahmen sowie Synergien mit weiteren 
Finanzierungsinstrumenten der Union, wie etwa den Strukturfonds, betrifft;  

Verkehr und Fremdenverkehr  

347. bedauert, dass der Rechnungshof während der Ausarbeitung des nächsten MFR keine 
umfassenden Informationen in Bezug auf die für den Verkehrssektor im Bereich 
„Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung“ und insbesondere für die CEF 
durchgeführten Prüfungen vorgelegt hat;  

348. stellt fest, dass die CEF bis Ende 2016 452 Verkehrsprojekte mit Investitionen in ganz Europa 
in Höhe von insgesamt 19,4 Mrd. EUR unterstützt hat; bekräftigt die Bedeutung der CEF als 
Finanzierungsinstrument für die Vollendung des TEN-V-Netzes und die Verwirklichung eines 
einheitlichen europäischen Verkehrsraums; betont, dass die in der Vergangenheit aufgrund der 
Finanzierung der EFSI-Initiative vorgenommene Kürzung der Mittel für die CEF künftig 
unterbleiben sollte;  

349. stellt fest, dass 2016 aus dem EFSI 3,64 Mrd. EUR für die Finanzierung von 29 Maßnahmen 
bereitgestellt wurden: 25 Projekte im Bereich Verkehr und vier sektorübergreifende Fonds mit 
erwarteten Gesamtinvestitionen in Höhe von 12,65 Mrd. EUR; bedauert, dass die Kommission 
und die Europäische Investitionsbank (EIB) keine jährlichen umfassenden Informationen je 
Sektor zu den im Rahmen des EFSI finanzierten Projekten zur Verfügung gestellt haben;  

350. weist auf den Start des Programms „Green Shipping Guarantee“ durch das neue 
CEF-Fremdfinanzierungsinstrument und den EFSI im Jahr 2016 hin, in dessen Rahmen 
möglicherweise 3 Mrd. EUR für Investitionen in die Ausstattung von Schiffen mit sauberer 
Technologie in Anspruch genommen werden können; fordert die Kommission auf, ausführliche 
Informationen zu der Umsetzung dieses Programms, auch zu finanziellen und technologischen 
Aspekten sowie zu den ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen, bereitzustellen;  

351. weist darauf hin, dass sich die Zahl der Finanzierungsinstrumente erheblich erhöht hat, 
wodurch neue Möglichkeiten der Mischfinanzierung im Verkehrssektor sowie im 
Zusammenhang mit dem Unionshaushalt ein komplexes Netz an Vereinbarungen entstanden 
sind; ist beunruhigt darüber, dass durch das Bestehen dieser Instrumente neben dem 
Unionshaushalt eine Beeinträchtigung des Maßes an Rechenschaftspflicht und Transparenz 
riskiert werden könnte, da die Berichterstattung, die Prüfungen und die öffentliche Kontrolle 
nicht aufeinander abgestimmt sind; bedauert zudem, dass mit der Nutzung des EFSI die 
Haushaltsvollzugsbefugnisse auf die EIB übertragen werden, wodurch die öffentliche Kontrolle 
im Vergleich zu anderen mit Mitteln aus dem Unionshaushalt unterstützten Instrumenten 
eingeschränkt wird;  

352. fordert die Kommission auf, für den Verkehrssektor eine eindeutige Bewertung der 
Auswirkungen des EFSI auf andere Finanzierungsinstrumente vorzulegen, insbesondere in 
Bezug auf die CEF sowie auf die Kohärenz des CEF-Fremdfinanzierungsinstruments mit 
anderen Initiativen der Union, und zwar rechtzeitig vor dem Vorschlag für den nächsten MFR 
und die nächste CEF; fordert, dass diese Bewertung eine eindeutige Analyse der geografischen 
Ausgewogenheit der Investitionen im Verkehrssektor enthält; verweist jedoch darauf, dass die 
Höhe des Betrags der im Rahmen eines Finanzierungsinstruments aufgewendeten Mittel bei der 
Bewertung von dessen Leistung nicht als das einzig relevante Kriterium erachtet werden sollte; 
fordert die Kommission daher auf, ihre Bewertung der Erfolge, die im Rahmen von mit 
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EU-Mitteln finanzierten Verkehrsprojekten erzielt wurden, zu vertiefen und deren Mehrwert zu 
messen;  

353. fordert erneut, dass die Kommission angesichts der vielfältigen Finanzierungsquellen für einen 
einfachen Zugang zu Projekten in Form einer zentralen Anlaufstelle sorgt, um es den Bürgern 
zu ermöglichen, die Entwicklungen und die Finanzierung von Infrastrukturen, die aus 
Unionsmitteln und aus Mitteln des EFSI kofinanziert werden, eindeutig nachzuverfolgen;  

354. fordert die Kommission auf, die finanzielle Wirksamkeit der Vereinbarung mit Eurocontrol in 
Bezug auf das Leistungsüberprüfungsgremium zu bewerten und den Vorschlag, dass das 
Leistungsüberprüfungsgremium als europäischer Wirtschaftsregulator unter Aufsicht der 
Kommission fungiert, voranzubringen; ersucht die Kommission zudem – entsprechend der 
Notwendigkeit, den einheitlichen europäischen Luftraum so rasch wie möglich umzusetzen, 
und um die Wettbewerbsfähigkeit der Luftfahrtindustrie zu steigern – den Vorschlag, die 
Netzmanager im Rahmen einer Industriepartnerschaft als eigenständige Dienstleister zu 
benennen, voranzubringen;  

355. fordert die Kommission auf, eine Abschätzung der Folgen der von den Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Strategie für den Donauraum finanzierten Verkehrsprojekte sowie einen Vorschlag 
vorzulegen, um den Mehrwert künftiger Projekte zu steigern, damit zur Vollendung dieses 
bedeutenden Verkehrskorridors beigetragen wird;  

356. bedauert zutiefst, dass es an Transparenz mangelt, was die zur Förderung von 
Maßnahmen im Fremdenverkehr eingesetzten Unionsmittel betrifft, da es keine 
spezifische Haushaltslinie für den Bereich Fremdenverkehr gibt; bekräftigt seine 
Forderung, dass in die zukünftigen Haushaltspläne der Union eine Haushaltslinie eigens 
für den Fremdenverkehr eingeführt wird; 

Regionale Entwicklung  

357. verweist auf die Bedeutung, die den Verwaltungskapazitäten bei der regelmäßigen 
Inanspruchnahme der ESI-Fonds zukommt; ist der Ansicht, dass der Austausch bewährter 
Verfahren wirksam dazu beitragen könnte, die Kapazitäten der Mitgliedstaaten in diesem 
Bereich zu stärken;  

358. ist tief besorgt, dass die erheblichen Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahmen im 
Politikbereich „Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt“ die zahlreichen 
Ungleichheiten sowohl innerhalb der gesamten Union als auch innerhalb der Mitgliedstaaten 
und der Regionen verschärft haben und somit die Integrität der Union gefährden;  

359. nimmt den Strategischen Bericht 2017 über den Einsatz der ESI-Fonds97 zur Kenntnis, in dem 
hervorgehoben wird, dass im Rahmen der Projektauswahl der ESI-Fonds insgesamt 
278 Milliarden EUR bzw. 44 % der für den Zeitraum 2014–2020 geplanten 
Gesamtinvestitionen bereitgestellt wurden, die seit Beginn des Finanzierungszeitraums der 
europäischen Realwirtschaft zuteilgeworden sind; ist der Ansicht, dass die Umsetzung der 
Programme für 2014–2020 nun volle Fahrt aufgenommen hat, sodass der Mehrwert der im 
Rahmen der Kohäsionspolitik getätigten Investitionen für alle Regionen der Union deutlich 
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wird, dass aber auch weitere Anstrengungen bei der Stärkung der Verwaltungskapazität der 
nationalen, regionalen und lokalen Behörden notwendig sind; 

Landwirtschaft und ländliche Entwicklung  

360. begrüßt, dass das LPIS weiter verbessert und präziser gestaltet wurde, wodurch es zu 
einem großartigen Instrument zur Verringerung der Fehlerquote und des 
Verwaltungsaufwands für Landwirte und Zahlstellen wurde; 

361. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die erheblichen Schwankungen der Preise 
von Agrarprodukten, die negative Auswirkungen auf das Einkommen der Landwirte haben, zu 
beobachten und erforderlichenfalls rasch und effizient zu reagieren;  

362. stellt fest, dass sich das erste volle Jahr der Umsetzung der „Ökologisierung“ offenbar 
nicht auf die Fehlerquote ausgewirkt hat, was angesichts der Komplexität der 
Ökologisierungsvorschriften als große Errungenschaft der Landwirte und Zahlstellen 
angesehen werden kann; teilt die Ansicht der Kommission, dass es noch zu früh ist, um 
Rückschlüsse auf die genauen Ergebnisse im Umweltbereich zu ziehen; stellt ferner 
fest, dass neben der Ökologisierung insbesondere auch andere Faktoren die 
Umweltleistung des Agrarsektors beeinflussen; unterstreicht, dass die „Ökologisierung“ 
als Beispiel für den gestiegenen Bedarf an Wirtschaftlichkeitsprüfungen auch im 
Bereich der Landwirtschaft dient;  

363. begrüßt das System der Ökologisierung und das damit verfolgte Ziel, die Betriebe in 
der Union umweltfreundlicher zu machen, indem die Verfahren der 
Anbaudiversifizierung, die Erhaltung der bestehenden Dauergrünlandflächen und die 
Einrichtung ökologischer Schwerpunktgebiete auf Ackerland, wie im Jahresbericht des 
Rechnungshofs dargelegt, umgesetzt werden; 

364. verweist darauf, dass es erhebliche Unterschiede in Art und Umfang der Fehler gibt, 
d. h. zwischen unbeabsichtigten Unterlassungen, Fehlern administrativer Natur und 
Betrugsfällen, und dass Unterlassungen in der Regel keinen finanziellen Schaden für 
die Steuerzahler verursachen, was auch bei der Schätzung der tatsächlichen Fehlerquote 
berücksichtigt werden sollte; weist die Kommission darauf hin, dass das von 
komplizierten Vorschriften ausgehende Risiko unbeabsichtigter Fehler letztlich von den 
Begünstigten getragen wird; bedauert, dass die Ausgaben auch bei Investitionen, die 
Wirkung gezeitigt haben, im Falle von Fehlern bei der öffentlichen Auftragsvergabe 
vom Rechnungshof immer noch zu 100 % als nicht zuschussfähig eingestuft werden; 
betont daher, dass eine weitere Rationalisierung der Fehlerberechnungsmethode 
wünschenswert ist; 

365. stellt fest, dass der Zugang zu Daten und eine gute Überwachung insbesondere von 
Umweltaspekten von wesentlicher Bedeutung ist, da bestimmte natürliche Ressourcen, wie 
Boden und biologische Vielfalt, die Grundlage für die langfristige landwirtschaftliche 
Produktivität bilden;  

366. gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass der Rechnungshof seine Kontrollverfahren 
weiterentwickelt und der Relevanz der Verwendung der Mittel das gleiche Gewicht 
beimisst wie der Kontrolle der Mittelzuweisungen; 
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Fischerei  

367. fordert mit Nachdruck, dass in den künftigen Berichten des Rechnungshofs jeweils eine 
separate Fehlerquote für Fischerei und maritime Angelegenheiten aufgeführt wird, 
damit Verzerrungen, die durch die Berücksichtigung anderer Bereiche unter derselben 
Haushaltslinie entstehen, vermieden werden; stellt fest, dass der Bereich maritime 
Angelegenheiten und Fischerei im Jahresbericht des Rechnungshofs nicht ausführlich 
genug behandelt wird, was eine korrekte Beurteilung der Haushaltsführung erschwert; 

368. spricht der Kommission seine Anerkennung dafür aus, dass die Vollzugsquote für 
Titel 11 von Einzelplan III des Haushaltsplans 2016 (maritime Angelegenheiten und 
Fischerei), sowohl was die Mittel für Verpflichtungen (99,2 %) als auch die Mittel für 
Zahlungen (94,7 %) angeht, besonders hoch war; verweist darauf, dass Finanzmittel 
gemäß Artikel 13 der Verordnung Nr. 508/201498 nach Bestimmungszwecken 
zugewiesen werden und dass daher im Bericht der Kommission künftig die 
Vollzugsquote nach Haushaltslinien aufgeführt werden sollte; 

369. nimmt den im jährlichen Tätigkeitsbericht der GD MARE gemachten Vorbehalt hinsichtlich 
der im Rahmen des Europäischen Fischereifonds (EFF) festgestellten nicht beihilfefähigen 
Ausgaben zur Kenntnis, wobei dieser Vorbehalt acht Mitgliedstaaten betrifft;  

370. bestärkt die GD MARE in ihren Anstrengungen zur Kontrolle der Mittel im Rahmen 
der geteilten Mittelverwaltung, insbesondere was den EFF und den Europäischen 
Meeres- und Fischereifonds (EMFF) betreffende Maßnahmen angeht; 

371. stellt fest, dass bei Mitteln im Umfang von 5,9 Mio. EUR das Risiko eines 
Mittelverlusts besteht und dass die Kommission die Maßnahmen ergriffen hat, die 
notwendig sind, um die Ausgaben 2017 zu prüfen und die zugewiesenen Mittel 
gegebenenfalls zurückzufordern; 

372. stellt fest, dass der EMFF für den Zeitraum 2014–2020 drei Jahre nach seiner Verabschiedung 
am 15. Mai 2014 weiterhin nur in unzureichendem Maße genutzt wird, da bis September 2017 
nur 1,7 % der über die geteilte Mittelverwaltung zur Verfügung gestellten 5,7 Mrd. EUR 
verwendet wurden; stellt fest, dass die Nutzung des EMFF in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten fällt; verweist darauf, dass Finanzmittel gemäß Artikel 13 der Verordnung 
Nr. 508/2014 nach Bestimmungszwecken zugewiesen werden und dass daher im Bericht der 
Kommission künftig die Vollzugsquote nach Haushaltslinien aufgeführt werden sollte;  

373. erachtet es als erforderlich, den Mitgliedstaaten jede erdenkliche Unterstützung zukommen zu 
lassen, damit die EMFF-Mittel ordnungsgemäß und vollständig verwendet werden, eine hohe 
Vollzugsquote erreicht wird und dabei den Prioritäten und dem Bedarf der Mitgliedstaaten 
Rechnung getragen wird, insbesondere was die nachhaltige Entwicklung der 
Fischereiwirtschaft angeht;  

Kultur und Bildung  
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374. begrüßt, dass Erasmus+ im Jahr 2016 insgesamt 500 000 Menschen ein Studium, eine 
Ausbildung oder eine Freiwilligentätigkeit im Ausland ermöglicht hat und dass das Programm 
auf dem besten Weg ist, sein Ziel von 4 Millionen Teilnehmern bis 2020 zu erreichen; betont, 
dass Erasmus+-Studierende eher eine große Anzahl übertragbarer Fähigkeiten, Kompetenzen 
und Kenntnisse entwickeln und bessere Berufsaussichten als nicht mobile Studierende haben 
und dass das Programm eine erfolgreiche strategische Investition in die Jugend Europas ist; 
weist jedoch darauf hin, dass eine breitere Zugänglichkeit des Programms, insbesondere für 
junge Menschen mit geringeren Chancen, gewährleistet werden muss;  

375. begrüßt, dass ein großer Teil des Verfahrens zur Beantragung von Erasmus+-Mitteln 
online abgewickelt werden kann; ist jedoch der Auffassung, dass das Verfahren weiter 
vereinfacht werden könnte, indem darauf verzichtet wird, dass die Mandatsschreiben 
der Projektpartner unbedingt handschriftlich unterschrieben werden müssen; 

376. stellt fest, dass es nach wie vor Probleme beim Zugang zu Erasmus+-Mitteln im 
Jugendbereich gibt, die mit der Dezentralisierung der Programmverwaltung in den 
nationalen Agenturen zusammenhängen; fordert die Kommission auf, die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, wie z. B. die Zentralisierung eines Teils dieser 
Mittel in der Exekutivagentur; fordert die Kommission ferner auf, die erforderlichen 
Instrumente für eine stärkere Einbeziehung aller Begünstigten des Programms 
bereitzustellen und beispielsweise ständige sektorale Unterausschüsse einzurichten, wie 
in der Verordnung (EU) Nr. 1288/201399 vorgesehen ist; 

377. fordert, dass das, was bisher den Erfolg von Erasmus+ ausgemacht hat, nämlich der 
akademische Austausch, nicht durch die Verwendung von Mitteln für ein anderes 
Programm oder durch die Ausweitung von Erasmus+ auf andere Empfänger, wie z. B. 
Migranten, untergraben wird; 

378. ist beunruhigt über die chronisch niedrigen Erfolgsquoten von Projekten im Rahmen des 
Programms „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ und des Unterprogramms Kultur des 
Programms „Kreatives Europa“ (16 % bzw. 11 % im Jahr 2016); betont, dass niedrige 
Erfolgsquoten Frustration bei den Antragstellern verursachen und symptomatisch für eine 
unzureichende Finanzierung sind, die nicht den ehrgeizigen Zielen der Programme entspricht;  

379. betont, dass die Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA) der 
Kommission erklärt hat, dass das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ im 
Jahr 2016, im dritten Jahr seiner Umsetzung, sein volles Potenzial entfaltet hat; fordert 
daher die Kommission und den Rat auf, gebührend zu berücksichtigen, dass ein langer 
Zeitrahmen für die vollständige Umsetzung der neuen Programme im MFR 2014–2020 
erforderlich ist, um zu vermeiden, dass sich derartige Verzögerungen im künftigen 
Finanzrahmen für die Zeit nach 2020 wiederholen; 

380. würdigt die Rolle der EACEA bei der Umsetzung der drei Kultur- und Bildungsprogramme, die 
durch die positive Bewertung der 2016 abgeschlossenen Arbeiten der Agentur deutlich 
geworden ist; begrüßt, dass die EACEA für finanzierte Projekte verstärkt das elektronische 
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Berichtswesen nutzt, wodurch die Datenerhebung und Projektüberwachung verbessert, ein 
Beitrag zur politischen Arbeit der Kommission geleistet und die Begünstigten unterstützt 
werden sollten; nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass die EACEA 92 % ihrer Zahlungen 
innerhalb der Fristen der Haushaltsordnung leistet; fordert die EACEA in Anbetracht der 
Tatsache, dass es sich bei den Begünstigten von Bildungs- und Kulturprogrammen häufig um 
sehr kleine Organisationen handelt, auf, bessere Ergebnisse anzustreben, möglicherweise 
mittels eines Indikators für die durchschnittliche Zeit bis zur Auszahlung;  

381. nimmt die Einführung der Bürgschaftsfazilität für den Kultur- und Kreativsektor im Jahr 2016 
mit einem Budget von 121 Mio. EUR bis 2022 sowie das anfängliche Interesse des Sektors und 
der Finanzintermediäre zur Kenntnis; fordert die rasche Umsetzung der geplanten 
Vorabausstattung der Fazilität in Höhe von 60 Mio. EUR aus Mitteln des EFSI; weist darauf 
hin, dass Darlehen andere wichtige Finanzierungsquellen für den Sektor wie z. B. Finanzhilfen 
ergänzen;  

382. ist besorgt über das sehr niedrige Niveau der EFSI-Finanzierung im Bildungssektor und in der 
Kultur- und Kreativbranche im Jahr 2016; ist der Auffassung, dass eine maßgeschneiderte, 
sektorspezifische Unterstützung unerlässlich ist, um sicherzustellen, dass die Kultur- und 
Kreativbranche von EFSI-Darlehen profitiert;  

383. bekräftigt seine Unterstützung für eine unabhängige Berichterstattung in den Medien 
über europäische Angelegenheiten, insbesondere durch Haushaltszuschüsse für 
Fernseh-, Rundfunk- und Online-Netze; begrüßt die Fortführung des Zuschusses für 
Euranet+ bis 2018 und fordert die Kommission nachdrücklich auf, ein tragfähigeres 
Finanzierungsmodell für das Netz zu finden; 

Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

384. weist darauf hin, dass auch 2016 in großem Umfang Sonderinstrumente genutzt wurden, 
insbesondere im Hinblick auf die humanitäre Situation, mit der die Menschen konfrontiert sind, 
die in der EU Asyl suchen, sowie darauf, dass daher das Risiko besteht, dass die bis zum Ende 
der Laufzeit des aktuellen MFR noch zur Verfügung stehenden Mittel möglicherweise nicht 
ausreichen werden, um unvorhergesehenen Ereignissen Rechnung zu tragen, zu denen es 
bis 2020 noch kommen könnte; fordert die Kommission auf, dieses Strukturproblem im 
Rahmen des nächsten MFR zu lösen und das Parlament ordnungsgemäß in Kenntnis zu setzen;  

385. fordert nachdrücklich, dass für den Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten eine 
schlüssige, systematische Strategie mit präziseren, ehrgeizigeren und langfristigen 
politischen und operativen Prioritäten ausgearbeitet wird und dass unter anderem Mittel 
in ausreichender Höhe bereitgestellt werden, damit diese Strategie auch tatsächlich 
umgesetzt werden kann; 

Rechte der Frau und Gleichstellung der Geschlechter  

386. hebt hervor, dass in allen Politikbereichen die Gleichstellung von Frauen und Männern 
sichergestellt werden sollte; bekräftigt daher seine Forderung, die 
geschlechtsspezifische Budgetierung in sämtlichen Phasen des Haushaltsverfahrens, 
auch bei der Ausführung des Haushaltsplans und deren Bewertung, umzusetzen; 

387. bedauert, dass in den Haushaltslinien des Programms „Rechte, Gleichstellung und 
Unionsbürgerschaft“ 2014–2020 nicht die für jedes einzelne mit der Gleichstellung der 
Geschlechter verbundene Ziel des Programms veranschlagten Mittel festgelegt sind; begrüßt, 
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dass das Netzwerk „Frauen gegen Gewalt“ und die Europäische Frauenlobby 2016 Finanzhilfen 
im Bereich der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und der Gleichstellung der Geschlechter 
erhalten haben;  

388. wiederholt seine Forderung, eine gesonderte Haushaltslinie für das spezifische Ziel „Daphne“ 
beizubehalten und deren Mittel aufzustocken, um die Kürzung der Mittel für das Programm 
Daphne im Zeitraum 2014–2020 rückgängig zu machen;  

389. bedauert, dass Gleichstellungsaspekte im Rahmen des Europäischen Fonds für 
strategische Investitionen nicht berücksichtigt werden, und betont, dass die Erholung 
nur dann erfolgreich verlaufen kann, wenn die Auswirkungen der Krisen auf Frauen 
angegangen werden; 

390. hebt hervor, dass Gender Mainstreaming auch zu den Grundsätzen des AMIF gehört; 
bedauert jedoch, dass es keine zielgerichteten Maßnahmen mit Blick auf die 
Gleichstellung der Geschlechter mit spezifischen Haushaltslinien gibt, obwohl das 
Parlament wiederholt gefordert hat, dass der Gleichstellungsaspekt auch in der 
Migrations- und der Asylpolitik berücksichtigt wird; 

391. bekräftigt seine Forderung, in den Katalog der gemeinsamen Ergebnisindikatoren für 
die Ausführung des Haushaltsplans der Union geschlechtsspezifische Indikatoren 
aufzunehmen, und zwar unter gebührender Berücksichtigung des Grundsatzes der 
wirtschaftlichen Haushaltsführung und vor allem im Einklang mit den Grundsätzen der 
Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit; 

392. fordert geschlechterdifferenzierte Folgenabschätzungen als Teil der allgemeinen Ex-
ante-Konditionalität für Mittel der Union und die Erhebung von Daten über die 
Begünstigten und Beteiligten, die wenn möglich nach Geschlecht aufgeschlüsselt sind; 

393. begrüßt die relativ ausgewogene Beteiligung der Geschlechter (52 % Frauen gegenüber 48 % 
Männern) an den Interventionen des ESF im Jahr 2016;  

394. fordert seitens des Parlaments, des Rates und der Kommission eine erneute 
Verpflichtung zur Gleichstellung der Geschlechter im nächsten MFR in Form einer 
dem MFR beigefügten gemeinsamen Erklärung, einschließlich einer Verpflichtung zur 
konkreten Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung und 
einer wirksamen Überwachung der Umsetzung dieser Erklärung in den jährlichen 
Haushaltsverfahren durch die Aufnahme einer Bestimmung in eine 
Überprüfungsklausel der neuen MFR-Verordnung. 
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Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0174 
Belarus  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. April 2018 zu Belarus 
(2018/2661(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine vorangegangenen Entschließungen und Empfehlungen zu 
Belarus, 

– unter Hinweis auf die Parlamentswahl vom 11. September 2016, die 
Präsidentschaftswahl vom 11. Oktober 2015 und die Kommunalwahlen vom 
18. Februar 2018 in Belarus, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Sprechers der Vizepräsidentin der Kommission 
und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR) vom 
20. Februar 2018 zu den Kommunalwahlen in Belarus, 

– unter Hinweis auf die zu den Ereignissen im Vorfeld und während des Tags der Freiheit 
in Belarus am 25. März 2018 am gleichen Tage abgegebene Erklärung des Sprechers 
der VP/HR, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zu Belarus, insbesondere jene vom 
15. Februar 2016, mit denen die Sanktionen gegen 170 Personen und drei belarussische 
Unternehmen aufgehoben wurden sowie ein Rahmen für den politischen Dialog 
gesteckt wurde und die Bedingungen dafür festgelegt wurden, wie die Beziehungen 
zwischen der EU und Belarus nach einem konstruktiveren Programm, insbesondere in 
Bezug auf demokratische Reformen, weiterentwickelt werden könnten, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Gipfeltreffens der Östlichen 
Partnerschaft vom 24. November 2017 und die Billigung der 20 Ziele für 2020, mit 
denen konkret greifbare Ergebnisse für die Bürgerinnen und Bürger erreicht werden 
sollen, 

– unter Hinweis auf den Besuch von Kommissionsmitglied Hahn in Belarus im Januar 
2018 und die laufenden Verhandlungen über die Prioritäten der Partnerschaft zwischen 
der EU und Belarus, 

– unter Hinweis auf den Beschluss des Rates (Auswärtige Angelegenheiten), die 
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sonstigen restriktiven Maßnahmen gegen Belarus – einschließlich des 
Waffenembargos, des Verbots der Ausfuhr von Ausrüstung für die interne Repression, 
des Einfrierens von Vermögenswerten und des Reiseverbots für vier Personen, die mit 
dem nicht aufgeklärten Verschwinden von zwei Oppositionspolitikern, einem 
Geschäftsmann und einem Journalisten in den Jahren 1999 und 2000 in Verbindung 
gebracht werden – um ein Jahr bis Februar 2019 zu verlängern, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und alle 
Menschenrechtsübereinkommen, deren Vertragspartei Belarus ist, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen zu 
der Lage der Menschenrechte in Belarus vom 28. März 2018, 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass in Belarus nach der Präsidentschaftswahl 2015 und der 
Parlamentswahl 2016 am 18. Februar 2018 Kommunalwahlen stattfanden; in der 
Erwägung, dass Belarus die seit langer Zeit bestehenden Empfehlungen des Büros für 
demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) der OSZE und der 
Venedig-Kommission in Bezug auf das Wahlgesetz und die Wahlverfahren immer noch 
nicht umgesetzt hat; in der Erwägung, dass diese Mängel nach Angaben ausländischer 
Diplomaten und belarussischer Beobachter bei den Kommunalwahlen im Februar 2018 
erneut offenbar wurden; 

B. in der Erwägung, dass die EU im Februar 2016 in einer Geste des guten Willens die 
meisten ihrer restriktiven Maßnahmen gegen Amtsträger und juristische Personen aus 
Belarus aufgehoben hat, um Belarus dazu zu bewegen, die Lage der Menschenrechte, 
der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in dem Land zu verbessern; 

C. in der Erwägung, dass die EU mehrmals festgestellt hat, dass die Achtung der 
Grundfreiheiten, der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte eine eindeutige 
Voraussetzung für die Verbesserung und Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen 
der Europäischen Union und Belarus ist; in der Erwägung, dass die Lage in dem Land 
allerdings nach wie vor Anlass zur Sorge gibt, da diesbezüglich nur sehr begrenzte, 
zaghafte Verbesserungsmaßnahmen festzustellen sind; 

D. in der Erwägung, dass die seit langer Zeit erwarteten Verfassungs- und 
Gesetzesreformen, mit denen eine echte Demokratie aufgebaut werden könnte, noch in 
den Anfängen stecken; 

E. in der Erwägung, dass keine Wahlreform in Angriff genommen worden ist und nach 
wie vor zahlreiche erhebliche Mängel und Verfahrensunregelmäßigkeiten vorliegen, die 
auch bei den Kommunalwahlen vom Februar 2018 wieder offenbar wurden, darunter 
ein restriktiver Rechtsrahmen für die Ausübung der politischen Rechte in allen 
Wahlkampfphasen sowie Probleme bei der Wahlbeobachtung, der eigentlichen 
Abstimmung und der Stimmauszählung; in der Erwägung, dass seit 1994 keine freien 
und fairen Wahlen in Belarus stattfanden; 

F. in der Erwägung, dass keine internationalen Beobachter zu den Kommunalwahlen 
eingeladen wurden, während belarussische Beobachter handfeste Beweise dafür 
gesammelt haben, dass in großem Ausmaß landesweite Bemühungen unternommen 
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wurden, mit denen die Wahlbeteiligung in die Höhe getrieben werden sollte, und dass 
erstmals seit mehreren Jahren wieder Karussellabstimmungen durchgeführt wurden; 

G. in der Erwägung, dass Einschüchterungsmaßnahmen fortgesetzt wurden, darunter 
zahlreiche Fälle von Festnahmen unabhängiger und oppositioneller Aktivisten, Politiker 
und Journalisten; in der Erwägung, dass erneut namhafte Oppositionsmitglieder, 
Demokratie- und Menschenrechtsverfechter daran gehindert wurden, an einer nicht 
genehmigten Demonstration am 25. März 2018 in Minsk anlässlich des 100. Jahrestags 
der Unabhängigkeitserklärung von Belarus teilzunehmen, bzw. im Vorfeld und 
während dieser Demonstration festgenommen wurden, wenngleich die meisten 
anschließend ohne Anklageerhebung wieder freigelassen wurden; 

H. in der Erwägung, dass zwei Gefangene aus Gewissensgründen, nämlich Michail 
Schamtschuschny und Dsmitry Palijenka, immer noch in Haft sind; 

I. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament die Zivilgesellschaft in Belarus seit 
Jahren unterstützt – neben anderen Initiativen unter anderem dadurch, dass es 2004 dem 
Weißrussischen Journalistenverband und 2006 Aljaksandr Milinkewitsch den 
Sacharow-Preis verlieh; 

J. in der Erwägung, dass an den Ereignissen am Tag der Freiheit 2018 erneut deutlich 
geworden ist, dass die Regierung von Belarus keinerlei Absicht hegt, ihre bisherige 
Politik der massiven Unterdrückung von Bürgern, die versuchen, ihre 
verfassungsmäßigen und in internationalen Verträgen verankerten Rechte 
wahrzunehmen, aufzugeben; 

K. in der Erwägung, dass das Informationsministerium von Belarus am 24. Januar 2018 
ohne Angabe von Gründen den Zugang zu der führenden unabhängigen 
Nachrichtenwebsite Charter97.org im Hoheitsgebiet von Belarus gesperrt hat; in der 
Erwägung, dass Strafverfahren gegen unabhängige Blogger eröffnet wurden; in der 
Erwägung, dass die Entwürfe von Änderungsanträgen zum Mediengesetz eine neue 
weitreichende Bedrohung der Freiheit der Meinungsäußerung in Belarus darstellen; 

L. in der Erwägung, dass Belarus am 25. Oktober 2016 seinen ersten nationalen 
Aktionsplan für Menschenrechte beschlossen hat, der mit einer Entschließung des 
Ministerrates gebilligt wurde und in dem der Rahmen für Maßnahmen zur Umsetzung 
der Verpflichtungen des Landes im Bereich Menschenrechte abgesteckt wurde; 

M. in der Erwägung, dass Belarus das einzige Land in Europa ist, das nach wie vor die 
Todesstrafe vollstreckt; in der Erwägung, dass der Sonderberichterstatter der Vereinten 
Nationen zur Lage der Menschenrechte in Belarus feststellte, dass Todesurteile in 
Belarus als höchst umstritten gelten können, da die Justiz nicht unabhängig ist und es 
keine fairen Verfahren gibt; 

N. in der Erwägung, dass die EU und Belarus derzeit maßgeschneiderte Prioritäten für eine 
Partnerschaft aushandeln, deren wichtigste Bereiche von gemeinsamem Interesse 
beispielsweise die Weiterentwicklung und Modernisierung der Wirtschaft, die Stärkung 
der Institutionen und das verantwortungsvolle Regierungshandeln, die Vernetzung und 
zwischenmenschliche Kontakte umfassen; in der Erwägung, dass die Regierung von 
Belarus mehrmals bekräftigte, sie strebe eine Normalisierung der Beziehungen zur EU, 
die Aufhebung der noch geltenden Sanktionen und eine Liberalisierung der 
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Visumregelung an; in der Erwägung, dass diesbezügliche Fortschritte jedoch 
zwangsläufig davon abhängen, dass Belarus in seiner Politik den Willen und das 
Engagement unter Beweis stellt, demokratische Werte, die Rechtsstaatlichkeit und die 
Grundfreiheiten zu achten; 

1. unterstützt das kritische Engagement der EU gegenüber Belarus, sofern es daran 
geknüpft ist, dass konkrete Demokratisierungsmaßnahmen ergriffen werden und die 
Staatsorgane von Belarus die Grundfreiheiten und Menschenrechte uneingeschränkt 
achten; 

2. nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass trotz früherer Appelle die Empfehlungen des 
BDIMR der OSZE und der Venedig-Kommission nicht umgesetzt wurden, die im 
Anschluss an die Präsidentschaftswahl 2015 und die Parlamentswahl 2016 
ausgesprochen wurden und vor den Kommunalwahlen 2018 hätten umgesetzt werden 
sollen; fordert die Staatsorgane von Belarus auf, die Arbeit an umfassenden Reformen 
des Wahlsystems im Rahmen des Prozesses der weiteren Demokratisierung und in 
Zusammenarbeit mit den internationalen Partnern unverzüglich wiederaufzunehmen; 

3. bedauert, dass Journalisten und unabhängige Medien in Belarus nach den 
Kommunalwahlen schikaniert wurden und beispielsweise Andrus Kosel, ein Journalist 
von Belsat TV, unrechtmäßig und mit brutaler Gewalt eines Wahllokals verwiesen und 
das Nachrichtenportal Charter97.org gesperrt wurde; 

4. fordert die Staatsorgane von Belarus nachdrücklich auf, die Sperrung der führenden 
unabhängigen Nachrichtenwebsite Charter97.org sofort und bedingungslos aufzuheben, 
die Änderungen des Mediengesetzes fallenzulassen, bei deren Annahme die Freiheit der 
Meinungsäußerung bedroht wäre, und der Verfolgung unabhängiger Blogger wegen 
freier Meinungsäußerung ein Ende zu setzen; 

5. stellt fest, dass die Zahl der Vertreter der demokratischen Opposition in den 
Wahllokalen auf Bezirksebene im Vergleich zu der Zahl der eingereichten Anträge 
verhältnismäßig gering war; 

6. ist enttäuscht darüber, dass sich Parteien der demokratische Opposition zum 
wiederholten Male nicht haben registrieren lassen können; fordert, dass die 
Restriktionen aufgehoben werden und dass das Verfahren zur Registrierung von 
Parteien in Belarus vereinfacht wird; betont, dass allen Parteien gestattet werden muss, 
sich insbesondere im Wahlkampf uneingeschränkt politisch zu betätigen; fordert die 
Abschaffung des Artikels 193-1 des Strafgesetzbuchs von Belarus, mit dem die 
Teilnahme an Tätigkeiten nicht registrierter Organisationen unter Strafe gestellt wird; 

7. bedauert die unverhältnismäßige Reaktion der belarussischen Staatsorgane auf die 
Versuche von Oppositionellen, am 25. März 2018 anlässlich des Tags der Freiheit eine 
nicht genehmigte Demonstration zu organisieren, was zur Festnahme zahlreicher 
Personen führte, darunter der führenden Oppositionellen und früheren 
Präsidentschaftskandidaten Mikalaj Statkewitsch und Uladsimir Njakljajeu; bekräftigt, 
dass die Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit zu den grundlegenden 
Menschenrechten gehören; betont, dass jegliche schwerwiegenden Rückschritte in 
Bezug auf die Demokratie und die Achtung der Grundfreiheiten, wie etwa weitere 
Festnahmen aus politischen Gründen, in jedem einzelnen Fall zu einer eindeutigen 
Reaktion der EU im Rahmen ihrer Beziehungen zu Belarus führen sollte; 
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8. fordert mit Nachdruck die Freilassung von Michail Schamtschuschny und Dsmitry 
Palijenka, zwei zivilgesellschaftlich engagierten Bürgern, die derzeit aus politischen 
Gründen inhaftiert sind, sowie die Rehabilitierung aller ehemaligen politischen 
Gefangenen und die Wiederherstellung ihrer bürgerlichen und politischen Rechte; 

9. fordert die Staatsorgane von Belarus erneut auf, dafür zu sorgen, dass die 
demokratischen Grundsätze, die Menschenrechte und die Grundfreiheiten gemäß der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und den von Belarus ratifizierten 
internationalen und regionalen Menschenrechtsübereinkünften unter allen Umständen 
gewahrt werden; 

10. weist darauf hin, dass die Achtung der Grundfreiheiten für ein funktionierendes 
demokratisches System unerlässlich ist; fordert die staatlichen Stellen von Belarus 
nachdrücklich auf, mit der demokratischen Opposition und den Organisationen der 
Zivilgesellschaft in einen konstruktiven und offenen Dialog einzutreten, sodass die 
bürgerlichen Freiheiten und Rechte, insbesondere das Recht auf Vereinigungs- und 
Versammlungsfreiheit sowie auf freie Meinungsäußerung, gewahrt werden, und dass 
ein Rahmen für freie und unabhängige Medien geschaffen wird; 

11. wiederholt mit Nachdruck seine Forderung an Belarus, sich in einem ersten Schritt zur 
dauerhaften Abschaffung der Todesstrafe dem weltweiten Hinrichtungsmoratorium 
anzuschließen; weist erneut darauf hin, dass die Todesstrafe unmenschlich und 
entwürdigend ist, dass sie keine nachweislich abschreckende Wirkung hat und dass 
Justizirrtümer im Fall der Vollstreckung unumkehrbar sind; stellt mit Bedauern fest, 
dass belarussische Gerichte auch in diesem Jahr wieder Todesurteile verhängt haben; 

12. fordert den EAD und die Kommission auf, in Belarus und im Ausland tätige 
Organisationen der Zivilgesellschaft auch künftig zu unterstützen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass alle unabhängigen Informationsquellen der belarussischen 
Gesellschaft unterstützt werden müssen, darunter auch Sendungen in belarussischer 
Sprache und im Ausland produzierte Sendungen; 

13. nimmt die Politikbereichsdialoge zwischen der EU und Belarus auf fachlicher Ebne und 
die Tatsache zur Kenntnis, dass es immer mehr Zusammenarbeit auf Feldern wie 
Wirtschaftsreformen, Ressourceneffizienz, ökologische Wirtschaft und Umweltschutz 
gibt; fordert den EAD und die Kommission auf, die Sicherheit des belarussischen 
Kernkraftwerks Astrawez ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen und dafür zu 
sorgen, dass Fortschritte in den Beziehungen zwischen der EU und Belarus von einer 
weiteren Öffnung und Kooperation sowie von der vollständigen Einhaltung 
internationaler Normen der kerntechnischen Sicherheit und des Umweltschutzes durch 
Belarus abhängig gemacht werden; 

14. stellt mit Bedauern fest, dass der gegenwärtige Menschenrechtsdialog zu keinen 
konkreten Ergebnissen führt, und fordert den EU-Sonderbeauftragten für 
Menschenrechte nachdrücklich auf, nach Mitteln und Wegen zu suchen, mit denen die 
Menschenrechte in Belarus uneingeschränkt und wirksam geschützt werden können; 
fordert die Freilassung aller politischen Gefangenen; 

15. nimmt die laufenden Verhandlungen über die Prioritäten einer Partnerschaft zwischen 
der EU und Belarus zur Kenntnis und hofft auf deren baldigen Abschluss, was zu einer 
Ausweitung der bilateralen Zusammenarbeit führen wird, von der die Bürger auf beiden 

www.parlament.gv.at



 

 100

Seiten profitieren werden und die Belarus Zugang zu mehr finanzieller Unterstützung 
und Kooperation als bisher verschaffen wird, wobei dies an die Bedingung geknüpft ist, 
dass das Land klare und konkrete Schritte der in Richtung Demokratie und Offenheit 
unternimmt, darunter eine umfassende Wahlreform als vorrangige Aufgabe; begrüßt in 
diesem Zusammenhang die Absicht der Kommission, die Höhe der Finanzhilfen für 
den Zeitraum 2018–2020 aufzustocken; besteht auf eindeutigen Reformzusagen 
vonseiten der belarussischen Regierung und empfiehlt die Ausarbeitung eines 
Fahrplans für engere Beziehungen zwischen der EU und Belarus, zu dem 
Referenzwerte und ein Zeitplan für die Einhaltung dieser Zusagen gehören; 

16. verlangt mit Nachdruck, dass die EU zivilgesellschaftliche Organisationen und 
Menschenrechtsverfechter auch künftig unterstützt, und fordert die Kommission auf, 
mit dem Zivilgesellschaftlichen Forum der Östlichen Partnerschaft eng 
zusammenzuarbeiten und sich an dessen Empfehlungen zu orientieren; fordert die 
belarussische Regierung nachdrücklich auf, die Beteiligung der Bürger an politischen 
Entscheidungsprozessen auf lokaler und nationaler Ebene zu ermöglichen und sich 
dabei an den Leitlinien des Europarats vom 27. November 2017 zu orientieren; stellt 
einen immer regeren Austausch zwischen Belarus und dem Europarat fest; 

17. fordert den EAD und die Kommission in diesem Zusammenhang auf, Wege zu finden, 
wie zivilgesellschaftliche Organisationen in Belarus über den Dialog und die 
Verhandlungen zwischen der EU und Belarus auf dem Laufenden gehalten werden 
können und wie man sich mit ihnen darüber austauschen kann; 

18. begrüßt, dass mit der Umsetzung der Mobilitätspartnerschaft zwischen der EU und 
Belarus begonnen wurde, und sieht dem baldigen Abschluss der Abkommen zwischen 
beiden Seiten über Visumserleichterungen und die Rückübernahme erwartungsvoll 
entgegen, was den zwischenmenschlichen Kontakten und den Geschäftskontakten 
eindeutig zugutekommen würde; 

19. begrüßt die Entscheidung der Regierung in Minsk, wonach Kurzaufenthalte von 
ausländischen Staatsbürgern aus 80 Ländern in Belarus seit Februar 2018 von der 
Visumpflicht befreit sind; 

20. begrüßt, dass bei der Förderung des Jugendaustauschs und zwischenmenschlicher 
Kontakte zwischen der EU und Belarus Fortschritte erzielt wurden, die unter anderem 
mithilfe der EU-Mobilitätsregelung MOST, von Erasmus+, Horizont 2020 sowie des 
Instruments für Informationsaustausch und technische Hilfe (TAIEX) und durch die 
Beteiligung von Belarus am Bologna-Prozess erreicht wurden; fordert die Umsetzung 
des Bologna-Prozesses gemäß dem Fahrplan, auf den sich der Europäische 
Hochschulraum und Belarus gemeinsam verständigt haben, eine Maßnahme, von der 
junge Menschen aus Belarus profitieren werden und die zu mehr Austausch und 
zwischenmenschlichen Kontakten mit der EU führen wird; 

21. fordert eine Verlängerung des Mandats des Sonderberichterstatters der Vereinten 
Nationen über die Lage der Menschenrechte in Belarus; fordert die Regierung von 
Belarus auf, uneingeschränkt mit dem Sonderberichterstatter zusammenzuarbeiten; 
fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, für die Verlängerung des Mandats des 
Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen zu werben und sie zu unterstützen, und 
fordert den EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte auf, mit dem 
Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, damit sich die 
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Lage in dem Land verbessert;  

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, dem Europäischen Auswärtigen Dienst, dem Rat, dem Büro für 
demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE, dem Europarat und den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie den Staatsorganen von 
Belarus zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0175 
Die Philippinen  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. April 2018 zu den Philippinen 
(2018/2662(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zur Lage auf den Philippinen, 
insbesondere seine Entschließungen vom 15. September 2016100 und vom 16. März 
2017101, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Sprecherin des EAD vom 16. März 2018 zu den 
Philippinen und dem Internationalen Strafgerichtshof, 

– unter Hinweis auf die Erklärungen der EU-Delegation und der Sprecherin der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der 
Europäischen Kommission (HR/VP), 

– unter Hinweis auf das Rahmenabkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit 
zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Republik der Philippinen andererseits, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Arbeitsunterlage der Kommission und der HR/VP 
vom 19. Januar 2018 zur Bewertung der Lage auf den Philippinen im Zeitraum 
2016/2017 im Rahmen der EU-Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und 
verantwortungsvolle Staatsführung (APS+) (SWD(2018)0032), 

– unter Hinweis auf die Erklärungen des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte, Seid Raad al-Hussein, zu dem von der Regierung der Philippinen 
erhobenen Vorwurf, die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die Rechte 
der indigenen Völker und weitere Menschenrechtsverfechter seien in terroristische 
Handlungen verwickelt, 

– unter Hinweis auf die Ergebnisse des Jubiläumsgipfels ASEAN-EU anlässlich des 
40. Jahrestags der Aufnahme der Dialogbeziehungen zwischen dem ASEAN und der 
EU und unter Hinweis auf den Aktionsplan ASEAN-EU (2018–2022), 

                                                           
100  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0349. 
101  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0088. 
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– unter Hinweis auf die Erklärung des Vorsitzenden des Unterausschusses 
Menschenrechte des Europäischen Parlaments vom 23. Februar 2018, wonach es nicht 
hinnehmbar sei, Senatorin Leila de Lima ohne Anklage weiterhin in Gewahrsam zu 
halten, 

– unter Hinweis auf die diplomatischen Beziehungen zwischen den Philippinen und der 
EU (ehemals Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)), die am 12. Mai 1964 mit 
der Ernennung des philippinischen Botschafters bei der EWG aufgenommen wurden, 

– unter Hinweis auf den Status der Philippinen als Gründungsmitglied des Verbandes 
südostasiatischer Nationen (ASEAN), 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes, 

– unter Hinweis auf das Internationale Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor 
dem Verschwindenlassen, 

– unter Hinweis auf die EU-Leitlinien zum Schutz der Menschenrechte, 

– unter Hinweis auf das Römische Statut, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, 

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(IPBPR), 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Philippinen und die EU seit langem diplomatische, 
wirtschaftliche, kulturelle und politische Beziehungen pflegen; in der Erwägung, dass 
die Europäische Union und die Philippinen durch die Ratifizierung des Abkommens 
über Partnerschaft und Zusammenarbeit ihr gemeinsames Engagement für die 
Grundsätze der verantwortungsvollen Staatsführung, die Demokratie, die 
Rechtsstaatlichkeit, die Menschenrechte und die Förderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung sowie für den Frieden und die Sicherheit in der Region 
bekräftigt haben; 

B. in der Erwägung, dass im Rahmen einer laufenden Kampagne zur Drogenbekämpfung, 
die als von Präsident Duterte ausgerufener „Krieg gegen Drogen“ international 
Bekanntheit erlangte, seit dem 1. Juli 2016 auf den Philippinen rund 12 000 Menschen, 
darunter auch Frauen und Kinder, getötet worden sein sollen; in der Erwägung, dass 
Präsident Duterte geschworen hat, seine Kampagne zur Drogenbekämpfung bis zum 
Ende seiner Amtszeit als Präsident im Jahr 2022 fortzusetzen; in der Erwägung, dass 
die EU in Anbetracht der vielen Morde im Zusammenhang mit der Kampagne zur 
Drogenbekämpfung auf den Philippinen nach wie vor zutiefst beunruhigt ist; 

C. in der Erwägung, dass die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die 
Rechte der indigenen Völker und Bürgerin der Philippinen, Victoria Tauli-Corpuz, 
terroristischer Handlungen angeklagt und zusammen mit 600 weiteren Personen, 
darunter auch Anführer indigener Völker und Menschenrechtsverfechter, im März 2018 
von der Regierung der Philippinen auf eine Liste terroristischer Vereinigungen gesetzt 
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wurde; in der Erwägung, dass die Sachverständigen der Vereinten Nationen rechtliche 
Immunität genießen; in der Erwägung, dass die Vorwürfe erhoben wurden, nachdem 
Victoria Tauli-Corpuz die Angriffe der Armee auf die Lumad, eine Gruppe indigener 
Völker auf Mindanao, verurteilt hatte; in der Erwägung, dass Victoria Tauli-Corpuz 
von Schikanen, Folter und Festnahmen berichtete, denen die Angehörigen der 
indigenen Völker, die ihr Eigentum friedlich verteidigten, ausgesetzt waren; 

D. in der Erwägung, dass Senatorin Leila de Lima, Menschenrechtsverfechterin und eine 
der prominentesten Kritikerinnen der Kampagne zur Drogenbekämpfung des 
Präsidenten der Philippinen, Rodrigo Duterte, am 19. September 2016 ihres Amtes als 
Vorsitzende des Ausschusses für Justiz und Menschenrechte des Senats enthoben und 
am 23. Februar 2017 in Haft genommen wurde; in der Erwägung, dass Senatorin de 
Lima die Ermittlungen zu den außergerichtlichen Hinrichtungen in Davao während der 
Amtszeit von Präsident Duterte als Bürgermeister dieser Stadt leitete; in der Erwägung, 
dass erhebliche Zweifel an der Schuld von Senatorin de Lima bestehen, da die 
Straftaten, derer sie angeklagt ist, beinahe zur Gänze erfunden und vielmehr politisch 
motiviert sein dürften; 

E. in der Erwägung, dass das Vorgehen der philippinischen Behörden gegen indigene 
Völker Anlass zu großer Sorge gibt; in der Erwägung, dass die Vereinten Nationen 
Ende Dezember warnend auf die schwerwiegenden Verstöße gegen die 
Menschenrechte der Lumad auf der philippinischen Insel Mindanao hingewiesen 
haben; in der Erwägung, dass Sachverständige der Vereinten Nationen davon ausgehen, 
dass seit Oktober 2017 mindestens 2 500 Angehörige der Lumad vertrieben wurden; in 
der Erwägung, dass zu befürchten ist, dass einige dieser Angriffe auf dem 
unbegründeten Verdacht beruhen, dass die Angehörigen der Lumad Mitglieder 
terroristischer Vereinigungen sind, oder als Vergeltung für den Widerstand der Lumad 
gegen den Bergbau in angestammten Gebieten angeordnet wurden; 

F. in der Erwägung, dass die Philippinen das Römische Statut am 28. Dezember 2000 
unterzeichnet und am 30. August 2011 ratifiziert haben; in der Erwägung, dass die 
Anklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) eine vorläufige Prüfung der 
Lage auf den Philippinen eingeleitet hat, in deren Rahmen die Straftaten untersucht 
werden, die im Rahmen des von der Regierung der Philippinen ausgerufenen „Kriegs 
gegen Drogen“ seit dem 1. Juli 2016 oder bereits früher in dem Land verübt worden 
sein sollen; 

G. in der Erwägung, dass die Vereinten Nationen den IStGH am 19. März 2018 förmlich 
davon in Kenntnis setzten, dass die Philippinen am 17. März 2018 schriftlich ihren 
Austritt aus dem Römischen Statut bekanntgegeben hatten; 

H. in der Erwägung, dass das Repräsentantenhaus der Philippinen am 7. März 2017 ein 
Gesetz zur Wiedereinführung der Todesstrafe gebilligt hat; in der Erwägung, dass das 
Gesetz noch vom Senat gebilligt werden muss, bevor der Präsident es unterzeichnen 
kann, damit es endgültig in Kraft tritt; in der Erwägung, dass Präsident Duterte aktiv für 
die Wiedereinführung der Todesstrafe geworben hat; in der Erwägung, dass die 
Wiedereinführung der Todesstrafe einen klaren Verstoß gegen das Zweite 
Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(IPBPR) darstellen würde, dessen Vertragspartei die Philippinen seit 2007 sind; 

I. in der Erwägung, dass die Philippinen in der Rangliste zur Korruption, die jährlich von 
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Transparency International veröffentlicht wird, auf Rang 111 von insgesamt 
180 Ländern liegen; 

J. in der Erwägung, dass die Zivilgesellschaft immer weniger Handlungsspielraum hat; in 
der Erwägung, dass Berichten zufolge Menschenrechtsverfechter auf den Philippinen 
mit einem zunehmend feindlichen Umfeld konfrontiert sind; in der Erwägung, dass 
Präsident Duterte zu Polizeiangriffen auf Menschenrechtsgruppen und -aktivisten 
aufgerufen hat; 

K. in der Erwägung, dass Personen, die sich in der philippinischen Öffentlichkeit gegen 
außergerichtliche Hinrichtungen aussprechen, der Gefahr ausgesetzt sind, dass gegen 
sie ein Einreiseverbot verhängt wird; 

L. in der Erwägung, dass Präsident Duterte entwürdigende und herabsetzende Äußerungen 
über Frauen getätigt, wiederholt Vergewaltigungen gerechtfertigt und dazu aufgefordert 
hat, Frauen zu erschießen; 

M. in der Erwägung, dass Menschenrechtsverfechter, Journalisten und Aktivisten 
systematisch bedroht, belästigt und eingeschüchtert werden und Gewalt ausgesetzt sind, 
weil sie mutmaßliche außergerichtliche Hinrichtungen und andere 
Menschenrechtsverletzungen auf den Philippinen aufdecken wollen; in der Erwägung, 
dass Angehörige der LGBTI-Gemeinschaft unaufhörlich schikaniert werden; 

N. in der Erwägung, dass die Philippinen am Allgemeinen Präferenzsystem Plus (APS+) 
der Europäischen Union teilnehmen; 

O. in der Erwägung, dass in dem Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen 
der EU und den Philippinen die Aufnahme eines substanziellen Menschenrechtsdialogs 
im Rahmen einer Arbeitsgruppe zu Menschenrechtsfragen vorgesehen ist; 

1. fordert die Regierung der Philippinen auf, außergerichtlichen Hinrichtungen unter dem 
Deckmantel des „Kriegs gegen Drogen“ umgehend ein Ende zu setzen; verurteilt die 
große Zahl außergerichtlicher Hinrichtungen durch die Streitkräfte und Bürgerwehren 
im Rahmen der Kampagne zur Drogenbekämpfung auf das Schärfste; spricht den 
Familien der Opfer sein Mitgefühl aus; verleiht seiner tiefen Besorgnis angesichts 
glaubhafter Berichte Ausdruck, aus denen hervorgeht, dass die philippinische Polizei 
Beweise fälscht, um außergerichtliche Hinrichtungen zu rechtfertigen, und dass vor 
allem arme Stadtbewohner diesen Hinrichtungen zum Opfer fallen; 

2. nimmt die jüngsten Initiativen der Regierung zur Kenntnis, mit denen für ein 
einheitlicheres und stärker integriertes Konzept für Maßnahmen zur 
Drogenbekämpfung gesorgt werden soll, das auf Durchsetzung, Gerechtigkeit, 
Fürsprache, Rehabilitation und Integration beruht; begrüßt die Entschließung Nr. 516 
des Senats, die am 25. September 2017 auf den Philippinen eingereicht wurde und in 
der die Behörden aufgefordert werden, die Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig 
sind, um die Serie von Hinrichtungen – insbesondere von Kindern – zu beenden; 
fordert die Regierung auf, dem Kampf gegen organisierte Drogenhändler und große 
Drogenbarone Vorrang vor der Jagd auf Konsumenten kleiner Drogenmengen 
einzuräumen; weist darauf hin, dass die philippinischen Behörden bei ihrem Kampf 
gegen Drogen den Schwerpunkt auf die öffentliche Gesundheit legen und im Einklang 
mit nationalem Recht und Völkerrecht das Recht auf ein ordnungsgemäßes Verfahren 
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in vollem Umfang achten müssen; fordert die Regierung auf, konkrete gewaltfreie 
Maßnahmen zu ergreifen; 

3. fordert die Behörden auf, uneingeschränkt mit den Sonderverfahren der Vereinten 
Nationen zusammenzuarbeiten; fordert die Behörden der Philippinen auf, umgehend 
unparteiische und ernsthafte Ermittlungen zu diesen außergerichtlichen Hinrichtungen 
aufzunehmen und alle Schuldigen zu verfolgen und vor Gericht zu bringen; fordert die 
EU und alle Mitgliedstaaten auf, Ermittlungen unter der Ägide der Vereinten Nationen 
zu den Hinrichtungen auf den Philippinen zu unterstützen, damit die Verantwortlichen 
vor Gericht gebracht werden; 

4. fordert die philippinischen Behörden erneut auf, Senatorin Leila de Lima freizulassen 
und für angemessene Sicherheits- und Hygienebedingungen während ihrer Haft zu 
sorgen; fordert die Behörden ferner erneut auf, ein faires Verfahren zu garantieren und 
alle politisch motivierten Anklagen gegen sie fallen zu lassen; fordert die EU auf, das 
Verfahren gegen Senatorin De Lima auch weiterhin genau zu beobachten; 

5. fordert die philippinischen Behörden auf, Menschenrechtsverfechter von der Liste der 
Terroristen zu streichen, alle Anklagen fallen zu lassen und ihnen zu ermöglichen, ihren 
Tätigkeiten in Frieden nachzugehen; weist die philippinischen Behörden darauf hin, 
dass Victoria Tauli-Corpuz gemäß dem Übereinkommen über die Vorrechte und 
Immunitäten von 1946 Immunität genießt; 

6. begrüßt die Initiative des IStGH, Ermittlungen zu den mutmaßlichen Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit im Zusammenhang mit den Hinrichtungen im „Krieg gegen 
Drogen“ anzustellen; fordert die Regierung der Philippinen auf, das Büro der 
Anklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs bei seiner vorläufigen Prüfung der 
Philippinen umfassend zu unterstützen; bedauert zutiefst, dass die Regierung der 
Philippinen entschieden hat, den Austritt aus dem Römischen Statut in die Wege zu 
leiten; fordert die Regierung auf, diese Entscheidung aufzuheben; 

7. äußert erneut seine tiefe Besorgnis angesichts des Beschlusses des 
Repräsentantenhauses, die Todesstrafe wieder einzuführen; fordert die philippinischen 
Behörden erneut auf, die laufenden Verfahren zur Wiedereinführung der Todesstrafe 
umgehend einzustellen; weist darauf hin, dass die Todesstrafe nach Auffassung der EU 
eine grausame und unmenschliche Strafe ist, die potenzielle Täter nicht davon abhält, 
eine Straftat zu begehen; fordert die Regierung der Philippinen auf, das 
Strafmündigkeitsalter nicht herabzusetzen; 

8. ist besorgt angesichts der zunehmenden Korruption unter der derzeitigen 
philippinischen Verwaltung; fordert die philippinischen Behörden auf, verstärkt darauf 
hinzuwirken, dass wirkungsvoll gegen Korruption vorgegangen wird; betont, dass in 
diesem Zusammenhang unbedingt die Grundsätze der Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit geachtet werden müssen; 

9. verurteilt alle Formen von Drohungen, Schikane, Einschüchterung und Gewalt gegen 
diejenigen, die mutmaßliche außergerichtliche Hinrichtungen und andere 
Menschenrechtsverletzungen auf den Philippinen offenlegen wollen, etwa 
Menschenrechtsverfechter, Journalisten und Aktivisten; fordert die Regierung der 
Philippinen mit Nachdruck auf, dafür Sorge zu tragen, dass Menschenrechtsverfechter, 
Journalisten und Aktivisten ihrer Arbeit in einem für sie günstigen Umfeld nachgehen 
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können, ohne Vergeltungsmaßnahmen fürchten zu müssen; 

10. fordert die Philippinen nachdrücklich auf, nicht länger Einreiseverbote gegen Personen 
zu verhängen, die als Kritiker der Politik von Präsident Duterte gelten; 

11. fordert die Philippinen mit Nachdruck auf, ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen 
nachzukommen und in diesem Sinne die Menschenrechte der indigenen Völker zu 
schützen, auch in bewaffneten Konflikten; 

12. verurteilt alle Formen von Gewalt gegen Frauen und weist darauf hin, dass derlei 
Gewalt eine schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte und der Würde von 
Frauen und Mädchen darstellt; verurteilt aufs Schärfste die herabsetzenden und 
frauenfeindlichen Äußerungen, die Präsident Duterte über Kämpferinnen getätigt hat; 
weist den Präsidenten darauf hin, dass es gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt, 
die staatlichen Sicherheitskräfte zu sexueller Gewalt in bewaffneten Konflikten 
aufzurufen; fordert den Präsidenten auf, Frauen respektvoll zu behandeln und nicht zur 
Gewalt gegen Frauen aufzurufen; 

13. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, die Forderung in Erwägung zu ziehen, dass 
die Republik der Philippinen aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen 
ausgeschlossen wird, noch bevor Ende 2018 ihre derzeitige Mitgliedschaft endet; 

14. erinnert die philippinischen Behörden an ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen und 
ihre Pflichten im Rahmen des APS+ und des Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommens – in erster Linie im Hinblick auf die Menschenrechte – und 
an die Folgen, die eine Nichteinhaltung nach sich zieht; weist darauf hin, dass zwar bei 
der Umsetzung der APS+-Übereinkommen weitgehend begrüßenswerte Fortschritte 
erzielt werden, aber weiterhin ernstliche Bedenken im Hinblick auf 
Menschenrechtsverletzungen bestehen, die im Zusammenhang mit dem Krieg gegen 
Drogen begangen werden; weist in diesem Zusammenhang auf seine frühere 
Entschließung vom 16. März 2017 zu den Philippinen hin und fordert die Kommission 
und den Auswärtigen Dienst auf, alle zur Verfügung stehenden Mittel einschließlich 
des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens zu nutzen, um die Philippinen davon 
zu überzeugen, den außergerichtlichen Hinrichtungen im Zusammenhang mit der 
Kampagne zur Drogenbekämpfung ein Ende zu setzen, und Verfahrensschritte mit dem 
Ziel einer möglichen vorübergehenden Abschaffung der Präferenzen im Rahmen des 
APS+ einzuleiten, falls keine deutlichen Verbesserungen erzielt werden sollten; fordert 
die EU mit Nachdruck auf, sämtliche verfügbaren Instrumente einzusetzen, um die 
Regierung der Philippinen bei der Achtung ihrer internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen zu unterstützen; 

15. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Präsidenten, der Regierung und 
dem Parlament der Philippinen, der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Kommission, dem Rat, der Kommission, den 
Parlamenten und Regierungen der Mitgliedstaaten, dem Hohen Kommissar der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte und den Regierungen der Mitgliedstaaten des 
Verbands südostasiatischer Nationen zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0176 
Lage im Gazastreifen  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. April 2018 zur Lage im 
Gazastreifen (2018/2663(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zum israelisch-palästinensischen 
Konflikt und zum Friedensprozess im Nahen Osten, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vizepräsidentin der Kommission/Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR), Federica Mogherini, 
vom 31. März 2018 und die Erklärungen ihrer Sprecherin vom 5. und 7. April sowie 
vom 19. Februar 2018, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, António 
Guterres, vom 5. April 2018 und die Erklärung seines Sprechers vom 30. März 2018, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Chefanklägerin beim Internationalen 
Strafgerichtshof, Fatou Bensouda, vom 8. April 2018, 

– unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung und des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, 

– unter Hinweis auf das IV. Genfer Abkommen von 1949 über den Schutz von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten, 

– unter Hinweis auf die Grundprinzipien der Vereinten Nationen für die Anwendung von 
Gewalt und den Gebrauch von Schusswaffen durch Beamte mit Polizeibefugnissen von 
1990, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Vereinten Nationen mit dem Titel „Gaza Ten Years 
Later“ (Gaza – zehn Jahre danach) von Juli 2017, 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass im Gazastreifen am 30. März 2018 der von 
zivilgesellschaftlichen Gruppen initiierte „Große Marsch der Rückkehr“ – wöchentliche 
Massenproteste über einen Zeitraum von sechs Wochen – begann; in der Erwägung, 
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dass die Hamas und andere palästinensische Gruppierungen die Bevölkerung zur 
Teilnahme an diesem Marsch aufgerufen haben; in der Erwägung, dass die israelischen 
Streitkräfte den israelischen Behörden zufolge mit Steinen und Brandbomben beworfen 
wurden und einige Protestierende versucht haben, den Zaun an der Grenze zu Israel zu 
beschädigen und auf die andere Seite zu gelangen; 

B. in der Erwägung, dass die israelischen Streitkräfte am 30. März sowie am 6. und am 
13. April 2018 mit scharfer Munition auf die Protestierenden geschossen haben; in der 
Erwägung, dass dabei fast 30 Palästinenser getötet und mehr als 2000 Palästinenser, 
darunter auch viele Frauen und Kinder, verletzt wurden; 

C. in der Erwägung, dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, 
die VP/HR Federica Mogherini und einige andere internationale Akteure fordern, dass 
diese Gewalttaten von unabhängiger Seite einer transparenten Untersuchung 
unterzogen werden und dabei ein besonderes Augenmerk darauf gelegt wird, dass 
scharfe Munition zum Einsatz kam; 

D. in der Erwägung, dass der vorsätzliche tödliche Schusswaffengebrauch allenfalls unter 
den in den Grundprinzipien der Vereinten Nationen für die Anwendung von Gewalt 
und den Gebrauch von Schusswaffen durch Beamte mit Polizeibefugnissen (Prinzip 9) 
niedergelegten Umständen zulässig ist; 

E. in der Erwägung, dass die Hamas, die die Zerstörung des Staates Israels fordert, auf der 
EU-Liste terroristischer Organisationen steht; in der Erwägung, dass das israelische 
Hoheitsgebiet nach wie vor aus dem Gazastreifen mit Raketen beschossen wird; in der 
Erwägung, dass die Terrorangriffe auf Israel in den vergangenen Wochen zugenommen 
haben, wodurch es zu einer Eskalation militärischer Zwischenfälle im Gazastreifen und 
in der näheren Umgebung kam; 

F. in der Erwägung, dass aus Daten der Vereinten Nationen hervorgeht, dass im 
Gazastreifen 1,3 Millionen Menschen humanitäre Hilfe benötigen, 47 % der 
Privathaushalte von schwerwiegender oder moderater Nahrungsmittelunsicherheit 
betroffen sind, 97 % des Leitungswassers nicht zum Verzehr geeignet ist, der 
Energiebedarf zu 80 % ungedeckt ist und die Arbeitslosenquote über 40 % beträgt; 

G. in der Erwägung, dass die Hamas die Bevölkerung im Gazastreifen weiterhin 
kontrolliert und unter Druck setzt und der Gazastreifen nach wie vor als Drehscheibe 
international geächteter Terrororganisationen dient; in der Erwägung, dass die 
Hamas-Behörden die Vereinigungsfreiheit, die Freiheit der Meinungsäußerung und 
andere Grundrechte stark einschränken; in der Erwägung, dass die Kapazitäten der 
lokalen Institutionen im Gazastreifen zur Sicherung der Grundversorgung, die durch die 
Blockade ohnehin schon eingeschränkt sind, durch die innerpalästinensische Spaltung 
weiter geschwächt werden; in der Erwägung, dass der Prozess der 
innerpalästinensischen Aussöhnung aufgrund des Attentats, dem der palästinensische 
Premierminister Rami Hamdallah vor kurzem während eines Besuchs in dem Gebiet 
entging, inzwischen völlig zum Stillstand gekommen ist; 

H. in der Erwägung, dass Avera Mengistu, ein aus Äthiopien nach Israel emigrierter 
Mann, und Hischam Al-Sayed, ein palästinensischer Beduine aus Israel, sich 
mutmaßlich in rechtswidriger Isolationshaft im Gazastreifen befinden, und in der 
Erwägung, dass beide Männer von psychosozialen Beeinträchtigungen betroffen sind; 
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in der Erwägung, dass sich die sterblichen Überreste der israelischen Soldaten Hadar 
Goldin und Oron Schaul nach wie vor in den Händen der Hamas im Gazastreifen 
befinden; 

1. fordert zu äußerster Zurückhaltung auf und hebt hervor, dass es vorrangig darum gehen 
muss, eine weitere Eskalation der Gewalt und den Verlust von Menschenleben zu 
verhindern; 

2. verleiht seinem Bedauern über die Todesopfer Ausdruck; verurteilt, dass in den 
vergangenen drei Wochen im Gazastreifen unschuldige palästinensische 
Demonstranten getötet und verletzt wurden, und fordert die israelischen Streitkräfte 
nachdrücklich auf, keine tödlichen Waffen gegen unbewaffnete Protestierende 
einzusetzen; bekundet den Angehörigen der Opfer sein Beileid; weist erneut darauf hin, 
dass eine rasche Versorgung aller Bedürftigen mit medizinischem Material ermöglicht 
werden muss und dass ärztliche Überweisungen an Krankenhäuser außerhalb des 
Gazastreifens aus humanitären Gründen gestattet werden müssen; 

3. räumt ein, dass Israels Sicherheitslage schwierig ist und das Land sein Hoheitsgebiet 
und seine Grenzen schützen muss, weist allerdings darauf hin, dass die verwendeten 
Mittel verhältnismäßig sein müssen; verurteilt, dass die Hamas und andere militante 
Gruppierungen vom Gazastreifen aus Terrorangriffe auf Israel verüben und in diesem 
Rahmen auch Raketen abschießen, Personen nach Israel einschleusen und Tunnel 
bauen; sieht mit Besorgnis, dass es die Hamas offenbar darauf anlegt, die Spannungen 
eskalieren zu lassen; verurteilt entschieden die anhaltende Taktik der Hamas, Zivilisten 
als Schutzschilde für terroristische Aktivitäten zu missbrauchen; 

4. betont, dass die Palästinenser in legitimer Ausübung der Grundrechte der freien 
Meinungsäußerung sowie der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit das Recht 
haben, friedlich zu protestieren; fordert die Anführer der Proteste im Gazastreifen auf, 
Gewaltaufrufe zu vermeiden und sicherzustellen, dass Proteste, Demonstrationen und 
Versammlungen völlig gewaltfrei ablaufen und nicht für andere Zwecke missbraucht 
werden; fordert Israel auf, dieses Grundrecht auf friedlichen Protest zu achten; 

5. unterstützt die Forderung nach unabhängigen und transparenten Untersuchungen dieser 
Gewaltvorfälle; nimmt zur Kenntnis, dass die israelischen Streitkräfte einen 
Mechanismus zur Aufklärung und Bewertung der Einsätze der Verteidigungskräfte und 
der besonderen Vorkommnisse an der Grenze zwischen Israel und Gaza seit dem 
30. März 2018 eingerichtet haben; weist erneut darauf hin, dass der 
Rechenschaftspflicht eine große Bedeutung zukommt und der gezielte Einsatz tödlicher 
Waffen gegen Protestierende, die keine gegenwärtige Gefahr für das Leben oder 
gegenwärtige Gefahr schwerer Körperverletzung darstellen, eine Verletzung des 
humanitären Völkerrechts und im Rahmen der Besatzung ein schwerwiegender Verstoß 
gegen das IV. Genfer Abkommen ist; 

6. nimmt mit größter Sorge zur Kenntnis, dass in verschiedenen Berichten der Vereinten 
Nationen warnend darauf hingewiesen wird, dass der Gazastreifen bis 2020 
unbewohnbar werden könnte; bedauert insbesondere, dass das Gesundheitswesen dem 
Zusammenbruch nahe ist und in den Krankenhäusern ein dramatischer Mangel an 
Arzneimitteln, Geräten und elektrischem Strom herrscht; fordert eine sofortige und 
ernsthafte internationale Anstrengung für den Wiederaufbau und die Instandsetzung in 
Gaza, damit die humanitäre Krise gemildert wird; würdigt die Arbeit des Hilfswerks 
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der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), das 
Ernährungshilfe leistet und sich für Bildung, Gesundheitsversorgung und andere 
lebenswichtige Leistungen für die 1,3 Millionen palästinensischen Flüchtlinge in dem 
Gebiet einsetzt; 

7. fordert die sofortige und bedingungslose Aufhebung der Blockade und Absperrung des 
Gazastreifens, die zu einer beispiellosen humanitären Krise in dem Gebiet geführt hat, 
die sich immer weiter zuspitzt; 

8. fordert erneut, dass die Palästinensische Behörde in den Gazastreifen zurückkehrt, 
damit sie ihre Regierungsfunktionen erfüllen kann, die Priorität haben müssen; fordert 
alle palästinensischen Gruppierungen auf, sich gemeinsam für eine Aussöhnung 
einzusetzen, ohne die sich die Lage der Menschen in Gaza nicht verbessern wird; 
unterstreicht, dass die Aussöhnung zwischen den Palästinensern und in dem 
Zusammenhang auch die längst überfälligen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 
wichtig dafür sind, zu einer Zweistaatenlösung zu kommen, und dass sie von der EU 
mit innovativen Maßnahmen weiter unterstützt werden sollte; fordert die Entwaffnung 
aller militanten Gruppierungen im Gazastreifen; 

9. fordert, dass Avera Mengistu und Hischam Al-Sayed freigelassen werden und nach 
Israel zurückkehren können; fordert, dass die sterblichen Überreste von Hadar Goldin 
und Oron Schaul nach Israel überführt werden, und bekundet den Angehörigen sein 
Beileid; fordert, dass die sterblichen Überreste der getöteten Palästinenser übergeben 
werden; 

10. fordert alle Konfliktparteien erneut auf, die Rechte von Häftlingen und Gefangenen zu 
achten; 

11. weist darauf hin, dass die Lage im Gazastreifen im weiteren Zusammenhang des 
Friedensprozesses in Nahost betrachtet werden muss; betont erneut, dass die EU vor 
allem das Ziel verfolgt, im israelisch-palästinensischen Konflikt die Zweistaatenlösung 
auf der Grundlage der Grenzen von 1967 und mit Jerusalem als Hauptstadt beider 
Staaten zu verwirklichen, bei der ein sicherer Staat Israel und ein unabhängiger, 
demokratischer, lebensfähiger palästinensischer Staat mit zusammenhängendem 
Hoheitsgebiet auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts und der 
uneingeschränkten Achtung des Völkerrechts in Frieden und Sicherheit koexistieren; 

12. betont, dass eine nachhaltige Lösung und ein gerechter und dauerhafter Frieden 
zwischen Israelis und Palästinensern nur erreicht werden können, wenn alle staatlichen 
und nichtstaatlichen Akteure auf Gewalt verzichten und die Menschenrechte und das 
humanitäre Völkerrecht achten; ist davon überzeugt, dass die anhaltende Gewalt, die 
Terroranschläge und die Aufstachelung zur Gewalt den Bemühungen um eine 
friedliche Zweistaatenlösung diametral entgegenstehen; weist darauf hin, dass die 
Zusage, aktiv gegen Gewalt, Terrorismus, Hetze und Aufstachelung vorzugehen, 
unbedingt aufrecht erhalten werden muss, damit wieder Vertrauen entstehen kann und 
eine Eskalation verhindert wird, die die Aussichten auf Frieden nur weiter gefährden 
würde; 

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, dem EU-Sonderbeauftragten für den Nahost-Friedensprozess, den 
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Parlamenten und Regierungen der Mitgliedstaaten sowie dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen, der Knesset, dem Präsidenten und der Regierung von Israel, dem 
Palästinensischen Legislativrat und dem Präsidenten der Palästinensischen Behörde zu 
übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0183 
Schutz von Investigativjournalisten in Europa: der Fall des slowakischen 
Journalisten Ján Kuciak und von Martina Kušnírová  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. April 2018 zum Schutz 
investigativ tätiger Journalisten in Europa: der Fall des slowakischen Journalisten Ján 
Kuciak und von Martina Kušnírová (2018/2628(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Artikel 2, 4, 5, 6, 9 und 10 des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV), 

– gestützt auf Artikel 20 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV), 

– unter Hinweis auf die Artikel 6, 7, 8, 10, 11, 12 und 47 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) und die 
einschlägige Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, 

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(IPBPR), 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Bemerkung Nr. 34 des Menschenrechtsausschusses 
der Vereinten Nationen zu Artikel 19 des IPBPR (Meinungsfreiheit und freie 
Meinungsäußerung), 

– unter Hinweis auf die Resolution 2141 (2017) der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarates vom 24. Januar 2017 zu den Angriffen auf Journalisten und die Freiheit der 
Medien in Europa, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Ministerkomitees des Europarats vom 30. April 
2014 zum Schutz des Journalismus und zur Sicherheit von Journalisten und anderen 
Medienakteuren; 

– unter Hinweis auf das Engagement der OSZE auf dem Gebiet der Medienfreiheit, freien 
Meinungsäußerung und des freien Informationsflusses; 
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. Oktober 2017 zu legitimen Maßnahmen 
zum Schutz von Hinweisgebern, die aus Gründen des öffentlichen Interesses 
vertrauliche Informationen über Unternehmen und öffentliche Einrichtungen 
offenlegen102, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2016 mit Empfehlungen an die 
Kommission zur Einrichtung eines EU-Mechanismus für Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte103, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. November 2017 zur Rechtsstaatlichkeit 
in Malta104, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2016 zu der Bekämpfung von 
Korruption und die Weiterbehandlung der CRIM-Entschließung105, 

– unter Hinweis auf den offenen Brief von 17 im Bereich Medienfreiheit tätigen 
Organisationen an den Präsidenten der Kommission Jean-Claude Juncker vom 6. März 
2018, 

– unter Hinweis auf die Erklärungen des Rates und der Kommission vom 14. März 2018 
zum Thema „Schutz investigativ tätiger Journalisten in Europa: der Fall des 
slowakischen Journalisten Ján Kuciak und von Martina Kušnírová“, 

– gestützt auf Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Achtung von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, 
Menschenrechten und Grundfreiheiten sowie die in EU-Verträgen und internationalen 
Menschenrechtsinstrumenten verankerten Werte und Grundsätze für die Europäische 
Union und ihre Mitgliedstaaten bindende Wirkung haben und eingehalten werden 
müssen; 

B. in der Erwägung, dass Artikel 6 Absatz 3 EUV bestätigt, dass die Grundrechte, wie sie 
in der EMRK verankert sind und wie sie sich aus den gemeinsamen 
Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten ergeben, als allgemeine Grundsätze Teil des 
EU-Rechts sind; 

C. in der Erwägung, dass die EU vom gegenseitigen Vertrauen darin ausgeht, dass die 
Mitgliedstaaten ihr Handeln an der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und den 
Grundrechte ausrichten, wie sie in der EMRK der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und dem IPBPR verankert sind; 

D. in der Erwägung, dass unabhängige und in ihrer Arbeit nicht behinderte Medien zu den 
tragenden Säulen einer demokratischen Gesellschaft gehören; in der Erwägung, dass 
die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, für den Schutz der Pressefreiheit und von 
Journalisten in ihrem Hoheitsgebiet zu sorgen; 

E. in der Erwägung, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht auf 
                                                           
102  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0402. 
103  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0409. 
104  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0438. 
105  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0403. 

www.parlament.gv.at



 

 117

Meinungsfreiheit unabdingbare Voraussetzungen für die uneingeschränkte 
Verwirklichung der Grundsätze von Transparenz und Rechenschaftspflicht sind; 

F. in der Erwägung, dass sich die EU und ihre Mitgliedstaaten verpflichtet haben, die 
Freiheit der Medien und ihre Pluralität sowie das Recht auf Informationsfreiheit und 
auf freie Meinungsäußerung zu achten, wie sie in Artikel 11 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, Artikel 10 der EMRK und Artikel 19 des IPBPR 
verankert sind; in der Erwägung, dass die Rolle der Medien als Kontrollinstanz für die 
Wahrung dieser Rechte und für den Schutz aller übrigen Grundrechte unerlässlich ist;  

G. in der Erwägung, dass die Europäische Union befugt ist, zum Schutz der gemeinsamen 
Werte, auf die sie sich gründet, zu handeln;  in der Erwägung, dass die 
Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte mit der geleichen Konsequenz für alle 
Mitgliedstaaten gelten sollten; 

H. in der Erwägung, dass der slowakische Enthüllungsjournalist Ján Kuciak und seine 
Lebensgefährtin Martina Kušnírová am 25. Februar 2018 ermordet in ihrer Wohnung in 
Veľká Mača aufgefunden wurden;  

I. in der Erwägung, dass das Recht auf unabhängigen und transparenten Zugang zur Justiz 
ein grundlegendes Element des Rechtsstaats ist; in der Erwägung, dass die Täter in 
diesem und auch in früheren Mordfällen bislang nicht vor Gericht gestellt wurden und 
dass eine Kultur der Straflosigkeit zu verurteilen ist; 

J. in der Erwägung, dass dies der fünfte Fall aus den  vergangenen zehn Jahren ist, in dem 
ein Journalist in einem EU-Mitgliedstaat ermordet wurde106, und der zweite Mord an 
einem zu den Panama-Papieren recherchierenden Enthüllungsjournalisten in der EU, 
nachdem die Reporterin Daphne Caruana Galizia in Malta im Oktober 2017 einem 
Anschlag zum Opfer gefallen war; in der Erwägung, dass Angriffe auf den 
investigativen Journalismus auch Angriffe auf die Rechtstaatlichkeit und die 
Demokratie sind; 

K. in der Erwägung, dass der Gegenstand von Ján Kuciaks Recherchetätigkeit 
hauptsächlich große Skandalen der Steuerhinterziehung, des Steuerbetrugs, der 
Korruption und der Geldwäsche waren und dass er sich in seinem letzten, posthum 
veröffentlichten Artikel mit der mutmaßlichen Veruntreuung von EU-
Agrarsubventionen durch die italienische Mafiaorganisation ‘Ndrangheta beschäftigt 
hatte, deren Komplizen möglicherweise hochrangigen Politikern nahestehende 
Regierungsbeamte sind; 

L. in der Erwägung, dass der Doppelmord die größten friedlichen Proteste und 
Demonstrationen in der Slowakei seit der Samtenen Revolution von 1989 ausgelöst hat, 
deren Teilnehmer Gerechtigkeit, Rechenschaftspflicht, Rechtsstaatlichkeit, freie 
Medien und Maßnahmen gegen Korruption einforderten; in der Erwägung, dass die 
Demonstranten und die slowakische Öffentlichkeit den staatlichen Institutionen und 
Amtspersonen einschließlich der Polizei ein tiefes Misstrauen entgegenbringen; in der 
Erwägung, dass das Vertrauen in die Staatsorgane wiederhergestellt werden muss; 

M. in der Erwägung, dass nach Angaben des Europarats Übergriffe und Straftaten, die sich 

                                                           
106  See: https://rsf.org/en/journalists-killed 
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gegen Journalisten richten, gravierende Folgen für die freie Meinungsäußerung haben 
und vermehrt zu Selbstzensur führen; 

N. in der Erwägung, dass laut dem Projekt für Berichterstattung über organisierte 
Kriminalität und Korruption (Organized Crime and Corruption Reporting Project) 
möglicherweise personenbezogen Angaben über Ján Kuciak unbefugt weitergeleitet 
wurden, nachdem er wiederholt Anträge bei den staatlichen Stellen der Slowakei unter 
Berufung auf die Informationsfreiheit gestellt hatte; in der Erwägung, dass Ján Kuciak 
Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattete, nachdem ihn ein slowakischer 
Geschäftsmann bedroht hatte, und dass anschließend seinen Angaben zufolge 44 Tage 
kein Polizist damit betraut wurde, bevor der Fall schließlich ohne Zeugenanhörung zu 
den Akten gelegt wurde; 

O. in der Erwägung, dass der Schutz von Journalisten und ihren Quellen, einschließlich 
Hinweisgebern, in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich gehandhabt wird 
und dass in den meisten Ländern keine wirksamen Maßnahmen zum Schutz vor 
Vergeltung, Verleumdungsklagen, Drohungen, der Einschüchterung dienenden 
Gerichtsverfahren oder anderen negativen Konsequenzen ergriffen werden; in der 
Erwägung, dass die Grundrechte von Journalisten durch unzureichenden Schutz in 
einigen Mitgliedstaaten und durch das zunehmend feindliche Gebaren von 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ihnen gegenüber erheblich untergraben 
werden; 

P. in der Erwägung, dass laut dem Länderbericht zur Slowakei für 2016 des 
Überwachungsmechanismus für Medienpluralismus (Media Pluralism Monitor) die 
politische Unabhängigkeit dort in großer Gefahr ist, was hauptsächlich darauf 
zurückzuführen sei, dass lokale Medien durch die Kommunen finanziert werden, die 
oftmals auch deren indirekte Eigentümer sind, und somit einem potenziellen politischen 
Druck ausgesetzt sind; in der Erwägung, dass in dem Bericht auch bestehende 
Mechanismen zum Schutz der Informationsquellen von Journalisten wie gerichtliche 
Überprüfungsverfahren und gesetzliche Definitionen genannt werden; 

Q. in der Erwägung, dass gemäß der von „Reporter ohne Grenzen“ veröffentlichten 
Rangliste der Pressefreiheit für das Jahr 2017 in der Slowakei Verleumdung mit bis zu 
acht Jahren Haft bestraft werden kann, was das höchste Strafmaß für diesen Tatbestand 
in der EU ist; in der Erwägung, dass die Slowakei hingegen in der Rangliste Platz 17 
belegt; 

R. in der Erwägung, dass der Generalsekretär von „Reporter ohne Grenzen“ bei seinem 
Besuch in der slowakischen Hauptstadt Bratislava am 2. März 2018 ein „schreckliches 
Klima für Journalisten“ beklagte, das schon seit längerem von zahlreichen europäischen 
Politikern, darunter Regierungschefs, in bestimmten Mitgliedstaaten geduldet werde 
oder gar von ihnen geschaffen worden sei; 

S. in der Erwägung, dass in der Slowakei seit 2007 eine Reihe von Angriffen auf 
Journalisten gemeldet wurde und dass dort zwei Journalisten als vermisst gelten; 

T. in der Erwägung, dass die Slowakei nach den Angaben des Weltwirtschaftsforums von 
2017 in der Korruptionsstatistik den 117. Platz von 137 untersuchten Ländern 
einnimmt; in der Erwägung, dass die Zahl der Strafverfahren wegen Korruption 
beträchtlich gesunken ist; in der Erwägung, dass laut dem Länderbericht 2017 des 
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Europäischen Semesters in der Slowakei bei der Korruptionsbekämpfung keine 
Fortschritte zu verzeichnen waren; 

U. in der Erwägung, dass das Parlament vom 7. bis 9. März 2018 eine Informationsreise in 
die Slowakei unternommen hat, an der Mitglieder des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres und des Haushaltskontrollausschusses teilnahmen; 

V. in der Erwägung, dass Vertreter nichtstaatlicher Organisationen in dem Bericht über die 
Delegationsreise des Parlaments schwere Bedenken äußern, die sich hauptsächlich auf 
mögliche Interessenkonflikte, zum Beispiel zwischen der Generalstaatsanwaltschaft 
und den für sie eingerichteten Kontrollorganen und zwischen dem Innenminister und 
dem Polizeichef, beziehen; in der Erwägung, dass die Auswahl der leitenden 
öffentlichen Ankläger dem Vernehmen nach in hohem Maße von politischen 
Erwägungen beeinflusst sein soll und dass außerdem das Fehlen einer unabhängigen 
Stelle zur Prüfung von Beschwerde gegen die Polizei beanstandet wurde; in der 
Erwägung, dass bezweifelt wurde, dass es einen angemessenen Schutz der 
Medienfreiheit und ausreichend Transparenz im Hinblick auf die 
Eigentumsverhältnisse in der Medienbranche gebe; 

W. in der Erwägung, dass die oberste Rechnungskontrollbehörde der Slowakei in einer 
Prüfung aller Behördenstellen für die Verwaltung oder Zuweisung von EU-Mitteln 
allein bei der slowakischen Zahlstelle für die Landwirtschaft Probleme festgestellt 
wurden; in der Erwägung, dass die Rechnungskontrollbehörde ihre Erkenntnisse an den 
Generalstaatsanwalt und die nationale Strafverfolgungsbehörde weitergeleitet hat; 

1. verurteilt aufs Schärfste den Mord an dem slowakischen Journalisten Ján Kuciak und 
seiner Lebensgefährtin Martina Kušnírová; 

2. ist darüber bestürzt, dass dies der zweite tödliche Anschlag auf Journalisten in der EU 
innerhalb eines halben Jahres ist, nachdem die Reporterin Daphne Caruana Galizia am 
16. Oktober 2017 in Malta ermordet wurde; 

3. fordert die staatlichen Stellen der Slowakei auf, alle erforderlichen Ressourcen 
einzusetzen, damit eine umfassende, gründliche und unabhängige Untersuchung des 
Mordes an Ján Kuciak und Martina Kušnírová sichergestellt wird und die 
Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden; begrüßt die Absicht der 
slowakischen Staatsorgane, im Rahmen der Ermittlungen mit den internationalen 
Strafverfolgungsbehörden und dem italienischen Kriminalamt zur Bekämpfung der 
Mafia (Direzione Investigativa Antimafia, DIA) uneingeschränkt zu kooperieren; 
empfiehlt nachdrücklich die Einrichtung eines gemeinsamen Ermittlungsteams unter 
der gemeinsamen Leitung von der Slowakei und Europol, dem uneingeschränkte 
Akteneinsicht gewährt wird; 

4. fordert den slowakischen Generalstaatsanwalt auf, die von Ján Kuciak gestellte 
Strafanzeige wegen Bedrohung erneut zu prüfen und Berichten nachzugehen, wonach 
seine Person betreffende Angaben an Dritte unbefugt weitergeleitet wurden, nachdem 
er mehrere Anträge unter Berufung auf die Informationsfreiheit bei den slowakischen 
Behörden gestellt hatte; 

5. fordert die stattlichen Stellen der Slowakei nachdrücklich auf, für den Schutz 
investigativer Journalisten vor jeglicher Einschüchterung, Verleumdungsklagen, 
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Drohungen und tätlichen Angriffen zu sorgen sowie Personen, die von ihrem Recht auf 
freie Meinungsäußerung Gebrauch machen, wirksam vor Angriffen zu schützen, mit 
denen sie zum Schweigen gebracht werden sollen; 

6. erkennt die eminent wichtige Rolle investigativer Journalisten als Kontrollinstanzen für 
die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit an; verurteilt die Schmähungen von 
Journalisten durch EU-Politiker; stellt fest, dass ein Höchstmaß an Schutzmaßnahmen 
für investigative Journalisten und Hinweisgeber im ureigensten Interesse der ganzen 
Gesellschaft ist; legt der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, legislative oder 
andere Vorschläge für den Schutz von Journalisten in der EU vorzulegen, bei denen 
immer wieder versucht wird, mit Gerichtsverfahren ihre Berichterstattung 
einzuschränken oder sie einzuschüchtern, und nennt als mögliches Instrument 
gesamteuropäische Bestimmungen zur Unterbindung von strategische Klagen gegen 
öffentliche Beteiligung (SLAPP-Praktiken); 

7. fordert die Kommission auf, die im Vertrag über die Europäische Union und der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union sowie im IPBPR verankerten Werte zu 
schützen, zu fördern und anzuwenden und in diesem Zusammenhang auf 
Herausforderungen für die Freiheit der Medien und den Pluralismus in der EU zu 
achten und entsprechende Gegenmaßnahmen unter Beachtung des Grundsatzes der 
Subsidiarität zu ergreifen; fordert die Kommission auf, das Parlament über die 
ergriffenen Maßnahmen auf dem Laufenden zu halten; 

8. weist darauf hin, dass Hinweisgeber unerlässliche Informationsquellen für den 
investigativen Journalismus und eine unabhängige Presse sind, und dass eine 
Sicherstellung der Vertraulichkeit von Quellen eine wesentliche Voraussetzung der 
Pressefreiheit ist; betont daher, dass Hinweisgeber einen Beitrag für die Demokratie, 
Transparenz in Politik und Wirtschaft und informierte Öffentlichkeit leisten; fordert die 
stattlichen Stellen der Slowakei und alle Mitgliedstaaten auf, für den Schutz der 
persönlichen Sicherheit und Existenzgrundlage von investigativen Journalisten und 
Hinweisgebern zu sorgen; fordert von der Kommission, eine wirksame, umfassende 
und horizontale EU-Richtlinie für den Schutz von Hinweisgebern vorzuschlagen, 
indem sie die Empfehlungen des Europarats und die Entschließungen des Europäischen 
Parlaments vom 14. Februar 2017107 und 24. Oktober 2017 uneingeschränkt unterstützt;  

9. fordert die Kommission auf, ein Regelung für die ständige finanzielle Unterstützung 
einschließlich eines eigens dafür vorgesehenen Budgets zu schaffen, indem bestehende 
Mittel zur Unterstützung eins unabhängigen investigativen Journalismus umgeschichtet 
werden; 

10. fordert seine Konferenz der Präsidenten auf, einen Vorschlag zu unterbreiten, wie das 
Parlament die Arbeit von Daphne Caruana Galizia and Ján Kuciak würdigen könnte, 
und zu erwägen, das Praktikum des Parlaments für Journalisten nach Ján Kuciak zu 
benennen; 

11. eist darauf hin, dass in dem Bericht über den Medienpluralismus für das Jahr 2016 des 
Zentrums für Medienpluralismus und -freiheit (CMPF) ein mittleres bis hohes Risiko 
einer horizontalen Konzentration von Medieneigentum in der Slowakei festgestellt 
wurde; ist der Auffassung, dass der Medienpluralismus in einer Reihe von 

                                                           
107  ABl. C 50 vom 9.2.2018, S. 2. 
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Mitgliedstaaten durch die Kontrolle politischer Stellen oder Vertreter oder von 
bestimmten Unternehmen über die Medien gefährdet ist; hebt hervor, dass Regierungen 
ihre Stellung grundsätzlich nicht dazu missbrauchen sollten, um Einfluss auf die 
Medien zu nehmen; empfiehlt unter anderem detailliertere Informationen über die 
Eigentumsverhältnisse bei Medien im Überwachungsmechanismus für 
Medienpluralismus; 

12. begrüßt die Initiative „Investigativer Journalismus für die EU“ (IJ4EU), mit der die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen investigativen Journalisten in der EU 
gefördert und intensiviert werden soll; 

13. ist über die Vorwürfe hinsichtlich Korruption, der missbräuchlichen Verwendung von 
EU-Mitteln, des Machtmissbrauchs und der Interessenkonflikte in der Slowakei 
besorgt, die zu einer Schwächung der Demokratie führen könnten; fordert die 
slowakischen Aufsichts- und Justizbehörden und das Europäische Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) auf, alle mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten und 
Betrugsfälle, darunter Karussellbetrug bei der Mehrwertsteuer und solche in 
Zusammenhang mit dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) und anderen Strukturfonds zu untersuchen;  

14. ist angesichts der möglichen Beteiligung des organisierten Verbrechens an dem 
Mord14 und angesichts der Gefahr einer Infiltration der Politik, der Regierung auf allen 
ihren Ebenen, der Wirtschaft und der Finanzwelt zutiefst besorgt; betont, dass dieses 
Problem nicht unterschätzt werden darf; weist darauf hin, dass internationale 
Verbrechernetze äußerst rege sind und dass die organisierte Kriminalität immer größere 
Ausmaße annimmt und über immer raffiniertere Methoden verfügt; fordert von der 
Slowakei und allen übrigen Mitgliedstaaten eine Verbesserung der Zusammenarbeit 
miteinander und Abstimmung untereinander bei der Schaffung gemeinsamer 
standardisierter Verfahren auf der Grundlage der bewährten Praxis der am weitesten 
entwickelten Rechtssysteme, was die Bekämpfung der organisierten Kriminalität 
anbelangt; 

15. weist darauf hin, dass die oberste Rechnungskontrollbehörde der Slowakei drei 
kritische Berichte über die slowakische Zahlstelle für die Landwirtschaft veröffentlicht 
hat; fordert die staatlichen Stellen der Slowakei auf, für eine gründliche Untersuchung 
der Ergebnisse der obersten Rechnungskontrollbehörde zu sorgen; fordert den 
Europäischen Rechnungshof auf, eine Untersuchung durchzuführen und einen 
Sonderbericht über die Agrarzahlungen in der Slowakei zu veröffentlichen; 

16. legt dem Sonderausschuss des Parlaments zu Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung 
und Steuervermeidung nahe, die Vorwürfe in Bezug auf Mehrwertsteuerbetrug, 
Geldwäsche und missbräuchliche Verwendung von EU-Mitteln sowie die Frage zu 
prüfen, ob nationale Bestimmungen zur Beschlagnahme von Vermögenswerten im 
Anschluss an kriminelle Handlungen in diesem Kontext ausreichend sind, wobei ein 
besonderes Augenmerk auf Ján Kuciak und andere investigative Journalisten gelegt 
wird; 

17. fordert den Rat auf, im Interesse eines koordinierten Vorgehens gegen Betrug in der EU 
und andere und andere Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union 
mit den teilnehmenden Mitgliedstaaten bei der möglichst raschen Errichtung der 
Europäischen Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten; 
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18. ist besorgt über die Ergebnisse des Berichts seines  Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres und seines Haushaltskontrollausschusses im Abschluss 
nach deren Informationsreise in die Slowakei, denen zufolge die Auswahl der leitenden 
öffentlichen Ankläger in hohem Maße von politischen Erwägungen bestimmt wird und 
wonach gegen hohe Beamte erhobene Korruptionsvorwürfe  nicht ordentlich untersucht 
wurden; fordert die staatlichen Stellen der Slowakei auf, die Unparteilichkeit der 
Strafverfolgung zu stärken und sich mit den wichtigsten Erkenntnissen und 
Empfehlungen des Berichts über die Informationsreise des Parlaments zu befassen; 
fordert die Regierung und das Parlament der Slowakei auf, alle notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, damit das Vertrauen der Öffentlichkeit in die staatlichen 
Institutionen einschließlich der Polizei wiederhergestellt wird; 

19. bedauert erneut den Beschluss der Kommission, den Bericht über die 
Korruptionsbekämpfung in der EU im Jahr 2017 nicht zu veröffentlichen, und fordert 
die Kommission auf, ihre jährliche Überwachung der Korruptionsbekämpfung in allen 
Mitgliedstaaten unverzüglich wieder aufzunehmen; ersucht die Kommission, im 
Einklang mit einer Entschließung vom 8. März 2018  zu dem Jahresbericht 2014 
über den Schutz der finanziellen Interessen der EU108 ein System strenger Indikatoren 
sowie einfach anwendbare, einheitliche Kriterien zu schaffen, um das Ausmaß der 
Korruption in den Mitgliedstaaten zu messen und ihre 
Korruptionsbekämpfungsmaßnahmen zu bewerten; 

20. betont, wie überaus wichtig es ist, zu gewährleisten, dass die in Artikel 2 AEU 
aufgeführten gemeinsamen europäischen Werte ohne Einschränkung geachtet und dass 
die in der Charta der Grundfreiheiten der Europäischen Union verankerten 
Grundfreiheiten gewährleistet sind; 

21. fordert nachdrücklich im Sinne seiner Entschließung vom 25. Oktober 2016 zur 
Einrichtung eines EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die 
Grundrechte (Pakt für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte) ein 
geregeltes Verfahrens für die Überwachung und den Dialog, an dem alle 
Mitgliedstaaten mitwirken und der Rat, die Kommission und das Parlament beteiligt 
sind, damit die Grundwerte der EU – Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte 
– gewahrt werden; 

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie dem Präsidenten der 
Slowakischen Republik zu übermitteln. 

 

                                                           
108  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0071. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0184 
Ein Instrument für europäische Werte zur Unterstützung 
zivilgesellschaftlicher Organisationen, die die Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Grundwerte in der Europäischen Union fördern  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. April 2018 zu der notwendigen 
Schaffung eines Instruments für europäische Werte zur Unterstützung 
zivilgesellschaftlicher Organisationen, die die Grundwerte in der Europäischen Union 
auf lokaler und nationaler Ebene fördern (2018/2619(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV) und den Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zur Anwendung der Charta der 
Grundrechte, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2016 zur Einrichtung eines 
EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte109, 

– unter Hinweis auf die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK), die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte sowie die Übereinkommen, Empfehlungen, Entschließungen und 
Berichte der Parlamentarischen Versammlung, des Ministerkomitees, des Kommissars 
für Menschenrechte und der Venedig-Kommission des Europarats, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 24. Januar 2017 mit dem Titel 
„Stärkung der Bürgerrechte in einer Union des demokratischen Wandels – Bericht über 
die Unionsbürgerschaft 2017“ (COM(2017)0030), 

– unter Hinweis auf den im Januar 2018 veröffentlichten Bericht der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte zu dem Thema „Herausforderungen für 
zivilgesellschaftliche Organisationen, die im Bereich der Menschenrechte in der EU 
tätig sind“, 

                                                           
109  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0409. 
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2018 mit dem Titel „Der nächste 
MFR: Vorbereitung des Standpunkts des Parlaments zum MFR nach 2020“110, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 19. Oktober 2017 mit dem Titel „Finanzierung 
zivilgesellschaftlicher Organisationen durch die EU“111, 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres, 

– gestützt auf Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die in Artikel 2 EUV verankerten europäischen Grundwerte, 
d. h. die Achtung der Menschenwürde, die Freiheit, die Demokratie, die Gleichheit, die 
Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der 
Personen, die Minderheiten angehören, und die Grundsätze des Pluralismus, der 
Nichtdiskriminierung, der Toleranz, der Gerechtigkeit, der Solidarität und der 
Gleichheit von Frauen und Männern nicht als selbstverständlich angesehen werden 
dürfen und fortwährend gefördert und geschützt werden müssen, da es nachteilige 
Auswirkungen auf die gesamte EU haben kann, wenn sie in einem Mitgliedstaat 
missachtet werden; 

B. in der Erwägung, dass eine aktive und hoch entwickelte Zivilgesellschaft in allen 
EU-Mitgliedstaaten den besten Schutz gegen den Verfall dieser Werte darstellt; 

C. in der Erwägung, dass zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen diese Werte 
weiterhin fördern, obwohl sie zunehmend Schwierigkeiten dabei haben, die 
notwendigen Finanzmittel zu beschaffen, um ihre Maßnahmen auf unabhängige und 
wirksame Weise entwickeln und umsetzen zu können; 

D. in der Erwägung, dass die EU zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich in 
Drittstaaten für die Förderung dieser Werte einsetzen, unmittelbar finanziell unterstützt, 
dass die Finanzierungsmöglichkeiten für zivilgesellschaftliche Organisationen, die 
dieses Ziel in der EU verfolgen, jedoch äußerst beschränkt sind, vor allem mit Blick auf 
zivilgesellschaftliche Organisationen, die auf lokaler und nationaler Ebene tätig sind; 

1. bekräftigt, dass zivilgesellschaftliche Organisationen entscheidend dazu beitragen, dass 
die in Artikel 2 EUV verankerten Werte, d. h. die Achtung der Menschenwürde, die 
Freiheit, die Demokratie, die Gleichheit, die Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der 
Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören, 
geachtet und gefördert werden, und eine wesentliche Rolle dabei spielen, das 
bürgerschaftliche Engagement in der EU zu fördern und eine sachkundige öffentliche 
Debatte im Rahmen der pluralistischen Demokratie zu erleichtern; 

2. betont, dass die EU neue und wirksame Verfahren entwickeln muss, mit denen diese 
Werte in der Union geschützt und gefördert werden; 

3. ist in diesem Zusammenhang der Ansicht, dass die EU zivilgesellschaftliche 
Organisationen, die diese Werte auf lokaler und nationaler Ebene aktiv fördern und 

                                                           
110  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0075. 
111  ABl. C 81 vom 2.3.2108, S. 9. 
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schützen, gezielt finanziell unterstützen sollte; 

4. fordert die EU auf, ein spezifisches Finanzierungsinstrument für die Förderung und den 
Schutz der in Artikel 2 EUV verankerten Werte (vor allem der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte) einzurichten, das als „Instrument für 
europäische Werte“ bezeichnet werden könnte, aus dem Unionshaushalt im Rahmen 
des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) für die Zeit nach 2020 finanziert 
wird und dessen Mittelausstattung mindestens der Mittelausstattung des Europäischen 
Instruments für Demokratie und Menschenrechte entspricht, mit dem ähnliche Ziele 
außerhalb der EU verfolgt werden; empfiehlt, dass die strukturelle Priorität des 
Instruments darin bestehen sollte, dafür zu sorgen, dass die zivilgesellschaftlichen 
Organisationen auf nationaler und lokaler Ebene stark, zukunftsfähig und in der Lage 
sind, ihre Aufgabe wahrzunehmen und diese Werte zu schützen; 

5. ist der Ansicht, dass aus diesem Instrument die Beiträge zu den Betriebskosten 
zivilgesellschaftlicher Organisationen, die sich für die Förderung und den Schutz dieser 
Werte in der EU einsetzen, geleistet werden sollten (Grundfinanzierung sowie 
Zuschüsse für Projekte und Initiativen); 

6. betont, dass das Instrument von der Kommission verwaltet werden sollte und dass für 
zügige und flexible Verfahren für die Vergabe von Zuschüssen gesorgt werden muss; 
empfiehlt vor allem ein benutzerfreundliches und für lokale und nationale 
zivilgesellschaftliche Organisationen leicht zugängliches Verfahren für die 
Beantragung von Mitteln; 

7. ist der Ansicht, dass das Instrument vor allem auf Projekte und Initiativen ausgerichtet 
sein sollte, mit denen die europäischen Werte auf lokaler und nationaler Ebene 
gefördert werden, wie Projekte zur Bürgerbeteiligung und Maßnahmen im Bereich der 
Interessenvertretung und Überwachung, und dass länderübergreifende Projekte und 
Initiativen nur eine untergeordnete Rolle spielen sollten; vertritt die Auffassung, dass 
der Schwerpunkt dabei vor allem darauf gelegt werden sollte, die Fähigkeit 
zivilgesellschaftlicher Organisationen auszubauen, mit der Öffentlichkeit in Dialog zu 
treten, damit diese die Konzepte der pluralistischen und partizipativen Demokratie und 
der Rechtsstaatlichkeit sowie die Grundrechte besser versteht; 

8. betont, dass das Instrument die bereits bestehenden europäischen und nationalen 
Instrumente und Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz dieser Werte ergänzen 
und daher nicht zu Lasten anderer europäischer oder nationaler Fonds oder Maßnahmen 
auf diesem Gebiet gehen sollte; 

9. hebt hervor, dass bei der Verwaltung des neuen Instruments für finanzielle 
Rechenschaftspflicht im Einklang mit der Haushaltsordnung und vor allem für die 
Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen, vollständige Transparenz hinsichtlich der 
Verwendung der Mittel, die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung und einen 
umsichtigen Einsatz der Mittel gesorgt werden muss; 

10. empfiehlt der Kommission, jährlich über die Leistung des Instruments zu berichten und 
eine Liste der daraus finanzierten Organisationen und Maßnahmen zu veröffentlichen; 

11. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und dem Europarat zu 
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übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0186 
Anwendung der die nationalen Parlamente betreffenden Bestimmungen 
des Vertrags  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. April 2018 zu der Anwendung der 
die nationalen Parlamente betreffenden Bestimmungen des Vertrags (2016/2149(INI)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV), insbesondere auf Artikel 5 
zur Übertragung von Zuständigkeiten und zur Subsidiarität, Artikel 10 Absatz 1 zur 
repräsentativen Demokratie, Artikel 10 Absatz 2 zur Vertretung der Unionsbürger, 
Artikel 10 Absatz 3 zum Recht der Unionsbürger, am demokratischen Leben der Union 
teilzunehmen, Artikel 11 zur partizipativen Demokratie, Artikel 12 zur Rolle der 
nationalen Parlamente, Artikel 48 Absatz 3 zum ordentlichen Änderungsverfahren und 
Artikel 48 Absatz 7 („Überleitungsklausel“), 

–  unter Hinweis auf das Protokoll Nr. 1 über die Rolle der nationalen Parlamente in der 
Europäischen Union sowie auf das Protokoll Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze 
der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, 

– gestützt auf Artikel 15 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) und Artikel 41 und 42 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 12. Juni 1997 zu den Beziehungen 
zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten112, vom 
7. Februar 2002 zu den Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und den 
einzelstaatlichen Parlamenten im Rahmen des europäischen Aufbauwerks113, vom 
7. Mai 2009 zu der Entwicklung der Beziehungen zwischen dem Europäischen 
Parlament und den nationalen Parlamenten im Rahmen des Vertrags von Lissabon114 
und vom 16. April 2014 zu den Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament 
und den nationalen Parlamenten115, 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 16. Februar 2017 zur Verbesserung der 

                                                           
112  ABl. C 200 vom 30.6.1997, S. 153.  
113  ABl. C 284 E vom 21.11.2002, S. 322. 
114  ABl. C 212 E vom 5.8.2010, S. 94. 
115  ABl. C 443 vom 22.12.2017, S. 40. 
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Funktionsweise der Europäischen Union durch Ausschöpfung des Potenzials des 
Vertrags von Lissabon116, zu der Haushaltskapazität für das Euro-Währungsgebiet117 
und zu möglichen Entwicklungen und Anpassungen der derzeitigen institutionellen 
Struktur der Europäischen Union118, 

– unter Hinweis auf die Jahresberichte der Kommission über die Beziehungen zwischen 
der Europäischen Kommission und den nationalen Parlamenten, insbesondere auf den 
Bericht für 2014 vom 2. Juli 2015 (COM(2015)0316) und den Bericht für 2015 vom 
15. Juli 2016 (COM(2016)0471), sowie auf die Jahresberichte der Kommission über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, 
insbesondere auf den Bericht für 2015 vom 15. Juli 2016 (COM(2016)0469) und den 
Bericht für 2016 vom 30. Juni 2017 (COM(2017)0600), 

– unter Hinweis auf die Jahresberichte der Direktion des Europäischen Parlaments für die 
Beziehungen zu den nationalen Parlamenten, insbesondere auf den Zwischenbericht 
2016 über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen 
Parlamenten, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Oktober 2017 zur Kontrolle der 
Anwendung des EU-Rechts im Jahr 2015119, 

– unter Hinweis auf das Weißbuch der Kommission zur Zukunft Europas vom 1. März 
2017 und auf die Rede zur Lage der Union des Präsidenten der Kommission Jean-
Claude Juncker vom 13. September 2017, in der ein Fahrplan vorgelegt wurde, 

– unter Hinweis auf die von den Präsidenten der italienischen Camera dei Deputati, der 
französischen Assemblée nationale, des Deutschen Bundestags und der 
luxemburgischen Chambre des Députés abgegebene Erklärung mit dem Titel „Mehr 
europäische Integration: das zu erreichende Ziel“, die am 14. September 2015 
unterzeichnet und bisher von 15 Kammern nationaler Parlamente in der EU gebilligt 
wurde, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Sitzungen der Konferenz der Präsidenten 
der Parlamente der Europäischen Union seit dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon, insbesondere der Sitzungen in Luxemburg 2016 und in Bratislava 2017, 

– unter Hinweis auf die Beiträge und Schlussfolgerungen der Treffen der Konferenz der 
Ausschüsse für Unionsangelegenheiten der Parlamente der Europäischen Union 
(COSAC) seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon, insbesondere der Tagungen 
in Valletta und Tallinn 2017, sowie auf die Halbjahresberichte der COSAC, 

– unter Hinweis auf Artikel 13 des Vertrags über Stabilität, Koordinierung und Steuerung 
in der Wirtschafts- und Währungsunion (SKS-Vertrag), in dem die Organisation 
interparlamentarischer Konferenzen festgeschrieben ist, um die Haushaltspolitik und 
andere von diesem Vertrag erfasste Angelegenheiten zu diskutieren, 

– unter Hinweis auf die Entschließung des Senát der Tschechischen Republik vom 
                                                           
116  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0049. 
117  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0050. 
118  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0048. 
119  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0421. 
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30. November 2016 (26. Entschließung der 11. Wahlperiode), auf die Entschließung 
des italienischen Senato della Repubblica vom 19. Oktober 2016 (Doc. XVIII n. 164) 
und die Beiträge seines für Europapolitik zuständigen Ausschusses vom 2. Mai 2017 
(Prot. 573) sowie auf die Beiträge des Ausschusses für EU-Angelegenheiten der 
französischen Assemblée nationale vom 31. Mai 2017 (Referenznummer 2017/058) 
und des Ständigen Ausschusses für europäische Angelegenheiten der Tweede Kamer 
der Staten-Generaal (Zweite Kammer der Generalstaaten) der Niederlande vom 
22. Dezember 2017 (Schreiben A(2018)1067), 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung sowie auf Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe e und Anlage 3 des Beschlusses der Konferenz der Präsidenten vom 
12. Dezember 2002 zum Verfahren für die Genehmigung zur Ausarbeitung von 
Initiativberichten, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für konstitutionelle Fragen 
(A8-0127/2018), 

A. in der Erwägung, dass die nationalen Parlamente aktiv zur guten verfassungsrechtlichen 
Arbeitsweise der Europäischen Union beitragen (Artikel 12 EUV) und somit eine 
wichtige Rolle im Hinblick auf ihre demokratische Legitimität spielen und für deren 
vollständige Umsetzung sorgen; 

B. in der Erwägung, dass die parlamentarische Rechenschaftspflicht der nationalen 
Regierungen im Rahmen der europäischen Angelegenheiten, die auf den einzelnen 
nationalen Gepflogenheiten beruht, der Grundstein der Rolle der nationalen Parlamente 
gemäß den geltenden Europäischen Verträgen ist; 

C. in der Erwägung, dass die nationalen Parlamente die nationalen Regierungen 
kontrollieren sollten, ebenso wie das Europäische Parlament die EU-Exekutive 
kontrolliert, um die Eigenverantwortung zu stärken; in der Erwägung, dass sich das 
Ausmaß des Einflusses der nationalen Parlamente auf die nationalen Regierungen von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat deutlich unterscheidet; 

D. in der Erwägung, dass die nationalen Parlamente oft beklagen, kaum in 
EU-Angelegenheiten einbezogen zu werden, und dass sie stärker an der Ausgestaltung 
des europäischen Integrationsprozesses mitwirken wollen; 

E. in der Erwägung, dass durch mangelnde Transparenz in den Rechtsetzungs- und 
Beschlussfassungsverfahren der EU die Gefahr besteht, dass die Vorrechte der 
nationalen Parlamente gemäß den Verträgen und den entsprechenden Protokollen sowie 
insbesondere ihre Rolle als Kontrollinstanz ihrer jeweiligen Regierungen untergraben 
werden; 

F. in der Erwägung, dass der Pluralismus der nationalen Parlamente für die EU insofern 
äußerst vorteilhaft ist, als die bereichsübergreifende Diskussion auf EU-Ebene durch 
die gleichzeitige Existenz unterschiedlicher politischer Auffassungen quer durch alle 
Mitgliedstaaten gestärkt und ausgeweitet werden kann; 

G. in der Erwägung, dass der ungenügenden Vertretung parlamentarischer Minderheiten 
auf dem Gebiet der europäischen Angelegenheiten entgegengewirkt werden sollte, 
wobei man die Mehrheiten in allen nationalen Parlamenten jedoch uneingeschränkt 
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achten und den Grundsatz der verhältnismäßigen Vertretung einhalten sollte; 

H. in der Erwägung, dass die nationalen Parlamente an sämtlichen Überarbeitungen der 
Europäischen Verträge mitwirken und vor kurzem aufgefordert wurden, sich an einer 
Reihe von demokratischen Foren der EU zu beteiligen; 

I. in der Erwägung, dass der europäische öffentliche Raum durch eine Reihe von Foren 
zur Zukunft Europas gefördert werden könnte, die von den nationalen Parlamenten und 
dem Europäischen Parlament – den logischen Vertretern des europäischen Volkes – 
organisiert werden sollten; in der Erwägung, dass derartige Foren durch eine 
europäische Woche gestärkt würden, in der die Mitglieder der Kammern der nationalen 
Parlamente mit Mitgliedern der Kommission und des Europäischen Parlaments 
gleichzeitig Aussprachen über europäische Angelegenheiten führen; 

J. in der Erwägung, dass die Wirtschafts-, Finanz- und Gesellschaftskrise dazu geführt 
hat, dass die Unionsbürger das Vertrauen in das derzeitige System der demokratischen 
Vertretung auf europäischer sowie auf nationaler Ebene verloren haben und von diesem 
System enttäuscht sind, was sich an den Tendenzen bei den Wahlen in der letzten Zeit 
ablesen lässt; 

K. in der Erwägung, dass die Beziehungen zwischen den EU-Organen und den nationalen 
Parlamenten durch die Durchsetzung des Rechts der nationalen Parlamente, die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips auf der Grundlage des sogenannten 
Frühwarnsystems zu kontrollieren, teilweise verbessert wurden; 

L. in der Erwägung, dass die nationalen Parlamente das Frühwarnsystem teilweise 
kritisieren, da es nicht einfach sei, die Bestimmungen umzusetzen, und ein umfassender 
Geltungsbereich fehle; 

M. in der Erwägung, dass bei der Umsetzung des Frühwarnsystems Fortschritte erzielt 
wurden, was durch die aktuellsten Zahlen über die Gesamtanzahl der im Rahmen des 
politischen Dialogs von den nationalen Parlamenten eingereichten Stellungnahmen 
belegt wird; in der Erwägung, dass die eingeschränkte Nutzung des Verfahrens der 
„gelben Karte“ und die Wirkungslosigkeit des Verfahrens der „orangefarbenen Karte“ 
belegen, dass es nach wie vor Verbesserungspotenzial gibt und dass eine bessere 
Koordinierung der nationalen Parlamente in dieser Hinsicht möglich ist; 

N. in der Erwägung, dass sich die in Artikel 4 des Protokolls Nr. 1 festgelegte Frist von 
acht Wochen für die zeitnahe Überwachung der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips 
als ungeeignet erwiesen hat; 

O. in der Erwägung, dass das Frühwarnsystem durch das System ergänzt werden kann, das 
es den nationalen Parlamenten derzeit ermöglicht, der Kommission unter angemessener 
Berücksichtigung ihres Initiativrechts konstruktive Vorschläge zu unterbreiten; 

P. in der Erwägung, dass mehrere nationale Parlamente ihr Interesse an einem Instrument 
zur Stärkung des politischen Dialogs zum Ausdruck gebracht haben, was den 
nationalen Parlamenten  die Möglichkeit einräumen würde, der Kommission unter 
angemessener Berücksichtigung ihres Initiativrechts konstruktive Vorschläge zu 
unterbreiten; 
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Q. in der Erwägung, dass die nationalen Parlamente im Rahmen des politischen Dialogs 
jederzeit Stellungnahmen abgeben können, ihre Regierungen beauftragen können, im 
Rat die Ausarbeitung von Rechtsetzungsvorschlägen zu fordern, oder sich einfach mit 
dem Ersuchen an das Parlament wenden können, die Kommission gemäß 
Artikel 225 AEUV aufzufordern, Vorschläge zu unterbreiten; 

R. in der Erwägung, dass die Einführung des Verfahrens der „roten Karte“ in der aktuellen 
Phase des europäischen Integrationsprozesses nicht absehbar ist; 

S. in der Erwägung, dass die im Vertrag von Lissabon verankerten umfassenden Rechte 
auf Information gestärkt werden könnten, wenn die nationalen Parlamente mehr 
Ressourcen und Zeit erhielten, um sich mit den ihnen von den EU-Organen 
übermittelten Unterlagen zu befassen; 

T. in der Erwägung, dass IPEX, die Plattform für den ständigen Informationsaustausch 
unter den nationalen Parlamenten sowie zwischen den nationalen Parlamenten und den 
EU-Organen, im Einklang mit der digitalen Strategie, in deren Rahmen das 
Europäische Parlament eine zentrale unterstützende Funktion übernimmt, weiter 
ausgebaut werden sollte; 

U. in der Erwägung, dass sich die interinstitutionelle Zusammenarbeit seit dem 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon und des als Barroso-Initiative bezeichneten und 
von der Kommission im September 2006 eingeleiteten politischen Dialogs verbessert 
hat, durch den die nationalen Parlamente die Möglichkeit erhalten haben, 
Anmerkungen, positive Rückmeldungen und Kritik an Kommissionsvorschlägen zu 
übermitteln; 

V. in der Erwägung, dass die nationalen Parlamente manchmal Bedenken über ihre 
Beziehungen zur Europäischen Union äußern und vorbringen, dass diese zu komplex 
seien; 

W. in der Erwägung, dass die nationalen Parlamente in den Bereichen Freiheit, Sicherheit 
und Justiz gemäß den Artikeln 70, 85 und 88 AEUV über einschlägige Zuständigkeiten 
verfügen und bei der zukünftigen Gestaltung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
der Europäischen Union daher eine wichtige Rolle spielen sollten; 

X. in der Erwägung, dass auf nationaler und europäischer Ebene ein höheres Maß an 
parlamentarischer Kontrolle der Haushalts- und Wirtschaftspolitik, der gefassten 
Beschlüsse und der Steuerung auf EU-Ebene bestehen sollte; 

Y. in der Erwägung, dass sich die künftige Beteiligung der nationalen Parlamente an 
Handelsabkommen durch das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 
16. Mai 2017 über den gemischten Charakter des Handelsabkommens zwischen der EU 
und Singapur verändert hat; 

Z. in der Erwägung, dass ein besseres Zusammenwirken und ein besserer 
Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern des Europäischen Parlaments und den 
Mitgliedern der nationalen Parlamente sowie mit den Beamten der nationalen 
Parlamente dazu beitragen könnte, die Kontrolle der Diskussionen über 
europapolitische Fragen auf nationaler Ebene zu verbessern und somit eine wirklich 
europäische parlamentarische und politische Kultur zu fördern; 
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Kontrolle der Regierungstätigkeit im Bereich europäische Angelegenheiten 

1. vertritt die Ansicht, dass die Durchsetzung der im Vertrag von Lissabon 
festgeschriebenen Rechte und Pflichten der nationalen Parlamente zur Stärkung ihrer 
Rolle im konstitutionellen Rahmen der EU beigetragen hat, wodurch für mehr 
Pluralismus, demokratische Legitimität und eine bessere Arbeitsweise der Union 
gesorgt wird; 

2. nimmt zur Kenntnis, dass die nationalen Regierungen gemäß Artikel 10 Absatz 2 EUV 
und gemäß ihrer jeweiligen nationalen verfassungsmäßigen Ordnung in demokratischer 
Weise gegenüber den nationalen Parlamenten Rechenschaft ablegen müssen; vertritt die 
Ansicht, dass diese Rechenschaftspflicht den Grundstein für die Rolle der nationalen 
Parlamente in der Europäischen Union bildet; legt den nationalen Parlamenten nahe, 
ihre europäische Funktion umfassend auszuüben, um den Inhalt der politischen 
Maßnahmen auf EU-Ebene insbesondere durch die Kontrolle ihrer nationalen 
Regierungen, die als Mitglieder des Europäischen Rates und des Rates handeln, 
unmittelbar zu beeinflussen und zu kontrollieren; 

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass die nationalen Parlamente 
ausreichend Zeit und Kapazitäten sowie den erforderlichen Zugang zu Informationen 
erhalten, um ihrer verfassungsmäßigen Rolle gerecht zu werden, wonach sie die 
Tätigkeiten der nationalen Regierungen auf europäischer Ebene – sowohl im Rat als 
auch im Europäischen Rat – kontrollieren und ihnen somit Legitimität verleihen; stellt 
fest, dass die verfassungsmäßigen Traditionen der jeweiligen Mitgliedstaaten bei dieser 
Funktion im Hinblick auf die europäische Ebene uneingeschränkt geachtet werden 
sollten; vertritt die Ansicht, dass der bestehende Austausch über bewährte Verfahren 
und das Zusammenwirken der nationalen Parlamente ausgebaut und gefördert werden 
sollte, um diese Funktion beizubehalten und zu stärken; 

4. vertritt die Ansicht, dass die Transparenz der Arbeitsweisen und der 
Beschlussfassungsverfahren der Organe der EU eine Voraussetzung dafür darstellt, es 
den nationalen Parlamenten zu ermöglichen, ihre in den Verträgen festgeschriebene 
institutionelle Rolle wirksam wahrzunehmen; fordert die nationalen Parlamente 
außerdem auf, ihre jeweiligen Zuständigkeiten für die Kontrolle der Tätigkeiten der 
Regierungen auf europäischer Ebene in vollem Umfang wahrzunehmen, unter anderem, 
indem sie ihre interne Organisation, ihre Zeitplanung und ihre Geschäftsordnungen 
entsprechend anpassen; schlägt außerdem einen Austausch über bewährte Verfahren 
zwischen den Kammern der nationalen Parlamente, regelmäßige Aussprachen der 
zuständigen Minister und der Fachausschüsse in den nationalen Parlamenten vor und 
nach Tagungen des Rates und des Europäischen Rates sowie regelmäßige gemeinsame 
Sitzungen der Mitglieder der nationalen Parlamente, der Kommission und des 
Europäischen Parlaments vor; 

5. ist der Ansicht, dass jede Art der „Überregulierung“ von Rechtsvorschriften der EU 
durch Mitgliedstaaten verhindert werden muss und dass die nationalen Parlamente 
dabei eine Schlüsselrolle spielen; weist jedoch zugleich darauf hin, dass dies keinerlei 
Auswirkungen auf die Befugnis der Mitgliedstaaten hat, Klauseln über das Verbot eines 
verminderten Schutzniveaus anzuwenden und auf nationaler Ebene beispielsweise 
höhere soziale und ökologische Normen festzulegen; 

6. fördert zwar einen stärkeren und politischen Dialog mit den nationalen Parlamenten 
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und erkennt an, dass die parlamentarische Teilhabe gestärkt werden muss, weist jedoch 
nachdrücklich darauf hin, dass Beschlüsse im Einklang mit den verfassungsrechtlichen 
Zuständigkeiten getroffen werden müssen und dass dabei die eindeutige Abgrenzung 
der jeweiligen Zuständigkeiten für die Beschlussfassung der einzelstaatlichen und der 
europäischen Gremien berücksichtigt werden muss; 

7. erklärt, dass das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente besser in das 
Europäische Semester eingebunden werden sollten, und empfiehlt, dass die Zeitpläne 
für die Haushaltsplanung auf nationaler und europäischer Ebene während des gesamten 
Verfahrens besser aufeinander abgestimmt werden, um eine wirksamere Nutzung 
dieses Instruments zu fördern; weist außerdem mit Nachdruck darauf hin, dass die 
Abstimmung des Europäischen Semesters auf die Zeitpläne der nationalen Parlamente 
zudem zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik beitragen könnte, betont, dass die 
Befugnis zur Selbstverwaltung und die spezifischen Geschäftsordnungen der jeweiligen 
parlamentarischen Kammern bei dieser Abstimmung jedoch nicht missachtet werden 
dürfen; 

8. schlägt vor, dass ein nationaler Zeitraum für den haushaltsbezogenen Dialog eingeführt 
wird, in dessen Rahmen die nationalen Parlamente das Europäische Semester erörtern 
und zu ihm beitragen könnten, indem sie ihren Regierungen im Hinblick auf ihre 
Beziehungen zur Kommission und zum Rat Mandate erteilen; 

9. betont, dass bei der letzten Plenarsitzung der COSAC in Tallinn anerkannt wurde, dass 
die Mehrzahl der nationalen Parlamente entweder regelmäßig oder ad hoc 
Plenarsitzungen zur Erörterung von EU-Angelegenheiten abhält, dass die Sichtbarkeit 
der Europäischen Union durch mehr Aussprachen über EU-Angelegenheiten im 
Plenum erhöht wird und dass die Bürger dadurch die Möglichkeit erhalten, mehr über 
die Agenda der EU und die Standpunkte der Fraktionen zu diesen Themen zu erfahren; 

Schaffung eines europäischen öffentlichen Raums 

10. stellt fest, dass die bereichsübergreifende Diskussion auf europäischer Ebene durch die 
gleichzeitige Existenz unterschiedlicher politischer Auffassungen quer durch alle 
Mitgliedstaaten gestärkt und ausgeweitet werden könnte; empfiehlt daher, dass die 
Delegationen der nationalen Parlamente, die mit den EU-Organen interagieren, die 
politische Vielfalt widerspiegeln sollten; betont, dass der Grundsatz der 
verhältnismäßigen Vertretung der Mitglieder verschiedener Parteien in dieser Hinsicht 
von Bedeutung ist; 

11. stellt fest, dass in den Stellungnahmen der nationalen Parlamente, die im Rahmen des 
Frühwarnsystems sowie anderweitig abgegeben werden, die verbindlichen Ansichten 
der parlamentarischen Mehrheiten zum Ausdruck kommen könnten; unterstützt jedoch 
die Idee, dass die parlamentarischen politischen Minderheiten auf nationaler Ebene die 
Möglichkeit erhalten, entgegengesetzte Ansichten zum Ausdruck zu bringen, die in die 
Anhänge derartiger Stellungnahmen aufgenommen werden könnten; vertritt die 
Ansicht, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und die Geschäftsordnung der 
jeweiligen parlamentarischen Kammer bei der Abfassung dieser Stellungnahmen in 
vollem Umfang geachtet werden sollten; 

12.  nimmt gebührend zur Kenntnis, dass kürzlich eine Reihe von in ganz Europa 
abgehaltenen demokratischen Konventen gefordert wurde; vertritt in dieser Hinsicht die 
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Auffassung, dass die Einführung einer jährlich stattfindenden europäischen Woche es 
den Mitgliedern des Europäischen Parlaments und der Kommission und insbesondere 
den für breitere Themengebiete zuständigen Vizepräsidenten ermöglichen würde, vor 
alle nationalen parlamentarischen Versammlungen zu treten, um die Agenda der EU 
mit den Mitgliedern der nationalen Parlamente und Vertretern der Zivilgesellschaft zu 
erörtern und zu erläutern; empfiehlt eine Überarbeitung seiner eigenen 
Geschäftsordnung, um diese Initiative zu billigen, und legt den nationalen Parlamenten 
nahe, ebenso zu verfahren; vertritt außerdem die Ansicht, dass Sitzungen der nationalen 
und europäischen Fraktionen im Rahmen der interparlamentarischen Zusammenarbeit 
in der EU durch eine echte politische Debatte auf europäischer Ebene einen Mehrwert 
erbringen könnten; 

Unterstützung der Reform des Frühwarnsystems 

13. betont, dass das Frühwarnsystem seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
selten genutzt wurde, und vertritt die Ansicht, dass es innerhalb des geltenden 
konstitutionellen Rahmens reformiert werden könnte; 

14. stellt fest, dass Beispiele wie der Einsatz des Verfahrens der „gelben Karte“ gegen den 
Vorschlag der Kommission zur Überarbeitung der Richtlinie über die Entsendung von 
Arbeitnehmern im Jahr 2016 zeigen, dass das Frühwarnsystem funktioniert; betont, 
dass die eingeschränkte Nutzung des Verfahrens der „gelben Karte“ darauf hindeuten 
könnte, dass das Subsidiaritätsprinzip innerhalb der EU im Allgemeinen geachtet wird; 
vertritt daher die Ansicht, dass die Unzulänglichkeiten der Verfahren im Rahmen des 
Frühwarnsystems nicht als Nachweis für die Nichteinhaltung des Subsidiaritätsprinzip 
aufgefasst werden sollten; weist außerdem darauf hin, dass nationale Parlamente sich 
auch vor der Vorlage eines Legislativvorschlags durch die Kommission im Rahmen 
von Grün- und Weißbüchern oder der jährlichen Vorstellung des Arbeitsprogramms der 
Kommission einbringen und mit der Frage der Achtung des Subsidiaritätsprinzips 
befassen können; 

15. weist nachdrücklich darauf hin, dass die Kommission bei jeder neuen 
Rechtsetzungsinitiative verpflichtet ist, zu prüfen, ob die EU berechtigt ist, tätig zu 
werden, und ob dies auch gerechtfertigt ist; weist außerdem nachdrücklich darauf hin, 
dass die bisherigen Erfahrungen gezeigt haben, dass es manchmal schwierig und 
problematisch ist, die politische Dimension des Subsidiaritätsprinzips und die 
rechtliche Dimension des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit voneinander zu trennen; 
fordert die Kommission daher auf, bei der Beantwortung der im Rahmen des 
Frühwarnsystems sowie anderweitig abgegebenen begründeten Stellungnahmen 
zusätzlich zur Auslegung des Subsidiaritätsprinzips auch die Verhältnismäßigkeit und 
soweit erforderlich die Bedenken im Hinblick auf die vorgeschlagenen Politikoptionen 
zu behandeln; 

16. nimmt die von nationalen Parlamenten vorgetragene Forderung nach einer 
Verlängerung der ihnen für die Abgabe einer begründeten Stellungnahme gemäß 
Artikel 3 des Protokolls Nr. 1 eingeräumten Frist von acht Wochen zur Kenntnis; 
betont jedoch, dass im Rahmen der geltenden Verträge keine derartige Verlängerung 
vorgesehen ist; vertritt daher die Ansicht, dass die Kommission eine technische 
Mitteilungsfrist im Rahmen des Frühwarnsystems einführen sollte, um den Zeitraum 
zwischen dem Datum des technischen Eingangs der Entwürfe von Rechtsakten bei den 
Kammern der nationalen Parlamente und dem Datum des Beginns der Frist von acht 
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Wochen zu verlängern; weist in dieser Hinsicht nachdrücklich darauf hin, dass die 
Kommission 2009 andere praktische Modalitäten im Hinblick auf die Funktionsweise 
des Mechanismus der Subsidiaritätskontrolle eingeführt hat; 

17. nimmt die von bestimmten nationalen Parlamenten vorgetragene Forderung nach einer 
Verlängerung der ihnen für die Vorlage einer begründeten Stellungnahme gemäß 
Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 eingeräumten Frist von acht Wochen zur Kenntnis; 

18. schlägt vor, dass das System, wonach die nationalen Parlamente konstruktive 
Vorschläge an die Kommission übermitteln können, um auf die Diskussionen auf 
europäischer Ebene und das Initiativrecht der Kommission positiven Einfluss zu 
nehmen, im Einklang mit dem 2016 von der Kommission in die Wege geleiteten 
politischen Dialog in vollem Umfang genutzt wird; schlägt in dieser Hinsicht vor, dass 
die Kommission weiterhin über die Befugnis verfügen könnte, diese Vorschläge 
entweder anzunehmen oder eine förmliche Antwort zu übermitteln, in der sie die 
Gründe dafür darlegt, dies nicht zu tun; weist darauf hin, dass ein derartiges Verfahren 
nicht aus einem Initiativrecht oder dem Recht, Rechtsvorschriften zurückzuziehen oder 
zu ändern, bestehen kann, da dadurch die Arbeitsweise der Union und die Verteilung 
der Zuständigkeiten zwischen der nationalen und der europäischen Ebene untergraben 
würden und somit gegen die Verträge verstoßen würde; empfiehlt gleichzeitig, dass das 
Recht der gesetzgeberischen Initiative im Falle einer künftigen Überarbeitung der 
Verträge  dem Europäischen Parlament als direkter Vertretung der Unionsbürger 
übertragen werden sollte; 

Umsetzung des Rechts auf Information 

19. weist nachdrücklich darauf hin, dass die nationalen Parlamente gemäß Artikel 12 EUV 
und Protokoll Nr. 1 das Recht haben, unmittelbar von den EU-Organen Informationen 
zu erhalten; 

20. betont, dass die nationalen Parlamente die ihnen im Rahmen des Frühwarnsystems oder 
aufgrund ihres Rechts auf Information übermittelten Informationen besser bewältigen 
könnten, wenn der IPEX-Plattform die Bedeutung einer „Agora“ bzw. eines Forums für 
den ständigen informellen Dialog unter den nationalen Parlamenten sowie zwischen 
ihnen und den EU-Organen beigemessen würde; beschließt daher, die Nutzung der 
Plattform zu fördern, um den politischen Dialog zu verbessern; empfiehlt den 
nationalen Parlamenten, die IPEX-Plattform rechtzeitig einzusetzen, um dafür zu 
sorgen, dass der nationale Kontrollmechanismus frühzeitig eingeleitet wird; empfiehlt, 
die IPEX-Plattform als Kanal für den systematischen Austausch von Informationen und 
die frühzeitige Meldung von Bedenken im Hinblick auf die Subsidiarität zu nutzen; 
vertritt die Ansicht, dass die IPEX-Plattform das Potenzial hat, zum wichtigsten Kanal 
für die Kommunikation und die Übermittlung einschlägiger Dokumente von den 
Organen der EU an die nationalen Parlamente und von den nationalen Parlamenten an 
die Organe der EU zu werden; verpflichtet sich in dieser Hinsicht, den Verwaltungen 
der Kammern der nationalen Parlamente im Hinblick auf den Umgang mit der 
Plattform Unterstützung zu leisten; fordert außerdem die Einführung eines intensiveren 
Austauschs von Beamten der Organe und der Fraktionen zwischen den Verwaltungen 
des Europäischen Parlaments und den Verwaltungen der nationalen Parlamente; 

Auf dem Weg zu einer besseren interinstitutionellen Zusammenarbeit 
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21. nimmt die bestehende Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und den 
nationalen Parlamenten in der COSAC und in der Interparlamentarischen Konferenz für 
die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP-IPK) sowie im Rahmen von 
Artikel 13 des SKS-Vertrags gebührend zur Kenntnis; betont, dass diese 
Zusammenarbeit auf der Grundlage der Grundsätze des Konsenses, des Austauschs von 
Informationen und der Konsultation ausgebaut werden sollte, damit die nationalen 
Parlamente ihre jeweiligen Regierungen und Verwaltungen kontrollieren; 

22. betont mit Nachdruck, dass der derzeitige Rahmen für die Beziehungen zwischen der 
Europäischen Union und den nationalen Parlamenten vereinfacht und harmonisiert 
werden könnte, damit er effizienter und wirksamer wird; fordert in diesem 
Zusammenhang eine Überprüfung der Zusammenarbeit der Europäischen Union und 
der nationalen Parlamente ihrer Mitgliedstaaten über die bestehenden Plattformen und 
Foren, um diese Beziehungen zu stärken und sie an die aktuellen Bedürfnisse 
anzupassen; besteht jedoch auf einer klaren Abgrenzung der jeweiligen 
Beschlussfassungskompetenzen der nationalen Parlamente und des Europäischen 
Parlaments, wobei erstere ihre europäische Funktion auf der Grundlage ihrer 
einzelstaatlichen Verfassungen ausüben sollten, insbesondere durch die Kontrolle der 
Mitglieder ihrer nationalen Regierungen als Mitglieder des Europäischen Rates und des 
Rates, d. h. auf der Ebene, auf der sie das europäische Rechtsetzungsverfahren am 
besten überwachen können; spricht sich daher aus Gründen der Transparenz, 
Rechenschaftspflicht und besseren Handlungsfähigkeit gegen die Einrichtung 
gemeinsamer parlamentarischer Beschlussfassungsorgane aus; 

23. weist darauf hin, dass die Stärkung des politischen und fachlichen Dialogs zwischen 
den parlamentarischen Ausschüssen – sowohl auf nationaler als auch auf europäischer 
Ebene – ein wichtiger Schritt hin zur umfassenden interparlamentarischen 
Zusammenarbeit wäre; prüft die Möglichkeit, zu diesem Zweck zusätzliche Mittel 
bereitzustellen und sofern möglich Videokonferenzen zu nutzen; 

24. stellt fest, dass die in den Artikeln 9 und 10 von Protokoll Nr. 1 vorgesehenen 
interparlamentarischen Ausschusssitzungen von Bedeutung sind; vertritt die Ansicht, 
dass die interinstitutionelle Zusammenarbeit verbessert werden könnte, wenn den 
interparlamentarischen Ausschusssitzungen von den Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments und der nationalen Parlamente mehr Bedeutung beigemessen würde und 
wenn diese in engerer Zusammenarbeit vorbereitet würden; 

25. empfiehlt, dass die nationalen Parlamente an der Weiterentwicklung der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik in vollem Umfang mitwirken; vertritt die 
Ansicht, dass diese Beteiligung in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Parlament und unter uneingeschränkter Achtung der einzelstaatlichen 
verfassungsrechtlichen Bestimmungen im Hinblick auf die Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik erfolgen sollte, beispielsweise im Rahmen interparlamentarischer 
Sitzungen von Vertretern der nationalen Parlamente und Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments sowie über einen politischen Dialog zwischen einem vollwertigen 
Ausschuss für Sicherheit und Verteidigung im Europäischen Parlament und den 
entsprechenden einzelstaatlichen parlamentarischen Ausschüssen; stellt fest, dass dies 
im Hinblick auf die neutralen Mitgliedstaaten der EU in Bezug auf die konstruktive 
Kontrolle auf diesem Gebiet ein Potenzial darstellt; 

26. ist der Ansicht, dass ein verbesserter politischer und legislativer Dialog zwischen und 
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mit den nationalen Parlamenten zur Verwirklichung der in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung festgelegten Ziele beitragen würde; 

o 

o  o 

27. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0189 
Umsetzung der Richtlinie über die Europäische Schutzanordnung  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. April 2018 zur Umsetzung der 
Richtlinie 2011/99/EU über die Europäische Schutzanordnung (2016/2329(INI)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 2 und 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und 
Artikel 8, 10, 18, 19, 21, 79 und 82 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf Artikel 3, 6, 20, 21, 23, 24, 41 und 47 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die im Jahr 1948 von 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen wurde, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1979 zur 
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vereinten Nationen über die Beseitigung der 
Gewalt gegen Frauen vom 20. Dezember 1993, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes, das am 20. November 1989 in New York verabschiedet wurde, 

– unter Hinweis auf die Erklärung und die Aktionsplattform von Peking, die am 
15. September 1995 auf der vierten Weltfrauenkonferenz angenommen wurden, sowie 
auf die entsprechenden Abschlussdokumente, die im Rahmen der Sondertagungen der 
Vereinten Nationen Peking +5 (2000), Peking +10 (2005), Peking +15 (2010) und 
Peking +20 (2015) angenommen wurden, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Bemerkung des Ausschusses der Vereinten Nationen 
für die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 26. August 2016 zu Artikel 6 
(„Frauen und Mädchen mit Behinderungen“) des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 
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– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul) und 
die Beschlüsse (EU) 2017/865120 und (EU) 2017/866121 des Rates vom 11. Mai 2017 
über die Unterzeichnung – im Namen der Europäischen Union – des Übereinkommens 
des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt, 

– unter Hinweis auf die Unterzeichnung des Übereinkommens des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 
(Übereinkommen von Istanbul) durch alle Mitgliedstaaten, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. September 2017 zu dem Vorschlag für 
einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Übereinkommens des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt durch die 
Europäische Union122, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung 
und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2001/220/JI123, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/80/EG vom 29. April 2004 des Rates zur 
Entschädigung der Opfer von Straftaten124, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und 
zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des 
Rates125 und auf die Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates126, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Juni 2012 mit dem Titel 
„Die Strategie der EU zur Beseitigung des Menschenhandels 2012–2016“ 
(COM(2012)0286), 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/99/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Dezember 2011 über die Europäische Schutzanordnung127, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 606/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 12. Juni 2013 über die gegenseitige Anerkennung von 

                                                           
120  ABl. L 131 vom 20.5.2017, S. 11. 
121  ABl. L 131 vom 20.5.2017, S. 13. 
122  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0329. 
123  ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 57. 
124  ABl. L 261 vom 6.8.2004, S. 15. 
125  ABl. L 101 vom 15.4.2011, S. 1. 
126  ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1. 
127  ABl. L 338 vom 21.12.2011, S. 2. 
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Schutzmaßnahmen in Zivilsachen128, 

– unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2008/947/JI des Rates vom 27. November 
2008 über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Urteile 
und Bewährungsentscheidungen im Hinblick auf die Überwachung von 
Bewährungsmaßnahmen und alternativen Sanktionen129, 

– unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2009/829/JI des Rates vom 23. Oktober 2009 
über die Anwendung – zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union – des 
Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Entscheidungen über 
Überwachungsmaßnahmen als Alternative zur Untersuchungshaft130, 

– unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2008/977/JI des Rates vom 27. November 
2008 über den Schutz personenbezogener Daten, die im Rahmen der polizeilichen und 
justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verarbeitet werden131, 

– unter Hinweis auf die Entschließung des Rates vom 10. Juni 2011 über einen Fahrplan 
zur Stärkung der Rechte und des Schutzes von Opfern, insbesondere in 
Strafverfahren132, 

– unter Hinweis auf das Stockholmer Programm – Ein offenes und sicheres Europa im 
Dienste und zum Schutz der Bürger133, 

– unter Hinweis auf das Programm „Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ 
(2014–2020), 

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 
3. Dezember 2015 zu dem Thema „Strategisches Engagement für die Gleichstellung 
der Geschlechter (2016–2019)“ (SWD(2015)0278),  

– unter Hinweis auf den Bericht der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
mit dem Titel „Gewalt gegen Frauen: eine EU-weite Erhebung“, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. November 2009 zur Beseitigung von 
Gewalt gegen Frauen134,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Februar 2010 zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Europäischen Union – 2009135,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Februar 2014 mit Empfehlungen an die 
Kommission zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen136,  

                                                           
128  ABl. L 181 vom 29.6.2013, S. 4. 
129  ABl. L 337 vom 16.12.2008, S. 102. 
130  ABl. L 294 vom 11.11.2009, S. 20. 
131  ABl. L 350 vom 30.12.2008, S. 60. 
132  ABl. C 187 vom 28.6.2011, S. 1. 
133  ABl. C 115 vom 4.5.2010, S. 1. 
134  ABl. C 285 E vom 21.10.2010, S. 53. 
135  ABl. C 341 E vom 16.12.2010, S. 35. 
136  ABl. C 285 vom 29.8.2017, S. 2. 
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juni 2015 zu der Strategie der EU für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern nach 2015137, 

– unter Hinweis auf die Bewertung der EU-weiten Umsetzung der 
Richtlinie 2011/99/EU, die vom Referat Ex-post-Bewertung des Wissenschaftlichen 
Dienstes des Europäischen Parlaments erstellt wurde (PE603.272), 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung sowie auf Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe e und Anlage 3 des Beschlusses der Konferenz der Präsidenten vom 
12. Dezember 2002 über das Verfahren für die Genehmigung zur Ausarbeitung von 
Initiativberichten, 

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Überlegungen des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung der Geschlechter gemäß Artikel 55 der Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres und des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der 
Geschlechter (A8-0065/2018), 

A. in der Erwägung, dass jedwede Art der gegen Menschen gerichteten Gewalt einen 
direkten Verstoß gegen ihre Menschenwürde darstellt, die als Basis aller grundlegenden 
Menschenrechte dient und daher geachtet und geschützt werden muss; in der 
Erwägung, dass Gewalt gegen Frauen eine brutale Form der Diskriminierung und einen 
Verstoß gegen Menschen- und Grundrechte darstellt; 

B. in der Erwägung, dass die Opfer von Gewalt und Missbrauch Gefahr laufen, Opfer von 
sekundärer und wiederholter Viktimisierung, Vergeltungsmaßnahmen und 
Einschüchterung zu werden; in der Erwägung, dass daher das Bewusstsein der Opfer, 
der Gesellschaft im Allgemeinen und aller Personen, die beruflich mit ihnen zu tun 
haben, darunter auch wichtige Akteure wie solche, die Schutzunterkünfte bereitstellen, 
entscheidend dafür ist, den Opfern (auch grenzüberschreitend) den notwendigen Schutz 
zukommen zu lassen; 

C. in der Erwägung, dass es nachteilige Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft hat, 
wenn ein Mensch nicht ausreichend vor geschlechtsspezifischer Gewalt geschützt wird;  

D. in der Erwägung, dass einer der wichtigsten Sicherheitsaspekte jeder Gesellschaft der 
Schutz der persönlichen Unversehrtheit und Freiheit jedes Menschen ist; in der 
Erwägung, dass dem Schutz der persönlichen Sicherheit und aller Menschen vor 
geschlechtsspezifischer Gewalt in der Europäischen Sicherheitsagenda Priorität 
eingeräumt werden sollte; 

E. in der Erwägung, dass Gewalt, körperliche Misshandlung sowie emotionaler und 
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sexueller Missbrauch unverhältnismäßig oft gegen Frauen gerichtet sind138; in der 
Erwägung, dass ein Drittel der Frauen in der EU nach ihrem 15. Lebensjahr mindestens 
einmal körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlitten hat; in der Erwägung, dass das 
Ausmaß und die Brutalität der Gewalt gegen Frauen häufig ignoriert und in einigen 
Mitgliedstaaten verharmlost werden und dass es immer noch eine besorgniserregend 
weit verbreitete Tendenz gibt, den Opfern die Schuld zuzuweisen; in der Erwägung, 
dass sich nur etwa ein Drittel der Frauen, die von ihrem Partner körperlich misshandelt 
oder sexuell missbraucht werden, an die Behörden wendet; 

F. in der Erwägung, dass die Sicherstellung der Gleichstellung von Frauen und Männern 
in allen Politikbereichen ein Grundsatz der Europäischen Union und ein wesentlicher 
Aspekt der Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt ist; 

G. in der Erwägung, dass in dem Übereinkommen von Istanbul, das von der EU und allen 
Mitgliedstaaten unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert wurde139, festgelegt ist, dass 
all seine Bestimmungen und vor allem die Maßnahmen zum Schutz der Rechte von 
Opfern ohne jedwede Diskriminierung umzusetzen sind, und dass die Vertragsparteien 
darin ausdrücklich aufgefordert werden, Stalking als Straftatbestand anzuerkennen; in 
der Erwägung, dass die Ratifizierung und uneingeschränkte Umsetzung des 
Übereinkommens von Istanbul dazu beitragen wird, die durch die Europäische 
Schutzanordnung aufgeworfenen Probleme zu beheben, indem ein einheitlicher 
europäischer Rechtsrahmen für die Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen geschaffen wird; 

H. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten Frühwarnsysteme und Instrumente zum 
Schutz von Frauen einführen und verstärken müssen, damit sich diese sicher fühlen und 
geschlechtsspezifische Gewalt melden können und damit so die geschätzte Dunkelziffer 
gesenkt werden kann; in der Erwägung, dass die äußerst hohe Dunkelziffer im Bereich 
der geschlechtsspezifischen Gewalt in Zusammenhang mit dem Mangel an öffentlichen 
Mitteln stehen könnte; in der Erwägung, dass die zuständigen Behörden über 
Einrichtungen wie Schutzunterkünfte verfügen müssen, in denen medizinische und 
forensische Unterstützung, psychologische Betreuung und Rechtsberatung angeboten 
werden und die als sicherer Hafen für Frauen dienen, die Opfer von 
geschlechtsspezifischer Gewalt geworden sind; 

I. in der Erwägung, dass die Freizügigkeit in der EU bedeutet, dass Menschen sich häufig 
von einem Land in ein anderes begeben; in der Erwägung, dass die Europäische 
Schutzanordnung auf der Notwendigkeit beruht, sowohl die Rechte und Freiheiten der 
Opfer zu schützen, vor allem das Recht der Opfer und potenziellen Opfer auf 
Freizügigkeit, als auch ihren fortwährenden Schutz sicherzustellen, wenn sie dieses 
Recht ausüben; 

                                                           
138  Aus dem Bericht der Agentur für Grundrechte mit dem Titel „Gewalt gegen Frauen: 

eine EU-weite Erhebung – Bericht über die wichtigsten Ergebnisse“ geht hervor, dass 
ein Drittel der Frauen (33 %) nach ihrem 15. Lebensjahr mindestens einmal körperliche 
und/oder sexuelle Gewalt erlitten hat, jede fünfte Frau (18 %) Opfer von Stalking 
geworden ist und die Hälfte aller Frauen (55 %) mit einer oder mehreren Formen 
sexueller Belästigung konfrontiert war. In Anbetracht dessen kann Gewalt gegen 
Frauen nicht als Randproblem eingestuft werden, das nur einige Frauen betrifft. 

139  https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/210/signatures?desktop=true 
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J. in der Erwägung, dass die Prävention von Gewalt durch Investitionen in 
Sensibilisierungs- und Informationskampagnen, über die in den Medien wirksam 
berichtet wird, Schulungsmaßnahmen und die Ausbildung von Fachleuten ein 
entscheidender Aspekt der Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt ist; in der 
Erwägung, dass die Parteien des Übereinkommens von Istanbul verpflichtet sind, 
geschlechtsspezifischer Gewalt und geschlechtsspezifischen Klischees vorzubeugen, 
indem sie die Rolle der Medien beleuchten; in der Erwägung, dass die Europäische 
Schutzanordnung bei den Opfern, für die eine nationale Schutzmaßnahme gilt, kaum 
bekannt ist, was sich nachteilig auf ihre Inanspruchnahme auswirkt; in der Erwägung, 
dass Sensibilisierungskampagnen und Aufklärungsprogramme zur Bekämpfung der 
Verharmlosung von häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt dazu beitragen, die 
Bereitschaft der Opfer, Missbrauchsfälle zu melden und einzelstaatliche oder 
Europäische Schutzanordnungen zu beantragen, zu steigern und ihr Vertrauen in die 
zuständigen Behörden zu verbessern; 

K. in der Erwägung, dass im Jahr 2010, in dem der Europäische Rat die Europäische 
Schutzanordnung vorschlug, für mehr als 118 000 Frauen, die in der EU wohnhaft 
waren, Schutzmaßnahmen aufgrund geschlechtsspezifischer Gewalt galten; in der 
Erwägung, dass Schätzungen aus dem Jahr 2011 zufolge durchschnittlich 
1 180 Menschen durchgängig grenzüberschreitende Schutzmaßnahmen in der EU 
benötigen würden; 

L. in der Erwägung, dass nichtstaatliche Organisationen in zahlreichen Mitgliedstaaten oft 
eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Opfern spielen; 

M. in der Erwägung, dass die Europäische Schutzanordnung ein Instrument der 
gegenseitigen Anerkennung und der Zusammenarbeit ist, das erst dann ordnungsgemäß 
funktionieren und zum Schutz der Opfer beitragen kann, wenn es von allen 
Mitgliedstaaten uneingeschränkt umgesetzt wurde; 

N. in der Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten in Fällen von Gewalt Schutzmaßnahmen 
auf der Grundlage von Strafverfahren anordnen, während andere Schutzanordnungen 
auf der Grundlage von Zivilverfahren erlassen; 

O. in der Erwägung, dass es in den Mitgliedstaaten der EU viele verschiedene 
Schutzanordnungen gibt und dass die Umsetzung von Europäischen 
Schutzanordnungen aufgrund der unterschiedlichen Rechtssysteme der Mitgliedstaaten 
mit zahlreichen Schwierigkeiten einhergeht und daher die ordnungsgemäße Umsetzung 
von Europäischen Schutzanordnungen für die Opfer gefährdet werden kann und die 
Anzahl der ausgestellten Europäischen Schutzanordnungen gering bleibt; 

P. in der Erwägung, dass die meisten Mitgliedstaaten nicht über ein Registersystem zur 
Erfassung von Daten über die Europäischen Schutzanordnungen verfügen und dass es 
auch kein zentrales europäisches Registersystem zur Erfassung aller einschlägigen EU-
Daten gibt; in der Erwägung, dass es aufgrund unzureichender Daten schwierig ist, die 
Umsetzung der Europäischen Schutzanordnung zu bewerten und Mängel in den 
Rechtsvorschriften oder bei der Umsetzung zu beheben; 

Q. in der Erwägung, dass die Europäische Schutzanordnung für Opfer aller Arten von 
Straftaten gilt, darunter Opfer von Terroranschlägen, Menschenhandel, 
geschlechtsspezifischer Gewalt und organisiertem Verbrechen; in der Erwägung, dass 

www.parlament.gv.at



 

 145

Menschen, die sich in einer prekären Situation befinden und Opfer einer Straftat 
geworden sind, bei der Beantragung einer Europäischen Schutzanordnung mit 
besonderer Rücksicht behandelt werden müssen; 

R. in der Erwägung, dass es einen engen Zusammenhang zwischen der Funktionsweise der 
Europäischen Schutzanordnung und den in der Richtlinie 2012/29/EU festgelegten 
Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von 
Straftaten gibt; 

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, geschlechtsspezifische Gewalt und Gewalt gegen 
Frauen unmissverständlich zu verurteilen, sich zu verpflichten, jegliche Art der 
geschlechtsspezifischen Gewalt und der Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, und dafür 
zu sorgen, dass diese Formen der Gewalt keinesfalls toleriert werden; 

2. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, den geschlechtsspezifischen 
Blickwinkel in alle ihre Maßnahmen und insbesondere in diejenigen Maßnahmen 
einfließen zu lassen, die potenziell mit der Sensibilisierung für und der Aufdeckung von 
Gewalt gegen Frauen und dem Schutz und der Wahrung der Unversehrtheit der Opfer 
in Zusammenhang stehen; 

Allgemeine Bewertung der Umsetzung der Richtlinie und Empfehlungen zur Verbesserung des 
Stands der Umsetzung und der Funktionsweise der Europäischen Schutzanordnung 

3. stellt fest, dass alle Mitgliedstaaten, die an die Richtlinie über die Europäische 
Schutzanordnung gebunden sind, die Kommission von deren Umsetzung in 
einzelstaatliches Recht in Kenntnis gesetzt haben; 

4. ist sich der möglichen positiven Auswirkungen der Schaffung des Raums der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts auf den grenzüberschreitenden Schutz von Opfern 
bewusst; ist der Ansicht, dass die Europäische Schutzanordnung ein wirksames 
Instrument für den Schutz von Opfern in einer modernen Welt sein kann, die durch 
hohe Mobilität und fehlende Binnengrenzen geprägt ist; nimmt jedoch mit Besorgnis 
zur Kenntnis, dass von den Mitgliedstaaten seit der Umsetzung der Richtlinie über die 
Europäische Schutzanordnung nur sieben Europäische Schutzanordnungen erfasst 
wurden, obwohl in den vergangenen Jahren in den Mitgliedstaaten Tausende nationaler 
Schutzanordnungen beantragt und erlassen wurden140; 

5. bedauert, dass die Kommission dem Parlament und dem Rat bis zum 11. Januar 2016 
keinen Bericht über die Anwendung der Richtlinie über die Europäische 
Schutzanordnung vorgelegt hat; fordert die Kommission auf, ihrer Berichtspflicht 
gemäß der Richtlinie nachzukommen und in ihrem Bericht die nationalen 
Schutzmaßnahmen, die Schulungsmaßnahmen und die Sensibilisierungskampagnen in 
den Mitgliedstaaten zu beschreiben und darauf einzugehen, ob das Recht der Opfer auf 
kostenlose Rechtsberatung durch die Mitgliedstaaten geachtet wird und ob die Kosten 
für eine Schutzanordnung von den Opfern getragen werden müssen; 

                                                           
140  In der Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments zur 

Bewertung der EU-weiten Umsetzung der Richtlinie 2011/99/EU über die Europäische 
Schutzanordnung wird berichtet, dass Schätzungen zufolge im Jahr 2010 für mehr als 
100 000 Frauen, die in der EU wohnhaft waren, Schutzmaßnahmen aufgrund 
geschlechtsspezifischer Gewalt galten. 
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6. weist darauf hin, dass der vollstreckende Staat ungeachtet der verschiedenen damit 
verbundenen Schwierigkeiten und rechtlichen Herausforderungen verpflichtet ist, die 
Europäische Schutzanordnung mit dem gleichen Vorrang anzuerkennen wie der 
anordnende Staat;  

7. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass es in Verbindung mit der 
Vollstreckung einer Europäischen Schutzanordnung eine erhebliche Lücke zwischen 
der Koordinierung der Mitgliedstaaten und der Kommunikation zwischen ihnen gibt; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die Zusammenarbeit und die Kommunikation in Bezug 
auf die Europäische Schutzanordnung gemeinsam zu verbessern, weil dies zu deutlich 
effizienteren Verfahren und gleichzeitigen grenzüberschreitenden Maßnahmen in den 
Mitgliedstaaten führen würde; 

8. hält es für geboten, die Erhebung statistischer Daten zu verbessern, damit das Ausmaß 
des Problems und die Ergebnisse der zur Eindämmung der geschlechtsspezifischen 
Gewalt ergriffenen Maßnahmen beurteilt werden können; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, die Formulare und Verfahren für die Beantragung einer Europäischen 
Schutzanordnung zu standardisieren und zu digitalisieren, ein nationales 
Registersystem für Europäische Schutzanordnungen zur Datenerfassung einzurichten 
und den Informationsaustausch mit der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten 
zu verbessern; fordert die Mitgliedstaaten auf, nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten 
und Daten zur Anzahl der beantragten, erlassenen und vollstreckten Europäischen 
Schutzanordnungen sowie zu den Straftatbeständen zu erfassen und regelmäßig der 
Kommission zu übermitteln; 

9. fordert die Kommission auf, ein europäisches Registersystem zur Erfassung von Daten 
über Europäische Schutzanordnungen aus allen Mitgliedstaaten einzurichten;  

10. regt dazu an, dass ein einheitliches und sowohl im Straf- als auch im Zivilverfahren 
gültiges Formular für die Beantragung und Anerkennung von Schutzanordnungen 
entworfen und genutzt wird, das in allen Mitgliedstaaten verwendet werden kann; 
fordert, dass auch ein digitales Verwaltungssystem eingeführt wird, das die 
Abstimmung erleichtert, die erhobenen Daten standardisiert und sowohl die 
Verwaltung der Anordnungen als auch die Erstellung von unionsweiten operativen 
Statistiken vereinfacht; 

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die vollständige Liste der für die 
Ausstellung und Anerkennung Europäischer Schutzanordnungen zuständigen Behörden 
und der zentralen Behörden in den Mitgliedstaaten, die Europäische 
Schutzanordnungen übermitteln und erhalten, zu veröffentlichen und leicht zugänglich 
zu machen, damit geschützte Personen und Opferschutzorganisationen Europäische 
Schutzanordnungen beantragen oder damit verbundene Fragen klären können; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, ihre nationalen und lokalen Institutionen und zuständigen 
Behörden zu stärken, um die Zugänglichkeit und Anwendbarkeit der Europäischen 
Schutzanordnung auf eine Art und Weise zu verbessern, die der Ausstellung von 
Europäischen Schutzanordnungen zuträglich ist;  

12. fordert die Kommission auf, alle Formen des Austauschs über bewährte Verfahren und 
der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen den Mitgliedstaaten 
und der Zivilgesellschaft zu fördern, um für eine geeignete Funktionsweise der 
Europäischen Schutzanordnung zu sorgen;  
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13. betont, dass die Opfer von Straftaten, die eine nationale Schutzanordnung beantragt 
haben oder dies in Betracht ziehen, von einer bestimmten zuständigen Behörde 
automatisch und ordnungsgemäß sowohl mündlich als auch schriftlich davon in 
Kenntnis gesetzt und daran erinnert werden sollten, dass im Rahmen von Strafverfahren 
eine Europäische Schutzanordnung beantragt werden kann; betont, dass geschützten 
Personen keine finanziellen Kosten entstehen dürfen, wenn sie eine Europäische 
Schutzanordnung beantragen; 

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine individuelle geschlechtsspezifische Bewertung der 
Bereitstellung von Unterstützung und Hilfe bei der Beantragung Europäischer 
Schutzanordnungen durchzuführen;  

15. bedauert, dass die Opfer aller Arten von Straftaten in einigen Mitgliedstaaten kaum 
Zugang zum Rechtssystem und zu Rechtsberatung haben, was dazu führt, dass die 
Opfer nur wenige Informationen über die Möglichkeit der Beantragung einer 
Europäischen Schutzanordnung erhalten; ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten dafür 
sorgen müssen, dass geschützte Personen eine kostenlose Rechtsberatung, 
administrative Unterstützung und angemessene Informationen über die Europäische 
Schutzanordnung erhalten, weil dies für die Inanspruchnahme und Wirksamkeit dieses 
Instruments hinsichtlich der Ausstellung und Vollstreckung entscheidend ist; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, der Überwachung und Verhütung von Gewalt gegen Frauen im 
ländlichen Raum mehr Mittel zu widmen; 

16. regt die Mitgliedstaaten dazu an, geschützte Personen über die im vollstreckenden Staat 
zur Verfügung stehenden zusätzlichen Sozialleistungen wie zum Beispiel 
Unterstützung für Familien, Unterbringung usw. zu informieren, weil diese 
Maßnahmen nicht zum Anwendungsbereich der Europäischen Schutzanordnung 
gehören; 

17. betont, dass in erster Linie minderjährige Opfer und die Kinder der Opfer von 
Straftaten Schutz und zusätzliche soziale Unterstützung erhalten sollten, vor allem 
wenn sie der Gefahr sexueller Übergriffe ausgesetzt sind; 

18. bedauert, dass die Mitgliedstaaten nicht dafür sorgen, dass vor, während und nach der 
Ausstellung einer Europäischen Schutzanordnung Übersetzungen und 
Verdolmetschungen in eine Sprache angeboten werden, die das Opfer versteht; 

19. betont, dass den Opfern im Rahmen der Verfahren der Ausstellung einer Europäischen 
Schutzanordnungen immer ein Recht auf Anhörung zustehen sollte; betont, dass 
während des gesamten Verfahrens der Ausstellung einer Europäischen 
Schutzanordnung kostenlos Übersetzungen und Dolmetscherdienste zur Verfügung 
gestellt werden müssen; betont daher, dass alle einschlägigen Dokumente in eine 
Sprache übersetzt werden müssen, die das Opfer versteht; 

20. bedauert den Mangel an Sondermaßnahmen, die von den Mitgliedstaaten für Opfer, die 
sich in einer prekären Situation befinden, oder für Opfer mit besonderen Bedürfnissen 
ergriffen werden; ist der Ansicht, dass sich die Kürzungen öffentlicher Ausgaben 
häufig nachteilig auf die für solche Sondermaßnahmen zur Verfügung stehenden Mittel 
auswirken; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, in Zusammenarbeit mit der 
Kommission und einschlägigen Organisationen für den Schutz von Opfern besondere 
Leitlinien und Maßnahmen anzunehmen, mit denen es für diese Opfer leichter wird, 
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eine Europäische Schutzanordnung zu beantragen; 

21. betont, dass die Europäische Schutzanordnung aufgrund des in gefährlichem Maße 
zunehmenden Menschenhandels für die Opfer von Menschenhandel von großem 
Vorteil sein kann; fordert die Kommission daher auf, die Europäische Schutzanordnung 
in einer Strategie der EU zur Bekämpfung des Menschenhandels zu berücksichtigen; 

22. ist der Ansicht, dass die Schutzanordnung möglichst rasch, wirksam und automatisch 
ausgestellt werden muss und möglichst wenig bürokratischen Aufwand mit sich 
bringen darf, damit ihr Potenzial voll ausgeschöpft werden kann und sowohl im 
vollstreckenden als auch im anordnenden Staat für gleichwertige Schutzmaßnahmen 
gesorgt wird; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine eindeutige und 
kurze Frist von zwei Wochen für die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
festzulegen, innerhalb derer sie Europäische Schutzanordnungen erlassen und melden 
müssen, damit die Ungewissheit und der Druck für die geschützten Personen nicht 
steigt, und die zuständigen Behörden aus demselben Grund anzuweisen, den Opfern im 
Rahmen der Beschlussfassung über ihre Anträge auf Europäische Schutzanordnungen 
ausreichend Informationen zur Verfügung zu stellen und sie über alle Vorgänge 
während dieses Verfahrens zu unterrichten; fordert die Mitgliedstaaten in diesem 
Zusammenhang auf, den Behörden, die mit Europäischen Schutzanordnungen befasst 
sind, ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen, damit ein effizientes System 
angewandt werden kann, in dessen Rahmen der Situation der Opfer Rechnung getragen 
wird; 

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Interessen der geschützten Person gebührend 
Rechnung zu tragen und als sicherer Hafen für Menschen aufzutreten, die Gewalt 
melden, und dazu uneingeschränkt der Verpflichtung nachzukommen, die gefährdende 
Person nicht vom Aufenthaltsort der geschützten Person in Kenntnis zu setzen oder ihr 
andere Informationen über die geschützte Person mitzuteilen, sofern dies nicht 
zwingend erforderlich ist, um die Ziele der Schutzanordnung zu erreichen; betont, dass 
das Opfer entsprechend unterrichtet werden muss, wenn der Täter aufgrund der 
Umstände über Einzelheiten der Europäischen Schutzanordnung informiert werden 
muss; 

24. fordert die Mitgliedstaaten auf, Sondermaßnahmen in Betracht zu ziehen, um die 
Ausstellung einer Europäischen Schutzanordnung zum Schutz der Familienangehörigen 
zu erleichtern, die mit einem Opfer zusammenwohnen, für das bereits eine Europäische 
Schutzanordnung erlassen wurde; 

25. betont die zunehmende Effizienz neuer Technologien wie etwa von GPS-
Überwachungssystemen und Smartphone-Anwendungen, die einen Alarm auslösen, 
wenn unmittelbare Gefahr droht, und mit denen die Effizienz und Anpassungsfähigkeit 
Europäischer Schutzanordnungen sowohl im anordnenden als auch im vollstreckenden 
Staat verbessert werden können; ist besorgt, dass diese neuen Technologien nur von 
sehr wenigen Mitgliedstaaten eingesetzt werden; 

26. betont, wie wichtig es ist, Europäische Schutzanordnungen im vollstreckenden Staat in 
Bezug auf die Bedrohung, der das Opfer ausgesetzt ist, zu überwachen, um 
festzustellen, ob die angeordneten Schutzmaßnahmen ordnungsgemäß umgesetzt 
wurden und ob sie überarbeitet werden müssen; 
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27. fordert die Kommission auf, die Umsetzung dieser Richtlinie zu überwachen und 
umgehend Vertragsverletzungsverfahren gegen alle Mitgliedstaaten einzuleiten, die 
gegen die Richtlinie verstoßen; 

28. regt dazu an, dass gemäß dem wiederholt von Verbänden von Opfern 
geschlechtsspezifischer Gewalt vorgebrachten Vorschlag Verfahren erprobt werden, die 
die in den meisten Mitgliedstaaten bestehende herkömmliche Herangehensweise an das 
Schutzkonzept abwandeln; betont, dass zu den Methoden zur Risikominderung unter 
anderem Maßnahmen zur Vorbeugung, Überwachung, Kontrolle und Begleitung der 
Täter gehören und die Bemühungen nicht ausschließlich auf Maßnahmen für die Opfer 
gerichtet sein sollten und dass zu den anzuwendenden Präventivmaßnahmen prioritär 
die zwingend vorgeschriebene Belehrung von Aggressoren und Tätern gehören sollte; 

29. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine eingehende Untersuchung 
möglicher Methoden der Verbesserung von Rechtsvorschriften in Verbindung mit der 
Europäischen Schutzanordnung und ihrer wirksamen Umsetzung in allen 
Mitgliedstaaten und von praktischer Unterstützung durchzuführen, um die Rechte auf 
internationalen Schutz und Hilfe und Unterstützung der Opfer von Gewalt 
sicherzustellen, die auf nationaler Ebene geschützt sind; 

30. fordert die EU-Agenturen wie die Agentur für Grundrechte und das Europäische 
Institut für Gleichstellungsfragen auf, die Umsetzung der Richtlinie regelmäßig zu 
überwachen; 

31. fordert die Kommission auf, die Zivilgesellschaft zur Überwachung und 
Berichterstattung aufzurufen, um die Funktionsweise der Europäischen 
Schutzanordnung in den Mitgliedstaaten zu verbessern, und nichtstaatlichen 
Organisationen zu diesem Zweck Unionsmittel zur Verfügung zu stellen; 

32. fordert die Kommission auf, die Forschung im Bereich der Inanspruchnahme nationaler 
Schutzanordnungen und der Europäischen Schutzanordnung zu fördern und Programme 
zu koordinieren, mit denen in den Mitgliedstaaten Sensibilisierungskampagnen 
umgesetzt und so die Opfer von Straftaten über die Möglichkeit der Beantragung einer 
Europäischen Schutzanordnung und über grenzüberschreitende Schutzmaßnahmen 
unterrichtet werden; 

33. fordert die Mitgliedstaaten auf, enger mit nichtstaatlichen Organisationen 
zusammenzuarbeiten und auf den Menschenrechten beruhende, 
dienstleistungsorientierte, praktische und bereichsübergreifende Pflichtschulungen zur 
Europäischen Schutzanordnung für alle Beamten zu organisieren, die beruflich mit 
Opfern zu tun haben und für die richtige Umsetzung der Richtlinie von entscheidender 
Bedeutung sind; betont, dass in allen Mitgliedstaaten spezielle regelmäßige Schulungen 
und Kurse zur Europäischen Schutzanordnung für die Polizei, die Mitarbeiter der 
zuständigen nationalen Behörden, Angehörige der Rechtsberufe, Sozialarbeiter sowie 
Verbände und nichtstaatliche Organisationen, die Opfer von Gewalt unterstützen, 
eingeführt werden sollten; fordert, dass Mitarbeiter, die mit Fällen 
geschlechtsspezifischer Gewalt befasst sind, angesichts der besonderen Bedürfnisse von 
Frauen, die einer Gewalttat zum Opfer gefallen sind, eine angemessene Ausbildung und 
ausreichende Ressourcen erhalten, damit sie Fällen von geschlechtsspezifischer Gewalt 
Vorrang einräumen können; 
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34. fordert die Mitgliedstaaten auf, angesichts der in unseren Gesellschaften tief 
verwurzelten Frauenfeindlichkeit und des ebenso tief verwurzelten Sexismus sowie der 
Tatsache, dass Kinder und Jugendliche zunehmend Gewalt im Internet ausgesetzt sind, 
die Themen Gleichstellung von Frauen und Männern und Verzicht auf Gewalt in die 
Lehrpläne der Grund- und Sekundarschulen aufzunehmen, in deren Rahmen eine aktive 
Beteiligung der Schüler an Diskussionen angeregt und alle sich bietenden lerngünstige 
Momente genutzt werden; 

35. betont, dass neue Kommunikationskanäle, beispielsweise digitale Plattformen, als neue 
Plattform für geschlechtsspezifische Gewalt (z. B. Drohungen und Belästigungen) 
genutzt werden; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, diese Aspekte bei der 
Ausstellung bzw. Vollstreckung einer Europäischen Schutzanordnung zu 
berücksichtigen; 

Allgemeine Empfehlungen im Hinblick auf geschlechtsspezifische Gewalt  

36. fordert die Kommission auf, den Schutz aller Bürger und vor allem derjenigen, die sich 
in einer besonders prekären Situation befinden, in die Europäische Sicherheitsagenda 
aufzunehmen und den Schwerpunkt dabei auf die Opfer von Straftaten wie 
Menschenschmuggel, geschlechtsspezifischer Gewalt oder Terroranschlägen zu legen, 
wobei diese Opfer ebenfalls besonderer Aufmerksamkeit, Unterstützung und sozialer 
Anerkennung bedürfen;  

37. fordert die Kommission auf, Kampagnen durchzuführen, mit denen Frauen angehalten 
werden sollen, jegliche Form von geschlechtsspezifischer Gewalt zu melden, damit sie 
geschützt werden können und die Genauigkeit der Daten zur geschlechtsspezifischen 
Gewalt verbessert wird; 

38. hebt hervor, dass der unterschiedliche Rückgriff auf die nationalen Schutzanordnungen 
und die Europäische Schutzanordnung dem Bewertungsbericht des Wissenschaftlichen 
Diensts des Parlaments zufolge in erster Linie der Tatsache geschuldet ist, dass die 
Opfer und viele in diesem Bereich Tätige über die Möglichkeiten, die diese Richtlinie 
bietet, nicht Bescheid wissen; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, die volle 
Verantwortung für ihre Bürger zu übernehmen und zusammen mit einschlägigen 
nichtstaatlichen Organisationen langfristige Aufklärungs- und bereichsübergreifende 
Sensibilisierungskampagnen zu den verfügbaren Schutzinstrumenten und ihrem Einsatz 
einzuführen, die a) an die gesamte Gesellschaft, b) an potenzielle Opfer (vor allem 
Frauen, für die bereits nationale Schutzanordnungen gelten) und c) an Fachleute wie 
Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden, Beamte im Justizwesen, Rechtsbeistände 
und Mitarbeiter der Sozialämter und Notfalldienste gerichtet sind, die als erste 
Anlaufstelle für Opfer dienen; fordert die Kommission daher auf, Finanzmittel für die 
Einführung von Informationsprogrammen bereitzustellen; 

39. weist auf das von der Kommission betriebene Europäische Justizportal hin, zu dem die 
Mitgliedstaaten beitragen; begrüßt die Initiative der Kommission, den Bereich des 
Europäischen Justizportals für Opfer zu erweitern und alle einschlägigen Informationen 
zu den Rechten von Opfern einzubinden, darunter auch länderspezifische Anleitungen 
für die Meldung von Gewalttaten; betont, dass der Bereich für Opfer als 
benutzerfreundliches, praktisches Instrument und Informationsquelle gestaltet werden 
muss, die in allen Amtssprachen der EU zur Verfügung stehen sollte; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, eine benutzerfreundliche Website zu den Rechten von Opfern 
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einzurichten, über die auch Informationen zur Europäischen Schutzanordnung 
abgerufen werden können, die eine digitale Plattform für die Meldung von Vorfällen 
beinhaltet, damit geschlechtsspezifische Gewalt leicht ermittelt werden kann, und auf 
die beispielsweise über die einzelstaatlichen Justizportale einfach zugegriffen werden 
kann; 

40. fordert die Mitgliedstaaten auf, enger mit nichtstaatlichen Organisationen 
zusammenzuarbeiten, die Opfer von Gewalt schützen, um Strategien zu erarbeiten, die 
sowohl proaktive als auch reaktive Maßnahmen im Zusammenhang mit 
geschlechtsspezifischer Gewalt, der Funktionsweise der Europäischen 
Schutzanordnung und den notwendigen Änderungen der Rechtsvorschriften und der 
Unterstützung vorsehen;  

41. fordert die Kommission auf, einen Rechtsakt vorzulegen, durch den die Mitgliedstaaten 
dabei unterstützt werden, jeglicher Form von Gewalt gegen Frauen und Mädchen und 
geschlechtsspezifischer Gewalt vorzubeugen und diese zu verfolgen; 

42. fordert den Rat auf, die Überleitungsklausel zu aktivieren, d. h. einstimmig einen 
Beschluss zu fassen, der Gewalt gegen Frauen und Mädchen (und andere Formen 
geschlechtsspezifischer Gewalt) als Straftaten gemäß Artikel 83 Absatz 1 AEUV 
definiert; 

43. fordert nachdrücklich, dass ein Prozess vorangetrieben wird, mit dem die 
Rechtsvorschriften über die Gewalttaten, die eine Schutzanordnung auslösen können, 
nach und nach angeglichen werden; betont, dass Übergriffe, die speziell gegen Frauen 
gerichtet sind, ernst genommen werden müssen und in allen Mitgliedstaaten eine 
strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen sollten und dass die Maßnahmen zum 
Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt auch von Gerichten erlassen werden sollten; 

Für einen kohärenten Rechtsrahmen der EU zum Schutz der Opfer 

44. begrüßt die Unterzeichnung des Vertrags über den Beitritt der EU zum 
Übereinkommen von Istanbul am 13. Juni 2017, das einem ganzheitlichen, 
umfassenden und koordinierten Ansatz entspricht, bei dem die Rechte der Opfer in den 
Mittelpunkt gerückt werden, und in enger Verbindung zur Europäischen 
Schutzanordnung stehen sollte; fordert die EU auf, einen möglichst umfassenden 
Beitritt zum Übereinkommen zu beschließen, um Gewalt gegen Frauen zu verhüten, 
Straffreiheit zu bekämpfen und Opfer zu schützen; betont, wie wichtig dieser Rechtsakt 
ist, um eines der Hindernisse bei der Anwendung der Europäischen Schutzanordnung – 
die mangelnde Anerkennung von Stalking als Straftat in allen Mitgliedstaaten – zu 
überwinden; fordert die Kommission im Einklang mit seiner Entschließung vom 
12. September 2017 zum Beitritt der EU zum Übereinkommen von Istanbul auf, einen 
Koordinator der EU für Gewalt gegen Frauen zu benennen, der für die Koordinierung, 
Umsetzung, Überwachung und Bewertung von politischen Strategien, Instrumenten 
und Maßnahmen der EU zuständig wäre, um alle Formen von Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen zu verhüten und zu bekämpfen und die EU im Ausschuss der 
Vertragsparteien des Übereinkommens zu vertreten; 

45. fordert sämtliche Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, dazu auf, das 
Übereinkommen von Istanbul zu ratifizieren und uneingeschränkt durchzusetzen und 
ausreichende Finanzmittel und Personalressourcen bereitzustellen, um Gewalt gegen 
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Frauen und geschlechtsspezifischer Gewalt vorzubeugen und sie zu bekämpfen, indem 
unter anderem Frauen und Mädchen gestärkt und Opfer geschützt werden und dafür 
gesorgt wird, dass Opfer eine Entschädigung erhalten können; 

46. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass sämtliche Personen, die beruflich 
mit den Opfern aller Formen von Gewalt zu tun haben, die in den Geltungsbereich des 
Übereinkommens von Istanbul fallen, angemessen geschult sind und ihnen Verfahren 
und Leitlinien zur Verfügung stehen, damit es im Rahmen von gerichtlichen, 
medizinischen und polizeilichen Verfahren nicht zu Diskriminierung oder einer 
erneuten Viktimisierung kommt; 

47. begrüßt die im Übereinkommen von Istanbul verankerte Verpflichtung, kostenlose 
landesweite Telefon-Hotlines einzurichten, die rund um die Uhr besetzt sind und unter 
denen Anrufer Ratschläge zu allen Formen von Gewalt erhalten können, die in den 
Geltungsbereich des Übereinkommens fallen; fordert die Mitgliedstaaten auf, dieses 
Instrument in einschlägigen Fällen zu nutzen und Opfern Informationen über die 
Europäische Schutzanordnung zur Verfügung zu stellen; 

48. betont, dass die rechtlichen und praktischen Mängel bei der Umsetzung der Richtlinie 
durch das richtige Zusammenspiel und die richtige Abstimmung der verschiedenen 
Rechtsakte der EU zum Opferschutz behoben werden können, darunter der 
Rahmenbeschluss über Überwachungsmaßnahmen als Alternative zur 
Untersuchungshaft und der Rahmenbeschluss 2009/829/JHA über 
Bewährungsmaßnahmen, die Verordnung (EU) Nr. 606/2013 über die gegenseitige 
Anerkennung von Schutzmaßnahmen in Zivilsachen und die Richtlinie 2012/29/EU 
vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und 
den Schutz von Opfern von Straftaten, mit der das Recht eingeführt wurde, 
Informationen, kostenlose Dolmetscherdienste und kostenlose Übersetzungen der 
Informationen zu erhalten, und in der ein allgemeines Vorgehen für Opfer mit 
besonderen Bedürfnissen festgelegt wurde, darunter auch Opfer geschlechtsspezifischer 
Gewalt; 

49. fordert die Mitgliedstaaten auf, Opfer über andere Schutzmaßnahmen zu unterrichten, 
falls der vollstreckende Staat nicht länger in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fällt; 

50. fordert die Kommission auf, die bestehenden Instrumente für den rechtlichen Schutz 
von Opfern von Straftaten zu überprüfen und einen entsprechenden kohärenten 
Rechtsrahmen der EU einzuführen;  

51. fordert die Kommission auf, zu prüfen, wie diese Richtlinie in Verbindung mit den 
damit zusammenhängenden Rechtsvorschriften für Zivilsachen, vor allem der 
Verordnung (EU) Nr. 606/2013, angewandt wird, und Leitlinien dazu vorzuschlagen, 
wie diese beiden Rechtsvorschriften der EU, mit denen Opfer durch die Anerkennung 
von im Rahmen nationaler Zivil- oder Strafverfahren angenommener 
Schutzmaßnahmen geschützt werden sollen, von den Mitgliedstaaten wirksamer 
angewandt werden können; 

o 

o     o 
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52. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, der Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte und dem Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen zu 
übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0190 
Umsetzung des Bologna-Prozesses – Sachstand und Folgemaßnahmen  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. April 2018 zur Umsetzung des 
Bologna-Prozesses – Sachstand und Folgemaßnahmen  (2018/2571(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf Artikel 14 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2012 zu dem Beitrag der 
europäischen Organe zur Konsolidierung und zum Fortschritt im Bologna-Prozess141, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 25./26. November 2013 zur 
globalen Dimension der europäischen Hochschulbildung142, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. September 2011 mit dem 
Titel „Wachstum und Beschäftigung unterstützen – eine Agenda für die 
Modernisierung von Europas Hochschulsystemen“ (COM(2011)0567), 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 28./29. November 2011 zur 
Modernisierung der Hochschulbildung143, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. November 2012 mit dem 
Titel „Neue Denkansätze für die Bildung: bessere sozioökonomische Ergebnisse durch 
Investitionen in Qualifikationen“ (COM(2012)0669), 

– unter Hinweis auf die Empfehlung 2006/143/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Februar 2006 betreffend die verstärkte europäische Zusammenarbeit zur 
Qualitätssicherung in der Hochschulbildung144, 

– unter Hinweis auf die am 19. Juni 1999 in Bologna von den für den Bereich 
Hochschulbildung zuständigen Ministern 29 europäischer Staaten unterzeichnete 
Gemeinsame Erklärung (Bologna-Erklärung), 

                                                           
141  ABl. C 251 E vom 31.8.2013, S. 24. 
142  ABl. C 28 vom 31.1.2014, S. 2. 
143  ABl. C 372 vom 20.12.2011, S. 36. 
144  ABl. L 64 vom 4.3.2006, S. 60. 
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. April 2015 zu der Überwachung der 
Umsetzung des Bologna-Prozesses145, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. November 2017 mit dem 
Titel „Stärkung der europäischen Identität durch Bildung und Kultur“ 
(COM(2017)0673), 

– unter Hinweis auf die Anfrage an die Kommission zur Umsetzung des Bologna-
Prozesses – Sachstand und Folgemaßnahmen (O-000020/2018 – B8-0014/2018), 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Kultur und Bildung, 

– gestützt auf Artikel 128 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass der Bologna-Prozess eine zwischenstaatliche Initiative darstellt, 
mit der die einschlägigen Länder im Zuge eines offenen, auf Zusammenarbeit 
beruhenden Dialogs durch international vereinbarte Verpflichtungen gemeinsame Ziele 
erreichen möchten, womit sie zur Schaffung des Europäischen Hochschulraums (EHR) 
beitragen; in der Erwägung, dass eine hochwertige Hochschulbildung zu den 
wesentlichen Grundlagen zählt, wenn es gilt, eine Gesellschaft zu schaffen, die auf 
einer breiten, fortschrittlichen Wissensbasis fußt, in deren Rahmen im Zuge der 
Sicherstellung der Chancengleichheit und hochwertiger Bildung, die für alle zugänglich 
ist, letztendlich ein Beitrag zu einer stabilen, friedlichen und toleranten Gemeinschaft 
geleistet wird; 

B. in der Erwägung, dass mit dem Ausbau der Internationalisierung der Hochschulbildung 
und der Verbesserung der Vereinbarkeit und Vergleichbarkeit der Standards 
verschiedener Hochschulbildungssysteme im Rahmen des Bologna-Prozesses die 
Mobilität gefördert wurde, wobei den Grundsätzen der Wissenschaftsfreiheit und der 
institutionellen Autonomie Rechnung getragen und ein Schwerpunkt auf die Stärkung 
der Qualität der Hochschulbildung und auf Chancengleichheit für die Bürger gelegt 
wurde; 

C. in der Erwägung, dass mit dem EHR eine dreigliedrige Studienstruktur (Bachelor, 
Master und Promotion) eingeführt und die europäischen Hochschulsysteme weltweit 
vergleichbarer und attraktiver gemacht werden sollten; 

D. in der Erwägung, dass Bildung zu den Grundsäulen unserer Gesellschaft zählt und die 
Hochschulbildung für die Entwicklung der Persönlichkeit und von Kompetenzen sowie 
für die Steigerung der Beschäftigungs- und Wettbewerbsfähigkeit, vermehrtes soziales 
Engagement, eine aktive Bürgerschaft und interkulturelle Kompetenz sowie die 
Förderung gemeinsamer Werte und die Bewältigung der Herausforderungen, die mit 
der Tatsache einhergehen, dass die Welt in raschem Wandel begriffen ist, von 
wesentlicher Bedeutung ist; 

E. in der Erwägung, dass die EU zur Unterstützung der Hochschuleinrichtungen und der 
für den Bereich Hochschulbildung zuständigen einzelstaatlichen Behörden eine 
europäische Erneuerungsagenda für die Hochschulbildung auf den Weg gebracht hat; in 
der Erwägung, dass in diesen Prozess nach und nach weitere Länder des EHR 

                                                           
145  ABl. C 346 vom 21.9.2016, S. 2. 
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eingebunden werden könnten, und zwar durch Konsultationen und den Austausch über 
bewährte Verfahren; 

F. in der Erwägung, dass die Schaffung eines auf Qualität und gegenseitigem Vertrauen 
basierenden offenen, inklusiven EHR die Grundlage des Bologna-Prozesses bildet; 

G. in der Erwägung, dass am Bologna-Prozess und am EHR 48 Länder – darunter auch 
viele wichtige Nachbar- und Partnerländer der EU – beteiligt sind; in der Erwägung, 
dass der Bologna-Prozess der Stärkung der Wirksamkeit der Partnerschaften mit 
Drittstaaten im Bereich Hochschulbildung dient und durch diesen Prozess in den 
einschlägigen Ländern Anreize für Bildungsreformen und Reformen in anderen 
Bereichen entstehen; 

H. in der Erwägung, dass die Tatsache, dass die Mobilität von Studenten inzwischen 
zugenommen hat und sich die Mobilität auch einfacher gestaltet, und der Umstand, dass 
inzwischen gemeinsame Abschlüsse vergeben werden, bislang als die beiden großen 
Errungenschaften des Bologna-Prozesses anzusehen sind, zumal die Umsetzung des 
Bologna-Prozesses im EHR ungleich voranschreitet und es bei der Umsetzung der 
vereinbarten Strukturreformen in vielen Fällen zu Schwierigkeiten gekommen ist; 

I. in der Erwägung, dass Belarus 2015 unter der Bedingung in den EHR aufgenommen 
wurde, dass es den im Fahrplan für Reformen in der Hochschulbildung in Belarus 
(„Belarus Roadmap for Higher Education Reform“) niedergelegten Anforderungen 
entsprechen würde; in der Erwägung, dass die Behörden von Belarus ihren 
Verpflichtungen bis Ende 2017 nicht nachgekommen waren und den Reformkurs nun 
fortsetzen sollten; 

1. fordert die teilnehmenden Länder auf, sich auf politischer Ebene intensiver zu 
engagieren und die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Umsetzung der gemeinsam 
vereinbarten Ziele im gesamten EHR zu fördern und dabei – falls erforderlich – 
angemessene Legislativrahmen auszuarbeiten, um die Entwicklung dieses Raumes zu 
konsolidieren, seine Glaubwürdigkeit zu stärken und dafür zu sorgen, dass er sich 
weltweit zu einem Synonym für Exzellenz in der Wissenschaft entwickelt, dabei aber 
auch für mehr Plätze im Rahmen der Mobilität zu sorgen, damit möglichst viele 
Studenten teilhaben können; 

2. fordert die teilnehmenden Länder auf, für die Gewährung von Mobilitätsdarlehen und -
zuschüssen transparente, niedrigschwellige, gerechte Mechanismen aufzulegen; fordert 
die EU und die Mitgliedstaaten auf, für den Bereich Bildung mehr Haushaltsmittel zur 
Verfügung zu stellen, damit eine kostenfreie, allgemein zugängliche Hochschulbildung 
möglich ist und das lebenslange Lernen gefördert wird; 

3. fordert die Kommission und die teilnehmenden Länder auf, die Anerkennung 
akademischer Studienzeiten im Ausland und dort erworbener Leistungspunkte sowie 
von Qualifikationen für akademische und berufliche Zwecke sowie früherer 
Lernerfahrungen zu vereinfachen und hochwertige Anerkennungssysteme zu 
entwickeln; drängt darauf, dass die Union, die Mitgliedstaaten und die Universitäten 
Vorkehrungen treffen, um Studenten, Wissenschaftler und sonstiges Personal aus 
benachteiligten Verhältnissen in angemessenem Maße finanziell zu fördern, und zwar 
auch in Bezug auf die Teilnahme an Mobilitätsprogrammen, und den Zugang zur 
höheren Bildung weiter zu öffnen und zu diesem Zweck auch auf akademischer Ebene 
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Möglichkeiten des lebenslangen Lernens zu schaffen, zusätzliche Lernformen – etwa 
nicht formales und informelles Lernen – zu fördern und verstärkt auf offenes Lernen zu 
setzen, indem die Hemmnisse zwischen den verschiedenen Bildungsebenen beseitigt 
werden; 

4. fordert die einschlägigen Interessenträger und Einrichtungen auf, eine Lösung für das 
Problem im Zusammenhang mit Kurzzyklen vorzulegen, das die Anforderung einer 
Hochschulzugangsberechtigung im Hinblick auf den Zugang bzw. die Zulassung zu 
einem Bachelorstudiengang betrifft; 

5. fordert die Länder des EHR auf, bei Mobilitätsprogrammen für Studenten, Forscher und 
Verwaltungspersonal verstärkt für Inklusion zu sorgen, zumal mit solchen Programmen 
sowohl zur persönlichen als auch zur beruflichen Entwicklung sowie auch zur 
qualitativen Verbesserung des Lernens, der Lehre, der Forschung und der Verwaltung 
beigetragen wird; spricht sich dafür aus, dass der Bereich Mobilität in die Lehrpläne 
aufgenommen und auch der Fremdsprachenerwerb verbessert wird; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ausreichend öffentliche Mittel zur Verfügung zu stellen und die 
Mittel effizienter einzusetzen, damit Studenten und Forscher über die notwendigen 
materiellen Voraussetzungen für ein Auslandsstudium verfügen und ihr sozialer und 
wirtschaftlicher Hintergrund kein Hindernis darstellt; 

6. betont, dass der Wissenstransfer sowie der Transfer von Ergebnissen aus Wissenschaft 
und Forschung im gesamten EHR entscheidende Bestandteile der Strategie der EU für 
den Zeitraum nach 2020 sind, womit in hohem Maße zur Förderung der 
Unionsbürgerschaft beigetragen wird; 

7. fordert die Kommission auf, zu bewerten, inwiefern die im Jahr 2015 auf der 
Ministerkonferenz in Eriwan vereinbarten Ziele in Bezug auf die Qualität der Lehre 
und des Lernens sowie die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit von Absolventen 
während ihres gesamten Berufslebens umgesetzt wurden; 

8. betont, dass die soziale Dimension der Hochschulbildung unbedingt verbessert werden 
muss; fordert die Länder des EHR auf, die Strategie in Bezug auf die soziale Dimension 
des EHR wirksam umzusetzen und für Studenten mit Behinderungen und Studenten aus 
benachteiligten Verhältnissen konkrete Möglichkeiten des Zugangs zur 
Hochschulbildung und des Erwerbs eines Abschlusses zu schaffen; 

9. fordert die Länder des EHR auf, dafür zu sorgen, dass auf internationaler Ebene 
Konsultationen sowie kritische Bewertungen in Bezug auf ihre Hochschuleinrichtungen 
durchgeführt werden, und fordert sie ferner auf, auf einen besser koordinierten Ansatz 
für die Umsetzung der gemeinsam vereinbarten Ziele hinzuwirken, damit die Ziele, die 
mit dem Bologna-Prozess verfolgt werden, auch wirklich erreicht werden, sowie 
darauf, dass Kompetenzen, die im Rahmen des nicht formalen und des informellen 
Lernens erlangt werden, auch wirklich anerkannt werden, damit die 
Beschäftigungsfähigkeit und das soziale Engagement von Studenten zunehmen; 

10. betont, dass dafür gesorgt werden muss, dass Angehörige unterrepräsentierter Gruppen 
besseren Zugang haben, und dass zu diesem Zweck für die Zulassungs- und die 
Absolventenquoten klar definierte quantitative Ziele festgelegt werden müssen; betont, 
dass dafür gesorgt werden muss, dass Flüchtlinge und Asylbewerber Zugang zu allen 
einschlägigen Einrichtungen im ERH haben, und dass auch eine entsprechende 
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Förderung stattfinden muss, und weist darauf hin, dass die „Attraktivität“ der 
Hochschulbildung in Europa auch gerade darin besteht, dass Studenten hier keinerlei 
Diskriminierung ausgesetzt sind; 

11. fordert die Kommission auf, zu überwachen, inwiefern bei den Zielen, die die soziale 
Dimension des Bologna-Prozesses betreffen, sowie bei den Zielen, mit denen für mehr 
Inklusion gesorgt werden soll, Fortschritte erzielt werden; 

12. fordert, dass im Rahmen der diesjährigen Ministerkonferenz in Paris über die 
Umsetzung des Ziels im Hinblick auf die Vollendung des EHR, das auf der letzten 
Ministerkonferenz – d. h.in Eriwan im Mai 2015 – festgelegt wurde, Bericht erstattet 
wird; 

13. fordert, dass im Rahmen der nächsten EHR-Ministerkonferenz, die 2018 in Paris 
stattfindet, eine kritische Bewertung des Bologna-Prozesses mit dem Ziel vorgelegt 
wird, a) zu ermitteln, welche Hemmnisse noch nicht beseitig wurden und welche 
Lösungen es diesbezüglich gibt, und dafür zu sorgen, dass die Verpflichtungen 
ordnungsgemäß erfüllt werden, b) die Länder, die bei der Umsetzung der wichtigsten 
im Rahmen des Bologna-Prozesses bestehenden Verpflichtungen im Verzug sind, 
durch eine Verbesserung des Kapazitätsaufbaus zu unterstützen und spezifische 
Mechanismen und Verfahren auszuarbeiten, die zur Anwendung kommen, wenn 
Verpflichtungen nicht erfüllt werden, sowie c) für den EHR neue Ziele für den 
Zeitraum nach 2020 zu erörtern und den Dialog zwischen den Regierungen, den 
Hochschuleinrichtungen und Forschungseinrichtungen auszubauen und so zu der 
Schaffung eines in höherem Maße integrierten, hochwertigen, inklusiven, attraktiven 
und wettbewerbsfähigen EHR beizutragen; 

14. fordert die Länder des EHR auf, sich auch weiterhin mit Belarus zu befassen; fordert 
die Kommission auf, für die Maßnahmen, die zur Umsetzung des Fahrplans für 
Reformen in der Hochschulbildung in Belarus erforderlich sind, Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen; 

15. fordert das Sekretariat der Bologna-Follow-Up-Gruppe auf, die Meldungen 
dahingehend, dass ein und dieselben Leitlinien in verschiedenen Ländern des EHR 
unterschiedlich umgesetzt wurden und verschiedene Rahmenbedingungen und 
Ressourcenausstattungen zu wesentlichen Unterschieden zwischen den Einrichtungen 
im EHR geführt hätten, zu überwachen; 

16. betont, dass die gesellschaftliche Debatte über die Hochschulbildung und die 
Herausforderungen, die sich den Interessenträgern stellen, gestärkt werden muss und 
dementsprechend auch mehr Gelegenheiten für diese Debatte geschaffen werden 
müssen; betont, dass die Mitwirkung von Studenten, Forschern und Lehrpersonal sowie 
Angehörigen des nicht lehrenden Personals an der Gestaltung der Hochschulpolitik 
unbedingt gefördert werden muss; 

17. betont, dass für den Bereich Bildung mehr öffentliche Mittel bereitgestellt werden 
müssen und das Kernziel der EU, bis 2020 3 % des BIP der Union in Forschung und 
Entwicklung zu investieren, eingehalten werden muss; 

18. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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